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Vorwort

Die voriiegende Neuausgabe des Bandes über »Das Arbeitsgebiet der Bundesstatistik« schließt sich
in der äußeren Form weitgehend an die Vorläufer an. lA/egen der Weiterentwicklung des statistischen
Arbeitsprogramms war jedoch eine gründliche Uberarbeitung und Ergänzung der letzten, im Jahre
1962 erschienenen Auflage notwendig,

Der »Allgemeine Teil« enthält außer den Beiträgen über die organisatorischen, rechtlichen und
methodischen Grundlagen nunmehr auch Ausführungen über die Aufgaben der Bundesstatistik. Das
Kernstück des Bandes, der »Katalog der Statistiken«, ist nicht nur um Angaben über neue Erhebungen
ergänzt, sondern auch durch die Zusammenfassung verwandter Sachgebiete gestrafft worden. Uber den
bisherigen Umfang hinausgehende Informationen bringen auch der Teil »Rechtsgrundlagen« sowie
zusätzlidre Ubersichten im Anhang des Nachschlagewerkes. Der Inhalt ist auf den Bearbeitungsstand
von Mitte 1966 abgestelit. Es werden jedoch, soweit wie möglich, bereits Hinweise auf kommende
Vorhaben gegeben. Die Neuauflage ist in sich geschlossen. Lediglich bei Statistiken, die eingestellt
oder durdr neue Erhebungen ersetzt worden sind, wird auf die entsprechenden Katalogabschnitte zu-
rückliegender Bände verwiesen.

Die obersten Bundesbehörden und andere Dienststellen haben wiederum durch Materiallieferung
an diesem Band mitgewirkt. Ihnen sei an dieser Ste1le für ihre Mitarbeit gedankt.

Die Veröffentlichung wurde in der Abteiiung »Allgemeine Organisation der Statistik, Atlgemeine
Auslandsstatistik« des Ltd. Regierungsdirektors Dr. Szameitat vom Referenten Ncering im Haupt-
referat des Oberregierungsrates Cerhardt zusammengestellt.

Wiesbaden, im November 1966

Der Präsident des Statistischen Bundesamtes

Dipl.-Kfm. Patrick Schmidt
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Einleitung

Der vorliegende Band gliedert sich in vier Teile: einen
»Allgemeinen Teil«, einen »Katalog der Statistiken«, eine
Sammlung von »Rechtsgrundlagen« und einen »Anhang«.

Der »Allgemeine Teil« gibt eine textliche Darstellung
über Organisation und Aufgaben der Bundesstatistik. Ein
erster Abschnitt befaßt sich mit den Trägern der statistischen
Arbeit und den einzelnen Stadien des Arbeitsablaufs. Es
schließen sich Ausführungen über die rechtliche Fundierung
der amtlichen Statistik im nationalen und internationalen
Rahmen an. Ein Uberblick über clie Bemühungen des Stati-
stischen Bundesamtes, durch systematischen Ausbau und
gegenseitige Abstimmung der einzelnen Statistiken zu einem
möglichst geschlossenen und überschneidungsfreien Gesamt-
bild zu gelangen, wurde neu in den Band aufgenommen.
Erweitert wurden die Darlegungen über die Zusammenarbeit
mit internationalen Organisationen, und zwar insbesondere
im Hinblick auf die ständig enger werdenden Kontakte zu
den Europäischen Gemeinschaften. Uber ein besonderes Auf-
gabengebiet des Statistischen Bundesamtes, die Sammlung
und Veröffentlichung auslandsstatistischer Ergebnisse, be-
richtet ein weiterer, ebenfalls erstmals erscheinender Bei-
trag. Die Abschnitte über die Anwendung der Systematiken
und des Stichprobenverfahrens sowie die maschinellen Ver-
fahren wurden, ebenso wie der Uberblick über das Ver-
öffentlichungssystem des Statistischen Bundesamtes, auf den
neuesten Stand gebracht.

Im »KataIog der Statistiken« werden - wie
bisher - in einheitlicher Form die vom Statistischen Bundes-
amt und die im Geschäftsbereich der obersten Bundes-
behörden bearbeiteten Statistiken nachgewiesen. Die Gliede-
rung des Katalogs nach Hauptabschnitten schließt sich weit_
gehend der Gliederung des »Statistischen Jahrbuches für die
Bundesrepublik Deutschland« an. Für jede Statistik werden
Angaben über die Rechtsgrundlage und periodizität der

Erhebung, den Kreis der Befragten, den Berichtsweg, die
dargestellten Tatbestände sowie die einschlägigen Ver-
öffentlichungen gemacht. Statistiken, deren Anordnung in
nächster Zeit zu erwarten ist, sind im Katalog bereits er-
wähnt. Das alphabetische Sachregister zum Katalog
der Statistiken am Ende des Bandes soll das Auffinden der
einzelnen Statistiken und ihrer wichtigsten Tatbestände
erleichtern.

Die Sammlung der »Rechtsgrundlagen« enthält
außer dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke auch
die zur Durchführung einzelner Statistiken erlassenen Ge-
setze und Verordnungen in der gleidren sachlichen Gliede-
rung wie im »Katalog der Statistiken«. Es wurden die amt_
licherr Begründungen zu den Gesetz- und zu den Verord-
nungsentwürfen mit abgedruckt, weil sie dem Benutzer
zusätzliche Auskünfte über die einzelnen Bestimmungen,
insbesondere über Zu,eck, Umfang und Art der Durch-
führung der Statistiken, vermitteln. Die Rechtsgrundlagen
der Europäischen W-irtschaftsgemeinschaft auf dem Gebiete
der Statistik sind in den jeweiligen Sachzusammenhang
eingeordnet.

Der »Anhang« bringt als Ergänzung der Textbeiträge
und der Angaben im Katalog einige schematische Darstellun-
gen und synoptische Ubersichten. Die Synopsen über die
Anwendungsgebiete der verschiedenen Systematiken und
des Stichprobenverfahrens sind ergänzt worden. Erstmals
erscheint eine zusammenfassende Darstellung über die vom
Statistischen Bundesamt berechneten Indices und Meßzahlen.
Aus der Ubersicht über die Veröffentlichungen des Statisti-
schen Bundesamtes sind Einzelheiten über die Gliederung
der vom Amt herausgegebenen Publikationen zu entnehmen.
Neu aufgenommen wurde ein Schema der Gremien des Sta-
tistischen Beirats.
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I. Organisation der Bundesstatistik

Aufgabe der Bundesstatistik ist es, Zahlenmaterial für
Zwed<e der Bundesregierung und -verwaltung zu erstellen.
Statistische Unterlagen werden sowohl für die Durchführung
spezieller Verwaltungsaufgaben als auch für die allgemeine
Wirtschaftsbeobadrtung und Wirtschaftsanalyse benötigt.
Aber nicht nur der Bund hat ein Interesse an einem möglichst
Iückenlosen BiId der wirtsdraftlidren und sozialen VerhäIt-
nisse in der Bundesrepublik, sondern darüber hinaus auch
weite Bereiche der Wirtschaft und Wissenschaft sowie der
gesamten Offentlidrkeit.

Charakteristisch für die amtliche Statistik in der Bundes-
republik ist ihre fachliche Zentralisierung in eigens
hierfür eingerichteten statistisdren Fachbehörden. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Ländern, in denen die Statistiken von
den jeweils fachlich zuständigen Ministerien bearbeitet wer-
den, ist in Deutschland die statistisdre Arbeit grundsätzlich
den Statistisdren Ämtern zugewiesen. Dies erleidttert die me-
thodische Vereinheitlichung des gesamten Arbeitsprogramms
und ermöglidrt eine weitgehende Rationalisierung durch den
Einsatz von Fachpersonai und maschinellen Einrichtungen.

Dem föderalistisdren Staats- und Verwaltungsaufbau ent-
spredrend, teileu sidr Bund und Länder in die Erfüllung der
statistischen Aufgaben. Während die Vorbereitung der ein-
zelnen Statistiken und die Zusammenstellung ihrer Ergeb-
nisse beim Statistischen Bundesamt als der hierfür zuständi-
gen fachlichen Bundesoberbehörde liegen, erfolgt die Erhebung
und Aufbereitung der Bundesstatistiken, von bestimmten
Ausnahmen abgesehen, durdr die Statistischen Landesämter.
Die amtliche Statistik in der Bundesrepublik ist also regio-
nal weitgehend dezentral aufgebaut und organisiert.

Eine weitere, in anderen Ländern in dieser Form nicht so
stark ausgeprägte Besonderheit ist die Legalisierung der
amtlidren Statistik in der Bundesrepublik. Dies bedeutet, daß
keine statistische Erhebung für Bundeszwecke durchgeführt
werden kann, bevor nidrt von den Redrt setzenden Instanzen
eine Rechtsgrundlage, und zwar entweder ein Gesetz oder
eine Rechtsverordnung, geschaffen worden ist,

Nadrstehend wird zunächst ein Uberblick über die Träger
der statistischen Arbeit und ihre Aufgaben gegeben. Daran
s*Iießt sich eine Darstellung über den Ablauf der Arbeiten
bei Vorbereitung und Durchführung einer Erhebung an. Uber
die rechtlidren Grundlagen der Bundesstatistik unterrichtet
der Abschnitt II.

A. Institutionen und ihre Aufgaben

l. Bundesministerien

Die jeweils fachlich zuständigen Bundesministerien sind die
»Auftraggeber« der Bundesstatistik. Sie stellen fest, welches
Zahlenmaterial sie für ihre Aufgaben benötigen, und umreißen
somit den Inhalt der einzelnen Statistiken. In letzter Zeit ist
das statistische Arbeitsprogramm audr stark von den Anfor-
derungen internationaler bzw. supranationaler Stellen beein-
flußt worden, und zwar vor allem von der Europäischen
Wirtschaftsgemeinsdraft, die für den Aufbau eines Gemein-
samen Marktes in besonderem Maße auf eine für alle Mit-
gliedsländer vergleichbare Statistik angewiesen ist (siehe
Abschnitt IV).

Die für Bundeszwecke benötigten statistischen Unterlagen
werden, wie bereits eingangs erwähnt, in der Regel nicht von
den Ressorts seibst bearbeitet, sondern von den Statistischen
Ämtern. In eigener Zuständigkeit führen die Bundesmini-
sterien im allgemeinen solche Statistiken durdr, deren Unter-
Iagen ausschließlich im Geschäftsgang anfallen oder deren
Bearbeitung sich vom Geschäftsgang nicht trennen läßt (§ I
des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke). Sie kön-
nen diese Aufgabe ganz oder teilweise dem Statistischen
Bundesamt übertragen, andererseits in AusnahmefäIlen aber
auch ermächtigt werden, für bestimmte Bundesstatistiken die
Aufgaben des Statistisdren Bundesamtes ganz oder zum Teil
wahrzunehmen, auch 'wenn es sidr nidrt um Geschäfts-
statistiken handelt.

Wenn auch die Bundesministerien für den Inhait des sta-
tistischen Arbeitsprogramms verantwortlich sind, so wird
dieser doch stark vom Statistischen Bundesamt und seinem
Beirat, denen die methodische und technische Vorbereitung
der Bundesstatistiken obliegt, mitgeformt. Aus dem Uber-
blick über das bereits vorhandene Material und die noch zu
schließenden Lüdren ergeben sich vielfäItige Anregungen
über die zwedrmäßigste Anlage einer statistischen Erhebung,
Diese Anregungen, denen das Prinzip zugrunde liegt, ein ge-
ordnetes und in sidr geschlossenes Gesamtsystem der Statistik
aufzubauen, finden zumeist ihren Niederschlag in dem Pro-
gramm der einzelnen Statistiken, für welche die Ressorts
dann die Verantwortung übernehmen. In der Praxis hat sich
bei dieser gegenseitigen Abstimmung eine gute Zusammen.-
arbeit entwickelt, ohne daß vom Gesetz Art und Umfang der
BeteiligungundEinflußnahme im einzelnen festgelegt worden
wären.

2. Statistische Ämter
Der Gesamtbereich der Bundesstatistik wird institutioneil

im wesentlichen von den Statistischen Amtern getragen.
Ihnen obliegt es in erster Linie, die Statistiken für Bundes-
zwecke vorzubereiten, zu koordinieren, durchzuführen und
ihre Ergebnisse zu veröffentlichen.

Die Zusammenfassung statistischer Aufgaben in Statisti-
sdren Amtern begann schon am Anfang des 19. Jahrhunderts,
als Preußen im Jahre 1805 eine statistische Zentralstelle
gründete, die das Vorbild für entsprechende Einrichtungen
anderer Länder in späteren Jahren war. Aus diesen Behörden
entwickelten sich die heutigen Statistischen Landesämter mit
ihrer teilweise bereits 100jährigen Tradition. Uber das Ge-
biet der Länder hinausgehende statistische Aufgaben wurden
bereits vom Statistischen Büro des Deutschen Zollvereins
wahrgenommen, das nach der Reichsgründung, und zwar im
Jahre 1872, in das Kaiserliche Statistische Amt umgewandelt
und mit einem ständig zunehmenden statistischen Arbeits-
programm betraut wurde. Die Weiterentwicklung der amt-
lichen Statistik setzte sidr nadl dem ersten Weitkrieg bei der
nunmehr in Statistisches Reidrsamt umbenannten Zentral-
behörde fort. Sie wurde durch das Ende des zweiten Welt-
krieges unterbrochen, nach dem die gesamte statistische
Organisation neu aufgebaut werden mußte. In der britischen
Besatzungszone wurde schon 1946 ein Zonenamt gegründet,
in der amerikanisdren Besatzungszone begann der Wieder-
aufbau der Statistik von den erhalten gebliebenen Landes-
ämtern her. Nach Zusammenschluß der beiden Zonen wurde
1948 das Statistisdre Amt des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes in Wiesbaden errichtet, aus dem nach Gründung der
Bundesrepublik und Einbeziehung der französischen Be-
satzungszone das heutige Statistische Bundesamt entstand.

Die Aufgabenverteilung zwischen den Statistischen Amtern
auf den verschiedenen Ebenen der öffentiichen Verwaltung
hat sidr mit dem Ubergang vom zentralen zum föderativen
Staats- und Verwaltungsaufbau wesentlich geändert. Nach
dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland hat der
Bund nur die Gesetzgebungszuständigkeit für die Bundes-
statistik (Art.73, Ziff . ll), nicht jedoch die Verwaltungskom-
petenz. Diese liegt bei den Ländern (Art.83), so daß die Er-
hebung und Aufbereitung der statistischen Ergebnisse, wie
bereits erwähnt, im allgemeinen Angelegenheit der Statisti-
schen Landesämter ist. Dem Statistischen Bundesamt, als
selbständiger Bundesoberbehörde (Art, 87, Abs, 3), sind dem-
gegenüber Aufgaben zugewiesen worden, die ihrem Wesen
nach nur von einer Zentralbehörde übernommen werden
können. Hierzu gehört insbesondere die methodische und
technische Vorbereitung aIIer Bundesstatistiken, die not-
wendig ist, um einheitliche Bundesergebnisse zu erzielen
(siehe im folgenden).

Die Statistischen Landesämter bedienen sich bei der Durch-
führung eines Teils der Bundesstatistik der Mitwirkung der
städtischen Statistisdren Amter und der Gemeindeverwal-
tungen.

Die Koordinierungsfunktion des Statistischen Bundesamtes
und die Tätigkeit der versdriedenen statistischen Ausschüsse,
über die ansdrließend berichtet wird, gewährleisten, daß das
statistisdre Arbeitsprogramm nach einheitlichen Grundsätzen
und ohne Ubersdrneidung durdrgeführt wird.
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Statistisches Bundesamt

Der Aufbau des Statistischen Bundesamtes, einer selb-
ständigen Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums des Innern, kann dem im Anhang beige-
gegebenen Organisationsplan entnommen werden. Die Auf-
gaben des Amtes sind in § 2 des Gesetzes über die Statistik
für Bundeszwecke (StatGes) vom 3, September 1953, das in den
Ausführungen über die Rechtsgrundlagenl) behandelt wird,
festgelegt. Sie bestehen im einzelnen darin,

Statistiken für Bundeszwecke (Bundesstatistiken) tech-
nisch und methodisch vorzubereiten, auf ihre Einheit-
lichkeit und Vergleichbarkeit hinzuwirken, ihre Ergeb-
nisse für den Bund zu sammeln, zusammenzustellen und
für allgemeine Zwecke darzustellen,
Bundesstatistiken zu erheben und aufzubereiten, wenn
es in einem Bundesgesetz bestimmt ist oder soweit die
beteiiigten Länder zustimmen,
nach Maßgabe von § 9 Satz 2 Geschäftsstatistiken zu
bearbeiien,
Statistiken des Ausiandes und internationaler Organi-
sationen zu sammeln und darzustellen,
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen aufzustellen,
an der Vorbereitung der Bundesgesetze, Rechtsverord-
nungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften auf
dem Gebiete der Bundesstatistik mitzuwirken und
auf Anfordern der obersten Bundesbehörden sonstige
Arbeiten statistischer und ähnlicher Art durchzuführen
sowie Gutachten über statistische Fragen zu erstatten.

Das Schwergewicht der Tätigkeit des Statistischen Bundes-
amtes liegt bei der methodischen und technischen Vorberei-
tung der einzelnen Bundesstatistiken. Es handelt sich, wie
später noch näher ausgeführt wird, um die Ausarbeitung
der Erhebungs- und Aufbereitungsunterlagen, die für eine
einheitliche Durcirführung der Bundesstatistiken in den
Ländern und somit für die Erzielung einheitlicher Bundes-
ergebnisse benötigt werden. Außerdem werden die verschie-
denen Bundesstatistiken hinsichtlich ihres Inhalts und ihrer
Methoden aufeinander abgestimmt. Grundlage für diese Ar-
i-.eiten sind eingehende Uberlegungen über den Aufbau bzw.
weiteren Ausbau eines in sicir geschlcssenen und den volks-
wirtschaftlichen Erfordernissen entsprechenden Gesamt-
systems der Statistiken. Den Rahmen für diese Uberlegungen
geben die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ab, deren
Erstellung dem Amt ausdrücklich vom Gesetzgeber über-
tragen worden ist.

Die zwischen der Vorbereitung einer Bundesstatistik und
der abschließenden Zusammenstellung und Veröflentlichung
ihrer Ergebnisse iiegende Erhebungs- und Aufbereitungs-
arbeit gehört in der Regel zu den Aufgaben der Statistischen
Landesämter. Es gibt jedoch auch FälIe, in denen diese Auf-
gaben vom Statistischen Bundesamt wahrgenommen werden.
So wird wegen der Bedeutung und der Eigenart des Erhe-
bungsverfahrens die Außenhandelsstatistik, bei der die zu
erhebenden Tatbestände im Zusammenhang mit der Tätig-
keit der zum Bund gehörenden Zollverwaltung festgestellt
werden, zentral beim Statistischen Bundesamt bearbeitet.
Auch in ernigen anderen Fällen erfolgt die Aufbereitung des
statistischen Materials aus sachlichen, methodischen oder
technischen Gründen ganz oder teilweise zentral (2. B. Eisen-
und Stahlstatistik, Kostenstrukturstatistik, Berlin- und Inter-
zonenhandelsstatistik, Statistik der Wirtschaftsrechnungen,
Großhandelsstatistik, Statistik der Fischereifangergebnisse).
Die Abgrenzung ist also keineswegs start, sondern Iäßt be-
stimmte Sonderregelungen mit den Statistischen Landes-
ämtern üLrer eine zweckmäßige Arbeitsverteilung zu2).

Im Interesse der völligen Obiektivität und Neutralität der
Amtsarbeiten ist in der amtlichen Begründung des Gesetzes
erwähnt, daß der Präsident des Statistischen Bundesamtes in
methodischen und wissenschaftlidren Fragen nicht an fadr-
liche Weisungen gebunden sein soll.

Zur Durchführung besonderer Aufgaben hat das Statistische
Bundesamt Außenstellen in Berlin und Düsseldorf ein-
gerichtet.

Die Zweigstelle Berlin dient der Förderung der be-
sonderen Belange Berlins. Sie führt als ständige Aufgabe die
Aufbereitung der BerIin- und Interzonenhandelsstatistik,
erstere in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt
Berlin, sowie der Luftfahrtstatistik durch. Hinzu kommen
Aufbereitungs- und Konzentrationsarberten für eine Reihe
von Statistiken, die Zusammensteliung von Länderkurz-
berichten mit auslandsstatistischen Ergebnissen sowie ver-
schiedene andere abtrennbare Aufgaben. Ein TeiI dieser
Arbeiten wird im Notstandsprogramm von Notstandsange-
stellten erledigt (siehe auch S.40 oben).

Bei der Außenstelle Düsseldorf iiegt die Bearbei-
tung der sachlich besonders tief gegliederten industriellen
Produktionsstatistik für den Bereich Eisen und Stah1. Die
Konzentrierung der eisenschaffenden Industrie in diesem
Raum ließ es zwed<mäßig ersdreinen, audr die statistischen
Aufgaben möglichst nahe den befragten Betrieben und in
ständiger enger Fühlungnahme mit den interessierten Ver-
bänden durchzuführen.

EinschließIidr der Zweigstelle Berlin und der Außenstelle
in Düsseldorf besdräftigte das Statistische Bundesamt Mitte
1966 2503 Personen (darunter in der Zweigstelle Berlin 402
und in der Außenstelle Düsseldorf 51). Auf die einzelnen
Abteilungen gliederte sidr dieser Personalstand wie folgt
auf:

Personal
Abteilung

ZeiF

Z Verwaltung .

darunter Kanzlei

I Allgemeine Organisation der Statistik,
Allgemeine Auslandsstatistik ........
darunter Maschinelle Aulbereitung . .

Zweigstelle Berlin .

II Allgemeine fadrlidre Fragen der Stati-
stik, Volksrr-irtschaftlidre Gesamtrech-
nungen

III Ernährungs- und Landwirtschafts-
statistik

IV Industrie- und Handwerksstatistik
darunter Außenstelle Düsseldorl .

V Handels- und Verkehrsstatistik

VI Statistik der Preise, Löhne und Wirt-
schaftsrechnungen, des Wohnungs- und
Sozialwesens

VII Finanz- und Steuerstatistik ......
VIII Bevölkerungs- und Kulturstatistik

Insgesamt 3)

3

öa

42

2 503 193

89

22

f)

zo

Nach § 9 des Gesetzes über die Bildung eines Sachverstän-
digenrats zur Begutadrtung der gesamtwirtschaftlidren Ent-
widrlung vom 14.August 1963r) nimmt das Statistische Bun-
desamt die Aufgaben einer Geschäf tsstelle des Sach-
verständigenrates wahr. Die Tätigkeit der Gesdräfts-
stelle besteht in erster Linie in der Vermittlung und Zusam-
menstellung von Quelienmaterial, ferner in der technischen
Vorbereitung der Sitzungen, der Veröffentlidrung der Gut-
adrten und der damit verbundenen Arbeiten.

Im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen hat sich
eine besondere Aufgabe dadurdr ergeben, daß der Präsident
des Statistischen Bundesamtes - in Fortführung der Tradi-
tion bei den Reichstagswahlen - zugleich Bundeswahl-
Ieiter ist.

1) Vgl. hierzu S. 145 ff. - 
!) Die Abweidrungen vom Regelfall können

den Angaben zu den einzelnen Statistiken im Katalog entnommen werden. i) Einschließlidr Amtsleitung. - 
r) BGBI. I S. 685
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Z'.r e i g s I e I 1 e B e r I in de s Stolis tjschen Bunde s amt e s

Statistische Landesämter

Entsprechend der föderativen Struktur der Bundesrepublik
werden die Bundesstatistiken in den meisten Fällen von den
Ländern erhoben und zumeist auch bis zur Ersteliung von
Landesergebnissen aufbereitet. Damit liegt das Schwer-
gewicht der technischen Arbeit bei den Statistischen Landes-
ämtern, die organisatorisch selbständige Landesbehörden1),
in ihrer Funktion jedodr in großem Umfang Erhebungs- und
Aufbereitungsstellen der Bundesstatistik sind. Hierbei ist zu
bedenken, daß die Ergebnisse der Bundesstatistiken in vielen
Fällen auch für Landeszwecke benötigt werden.

Daneben sind die Statistischen Landesämter auch Träger
der Landesstatistiken, die jedoch einen wesentlich kleineren
Teil des gesamten Arbeitsprogramms umfassen. Bei Landes-
statistiken, die von mehreren oder von allen Ländern durch-
geführt werden (2.8. Schul- und Hodrschulstatistik), wirkt
das Statistische Bundesamt als Koordinierungsstelle, da
Bund und Länder an vergleichbaren Ergebnissen interessiert
sind.

Dienstsitz und Anschriften der Statistischen Landesämter
sowie ihr regionaler Wirkungsbereich, der durch die Landes-
grenzen bestimmt wird, sind der kartographischen Darstel-
lung und dem Verzeichnis im Anhang2) zu entnehmen.

In den Stadtstaaten Hamburg und Bremen nehmen die
Statistischen Landesämter auch die kommunalstatistischen
Aufgaben wahr.

Das gleiche gilt für Berlin, das noch insofern eine Sonder-
stellung einnimmt, als Bundesgesetze hier nicht ohne beson-
deres Berliner Gesetz angewendet werden können. Das Sta-
tistische Landesamt Berlin wirkt aber praktisch in gleicher
Aufgabenstellung wie die übrigen Landesämter an den sta-
tistischen Arbeiten mit.

1) In Niedersachsen werden die statistischen Aulgaben vom Landesver-
waltungsamt - Statistik - wahrgenommen. - 

,) VSl. hierzu S. 289 und S. 290.

Kommunalstatistisdre Amter und Dienststellen

Bei vielen der Bundesstatistiken werden die Erhebungs-
papiere direkt von den Statistischen Landesämtern an die
Befragten verteilt und auch wieder bei ihnen gesammelt. In
anderen Fällen hat es sich als zweckmäßig erwiesen, für die
unmitteibare Verteilung und Einsammlung der Fragebogen
wie auch für gewisse Prüfungsaufgaben die Verwaltung der
Gemeinden und Kreise in Anspruch zu nehmen. Das ist vor
a1lem bei den Großzählungen (2. B. Volks- und Berufszäh-
lung), aber auch bei laufenden Erhebungen, insbesondere
auf dem Gebiet der Bevölkerungs- und Landwirtschafts-
statistik, der Fal].

Die Großstädte und größeren Mittelstädte verfügen über
eigene Statistische Amter3), während die kleineren Städte
statistische Stelien haben, die als Abteilungen anderer
Dienststellen fungieren.

Ahnlich wie die Statistischen Landesämter üben auch die
Statistischen Amter der Städte eine Doppelfunktion aus.
Neben der Mitwirkung an Bundes- und Landesstatistiken
führen sie die Erhebungen durch, die von der kommunalen
Selbstverwaltung für eigene Zwecke benötigt werden.

Die Statistische Abteilung des Deutschen Städtetages ver-tritt die gemeinsamen Interessen der Städtestatistischen
Amter und ist vor allem um die Vergleichbarkeit und Aus-
wertung der statistischen Ergebnisse bemüht.

In einigen Ländern wurden bei den Landkreisverwaltun-
gen besondere statistische Stellen eingerichtet, die für die
Durchführung der Erhebungen in ihrem Zuständigkeitsbereich
verantwortlich sind.

r) Vgl. hierzu Karte auf S. 289.
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3. Statistische Auss&üsse

Die Vietfalt der Aufgaben, ihre Verteilung auf mehrere
Institutionen und die Notwendigkeit einer Koordinierung der
getrennten Zuständigkeiten für die Anordnung, Vorbereitung
und Durchführung der Bundesstatistiken haben zur Bildung
einiger Aussdrüsse geführt, denen jeweils ein bestimmter
Aufgabenkomplex zugewiesen worden ist. Da in den ver-
schiedenen Ausschüssen teilweise die gleiöen Institutionen
und Personen vertreten sind, ist die Voraussetzung für eine
weitgehende Verzahnung und Abstimmung der Arbeit in
den einzelnen Gremien gegeben.

Statistisüer Beirat
Im Statistisdren Beirat, der durö § 4 des Gesetzes über die

Statistik für Bundeszwedre als beratendes Organ des Statisti-
sdren Bundesamtes gesdtaffen worden ist, sind die ministe-
riellen Auftraggeber, die durchführenden Statistisdren Amter
und die Benutzer der Bundesstatistiken wie audr die Befrag-
ten vertretenl). In diesem großenKreis, der als einziger alle
an der Bundesstatistik beteiligten Gruppen umfaßt, werden
vornehmlich widrtige methodisdr-teönisdre Probleme bera-
ten, aber audr sämtlidre die Statistik betreffenden sadrlidren
Fragen erörtert, Der Beirat tritt im allgemeinen einmal jähr-
lidr zusammen und behandelt in großen Zügen das gesamte
statistische Arbeitsprogramm sowie aktuelle Einzelfragen
von besonderem Gewidrt. Den Vorsitz führt der Präsident
des Statistisdren Bundesamtes.

Die detaillierte Beratung einzelner Statistiken und die Er-
örterung der speziellen methodisdr-tedtnisdren Fragen findet
in den Fachausschüssen statt, die für folgende Gebiete
gebildet worden sind:

Volkswirtsdraf tlidte Gesamtredrnungen,
Systematiken,

,l Oiu Zr"u*"nsetzung des Beirats ist dem § 4 des Gesetzes über die
Statistik für Bundeszwedte (S.147) zu entnehmen.

Kostenstrukturstatistik,
Landwirtschaf tsstatistik,
Industrie- und Handwerksstatistik,
Handels- und Verkehrsstatistik,
Preis- und Lohnstatistik,
Wohnungs- und Baustatistik,
Sozialstatistik,
Finanz- und Steuerstatistik,
Bevölkerungsstatistik,
Flüdrtlingsstatistik.

Den Vorsitz in den Fadraussdrüssen, die für bestimmte
Teilgebiete oder Einzelfragen ständige oder nur vorüber-
gehend bestehende Arbeitskreise und Arbeitsgruppen ein-
geridrtet haben, führen die für die betreffenden Gebiete
zuständigen Abteilungsleiter des Statistisdren Bundesamtes.
In ihrer Funktion den Fadtaussdrüssen gleiözusetzen sind
die AussÖüsse für

Statistik des Gesundheitswesens,
Redrtspfl egestatistik,
Statistik des Bildungswesens,

in denen, ebenfalls unter Vorsitz des Statistisdren Bundes-
amtes, im Auftrag der Länder nidrt oder nidrt aussdrließIiö
in die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes fallende
Statistiken koordiniert werden, um auö hier einheitlidte
Bundesergebnisse zu erzielen.

Keinem der vorstehend erwähnten Faöaussdrüsse zuzu'
ordnen sind die unmittelbar vom Statistisdren Beirat ein-
gesetzten Arbeitskreise für

Rationalisierung der Statistik,
Redrtsf ragen der Statistik,
Fragen der mathematisdren Statistik,

deren Aufgaben sidr auf alle Fadrbereidte erstred<en.

Teilnehmer der 14.Tagung des Stalistjschen Beirats am 24. und 25. Mai 1966

-18-

\

\I
l at,; :-i./

ll '.1rrt, !ii.l')'r',l_ {

tt

.r+\
>/

trf
t
't

!,
.):.i', i ''(

1
'ltr/''
t/'ll't-

t I tl i 1

i
a

u TA Zrry'*- ,
I

_=-

l---:/ /-E



Zur Beratung von Fragen, die vor allem für die Statisti-
schen Amter von Belang sind, wozu insbesondere das
Arbeitsprogramm und seine organisatorische und metho-
disch-technische Durchführung gehören, treten von Zeit zrt
Zeit die Amtsleiter zu besonderen Konferenzen zusammen.
Allgemeine organisatorische, methodische und technische
Fragen werden in den von der Amtsleiterkonferenz ein-
gesetzten Arbeitskreisen für

Maschinelle Aufbereitung,
Off entlichkeitsarbeit,
Einheitliche Zuordnung der Unternehmen und Betriebe

behandelt 1).

Interministerieller Aussdruß f ür Koordinierung
und Rationalisierung der Statistik

Seine Aufgabe ist es, die Durchführbarkeit des erforder-
lichen statistischen Programms unter möglichster Sparsam-
keit zu sichern und Notwendigkeit und Dringiichkeit im ein-
zelnen zu beraten. In ihm sind bestimmte Bundesministerien
und der Bundesrechnungshof als ständige, andere beteiligte
Bundesministerien als nidrtständige stimmberechtigte Mit-
glieder und das Statistisdre Bundesamt als ständiges bera-
tendes Mitglied vertreten. Während der Interministerielle
Ausschuß in früheren Jahren in besonderen Sitzungen und
nur unter dem Vorsitz des Bundesministeriums des Innern
tagte, tritt er auf Grund einer Vereinbarung unter den Bun-
desressorts seit Frühjahr 1958 in der Form von Ressort-
besprechungen zusammen, zu denen das für die zu behan'
delnden statistisdren Vorhaben federführende Bundesmini-
sterium einlädt. Beim Bundesministerium des Innern finden
Tagungen des Interministeriellen Ausschusses statt, wenn
statistische Fragen von grundsätzlicher Bedeutung zu be-
handeln sind. Hierzu rechnen vor allem auch die stati-
stischen Anforderungen der Europäischen Gemeinschaften
und ihre haushaltsmäßigen Auswirkungen.

Grundsätzlich befaßt sich der Interministerielle Aussdruß
mit dem gesamten Arbeitsprogramm der amtlichen Statistik;
er prüft in erster Linie die geplanten neuen Vorhaben,
daneben audr das laufende Arbeitsprogramm. Die Beratungs-
ergebnisse werden bei der Entsdreidung über die Vorhaben
in der vorparlamentarischen und parlamentarischen Prozedur
berücksichtigt.

Die Rationalisierungsbestrebungen des Interministeriellen
Ausschusses werden durch die Bundesländer unterstützt,
indem vor der Behandlung der Bundesstatistiken in diesem
Ausschuß die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der ein-
zelnen Vorhaben in besonderen Koordinierungsausschüssen
der Länder geprüft werden. Die abschließende Beratung
durch die Länder erfolgt in den Ausschüssen des Bundes-
rates.

Erwähnt sei schließlich, daß einige Bundesministerien
besondere statistische Ausschüsse gebildet haben, in denen
zur Beratung der sie interessierenden Erhebungen die jewei-
ligen Fadrministerien der Länder vertreten sind.

B. Ablaui der Bundesstatistiken

Im folgenden wird dargestellt, wie innerhalb des vor-
stehend geschilderten organisatorischen Rahmens die ein-
zelnen Phasen der Erhebung - von ihrer Anregung bis zur
Veröffentlidrung der Ergebnisse - ablaufen. Eine stark ver-
einfachte schematische Darstellung der Durchführung von
Bundesstatistiken befindet sich auf S.291.

1. Vorbereitung
Aufnahme der methodisch-technischen

Vorarbeiten

beginnen die Vorbereitungsarbeiten im Statistischen Bundes-
amt. Sie sind von vornherein darauf gerichtet, Ergebnisse zu
liefern, die in ein statistisches Gesamtbild eingeordnet wer-
den können. Es wird angestrebt, für alle Bundesstatistiken
einheitliche methodische Grundlagen zu schaffen, um mit
Hilfe korrespondierender _Fragestellungen und Begriffs-
bestimmungen sowie durch Verwendung vergleichbaret
Systematiken die einzelnen Bausteine zu einem geschlosse-
nen Gebäude zusammenfügen zu können. Ausgangspunkt für
die Uberlegungen zur Durchführung dieser Aufgabe bilden
die Volkswirtschaftiichen Gesamtrechnungen, die im Katalog
besonders nachgewiesen sind2). Mit ihrer Hilfe ist es mög-
lich, im Gesamtbild etwa nodr vorhandene Lücken zu erken-
nen und durch die Einbeziehung bisher vernachlässigter
Bereiche oder bisher nicht erhobener Tatbestände zu
schließen. Andererseits werden auch Ubersdrneidungen und
vermeidbare Doppelbefragungen sichtbar, die im Interesse
einer kostensparenden Durdrführung des gesamten statisti-
schen Programms verhindert bzw. beseitigt werden.

Im einzelnen handelt es sidr um folgende Teilprobleme,
die bei den ersten Vorbereitungsarbeiten einer Klärung
zugeführt werden:

Abgrenzung der Erhebungsbereidre, Erhebungsein-
heiten und der zu erfassenden Tatbestände und Merk-
male,

Gruppierungen für den Nadrweis der Ergebnisse in
quantitativer, qualitativer und regionaler Hinsicht
(Systematiken, Größenklassengliederungen, regionale
Darstellungseinheiten usw.) 3),

Entwurf eines Fragebogens (Fragestellung),
Abgrenzung des Kreises der Befragten (Prüfung der
Anwendbarkeit des Stichprobenverfahrens) a),

Erhebungsverfahren (2. B. postalisdre Befragung, Ver-
wendung von Zählern, Interviewereinsatz),
Aufbereitungsplan (manuelle oder masdrinelle, totale
oder repräsentative Aufbereitung),
Tabellenprogramm,
Veröff entlichungspro gramm,

Terminplan,
Schätzung der Kosten.

Nachdem vom fachlidr zuständigen Bundesministerium der
Auftrag zur Durdrführung einer bestimmten Statistik erteilt
und hierfür in großen Zügen die zu klärenden Probleme und
die zu erfassenden Tatbestände umrissen worden sind,

Beratung des Entwurfs eines Planes
für Erhebung und Aufbereitung

Diese in Stichworten skizzierten organisatorisch-metho-
dischen Einzelüberlegungen führen zu einem ersten Entwurf
eines Pianes für Erhebung und Aufbereitung, der dann
vom zuständigen Fadrausschuß des Statistischen Beirats
beraten wird. Hier findet eine eingehende Diskussion zwi-
schen allen interessierten amtlichen und nichtamtlichen SteI-
len statt. Dabei wird audl überlegt, ob es zur Entlastung der
Befragten oder aus sonstigen Gründen der Rationalisierung
geboten ist, das Frageprogramm und das Tabellenprogramm
zu verkürzen. Etwaige Anregungen für zusätzliche Fragen
oder Erweiterung des Tabellenprogramms im Interesse einer
Erhöhung des Erkenntniswertes der Erhebung werden sorg-
fäItig geprüft. Zur Vorbereitung größerer Erhebungen tritt
der Fachausschuß wiederholt zusammen. Der Statistische
Beirat wird wegen der großen Zahl und der zum Teil recht
unterschiedlidren Interessen seiner Mitglieder nicht zur Be-
handlung eines jeden statistischen Vorhabens zusammen-
gerufen; er wird durdr die Protokolle der Fachausschüsse
unterrichtet und diskutiert besonders wichtige Punkte bei
seinen jährlichen Tagungen.

Dem Fachausschuß wird auch eine erste Sdrätzung der
Erhebungs- und Aufbereitungskosten vorgelegt. Eine Ab-
stimmung über die vermutiich entstehenden Kosten findet
vor allem zwischen den durchführenden Statistischen Amtern
statt. Die endgüItige Kostenkalkulation wird schließli& in
die Haushaltsvoranschläge des Bundes und der Länder über-
nommen.

) VgL hiwu S. 135. - 
3) Vgt. hierzu S, 29. - 

r) Vgl. hierzu S 33.
1) Eine sdrematisctre Ubersidlt über die Gremien des Statistischen Beirats

befindet sich am Ende des Bandes als Faltbeilage.
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Entwurf der Rechtsgrundlage
Der Entwurf einer Rechtsgrundlage - Gesetz oder Rechts-

verordnung - wird unter Mitwirkung des Statistischen Bun-
desamtes erarbeitet, sobald die grundsätzlichen methodisch-
technischen Probleme geklärt sind. Er wird mit einer Begrün-
dung versehen, in welcher Art und Umfang der Statistik
sowie Sinn und Zweck der einzelnen Vorsdrriften erläutert,
ferner entstehende zusätzliche Kosten genannt werden. Die
Federführung hierfür liegt beim zuständigen Ressort, das
auch die Vorlage beim Kabinett veranlaßt.

Abschließende Begutachtung
der Notwendigkeit einer neuen Erhebung

In einer Ressortbesprechung, die zugleich als Sitzung des
Interministeriellen Ausschusses gilt, wird der Entwurf sodann
beraten, ehe er der Bundesregierung vorgelegt wird.

Erlaß der Rechtsgrundlage
Erst die im Zusammenwirken von Bundesregierung, Bun-

destag und Bundesrat (bei Gesetzen) bzw. von Bundesregie-
rung und Bundesrat (bei Redrtsverordnungen) erlassene
Redrtsgrundiage verpflichtet die Statistischen Amter zur
Duröführung der Erhebung.

Bereitstellung der MitteI
durch die Finanzministerien

Sie erfolgt nach Verabsdriedung der Rechtsgrundlage und
richtet sich nach den Anmeldungen der Statistischen Amter
zu den Haushaltsplänen für die einzelnen Rechnungsjahre.

Hierrnit können die technisch-methodischen Vorbereitun-
gen als abgeschlossen und die formalen Erfordernisse als
erfüllt angesehen werden.

2. Erhebung und Aufbereitung einer Bundesstatistik
Der endgültige Erhebungsplan, der das Muster des Frage-

bogens, die Termine, den Erhebungsweg, Art und Umfang
der Aufbereitung sowie die methodischen Richtlinien umfaßt,

wird an alle mitwirkenden statistischen Stellen verteilt und
sichert die einheitlidre Durchführung der Erhebung. Die dann
folgenden Aufgaben werden in den meisten Fällen von den
Statistischen Landesämtern übernommen:

Feststellung der Befragten,
Ausdruck der Zählpapiere,
Sdrulung von Zäihlern und Interviewern (soweit sie für
die Erhebung erforderlidr sind),
Versand der Zählpapiere an die Befragten (bzw. an die
Gemeinden oder an die Zähler zur w-eiteren Verteilung)
bzw. Einsatz von Interviewern,
Entgegennahme der rüd<Iaufenden Zählpapiere,
Prüfung auf Vollzähligkeit sowie auf vollständige und
richtige Beantwortung,
Mahnverfahren bei säumigen Befragten,
Vorbereitung und Durchführung der Aufbereitung
(manuell oder maschinell) : Zusammenstellung des Lan-
desergebnisses nach der vorgesehenen regionalen und
sachlichen Gliederung,
Mitteilung der Ergebnisse an das Statistische Bundes-
amt und an das fadrlidr zuständige Ressort im Lande.

Bei zentraler Durchführung von Bundesstatistiken über-
nimmt diese Aufgaben das Statistisdre Bundesamt. Bei
dezentraler Aufbereitung stellen die Statistischen Landes-
ämter die Länderergebnisse dem Bundesamt zur Verfügung,
das daraus die Bundesergebnisse zusammenfügt.

3. Veröffentlidrung und Auswertung der Ergebnisse
Die Erhebung wird mit der Veröffentlidrung der Ergeb-

nisse - für die besonderen regionalen Zwed<e der Länder in
den Statistisdren Landesämtern, sonst im Statistisdren Bun-
desamt - abgesdrlossen. Neben dieser Darstellung für all-
gemeine Zwecke durdr die Statistischen Ämter werden von
den jeweils fadrlidr interessierten Bundes- und Ländermini-
sterien noch spezielle Veröffentlidru»gen herausgegeben und
Auswertungen für Ihren Geschäftsbereich vorgenommen.

A. Statistik für Bundeszwecke
Nach Art. 73 Nr. 11 des Grundgesetzes hat der Bund die

ausschiießIiche Gesetzgebung über die Statistik für Bundes-
zwecke. Dementsprechend hat der Bundesgesetzgeber das
gesamte Organisations- und Verfahrensrecht sowie das mate-
rielle Redrt der Bundesstatistik im Gesetz über die Statistik
für Bundeszwecke (StatGes) vom 3. September 1953 (BGBI. I
S.1314), im folgenden »Statistisches Gesetz« genannt, fest-
gelegt.

Der Wortlaut des Statistisdren Gesetzes wurde 1955, soweit
er die Kostenverteilung zwischen Bund und Ländern betrifft
(§ B), neu gefaßt. Außerdem wurde der in den Ubergangs-
bestimmungen (§ 16) festgesetzte Zeitraum, in dem für die
laufenden Statistiken neue Rechtsgrundlagen geschaffen
werden sollten, zweimal - letztmalig bis 1959 - verlängert.
Eine Novellierung des Gesetzes ist geplant. Auf die hierbei
zur Diskussion stehenden Ergänzungen bzw. Anderungen
wird kurz im Abschnitt C eingegangen.

Das Statistische Gesetz mit seinen umfassenden organisa-
torischen und materiellen Regelungen unterscheidet sich
wesentlich vom Recht der ausländischen Statistik, das meist
nur Rahmenvorschriften enthält, in denen die Aufgaben der
Statistischen Amter festgelegt werden.

Von den acht Abschnitten des Statistisdren Gesetzes sind
in den vorstehenden Ausführungen die Abschnitte I »Das
Statistische Bundesamt«, II »Der Statistisdre Beirat« und
IV »Besondere Verfahrensbestimmungen« bereits behandelt
worden. Im folgenden soll auf die übrigen Absdrnitte, und
zwar insbesondere auf Abschnitt III »Anordnung von Bun-
desstatistiken«, V »Auskunftspflicht«, VI »Geheimhaltungs-
pflicht« und VII »Strafen und Geldbußen« eingegangen
werden.

1. Anordnung von Bundesstatistiken
Das statistische Auskunftsverlangen bedeutet unter Um-

ständen einen starken Eingriff in die private Redrtssphäre
des einzelnen Staatsbürgers und damit in das verfassungs-
mäßig nach Art. 2 GG garantierte persönliche Freiheitsrecht.

II. Rechtsgrundlagen
Unter Berüd<sidrtigung rechtsstaatlidrer Grundsätze ist
daher in § 6 des Statistisdren Gesetzes bestimmt worden,
daß Bundesstatistiken durch Gesetze oder unter gewissen
Voraussetzungen durch Rechtsverordnungen anzuordnen sind.

Im Interesse des Schutzes der Befragten muß in der Redrts-
grundlage festgelegt sein, auf weldre Tatbestände sich die
Befragung erstred<en und wer als auskunftspflichtig heran-
gezogen werden darf (§ 7). Werden bei einer Statistik nidrt
Private, sondern Behörden oder Einridrtungen des öffent-
lichen Bereichs befragt, so genügt eine allgemeine Verwal-
tungsvorschrift oder eine Verwaltungsvereinbarung zwischen
Bund und Ländern, je nachdem ob Behörden und Einridr-
tungen des Bundes oder auch solche der Länder Auskunft
erteilen sollen. Meist wird jedodr audr in diesen Fällen ein
Gesetz oder eine Rechtsverordnung erlassen, um die Bereit-
stellung der erforderlidren Haushaltsmittel durch die Finanz-
ministerien des Bundes und der Länder sicherzustellen.

Die Besonderheit der Redrtsgrundlagen für die einzelnen
Statistiken besteht in der Bestimmung der zu erfassenden
Tatbestände. Hier stehen sich der Ansprudr des Befragten auf
rechtsstaatlidren Schutz gegen Eingriffe in seine persönliche
Freiheit und das beredrtigte Anliegen von Verwaltung, Wirt-
schaft und Wissensdraft nach einer den wedrselnden Bedürf-
nissen angepaßten Elastizität des Frageprogramms gegen-
über. Das statistisdre Programm muß daher klar und zugleich
elastisch formuliert werden. Es ist deshalb in besonderem
Maße Wert darauf zu legen, für die zu erfassenden Tat-
bestände Begriffe zu finden, mit denen siü möglidrst viele
Einzelfragen abded<en lassen. Diese Ubung folgt der Be-
gründung des Statistisd-ren Gesetzes, in der ausdrüd<lidt
erwähnt ist, daß die Begriffe »Kreis der Befragten« sowie
»die zu erfassenden Tatbestände« dahin zu verstehen sind,
daß nidit jede Einzelheit Iestgelegt, sondern nur der große
Rahmen umschrieben werden solil). Der dadurdr gegebene
Spielraum ist nidrt zuletzt audr wegen der methodischen
Weiterentwid<lung der Statistik notwendig. Ferner ist damit

1) Vgl. amtlidre Begründung zu § 7 Abs. 1 Statces.

-20-



eine Entlastung des Geseizgebers verbunden, der sonst schon
wegen kleiner Anderungen in der Fragesteilung der einzel-
nen Statistik bemüht werden müßte. Die Praxis der Gesetzes-
technik, die sich entsprechend den vorstehend angegebenen
Richtlinien herausgebildet hat, wirkte sich bei den einzelnen
Rechtsgrundlagen dahin aus, daß keine umfangreichen
Fragenkataloge oder gar Fragebogen zum Bestandteii der
Rechtsgrundlage gemacht zu werden brauchten.

Bei der Legalisierung des laufenden statistischen Pro-
gramms in Form von Gesetzen sind sachlich zusammen-
gehörige Materien nach Möglichkeit in »Sammeigesetzen«
zusammengefaßt worden. Das giit z. B. für die verschiedenen
Erhebungen auf den Gebieten der Finanz-, Steuer-, Preis-
und Lohnstatistikl). Eine ähnlicheZusammenfassung erfolgt,
wenn die gleichen Tatbestände in verschiedenen Bereichen
(2. B. Industrie und Bauhauptgewerbe, in Handei und Frem-
denverkehr, in Handwerk undGastgewerbe) erhoben2) oder'
Großzählungen aus organisatorischen Gründen miteinander
verbunden wurdens).

Der Vorteil einer gesetzlichen Regelung liegt vor allem
darin, daß damit die Materie bis auf weiteres normiert wird
und nicht - wie bei Rechtsverordnungen - spätestens alle
drei Jahre eine neue Regelung erforderlich ist.

Wenn jedoch wegen des endgüItigen Programms einer
Statistik noch Erfahrungen gesammelt werden müssen, so
daß eine Festlegung auf längere Dauer sich nicht empfiehlt,
oder wenn die geplante Erhebung nur einmal durchgeführt
werden soII, kommt für die Regelung eine Rechtsverordnung
in Frage, sofern die voraussichtlichen Kosten 500 000 DM
jährlich nicht übersteigen. Diese Verordnungen entlasten die
Gesetzgebungsorgane und erlauben eine beschleunigte Schaf-
fung von Redrtsgrundlagen für die einzelnen Statistiken.

Auf die Dauer gesehen, würde es jedoch zu keiner Ent-
lastung der gesetzgebenden Körperschaften führen, wenn
Rechtsverordnungen nach Ablauf einer dreijährigen Gel-
tungsdauer ohne Anderungen zwangsläufig erneuert werden
müßten. Aus diesem Grunde und zur Gewinnung einer
größeren Ubersichtlidrkeit solien die zur Zeit noch durch Eiu-
zelrechtsverordnungen normierten Statistiken, soweit sie
sachlich zusammengehören, in einem Gesetz zusammengefaßt
werden, wenn das Programm für die Zukunft im wesent-
lichen festliegt.

Der Mindestinhalt der statistischen Redrtsgrundlage besteht
gernäß § 7 Abs. 1 in der Bestimmung der zu erfassenden Tat-
bestände und des Kreises der Befragten. Auch ohne aus-
drückliche Erwähnung im Statistischen Gesetz gehören auch
Angaben über die Berichtszeit und bei laufenden Erhebun-
gen über die Periodizität zum notwendigen Inhalt jeder
Rechtsgrundlage. Darüber hinaus müssen im Bedarfsfalle
noch Vorschriften aufgenommen werden über die Freiwillig-
keit der Auskunftserteilung, die Art und Weise der Durch-
führung der Statistik (total oder repräsentativ) und über die
Geheimhaltung, z.ll,über die Verwendung von Einzelanga-
ben noch für andere als statistische Zwecke oder die Zulas-
sung von Dienstberichterstattungen. Einzelbestimmungen
über die Durchführung erübrigen sidr im Regelfall im Hin-
blick auf Artikel 83 GG, wonach die Länder Bundesgesetze
als eigene Angelegenheit durchführen. Soll eine Statistik
zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet
werden, so muß dies in einem Bttndesgesetz ausdrücklich
angeordnet sein (vgl. z. B. § 10 des Gesetzes über die
Statistik des grenzüberschreitenden \Marenvelkehrs vom
1. Mai 1957), sofern nicht die beteiligten Länder ihre Zustim-
mung zt einer zentralen Erhebung und Aufbereitung
erklären.

Nach allgemeiner Auffassung bedürfen auch Bundesstati-
stiken, die auf freiwilligen Auskünften beruhen, einer
Rechtsgrundlage. Von diesem Grundsatz ausgenommen sind

r) Vgl. Gesetz über die Finanzstatistik vom 8. Juni 1960, Steuerstatisti-
scües Gesetz (inVorbereitunq), Gesetz über die Preisstatistik vom 9. August
1958, Gesetz über die Lohnstatistik vom 18. Mai 1956. - 

r) Vgl. Gesetz
über die Allgemeine Statistik in der Industrie und im Bauhauptgewerbe
vom 15. Juli 195? nebst Ergänzungsgesetzen vom 26. April 1961 bzw.
24. April 1963, Gesetz über die Durchführung laufender Statistiken im
Handel sowie über die Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungs-
stätten vom 12. Januar 1960, Gesetz über die Durctrlührung laufender Sta'
tistiken im Handwerk sowie im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe
vom 12. August 1960, - 

3) Vgl. Gesetz über die Zählung der Bevölkerung
und der nidrtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten und Unternehmen im Jahre
1961 sowie über einen Verkehrszensus im Jahre 1962 vom 13, April 1961.

2, Auskunfts- und Geheimhaltutrgspflicht

Das Statistische Gesetz tegt die Auskunftspflicht für alle
bei einer Bundesstatistik Befragten fest und sichert dafür die
grundsätzliche Geheimhaltung der statistischen EinzeI-
ängaben durch die mit der Durchführung der Statistik amtlidt
betlauten Stellen und Personen zu. Ohne Zusicherung der
Geheimhaltung kann billigerweise die vorsdrriftsmäßige
Auskunftserteilung nidrt erwartet werden.

§ 10 Abs. 1 des Statistischen Gesetzes legt im allgemeinen
fest, daß alle natürlidren und juristischen Personen, Behör-
den und Einridrtungen zur Beantwortung der ordnungsmäßig
angeordneten Fragen verpflichtet sind' Wer auskunfts-
pnicntg ist, wird in der Einzelrechtsgrundlage bestimmt. Die
Auskunftspflichtigen haben die Auskünfte wahrheitsgemäß,
vollständig, fristgemäß und grundsätzlich unentgeltlich, d. h.
bei Auskunftsertäilung auf dem Postwege unter Ubernahme
des Portos, zu geben. Weiter ist aus der Tatsadre, der Unent-
geltlichkeit dei Angaben zu folgern, daß der Befragte den
äuskunftsberechtigten Stelien nicht die Kosten, die ihm durch
die Bearbeitung der Erhebungsvordrucke - etwa die Kosten
für das Personal, das hierfür beschäftigt wird - in Rechnung
stellen kann. Es ist in der Rechtspredrunga) anerkannt, daß
die mit der amtlichen Statistik betrauten SteIIen ange-
messene Fristen für die Auskunftserteilung setzen dürfen.

Da eine allzu strenge Geheimhaltung der Einzelangaben
unter Umständen dazu führen könnte, finanziell kaum ver-
tretbare Doppelbefragungen durchzuführen, sind in § 12 des
Statistischen Gesetzes rechtliche Möglichkeiten vorgesehen
worden, dies zu vermeiden. Es kann in gewissen Fällen
naheliegend und zweckmäßig sein, die mit einem erheblichen
Aufwanä gewonnenen Zahlen nicht nur für die amtliche
Statistik, sondern auch für andere Zwecke zu benutzen. Falls
in besonders begründeten FäIlen die Verwenrlung der Ein-
zelangaben für weitere Zwecke zulässig sein soll, kann dies
in der Rechtsgrundlage unter Bezeichnung des weiteren Ver-
wendungszweckes vorgesehen werden. So wurde z. B. in § 6
des Viehzählungsgesetzes vom 18. Juni 1956 bestimmt, daß
Einzelangaben auch für behördiiche Maßnahmen zur Durch-
führung des Tierzuchtgesetzes und des Viehseudrengesetzes
sowie für andere dort näher bezeichnete Zwecke durdr die
zuständigen Behörden oder die von ihnen beauftragten
Stellen verwendet werden dürfen. Ferner sind insbesondere
die mit hohen Kosten erstellten Ergebnisse der Volkszählung
1961 auch für nichtstatistische SteIIen von großem Interesse.
Gemäß § I Abs.2 des Volkszählungsgesetzes vom 13. April
1961 wurde daher die Weiterleitung von bestimmten Ein-
zelangaben für wissensdraftliche Zwecke zugelassen, jedoch
ohne Nennung des Namens und der Anschrift des Aus-
kunftspflichtigen. Auch konnten auf Grund von § 9 Abs. 3
die Gebäude- und Haushaltslisten den Gemeinden zum Ver-
gteich und zur Berichtigung ihrer Unterlagen zur Verfügung
gestellt werden.

die auf freiwilliger Grundlage erfolgenden Untersuchungen
über die Brauchbarkeit der Fragebogen und des Erhebungs-
verfahrens, die zur Vorbereitung einer Statistik gemäß § 2
Ziffer ! StatGes gehören. Eine soldre Erprobung kann ins-
besondere bei der Vorbereitung schwieriger neuer Statisti-
ken notwendig sein und auch zu einer Kosteneinsparung bei
der eigentiichen Erhebung beitragen.

Um Doppelbefragungen zu vermeiden, ist außerdem die
Möglichkeit der Weiterleitung von Einzelangaben auf dem
Dienstwege (Dienstberichterstattung) vorgesehen. Nadr § 12
Abs. 2 StatGes sind das Statistische Bundesamt, die Statisti-
schen Landesämter und die sonstigen erhebenden Behörden
und Stellen berechtigt und verpflichtet, den fachlich zustän-
digen obersten Bundes- und Landesbehörden oder den von
ihnen bestimmten Stellen auf Verlangen Einzelangaben auf
dem Dienstwege weiterzuleiten, wenn und soweit dies in der
die Statistik anordnenden Rechtsvorschrift zugelassen und in
den Erhebungsdrucksachen bekanntgegeben worden ist. Diese
Möglichkeit ist in verschiedenen Rechtsgrundlagen vor-
gesöhen worden (vgl. z. B. § 7 des Gesetzes über die Allge-
meine Statistik in der Industrie und im Bauhauptgewerbe
vom 15. Juli 1957 mit Ergänzungsgesetzen vom 26. April 1961
und 24. April 1963).

Da lediglich die Angaben eines Auskunftspflidrtigen den
Geheimhaltungsschutz genießen, würde es schon genügen,
wenn bei der Veröffentlichung statistisdrer Ergebnisse die

r) OLG Celle, NJ.W 61, 185.
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Angaben zweier Auskunftspflichtiger zusammengezogen
werden. Weii es in diesem FalI jedoch beiden Auskunfts-
pflichtigen möglich wäre, durch Differenzbildung die An-
gaben des anderen zu erkennen, wird in der Praxis der Sta-
tistischen Amter eine Zusammenfassung der Angaben von
mindestens drei Auskunftspflichtigen vorgenommen. Wenn
in der Zusammenfassung von drei Einheiten die Angabe
eines Befragten jedoch so stark überwiegt, daß die zu ver-
öffentlichende Zahl praktisch die Verhältnisse eines Befrag-
ten offenbart, müssen weitere (vier oder mehr) Angaben zu-
sammengefaßt werden.

Der Auskunftspflichtige kann auf den Geheimhaltungs-
schutz verzichten. In der Praxis wird hierfür eine schriftlidre
Erklärung des Befragten verlangt. Offenkundige Tatsadren,
d. h. solche, die der Offentlichkeit bereits durdr die Presse
oder andere Publikationsorgane mitgeteilt wurden, sowie die
für jedermann wahrnehmbare Existenz von Unternehmen,
Betrieben, Gebäuden, Wohnungen, Haushalte u. ä. fallen
nicht unter die Geheimhaitungspflicht.

Die Angabe der Adresse allein stellt noch keine Einzel-
angabe im Sinne des Statistischen Gesetzes dar, soweit mit
ihr nicht gleidrzeitig eine Kennzeichnung vorgenommen
wird (2. B. Anschriften von Betrieben mit einem Jahres-
umsatz über 500 000 DM). Die Herausgabe von Anschriften
wird jedodr meistens nicht im Rahmen des Aufgabengebietes
des Statistischen Bundesamtes liegen und ist daher nur in
Ausnahmef ällen zulässig.

3. Stralen und Geldbußen
Für die Verletzung der Geheimhaltungspflidrt ist in das

Statistische Gesetz eine besondere Strafvorschrift aufgenom-
men worden, um aufier der Zusicherung der Geheimhaltung
der Einzelangaben noch eine weitere Sicherung gegen unzu-
lässige Verwendung dieser Angaben zu schaffen. Es war
jedodr bisher nicht erforderlich, eine Strafe wegen Ver-
letzung der Geheimhaltungspflicht zu verhängen, ein Zeichen
dafür, daß die Statistischen Amter die ihnen obliegende
Geheimhaltung wahren.

Im Gegensatz zur Verletzung der Geheimhaltungspflicht
ist die Verletzung der Auskunftspflicht nidrt als Straftat,
sondern lediglich als Ordnungswidrigkeit festgelegt worden,
weil in ihr nicht eine kriminelle Handlung, vielmehr nur ein
mit Bußgeld zu ahndender Verstoß gegen eine Ordnungsvor-
schrift zu erblicken ist.

Die Verhängung der Geldbußen erfolgt nach den Vor-
schriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG)
vom 25. Marz 1952 (BGBI. I S. 177). Nach § 73 dieses Gesetzes
wird die fachlich zuständige oberste Landesbehörde zur
Durchführung der Bußgeldverfahren bestimmt, die ihrerseits
wieder bestimmte Verwaitungsbehörden mit der Durdrfüh-
rung beauftragen kann. In einigen Ländern sind die Stati-
stischen Landesämter, in anderen der Innenminister bzw.
-senator, in weiteren die Regierungspräsidenten oder die
Landräte als zuständige Verwaltungsbehörden bestimmt
worden,

Die Verhängung von Bußgeldern konnte jedoch in sehr
vielen Fällen vermieden werden, nachdem die auskunfts-
berechtigten Stellen säumige Auskunftspflichtige gemahnt
oder ihnen in geeigneter Form den Zwed< und die Not-
wendigkeit der Erhebungen erläutert hatten, so daß darauf-
hin die angeforderten Meldungen eingegangen waren.

B. Statistik
für Zwecke der Europäischen Gemeinschaften

Nach den Verträgen sind die Organe der Europäischen
Gemeinschaften (Europäische Wirtschaftsgemeinsdraft, Euro-
päisdre Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Europäische
Atomgemeinschaft) berechtigt, von den Mitgliedstaaten Aus-
künfte einzuholen und sich damit Kenntnis über die für ihre
Maßnahmen wesentlichen Tatsachen zu verschaffenl). Hierzu
gehört auch die Erstellung statistischer Unterlagen, die dem
Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften als

t) Vgl. Art.213 des Vertrags zur Gründung der Europäisdren Wirt-
schaftsgemeinsctraft vom 25. März 1957 (BGBl. II S.753, 766); Art.47 Abs. I
des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinsctalt für Kohle
und Stahl vom 18. April 1951 (BGBI. 1952, II S. 445) und Art. 18? des
Vertrags über die Gründung der Europäisdren Atomgemeinsctaft vom
25. März 1957 (BGBI. II S. 753, 1018),

gemeinsamer Dienststelle für die drei Gemeinschaften
obliegt.

Die Bereitstellung statistischer Unterlagen durdr die Mit-
giiedstaaten erfolgt zum großen TeiI aus dem bereits für
nationale Zwecke vorhandenen Material, das für Zwecke der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vielfach auf andere Be-
griffe, Gruppierungen usw. umzustellen ist. Die »Harmoni-
sierung« bereits vorhandener nationaler Statistiken reicht je-
doch nicht immer aus, um die Bedürfnisse der Gemeinsdraf-
ten zu befriedigen. Aus diesem Grunde ist in letzter Zeit in
wachsendem Umfang von der Mögliökeit supranationaler
Redrtssetzung Gebraudr gemadrt worden. Der EWG-Vertrag
sieht die Möglidrkeit zum Erlaß von Verordnungen, Richt-
iinien oder Entsdreidungen vor.

Richtlinien setzen kein im nationalen Bereidr unmittel-
bar geltendes Recht, sondern verpflichten die Mitgliedstaaten,
zweckdienlidre Maßnahmen zur Erreidrung des in der Ridrt-
Iinie festgelegten Ziels zu treffen. Für die Durdrführung von
Statistiken bedeutet das, den innerstaatlidren Vorsdrriften
entspredrend, die Sdraffung einer Rechtsgrundlage. Auf eine
Richtlinie der EWG sind z. B. die jährlidren Investitions-
erhebungen im produzierenden Gewerbe zurückzuführen, die
in der Bundesrepublik durch Redrtsverordnung angeordnet
wurden und damit zum Bestandteil des nationalen statisti-
schen Programms geworden sinds).

Die Entscheidungen können sidr sowohl an die Mit-
gliedstaaten als auch an einzelne natürlidre oder juristisdre
Personen richten. Eine an die Mitgliedstaaten geridrtete Ent-
scheidung ist z. B. auf dem Gebiete des Verkehrs erlassen
worden, auf dem eine Enquöte über die Wegekosten des
Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs durögeführt
werden soli, zu der auö statistisdre Unterlagen notwendig
sind. Für diese sind entspredrende deutsche Redrtsgrund-
lagen zu schaffen3).

Während die Durdrführung der in Ridrtlinien und an die
Mitgliedstaaten geridrteten Entsdreidungen festgelegten Maß-
nahmen nach innerstaatlidrem Redrt erfolgt, setzen die Ver-
ordnungen unmittelbar in den Mitgliedstaaten geltendes
Redrt und sind somit den nationalen Redrtsnormen gleidrzu-
setzen. Von der Möglidrkeit zum Erlaß von Verordnungen
hat die EWG bisher nur auf wenigen Gebieten Gebrauch
gemaöt, und zwar bei der Lohnstatistikr), der Landwirt-
sdraftsstatistiks) und der Statistik der Weinwirtschaf t6).

Die Verordnungen der EWG haben einige bisher nodr nicht
endgültig geklärte Rechtsfragen aufgeworfen. So ist es z. B.
nach herrsdrender Auffassung nicht möglidr, in den Verord-
nungen der EWG Strafen wegen der Verletzung der Geheim-
haltung und Geldbußen wegen Verstößen gegen die Aus-
kunftspflicht auszusprechen. Eine soldre Regelung bleibt der
nationalen Gesetzgebung überlassen.

Problematisch ist audr die in EinzelfäIlen - wie bei der
Gehalts- und Lohnstrukturerhebung 1966 und der EWG-
Strukturerhebung in der Landwirtschaft 1966i67 - vorge-
sehene Weiterleitung statistisdrer Einzelangaben an das
Statistisdre Amt der Europäisdren Gemeinschaften zum
Zwecke der zentralen Tabellierung bei dieser Stelle. Die
Aufbereitung der Erhebungsergebnisse gehörte bisher grund-
sätzlidr in die Zuständigkeit der Mitgliedsländer. Außerdem
besteht bei der EWG bisher nodr keine Rechtsvorschrift, die
eine evtl. Verletzung der Geheimhaltung von Einzelangaben
durdr eigene Bedienstete unter Strafe stellt.

Die Klärung dieser Fragen ist im Gange und dürfte wohl
im Zusammenhang mit der Sdraffung eines Organisations-
statuts für das Statistisdre Amt der Europäisdren Gemein-
sdraften erfolgen (über die Zusammenarbeit mit Internatio-
lul:r, OrS:lrsationen siehe Absdrnitt IV).

t) Ridrtlinie des Rates der EWG vom 30. Juli 1964 (Amtsblatt der EG
S. 2193/64) - Verordnungen über die Durdrführung einer Statistik über
Investitionen in der Industrie und im Bergbau sowie im Bauhaupt-
gewerbe und im produzierenden Handwerk vom 11. Mai 1965 (Bundes-
anzeiger Nr. 90). - 

t) Entsdreidung des Rates der EWG vom 22. Juni 1964
(Amtsblatt der EG S. 1598i64). - 

r) Verordnungen des Rates der EWG
Nr. l0 vom 25. August 1960 (Amtsblatt der EG S. 1199.60), Nr. 14 vom
24. Juli 1961 (Amtsblatt der EG S. 1054i61), Nr. 28 vom 14. Mai 1962
(Amtsblatt der EG S. 1217162l, Nr. 151 vom 3. Dezember 1962 (Amtsblatt
der EG S. 2841/62) z\t Durdrführung von Lohnerhebungen und Verord-
nung Nr. 188/64 vom 12. Dezember 1964 (Amtsblatt der EG S, 3634/64) zur
Durdrführung einer Erhebung über Struktur und Verteilung der Löhne in
Industrie und Handwerk. - 

s) Verordnung Nr. 70166 yon 14. Juni 1966 des
Rates der EWG über die Durchführung einer Grunderhebung im RahmeD
eines Erhebungsprogramms zur Untersudrung der Struktur der landwrrt-
schaftlidren Betriebe (Amtsblatt der EG S.2065/66). - 

6) Vgl. hierzu die
im Absdrnitt »Rectrtsgrundlagen« abgedruckten Bestimmungen (S. 177).
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C. Novellierung des Gesetzes
über die Statistik für Bundeszwecke

Ein Bedürfnis zu einer Ergänzung bzw. Anderung des Sta-
tistischen Gesetzes ergibt sich aus zwei Gründen. Einerseits
sind die bei der über 12jährigen Anwendung dieses Gesetzes
gesammelten Erfahrungen im nationalen Bereich, anderer-
seits aber auch die sich aus der internationalen Zusammen-
arbeit ergebenden Aufgaben und Verpflidrtungen zu berück-
sidrtigen, die beirn ErIaß des Gesetzes nodr nicht voraus-
zusehen waren. Im folgenden werden die für eine Novellie-
rung des Statistischen Gesetzes wichtigsten Punkte erwähnt,
wobei jedoch ausdrücklich darauf hinzuweisen ist, daß sich
die Pläne noch im Stadium der Vorbereitung befinden und
deshalb dur-chaus noch Anderungen unterliegen können.

1, Bundesstatistiken
In de4 Aufgabenkatalog des Statistischen Bundesamtes

(§ 2) soll einer seit langem eingeführten und bewährten
Praxis entspredrend, die Befugnis des Statistischen Bundes-
amtes aufgenommen werden, mit Zustimmung der Länder die
Koordinierung von Landesstatistiken vorzunehmen.

In den Statistischen Beirat (§ 4) sollen drei Vertreter der
Hochschulen aufgenommen werden. Die Kostengrenze für
Verordnungen (§ 6 Abs. 2) wäre der Preisentwicklung anzu-
passen und auf 800 000 DM zu erhöhen. Es soll ferner vor-
geschrieben werden, in die Rechtsgrundlage neben den zu
erfassenden Tatbeständen und dem Kreis der Befragten auch
aufzunehmen, ob die Erhebung unter Auskunftspflicht steht
oder auf freiwilliger Grundlage erfolgt, ob sie total oder
repräsentativ durchzuführen ist und welche Berichtszeit bzw.
Periodizität zugrunde gelegt wird (§ 7 Abs. 1). Auch soll die
Mögtichkeit geschaffen werden, die Durchführung einer Bun-
desstatistik durch Rechtsverordnung zeitweise auszusetzen,
ihre Periodizität zu verlängern oder einzelne Tatbestände zu
kürzen, wenn die Ergebnisse nicht oder nicht mehr in der
gleichen Ausführlichkeit benötigt werden oder die tatsäch-
lichen Voraussetzungen für eine Erfassung weggefallen sind
(§ 7 Abs.3).

Die Auskunftspflicht (§ 10) soll ausdrücklich auf die Per-
sonengesellschaften des Handelsrechts und nichtrechtsfähigen
Personenvereinigungen ausgedehnt werden. Ferner soll klar-
gestellt werden, daß die statistischen Behörden befugt sind,
Angaben zur Feststellung der Auskunftspflicht zu ermitteln
sowie Fragebogen und Erhebungsverfahren auf ihre Zweck-
mäßigkeit zu erproben.

Die Neufassung des § 12 soll die bereits oben dargelegten
durch Auslegung gewonnenen Grundsätze über die statistisdre
Geheimhaltung ausdrücklidr in den Gesetzestext aufnehmen.
Schließlich ist im Interesse eines gleichmäßigen Geheim-
haltungsschutzes bei Bundes- und Landesstatistiken beab-
sichtigt, den Schutz des statistischen Geheimnisses gegenüber
den Steuerbehörden in die Reichsabgabenordnung selbst auf-
zunehmen.

2. Statistiken für Zwecke der Europälsdren Gemeinschaften
und der Internationalen Organisationen

Der Aufgabenkatalog des § 2 StatGes soll ferner um die
Aufgaben erweitert werden, die sich aus der internationalen
Zusammenarbeit ergeben. Nur so kann § 2 seinem Sinn ge-
recht werden, die Aufgaben des Statistischen Bundesamtes
vollständig und abschließend aufzuzählen.

Im einzelnen sollen in § 2 Ergänzungen aufgenommen wer-
den, aus denen sich u. a. die Befugnisse des Bundesamtes bei
der methodischen und technischen Vorbereitung der Statisti-
ken für Zwecke der Europäischen Gemeinschaften und der
internationalen Organisationen, ihrer Zusammenstellung und
Auswertung für den nationalen Bereich, der Mitwirkung bei
der Abstimmung verschiedener Statistiken aufeinander so-
wie bei der Angleichung statistischer Begriffe und Systema-
tiken ergeben.

Weiterhin soll klargestellt werden, daß europäische Stati-
stiken, die nicht durch eine unmittelbar im nationalen Bereich
wirksame supranationale Vorschrift (wie z. B. eine EWG-
Verordnung) angeordnet werden, nach § 6 StatGes ebenfalls
einer gesetzlichen Grundlage bedürfen. Ahnliche Verweisun-
gen auf die entsprechenden Vorschriften für Bundesstatisti-
ken sind auch hinsichtlich der Kostenregelung, des Geheim-
haltungsschutzes und der Strafbestimmungen vorgesehen.
Allerdings können sich diese Vorschriften nur dann sinnvoll
auswirken, wenn sie sich harmonisch in das Cefüge des euro-
päischen Rechts einordnen. Es ist jedoch zu hoffen, daß bei
Abschluß der Novellierung die entsprechenden Lücken des
europäischen Rechts geschlossen sein werden. Sollte dies
nidrt der Fall sein, müßten die vorgesehenen Vorschriften
nochmals überprüft werden.

Uber den Fortgang der Arbeiten an der Novelle zum
»StatGes« wird in den jährlichen Berichten über die »Ar-
beiten des Statistischen Bundesamtes« für den Statistischen
Beirat berichtet.

III. Aufgaben und Ziele der Bundesstatistik

In den vorangegangenen Absdrnitten sind die organisato-
rischen und rechtlichen Voraussetzungen, unter denen die
amtliche Statistik arbeitet, aufgezeigt worden. Nachstehend
sollen einige wichtige Gesichtspunkte, die für den Aufbau
und Inhalt der Bundesstatistik und die Weiterentwicklung
des statistischen Instrumentariums maßgebend waren bzw.
sind, dargelegt werden. Im wesentlichen handelt es sich da-
bei um das Ergebnis von Uberlegungen, die unmittelbar mit
dem Auibau der Bundesstatistik nach dem Kriege verbunden
sind und die im Laufe der Jahre noch erheblich vertieft wer-
den konntenl).

l. Entwicklung eines statistischen Gesamtbildes

Von jeher war es eine wichtige Aufgabe der amtlichen
Statistik, das für bestimmte Verwaltungszwecke
erforderliche Zahlenmaterial bereitzustellen. Mit der zuneh-
menden Differenzierung des gesellsdraftlichen und wirt-
schaftlichen Lebens und den sich daraus ergebenden neuen
Problemen ist das Informationsbedürfnis der Verwaltung,
der Forschung und der Offentlichkeit in starkem Maße ge-
wachsen. Dies führte im Laufe der Zeit zwangsläufig zu
einer ganzen Anzahl neuer statistischer Erhebungen, dar-
über hinaus aber auch zu entscheidenden Anderungen in der

1) Vg1, hierzu und zu den folgenden Ausführungen: Fürst, G,: »Wand-
lungen in der Aufgabenstellung der amtlichen Statistik«. In: Allg. Stat,
Archiv, 47. Band, 1963, Heft 3, S. 209.

Zielsetzung der statistischen Arbeit. Vor allem die Weltwirt-
sdraftskrise hat gezeigt, daß mit isolierter Betrachtungsweise
und entsprechenden Maßnahmen kritische Situationen nicht
zu vermeiden und zu meistern sind; sie hat den Blick für
die Gesamtzusammenhänge geschärft und damit auch der
Wirtschaftsbeobachtung und der Statistik eine neue Richtung
gegeben. Statistiken werden heute im allgemeinen nicht
mehr allein auf die speziellen Bedürfnisse einzelner Ver-
waltungen abgestellt; man bemüht sich vielmehr, sie so aus-
zugestalten, daß sie zugleich für eine Gesamtanalyse
des wirtschaftlichen und sozialen Lebens und für sonstige
Untersudrungen gebraucht werden können. Dazu müssen die
verschiedenen Statistiken sowohl untereinander als auch auf
die allgemeinen volkswirtschaftlichen und gesellschaftiichen
Erfordernisse abgestimmt und in systematischer \Meise er-
gänzt werden.

Unter diesen Gesichtspunkten wurde und wird ständig an
der allgemeinen Koordinierung, Verbe§serung und
Vervollständigung der Bundesstatistik gearbeitet. Es
wurde eine Reihe von Grundsätzen entwickelt, die - im
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten - das statistische
Arbeitsprogramm und die Gestalt des statistischen Gesamt-
bildes des Wirtschaftsablaufs, der Wirtschaftsstruktur und
der sozialen Situation entscheidend beeinflußt haben und
auch weiterhin beeinflussen. Diese Grundsätze finden ihren
Ausdruck in den Anstrengungen um eine gegenseitige Ab-
stimmung der in den verschiedenen Erhebungen und Indices
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erfaßten, angewandten und nachgeu,iesenen Erhebungs- 1-gh19+; Abgrenzung der Bruttolöhne und -gehäiter im
bereiche, Darltellungseinheiten, Tatüestände und Merkmaie, Hinblick auf bestimmte soziale Leistungen; Definition der
Definitionen, Systeäatiken und sonstigen Gruppierungen Brutto- und Nettoeinkommen, der GeId- und Naturalein-
qualitativer, quäntitativer und regional"i Art, Züördnungs- kommen, der Haushalts- und Individualeinkommeni KIä-
prinzipien, peiiodizität usw. Fernär gehören hierzu die Be- rung der Untersdriede zwischen Gewinnen im funktionalen
111tittrrägu.r um die Präzisierung der zü untersuchenden Sach- Sinne, Betriebsgewinnen,, Unternehmensgewinnen- und Un-
verhalte und die bessere Äbrti*-r.rg der Frage- und ternehmereinkommen, Abgrenzung zrvischen -Einkommens-
Tabellenprogramme auf die Bedürfnisse äller Konsümenten, und Vermögensübertragungen u. a. m. Zu den zentralen
auf die üeaitwortungsmöglichkeiten der Befragten und auf Problemen der Koordinierung gehört audr die Aufgabe, eine
neue wissenschaftlichä Erkänntnisse sowie die Überlegungen möglichst saubere - d. h. lückenlose und übersdrneidungs-
über die Möglichkeiten der Ausfüllung von Lücken iÄ wirt- freie - Abgrenzung-der Erhebungstrereiche- verschie-
schafts- und iozialstatistisdren Gesamlbild. Die Anregungen dener Statistiken siöerzustellen; damit eng vslkliipft ist
hierzu kommen u.a. aus dem Vergleich der verschiädenen die Frage, weldre Darstellungseinheiten- (Unter-
Statistiken, aus den Volkswirtsdriftliche., Gesamtrechnun- nehmen, fachliche Unternehmensteile, örtlid-re Einheiten,
gen, von seiten der Wissenschaft und der angewandten Familien, Haushalte, Personen usw ) d9n_ einzelnen Statisti-
iVirtschafts- und Sozialforschung in der öffentlid-re-n Verwal- ken jeweils zugrundezulegen sind. Nicht minder widttig
tung und in Instituten, aus der Zusammenarbeit mit den ver- dürfte das Bemühen sein, eine möglichst _ einheitliöe
sctriädenen Benutzern und Lieferanten der statistischen An- Zuordnung der in den versdriedenen Statistiken erfaßten
gaben und nicht zuletzt aus der internationalen Diskussion. Institutionen zu den Erhebungsbereidren und zu den durdr

die Systematiken gegebenen Unterteilungen (siehe auö Ab-
Gerade die immer enger werdende internationale Zusam- sdrnitt »Systematiken«) zu gewährleisten' In diesem Zu-

menarbeit - vor allem im Rahmen aer ruropJisä;;-ä;- sammeahang spielen die _Probleme der schrverpunktbestim-
meirischaften - zwingt in zunehmenae- VJSä-r" "i"". 

mu.r]g bei Unternehmen, Betrieben usw eine entscheidende
möglichst weitgehenden Koordinierung' lrUurÄäni;;r""g;i Rolle. Obwoht sich bei der Zuordnung Differenzen wohl nie
der statistik auch auf internationaler Eb";";;j";;i g.g.n, vermeiden lassen, hat man doch gerade bei der Durdr-
Berücksichtigung neuer Probleme und Aufgaben llh'llg der Großzählungen 1960/62 durch weitgehende

Kontro'lIen und gegenseitige Abstimmungsaktionen erheb-

Die verwirkrichung des ansestrebten statistisdren Gesamt- X:1",:;1?:?:"tt "tL?1""1#:HlitJ'fi:i:i"3ä'"1"u,il'lftä:flbildes ist nadr dem voranstehend Gesagten also ganz ent- Stuiirti..fr"n Landesämtern könnten soldre Abstimmungen
scheidend auch davon abhängig, inwieweit 9t, s"lilgt:. 9iP ""1"i Ü,".tanden erleichtert werden; es sind jedoch a-uö
Belan_ge der verschiedenen an der amtlirhen,?l:::,],k ;;ä;."-Möglichkeiten - et\.!.a die buröführuäg von Ar-beteiligten und -interessierten crurnel__(19r.*,a^1_ üäit..iatt""iahlungen in kürzeren Zeitabständei als bis-
tung, Wirtschaft und Wissenschaft einschließIich der mit der fr"i_äenfcUa..allgemeinen Wirtschaftsbeobachtung befaßten Stellen usw.)
aufeinander abzustimmen. Die organisatorischen Voraus-
setzungen für eine Abstimmung auf nationaler Ebene
sind bereits im Absdrnitt über »Organisation der- Bund:s^- S. Ausbau des statistisctren Arbeitsprogramms
statistik« dargelegt. Es sei hier nur kurz erwähnt, daß
die verschiedenen »Konsumenten«, »produzenten« und »Lie- In den jährlich für.den Statistischen Beirat zu erstellenden
feranten« der Statistik im Statistischen Beirat und seinen Berichten über die Arbeiten des Amtes rverden regelmäßig
einzelnen Gremien (Factraussöüssen, Arbeitskreisen, Refe- Ubersichten über die weitere Vervollständigung des
rentenbespredrungen mit den Statistischen Landesämtern) statistischen Instrumentariums gegeben. Der_ Ausbau des
sowie in'Ressoribesprechungen bzw. Tagungen des Inter- statistisdren Program-ms ist ein-mal gekennzeidtnet durdr die
ministeriellen Ausschusses für Koordinierüng"und Rationali- Ein{ührung verschiedener großer Bereidrszällungen, die in
sierung der Statistik in unmittelbarer Zusammenarbeit über mehrj_iihrigen Abständen ein._umfassendes Bild vor allem
das pögramm sowie über die methodischen und erhebungs- der. Struktur einzelner Wirtschaftsbereiche vermitteln
techniscüen Fragen der amtlichen Statistik beraten. Darüber sollen (2._B. Lan_dwirtsdraftszählung, Industriezensus, Hand-
hinaus gibt es ioch zahlreiche Kontakte mit anderen natio- werkszählung, Handelszensus, Verkehrszensus). Daneben
nalen Glemien. Im Statistischen Bundesamt selbst bestehen wurde aber auch ein aussagefähiges System kurzfristi-
besondere Referate für allgemeine Fragen der fachlichen ger Indikatoren für die allgemeine Wi-rtschaftsbe_obach-
Koordinierung und Weite.u"rrt*i.kl,r.rg äer Statistik. Uber tung greschaffen, das in zunehmendem Maße durch Jahres-
die Art der Internationalen ZusammJnarbeit wird im Ab- statistiken für die Beobachtung mittelfristiger Entwid<-
schnitt »Zusammenarbeit mit internationalen Organisatio- lungen ergänzt wird. Nachstehend sollen - allerdings nur
nen« beridrtet. bezogen auf die Arbeiten des Statistischen Bundesamtes -einige in dieser Hinsicht rr'esentliche Fortschritte besonders

herausgestellt werdenl). Auf die Volkswirtschaftlichen Ge'
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen als samtrechnungen wird dabei nicht mehr besonders eingegan-

Von der fadrlichen Arbeit her gesehen hat vor allem der handelt wurden.
Aufbau der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen, zu dem das Amt durdr Gesetz verpflidttet ist,
entsc[eidend zur'Weiterentwicklung des wirtsciraftsstatisti- Die Statistiken der Produktionsgrundlag-en, -vor-
sdren Gesamtbildes beigetragen. Frir diese Arbeiten mußte gä"g_e und -ergebnisse -für den warenproduzierenden
notwendigerweise eine Vieliahl von Statistiken herange- Bereidr wurden in den Nachkriegsjahren ausg,ebau!_ (Bei-
,og"n ,rrrä auf die erwünschten volkswirtschaftlichen Begrirts- 9p!e_Ie:- Handwerkszählungen in den Jahren 1949, 1956 und
beJtimmungen und Abgrenzungen untersucht werdenl Ge- 1963, Nettoleistungserhebung in der Industrie für 1954,
rade die eige Berührurig a". Slstems Volkswirtschaftlicher Industriezensus und Bauzensus 1963, vierteljährliche Hand-
Gesamtrechriungen mit äer Theorie des Wirtschaftsablaufs werksberichterstattung seit_1961, Jahresunternehmenserhe-
(Kreislaufanalyle) und ihren Erkenntnissen über die geqen- bungen über Umsätze und Besdräftigte in der Industrie seit
ieitige Abhängijteit von Produktion, Einkommensäniste- 1963 usw.). Kennzeichnend _für die neuere Entu'idrlung ist
hung", -verteiluä§ und -verwendung (letzter Verbrauch und weiterhin, daß entsprechende Zahlen auch für die Bereiche
Veräögensbilduig) sowie von FinJniierungsvorgängen ließ Handel, Gastgewerbe und 

_ 
Verkehr bereitgestellt werden

die noih bestehenden Informationslücken auf viöten- Gebie- konnten, und zwar sowohl durch Strukturuntersudrungen
ten der amlichen Statistik besonders deutlich werden und (Handels- und Gaststättenzählung 1960, Verkehrszensus
übte gleichzeitig einen ständigen Zwang aus, die einzelnen 1962) als audr durdr die Einridrtung von Monats- und
Erheiungstaibestände ünd -meikmale zahlreidrer Jahresstatistiken.Die regelmäßigeDurdrführung vonK_osten-
Statistikenlweckentsprechend und genau zu definieren und strukturuntersuchungen, deren Ergebnisse audr für die Sozial-
sie möglichst einheitiich abzugrenzön. Als Beispiel hierfür produktsberechnung.benötigt_werden, gestatten darüber hin-
sei auf iinige Probleme und Einzelfragen verwieien, die bei aus eine genauere AnaiYse_der Aufwands- und Ertragsseite
den EinkoÄmensstatistiken zu behandeln waren: Unter- der Unternehmen fast aller Wirtschaftsbereidre.
scheidung zwischen wirtschaftlichem Einkommensbegriff und ,. .,_;
steuertichen Einkünften; Abgrenzung des Einkomm-ens aus oJl YJ,t;,"T"iä".,äH*;,,"o,f018l"""o'."0'",1"11*jit'Ti.,iii..3:lt""Tlä'j:l:,;:
unselbständiger Arbeit von den Personalkosten der Unter- 1e63i1964«, s.15.
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Die Statistiken der Erwerbstätigkeit und Beschäf-
tigung wurden ebenfalls erweitert. Als eine wesentliche
Bereicherung ist der 1957 eingeführte Mikrozensus her-
auszustellen, der auf Stichprobenbasis vierteljährlich Aus-
sagen über die Beteiligung der Bevölkerung am Erwerbs-
Ieben macht. Methodisch konnte auf Grund der Mikrozensus-
ergebnisse eine genauere Trennung zwischen der »Erwerbs-
tätigkeit« und der »überwiegenden Unterhaltsquelle« der
Bevölkerung erreicht werden, so daß es möglidr war, in der
Berufszählung 1961 diese beiden Aspekte durch ent-
sprechende Fragen besser zu berücksichtigen.

Zu erwähnen ist hier auch der weitere Ausbau der kurz-
fristig vom Betrieb her ermittelten Beschäftigtenzahlen, die
lange Zeit ledigiidr für die Industrie und das Bauhaupt-
gewerbe laufend zur Verfügung standen (Beispiele: monat-
liche Berichterstattung im Groß- und Einzelhandel sowie im
Gastgewerbe, Arbeitskräftestatistik in der Land- und Forst-
wirtschaft). In den bereits mehrfach erwähnten Struktur-
erhebungen wurden Beschäftigtenzahlen vor allem in der
Gliederung nach der Stellung im Betrieb ermittelt. Darüber
hinaus war es u. a. auch möglich, Unterlagen über den Um-
fang der Teilzeitbesdräftigung bereitzustellen.

An der Verbesserung der Statistiken über die Einkom-
men und ihre Verwendung wurde in den letzten Jahren
intensiv gearbeitet. Im Vergleidr zu den vorstehend geschil-
derten Informationen über Produktionsgrundlagen und -vor-
gänge sowie über Erwerbstätigkeit und Beschäftigung be-
stehen auf diesem Gebiet jedodr immer noch erhebliche
Lücken. Während über die Einkommen aus unselbständiger
Arbeit und die übertragenen Einkommen relativ reidrhalti-
ges und gut gegliedertes Material zur Verfügung steht, sind
die vorhandenen Angaben über die Einkommen aus Unter-
nehmertätigkeit und Vermögen noch sehr unvollständig. Die
Durchführung von Haushaltsbefragungen auf repräsentativer
Grundlage (Wohnungsstichproben, Mikrozensus, Einkom-
mens- und Verbraudrsstichproben) hat insgesamJ zu wesent-
lich besseren Angaben - vor allem über Haushaltseinkom-

geführt, hinsichtlich der immer etwas problema-
tischen Einkommensfeststellungen für Selbständige aber
noch Wünsche offengelassen.

Für die Berechnung von Einkommensschichtungen, die zur
Beurteilung der Einkommens- und Nachfragesituation der
verschiedenen Bevölkerungsgruppen von großer Bedeutung
sind und in der Offentiichkeit seit langem gefordert werden,
zeichnen sich für die Zukunft einige Möglichkeiten ab, Bau-
steine für eine solche Sdridrtung aus dem Material verschie-
dener Statistiken - z. B. aus Haushaltsbefragungen und
auch aus der Steuerstatistik - heranzuziehen.

Das zum Stand der Einkommensstatistiken Gesagte gilt in
verstärkter Form für die Statistiken der Vermögens-
bildung und -verteilung. In den Volkswirtschaftlichen
Gesamtredrnungen (einschließlich der Finanzierungskonten
der Deutschen Bundesbank) werden zwar für die drei großen
Sektoren (Unternehmen, Staat, private Haushalte) Vermö-
gensveränderungskonten geführt; die dort ausgewiesenen
Werte gestatten jedoch noch keine Rückschlüsse auf die
Vermögensbildung bei einzelnen sozialen Gruppen. Die Er-
gebnisse der Vermögensteuerstatistik können, u. a. wegen
der geltenden Freigrenzen, keine Informationen über die
Vermögensbildung der wirtschafts- und sozialpolitisch inter-
essanten Arbeitnehmergruppen erbringen. Einige Daten über
die Vermögensveränderung bestimmter Gruppen von Haus-
halten werden voraussichtlich jedoch noch aus der Aufberei-
tung der Einkommens- und Verbrauchdstichprobe 1962163
anfallen. Uber Vermögensbestände haben in den letzten
Jahren neben der Bilanzstatistik u. a. verschiedene Steuer-
statistiken zusätzliche Teilangaben geliefert.

Die Statistiken der letzten Nachfrage wurden vor
allem im Hinblick auf die Nachfrage der Investoren und der
privaten Haushalte nach Waren und Dienstleistungen er-
gänzt. Um die Nachfrage der privaten Haushalte darstellen
zu können, wurden zwei Wege beschritten. Der erste be-
stand darin, im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen mit Hilfe verschiedener Statistiken über die
Umsätze des Einzelhandels, des Handwerks und anderer
Lieferanten der privaten Haushalte, ergänzt durdr Produk-

tionsstatistiken usw. zunächst den Umfang des privaten Ver-
brauchs darzustellen und ihn nach verschiedenen Gesichts-
punkten grob zu gliedern. Der zweite Weg führte unmittelbar
über die Befragung privater Haushalte. Durch verschiedene
Erhebungen (iaufende Wirtschaftsrechnungen, Wohnungs-
stichproben, Einkommens- und Verbrauchsstichprobe u.a.)
konnten die vorhandenen Informationen - insbesondere
über die Struktur der privaten Verbrauchsausgaben nach ver-
schiedenen Verwendungszwecken und die Zusammenhänge
zwischen Einkommen und Einkommensverwendung - we-
sentlich erweitert werden.

Der in den Volkswirtschaftlichen Gesamtredtnungen ein-
geschlagene Weg, die Investitionen mit Hilfe der Produk-
tions- und Außenhandelsstatistik zu schätzen, erlaubte es
bisher nicht, die Investitionen nach den investierenden Be-
reichen aufzuteilen. Erst seit der Erfassung der Investitionen
in verschiedenen Bereichszählungen (Industriezensus und
Bauzensus 1963, Handelszensus 1960, Verkehrszensus 1962
usw.) und der Einführung jährlicher Investitionserhebungen
im Produzierenden Gewerbe (erstmals für 1964) ist es mög-
iich, diese für das allgemeine Wirtschaftswachstum ent-
scheidenden Größen jährlich für einen großen Ausschnitt aus
dem Unternehmenssektor zu ermitteln und sie insgesamt in
der Gliederung nach Investoren zu berechnen.

Die Statistik der öffentlichen Finanzen bietet u. a. Auf-
schlüsse über die Nachfrage des Staates. Durch die Unter-
scheidung zwischen den »vermögenswirksamen« und an-
deren Ausgaben lassen sich die staatlichen Anlageinvesti-
tionen verhäItnismäßig gut ermitteln. Die Bemühungen,
die Statistik der öffentlichen Finanzen für die Zwecke der
ökonomischen Analyse noch aussagefähiger zu gestalten,
stoßen jedoch auf erhebliche institutionelle Schwierigkeiten,
die hauptsächlich durch das geltende Haushaltsrecht begrün-
det sind. Einen besonders interessanten Beitrag zur Aktuali-
sierung der Statistik hat die Finanzstatistik durch die sta-
tistische Erfassung der Haushaltspläne geliefert.

Dag System der deutschen Preisstatistik ist in der
Nachkriegszeit - vor allem audr im Vergleidr zu anderen
Ländern - relativ vollständig und systematisch ausgebaut
worden.

Für die Bevölkerungsstatistik kam es nach dem
Krieg zunächst darauf an, durch die Volks- und Berufs-
zählungen in den Jahren 1946 und 1950 neue Ausgangs-
positionen zu schaffen. Die Einführung der lA/anderungs-
statistik im Jahre 1950 ermöglichte die Beobadrtung der
Fluktuation der Bevölkerung (Aufnahme und Umsiedlung
der Vertriebenen) sowie eine Iaufende Fortsdrreibung des
Bevölkerungsstandes und lieferte damit die Grundlage für
zahlreiche verwaltungspolitische Maßnahmen. Der Mikro-
zensus, der seit 1957 durchgeführt wird und vierteljährlich
wichtige demographische Merkmale erfaßt (WohnbevöIke-
rung nach Altersgruppen und Geschledrt, Haushalte nach
Typ, Zahl der Haushaitsmitglieder, Familien u, a,) trug we-
sentlich dazu bei, daß heute ein geschlossenes System be-
völkerungsstatistischer Daten zur Verfügung steht.

Die in den letzten Jahren in den Brennpunkt des öffent-
lichen Interesses gerückten Bildungsstatistiken, zu
denen u. a. die Statistiken über Schulen und Hochsdrulen
gehören, werden auf Grund von Vereinbarungen mit den
Kultusministerien der Länder im Statistischen Bundesamt
koordiniert. Da für die Durchführung dieser Statistiken
keine Rechtsgrundlage im üblidren Sinne gegeben ist und
außerdem in den einzeinen Bundesländern zum Teil unter-
schiedliche Schulformen bestehen, sind mit der einheitlichen
Durchführung dieser Statistik seit jeher große Schwierig-
keiten verbunden gewesen. Das verstärkte Interesse an den
Ergebnissen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer
besseren Verwendbarkeit für die Zwecke der Bildungs-
planung, führte zunächst dazu, eine grundsätzliche Reform
der Hochschulstatistiken einzuleiten. Ein wichtiges Ziel die-
ser Reform ist es, statistisches Material für die Beurteilung
von Studienverläufen bereitzustellen (Verlaufsstatistik).

Zusammenhänge zwischen Ausbildung und Berufstätigkeit
werden in zunehmendem Maße im Mikrozensus und in den
Beruf szählungen untersucht.
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IV. Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen
Zahlreiche internationale Organisationen benötigen inter-

national vergieichbares statistisches Material für ihre poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten
und befassen sich daher auch mehr oder minder intensiv mit
der Zahlensammlung und der methodischen Vereinheit-
lichung und Weiterentwicklung der erforderlichen Statisti-
ken. Durch Förderung des Gedanken- und Erfahrungsaus-
tausdres zwisdren den Statistikern aller Erdteile oder be-
stimmter Regionen und durch Empfehlungen oder auch ver-
bindliche Abkommen über einheitlich anzuwendende sta-
tistische Begriffe, Gruppierungen und Methoden haben sie,
besonders in den Nachkriegsjahren, wesentlich zur Entwick-
lung der internationalen Statistik beigetragen. Der durch die
internationalen Organisationen ermöglichte Erfahrungsaus-
tausch wirkt auch auf die nationalen Arbeiten anregend und
fördert die rationelle Weiterentwicklung der Statistiken der
Mitgliedstaaten; im Ausland bereits erprobte statistische
Methoden können übernommen und auf diese Weise manche
Umwege und Kosten erspart werden. Darüber hinaus ent-
Iasten die Zahlenveröffentlichungen der internationalen Or-
ganisationen die statistischen Zentralämter in den Ländern
zu einem nicht unbeträchtlichen Teil von der mühseligen
und zeitraubenden Arbeit, die ihnen erwachsen würde, wenn
sie sich selbst das erforderliche Vergleichsmaterial unmittel-
bar aus dem Ausland beschaffen müßten.

Das Statistisdre Bundesamt ist an den statistischen Arbei-
ten vieler internationaler Organisationen in mehr oder min-
der starkem Maße beteiligt. Von besonderer Bedeutung ist
die Verbindung zum Statistischen Amt der Europäischen Ge-
meinschaften und zur Konferenz Europäischer Statistiker bei
der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für
Europa.

l. Europäisdre Gemeinschaften
Für die drei supranationalen Organisationen, nämlich die

Europäische Wirtsdraftsgemeinsdraft (EWG), die Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und die Euro-
päisdre Atomgemeinschaft (EURATOM), ist im Jahre 1958
eine gemeinsame statistisdre Dienststelle, das Statistisdre
Amt der Europäischen Gemeinschaften (SAEG), eingerichtet
worden. Dieses Amt ist auf Grund der in den Verträgen
festgelegten Vollmachten in der Lage, die Statistik in den
sechs Mitgliedsländern sehr viel nachhaltiger zu beein-
flussen, als dies den herkömmlichen internationalen Organi-
sationen möglich ist, die im wesentlichen keine rechtlich bin-
denden Anorcinungen, sondern nur Empfehlungen geben. Die
Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt der Europäischen
Gemeinschaften, das auf der Grundlage der von anderen
internationalen Organisationen bereits geleisteten Arbeiten
mit der Vereinheitlichung und Weiterentwicklung der Sta-
tistik auf vielen Gebieten zugleich begonnen hat, hat erheb-
lich an Bedeutung gewonnen und nimmt einen breiten Raum
ein.

Für die Zusammenarbeit sind entsprechende Gremien ge-
schaffen worden, so z. B. die Konferenz der Leiter der Sta-
tistischen Zentralämter der Mitgiiedstaaten beim SAEG, die
das gesamte Arbeitsprogramm erörtert, sowie Ausschüsse,
Arbeitsgruppen u. ä. auf dem Gebiete der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtredrnungen, der Systematiken, der Landwirt-
schafts-, Industrie- und Handwerks-, Handels-, Verkehrs-,
Energie-, Arbeitskräfte-, Lohn-, Preis- und Konjunktur-
statistiken, der Wirtschaftsrechnungen usw. Auf deutsdrer
Seite befaßt sich jeweils auch der Interministerielle Aus-
schuß für Koordinierung und Rationalisierung der Statistik
mit dem Arbeitsprogramm des SAEG.

Bei den Arbeiten des SAEG kann unterschieden werden
zwischen der »Ilarmonisierung« der in den Mitgliedstaaten
bereits vorhandenen Statistiken und dem Aufbau einheit-
licher, nach gemeinsamen Beratungen von den Europäisöen
Gemeinschaften angeordneter Statistiken. Im Vordergrund
stand bisher die »Harmonisierung«, d. h. die sich ohne ver-
bindliche Anordnungen vollziehende Vereinheitlichung der
Statistiken der Nlitgliedstaaten. Eine Reihe von Statistiken,
über die die sechs Mitgliedsländer verfügen, sind auf Grund
der Empfehlungen maßgebender internationaler Organisa-
tionen in den Grundzügen bereits ähnlich aufgebaut. Die
intensiven Integrationsbemühungen der Europäischen Ge-
meinschaften auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet er-

fordern aber vielfach eine tiefer in die Einzelheiten vordrin-
gende Uberprüfung der nationalen Statistiken und eine
weitergehende gegenseitige Anpassung der Methoden, Be-
griffe und Gruppierungen. Mit der Harmonisierung ist teil-
weise auch ein weiterer Ausbau der Statistik verbunden.

In versdriedenen Fällen, in denen statistisöe Angaben,
die zur Erfüllung der sich aus den Verträgen ergebenden
Aufgaben benötigt werden, ganz oder teilweise fehlen oderin denen vorhandene Statistiken nicht ausreidrend verein-
heitlicht werden können, sind Statistiken von den Euro-
päischen Gemeinsdraften verbindlicü angeordnet worden.
Das ist durch Verordnungen des Ministerrates der EWG,
die in den Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes Recht sind,
oder durch Richtlinien der EWG, die für die betreffenden
Staaten hinsichtlich des zu erreichenden Zieles verbindlich
sind, in der Wahl der Mittel aber Freiheiten lassen, oder
durch Entscheidungen der EWG, die für diejenigen verbind-
lich sind, die sie bezeichnen, oder auch durch Entscheidungen
der EGKS und Verordnungen von EURATOM geschehen.
Gegenstand verbindlicher Anordnungen waren bzw. sind
z. B. die Lohnkosten- und Lohnstrukturerhebungenr neuer-
dings vor ailem die Agrarstrukturerhebung, ferner die
Weinwirtschaftsstatistiken, die jährlichen Investitions-
statistiken im Produzierenden Gewerbe, bestimmte Sta-
tistiken im Rahmen der Wegekosten-Enquöte auf dem Ge-
biete des Verkehrs usw. In den Anordnungen werden die
Konzepte, Begriffe, Gruppierungen, Erhebungs- und Aufbe-
reitungsmethoden usw. teilweise sehr eingehend und präzise
festgelegt. In diesem und anderem Zusammenhang sind
neben sachlichen, rechtlichen und finanziellen Problemen
audr grundsätzliche Fragen der Arbeitsverteilung zwisdren
dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften und
den nationalen statistischen Zentralämtern sowie sonstige
Organisationsfragen aufgekommen und eingehend erörtert
worden (siehe hierzu auch die Ausführungen im Ab-
schnitt II B auf S. 22).

Von den zahlreichen Aufgaben, die sich in den letzten
Jahren aus der Zusammenarbeit des Statistisdren Bundes-
amtes mit dem SAEG ergeben haben, bzw. von den Arbeiten,
die geleistet worden sind, seien außer den erwähnten als
weitere Beispiele genannt: Ausarbeitung eines gemeinsamen
Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen und ge-
meinsamer Finanzierungskonten, Wirtschaftszweigsystema-
tiken für Industrie und Handel, Warensystematiken für
Außenhandel, Güterverkehr und industrielle Produktion,
Versorgungsbilanzen für bestimmte landwirtschaftlidre Pro-
dukte, Durchführung eines einheitlichen Industriezensus,
Außenhandelsstatistik (u. a. Uberlegungen über die Konse-
quenzen, die sich aus dem Wegfall der Zollgrenzen inner-
halb der EWG ergeben), Vorbereitung eines Handelszensus,
Einzelhandelsumsatzstatistik, Fremdenverkehrsstatistik, Stictr-
probenerhebung über den Straßengüterverkehr, Statistiken
der Baugenehmigungen und Baufertigstellungen, Preisstati-
stiken bzw. -indices für Landwirtsöaft, Einzelhandel, Lebens-
haltung der privaten Haushalte, Statistik der Wirtschafts-
redrnungen, Statistik der Sozialausgaben und ihrer Finan-
zierung, Erwerbstätigenstatistiken, Ausarbeitung eines
Systems kurzfristiger Statistiken für die Konjunkturbeobadr-
tung, Zahienlieferungen für zahlreiche Sadrgebiete usw.

2. Wirtschaitskommission der Vereinten Nationen
für Europa und andere europäisdre Organisationen

Von großer Bedeutung für die Entwicklung der amtlichen
Statistik in den verschiedenen Regionen der Welt sind die
ständigen Statistikerkonferenzen, die der Wirtschafts- und
Sozialrat - dem europäisöen Beispiel folgend - innerhalb
seiner regionalen Wirtschaftskommissionen eingerichtet hat.
Sie haben die Aufgabe, die nationalen Statistiken und deren
internationale Vergleidrbarkeit zu verbessern und die sta-
tistischen Arbeiten internationaler Organisationen innerhalb
ihres Zuständigkeitsbereichs zu koordinieren. Der Konf e-
renz Europäischer Statistiker bei der Wirtschafts-
kommission der Vereinten Nationen für Europa (ECE) ge-
hören die Leiter der statistischen Zentralämter aller Mit-
gliedsländer der ECE an, das sind praktisch alle west- und
osteuropäischen Länder und die Vereinigten Staaten. Die
I(onferenz mit ihren zahlreichen Arbeitsgruppen usw. wid-
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met sich der amtlichen Statistik auf allen Gebieten, vor
allem den Volkswirtschaftlidren Gesamtrechnungen, den
großen Zählungen, den laufenden Statistiken, die zur kurz-
fristigen Beobachtung der Wirtschaftsentwicklung besonders
geeignet sind, und anderen statistisch-methodischen oder
praktischen Fragen, z. B. Fragen der Bildungsstatistik, dem
Problem der statistisdren Einheit in Wirtschaftsstatistiken,
der Ausbildung von Statistikern, dem Einsatz von elektro-
nisdren Rechenanlagen für statistisdre Zwecke. Auf der
Grundlage bereits bestehender Empfehlungen der Vereinten
Nationen hat sie europäische Normen für Statistiken der
Sachkapitalbildung, des privaten Verbrauchs, für Volks- und
Wohnungszählungen, für die Industriestatistik und für Wirt-
schaftsrechnungen in der Form europäischer statistischer
Programme aufgestellt. Da die meisten der statistisch am
besten entwickelten Länder Mitglieder der Konferenz sind,
kommt solchen Normen oder »Standards« für die Statistik
eine erhebliche Bedeutung zu, manchmal eine größere als
den von der Statistischen Kommission der Vereinten Natio-
nen entwickelten, die weitweit anwendbar sein sollen und' daher notwendigerweise allgemeiner abgefaßt sein müssen.
Die Standardisierung von Statistiken ist aber nicht das ein-
zige Ziel der Konferenzarbeit. Allein der Austausch von Ge-
danken und Erfahrungen über vielfältige, oftmals neue und
sdrwierige Probleme, der nicht oder noch nicht zu endgüI-
tigen Ergebnissen führt, ist von großem Wert. In diesem
Zusammenhang spielt die Konferenz Europäisdrer Statistiker
auch als Forum für gesamteuropäische Gespräche, für Dis-
kussionen der Vertreter unterschiedlidrer wirtschaftlicher
und statistischer Systeme aus Ost und West eine bedeut-

/ same Rolle. Die Bemühungen um die Vereinheittichung der
beiden verschiedenen Systeme Volkswirtschaftlicher Ge-
samtrechnungen sind dafür ein Beispiel.

Neben der Konferenz Europäischer Statistiker bestehen
bei der ECE Fachausschüsse für Landwirtschaft, HoIz, Kohle,
Stahl, Gas, Elektrizität, Wohnungswesen und Binnenverkehr,
die sich mit praktischen Fragen der europäischen Wirtsdraft
befassen. Diese Ausschüsse haben zum großen TeiI sta-
tistische Arbeitsgruppen gebildet, die das" für die Unter-
suchungen benötigte statistische Material in vergleichbarer
Form für alle europäischen Länder und die Vereinigten
Staaten bereitzustellen haben. Zu den statistischen Arbeiten
von größerer Bedeutung gehören die Entwicklung des neuen
einheitlidren europäischen Güterverzeichnisses für die ge-
samte Verkehrsstatistik, die Ausarbeitung von Programmen
für Verkehrszählungen und die Standardisierung laufender,
an große Zählungen anschließender Statistiken, z. B. die
Standardisierung laufender Landwirtschaftsstatistiken oder
Iaufender Wohnungs- und Baustatistiken.

Auch der Europäische Wirtschaftsrat (OEEC),
dem nach der Umwandlung in die Organisation fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) die Vereinigten Staaten und Kanada als VoIl-
mitglieder angehören, ist im Hinblick auf die Statistik her-
vorzuheben. Mit der Entwicklung der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen hat sich diese Organisation besonders
verdient gemacht. Wertvoll sind auch die gegebenen An-
regungen zum Ausbau der Arbeitskräftestatistik und der
Vorausschätzungen des Angebots und Bedarfs an Arbeits-
kräften, die grundlegenden Arbeiten zur internationalen
Produktivitätsstatistik sowie die gründlichen Untersuchun-
gen über neue und vergleichbare Bildungsstatistiken und
über eine internationale Statistik der Forschungsausgaben;
zu erwähnen sind ferner die Fremdenverkehrsstatistiken.

Schließlich sei noch eine der ältesten europäisdien Organi-
sationen, die Zentralkommission für die Rhein-schiffahrt (ZKR) genannt, zu deren Zuständigkeit die
Rheinschiffahrtsstatistik gehört. Die Organisation hat sich
darüber hinaus bei der Ausarbeitung des neuen Güterver-
zeichnisses für die Verkehrsstatistik große Verdienste er-
worben.

3. Weltorganisationen
Die Förderung und Vereinheitlichung der Statistik über

engere regionale Bereiche hinaus ist eine Angelegenheit der
Weltorganisationen, in erster Linie der größten und um-

- fassendsten Organisation, der Vereinten Nationen (UN). DasStatistische Amt der Vereinten Nationen hat
auf Veranlassung der Statistischen Kommission der
Vereinten Nationen enge Verbindungen mit den sta-
tistischen Zentralämtern aller Länder und mit den sta-
tistischen Büros internationaler Organisationen hergestellt.
Diese liefern dem Amt das für die laufenden, weltumfassen-
den statistischen Veröffentlichungen benötigte Zahlenmate-

rial nach bestimmten Richtlinien und beteiligen sich an der
Diskussion statistisch-methodischer Fragen, mit der das ZieI
verfolgt wird, international einheitliche Statistiken zu errei-
chen, soweit das unter Berücksichtigung der unterschied-
lichen Voraussetzungen und Gegebenheiten in den einzelnen
Ländern möglich ist. Die auf diese Weise vorbereiteten Emp-
fehlungen der Vereinten Nationen bilden den Rahmen für
die Gestaltung der internationalen Statistik und dienen
gleichzeitig - insbesondere den Entwicklungsländern - als
Richtlinie für den Auf- und Ausbau der Statistiken in den
Ländern. Die vorliegenden Empfehlungen der Statistischen
Kommission bei den Vereinten Nationen zur Statistik, die
teilweise überarbeitete Empfehlungen des früheren Völker-
bundes darstellen, betreffen u. a. die Volks-, Berufs- und
Wohnungszählungen 1960, die Industriestatistik und speziell
die weltumfassenden industriestatistischen Erhebungen im
Jahre 1963, die Statistiken der Bevölkerungsbewegung und
der internationalen Wanderungen, die Außenhandelsstatistik
und das ihr zugrunde liegende einheitliche Warenverzeich-
nis (SITC), den Handelszensus und laufende Binnenhandels-
statistiken, die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und
die Statistik der Kapitalbildung.

Wichtige Glieder im Rahmen der weltweiten Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der Statistik bilden auch die auto-
nomen Sonderorganisationen der Vereinten Na-tionen, denen die Organisation der Vereinten Nationen
die Zusammenstellung, Auswertung, Veröffentlichung und
Verbesserung der Statistiken ihres Fachbereichs überläßt.
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen (FAO), die Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), die WeIt-
gesundheitsorganisation (WHO) und der Internationale
Währungsfonds (IMF) entfalten eine besonders lebhafte sta-
tistische Tätigkeit; sie legen der Statistischen Kommission
der Vereinten Nationen regelmäßig Berichte über ihre sta-
tistischen Arbeiten vor. Die Bundesrepublik ist Mitglied die-
ser sowie auch der übrigen Sonderorganisationen der Ver-
einten Nationen. Das Statistische Bundesamt unterhäIt des-
halb auch Verbindungen zu diesen Organisationen und be-
teiligt sich an den statistischen Arbeiten. Dabei handelt es
sich nicht nur um die Bereitstellung von Zahlenmaterial für
die statistischen Veröffentlichungen der Sonderorganisatio-
nen, sondern auch um die Beteiligung an den statistisch-
methodischen Diskussionen, die der Vereinheitlichung und
Verbesserung der Statistik dienen und bereits zur Standar-
disierung einer Reihe von Statistiken geführt haben. Nur
beispielhaft kann hier hingewiesen werden auf Arbeiten der
ILO (Internationale Berufssystematik, Wirtschaftsrechnun-
gen, Statistiken der Beschäftigung und der sozialen Sicher-
heit), der FAO (Weltprogramm für Landwirtschaftszählun-
gen, Ausbau der Fischereistatistik), der WHO (Internatio-
nales Verzeichnis der Krankheiten, Verletzungen und Todes-
ursachen, Verbesserung der Gesundheitsstatistiken und ihre
Anwendung für die Untersudrung moderner Fragen der
Genetik und Strahlensdräden), der UNESCO (Standardisie-
rung der Statistiken über das Erziehungswesen), des IMF
(Zahlungsbilanzen) oder der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation - ICAO (Vereinheitlichung der Luftfahrt-
statistiken).

Neben den amtiichen Organisationen spielen auch
wissenschaftliche Vereinigungen, Fachvereinigungen usw. für
die internationale Zusamrnenarbeit auf statistischem Gebiet
eine Rolle. Zu diesen gehört vor allem das Internatio-nale Statistische Institut (ISI), die älteste inter-
nationale Einrichtung für die Zusammenarbeit der Statistiker.
Die ursprünglichen Aufgaben dieses Instituts sind zum Teil
von den Regierungsorganisationen, zunächst vom Völker-
bund, später von den Vereinten Nationen übernommen wor-
den; als eine wissenschaftliche Einrichtung für die Aus-
sprache der Statistiker aller Fachrichtungen hat das Institut
noch heute seine Bedeutung.

Von anderen Weltorganisationen, bei denen die Statistik
einen mehr oder weniger bedeutenden Platz einnimmt, seien
hier noch genannt: Internationaler Verein für wissenschaft-
Iiche Bevölkerungskunde, Internationale Gesellschaft zur
Untersuchung des Volkseinkommens und Volksvermögens
(IARIW), Internationale Handelskammer (IHK).

Uber Aufgaben und Ziele der Weltorganisationen sowie
der regionalen internationalen Organisationen und über die
Arbeiten der Konferenz Europäischer Statistiker unterrichten
drei vom Statistischen Bundesamt herausgegebene Ver-
öffentlichungen (siehe Veröffentlidrungsübersicht S. 329).

-27-



V. Auigaben der Auslandsstatistik
Dem Statistischen Bundesamt ist durch das Gesetz über

die Statistik für Bundeszwecke vom 3. September 1953 neben
der Hauptaufgabe, Statistiken für Bundeszwecke zu bearbei-
ten, als besondere Aufgabe gemäß § 2 Ziffer 4 zugewiesen
worden, »Statistiken des Auslandes und der internationalen
Organisationen zu sammeln und darzustellen«.

Im Statistischen Bundesamt sind daher, unter Abstimmung
auf entspredrende Arbeiten in einigen Ressorts, auslands-
statistisdre Referate und Sachgebiete aufgebaut und Ver-
öffentlichungen herausgegeben worden.

Unter »Auslandsstatistik« wird im Sinne der gesetzlichen
Abgrenzung hier nur diejenige Arbeit verstanden, die sich
mit den für deutsche Benutzer rvichtigen Ergebnissen der
Statistik des Auslandes beschäftigt und im allgemeinen auf
die Herausgabe von Veröffentlichungen mit auslandsstatisti-
schem Zahlenmaterial oder auf die Erteilung von Auskünften
auf Grund dieses Materials abgestelit ist. Die in allen Fach-
bereichen des Statistischen Bundesamtes nötige Beschäfti-
gung mit der Entwicklung der Methodik in der ausländischen
Statistik und die weiteren fachlichen und methodischen
Probleme in internationalem Umfange sind hier ausgeklam-
mert worden, obwohl sich beide Aufgabengebiete bei
manchen Arbeiten in gewissem Umfang überschneiden.

I. Aufgabenstellungen und Arbeiten
Die Arbeiten der Auslandsstatistik umfassen
a) Sammlung und Sichtung des von anderen Ländern und

internationalen Organisationen veröffentlichten Zahlen-
materials;
Veröffentlichung der für die Bundesressorts und die
übrigen Interessenten wichtigsten Teile dieser statisti-
schen Ergebnisse (in einer für den deutschen Benutzer
zweckmäßigen Form) ;

Erteilung von Auskünften aus dem gesammelten Ma-
terial.

b) Beschäftigung mit der Technik und Methodik der
ausländischen Statistik, soweit dies zum Verständnis
und zur Kommentierung des ausländischen Zahlen-
materials im Rahmen der Veröffentlichungen erforder-
lich ist.

Im Vordergrund der Arbeiten stehen rlas Verfolgen der
auslandsstatistisdren Zahlenveröffentlidrungen und die V e r -
öffentlichung widrtiger Teile dieses Materials für
deutsche Benutzer. In Ausführung dieser Aufgabe ist eine
große Zahl von speziellen Amtsveröffentlichungen entstan-
den. Zu den Veröffentlichungen, in denen jerveils über
verschiedene Länder und Fachgebiete berichtet
wird, zähIen die »Internationalen Monatszahlen«, die für
zahlreiche Länder monatlich »Short term indicatorsu liefern,
sowie der Auslandsteil des 'Statistischen Jahrbuches. Da-
neben werden Veröffentlichungen über einzelne Fach-
gebiete, wie z. B. über die Industrie, den Außenhandel,
die Groß- und Einzelhandelspreise sowie die Verdienste,
Löhne und Arbeitszeiten des Auslandes herausgegeben. Eine
dritte Gruppe bilden die ,Länderberichte«, in denen die
demographischen, wirtschaftlichen und sozialen VerhäIt-
nisse einzelner Länder ausführlich dargestellt werden
und die ab 1967 durch sogenannte »Länderkurzberichte« er-
gänzt bzw. aktualisiert werden sollen (siehe Veröffent-
lichungsübersicht auf S. 330).

Es ist nicht leicht zu konkretisieren, für' welche s p e -
ziellen Auf gaben und für welche Interessenten die
Auslandsstatistik in ihrer bisherigen Ausrichtung betrieben
worden ist. Grundsätzlich war es zweifellos zunädtst die
Aufgabe, für die Bundesressorts und darüber hinaus für eine
Vielzah1 interessierter Stellen (Organisationen, Firmen, Ver-
bände usw.) die für aIIe Gebiete der Beschäftigung mit dem
Ausland notwendigen statistischen Unterlagen bereit-
zustellen und zu veröffentiichen. Als einige konkrete Bei-
spiele seien genannt die Zusammenstellung von Zahlen-
material über den Außenhandel mit bestimmten Ländern als
Material für Handelsvertragsverhandlungen, die Ausarbei-
tung eines Länderberichtes zur Beurteilung der Struktur eines
Entwicklungslandes und die Ermittlung von Verbrauchergeld-
paritäten für Verhandlungen mit anderen Ländern über die
Berechnung von Zahlungen und Uberweisungen.

2. Neuere Entwicklung
In den letzten Jahren haben sidr in immer größerem Um-

fang neue Aufgabenstellungen - oder Errveiterungen
bisheriger Aufgaben - ergeben, von denen einige im fol-
genden kurz dargestellt werden sollen.

Entwicklungshilfe
Umfang und Bedeutung der von deutscher Seite an viele

Länder geleisteten »Entlvid<lungshilfe« haben es notrvendig
gemadrt, sdrneller und umfassender als bisher aktuelles
Zahlenmaterial zur Verfügung zu haben, das als Unterlage
für Uberlegungen und Entscheidungen zum Einsatz der Ent-
widrlungshilfe in bestimmten Ländern benötigt wird. Diesem
Bedarf wurde dadurch Rechnung getragen, daß die Zahl der
ausführlidren Länderberichte über rvichtige Entwicklungs-
Iänder in den letzten Jahren erheblich vergrößert wurde.
Außerdem soll künftig das vorhandene Material für über
B0 Entwid<lungsländer in den »Länderkurzberichtenr< jeweils
nach dem neuesten Stand dargestellt werden. Bei der
Auswertung des Zahlenmaterials der Entwidilungsländer
wirkt sich erschwerend aus, daß in den wenigen vorhande-
nen Veröffentlichungen dieser Länder methodische
Hinweise kaum enthalten sind. Vollständige und mit den
erforderlichen kritischen Hinweisen versehene Darstellungen
sind daher nur sdrwer ohne Besudr der betreffenden Länder
mögiich. In einer Reihe von Fällen, in denen wegen vor-
gesehener Entwicklungshilfe besonders gründlidre Unter-
Iagen benötigt wurden, sind daher von Angehörigen des
Statistischen Bundesamtes auch bereits entsprechende Feld-
studien an Ort und Stelle ausgeführt und die vorliegenden
statistischen Ergebnisse unmittelbar bei den zuständigen
Stellen auf Zuverlässigkeit und Aussagekraft geprüft wor-
den. Hierbei handelte es sich in erster Linie darum, in das
Erhebungsverfahren und die Bearbeitung des statistisdren
Ausgangsmäterials einen ausreidrenden Einblidr zu ge-
rvinnen.

Als weitere Aufgabe ergibt sidr, ein statistisdr möglichst
vollständiges Biid über die Entwid<lungshilfe - und
zwar sowohl die deutsche als audr die von anderen Staaten
gewährte Hiife - zu gewinnen. Im einzelnen geht es
besonders darum, die Hilfe des Auslandes nadr ihrem mög-
lichst aktuellen Stand festzustellen und zusammen mit der
deutsdren Entwicklungshiife in den Gesamtrahmen des
statistisd-ien Materials für ein Land einzuordnen.

Zahlenmaterial aus einzelnen auslands-
statistischen Fachbereichen

Daneben hat sich mit der ständig zunehmenden inter-
nationalen Zusammenarbeit und mit der immer enger wer-
denden wirtschaf tlichen Verflechtung die Nachfrage nach
aktuellem fadrstatistischen Materiai von Jahr zu Jahr ver-
mehrt. Einige Beispiele aus der letzten Zeit seien im folgen-
den zusanmengestellt:

Für mehrere Institutionen wurden umfangreiche Ausarbei-
tungen über die Entwicklung der Bevölkerung in
verschiedenen Ländern, u. a. über die allgemeinen Bevölke-
rungsvorausberedrnungen und -söätzungen gefertigt. Auch
über Ostblockländer waren größere Arbeiten zu leisten.

Daneben wurden Zusammensteliungen von Produk-
tions- und Beschäftigtenzahlen für eine Vielzahl
von Industriezweigen und Ländern geliefert. Das gilt beson-
ders für den Bereich Chemie, wo u. a. bei Kunststoffen in-
folge der dynamischen internationalen Entwicklung verbrei-
tetes Interesse an solchen Angaben besteht. Vielfadr müssen
auch detailiierte statistisdre Daten über die Industrie der
EWG-Länder geliefert werden.

Das wachsende Interesse an Ergebnissen über den A u ß e n -

h a n d e I fremder Länder führte in letzter Zeit zu vermehrten
Anforderungen durch die Behörden, Wirtschaftsverbände und
Firmen. Unter den Firmen sind besonders solche hervor-
getreten, die auf Grund ihrer vielseitigen wirtschaftlidren
Verfledrtungen mit dem Ausland an detaillierten Außen-
handelszahlen in der Gliederung nach Waren und Ländern
interessiert sind,

Im Rahmen der Vergleidre der Preis- und Lohnent-
wicklung von europäischen und außereuropäischen Län-
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dern sind besonders die Kaufkraftberechnu.ngen für Zwecke
des Entschädigungsrechts, die Arbeiten für Zwecke der deut-
schen Auslandsbesoldung als Grundlage für die Festsetzung
des Kaufkraftausgleiches bei den deutschen Auslandsdienst-
bezügen und die Berechnung der Verbrauchergeldparitäten
hervorzuheben. Grundlage der umfangreichen und schwieri-
gen Arbeiten sind Angaben über Preise deutscher und aus-
Iändischer verbrauchsrelevanter Waren und Dienstieistungen.
Sie werden an Hand inländischer und ausländischer Aus-
gabenstrukturen privater Haushalte zusammengefaßt und
unter Berücksichtigung der Devisenkurse miteinander ver-
glichen. Ergänzend zu diesem räumlichen Vergleich für einen
Zeitpunkt sind mit Hilfe der Preisindices der Lebenshaltung
der betreffenden Länder die Ergebnisse fortzuschreiben und
die Veränderungen der Relationen zu verfolgen (zeitlicher
Vergleich). Lohnstatistische Angaben hierzu werden regel-
mäßig zusammengestellt. Darüber hinaus sind Arbeiten über
Fragen der Normalarbeitszeit im öffentlichen Dienst des Aus-
landes geleistet sowie Zusammenstellungen über Lohn- und
Lohnnebenkosten für zahlreiche Stellen gefertigt worden.

Außer vorstehend genannten Arbeiten auf einzelnen Sach-
gebieten war es anläßIich von Reisen des Herrn Bundespräsi-
denten in Entwicklungsländer sowie für den Bedarf einzelner
Ressorts erforderlich, auch allgemeines Zahlenmate-
rial zusammenzustellen, und zwar über südamerikanische,
afrikanische und asiatische Entwicklungsländer sowie über
kommunistische Länder.

Diese Beispiele, die beliebig ergänzt werden könnten, zei-
gen, daß sich das Fortschreiten der internationalen Zu-
sammenarbeit und Verzahnung auch in der Entwicklung des
statistischen Arbeitsprogramms und seiner aktuellen Bedeu-
tung niederschlägt.

3. Abgrenzung gegenüber anderen Stellen
Je mehr die Auslandsstatistik in neue aktuelle Aulgaben

hineinwächst, desto mehr muß, zur Klärung der Aufgaben-
verteilung und zur Vermeidung von Doppelarbeit, auf sinn-
volle Abgrenzung gegenüber den Arbeiten anderer SteIIen
geachtet werden.

So haben z.B. die Internationalen Organisatio-
nen mit dem Ausbau ihrer gesamten Tätigkeit auch die Zu-
sammenstellung und Veröffentlidtung von Zahlenmaterial
für ihren regionalen Bereich weiter entwickelt. Das gilt be-
sonders für die Vereinten Nationen und die Europäischen
Gemeinschaften. Die Zusammenstellungen der internationalen
Organisationen sind jedoch aus mancherlei Gründen für
döutsche Zwecke nicht immer oder nur begrenzt brauchbar.

Sie erscheinen zum Tell sehr spät, da die Zuiieferung von
allen beteiligten Ländern abgewartet werden muß. Außer-
dem entsprechen sie in ihren systematischen und regionalen
Gliederungen nur teilweise den auf deutscher Seite vor-
liegenden Anforderungen. Schließlich sind der Benutzung
auch aus sprachlichen Gründen gewisse Grenzen gesetzt. In
vielen Fällen sind daher bei speziellen Aufgaben und An-
forderungen eigene auslandsstatistische Arbeiten trotz allem
weiterhin erf orderlich.

Auch von den wirtschaftswissenschaftlichen
Instituten und anderen Stellen werden seit Jahren zum
Teil sehr intensive und umfangreiche Untersuchungen über
Auslandsprobleme geleistet. So hat z. B. das Ifo-Institut eine
eigene Afrika-Forschungsstelle eingerichtet, die zur Unter-
suchung spezieller Probleme über eine Reihe von Mitarbei-
tern in afrikanischen Ländern verfügt, Das Institttt für Welt-
wirtschaft in Kiel gibt seit iangem sehr fundierte Arbeiten
über die wirtschaftlichen Verhältnisse in ausländischen Staa-
ten heraus. Es verfügt zudem über eine der vollständigsten
Büchereien über das Ausland.

Diesen Arbeiten gegenüber ist die Abgrenzung der amt-
Iichen Auslandsstatistik relativ klar. Während die amtliche
Auslandsstatistik das in verschiedenen Quellen verfügbare
Zahlenmaterial in Form von Länderberichten oder in statisti-
schen Berichten über bestimmte Teilgebiete zusammenzu-
stellen und soweit möglich mit methodischen Erläuterungen
zur allgemeinen Information zu veröffentlichen hat, werden
sich die Arbeiten der Institute in erster Linie auf Spezial-
untersuchungen zu bestimmten Problemen mit sehr weit-
gehenden Analysen unter Heranziehung der von der Aus-
landsstatistik dargebotenen Materialsammlung und unter Be-
nutzung anderer Quellen und Unterlagen beziehen. Immer-
hin ist auch hier angesichts der Intensivierung und Aktuali-
sierung der Arbeiten eine möglichst 'weitgehende Abstim-
mung zweckmäßig. Diese ist bereits auf verschiedenen
Wegen im Gange. Sie wird künftig noch verstärkt werden,
damit jede Doppelarbeit vermieden und die Programme
aneinander angepaßt werden können,

Zur Abstimmung des Arbeitsprogramms der
Auslandsstatistik, insbesondere mit den einschlägig inter-
essierten Ressorts und den wissenschaftlichen Instituten, die
an der Berichterstattung über das Ausland beteiligt sind,
werden mehrere Wege beschritten. Um die zahlreichen ein-
zelnen Kontakte in festerer Form zusammenzufassen, hat der
Statistische Beirat 1965 eine Arbeitsgruppe gebildet, der
neben Angehörigen des Statistischen Bundesamtes Vertreter
der genannten Interessenkreise angehören.

VI. Systematiken

Bei den in der Bundesstatistik verwendeten verschieden-
artigen, in ihrer Gliederungstiefe stark voneinander abwei-
chenden Systematikenl) lassen sich die folgenden Gruppen
unterscheiden:

A. Unternehmens- und Betriebssystematiken
B. Systematiken der öffentlichen Finanzwirtschaft und der

Privaten Haushaite
C. Warensystematiken
D. Personensystematiken
E. Regionalsystematiken
F. Sonstige Systematiken.

Die Anwendung gleicher oder aufeinander abgestimmter
Systematiken in den verschiedenen Statistiken ist eine we-
sentlidre Voraussetzung für die Vergleichbarkeit der Ergeb-
nisse. Darüber hinaus muß noch dafür gesorgt werden, daß
die gleiche statistisdre Einheit auch wirklich in allen Sta-
'tistiken der gleidren systematischen Position zugeordnet
wird. Das bereitet vor allem dort Sdrwierigkeiten, wo Kom-
binationen vorkommen, die betreffende Einheit aber nach
dem Schwerpunkt eingeordnet werden soll (Unternehmen
mit mehreren r,r,irtsdraftlichen Tätigkeiien, Waren mit mehr-
fachem Verwendungszweck u. ä.). Abgesehen davon, daß das

1) Für einen Teil dieser Systenatiken werden in einer besonderen Uber-
sicht (Anhang S. 292) in Umrissen Aufbau und Gliederungstiefe wieder-
gegeben. Auszüge aus wichtigen Systematiken siehe S.294 ff.

Kriterium für die Schwerpunktbestimmung nicht immer ein-
fach zu finden ist, kann der Schwerpunkt möglicherweise
audr nicht in allen Erhebungen nach der gleichen Art und
mit der gleichen Gründlichkeit festgestellt werden.

A. Unternehmens- und Betriebssystematiken

Folgende wichtige auf das Unternehmen bzw. den Betrieb
abgestellte Systematiken werden gegenwärtig in der amt-
lichen Statistik verwendet:

1. Systematik der Wirtschaftszweige
daraus abgeleitet:
a) Systematik der Wirtschaftszweige für die Arbeits-

stättenzählung 1961
b) Systematik der Wirtschaftszweige für die Berufs-

zählung 1961
c) Systematik der Wirtsdraftszweige für die Umsatz-

s teuerstati stik
d) Systematik der Wirtschaftszweige für die Statistik

der Kraftf ahrzeughalter
2. Systematisdres Verzeichnis zum monatlichen Industrie-

bericht
3. Verzeichnis der handwerklichen Tätigkeiten
4. Verzeichnis der Bodennutzungssysteme
5. Bereichsgliederung des Sozialprodukts
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6. Internationale Systematik derWirtschaftszweige (Inter-
national Standard Industrial Classification of AII Eco-
nomic Activities revised edition - ISIC rev., Classi-
fication Internationale Type, par Industrie, de toutes
les branches d'activitö 6conomique - CITI rev.)

7. Systematik der Zweige des Produzierenden Gewerbes
in den Europäischen Gemeinschaften (Nomenclature
des Industries 6tablies dans les Communaut6s Euro-
p6ennes - NICE)

B. Nomenklatur des Handels in der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (Nomenclature du Commerce dans
la Communautö Europ6enne - NCE)

9. Verzeichnis der Wirtschaftszweige für die Arbeits-
statistik.

Systematik der Wirtschaftszweige
Die Systematik der Wirtschaftszweige dient zur Einord-

nung aller wirtschaftlichen Institutionen nach der Art ihrer
wirtschaftlichen Tätigkeit. Sie hat das für diesen Zweck auf-
gestellte Systematische Verzeichnis der Arbeitsstätten, Aus-
gabe 1950, abgelöst und wurde erstmals bei der Aufberei-
tung der Großzählungen 1960/62 verwendet; vom 1. Januar
1962 an liegt sie grundsätzlich allen auf Wirtschaftszweige
abgestellten Statistiken zugrunde.

Auf der ersten Gliederungsstufe - den »Wirtschaftsabtei-
Iungen« 0 bis 9 - berücksichtigt diese Systematik als ober-
stes Einteilungsprinzip die großen Sektoren der Volkswirt-
schaft, die durch unterschiedliche wirtschaftliche Funktionen
(Produktion, letzter Verbrauch, Einkommensumverteilung
usw.) bzw. unterschiedliche Kombination dieser Funktionen
sowie durch eine verschiedene Stellung zum Markt und

- damit verbunden - verschiedene Finanzierungsmöglich-
keiten (Verkäufe gegen kostendeckendes Entgelt, Steuern
usw.) gekennzeichnet sindl). Es handeit sich um folgende
Sektoren:

Unternehmen und Freie Berufe (Abteilung 0 bis 7),
Organisationen ohne Erwerbscharakter und Private
Haushalte (Abteilung 8),
Gebietskörperschaften und Sozialversicherung (Abtei-
lung 9).

Die Abteilungen 0 bis 7, d. h. die Abteilungen des Sektors
»Unternehmen und Freie Berufe«, dienen der Klassifizierung
von Unternehmen (und der entsprechenden Institutionen der
Freien Berufe) und/oder von deren örtlichen bzw. fachlich
abgegrenzten Teilen. Die Gliederung dieses Sektors nach
Abteilungen unterscheidet nach Warenproduktion, Waren-
verteilung (Handel und Verkehr) sowie Dienstleistungen.
Innerhalb der Warenproduktion sind in gewissem Umfange
die Stufen des Produktionsablaufs berücksichtigt; unter den
Dienstleistungen bilden Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe zusammen eine eigene Abteilung.

Da für viele Zwecke die Darstellung nadr (einstelli-
gen) »Abteilungen« noch zu grob sein kann, wurde zusätz-
lich die Stuf e der (zweistelligen) »Unterabteilungen« ge-
bildet. Die nächsten Stufen der Systematik, die »Gruppen«,
die (vierstelligen) »Untergruppen« und die (fünfstelli-
gen) »Klassen«, dienen dann der weiteren Verfeinerung.
Sie wurden soweit wie möglich den Positionen in vorhande-
nen bzw. für künftige Zählungen geplanten Spezialsystema-
tiken angepaßt. Flierbei stand der produktionswirtschaftliche
Zusammenhang im Vordergrund, d. h., es wurden Institu-
tionen zusammengefaßt, die in erster Linie nach dem Pro-
duktionsverfahren, aber auch nach dem Verwendungszweck
oder dem Fertigungsstoff in der Regel ein verwandtes Pro-
duktionsprogramm, Warensortiment usw. aufweisen. Beim
Aufbau der Systematik der Wirtschaftszweige ist ferner die
verbandsmäßige Gliederung der Wirtschaft beachtet worden,
soweit sie im Prinzip den berücksichtigten Gliederungsmerk-
malen entspricht. Im großen und ganzen wurde dabei davon
ausgegangen, daß der Zusammenschluß in den Verbänden
audr einen produktionswirtschaftlichen Zusammenhang wi-
derspiegelt, so daß auch die Verbandsorganisation weit-
gehend für die systematische Gliederung benutzt werden
konnte. Ni&t berücksichtigt wurden Einteilungen nadr
Rechtsformen, nach der Eintragung in bestimmte Register,
wie z. B, die Eintragung in die Handwerksrolle, nach ver-

1) Vgl. hierzu Bartels, H.,
zweige«. In: .Wirtsc+Idft und
1959, S, 58.

Spilker, H.: »Die Systematik der Wirtsctafts-
Statistik, 11- Jahrgang N. F., H. 2, Februar

traglichen Bindungen, nach soziologischen Gesichtspunkten,
z. B. beim Nachweis der Freien Berufe. Außerdem schieden
Gesichtspunkte aus, die nur für einzelne Wirtschaftsbereiche
gelten oder nur bei sehr detaillierter Befragung zu erfassen
wären, darunter z. B. der Nachweis der Warenhäuser und
die Unterscheidung des Großhandels nach Außenhandel und
Binnengroßhandel. Die Berücksichtigung solcher oft eben-
falls sehr wichtigen Merkmale muß Ergänzungsschlüsseln
vorbehalten bleiben.

Die Unterscheidung nadl Unternehmen und Freien Berufen
einerseits, Organisationen ohne Erwerbsdrarakter, Privaten
Haushalten, Gebietskörperschaften und Sozialversidrerung
andererseits brachte die Notwendigkeit mit sich, die von
den versdriedenen Sektoren betriebenen Anstalten und Ein-
richtungen ebenfalls hiernadr zu unterscheiden. Zu diesem
Zwecke wurde dem Verzeidrnis ein Sonderschlüssel ange-
fügt, der es ermöglidrt, die in Betracht kommenden Anstal-
ten und Einridrtungen so nadtzuweisen, daß diese bedarfs-
weise entweder nadr der Art ihrer Tätigkeit oder nadr der
Art ihrer Träger zusammengefaßt werden können.

Kombinierte wirtsdraftliöe Institutionen, d. h. solche,
deren wirtsdraftlidre Tätigkeit sidr über mehrere Positionen
der Systematik erstreckt, werden grundsätzlich der Position
zugewiesen, der sie sdtwerpunktmäßig zugehören. Nur in
wenigen Fällen sind Kombinationspositionen vorgesehen,
und zwar dann, wenn versdriedene Tätigkeiten üblicher-
weise ohne ausgeprägten Sdrwerpunkt ausgeübt werden
und damit eine Zuordnung nach einer dieser Tätigkeiten
a priori unmöglich ist oder zumindest ziemlich sinnlos er-
scheint.

Die Systematik der Wirtschaftszweige ist für die Anwen-
dung in der Arbeitsstättenzählung 1961 teilweise und für die
Anwendung in der Berufszählung 1961 stark gekürzt wor-
den. Auch für andere Statistiken, z. B. für Steuerstatistiken,
Iiegen abgeleitete Fassungen vor bzw. werden sie vorberei-
tet. In allen Fälien aber, in denen die Systematik der Wirt-
schaftszweige in gekürzter Form angewandt wird, stellt die
gleiche Nummerung der einander entsprechenden Positionen
die Verbindung zur Grundsystematik her.

Neben dieser allgemeinen Systematik werden Wirtsdrafts-
zweigsystematiken für spezielle Zwecke benutzt. Der In-
dustriestatistik Iiegt das »Systematisdre Verzeidrnis zum
monatlichen Industrieberiöt« zugrunde, das in seiner Glie-
derung auf das »Warenverzeidrnis für die Industriestatistik«
abgestimmt ist, dessen Positionen aber audr mit entspredten-
den Positionen der Systematik der Wirtschaftszweige ver-
gleichbar sind. Es wird nicht nur in der laufenden Industrie-
berichterstattung, sondern audr bei anderen Erhebungen in
der Industriestatistik verwendet. Die Handwerksbetriebe
werden in vielen Darstellungen primär nach dem »Verzeich-
nis der handwerklidren Tätigkeiten« gegliedert, das den be-
sonderen Verhältnissen des Handwerks entspricht, aber z. B.
unberücksichtigt läßt, daß der wirtschaftliche Schwerpunkt
eines Handwerksbetriebes unter Umständen außerhalb der
Be- und Verarbeitung bzw. der Dienstleistung liegen kann.
Es ist mit der Systematik der Wirtschaftszweige deshalb
auch nur bedingt vergleidrbar. Die landwirtschaftlidten Be-
triebe können zusätzlidr nach Bodennutzungssystemen ge-
gliedert werden, d. h. nach der Art, in der die verschiedenen
Anbau- und Kulturarten im einzelnen Betrieb kombiniert
sind.

Ein Vergleich mit der »Internationalen Systematik der
Wirtschaftszweige (ISIC)« iäßt sich auch für die jetzt vor-
liegende revidierte Fassung dieser Systematik global durdr-
führen. Das gleidre gilt für die »Systematik der Zweige des
Produzierenden Gewerbes in den Europäischen Gemeinschaf-
ten (NICE)« und die »Nomenklatur des Handels in der Euro-
päischen Wirtsöaftsgemeinschaft (NCE)«. Das ist von be-
sonderer Bedeutung für die »Bereidrsgliederung des Sozial-
produkts«, die sowohl auf die Systematik der Wirtschafts-
zweige als audr auf die internationalen Systematiken Bezug
nimmt.

B. Systematiken der öffentlichen Finanzwirtschaft
und der Privaten Haushalte

Für die öffentliche Finanzwirtsd-raft und die Privaten
Haushalte, die sich in ihrem wirtschaftlichen Charakter weit-
gehend von den Unternehmen und Freien Berufen unter-
scheiden, wurden - insbesondere für die Darstellung der
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Finanzvorfäile - besondere Systematiken geschaffen. Im
Rahmen der amtlichen Statistik sind hier folgende Systema-
tiken aufzuführen:

1. Eingliederungs- und Funktionenplan für die Staats-
finanzstatistik

2. Finanzstatistisdrer Kennziffernplan für die Gemeinde-
finanzstatistik

3. Aufbereitungsschlüssel für die Zusammenfassung der
Staats- und Gemeindefinanzstatistik (Zusammenfassung
von 1 und 2)

4. Systematik der Einnahmen und Ausgaben der Privaten
Haushalte.

Systematiken der öff entlichen Finanzwirtsdralt
Bund, Länder und Gemeinden verwenden für ihre Finanz-

wirtschaft verschiedene Systematiken, die zu einem nicht
unwesentlichen Teil von der Finanzstatistik her weiterent-
wickelt und vereinheitlicht worden sind. Sie bilden daher
die Grundlage und den Zusammenfassungsschlüsse1 für die
gesamte finanzstatistische Berichterstattung: Erfassung der
Haushaltsansätze (Haushaltsplanstatistik), Zusammenstellung
der Jahresabschlüsse (Jahresrechnungsstatistik), Ubersichten
über die monatliche und vierteljähriiche Haushalts- und
Kassenentwicklung (Monats- und Vierteljahresstatistiken),
Erfassung des Sdruldenstandes und dessen Veränderung
(Schuldenstatistik) und Feststellung des Personalstandes und
dessen Veränderung (Personalstatistik).

Im staatlichen Be-r_eich (Bund und Länder) besteht ein
Eingliederungrdplää, der - entsprechend den Vor-
schriften der Reichshaushaltsordnung, die heute noch in
modifizierter Form bei Bund und Ländern gilt - die Ein-
teilung in den Haushaltsplänen, r/ierteljahresabschlüssen
und Jahresrechnungen regelt. Neben der Einteilung in Ein-
zelpläne und Kapitel legt der Eingliederungsplan audr die
einzelnen Haushaltsstellen (Titel) fest. Die Titeleinteilung
wird mit Hilfe eines Umsteigeschlüssels unmittelbar in die
Gruppierung der Staatsfinanzstatistik nach Einnahme-
und Au,s_gabearten übersetzt. Da Einzelpläne und Ka-
pitel entsprechend der (im staatlichen Bereich unterschied-
lichen) Ressortgliederung eingerichtet sind, tritt für die
finanzstatistische Berichterstattung an die Stelle dieses Teils
des Eingliederungsplans der Funktionenplan. Dieser ord-
net die Behörden, Einrichtungen und bestimmte Maßnahmen
des Bundes und der Länder einheitlich abgegrenzten Auf -
gabenbereichen zu.

Für die Gemeinden und Gemeindeverbände besteht in
allen Bundesiändern ein einheitlicher Haushalts gliede-
rungs- und -gruppierungsplan. Grundlage hierfür
ist der » Finanz s t a ti s ti s c h e K e nn z i ffe rnp I an «,
der als »Rahmen« die Mindesttiefe der Haushaltsgliederung
und -gruppierung vorschreibt. Unter Gliederung wird dabei
die Einteilung in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte
des Haushaltsplans verstanden, die im kommunalen Bereich
identisch ist mit der Funktionalgliederung (Verwal-
tungszweige der Gemeindefinanzstatistik). Der Gruppie-
rungsplan regelt die Einteilung der kommunalen Einnah-
men und Ausgaben nach Arten (entsprechend den
Titeln im staatlichen Haushalt).

Für die Zusammenf assung der Staats-und Gemeinde-
finanzstatistik wird ein besonderer Aufbereitungsschlüssel
verwendet, der sich inhaltlich mit den vorgenannten Gliede-
rungen und Gruppierungen deckt,

Der Funktionenplan des Bundes und der Länder und der
Gliederungsplan (Funktionalgliederung) der Gemeinden und
Gemeindeverbände sind gleichzeitig die einheitliche Syste-
matik für alle Nachweisungen der öffentlichen Finanzwirt-
sdraft außerhalb der Einnahme- und Ausgabewirtschaft, also
für die Erfassung des Schuldenstandes und dessen Verände-
rung sowie für den Personalstand. Auch die in Teilbereichen
geführten Vermögennadrweisungen und Vermögenstatisti-
ken sind nach diesen funktionalen Gliederungsprinzipien
eingeteilt.

Aus verschiedenen Gründen, die meist rein praktischer
Natur sind (Gewöhnung an ein bestimmtes Buchungssystem
u.dgl.), ist bisher ein einheitliches Nummerungssystem
für die Systematiken der Offentlichen Finanzwirtschaft nodr
nicht eingeführt worden. Nur im kommunalen Bereich, also
für sämtliche 25 000 Gemeinden und Gemeindeverbände, ist

der erwähnte Finanzstatistische Kennziffernplan (und damit
der Flaushaltsgliederungs- und -gruppierungsplan) auch mit
einheitlichen Ziftern nach dem Dezimalsystem verbindlich.

Bei den z.Z. in Gang befindlichen Beratungen über eine
Haushaltsreform wird auch eine Umgestaltung der finanz-
wirtschaftlichen Systematiken überlegt. Es so11 versucht wer-
den, neben den Belangen der Haushaltsplanaufstellung, der
Rechnungs- und Kassenführung auch den allgemeinen sta-
tistischen Belangen stärker Rechnung zu tragen, d. h. die
Finanzstatistik in den Stand zu setzen, Zahlen aus der
Finanzwirtschaft des Bundes, der Länder und Gemeinden
stärker nach ökonomischen Gesichtspunkten zusammenzu-
fassen und darzustellen.

Systematik
der Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte

Für die laufenden Wirtschaftsrechnungen, die Einkom-
mens- und Verbrauchsstichproben und ähnliche Erhebungen,
die sich an private Haushalte, aber auch an Einzelpersonen
richten, wurde die »Systematik der Einnahmen und Ausgaben
der privaten Haushalte« entwickelt. Im Aufbau und in der
Abgrenzung der einzelnen Positionen lehnt sich diese Syste-
matik eng an die in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen angewandten Gliederungskriterien an. Einnah-
men werden nach Quellen und Arten gegliedert; für das
Einkommen aus unselbständiger Arbeit ist zusätzlich der
Nachweis von Einkommensempfängern vorgesehen (Haus-
haltsvorstand, Ehefrau, Kinder und sonstige Haushaltsmit-
glieder).

Die Ausgaben werden naö Verwendungszwecken und
Arten gruppiert. Auf eine Unterteilung der Käufe für den
Privaten Verbrauch kann in diesem Zusammenhang verzich-
tet werden, da ein besonderes Güterverzeichnis für den
Privaten Verbrauch besteht.

Sowohl auf der Einnahmen- wie auf der Ausgabenseite
ist ein-e zusätzliche Position geschaffen, die dem Nachweis
von Differenzen zwischen erfaßten Einnahmen und Aus-
gaben dient.

C. Warensystematiken
Für die amtliche Statistik sind folgende wichtige Waren-

systematiken zu nennen:

1. Systematisches Warenverzeichnis für die Industriesta-
tistik mit der abgeleiteten Fassungi

Nomenklatur zum Produktions-Eilbericht
2. Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik

3. Deutscher Zolltarif
4. Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik

5. Allgemeine Erzeugnisgliederung der Land-, Forst- und
Jagdwirtschaft, Fischerei

6. Systematisches Güterverzeichnis für den Privaten Ver-
brauch

7. Systematik der Bauwerke

B, Waren-Nomenkiatur für die Import- und Exportsta-
tistik der Europäischen Gemeinschaften (Nomenclature
harmonis6e pour les Statistiques du Commerce Ex-
t6rieur des pays de la CEE - NIMEXE)

L lnternationales \Marenverzeichnis für den Außenhan-
del, revidierte Ausgabe (Standard International Trade
Classification, revised edition - SITC rev., Ciassi-
fication Type pour Ie Commerce International, 6dition
r6vis6e - CTCI rev.) und hiermit übereinstimmend:

10. Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel
in den Europäischen Gemeinschaften (Classification
Statistique et Tarifaire pour le Commerce Internatio-
nal - CST)

1 1. Brüsseler Zoiltarifschema - BZT (Brussels Tariff
Nomenclature - BTN, Nomenclature Douaniöre tle
Bruxelles - NDB)

12. Zolltarif. der Europäischen Gemeinschaften
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13. Einheitiiches Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik
der Europäischen Gemeinschaften (Nomenclature uni-
forme de Marchandises pour ies Statistiques de Trans-
port - NST)

14. Güterverzeichnis für die europäisdre Verkehrsstatistik
(Classification de Marchandises pour les Statistiques
de Transport en Europe - CSTE).

Wie die Aufzählung zeigt, gibt es kein allgemeines Wa-
renverzeichnis, sondern nur soldre für spezielle Zwecke.
Unter ihnen sind das Warenverzeichnis für die Industrie-
statistik, das Warenverzeichnis für die Außenhandels-
statistik und das Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik
von besonderer Bedeutung.

Warenverzeidtnis iür die Industriestatistik
Das z.Z. gültige Warenverzeichnis für die In-

dustriestatistik ist im Jahre 1963 neu herausgegeben
worden; die nächste Ausgabe ist für Januar 1967 vorgesehen.
Die ständige Anpassung an die technische und wirtschaft-
liche Entwicklung führt zu - meist jährlich erscheinen-
den - Berichtigungen, die wiederum in mehrjährigen Ab-
ständen Neuausgaben notvrendig machen,

Das Verzeichnis umfaßt die industrieli gewonnenen und
durch Be- oder Verarbeitung hergestellten Produkte sowie
einige Dienstleistungen, z. B. Montagen und Reparaturen.
Die oberste Gruppierung nadr sog. »Warengruppen« folgt
produktionswirtschaftlichen Zusammenhängen und ist daher
eng mit der institutionellen Gliederung verbunden.

Diese -{nlehnung an die institutionelle Gliederung hat
Schwierigkeiten zur Folge, wenn eine Ware zu den Produk-
ten verschiedener Wirtschaftszweige gehört, weil nadr den
Grundsätzen des Verzeichnisses gleiche Waren nur an
einer Stelle aufgeführt werden sollten. Soiche Waren wer-
den nach Möglichkeit der Warengruppe zugeordnet, die der
Industriegruppe entspricht, in der die jeweilige Ware über-
wiegend produziert wird. So sind z, B. Elektro-Voilherde,
auch rvenn sie zum Teil von der Eisen-, Blech- und Metall-
warenindustrie hergestellt werden, sämtlich unter den elek-
tlo technischen Erzeugnissen nachgewiesen.

Für die feinere Gliederung nach Warenzweigen, -klassen
und -arten stand zwar der produktionswirtschaftliche Zusam-
menhang im Vordergrund; sie konnte aber nicht nur diesem
einzigen Gesichtspunkt folgen. Hierbei ließ sich eine unter-
schiedliche Gliederungstiefe in den einzelnen Warengruppen
nicht vermeiden.

Warenverzeichnis iür die Außenhandelsstatistik
Das Warenverzeichnis für die Außenhandels-

statistik lehnt sich in seiner Gliederung eng an den Deut-
schen Zolltarif an, aus dem Abschnitte, Kapitel und Tarif-
nummern als Rahmen vollständig übernommen sind, so daß
es in dieser Form mit dem Brüsseler Zolltarifschema 1955
(BZT) übereinstimmt. Darüber hinaus werden ab l,Januar
1966 in der Gliederung des Warenverzeichnisses die Posi-
tionen der harmonisierten Außenhandelsnomenklatur der
Europäischen Gemeinschaften berücksichtigt.

Diese enge Bindung an den Zolltarif erschwert die Ver-
gleichbarkeit mit dem Warenverzeichnis für die Industrie-
statistik; an einer weiteren Angleichung der beiden Ver-
zeichnisse wird jedoch ständig gearbeitet.

Die Warennummern als kleinste Bausteine des Waren-
verzeichnisses Iür die A.ußenhandelsstatistik ermögIiöen
eine Zusammenfassung der Ergebnisse zu Warengruppen
und -untergruppen der Ernährungswirtschaft und der Ge-
werblichen Wirtschaft. Innerhalb der Gewerblidren Wirt-
schaft werden nach dem Verarbeitungsgrad Rohstoffe, Halb-
waren sowie Fertigwaren-Vorerzeugnisse und -Enderzeug-
nisse unterschieden. Die Giiederung ist aber seit 1936 prak-
tisch kaum geändert worden und entspricht deshalb nicht
mehr voll den heutigen Anforderungen.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Außenhan-
delsstatistik zu den Positionen des Internationalen Waren-
verzeichnisses für den Außenhandel (CST bzw. rev. SITC)
dient vorwiegend dem internationalen Vergleich und der
Berichterstattung an die internationalen Organisationen.

Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach Warengruppen und -zweigen des Warenverzeidrnisses
für die industriestatistik ermöglichen einen bedingten Ver-
gleich mit entsprechenden Ergebnissen der Produktions-
statistik.

Güterverzeidrnis iür die Verkehrsstatistik
Das ab 1962 gültige Güterverzeichnis f ür die Ver-

kehrsstatistik ist so aufgebaut, daß es von allen Ver-
kehrsträgern verwandt r,l'erden kann. Außerdem ist es mit
dem Einheitlichen Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik
der Europäischen Gcmeinschaften (NST) und damit auch mit
dem Gütärverzeichnis für die europäisdre Verkehrsstatistik
(CSTE) und den anderen, bereits genannten internatlonalen
iMarenverzeidrnissen (SITC und CST), abgestimmt, Die Ver-
gleidrbarkeit mit dem früheren deutschen Güterverzeidtnis
flir die Verkehrsstatistiken ist eingesdlränkt, dagegen ist
das neue Güterverzeichnis mit dem \Marenverzeidrnis für
den Außenhandei und auch mit dem Warenverzeidrnis für
die Industriestatistik vergleidrbar. Diese vielseitige Ver-
r,r'endbarkeit und die Abstimmung auf bereits vorliegende
internationale Systematiken erlaubten kaum die Berüdtsidr-
tigung rein transporttedrnischer Gesichtspunkte.

Systematisdres Güterverzeidrnis Iür den Privaten Verbraudt
Das Systematische Güterverzeichnis für den Privaten Ver-

brauch gliedert Waren und Dienstleistungen, soweit sie
Käufe von Privaten Haushalten darstellen. Es sind zwei
Gliederungsgesichtspunkte zugrunde gelegt, nadr Verwen-
dungszwecken und gruppenspezifisdren Merkmalen einer-
seitJ, nach Dauerhaftigkeit und Wert andererseits. Die Glie-
derung nach dem Verwendungszweck war deshalb besonders
ploblematisch, 's'eil Käufe - also eine Vorstufe des tatsäch-
lichen Verbrauchs - zu ordnen sind und verschiedene Grup-
pen von gekauften Gütern, die einen mehrfachen Verwen-
dungszweik haben, nicht aufgeteilt werden können, Die Ein-
teilung seibst lehnt sich an traditionelle Gruppierungen an.
Dem iusammengefaßten allgemeinen Zweck »Haushaltsfüh-
rung« folgen die Zwecke »Verkehr und Nadrrichtenübermitt-
lungn sowie »Körper- und Gesundheitspflege«, »Bildung und
Unterhaltung«; den Absdrluß bilden »Persönliche Ausstat-
tung, Sonstiges«. Aus der »Haushaltsführung« sind b-e-
stimmte Gütergruppen, wie »Nahrungs- und Genußmittel«,
»Kleidung, Schuhe«, »Elektrizität, Gas, Brennstoffe u. ä.n so-
wie »Wohnungsmieten u. ä.« getrennt als Hauptgruppen
herausgenommen rvorden. Diese sind dann weiter nach spe-
zifischen Merkmaien untergliedert worden.

Außerdem sind die Waren und Dienstleistungen nädr
ihrer Dauerhaftigkeit und ihrem Wert geordnet, wobei un-
terschieden wird zwischen

Verbrauchsgütern und Reparaturen,
Gebrauchsgütern von mittlerer Lebensdauer und/oder
begrenztem Wert,
langlebigen, hochwertigen Gebraudrsgütern und
Dienstleistungen.

Neben der Verwendung dieser Gliederung für die Nadr-
r,l'eisung des Privaten Verbrauchs in den Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen wurde die Systematik audr der
Aufbereitung der Einkommens- und Verbraudrsstldrprobe
1962i63 zugrunde gelegt. Ferner werden der Preisindex für
die Lebenshaltung nach der Neuberedrnung auf Basis 1962
sowie die laufenden Wirtsctraftsrechnungen ab 1965 auf der
Grundla ge dieses Güterverzeichnisses gegliedert.

D. Personensystematiken
Für die Gruppierung von Petsonen naö wiötigen Merk-

malen und Tatbeständen - vor allem in den Statistiken der
BevöIkerung und des Erwerbslebens - sind folgende spe-
zielle Systematiken für die amtlidte Statistik von Bedeu-
tung:

1. Kiassifizierung der Berufe
a) Systematisdres und alphabetisches Verzeidrnis der

Berufsbenennungen, Ausgabe 1961 und Nadrtrag
1964

b) Berufstätigkeiten in der Bundesrepublik Deutsdt-
land, beschrieben in der Zusammenfassung nactr be-
rufssystematischen Einheiten, Ausgabe 1966

-32-



2. Systematik der Berufe (Berufszählung 19S0)
3. Systematik der Berufe (Berufsverzeichnis für die Ar_

beitsstatistik, Ausgabe 1949)
4. Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todes_

ursachen
5. Verzeichnis der Religionsbenennungen
6. Internationale Standardklassifikation der Berufe (Inter-national Standard Classification of Occupations _

ISCO, Ausgabe 1958).

stufe - durchführen. Die ISCO wird
nationalen Arbeitsamt überarbeitet.
wird für 1967 erwartet.

gegen
Ihre

wärtig inr Inter-
Neuherausgabe

Systematisches Verzeichnis der Berufsbenennungen
Die Klassifizierung der Berufe ist das Ergebnis

einer Gemeinschaftsarbeit des Bundesministeriums für Ärbeitund Sozialordnung, des Statistischen Bundesamtes und der
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-sicherung. Diese Klassifizierung eisetzt als einheitlictres
_Sy9^tem die--bisher getrennt geltenden Berufssystematiken
1949 und 1950 für die Statistik und für die Arbeitsverwal-
tung.

Ahnlich wie in diesen bisherigen Systematiken werden inder Berufsklassifizierung als »Beruf« äie auf Erwerb gerich-
teten, charakteristische Kenntnisse und Fertigkeiten sowie
Erfahrungen erfordernden und in einer typisciren Kombina-tion zusammenfließenden Arbeitsverrichtüngen verstanden.
Es ist zur Begriffsbestimmung nicht mehr erfärderlich - wie
noch bei den Systematiken der Berufe von 1949 und 1950 _,
daß der Beruf die Lebensgrundlage für den Berufstätigen
und seine nicht berufstätigen Angehörigen bildet.

Die erste Stufe der Gliederung umfaßt g Berufsabteilun_
qen. aD._gn {nfang bilden - entsprechend der großen Linieder Wirtschaftssystematiken - die Berufe däs pflanzen-
baues und der fierwirtschaft, denen die industriellen undhandwerklichen sowie die technischen Berufe folgen. Diesen
schließen sich die Handels- und Verkehrsberufe sowie die
des Gaststättenwesens und der privaten Dienstleistungen anr
denen die Berufe der Verwaltung, des Rechtswesens rind derSozialpflege sowie die Berufä des Gesundheitswesens,
Geistes- und Kunstlebens nachgeordnet sind. Eine besondereAbteilung umfaßt die Arbeitskräfte mit unbestimmtem
Beruf.

..Die BeruJsabteil ngen werden zunäctrst in Berufsgruppen,diese wieder in Berufsordnungen und zuletzt in- Seruts-klassen.untergliedert. In dieser feinsten Gliederung werden
die. nach Aufgabenstellung und Arbeitsverrichtun-g gleich-
artigen Berufe zusammengefaßt.

_ _Begriffe der Ausbildungsstufe (2. B. Lehrling, Geselle,
Meister), .der Stellung im Beruf 12. B. Selbständiger, Ange-stellter, Arbeiter) oder der Stellung im Betrieb lz. B. Vär-arbeiter, leitender Angestellter) weiden nicht als Merkmalfür die Berufsklassifizierung herangezogen.

- Do_ppelberufe sind bei dem Beruf eingeordnet worden, der
den Schwerpunkt dieser Kombination biidet.

Das.Klassifizierungsverzeichnis gliedert sich in das »Syste-matisdre und Alphabetisdre Verieichnis der Berufsbenen-
nungen« einerseits und in die »Berufstätigkeiten in der Bun_desrepublik Deutschland, beschrieben iir der Zusammen-
fassung nach berufssystematischen Einheiten« andererseits.Der Verzeichnisband, Ausgabe 1961, ist durch einen Nach-trag 1964 ergänzt worden. Der Beschreibungsband ist 1966
erschienen und berücksichtigt den Inhalt däs Verzeichnis-
bandes einschließlich des Nachtrages.

Die deutsdre Berufsklassifizierung ist auf die Internatio-nale Standardklassifikation der Berufe (International Stan-
dard Classification of Occupations - ISCO) 1958 abgestimmt.Der Vergleich Iäßt sich weitgehend auf der Ebenö der Be-rufsgattungen (Unit Groups der ISCO) - also auf derenletzter, Iür statistische Zwecke vorgesehenen Gliederungs-

Systematik
der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen

Die Todesursachen werden nach der Systematik derKrankh ei ten, Verle tzun gen und Tb d esurs acher-r
klassifiziert. Das deutsche Verieichnis, welches sich von derinternationalen Systematik ableitet, ist in beschränktemUmfange auch geeignet für die Morbiditätsstatistik untlfindet.in abgeänderter, aber statistisch vergleichbarer Fas-
sung Anwendung in der Krankheitsartenstatistik der Sozial-
versicherung.

Die Systematik der Todesursachen wird entsprechend in-
ternationalen Vereinbarungen in allen Mitgliedstaaten derWeltgesundheitsorganisation (WHO) benutit und ist ver-öffentlicht im Handbuch der internationalen statistischenKlassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todes-
ursachen (Manual of the International Statistical Classi-fication of Diseases, Injuries and Causes of Death). EineRevision der Systematik wird in Abständen von etwa
10 Jahren vorgenommen; sie wird ntr Zeit überarbeitet, die
NeyfgssgrS ist für 1968 zu erwarten. Das Einteilungsprinzip
und Richtlinien für die Anwendung der Systematik-eigeben
s,ich aus der Einleitung zum Verzeichnis, Für die Zuordnurg
der Todesursache ist stets das Grundleiden maßgebend. Be"-
steht zwischen zwei tödlichen Krankheiten kein Zusammen-
hang, wird das Leiden statistisch erfaßt, das zeitlich schneller
zum Tode führt. Grundsätzlich wird derzeit nur eine Todes-
ursache für jeden einzelnen Sterbefail statistisch erfaßt,

Von den bedeutenderen Systematiken im Bereich der per-
sonensystematiken sei noch auf das Verzeichnis derReligionsbenennungen hingewiesen, das bei den
Volkszählungen zur Gruppierung der Bevölkerung nach der
Zugehörigkeit zu Religionsgemeinschaften benutzt wird.

E. Regionalsystematiken
Zur Da_rstellung der Ergebnisse in regionaler Gliederungwird in der amtlichen Statistik eine Reihe von Verzeichnis--

sen verwendet.
Eine besonders wichtige regionale Systematik ist dasAmtliche Gemeindeverzäichnis-für die Bun-desrepublik Deutschland mit den - auch gesondert

veröffentlidrten - Statistischen Kennziffern der Gämeindenund Verwaltungsbezirke, dessen letzte Ausgabe nach dem
Stand vom 6. Juni 1961 veröffentlicht wurde.-Es enthält alle
Gemeinden des Bundesgebietes mit ihrer BevöIkerung und
Fiäche in der Zuordnu"ng nach administrativen Einheiten.Dort werden die Gemeinden nicht nur nach den Bezirkender inneren Verwaltunq, sondern auch nach der Einteilungder .Arbeitsverwaltung,-der Finanzverwaitung u. dgl. nach"-
gewlesen.

Als- Beispiele für Verzeichnisse räumlicher Gliederungenaußerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschländ
seien das Länderverzeichnis für die Außenhan-delsstatistik sowie das nach Küstenstrecken, Verkehrs-
bezirken und Erdteilen gegliederte Verzeichnis derHäf en des Auslandes erwähnt.

F. Sonstige Systematiken
Außer den in den vorhergehenden Abschnitten genannten

Systematiken werden in der amtiichen Statistik no-ch andere
Systematiken und Verzeichnisse verwandt. Sie dienen meist
einem speziellen Erhebungszweck und unterteilen daher nur
eng begrenzte Tatbestände. Als Beispiel hierfür sei das Ver-
zeichnis der Höheren Schulen, Mittelschulen und Sonder-
schulen genannt, das Schulträger und Schultyp angibt.

VII. Anwendung von Stichprobenverfahren
1. Teilstatistiken

Während bei einer Totalstatistik alle Einheiten der zu
untersuchenden Gesamtheit vollzählig erfaßt und aufbereitet
werden müssen, ermöglicht es die Durchführung einer ent-
sprechenden Teilstatistik, den Umfang der zu beärbeitenden
Masse herabzusetzen. Für das Zieherr der Teiimasse aus d.erjeweils untersuchten Gesamtheit können verschiedene
Auswahlverfahren angewandt werden 1). Grundsätzlich sind

zwei Gruppen zu unterscheiden: Die auf dem Zufallsprinzip
beruhenden Auswahlverfahren und die Verfahren, die
nicht - oder nicht ausschließIich - auf dem Zufallsprinzip
aufgebaut sind. Diese Verfahren erfordern stets an irgend-

-'). tOl. Lierzu »Stidrproben in der amtlichen Statistik«, Herausgeber: Sta-
tistisches Bundesamt, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart und Mäinz, 1960,
sowie Schäffer, K.-4.: Stand der Anwendung des Stictrprobenverfahrens inder amtlichen Statistik. In: Wirtschalt unil Statistik, -12. Jahrgang N, F.H. 11, November 1960, S. 635ff.
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einer Stelle der Auswahl subjektive Entscheidungen. Das
Ziehen von Zufallsstichproben ist dagegen frei von sub-
jektiven Einflüssen. Das hat den entscheidenden Vorteil,
daß die gesamte Auswahl den Gesetzen der Wahrscheinlich-
keitsrechnung unterworfen und die Güte der Ergebnisse ab-
schätzbar ist.

Unter den nicht auf dem Zufallsprinzip beruhenden Aus-
wahlverfahren sind neben der willkürlichen Auswahl ver-
schiedene Arten der bewußten Auswahl zu unterscheiden'
Bei der typischen Auswahl werden solche Einheiten
der Gesamtheit in die Auswahl genommen, die subjektiv
für »typisch« gehalten werden, z. B. näherungsweise dem
Durchschnitt entsprechen. Die Auswahl »typischer« FäIle hat
besondere Bedeutung beim Preisindex, der auf Grund der
Preisnotierungen »typischer« lMaren ermittelt wird. An die-
sem Beispiel wird aber auch deutlich, daß »typisdre«.Ein-
heiten wöchseln können und nicht immer »typisdr« bleiben.

Verhältnismäßig häufig wird in der amtlichen Statistik das
sogenannte Abschneideverf ahren angewandt. Diesem
Verfahren liegt eine Auswahl nach dem Konzentrations-
prinzip zugrunde. Es beruht darauf, nur die »großen« Ein-
heiten der Gesamtheit, d. h. diejenigen in die Erhebung zu
nehmen, die den größten Beitrag zu den Aufbereitungsmerk-
malen liefern, die »kleinen« Einheiten aber wegzulassen
Bei der Industrieberichterstattung werden z. B. nur Industrie-
betriebe mit einer Mindestzahl von Beschäftigten in die
monatliche Erhebung und Aufbereitung einbezogen Das
Abschneideverfahren ist einfadr anwendbar, hat aber den
Nachteil, daß es Sonderentwicklungen bei den kleinen Ein-
heiten nidrt erfaßt.

Bei der Quotenauswahl wird die Zusammensetzung
der Stichprobe dadurch gesteuert, daß für bestimmte Merk-
malsgliederungen Quoten, d. h. Anteilswerte, vorgesthrieben
werden, die bei der Auswahl zu berücksichtigen sind' Dieses
Auswahlverfahren, das im übrigen weitgehend subjektive
Momente enthält, wird in der amtlichen Statistik praktisch
kaum benutzt.

Im folgenden werden nur die auf einer Zufallsauswahl
aufgebaulen Teilstatistiken behandelt, die als »Stichproben-
stat-istikenn bezeichnet werden und in ihrer Verallgemeine-
rungsfähigkeit nicht wie die übrigen Teilstatistiken be-
schränkt sind.

2. Vorzüge und Grenzen des Stichprobenverfahrens
Das Stidrprobenverfahren wird in ständig steigendem

Maße und mit gutem Erfolg bei der Erhebung und Auf-
bereitung amtlicher Statistiken angewandt' Sein vielseitiger
Einsatz 6eruht auf einer Reihe von Vorzügen: Die Be-
schränkung auf eine Teilmasse (Stichprobe), die ein ver-
kleinertes, aber sonst wirklichkeitsgetreues Abbild der
Gesamtheit darstellt, ermöglicht es, den Umfang der zu
bearbeitenden Masse herabzusetzen. Das bedeutet: weniger
Befragungen, geringere Kosten bei Erhebung und Aufberei-
tung sowie sähnellere Fertigstellung der Ergebnisse. Das
SticLprobenverfahren ermöglidrt also eine erhebliche Ratio-
nalisierung der statistischen Arbeit. Außerdem kann bei
einer Sticliprobenstatistik mehr Sorgfalt auf jeden einzelnen
Fall verwändt werden, als dies im allgemeinen bei einer
Totalstatistik möglich ist. Infoigedessen können Fehler, die
auf mangelhaften Angaben in den Erhebungsbogen beruhen
oder duich die Auf6ereitung hervorgerufen werden, bei
Stichprobenstatistiken oft in engeren Grenzen gehalten
werdän als bei Totalstatistiken. Bei manchen Aufgaben-
stellungen ist es von vornherein notwendig, ein Stichproben-
verfahän anzuwenden, weil eine vollständige Erfassung der
statistischen Masse technisch ausgeschlossen ist, oder weil
die Fragen aus sachlichen Gründen so schwierig sind, daß
richtige Antworten nur durch den Einsatz besonders ge-
schulier Zähler oder Interviewer gesichert werden können'

Selbstverständtich sind der Anwendung des Stidrproben-
verfahrens gewisse Grenzen gesetzt. Für viele statistische
Aufgaben slnd Totalstatistiken unentbehrlich' Das gilt für
aIIe"Vorhaben, bei denen eine sehr tiefe sachliche und regio-
nale Gliederung der statistischen Masse erforderlich ist, z' B'
bei vielen Merkmalen in Volkszählungen. Darüber hinaus
werden Vollerhebungen in vielen Fällen als Auswahlgrund-
Iage für das Ziehen äer Stichproben sowie. ais Basis für die
Dürchführung einer gebundenen Hochredrnung gebra-ucht'
Die Nachteilä einer §tichprobenstatistik, die man in Kauf
nehmen muß, um ihre Voiteile nutzen zu können, sind die

sogenannten »Stichprobenfehler«. Die Ergebnisse von Stich-
probenstatistiken stimmen fast nie genau mit den Ergeb-
nissen einer entsprechenden idealen Totalstatistik überein,
sondern weichen davon zufällig mehr oder weniger stark ab'
Bei der praktischen Verwendung von Stichprobenergebnissen
muß deJhalb stets ihr »Fehlerbereich« berüd<sichtigt werden.

Die Breite des Fehlerbereidres Iäßt sich bei Stidrproben,
die nach dem Zufallsprinzip gezogen worden sind, mathe-
matisch beredrnen. Aus diesem Grunde wird in der amt-
lidren Statistik grundsätzliö das Verfahren der Zufalls-
auswahl oder ein gleictrwertiges Ersatzverfahren 1) ange-
wandt.

3. Einsatzstellen des Stidrprobenverfahrens
Nach den bisherigen Erfahrungen und der Planung für die

nächsten Jahre steht das Stichprobenverfahren bei folgenden
Aufgaben im Vordergrund:

I. Einsatz des Stichprobenverfahrens bei der Erhebung
a) Besctrränkung der Erhebung aus sachlichen Gründen

Von den bisher durdrgeführten Stichprobenerhebun-
gen sind als Beispiele die Besondere Ernteermittlung,
äer Mikrozensus und die 1o/o-Wohnungsstidrproben
zu nennen. Bei der Ernteermittlung ist eine voll-
ständige Erfassung von vornherein ausgesdrlossen'
Die belden übrigen Statistiken enthalten komplizierte
Fragestellungen, die den Einsatz von Interviewern
erfordern.

b) Beschränkung der Erhebung aus technischen und
methodischen Gründen

Zwischenschaltung von Stichprobenstatistiken zwi-
sdren Totalerhebungen
Hier werden die Statistiken in größeren Zeit-
abständen weiterhin ais Totalstatistiken durch-
geführt, damit regional und sachtich tief geglie-
äerte Ergebnisse verfügbar sind' Die zwisdten
diesen Totalerhebungen liegenden Stidrproben-
statistiken beschränken sidr auf ein reduziertes
Tabellenprogramm, Iiefern aber Ergebnisse nadr
dem letzten-Stand schneller und mit geringerem
Aufwand. Als Beispiele seien die Bodennutzungs-
erhebung und die Handwerksberichterstattung ge-
nannt.
Aufstocken von Stidrprobenstatistiken auf Total-
statistiken
Die Entwid<lung geht dahin, bei Großzählungen
von vornherein die Erhebungsmerkmale, von
denen die Haupterhebungen entlastet werden
können, abzutrennen und sie mit Stidrproben-
erhebungen zu erfassen. Dieses Verfahren eines
,mehrgeichossigen« Erhebungsaufbaus ist z' B' bei
der Händwerkszählung 1963 angewandt worden
und wird u. a. auch für die Volkszählung um 1970
vorgesehen.
Umstellung von Teilerhebungen auf Stiöproben-
erhebungen für den Gesamtbereidt
Es wird angestrebt, Teilerhebungen auf Stide-
probenerhebungen umzustellen, die dann Aus-
sagen für die ganze statistische Masse zulassen'
Ein Beispiel sind die Wirtsdraftsrechnungen, die
bisher nur bei bestimmten Kategorien von Arbeit-
nehmerhaushalten laufend durchgeführt werden
konnten, nunmehr aber mit der Einkommens-
und Verbrauchsstidrprobe 1962i63 auf die Ge-
samtbevölkerung ausgedehnt worden sind.

II. Einsatz des Stichprobenverfahrens bei der Aufberei-
tung
a) Vorwegaufbereitung auf Stidrprobenbasis

Die wichtigsten Ergebnisse einer Totalstatistik kön-
nen vorweg erstellt werden, indem zunächst eine aus
dem Mateiial dieser Statistik gezogene Stidrprobe
aufbereitet wird. Als Beispiel sei die repräsentative
Vorwegaufbereitung der Volkszählung 1950 genannt'

1l Die Draktisch widrtiqste Tedrnik ist die sogenannte 'systematisch-e
e*'.*"f,f-i ü"i a", "ui "'in". 

geordneten Gesantheit Einheiten in regel-
mäßigen Abrtänd"n gezogen wärden; die erste Einheit muß nadt dem Zu'
fallslrrinzip bestimmt werden,
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b) Repräsentative Aufbereitung einlger Tabeltengrup-
pen von Totalerhebungen
Bei Großzählungen können meist bestimmte Teile
des Tabellenprogramms auf Grund einer Stichprobe
aus dem vorhandenen Gesamtmaterial erstellt wer-
den. So sind z. B. bei der Volkszählung 1961 die
Tabellen zur Haushalts- und Familienstatistik sowie
über den Weg zur Arbeitsstätte durch eine Stich-
probenaufbereitung aufgestellt worden,

c) Repräsentative Aufbereitung von sekundärstatisti-
schem Material
Bei sehr umfangreichem sekundärstatistischem Ma-
terial kann durch Einsatz des Stichprobenverfahrens
vielfach eine erhebliche Senkung der Kosten und
Beschieunigung der Aufbereitung erreicht werden;
das gilt z. B. für die Statistik des Fernverkehrs mit
Kraftfahrzeugen. Darüber hinaus ist das Stichproben-
verfahren auch dann zweckmäßig, wenn die Ergeb-
nisse der Statistik infolge der Unvollständigkeit des
Materials ohnehin erhebliche systematische Fehler
enthalten. Ein Beispiel sind die Lohnsteuerstatistiken.

III. Einsatz des Stidrprobenverfahrens znr Nachprü-
fung
a) Kontrolle der Erhebung auf Stichprobenbasis

Die Landwirtschaftsstatistik hat mit der repräsen-
tativen Nachprüfung von Totalstatistiken begonnen,
und zwar bei den Bodennutzungserhebungen und
den Viehzählungen. Die Ergebnisse der Nachprüfung
werden im ersten Beispiel operativ zur Ausschaltung
von Fehlern angewandt; im zweiten Beispiel dienen
sie deskriptiv zur Bewertung der Viehzählungs-
ergebnisse.

b) Kontrolle der Aufbereitung auf Stichprobenbasis
Das Sortieren und Signieren statistischer Unterlagen
sowie das Ubernehmen der Angaben auf Lochkarten
können bei umfangreichen Statistiken - ähnlich wie
eine industrielle Massenfertigung - mit Hilfe des
Stichprobenverfahrens auf Güte geprüft werden. Das
Verfahren der statistischen Qualitätskontrolle wurde
erstmals bei den manuelien Sortierarbeiten zur Lohn-
steuerstatistik 1955 erprobt. Ein Prüfverfahren für
das Ablochen von Belegen wird seit einiger Zeit mit
Erfolg angewandt.

Einen allgemeinen Uberblick über die wichtigsten Stich-
probenstatistiken der letzten Jahre sowie über die für die
nächste Zeit geplanten Stichprobenstatistiken gibt die
synoptische Ubersicht auf S.310ff. Eine ausführliche
Darstellung von 38 wichtigen Stichprobenstatistiken enthäIt
der umfangreiche Band über »Stichproben in der amtlichen
Statistik«. Im ersten Teil dieser Veröffentlichung werden
nach einer allgemeinverständlichen Einführung in das Stich-
probenverfahren eingehend die methodischen Einzelheiten
dargestellt und die praktischen Erfahrungen behandelt, die
bei der Planung und Durchführung von Stichprobenstatisti-
ken gesammelt worden sind,

4. Auibau eires Stichprobenplans
Eine Stichprobenstatistik erfordert stets eine sehr gründ-

liche Planung. Dabei müssen jeweils die einzelnen Schritte
von der Auswahl der Stichprobenfälle bis zur Errechnung
der Ergebnisse aufeinander abgestimmt und mit dem Ziel
der Statistik in Einklang gebracht werden. Für die gesamte
Planung gilt der Grundsatz, daß unter den gegebenen
Voraussetzungen die Ergebnisse der Stichprobenstatistik
möglichst rationell und möglichst genau erstellt werden
sollen.

Der Stichprobenplan für eine Statistik hängt vor allem von
folgenden Einf 1uß größ en ab:

vom Tabellenprogramm der Statistik;
von der Eigenart der Fragestellung und von der Er-
hebungstechnik;
von den verfügbaren Unterlagen für die Planung und
die Auswahi;

von der Variabilität der zu erfassenden Merkmale;
vom Stichprobenumfang bzw. Auswahlsatz;
von den Genauigkeitsforderungen oder -vorstellungen;
von den zumutbaren Kosten der Statistik;
von der verfügbaren Zeit.

Diese Einflußgrößen sind zwar grundsätzlich als Plandaten
vorgegeben. Sie können jedoch zum Teil durch stichproben-
methodische Erfordernisse modifiziert werden. Vor allem ist
zu beachten, daß sich diese Größen bis zu einem gewissen
Grade auch gegenseitig beeinflussen und deshalb nicht iso-
Iiert betrachtet werden dürfen,

Ein Stichprobenplan besteht aus folgenden drei Haupt-
teilen:

Auswahlverf ahren;
Verfahren zur Hochrechnung oder Umrechnung der
Stichprobenwerte;
Verfahren zur Beurteilung der Genauigkeit der Ergeb-
ni sse.

Bei der Auswahi der Stichprobe sol1 ein Miniaturbild
der Gesamtheit entstehen, Diese Aufgabe kann auf sehr
unterschiedliche Weise gelöst werden. Von besonderer Be-
deutung für den Stichprobenplan ist die Festlegung der
»Auswahleinheiten«, d. h. der Einheiten, die einern Auswahl-
vorgang zugrunde liegen. Im Gegensatz zu den Erhebungs-
einheiten, die sich nach Gesichtspunkten der Erhebungs-
organisation ergeben, und den Aufbereitungseinheiten, die
durch das Tabellenprogramm bestimmt werden, können die
Auswahleinheiten nach methodischen Gesichtspunkten fest-
gelegt werden. Bei »mehrstufigen Auswahlverfahren« wer-
den mehrere Arten von Auswahleinheiten festgelegt; beim
Mikrozensus waren z. B. vor der Oktobererhebung 1962 Ge-
meinden und Wohnungen die Auswahlelnheiten, dagegen
Haushalte die Erhebungs- und Personen die Aufbereitungs-
einheiten. Vielfach sind Erhebungseinheiten gleichzeitig auch
Auswahleinheiten. Oft werden die Auswahleinheiten so
bestimmt, daß sie mehrere Aufbereitungseinheiten ein-
schließen. Eine solche »Klumpenauswahl« liegt z. B, beim
Mikrozensus vor, bei dem seit der Oktobererhebung 1962
alle Personen in ausgewählten Zählbezirken erfaßt werden.
Der entgegengesetzte FalI wird nur ausnahmsweise ange-
wandt.

Durch eine »Schichtung« oder »Anordnung« der Ein-
heiten vor der Auswahl ist es möglich, die Genauigkeit der
Ergebnisse zu verbessern, ohne das Zufallsprinzip zu ver-
Ietzen. Bei einer Schichtung wird die Gesamtheit in Teile
zerlegt und aus jeder so gebildeten »Schicht« gesondert eine
Stichprobe gezogen; die Auswahlsätze können dabei von
Schicht zu Schicht verschieden sein. Häufig kann die Ge-
nauigkeit auch durch eine günstige Anordnung der Aus-
vrahieinheiten in Verbindung mit dem systematischen Aus-
wahlverfahren erheblich gesteigert werden. Großen prakti-
schen JMert hat auch die Kombination von Schichtung und
Anordnung; sie wurde bei der Planung des Mikrozensus
entwickelt und ist seitdem für viele andere Stichproben-
statistiken nutzbar gemacht worden.

Die Genauigkeit der Stichprobenergebnisse und die Kosten
der Statistik werden wesentlich durch den »Stichproben-
umfang« bestimmt, d. h. durch die Anzahl der in die Stich-
probe einbezogenen Einheiten: Kleinere Stichproben liefern
bei sonst gleichem Stichprobenplan weniger genaue Ergeb-
nisse ais größere Stichproben. Für die Genauigkeit ist der
Umfang der Stichprobe im allgemeinen von größerer Be-
deutungl) als der »Auswahlsatz«, d. h. der Anteil der er-
f aßten Auswahleinheiten.

Das bei der Auswahl verkleinerte Bild der untersuchten
Gesamtheit muß im ailgemeinen bei der Aufbereitung
wieder auf die ursprüngliche Größe gebracht werden. Dieser
Vorgang wird Hochrechnung der Stichprobenwerte ge-
nannt. Bii der »freien Hochrechnung« werden die Stichproben-

1l Vol. Szameitat, K., Koller, S: »Uber die Genauigkeit und den Um-
fariq ion Stichproben«. In: Wirtschatt und Statistik, 10. Jahrgang N F-,
H,1, Januar 1958, S.10ff.
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werte mit dem reziproken Wert des Auswahlsatzes bzw. des
Auswahlsatzes der betreffenden Schidrt multipliziert. Unter
gewissen Voraussetzungen kann die Genauigkeit der Stich-
probenergebnisse mit Hilfe der »gebundenen Hochrechnung«
ganz beträchtlich gesteigert werden. Bei diesen Verfahren
(VerhäItnis-, Differenzen-, Regressions-Schätzung) werden

- im Gegensatz zur freien Hochrechnung - zusätzlidte
Informationen über die Grundgesamtheit zur Verbesse-
rung der Genauigkeit ausgenutzt. Bei Strukturerhebungen
tritt an die SteIIe der Hodrrechnung meist eine Umrech-
nung der Stichprobenwerte zu Anteiiswerten und VerhäIt-
niszahlen.

Eine wichtige Komponente des Stichprobenplans ist das
Verfahren zur Beurteilung der Genauigkeit der Er-
gebnisse. Bei jeder Statistik - also auch bei einer Total-
statistik - unterscheiden sich die Ergebnisse von den
»wahren Werten« um gewisse Fehler. Bei Stichproben-
statistiken werden zwei Arten von Fehlern unterschieden:
»Zufallsfehler« sind Abweichungen, die darauf zurüd<zu-
führen sind, daß nicht alle Einheiten der Gesamtheit, son-
dern nur die nadr dem Zufallsprinzip ausgewählten Ein-
heiten für die Statistik herangezogen werden. »Systema-
tische Fehler« heißen alle Abweichungen, die nicht auf die
Auswahl, sondern auf andere Einflüsse zurückzuführen sind,
z. B. auf eine unzutreffende Abgrenzung der Grundgesamt-
heit, unklare Fragestellung, falsche Angaben der Befragten,
Anwortverweigerungen, Prestigegesichtspunkte, Fehler bei
der Aufbereitung usw.

Entscheidend für die Beurteiiung der Genauigkeit der Er-
gebnisse ist in jeder Statistik jedoch der Gesamtfehler.
Zufallsfehler und systematische Fehler je für sich haben
keine volle Aussagekraft über die Zuverlässigkeit der sta-
tistischen Ergebnisse, sie sind nur die Komponenten des
allein maßgebenden Gesamtfehlers. Wenn in einer Statistik
mit ziemlich großen systematischen Fehlern gerechnet wer-
den muß, die durch Kontrollen oder eine intensivere Be-
arbeitung des Erhebungsmaterials praktisch nicht ent-
scheidend vermindert werden können, dann wäre es im
Hinblick auf den Gesamtfehler z. B. ohne nennenswerten
Nutzen, durch einen hohen Stichprobenumfang oder durch
besondere Auswahl- und Hochrechnungsverfahren den Zu-
fallsfehler so weit zu verringern, daß er kleiner als etwa
die Hälfte des systematischen Fehlers wird. Eine ähnliche
Uberlegung gilt auch für das Verhältnis von Total- zu Re-
präsentativstatistiken: Sind die zu erwartenden systema-
tischen Fehler einer Totalstatistik hoch, dann ist es - ab-
gesehen von besonderen Anforderungen an die Gliederungs-
tiefe der Ergebnisse - oft zwer-kmäßiger, nur einen zufällig
ausgewählten Teil der Erhebungsgesamtheit zu erfassen.
Die leichte Vergrößerung des Gesamtfehlers, die durch das
Hinzukommen von Zufallsfehlern entsteht, kann möglicher-
weise sogar wieder aufgehoben werden durch eine ent-
sprechende Verminderung des systematischen Fehlers, die
sich mit Hilfe von gründlicheren Feststellungen für den re-
präsentativen TeiI der Gesamtheit erreichen läßt.

Während für die Abschätzung von systematischen Feh-
lern zusätzliche Unterlagen notrvendig sind (zur Nachprü-
fung der systematischen Fehler bei der totalen Viehzählung
werden z.B. besondere Kontrolierhebungen durchgeführt),
können die Zufallsfehler mit Hilfe einer »Fehlerrechnung«
der Größenordnung nach abgeschätzt werden, ohne daß zu-
sätzliches Material benöiigt wird.

Diese Tatsache verleitet dazu, an die Stelle der Ermitt-
lung des Gesamtfehlers lediglich eine Absdrätzung des Zu-
fallsfehlers zu setzen. Deshalb sollte stets darauf geachtet
werden, daß eine ergänzende Betrachtung über die Größen-
ordnung der systematischen Fehler erforderlich ist.

Die Bedeutung der Fehlerrechnung liegt nicht allein darin,
daß sie einen objektiven Maßstab zur Beurteilung der Er-
gebnisse liefert; sie ermöglicht darüber hinaus auch Ver-
besserungen des Stichprobenplans und Iäßt erkennen, in
welöen Fällen das Stichprobenverfahren nicht mehr ratio-
nell ist. So hat z. B. die Fehlerrechnung zur repräsentativen
Baumschulerhebung 1959 gezeigt, daß bei dieser Statistik
das Stidrprobenverfahren keine Vorteile bringt, weil die
Masse der Baumschulbetriebe verhältnismäßig klein und
sehr inhomogen ist.

5. Künftige Weiterentwicklung des Stichprobenveriahrens

Die im letzten Jahrzehnt gesammelten vielfältigen Er-
fahrungen aus der Stidrprobenpraxis werden zur weiteren
Verbesserung der Planung genutzt. Für die Weiterentwick-
lung des Stichprobenverfahrens dürften vor allem drei
Grundsätze1) besondere Bedeutung erlangen: Das plan-
mäßige Auswechsein von Stichprobeneinheiten, die Quanti-
fizierung der systematischen Fehler sowie die Verbesserung
der Planung und Aufbereitung von Stidrprobenstatistiken
mit Hilfe elektronischer Redrenanlagen.

Bei laufenden Stidrprobenerhebungen muß ein plan-
mäßiges Auswechseln von Stidrprobeneinheiten
(»Rotation der Stidrprobe«) angestrebt werden. Das dauernde
Einbeziehen der gleidren Auskunftspflidrtigen ist rechtlidr
a1s ungleidre Behandlung anzusehen, falls für das Beibe-
halten kein sadrlicher Grund vorliegt. Die Art und das Aus-
maß des Auswechselns hängt von erhebungs- und aufberei-
tungstechnischen Gesidrtspunkten sowie von stichproben-
methodisdren Uberlegungen ab. In der Regei müssen die
Einheiten mit den größten Merkmalswerten ständig erfaßt
werden, weil sonst die Zuverlässigkeit der Ergebnisse auf
das stärkste gefährdet wird. Diese Gruppe soll jedodr so
klein wie irgend möglich gehalten werden. Bei allen übri-
gen Gruppen müssen bereits bei der Planung die Voraus-
setzungen dafür gesdraffen werden, daß die Befragten nach
einem angemessenen Zeitraum ausgewechselt werden
können. In der Regel ist es zwed<mäßig, jeweils nur einen
Teil der Stichprobe gegen neue Einheiten auszutauschen. Ein
solches Verfahren der »partielien Rotation« wird z. B. beim
Mikrozensus seit 1960 praktisdr angewandt.

Eine wesentliche Verbesserung der Aussagekraft stati-
stischer Ergebnisse Iäßt sidr durdr eine Quantifizierung
der systematischen Fehler erreidren, soweit sie nicht
durdr geeignete Maßnahmen vermieden bzw. durch operative
Kontrollen ausgesdraltet werden können. So ist es z. B. bei
Lohnsteuerstatistiken nidrt möglidr, alle zu Redrt ausgege-
benen Lohnsteuerkarten zu berüd<sichtigen, weil nur ein
Teil dieser Gesamtheit in die Statistisdren Amter gelangt.
Die durdr die Unvollständigkeit des Materials bedingten
systematischen Fehler sind bislang in Größe und Ridrtung
unbekannt. Für die künftigen Lohnsteuerstatistiken ist des-
halb eine repräsentative Rücklaufkontroile vorgesehen, die
Unterlagen zur Abschätzung der systematischen Fehler
liefern soll.

Durch den Einsatz elektronischer Rechen-
anlagen kann die Planung von Stichprobenstatistiken
sowohl verbessert als audt besdrleunigt werden. Dieses
Hilfsnrittet läßt es u. a. zu, mehrere Stidtprobenpläne par-
allel zueinander durdtzuredtnen und so den günstigsten
Plan zu bestimmen. Von diesen Möglidrkeiten ist in ietzter
Zeit zunehmend Gebraudr gemadrt worden. Für die Ermitt-
lung optimaler Auswahlsätze bei gesdridrteten Stidrproben-
erhebungen wurde ein Programm entwid<elt, das es ge-
stattet, nach Eingabe gewisser Grunddaten für die einzel-
nen Sdrictrten - Besetzungszahl, Varianz u. a. - versdtie-
dene Ansätze über die Abstufung der Stidrprobengenauig-
keit in den Sdridrten miteinander zu vergleidren und den
günstigsten Ansatz für die praktische Anwendung auszu-
wäh1en.

Nach diesem Programm wurden u. a. die Auswahlpläne
für die Statistik der Arbeitskräfte in land- und forstwirt-
sctraftlichen Betrieben 1966167, die neue Handwerksberiöt-
erstattung, die Statistik der Kraftfahrzeugfahrleistungen
1966, für die Verdiensterhebung im Handwerk und die Ge-
halts- und Lohnstrukturerhebung aufgestellt' Ferner ist es
mit Hilfe einer Redrenanlage möglidr, besonders leistungs-
fähige Aufbereitungstedrniken anzuwenden, die bislang
wegen ihres Rechenaufwandes nicht genutzt werden
konnten, z, B. die Regressionsschätzung. SdrließIiö lassen
sidr auch die zur Beurteilung von Stichprobenergebnissen
benötigten Fehlerred-rnungen sdrneller und in größerem
Umfange als bisher verwirklichen. So wurde eine ausführ-
liche Fehlerrechnung an 350 Merkmalen zum Mikrozensus
1964 jeweils für die Länder und das Bundesgebiet durch-
geführt.

t) Vgl, audr Söäffer, K.-A.: Stand der Anu'endung des Stiöprobenver-
fahrens in der amtlidreo Statistik. In: ,wirtsöaft und Statistik, 12. Jahr-
gang N. F., H. 11, November 1960, S.635ff.
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Die tedrnische Entwicklung hat in den Ietzten Jahren für
die statistisdren Aufbereitungsarbeiten eine Reihe neuer
Mögiidrkeiten gesdraffen. Die bisher eingesetzten Hilfsmittel
sind jedoch dadurch nicht überflüssig geworden. Auf Grund
der Erfahrungen muß versucht werden, für jede einzelne
Aufgabe eine möglichst gute Lösung zu finden, wobei sich
audr die kombinierte Anwendung verschiedener Verfahren
als zweckmäßige Lösung ergeben kann. Die Entscheidung,
welches Aufbereitungsverfahren zu wählen ist, hängt natür-
lich auch von der voraussichtlichen Belastung der einzelnen
Maschinen und dem verfügbaren Personal ab.

1. Aufbereitungsverfahren
Bei einfachen und wenig umfangreichen Aufbereitungen

wird das manuelle Verf ahren nach wie vor angewendet.
Hierfür stehen als Hilfsmittel Additionsmaschinen
sowie V i e r s p e z i e s - R e c h e n m a s c h i n e n zur Verfügung.
Neuerdings gibt es Geräte, in denen der Rechenprozeß
elektronisch abläuft. Diese Maschinen ermöglichen es, bei
statistischen Auswertungen geringeren Umfangs Summen
und Verhältniszahlen ohne Einsatz maschineller Aufberei-
tungsverfahren zu errechnen.

Bei manchen statistischen Arbeiten ist der Einsatz von
Buchungsautomaten mit einer Vieizahl von Speicher-
werken zweckmäßig, insbesondere dann, wenn die Verwen-
dung von Lochkarten zu teuer wäre. Allerdings kann die
Arbeitsgesdrwindigkeit der Buchungsautomaten wegen der
überwiegend manuellen Eingabe nicht über eine bestimmte
Grenze hinaus gesteigert werden. In den letzten Jahren sind
Buchungsmaschinen mit elektronischem Rechenwerk, umfang-
reidren internen Speidrern sowie interner Programm-
steuerung entwidrelt worden. Eingebaute Leitwerke ermög-
lichen den Ablauf komplexer Arbeitsvorgänge mit automa-
tischer Steuerung. Diese Geräte sind in der Lage, alle Rechen-
operationen programmgesteuert durchzuführen, so daß bei
manchen Tabelien in einem Arbeitsgang Verhältnis- und
Meßzahlen zugleich mit den absoluten Werten erstellt wer-

VIII. Anwendung maschineller Veriahren
den können. AIs Datenträger und Steuermedien stehen hier-
bei Magnetkontokarten, Lochstreifen und Lochkarten zur
Verfügung.

Für Massenarbeiten sind früher konventionelle L o c h -
kartenmaschinen eingesetzt worden, und für bestimmte
Arbeiten werden sie auch heute noch eingesetzt. In großen
Zügen läuft die Arbeit wie folgt ab: Mit Lochern und Prü-
fern werden zunächst die Lochkarten ersteilt. Sortiermaschi-
nen stellen dann die für die Aufbereitung erforderlidte
Ordnung der Einzellochkarten nach untersdriedlichen Merk-
malen her. Die Auswertungen (Anfertigen von Tabellen)
werden auf Tabeliiermaschinen vorgenommen. Oft ist nodr
eine Sonderbehandlung der Lochkarten auf Zusatzmaschinen
erforderlidr. Mit Rechenlodrern werden die tabellierten Aus-
wertungen durdr Vorwegnahme einzelner Rechenprozesse
vorbereitet. Mit Kartenmischern ais Ergänzung der Sortier-
masdrinen können in bestimmten Fällen durdr Einmischen
oder Aussondern besonderer Kartenmengen die sonst not-
wendigen umständlichen Sortierprozesse vereinfacht wer-
den. Lochschriftübersetzer drucken auf den Lochkarten an
Hand der Lochungen den entsprechenden Klartext, so daß
diese Lochkarten auch im Rahmen einer manuellen Kartei-
führung verwendet werden können. Mit Kartenstanzern
können gleichbleibende Merkmale in größere Kartenpakete
gestanzt werden, um die eigentlichen Locharbeiten zu ver-
einfachen. Summenstanzer werden an die Tabelliermaschine
angeschlossen, um im Zusammenhang mit der Tabellen-
fertigung oder aber in einem Vorlauf verdichtete Summen-
karteu auszustanzen. Bei der Summenkartenherstellung wer-
den oft die Merkmale mehrerer Tabellen miteinander kom-
biniert, so daß die Fertigung der einzelnen Tabellen wesent-
lich rationeller mit den stark verdichteten Summenkarten
anstatt mit dem meist sehr umfangreichen Einzelkartenmate-
rial erfolgen kann,

Mit dem zunehmenden Einsatz eiektronischer Datenverar-
beitungsanlagen wird das konventionelle Lochkarten-
verfahren jedoch nur noch für Arbeiten kleineren Um-

Lochsaol des Slolislischen Bundesomles
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fangs eingesetzt, bei denen sich die Anfertigung von Pro-
grammen für eine elektronische Datenverarbeitung nicht
lohnen würde. Außerdem ist es oft zweckmäßig, die relativ
schnellen und billigen Lochkarten-Sortiermaschinen im Zu-
sammenhang mit einer späteren Magnetband-Verarbeitung
bis zu pinem gewissen Grade für eine Vorsortierung des
Lochkartenmaterials einzusetzen.

2. Elektronisdre Datenverarbeitung
Die elektronischen Datenverarbeitungsanla-

gen, die zum Teil bereits seit 1961 in den Statistisdren
Amtern für praktische Arbeiten eingesetzt wurden, haben
eine wesentliche Anderung des gesamten Aufbereitungs-
verfahrens ergeben. Im konventionellen Verfahren wurde
eine Aufgiiederung des gesamten, oft sehr komplexen Ar-
beitsabiaufs in einzelne Arbeitsschritte vorgenommen. Die
Durchführung jedes Schrittes erfolgte auf Spezialmaschinen
wie Kartenmischern, Kartendopplern, Rechenstanzern u. a' m'
Die modernen elektronischen Anlagen ermöglidren eine Zu-
sammenfassung verschiedener Arbeitssdrritte zu weitgehend
geschlossenen Arbeitsabläufen. Abweichend von der bis-
herigen Aufspaltung auf Spezialgeräte steht jetzt ein »Daten-
verarbeitungssystem« zur Verfügung, das entweder für
komplexe Arbeitsgänge oder auch für differenzierte Arbeits-
schritte verwendet werden kann,

Anlagen und Arbeiten im Statistischen
Bundesamt

Im Statistischen Bundesamt sind zur Zeit drei kleine EIek-
tronenanlagen und eine Großredrenanlage eingesetzt. Eine
der drei Kleinanlagen ist nur für reine Kartenarbeiten
ausgerüstet. Sie wird u. a. für Indexberechnungen eingesetzt.
Die beiden anderen Maschinen verfügen über Bandeinheiten
und dienen als »Satellitenmaschinen« der Großrechenanlage
(Off-Line-Betrieb), sie übernehmen die Karte/Bandarbeiten
und das Ausdrudren der Ergebnisse, welche die Großrechen-
anlage geliefert hat, vom Band.

Elektronische Großrechenanlage im Storisrischen Bundesamt
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Mitte Juli 1962 ist im Statistischen Bundesamt eine Groß-
rechenanlage installiert worden. Sie hat einen erheb-
lichen TeiI der bisherigen Lodrkarten-Großmaschinen er-
setztl). Es handelt sich um eine Datenverarbeitungsanlage
mit einem großen Kernspeicher (100 000 Ziflern oder 50 000
alphanumerische Zeichen); die Arbeitsgeschwindigkeit die-
ser Masdrine ist beträchtlich. Als Beispiel sei erwähnt, daß
für rund 14 000 Additionen zehnstelliger Zahlen etwa eine Se-
kunde benötigt wird. Die Anlage ist mit 11 Magnetband-
einheiten ausgerüstet, die wahlweise als Ein- bzw. Aus-
gabegerät dienen und mit einer Gesdrwindigkeit von 64 130
Zeidren je Sekunde lesen bzw. söreiben können. Die An-
iage arbeitet simultan, das heißt es kann gelesen und/oder
gesdrrieben werden, während gleidrzeitig geredrnet wird.
Die Eingabe und Ausgabe erfolgt aussdrließlidr über Magnet-
band. Daher ist es erforderlidr, neben der Großrechenanlage
nodr zwei Kleinanlagen zu verwenden, die die Karte-Band-
Operation und das Ausdrudren der Ergebnisse bzw. das ge-
Iegentlidre Stanzen von Karten übernehmen. Alle Arbeiten
auf der Großredrenanlage setzen also ein Zusammenspiei
mit diesen beiden Kieinanlagen voraus, die ebenfalls EIek-
tronenredrner sind. Jede Kleinanlage verfügt über einen
schnellen Kartenabfühler (48000 Karten je Stunde), einen
Schnelldrudrer mit einer Leistung von 36 000 Zeilen je
Stunde (Sdrreibwerksbreite 132 Zeichen je Zeile). Außerdem
können 15000 Karten in der Stunde gestanzt werden; die
Speidterkapazität beträgt 4000 Zeichen. Die Anlagen sind
mit einer bzw. zwei Magnetbandeinheiten ausgerüstet.

Charakteristisch für die Großrechenanlage ist nidrt nur die
hohe Geschwindigkeit, weldre die der Lochkartenmasdrinen
um ein Vielfaches übertrifft, sondern auch die fast vollstän-
dige Sidrerheit der Arbeit durdr ein System automatischer
interner Kontrollen. Tedrnisch bedingte Fehler werden von
der Masdrine angezeigt.

Die Anlage arbeitet nach dem eingegebenen Programm
vollautomatisch. Die Sidrerheit und Zuverlässigkeit der

1) Vgl. hierzu Szameitat, Klaus/Zindler, H.-J.: Zum Beginn des Einsatzes
einer Großredlenanlage im Statistisdlen Bundesamt. In: Wirtsdraft und
Statistik, Jahrgang 1962, Hett 7, S. 377 ft.
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Elektronische Kleinanlage im Slotislischen Bundesamt

Rechenarbeiten ist von besonderer Bedeutung, da hier ein
maschineller Ablauf für einen größeren Arbeitsbereich in
einem Zuge ohne manuelle Eingriffe erfolgt. Damit werden
sonst unvermeidliche menschliche Fehlleistungen ausge-
schlossen.

Der große Speicher, die hohe Rechengeschwindigkeit,-die
Vielzalil der Ein- und Ausgabemöglichkeiten und die Tat-
sache der Programmsteuerung ergeben für den Einsatz eine
außerordentlicle Flexibilität. Es ist daher möglich und in
alter Regel auch sinnvoli, Arbeitsabläufe, für die bisher ver-
schiedene Lochkartenmaschinen nacheinander eingesetzt wer-
den mußten, in einem Arbeitsgang zusammenzufassen.

Naturgemäß werden die umfangreichsten und komplizier-
testen Aufbereitungsarbeiten auf die Großrechenanlage ver-
lagert. So wird die Außenhandelsstatistik als die größte
Aütsarbeit mit ihrer Hilfe aufbereitet, ebenso Verkehrs-
statistiken (Luftfahrt, Binnenschiffahrt, Seeschiffahrt, Eisen-
bahn, Güterverkehr auf Straßen), der Mikrozensus, die Bun'
deskonzentration zur Volks- und Berufszählung 1961 nebst
Haushalts- und Familienstatistik, Wirtschaftsrechnungen,
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, wissenschaftliche
Untersuchungen u. a. m. Bei diesen Arbeiten werden nicht
nur die Tabellen wesentlich schneller als mit konventionel-
len Lochkartenmaschinen angefertigt, sondern es werden
gleichzeitig auch zusätzliche Tabellen in tieferer Gliederung
öder mit zusätzlichen Detaiis geliefert. Darüber hinaus ge-
stattet es aber die Leistungsfähigkeit der Maschinen, Arbei-
ten in Angriff zu nehmen, an deren Durchführung bei kol-
ventionellem Verfahren nicht gedacht werden konnte. So
sind z. B. verfeinerte Methoden der Hochrechnung und der
Streuungsberechnung für Stichproben durchgeführt worden,
ferner a-uch Saisonbereinigungen bei Zeitreihen und kompli-
zierte Vorausschätzungen der BevöIkerung unter verschiede-
nen Annahmen. Die Wahrscheinlichkeitskontrollen, die mit
der Großrechenanlage durchgeführt werden können, sind
außerordentlich umfängreich und führen zu wesentlicher
Verbesserung der statistischen Ergebnisse. \Meitere Arbeits-
erleichterung-en ergeben sich durch automatische Korrek-

turen. Die Herstellung von gedruckten Graphiken zur Er-
gänzung von Tabellen ist ebenfalls eine interessante neue
Anwendung.

Die folgende Tabelle zeigt den Aufwand an Maschinen-
stunden üei den konventionellen und den elektronischen
Datenverarbeitungsanlagen im Statistischen Bundesamt'

Geleistete Maschinenstunden
Maschine

1962 1963 1964 1965

Großrechenanlage 3 715

Elektronische
Kleinanlagen I 621

Tabelliermaschinen
(einschl. Statistik-
maschine) ....... 10 060

Sortier- und Ergän-
zungsmaschinen 39 050

1) Nur 2. Hatbjahr 1962.

Auf Grund des steigenden Maschinenzeitbedarfs mußte
ab September 1964 die zweite Arbeitsschicht für die Groß-
rechenanlage eingeführt werden.

In besonderem Maße ist in den letzten Jahren die Ferti-
gung d r u c k r e i f e r M a s c h i n e n t a b e I I e n vorangetrie-
ten-worden. Die Auswirkungen dieser technischen Verbesse-
rungen auf die Kosten der Statistik sind erheblich, da lang-
wieiige Schreib-, Verlese- und Korrekturarbeiten entfallen'
Durch" die Verwendung von Groß- und Kleintypen werden
künftig noch Verbesserungen des Schriftbildes erreicht wer-
den können.

2 422

B BO2

12 609

49 710

3 431

I 274

B 974

30 652

1 197 1)

3 987 1)

23 054

56 366
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Die Umstellung bei den Statistischen
LanQesämtern

Audr die Statistischen Landesämter haben ihre
Arbeiten auf elektronische Rechenanlagen umgestellt. In
der Zeit von Ende 1961 bis Herbst 1962 wurden in allen
Landesämtern derartige Anlagen (meist Kleinanlagen mit
Kartenein- und -ausgabe und 4000 Speicherstellen) instal-
liert, die zunächst für die Aufbereitung des Zählungswerkes
1960/62 und der umfangreidren Programme der Steuer-
statistiken (ab 1962) eingesetzt worden sind. Von einigen
Landesämtern wurden daneben sdron sehr frühzeitig Auf-
bereitungsarbeiten aus dem laufenden Arbeitsprogramm auf
die Elektronenanlage verlagert, weil die Tabelliermasdrinen
den ständig gestiegenen Anforderungen nicht mehr ge-
wadrsen waren. Vor allem konnte bei den Steuerstatistiken
eine Materialkontrolle entwid<elt werden, durö weldre die
Qualität der Ergebnisse verbessert wurde. Zwar sind sdron
auf der bisher verwendeten Elektronen-Statistik-Masdrine
Plausibilitätskontrollen entwidrelt und mit der Tabellier-
masdrine Reöenkontrollen vorgenommen worden, dodr
waren diese Lösungen nicht ganz befriedigend, da die ge-
ringe Speidrerkapazität der Masdrinen die Kontrollen nur in
eingesdrränktem Umfange gestattete und da vor allem.die
Masdrinenlaufzeiten erhebliö waren. Mit Beendigung der
Sonderarbeiten im zweiten Halbjahr 1963 sind Zug um Zug
weitere laufende Arbeiten von konventionellen Tabellier-
masdrinen auf die elektronisdren Anlagen umgestellt
worden.

Eine besondere maschineile Auf bereitungsstelle be-
steht in der Zweigstelle Berlin des Stati;tischen Bun-
desamtes. Dort werden bestimmte laufende Arbeiten, wiez.B, Berlin- und Interzonenhandelsstatistik, Fischerei-
statistik u. a. m. durchgeführt. Darüber hinaus werden ein-
malige zentrale Sonderarbeiten größeren Umfangs nach Ber-
lin verlagert, die dort durdr Einsatz von Zeitangeitellten und
kurzfristig angemieteten Masdrinen bewältigt werden kön-
nen. So wurden z. B. die Locharbeiten für die Wohnungs-
stidrprobe 1965, die Einkommens- und Verbraudrsstidrprobe
1962/63, die Güternahverkehrsstiöprobe 1965 u. a. m. über-
nommeni audr für die nädrsten Jahre ist wieder die Durdr-
führung verschiedener Sonderarbeiten in der Zweigstelle
Berlin geplant. Die dortige Arbeitsmarktlage gestattet es
immer nodr, jüngere Arbeitskräfte insbesondere für Lodr-
und Prüfarbeiten kurzfristig einzustellen. Dadurdr war es in
letzter Zeit mögli&, Hilfestellung bei Arbeitsengpässen audr
für die Statistischen Landesämter zu geben. Für versdriedene
Landesämter wurde z. B. ein Teil der Loch- und Prüfarbeiten
des Zählungswerkes 1960/62 in der Zweigstelle Berlin durdr-
geführt.

Einheitliche Programmierung
Die Einheitlichkeit der Maschinenausrüstung,

auf die besonders hingewirkt worden ist, erlaubt es, die
Programmierung für die in allen Landesämtern anfallenden
Arbeiten gemeinsam mit diesen Amtern einheitlidt durdrzu-
führen. Dabei können Programmabweichungen einzelner
Länder durdr Anderungen der Einheits-Masdrinenprogramme
berüdrsi&tigt werden. Bei der Programmierung der
Aufbereitungsarbeiten für das Zählungswerk 1960/62 wurde
bereits in dieser Weise gearbeitet. Die gesamten Program-
mierarbeiten wurden in Gemeinsdraft mit den Statistischen
Landesämtern im Arbeitskreis für maschinelle Aufbereitung
vorbereitet und von den Arbeitsgruppen der einzelnen
Statistischen Amter übernommen. Nadr Fertigstellung wurde
ein zentraler Test mit allen Programmen durdrgeführt, um dieEinheitliükeit der Programme sidterzustellen. In gleicfier
Weise wurden ansdrließend die Masdrinenprogramme für
die gemeinsam vorbereiteten Sonderarbeiten und zum TeiI
audr für die laufenden Statistiken ausgearbeitet. Umfang-
reidre Vorarbeiten sind für ein soldres Vorgehen notwendig,
da in den meisten Fällen die Programme einer Statistik aüf
mehrere Landesämter verteilt werden und ohne vorher er-
arbeitete Riötlinien eine Einheitlichkeit der Masdrinen-
programme nidrt möglidr ist. Eingehende Analysen der auf-
zustellenden Tabellen sind audr notwendig, um das Auf-
bereitungsverfahren zu rationalisieren. Aus technisctren Er-
wägungen sind manchmal formale Anderungen angebracht,
um Maschinenlaufzeiten einzusparen. Audr die weitäre Aus-stattung der Tabellen z.B. mit VerhäItnis- und Meßzahlen
kann sidr dabei ergeben.

3. Ubergang aui leistungsfähigere Anlagen
Die bisherigen Elektronenanlagen sind inzwischen tech-

nisdr überholt und entspreöen bezüglictr der Speicher- und
Redrenkapazität sowie der Ein- und Ausgabegeschwindig-keit niöt mehr den gestiegenen Anfordeiungen. Es wiiddaher der Einsatz 6essei ausgerüsteter elektronischerRechenanlagen mit Bandgeräten vorbereitet. Die
größere Kapazität dieser Masdrinen erlaubt eine stärkere
Iatggration des bisher teilweise nodr stark aufgegliederten
Arbeitsprozesses. Die Verwendung von Magnet6andgeräten
ergibt eine wesentlidre Verkürzung der Eingabezeit ünd er-
möglidrt ebenfalls die stärkere Zusammenfassung von Ar-
beitsgängen. Ferner können masdrinelle Signier-, plausibili-
täts- und Redrenkontrollen in weit größerem Umfang als
bisher durdrgeführt werden. Als konsequente Fortsetzung
sollen automatisdte Korrekturen des Materials aufgenommen
werden, um die Faöabteilungen voD Korrekturarbeiten zu
entlasten, die Aufbereitungszeiten zu verkürzen und damit
audr Kosten einzusparen.

Die bei den bisherigen Elektronenanlagen vorhandene
Einheitlichkeit der Ausstattung wird bei den neuen Anlagen
nidrt mehr gegeben sein. Während einige Landesämter Jidrfür Anlagen mit einer Kapazität von rund 16 000 Kern-
speidrerstellen entsdrieden haben, werden die meisten Lan-
desämter die Anlage jedodr mit rund 32 000 Kernspeidrer-
stellen ausrüsten. In ein oder zwei Amtern ist insbesondere
für statistikfremde Arbeiten eine noö größere Speidrerkapa-
zität geplant. Audr bei den Lo&karteneingabegeräten und
bezüglidr der Zahl und Art der Magnetbandeinheiten sind
untersdriedlidre Entsdreidungen getroffen worden. Damit
wird der bisher sehr ausführlidre Erfahrungsaustausdr durdt
die Untersdriedlidrkeit der Ausstattung etwas eingesdrränkt.Auö für die gemeinsame Programmierung ergeben siö
hier einige Probleme. Andererseits wird dafür der Material-
austausdr wesentliö erleidrtert, da an Stelle des meist um-
fangreidren Lodrkartenmaterials nunmehr Magnetbänder
mit Summenangaben u. a. m. versandt werden können.

Die Umstellung auf die neuen Elektronenanlagen sollin der Zeit vom April 1966 bis Januar 1968 erfolgen. Die
untersdriedliöen Termine ergeben sidr aus der Notwendig-
keit, bestimmte Arbeiten, die zum Teil nidrt im Bereiö der
Statistik liegen, zu einem früheren Zeitpunkt umstellen zu
müssen. Im Hinblid< auf die Zusammenarbeit mit den
Statistisdren Landesämtern beabsidrtigt audr das Statistisdre
Bundesamt, eine entspredrende Anlage im Austausdr gegen
die installierte Karten-Anlage aufzustellen.

4. Neue Formen der Datenerfassung
Bei der Aufbereitung von statistisdrem Material werden

für die Versdrlüsselung der Daten (Signierung) und die
Lodrkartenerstellung sehr viel Zeit uud viele Arbeitskräfte
benötigt. Diese Arbeitsphasen bilden einen Engpaß, der die
oft lange Zeitspanne zwisöen Erhebung und Ergebnisver-
öffentlidrung mit verursadrt. Aus diesem Grund wird lau-
fend beobadrtet, ob neue technische Entwicklungen
arbeitskräfte- und zeitsparende Mögliökeiten eröffnen. In
neuerer Zeit sind erfolgverspreöende Ansätze zu erkennen 1):

a) Eine verhältnismäßig kleine, aber trotzdem sehr be-
adrtlidte Entwidrlung stellen Geräte dar, die eine un-mittelbare Ubernahme der Daten vom Original-
beleg auf Magnetband (ohne vorherige Lodrkarten-
oder Lodrstreifenerstellung) gestatten. Zur Zeit laufen
Probearbeiten mit diesen Geräten.

b) Während die erstgenannten Masdrinen eine verein-
fadrte Arbeitsweise bei der Ubernahme der Daten auf
einen den Redtenanlagen adäquaten Datenträger ge-
statten und somit die bisherige phase der Loöarbeitdurdr eine flexiblere und materialsparende Arbeits-
weise ersetzen, kann man sidr vom Einsatz optischerLesegeräte einen wesentlidr größeren Rationali-
sierun-gseffekt verspredren. Hierüber laufen seit länge-
rem,Untersudrungen, die audr schon erste praktisdre
Ergebnisse gezeigt haben. Auf diesem Gebiet ist zu
untersdreiden zwisdten

Markierungslesern,
Lesern für masdrinengesdrriebene Zeidren,
Handschriftenlesern.

^ ') VSl. hierru: - D-eininger, Rolf : Neue Formen der Datenerfassung _
AnwendungsEöglidrkeiten in der amtliden Statistik. In: Altg. Stat.Ardriv 49. Batrd 1965, Heft 2, S. 164 bis 189.
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Markierungsleser können z. B, Bleistiftstriche in einem
Beleg auf öptisdrem Wege erfassen und in,Zeichen auf
einem Datenträger übersetzen. Diese AusfüIlungstedtnik
auf statistischen Belegen wurde in mehreren Versuchen
erprobt und wird heute im Rahmen des Mikrozensus
und der Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewe'
gung teilweise angewandt. Ein derartiger Leser, der die
il4at-kie.rrt get, in Lochkarten überträgt, wird seit Ende
1965 im Statistischen Bundesamt verwendet. Z:ut Zeit
laufen Untersuctrungen über die Anwendbarkeit der
Technik bei anderen Statistiken' Insbesondere wird
durch Probeerhebungen geklärt, ob das Verfahren auch
bei der nächsten Vol[szählung angewandt werden
kann. In diesen FäIlen, in denen der Befragte oder
Interviewer die AusfüIlung vornehmen wird, entfallen
ein erheblictrer Teil der Signierarbeit und die gesamte
Lochung, Arbeitsgänge, für die bisher mehrere tausend
Kräfte benötigt wurden.
Die Markierungstechnik eignet sidr wenig für zentral
durchzuführendä Massenarbeit und ist infolgedessen
kaum brauchbar, wenn große Datenmengen zentral ver-
schlüsselt werden müssen. Hier aber kann durch Ein-
satz von Lesegeräten für maschinengeschriebene Zei-

chen und den Einsatz von entspredtenden Schreib-
geräten wenigstens die Locharbeit gespart werden'
Versuche in dieser Richtung haben ebenfalls schon sehr
befriedigende Resultate gebracht. Die Untersuchungen
über Händschriftenleser stehen dagegen noch im An-
fangsstadium.

c) Auch dem Gebiet der Datenf ernübertragung bzw'
der dezentralen direkten Dateneingabe wird besondere
Beachtung geschenkt. Diese Technik dürfte ebenfalls in
näherer Zulunft Möglichkeiten für eine rationellere
Arbeitsweise bieten ünd somit erlauben, daß sowohl
Arbeitskräfte eingespart als auch der Zeitaufwand für
die Aufbereitung äei statistischen Daten reduziert wer-
den können. Erste Erfahrungen mit der Datenfernüber-
tragung konnten bei der erfolgreichen Aufbereitung der
Buides"tagswahlergebnisse 1965 gesammelt werden'

Die Untersuchungen auf den genannten Gebieten werden
fortgesetzt. Endziel ist eine integrierte Ve-rarbeitu!9, die
alle Phasen der Arbeit - von der Datenerfassung bis zur
Veröffentliöung der Ergebnisse - einschließt und ein lücken-
Ioses System dirstellt, äas eine schnelle, sichere und billige
Lieferung statistischer Unterlagen garantiert'

IX. Veröff entlidtungen

Das Statistische Bundesamt gibt zur Unterrichtung der
Offentlichkeit über die wichtigsten Ergebnisse seiner Arbeit
jährlich mehr als 300 periodisch oder einmalig erscheinende
Veröffentlichungen in einer Gesamtauflage von etwa
750 000 Exemplaren heraus.

A. Zweck, Umfang und Inhalt der Veröffentlichungen
Nach § 2 Zitf . I des Gesetzes über die Statistik für Bundes-

zwecke vom 3. September 1953 hat das Statistische Bundes-
amt die Ergebnisie der Bundesstatistik »für allgemeine
Zwecke« äarzustellen' Diese Bestimmung, die in der Be-
gründung des Gesetzes nicht näher erläutert wird, ist in der
Fraxis so interpretiert worden, daß die Veröffentlichungen
nicht für die speziellen Zwecke bestimmter Stellen (Behörder,
Verbände, Firhen oder einzelner Organisationen) und nicht
im Hinblick auf bestimmte Probleme oder geplante Maß-
nahmen zusammengestellt werden, sondern vielmehr als
Grundlage für einen möglichst großen-Kreis verschiedener
Benutzei zur Verfügung stehen, die das Material jeweils
nach ihren besonderen Bedürfnissen und Interessen weiter
verarbeiten können.

Der Umfang des zur Veröffentlidrung gelangenden
Zahlenmaterials unterliegt schon aus Kostengründen gewis-
sen Beschränkungen. Im Regelfall können nur die wichtigsten
Ergebnisse publiziert werden. Das führt zwangsläufig zu Zu-
saämenfassungen, bei denen manche interessanten Einzel-
heiten nicht in'Erscheinung treten. Bei einer geschid<ten Aus-
wahl des Materials braucht allerdings der Erkenntniswert
einer Veröffentlichung durch die Beschränkung auf dat'
Wesentliche nictrt zu leiden. Benutzer, die sidr für weiter auf-
gegliederte Zahlen interessieren, haben die Möglichk-eit,
äie,"se zusätzlich beim Amt anzufordern, soweit die Vor-
schriften des »Statistischen Gesetzes« über die Geheim-
haltung von Einzelangaben dem nicht entgegenstehen.

Eine weitere Begrenzung im Umfang der Veröffentlichun-
gen ergibt sich auJ einer Vereinbarung mit. d-e-n Statistisdren
iandesämtern über die regionale Tiefe bei Veröffentlichun-
gen. Als Richtlinie für die praktisdre Arbeit wurde fest-
lelegt, daß das Statistische Bundesamt die Ergebnisse der
Eunäesstatistik in möglichst großer sachlicher und systema-
tischer Ausführlichkeif, dafür aber nur in begrenzter regio-
naler Differenzierung veröffentlicht. Demgegenüber weisen
die Statistischen Landesämter das Zahlenmaterial in weit-
gehender regionaler Gliederung nach. Vom- Statistisdten
Eundesamt werden die Ergebnisse daher im allgemeinen nur
in der Gliederung nadt Ländern, in bestimmten FäIIen aber
auch nach Regierungsbezirken und entsprechenden anderen
regionalen Einheiten nachgewiesen. Eine- Ausnahme bilden
diä großen Zählungen und Strukturerhebungen, bei denen
vom Statistischen Bundesamt auch ausgewählte Daten für
Kreise oder ähnliche Einheiten gleicher Ebene dargestellt
werden. Die Publizierung von Gemeindeergebnissen be-

schränkt sich auf das Gemeindeverzeichnis und auf Ge-
meindekarten.

Um die noch bestehenden formalen und auch sachlichen
Unierschiede der Darstellung, die den Konsumenten den Zu-
oano zu verqleichbaren Zahlen erschweren, zu beseitigen
i.ra"auneraeti die technischen Fortschritte der elektronischen
OiG"""turl"itungsanlagen hinsichtliö der-Veröffentlichung
ä"i ergeU"ltse zü nutzön, haben sich die- Statistischen Lan-
desämtär auf Richtlinien über ein nach Inhalt und Form ein-
heitliches und untereinander vergleichbares Veröffent-
ii.trrgtptogtamm geeinigt. Danach so11 grundsätzlich für
iede §tätis[ik ein -gemelnsames Mindestveröffentlichungs-
p.ogru-rn für die Täbellenteile in Form von verbindlichen
tabällenrahmen (Titel, einheitliche Kopf- und Vorspalten-
oliederunq) aufqestellt und hinsichtlich der systematischen
ünO reqiöi1aten" Gliederung mit den entsprechenden Pro-
[rut"*ä des Statistischen Bundesamtes abgestimmt werden'

Ein großer Teil der Veröffentlichungen des Statistischen
Bundesämtes besteht nur aus Tabellen, denen lediglich
eine knappe Erläuterung der Erhebungs- -und 

Darstellungs-
methoden vorangestellt wird. Neben den Statistischen Jahr-
trüchern und Tasihenbüchern sind dies vor allem Veröffent-
lichungen mit kurzfristigen Ergebnissen laufender Statistiken
oder üor- bzw. EilbericÄte zu später erscheinenden ausführ-
Iichen Publikationen. Der Verzicht auf textliche Kommen-
tierung ist u. a. dadurch begründet, {aß d9; Amt sich zum
ZieI gäsetzt hat, jede fertiggestellte Statistik so schnell wie
mögtich den Benützern zui Verfügung -zu stellen' Textliche
Beslchreibungen sind regelmäßig in der - Monatszeitsdrrift
»Wirtschaft -und Statistik« enthalten' Auch in den Jahres-,
Zählungs- und Sonderveröffentlichungen wir.d in den meisten
Fällen äin Textteil gebracht. Aus Kostengründen erscheinen
bei jährlich wieder-kehrenden Veröffentlichungen textliche
Darsiellungen allerdings im allgemeinen nur im Abstand
von zwei bis drei Jähren. Methodische, technische und
orqanisatorische Fragen, die sich nicht nur auf eine be-
stiämte Statistik beziehen, sondern von allgemeiner Bedeu-
tung sind, werden außer in »Wirtschaft und Statistik« in
Sonäerveröffentlichungen (2. B. Stichprobenband) abge-
handelt.

Bei der textlichen Darstellung seiner Ergebnisse be-
schränkt sich das Amt darauf, die wichtigsten Daten mit Hilfe
von Vergleichsmaterial und Verhältniszahlen (Prozent- und
Beziehun"gszahlen, Meßzahlen, Indices) zu b-eschreiben und
mit den f-ür das Verständnis nötigen methodischen Erläute-
rungen zu versehen. In gewissem Umfange geht damit eine
.uJhli.he Analyse der sich in Struktur- und Entwick-
lungszahlen widerspiegelnden Ursachen Hand in Hand. Das
AmI betrachtet es äagegen im allgemeinen nicht als seine
Aufgabe, bis zu einer zusammenhängenden Wirtschafts-
diagiose oder zu Berichten über die Wirtsdraftslage vorzu-
schieiten, da eine solche Diagnose sich nicht allein auf quan-
titatives statistisches Material stützen kann. Diese Aufgabe
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wird von den Ressorts, der Bundesbank, Instituten, Verbän-
den und anderen Stellen wahrgenommen.

Für die inhaltliche Abgrenzung der einzelnenVer-
öffentlichungen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten.

Es können
entweder Ergebnisse einz elner St atistik en
oder Zahlenmaterial für bestimmte Tatbestände aus
ve rs c h i e d en e n Statistiken

dargestellt werden.

Bei den Benutzern wird Interesse an beiden Arten der Ver-
öffentlichung vorausgesetzt werden können. Da eine Zusam-
menstellung des Materials nach beiden Gesichtspunkten je-
do_ch zu einer Verdoppelung des Veröffentlichungsprogramms
führen würde, muß für die Masse der Veröffentlichungen
e i n Prinzip gewählt werden.

A-us praktischen Gründen ist der Gliederung nach Stati-stiken der Vorzug zu geben, da die zu einem bestimmten
Zeitpunkt anfallenden Ergebnisse einer Statistik möglichst
schnell veröffentlicht werden sollen. Außerdem ergebe-n sichfür die Zusammenstellung von Zahlenmaterial aus verschie-
denen Statistiken gewisse Schwierigkeiten wegen der sach-
iichen^Unterschiede (Begriffsabgrenzungen, Erhöbungsmetho-
den, Gruppierungen) und der zeitlichen Unterschiäde (Be-
richtszeiträume, Stichtage), die in der Natur und dem Ver-
wendungszweck der einzelnen Statistiken liegen und auch
durch die erfolgreichen Bemühungen des Amtei um die fach-
liche Koordinierung des gesamten statistischen Instrumenta-
riums nicht vöIlig beseitigt werden können.

Da die einzelnen Statistiken versdriedenartig abgegrenzt
sind, enthalten die Veröffentlichungen des Amies zum teit
Ergebnisse über bestimmte Tatbestände in einzeinen Be-
reichen (2. B. Beschäftigte in der Industrie, Arbeitskräfte inder Landwirtschaft, Umsätze im Einzel- oder Großhandel),
zum Teil aber auch Material über bestimmte Tatbestände fürverschiedene oder alle in Betracht kommenden Bereiche
(2. B. Preise oder Löhne in den verschiedenen Wirtschafts-
zweigen, Umsätze in allen von der Umsatzsteuerstatistik er-
faßten Zweigen, Kostenstruktur in allen Bereichen).

Sowohl in den Zusammenfassenden Veröffentlichungen,
wie z. B. im Statistischen Jahrbuch, im Statistischen Tasclien_
buch oder in Wirtsdraft und Statistik, als auch in den Fach-
veröffentlichungen werden die Ergebnisse der einzeinen Sta-tistiken nach großen Sachgebieten (2. B. Land- und Forstwirt-schaft, Fischerei - Industrie und Handwerk - Außen-
handel - Verkehr) zusammengestellt, wobei zur besseren
sachlichen Orientierung in manchen Fällen benachbarte Fach-gebiete in einem Abschnitt zusammengefaßt werden (2. B.
Bauwirtschaft, Bautätigkeit, Wohnungenl. Ergänzend zu dennach Statistiken gegliederten Veröffentlichüngen gibt dasAmt auch einige Sonderveröffentlichungen heräus, in denen
die Ergebnisse für bestimmte Personen§ruppen (2. B. Frauen,
Jugendliche, Vertriebene) aus verschiedänen Statisti-ken zusammengestellt sind. Die Herausgabe solcher Son-
derver-offentlichungen wird jedoch auf relativ wenige Fälle
beschränkt bleiben müssen, da sowohl die verfügbäre Ar-
beitskapazität als auch die vorhandenen Mittel eige Gren-
zen setzen.

Um das Auffinden von Zahlen über bestimmte T a t -bestände in verschiedenen Statistiken zu erleichtern, sindin das Statistische Jahrbuch »Hinweisseiten« aufgenommen
worden, die am Ende jedes Abschnittes auf Ergelnisse für
gleichartige oder ähnliche Tatbestände in anderen Abschnit-
ten aufmerksam machen. Daneben unterrichtet der Band übeldie »Statistische Erfassung der Produktionsgrundlagen, -vor-
gänge und -ergebnisse in den Bereichen der Wirtsihaft« mitHilfe eines ausführlichen Katalogs darr.iber, welche statisti-
schen Daten innerhalb der einzelnen Wirtschaftsbereiche für
gewisse Tatbestände vorliegen. Uber alle wichtigen S t a -tistiken informiert der vorliegende, in mehrjähiigen Ab-
ständen erscheinende Band »Das Arbeitsgebiet der Bundes-
statistik«, der nach den gleichen großen Sächgebieten wie das
Sta-tistische Jahrbuch gegliedert ist. Eine Eigänzung hierzu
stellt der in Zusammenarbeit mit den Statisiischen Landes-
ämtern herausgegebene »Quellennachweis regionalstatisti-
scher Ergebnisse« dar, der den Zugang zu dem recht ver-
streut vorliegenden regionalstatistischen Material erleichtern
soII. In diesem Quellennachweis werden Art und Erschei-
nungsfolge sowie die Fundstellen der von Bund und Län-
dern veröffentlichten Regionaldaten aufgezeigt.

B. Gliederung der Veröflenilichungen
Die Veröffentiichungen des Statistischen Bundesamtes wer-

den in drei große Gruppen gegliedert:
Zusammenfassende Veröffentlichungen,
Fachveröffentlichungen (Fachserien),
Systematische Verzeichnisse.

Die Zusammenfassenden Veröffentlichungen
enthalten Ergebnisse aus mehreren oder allen Arbeitsge-bie-
ten des Amtes. Da sie in Umfang und Format redrt ünter-
schiedlich sind, wird auf die Herausgabe unter einem Sam-meltitel und in einheitlicher äußerer Ausgestaltung ver-
zichtet. Zu den Zusammenfassenden Veröffentlidrung;n ge-
hören in erster Linie die der allgemeinen Information dle-
nenden Standardveröffentlichungen:

Statistisches Jahrbuch,
Statistisches Taschenbuch,
Wirtschaft und Statistik,
Statistischer Wochendienst.

Weiterhin fallen in diese Gruppe die Veröffentlichungenüber organisatorische, methodische und technische Fragän,
Untersuchungen zur Wirtschaftsstruktur und Wirtschäfts_
beobachtung sowie die Berichte zur aligemeinen Statistik des
Auslandes.

Die Fachveröffentlichungen mit Ergebnissen ausden einzelnen Fachgebieten erscheinen im einheitlidren
Format DINA4 im Rahmen von »Fachserien«, die sich durdr
Kennbuchstaben, Titel und Farbe des Randstreifens auf demfesten Umschlag wie folgt voneinander unterscheiden:

Kenn-
buchstabe

Farbe
des Rand-
streifens

violett
hellgrün
mittelbraun
dunkelblau

hellbraun

rosa
dunkelgrün
grau
gelb
orange
blau

dunkelrot

A
B

C

D
E

F

G

H
I
K
L
M

Bevölkerung und Kultur
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Unternehmen und Arbeitsstätten . .

Industrie und Handwerk .........
Bauwirtschaft, Bautätigkeit,

Wohnungen
Groß- und Einzelhandel, Gast-

gewerbe, Fremdenverkehr ......
Außenhandel
Verkehr
Geld und Kredit .

Offentliche Sozialleistungen ......
Finanzen und Steuern
Preise, Löhne, Wirtschafts-

rechnungen

Jede Fachserie ist in eine bestimmte ZahI von V e r -
öffentlichungsreihen mit laufend oder unregelmäßig
erscheinenden Ergebnissen untergliedert. Ergebnisse ein-maliger oder in größeren Zeitabständen durchgeführter
Großzählungen erscheinen im Rahmen einer Fachserie als
Einzelveröff entlichungen. Die innerhalb der jeweili-
gen Fachserien erscheinenden Veröffentlidrungen sind ein-
heitlich mit einer Ordnungs- bzw. Bestellnummör (Kennziffer)
versehen, die das Einordnen in Bibliotheken, die Bestellung
beim Verlag und auch das Zitieren erleichtern.

Die Systematischen Verzeichnisse werden als
Hiifsmittel für die Erstellung bestimmter Statistiken ir einer
besonderen Veröffentlichungsgruppe herausgegeben. Ent-
sprechend der Art der klassifizierten Tatbestände wird zwi-
schen Unternehmens- und Betriebssystematiken, \Maren-,
Personen-, Regional- und sonstigen Systematiken unter-
schieden (vgl. auch Abschnitt »Systematiken«, S.29).

Einen Uberblick über die Veröffentlichungen der einzelner-r
Berichtsreihen vermitteit die im Anhang auf S. 329 abge-
druckte Ubersicht.

Zusätzlich zu den Veröffentlichungen gibt das Statistisctre
Bundesamt auch noch jährlich ca. 400 Pressemitteilungen her-
aus, in denen die wichtigsten Ergebnisse aus allen Bereichen
der Statistik bekanntgegeben werden.
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Erläuterungen

A. Inhalt
Der Katalog gibt einen Uberblick über den Gesamtbereich

der amtlichen Bundesstatistik. Aufgenommen wurden die
vom Statistischen Bundesamt und die von den obersten
Bundesbehörden (einschließlich der von nachgeordneten
Dienststellen) bearbeiteten Statistiken, deren Ergebnisse
ganz oder teilweise veröffentlicht werden oder zur Ver-
öffentlichung vorgesehen sind. In zeitlidrer Hinsicht weist
der Katalog alle nadt dem Stand von Mitte 1966 in regel-

mäßigen Abständen sowie die jeweils letzten einmalig oder
in unregeimäßiger Zeitfolge durchgeführten Statistiken nach.
Daneben wird - meist in gekürzter Form und entsprechend
dem derzeitigen Stand der Planung - über in Vorbereitung
befindliche Statistiken berichtet. Bei eingestellten oder durch
neue Erhebungen ersetzten Statistiken wird auf die Dar-
stellung in früheren Auflagen verwiesen.

B. Aufbau und Gliederung
Es werden grundsätzlich die »Statistiken« als Ganzes nach-

gewiesen. Das Auffinden gleicher »Tatbestände« in verschie-
denen Statistiken erleichtert das »Alphabetische Sachregister
zum Katalog der Statistiken« am Ende des Bandes.

Die Zusammenfassung der einzelnen Statistiken in Ab-
schnitte richtet sich weitgehend nach der Gliederung des
Statistischen Jahrbuchs für die Bundesrepublik Deutschland.

Der Katalog enthäIt bei den einzelnen Statistiken Angaben
über:

l. Rechtsgrundlage
Grundsätzlich werden die zur Zeit geltenden Rechts-
grundlagen angegeben. Auf die im Teil »Rechtsgrund-
lagen« abgedruckten Gesetze und Verordnungen wird
im einzelnen besonders hingewiesen.

2. Periodizität
Es werden nachgewiesen
a) bei einmalig oder in unregelmäßigen Zeitabständen

durchgeführten Statistiken: der Zeitpunkt (Stichtag)
oder Zeitraum der Erhebung bzw. Erfassung,

b) bei laufenden Statistiken: der Wiederholungsturnus.
Unterschiede zwischen Erhebungs- und Berichtszeit sind
jeweils vermerkt.

3. Kreis der Befragten
AIs Befragte werden Personen und Institutionen auf-
geführt, an die sich die statistische Befragung unmittel-
bar wendet. Bei Sekundärstatistiken wird die Stelle
angegeben, die sich als erste mit der statistischen Be-
arbeitung des entsprechenden Materials befaßt. Be-
sonderheiten des Erhebungsverfahrens werden kurz
er1äutert, Außerdem werden hier oder unter »Bemer-
kungen« einige Erläuterungen zu Art und Umfang von
Teil- oder Stichprobenerhebungen sowie Hinweise auf
die synoptische Ubersicht über Stichprobenstatistik im
Anhang gegeben.

4. Berichtsweg
Aus dem »Berichtsweg<< ist der Ablauf der Statistik
vom Befragten bis zur letzten (veröffentlidrenden)
Stelle zu ersehen. Soweit in besonderen Fällen Stati-
stiken durch das Statistische Bundesamt aufbereitet
werden, ist darauf hingewiesen worden, z.B.: SIBA
(zentrale Aufbereitung).

5. Dargeslellte Tatbestände
Die Angaben vermitteln einen Uberblick über die wich-
tigsten Tatbestände und Merkmale, soweit hierüber
Ergebnisse veröffentlicht werden oder für die Ver-
öffentlichung vorgesehen sind. Sie geben den letzten
Stand des Veröffentlichungs- bzw. Erhebungspro-
gramms wieder. Soweit im Zusammenhang mit den
»Tatbeständen« auch die angewendeten Systematiken
oder Berechnungen von Indices bzw. Meßzahlen ge-
nannt werden, wird zusätzlich auf die entspredrenden
Ubersichten im Anhang verwiesen.

6. Veröfientlidrungen
Die Angaben korrespondieren im allgemeinen mit den
»Dargestellten Tatbeständen« (siehe vorstehend unter
Ziffer5). In einigen Fällen sind bestimmte Tatbestände
in den angegebenen Veröffentlichungen noch nicht ent-
halten, da die Ergebnisse erst in später erscheinenden
Veröffentlichungen aufgenommen werden können.

a) Veröffentlichungsquellen
Nachgewiesen werden die Veröffentiichungen des
Statistischen Bundesamtes sowie die im Geschäfts-
bereich der obersten Bundesbehörden heraus-
gegebenen amtiichen Publikationen, in denen Ergeb-
nisse der im Katalog aufgeführten Statistiken ver-
öffentlicht werden.
Diese Veröffentlichungen enthalten im allgemeinen
außer Zahlen für den Bund auch Ergebnisse für die
einzelnen Bundesländer, in AusnahmefäIIen (wie
z. B. bei Zählungsbänden) auch Strukturdaten für
kleinere administrative Einheiten.
In größerer sachlicher Tiefe werden Regionalergeb-
nisse in den Veröffentlichungen der Statistischen
Landesär-rter nachgewiesen. Die Suche nach An-
gaben für Regierungsbezirke, Kreise, Gemeinden
und anderen regionalen Einheiten, wird durch den
vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen
»Quellennachweis regionalstatistischer Ergebnisse«
erleichtert, der Hinweise auf die verschiedenen
Fundstellen enthält.
Uber Titel und Gliederung der vom Statistischen
Bundesamt herausgegebenen Veröffentlichungen
unterrichtet die Ubersicht im Anhang auf S.329.
Die im Rahmen von Fachserien erscheinenden Ver-
öffentlichungen werden mit ihren »Kennziffern«
zitiert. Die Fachserien werden durch einen großen
lateinischen Buchstaben, die Veröffentlichungsreihen
durch eine arabische Ziffer angegeben. Soweit
Reihen noch weiter untergliedert sind, wird dies
durch Anfügen einer römischen Ziffer angezeigt.
Das Statistische Jahrbuch für die Bundesrepublik
Deutschland, in dem regelmäßig ein besonders aus-
führlicher Quellennachweis enthalten ist, wurde nur
dann aufgenommenr wenn es allgemein oder für
bestimmte Tatbestände die einzige Veröffent-
Iichungsquelle darstellt. Das gleiche gilt für den
Statistischen Wochendienst. Das Statistische Taschen-
buch wurde nicht aufgenommen.

b) Zeitraum, für den die Veröffentlichungen nach-
gewiesen werden
Der Katalog weist im allgemeinen bei laufenden
Erhebungen die Veröffentlichungen nach, die von
1962 bis Mitte 1966 erschienen sind und schließt so-
mit an die entsprechenden Angaben der Ausgabe
1962 an.
Unter »In Vorbereitung« oder »Vorgesehen« werden
Veröffentlichungen angekündigt, mit deren Er-
scheinen in Kürze gerechnet werden kann bzw. in
denen zu einem späteren Zeitpunkt Ergebnisse der
betreffenden Statistik mitgeteilt werden sollen.

c) Periodizität der Veröffentlichungen
Die bei den einzeinen Veröffentlichungsreihen in
Klammern ( ) angegebene Periodizität gibt Auf-
schluß über die Folge, in der über die Statistik in
der betreffenden Reihe berichtet wird.

d) Besondere Hinweise
Veröffentlichungen, die eine ausführliche Dar-
stellung der Erhebungsmethoden enthalten, sind
durch ein (M) hinter der Heft- bzw. Bandnummer
gekennzeichnet.
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Veröff entlichungen
(Aufbau und Gliederung der Veröffentlidrungen

des Statistisdren Bundesamtes siehe Anhang S, 329 fL)
: Internationale Monatszahlen in der Reihe »AIl-

gemeine Statistik des Auslandes«

= Veröffentlichungen mit vorwiegend methodischen
Erläuterungen

: Statistisdre Berichte

= Statistik der Bundesrepublik Deutsdrland
= Statistisdres Jahrbuch für die Bundesrepublik

Deutsdrland
: Wirtsdraft und Statistik - Textteil -: Wirtsdraft und Statistik - Tabellenteil »Sta-

tistische Monatszahlen« - (Der Stern kenn-
zeidrnet den Tabellenteil; z. B. WiSta 6413t,
d. h. Tabellenteil in Heft 3 des Ersdreinungs-
jahres 64)

Sonstige Abkürzungen

= Amtsblatt der Europäischen Gemeinsdraften

= Absatz
: Artikel
: Allgemeines Statistisches Ardriv
: Bundesgesetzbiatt

= Bundesrepublik Deutsdrland

= Bundeszollblatt

= cost insurance freight
: Classification Statistique et Tarifaire
= Economic Commission for Europe (Wirtsdrafts-

kommission der Vereinten Nationen für Europa)

= Europäische Gemeinschaften

= Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

: Europäisdre Atomgemeinsdlaft

= European Recovery Program

= Europäische Wirtsdraftsgemeinsöaft
: free on board

= Forstwirtsdraftsjahr
: General Agreement on Tariffs and Trade (AIl-

gemeines Zoll- und Handelsabkommen)

= Grundgesetz

= Gemeinsames Ministerialblatt

= Gesetz- und Verordnungsblatt
: International Standard Industrial Classification

of All Economic Activities

= Lastenausgleidrsgesetz

= Ministerialblatt des Reidrs- und Preußischen
Ministeriums des Innern

= Neue Folge

= Nomenclature des Industries 6tablies dans les
Communaut6s Europ6ennes

: Neue Juristisöe Wodrensdrrift

= Organization for Economic Cooperation and
Development (Organisation für wirtsdraftlidre
Zusammenarbeit und Entwidrlung)

: Organization for European Economic Coopera-
tion (Europäisdrer Wirtsdraf tsrat)

: Oberlandesgeridrt
: Ordnungswidrigkeitengesetz

= Reidrsgesetzblatt
: Reichsministerialblatt
: Sowjetische Besatzungszone

: Standard International Trade Classification

= Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke

= Statistisdres Bundesamt

= Statistisdre Landesämter
: United Nations (Vereinte Nationen)
: Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
: \A/arenverzeidrnis für die Industriestatistik
: Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten

Wi rt sdraf tsgebi e te s

= Wirtschaftsjahr

BRT
l-ra

kg
km
KVA
PS
qm
RM
t
tkm

Maßeinheiten
: Bruttoregistertonne
= Hektar
= Kilogramm
= Kilometer
: Kilovoltampere
: Pferdestärke
= Quadratmeter
: Reichsmark
: Tonne
: Tonnenkilometer

Verzeichnis der Abkürzungen

ERP

EWG

fob

Fwj.
GATT

GG

GMBl

GVBI.

ISIC

LAG

MBIiV

N. F.

NICE

NJW

OECD

OEEC

OLG

OwiG
RGBI.

RMBl.

SBZ

SITC

StatGes

StBA
StLÄ

UN
WA
1MI

wicBl.

wj

IntMon

(M)

StB
STBRD

StJb

WiSta
WiSta *

AB
Abs.
Art.
AStA
BGBl.
BRD

BZBI.
cif
CST
ECE

EG

EGKS

EI]R-
ATOM
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I. Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Kultur

A. Bevölkerungsstand und -bewegung

l. Volkszählung
Für die Zählung 1961:

Rechtsgrundlage:
Gesetz über eine Zählung der BevöIkerung und der
nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten und Unterneh-
men im Jahre 1961 sowie über einen Verkehrszensus
im Jahre 19ti2 (Volkszählungsgesetz 1961) vom l3.April
1961 (BGBI. I S.437). Abdruck S. 155.

Periodizität:
In etwa zehnjährigen Abständen, meist im Rahmen
internationaler Weltzählungen, zuletzt am 6. Juni 1961
durdrgeführt; die nächste Wiederholung ist für 1970
vorgesehen.
(In Verbindung mit der Volkszählung 1961 wurde eine
Berufszählung [siehe S.51, lfd. Nr. I B 1], eine Zählung
der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten und Unter-
nehmen [siehe S.75, ifd. Nr. III 1] sowie eine Gebäude-
zählung [siehe S. 87, Ifd. Nr. V C 1] durchgeführt).

Kreis der Bef ragten:
Gesamtbevölkerun g.
Nicht erfaßt wurden Angehörige der im Bundesgebiet
stationierten ausländischen Streitkräfte sowie die Mit-
glieder der ausländischen diplomatischen und konsu-
larischen Vertretungen und die Familienangehörigen
dieser Personenkrei se,

Berichtsweg:
Befragte - Gemeinden (Durchführung der Zählung un-
ter Mitwirkung ehrenamtlicher Zähler) - Kreise -StLA - StBA (zentrale Aufbereitung der Haushalts-
und Familienstatistik).

Dargestellte Tatbestände :

I. Allgemeine Aufbereitung:
Wohnbevölkerung nach Geschlecht, Alters- sowie Ge-
burtsjahren, Familienstand, Religionszugehörigkeit (ge-
gliedert nach dem »Verzeichnis der Religionsbenennun-
gen«, siehe auch Ubersicht im Anhang 5.292); Vertrie-
benen- bzw. Flüchtlingseigenschaft.
Sdrüler und Studierende nach Geschlecht und Alters-
gruppen.
Vertriebene, Deutsche aus der SBZ und Sowjetzonen-
flüchtlinge nach Geschlecht, Alters- und Geburtsjahren,
Familienstand, Religionszugehörigkeit, Jahr des Ztzttgs
in das Bundesgebiet.
Privathaushalte nadr Größe, Miet- bzw. Eigentumsver-
hältnis und Geschlecht des Haushaltsvorstandes; Per-
sonen in Privathaushalten.
Anstalten nach der Art.
Wohnbevölkerung im Anstaltsbereich bzw. Anstalts-
bevölkerung (ohne kasernierte Soldaten) nach der Art
der Anstalt, nadr Geschlecht, Altersgruppen, Familien-
stand; Personal, Insassen, Vertriebenen- und Flücht-
lingseigenschaft.
AusIänder nach Geschlecht, Altersjahren, Familien-
stand, Staatsangehörigkeit, Religionszugehörigkeit,
Schüler und Studierende; Privathaushalte von Aus-
Iändern.

II. Haushalts- und Familienstatistik:
Aus den Haushaltslisten von 10 0/o der Zählbezirke
wurden im Rahmen der repräsentativen Haushalts-
und Familienstatistik (siehe audr Ubersicht im Anhang
S.310) unter Verwendung von Volks- und Berufszäh-
lungsmerkmalen im einzelnen nadrgewiesen:

Haushalte:
Einpersonenhaushalte: Personen nach Geschlecht, A1-
tersgruppen, Familienstand, Stellung zum Erwerbs-
leben, Wirtschaftsbereich und Stellung im Beruf.
Mehrpersonenhaushalte: Gliederung nach Haushalts-
typ, Zahl der Haushaltsmitglieder und Anzahl der
Generationen; Geschlecht, Altersgruppe und Familien-
stand des Haushaltsvorstandes und der Haushaltsmit-
glieder sowie Stellung zum Erwerbsleben, Wirtschafts-
bereich und Stellung imBeruf des Haushaltsvorstandes;
Zahl und Altersgruppe der Kinder; Zahl der Einkom-
mensbezieher, Unterhaltsquellen.
Nachweis auch für Vertriebene, Deutsche aus der SBZ
und Sowj etzonenflüdrtlinge.

Familien:
Gliederung der Familien nach Famiiien- und Haushalts-
typ; Alter und Stellung zum Erwerbsleben, Wirtsdrafts-
bereich und Stellung im Beruf des Familienvorstandes
bzw. seiner Ehefrau; Zahl und Alter der Kinder sowie
Stellung zum Erwerbsleben der Kinder, Religions-
zugehörigkeit der Ehepartner sowie der Kinder, Hei-
ratsalter der Ehepartner; erwerbstätige Mütter nach
wöchentlicher Arbeitszeit, täglichem Zeitaufwand für
den Hinweg zur Arbeitsstätte und Berufsordnungen.
Abgeschlossene Ausbildung der Ehepartner an einer
Berufsfach- oder Fachschule bzw. Universität oder an-
deren Hochschule und soziale Stellung des Ehemannes
in Verbindung mit der ZahI der Kinder und der Reli-
gionszugehörigkeit der Ehepartner. Durchschnittliches
Berufsalter der Hochschulabsolventen in Verbindung
mit Fachrid-itung der Ausbildung und verschiedenen
Personen- und Erwerbsmerkmalen. Zum Teil auch
Nachweis für Vertriebene, Deutsdre aus der SBZ und
Sow j e tzonenfl üchtlinge.
Ehemalige Kriegsgefangene, Zivilinternierte und Zivil-
verschleppte nach Gewahrsamsmacht und Zeitpunkt der
Rückkehr.

Veröf f entlichungen:
WiSta 56/12; 6017;611a(l.{lt 6215,5+, 6, 6*, 9,9*; 63/9, 9*, 10, 10*, 11,
12,12*i 6411,1+, 3,3+, 4, 6, 6*, 7, 9,9+, 10, 10+, 11, 11*, lzi 6513,
3*,4,44,5,6,7,7*,9, 9+, 10, 10+, 11, 11*, 12,12ai 66/1, 1+,3,3*.
Fachserie A, »Volks- und Berufszählung vom 6. Juni 1961., Heft Nr. 1

bis 2l sowie 19 Vorberidrte (Hefte 1 und 2 enthalten eine Einführung
in die methodischen Grundlagen sowie Untersudrungen über die Ge-
nauigkeit der Volks- und Berufszählung 1961).
Atlaswerk: »Die Bundesrepublik Deutschland in Karten« (Einführung
und allgemeine Ubersidrt: Wista 64/12).
Außerdem in VorbereituDg; »Organisation und Technik des Zäh-
lungswerkes 1961/62«.

Bemerkungen:
Die durch die Volkszähiung ermittelten Bevölkerungs-
zahlen werden durch die »Statistik der natürlichen Be-
völkerungsbewegung« (siehe lfd. Nr. I A 3 b) und die
»\Manderungsstatistik« (siehe lfd. Nr. I A 3 e) fortge-
schrieben; siehe hierzu auch »Fortschreibung des Be-
vöikerungsstandes« (siehe lfd. Nr. I A 3 a).

2. Repräsentativstatistik der Bevölkerung und des
Erwerbslebeus (Mikrozensus)
a) Grunderhebung (bevöIkerungsstatistisdre Tat-

bestände)
(Erwerbsstatistische Tatbestände des Mikrozensus siehe S.51, lfd.
Nr. IB 2)

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Durdrführung einer Repräsentativ-
statistik der BevöIkerung und des Erwerbslebens
(Mikrozensus) vom 21. Dezember 1962 (BGBI. I S.767).
Abdruck S. 161.
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Periodizität:
Vierteljährliche und jährliche Erhebung sowie Aufbe-
reitung.

Kreis der Bef ragten:
Haushalte und deren Mitglieder in ausgewählten Zähl-
bezirken.
Ab Oktober 1962 wird nach einem Auswahlplan gear-
beitet, der auf den Zählbezirken basiert, welche für die
100/o-Aufbereitung der Volks- und Berufszählung 1961
ausgewählt worden sind. AIs Auswahleinheiten wer-
den ganze Zählbezirke verwendet.
Die Auswahlsätze sind 10/o (rund 190 000 Haushalte) im
April und 0,10/o (rund 19000 Haushalte) im Juli, Okto-
ber und Januar (siehe auch Ubersicht im Anhang S.310).

Berichtsweg:
Befragte (Befragung durch Interviewer) - SILA -StBA.
(Ab April 1964 wird ein Fragebogen in Signierlisten-
format verwendet, in den von den Interviewern die
Angaben bereits verschlüsselt eingetragen werden.)

Dargestellte Tatbestände :

Wohnbevölkerung nadr Altersgruppen, Geschledrt und
Krankenversidrerungsschutz; Wohnbevölkerung im Al-
ter von 13 Jahren und darüber nach Mitgliedschaft in
der sozialen Rentenversidrerung sowie nach Alters-
gruppen, Geschlecht und Familienstand. Außerdem
Vertriebene, Deutsche aus der SBZ und Sowjetzonen-
flüchtlinge nach Altersgruppen, Geschlecht und Fami-
lienstand.
Haushalte nach Typ, ZahI der Haushaltsmitglieder und
nach der ZahI der im Haushalt lebenden Kinder unter
l8 Jahren.
Frauen und Mütter nach Zahl und Alter der Kinder,
Familienstand, AIter, Eheschließungsj ahr.

Veröffentlichungen:
wista s7l4(M); 5e/4(M),7(Ml, B(M),9(M), l1 (M), 12(M); 60'1 (M),

3 (M); 62/9, 9*; 63/5, 5*, 7r 6412, 4, 4*i 6513, 3x,7, 7*.
Fachserie A, Reihe 4 (unregelmäßig),

Reihe 5 (unregelmäßig),
Reihe 6/III (unregelmäßig).

b) Zusatzerhebungen (bevölkerungsstatistische Tat-
bestände)

Im einzelnen werden nachgewiesen:
I. Herkunftsgebiete der Vertriebenen

II. Religionszugehörigkeit der Bevölkerung

R e c h t s g r u n d 1 a g e :

Zu I.: Siehe lfd. Nr.2a. Außerdem: Erste Verordnung
über das Zusatzprogramm zum Mikrozensus vom
16. Dezember 1963 (BGBI. I S. BB3). Abdruck S. 163.
Ztt 7I.: Siehe lfd. Nr.2a. Außerdem: Zweite Verord-
nung über das Zusatzprogramm zum Mikrozensus vom
19. April 1966 (Bundesanzeiger Nr.77 S. 1). Abdruck
s. 164.

Periodizität:
Einmalige und zum Teil in mehrjährigen Abständen zu
wiederholende Erhebungen (zusammen mit dem Grund-
programm) sowie Aufbereitungen.
Zu I.: Im April 1964 durchgeführt.
Zu IL: Im April 1966 durchgeführt.

Kreis der Bef ragten:
Siehe lfd. Nr.2 a.
Zu L: Auswahlsatz 1ol0.
Zu II.: Auswahlsatz 0,50/o bis 1 o/0.

(Siehe auch Ubersicht im Anhang S. 310.)

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 2 a (zum Teil zentrale Aufbereitung im
stBA).

Dargestellte Tatbestände :

Zu L vorgesehen: Herkunftsgebiete der Vertriebenen
nach Bundesländern. Vertriebene nach Art des Aus-
weises und nach Geschlecht.
Zu II. vorgesehen: Personen nach Alter, Geschlecht,
Stellung zum Erwerbsleben und Stellung im Beruf
(nach Wirtschaftsbereichen) ; Vertriebenen- und Flüüt-
lingseigenschaft.

Veröf f entlichungen:
Zu I. vorgesehen: Wista 66r'9 oder 10.
Zu II. vorgesehen: Wista.

Bemerkungen:
Das Mikrozensus-Gesetz von 1962 sieht neben einem
festen Grundprogramm ein variables, auf aktuelle Be-
dürfnisse abgestelltes Zusatzprogramm vor. Außer den
vorstehend aufgezählten bevölkerungsstatistischen Tat-
beständen wurden bisher (zum Teil audr in Vorberei-
tung) durdr Zusatzerhebungen auch Ergebnisse über
eine Reihe von Tatbeständen aus den Bereidren der
Erwerbstätigkeit (siehe S.52, lfd. Nr. IB2b), des Ge-
sundheitswesens (siehe S.54, tfd. Nr. IC6), des Frem-
denverkehrs (siehe S.92, lfd. Nr. VI A 6), des Verkehrs
(siehe S. 96, lfd. Nr. VII A 4) und des Einkommens
(siehe S. 133, Ifd. Nr, XII C 3) ermittelt.
Zum TeiI wurden bei einzelnen bereits durdrgeführten
Erhebungen erstmals Stridrmarkierungsbogen, die von
einem Lesegerät weiterbearbeitet werden können,
praktisch erprobt.

3. Statistik des Bevölkerungsstandes und der Bevöl-
kerungsbewegung
a) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes und Be-

völkerungsvoraussdrätzungen sowie Feststellung
des Gebietsstandes

Im einzelnen werden nachgewiesen:
L Fortsdrreibung des Bevölkerungsstandes

II. Voraussdrätzungen der Bevölkerung
III. Feststellung des Gebietsstandes

R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz über die Statistik der BevöIkerungsbewegung
und die Fortsdrreibung des Bevölkerungsstandes vom
4. Juli 1957 (BGBI. I S. 694). Abdruck S. 165.

Periodizität:
Zu I.: Monatlidre, vierteljährlictre, halbjährliche und
j äh rlidre Fortsdrreibung.
Zu II.: In unregelmäßigen Abständen.
Zu III.: Laufende Feststellung der Anderungen; jähr-
liche Feststellung des Gebietsstandes.

Kreis der Befragten:
Zu i.: Die Fortschreibung wird in den StLA auf Grund
der Ergebnisse der Wanderungsstatistik (siehe lfd.
Nr. 3 e) und der Statistik der natürlichen BevöIkerungs-
bewegung (siehe lfd. Nr.3b) durdrgeführt.
Zu II.: Vorausschätzungen auf Grund von Unterlagen
der StLÄ.
Zl IIL: Laufende Feststellungen in den amtlichen Publi-
kationen der für die Feststellung des Gebietsstandes
zuständigen Organe.

Berichtsweg:
Zu I.: StLÄ-StBA.
Zn ll.: StLÄ- StBA (endgültige Voraussdrätzungen).
ZuIII.: Katasterämter, Landesvermessungsämter, Insti-
tut für Landeskunde in der Bundesanstalt für Landes-
kunde - StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Stand der Wohnbevölkerung.
Monatlich (für Bundesgebiet) : insgesamt nadr dem Ge-
sdrledrt.
Vierteljährlich (für Bundesgebiet und Länder): insge-
samt nach dem Gesdrlecht.
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Halbjährlich mit Stichtag 30. Juni und 31. Dezember
(für Bundesgebiet, Länder, Regierungsbezirke und
Kreise) : insgesamt nach dem Geschlecht.
Jährlich mit Stichtag 30. Juni (für Bundesgebiet und
Länder): insgesamt nach 15 Gemeindegrößenklassen,
Gemeinden mit 20 000 und mehr Einwohnern. Anteil
der land- und forstwirtschaftlichen BevöIkerung in der
Gemeindegrößenklasse »Gemeinden unter 2 000 Ein-
wohnern« nach 5 Größenklassen.
Jährlich mit Stichtag 3l.Dezember (für Bundesgebiet
und Länder) : Gemeinden mit 10000 und mehr Einwoh-
nern nach 7 Gemeindegrößenklassen; (für Bundes-
gebiet): nach Geburtsjahren, Altersjahren und Ge-
schlecht sowie nach Altersgruppen, Geschlecht und
Famiiienstand; (für Länder): nach Altersgruppen und
Geschlecht.
In mehrjährigen Abständen (für Bundesgebiet, Länder,
Regierungsbezirke, Kreise, Amter und Gemeinden) :

insgesamt und nach Geschlecht.
Zrt 7L: Vorausschätzungen der Bevölkerung, zuletzt
Vorausschätzung bis zum Jahre 2000 (nach Geschlecht
und Alter ohne Berücksichtigung der Wanderungen).
Ztt lll: Fläche. Namens- und Grenzänderungen, Regio-
nalschlüssel. Hinweise auf Ortsklassen, zuständige
Amtsgerichte, Arbeits- und Finanzämter sowie zusam-
menfassende Angaben über Bundestagswahlkreise,
Amtsgerichtsbezirke, Arbeits-, Finanz- und Zollamts-
bezirke, Handwerks-, Industrie- und Handelskammer-
bezirke; außerdem über Einteilung der Postleitbereiche.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Zt I.t
Wista 6215, 6, 8, 9; 63/5, 9, 10, 11; 6411,4,9i 6514, 5;6614,6.
Wista x (monatlich).
Fachserie A, Reihe 1 (jährlidr),

I. Bevölkerungsentwidrlung (vierteljährlid!),
IL AIter und Familienstand der BevöIkerung (iährlich),

III. Bevölkerung der kreisfreienStädte undLandkreise (halbjährlich),
IV. BevöIkerung der Gemeinden:

Gemeinden nactl Größenklassen sowie Gemeinden
mit 20 000 und mehr Einwohnern (jährlich),
mit 10 000 und mehr Einwohnern (jährlich),
mit 2000 und mehr Einwohnern (unregelmäßig).

Zu IL:
WiSta 63/12; 64/4.
Fachserie A, Reihe 1iS (Vorausschätzung für die Jahre 1964 bis 2000).
Zu III.:
Fadrserie A, Reihe 1 (jährlidr),

Reihe 1/III (halb jährlich).
Verzeichnis »Statische Kennziffern der Gemeinden und Verwaltungs-
bezirke in der Bundesrepublik Deutsdllandn.
Außerdem zu I. und III.:
Amttiches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland,
Ausgabe 1961 (enthält u. a. Angaben über die Bevölkerungsergeb-
-nisse der Jahre 1939, 1950 und 1961 sowie Zusammenfassungen nach
Gemeindegrößenklassen, Anteil der land- und forstwirtscüaftlichen
Bevölkerung).

Bemerkungen:
Ausgangsbasis für die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes sind die Ergebnisse der Volkszählung
vom 6. Juni 1961.
Für den Personenkreis der Vertriebenen und Zuge-
wanderten wurde die gesonderte Fortschreibung nach
dem Berichtsjahr 1960 eingestellt.
Im SIBA steht außerdem eine Gemeindelochkarten-
kartei zur schnellen Ermittlung bevölkerungsstatisti-
scher Daten sowie für den Auskunftsdienst zur Ver-
fügung.

b) Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Periodizität:
Laufende Erfassung; monatliche, vierteljährliche und
j ährliche Aufbereitung.
Kreis der Bef ragten:
Standesämter.

Berichtsweg:
Befragte-StLÄ-SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Monatlich (nach dem Registrierort) :

Eheschließungen, Lebendgeborene, Totgeborene, Gc-
storbene.
Vierteljährlich mit Monatsergebnissen (Geburten und
SterbefäIle nach dem Wohnort) :

Eheschließungen; Lebendgeborene insgesamt (darunter
unehelich) und nach dem Gesdrlecht; Totgeborene; Ge-
storbene nach dem Geschlecht; im ersten Lebensjahr
und in den ersten 28 Lebenstagen Gestorbene.
Jährlich (Geburten und Sterbefälle nach dem Wohnort) :

Eheschließende nach Alters- und Geburtsjahren und
bisherigem Familienstand.
Eheschließungen nach Religionszugehörigkeit; Staats-
angehörigkeit und bisheriger Familienstand der Ehe-
gatten; Erst-Ehen, Wiederverheiratungen.
Ehelidre und unehelidre Lebend- und Totgeborene nach
dem Geschlecht (jeweils nadr Kalendermonaten) ; An-
stalts- und Hausgeburten nach der Geburtenfolge und
Gemeindegrößenklassen (ehelich Lebendgeborene nach
der Lebendgeburtenfolge). Ehelich Geborene nach Alter
und Ehedauer der Mütter sowie nach Lebend- bzw. Ge-
samtgeburtenfolge. Ehelidr Lebendgeborene nach Ge-
burtsjahren, Staatsangehörigkeit und Religionszuge-
hörigkeit der Eltern. Ehelich geborene zweite und
weitere Kinder nach Geburtenabstand und Gesamt-
geburtenfolge. Mehrlingsgeburten nach Geschlechts-
kombination.
Gestorbene nach Geschlecht, Kalendermonaten, A1ter,
Familienstand, Gemeindegrößenklassen, Staatsange-
hörigkeit, Ehedauer, Religionszugehörigkeit. Im ersten
Lebensjahr Gestorbene nach Alter, Geschlecht, Legiti-
mität, Gemeindegrößenklassen, Geburts- und Sterbe-
monat.
Außerdem Tafelberedrnungen: Heiratstafeln, Frucht-
barkeits- und Sterbetafeln.

Veröf f entlichungen:
Wista 6211, 3, 4, B, 10r 63/1, 3, 5; 6412, 5, 8; 6512,3, 4i 6614, 5

Ivl/iSta " (monatlich).
Fachserie A, Reihe 2 (jährlidt),

Reihe 2/I (vierteljährlicl).
Außerdem:
Heiratstaleln für Ledige, Verwitwete und Geschiedene 1960/62: WiSta
oJ/t l.
Allgemeine Sterbetafel : WiSta 64/7, 7 + ; 6512, 2 +; Fachserie A, Reihe 2
(S onderbe itraq) ,

Sterbetafeln nach dem Familienstand: WiSta 65/10.
Kinderzahl der Ehen im Oktober 1962: Fachserie A, Reihe 2 (Sonder-
beitrag) - Ergebnisse des Mikrozensus -.Vorgesehen:
Heiiatstafeln 1960i62 und Sterbetafeln 1960,/62 nadi dem Familien-
stand und nach Gemeindegrößeuklassen: Fachserie A, Reihe 2 (Son-
derbeitrag).
Die Sterblichkeit in Deutschland seit 1750: Factserie A, Reihe 2 (Son-
derbeitrag).
Abgekürzte Sterbetafeln: WiSta (unregelmäßig); Fachserie A, Reihe 2
(j ährlich).
Säuglingssterblichkeit: FadrserieA, Reihe 2 (Sonderbeiträge).
Beruf und Todesursadren: Fachserie A, Reihe 7 (Sonderbeiträge).

Bemerkungen:
Auf Grund der Ergebnisse der Wanderungsstatistik
(siehe lfd. Nr. 3 e) und der Statistik der natürlichen Be-
völkerungsbewegung erfolgt die Fortschreibung des
Bevölkerungsstandes (siehe lfd. Nr. 3 a).

c) Statistik der Kriegssterbefälle

R e c h t s g r u n d I a g e :

Siehe ]fd. Nr. 3 a.

Periodizität:
Laufende Erfassung, jährliche Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
I. Standesamtlich beurkundete Kriegssterbefälle: Stan-
desämter.
II. Gerichttiche Todeserklärungen: Amtsgerichte.

Berichtsweg:
Zu I.: Befragte - SILA - StBA.
Zu II.: Befragte - Standesamtl (Berlin) - SIBA (zen-
trale Aufbereitung).
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Dargestellte Tatbestände :

Zu L: Standesamtiich beurkundete KriegssterbefäIle
von Angehörigen der deutschen Wehrmadrt und von
Zivilpersonen nach Staatsangehörigkeit und Todesjahr;
außerdem nach Altersgruppen und Familienstand.
Zu II.: Gerichtliche Todeserklärungen von Angehörigen
der deutschen Wehrmacht und von Zivilpersonen nadr
Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Todesjahr; außer-
dem nach Altersgruppen und Familienstand.

Veröf f entlichungen:
Faöserie A, Reihe 2 (jährliö).

d) Statistik der reütskrältigen Urteile in Ehesacüen

Rechtsgrundiage:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Periodizität:
Siehe ]fd. Nr. 3 c.

Kreis der Bef ragten:
Landgerichte.

Berichtsweg:
Beflagte-StLÄ-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Gerichtliche Ehelösungen nach der Art des Urteils
(Nichtigkeit der Ehe, Aufhebung der Ehe, Eheschei-
dung), dem Kläger und nach Gründen; Ehescheidungen
nach der Schuld, nadr Eheschließungsjahren und Kin-
derzahl, nach Geburtsjahren, Religionszugehörigkeit
der Geschiedenen. Geschiedene Männer und Frauen
nach Alter und Ehedauer.

Veröf f entlichungen:
WiSta 64i4; 66/6.
Fadrserie A, Reihe 2 (jährlictr),

Reihe 2/II (jährlich).

e) Wanderungsstatistik
Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Periodizität:
Siehe ]fd. Nr. 3 b.

Kreis der Bef ragten:
Einlyohnermeideämter.

Berichtsweg:
Befragte - Kreise -- SILA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Zu- und fortgezogene Personen.

I. Wanderungen innerhalb des Bundesgebietes (Bin-
nenwanderung):
1. Von Bundesland zu Bundesland.
Vierteljährlich und jährlich (für Bund und Länder) :

Herkunfts- und Zielländer, Geschlecht, Personen insge-
samt, Erwerbspersonen.
Jährlich außerdem: Altersgruppen, Gemeindegrößen-
klassen (kombiniert mit Lage in Stadtregionen) ; (für
Regierungsbezirke und Kreise): Personen insgesamt;
(für Bund) : Geburtsjahr.
2. Innerhalb der Bundesländer.
Vierteljähriich und jährlich (für Bund, Länder und Re-
gierungsbezirke): Personen insgesamt; (für Bund und
Länder) : Geschlecht.
Jährlich außerdem: Gemeindegrößenklassen (kombi-
niert mit Lage in Stadtregionen); (für Regierungsbe-
zirke und Kreise): Personen insgesamt. Anteil der land-
und forstwirtschaftlichen Bevölkerung in der Gemeinde-
größenklasse »Gerneinden unter 2000 Einwohnern«;
Wanderungsströme zwischen den Kreisen im gleichen
Bundesland und zwischen den Kreisen versch'iedener
Bundesländer: nach Herkunfts- und Zielkreisen.

II. Wanderungen über die Grenzen des Bundesgebietei
(Außenwanderung) :

1. Äußenwanderung insgesamt.
Vierteijährlich und jährlidr (für Bund und Länder):
Herkunfts- und Zielgebiete, Geschledrt, Erwerbsperso-
nen, Personen insgesamt.
Jährlich außerdem: Altersgruppen, Familienstand,
Erwerbspersonen nadr Alters- und Geburtsjahren; Ge-
meindegrößenklassen (kombiniert mit Lage in Stadt-
regionen); (für Bund): Geburtsjahre; (für Kreise): Per-
sonen insgesamt.
2. Wanderungen über die Auslandsgrenzen des Bun-
desgebietes.
Vierteljährlich und jährlidr (für Bund und Länder): Per-
sonen insgesamt, Erlr.erbspersonen; (für Bund) : Her-
kunfts- und Zielländer, Gesdrledrt, Personen insgesamt,
Deutsche, Ausländer und Staatenlose, deutsdre Rüd(-
wanderer, Erwerbspersonen.
Jährlicü außerdem: Staatsangehörigkeit, Geburtsjahre,
Altersgruppen, Familienstand, Religionszugehörigkeit;
(für Bund und Länder): Herkunfts- und Zielländer, Per-
sonen insgesamt, Erwerbspersonen, Deutsdre, Auslän-
der und Staateniose.
3. Wanderungen zwisdren dem Bundesgebiet einerseits
und der SBZ sowie dem Sowjetsektor von Berlin an-
dererseits.
Vierteljährliö und jährlidr (für Bund und Länder):
Herkunfts- und Zielgebiete, Geschleöt, Personen ins-
gesamt, Errverbspersonen.
Jährlich außerdem: Altersgruppen und Gesdrleöt; (für
Bund): Alters- und Geburtsjahre, Gesdrledrt, Personen
insgesamt.
4. Wanderungen zwisdren dem Bundesgebiet und den
ns,rZeit unter fremder Verwaltung stehenden deutsdten
Ostgebieten (Stand 31. Dezember 1937).
Vierteljährlich und jährlich (für Bund und Länder) : Per-
sonen insgesamt, Erwerbspersonen, Gesdrledtt.
Außerdem Verhältniszahlen für einige ausgewählte
Merkmale.
Veröf f entlichungen:
WiSta 62/2, 10; 63,/4, 6, 1l; 64!4, 5,6, 10, 12i 65 ?; 66,7.
WiSta * (monatlidr).
Fadrserie A, Rejhe 3 (lährliö),

Reihe 3/I (vierteljährlidr, jährlidr),
Reihe 3/II (vierteljährlidr, jährlidr).

Bemerkungen:
Die seit 1953 geführte besondere Ein- und Auswande-
rungsstatistik wurde ab Berichtsjahr 1960 eingestellt.
Dafür wurde ab Beridrtsjahr 1962 der Nachweis der
>rWanderungen über die Auslandsgrenzen des Bundes-
gebietes« in der Wanderungsstatistik erweitert.
Auf Grund der Erqebnisse der Wanderungsstatistik
r:nd der Statistik där natürlidren BevöIkerulngsbewe-
gung (siehe lfd. Nr.3b) erfolgt die Fortschreibung des
Bevölkerungsstandes (siehe lfd. Nr. 3 a).

4. Statistik der Vertriebenen, Flüchtlinge und der
Deutschen aus der SBZ
Uber diese Personenkreise werden im Rahmen der
amtlichen Statistik zahlreidre Ermittlungen getroffen.
Einen Uberblick hierüber vermittelt das alphabetisdre
Sachregister; Einzelheiten sind aus den »Dargestellten
Iatbeständen« bei den einzelnen Statistiken zu ent-
nehmen.
Zusammenfassende Veröffentlichungen über die ge-
nannten Personenkreise werden in der Fadrserie A,
Reihe 4 in unregelmäßigen Abständen veröffentlidrt.
Außerdem wird auf die früher ersdrienenen Bände 114
und 211 STBRD und den in Kürze ersdreinenden Fort-
setzungsband zu Band 114 sowie auf die Sonderver-
öffentlichung »Die deutsdren Vertreibungsverluste, Be-
völkerungsbilanzen 1939/50 für die deutsöen Vertrei-
bungsgebiete < hingewiesen.
Ergebnisse über den Stand der Vertriebenen- und
FlüchtlingsbevöIkerung vermittelt die Volks- und Be-
rufszählung 1961 (siehe lfd. Nr. I A 1 bzw. lfd. Nr. I B 1).lm Rahmen des Zusatzprogramms 1964 des Mikro-
zensus wurden ferner die Herkunftsgebiete der Ver-
triebenen ermittelt und in WiSta 66/9 veröffentlicht.
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5. Staatsangehörigkeitsstatistik

Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Ländern und Anordnungen
der Länder.

Periodizität:
Jährliche Berichterstattung und Zusammensteilung.
Kreis der Befragten:
Zuständige Behörden der Länder und Bundesverwal-
tungsamt.
Berichtsweg:
Befragte - Innenministerien bzw. Senatoren der Län-
der und Bundesverwaltungsamt - SIBA (Zusammen-
stellung und Veröffentlichung).

Dargestellte Tatbestände :

Erwerb und Fortbestand der deutschen Staatsange-hörigkeit durdr Einbürgerungen und Erklärungen,
Staatsangehörigkeitsurkunden für Deutsdre. Einge6ür-
gerte Personen nadt dem Redrtsgrund. Erwerb und
Fortbestand der deutsdren Staatsangehörigkeit auf
Grund des Zweiten und Dritten Gesetzes zur Regelungvon Fragen der Staatsangehörigkeit von 1g56 bzw.
1957. Aus der deutsdren Staatsangehörigkeit entlas-
sene Personen nach neuen Heimatstaaten.
Veröf f entlichungen:
Faöserie A, Reihe 1/V (jährlidr).

B. Erwerbstätigkeit
Auf Grund der Ergebnisse der Berufszählung, des
Mikrozensus und de"r Statistiken des Bildungswesens
werden für den Bereich »Erwerbstätigkeit« Beredrnun-gen und Vorausschätzungen auf demographisdrer
Grundlaqe durchgeführt, insbesondere im Rahmen
einer Beruf snachwudrsstatistik.
Veröffentlidrungen hierüber zum Teil in WiSta 59/3; 60/1, l0: 6111,2,9,gti 6212,9i 6314i 6411, t*,4,4*,9; 65/1, 3, 5, 9r 66/4, 4r, 7 sowie
im StJb und vorgesehen in Fachserie A, Reihe 6.

1. Berufszählung
Für die Zählung 1961:

Rechtsgrundlage:
Gesetz über eine Zählung der Bevölkerung und der
nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten und Unterneh-
men im Jahre 1961 sowie über einen Verkehrszensus
im Jahre 1962 (Volkszählungsgesetz 1961) vom l3.April
1961 (BGBI. I S.437). Abdruck S. 155.

Periodizität:
In etwa zehnjährigen Abständen, nlJretzt inVerbindung
mit der Volkszählung am 6. Juni 1961 durchgeführt; die
nächste Wiederholung ist für 1970 vorgesehen.
Kreis der Befragten:
Gesamtbevölkerung.
Nidrt erfaßt wurden Angehörige der im Bundesgebiet
stationierten ausländischen Streitkräfte sowie die Mit-
glieder der ausländischen diplomatisdren und konsula-
rischen Vertretungen und die Familienangehörigen die-
ser Personenkreise.
Berichtsweg:
Befragte - Gemeinden (Durchführung der Zäh1ung un-
ter Mitwirkung ehrenamtlicher Zähler) - Kreise -SILA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

(Sämtliche Ergebnisse sind nadr dem Geschledrt geglie-
dert.)
Wohnbevölkerung nadr Beteiligung am Erwerbsleben,
überwiegendem Lebensunterhalt; Personen mit über-
wiegendem Lebensunterhalt durch Angehörige außer-
dem nach Beteiligung am Erwerbsleben, überwiegen-
dem Lebensunterhalt und sozialer Stellung des Er-
nährers.
Erwerbspersonen nadr Gesdrlecht, Altersjahren und
Altersgruppen, Familienstand, Vertriebenen- bzw.
Flüdrtlingseigenschaft, Beteiligung am Erwerbsleben,

überwiegendem Lebensunterhalt, Wirtschaftsgruppen,
Berufsklassen, sozialer Stellung, Stellung im Beruf;
Erwerbstätige außerdem nach Wochenarbeitszeit undrnit weiterer Tätigkeit; Erwerbslose nach Merkmalen
der zuletzt ausgeübten Tätigkeit.
Nichterwerbspersonen nach Geschlecht, Altersjahren,
Altersgruppen, Familienstand, Vertriebenen- bzw.
Fiüchtlingseigenschaft, überwiegendem Lebensunter-halt. I
Anstaltsbevölkerung (Personal und Insassen) nach An-
s-taltsarten, Beteiligung am Erwerbsleben, überwiegen-
dem Lebensunterhalt; Erwerbspersonen unter der An-
staltsbevölkerung außerdem nach Wirtschaftsbereichen.
Auspendler (ohne Soldaten) - Berufspendler sowie
Schüler und Studierende - am Wohnort nadr ZieI-
gemeinden, benutztem Verkehrsmittel; Berufspendler
außerdem nach Altersgruppen, Vertriebenen- bzw.
Flüchtlingsei genschaf t und Wirtschaf tsabteilungen.
Einpendler (ohne Soldaten) - Berufspendler sowie
Sdrüler und Studierende - am Arbeitsort bzw. am
Schul- oder Studienort nach Wohnsitzgemeinden; Be-
rufspendler außerdem nach Altersgruppen, Vertriebe-
nen- bzw. Flüchtlingseigenschaft und Wirtschaftsabtei-
lungen.
Personen mit abgesdrlossener Ausbildung an einerFa&- bzw. Berufsfachschule oder Hochschule nach
Altersgruppen (für Frauen auch nadr dem Familien-
stand »verheiratet«), Religionszugehörigkeit, Vertrie-
benen- bzw. Flüchtlingseigenschaft, Beteiligung am
Eru'erbsleben, überwiegendem Lebensunterhält, Fach-
richtung der Ausbildung; Erwerbspersonen mit abge-
schlossener Ausbildung außerdem nach Wirtschafts-
unterabteilungen, Berufskiassen, Steliung im Beruf.
SchüIer und Studierende nach Beteiligung am Erwerbs-
leben und überwiegendem Lebensunterhalt.
Für Vertriebene und Deutsche aus der SBZ unter den
vorgenannten Personenkreisen liegen Ergebnisse nach
den meisten dort erwähnten Merkmalen vör.
Ausländer nadr Staatsangehörigkeit, Beteiligung am
Erwerbsleben, überwiegendem Lebensunterhalt; Aus-
länder unter den Erwerbspersonen außerdem nach
Wirtschaftsabteilungen, Berufsklassen, Stellung im
Beruf, Wochenarbeitszeit, mit weiterer Tätigkeit, ab-
geschlossener Ausbildung, Fachrichtungsgruppeni Aus-
Iänder mit überwiegendem Lebensunterhalt durch An-
gehörige nach Merkmalen des Ernährers.
(Faülidre Gliederung nadr der »Klassifizierung der Be-
rufe, systematisches und alphabetisches Verzeichnis der
Berufsbenennungen - Ausgabe 1961« bzw. nach der
»Systematik der Wirtschaftszweige für die Berufszäh-
Iung 1961«, siehe auch Ubersicht im Anhang S.292 und
Auszüge aus den Systematiken S. 294 tr.)

Veröf f entlichungen:
Wista 59/3 (M); 61/4, 7 (M); 63/9, 9*, 11, 11*, 12, l2*i 6413, 34, 4,4t,9,9+, 10, 10t,11, 11*;65/3,3*,6,9,9r, 10, 10+, 11,11+,12,
12+i 6613, 31,7.
FachserieA, »Volks- und Berufszählung vom 6. Juni 1961«, Heft Nr, 1,
2,7,8 sowie I bis 19 und 21, außerdem Vorberichte.
Im übrigen siehe audr unter Volkszählung 1961, S.47, lfd. Nr. I A 1.

2. Repräsentativstatistik der Bevölkerung und des
Erwerbslebens (Mikrozensus)
a) Grunderhebung (erwerbsstatistische Tatbestände)
(Bevölkerungsstatistisdre Tatbestände des Mikrozensus siehe S. 47,
lfd. Nr. IA2)
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Durdrführung einer Repräsentativ-
statistik der Bevölkerung und des Erwerbslebens
(Mikrozensus) vom 21. Dezember 1962 (BGBI, I S.767).
Abdruck S. 161.

Periodizität:
Vierteljährliche und jährlidre Erhebung sowie Aufbe-
reitung.
Kreis der Bef ragten:
Haushalte und deren Mitglieder in ausgewählten Zähl-
bezirken (siehe auch Ubersidrt im Anhang S.310).
Nähere Angaben: Vgl. audr hierzu Ausführungen unter
»bevöIkerurtgsstatistisdre Tatbestände des Mikrozen-
sus« (siehe S.47, Ifd. Nr. I A 2).
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Berichtsweg:
Befragte (Befragung durch Interviewer)
StBA.

SILA -
Dargestelite Tatbestände :

Erwerbstätige nach Geschlecht, Stellung im Beruf, ge-
leisteten Arbeitsstunden, Berufsgruppen, ausgewähIten
Berufen, nach Art des Krankenversicherungsschutzes
und Att der Krankenkassen (teilweise gesonderter
Nachweis der Vertriebenen, Deutschen aus der SBZ
und So.*'j etzonenfl üchtlinge).
Tätigkeitsfälle nach Geschlecht, Stellung im Beruf, Ar-
beitsdauer; in allen Tätigkeitsfällen geleistete Arbeits-
stunden nach Stellung im Beruf.
Abhängige Erwerbstätige nach Geschlecht, Stellung im
Beruf, Arbeitstagen je Woche, Grund der Arbeitsaus-
fä11e, Schichtarbeit, Altersgruppeni Arbeitszeit unter
42 Stunden mit Angabe der Gründe; pflidrtversicherte
Erw-erbstätige in der sozialen Rentenversicherung nach
Altersgruppen, Gesdrlecht und Stellung im Beruf.
Erwerbspersonen nach Geschlecht, Stellung im Beruf,
Altersgruppen, Frauen auch nach Familienstand.
Außerdem erwerbstätige Frauen und Mütter nach Zahl
und Alter der Kinder, Familienstand, AIter, Ehe-
schließungsjahr, Stellung im Beruf, Wirtschaftsbereich,
Arbeitsstunden, Arbeitszeit unter 42 Stunden mit An-
gabe der Gründe sowie nach ihrem Einkommen und
dem Einkommen des Ehemannes.
Veränderung in der Beteiligung am Erwerbsleben (nach
Altersgruppen und Familienstand) und in der Stellung
rm Beruf ; in der vorwiegenden Erwerbstätigkeit durdr-
schnittlich geleistete Arbeitsstunden; Fluktuatlon in
den einzelnen Wirtschaftsbereichen und in den einzel-
nen Gruppen der Stellung im Beruf.
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige für die Berufszählung 1961«, siehe auch
Ubersicht im Anhang S.292 und Auszug aus der Grund-
systematik S. 294.)

Veröf f entlichungen:
wista s7l4 (M) ; 59/4 (N{), 7 (M), 8 (M), I (M), 11 (M), t2 (M); 60/1 (M),
3 (M)i 62i3, 3*,5, 5*, 9, 9*, 10, 10*; 63/3, 3*, 9, 9*, 10, 10*; 64/4, 4':,
B, B*, 10; 65i1, 1*, 3, 3*, 7, 7*.
Fachserie A, Reihe 4 (unregelmäßig),

Reihe 5 (unregelmäßig),
Reihe 6/I (vierteljährlicir, jahrlidr),
Reihe 6iIII (unregelmäßig).

b) Zusatzerhebungen (erv'erbsstatistiscüe Tatbestände)
Im einzelnen werden nachgewiesen:

I. Betreuung von Kindern (unter 14 Jahren) erwerbs-
tätiger Mütter'

II. Berufliche Ausbildung
III. Umfang der von Arbeitnehmern

tagsarbeit und Arbeit in Nachtschi
geleisteten Sonn
chten

IV. Erwerbstätigkeit der 40- bis 65jährigen Frauen für
die Zeit zwischen ihrem 15. und 65. Lebensjahr

Rechtsgrundlage:
Zu I.: Gesetz über die Durchführung einer Repräsen-
tativstatistik der Bevölkerung und des Erwerbslebens
(Mikrozensus) vom 16. März 1957 (BGBI. I S. 213). Ab-
druck S.159. Gesetz zur Anderung des Gesetzes über
die Durchführung einer Repräsentativstatistik der Be-
völkerung und des Erwerbslebens (Mikrozensus) vom
5. Dezember 1960 (BGBI. I S.873). Abdruck S.160.
Zu IL und III.: Siehe ]fd. Nr.2a. Außerdem: Erste Ver-
ordnung über das Zusatzprogramm zum Mikrozensus
vom 16. Dezember 1963 (BGBI. I S. BB3). Abdruck S. 163.
Ztt IY.: Siehe lfd. Nr.2a. Außerdem: Zweite Verord-
nung über das Zusatzprogramm zum Mikrozensus vom
19.April 1966 (Bundesanzeiger Nr.77 S. 1), Abdruck
s. 164.

Periodizität:
Einmaiige und zum TeiI in mehrjährigen Abständen zu
wiederholende Erhebungen (zusammen mit dem Grund-
programm) sowie Aufbereitungen.
Zrt I.: Im Oktober 1962 durchgeführt.
Zu Ii.: Im April 1964 durchgeführt.
Zn lIL: Im April 1965 durchgeführt.
Zu IV.: Im April 1966 durchgeführt.

.-r-

Kreis del Bef ragten:
Siehe lfd. Nr. 2 a.
Zu L bis III.: Auswahlsatz 1ol0.
Ztt IY.: Auswahlsatz 0,5 0/o bis 1 0/0.

(Siehe auch Ubersicht im Anhang S.310.)

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 2 a (zum TeiI zentrale Aufbereitung im
stBA).

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Erwerbstätige Mütter (außerhalb der Land- und
Forstwirtschaft) nach Stellung im Beruf, Einkommen,
Arbeitsstunden, Art der Beschäftigung (Dauerbesdräfti-
gung, Saisonbeschäftigung, Gelegenheitsarbeit) und
ZahI der Wochenarbeitstage. Ferner Zahl und Alter der
Kinder sowie Art, Umfang und Zeitpunkt der Be-
treuung.
Zu lI.: Erwerbstätige im Alter von 14 bis 65 Jahren
nach Art der ursprünglidren Ausbildung (berufsbil-
dende Schulen, praktische Ausbildung, formlose Ein-
arbeitung nach der Dauer), zlur Zeit in praktischer Aus-
bildung.
Ztt IIL: Erwerbstätige nach Stellung im Beruf, Alters-
gruppen und Familienstand; regelmäßig und gelegent-
lich geleistete Sonntagsarbeit bzw. Nadrtarbeit, Art der
Tätigkeit (Uberstunden, Sdrichtarbeit, Bereitschafts-
dienst).
Ztt IY.: Merkmalskatalog in Vorbereitung.
(Zu I. bis IV.: Fachliche Gliederung nach der Systema-
tik der Wirtschaftszweige - Ausgabe 1961, siehe Uber-
sicht im Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
s.294.)

Veröf f entlichungen:
Zu I.r Wista 64/8, 8*.
Zu II.: Wista 66/3, 3*.
Zu lIL und IV.: WiSta vorgesehen,
Außerdem: Zum Teil Fadrserie A, Reihe 6iSonderbeiträge.

Bemerkungen:
Uber weitere bisher durd-rgeführte bztv. vorbereitete
Zusatzerhebungen des Mikrozensus audr für andere
Bereiche siehe die Bemerkungen bei »Zusatzerhebun-
gen (bevöIkerungsstatistisdre Tatbestände)« (siehe
S. 48, lfd. Nr. I A 2 b).

3. Arbeitsmarktstatistiken
Im einzelnen werden nachgewiesen:

I. Statistik der Arbeitsvermittlung
II. Statistik der Berufsberatung

III. Statistik der nidrtdeutsdren Arbeitnehmer
IV. Statistik der Grenzarbeitnehmer
V. Statistik über Kurzarbeit

VI. Statistik über Heimarbeiter
Rechtsgrundlage:
Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-
sidlerung (AVAVG) in der Fassung vom 3. April 1957
(BGBI. r S. 321), § 202.

Periodizität:
Zu I.: Monatliche, vierteljährlidre und jähriiche Bericht-
erstattung und Zusammensteilung.
Zu II.: Jährlidre Berichterstattung und Zusammenstel-
Iung.
Zn III.: Vierteljährliche, halbjährliche und jährlidre Be-
richterstattung und Zusammenstellung.
Zu IV. und VI.: Haibjährlidre Beridrterstattung und
Zu s amm ensteliung.
Zrt Y.: Monatlidre Berichterstattung und Zusamnren-
stellung.

Kreis der Bef ragten:
Arbeitsämter.

Berichtsweg:
Befragte -- Landesarbeitsämter - Bundesanstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung.
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Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Arbeitssuchende, Arbeitslose, offene Stellen, Ar-
beitsvermittlungen, jeweils nach Berufsgruppen. Offene
Stellen nach Beruf sklassen.
Zu II.: Ratsuchende, Berufswünsche und Berufseinmün-
dungen nach Berufsklassen. Verbleib der Ratsuchenden.
Ausbildungsstellen; Schulentlassene.
Zu III.: Erstmaiig erteilte Arbeitserlaubnisse und aus-
gesl-ellte Legitimationskarten für nichtdeutsche Arbeit-
nehmer nach Berufsgruppen und Staatsangehörigkeit.
Beschäftigte nichtdeutsche Arbeitnehmer nach Staats-
angehörigkeit; Art der erteilten Arbeitserlaubnis.
Zu IV.: Uber die Auslandsgrenzen aus- und einpen-
delnde Arbeitnehmer (Grenzarbeitnehmer).
Zu V.: Betriebe und Kurzarbeiter.
Ztt YI.: Beschäftigte Heimarbeiter einschließlich Haus-
gewerbetreibende. Zwischenmeister und Gleichgesteilte.
(Fachliche Gliederung der Arbeitsmarktstatistiken nach
der Systematik »Klassifizierung der Berufeo, siehe auch
Ubersicht irn Anhang 5.292.)

Veröf f entlichungen:
Bundesanstall für ArbeitsvermiLtlung uBd Arbeitslosenversicherung :

Amtliche Nachrichten (monatlich).
Jährliche Sonderhefte als Beilage zu den Amtlichen Nachrichten
(Jahreszahlen zur Arbeitsstatistik, Ergebnisse der Berufsberatungs-
statistik, Erlahrungsbericht über ausländisdre Arbeitnehmer).
Statistisches Bundesamt :

WiSta x (monatlich).

4. Statistik der Streiks und Aussperrungen
Rechtsgrundlage:
Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-
sicherung (AVAVG) in der Fassung vom 3. April 1957
(BGBI. I S.321), § 41. Sechste Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Ar-
beitslosenversicherung (Anzeigen bei Arbeitskämpfen)
vom22. April 1959 (BGBI. I S.233).

Periodizität:
Laufende Erfassung, vierteljährliche Aufbereitung.

Von Streik bzw. Aussperrung betroffene Betriebe.

Berichtsweg:
Befragte - Arbeitsverwaltungen der Länder - StLA.- StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Von Streik oder Aussperrung betroffene Betriebe mit
beteiligten Arbeitnehmern und ausgefallenen Tagewer-
ken nach Wirtschaftsgruppen,

Veröf f entlichungen:
wista 6212, 2+i 6312, 2*1 6412; 6512i 6612.
Fachserie A, Reihe 6/IV (vierteljährlich, jährlich)

C. Gesundheitswesen
Angaben aus dem gesamten Bereich des Gesundheitswesens enthalten
die Bände 1 und 2 der Veröffentlichung »Das Gesundheitswesen der
Bundesrepublik Deutschland«.
(Zu Krankheitsarten in der gesetzlichen Krankenversicherung siehe
S. 115, lfd. Nr. XA2.)

1. Statistik der meldepflichtigen Krankheiten
Rechtsgrundlage:
Dritte Durchführungsverordnung zum Gesetz über die
Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 30. März
1935 (RMBI. IS.327), §39, Abs. 1; außerdem Verein-
barungen mit den Ländern. Für Berlin: Gesetz zur Er-
gänzung von Vorschriften über Verhütunq und Be-
lampfung übertragbarer Krankheiten (Seuchänbekämp-
fungs-Ergänzungsgesetz) vom 8. November 1951 (GVBI.
für Berlin S.1105) und Durchführungsverordnung vom
26.März 1952 (GVBI, für Berlin S.208).

Periodizität:
Laufende Berichterstattung; wöchentliche, vierteljähr-
Iiche und iährliche Zi.rsammenstellung,

Kreis der Bef ragten:
Gesundheitsämter. (Auf Grund der Mitteilungen der
Metdepflichtigen: Arzte, Pflegepersonen, Hebammen,
Familienhaupt, Leichenschauer; Arzte in Kranken-
häusern, Schiffsführer; Leiter von Pflege- und Gefan-
genenanstalten, LaEern, Sammehinterkünften und ähn-
lichen Einrichtungen.)

Berichtsweg:
Befragte - Gesundheitsämter - Medizinalverwaitun-
gen der Länder bzw. StLA - StBA (- Bundesgesund-
heitsamt). Ferner auf Grund von Sondervereinbarun-
gen : Medizinalverwaltungen - Bundesgesundheitsamt.

Dargestellte Tatbestände :

Erkrankungs- und Todesfälle sowie Fälle von Verdacht
einer Erkrankung ocier eines Todes an übertragbaren
Krankheiten entsprechend dem Katalog der in § 3,
Abs.1, 2 und 3 des Bundes-Seuchengesetzes aufgeführ-
ten Krankheiten.

Veröf f entlichungen:
Bundesgesundheilsamt : Bundesgesundheitsblatt,
Statistisches Bundesamt :

WiSta 6214, 4*i 6314, 4*i 6415,5 +; 65/4, 4+i 6614, 44.
Fachserie A, Reihe 7 (jährlich),

Reihe 7/I (wödrentlidr, vierteljährlich, jährlich).

2. Tuberkulosestatistik
R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz zur Velhütung und Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz)
vom 18. Juli 1961 (BGBI. I S. 1012), § 5, Abs. 1 und 2 in
Verbindung mit: Dritte Durchführungsverordnung zum
Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheits-
wesens vom 30. März 1935 (RMBI. I S.327), § 31, Abs. 1;
außerdem Vereinbarungen mit den Ländern. Für
Berlin: Gesetz zur Ergänzung von Vorschriften über
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krank-
heiten (Seuchenbekämpfungs-Ergänzungsgesetz) vom
8. November 1951 (GVBI. für Berlin S. 1105) und Durch-
führungsverordnung vom 26. März 1952 (GVBI. für Ber-
Iin S.208).
Periodizität:
Laufende Berichterstattung; vierteljährliche und jähr-
Iiche Meldung über Neuerkrankungen (Stichtag für Be-
standsermittlung: letzter Tag des Quartals bzw. des
Jahres).
Kreis der Bef ragten:
Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter
bzw. Meldepflichtige, wie unter »Kreis der Befragten«
zu lfd. Nr. I C 1 aufgefiihrt.
Berichtsweg:
Befragte - Medizinalverwaltungen der Länder bzw.
StLA - SIBA (- Bundesgesundheitsamt).
Dargestellte Tatbestände :

Neuzugänge (erstmalig Erkrankte, Wiedererkrankte,
Zrzige aus anderen Kreisen) und Bestand an Personen
mit ansteckungsfähiger und nichtansteckungsfähiger
Tuberkulose der Atmungsorgane sowie aktiver Tuber-
kulose anderer Organe nach Alter und Geschlecht.

Veröf f entlichungen:
Bundesgesundheitsamt: Bundesgesundheitsblatt (wöchentliche Mel-
dungen über Neuerkrankte).
Statistisdres Bundesamt :

Wista 62/12, 12xi 63112, 12*t 64112, 12"i 65111, ll+.
Fachserie A, Reihe 7 (jährlich),

Reihe 7/II (vierteljährlich, jährlich).

3. Todesursachenstatistik
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung
und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom
4.Juli 1957 (BGBI. IS.694). Abdruck S. 165. In Verbin-
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dung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fas-
sung vom B.August 1957 (BGBI.I S.1125) und der
Ersten Verordnung zur Durchführung des Personen-
standsgesetzes vom 19. Mai 1938 (RGBI. i S.533).

Periodizität:
Laufende Erfassung; monatliche, vierteljährliche und
j ährliche Zusammenstellung.

Kreis der Bef ragten:
Arzte, die den Leichenschau- bzw. Totenschein, und
Standesämter, die die Sterbefallzählkarten ausstellen.

Berichtsweg:
Befragte - Gesundheitsämter (nur für Leichenschau-
bzw. Totenscheine) - StLÄ - SIBA.
(Die Zusammenführung der Sterbefallzählkarten und
der Leichenschau- bzw. Totenscheine erfolgt in den
srLA.)

Dargestellte Tatbestände:
Monatlich und vierteljährlich: SterbefäIle an ausge-
wählten Todesursachen nach Geschlecht.
Jährlich: Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen; gestorbene Säuglinge nach Lebens-
dauer und Todesursachen; Müttersterblichkeit nach
Todesursachen und Alter der Mütter.
(Die Todesursachen werden nach dem »Deutschen Ver-
zeichnis der Krankheiten, Verletzungen und Todes-
ursachen - Ausgabe 1958« [monatlich auszugsweise]
und nach dem kurzen »Internationalen Verzeichnis
1958«, Liste B, nachgewiesen, siehe auch Ubersicht im
Anlrang 5.292.)
Für das Volkszählungsjahr 1961 erfolgten zusätzliche
Gliederungen nach Gemeindegrößenklassen sowie nach
Familienstand.

Veröffentlichuncren:
Wista 62/2, 2+i 63.t6, 6*t 6417,7*; 65i6, 6+i 66/i4, 4+.
Faöserie A, Reihe 7 (j ährlidl),

Reihe 7/IV (vierteljährlictr, jährlidr).

Bemerkungen:
Es ist vorgesehen, ab 19.68 auch in der Bundesrepublik
Deutschland die auf der 8. Internationalen Konferenz
der Weitgesundheitsorganisation revidierte Internatio-
nale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und
Todesursachen (ICD) neu einzuführen.

4. Statistik der Berufe des Gesundheitswesens
Rechtsgrundlage:
Dritte Durchführungsverordnung vom 30. März 1935
(RMBI. I S. 327) zum Gesetz über die Vereinheitlidrung
des Gesundheits'wesens vom 3. Juli 1934 (RGBI. I S.531),
§§ 1, 2 und 20 sowie zusätziiche Anordnungen cier
Länder und Vereinbarungen mit den Ländern.

Periodizität:
Jährliche Erhebung (Stichtag: 31. Dezember) und Auf-
bereitung.

Kreis der Bef ragten:
G e sundhei t s ämte r.

Berichtsl\'eg:
Befragte - Medizinalverwaitungen der Länder bzw.
SILA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

I{eil- und Heilhilfspersonen nach Geschlecht und Be-
rufsgruppen; Arzte und Zahnärzte außerdem nach Art
der Berufsausübung und Facharzttätigkeit; an Arzte,
Zahnärzte und Apotheker erteilte Approbationen. Per-
sonal der Gesundheitsämter nach Berufsgruppen.
Personal der Apotheken nach Geschlecht und Berufs-
gruppen; Zahl und Art der Apotheken.

Veröf f entlichungen:
Wista 6212, 2*i 63t2,2ri 64i1,1*i 6512,24, 12, 124.
Fadlserie A, Reihe 7 (jährlich),

Reihe T/III (jährlidr).

5. Krankenhausstatistik
Rechtsgrundlage:
Beschluß des Reichsrats vom 17. September 1931
(Reichsgesundheitsblatt 6. Jahrgang Nr. 47 vom 25. No-
vember 1931, S.7411742) sowie Dritte Durchführungs-
verordnung vom 30. März 1935 (RMBL I S. 327) zum
Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheits-
wesens vom 3. Juli 1934 (RGBI. I S.531), §§ 49 und 79;
außerdem Vereinbarungen mrt den Ländern.

Periodizität:
Jährliche Erhebung (Stidrtag: 31. Dezember) und Auf-
bereitung.

Kreis der Befragten:
Krankenhäuser.

Berichtsweg:.
Befragte - Gesundheitsämter - Medizinalverwaltun-
gen der Länder bzw. StLÄ - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Krankenhäuser und planmäßige Betten nadr Art des
Krankenhauses (öffentliche, freie gemeinnützige, pri-
vate) und Z'r.r'eckbestrmmung (Krankenhäuser für akut
Kranke und Sonderkrankenhäuser); Fachabteilungen in
allgemeinen Krankenhäusern; Arzte nach ihrer Stellung
und Facharztanerkennung; Pflegepersonen, Apotheker,
medizinisch-technische Hilfskräfte, Verwaltungs- und
Wirtschaftskräfte; Krankenbewegung, Anstaltsgebur-
ten, Sektionen.

Veröf f entli chungen :

Wista 6213, 3 *; 63/4, 4xi 64/3, 3'; 65 3, 3 t; 66 2, 2 r.
Fadrserie A, Reihe 7 (jährliö),

Reihe 7/I1I (;ährlidr).

0. Zusatzerhebungen des Mikrozensus (gesundheits-
statistische Tatbestände)
(siehe auch S.48, lid. Nr. IA2b)
Im einzelnen werden nadrgewiesen:

I. Ausbildung in Erster Hilfe
II. Unfälle von Kindern und von Jugendlichen unter

15 Jahren
III. Art, Llrsache und Umfang körperlicher und geisti-

ger Behinderung einschließlich Frühinvalidität so-
wie schulische und berufliche Ausbildung oder Um-
schulung der Behinderten

IV. Erkrankungen und Unfälle
Rechtsgrundlage:
Zu I. und II.: Gesetz über die Durchführung einer Re-
präsentativstatistik der Bevöikerung und des Erwerbs-
lebens (Mikrozensus) vom 2l.Dezember 1962 (BGBI. I
S.767). Abdruck S. 161. Erste Verordnung über das Zu-
satzprogramm zum Mikrozensus vom 16. Dezember
1963 (BGBI. I S. BB3). Abdruck S. 163.
Zu III. und IV.: Gesetz wie unter L und IL; außerdem:
Zweite Verordnung über das Zusatzprogramm zum
Mikrozensus vom 19. April 1966 (Bundesanzeiger Nr. 77
S. 1). Abdruck S. 164.

Periodizität:
Einmalige und zum Teil in mehrjährigen Abständen zu
wiederholende Erhebungen (zusammen mit dem Grund-
programm) und Aufbereitungen.
Ztt I.: Im Oktober 1964 durdrgeführt.
Zn II.: Im April 1965 durchgeführt.
Zu III. und IV.: Im April 1966 durögeführt.
Kreis der Bef ragten:
Haushalte und deren Mitglieder in ausgewählten Zähl-
bezirken.
Zrt L: Auswahisatz 0,1olo.
Zr:. II.: Auswahlsatz 1olo.
Zu III. und IV.: Auswahlsatz 0,50/o bis 10/0.' (Siehe auch Ubersidrt im Anhang S.310.)

Berichtsweg:
Befragte (Befragung durch Interviewer) - StLÄ -StBA (zum Teil zentrale Aufbereitung im SIBA).
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Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: In Erster Hilfe ausgebildete Personen nach Al-
tersgruppen und Gemeindegrößenklassen sowie nach
Geschlecht. Gegenwärtig im Gesundheitswesen ausge-
übter Beruf. An einem Lehrgang in Erster Hilfe teilge-
nommene Personen nach Stellung im Erwerbsleben, Art
des Lehrganges (durchführende Institution). Im be-
sonderen Rettungsdienst ausgebildete Personen (Art
und Zeitraum der Ausbildung).
Zu II. bis IV.: Merkmalskatalog in Vorbereitung.

Veröffentlichungen:
Zu I.: WiSta 6517, 7 * ,

Zu 1I. bis IV.: WiSta vorgesehen.
Außerdem: Zum TeiI Fachserie A, Reihe 7/Sonderbeiträge.

7. Sonderstatistiken
Im einzelnen werden nachgewiesen:
I. Erhebung über die Ursachen von Milzbranderkran-

kungen beim Menschen
II. Statistik über Pockenschutzimpfungen

R e c h t s g r u n d I a g e :

Zu I.: Vereinbarungen mit den Ländern und Anordnun-
gen der Länder.
Zu II.: Impfgesetz vom B, April 1874 (RGBI. S.31).

Periodizität:
Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung'

Kreis der Bef ragten:
G esundheitsämter.
Zu L außerdem: beamtete Tierärzte, Gewerbeaufsichts-
beamte.

Berichtsweg:
Befragte (gegebenenfalls über Gesundheitsämter) -Medizinalverwaltungen der Länder - Bundesgesund-
heitsamt.

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Krankheitsverlauf, Ubertragungsweg, gewerbe-
hygienische Ermittlungen.
Zu II.: Impfpflidrtige, Impfungen, Impferfolg.

Veröf f entlichungen:
Bundes gesundheitsamt : Bundesgesundheitsblatt.

D. Bildungswesen
Auf Grund eines Auftrages der Ständigen Konferenz der

Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland
vom 3.Mai 1950, wiederholt am 7.Juli 1961, wirkt das SIBA
bei der Vorbereitung der Schul- und Hochschul-Statistiken
koordinierend mit und stellt Bundesergebnisse zusammen
(zum Teil an Hand von Duplikaten der Erhebungsbogen, die
die StLA dem SIBA überlassen).

1. Erhebung an den allgemeinbildenden Schulen
Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Ländern und Anordnungen
der Länder.

Periodizität:
Jährtidre Erhebung (Stichtag: 15. Mai) und Aufberei-
tung. In Bayern wird die Erhebung im Oktober durdr-
geführt.
Außerdem in dreijährlichem Turnus, erstmalig 1965, In-
dividualbefragung der Lehrer.
Auf Grund der Umstellung des Schuljahrbeginns ist ab
1967 ein einheitlidrer Erhebungstermin im Oktober vor-
gesehen.

Kreis der Bef ragten:
Offentliche und private Volksschulen, Sonderschulen,
Realschulen, Gymnasien, Frauenoberschulen, Schulen
mit neu organisiertem Schulaufbau, Freie Waldorf-
sdrulen; außerdem Abendrealschulen, Abendgymnasien

und Kollegs (ntr Zeit insgesamt rund 35 000 Schul-
leiter).
Für die Individualbefragung: Zrr Zeit rund 82 000 Leh-
rer (außer Lehrer an Volks- und Sonderschulen).

Berichtsweg:
Befragte - teilweise Kultusministerien der Länder -SILA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

I. Gemeinsame Angaben für Volks-, Sonder- und Real-
schulen, Gymnasien, Frauenoberschulen, Schulen mit
neu organisiertem Schulaufbau und Freie Waldorf-
schulen:
Schulen (öffentliche, private, darunter staatlich aner-
kannte), Schulträger, Tagesheimschulen, Schulverbände.
Zahl der Schülerklassen und nach Klassenfrequenz-
gruppen.
Schüler nach Schulträger, Geschlecht, Geburtsjahr,
Religionszugehörigkeit (1965), Schuljahrgang bzw.
Schulbesuchsjahr. SchüIer, deren Eltern ausländisdre
Arbeitnehmer sind (ab 1965). Teilnahme am Fremd-
sprachenunterridrt nach Sprache und Schuljahrgang
(ohne Sonderschulen). Schülerbewegung; Schulanfänger
bzw. Zugänge nach Art; Ab- und Ubergänge nach
Schuljahrgang bzw. Schulbesuchsjahren sowie nach
Verbleib der Schüler (ohne Sonderschulen).
Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrer (einschließ-
lich Lehramtsanwärter) nach Schulträger, Gesdtledtt,
Alter, Lehrbef ähigung.
Nebenamtliche und nebenberufliche sowie teilbeschäf-
tigte Lehrer nach Geschlecht. Lehrer nach Zahl der
wöchentlich erteilten Unterrichtsstunden (ab 1965).
Nichtlehrendes Personal nach Wochenstundenzahl (ab
1s65).

Außerdem Angaben nur für
II. Volksschulen:
Schulen, Klassen, Schüler und (1963) hauptamtliche
Lehrer nach Kiassigkeit der Schulen, geführte Schul-
jahrgänge (ab 1965); konfessioneller Charakter der
Schulen, Schulen mit Aufbauzügen (Realschulzügen).
Art der Klassen (Volks-, Sonderschul-, Aufbauklassen) ;

Schulkindergärten und betreute Kinder.
Schuientlassungen mit Absdrluß- oder Abgangszeugnis
sowie mit Abschlußzeugnis des Aufbauzuges.
Voraussichtliche Schulentlassungen am Ende des jewei-
ligen Schuljahres, Zurückstellungen und Befreiungen
zu Beginn des Schuljahres.

III. Sonderschulen:
Schulen, Schüler, hauptamtliche und hauptberufliche
Lehrer. Verbindung der Schule mit Heim oder Anstalt
nach Schulart. Konfessioneller Charakter der Schulen.
Art der Kiassen; Sdrulkindergärten und betreute
Kinder.
Voraussichtliche Abgänge nach vollendeter Volkssdrul-
pflidt (ab 1s64).
Lehrer nach Zahl der wöchentlich erteilten Unterrichts-
stunden (ab 1965).

IV. Realschulen:
Schulen mit Internat bzw. Heim verbunden.
Abgänge mit Abschlußzeugnis, Absolventen nach Ge-
burtsjahrgängen (ab 1965).
Durch Individualbefragung der Lehrer: Lehrer nadr
Unterrichtsfächern, erteilten Wochenstunden; Familien-
stand, Religionszugehörigkeit; hauptamtliche Lehrer
mit nebenamtlicher Tätigkeit.

V. Gymnasien (einschließIidr Frauenoberschulen) :

Schulen mit Internat bzw. Heim verbunden; Nichtvoll-
anstalten (Schulen, Klassen, SchüIer, Lehrer).
SchüIer der 9. bis 13. Schuljahrgänge nach Schultyp;
SdrüIer der Oberstufe nach Kern- und Wahlpflichtfach
(ab 1963) sowie nach Teilnahme an freiwilligen Ar-
beitsgemeinschalten und Wahlfächern (ab 1964). Ab-
iturienten nach Geburtsjahrgang, nichtbestandener
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Reifeprüfung und Rcligionszugehörigkeit (1964), Schü-
ler des 10. und des 13. Schuljahrganges nach ständigem
Wohnsitz und Berufstätigkeit der Eltern (1965).
Angaben für Lehrer im einzelnen wle bei Realschulen.
Außerdem: Assessoren im 1. Dienstjahr (ab 1965).

VI. Schulen mit neuorganisiertem Schulaufbau:
Angaben für Schulen, Schüler und Lehrer wie bei
Volksschulcn bzw. Realschulen und Gymnasien.

VII. Freie Waldorf-Schuien (Rudolf-Steiner-Schulen) :

Angaben ftir Schulen wie bei Volksschulen und für
Lehrer wie bei Gymnasien.
Angaben für Schüler der Grundschulen wie bei Volks-
schulen. Angaben für Schüler der Oberschulen wie bei
Gymnasien (ohne Nachweis über Kern- und Wahl-
pflichtfächer).

VllL Einrichtungen des Zweiten Biidungsweges (Abend-
realschulen, Abendgymnasien und Kollegs) :

Schulen; mit einer anderen Schule verbunden (1965);
Schulträger; r,v-öchentliche Unterrichtsstunden im Halb-
j ahr.
Teilnehmer nach Geschlecht, Ausbildungsjahr (ab 1965
Ausbildungshalbj ahr), Geburtsj ahr; Teilnahme am
Frerndsprachenunterricht; bestandene Abschlußprüfun-
gen nach Geburtsjahren (ohne Abendrealschule). Ab
1965 außerdem: Teilnehmer nach Vorbildung (ohne
Abendrealschule), Berufsgruppen, Beschäftigungsbe-
trieb, Beschäftigungsverhältnis (ab 1966). Teilnahme am
römisch-katholischen oder evangelischen Religions-
unterricht.
Lehrer (weniger bzlv. meirr als 10 Wochenstunden).
Durch Individualbefragung der Lehrer: Lehrer nach Un-
terrichtsfächern, erteilten Wochenstunden, Familien-
stand.

Veröf r'entlichungen:
WiSta 63i5, 5 *; 65'6i 66/7.
Fachserie A, Reihe 10,rI mit Vorberictrt (jährlich).
Verzeichnis der Höheren Schulen, Mittelsciulen und Sonderschulen
in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin
(WesL), Stand 1960.
Äußerdem in Vorbereitung: Schulverzeichnis über Sonderschulen,
Realschulen, Gymnasien und sonstige Höhere Schulen (SLand 1966).

2. Erhebung an den berufsbildenden Schulen

Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Ländern und Anordnungen
der Länder.

Periodizität:
Jährliche Erhebung (im November) und Aufbereitung.
In Nordrhein-lVestfalen wurde die Erhebung bis 1966
am 15. Mai und in Rheinland-Pfalz für Berufs- und Be-
rufsfachschuien am 1. Juni durchgeführt.
Außerdem in dreijährlichem Turnus, erstmals 1965, In-
dividualbefragung der Lehrer.
Auf Grund der Umstellung des Schuljahrbeginns ist ab
1967 ein einheitlicher Erhebungstermin im November
vorgesehen.

Kreis der Bef ragten:
Offentliche und private Berufsschulen, Berufsaufbau-
schulen, Berufsfachschulen und Fachschulen (ntr Zeit
insgesamt rund 7 000 Schulleiter),
Für die Individualbefragung: Ztr Zeit rund 40000 Leh-
rer an berufsbildenden Schulen.

Berichtsweg:
Befragte - Kultusministerien der Länder - StLÄ -StBA.

Dargestelite Tatbestände :

I. Gemeinsame Angaben für Berufsschulen, Berufsauf-
bauschulen, Beruf sf achschulen und Fachschulen :

Schulen (öffentliche, private, darunter staatlich aner-
kannte), Schulträger, Klassen.
Schüler nach Schulträger, Geschlecht, Geburtsjahr,
Beruf bzrv. Fachrichtung.

Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrer nach Schul-
träger, Geschlecht, Alter, Lehrbefähigung.
Nebenamtliche und nebenberufliche sowie teilbeschäi-
tigte Lehrer nach Geschlecht und nach Zahl der erteil-
ten wöchentlichen Unterrichtsstunden (ab 1965).
Durch Individualbefragung der Lehrer: Lehrer nach Un-
terrichtsfächern, erteilten !Vochenstunden, Familien-
stand, Religionszugehörigkeit.
Nichtlehrendes Personal nach Wochcnstundenzahl (ab
1 965) .

Außerdem Angaben nur für
II. Berufsschulen:
Nach fachlichem Ausbau, Werkberufsschulen, Sonder-
berufsschulen.
Sctrülerklassen nach Zahl der Wochenstunden. Klassen
und Schüler nach Art der Klassen. Pflichtmäßiger Kurs-
unterricht nach Schultyp sowie Teilnehmer nach Ge-
schlecht (1964).
Schü1er nach Schuljahrgang, Beschältigungsverhältnis
(Lehrling, Anlernling u. ä.). Teilnehmer am römisch-
katholischen oder evangelischen Religionsunterricht
(1e65).

III. Berufsaufbauschulen bzw. -lehrgänge:
Tagesschulen, Abendlehrgänge, Fachrichtung, Dauer
des Lehrganges, wöchentliche Unterrichtsstunden; Schü-
lerklassen.
Schr'tler nach Schulhalbjahren, Geburtsjahren; nach der
allgemeinen Schulbildung, Beschäftigungsverhältnis,
Berufen, Beschäftigungsbetrieb.
Ausges'rellte Fachschulreifezeugnisse (ab 1965 nach
Fachrichtung).
Lehrer (bis 14 Wochenstunden, 14 Wochenstunden und
mehr).

IV. Berufsfachschulen:
Schulen mit Lehrabschlußprüfung (ab 1965). Ausge-
stellte Abschlußzeugnisse (ab 1965).
Schüler nach schulischer Vorbildung; SchüIer im ersten
Ausbildungsjahr, voraussichtliche Beendigung der
Ausbildung. Teilnehmer am römisch-katholischen oder
evangelischen Religionsunterricht (1965). Schüler mit
Lehrabschlußpiüfung; Teilnehmer am Fremdsprachen-
unterricht (Pflicht-, Wahlfach). Ableistung des 9. Volks-
schulpflichtjahres (ab 1965).

V. Fachschulen:
Im einzelnen wie unter Berufsfachschulen.
Außerdem ausländische Fachschüler nacl-r
und Staatsangehörigkeit. Schulen, deren Abs
nisse zum Hochschulstudium berechtigen
Ausgestellte Abschlußzeugnisse (ab 1965).

Veröf f entlichungen:
Wista 65 6.
Fadrserie A, Reihe 10 U mit Vorbericht (jährlich).
In Vorbereilung: Schulverzeichnis ribcr Bcrufsfach- und Fachschulen
(Stand 1966).

3. Erhebung an den Ingenieurschulen, Techniker-
schulen und Technikerlehrgängen

Rechtsgrundlaqe:
Vereinbaruugen mit den
der Länder.

Ländern und Anordnungen

Periodizität:
Jährliche Erhebung (im OktoberiNovember) und Auf-
bereitung.
Außerdem in dreijährigem Turnus Individualbefragung
der Studierenden und der Lehrer an Ingenieurschulen
(Studierende letztmals 1965; Lehrer erstmals 1965).

Kreis der Bef ragten:
Ingenieurschulen, Technikerschulen und Technikerlehr-
gänge (zur Zeit insgesamt l2Tlngenieurschulleiter und
108 Leiter von Technikerschulen).
Für die Individualbefragung: Zu Zeit rund 60 000 Stu-
dierende und rund 6 000 Lehrer an Ingenieurschulen.

Geschlecht
chlußzeug-
(ab 1965).
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Berichtsweg:
Befragte - Kultusministerien bzw. zuständige Ministe-
rien der Länder SILA - SIBA.

Dargestellte Tatbes tände :

I. Ingenieulschulen:
Schulen (öffentliche, private, staatlich anerkannte),
Schulträger, Facl-rrichtung bzw. Fachabteilung, Semester-
zahl, Zahl der Wochenstunden. Tages-, Abendschule,
einer anderen Schule angegliedert.
Studierende nach Geschlecht (darunter ausländische
Sttrdierende). Ausleseverfahren, wegen Platzmangel
nicht aufgenommene Bewerber. Nach dem 1. Semester
ausgeschledene Studierende (ab 1964). Teilnahme am
fremdsprachlichen Unterricht nach Sprache (ab 196a),
pflichtmäßige und freiwillige Teilnehmer. Studie-
rende nach schulischer Vorbildung, beruflicher Ausbil-
dung, Geburtsjahr, Fachrichtung bzw. Fachabteilung.
AusIändische Studierende nach Staatsangehörigkeit.
Studierende nach ständigem Wohnsitz (1965), Religi-
onszugehörigkeit (1965), Familienstand (1965). Finan-
zierung des Studiums sowie Beruf und berufliche SteI-
lung des Vaiers (1965). In den letzten beiden Semestern
abgelegte Ingenieurprüfungen nach Fachrichtung und
Geschlecht der Teilnehmer (bestanden, nicht bestan-
den) ; Erteilung der Fakultätsreife.
Hariptamtliche und hauptberufliche Lehrpersonen nach
.Geschlecht, AIter, Ausbildung.
Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrpersonen (ein-
schließlich Asslstenten und Hochschulingenieure) nach
Geschlecht. Weitere Angaben über Lehrpersonen und
nichtlehrendes Personal im einzelnen wie unter berufs-
bildenden Schulen.

IL Technikerschulen und Technikerlehrgänge:
Schulen (öffentliche, private, darunter staatlich aner-
kannte), Schulträger, Fachabteilung, Halbjahren, Wo-
chenstunden, Tages-Abendschulen (ab 1965 Vollzeit-,
Teilzeitschule) ; Lehrgänge. Selbständige sowie mit
Ingenieurschulen verbundene und berufsbildenden
Schulen angegliederte Technikerschulen.
Teilnehmer nach Geschlecht, deutsche Teilnehmer nach
schulischer Vorbildung und beruflicher Ausbildung.
Teilnehmer an Vollzeitlehrgängen nach Geburtsjahr
(1965), Fachrichtungshalbjahren. Mit Erfolg abgelegte
Technikerprüfungen nach Fachrichtung und Geschlecht
der Teilnehmer.
Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrer nach Alter
und Geschlecht. Außerdem an selbständigen Techniker-
schulen nebenamtliche und nebenberufliche Lehrer nach
Geschlecht. Weitere Angaben über Lehrer und nicht-
Iehrendes Personal im einzelnen wie unter berufsbil-
denden Schulen.

Veröf f entlichungen:
Wista 64/11.
Fachserie Ä, Reihe 10/ItI mit Vorbericht (jährlich).

4. Erhebung an den Pädagogischen flochschulen und
lehrerbildenden Einrichtungen

Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Ländern und Anordnungen
der Länder.

Periodizität:
Jährliche Erhebun! (im November für das Winter-
semester) und Aufbereitung.
Außerdem in fünfjährigem Turnus, erstmals 1966, In-
dividualbefragung der Lehrpersonen vorgesehen.

Kreis der Bef ragten:
Pädagogische Hochschulen und entsprechende Einrich-
tungen sowie lehrerbildende Einrichtungen (zur Zeit
insgesamt 86 Leiter dieser Institutionen);
Studierende (zrtr Zeit rund 50 000).

Berichtsweg:
Befragte - teilweise Kultusministerien der Länder -SILA - StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Art der Institution; Dauer der Ausbildung.
Studierende an Pädagogischen Hoctrschulen und ent-
sprechenden Einrichtungen nach Geschlecht, Lehramt
(Ausbildungsziel), Art der Institution. Mit Erfolg ab-
gelegte Lehramtsprüfungen nach Lehrämtern. Studie-
rende nach ständigem Wohnsitz, Art und Zeitpunkt
des Erwerbs der Studienberechtigung, Geburtsjahr,
Fanrilienstand, Semester, Religionszugehörigkeit, Finan-
zierung des Studlums, Ausländische Studierende nach
Geschlecht und Staatsangehörigkeit. Studierende für
das Leliramt an berufsbildenden Schulen nach Fachrich-
tung und abgeschlossener Berufsausbildung.
Studierende an lehrerbildenden Einrichtungen nach Ge-
burtsjahren, Religionszugehörigkeit; irn 1. und 2. Se-
mester; voraussichtliche Ablegung der Prüfung, ab-
gelegte Prüfungen nach Ausbildungsziel.
Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrpersonen nach
Geschlecht, Ausbildung und Alter.
Nebenamtliche und nebenberufliche Lehrpersonen nach
Geschlecht.

Veröf f entlichungen:
Fachserie A, Reihe 1o/IV mit Vorbericht (jährlich).

Bemerkungen:
Soweit die Studierenden Vollimmatrikulierte einzelner
Hochschulen sind, werden sie auch in der Hochschul-
statistik nachgewiesen.

5. Statistik der Studienseminare für das Lehramt an
Gymnasien, Realschulen und berufsbildenden
Schulen
Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Ländern und Anordnungen
der Länder.

Periodizität:
Jährliche Erhebung (im Januar; in Nordrhein-West-
falen im November) und Aufbereitung.
Kreis der Bef ragten:
Studien-, Bezirks- und Anstaltseminare (zur Zeit rund
700 Seminarleiter).

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Zahl der Studien-, Bezirks- und Anstaltseminare
(öffentliche, private) ; Ausbildungsdauer.
Teilnehmer nach Geschlecht, Ausbildungssemester, Ge-
burtsjahr, Religionszugehörigkeit, Fachgruppen, vor-
aussichtlichem Abschlußjahr der pädagogischen Prü-
fung, Lehrbefähigungen.; mit Erfolg abgelegte pädago-
gische Prüfungen nach Fachgruppe bzw. Lehramt.
Lehrpersonen, die an der Ausbildung der Studienrefe-
rendare beteiligt sind, nach Geschlecht, Entlastung und
Wo chenstundenzahl.
Veröf f entlichungen:
Fachserie A, Reihe 10,V (jährlich).

6. Erhebungen an den Hochschulen
a) Große Hochschulstatistik (Studierende an den Hoch-

schulen)

Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Ländern und Anordnungen
der Länder.
Periodizität:
Jährliche Erhebung (für das \Mintersemester) und Auf-
bereitung.
Kreis der Bef ragten:
Studierende an den Universitäten, Technischen und
Wissenschaftlichen Hochschulen mit Universitätsrang,
Philosophisch-Theologischen und Kirchlichen Hoch-
schulen, Kunst-, Musikho chschulen, der Sporthochschule
Köln (zur Zeit insgesamt rund 280000 Studierende).
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Berichtsweg:
Befragte - Hochschulen - StLA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände:
Für sämtliche Hochschulen: Deutsche Studierende (dar-
unter Studienanfänger) nach Geschlecht, Geburtsjahr,
Familienstand, ständigem Wohnsitz; Studienbereidr,
Hochschulart; Art und Zeitpunkt des Erwerbs der Hoch-
schulberedrtigung, Grundstudienfach; Finanzierung des
Studiums. Ausländische Studierende nach Staatsange-
hörigkeit, Geburtsjahr, Studiengebiet, Finanzierung des
Studiums.
Außerdem Angaben nur für Wissenschaftliche Hodr-
schulen: Deutsche Studierende nach Studienfach, Fach-
semester, Hochschulsemester, Berufsziel, ZahI der be-
suchten Hochschulen, Beruf des Vaters (1964/65).

Veröf f entlichungen:
.wista 

65/6.
Fadrserie A, Reihe 10/V mit Vorberidrt (j ährlidr).

Bemerkungen:
Im Rahmen einer Reform der Hochschulstatistik ist ab
Wintersemester 1966/67 der Ubergang auf ein neues
Verfahren (»Verlaufsstatistik«) vorgesehen. Damit sol-
len Angaben über den Studienverlauf der Studierenden
gewonnen werden, d. h. darüber, wie viele Studierende
ihr Studium tatsächlich beenden, welches Ausmaß die
sogenannte Sickerquote in den einzelnen Fachrichtun-
gen hat, über den Wechsel der Hochschule, den Wechsel
der Fachrichtung u. a. m.

b) KIeine Hochsctrul statistik (Ho chs drulbesudr)

Rechtsqrundlage:
Siehe lfd. Nr. 6 a.

Periodizität:
Halbjährliche Erhebung (für das Sommer- und Winter-
semester) und Aufbereitung.
Kreis der Bef ragten:
Universitäten, Technische und Wissenschaftliche Hoch-
sdlulen mit Universitätsrang, Philosophisch-Theolo-
gische und Kirchliche Hochschulen, Kunst- und Musik-
hochschulen, Sporthodrschule Köln (ntr Zeit insgesamt
77 Hochschulen).

Berichtsweg:
Befragte-SILA-StBA.
Dargestellte Tatbestände :

Deutsdre und ausländische Studierende sowie Studien-
anfänger an den einzelnen Hochschulen nach Geschlecht
und Fadrridrtung; beurlaubte Studierende, Gasthörer
nadl Hodlschulart; ausländische Studierende im Vor-
semester bzw. Studienkolleg.

Veröffentlichungen:
Fadrserie A, Reihe 10/V (halb)ährliö).

c) Statistik der Hochschullehrer und des wissenschaft-
lichen Personals an den Wissenschattlichen Hoch-
sdlulen

Rechtsgrundlage
Siehe lfd. Nr. 6 a.

Periodizität:
In mehrjährigen Abständen, zuletzt mit Stichtag
15. November 1960 durchgeführt; nächste Erhebung im
November 1966 vorgesehen.

Kreis der Bef ragten:
Hoöschullehrer, wissensdiaftliches Personal (für 1960
rund 18400 erfaßte Personen).

Berichtsweg:
Befragte - Hodrschulen - SILA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Für die Erhebung 1960:
Akademisdre und dienstliche Stellung;
Vertriebenen- und FIüchtlingseigenscha

Geburtsjahr;

Promotion, Habilitation und ersten Berufung; Familien-
stand, Kinderzahl; Beruf und berufliche Stellung des
Vaters.
Veröffentlichungen:
Wista 62/7, 7 i.
Facüserie A, Reihe 10/V (unregelmäßig).

d) Statistik der Habilitationen
Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 6 a.

Periodizität:
Halbjährlidre Erhebung und Aufbereitung (ab Winter-
semester 1966 vorgesehen).

Kreis der Bef ragten:
Kuitusministerien der Länder.

Berichtsweg:
Befragte-Stlli-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Vorgesehen:
Habilitierte nach Fachrichtung, Geburtsjahr, Staats-
angehörigkeit, Jahr der Promotion und Habilitation.
Veröf f entlichungen:
Vorgesehen:
Fachserie A, Reihe 1oiV (jährlidr).

e) Statistik der Hocüsdrulprüfungen
Rechtsgrundlage:
Siehe Ifd. Nr. 6a.
Periodizität:
Jährliche Erhebung (im Oktober für die jeweils zurüdr-
liegenden 2 Semester) und Aufbereitung.
Kreis der Bef ragten:
Prüfungsämter bzw. Fakultäten der Wissenschaftlidren
Hochschulen.
Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Deutsche und ausländische Kandidaten nach abgeleg-
ten akademisdren Prüfungen und Hod-rsdrulart; be-
standene und nidrtbestandene Vorprüfungen, Staats-,
Diplom- und Magisterprüfungen sowie Doktorprüfun-
gen (mit und ohne vorherige Staats- oder Diplom-
prüfung) ; Gesöledrt der Kandidaten; Fadrridrtung;
Zahl der bis zur Abschlußprüfung absolvierten Fadr-
semester.
Veröffentlichungen:
Fachserie A, Reihe 10/V (jährlich).

7. Bestandserhebung über Turn- und Sportstätten
Für die Erhebung 1965:
Rechtsgrundlage:
Beschluß der Ständigen Konferenz der Kultusminister
der Länder vom 21.August 1953 und Zustimmung der
Ministerpräsidenten der Länder 1963. Anordnungen der
Länder.

Periodizität:
In etwa zehnjährigen Abständen, zr;Jetzt nadr dem
Stand vom 31. Dezember 1965 durchgeführt.
Kreis der Bef ragten:
Gemeinden (rund 24 500).

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Vorgesehen:
Mitglieder der Turn- und Sportvereine nadr Gesdrlectrt
und Alter. Zahl der Turn-, Spiel-, Sport- und Gym-
nastikhallen, der Schwimmhailen und Freibäder, jeweils
nach EigentumsverhäItnissen (kommunale, Vereins-,der
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sonstige Anlagen) und Größe. Sport-, Tummel- und Kin-
derspielplätze nach der Art; Tennisplätze, Rollschuh-
bahnen, Wintersportanlagen u. ä. nach Eigentumsver-
hältnissen. Ferner die am Erhebungsstichtag im Bau be-
findlichen Turn- und Sportstätten.
Zahl der Gemeinden mit Einrichtungen, die bei der Er-
hebung erfaßt wurden.

Veröffentlichungen:
Vorqesehen:
Fachserie A, Reihe 1o/VI.

E. Rechtspflege
1. Statistiken über Organisation, Personal und Ge-

schäItsanfall der Gerichte

a) Justizstatistik
R e c h t s g r u n d I a g e :

Beschluß der Justizminister-Konferenz der Länder vom
B. und 9. November 1955 und Anordnungen der Länder.

Periodizität:
Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung.

Kreis der Befragten:
Oberlandesgerichte (Zusammenstellung der Ergebnisse
an Hand der Geschäftsübersichten der ordentlichen
Gerichte und der Staatsanwaltschaften), Bundes-
gerichtshof.

Berichtsweg:
Befragte - Justizministerien der Länder - SILA bzw.
Bundesministerium der Justiz - StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Zahl und Personal der Gerichte und Staats-(Amts-)
anwaltschaften, Einwohnerzahlen der Gerichtsbezirke,
Einteilung der Koilegiaigerichte. Geschäftsanfall bei
den ordentlichen Gerichten in erster Instanz und in
den Rechtsmittelinstanzen.
Vorgesehen:
Art der Erledigung des Geschäftsanfalls.

Veröf f entlichungen:
Fadrserie A, Reihe 9/I (jährltdt).

b) Statistik der allgemeinenVerwaltungsgerichtsbarkeit

R e c h t s g r u n d I a g e :

Verwaltungsanordnungen des Bundes und der Länder.

Periodizität:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Kreis der Befragten:
Verwaltungsgerichte, Oberverwaltungsgerichte bzw.
Verwaltungsgerichtshöf e, Bundesverwaltungsgericht.

Berichtsweg:
Befragte (gegebenenfalls über zuständige Ministerien
der Länder) - Bundesministerium des Innern.

Dargestellte Tatbestände :

Bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit I. bis III. Instanz anhängig gewesene,
zugegangene und erledigte Verwaltungsrechtssachen.
Peisonalbesetzung (hauptamtliche Richter) bei den Ge-
richten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit
I. bis III. Instanz.

Veröffentlichungen
Fachserie A, Reihe 9 (jährlich).

c) Statistik der Arbeitsgeridrtsbarkeit
Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 1b.

Periodizität:
Monatliche Berichterstattung, vierteljährliche Zusam-
mensteliung.

Kreis der Bef ragten:
I. Arbeits- und Landesarbeitsgerichte.

II. Bundesarbeitsgericht.

Berichtsweg:
Zu I.: Befragte - Arbeitsministerien der Länder -Bundesministerrum für Arbeit und Sozialordnung.
Zu II.: Bundesarbeitsgericht - Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung.

Dargestellte Tatbestände :

Zahl und Art der Erledigung von Verfahren vor den
Gerichten für Arbeitssachen.

Veröf f entlichungen:
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:
Arbeits- und Sozialstatistische Mitteilungen (vierteljährlich, jährlich).
Statistisches Bundesamt i

Fachserie A, Reihe I Uährlichl.

d) Statistik der Sozialgerichtsbarkeit

Im einzelnen werden nachgewiesen:
L Vorverfahren der Sozialgerichtsbarkeit

II. Geschäftsanfall bei den Gerichten der Sozialgerichts-
barkeit

R e c h t s g r u n d I a g e :

Siehe lfd. Nr. 1b.
Für den Bereich der Bundesanstalt für Arbeitsver-
mittlung und Arbeitslosenversicherung: Gesetz über
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
(AVAVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. April 1957 (BGBI. I S. 321), zuletz.t geändert durch das
Sechste Anderungsgesetz zun AVAVG vom 28. Juli
1965 (BGBi. I S, 641), § 202.

Periodizität:
Zu I.: Jähriiche Berichterstattung und Zusammenstel-
lung.
Zu II.: Halbjährliche Berichterstattung und Zusammen-
ste11ung.

Kreis der Bef ragten:
Zu I.: Versicherungsträger, Versorgungsämter, Bundes-
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-
sicherung, Kindergeldkasse.
Zrt IL: Sozialgerichte, Landessozialgerichte, Bundes-
sozialgericht.

Berichtsweg:
Zu I.: Befragte - Arbeitsministerien der Länder -Bundesministerium fiiLr Arbeit und Sozialordnung bzw.
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-
versicherung sowie Kindergeldkasse - Bundesministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung.
Ztt 11.: Befragte - Arbeitsministerien der Länder -Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung bzw.
Bundessozialgericht - Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung.

Dargesteilte Tatbestände :

Zu I.: Vorliegende, eingegangene und erledigte Wider-
sprüche nach Sachgebieten; Art der Erledigung.
Ztt 77.: Vorliegende, eingegangene und erledigte KIa-
gen, Bescirwerden, Berufungen und Revisionen; Art der
Erledigung.

Veröf f entlichungen:
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:
Arbeits- und Sozialstatistisdre Mitteilungen (halbjährlich)
Statistisches Bundesamt r

Fadrserie A, Reihe I (jährlich).

2. Polizeiliche Krirninalstatistik

R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz r'lber die Einrichtung eines Bundeskriminal-
polizeiamtes (Bundeskriminalamtes) vom B. März 1951

ircst. t S. 165), §§ 2 und 3 sowie Vereinbarungen mit
den Ländern und Anordnungen der Länder.
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Periodizität:
Monatliche Ilerichterstattung und Zusammenstellung.

Kreis der Befragten:
Ortliche (Kriminal-) Polizeibehörden.

Berichtsweg:
Befragte - Landeskriminalämter (zum Teil über nach-
geordnete Kriminalpolizeistelien) - Bundeskriminalamt.

Dargestellte Tatbestände :

Jeweils für einzeine Straftatengruppen: bekanntgewor-
derre FäIle, Tatort nach vier Cemeindegrößenklassen,
aufgeklärte Fälle, ermittelte Täter nach strafrechtlich
bedeutsamen Altersgruppen (Erwachsene, Heranwach-
sende, Jugendliche, Kinder) und Geschlecht. Uberört-
Iiche Täter, nichtdeutsche Täter.

Veröf f entlichungen:
Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepubtik
Deutschland (j ährlicn).

3. Strafverfolgungsstatistik
Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Ländern und Anordnungen
der Länder.

Periodizität:
Laufende Erfassung, jährliche Aufbereitung.
Kreis der Bef ragten:
Straf vollstreckungsbehörden.

Berichtsweg:
Befragte-SILA-StBA.
Dargestellte Tatbestände :

Abgeurteilte und verurteilte Personen (Erwachsene,
Heranwachsende, Jugendliche) als Täter, Anstifter oder
Gehilfen nach Geschlecht, strafbaren Handlungen
(jeweils getrennt nach Vollendung und Versuch) und
Art der Entscheidung; die Verurteilten ferner nach dem
Alter zur Zeit der Tat (Altersgruppen) sowie nach Art
und Höhe der erkannten Strafen und der Art der
angeordneten Maßnahmen und Maßregeln.
Die verurteiiten Jugendlichen und die nach Jugend-
strafrecht verurteilten Heranwachsenden ferner nach
Schulbildung und gewisser beruflicher Tätigkeit.
Veröffentlichungen:
WiSta 62,/6, 6+i 63,/6, 6*, 12, l2*;64110, 11,11*t 6614,4r.
Fachlerie A, Reihe I (jährlidr),

Reihe 9,/II (jährlich).

4. Strafvollzugsstatistik
R e c h t s g r u n d I a g e :

tseschluß der Justizministerkonferenz der Länder und
Anordnungen der Länder.

Periodizität:
Jährliche Erhebung (Stichtag: 31. März) und Aufberei-
tung. Für die Zu- und Abgänge: monatliche Bericht-
erstattung und j ährliche Aufbereitung.
Kreis der Befragten:
Strafvollz ugs ans talten.

Berichtsweg:
Befragte - Justizministerien der Länder - SILA -StBA.

Dargestellte Tatbestände :

ZahI und Art der Straf- und Verwahranstalten, ihre Be-
legungsfähigkeit und ihre tatsächliche Belegung.
Gefangene und Verwahrte am 31.März des Berichts-
jahres nach Alter, Geschlecht, Familienstand, Staats-
angehörigkeit, Religionszugehörigkeit, Wohnsitz, straf-
barer Handlung, Art und Zeitdauer der Strafen und
Maßnahmen, Art des Volizugs, Art und Häufigkeit der
Vorstrafen sowie Wiedereinlieferungsabstände.

Gefangenenbewegung nach Art der Strafe oder frei-
heitsentziehenden Maßrege1.

Veröf f entlichungen:
Wista 62'7, 7 "; 63/6, 6 *; 64/3.
Fachserie A, Reihe I (jährlich),

Reihe g/IlI (jährlich).

5. Bewährungshilfestatistik
Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Ländern und Anordnungen
der Länder.

Periodizität:
Laufende Berichterstattung, jähriiche Zusammenstel-
Iung.

Kreis der Bef ragten:
B ewä hrun gshe If e r.

Berichtsweg:
Befragte - Landesjustizverwaltungen - SILA- SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Bestand, Zugänge und Abgänge unterstellter Personen
nach dem angewandten Strafrecht und der Art der Un-
terstellung. Personen, bei denen die Unterstellung
durch Widerruf oder infolge Bewährung beendet wor-
den ist, nadr persönlichen, sozialen und krimino-
logischen Merkmalen.

Veröf f entlichungen:
WiSta 65i2, 2+.
Fachserie A, Reihe I (rährlictr),

Reihe 9/IV (jährlich).

6. Auslieferungsstatistik
Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Justizministerien der Länder.

Periodizität:
Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung.

Kreis der Bef ragten:
Oberlandesgericüte, Generalstaatsanwälte bei den
Ob e rl andes ge ri chten.

Berichtsweg:
Befragte - Justizministerien der Länder - Bundes-
ministerium der Justiz.

Dargesteilte Tatbestände :

Ein-, Aus- und Durchlieferung, gegliedert nadr ersudr-
ten und ersudrenden Ländern und der zugrunde liegen-
den Straftat. ZahI und Staatsangehörigkeit der Verfolg-
ten. Zahl der Nachtragsersuchen.

Veröf f entlichungen:
Bundesanzeiger (jährliö).
Statistisdres Bundesamt :

Fadrserie A, Reihe 9 (jährlich) - nur auszugsweise -.

F. Wahlen
1. Bundestagswahlstatistik

Für die Bundestags'r.vahl 1965:

Rechtsgrundlage:
Bundeswahlgesetz vom 7.Mai 1956 (BGBL I S.383), § 52.
Bundeswahlordnung in der Fassung vom B. April 1965
(BGBI. r S. 23e).

Periodizität:
Alle vier .Iahre, zuletzt anläßlich der Bundestagswahl
am 19. September 1965 durdrgeführt.
Kreis der Bef ragten:
I.: Für erste Ergebnisse: 60 000 Wahlbezirke.

II.: Für repräsentative Wahlstatistik: 1 163 ausge-
wählte Wahibezirke mit einem Anteil von etwa 20rlo
der Wahlberechtigten (siehe auch Ubersicht im An-
hang S.311).
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Berichtsweg:
Zu I.: Befragte - Gemeinden - Kreise (nur bei kreis-
angehörigen Gemeinden) - Kreiswahlleiter (Kreis-
wahlausschuß) -- Landeswahlleiter (Landeswahlaus-
schuß) - Bundeswahlleiter (Bundeswahlausschuß) -StBA.
Zt:. ll.: Befragte - Gemeinden - Kreiswahlleiter -SILA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung, ab-
gegebene ungüItige und güItige Erst- und Zweitstim-
men; Verteilung der gültigen Erststimmen auf die
Wahlkreisbewerber und der gültigen Zweitstimmen
auf die Landeslisten. Kandidaten und Gewählte nach

Parteizugehörigkeit, Altersgruppen, Wohnsitz und Be-
ruf; bei Gewählten Angabe, ob in Persönlichkeits- oder
Listenwahl gewählt.
Sonderauswertung der Ergebnisse der Briefwahl.

Zu II.: Wahlbeteiligung und Stimmabgabe nach Ge-
sdrlecht und Alter der Wahlberechtigten und Wähler
sowie nach Art der Kombination der Erst- und Zweit-
stimmen.

Veröf f entlichungen:
Wista 65/9, 10, l0r, l2i 6611,1r,2,21' 3.

Fachserie A, Reihe 8, HeIt Nr. I bis 9 (vierjährlidt).
Außerdem: Sonderveröffentlidrung »Die Wahlbewerber für die Wahl
zum 5. Deutsdlen Bundestag«.
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II. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

A. Betriebe und Arbeitskräfte
1. Betriebszählungen

a) Landwirtschaftszählung (Haupterhebung)
Für die Erhebung 1960:

Rechtsgrundlage:
Gesetz über eine Betriebszählung in der Land- und
Forstwirtschaft (Landwirtschaftszählung 1960) vom
13. April 1960 (BGBI. I S. 217) . Abdruck S. 169.
Für die Kleinflächenerhebung:
Volkszählungsgesetz 1961 vom 13. April 1961
S.437), § 3 Nr.2b. Abdruck S. 155.

(BGBI. r

Periodizität:
In etwa zehnjährigen Abständen, Ietzte Haupterhebung
mit Stichtag 31. Mai 1960 durchgeführt (Nacherhebungen
vgl. Ifd. Nr. 1 b, 1 c, 1 d und 4 a).

Kreis der Befraqten:
Rund 1 779 000 Inhaber bzw. Bewirtschafter

von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie
von Bodenflächen ab 0,5 ha Gesamtfläche;
von Erwerbsgarten- und Weinbaubetrieben;
von Erwerbsbetrieben der Binnenfischerei.

Die landwirtschaftlichen Kleinbetriebe und Kleingärten,
rund 5 500 000 Bewirtschafter einer Bodenfläche unter
0,5 ha Gesamtfläche, wurden im Rahmen der Volks-
und Berufszählung 1961 erfaßt.
Die Haupterhebung wurde mit zwei verschiedenen
Fragebogen durchgeführt, dem Betriebsbogen A mit
größerem Fragenprogramm für die Betriebe mit 2 und
mehr ha Betriebsfläche und dem Betriebsbogen B mit
gekürztem Fragenprogramm für Betriebe mit 0,5 bis
unter 2 ha Betriebsfläche; dementsprechend sind für die
Betriebe mit 2 und mehr ha Betriebsfläche einzelne Tat-
bestände ausführlicher oder tiefer gegliedert darge-
stellt.

Berichtsweg:
Befragte - Gemeinden (örtliche Durchführung der Zäh-
lung unter Mitwirkung ehrenamtlicher Zähler) - Kreise

- StLA _ StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit 0,5 und
mehr ha Betriebsfläche:
Hauptbetriebsarten, Betriebsgrößen und BesitzverhäIt-
nisse: Betriebe nach Größenklassen der Betriebsfläche,
der landwirtschaftlichen Nutzfläche, der Waldfläche
sowie sonstiger Flächen. Besitzverhältnisse nach Eigen-
und Pachtland, Betriebsinhaber nach natürlichen und
juristischen Personen sowie Vertriebenen- und Flücht-
Iingseigenschaft; Dauer der Pacht, Höhe der Pachtver-
gütung, Zahl der Teilstücke nach Größenklassen der
Iandwirtschaf tlichen Nutzfl äche.
Bodennutzung: Betriebe (ZahI und Fläche) nach Haupt-
kulturarten, Fruchtarten auf dem Ackerland, Sonder-
kulturen (Reben, Tabak, Hopfen), jeweils gegliedert
nach Größenklassen der Iandwirtschaftlichen Nutzfläche.
Personal: Betriebsinhaber und im gemeinsamen Haus-
halt lebende Familienangehörige und Verwandte nach
Geschlecht, Altersgruppen und Arbeitszeitleistung,
Stellung zum Erwerbsleben sowie der überwiegenden
Unterhaltsquelle. Familienarbeitskräfte (ständige und
nichtständige) und ständige f amilienfremde Arbeits-
kräfte nach Geschlecht, Altersgruppen, Stellung im Be-
trieb, Sozialversicherung. Fachliche Vorbiidung der Be-
triebsleiter und Hausfrauen von Betrieben mit Haupt-
produktionsrichtung landwirtschaftliche Erzeugnisse.
Größtenteils aufgegliedert nach Größenklassen der iand-
wirtschaftlichen Nutzfl äche bzw. Waldfl äche.

Nebenbetriebe, Gewerbebetriebe, Gebäude: Verarbei-
tende Nebenbetriebe der land- und forstwirtschaftlidten
Betriebe, Gewerbebetriebe der Betriebsinhaber, Wohn-
und Wirtschaftsgebäude, Werkwohnungen nachHaupt-
betriebsarten und Größenklassen der Iandwirtschaft-
Iichen Nutzfläche bzw. Waldfläche.
Viehhaltung: Betriebe mit Viehhaltung nach Arten der
Tiere, Viehbesatz gegliedert nach Pferden, Rindern,
Schweinen, Schafen, Hühnern; jeweils nach ZahI der ge-
haltenen Tiere sowie nach Größenklassen der landwirt-
schaftlichen Nutzfl äche.
Maschinenverwendung: Betriebe mit Zug- und An-
triebsmaschinen nach Art, Leistungsstärke, BesitzverhäIt-
nissen sowie nach Hauptbetriebsarten und Größen-
klassen der landwirtschaftlichen Nutzfläche (die Be'
stände an Schleppern werden außerdem vom Kraftfahrt-
Bundesamt im Rahmen der Statistik des Kraftfahr-
zeug- und -anhängerbestandes (siehe S. 97, Ifd. Nr.
VII C2) laufend nachgewiesen). Betriebe mit Arbeits-
maschinen und Geräten zur Bodenbearbeitung, Saat,
Pflanzenpflege, Düngung, Erntebergung und -verarbei-
tung, Futtermittelbereitung sowie mit Verwendung von
Fördereinrichtungen, Transportmitteln und sonstigen
technischen Einrichtungen, jeweils nach Art und Besitz-
verhältnis sowie Größenklassen der landwirtschaft-
Iichen Nutzfläche.
Betriebswirtschaftliche Angaben: Betriebe nadr Boden-
nutzungssystem, Iandwirtschaftliche Betriebe nach dem
Zuerwerb der Besitzerfamilien, betriebswirtschaftlidte
Struktur, Mechanisierungsstufen und -grad, Arbeits-
kräfte-, Vieh- und Zugkräftebesatz.
Für bewirtschaftete Bodenflächen unter 0,5 ha (Klein-
flächenerhebung 1961): Haushalte nach Zahl und
Größenklasse der Gesamtfläche, gegliedert nach Nut-
zung als Garten-, Acker-, Rebland und sonstigen land-
wirtschaftlichen Nutzflächen sowie Wald. Ferner geson-
derte Ergebnisse für Vertriebene und Zugewanderte.

Veröf f entlichungen:
Wista 60/5 (M), I (M); 6112,2x, 5, 5*;6212,2r, 5, 5r, 6,6*,7, ?r,
10, 1O*, 11, 71*,12,12ri 6312,2+,3,3+, 6, 6*, 7,?*, ll, ll*; 64/9, 9*.
Fachserie B, Landwirtschaftszählung vom 31. Mai 1960, Heft I bis 13
sowie 48 \/orberichte; Erhebung der bewirtsciafteten Kleinfläctlen
unter 0,5 Hektar Gesamtfläche, HeIt l sowie 2 Vorberichte.

b) Gartenbauerhebung

R e c h t s g r u n d I a g e :

Siehe Ifd, Nr. 1 a.

Periodizität:
Zrletzl im JuIi 1961 als Nacherhebung zur Landwirt-
schaftszählung 1960 durchgeführt.

Kreis der Befragten:
Rund 210000 Betriebe, die Obst, Gemüse, Blumen und
Zierpflanzen oder Baumschulerzeugnisse zu Erwerbs-
zwecken anbauen.

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. I a.

Dargestellte Tatbestände :

Betriebsart, Produktionssparte, Absatzverhältnis, Be-
sitzverhäItnis; Verbindung mit gewerblichen Betriebs-
zweigen, Flächenangaben über Gemüse- und Zierpflan-
zenanbau, Baumschulkulturen und Obstbau; Obstbaum-
bestände (ertragfähige und noch nicht ertragfähige)
nach Art und Zahl (teilweise auch nach Baumformen,
für Apfel auch nach Sorten); Unterglasanlagen nach
Art, Umfang und ihrer Nutzung; Masdrinen, Geräte,
Transportmittel, Wasserversorgung, Lagerräume; Ar-
beitskräfte nach Familienzugehörigkeit, Umfang ihrer
Tätigkeit im Obst-, Gemüse- und sonstigen Gartenbau
sowie nadr Art der Tätigkeit.
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Veröf f entlichungen:
WiSta 60/5 (M)t 621110, 10*, 12, l2*;6314, 4*,5, 5*, 7, 7+, 9, 9r, 10,
10 +; 64/6; 65i5, 5 +.
Fachserie B, Gartenbauerhebung 1961, Heft I bis 3 sowie 23 Vor-
b erich te.

c) Forsterhebung

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 1 a und Verordnung über die Forsterhe-
bung der Landwirtschaftszählung 1960 vom 3. März 1961
(Bundesanzeiger Nr. 46 S. 1). Abdruck S. 171.

Periodizität:
Ztletzt von April 1961 bis März 1962 mit Stichtag vom
1. Oktober 1960 als Nacherhebung zur Landwirtschafts-
zählung 1960 durchgeführt.

Kreis der Bef ragten:
Rund 500 000 Bewirtschafter von Forstbetrieben und
Waldflächen ab 0,5 ha.

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 1 a,

Dargestellte Tatbestände :

Forstbetriebe nach Größe, Kultur- und Betriebsart
(Hoch-, Plenter-, Mittei-, Niederwald), Besitzart (Bun-
des-, Landes-, Gemeinde-, Körperschafts-, Privatforsten);
Baumarten, Alters- und Ertragsklassen sowie Bestok-
kungsgrad der Bestände; Arbeitskräfte nach Familien-
arbeitskräften und familienfremden Arbeitskräften
sowie nach ständig, nicht ständig und vorübergehend
Beschäftigten.

Veröf f entlichungen:
Wista 60i5 (M).
Fachserie B, Forsterhebung 1961, Hefl I und 2 sowie Vorbericht.

d) Binnenfischereierhebung

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Ztletzt im Juni 1962 als Nacherhebung zur Landwirt-
schaftszählung 1960 durchgeführt.

Kreis der Bef ragten:
Rund 5300 Betriebe der Fluß- und Seenfischerei, Teich-
wirtschaft und Fischzucht.

Berichtsweg
Siehe lfd. Nr. 1 a

Dargestellte Tatbestände :

Haupt- und nebenberufliche Betriebsinhaber nach Ge-
schlechti Familienarbeitskräfte nach Geschlecht und
Berufsgruppen; familienfremde Arbeitskräfte nach
Geschlecht, Beschäftigungsgruppen und Stellung im
Beruf.
Fluß- und Seenfischereibetriebe: Größenklassen der
befischten Fläche, Fangergebnisse im Jahre 1961 nach
Speise- und Futterfischen, Fischbesatz; Fischereiinven-
tar, Fisdrereifahrzeuge, Hälter- und Kühlanlagen, Kraft-
fahrzeuge.
Betriebe der Teichwirtschaft und Fischzucht: Art und
Größe der Teiche, Erzeugung im Jahre 1961 nach Art,
Alter und Menge der Fische; Wirtschaftsinventar, Fut-
termittelverbrauch 1961, Verluste durch Abwässer und
Fischkrankheiten.

Veröf f entlichungen:
wista 60/5 (M).
Fachserie B, Binnenfischereierhebung 1962, HefL 1.

e) Weinbaubetrietrserhebung

Rechtsgrundlage:
Verordnung über eine Weinbaubetriebserhebung im
Jahre 1958 vom 12. März 1958 (Bundesanzeiger Nr.50
S. 1). Abdruck S. 173.

Periodizität:
Von März bis Mai 1958 durchgeführt.

Kreis der Befragten:
Rund 91 000 Betriebe mit Rebflächen von 20 und mehr
Ar sowie Winzergenossenschaften; bei Anbau zu Er-
werbszwecken, auch Betriebe mit Rebflächen unter
20 Ar.
Berichtsweg
Siehe lfd. Nr. 1 a

Dargestellte Tatbestände :

Weinbaribetriebe nach Art und Größenklasse; Betriebs-
flädre, landwirtschaftliche Nutzfläche und Rebfläche;
Weinmosternte, ihre Verwertung und Absatzwege;
Arbeitskräfte und technische Einrichtungen; im .Wein-

bau eingesetzte Zugtiere; Düngerzukauf.

V e r ö f f e n t 1 i c h u n g e n :

Wista 59i2, 2*, 9, 91.
STBRD Band 224.

Bemerkungen:
Die Erhebung wurde nur in den Ländern mit Weinbau
INordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg, Bayern und Saarland) durchgeführt.

2. EWG-Strukturerhebung in der Landwirtschaft
(in Vorbereitung)
Rechtsgrundlage:
Verordnung Nr.70/66/EWG des Rates vom 14.Juni 1966
über die Durchführung einer Grunderhebung im Rah-
men eines Erhebungsprograrnms zur Untersudrung der
Struktur der landwirtschaftlidren Betriebe (Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften S. 2065). Abdruck
s. 174.
In Vorbereitung: Gesetz zur Durchführung der Ver-
ordnung Nr. 70/66/EWG.

Periodizität:
Vorgesehen:
Im Winter 1966/67 Grunderhebung über die Struktur
der landwirtschaftlichen Betriebe; 1967 bis 1969 reprä-
sentative Sondererhebungen z:ur Untersudrung be-
stimmter Spezialfragen.

Kreis der Befragten:
Grunderhebung:
Etwa 200/o (: rund 300000) der Inhaber bzw. Bewirt-
schafter von landwirtschaftlichen Betrieben mit 1 und
mehr ha landwirtschaftlictr genutzter Fläche, bei Markt-
belieferung auch Betriebe mit einer landwirtschaftlidr
genutzten Fläche unter t ha (siehe auch Ubersidrt im
Anhang S.311).

Berichtsweg:
Befragte (Befragung ciurch Interviewer) - Gemeinden

- Kreise - StLÄ - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Im Rahmen der Grunderhebung vorgesehen:
BesitzverhäItnisse, Bodennutzung, Viehhaltung, Ar-
beitskräfte; Ausbildung des Betriebsleiters, Buch-
führung und Beratung; Verwendung von Schleppern
und landwirtschaftlichen Maschinen; Mitgliedschaft bei
Iandwirtschaftlichen Genossenschaften, vertragliche
Bindungen bei der Erzeugung und dem Verkauf;
Selbstbe- und Verarbeitung der Erzeugnisse des Be-
triebes; Darstellung der landwirtschaftlichen Betriebe
nach Betriebstypen und Betriebsgrößenklassen.

Veröf f entlichungen:
Vorgeseheni Fachserie B.

Bemerkungen:
Die Bestimmungen zur Durchführung der Sonder-
erhebungen sind noch vom Rat der EWG zu erlassen.

3. Weinbaukataster
R e c h t s g r u n d I a g e :

Siehe besondere Ausführungen auf S. 177

-64-



Periodizität:
Ende 1964 Einrichtung des Weinbaukatasters; 1965/66
erste statistische Aufbereitung. Ab 1967 jährliche Ver-
vollständigung (stichprobenweise). In zehnjährigen
Abständen, erstmaiig 1976, voilständige Uberholung
des Weinbaukatasters vorgesehen.

Kreis der Befragten:
Weinbaubetriebe mit einer Rebfläche von 10 und mehr'
Ar, bei Marktbeiieferung auch Betriebe mit einer Reb-
fläche unter 10 Ar.

Berichtsweg:
tsefragte - Gemeinden - SILA - SIBA.

Dargestelite Tatbestände :

Weinbaubetriebe sowie deren Rebflächen und Reb-
grundstücke nach Besitzverhältnissen; Art der Erzeu-
gung, Zahl der Rebgrundstücke, Anteil der bestockten
Rebfläche an der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Art
der Lage, Zahl der Rebstöcke je Ar; Rebsorten nach
dem Jahr der Pflanzung.

Veröf f entlichungen:
Vorgesehen: Fachserie B, Reihe 2/III (jöhrlictt)

Bemerkungen:
Angaben über Weinerzeugung und Weinbestand siehe
S.70, lfd. Nr. C2; Angaben über Rebflächen siehe auch
S. 66, lfd. Nr. B 1 (Bodennutzungserhebung); Angaben
über Wachstumstand der Reben und über Weinmost-
erträge siehe S. 69, Ifd. Nr. B 3 d.

4. Arbeitskräf teerhebungen

a) Arbeitskräiteerhebung 1960/61

Rechtsgrundlage:
Gesetz über eine Betriebszählung in der Land- und
Forstwirtschaft (Landwirtschaftszählung 1960) vom
13. April 1960 (BGBI. 1S.2lV). Abdruck S. 169.

Periodizität:
Monatiiche Erhebungen als Nacherhebung zur Land-
wirtschaftszählung 1960 für November 1960 bis Oktober
1961.

Kreis der Befragten:
Ausgewähite Betriebe der Landwirtschaft und des Gar-
tenbaus mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche ab
0,5 ha sowie ausgewählte Forstbetriebe ab 50 ha Wald-
fläche.
Die Erhebungen wurden nach einem einstufigen,
tiefgeschichteten Auswahlverfahren durchgeführt. Die
ausgewählten zwei Gruppen von Betrieben wurden
alternierend jeden zweiten Monat befragt. Jede der
beiden Gruppen umfaßte 50 000 (3 0/o) der bei der
Landwirtschaftszählung 1960 befragten Betriebe. Die
Schichtung erfolgte nach den drei Hauptbetriebsarten
Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft nach
Größenklassen der Iandwirtschaftlichen Nutzfläche bzw.
Waldfläche, bei der Landwirtschaft außerdem in den
Größenklassen von 5 bis unter 30 ha landwirtschaft-
Iicher Nutzfläche nach Betrieben mit und ohne ständige
familienfremde Arbeitskräfte, in den Größenklassen
von 30 und mehr ha landwirtschaftlicher Nutzfläche
nach Bodennutzungssystemen. Siehe auch Ubersicht im
Anhang S. 31 1.

Berichtsweq:
Befragte - Gemeinden - StLÄ - StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Familienangehörige und familienfremde Arbeitskräfte
nach Geschlecht, Alter, Arbeitseinsatz im Betrieb im
jeweiligen Erhebungsmonat, aufgegliedert nach den
Hauptbetriebsgruppen Landwirtschaft, Gartenbau und
Forstwirtschaft sowie nach Größenklassen der land-
wirtsdraftlichen Nutzfläche bzw. der Waldfläche.

Veröf f entlichungen:
Wista 61/5 lM)t 6312, 2*.
Fachserie B, ArbeitskräJteerhebung 1960/61 in den land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben.

Bemerkungen:
In den Stadtstaaten wurde die Erhebung nicht durch-
geführt,

b) Statistik der Arbeitskräfte
R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz über eine Statistik der Arbeitskräfte in der
Land- und Forstwirtschaft vom 24. Junl. 1964 (BGBI. I
S.409). Abdruck S. 181.

Periodizität:
I. Landwirtschaft (einschließlich Gartenbau) :

Erstmals 1964165, dann in jedem 2. Wirtschaftsjahr (bis
1970/71) vierteljährliche Erhebung (für jeweils einen
Monat) und Aufbereitung (ab 1970171 nur in jedem
3. Wirtschaftsjahr).
IL Forstwirtschaft:
Erstmals 1963164, dann in jedem 2. Wirtschaftsjahr (bis
1969/70) jährliche Erhebung und Aufbereitung (ab
1969/70 nur in jedem 3. Wirtschaftsjahr). Die Erhebun-
gen finden jeweils in den ersten 3 Monaten nach Ab-
lauf des Forstwirtschaftsjahres statt.
In den Stadtstaaten finden die Erhebungen für die
Forstwirtschaft jeweils nur in jedem 2. Erhebungsjahr
und für die Landwirtschaft jeweils nur in einem Quartal
statt.

Kreis der Befragten:
Zu L: Betriebe mit 2 und mehr ha landwirtschaftlicher
Nutzfläche und für den Markt erzeugende Betriebe (mit
Verkaufserlösen von 1000 DM und mehr) mit 0,5 bis
unter 2 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche. Insgesamt
rund 65 000 Betriebe, das entspricht einem Auswahlsatz
von etwa 5,5 0/o (siehe auch Ubersicht im Anhang
s.311).
Zu II.: Rund 3000 private Forstbetriebe und Betriebe
von Körperschafts- und Gemeinschaftsforsten mit 50
und mehr ha Waldfläche (Auswahlsatz etwa 300/o -siehe auch Ubersicht im Anhang S.311). Für die Staats-
forsten und Forstämter der Landwirtschaftskammern
erfolgen die Meldungen durch die obersten Aufsichts-
behörden.

Berichtsweg:
Befragte - Gemeinden (nur in einzelnen Ländern) -SILA - StBA.

Dargestellte Tatbestände :

ZuI.: Betriebsinhaber und ihre Familienangehörigen
nach Geschlecht, Alter, Arbeitseinsatz im Betrieb, Be-
schäftigung außerhalb des Betriebes; familienfremde
Arbeitskräfte nach Geschlecht, Aiter, Arbeitseinsatz und
Stellung im Betrieb. Außerdem gegliedert nach Größen-
klassen der landwirtschaftlichen Nutzfläche in der
Unterscheidung nach hauptberuflich und nebenberuflich
bewirtschafteten Betrieben.
Zu II.: Betriebseigene Arbeitskräfte, gegliedert nach
Familienarbeitskräften, Beamten und Angestellten
sowie Lohnarbeitskräften; betriebsfremde Arbeitskräfte;
ferner verschiedene Nachweisungen über den Arbeits-
einsatz. Gliederung der Ergebnisse nach Größenklassen
der Waldfläche (Staatsforsten ohne Größenklassen-
gliederung), getrennt nach Privatforsten und Körper-
sdraftsforsten.

Veröf f entlichungen:
Wista 66/3,3+,6,6*.
Vorgesehen: Fachserie B, Reihe 5/II.

Bemerkungen:
Das Wirtschaftsjahr in der Landwirtschaft rechnet von
JuIi bis Juni. Als Forstwirtschaftsjahr rechnet in der
Mehrzahl der Länder die Zeit von Oktober bis Sep-
tember; in Rheinland-PIalz und Bayern wurde es auf
das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) abgestellt.
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5. Sonderstatistiken

a) Buchführungsstatistik Iandwirtschaitlidrer, weinbau-
licher und gartenbaulicher Betriebe

Rechtsgrundlage:
Landwirtschaftsgesetz vom 5. September 1955 (BGBI. I
s.565).

Periodizität:
Jährlidre Zusammenstellung (jeweils für das Wirt-
sdraftsjahr vom 1. Juli bis 30. Juni).

Kreis der Bef ragten:
Landwirtschaftliche Buchstellen (auf Grund der Ab-
schlüsse, die für ausgewählte Betriebe der Landwirt-
schaft, des Garten- und Weinbaues vorgenommen
werden).

Berichtsweg:
Befragte - Landwirtschaftskammern bzw. Landwirt-
schaftsministerien der Länder - Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Dargestellte Tatbestände :

Feststellung der Einnahmen und Ausgaben, der Ren-
tabilitäts- und Einkommensverhältnisse und des Schul-
denstandes der Landwirtschaft, des Garten- und Wein-
baues.

Veröf f entlichungen:
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten;
Verwendung der Angaben u. a, in dem jährlichen Bericht über die
Lage der Lands'irtschaft gemäß § 4 des Landwirtsctlaftsgesetzes
(Grüner Bericht).
Sonderveröffentlichungen (in zweijährigen Abständen) als Broschüren
»Landwirtschaftlicüe Buchführungsergebnissen, »Bucttführungsergeb-
nisse von Gartenbaubetrieben« und »Buchführungsergebnisse von
Weinbaube trieben«.

b) Berichterstattung über ländliche Siedlung
R e c h t s g r u n d i a g e :

Vereinbarungen mit den Ländern.

Periodizität:
Jährliche Beridrterstattung und Zusammenstellung.

Kreis der Bef ragten:
Untere Siedlungsbehörden.

Berichtsweg:
Befragte - Landwirtsdraftsministerien der Länder -Bundesministerium für Ernährung, Landwirtsdraft und
Forsten.

Dargestellte Tatbestände :

Beschaffung und Verteilung von Siedlungsland nach
dem Reichssiedlungsgesetz vorn 11.August 1919 und
den Bodenreformgesetzen der Länder. Anfall und Ver-
wendung von Siedlungsland; Landvorrat. Verteilung
von Siedlungsland (errichtete Siedlerstellen); Herkunft
der Neusiedlerfamilien und der sonstigen auf den
Siedlerstellen wohnenden Familien.
Eingliederung von Heimatvertriebenen und Flüchtlin-
gen aus der SBZ in landwirtschaftliche Betriebe auf
Grund des Flüchtlingssiedlungsgesetzes vom 10. August
1949 und des Bundesvertriebenengesetzes vom 19. Mai
1953 in der Fassung vom 13. Oktober 1961. Anzahl und
Größe der übernommenen Betriebe, Finanzierung der
Eingliederungsmaßnahmen. Gesamtergebnis der länd-
lidren Siedlung.

V e r ö f f e n t i i c h u n g e n :

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten:
Statistischer Monatsbericht (jährlictr).
Statistisches Jahrbuch.
Agrarstrukturberidrt,

c) Berichterstattung über Flurbereinigung
Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 5 b.

Periodizität:
Siehe lfd. Nr. 5 b.

Kreis der Befragten:
Untere Flurbereinigungsbehörden.

Berichtsweg:
Siehe ]fd. Nr. 5b.

Dargestellte Tatbestände :

Anhängige und abgeschlossene Flurbereinigungsverfah-
ren und Flächen der Grundstüd<e. Bearbeitete und
bereinigte Flächen. Beteiligte Grundeigentümer und
ihre alten und neuen Flurstücke, beteiligte Betriebe
und ihr Zusammenlegungsverhältnis, gegliedert nadr
Betriebsgrößenklassen. Sonstige Gesamtergebnisse der
Flurberernigungsverfahren, bei denen im Beridrtsjahr
neue Grundstücke zugeteilt wurden.

Veröf f entiichungen:
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtsdraft und Forstenr
Statistisdrer Monatsberidrt (i ährlict).
Statistisches Jahrbuctr.
Agrarstrukturberidrt,

d) Beridrterstattung über landwirtschaftlicüe Ausbil-
dung und Wirtschaftsberatung

Rechtsgrundlage:
Siehe ]fd. Nr. 5 b.

Periodizität:
Siehe lfd. Nr.5b.
Kreis der Befragten:
Landwirtschaftskammern bzw. zuständige Behörden
der Länder.

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 5b.

Dargestellte Tatbestände :

Angaben über praktische Berufsausbildung in Lehr-
betrieben, Fach- und Spezialschulen; Landwirtschafts-
studium und Vorbereitungsdienst der Landwirtsdrafts-
referendare. Zahi der Wirtschaftsberater und der Be-
ratungsringe.

Veröffentlichungen:
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten:
Statistischer Monatsberidrt (j ährliö) .

Statistisches Jahrbuch.

B. Bodennutzung und Ernte
1. Bodennutzungserhebung

a) Bodennutzungsvorerhebung

Rechtsgrundlage:
Gesetz über Bodennutzungs- und Ernteerhebung vom
23. Juni 1964 (BGBI. I S.405). Abdruck S.182.

Periodizität:
Jährliche Erhebungen in der Zeit von Januar bis Mai
und Aufbereitung.
Kreis der Befragten:
Rund l,5Millionen Inhaber und Eigentümer von land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben und von Gesamt-
flächen ab 0,5 ha, die ganz oder teilweise land- oder
forstwirtschaftlich genutzt werden; die Gemeinden für
alle sonstigen FIächen.

Berichtsweg:
Befragte - Gemeinden (örtliche Durdrführung der
Erhebung unter Mitwirkung ehrenamtlicher Zähler) --
Kreise-SILA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Wirtschaftsfläche, gegliedert nadr Hauptnutzungsarten
(landwirtschaftlidre Nutzflädre, Waldflädre usw.). Land-
wirtsdraftliche Nutzfläche nach Kulturarten (Ad<er-,
Dauergrün- und Rebland usw.).

Veröf f entlichungen:
Wista 62r'8, 10, 10*; 63/8, 10, 10r; 64/8, 10, l0r; 65r'8, ll, 11r.
Fadrserie B, Reihe I (iährlich),

Reihe li'I (jährlidr).
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Bemerkungen:
AIle 6 Jahre, beginnend 1965, Neufeststeilung der
Bodenflächen und Rechtsgrund ihres Besitzes an Hand
der Katasterunterlagen; in den übrigen Jahren (in den
Stadtstaaten und in Städten mit mehr als 100 000 Ein-
wohnern nur in jedem 3.Jahr) Ermittlung der Verände-
rungen. Ferner wird jährlich nach der Markterzeugung
gefragt, alle 3 Jahre außerdem wird die Hauptproduk-
tionsridrtung der Betriebe und die Flüchtlings- bzw.
Vertriebeneneigensdlaft der Inhaber neu ermittelt.
Uber die Nachprüfung der Erhebung siehe unter lfd.
Nr. 19.

b) Bodennutzungshaupterhebung
Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Jährli&e Erhebung im Mai und Aufbereitung. Alle
3 Jahre (in den Stadtstaaten und in Städten mit mehr
als 100000 Einwohnern nur alle 6Jahre), beginnend
1965, Totalerhebung; übrige Jahre Repräsentativ-
erhebung.

Kreis der Befragten:
Totalerhebung: Rund 1,5 Millionen Inhaber von land-
und forstwirtschaftlidren Betrieben und von Gesamt-
flächen ab 0,5 ha, die ganz oder teilweise land- oder
f orstwirtsdraf tlich genutzt werden.
Repräsentativerhebung: Höchstens 100/o der Befragten
aus der Totalerhebung (siehe auch Ubersicht im An-
hang S.311).

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 1a.

Dargestelite Tatbestände :

Nutzung des Ackerlandes nach Fruchtarten (Getreide,
Hackfrüchte, Gartengewächse, Futterpflanzen, Olfrüdrte
usw.). Ferner die gegenüber der Vorerhebung einge-
tretenen Veränderungen.

Veröf f entlichungen:
Wista 6218, 10,10*;63/8, 10, 10*;64/8, 10, 10+; 65/11,11*.
Fadrserie B, Reihe I (jährlidr),

Reihe 1/I (jährlic}l).

Bemerkungen:
Uber die Nachprüfung der Erhebung siehe unter lfd.
Nr. 19.
In Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern
wird der Hopfenanbau jährlich total erfaßt.

c) Bodennutzungsnacherhebung
Rechtsgrundlage:
Siehe Ifd. Nr. I a.

Periodizität:
Jährliche Erhebung im Oktober und Aufbereitung.
AIle 3 Jahre (in den Stadtstaaten und in Städten mit
mehr als 100 000 Einwohnern nur alle 6 Jahre), be-
ginnend 1965, Totalerhebung; übrige Jahre Repräsen-
tativerhebung.

Kreis der Befragten:
Siehe lfd. Nr. 1b.

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. I a

Dargestellte Tatbestände :

Anbauflächen von Sommer- und Winterzwisdrenfrüch-
ten (Untersaat, Stoppelsaat) sowie von Futterpflanzen
zur Saatguterzeugung.

Veröf f entlichungen:
WiSta 62ll; 6312i 6411;65/li 6611.

Fadrseile B, Reihe 1 (jährliü),
Reihe l/II (jährlich)

d) Gemüse-Vorerhebung
R e c h t s g r u n d I a g e :

Siehe lfd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Jähriiche repräsentative Erhebung im Februar und
Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
AIle Personen, die Gemüse oder Erdbeeren zu Erwerbs-
zwecken anbauen (in nicht mehr als 20 0/o der Ge-
meinden - siehe auch Ubersicht im Anhang S.312).

Berichtsweg:
Siehe ]fd. Nr. I a.

Dargestellte Tatbestände :

Erwerbsmäßiger Anbau von Gemüse und Erdbeeren:
Beabsichtigter Anbau von wichtigen Gemüsearten auf
dem Freiland. Tatsächliche Anbauflächen der über-
winternden Gemüsearten. Erdbeeranbau.

Veröffentlichungen
WiSta 65/4.
Fadrserie B, Reihe 2 (jährlich),

Reihe 2/I (jährlid,

e) Gemüse-Haupterhebung

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 1a.

Periodizität:
Jährliche Erhebung im Juli und Aufbereitung. Alle
3 Jahre, beginnend 1966, Totalerhebung; übrige Jahre
Repräsentativerhebung.

Kreis der Befragten:
Totalerhebung: Alle Personen, die Gemüse, Erdbeeren
und Zierpflanze\ zt Erwerbszwecken anbauen.
Repräsentativerhebung: Befragte der Totalerhebung
bei hödrstens 20010 der Gemeinden (siehe auch Uber-
sicht im Anhang S. 312).

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 1a.

Dargestellte Tatbestände :

Flächen des erwerbsmäßigen Anbaues von Gemüse
auf dem Freiland und in Unterglasanlagen sowie von
Erdbeeren. Beabsichtigter Anbau von überwinternden
Gemüsearten. Ferner jedes 3. Jahr der Anbau von
Zierpflanzen (jeweils Flächen nach Pflanzenarten und
-gruppen).

Veröf f entlichungen:
WiSta 62111; 63llli 64111i 65lll.
Fadrserie B, Reihe 2 (jährlich),

. Reihe 2/I (jährlich).

Bemerkungen:
Die HeiI- und Gewürzpflanzenerhebung fällt ab 1966
als Einzelerhebung .weg, da die Anbauflächen auch im
Rahmen der Gemüse-Haupterhebung festgestellt wer-
den können.

f) Baumschulerhebung

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 1a.

Periodizität:
Jährliche Erhebungen in der Zeit von JuIi bis August
und Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
Alle Personen, die sich mit der Anzudrt von Baum'
schulerzeugnissen befassen (rund 6300Betriebe).

Berichtsweg:
Siehe ]fd. Nr. 1a.
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Dargestellte Tatbestände :

Baumschulfläche; Bestand an Obst- und Ziergehölzen
sowie an Forstpflanzen nach Arten und Anzudttmerk-
malen.

Veröf f entlichungen:
WiSta 6212; 64lllt 6611.
Fadrserie B, Reihe 2 (jährlidr),

Reihe 2/V (jährlich).

g) Erhebung zur Nachprüfung der Bodennutzungsvor-
und Bodennutzungshaupterhebung

Rechtsgrundlage:
Siehe ]fd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Ab 1965 alle 3 Jahre im Ansdrluß an die Boden-
nutzungshaupterhebung (vor 1965 fand die letzte Nadt-
prüfung 1960 statt).

Kreis der Bef ragten:
Kreiskommissionen, Eigentümer und Inhaber von land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben und von Gesamt-
flächen ab 0,5 ha, die ganz oder teilweise landwirt-
sdraftlich genutzt werden.
Die Nachprüfungen erstrecken sich auf höchstens
0,2olo der Auskunftspflichtigen (zur Zeit rund 2600 Be-
triebe), die durch Zufallsauswahl bestimmt werden. Die
Flächen werden nach amtlidren Unterlagen und die
Nutzungsarten durdr Feldbegehung festgestellt (siehe
auch Ubersidrt im Anhang S.313).

Berichtsweg:
Befragte - Landesarbeitsgemeinsdraften - StLÄ (Zu-
sammenstelluns) - StBÄ - Zentraler Sadtverstän-
digenaussdruß beim Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtsdraf t und Forsten.

Dargestellte Tatbestände :

Beridrtigte Ergebnisse der Bodennutzungsvor- und
Bodennutzungshaupterhebung (die Ergebnisse der
Nadrprüfung dienen als Grundlage von Flächenzu- und
Flädrenabsdrlägen zur Berichtigung genannter Ergeb-
nisse).

Veröf f entlichungen:
Fadrserie B, Reihe 1 (dreijährlict).

Bemerkungen:
In den Stadtstaaten und in den Städten mit mehr als
100 000 Einwohnern findet die Nachprüfung nidrt statt.

2. Obstbaumzählung

Rechtsgrundlage:
Gesetz über Bodennutzungs- und Ernteerhebung vom
23. Juni 1964 (BGBI. I S.405). Abdruck S. 182,

Periodizität:
Unregelmäßig, zuletzt als Totalerhebung im Herbst 1965
durchgeführt (Ietzte Repräsentativerhebung 1958, Ietzte
Totalerhebung 1951).

Kreis der Bef ragten:
Gemeinden (gewannweise Ermittlungen durdr ehren-
amtliche Zähler, in EinzelfäIlen audr durdt Nutzungs-
berechtigte der Obstbäume).

Berichtsweg:
Befragte - Kreise - StLA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Obstbaumbestände, gegliedert nach Obstarten, Baum-
formen (nur für Kernobst), Ertragfähigkeit und Stand-
orten,

Veröffentlichungen
Fadrserie B, Reihe 2.

3. Ernteberichterstattung

a) Beridrterstattung über Wadrstumstand und Erträge
der landwirtsdaitlidren Feldfrüchte und des Grün-
landes

R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz über Bodennutzungs- und Ernteerhebung vom
23. Juni 1964 (BGBI. I S.405). Abdrudr S. 182.

Periodizität:
Von März bis November monatlidre Erhebung und Auf-
bereitung.

Kreis der Befragten:
Rund 7500 ehrenamtlidre Beridlterstatter.

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Wadrstumstand bestimmter Feldfrüdrte (Roggen, Wei-
zen, Hafer, Kartoffeln, Zudrerrüben usw.) sowie Vor-
sdrätzungen und endgültige Sdlätzungen der Ernte-
erträge von Ad<erfrüchten und des Grünlandes. In-
folge Auswinterung umgepflügte oder umzupflügende
FIädren.

Veröf f entlichungen:
WiSta 6211,8, 10, 10+, 11, ll*,12, 12';63/2,2r, 8, 10, l0'
12, 12+i 6411,1r,8, 10, 10', 11, 11*, 12, 12'i 65t1,1', B, 1l
12+;66/1,1i.
Fadrserie B, Reihe 1 (jährliö),

Reihe liII (unregelmäßig).

Bemerkungen:
Zur Sidrerung der Ertragssdrätzungen werden außerdem
repräsentative Ertragsfeststellungen vorgenommen.
Dabei dürfen jährliö nidrt mehr als je drei landwirt-
schaftlidre Frudrtarten, Gemüse- und Obstarten, ins-
gesamt jedoch nidrt mehr als sedrs dieser Arten sowie
Weinmost einbezogen werden. Für jede dieser Arten
dürfen nidrt mehr als 0,50/o der Betriebe, Bodenfläöen
oder Obstbäume herangezogen werden.

b) Beridrterstattung über Wadrstumstand und Erträge
von Gemüse und Erdbeeren

Rechtsgrundlage
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Periodizität:
Von März bis Oktober monatlidre Erhebung und Auf-
bereitung.

Kreis der Befragten:
Rund 2400 ehrenamtlidre Berichterstatter

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Dargestellte Tatbestände :

Wadrstumstand, Erntevorschätzungen und Erntesdtät-
zungen für Gemüsearten und -sortengruppen, Erd-
beeren (jeweils aus dem Erwerbsanbau).

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

WiSta 62lll; 63lllt 64111.
Fadrserie B, Reihe 2 (jährlidr),

Reihe 2/I (unregelmäßig),

Bemerkungen:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

c) Beridrterstaltung über Wachstumstand und Erträge
des Obstes

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Periodizität:
Von Mai bis Oktober monatlidre Erhebung und Auf-
bereitung.

ll, l1*,lt,, t2,
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Kreis der Befragten:
Rund. 5800 e}rrenamtliche B ericilterstatter

Berichtsweq:
Siehe Ifd. Nr. 3 a.

Dargestellte Tatbestände :

Wachstumstand, Erntevorschätzungen und Ernteschäi-
zungen der wichtigsten Obstarten.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

WiSta 62 l1; 63'11; 6d Il; tjl ll.
Fachserie B, Reihe 2 (jährlich),

Reihe 2/II (jährlichl.

Bemerkungen:
Siehe lfd. Nr. 3 a,

d) Berichterstattung über Wachstumstand der Reben
und Weinmosterträge

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Periodizität:
Von Mai bis November monatliche Erhebung und Auf-
bereitung.

Kreis der Befragten:
Rund 1400 ehrenamtliche Berichterstatter.

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Dargestellte Tatbestände :

Stand der Reben und Güte der Trauben; Vorschätzung
und Schätzung der Weinmosternte, der Güte des
Mostes, des Mostgewichts und Säuregehalts.

Veröf f entlichungen:
Wista 62/1, 1.*; 63i2i 6412; 6512, 2* i 6612, 2r .

Fachserie B, Reihe 2 (jährlich),
Reihe 2/III (unregelmäßig).

Bemerkungen:
Siehe ]fd. Nr. 3 a.

e) Besondere Ernteermittlung

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Periodizität:
Jährliche Ermittlung und Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
Kreiskommissioncn für besondere Ernteermittlungen
sowie ausgewäirlte Inhaber landwirtschaftlicher Be-
triebe.

Berichtsweg:
Befragte Landesarbeitsgemeinschaften (Landwirt-
schaftsministerien der Länder, SILA, Sachverständige;
verantwortlich für die Durchftihrung) - Zentraler
Sachverständigenausschuß (Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten, StBA, Land-
wirtschaftsministerien der Länder, SILA, Sachverstän-
dige; zuständig für Vorbereitung und Auswertung).

Dargestellte Tatbestände :

Hektarerträge für bestimmte Getreidearten und Kar-
toff elsorten (Reif estuf en).

Veröffentlichungen:
Wista 62/10, 11, 11*r 63/10, 10*, 11, 11*; 64/10,10*,11,11x;65/11,11*.
Fachserie B, Reihe 1 (jährlich),

Reihe 1/II (jährlich).

Bemerkungen:
Die Ergebnisse werden mittels Schnittproben und
Proberodungen auf höchstens 12000 Feldern gewonnen'
Bei etwa 150/o dieser Felder werden Volldrusche bzw.
Vollrodungen durchgeführt (siehe auch Ubersicht im
Anhang S.313).

Auf Grund der besonderen Ernteermittlung werden die
Schätzungen der Ernteerträge der übrigen Getreide-
arten und Kartoffelsorten (siehe lfd. Nr. 3 a) überprüft
und gegebenenfails berichtigt.
In den Stadtstaaten und in den Städten mit mehr als
100 000 Einwohnern werden diese Ermittlungen nicht
durchgeführt.

4. Sonderstatistiken
a) Betriebs- und marktwirtschaftliche Meldungen in der

Landwirtschaft

Rechtsgrundlage:
Verordnung über betriebs- und marktwirtschaftliche
Meldungen in der Landwirtschaft vom 19. November
1963 (BGBI. I S.842). Abdruck S. 172. Neuer Gesetzent-
wurf in Vorbereitung.

Periodizität:
Monatliche, halbjährliche und jährliche Erhebung und
Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Etrva 0,60/o der Betriebe mit mehr als 0,5ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche (rund 9000 Betriebe)'

Berichtsweg:
Befragte - Landwirtschaftskammern bzw. SILA -Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Foi'sten (Zusammenstellung des Bundesergebnisses im
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten und im SIBA).

Dargestellte Tatbestände :

Monatlich: Eiererzeugung und -verwertung; Erzeuger-
preise wichtiger landwirtschaftlicher Produkte (ErIös-
preise) ; Preise wichtiger Zukauffuttermittel (Ver-
braucherpreise) ; Vorräte an Getreide und Kartoffeln rn
der Landwirtschaft (jeweils September oder Oktober
bis Juni).
Zweimal irn Jahr: Vorräte an Kartoffel- und Grün-
futtersilage sowie Heu; Kartoffelverkäufe; beabsich-
tigte und endgültige Herbstaussaaten; beabsichtigter-
und endgültiger Anbau von Sommerfrüchten.
Jährlich: Betriebsmerkmale; Futterverbrauch nach Tier-
arten; Verwertung der Kartoffelernte und Pflanzgutver-
brauch; Ernteaussichten von Hauptfeldfrüchten.

V e r ö f f e n t 1 i c h u n g e n :

Bundesministerium für Ernährung, LandwirtschafL und Forsten:
Statistischer Monatsbericht (monatlich bzw. halbjährlich und
j ährlidr) .

StdIistisches Jahrbuch.

Bemerkungen:
Die Erhebungen können je nach Bedarf auch in größe-
ren Abständen durchgeführt werden; die Auskunfts-
erteitrung durch die Befragten ist freiwillig. In den
Stadtstaaten und im Saarland wird die Erhebung nicht
durchgeführt.

b) Berichterstattung über Saatgutvermehrungsflächen

Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Ländern.

Periodizität:
Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung.

Kreis der Befragten:
Saatgutanerkennungsbehörden.

Berichtsweg:
Befragte - Landwirtschaftskammern bzw. Landwirt-
schaftsministerien der Länder - Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Dargestellte Tatbestände :

Zur Feldbesichtigung angemeldete sowie mit Erfolg
feldbesichtigte Vermehrungsflächen von landwirtschaft-
lichem Saatgut nach Fruchtarten (in ha); untergliedert
nach Sorten, E1ite, Vorstufen, Hochzucht, Nachbau (bei
Kartoffeln), Stecklinge (bei Hackfrüchten - außer Kar-
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toffeln -), Landsorte (bei Luzerne, Klee und sonstigen
Futterpflanzen).
Zur Pnifung bzw. Anerkennung angemeldete sowie
feldbesichtigte Anbauflächen von Gemüsesaatgut mit
positivem Eignungsbefund; Erträge an geprüftem bzw.
anerkanntem Gemüsesaatgut.

Veröf f entlichungen:
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten:
S Latistischer Monatsbericht (j ährlich),
Statistisches Jahrbudr,

C. Ernährungslvirtschaft
(siehe audr unter II D Viehwirtschaft und Fischerei)

Statistiken der Ernährungswirtschaft

a) Berichterstattung über Getreidewirtschalt

Rechtsgrundlage:
Gesetz über den Verkehr mit Getreide und Futtermit-
teln (Getreidegesetz) vom 4. November 1950 (BGBI.
S.721) und 19. Durchführungsverordnung zum Getreide-
gesetz vom 25. Juni 1963 (BGBI. I S.434).

Periodizität:
Monatliche (Kleinmühlen: vierteljährliche) Erhebung
und Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Getreidehandel, landwirtschaftliche Genossenschaften,
Verarbeitungsbetriebe (Betriebe, die Getreide verarbei-
ten sowie Teigwarenbetriebe), Mehlfachhandel, Impor-
teure.

Berichtsweg:
Befragte - Landwirtschaftsministerien bzw. zuständige
Behörden der Länder - Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten.

Dargestellte Tatbestände :

Monatlich: Bestände an Getreide und Getreideerzeug-
nissen in zweiter Hand. Getreideverkäufe der Land-
wirtschaft nach Getreidearten. Verarbeitung von Ge-
treide und Herstellung von Getreideerzeugnissen.
Vierteljährlich: Getreide- und Mehlbilanzen.

Veröf f entlichungen:
Bundesministerium für ErDährung, Landwirtschaft und Forsten
Statistischer Monatsbericht,
Statistisches Jahrbuch,

b) Berichterstattung über Zuckerwirtsdrait
Rechtsgrundlage:
Gesetz über den Verkehr mit Zucker (Zuckergesetz)
vom 5. Januar 1951 (BGBI. I S.47) und Zweite Durch-
führungsverordnung zum Zuckergesetz vom 7. Juli 1951
(Bundesanzeiger Nr. 132 S. 1).

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Aufbereitung.
Kreis der Bef ragten:
Zuckerf abriken, SortimentsgroßhandeI, Importeure.
Berichtsweg:
Zuckerfabriken und Importeure - Wirtschaftliche Ver-
einigung Zucker - Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten.
Großhandel - Landwirtschaftsministerien der Länder -Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten.

Dargestellte Tatbestände :

Verarbeitung von Zuckerrüben und Rohzucker, Her-
stellung und Absatz von Zucker; Zuckerbestände.

Veröf f entlichungen:
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtsöaft und Forsten:
Statistisdrer Monatsberidrt.
Statistisdres Jahrbuö.

c) Berichterstattung über Fettwirtschaft (Nahrungsfette)
Rechtsgrundlage:
Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen
und Fetten (Milch- und Fettgesetz) in der Fassung vom
l0.Dezember 1952 (BGBLI S.811) und Dritte Durch-
führungsverordnung zum Milch- und Fettgesetz vom
23. November 1951 (Bundesanzeiger Nr.230 S.2).

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Aufbereitung.
Kreis der Bef ragten:
OImühlen, Margarinefabriken, Fettsdrmelzen, Schmalz-
siedereien und Importeure.

Berichtsweg:
Befragte - Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette -Bundesministerium für Ernährung, Landwirtsdraft und
Forsten.

Dargestellte Tatbestände :

Vorräte an Olfrüchten, OIen und Fetten; Verkauf von
Olfrüchten in der Landwirtschaft, Verarbeitung von OI-
früdrten, Olen und Fetten; Herstellung und Absatz von
Olen, Fetten und Margarine.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Bundesministerium für Ernährung, LandrvirLsdraft und Forstenl
S ta tistiscter Monatsbericht.
Statistisc}les Jahrbuch.

2. Weinerzeugungs- und Weinbestandsstatistik
Rechtsgrundlage:
Siehe besondere Ausführungen auf S. 177.

Periodizität:
Jährlidre Erhebung (Stichtag: 31. Dezember) und Auf-
bereitung (\Areinerzeugung erstmalig für 1965; Wein-
bestand erstmalig für 1962).

Kreis der Befragten:
l. Weinerzeugung: Weinbaubetriebe mit einer Reb-
fläche von 10 und mehr Ar, bei Marktbelieferung auch
Betriebe mit einer Rebflädre unter 10 Ar.
II. Weinbestand: Natürliche und juristisdre Personen;
ausgenommen: Privatverbraucher, Einzelhändier und
Weinbaubetriebe
Rebfläche unter 10

Marktbelieferung) mit einer(ohne
Ar.

Berichtsweg:
Befragte - Gemeinden (teilweise) - StLA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Zu L: Hergestellte Weinmenge; nidrt schon zu Wein
verarbeiteter Traubenmost; zur Weinherstellung be-
stimmte frische Trauben.
Zu II.: Lagernde Mengen an Wein und Most sowie die
für die Weinhersteilung bestimmten Trauben.
Veröf f entlichungen:
Wista 63i6i 64i6i 65/6; 66/6.
Fachserie B, Reihe 2 (iährlich),

Reihe 2/III (j ährlid mit Vorberictrr) ,

D. Viehwirtschaft und Fischerei
l. Viehzählungen

a) Allgemeine Viehzählung
Rechtsqrundlage:
Viehzählungsgesetz vom lB. Juni 1956 (BGBI. I S.522).
Abdruck S. 187. Gesetz zur Anderung des Viehzäh-
iungsgesetzes vom 3. Dezember 195B (BGBI. I S.897).
Abdruck S. 1BB.

Periodizität:
Jährliche Erhebung (Stichtag: 3. Dezember) und Auf-
bereitung.

Kreis der Befragten:
Viehhalter.
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Berichtsweg:
Befragte - Gemeinden (örtliche Durchführung der
Zählung unter Mitwirkung ehrenamtlicher Zähler) -Kreise-StLA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Halter einzelner Tierarten (Haushalte und Betriebe).
Viehbestand nach Hauptnutztierarten (Pferde, Rindvieh,
Schweine, Schafe, Ziegen, Federvieh; Bienenstöcke).
AlIe 2Jahre: Verhäitnis der Viehbestände zur landwirt-
schaftlichen Nutzfläche (1963 und 1965 nur Schweine-,
Milchkuh- und Hühnerbestände).

Veröf f entlichungen:
wista 6211, 2+; 6311, 2ri 6411, 2r,341 6511,2*t 66/1, 14.
Fadrserie B, Reihe 3 (jährlich),

Reihe 3/I (vierteljährlidr, zweijährlidt).

Bemerkungen:
In den Stadtstaaten sowie in kreisfreien Städten und
in Städten mit mehr als 50 000 Einwohnern findet die
Zählung nur alle 2 Jahre (ab 1957) statt.
Die durch die Zählungen ermittelten Bestände an
Schweinen und Rindvieh werden (außer in den Starit-
staaten) alle 2 Jahre repräsentativ nachgepdft (siehe
auch Ubersicht im Anhang S. 315).

b) Viehzwischenzählungen

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 1a.

Periodizität:
Jährlich drei Erhebungen (Stidrtage: 3. März, 3. Juni,
3. September) und Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
Schweinehalter, im Juni auch Rindvieh- und Schafhalter.

Berichtsweg:
Siehe Ifd. Nr. 1a.

Dargestellte Tatbestände :

März und September: Schweinehalter; Schweine-
bestand.
Juni: Schweine-, Rindvieh- und Schafhalter; Schweine-,
Rindvieh- und Schafbestand.

Veröf f entlichungen:
WiSta (für

(für
(für

Fachserie B

Märzl: 6214, 4ii 63/4, 5+; 6414, 6* t 65i4, str 66/4, 5*.
Juni): 6217, 7*i 631?, ?r; Un17, gt; 6517, 8*i 66/7, 7*.
September): 62110, l1r; 63/10, 1l*; 64110, 1l*t 65110, 12*
, Reihe 3 Uährlich),
Reihe 3/I (Yierteljährlictl).

II. Jährlich: Brütereien ab einem Fassungsvermögen
der Brutanlage von 500 Eiern und Geflügelschladrte-
reien mit einer Schlachtkapazität ab 500 Tieren im
Monat.

Berichtsweg:
Befragte-StL7i-SIBA.
Dalgestellte Tatbestände :

Zu 1.: Zalrrl der in die Brutschränke eingelagerten
Hühnereier, Zahl der geschlüpften Küken, jeweils ge-
trennt nach Lege- und Masthühnerrassen; ZahI der
Gänse-, Enten- und Truthühnerküken. Menge des ge'
schladrteten Geflügels inländischer Herkunft in kg,
Anteil der gewonnenen Schlachtmenge an einzelnen
handelsüblichen Zubereitungsformen.
Zu II.: Fassungsvermögen der Brutaniagen; monatliche
Schladrtkapazität.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

WiSta 66/5*.
Fachserie B, Reihe 3 Uährlidr),

Reihe 3/V (monatlidl, jährlich).

3. Statistik der Schlachtungen

a) Schlachtungsstatistik

Rechtsgrundlage:
Bekanntmachung über die Schladrtungs- und Fleisch-
beschaustatistik vom 2.November 1940 (RMBI. 1940
s.433).

Periodizität:
Laufende Erfassung, monatliche Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Schlachttier- und Fleischbeschauer, beschauende Tier-
ärzte und Beschauämter.

Berichtsweg:
Befragte - Kreise (Kreistierärzte) - StLA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Besdraute gewerblidre Schlachtungen von Tieren in-
und ausländischer Herkunft, Hausschlachtungen, jeweils
gegliedert nactt Tierarten (Rinder, KäIber, Schweine,
Schafe usw.).

Veröf f entlichunsen:
Wista 6212, 8; 63/2, 8; 6412, 8i 6512; 6612.
WiSta* (monatlich).
Fachserie B, Reihe 3 (jährlich),

Reihe 3/I1I (monatlicl, jährlidt).

b) Schlachtgewichtsstatistik

R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz über eine Schladrtgewidrtsstatistik vom 21. JuIi
1960 (BGBI. I S.588). Abdruck S. 190.
Neue Verordnung in Vorbereitung.

Periodizität:
Laufende Erfassung, monatliche Aufbereitung der
Lebendgewichte.
Außerdem jeweils im September Erfassung der
Schlacht- und Lebendgewichte zur Uberprüfung der
Ausbeutesätze (bisher vorgesehen alle 6 Jahre, und
zwar im l.Jahr [zuletzt 1960] bei Rindern, im 2.Jahr
[zuletzt 1961] bei Schweinen, im 3. Jahr [zuletzt 1962]
bei Kälbern und Schafen; ein Gesetz zur Verlängerung
des Erhebungsturnus von 6 auf l0Jahre ist in Vor-
bereitung).

Kreis der Befragten:
Eigentümer der Sdrladrttiere, ausgewählte Schladtthöfe,
Schladrtvieh- und Schladrtviehgroßmärkte.

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA

Bemerkungen:
Die Zählungen werden in den Stadtstaaten sowie in
kreisfreien Städten und in Städten mit mehr als
50 000 Einwohnern nicht durdrgeführt.
Die Zwischenzählungen werden repräsentativ mit der
ZähIfläche als Stichprobeneinheit durchgeführt (siehe
auch Ubersicht im Anhang S.314).
Die durch die Zwischenzählung im Juni ermittelten
Bestände an Schweinen werden alle 2 Jahre repräsen-
tativ nachgeprüft. Für Rindviehbestände fand zuletzt
im Juni 1958 eine repräsentative Nachprüfung statt.

2. Geflügelstatistik
Rechtsgrundlage:
Verordnung über eine Geflügelstatistik vom 31.März
1964 (Bundesanzeiger Nr.61 S.1). Abdruck S.189.

Periodizität:
Monatliche und jährliche Erhebung sowie Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
I. Monatlich: Brütereien ab einem Fassungsvermögen
der Brutanlage von 1000 Eiern und Geflügelschlachte-
reien mit einer Schladrtkapazität ab 2000 Tieren im
Monat.
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Dargestellte Tatbestände :

Durchs chnittli che Schlachtgewichte und Gesamtschlacht-
rnenge aus gewerblichen und Hausschlachtungen von
Tieren iniändischer Herkunft (mit Ausnahme der
Schrveine-Hausschlachtungen) und aus Schlachtungen
von Auslandstieren, jeweils gegliedert nach Tierarten
(siehe lfd. Nr. 3 a).

Veröf f entlichungen:
wista 6212, B; 63/2, B; 6412,8i 6512;66i2.
WiSta* (monatlich).
Fachserie B, Reihe 3 (jährlichl,

Reihe 3iIII (monatlich, jährlich).

Bemerkungen:
Die Feststellungen über Schlachtgewichte beschränken
sich je Land auf jeweils nur einen Schlachthof, dern
ein Schlachtviehgroßmarkt angeschlossen ist.

c) Schlachttier- und Fleischbeschaustatistik
(Statistik der Genußtauglichkeit des Fleisches)

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr.3a.
Periodizität:
Laufende Erlassung, jährliche Aufbereitung
Kreis der Bef ragten:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Berichtsweg:
Siehe ]fd. Nr. 3 a.

Dargestellte Tatbestände :

Beschaute Schlachttiere inländischer Herkunft (davon
ordnungsgemäße Schlachtungen sowie Notschlachtun-
gen) nach Tierarten (Rinder, Kälber, Schweine, Schafe
usw.). Beanstandete ganze Tierkörper und Teile, ge-
gliedert nach Bewertungsgruppen, Tierarten und Be-
ans t andun gs g rün d en.

Veröf f entlichungen:
Fachserie B, Reihe 3 (jährlict),

Reihe 3,/IV (jährlich).

4. Milcherzeugungs- und -verwendungsstatistik
Rechtsgrundlage:
Verordnung über eine Milchstatistik vom 5. Januar
1966 (Bundesanzeiger Nr.5 S. 1). Abdruck S. 192.

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Schätzung sowie Aufberei-
tung.

Kreis der Befragten:
Leiter der Milchsammelstellen und Molkereien;
Geschäftsführer der Kontrollverbände f ür Milch-
leistungsprüfungen, Milchschätzungskommissionen (je
eine in jedem kieineren Verwaltungsbezirk).
Berichtsweg:
Befragte-StLÄ-SIBA.
Darqestellte Tatbestände :

Erz-eugung von Kuhmilch insgesamt sowie Milchertragje Kuh, Verwendung der Kuhmilch,

Veröf f entlichungen:
wista 62/2, B; 6312, 8; 6412, 8t 65'21 66 2.
WiSta+ (monatlrch).
Fachserie B, Reihe 3 (1ährlich),

Reihe 3rlI (monatlic-h, jährlich).

Bemerkungen:
Angaben über die Erzeugung von Kuhmilch in Betrie-
ben, die den Kontrollverbänden für Milchleistungs-
prüfungen angeschlossen sind sowie Angaben über äie
Anheferung von Kuhmilch bei den Milchsammelstellen
und Nlolkereien werden erhoben; die Angaben überdie Erze rgung von Kuhmilch und ihre Verwendung
durch die Erzeuger werden geschätzt.

5. Sonderstatistiken

a) Berichterstattung über Vieh- und Fleischwirtschaft

Rechtsgrundlage:
Gesetz über den Verkehr mit Vieh und Fleisch (Vieh-
und Fleischgesetz) vom 25. April 1951 (BGBl. I 5.272.1
und Zweite Durchführungsverorclnung zum Vich- und
Fleischgesetz vom 2. Mai 1951 (Bunclesanzeiger Nr.90s 1).

Periodizität:
Wöchentliche und monatliche Erhebung und Aufberei-
tunq.

Kreis der Befragten:
Für Auftriebe, Zufuhren und Preise: Großmärkte.
Für Fleischversand: Betriebe der Fleischtvarenindustrie.
Großschlächter und große Schlachtereien sowie Ver-
sand schlä chtereien.

Berichtsweq:
Befragte - Landwirtschaftsministerien der Länder -Bundesministerinm für Ernährung, Landrvirtschaft und
Forsten.

Darctestellte Tatbestände :

Auftriebe, Fleischzufuhren sowie Lebendviehprelse an
den Großmärkten. Versancl von Fleisch und Fleisch-
waren über die Grenzen der Bur-rdesländer.

Veröf f entlichungen:
Bundesministerium für ErnähruDg, Lan(lh'irts(.ltaft ultcl Forsten i
Statistischer Monatsberichl (rnonatlich, terlrreisc jährlich).
S tatistisches Jahrbuch.

b) Berichterstattung über Molkereiwirtschait
Rechtsgrundlage:
Gesetz über den Verkehr mit tr,lilch, iv{ilcherzeugnissen
und Fetten (Milch- und Fettgesetz) in der Fassung vorlr
10. Dezember 1952 (BGBl. I S. 811) und Drrtte Durch-
führungsverordnung zum NIilch- und Fettgesetz von-r
23. November 1951 (Bundesanzeiger Nr.230 S. 2).

Periodizität:
I. Monatliche (teilweise wöchentliche) Erl-rebung uncl
Aufbereitung.
II. Alle 5 Jahre Erhebung über die Stmktur der Mol-
kereien.

Kreis der Bef ragten:
Molkereren, Käsereien, Dauermilchbetriebe.

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 5 a.

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Milchanlieferung, Milchverarbeitung, Herstellung
und Absatz von Milch und Milcherzeugnissen, Erzeuger-
preise für Milch.

Zu IL: Rechtsformen, Mengenumsatz in den einzelneit
Molkereien.
V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Bundesministerium für Erndhrung, Land$'rrtschaft und Forsten:
Stalistischer Monatsberichi.
Statistischer Bericht über die N{ilch- und llolkereiruirtschaft im
Bundesqebiet ( jährlich).
StaLis tisches Jahrbuch.

c) Tierseuchenstatistik

R e c h t s g r u n d I a g e :

Runderlaß des Reichsministers des Innern vom T.Januar
1942 (MBliV. S. 9s).

Periodizität:
Halbmonatliche Berrchterstattung, halbmonatliche und
monatliche Zusammenstellung.
Kreis der Befragten:
Kreistierärzte.
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Berichtsweg:
Befraqte - Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten.

Dargestellte Tatbestände :

Stand der anzeigepflichtigen Tierseuchen.

V e r ö f f e n t 1 i c h u n g e n :

Bundesminisl.crium frir Ernählrng, Landwirtschaft und Forsten:
Slatistischer Monatsbericht (zusammenfassende Ergebnisse),
Tierseuchenbericht (halbmondtlich, ausf ührliche Ergebnisse).
Statistisches Jahrbuch (Viertelj ahres-Ergebnisse).
Statistisches Bundesant :

Wista 62/7+, 9; 63i 1*, 3*, 4*, 7*, 9*, 71, 12* ; b4/4*, 7*, 1.2* ; 651 12* ; 66i 1.

6. Fischereistatistik
Rechtsgrundlage:
Gesetz über eine Fischereistatistik vom 21.Juli 1960
(BGBI. I S, 589). Abdruck S. 193.

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Arifbereitung.

Kreis der Befragten:
I. See- und I(üstenfischerei: Schiffsführer, Reedereien,
Fischereigesellschaften, Seefischmarktverrvaltungen,
Fischverwertungsgenossenschaften, Fischgroßhandlun-
gen, Fischverarbeiter.
II. Bodenseefischerei: Schiffer bzw, Abnahmestellen
(Genossenschaften) oder Fischhandlungen.
(Insgesamt rund 3500 Befragte.)

Berichtsweg:
Zu I.: Befragte - Erhebungsstellen (Seefischmarktver-
waltungen, Fischereiämter) - SIBA.
Ztt II.: Erhehungsstellen (Frschmcister, Vy'asserschutz-
polizei, Hauptzollämter) - SIBA.
(Jevreils zentrale Aufbereitung.)

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Fangergebnisse (Menge und Erzeugererlös) nach
Fisch- bzi,r,. Tierarten, Fanggebieten und -plätzen, nach
Rersen, Reise- und Fangtagen, Anlandeplätzen und
Verwendungszweck sowie nach Fischereibetriebs- und
Fahrzeugarten. Zahl und BRT der Fischereifahrzeuge
nach Fischererbetriebsarten und F{eimathäfen. Im Ein-
satz befind.liche Fahrzeuge. Bordpersonal in der
Dampfer- und Loggerfi scherei.

Zu II.: Fangergebnisse (Menge und Erzeugererlös) nach
Liischarten.

Veröffentlichungen:
WiSta 6214; 63i3; 64/4; 65/4i 66i4.
WiStd* (mon,rlliclr).
Zu L und IL: Fachserie B, Reihe 4 (iährlidl),
Zu L: Fachserie B, Reihe 4/I (monatlich mit Vorbericht, jährlich)
Zu IL : Fachserie B, Reihe 41'II (zweimonatlich).
Bundesministerium für Ernährung, Lands'irLschaft und Forstenr
Jahresbericht über die Deutsche Fischwirtschaft.

E. Holzwirtschaft
1. Berichterstattung über Holzeinschlag und

Holzverkauf
Rechtsgrundlage:
Verordnung über eine Holzstatistik vom 15. Dezember
1964 (Bundesanzeiger Nr,235 S. 1). Abdruck S. 194.

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
Betriebe, clie Rohholz erzeugen (Erhebung bei höch-
stens 10000 Betrieben; für die übrigen Betriebe wird
geschätz t) .

Berichtsweg:
Befragte - zuständige Ministerien der Länder - Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirischaft und
Irorsten.

Dargestellte Tatbestände :

Holzeinschlag und Veräußerung von Rohholz in Erzeu-
gerbetrieben.

Veröf f entlichungen:
Bundesministerium ftir Ernährung, Laudwirtschaft und Forsten:
Statistischer MonaLsbericht.
S talistisches Jahrbuch,

Bemerkungen:
Vierteljährliche Ergebnisse über Bestände und Be-
standsveränderungen an Rohholz und an Erzeugnissen
der Holzbearbeitung in Bearbeitungsbetrieben siehe
S. 81, lfd. Nr. IV B 3 f .
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III. Unternehmen und Arbeitsstätten (ohne Landwirtschaft)

1. Arbeitsstättenzählung
Für die Erhebung 1961:
Rechtsgrundlage:
Gesetz über eine Zählung der Bevölkerung und der
nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten und Unterneh-
men im Jahre 1961 sowie über einen Verkehrszensus
im Jahre 1962 (Volkszählungsgesetz 1961) vom 13.April
1961 (BGBI. I S.437). Abdruck S. 155.

Periodizität:
In etwa zehnjährigen Abständen, zuletzt am 6. Juni
1961 durchgeführt.
Kreis der Bef ragten:
Inhaber und Leiter nichtlandwirtschaftlicher Arbeits-
stätten und Unternehmen einschließlich der öffent-
lichen und öffentiich-rechtlichen Verwaltungen, der
selbständigen Angehörigen der freien Berufe; Heim-
arbeiter; Büros jegiicher Art; Betriebe der gewerb-
Iichen Gärtnerei und der Tierzucht; Betriebe der Hoch-
see- und Küstenfischerei. Bundesbahn und Bundespost
führten die Erhebung in ihren Geschäftsbereichen
selbständig durch.

Berichtsweg:
Befragte - Gemeinden
lung unter Mitwirkung
- StLÄ - SIBA.

2. im zweiten Erhebungsjahr:
im Verkehrsgewerbe, bei freien Berufen und den
übrigen unter 1., 3., 4. nicht genannten Arbeits-
stätten;

3. im dritten Erhebungsjahr:
im Großhandel (einschließlich Veriagswesen)
und im Handelsvertreter- sowie Handelsmakler-
gewerbe;

4. im vierten Erhebungsjahr:
im Einzelhandel sowie im Gaststätten- und Be-
herbergungsgewerbe,

I(reis der Bef ragten:
Ausgewählte llnternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft; ferner ausgewählte freie Berufe (2. B. Arzte,
Zahrlärzte, Rechtsanwälte und Notare, prüfende sowie
wirtschafts- und steuerberatende Berufe). Die Erhebun-
gen werden mit dem Ziel durchgeführt, von der Ge-
samtzahl der lJnternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft und der sonstigen Arbeitsstätten bis zu 50/o zur
Erstellung repräsentativer Ergebnisse zu erfassen' Der
Repräsentationsgrad variiert je nach den sachlidren Er-
fordernissen in den einzelnen Wirtschaftszweigen und
in den Größenklassen. Die Auskunfterteilung ist frei-
willig.

Berichtsweg:
Befragte - StLA bzw, Wirtschaftsorganisationen (auch
Buchstellen) - StBA; teilweise auch: Befragte - StBA
(in beiden FäIien zentrale Aufbereitung).
Die Erhebung (Auswahl der Unternehmen, Versand
und Wiedereinziehen der Fragebogen usw.) wird teil-
weise von den SILA, teilweise unter Mitwirkung der
Wirtschaftsorganisationen durchgeführt.

Dargestellte Tatbestände :

Gesamtleistung (Gesamtproduktion) bzw. Einnahmen
(bei freien Berufen) ; steuerlicher Umsatz für das
Kalenderjahr; wirtschaftlicher Umsatz für das Ge-
schäftsjahr, gegliedert nach den fachlichen Besonder-
heiten; Bestandsveränderungen im Geschäftsjahr an
halbfertigen und fertigen Erzeugnissen eigener Pro-
duktion.
Wert der selbsterstellten Anlagen bzw. der inner-
betrieblichen Leistungen (bei Industrie, Handwerk und
Verkehrsgewerbe); Nettoproduktionswert (bei Indu-
strie und Handwerk) ; Rohertrag (im Handel) ; Material-
und Warenbezüge (im Handel und im Gastgewerbe)'
Kosten in Prozent der Gesamtleistung (Gesamtproduk-
tion) bzw. Einnahmen (teilweise bei freien Berufen) :

Stoffverbrauch (teilweise aufgegliedert) und Einstands-
wert der umgesetzten Handelsrvare; Verbrauch von
Brenn- und Treibstoffen, Energie und dergleichen;
Löhne, GehäIter, Sozialkosten (gesetziiche, übrige). In-
standhaltungskosten, Steuern (teiiweise aufgegliedert).
Mieten und Pachten, steuerliche Abschreibungen und
Fremdkapitalzinsen (mit Ausnahme der Industrie) ;

übrige Kbsten (bei der Industrie ohne kalkulatorische
Kosten), teilweise noch weiter aufgegliedert.
Je Unternehmen, je Praxis bzw. je Büro:
Tätige Personen und Personalkosten wie Löhne, Ge-
hälter, Sozialkosten; ausgewählte Posten des Jahres-
abschlusses (2. B. Sachanlagen, Bestände, Forderungen
und Verbindlichkeiten auf Grund von Warenlieferun-
gen und Leistungen).
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige - Ausgabe 1961n, siehe auch Ubersicht
im Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
s. 294.)

(örtliche Durchführung der Zäh-
ehrenamtlicher Zähler) - Kreise

Dargestellte Tatbestände :

Arbeitsstätten:
Arbeitsstätten (darunter in die Flandwerksrolle einge-
tragen sowie einzige Niederlassungen und Nieder-
lassungen von lJnternehmen anderer Wirtschaftsgrup-
pen) und deren Beschäftigte insgesamt; Arbeitsstätten
und Beschäftigte nach Größenklassen; Beschäftigte der
Arbeitsstätten (darunter Teilbeschäftigte) nach Ge-
schlecht und Stellung im Betrieb; Arbeitsstätten der
Hausgewerbetreibenden, Heimarbeiter und Zwischen-
meister und deren Beschäftigte nach der Zahl ihrer
fremden Hilfskräfte und nach Größenklassen'
Unternehmen:
Unternehmen und Beschäftigte nach der Rechtsform
und nach Größenklassen; in die Flandwerksrolle einge-
tragene Unternehmen und deren Beschäftigte sowie
Unternehmen von Vertriebenen und Sowjetzonen-
flüchtlingen und deren Beschäftigte. Strukturelle und
regionale Zusammenhänge zwischen den Unternehmen
und ihren Niederlassungen.
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige für die Arbeitsstättenzählung - Aus-
gabe 1961«, siehe auch Ubersicht im Anhang S.292 und
Auszug aus der Grundsystematik S. 294.)

Veröffentlichungen:
Wista 61/4 (M); 63/7,7+, 9, 9*, 1l; 64/3, 3+, 9i 6514,4*.
Fachserie C, Arbeitsstättenzählung 1961, Heft 1 bis 7 sowie 5 Vor-
be ri ch te.

2. Kostenstrukturstatistik
R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz über Kostenstrukturstatistik (KoStrukStatG)
vom 12. Mai 1959 (BGBI. I S,245). Abdruck S. 197.

Periodizität:
Erhebungen in der gewerblichen Wirtschaft sowie bei
sonstigen Arbeitsstätten (mit Ausnahme der land- und
forstwirtschaftlichen Arbeitsstätten) nacheinander in
vierjährigem Turnus, beginnend 1959 für das Berichts-
jahr 1958:
f. im ersten Erhebungsjahr:

in der Industrie (einschließlich Elektrizitäts-,
Gas- und Wasserversorgung) und im Handwerk;
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Veröf f entlichungen:
WiSta 62i4; 63,12; 64i2,5;65,19.
Fachserie C, Reihe 1 (einschl. Vorberichte):

1 lndusirie und Energrewirtschaft
IL Handrverk

IlL Verkehrsqewerbe
IV. Freie Berufe
V. Großhandel, Handelsvcrtreter und -makler, Verlagswesen

VI. Gastgewe
VIL Einzelhan

rbe
del

Bemerkungen:
Im ersten 4-Jahres-Turnus wurden Teile des Verkehrs-
gewerbes im Rahmen cier einmalig durchgeführten Sta-
tistik der Kosten und Lelstungen im Cüterverkehr 1959
(siehe S.95, lfd. Nr. VII A2) befragt, so daß im Rahmen
Cer Kostenstrukturstatrstik 1959 nur der öffentliche
Straßenvcrkehr und die Seeschiffal-rrt erfaßt zu werden
brauchten.

3. Statistik der Kapitalgesellschaften
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Statces)
vom 3. September 1953 (BGBI. I S. 1314), §2 Zitf.7. Ab-
druck S. 147.

Periodizität:
Monatliche Meldung, jährliche Zusammenstellung.

Kreis der Befragten:
Zusammenstellung bei den SILA auf Grund von MeI-
dungen der Regrstergerichte und durch Auswertung
von Bekanntmachungen im Bundesanzeigcr.

Berichtsweg:
(2. T. Registergerichte) - SILA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Bestand und Veränderung von Zahl und Nominal-
kapital der rund 57000 Kapitalgesellschaften (Ende
1965) nach \^/irtschaftsgruppen, Zu- und Abgänge nach
Art der Veränderung; Aktrengesellschaften und Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung nach Größenklassen
des Nomrnalkapitals (in dreijährigen Abständen, zu-
Ietzt für 1965).
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe auch Ubersicht
im Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
s.294.)

Veröf f entlichungen:
l{'iSta 62i3, 3*; 63r'3, 3*; 64/3, 3*; 65i3, 3*; ti6 3, 3*.
Fachserie C, Reihe 2,/I (jährlich).

4. Bilanzstatistik der Aktiengesellschaften
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (StatGes)
vom 3. September 1953 (BGBI. I S. 1314), §2 Ziff.7. Ab-
druck S. 147.

Periodizität:
Jähriiche Zusammenstellung.

Dargestellte Tatbestände :

Wichtige Bilanzposten der Aktiengesellschaften nach
Wirtschaftsgruppen, ergänzt durch Angaben über die
Posten der Erfolgsrechnungen, Bilanzstruktur, Finan-
zierungsquellen, Dividenden; Entwicklung der Sach-
anlagen; Eigentum am Kapital der Aktiengesell-
sctlaften.
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe auch Ubersicht
im Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
s. 294.)

Veröf f entlichungen:
wista 62i4, 4*, B, 8*, 11, tl*i 6314,4*, 8, B*, 12, t2*i 64t4,4x, 8,8*,
11, 11+; 65/4, 4+, 9, 9*, 11, 11*; 66/2, 2*, 4, 4*.
Fachserie C, Reihe 2/I (jährlich),

Rcihc 2/S Sonderbeiträge (unregelmäßig).

Bemerkungen:
Die Statistik wird im SIBA an Hand der Veröffent-
lichungen im Bundesanzeiger und der Geschäftsberichte
der Aktiengesellschaften durchgeführt. Einbezogen
wurden 1963 und 1964 rund 2000Aktiengesellschaften
(ohne Banken und Versicherungen).

5. Statistik der Finanzen der öffentlichen Wirtschafts-
unternehmen

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Finanzstatistik vom 8. Juni 1960
BGBI. I S. 322). Abdruck S. 265.

Periodizität:
Jährliche Erhebung und Aufbereitung

Kreis der Befragten:
Rund 90C kommunale Versorgungs- und Verkehrs-
unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigen-
betriebe) oder in rechtlich selbständiEer Form (AG,
GmbH), und zwar überwiegend in Gemeinden mit
10 000 und mehr Einwohnern und in Landkreisen (siehe
auch Bemerkungen).

Berichtsr{eq:
Befragte-StLA-StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Jahresabschlüsse der Unternehmen in Anlehnung an
das Veröffentlichungsschema der Aktiengesellschaften
(Bilanz, Anlagenachweis, Erfolgsrechnung).

Veröffentlichungen
Fachserie C, Reihe 3 I (jährJich)

Bemerkungen:
Es ist vorgesehen (entsprechend der gesetzlichen Rege-
lung), in den Kreis der Belragten künftig einzube-
ziehen:
Offentliche Unternehnren außerhalb des Versorgungs-
und Verkehrsbereiches; öffentliche Wirtschaftsunter-
nehmen in Gemeinden mit lveniger a1s 10000 Einwoh-
nern; staatliche Wirtschaftsunternehmen, die gemäß
§ 15 Rerchshaushaltsordnung geführt werden; komrnu-
nale Einrichtungen, die nach der Eigenbetriebsverord-
nung geführt rverden.

6. Statistik der Gewerbeaufsicht

Rechtsgrundlage:
§ 139b der Gewerbeordnung

Periodizitat:
Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung

Kreis der Bef ragten
Gewerbeauf sichtsämter.

Berichtswegt:
Befragte - Arbeitsministerien der Länder - Bundes
ministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Dargestellte Tatbes [ände :

Errnittelte Zuwiderhandlungen gegen die Arbeitsschutz-
vorschriften, Bestrafungen, Nachn eis der untersuchten
Unfälle (sachliche und persönliche Nlängel), unfatltech-
nische und geu'erbehygienische Beanstandungen.
Außerdem alle zwei Jahre: Betriebe, Arbeitnehmer,
durchgeführte Besichtigungen.

Veröf f entlichungen:
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnrrngl
Jahresberichte dcr Gewerbeaufsicitt,
Arbeits- und SozialsldListische Mrtteilunqen (jährlich auszugsweise)
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IV.
A. Produzierendes Gewerbe

1. Zensus
Ausgehend von den Empfehlungen der Vereinten
Nationen und den Bedürfnissen der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft sind für den »Industriezensus 1963«
einheitliche Feststellungen im gesamten Produzieren-
den Gewerbe für das Berichtsjahr 1962 getroffen wor-
den. Hierbei wurden in den einzelnen Bereichen (In-
dustrie einschließlich Bergbau, Flandwerk, Baugewerbe,
öffentliche Energie- und Wasserversorgung) auf Grund
besonderer Rechtsgrundlagen getrennte, aber in sich
koordinierte Erhebungen durchgeführt. Schwerpunkte
des Programms sind die Beschäftigtenstruktur, die
Merkmale zur Berechnung des Nettoproduktionswertes
und die Investitionen. Die Ergebnisse sollen nicht nur
für die einzelnen Bererche, sondern ais deren Zusam-
rnenlassung auch für das Produzierende Gewerbe dar-
gestellt werden.

a) Industrie (ohne Bauindustrie)
(siehe auch S. 78, lfd. Nr. 2 a und S. 79 ff,, Ifd. Nr. IV B)

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und im Bauhauptgewerbe vom 15. Juli 1957 (BGBI. I
S.720). Abdruck S. 199. Gesetz zur Ergänzung des Ge-
setzes über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und im Bauhauptgewerbe vom 26. April 1961 (BGBI. I
5.477). Abdruck S.201. Zweites Gesetz zur Ergänzung
des Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der In-
dustrie und im Bar-rhauptgewerbe vom 24. April 1963
(BGBI. I S.202). Abdruck S.202.

Periodizität:
ln mehrjährigen Abständen, erstmalig 1963 für 1962
durchgeführt; Wiederholungen in drei- bis fünfjährigen
Abständen vorgesehen.

Kreis der Bef ragten:
Unternehmen der Industrie (einschließlich Bergbau, je-
doih ohne Bauindustrie) und Industriebetriebe von
nichtindustriellen Unternehmen (insgesamt rund 48 000
Befragte mit jeweils 10 und mehr Beschäftigten).

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Unternehmen, Betriebe, Beschäftigte nach Geschlecht
und nach Stellung im Betrieb; Bruttosumme der Löhne
und Gehälter, Wert der Bruttozugänge an Sachan-
lagen nach Arten, Verkaufserlöse aus Abgang von
Sachanlagen; Wert der Material- und Wareneingänge,
Wert der Material- und Warenbestände (am Anfang
und Ende des Berichtsjahres), Umsatz nach Urnsatz-
arten; Bruttoproduktions- und Nettoproduktionswert.
(Der Verkauf von Sachanlagen sowie die Material-
bestände rverden nur in der Gruppierung nach Unter-
nehmen dargestellt.)
Aufgliederung wichtiger Tatbestände nach Rechtsform
der Unternehmen sowie nach Größenklassen nach der
Zahl der Beschäftigten, des Umsatzes und des Netto-
produktionswertes.
(Fachliche Gliederung nach der abgewandelten »Syste-
matik der Wiltschaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe
auch Ubersicht im Anhang S.292 und Auszug aus der
Systematik 5.294.)

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

WiSta 63/5i 65/6 (M).
Fachserie D »Zensus im Produzierenden Gewerbe 1962«, Flefte I
bis 5, B und 9.

Industrie und Handwerk
b) Produzierendes Handwerk (ohne Bauhandwerk)
Die Angaben für den Zensus wurden einer Sonderauf-
bereitung der Ilandwerkszählung 1963 entnommen
(siehe hierzu S.82, lfd. Nr. IV C 1, außerdem auch S.78,
Ifd. Nr. 2 b).

c) Baugewerbe
(siehe auch S.78, lfd. Nr.2c utrd S.85, lfd. Nr. VA)

R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und in Bauhauptgewerbe vom 15. Juli 1957 (BGBI. I
S.720). Abdruck S. 199. Zweites Gesetz zur Ergänzung
des Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der In-
dustrie und im Bauhauptgewerbe vom 24.April 1963
(BGBI. I 5.202). Abdruck S.202. Gesetz über die Hand-
werkszählung 1963 (Handwerkszählungsgesetz 1963)
vom 30. März 1963 (BGBI. I 5.177). Abdruck S. 212.

Periodizität:
Siehe lfd. Nr. 1 a

Kreis der Bef ragten:
Die industrietlen und handwerklichen Unternehmen
des Baugewerbes (rund 64 000 Befragte).

13erichtsweg
Siehe ifd. Nr. 1 a

Dargestellte Tatbestände :

Unternehmen, Beschäftigte nach Geschlecht und nach
Stellung im Betrieb; Bruttosumme der Löhne und Ge-
hälter, Wert der Bruttozugänge an Sachanlagen nach
Arten, Verkaufserlöse aus Abgang von Sachanlagen;
Materialeingang, Umsatz nach Umsatzarten (für Bau-
hauptgewerbe außeldem Wert der Jahresbauleistung
und Wert der sonstigen eigenen Erzeugnisse und Lei-
stungen); Bruttoproduktions- und Nettoproduktions-
wert.
Aufgliederung wichtiger Tatbestände nach Rechtsform
der Unternehmen sowie nach Größenklassen nach der
Zahl der Beschäftigten, des Umsatzes und des Netto-
produktionswertes.
(Fachiiche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe auch Ubersicht
im Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
s. 294.)

Veröf f entlichungen:
WiSta 63/5; 6s/6 (M).
Fachserie D »Zensus im Produzierenden Gewerbe 1962«, Hefte 6, I
und 9,

d) Offentliche Energie- und Wasserversorgung
(siehe auch S.78, Ifd. Nr.2d und S. 83ff., Ifd. Nr. IVE)

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Allgemeine Statistik in der Elektrizi-
täts- und Gaswirtschaft und die Durchführung des
Europäischen Industriezensus in der Versorgungswirt-
schaft vom 24. April 1963 (BGBL I S' 204). Abdruck
s. 203.

Periodizität:
Siehe ]fd. Nr. 1 a.

Kreis der Bef ragten:
Unternehmen der öffentlichen Elektrizitäts-, Gas- und
Wasserversorgung (rund 2 300 Befragte).

Berichtsweg:
Befragte - SILA - SIBA (zentrale Aufbereitung)



Dargestellte Tatbestände :

Unternehmen und fachliche Unternehmensteile, Be-
schäftigte nach Geschlecht und nach Stellung im Be-
trieb; Bruttosumme der Löhne und GehäIter, Wert der
Bruttozugänge an Sachanlagen nach Arten, Verkaufs-
erlöse aus Abgang von Sachanlagen; Wert des Mate-
rialverbrauchs und der zur Weiterverteilung fremd-
bezogenen Energie (einschließIich Wasser) ; Wert der
Material- und Warenbestände (am Anfang und am
Ende des Berichtsjahres), Umsatz nach Umsatzarten;
Bruttoproduktions- und Nettoproduktionswerte.
Aufgliederung wichtiger Tatbestände nach Redrtsform
der Unternehmen sowie nach Größenklassen nach der
Zahl der Beschäftigten, des Umsatzes und des Netto-
produktionswertes. Gliederung der Ergebnisse außer-
dem nach Unternehmen, die nur in einem Versorgungs-
bereich tätig sind, nach kombinierten Unternehmen und
deren fachlichen Unternehmensteilen (Elektrizität, Gas,
Wasser, Fernwärme, Sonstiges).

Veröf f entlichungen:
Fadrserie D »Zensus im Produzierenden Gewetbe 1962«, Hefle 7 bis 9,

2. Jährliche Investitionserhebung
a) Industrie (ohne Bauindustrie)
(siehe auctr S.77, lfd. Nr. I a und S.79tf., IId. Nr. IV B)

Rechtsgrundlage:
Verordnung über die Durchführung einer Statistik über
die Investitionen in der Industrie und im Bergbau vom
11. Mai 1965 (Bundesanzeiger Nr.90 S. 1). Abdrud<
s. 206.

Periodizität:
Jährliche Erhebung und Aufbereitung, erstmalig 1965
für 1964 durchgefülrrt.

Kreis der Befragten:
Unternehmen der Industrie (einschließlich Bergbau, je-
doch ohne Bauindustrie) und Industriebetriebe von
nichtindustriellen Unternehmen (insgesamt rund 32 000
Befragte mit 50 und mehr Beschäftigten).

Berichtsweg:
Befragte - SILA -SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Unternehmen, Betriebe; Wert der Bruttozugänge an
Sachanlagen nach Arten, Verkaufserlöse aus Abgang
von Sachanlagen, Wert der Material- und Waren-
bestände (am Anfang und Ende des Beridrtsjahres).
(Die Verkaufserlöse aus Abgang von Sachanlagen wer-
den nur in der Gruppierung nadt Unternehmen dar-
gestellt.)
Aufgliederung der Unternehmen und deren Bruttozu-
gänge an Sachanlagen nach Größenklassen nadr der
ZahI der Beschäftigten und des Umsatzes,
(Facüliche Gliederung nach der abgewandelten »Syste-
matik der Wirtschaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe
auch Ubersicht im Anhang S.292 und Auszug aus der
Systematik S.294.)

Veröffentlichungen:
Wista 65/7.
Fachserie D, Reihe 1/I (jährlich).
Betriebsergebnisse :

Unternehmensergebnisse: Factserie D, Reihe 1/II (jährlidr).

b) Produzierendes Handwerk (ohne Bauhauptgewerbe)
(siehe audr S. 77, lfd. Nr. 1 b)

R e c h t s g r u n d I a g e :

Verordnung über die Durchführung einer Statistik über
die Investitionen im Bauhauptgewerbe und im produ-
zierenden Handwerk vom 11. Mai 1965 (Bundesanzeiger
Nr. 90 S. 1). Abdruck S.207.

Periodizität:
Siehe lfd. Nr. 2 a.

Kreis der Bef ragten:
In die Handwerksrolle eingetragene Unternehmen
selbständiger Handwerker (rund 1B 000 Befragte mit
20 und mehr Beschäftigten).

Berichtsweg:
Siehe ]fd. Nr. 2 a.

Dargestellte Tatbestände :

Unternehmen, Wert der Bruttozugänge an Sachanlagen
nadl Arten, Verkaufserlöse aus Abgang von Sadr-
anlagen.
(Fachliche Gliederung nach dem »Verzeidrnis der hand-
werklidren Tätigkeiten«, siehe audr Ubersicht im An-
hang S. 292.)

Veröffentlichungen:
Fadrserie D, Reihe 7/II (jähr)ich).

c) Bauhauptgewerbe
(siehe audr S. 77, lfd. Nr, 1c und S. 85, lfd. Nr. VA)
Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 2 b.

Periodizität:
Siehe lfd. Nr. 2 a.

Kreis der Bef ragten:
Industrieile und handwerkliche Unternehmen des Bau-
hauptgewerbes (rund 18 000 Befragte mit 20 und mehr
Beschäftigten).

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 2 a.

Dargestellte Tatbestände :

Unternehmen, Wert der Bruttozugänge an Sadranlagen
nadr Arten, Verkaufserlöse aus Abgang von Sadr-
anlagen, jeweils gegliedert nadl Unternehmen mit bzw.
ohne Beteiligung an Arbeitsgemeinschaften.
Aufgliederung der Unternehmen und deren Bruttozu-
gänge an Sadranlagen nadl Größenklassen nadt der
Zahl der Bescträftigten und des Umsatzes.
(Fachliche Gliederung nadr der »Systematik der Wirt-
sdraftszweige - Ausgabe 1961«, siehe audr Ubersidrt
im Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
s. 294.)

Veröffentlichungen:
Wista 65/7.
Fadrserie E, Reihe 2/II (jährlidr),

d) Uffentlidre Energie- und Wasserversorgung
(siehe auch S. 77, lfd. Nr. I d und S. 83 ff., lfd. Nr, IV E)

R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz über die Allgemeine Statistik in der Elektrizi-
täts- und Gaswirtschaft und die Durchführung des
Europäischen Industriezensus in der Versorgungswirt-
sdraft vom 24. April 1963 (BGBI. I S. 204). Abdrud<
s. 203.

Periodizität:
Jährli&e Erhebung und Aufbereitung, erstmalig 1966
für 1965 durdrgeführt.

Kreis der Bef ragten:
Unternehmen der öffentlidren Elektrizitäts- und Gas-
versorgung (rund 2 000 Befragte).

Berichtsweg:
Befragte - StLÄ - StBA (zentrale Aufbereitung).
Dargestelite Tatbestände :

Vorgesehen:
Unternehmen, Wert der Bruttozugänge an Sachanlagen
nadr Arten.
Aufgliederung bei kombinierten Unternehmen nach
den fachlidren Unternehmensteilen (Elektrizität, Fern-
wärme, Gas, \Masser, Sonstiges).

Veröf f entlichungen:
Vorgesehen:
Fadrserie D, Reihe 5 (jährlicn).
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B. Industrie (ohne Bauindustrie)

l. Industrieberichterstattung
(siehe auch S. 77, Ifd. Nr, IV A 1 a und S. 73, lfd. Nr. IV A 2 a sowie
S. 82, IId, Nr. 4)

a) Monatlicher Industriebericht

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und im Bauhauptgera,erbe vom 15. Juli 1957 (BGBI. I
S.720). Abdruck S. 199. Gesetz zur Ergänzung des Ge-
setzes über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und im Bauhauptgewerbe vom 26. April 1961 (BGBI, I
5.477). Abdruck S.201. Zweites Gesetz zur Ergänzung
des Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der In-
dustrie und im Bauhauptgewerbe vom 24. April 1963
(BGBI. I S. 202). Abdruck S. 202.

Periodizität:
Monatliche Erhebung sowie monatliche und jährliche
Aufbereitung.
Kreis der Befragten:
Industriebetriebe mit im allgemeinen 10 und mehr Be-
schäftigten.
Erfaßt werden zu Zeit rund 59 000 örtlich und produk-
tionsmäßig zusammenhängende Betriebe, das sind 58oio
aller Industriebetriebe mit einem Anteil von 980/o der
Beschäftigten und des Umsatzes der gesamten
Industrie; nicht erfaßt werden Elektrizitäts-, Gas- und
Wasserwerke für die öffentliche Versorgung sowie die
Betriebe der Bauindustrie, Für den Kohlenbergbau in
den Ländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und
Saarland werden die Angaben der »Statistik der Koh-
lenwirtschaft e. V.« verwendet.
Eine Umstellung des Berichtskreises auf Betriebe mit
im allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten ist att
Januar 1967 vorgesehen.

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestelite Tatbestände :

Monatlich: Betriebe, Beschäftigte nach Stellung im Be-
trieb, geleistete Arbeiterstunden, Bruttosumme der
Löhne und Gehälter; Inland- und Auslandumsatz (Ge-
samtwert der in Rechnung gestellten Lieferungen
und Leistungen); Kohleverbrauch und -bestand nach
Arten, Heizölverbrauch und -bestand nach Arten;
Fremdbezug, Eigenerzeugung, Abgabe und Verbrauch
von Strom; Gasverbrauch.
Jährlich: Betriebe, Beschäftigte und Umsatz (unter Ein-
beziehung der Kleinbetriebe mit weniger als 10 Be-
schäftigten - vgl. lfd. Nr. 1 c -) nach Betriebsgrößen-
klassen auf Grund der Beschäftigtenzahlen.
(Fachliche Gliederung im allgemeinen nach örtlichen
Betriebseinheiten, zum TeiI auch nach Betriebsteilen
nach dem »Systematischen Verzeichnis zum monat-
lichen Industriebericht«, siehe auch Ubersicht im An-
hang S.292 rnd Auszug aus dem Verzeichnis 5.297.)

Veröf f entlichungen:
WiSta: 6212, 5, 8, 11 t 6312, 2', 5, 8, 11 ; 6412, 2'' 5, B, 1l t 65/2, 2', 8.
Wista' (monatlich).
Fachserie D, Reihe l mit Vorbericht (monatlich, jährlich),

Reihe 4 (1ährli(h).

b) Zusatzerhebung zum Industriebericht

R e c h t s g r u n d I a g e :

Siehe lfd. Nr. 1a.

Periodizität:
In ein- bis zweijährigen Abständen, zuletzt im Septem-
ber 1964 durchgeführt.

Kreis der Befragten:
Industriebetriebe mit im allgemeinen 10 und mehr Be-
schäftigten (entsprechend dem monatlichen Industrie-
bericht, siehe lfd. Nr. 1a).

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Dargestellte Tatbestände :

Für 1964:
Beschäftigte nach der Stellung im Betrieb und nach
dem Geschlecht. Wasserversorgung für das Jahr 1963
(Wasseraufkommen aus Eigenförderung und Fremd-
bezug, Wassernutzung einschließIich Kreislaufwasser,
Wasserableitung).
(Fachliche Gliederung nach dem »Systematischen Ver-
zeichnis zum monatlichen Industriebericht«, siehe audr
Ubersicht im Anhang S.292 und Auszug aus dem Ver-
zeichnis S. 297.)

Veröf f entlichungen:
Wista 62110 (für Erhebung 1962).
Fachserie D, Reihe 4 (jährlich),

Reihe 5/II (zweijährlich).

c) Industriebericht iür Kleinbetriebe

Rechtsgrundlage:
Siehe ]fd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Jährliche Erhebung (im September) und Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Alle nicht monatlich erfaßten Industriebetriebe, d. h.
im allgemeinen Betriebe mit weniger als 10 Besdräf-
tigten. Eine Umstellung des Berichtskreises auf Be-
triebe mit im allgemeinen weniger als 20 Beschäftigten
ist ab Januar 1967 vorgesehen.
Erfaßt werden ztr Zeil rund 43 400 örtlich und produk-
tionsmäßig zusammenhängende Betriebe, das sind 42 0/o

aller Industriebetriebe mit 2olo der Beschäftigten und
des Umsatzes der gesamten Industrie; nicht erfaßt wer-
den Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke für die
öffentliche Versorgung sowie die Betriebe der Bau-
industrie.
Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Dargestellte Tatbestände :

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im September, Ge-
samtumsatz im Vorjahr, Vertriebenen- oder Zugewan-
derteneigenschaft der Betriebe,
(Fachliche Gliederung nach dem »Systematischen Ver-
zeichnis zum monatlichen Industriebericht«, siehe auch
Ubersicht im Anhang S,292 und Auszug aus dem Ver-
zeichnis S.297.)

Veröf f entlichungen:
Fdchserie D, Reihe 4 (jährli(h).

Bemerkungen:
Die Ergebnisse dieser Erhebung werden u. a. mit den
Ergebnissen der monatlichen Industrieberichterstattung
einmal jährlich insgesamt aufbereitet (sieher auch lfd.
Nr. 1 a).

d) Statistik über den Auftragseingang

R e c h t s g r u n d I a g e :

Verordnung über die Durchführung einer Statistik über
den Auftragseingang in der Industrie vom 9. Dezember
1963 (Bundesanzeiger Nr.231 S. 1). Abdruck S.208.
Neue Rechtsgrundlage in Vorbereitung.

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Industriebetriebe in etwa 70 ausgewählten Industrie-
zweigen (rund 16 000 Befragte mit im allgemeinen 25
und mehr Beschäftigten).

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr, 1 a.

Dargestellte Tatbestände :

Index des Aulfiagseingangs in der Industrie
Berechnungsgrundlage siehe Ubersidtt S. 326.
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V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

WISta ' (monatlich ab Juli 1964).
Fachserie D, Reihe 6 (monatlich).
Bundesmirlisterium Iür WirLschaft :

Monatsbericht »Die wirtschaflliche Lage in der Bundesrepublik
Deutschland« (bis Juli 1964).

Benerkungen:
Bei einigen Industriezweigen wird der Auftragseingang
im Rahmen von amtlichen Sonderstatistiken (v91.
lfd. Nr. IV B 3) bzw. durch Wirtschaftsorganisationen
ermittelt.

2. Produktionsstatistik

a) Vierteljährliche Produktionserhebung

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und im Bauhauptgewerbe vom 15. Juli 1957 (BGBI. I
5.720). Abdruck S.199.

Periodizität:
Vierteljährliche Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Industriebetriebe mit im allgemeinen 10 und mehr Be-
schäftigten (im wesentlichen wle beim monatlichen In-
dustriebericht, S. 79, lfd. Nr. 1 a).

Berichtsweg:
Befragte-StLÄ-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Zum Absatz bestimmte Produktion nach Menge und
Wert (für Erzeugnisse, bei denen die Weiterverarbei-
tung im gleichen Unternehmen besonders erfragt wird,
werden für die Gesamtproduktion nur die Menge und
für die zum Absatz bestimmte Produktion Menge und
Wert ausgewiesen).
(Fachliche Gliederung nach dem »Systematischen
Warenverzeichnis für dle Industriestatistik«, siehe auch
Ubersicht im Anhang S. 292 und Auszug aus dem Ver-
zeichnis S. 303.)

Veröf f entlich.ungen:
Wista 62r'1; 63.'1; 64,11; 65i1; 66/2.
Fachserie D, Reihe 3 (vierteljährlich, jährlich).

Bemerkungen:
Von insgesamt rund 5 500 erfaßten Erzeugnissen werden
Angaben für etwa 2 300 veröffentlicht. Ein Teil dieser
Angaben stammt aus anderen Erhebungen (2. B. Eisen-
und Stahlstatistik - siehe lfd. Nr. 3 a -, Kohle-
statlstik der »Statistik der Kohlenwirtschaft e. V.«,
Statistiken des Bundesamtes für ge'lverbliche Wirt-
schaft).

b) Produktions-Eilbericht
Rechtsgrundlage
Siehe lfd. Nr. 2 a.

Periodizität:
\4onatliche Erhebung und Aufbereitung
I(reis der Bef ragten:
Siehe lfd. Nr. 2 a.

Berichtsweg
Siehe lfd. Nr. 2 a

Dargestellte Tatbestände :

Produktion (nur Menge) für etwa 500 ausgewählte Er-
zeugnisse bzw. Erzeugnisgruppen.
(Fachliche Gliederung nach der vom »Systematischen
Warenverzeichnis für die Industrie« abgeleiteten
»Nomenklatur zum Produktions-Eilbericht«, siehe auch
Ubersicht im Anhang 5.292.\

Veröf f entlichungen:
WiS la ' (monatlich) .

Fachserie D, Reihe 2 mit VorberichL {monatlich).

Bemerkungen:
Diese Erhebung dient mit rhrer repräsentativen Aus-
wahl wichtiger Industrieerzeugnisse der kurzfristigen
globalen Unterrichtung über die Entwicklung der in-
dustriellen Produktion und zur Berechnung der Produk-
tionsindices.

lndex der indusfi iellen Nettoproduktion
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 326.

Veröf f entlichungen:
WiSta 6513 (M).
WiSta (morlatlich, außer Hcft 12).
WiSta ' (monatlich).
Fachserie D, Reihe 2 mit Vorbcricht (monatlichl

Reihe 4 Sondcrlleiträgc.

lndex der industriellen Bruttoproduktion
Iür Investitionsgüter und lür Verbrauchsgüter
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 326.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Wista 65'4 (M).
trViSta ' (monatlich).
Fachserie D, Rcihc 2 mit Vorbericht (mon.rtlichl.

I ndex de s P r o duk ti onsergebnisses j e Be schöI I i g le n
je Beschrilligtenstunde, je Arbeiler
und je Arbeiterstunde in der lnduslrie
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 326.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

wisra 651'5 (M).
lViSta ' (j ährlich) .

Fachserie D, Reihc 2 (monatlich).

3. Sonderstatistiken für einzelne Industriezweige
a) Eisen- und Stahlstatistik
Rechtsgrundlage:
Gesetz über Statistiken der Rohstoff- und Produktions-
wirtschaft einzelner Wirtschaftszweige vom 11. Novem-
ber 1960 (BGB1.1 S.842). Abdruck S.209.

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Aulbereitung.
Kreis der Bef ragten:
Gruben des Eisenerzbergbaues; Werke der eisenschaffen-
den Industrie; Eisen-, Stahl- und Tempergießereien;
Erzeuger von Legierungsmitteln; Schrott-, Ersen- und
Stahlhändler.

Berichtsweg:
Befragte SIBA Außenstelle Düsseldorf (zentrale Er-
hebung und Aufbereitung).
Dargestellte Tatbestände :

I. Eisenerzbergbau
Eisenerze: Förderung, Aufbereitung, Röstung; Versand,
Bestände.
Ferner Angaben über Brennstoff- und Energiever-
brauch; Beschäftigte, Arbeiterstunden, Bruttosumme der
Löhne und Gehälter.
II. Eisenschaffende Industrie
Hochofenwerke
Einsatzstoffe: Bezug, Verbrauch, Bestände. Koks: Er-
zeugung, Bezug, Verbrauch, Bestände. Roheisen naö
Sorten: Erzeugung, Versand, Bestände.
Stahlwerke
Einsatzstoffe: Bezug, Verbrauch, Bestände. Rohstahl
nach Herstellungsverfahren: Erzeugung, Versand, Be-
stände. Thomasschlacke: Erzeugung, Versand, Bestände.
Walzwerke
Stahlhalbzeug, Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterver-
arbeitete Walzstahlfertigerzeugnisse (jeweils nach Sor-
ten) : Erzeugung, Versand, Bestände.
Schmiede-, Preß- und Hammerwerke
Freiformschmiedstücke, rollendes Eisenbahnzeug: Er-
zeugung, Versand, Bestände.
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Ferner Angaben über Brennstoff- und Energiewirtschaft;
Beschäftigte (gegliedert nach Betriebsteilen), Arbeiter-
stunden, verfahrene und ausgefailene Stunden, Brutto-
summe der Löhne und Gehälter.
III. Eisen-, Stahl- und Tempergießereien
Rohstoffverbrauch, Erzeugung, Auftragseingänge und
-bestände, I-ieferungen, Brennstoff- und Energiewirt-
schaft; Beschäftigte, Arbeiterstunden (verfahrene und
ausgefallene Stunden).
1V. Schrottwirtschaft
Verbraucher: Eigenentfall, Bezug, Verbrauch, Bestände.
Handel: Zugang, Versand, Bestände; Beschäftigte.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Fachserie D, Reihe 9/I zum Teil mit Vorbericht (monatlich, viertel-
jährlich). (Weitere Veröffentlichungen erfolgen Iür Angaben, die rm
Rahmen der Viertljährlichcn Produktionserhebung und des Pro-
duktions-Eilberichles - srehe S.80, lfd. Nr.2a und b - nachge-
'{iesen werdeD.)

b) Nichteisen- und Edelmetallstatistik
Rechtsgrundlage:
Siehe Ifd. Nr.3a. Außerdem: Bekanntmachung zum Ge-
setz über Statistiken der Rohstoff- und Produktions-
wirtschaft einzelner Wirtschaftszweige vom T.Dezem-
ber 1960 (Bundesanzeiger Nr.240 S.2). Abdruck S.211.

Periodizität:
Monatliche, vierteljährliche bzw. jährliche Erhebung
und Aufbereitung,

Kreis der Bef ragten:
Betriebe des Metallerzbergbaues, der Metailgewinnung,
der ersten Verarbeitungsstufe und des Metallhandels.

Berichtsrveg:
Befragte - Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft (zen
trale Erhebung und Aufbereitung).

Dargestellte Tatbestände :

Monatlich: Erzeugung an Erzen, Konzentraten, Roh-
material und Halbmaterial; Abgabe von Edelmetallen;
Auftragseingang und Lieferunqen bei Betrieben der
ersten Verarbeitungsstufe; Bestand an Rohmaterial
bei Betrieben der Melallgewinnung.
Vierteljährlich: Verbrauch an Vor-, Roh- und Abfall-
material. Bestand an Vor- und Abfallmaterial bei den
Betrieben der Metallgewinnung sowie an Vor-, Roh-
und Abfallmaterial bei den Betrieben der ersten Ver-
arbeitungsstufe und des Metallhandels.
Jährlich: Abgabe von Roh- und Halbmaterial an Ab-
nehmer im Inland.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Veröffentlichungen erfolgen für Angaben, die im Rahmen der
Vierteljährlichen Produktionserhebung und des Produktions-Eil-
berichtes (siehe S. 80, lfd. Nr. 2a und b) nachgewiesen werden.

c) Mineralölstatistik
Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr.3b.

Periodizität:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Kreis der Befragten:
Betriebe, die Mineralölprodukte herstellen oder im
Außenhandel bzw. Interzonenhandel beziehen oder
liefern.

Berichtsweg:
Siehe ]fd. Nr. 3b.

Dargestellte Tatbestände :

Zugang, Lielerung, Bestand an Mineralölprodukten.

Veröffentlichungen
Siehe lfd. Nr. 3 b.
Weitere Ergebnisse sind Interessenten auf Anforderung zugänglich.

B1

d) Lederstatistik

Rechtsgrundlage
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Periodizität:
Siehe lfd. Nr. 3 a

Kreis der Bef ragten:
Betriebe der ledererzeugenden Industrie.

Berichtsweg:
Befragte-SILA-StBA.
Dargestellte Tatbestände :

Zugang und Einarbeitung an Häuten und Fellen nach
Arten. Erzeugung, Versand und Bestand an Leder nach
Arten.
Veröffentlichungen:
Fachserie D, Reihe g/IV (monatlich)

e) Textilstatistik
Rechtsgrundlage
Siehe ]fd. Nr. 3 a.

Periodizität:
Siehe ifd. Nr. 3 b.

Kreis der Bef ragten:
Betriebe der Chemiefasererzeugung, Spinnstoffauf-
bereitung und -verarbeitung, Gespinstverarbeitung,
Textiiveredelung, des Woll- und Baumwollhandels.

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 3 d.

Dargestellte Tatbestände :

Monatlich: Zugang, Abgang, Bestand an Textilroh-
stoffen nach Arten; Erzeugung, Versand, Bestand an
Textilerzeugnissen nach Arten sowie Spindel- und
Webstuhlstunden.
Vierteljähriich: Abgang und Bestand an Textilroh-
stoffen nach Arten beim Woll- und Baumwollhandel.
Jährlich: Beschäftigte und Bestand an Textilmaschinen.
[Fachliche Gliederung nach der »Erzeugnisgliederung
für die Land-, Forst-, Jagdwirtschaft und Fischerei«,
siehe auch Ubersicht im Anhang 5.292.\

Veröf f entlichungen:
Siehe lfd. Nr.3b.

i) Holzstatistik
Rechtsgrundlage:
Verordnung über eine Holzstatistik vom 15, Dezember
1964 (Bundesanzeiger Nr.235 S. 1). Abdruck S. 194.

Periodizität:
Vierteljährliche Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Holzbearbeitungsbetriebe mit 10 und mehr Beschäftig-
ten, darunter Sägewerke mit einem jähriichen Ein-
schnitt von mindestens 1 000 Festmeter Rundholz.

Berichtsweg
Siehe lfd. Nr. 3 d

Dargestelite Tatbestände :

Zugang, Abgang und Bestand an Rohholz und Holz-
halbwaren nach Arten.

Veröf f entlichungen:
Fachserie D, Reihe 9/III (vierteljährlich).

Bemerkungen:
Monatiiche Ergebnisse über Holzeinschlag und Holz-
verkauf in Erzeugerbetrieben siehe S.73, Ifd. Nr. II E 1.



g) Düngemittelstatistik
Rechtsgrundlage:
Verordnung über eine Düngemittelstatistik vom
24.März 1964 (Bundesanzeiger Nr.60 S. 1). Abdrudr
s.2t2.
Periodizität:
Siehe lfd. Nr. 3 a

Kreis der Befragten:
Unternehmen, die Düngemittel erstmalig in den Ver-
kehr bringen.

Berichtsweg:
Befragte - StBA (zentrale Erhebung und Aufberei-
tung).

Dargestellte Tatbestände :

Erzeugung, Einfuhr, Ausfuhr (Lieferungen ab Werk)
und Bestände an Düngemitteln nach Nährstoffgehalt
(Stickstoff, Phosphat, Kali) sowie Rohstoffe für die Her-
stellung von Düngemitteln und Lieferung von Dünge-
mitteln zum Verbraudr in der Landwirtschaft.

Veröf f entlichungen:
Uber Produktion:
Fadrserie D, Reihe 2 (monatlich),

Reihe 3 (vierteljährlich, jährlich)

Uber Versorgung:
Fadrserie D, Reihe 9/II (monatlich, jährlidr).

4. Unternehmenserhebung
Rechtsgrundlage:
Zweites Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die
Allgemeine Statistik in der Industrie und im Bau-
hauptgewerbe vom 24.April 1963 (BGBI. IS.202). Ab-
druck S. 202.

Periodizität:
Jährliche Erhebung und Aufbereitung, erstmalig im
l-Ierbst 1964 für 1963 durchgeführt.

Kreis der Befragten:
Unternehmen der Industrie einschließlich Bergbau,
edoch ohne Bauindustrie (rund 48 000 Befragte mit
0 und mehr Beschäftigten).

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA
Dargestellte Tatbestände :

Unternehmen, Beschäftigte (Jahresdurchschnitt aus
5 Stichtagen) und Umsatz nach Umsatzarten, gegliedert
nach Größenklassen nach der Zahl der Besdtäftigten
sowie des Umsatzes.
(Fachliche Giiederung nach der abgewandelten »Syste-
matik der Wirtschaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe
audr Ubersicht im Anhang S.292 und Auszug aus der
Systematik S.294,)

Veröf f entlichungen:
WiSta 65/6; 66/1.
Fachserie D, Reihe 1/ii (jährlidr).

C. Handwerk (einsdtließlidr Bauhandwerk)

1. Handwerkszählung

Für die Zählung 1963:
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Handwerkszählung 1963 (Handwerks-
zählungsgesetz 1963) vom 30. März 1963 (BGBI. I S. 177).
Abdrud< S.212.

Periodizität:
In mehrjährigen Abständen, zuletzt im Jahre 1963
durdrgeführt.

Kreis der Befragten:
I. Allgemeine Erhebung: Rund 690 000 in die Hand-
werksrolle eingetragene Unternehmen.
II. Stichprobenerhebung: Rund 150000 ausgewählte
Unternehmen aus der Allgemeinen Erhebung (siehe
auch Ubersicht im Anhang S.315).

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargesteilte Tatbestände :

Unternehmen, Eintragung im Handelsregister, Berech-
tigung zur Anleitung von Lehrlingen, Vorhandensein
von Ladengeschäften und von Zweigniederlassungen.
Für Berichtsjahr 1962: Beschäftigte nadr Gesdrledrt und
nach Stellung im Betrieb (Durdrschnitt aus 5 Stidrtagen),
Bruttosumme der Löhne und GehäIter, Wert der Brutto-
zugänge an Sachanlagen nach Arten, Wert der Mate-
rial- und Wareneingänge, Wert der Material- und
Warenbestände (am Anfang und am Ende des Beridtts-
jahles), Umsatz nach Umsatzarten, Bruttoproduktions-
und Nettoproduktionswert.
Aufgliederung wichtiger Tatbestände nadr der Redrts-
form der Unternehmen sowie nach Größenklassen nadr
der Zahl der Besdräftigten, des Umsatzes und des
N e t t oproduk tions w ertes.
(Fachlictre Gliederung nach dem »Verzeidtnis der hand-
werklichen Tätigkeiten«, siehe auctr Ubersidtt im An-
hang S. 292.)

Veröf f entlicirungen:
Wista 65/6; 66/5, 7.
Vorgesehen r Fochserie D, Handwerkszählung 1963.

Bemerkungen:
Für Zwecke des Zensus (v91. S.77, lf.d. Nr. IVAIb)
werden durch gesonderte Aufbereitung der Hand-
werkszählung - nach Aussonderung u. a. der Dienst-
leistungshandwerke sowre der Handwerksunternehmen
rnit Schwerpunkt im Handel - Ergebnisse für die ver-
schiedenen Zweige des produzierenden Handwerks
erstellt. Diese lassen sich dann mit den entsprechenden
Daten für die Industrie bzw. für das Baugewerbe zu
Ergebnissen für das Produzierende Gewerbe zusammen-
fassen.

2. Ilandwerksberichterstattung
a) Vierteljährlidre Handwerksberidterstattung
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Durchführung laufender Statistiken im
Handrverk sowie im Gaststätten- und Beherbergungs-
gewerbe (FIwGaStatG) vom 12. August 1960 (BGBI. I
S.689). Abdruck S.213.

Periodizität:
Vierteljährliche Erhebung und Aufbereitung.
Kreis der Bef ragten:
Rund 34 000 in die Handwerksrolle eingetragene Unter-
nehmen selbständiger Handwerker in ausgewählten
Zweigen.
Die Erhebungen werden als Stidrprobenerhebung
durdrgeführt. Einzubeziehende Unternehmen und die
Hochrechnungsfaktoren werden an Hand der Ergeb-
nisse der jeweils letzten Handwerkszählung festgelegt
(v91. ifd. Nr. IVCl). Der durchschnittlidre Auswahlsatz
der Stichprobe beträgt etwa 6 0r'o (siehe auö Ubersidrt
im Anhang S.315).

Berichtsweg:
Befragte-StLA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Beschäf tigte, Gesamtumsatz, Handwerksumsatz.
(Fa&liche Gliederung nadr ausgewählten Zweigen nadr
dem »Verzeichnis der Handwerkszweige«, siehe audr
Ubersicht im Anhang 5.252.)

Veröf f entlichungen:
WiSta 62r'8 (M) ; 63i6; 6414i 6515i 6614.
WiSta+ (viertel j ährlict) .

Fachserie D. Reihe 7/I (vierteljährlich, jährlidr).

jr
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b) Jahreserhebung der
vorräte

Wareneingänge und Waren-

R e c h t s g r u n d i a g e :

Siehe lfd. Nr. 2 a.

Periodizität:
In mehrjährigen Abständen, bisher 1962 und 1965 für
1961 bzw. 1964 durchgeführt; Wiederholungen in etwa
vierjährigen Abständen vorgesehen.

Kreis der Bef ragten:
Siehe lfd. Nr. 2 a.

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 2 a.

Dargestelite Tatbestände :

Wareneingänge und -vorräte.
(Fa&liche Gliederung nach ausgewählten Zweigen nach
dem »Verzeichnis der Handwerkszweige«, siehe auch
Ubersicht im Anhang 5.292,\

Veröf f entlichungen:
Vorgesehen: Fachserie D, Reihe 7.

D. Bauhauptgewerbe
Die Statistiken des Bauhauptgewerbes sind wegen ihres
sachlidren Zusammenhangs mit den Bautätigkeits- und
Wohnungsstatistiken im Abschnitt V dargestellt (siehe
hierzu S. 85, lfd. Nr. VA 1 und 2).

E. Energie- und Wasserwirtschaft
(siebe auch S. 77, lfd. Nr. IVA 1d und S. 78, lid. Nr. IVA 2 d)

1. Statistik der Elektrizitätsversorgung
a) Erhebungen bei den öffentlichen Elektrizitätsver-

sorgungsunternehmen

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Allgemeine Statistik in der Elektrizi-
täts- und Gaswirtschaft und die Durchführung des
Europäischen Industriezensus in der Versorgungswirt-
schaft vom 24, April 1963 (BGBI. I S. 204): A-bdruck
s. 205.

Periodizität:
Monatliche bzw. jährliche Erhebung und Aufbereitung.
Kreis der Bef ragten:
Unternehmen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung.
Berichtsweg:
Befragte - zuständige Ministerien der Länder bzw.
StLA - Bundesministerium für Wirtschaft bzw. SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Monatlich: Erzeugung, Bezug und Abgabe von EIek-
trizität; Ein- und Ausfuhr von Elektrizität; Leistung
und Belastung der Anlagen zur Erzeugung, zum Bezug
und zur Abgabe von Elektrizität und von Wärme;
Bezug und Verbrauch von Brennstoffen und deren Be-
stand; Vorräte an Speicherwasser für die Erzeugung
von Elektrizität.
Jährlich: Umsatz; Abgabe von Elektrizität; Wert der
ein- und ausgeführten Elektrizität; Abgabe von Wärme;
Beschäftigte, Arbeiterstunden, Bruttosumme der Löhne
und Gehälter.

Veröf f entlichungen:
Bundesministerium f ür Wirtschaf t :

Offentliche Elektrizitätsversorgung der Bundesrepublik Deutschland
(monatlich).
Die Elektrizitätswirtschaft in der Bundesrepublik Deutschtand (viertel-
j ährlictr).
Die Elektrizitätsversorgung in der Bundesrepublik Deutschland (jähr-
lich).
Statistisches Bundesamt :

Wista * (monatlich).
Fadrserie D, Reihe 2 (monatlich),

Reihe 3 (vierteljährlich).

b) Erhebung
Industrie

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

über Stromerzeugungsanlagen in der

Periodizität:
Jährlidre Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Jährlich: Industriebetriebe mit Stromerzeugungsanlagen
über I 000 kVA Nennleistung der Stromerzeuger (rund
800 Befragte).
In mehrjährigen Abständen: Industriebetriebe mit
Stromerzeugungsanlagen bis 1000kVA Nennleistung
der Stromerzeuger (rund 2 300 Befragte).

Berichtsweg:
Befragte - SILA - StBA (zentrale Aufbereitung).

Dargestellte Tatbestände:
Betriebe mit Stromerzeugungsanlagen, ZahI und Lei-
stung der Dampfkessel, Nennleistung der Antriebs-
masdrinen (nach Maschinenarten) und der Strom-
erzeuger (nach Größenklassen), Jahreshödrstleistung
der Anlagen; Elektrizitätsbezug, -abgabe und -ver-
brauch.
Ferner Gliederung nach Kraftquellen: Engpaßleistung
und verfügbare Leistung der Anlagen; Elektrizitäts-
erzeugulg und Brennstoffverbrauch.
(Fachliche Gliederung nach dem »Systematischen Ver-
zeichnis zum monatlichen Industriebericht«, siehe auch
Ubersicht im Anhang S.292 und Auszug aus dem Ver-
zeichnis S. 297.)

Veröf f entlichungen:
Fachserie D, Reihe 5/I (jährlidr).

2. Statistik der Gasversorgung

a) Erhebungen bei den öffentlichen Gasversorgungs-
unternehmen

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Allgemeine Statistik in der Elektrizi-
täts- und Gaswirtschaft und die Durchführung des
Europäischen Industriezensus in der Versorgungswirt-
schaft vom 24. April 1963 (BGBI, I S.204). Abdruck S.203.
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die
Ailgemeine Statistik in der Eiektrizitäts- und Gaswirt-
schaft und die Durdrführung des Europäischen Indu-
striezensus in der Versorgungswirtschaft vom 30. April
1964 (Bundesanzeiger Nr, 85 S. 1). Abdruck S.205.

Periodizität:
Monatlidre bzw. jährliche Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
Unternehmen der öffentlichen Gasversorgung.

Berichtsweg:
Befragte - zuständige Ministerien der Länder bzw.
SILA - Bundesministerium für Wirtschaft bzw. SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Monatlich: Gaserzeugung, -umwandlung, -speicherung;
Gasein- und -ausfuhr; Eigenverbrauch, Gasabgabe,
Kokserzeugung.
Jährlich: Gasabgabe nadr Verbrauchergruppen; Be-
schäftigte am Jahresende, Arbeiterstunden, Brutto-
summe der Löhne und Gehälter; Erlöse aus Gasabgabe.

Veröf f entlichungen:
Bundesministerium für Wirtschaft:
Bericht über die öflentlidre Gaswirtschaft (monatlich, j ährliü) .

St.atistisdles Bundesamt :

WiSta * (monatlich).
Fadrserie D, Reihe 2

Reihe 3
(monatlich),
(viertelj ährlich)
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b) Erhebung über Anlagen zur Erzeugung und Um-
wandlung brennbarer Gase in der Industrie

Rechtsgrundlage:
Siehe ifd. Nr. 2 a.

Periodizität:
Jährliche Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Industriebetriebe mit Anlagen zur Erzeugung von
Generatorgas bzw. Spaltgas (rund 300 Befragte).

Berichtsrveg:
Befragte - SILA - SIBA (zentrale Aufbereitung).

Dalgestellte Tatbestände :

Betriebe mit Gasgeneratoren und Spaltanlagen, Brenn-
stoffverbrauch nach Brennstoffarten, Gaserzeugung und
-verwendung.

Veröf f entlichungen:
StJb (nur über Aufkommen und Verwendung).

3. Statistik der Wasserwirtschaft
a) Erhebung über die öffentliche Wasserversorgung

und über das öffentliche Abwasserwesen

Rechtsgrundlage:
Verordnung über die Statistik in der öffentlichen
Wasser-versorgung und im öffentlichen Abwasserwesen
vom 12. März 1964 (Bundesanzeiger Nr.56 S. 1). Ab-
druck S.215.

Periodizität:
In unregelmäßigen Abständen, zuletzt 1964 für 1963
durchgeführ t.

Kreis der Bef ragten:
L Wasserversorgung: Gemeinden, Wasserversotgungs-
verbände, Unternehmen der öffentlichen Wasserver-
sorgung.

II. Abwasserwesen: Gemeinden mit Anlagen des öffent-
lichen Abwasserwesens bzw. Abwasserverbände.

Berichtsweg:
Befragte-StLÄ-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Geninnung aus Grund-, Quell- und Oberflächen-
wasser; Fremdbezug und Wasserabgabe an Letztver-
braucher und an Werterverteiler; \Masseraufkommen
und -abgabe der Wasserversorgungsunternehmen, ge-
gliedert nach Größenklassen des Wasseraufkommens;
\A/asseraufkommen gegliedert nach Rechtsformen der
Unternehmen.
Zu II.: Länge und Art des Kanalnetzes für die Samm-
iung des Abwassers; Kanalisationsverhältnisse, Ab-
wasserabgabe und Abwasserübernahme der Gemeinden
ohne und mit K1äranlagen sowie der Abwasserver-
bänrle; Reinigung des Abwassers nach Art der Klär-
anlage. Gliederung nach Gemeindegrößenklassen und
nach Wassereinzugsgebieten.

Veröffentlichungen:
Fachserie D, Reihe 5/III (unregelmäßig)

b) Erhebung über die \iVasserversorgung in der Indu-
strie

Die Darstellung dieser Erhebung erfolgt im Rahmen
der Zusatzerhebung zum Industriebericht (siehe hierzu
S. 79, lfd. Nr. IV B 1 b).
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V. Bauhauptgewerbe, Bautätigkeit, Wohnungen

A. Bauhauptgewerbe
(siehe auch S. 77, lfd Nr. IVA 1c uud S. 78, lfd Nr. IVA 2 c)

1. Bauberichterstattung
a) Monatsberidrterstattung Iür das Bauhauptgewerbe
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und im Bauhauptgewerbe vom 15. Juli 1957 (BGBI. I
5.720\. Abdruck S.199. Gesetz zur Ergänzung des Ge-
setzes über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und im Bauhauptgewerbe vom 26. April 1961 (BGBI. I
5.477). Abdruck S.201. Zweites Gesetz zur Ergänzung
des Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der In-
dustrie und im Bauhauptqewerbe vom 24. April 1963
(BGBI. I S. 202). Abdruck S. 202,

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Aufbereitung.
Für den Monat Juni werden die entsprechenden An-
gaben aus den Ergebnissen der Totalerhebung (siehe
lfd. Nr. 1b) ermittelt.
Kreis der Befragten:
Betriebe des Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr Be-
schäftigten.
Von ingesamt ztr Zeil rund 67 000 Betrieben laut Totai-
erhebung im Juni (siehe lfd. Nr. 1b) werden ru ZeiI
monatlich rund 20 000 Betriebe mit einem Anteil votr
etwa 800/o der Beschäftigten und des Umsatzes aller
Betriebe des Bauhauptgewerbes erfaßt. Die Ergebnisse
werden auf alle Betriebe hochgeschätzt.

Berichtsweg:
Befragte-StLA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Betriebe; Beschäftigte nach 5 Beschäftigtengruppen;
Bruttosumme der Löhne und CehäIter. Baugewerblicher
Umsatz und geleistete Arbeitsstunden, jeweils gegliedert
nach der Art der Bauten (Wohnbauten, landwirtschaft-
liche Bauten, gewerbliche und industrielle Bauten,
öffentliche und Verkehrsbauten; bei öffentlichen und
Verkehrsbauten gesonderte Angaben für Hoch-, Straßen-
und sonstigen Tiefbau).

Veröf f entlichungen:
WiSta (viertelj ährlich).
WiSta* (monatlidr).
Fachserie E, Reihe 1 (monatlich).

b) Totalerhebung im Bauhauptgewerbe
Rechtsgrundlage:
Siehe ]fd. Nr. 1 a.

Sämtliche Ergebnisse gegliedert nach Größenklassen
nach der Zahl der Beschäftigten sowie gesonderter
Nachweis für Handwerk und Industrie'
(Fachliche Gtiederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe auch Ubersicht
im Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
s.294.)
Veröf f entlichungen:
WiSta 63/2; 6412; 6512i 6611.
Fachserie E, Reihe 2/I (jährlidt).

Periodizität:
Jährliche Erhebung (Stichtag: Ende Juni) und Auf-
bereitung.

Kreis der Befragten:
Sämtliche Betriebe des Bauhauptgewerbes (zur Zeil
rund 67 000).

Berichtslveg:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Dargestelite Tatbestände :

Bctriebe; Beschäftigte nach Stellung im Betrieb; Brutto-
summe der im Juni gezahlten Löhne und CehäIter; bau-
gewerblicher Umsatz im vorhergehenden Kalenderjahr.
Umsatz und geleistete Arbeitsstunden im Juni des
laufenden Jahres, gegliedert nach Art der Bauten (siehe
lfd. Nr. 1 a) ; Bestand an wichtigen Geräten.

2. Unternehmenserhebung im Bauhauptgewerbe
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und im Bauhauptgewerbe vom 15. Juli 1957 (BGBI. I
S.720). Abdruck S. 199. Gesetz zur Ergänzung des Ge-
setzes über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und im Bauhauptgewerbe vom 26. April 1961 (BGBI. I
5.477). Abdruck S.201. Zweites Gesetz zur Ergänzung
des Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der In-
dustrie und im Bauhauptgewerbe vom 24. April 1963
(BGIll. I S. 202). Abdruck S.202.
Periodizität:
Jährliche Erhebung und Aufbereitung, erstmalig 1964
für das Berichtsjahr 1963.

Kreis der Befragten:
Rund 18 000 Unternehmen und Arbeitsgemeinschaften
des Bauhaupigerverbes mit 20 und mehr Beschäftigten

Berichtsweg:
Befragte-StLÄ-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Unternehmen und Arbeitsgemeinschaften, Beschäftigte,
baugewerblicher und sonstiger Umsatz, jeweils geglie-
dert nach Unternehmen (mit bzw. ohne Beteiligung an
Arbeitsgemeinschaf ten) und Arbeitsgemeinschaften,
ferner nach Größenklassen nach der Zahl der Beschäf-
tigten und Umsatzgrößenklassen.
(Fachliche Gtiederung nadr der »Systematik der Wirt-
schaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe auch Ubersicht
im Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
s. 294.)

Veröffentlichungen:
WiSta 66/2.
Fachserie E, Reihe 2/II (jährli&).

B. Bautätigkeit
1. Bautätigkeitsstatistik

Die nachstehend unter a) bis c) aufgeführten Statistiken
erfassen nur genehmigungs-, zustimmungs- oder an-
zeigepflichtige Bauvorhaben, durch die Wohn- oder
Nutzraum zu- oder abgeht bzw. baulich oder in der
Zweckbestimmung verändert wird.
a) Statistik der erteilten Baugenehmigungen
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Durchführung von Statistiken der Bau-
tätigkeit (BauStatG) vom 20. August 1960 (BGBI' I S.704).
Abdruck S.217. Ein Anderungsgesetz ist vorgesehen.

Periodizität:
Laufende Erfassung, monatliche Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Bauherren bzw. Bauaufsichtsbehörden.
Ausfüllen der Zählkarten (zur Zeit jährlich rund 500 000)
durch Bauherren bzw. Architekten mit anschließender
Uberprüfung durch Bauauf sichtsbehörden,
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Berichtsweg:
Befragte - Bauaufsichtsbehörden - StLA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Erteilte Baugenehmigungen.
Gebäude, Wohnungen, umbauter Raum, Bruttowohn-
bzw, Nutzfläche, veranschlagte reine Baukosten, jeweils
nach Arten der Baumaßnahmen (Neubau, Wieder-
aufbau, sonstige Baumaßnahmen), Gebäudearten (Wohn-
gebäude; für Nichtwohngebäude: Anstaltsgebäude,
Bürogebäude usw.) und Bauherrengruppen. Außerdem
Fertigteilbauten.
Veröf f entlichungen:
WiSta 6213; 6313; 6413, 9; 65/3; 66/3.
WiSta* (monatlidr).
Faöserie E, Reihe 1 (monatlidr),

Reihe 3 tjährli&).

b) Statistik der Baufertigstellungen
Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Laufende Erfassung, monatliche eingeschränkte Auf-
bereitung zu Zwischenergebnissen, jährlidre ausführ-
liche Aufbereitung.
Kreis der Befragten:
Bauherren bzw. Bauaufsichtsbehörden.
Meldung der Fertigstellungen (Durchdrucke der Bau-
genehmigungszählkarten) durch Bauherren bzw. Archi-
tekten, Meldung der Abgänge infolge Abbruch, Brand
usw. durdr Eigentümer, jeweils mit anschließender
Uberprüfung der Meldungen durch Bauaufsichtsbehör-
den (zur Zeit rund 400000 FäiIe).

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Dargestellte Tatbestände :

Fertiggestellte Bauvorhaben.
Gebäude, Wohnungen, umbauter Raum, Bruttowohn-
bzw. Nutzfläche, veransdrlagte reine Baukosten, je-
weils nach Arten der Baumaßnahmen (Neubau, Wie-
deraufbau, sonstige Baumaßnahmen), außerdem jähr-
lidr nach Gebäudearten (für Wohngebäude: Ein- und
Zwei- bzw. Mehrf amilienhäuser; für Nichtwohn-
gebäude: Anstaltsgebäude, Bürogebäude usw. ) und
Bauherrengruppen. Gebäude, Wohnungen und Räume
nach der Größe, darunter die mit öffentlichen Mitteln
geförderten Gebäude, Wohnungen und Räume.
Zeitraum zwischen Genehmigung und Fertigstellung.
Außerdem jährlich Feststellung des Abganges an Wohn-
gebäuden, Wohnungen und Wohnräumen infolge Ab-
bruch, Brand usw.

Veröf f entlichungen:
WiSta 6213, 10; 63/3, 6; 64/3, 9; 65/3; 66/3.
WiSta* (monatlidr).
Fadrserie E, Reihe 1 (monattich),

Reihe 3 Uährlidr).

c) Statistik des Bauüberhanges
Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Jährlide Erfassung (Stichtag: 31. Dezember) und Auf-
bereitung.
Kreis der Bef ragten:
Gemeinden bzw. Bauaufsichtsbehörden.
Vorbereitung der Erhebungspapiere durdr StLA. Fest-
stellung und Eintragung des Bauzustandes durch Be-
auftragte der Gemeinden bzw. Bauaufsidrtsbehörden
(zur Zeit rund 500 000 bis 600 000 Fäl1e).

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Dargestellte Tatbestände :

Genehmigte Baumaßnahmen, die am Jahresende noch
nicht als fertiggestellt gemeldet sind.

Gebäude, Wohnungen und umbauter Raum nadt dem
Bauzustand und Bauherrengruppen. Erloschene Bau-
genehmigungen,
Veröf f entlichungen:
WiSta 62/5, 5+; 63/3, 5, 5*i 64/3; 65,3j 66/3.
Fachserie E, Reihe 1 (jährlidl),

Reihe 3 (jährlidr).

d) Tielhaustatistik
Rechtsgrundlage:
Siehe ]fd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Laufende Erfassung, monatliche Aufbereitung.
Kreis der Bef ragten:
Auftragvergebende Stellen des Bundes, der Länder, der
Gemeinden mit 5000 und mehr Einwohnern, Gemeinde-
verbände, juristisdre Personen des öffentliöen und des
privaten Rechts, an denen die öffentliche Hand maß-
geblidr beteiiigt ist.

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestellte Taibestände :

Tiefbaumaßnahmen mit einem Auftragswert ab 25 000 DM
nadr Bauherren, Art der Baumaßnahme und voraussidrt-
Ii cher Abwicklungsdauer.

Veröf f entlichungen:
wista 6218; 63t3i 64t4i 65,',3, 3rr 66.14, 4r.
Fadrserie E, Reihe 1 (monatlidr).

2. Statistik über die Finanzierung des Wohnungs-
baues
a) Beri&terstattung über die Finanzierung durü Ka-

pitalsammelstellen
Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Spitzenverbänden der Kapital-
sammelstellen.

Periodizität:
Monatliche Berichterstattung und Zusammenstellung.
Kreis der Befragten:
Verbände der Kapitalsammelstellen.

Berichtsweg:
Befragte - Bundesministerium für Wohnungswesen
und Städtebau.

Dargestellte Tatbestände :

Umfang der Zusagen und Auszahlungen von Wohnungs-
baukrediten der Kapitalsammelstellen unter Ausgliede-
rung der Anteile des sozialen Wohnungsbaues.

Veröffentlichungen:
Bundesninisterium für Wohnungswesen und Städl.ebau I

Bundes-Baublatt (monatlidr).

b) Berichterstattung über die öffentliüe Förderung
Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Ländern.
Periodizität:
Siehe lfd. Nr. 2a.
Kreis der Bef ragten:
Zuständige oberste Landesbehörden.

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 2 a,

Dargestellte Tatbestände :

Umfang der Bewilligungen und Auszahlungen öffent-
licher Mittel durdr die Bewilligungsstellen der Länder
sowie Anzahl der mit öffentlicüen Mitteln geförderten
Wohnungen nadr Förderungstypen.

Veröf f entlichungen:
Bundesministerium für Wohnungswesen und Städtebau:
Bundes-Baublatt (monatlidr).
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c) Statistik der Bewilligungen im öffentlich geförderten
sozialen Wohnungsbau

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Durchführung von Statistiken der Bau'
tätigkeit (BauStatG) vom 20. August 1960 (BGBI. I
S.704), Abdruck S.217.

Periodizität:
Laufende Erfassung, vierteljährliche Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Bewilligungsstellen für öffentliche Mittel bzw. oberste
Baubehörden der Länder (ru Zeit jährlich rund 60 000
bis B0 000 Einzelbewilligungsbescheide).

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände:
Ausgesprochene Bewilligungen für öffentlich geförderte
Wohnungsb auvorhaben.
Veranschlagte Finanzierungsmittel für öffentlich ge-
förderte Wohnungsbauvorhaben nach Finanzierungs-
quellen und Förderungsform.
Die vorgesehenen Gebäude und Wohnungen nach
Größe, Arten der Baumaßnahmen (Neubau, Wieder-
aufbau, sonstige Baumaßnahmen) und Gebäudearten
(Ein- und Zwei- bzw. Mehrfamilienhäuser, sonstige Ge-
bäude) ; Wohnungen nach Eigentumsformen und Zweck-
bindung. Durchschnittliche Miete je qm und Monat.
Außerdem für voll geförderte Wohnbauten: Gebäude,
Wohnungen, umbauter Raum, Wohnfläche und ver-
anschlagte reine Baukosten nach Größe, Gebäudearten
(Ein- und Zwei- bzw. Mehrfamilienhäuser) und Bau-
herrengruppen. Gesamtherstellungskosten außerdem
nach Kostenbestandteilen.

Veröf f entlichungen:
Wista 62/5,5t, 10; 63/3, 5,5*i 6413,6, 6*; 65/3,5, 5*; 66/5, 5t.
Fachserie E, Reihe 4 (vierteljährlidl),
Fachserie A, Reihe 4 (unregelmäßig).

C. Wohnungen

1. Statistische Feststellungen über die bewohnten
Gebäude (Gebäudezählung l90l)
R e c h t s g r u n d 1 a g e :

Gesetz über eine Zählung der Bevölkerung und der
nidrtlandwirtsdraftlichen Arbeitsstätten und Unter-
nehmen im Jahre 1961 sowie über einen Verkehrszensus
im Jahre 1962 (Volkszählungsgesetz 1961) vom 13. April
1961 (BGBI. I S.437). Abdruck S. 155.

Periodizität:
Mit.stichtag 6.Juni 1961, zusammen mit der Volks-
und Berufszählung durchgeführt.

Kreis der Bef ragten:
Grundstücks- bzw. Gebäudeeigentümer.

Berichtsweg:
Befragte - Gemeinden (örtliche Durchführung der Er-
hebung unter Mitwirkung ehrenamtlicher Zähler) -Kreise-SILA-StBA.
Dargestellte Tatbestände:
Gebäude: Art, Zahl der Wohnungen und Wohngelegen-
heiten, ZahI der Wohnparteien und Personen.
Wohngebäude: Art (Ein-, Zwei-, Mehrfamilien-, Bauern-
haus, Kleinsiedler- und Nebenerwerbsstelle), Typ (an
Hand des Baualters, Zustand des Daches, der Bauart
sowie Art der Wasserversorgung und Fäkalienbeseiti-
gung ermittelt), Baualter, Zahl der Wohnungen und
Wohngelegenheiten, Ausstattung mit WC und Bad,
Zahl der Wohnparteien und Personen, Eigentums-
verhältnis. Mehrfamilienhäuser nach Geschoßzahl, Art
der Wasserversorgung sowie der Abwässer" und Fä-
kalienbeseitigung.

Veröffentlichungen:
WiSta 61/4; 62111; 6313, 3*, 6, 6*, 7.
Fachserie E, »Gebäudezählung vom 6. Juni 1961«, Heft 1 bis 3 sowie
3 Vorberidrte.

Bemerkungen:
In zahlreichen, meist größeren Gemeinden fanden in
der Zeit von Januar bis Mai 1961 außerdem fakultativ
totale bzw. partielle Gebäudevorerhebungen statt.

2. Statistik der Wohn- und Mietverhältnisse und de§
Wohnungsbederfs (Wohnungsstatistik lS561 571

Die nadrstehenden Angaben beziehen sich lediglich auf
die allgemeine und repräsentative (100/o) Erhebung
1956. Uber die repräsentativen (1 0/o) Zusatzerhebungen
1957 und 1960 wird unter lfd. Nr.VC3 (1 oio-Woh-
nungserhebungen) berichtet.

R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz über eine Statistik der Wohn- und Mietverhält-
nisse und des Wohnungsbedarfs (Wohnungsstatistik
1956157) vom 17. Mai 1956 (BGBI. I S. 427). Abdruck
s. 219.

Periodizität:
Mit Stichtag 25. September 1956 durchgeführt.

Kreis der Befragten:
Alle Haushalte.
Die über die allgemeine Erhebung hinausgehenden Fest-
stellungen der repräsentativen Erhebung 1956 wurden
bei 10070 der Befragten (rund I 400000) getroffen (siehe
auch Ubersicht im Anhang S. 315).

Berichtsweg:
Befragte - Gemeinden (örtliche Durchführung der Er-
hebung unter Mitwirkung ehrenamtlicher Zähler) -Kreise-SILA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände:
I. Wohn- und MietverhäItnisse:
Wohnungen nach der Wohnwürdigkeit und nach der
Größe der Normalwohnungen. Wohnparteien in Nor-
malwohnungen nadr dem WohnverhäItnis, der Personen-
zahl und nadr Gesdrädigtengruppen. Wohnparteien
außerhalb von Normalwohnungen nach Unterkunftsart,
Geschädigtengruppen und nach der Größe der Wohn-
parteien.
Ferner mittels Repräsentativerhebung: Soziale Stellung
des Haushaltsvorstandes, vorwiegende Einkommens-
quellen des Haushaltes, Zahl der von dem Haushalt be-
wohnten Räume.
Außerdem: Mieten und Mietpreisstufen für normale
reine Mietwohnungen nach Baualtersgruppen, Miete je
Wohnung.

II. Bevölkerungsergebnisse :

Bevölkerung nach dem Geschlecht und nach Personen-
kreisen (Vertriebene usw.), jeweils nach Gemeinde-
größenklassen; Haushalte (ohne Anstaltshaushalte),
Auspendler.

Veröf f entlichungen:
Zr l.t
WiSta 56/11 (M); 57/7, 8, 9, 9*; 58/12.
stB vI/35/8, 9.
STBRD Band 201, r{efl1,2.
Zu II.:
WiSta 57/9, 9*.
StB VIII/8/29 bis 32.
Amtliöes Gemeindeverzeidrnis für. die Bundesrepublik Deutschland,
Ausgabe 1957.
STBRD Band 198.

3. 1o/o-Wohnungserhebungen
a) Repräsentative Zusatzerhebung 1957

Rechtsgrundlage:
Gesetz über eine Statistik der Wohn- und MietverhäIt-
nisse und des Wohnungsbedarfs (Wohnungsstatistik
1556157) vom 17.Mai 1956. (BGBI' I 5.427). Abdruck
s. 219.
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Perrodizität:
In den Monaten März bis Mai 1957 als Zusatzerhebung
zu der Wohnungsstatistik 1956157 (siehe 1fd. Nr. V C 2)
durchgeführt.
Kreis der Befragten:
Sämtli&e Haushalte (rund 168000 Wohnungsinhaber
[Eigentümer, Hauptmieter] und Untermieter) in rund
140 000 ausgewählten Wohnungen nadr zweistufigem
Auswahlverfahren (siehe auch Ubersicht im Anhang
s.316).

Berichtsweg:
Befragte (Befragung durdr Interviewer) - SILA - SIBA
(zentraie Aufbereitung).
Dargestellte Tatbestände:
Ausstattung der Wohnungen, Wohnfläche; Einkommen
der Wohnparteien, ihre Wohnwünsche nadr Größe,
Lage und Ausstattung der Wohnungen und nach der
Wohnform; Finanzierungsmöglidrkeiten, Mietzahlungs-
bereitsdraft und Untermiete.

Veröf f entlichung en:
WiSta 59/2, 8, 10.
stB vI/35/10, 11, 12, 13, 14, 17, t8.
STBRD Band 201, Heft 3.

b) Repräsentative Zusatzerhebung 1960

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 4 a, ferner Verordnung über eine Zusatz-
erhebung zur Wohnungsstatistik 1956157 vom 23, De-
zember 1959 (Bundesanzeiger Nr. 1 S. 1). Abdruck S.221.

Periodizität:
In den Monaten April/Mai 1960 als Zusatzerhebung zu
der Wohnungsstatistik 1956157 (siehe lfd. Nr. V C 2)
durchgeführt.

Kreis der Befragten:
Sämtlidre Haushalte (rund 180 000, Wohnungsinhaber
[Eigentümer, Hauptmieter] und Untermieter) in rund
160000 ausgewählten Wohnungen nach zweistufigem
Auswahlverfahren (siehe audr Ubersicht im Anhang
s.317).

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr.4 a.

Dargestellte Tatbestände:
Wohnungen.
Gebäude- und Wohnungsart, Baualter, Besitzverhältnis,
Raumzahl, Fläüe, Ausstattungstyp, Beheizungsart, Be-
legung mit Haushalten.
Haushalte.
Größe; soziale Stellung sowie Altersstufe des Haus-
haltsvorstandes, Zahl der Pendler, Zeitaufwand sowie
Art der Zurücklegung des Weges zur Arbeitsstätte des
Haushaitsvorstandes, Wohnverhältnis, Art der Unter-
bringung, Art der angestrebten Wohnungsnutzung,
Haushaltsvorstände nach Besitz und Art des Ver-
triebenen- bzw. F1üchtlingsausweises, Miete, Miet-
belastung, Einkommen.
Die Ergebnisse sind nach Gemeindegrößenklassen und
zum Teil auch nach Strukturzonen (Kern- bzw. Rand-
gebiet, Industrie-, Misch- bzw. Agrarzone) gegiiedert.

Veröffentlichungen:
Wista 60/10; 6115, 6,7,7x, lli 6211, l*, ?, ?*,9*, 10, 11i 6311, t*, 4*,
6*,11.
stB vri35/20 ll|ll, 21, 23, 24, 2s, 26, 27,28
fortgesetzt inl
Fadrserie E, »10.'o-Wohnungserhebung 1960«, Heft 1 (M) brs 3 sowie
13 Vorberichte,

c) WohnungsstiÖprobe 1965

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Durdrführung einer Repräsentativ-
statistik auf dem Gebiete des Wohnungswesens (Woh-
nungsstidrprobengesetz 1965) vom 18. August 1965
(BGBI. I S. 893). Abdruck S.222.

Periodizität:
In den Monaten Oktober/November lg65 durchgeführt.

Kreis der Bef ragten:
Sämtlidre Haushalte (rund 200 000 Wohnungsinhaber
[Eigentümer, Hauptmieter] und Untermieter) in rund
180 0O0 Wohnungen und Wohngelegenheiten in rund
90 000 ausgewählten bewohnten Gebäuden und Unter-
künften (siehe auc-h Ubersicht in Anhang S. 317).

Berichtsweg:
Befragte (Befragung durdr Interviewer) - StLÄ - SIBA
(teilweise zentrale Aufbereitung).
Dargestellte Tatbestände :

Vorgesehen:
Gebäude und Unterkünfte,
Art, Baualter, Eigentumsverhäitnis, Zahl der Wohnun-
gen bzw. Wohngelegenheiten, Belegung mit Haushal-
ten und Personen; Wohngebäude nach derzeitiger Be-
heizung, Wasserversorgung, Abwässer- und Fäkalien-
beseitigung.
Wohnungen.
Gebäude- und Wohnungsart, Baualter, Besitzverhältnis,
Raumzahl, Fläche, Ausstattungstyp, Beheizungsart, För-
derung mit öffentlidren Mitteln; Belegung mit Haus-
halten; außerdem bei Mietwohnungen: Wohnungsmiete
sowie nadr geplanter Heizungsumstellung und Einbau
sanitärer Einriötungen. Vertragsänderungen und -auf-
Iösungen.
Haushalte.
Größe; soziale Stellung sowie Alter und Gesdrledrt des
Haushaltsvorstandes; Wohnverhältnis, Art der Unter-
bringung und Art der angestrebten Unterbringung;
Haushaltstyp, Einkommen; Hauptmieterhaushalte nach
Mietbeiastung. Haushaltsvorstände nach dem Besitz
und der Art des Vertriebenen- bzw. Flüchtlings-
ausweises bzw. Deutsdre aus der SBZ.

Veröffentlichungen:
WiSta 66/6 (M).
Fadlserie E, »Wohnungsstidrprobe 1965" (vorgesehen).

4. Statistik des Wohnungsbestandes (Fortschreibung)
und Wohnungsdefizitberectnungen
Rechtsgrundlage:
Gesetz zur Anderung von Fristen des Gesetzes über
den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und über
ein soziales Miet- und Wohnredrt vom 29. Juli 1963,
Art. II (BGBI, I S.524). Auszugsweiser Abdruck S.225.

Periodizität:
Jährlidre Zusammenstellungen.

Kreis der Bef ragten:
L Wohnungsbestand und -fortsdrreibung:
Die im Rairmen der Gebäudezählung 1961 (siehe lfd.
Nr. V C 1) ermittelten Wohnungsbestandszahlen wer-
den von den SILA jährlidr fortgesdrrieben an Hand
der Ergebnisse der Bautätigkeitsstatistik (siehe lfd.
Nr. V B 1) und der Veränderungen aus Freigaben und
Inansprudrnahmen von Wohnungen für die im Bundes-
gebiet stationierten ausländischen Streitkräfte.
II. Wohnungsdefi zitberedrnungen :

Die zum Jahresende ermittelten Bestände an Woh-
nungen bilden in Verbindung mit der Fortsdrreibung
des Bevölkerungsstandes (siehe S.48, lfd. Nr. IA3a)
die Grundlage zur Feststellung des reönerischen Woh-
nungsdefizits in den Kreisen (Beredrnung im SIBA).

Berichtsweg:
SILA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Bestand an Wohngebäuden; Wohnungen in
Wohn- und Nidrtwohngebäuden.
Ztt ll.: Wohnungsanwärter; Bestand an Wohnungen;
rechnerisdres trVohnungsdefizit in den Kreisen.

Veröffentlichungen:
Zu I.r WiSta 6314, 7i 64i6i 65i6; 6616.
Fadserie E, Reihe 6 (jährlidr).
Zu lI.: Wista 63i7; 6416i 65i6; 66/6,
Fadrserie E, Reihe 5 (jährlidl).
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5. Wohngeldstatistik
R e c h t s g r u n d i a g e :

Wohngeldgesetz in der Fassung vom 1. April 1965,

§ 4s, Äbs, i nis g (BGBI. I S. 178). Auszugsweiser Ab-
druck S. 226,

Periodizität:
Flalbjähriiche Erfassung und Aufbereitung (1965 ganz-
jährig).

Kreis der Bef ragten:
Zuständige Stellen in den Ländern für die Cewährung
von Wohngeld.

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände:
Zahl der Bearbeitungsfälle; bewilligte Erstanträge und
weitere Gewährungen. Einstellungen, Ablehnungen und
Versagungen. Geiahlte Wohngeldbeträge; benutzte
Wohnfläc6e, qm-Miete bzw' Belastung; monatliches
Famitieneinko-men. Bezieherkreis nach Haushaltsgröße
und sozialer Stellung.

Veröf f entlichungen:
Wista 65/3, 8.
Fachserie E, Reihe 7 (halbjährlich)
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VI. Handel

A. Groß- und Einzelhandel, Gastgewerbe,
. Fremdenverkehr

1. Handels- und Gaststättenzählung
Für die Zählung 1960/61:
Rechtsgrundlage:
Gesetz über eine Zählung im Handel sowie im Gast-
stätten- und Beherbergungsgewerbe (Handelszählungs-
gesetz 1960) vom 27. Mai 1960 (BGBI. I S.313). Abdruck
§. 227. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über
eine Zählung im Handel sowie im Gaststätten- und Be-
herbergungsgewerbe (Handelszählungsgesetz) im Saar-
land vom 13. Juli 1961 (Bundesanzeiger Nr' 134 S. 1).
Abdruck S. 229.
Ein Handelszählungsgesetz für 1967 ist inVorbereitung.

Periodizität:
In mehrjährigen Abständen durchzuführen, erstmalig
1960/61, und zwar
I. Grunderhebung: Im Handel mit Stichtag 30. Septem-
ber 1960, im Gaitstätten- und Beherbergungsgewerbe
mit Stichtag 31. August 1960,

II. Repräsentative Ergänzungserhebung: Im Jahre 1961'

III. Zusatzerhebung für den Außenhandel: Im Jahre
1 961.
Im Saarland wurde die Zählung ein Jahr nach den für
das übrige Bundesgebiet geltenden Terminen durch-
geführt.
Eine Wiederholung der Zählung ist für 1967 (Grund-
erhebung) vorgesehen. Danach schließt sich eine Er-
gänzungserhebung für 1967 an.

Kreis der Befragten:
Zu I.: Unternehmen des Einzel-, Groß- sowie Außen-
handels, des Handelsvertreter- und -maklergewerbes,
des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes, des Ver-
lagsbuchhandels, rechtlidr unselbständige offene Ver-
kaufsstellen der Industrie'
Ztt lI.: Höchstens 150/o der bei der Grunderhebung
erfaßten Unternehmen des Einzelhandels, Großhandels,
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes (rund 105 000
Unternehmen). (Die Auswahl erfolgte länderweise auf
Grund einer kombinierten Schichtung nach Wirtschafts-
klassen und Umsatzgrößenklassen - siehe auch Uber-
sicht im Anhang S. 318.)
Zu III.: AIle Unternehmen des Außenhandels und alle
Unternehmen des Binnengroßhandels mit Ein- und/oder
Ausfuhr von mindestens 1 Million DM im Jahre 1959.

Berichtsweg:
Befragte - StLÄ - StBA (für Verlagsbuchhandel zen-
trale Aufbereitung im SIBA; für Ergänzungserhebung
sowie offene Verkaufsstellen der Industrie teilweise
zentrale Aufbereitung im SIBA).

Dargestellte Tatbestände :

Zu L: Unternehmen: Rechtsform, gewerblicheTätigkeit;
Eintragung im Handelsregister, in Ha!dwerksrolle;
Vertriäbenen-, F1üdrtlingseigenschaft; Umsatz 1959,
dessen Zusammensetzung; \Mareneingan$, Warenbe-
stand, Rohertrag, Löhne und GehäIter, Außenstände;
Beschäftigte nach Stellung im Betrieb, VoII- und Teil-
beschäftigte nach Geschlecht und Altersklassen.
Niederlassungen (nicht für Handelsvertreter- und Han-
delsmaklergewerbe sowie Verlagsbuchhandel): Haupt-
funktion; Umsatz 1959; VolI- und Teilbeschäftigte nach
Stellung im Betrieb und Geschlecht. Ferner für Einzel-
handel die Vertriebenen- bzw. Flüchtlingseigenschaft
des Unternehmens sowie Betriebs- und Bedienungs-
form. Für Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe fer-
ner Betriebsart, Saison und Beherbergungskapazität.

Eigene oflene Verkaufsstellen der Industrie: Eröff-
nungsjahr; Umsatz 1959, dessen Zusammensetzung;
Bedienungsform, Voll- und Teilbeschäftigte nach Stel-
lung im Betrieb und Geschlecht.
Gliederung im allgemeinen nach Umsatzgrößenklassen,
zum Teil äuch nach Größenklassen nach der ZahI der
Beschäftigten, Gemeindegrößenklassen und Zahl der
Zweigniederlassungen.
Zu IL: Unternehmen: Umsatz nach Abnehmerkreisen
(Einzel-, Großhandel), nach Absatzgebieten-- (Groß-
handel), nach dem Zahlungsmodus (Einzelhandel);
Aktiva und Schulden am Anfang und Ende des Ge-
schäftsjahres 1959 (für Vertriebenen- und Flüdttlings-
unternähmen auch unter Nachweis von Beschäftigten
und Umsatz) ; Anschaffung und Verkauf von Anlage-
vermögen; Wareneingang nach Warenarten -und Be-
schaffu"ngswegen, nach Bezugsgebieten (Großhandel);
Beschäftigte. -Gliederung nach Umsatzgrößenklassen'
(Für den Verlaqsbuchhandel wurden vorstehend ge-
irannte Tatbestä"nde bereits bei der Grunderhebung
ermittelt.)
(Zu I. und II.: Fachliche Gliederung nqdr d-e-1 »Syste-
matik der Wirtschaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe
auch Ubersicht im Anhang S.292 und Auszug aus der
Systematik 5.294.)
Ztt IIL: Unternehmen nach Art und Grad der Speziali-
sierung (fachlich, länderweise, nidrt spezial-isiert) ; Um-
satz 1-959; Wareneingang; Beschäftigte, Importlager,
Niederlassungen und Beteiligungen im Ausland.

Veröf f entlichungen:
WiSta 56/12; 6017t 6217, 121 6315' 7, 12.
Fachserie F, »Handels- und Gaststättenzählung 1960«:

1. Einzelhandel (Heft 1 bis 8),
II. Großhandel (Heft 1 bis 7),
III. Handelsvermittlung (I{eft 1 bis 3),
11/. Gastgewerbe (Heft 1 und 2),
V. Verlaqsbudrhandel (Hef I 1),

VI. Eiqenä offene Verkaufsstellen der Industrie fHeft
VII. Mäthodische und systematische Grundlagen (Heft
Außerdem Vorberichte für die einzelnen Bereiche.

1),
1).

2. Großhandelsstatistik

R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz über die Durdrführung laufender Statistiken im
Handel sowie über die Statistik des Fremdenverkehrs
in Beherbergungsstätten (HFVStatG) vom 12. Januar
1960 (BGBI. I S.6). Abdruck S.229.

Periodizität:
Monatliche und jährliche repräsentative Erhebung und
Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Bis zu 10000 ausgewählte Unternehmen aus 59Wirt-
schaftsklassen. Die Auswahl erfolgt nach dem Stich-
probenverfahren aus den Unterlagen der Handels- und
Gaststättenzählung 1960 unter Berücksichtigung der
Neugründungen (siehe auch Ubersicht im Anhang
s.318).
Berichtsweg:
Befragte - SIBA (zentrale Aufbereitung).

Dargestellte Tatbestände :

I. Monatlich:
Meßzahlen des umsatzes und der Beschältigten
II. Jährlich:
Meßzahlen des Wareneingangs und der Lagetbe-
stände
Berechnungsgrundlage zu I. und II. siehe Ubersicht
s. 326.
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Zu II. außerdem: Nachweis der Anteile des Rohertrags
am wirtschaftlichen Umsatz.
(Fadrliche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe auch Ubersicht
im Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
s. 294.)

Veröffentlichungen:
wista 62/1, 11; 63/1, 11; 6411, t2i 65:t;66/4 (M).
WiStar (monatlidr).
Zu L : Fachserie F, Reihe l, I (monatlictr, j ährlict) .

Zu II.r Fachserie F, Reihe 1/II (jährlidr).

3. Einzelhandelsstatistik
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Durchführung laufender Statistiken im
Handel sowie über die Statistik des Fremdenverkehrs
in Beherbergungsstätten (HFVStatG) vom 12. Januar
1960 (BGBI. I S. 6). Abdruck S. 229.

Periodizität:
Monatlidre und jährliche repräsentative Erhebung uncl
Aufbereitung,
Kreis der Bef ragten:
Bis zu 40 000 ausgewählte Unternehmen aus 61 Wirt-
schaftsklassen. Die Auswahl erfolgt nach dem Stich-
probenverfahren aus den Unterlagen cler Handels- nnd
Gaststättenzählung 1960 r.rnter Berücksichtigung der
Neugründungen (siehe auch Ubersicht im Anhang
s.319).
Berichtsweg:
Befragte-StLA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

I. Monatlich:
Meßzahlen des Umsatzes
II. Jährlich:
Meßzahlen der Beschaltigten, des W areneingangs
und der Lagerbestdnde
Berechnungsgrundlage zu I. und II. siehe Ubersicht
s. 326.
Zu II. außerdem: Nachweis der Anteile des Rohertrags
am u'irtschaf tlichen Umsatz.
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik der Wirl-
schaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe auch Ubersicht
im Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
s.204.)

Veröffentlichungen:
Wista 6211,'1 ,l2i 6311, 12i 6411,7,12i 65 1.
WiSta* (monatlidr).
Zu I.: Fadrserie F, Reihe 3iI (moDatlich, jährlich).
Zu II.: Factrserie F, Reihe 3i II (jährlich).

Bemerkungen:
Für' Beschäftigte ist die Darstellung ab 1967 vorgesehen,

4. Gastgewerbestatistik
Rechtsqrundlage:
Gesetz über die Durchführung laufender Statistiken im
Handwerk sowie im Gaststätten- und Beherb
gewerbe (HwGaStatG) vom 12. August 1960
S.689). Abdruck S,213.
Periodizität:

Veröf f entlrchungen:
WiSta* (jährlidr).
Fachserie F, Reihe 7/I (monatlich, jährlrch)

5. Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungs-
stätten
Im einzelnen werden nadrgewiesen:
I. Fremdenmeldungen und -übernachtungen

II. Beherbergungskapazität

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Durchführung laufender Statistiken im
Handel sowie über die Statistik des Fremdenverkehrs
in Beherbergungsstätten (HFVStatG) vom 12. Januar
1960 (BGBI. I S. 6). Abdruck S. 229.

Periodizität:
Zu I.: Monatliche Erhebung und Aufbereitung.
Zu II.: Jährliche Erhebung (Stichtag: 1. April) und Auf-
bereitung.

Kreis cler Bef ragten:
Betriebe des Beherbergungsgervnrbes (Hotels, Gast-
höfe, Fremdenheirne, Pensionen), Sanatorien, Heil-
stätten, Kuranstalten, Erholungs-, Ferien- und Kinder-
heime, Jugendherbergen und Campingplätze sowie
sonstige Unterkunftsstätten, in denen zum vorüber-
gehenden Aufenthalt gegen Entgelt Personen Unter-
kunft gett ährt wird (u. a. Privatquartiere) bei rund
2800 Berichtsgerneinden rnit jährlictr 3000 und mehr
Fremdenübernachtungen. Nach 5 Jahren Uberpiüfung
des Berici-rtskreises.

Berichtsweg:
Befragte - Berichtsgemeinclen - SIL.A - SIB-A,.

Dargestellte'f atbestände :

Zu L: Fremdenmeldungen und -übernachtunqen (Aus-
iandsgäste nach Herkunftsländern) sor.r,ie Ausnutzung
der Fremdenbetten nachGemeindegruppen (Großstädte.
Heilbäder, Luftkurorte, Seebäder, sonstige Beridrts-
qemeinden) und nach Betrjebsarten. .Ar,rfenthaltsdauer
der In- und Ausländer.
Fremdenmeldungen und -übernachtungen insgesamt
(darunter Auslandsgäste) in Kinderheimen, Jugendher-
bergen und auf Campingplätzen; die Meldungen und
Ubernachtungen der Auslandsgäste auf Campingplätzen
rnsgesamt und nach dem Land des ständigen Wohn-
si tzes.
Zu I1.: Betriebe, Fremdenzimmer, Fremdenbetten je-
weils nach Gemeindegruppen (siehe unter I.) und Be-
triebsarten (für Privatquartiere nur Fremdenbetten).
Betrrebe und Fremdenbetten in Kinderheimen und
Jugendherbergen; Zahl der Campingplätze,
Veröf f entlichungen:
Zu I.: WiSta 6212,7i 63,12,7; 61,2, 7; 65 2,9.
WiSLa* (monatiichJ.
Fadrserie F, Reihe 8 (unregelnäßig),

Reihe 8,,I (monatlidr, halbjährlich, jährlich).
Zu lI.: WiSta* 6214, 11; 63110; 64i2i 65i2, 10.
Faöserie F, Reihe B (unreqe)mäßig),

Reilre 8'Il Uährlrcü)

6. Statistik der Urlaubs- und Erholungsreisen
(Zrsatzerhebung zul11 N4ikrozensus, siehe auch S.48,
lfd, Nr. IA2b.)
Rechtsgrundlage:
Frir die Erhebung 1962:
Gesetz zur Anderung des Gesetzes (Mikrozensusgesetz
vom 16. März 1957 - BGBI. I S.213) über die Durch-
lührung einer Repräsentativstatistik der Bevölkerung
und des Enverbslebens (Mikrozensus) vom .5. Dezember
1960 (BGBI. i S. 873). Abdruck S. 160.

Für clie Erhebunq 1966:
Ge-.etz über die Durchfühmng einer Repräsentatrv-
statistik cler Bevölkerung und des Erwerbslebens
(Mikrozcnsus) r'orn 21. Dezember 1962 (BGBI. I S.767).
Abdruck S. 161. Zweite \rerordnung über das Zusatz-
programm zum N.Iikrozensus vom 19. April 1966 (Bun-
desanzeiqer Nr.77 S. 1). Abdruck S. 164.
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Monatliche repräsentative Erhebung und Aufbereitung.
Kreis der Befragten:
Bis zu 15 000 ausgewählte Unternehmen des Gast-
stätten- und Behelberqungsgewerbes. Die Auswahl er-
folgt nach dem Stichprobenverfahren aus den Unter-
lagen der Handels- und Gaststättenzählung 1960 unter
Berücksichtigung der Neugründungen (siehe auch Uber-
sicht im Anhang S.319).
Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände:
Meßzahlen des Umsatzes und det Beschättigten
Berechnnngsgrundlage siehe Ubersicht S. 326.



Periodizität:
Erste Erhebung, zusamnlen mit dem Grundprogramm
zum Mikrozensus im Oktober 1962 für den Berichts-
zeitraum 1. Oktober 1961 bis 30. September 1962 durch-
geftihrt. Wiederholung im Oktober 1966 vorgesehen;
künftig sind jährliche Befragungen beabsichtigt.

Kreis der Befragten:
Haushalte und deren Mitglieder in ausgewählten ZähI-
bezirken. Auswahlsatz 10/0, vorgesehen für 1966 0,10/o
(siehe auch Ubersicht im Anhang S.310).

Berichtsweg:
Befragte (Befragung durch Interviewer) - SILA -StBA.

Dargestellte Tatbestände:
Reisende nach Alter, Stellung zum Erwerbsleben und
im Beruf, nach Gemeindegrößenklassen. Inlands- und
Auslandsreisen nach I{erkunfts- und Zielländern (Reise-
gebiet im Inland bzw. Staat im Ausland). Reiseart,
überwiegender Reisemonat, Reisedauer. Art der Unter-
kunft, benutztes Verkehrsmittel, Reiseausgaben nach
Au sg ab engrupp en.

Veröf f entlichungen:
Wista 65/1.
Fachserie F, Reihe I »Urlaubs- und Erholungsreisen 1962u.

7. Berlin- und Interzonenhandelsstatistik
a) Statistik des Warenverkehrs zwischen Berlin (West)

und dem übrigen Bundesgebiet

Rechtsgrundlage:
Interzonenhandelsverordnung vom iB. JuIi 1951 (BGBl. I
S. 463) und Anlage 9 zu Artikel XIII des Berliner Ab-
kommens in der Fassung der Vereinbarung rAm
16.August 1960 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 32
vom 15. Februar 1961).

Periodizität:
Laufende Erfassung und Zusammensteliung zu Monats-
und Jahresergebnissen.

Kreis der Bef ragten:
Lieferer und Bezieher von Waren.
Berichtsweg:
Zolldienststellen - StBA (zentrale Aufbereitung im
stBA).
Als Unterlagen für die Statistik dienen dle bei den
Zolldienststellen an der Zonengrenze und auf Flughäfen
anfallenden Blätter 2 bzw. 3 der Warenbegleitscheine
(jährlich z:rr Zeit rund 3,5 Millionen Warenbegleit-
scheine).

Dargestellte Tatbestände :

Warensendungen nach Warenart, Gewicht und Wert;
außerdem Gliederung nach Verkehrswegen und Ver-
kehrszweigen sowie nach Bundesländern.
(Fachliche Giiederung nach dem »Systematischen
Warenverzeidrnis für die Industriestatistik« und der
ergänzenden »Erzeugnisgliederung für die Land-,
Forst-, Jagdwirtschaft und Fischerei«, siehe audl Uber-
sicht im Anhang S. 292 und Auszug aus dem Waren-
verzeichnis S.303.)

Veröffentlichungen:
WiSta 6219; 6313i 6412t 6512, 7t 6613.
]lr'iSta* (monatlich).
Fachserie F, Reihe 5 (monatlich, jährlichl.

b) Statistik des Warenverkehrs zwischen den Wäh-
rungsgebieten der DM-West und der DM-Ost

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 7 a.

Periodizität:
Siehe lfd. Nr. 7a.

Kreis del Befragten:
Siehe ifd. Nr. 7 a.

Berichtsweg:
Zolldienststeilen - SIBA (zentraie Aufbereitung im
SIBA) ; für den Warenverkehr von Berlin (West) :

Berliner Zolldienststellen - Statistisches Landesamt
Berlin - SIBA,
Als Unterlagen für die Statistik dienen die bei den ZoIl-
dienststellen des Bundesgebietes einschließtich Berlin
(West) anfallenden Blätter 2 bzw. 3 der Warenbegleit-
scheine und Bezugsgenehmigungen sowie die für be-
stimmte Waren (Bezug und Lieferungen) vorgeschrie-
benen Firmenmeldungen.

Dargestellte Tatbestände :

Warensendungen nach Warenart und Wert.
(Fachliche Gliederung nach dem »Systematischen
Warenverzeichnis für die Industriestatistik« und der
ergänzenden »Erzeugnisgliederung für die Land-, Forst-,
Jagdwirtschaft und Fischerei«, siehe auch Ubersicht im
Anhang S. 292 und Auszug aus dem Warenverzeichnis
s. 303.)

Veröf f entlichungen:
WiSta+ (monatlich).
Fachserie F, Reihe 6 (monatlich, jährlich).

B. Außenhandel

1. Außenhandelsstatistik
Im einzelnen werden nachgewiesen:
I. Generalhandel

II. Spezialhandel
III. Durchfuhr
IV. Zollsollerträge

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Statistik des grenzüberschreitenden
Warenverkehrs (Außenhandelsstatistik - AHStatGes)
vom 1 Mai 1957 (BGBI. I S.413). Abdruck S.232. Verord-
nung zur Durchführung des Gesetzes über die Statistik
des grenzüberschreitenden Warenverkehrs (Außen-
handeisstatistik - AHStatDV) in der Fassung vom
13. Januar 1964 (BGBI. I S. 10). Zweite Verordnung zur
Anderung der Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes über die Statistik des grenzüberschreitenden
Warenverkehrs vom 20. Juli 1966 (BGBI. I S. 445).

Periodizität:
Laufende Erhebung (im allgemeinen Erfassung jeder
\Marensendung, die die Grenze überschreitet) und Auf-
bereitunE zu Monats-, Jahresteil- und Jahresergebnissen.

Kreis der Befragten:
Zu I. und II.: Einführer und Ausführer von Waren.
Zu III.: Besitzer der Waren (Frachtführer) beim Grenz-
ausgang.
Zu [Y. : Zolldienststellen.

Berichtsweg:
Zu I., II. und III.: Befragte - Anmeldestellcn (Zoll-
dienststellen und andere Dienststellen) - SIBA.
Zu IV.: Befragte - StBA.
Zentrale Aufbereitung im StBA.
AIs Unterlagen für die Statistik dienen die von den
Ein- bzw. Ausführern auszufüllenden und von den ZoII-
dienststellen zu bestätigenden Anmeldepapiere (insge-
samt monatlich zur Zeit rund 1,6 Millionen Anmelde-
papiere).
Keine Aufbereitung der Ein- und Ausfuhranmeldungen
mit Werten unter 300 DM, statt dessen maschinelle
Dopplung der FälIe zwischen 300 und 499 DM (siehe
auch Ubersicht im Anhang S.319).

Dargestellte Tatbestände :

Grenzüberschreitender Warenverkehr des Erhebungs-
gebietes mit dem Ausland (Einfuhr, Ausfuhr und
Durchfuhr).
Das Erhebungsgebiet umfaßt das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland (ohne die Badischen Zollaus-
schlüsse), Berlin (West) und die österreichischen Ge-
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meinden Jungholz und Mittelberg (als Zollanschlüsse).
Ausland im Sinne der Außenhandelsstatistik ist das
Gebiet außerhalb des Erhebungsgebietes und außerhalb
der Währungsgebiete der DM-Ost. Der Warenverkehr
mit den Währungsgebieten der DM-Ost wird nicht in
der Außenhandelsstatistik, sondern in der Statistik des
Warenverkehrs im Interzonenhandel mit den Wäh-
rungsgebieten der DM-Ost (siehe lfd. Nr.VIATb) dar-
gestellt.

Zu I.: Alle ein- und ausgehendenWaren (mit Ausnahme
der Waren der Durdrfuhr und des Zwischenauslands-
verkehrs) nadt Menge und Wert.

Zu IL: Im wesentlichen die Waren, die zum Gebrauch,
Verbrauch, zur Be- oder Verarbeitung in das Erhebungs-
gebiet eingehen und die Waren, die im Erhebungs-
gebiet erzeugt, be- oder verarbeitet und ausgeführt
werden (siehe auch unter Bemerkungen),
Menge und Wert der Waren nach Einfuhr- und Aus-
fuhrarten (freier Verkehr, Veredelungsverkehr, Lager-
verkehr) ; ferner Nadtweis des Außenhandelsvolumens.

Zu III.: Mengen der durch das Erhebungsgebiet durch-
geführten Waren (einschließlich des See- und Luft-
umschlags) nach Versendungs- und Empfangsländern
sorvie nach Eingangs- und Ausgangs-Grenzbezirken.

Ztt 7Y.: Zollsollerträge nach Abschnitten und Kapiteln
des Zolltarifs sowie Einfuhrergebnisse in der Gliederung
des Zolltarifs, unterteilt nach Ländern.
Fachliche Gliederung (zu I., II., III.) : nach »Waren-
gruppen und -untergruppen der Ernährungswirtschaft
und der Gewerblichen Wirtschaft«; (zu IL außerdem) :

nach einzelnen und zusammengefaßten Positionen des
»Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik«,
des »Systematischen Warenverzeichnisses für die In-
dustriestatistik« sowie nach dem »Internationalen
Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST)«.

Gliederung nach Ländern (Einfuhr nach Herstellungs-
und Einkaufsländern, Ausfuhr nach Verbrauchs- und
Käuferländern), Ländergruppen (OECD, GATT, EWG,
EGKS) und Erdteilen (zu I. und II.) : nach dem »Länder-
verzeichnis für die Außenhandelsstatistik«; (zu II.
außerdem) : Ausfuhr nach Bundesländern.
Siehe zur fachlichen Gliederung und Gliederung nadt
Ländern zum Teil die Ubersidtt im Anhang S.292 und
zum Teil Auszüge aus den Systematiken S. 303 ff .

Veröf f entlichungen:
Wista 61/12 (M) - Erläuterung des Dopplungsverfahrens -
Zu l.t
Fadrlidre Gliederung:
Fadrserie G, Reihe I (monatlidr),

Reihe 4 (monatlidr).
Regionale Gliederung:
Fachserie G, Reihe 1 (jährlidt).

Zu II.:
WiSta (monatlldr).
Wista* (monatlidr).
Fadrserie G, Reihe I (monatlich, jährlich),

Reihe 2 (monatlidr; Jahresergebnisse im Dezemberheft),
Ergänzungsheft (iährlich).

Fadrserie G, Reihe 3 (vierteljähllidl; Jahresergebnisse im 4. Viertel-
j ahresheft),

Ergänzungsheft 1 und 2 (jährlidt).
Englisdre Ausgabe:
Fadrserle G, Reihe 5 (monatlidr; Jahresergebnisse im Dezemberheft)
Sonderbeiträge: Fadlserie G, Reihe 7 (unregelmäßig).
Zu III.:
Fadrserie G, Reihe 6 (vierteljährliö; Jahresergebnisse im 4. Viertel'

iahresheft).
Zu IV.:
Fachserie G, Reihe 2, Ergänzungsheft (jährliö).
Bemerkungen:
Die Statistik des Spezialhandels untersdreidet sidr von
der Statistik des Generalhandels durdr die untersdtied-
Iiche Behandlung der Angaben über den Lagerverkehr.
Der Generalhandel umfaßt vom Lagerverkehr die Ein'
fuhr von Waren auf Lager und die Ausfuhr von Waren
aus Lager, während der Spezialhandel nur die Einfuhr
von Waren aus Lager enthält.

lndices der Ein- und Ausluhr
Berechnungsgrundlagen siehe Ubersicht S. 326.

Veröf f entlichungen:
WiSta 58/2 (M); 63i 10.
Ivl/iSta. (monatlidr).
Fachserie G, Reihe 1 (monatlidt, jährlidr).
Englische Ausgabe:
Fadrserie G, Reihe 5 (monatlidr).

2. Statistik der Lieferungen und der Bestände einge-
führter fester Brennstoffe
Rechtsgrundlage:
Verordnung über die statistische Erfassung der in den

I Geltungsbereich dieser Verordnung verbrachten festen
Brennstoffe vom 28, Juni 1965 (Bundesanzeiger Nr. 128
S, 1), Abdruck S. 231.

Periodizität:
Monatlidre Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
Unternehmen des einschlägigen Einfuhr-, Interzonen-
und Zwischenhandels.

Berichtsweg:
Befragte - Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft.

Dargestellte Tatbestände :

Lieferungen und Bestände eingeführter fester Brenn-
stoffe nach Arten, Abnehmergruppen und empfangende
Bundesländer.

Veröffentlichungen:
Gesamtergebnisse: Im RahEen der Kohlestatistik der ,,Statistik der
Kohlenwirtsdraft e. V.« (monatlictr).
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VII. Verkehr
A. Zusammenfassende Verkehrsstatistiken

1. Verkehrszensus
Für die Zählung 1962:

R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz über eine Zählung der Bevölkerung und der
nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten und Unterneh-
men im Jahre 1961 sowie über einen Verkehrszensus
im Jahre 1962 (Volkszählungsgesetz 1961) vom 13.April
1961 (BGBI. I S.437). Abdruck S. 155.

Periodizität:
In etwa zehnjährigen Abständen, zuletzt mit Stichtag
28. September 1962 durchgeführt.

Kreis der Bef ragten:
Alle Arbeitsstätten und Unternehmen, die gewerb-
Iichen Verkehr mit wirtschaftlidrem Schwerpunkt oder
nebenbei betreiben sowie in den übrigen Wirtschafts-
bereichen durch repräsentative Erhebung bis zu 150/o
der Arbeitsstätten und Unternehmen mit Werkverkehr
(siehe auch Ubersicht im Anhang S. 320).

Berichtsweg:
Befragte-StLÄ-StBA.
Dargestellte Tatbestände :

Arbeitsstätten und Unternehmen nach der Art der
Wirtschaftstätigkeit, nach Besdräftigten und Ausstat-
tung mit Verkehrsmitteln und -einrichtungen. Bei Ar-
beitsstätten und Unternehmen des gewerblichen Ver-
kehrs außerdem Angaben über die Umsatzstruktur.
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe auch Ubersichtim Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
s.294.1

Veröf f entlichungen:
Wista 6218 (M); 64/11 (M), 11'; 65/3, 3..
Fachserie H, »Verkehrszensus 1962«, Heft 1 und 2.

2. Statistik der Kosten und Leistungen
im Güterverkehr
Im einzelnen werden nachgewiesen:
I. Unternehmenserhebung

II. Fahrzeugerhebung

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Statistik der Kosten und Leistungenim Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen, mit Binnen-
schiffen und mit Eisenbahnen im Jahre 1959
(GüVerkStatG 1959) vom 2l.Dezember 1958 (BGBI. I
S.9BB). Abdruck S.237.

Periodizität:
Zu I.: Einmalig im Jahre 1960 für das Berichtsjahr 1959
durchgeführt. Weitere Befragungen in vierjährigem
Turnus im Rahmen der Kostenstrukturstatistik (siehe
S. 75, lfd, Nr. III 2).
Zu II.: Einmalig im Jahre 1959 durchgeführt.
Die ausgewählten Kraftfahrzeughalter wurden ab An-
fang 1959 in zweiwöchigem Abstand der Reihe nach
befragt; für die Binnenschiffe erfolgte die Befragung
quartalsweise.

Kreis der Bef ragten:
Zu I.: Ausgewählte Unternehmen des Verkehrsgewer-
bes, und zwar 3 180 Unternehmen des Güterkraftver-
kehrs, 1 132 Binnenschiffahrtsunternehmen, die Deut-
sche Bundesbahn und 84 nichtbundeseigene Eisen-
bahnen.

Zu II.: Halter von rund 85000 ausgewählten Kraftfahr-
zeugen, Zugmaschinen und Kraftfahrzeuganhängern
(bei den zweiwöchentlichen Befragungen jeweils nur
3,9 0/o der Halter) ; Eigentümer, Charterer oder Aus-
rüster von rund 1 700 ausgewählten Binnenschiffen (bei
den quartalsweisen Befragungen jeweils nur 250/o der
Befragten), die Bundesbahn und 84 ausgewählte nicht-
bundeseigene Eisenbahnen.

Berichtsweg:
Befragte - StBA (zentrale Erhebung und Aufberei-
tung).

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Umsatz sowie Gesamtleistung 1959 insgesamt je
Unternehmen und je Beschäftigten.
Kosten in Prozent der Gesamtleistung: Personalkosten,
Brennstoff-, Treibstoff- und sonstiger Stoffverbrauch;
umgesetzte Handelsware, Reparatur- und Instandhal-
tungskosten, Steuern, Abgaben, Mieten, Abschreibun-
gen, sonstige Kosten.
Beschäftigte, Personalkosten, Posten des Jahresab-
schlusses am Anfang und am Ende des Geschäftsjahres
1959 je Unternehmen.
(Fachliche Gliederung der Erhebung 1959 nach dem
»Systematischen Verzeidrnis der Arbeitsstätten - Aus-
gabe 1950«; zum Teil darüber hinausgehend nach Grö-
ßenklassen nach der Gesamtleistung (in DM) der Un-
ternehmen.)
Zu IL: Erfragte Angaben, deren Ergebnisse nadr Aus-
wertung durdr das Bundesministerium für Verkehr be-
stimmten Stellen zum TeiI zugänglich gemacht wurden
(siehe auch § B der Rechtsgrundlage):
Für Kraftfahrzeuge: Art der Genehmigung, des Gewer-
bes des Fahrzeughalters, Gesamtzahl der im Betrieb
vorhandenen Fahrzeuge; für jede Fahrt der ausgewähl-ten Motorfahrzeuge in der Berichtswoche: Dauer,
Strecke, Kilometerzahl, Art und Gewicht der Ladung,
Verkehrsart (gewerblicher Güternah- bzw. -fernver-
kehr, Werknah- bzw. -fernverkehr, Möbelfernverkehr),
Abfertigungsart; unmittelbar zurechenbare Kosten für
die Berichtswoche.
(Fachliche Gliederung nach einer Systematik in Anleh-
nung an das Schlüsselverzeichnis des Kraftfahrt-Bun-
desamtes zur Auszeichnung der Berufe von Kraftfahr-
zeughaltern.)
Für Binnenschiffe und Schlepper: Angaben über den
Schiffseigner, seinen Schiffspark; für das ausgewählte
Schiff: Name, Gattung, Größe, Maschinenleistung, Bau-
jahr, Schiffspersonal; für jede Reise des Schiffes: Lei-
stungsberidrt über Dauer, Ladung, Treibstoffverbrauch,
Reiseauslagen, Reiseunterbredrungen nach Art und
Dauer; über Schlepper ferner Angaben über den An-
hang mit und ohne Ladung.
Für Eisenbahnen wurden betriebsstatistische Angaben
herangezogen.

Veröf f entlichungen:
WiSta 64i3 (Güternahverkehr mit Lastkraftfahrzeugen),

3. Statistik des grenzüberschreltenden Reiseverkehrs
Rechtsgrundlage:
Vom Bundesminister des Innern erlassene Dienstan-
weisung für die Paßkontrolle, Absatz I, Nr. 24 vom
6. Dezember 1954 (GMBI. Ausgabe A S. 575) und Erlaß
des Bundesministers des Innern vom 12. Mai 1956,
Az: 62 497 - A - 90 I/56.

Periodizität:
Laufende Erfassung, monatlidre Zusammenstellung.
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Kreis der Bef ragten:
Grenzschutz ämter.

Berichtsweg:
Befragte -- Grenzschutzdirektion Koblenz - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Im Reiseverkehr (einschließlidr Durchreiseverkehr) und
im Grenzverkehr aus dem Ausland einreisende (im
Verkehr mit der Tschechoslowakei auch ausreisende)
Personen nach Grenzabschnitten und Grenzübergangs-
stellen bzw. Flughäfen sowie (im Reiseverkehr ein-
schließlich Durdrreiseverkehr) nach der Staatsange-
hörigkeit der Reisenden. Uber die Seehäfen ein- und
ausräisende Personen nach Häfen, Herkunfts- und Be-
stimmungsländern sowie nach der Staatsangehörigkeit.
Im Verkehr über die Zonengrenze zur sowjetisdren Be-
satzungszone ein- und ausreisende Personen nad:r
Grenzabsdrnitten und Grenzübergangsstellen bzw' nach
Flug1häfen sowie nach der Staatsangehörigkeit der Rei-
senden.

Veröf f entlichungen:
Fachserie H, Reihe 7 (monatlidr, j ährlich) .

4. Statistik der von Wodrenendpendlern
benutzten Verkehrsmittel
(Zusatzerhebung zum Mikrozensus, siehe auch S' 48,
lfd.Nr. IA2b.)
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Durchführung einer Repräsentativ-
statistik der Bevölkerung und des Erwerbslebens
(Mikrozensus) vom 2l.Dezember 1962 (BGBI. I S.767).
Abdruck S.161. Erste Verordnung über das Zusatz-
programm zum Mikrozensus vom 16. Dezember 1963
(BGBI. I S. 883). Abdruck S. 163.

Periodizität:
Einrnalige Erhebung, zusammen mit dem Grundpro-
gramm lum Mikrozensus im April 1964 durchgeführt.

Kreis der Befragten:
Haushalte und deren Mitglieder in ausgewählten Zähl-
bezirken. Auswahlsatz 1 0/o (siehe auch Ubersicht im
Anhang S.310),

Berichtsweg:
Befragte (Befragung durch Interviewer) - StLA -StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Wochenendpendler nach Steliung im Beruf , Wirt-
söaftsabteilung, Nettoeinkommensgruppen; vorwie-
gend benutzte Verkehrsmittel, Periodizität der Fahrten
und Entfernungsstuf en, Gemeindegrößenklassen.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

lViSta 66/7.

Hinweis zum Abschnitt VIIA:
Zusammenfassende Berichte über die gesamte V e r -
kehrswirtschaf t enthalten die Veröffentlichungen
in WiSta 6212i 6312;6412i 6512t 6612.
Der Gütervelkehr der Verkehrszweige Eisenbahn,
Straßenverkehr, Binnenschiffahrt, Seeschiffahrt, Luft-
fahrt und Rohrleitungenl) wird in der Veröffentlidrung
»Güterverkehr der Verkehrszweige« in der Fachserie H,
Reihe 9 (viertetjährlich und jährlich), außerdem in
WiSta (vierteljährlich) dargesteltt. Das Verkehrsauf-
kommen bei den einzelnen Verkehrszweigen wird ge-
trennt nach Gütern und Hauptverkehrsbeziehungen
(Binnenverkehr, Interzonenverkehr, grenzüberschrei-
tender Verkehr - dieser ferner nach Ländern geglie-
dert - sowie Durchgangsverkehr) nachgewiesen. We-
gen der internationalen Vergleichbarkeit im Rahmen
der EWG ist der gesamte Güterverkehr nach den Ka-
piteln der Internationalen Warensysiematik für den
Güterverkehr (NST) gegliedert.

1) Die Angaben über Rohrleitungen t-erden zum Teil vom Bundesamt ftir
gerverbtidre-WirtsdIaft, Außenstelle Hamburg, zusammengestellt; weiterc
Zusammenstellungen und Berechnungen (2. B. nach tkm) erfolgen im StBÄ.

Erne zusammenfassende Darstellung über die Statisti-
ken der VerkehrsunfäI1e bei den jeweiligen Ver-
kehrszweigen ist im Statistischen Jahrbuch ab 1966 ent-
halten.

Meßzahlen des Personen- und Güterverkehrs
Beredrnungsgrundlage siehe Ubersictrt S. 326.

Veröf f entlichungen:
wista ' (monatlicir).

B. Eisenbahnverkehr

1. Eisenbahnstatistik

Im einzelnen werden nadtgewiesen:
I. Bestandsstatistik

II. Betriebsstatistik
III. Verkehrsstatistik
IV. Unfallstatistik
Rechtsgrundlage:
Verordnung über eine Eisenbahnstatistik vom 8. August
1965 (BGBI. I S. 749). Abdrud< S. 240.

Periodizität:
Zu I.: Jährlidre Erhebung und Aufbereitung.
Zu II. und III.: Monatliche Erhebung und Aufbereitung
Zu IV.: Monatliche Erhebung, jährliche Aufbereitung.

Krers der Bef ragten:
Unternehmen, die dem öffentlidren Verkehr dienende
Eisenbahnen betreiben (Deutsdre Bundesbahn, nicht-
bundeseigene Eisenbahnen).
(Für den Güterverkehr werden die Angaben in Form
von Sammelmeldungen, Lodrkarten bzr,r'. Magnetbän-
dern geliefert.)

Berichtsweg:
Befragte (Unternehmen der nidrtbundeseigenen Eisen-
bahnen über zuständige Landesbehörden, die den
Güterverkehr betreffenden Angaben zum Teil über die
Deutsche Bundesbahn) - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Zu L: Strecten- und Gleislängen nach Art und Einrich-
tung; Fahrzeug- und Behälterbestände nadr ihrer Art.
Bahnhöfe, Flaltepunkte und -stellen, Gleisansdrlüsse
und Bahnüberqänge. Personalbestand nadr Besdtäfti-
gungsverhältnis und betrieblichem Einsatz.
Z'o IL: Triebfahrzeug-, Zug- und Tonnenkilometer
nach Zuggattung und Antriebsart sorvie Wagenachs-
kilometer. Güterr.r'agen- und Behälterstellung nach
Wagen- bzw. Behälterart. Von Eisenbahnverwaltungen
außerhalb des Bundesgebietes beladen eingegangene
Güterwagen. Treibstoff- bzw. Energieverbrauch der
Triebfahrzeuge.
Zu III.: Personen- und Gepäd<verkehr: Beförderte Per-
sonen und Personenkilometer nadt Art der Fahraus-
weise. Beförderungsmenge im Gepäckverkehr.
Güterverkehr: Menge und Tonnenkilometer des fradtt-
pflichtigen Wagenladungsverkehrs in der Verflechtung
nach Ein- und Ausladeverkehrsbezirken und Güter-
gruppen. Menge des frachtpflichtigen Stüd<gutverkehrs
nach Versandverkehrsbezirken sowie Tariftonnenkilo-
metern. Menge und Tariftonnenkilometer des Expreß-
gutverkehrs. Be- und Entladung auf Gleisanschlüssen
nadr Wagen und Tonnen.
Menge und Tariftonnenkilometer des Dienstgutver-
kehrs. Menge und Tariftonnenkilometer des fradtt-
pflichtigen Wagenladungsverkehrs nactr Entfernungs-
stufen und wichtigen Gütergruppen.
(Fadrliche Gliederung naö dem »Güterverzeidrnis für
die Verkehrsstatistik - Ausgabe 1962«, siehe auch
Ubersicht im Anhang S.292 und Auszug aus der Syste-
matik S. 307.)
Einnahmen: Einnahmen aus dem Personen-, Gepäck-
und Güten,erkehr.
Zu IV,: ZahI r-rnd Art der Bahnbetriebsunfälle sowie
Zahl der verletzten und getöteten Personen.
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Veröf f entlichungen:
Zu I. und IV.: Fachserie H, Reihe 4 (jährlir:h).
Zu IL : WiSta * (monatlich).
Fachserie H, Reihe 4 (monatlidr, j ährlidr).
Zu III.: WiSta (vierteljährlich - nur Güterverkehr -).WiSta * (monatlich).
Fadrserie H, Reihe 4 (monatlidr, j ährlicn) ,

Reihe I (vierteljährlich, jährlich - nur Giiterverkehr -)

C. Straßenverkehr
1. Straßenstatistik

(Siehe audt Statistik der Ausgaben für Landstraßen I. Ordnung und
Landstraßen II. Ordnung S. 120, 1fd. Nr. XI A 2.)

a) Statistik der klassifizierten Straßen
Im einzelnen werden nachgewiesen:

I. Straßenbestandsaufnahme
II. Straßenlängenstatistik

III. Verkehrszählungen
Rechtsqrundlage:
Vereinbarungen des Bundesministers für Verkehr mit
den zuständigen Ministerien der Länder.

Periodizität:
Zu I.: In fünfjährigen Abständen, zoletzt mit Stichtag
1. Januar i966 durchgeführt.
Z,t 7I.: Jährliche Erhebung (Stichtag: 1. Januar) und
Aufbereitung.
(In den Jahren, in denen eine Straßenbestandsauf-
nahme stattfindet, wird die Straßenlängenstatistik zu-
sammen mit der Straßenbestandsaufnahme durdtge-
führt.)
Ztt lll.: Im allgemeinen in fünfjährigen Abständen, zu-
letzt 1965 durchgeführt (bei Bedarf zwischendurch wei-
tere Zählungen, letztmals 1963).

Kreis der Bef ragten:
Landesstraßenbauämter.

Berichtsweg:
Befragte - oberste Straßenbaubehörden der Länder -Bundesministerium für Verkehr.
Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Gesamte Straßenlänge, Art der Straßendecke,
Breite der Fahrbahn, Angabe der freien Strecken, der
Ortsdurchfahrten, der befestigten Rand- und Seiten-
streifen; Art des Unterbaues und der Befestigung (je-
weils gegliedert nadr Baulastträgern).
Außerdem vorgesehen: Brücken im Zuge von klassi-
fizierten Straßen nadr Lage, Bauweise, Spannweiten,
Tragfähigkeit und Art des überbrückten Objekts.
Zu II.: Gesamte Straßenlänge, Angabe der freien Strek-
ken und Ortsdurchfahrten der klassifizierten Straßen
nach Baulastträgern (Bund, Länder, Kreise, Gemeinden)
und der Abschnitte in der Baulast Dritter (jeweils ge-
gliedert nadr Straßenklassen).
Ztt 7II.: Menge des durchsdrnittlich täglidren Verkehrs,
und zwar Anzahl der Fahrzeuge (getrennt nach Arten)je 24 Stunden im Jahresmittel (Quersdrnittszählung)
an ausgewählten Punkten der Bundesautobahnen und
der Bundesstraßen, teilweise - jedoch mit unterschied-
lichem Erfassungsgrad in den einzelnen Ländern -auch auf Land-, Landes- und Staatsstraßen sowie auf
Kreisstraßen.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Zu I. und 1I.: WiSta 63/7.
Fachserie H, Reihe s//Sonderbeiträge (zusammen mit den Ergebnissen
über die Statistik der Gemeindestraßen).
ZuIII.: Bundesministerium für Verkehr: Verkehrsmengenkarten;
Berichte in der Zeitsctrrift »Straße und Autobahn« sowie Schriften-
reihe »Straßenbau und Straßenyerkehrstedrnik«.

b) Statistik der Gemeindestraßen
R e c h t s g r u n d I a g e :

Für die Erhebung 1961: Verordnung über die Durch-
führung einer Statistik der Gemeindestraßen nadr dem
Stande vom l.Januar 1961 vom l6.Dezember 1960
(Bundesanzeiger Nr. 247 S. l\. Abdruck S. 242.
Für die Erhebung 1966: Gesetz über die Statistik der
Straßen in den Gemeinden 1966 vom 24. August 1965
(BGBI. I S. 975). Abdruck S.243.

Periodizität:
In etwa fünfjährigen Abständen, zuletzt nach dem
Stand vom 1. Januar 1966 durchgeführt.

Kreis der Bef ragten:
Träger der Straßenbaulast bzw. die sonstigen Unter-
haltungspflichtigen und die Gemeinden.

Berichtsweg:
Befragte-StLA-StBA.
Dargestellte Tatbestände :

Für 1961 und (vorgesehen) für 1966: Straßen in der
Baulast der Gemeinden nach Länge, Breite, Straßen-
und Deckenarten. Freie Strecken und Ortsdurchfahrten
klassifizierter Straßen nach Längen, Straßenarten und
Baulastträgern. Privatstraßen nadr Länge und Lage
(innerorts - außerorts).
Ferner für Gemeinden mit 20 000 und mehr Einwoh-
nern: Fläche und Zahl der Stellplätze der Parkplätze,
Parkstreifen, Parkspuren, der zeitweilig zum Parken
verfügbaren Plätze, markierten Aufsteliflächen auf
Gehwegen (gegliedert nadr Flächen mit und ohne Park-
zei tbesdrränkungen).
Für 1966 außerdem vorgesehen: Brücken im Zuge von
Gemeindestraßen nadr Lage, Spannweite, Tragfätrig-
keit und Bau- bzw. Konstruktionsart.
Offentliche Parkbauten.

Veröf f entlichungen:
WiSta 6317 , 12, 12' .

Fadrserie H, Reihe 5 Gemeindestraßetr (unregelmäßig)

2. Statistik des Kraitfahrzeug- und -anhänger-
bestandes

R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundes-
amtes vom 4. August 1951, § 2 Abs,5 (BGBI. I S.488).

Periodizität:
Jährliche Bestandsermittlung durch Auszählung bzw.
im Wege der Fortschreibung (Stichtage: l.Januar für
Krafträder, 1. Juli für Kraftwagen und Anhänger). Mo-
natliche, vierteijährIiche, halbjährliche und jährliche
Zus ammenstellung.

Kreis der Bef ragten:
Der Kraftlahrzeug- und -anhängerbestand und seine
Veränderungen werden im Kraftfahrt-Bundesamt auf
Grund der Meldungen der Zulassungsstellen, die zu
Magnetbandaufzeichnungen zusammengefaßt werden,
ermittelt (siehe auch unter »Bemerkungen«).

Dargestelite Tatbestände:
I. Kraftfahrzeug- und -anhängerbestand.
Halbjährlich nach Fahrzeugart, Größenklasse und Zu-
lassungsbezirk; jährlich außerdem nach Antriebsart,
Baujahr, Hersteller, Typ, Aufbauart, Wirtschaftszweig
des Halters.

II. Zulassungen von fabrikneuen I(raftfahrzeugen und
Anhängern.
Monatlich nach Fahrzeugart, Größenklasse, außerdem
Personen- und Kombinationskraftwagen nach Her-
steller und Typ; halbjährlich ferner nach Hersteller,
Typ, Wirtschaftszweig des Käufers; jährlich außerdem
nach Antriebsart, Zulassungsbezirk.

III. Lösdrungen der Zulassungen von Kraftfahrzeugen
und Anhängern.
.Iährlich nach Fahrzeugart, Größenkiasse, Zulassungs-
bezirk, Baujahr, Wirtschaftszweig des bisherigen HaI-
ters.

IV. Besitzumschreibungen von gebrauchten Kraftfahr-
zeugen und Anhängern.
Monatlich nach Fahrzeugart und Größenklasse; halb-
jährlich außerdem nach Wirtschaftszweig des Käufers;
iährlich ferner nach Baujahr, Zulassungsbezirk; in
mehrjährigen Abständen teilweise auch nach \Mirt-
schaftszweig des Verkäufers.
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Veröf f entlichungen:
Kraf tf ahrt-Bundesamt :
Statistische Mitteilungen (Bestand: halbjährlich, jährlich; Neuzu-
lassunsen: monatlich,- halbiährlich, jährlich; Löschungen: jährlich;
BesiLzümschreibungenr monaLlidt, halbjährlich, iährlich).
»Der Bestand an KrafLfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern« (jähr'
lich).
»Neuzulassungen - Besitzumschreibungen - Löschungen voll
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern« (jährlich).
Statistisches Bundesamt: WiSta r (monatlidr).

Bemerkungen:
In den Magnetbandaufzeidrnungen des Kraftfahrt-Bun-
desamtes ist jedes nach der Straßenverkehrszulassungs-
ordnung zugelassene und mit einem Kraftfahrzeug-
bzw. Anhängerbrief ausgestattete Fahrzeug erfaßt.

3. Statistik der Fahr- und Fahrlehrerlaubnisse
und der Tätigkeit der Tectmischen Prüfstellen

Im einzelnen werden nachgewiesen:
I. Erteilung von Fahr- und Fahrlehrerlaubnissen

II. Versagungen und Entziehungen von Fahrerlaub-
nissen sowie Fahrverbote zum Führen von Fahr-
zeugen

IIL Tätigkeit der Technischen Prüfstellen für den Kraft-
fahrzeugverkehr

Rechtsgrundlage:
Zu I. und III.: Vereinbarung des Bundesministers für
Verkehr mit den zuständigen obersten Landesbehörden
(Rundschreiben Bundesminister für Verkehr vom
20. Juti 1956 - StV 1 - 102 - Kl56 und vom 25. Ok-
tober 1957 - StV 8 - 1301 - 17 - 134 Kl57) und ent-
sprechende Durchführungserlasse der Länder.
Zu II.: Gesetz über die Erridrtung eines Kraftfahrt-Bun-
desamtes vom 4,August 1951, § 2 Abs.5 (BGBI'I S.488).

Periodizität:
Zu L: Jährliche Berichterstattung und Aufbereitung.
Ztt IL: Laufende Berichterstattung, halbjährliche und
j ährliche Aufbereitung.
Zu III.: Haibjährlidre Beridrterstattung und Aufbe-
reitung.

Kreis der Bef ragten:
Zu I.: Zulassungsstellen für Kraftfahrzeuge und Tedr-
nische Prüfstelten für den Kraftfahrzeugverkehr.
Zu II.: Die Angaben werden im Kraftfahrt-Bundesamt
an Hand der Meldungen der Geridrte, Staatsanwalt-
sdraften und Zulassungsstellen für Kraftfahrzeuge zum
Verkehrszentralregister zusammengestellt.
Ztt tIL: Technische Prüfstellen für den Kraftfahrzeug-
verkehr.
Berichtsweg:
Zu I.: Befragte - oberste Verkehrsbehörden der Län-
der - Kraftf ahrt-Bundesamt.
Zu II.: Siehe »Kreis der Befragten«.
Zu III.: Befragte - Kraftfahrt-Bundesamt.

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Erteilte Erlaubnisse nadr Art der Fahrerlaubnis-
klasse und dem Geschlecht der Erwerber, ferner nach
Ersterteilungen, Erweiterungen, Wiedererteilungen,
Umschreibungen, Erteilungen an Inhaber einer auslän-
dischen Fahrerlaubnis und Ausstellung von internatio-
nalen Führerscheinen.
Zu II.: Versagte und entzogene Fahrerlaubnisse sowie
Fahrverbote zum Führen von Fahrzeugen nach Alters-
gruppe des Fahrerlaubnisinhabers, Versagungs- und
Entziehungsgrund sowie Sperrfristen.
Ztt Il].: Prüfungen zur Erlangung der Fahr- und Fahr-
Iehrerlaubnis sowie einer zusätzlichen Fahrerlaubnis
zur Fahrgastbeförderung nach §§ 15dff. der Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung, gegliedert nach Art und
Ergebnis der Prüfung, Fahrerlaubnisklasse und Ge-
schlecht der Prüf linge.
Prüfungen von Kraftfahrzeugen und Anhängern nach
Fahrzeugart, Art der Prüfung sowie Prüfungsergebnis
nach Schwere, Art und Sitz der Mängel.

Veröf f entlichungen:
Kraf tf ahrt-Bundesamt :

Statistische Mitteilungen (Erteilungenr jährlich; Versagungen und
Entziehungen sowie Tätigkeit der Technischen PrüIstellen: halb-
j ährlich).
Statistisches Bundesamtr StJb (auszugsweise)

4. Statistik der Führerscheininhaber
und der Alrsnutzung der Fahrerlaubnisse
(Zusatzerhebung zum Mikrozensus, siehe auch S. 48,
lfd.Nr. IA2b,)
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Duröführung einer Repräsentativ-
statistik der Bevölkerung und des Erwerbslebens
(Mikrozensus) vom 2l.Dezember 1962 (BGBI. I S'767).
Abdruck S.161. Erste Verordnung über das Zusatz-
programm zum Mikrozensus vom 16. Dezember 1963
(BGBI. I S.883). Abdruck S. 163.

Periodizität:
Einmaiige Erhebung, zusammen mit dem Grundpro-
gramm zum Mikrozensus im April 1965 durchgeführt.

Kreis der Bef ragten:
Haushalte und deren Mitgiieder in
bezirken. Auswahlsatz 1 0/o (siehe
Anhang S. 310).

Berichtsweg:
Befragte (Befragung durdr Interviewer) - StLÄ -StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Vorgesehen:
Fühiersöeininhaber nach Fahrerlaubnisklassen, Ge-
schledrt, Altersklassen, Beteiligung am Erwerbsleben,
Wirtschaftsabteilungen und Stellung im Beruf. Häufig-
keit und Zweck der Ausnutzung der Fahrerlaubnis,
aussdrließlidr bzw. häufigst und zweithäufigst ge-
führte Fahrzeugart; erstmalige Erteilung der Fahr-
erlaubnis. Außerdem Gliederung nadt Gemeinde-
größenklassen.

Veröf f entlichungen:
Vorgesehen: Fadtserie H, Reihe 5;'Sonderbeiträge

5. Statistik der Beiörderung von Personen
mit öff entlictren Straßenverkehrsmitteln
Rechtsgrundlage:
Verordnung zur Durdrführung einer Statistik der Be-
förderung von Personen zu Lande vom 30, Dezember
1965 (Bundesanzeiger Nr.246 S. 1). Abdruck S. 244.

Periodizität:
N'lonatlidre und jährliche Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
Unternehmen des genehmigungspflidrtigen Straßen-
P ers onenve rkehr s.

Berichtsweg:
Befragte - oberste Verkehrsbehörden der Länder bzw
SILA - Kraf tf ahrt-Bundesamt.

Dargestellte Tatbestände :

I. Im Verkehr mit Straßenbahnen und Obussen.
Monatlich: Zahl der Unternehmen, beförderte Personen
und Einnahmen, Wagenkilometer (getrennt nach Trieb-
wagen und Anhängern), Personenkilometer.
Jährlich: ZahI der Unternehmen, Zahl und Länge der
betriebenen Linien und Strecken, verfügbarer Bestand
sowie Art und Fassungsvermögen der Fahrzeuge;
Einnahmen nach Art der Fahrausweise, außerdem mitt-
lere Reiseweite.
II. Im Linienverkehr mit Kraftomnibussen und Per-
s o n enkra ftwa ge n.
Monatlich: Zahl der Unternehmen, Verkehrsart und
-form, beförderte Personen und Einnahmen; Motor-
wagenkilometer, Personenkilometer.

ausgewählten Zähl-
auch Ubersidrt im
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Jährlich: Zahl der Unternehmen, Verkehrsart und
_-form, Zahl und Länge der betriebenen Linien, verfüg-
barer Bestand sowie Art und Fassungsvermögen der
Fahrzeuge; Einnahmen nach Art dei Fahraüsweise,
außerdem mittlere Reiseweite.
IIL Im Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen so-
wie mit Personenkraftwagen, sowelt diese B Fahrgast-
sitze haben.
Monatlich: Zahl der Unternehmen, Verkehrsform, be-
förderte Personen, Einnahmen, Motorwagenkilometer,
Personenkilometer.
Jährliü: Zahl der Unternehmen, verfügbarer Bestand
sowie Art und Fassungsvermögen der Fahrzeuge;
außerdem mittlere Reiseweite.
V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Kraftf ahrt-Bundesamt :

Statistisdre Mitteilungen (monatli&).
Statistisches Bundesamt i WiSta + (monailich).

6. Statistik des Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen
a) Fahrzeugstatistik
R e c h t s g r u n d I a g e :

Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) vom 17. Oktober 1952
(BGBr. r S. 697), § 60.

Periodizität:
In unregelmäßigen Abständen durchgeführt; für den
Güter- und Möbelfernverkehr zuletzt nach dem Stand
vom Juli 1959, außerdem zwischenzeitliche Fortschrei-
bung; für den Werkfernverkehr zts,letzt nach dem Stand
vom Oktober 1958, außerdem zwischenzeitlidre Fort-
schreibung.
Wiederholungen sind vorgesehen.
I{reis der Befragten:
Die Statistik wird bei der Bundesanstalt für den Güter-
fernverkehr an Hand der dort geführten Karteien be-
arbeitet.

Dargestellte Tatbestände:
Bei der Bundesanstalt für den Güterfernverkehr melde-
pflichtige Fahrzeuge:
L des gewerblichen Güter-.und Möbelfernverkehrs nach
Gerrehmigungsarten, Nutzlastklassen, Ladekapazität,
Fahrzeugart, Baujahr, Aufbauten und Herstellern;
II. des Werkfernverkehrs (Lastkraftwagen über 4 t
Nutzlast und Zugmaschinen über 55 PS sowie deren
Anhänger) nach Gewerbebereichen, Nutzlastklassen,
Lade- und Einsatzkapazität. (Die im Werkfernverkehr
insgesamt eingesetzten Fahrzeuge werden in der Sta-tistik des \Merkfernverkehrs - lfd. Nr. 6 c - nach-
gewiesen.)

Veröf f entlichungen:
Bundesanstalt für den Güterlernverkehr:
»Die Verwendung von Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Anhängernim gewerblidren Güterfernverkehr und Möbelfernverkehr«, zuietzt
hera_usgegeben im März 1964 (Stand: Juli 1962); desgleichen imWerkfernv-erkehr, zuletzt herauigegeben im Okiober 1-9OO lStana,Oktober 1958).

Bemerkungen:
Die Bundesanstalt für den Güterfernverkehr hat nach
dem Stand vom Oktober 1956 außerdem Untersuchun-
gen zur Ermittlung eines Schlüssels für die Aufteilung
des Kontingents an Genehmigungen im gewerblichen
Güterfernverkehr und im Möbelfernverkehr auf die!änder der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt.Für Strukturuntersuchungen über das Güteriernver-
kehrsgewerbe wurden ztiletzt nach dem Stand vomApriI 1964 Sonderauszählungen des Karteimaterials
vorgenommen; Wiederholungen sind vorgesehen.

Periodizität:
Monatliche Erhebung, monatliche, vierteljährliche und
jährliche Aufbereitung.
Kreis der Befragten:
Von der Bundesanstalt für den Güterfernverkehr be-
auftragte Frachtenprüfstellen und die Schlüsselungs-
stelle der Bundesanstalt (Erfassung der Frachtbriefe
bzw. - beim Möbeifernverkehr - der Fradrtbriefe
oder der Monatszusammenstellungen).
Berichtsweg:
Befragte - Kraftfahrt-Bundesamt (tedrnische Aufberei-
tung) - Bundesanstalt für den Güterfernverkehr.
Dargestelite Tatbestände:
Beförderte Gütermenge, geleistete Tonnenkilometer,
Frachteinnahmen.
I. Gewerblicher Güterfernverkehr mit deutschen Last-
kraftfahrzeugen: Monatlich nach Entfernungsstufen,
Güterhauptgruppen, Tarifklassen; vierteljährlich außer-
dem nach Heimatländern der Fahrzeuge; jährlidr außer-
dem nach Gütergruppen, Gewichtsklassen, Versand und
Empfang der Verkehrsbezirke sowie zusammengefaßter
Verkehrsgebiete (Güterbewegung).
II. Gewerblicher Möbelfernverkehr mit deutschen Last-
kraftfahrzeugen: Monatlich nach Entfernungsstufen,
Gütergruppen; vierteljährlich außerdem nach Heimat-
Iändern der Fahrzeuge; jährlidr außerdem nach Güter-
gruppen, Versand und Empfang der Verkehrsbezirke
sowie zusammengefaßter Verkehrsgebiete (Güterbewe-
gung).
III. Grenzüberschreitender Güterfernverkehr ausländi-
scher Lastkraftfahrzeuge: Monatlich nach Entfernungs-
stufen, Güterhauptgruppen; vierteljährlich außerdÄm
nach Versand, Empfang und Durchgangsverkehr sowie
Heimatstaaten der Fahrzeuge; jährlich außerdem nach
Tarifklassen, Versand und Empfang der Verkehrs-bezirke sowie zusammengefaßter Verkehrsgebiete
(Güterbewegung).
(Fachliche Gliederung nach dem »Güterverzeichnis fürdie Verkehrsstatistik - Ausgabe 1962«, siehe auch
Ubersicht im Anhang S,292 und Auszug aus der Syste-
matik S. 307.)

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Bundesanstalt für den Güterfernverkehr/Kraftfahrt-Bundesamt: Stati-
stische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes und der Bundes-
ansLalt für den Güterfernverkehr (monatlidr).
Gemeinsame Jahresberichte der Bundesansialt für den Güterfern-verkehr und des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Statistisctres Bundesamt; WiSta + (monatlich).

Bemerkungen:
Die Aufbereitung zu I. erfolgt nach dem Stichproben-
verfahren durch Auswahl jedes dritten Frachtbriefes
(siehe auch Ubersidrt im Anhang S.320). Die Statistik
zu II. und III. wird total aufbereitet.

c) Statistik des Werkfernverkehrs
Rechtsgrundlage:
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) vom 17.Oktober1952,
§ 52 Abs.3 (BGBI. I S.697) und Verordnung über Be-
Iörderungs- und Begleitpapiere, Fahrtennachweisbücher
und die statistische Erfassung der Beförderungsleistun-gen im Werkfernverkehr vom 29. September 1953
(BGBI. r S. 1464).

Periodizität:
Siehe lfd. Nr. 6b.
Kreis der Befragten:
Unternehmen mit Werkfernverkehr.
Berichtsweg:
Befragte - Beförderungsteuerstellen (Weiterleitung
der Zweitschriften der von den Unternehmen einzu-
reichenden Nachweise über die Beförderungsleistungen
im Werkfernverkehr) - Kraftfahrt-Bundesamt.
Dargestellte Tatbestände :

Beförderte Gütermenge, geleistete Tonnenkilometer.
I. Werkfernverkehr mit deutschen Lastkraftfahrzeugen:
Monatlich nach Entfernungsstufen und Güterhaupt-
gruppen; vierteljährlich außerdem nach Wirtschafts-

b) Statistik des gewerblichen Güterfernverkehrs
Rechtsgrundlage:
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) vom 17. Oktober 1952
IBGBI. I S.697), § 57 Abs. I und Verordnung über die
Durchführung einer Statistik der Beförderungsleistun-
gen im Güterfernverkehr vom 20. April 1956 (Bundes-
anzeiger Nr. 83 S. 1).
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zweigenr Tarifklassen, Heimatländern der Fahrzeuge;
jährlich außerdem nach Gütergruppen, Versand und
Empfang der Verkehlsbezirke sowie zusammengefaßter
Verkehrsgebiete (Güterbewegung).
II. Grenzüberschreitender Werkfernverkehr ausländi-
scher Lastkraftfahrzeuge: Monatlich nach Entfernungs-
stufen, Güterhauptgruppen; vierteljährlich außerdem
nach Versand, Empfang und Durdrgangsverkehr sowie
Fleimatstaaten der Fahrzeuge; jährlich außerdem nach
Gütergruppen, Tarifklassen, Versand und Empfang-der
Verkehrsbezirke sowie zusammengefaßter Verkehrs-
gebiete (Güterbewegung).
(Fachliche Gliederung nach dem »Güterverzeidrnis für
äie Verkehrsstatistik - Ausgabe 1962« sowie nach der
»Systematik der Wirtschaftszweige - Ausgabe 1961«,
siehe auch Ubersicht im Anhang S.292 und Auszüge
aus den Systematiken S.294ff.)

Veröf f entlichungen:
Kraf tf ahrt-Bundesamt/Bundesanstalt für den Güterfernverkehr :

Statistisdre Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes und der Bun-
desanstalt für den Güterfernverkehr (monaLlictt).
Gemeinsame Jahresberichte der Bundesanstalt für den Güterfern-
verkehr und des Kraftfahrt-Bundesamtes
Statistisches Bundesamt I WiSta * (monatlich).

Bemerkungen:
Die Aufbereitung zu I. erfolgt nach dem Stidtproben-
verfahren durch Auswahl jedes fünften Beförderungs-
laltes (siehe auch Ubersicht im Anhang S.320)' Die Sta-
tistik zu II. wird total aufbereitet.

d) Statistik des Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen
Rechtsgrundlage:
Verordnung über eine Statistik des Güterverkehrs mit
Kraftfahrzeugen vom B. Januar 1964 (Bundesanzeiger
Nr. 7), Abdruck S. 246.

Periodizität:
In mehrjährigen Abständen zu wiederholende Erhebun-
gen, zuietzt t965 durchgeführt Uber jedes ausgewählte
Fahrzeug r,rird nur für eine Woche im Jahr berichtet.
Kreis der Bef ragten:
Halter ausgewählter Lastkraftfahrzeuge (ab einerTonne
und mehr Nutzlast einschließlich mitgeführter An-
hänger sowie von nicht in land- und forstwirtschaft-
tichön Betrieben eingesetzten Zugmasdrinen). Die Er-
hebung wurde nadr dem Stichprobenverfahren für
rund 6b 000 Fahrzeuge durchgeführt (siehe audt Uber-
sicht im Anhang S.321)'
Berichtsweg:
Befragte - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Beförderte Gütermenge und Tonnenkilometer nach
Gütergruppen, Entfernungsstufen, Verkehrsart und
Größenklasse des Fahrzeugs, Wirtsdraftszweig des
Fahrzeughalters. Verkehrsrechtliche Genehmigung, Ver-
bindung zu anderen Transportvorgängen, Verkehrs-
beziehungen; Verkehrsbezirk und Land des Standortes
der Fahizeuge; Empfangs- und Versand-Verkehrs-
bezirke; Art der Abrechnung.

Veröf f entlichungen:
Wista 64/3 (Ergebnisse der Probeerhebung).
Faöserie H, Reihe s/SonderbeiLräge.

Bemerkungen:
Zur Vorbereitung der Erhebung für 1965 fand in den
Monaten Januar bis August 1962 bei rund 6000 Haltern
von Lastkraftfahrzeugen eine Probeerhebung auf frei-
wiliiger Basis statt.

7. Statistik des grenzübersdrreitenden Verkehrs
mit Krattfahrzeugen
a) Statistik des Personenverkehrs
R e c h t s g r u n d 1 a g e :

Vereinbarungen zwischen dem Bundesminister für Ver-
kehr und dem Bundesminister der Finanzen sowie
Zusatz-Erlaß des Bundesministers der Finanzen an die
Grenzzollstellen vom 6. Dezember 1965 - III A/1 -03045 - lo2t65 (828L1965 S.1041).

Periodizität:
Laufende Erfassung, monatliche Aufbereitung mit Jah-
lesteil ergebnis sen.

Kreis der Befragten:
Fahrzeugführer bzw. Grenzzolistellen (Anmeldestellen).

Berichtsweq:
Befragte (soweit Fahrzeugführer befragt: über
Grenzzollstellen) - Kraf tf ahrt-Bundesamt.

Dargestellte Tatbestände :

In die Bundesrepublik eingefahrene Kraftomnibusse,
Krafträder und Personenkraftwagen (bei Kraftomni-
bussen nach Fahrzeugen mit deutschem und ausländi-
schem Nationalitätszeichen und Zahl der Fahrgäste)
nadr Grenzzolistellen.

Veröf f entlichungen:
Kraftfahrt-Bundesamt: Statistisdle Mitteilungen (mondtlici)

b) Slatistik des Güterverkehrs
Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen zwischen dem Bundesminister für Ver-
kehr und dem Bundesminister der Finanzen sowie
Erlaß des Bundesministers der Finanzen an die Grenz-
zollstellen vom 12,Juni 1963 - IIIAT1 - 03045 -76,163 (BZBI. 1963 S. 406).

Periodizität:
Siehe ]fd. Nr. 7 a.

Kreis der Befragten:
Fahrzeugführer.

Berichtsweg:
Befragte - Grenzzollstellen (Anmeldestellen) - Kraft-
f ahrt-Bundes amt.

Dargestellte Tatbestände I

Ein-, aus- und durchgefahrene Lastkraftfahrzeuge.
Monatlich nadr Heimatstaaten der Fahrzeuge, Ein- und
Ausladeländern, Grenzzollstellen, Menge der beförder-
ten Güter nadr Güterhauptgruppen und Verkehrsarten.
Jährlich außerdem nadr Gütergruppen, Versand und
Empfang der Verkehrsbezirke des Bundesgebietes so-
wie Ourctrgangsverkehr durdr das Bundesgebiet nadr
Versand- und Empf angsgebieten.
(Fachliche Gliederung nadr dem »Güterverzeichnis für
die Verkehrsstatistik - Ausgabe 1962«, siehe auch
Ubersicht im Anhang S. 292 und Auszug aus der Syste-
matik S. 307.)

V e r ö f f e n t l i c h u n g e n :

Kraf tfahrt-Bundesamt : Statistisdle Mitteilungen (monatlrö).
Statistisches Bundesamtr Factrserie H, Reihe 5 (jährlich)

8. Statistik des interzonalen Straßenverkehrs
mit Berlin und der sowjetisdren Besatzungszone

Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen zrvisdren dem Bundesminister für Ver-
kehr und dem Bundesminister der Finanzen sowie
Erlaß des Bundesministers der Finanzen an die Grenz-
kontrollstellen vom 15. April 1965 - III A'11 - 03045 -94t64 (BZBL.196s S. 312).

Periodizität:
Laufende Erf assung, monatliche Aufbereitung

Kreis der Bef ragten
G renz kontro ll s te I I en.

Berichtsweg:
Befragte - Kraftfahrt-Bundesamt (für Beriinverkehl
über Senator für Verkehr und Betriebe).

Dargestellte Tatbestände :

Uber die Zonengrenze ein- und ausgefahrene Fahrzeuge
nach Fahrzeugart, Fahrtrichtung und Ubergangsstellen;
bei Kraftomnibussen außerdem nach I{eimatstandort
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und Einsatz im Linien- oder Gelegenheitsverkehr,
ferner ZahI der Fahrgäste; bei Lastkr-aftfahrzeugen
außerdem Unterscheidung nach dem Heimatstandort,
nach beladen oder leer sowie beförderte Gütermenge.

V e r ö f f e n t 1 i c h u n g e n :

Kraftfahrt-Bundesamt: Statistische Mitteilungen (monatlich)

9. Statistik der Kraftfahrzeuglahrleistungen
R e c h t s g r u n d I a g e :

Für die Erhebung 1959: Verordnung über eine Statistik
der Kraftfahrzeugfahrleistungen des Jahres 1959 vom
11. April 1959 (Bundesanzeiger Nr.78 S. 1). Abdruck
s.247.
Für die Erhebungen 1966i67: Gesetz über eine Statistik
der Kraftfahrzeugfahrleistungen 1966/67 vom 12. August
1966 (BGBI. I S. 500).

Periodizität:
In mehrjährigen Abständen durchgeführt, erstmals 1960
für das Jahr 1959. Wiederholungen sind 1967 vor-
gesehen, und zwar Grunderhebung für das Jahr 1966,
Ergänzungserhebung für die Zeit vom 1. Juli 1966 bis
30. Juni 1967 (Berichtszeitraum je Fahrzeug auf eine
Woche begrenzt).

Kreis der Befragten:
Für die Erhebung 1959: Fahrzeughalter von rund
225000 ausgewählten zugelassenen Kraftfahrzeugen,
Kraftfahrzeuganhängern sowie Fahrrädern mit Hilfs-
motor, ausgenommen Kraftomnibusse und deren An-
hänger sowie Zugmaschinen und Anhänger in land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben (siehe auch Uber-
sicht im Anhang S,321).
Für die Grunderhebung 1966: Fahrzeughalter von höch-
stens 100 000 zugelassenen Kraftfahrzeugen sowie von
Fahrrädern mit Hilfsmotor, ausgenommen Obusse so-
wie Zugmasdrinen in land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben (siehe auch Ubersicht im Anhang S.321).
Für die Ergänzungserhebung 1966167: Fahrzeughalter
von höchstens 38 000 Lastkraftfahrzeugen zur Beförde-
rung von 1,5 und mehr Tonnen Nutzlast, Zugmaschinen,
ausgenommen Zugmaschinen in land- und forstwirt-
schaf tlichen Betrieben.

Berichtsweg:
Befragte - Kraftfahrt-Bundesamt - SIBA. (Für die
Ergänzungserhebung 1966/67: Befragte - SIBA.)

Dargestellte Tatbestände :

Für 1959 veröffentlicht, für Grunderhebung 1966 vor-
gesehen: Die durdrschnittlichen und Gesamtfahrleistun-
gen der Fahrzeuge im Kalenderjahr 1959 bzw. 1966
nach Fahrzeugart, Größenklasse, Antriebsart, Baujahr
und Wirtschaftszweig der Fahrzeughalter. Für 1959
außerdem nach überwiegender Benutzung für private
und berufliche Zwecke.
Für Ergänzungserhebung 1966167 vorgesehen: Ge-
Iahrene Kilometer, Achskilometer, angebotene und ge-
Ieistete Tonnenkiiometer nach Beladezustand der Fahr-
zeuge, Fahrzeugart, Größenklasse, Verkehrsart, Zahl
der Achsen und \Arirtschaftszweig des Fahrzeughalters.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Wista 6U5, 5+, 9+, 10; 62ll1t 63/9.
Fachserie H, Reihe 5, Sonderbeiträge.

Bemerkungen:
Die Beantwortung der Fragen zur Erhebung 1959 und
zur Grunderhebung 1966 ist freiwillig.
Auf Grund der Ergebnisse der 1959 durchgeführten
Erhebung wurden außerdem die Fahrleistungen der
Kraftfahrzeuge für 1960, 1961 und 1962 schätzungsweise
ermittelt.

10. Statistik der Straßenverkehrsunfälle
R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz zur Durchführung einer Straßenverkehrsunfall-
statistik (StVUnfG) vom 1B.Mai 1961 (BGBLI S.606).
Abdruck S.249. Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur
Durchführung einer Straßenverkehrsunfallstatistik vom
20. September 1965 (BGBI. I S. 1437). Abdruck S.250.

Periodizität:
Laufende Erfassung, monatiiche und jähriiche Zusam-
menstellung.

Kreis der Bef ragten:
Po Iiz eib ehö rden.
(Ats Erhebungsunterlagen dienen Durchschläge der
Meldungen und Ubertretungsanzeigen zum Verkehrs-
unfall söwie Durchschläge der Verkehrsunfallanzeigen.)

Berichtsweg:
Befragte - StLjA. - SIBA.

Dargestellte Tatbestände:
Monatlich: Straßenverkehrsunfälle nach Art des Scha-
dens (Personenschaden, nur Sachschaden), getötete und
verletzte Personen (Schnellbericht).
StraßenverkehrsunfäIle mit Personenschaden nach Un-
fallfolgen, Straßenarten und OrtsIage. Verunglückte
nach Straßenarten und Ortslage. Art der beteiligten
Verkehrsteilnehmer (2. B. Kraftfahrzeugarten, Straßen-
bahnen, Eisenbahnen, Fußgänger). Getötete und Ver-
letzte nach Art der Verkehrsbeteiligung; Unfall-
ursachen. UnfäIle und Verunglückte in den Großstädten.
Straßenverkehrsunfälle mit nur Sachschaden nach der
Schadenshöhe. Bei Sachschäden von 1 000 DM und mehr
bei einem der Beteiligten nadr Straßenarten und Orts-
Iage sowie nach der Art der Verkehrsbeteiligung.
Jährlich außerdem: Unfälle nach Tagen. Art des Unfalls
nach Straßenklassen. Unfälle mit nur einem bzw. nur
mit je zwei Verkehrsteilnehmern nach Art der Unfall-
beteiligung. Fahrzeugführer und Fußgänger sowie Ver-
unglückte nach Alter und Geschlecht. Unfallursachen
dei Fahrzeugführer nach Art der Verkehrsbeteiligung.
Außerdem Sonderuntersuchungen im Rahmen eines Zu-
satzprogramms für 1965: Unfallbeteiligung der Kraft-
fahrär und Fußgänger, gegliedert nach Geschlecht und
Alter; für 1966 vorgesehen: spezielle Untersuchungen
der FußgängerunfäIle.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

WiSta 62/3, 5, 8; 63/3, 5; 64/3, 5; 65/3, 5; 66/3
WiSta* (motratlich).
Fachserie H, Reihe 6 (monatlich; iährlict mit Vorbericht).

D. Binnen- und Seeschifiahrt

1. Binnenschiffahrtsstatistik
a) Statistik des Bestandes an Binnensdriffen
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Statistik des Schiffs- und Güterver-
kehrs auf den Binnenwasserstraßen und die Fortschrei-
bung des Schiffsbestandes der Binnenflotte vom 26. Juli
1957 (BGBI. llS.742\. Abdruck S.251.

Periodizität:
Laufende Fortschreibung der Zählungsergebnisse vom
l.Januar 1950; jährliche Aufbereitung der Fortschrei-
bungsergebnisse (Stichtag: 31. Dezember).

Kreis der Bef ragten:
Schiffseigner, Registergerichte.

Berichtsweg:
Befragte - Bundesministerium für Verkehr (Fort-
schreibung und Vorauswertung) - SIBA (Aufbereitung
und Veröffentlichung).

Dargestellte Tatbestände :

Bestand an Binnenschiffen. ZahI und Tragfähigkeit der
Schiffe nach Schiffsgattungen und \Masserstraßen-
gebieten; Tragfähigkeit, Antriebsart, Maschinenleistung
ünd Alter der Schiffe nach Schiffsgattungen und
-größenklassen; Güterschiffe und Schlepper außerdem
nach Breite und Länge der Schiffe.

Veröf f entlichungen:
Wista 63/12.
Fadrserie H, Reihe 1 (jährlich).
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b) Statistik des Schifis- und Güterverkehrs
auf den Binnenwasserstraßen

Rechtsgrundlage
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Laufende Erfassung, monathche und jähriiche Aufberei
tung.

I(reis der Befragten:
Schiffs- oder Floßführer, Frachtfiihrer, Verfrachter.

Berichtsweg:
Befragte - Statistische Meldestellen (Hafenverwaltun-
gen, Besitzer privater Lösch- und Ladestellen, Ge-
meindebehörden, Zolidienststellen, Wasserstraßen-
behörden)-SILA-SIBA.
(Aufbereitung: SILA, Statistisches Amt der Stadt Köln,
Abteilung Wirtschaftsstatistik der Duisburg-Ruhrorter-
Häfen AG und zum Teil SIBA; Zusammenstellung von
Bundesergebnissen sowie Angaben zur Güterbewe-
qungsstatistik und tonnenkilometrischen Leistungen:
stBA.)

Dargestellte Tatbestände :

Schiffs- und Güterverkehr deutscher und ausländischer
SchiI{e auf Binnenwasserstraßen des Bundesgebietes.
Monatlich: Güterverkehr auf den Binnenwasserstraßen
nach Güterhauptgruppen und Hauptverkehrsbeziehun-
gen; tonnenkilometrische Leistungen nach Flaggen.
Güterumschlag in den Binnenhäfen nach Wasser-
straßengebieten und Güterhauptgruppen ; Güterumschlag
in den wichtigeren Binnenhäfen. Güterverkehr an den
Auslands- und Zonengrenzstellen sowie an wichtigeren
Schleusen.
Jährlich: Schiffs- und Güterverkehr in den Binnenhäfen
insgesamt nach \Masserstraßengebieten und Flaggen; in
den wichtigeren Binnenhäfen, an wichtigen Schleusen
und an den Grenzdurchgangsstellen jeweils nach Fahrt-
richtungen und Flaggen. Außerdem besondere Nach-
weisung des Güterverkehrs nach Verkehrsbezirken
(Güterbewegungsstatistik). Seeverkehr der Häfen des
Binnenlandes ; Umladungen nach lMasserstraßengebleten
und nach Güterhauptgruppen; Güterumschlag in den
Binnenhäfen solyie Güterverkehr an den Grenzdurch-
gangsstellen und an wichtigeren Schleusen; tonnenkilo-
metrische Leistungen nach Wasserstraßenabschnitten.
(Fachiiche Gliederung des Güterverkehrs nactr dem
»Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik - Ausgabe
1962«, siehe auch Ubersicht im Anhang S.292 und Aus-
zug aus der Systematik S. 307.)

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Wista 6214; 6314t 6514.
WiSta* (monatiich).
Fachserie H, Reihe 1 (monaLlich, jährlidr)

c) Statistik der Unfälle auf den Binnenwasserstraßen
Rechtsgrundlage:
Erlaß des Bundesministers für Verkehr vom 24. Januar
1 958 -- B 58814276 Vmb,'57 II -.
Periodizität:
Laufende Erfassung, jährliche Zusammenstellung.

Kreis der Bef ragten:
Wasserschutzpolizei.

Berichtsweg:
Befragte - Bundesministerium für Verkehr (Voraus-
rvertung) - SIBA (Zusammenstellung und Veröffent-
lichung der Ergebnisse).

Dargestellte Tatbestände :

Verkehrs- und Betriebsunfälie deutscher und aus-
ländischer Schiffe, Zahl und Größe der beteiligten
Schiffe, Ort und Zeit der UnfäIle, Unfallursachen und
Unfallfolgen.
Veröf f entlichungen:
Fdchserie H, Reihe I Uährli.h).

2. Seeschiftahrtsstatistik
a) Statistik des Bestandes an Seesdliffen
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Statistik der Seeschiffahrt vom 26. Juii
1957 (BGBI. II S. 739). Abdruck S. 253.

Periodizität:
Laufende Fortschreibung der Zählungsergebnisse vom
31. Dezember 1948; nronatliche und jährliche Zusam-
menstellung der Fortschreibungsergebnisse,

Kreis der Bef ragten:
Schiffseigner, Registergerrdrte, Bundesamt für Schiffs
vermessung.

Berichts'r.r'eg:
Befragte - Bundesministerium für Verkehr, Abteilung
Seeverkehr (Fortschreibung und Zusammenstellung der
Ergebnisse) - StBA (Veröffentlichung),

Dargestellte Tatbestände :

Monatlich: Fortgeschriebener Bestand an Seeschiffen
(Zahl, Bruttoraumgehalt) nach Verwendungsart.
Jährlich außerdem: Handelsschiffe und Seefischereifahr-
zeuge nach Vcrwendungs- und Antriebsart sowie nadr
Größenklassen, Ältersklassen und Heimatgebieten.
Nicht eigentlichen Handelszwecken dienende Fahrzeuge
(Spezialfahrzeuge) nach Zahl, Bruttoraumgehalt und
Antriebsart.
Veröf f entlichungen:
Wista 63,112.
Fachserie H, Reihe 2 (monatlich, j.ihrlictr).

b) Seemannsstatistik
Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 2 a.

Periodrzität:
Laulende Erfassung, halbjährliche Zusammenstellung.
Kreis der Bef ragten:
Besatzungsmitglieder der Seeschiffe unter der Bundes-
flagge solvie die sonstigen an Bord tätigen Personen.

Berichtsweg:
Befragte - See-Berufsgenossenschaft Hambu
sammenstellung von Meldungen der Reeder) -tninisterium für Verkehrr'Abteilung Seeverkehr

irg (Zu-
Bundes-

Dargestellte Tatbestände :

Besatzungsmitglieder der Seeschiffe unter der Bundes-
flagge sowie die sonstigen an Bord tätigen Personen
nach Geschlecht, Berufs- und Tätigkeitsmerkmalen.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

WiSta 64i9.
Vorgesehen: Fachserie A, Reihe 6.

c) Seeverkehrsstatistik
Im einzelnen werden nachgewiesen:

I. Schiffs- und Güterverkehr über See
IL Schiffs- und Güterverkehr auf dem Nord-Ostsee-

Kanal
lII. Personenverkehr über See mit dem Ausland
Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr.2a. Ferner Verordnung über die Melde-
stellen für die Seeverkehrsstatistik vom 24. April 1958
(Bundesanzeiger Nr. B0 S. 1), nebst Änderungsverord-
nung vom 18. März 1960 (Bundesanzeiger Nr.57 S. 1).

Periodizität:
Zu L und IL: Laufende Erfassung, monatliche und jähr-
liche Aufbereitung.
Zu IiI.: Laufende Erfassung, jährliche Aufbereitung.
Kreis der Bef ragten:
Zu I. und III.: Schiftsführer, Verfradrter oder deren
Vertreter.
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Zu II.: Meldestellen der Kanalverwaltung.
(AIs Erhebungspapiere bei den Seehäfen, Lade- und
Löschplätzen dienen die ,Zählkarten für den Seever-
kehr«.)

Berichtsweg:
Ztt I.: Befragte Meldestellen (Zolldienststellen,
Wasser- und Schiffahrtsbehörden, Flafenverwaltungen,
Besitzer privater Lösch- und Ladestellen, Gemeinde-
behörden) - StBA. (Die Aufbereitung wird für Ham-
burg, Bremen und Lübeck von den dortrgen Statistischen
Amtern, für die übrigen Küstenhäfen direkt vom SIBA
durchgeführt; die zusammenfassende Aufbereitung und
Veröffentlichung der Bundesergebnisse erfolgt im
stBA.)
Zu II.: Befragte - Wasser- und Schiffahrtsdirektion
Kiel (Zusammenstellung und Aufbereitung) - Bundes-
ministerium für Verkehr / Abteilung Seeverkehr
StBA (Veröffentlichung).
Ztt 7Il.: Befragte - Paßkontrollstellen - zuständige
SILA (Aufbereitung) - StBA (Zusammenstellung der
Bundesergebnisse und Veröffentlichung).

Dargestellte Tatbestände :

Zrt 1.:
Monatlich: Schiffsverkehr (Ankünft und Abgang) ins-
gesamt nach Flaggen; in den einzelnen Seehäfen ins-
gesamt. Güterverkehr (Empfang und Versand) ins-
gesamt nach Güterhauptgruppen; in den einzelnen
Seehäfen nach Hauptverkehrsbeziehungen.
Jährtich: Schiffsverkehr insgesamt nach Flaggen und
Hauptverkehrsbeziehungen; in den wichtigeren See-
häfen nach Verkehrsbereichen, Flaggen; in den einzel-
nen Seehäfen nach Hauptverkehrsbeziehungen, Schiffs-
und Einsatzarten. Güterverkehr insgesamt nach Haupt-
verkehrsbeziehungen, Verkehrsbezirken, Flaggen, Gü-
tergruppen bzw. -hauptgruppen; in den wichtigeren
l{äfen nach Monaten; in den einzelnen deutschen See-
verkehrsbezirken nach Einlade- und Auslade-Verkehrs-
bezirken und Güterhauptgruppen (Güterbewegungs-
statistik).
(Fachliche Gliederung des Güterverkehrs nach dem
»Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik - Ausgabe
1962«, siehe auch Ubersicht im Anhang S, 292 und Aus-
zug aus der Systematik S. 307.)

'Zts, I1.:
Monatlich: Schiffsverkehr nach dcr Verwendungsart der
Fahrzeuge. Güterverkehr insgesamt nach Güterhaupt-
gruppen, Schiffs- und Güterverkehr nach Flaggen.
Jährlich: Schiffsverkehr insgesamt nach der Verwen-
dungsart der Fahrzeuge; Verkehr der Handelsschiffe
nach Flaggen, Herkunfts- und Bestimmungsgebieten,
Güterverkehr auf deutschen und auf fremden Schiffen
nach Monaten und Güterhauptgruppen.
(Fachiiche Gliederung wie bei I.)

Zu III.:
Für die Häfen Hamburg und Cuxhaven sowie die Bre-
mischen Häfen: Reiseart, Ziel- und Herkunftsland der
Fahrgäste.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Zu L und II.:
WiSta 6214; 6314i 6414i 6514
WiSta+ (monatlich).
Fachserie H, Reihe 2 (monatlidr, jährlich).
Zu III. r

Fachserie H, Reihe 2 Uährlich).

d) Statistik der Seeunfälle
Rechtsgrundlage:
Siehe ]fd. Nr. 2 a.

Berichtsweg:
Befragte - Bundesministerium für Verkehr/Abteilung
Seeverkehr (Zusammenstellung) - SIBA (Veröffent-
lichung).

Dargestellte Tatbcstände :

Seeamtlich untersuchte Seeunfä11e.
Zahl und Bruttoraumgehalt der von Unfällen betroffe-
nen deutschen Schiffe an der Küste des Bundesgebietes
und in ausländischen Gewässern, gegliedert nach Ort,
Zeit, Ursache und Folgc des UnfaIIs sowie ZahI der ge-
töteten, verletzten und vermißten Personen.
UnfäIle fremder Schiffe an der Küste des Bundesgebie-
tes nach Unfallart und -folge.

Veröffentlichungen
Fdchserie H, Reihe 2 (jährlich).

E. Luitverkehr
t. Luftiahrtstatistik

Periodizität:
Laufende Erhebung, monatliche Aufbereitung.

Rechtsgrundlage:
Verordnung zur Durchführung einer Luftfahrtstatistik
vom 30. Oktober 1964 (Bundesanzeiger Nr.206 S. t).
Abdruck S. 256. Neuer Gesetzentwurf in Vorbereitung.

Periodizität:
Erfassung anläßlich der seeamtlichen Untersuchungen
von Seeunfällen; jährliche Zusammenstellung.

Kreis der Bef ragten:
I. Gewerblicher Luftverkehr: Luftfahrtunternehmen
(bzrv. Führer der Luftfahrzeuge, wenn keine Luftfahrt-
unternehmen bestehen oder diese keine ständige Ver-
tretung auf FIugplätzen unterhalten);
für Ausfälle im Fluglinienverkehr: Flughafenunter-
nehmer.
(AIs Erhebungsunterlagen dienen Flugberichte und sta-
tistische Anmeldescheine zur Erfassung der Luftgüter-
transporte.)
II. Nichtgewerblicher Luftverkehr einschließiich Werk-
verkehr: Ftughafenunternehmer bzw. auf sonstigen
Flugplätzen die Flugleiter und die Führer der Luftfahr-
zeuge.
(AIs Erhebungsunterlagen dienen Sammelflugberichte.)

Berichtsweg:
Zu I.: Befragte - Flughafenunternehmer bzw. FIug-
leiter der sonstigen Flugplätze - SIBA (zentrale Auf-
bereitung).
Zu II.: Befragte - StBA (zentrale Aufbereitung).

Dargestellte Tatbestände :

Gesamter ziviler In- und Auslandsluftverkehr der Flug-
pIätze der Bundesrepublik.
Zu I.: Luftfahrzeugbewegungen: ZahI der Luftfahrzeug-
bewegungen nach Flughäfen, Flugarten und Start-
g ewi chtskl as s en.

Flugplatzumschlag: Ein- und Aussteiger sowie Durch-
gan§. Menge der ein- und ausgeladenen sowie durdr-
gegängenen Fracht und Post auf den Flugplätzen nach
Flugarten und Hauptverkehrsbeziehungen
Beförderungsleistung: Zahl der Flüge, Flugkilometer;
angebotene Sitzplatz- und Tonnenkilometer; geleistete
Peisonenkilometer, Fracht- und Posttonnenkilometer;
Ausnutzungsgrad der Flugzeuge. Beförderte Personen
nach Verkährsbeziehungen sowie Mengen der beför-
derten Fracht nach Verkehrsbeziehungen und Güter-
gruppen.
(Fachliche Gliederung nach dem »Güterverzeichnis für
die Verkehrsstatistik - Ausgabe 1962«, siehe auch
Ubersicht im Anhang S.292 und Auszug aus der Syste-
matik S. 307.)

Zl II.: Zahl der Luftfahrzeugbewegungen nach FIug-
arten.

Kreis der Bef ragten
Seeämter.
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Veröf f entlichungen:
WiSta 6217; 65/4.
WiSra+ (monauich).
Factrserie H, Reihe 3 (monatlich, jährlich).

Bemerkungen:
Außerdem werden jährlich zum 31. Dezember vom Luft-
fahrt-Bundesamt die Bestände an Luftfahrzeugen nadr
Startgewichtsklassen ermittelt und vom StBA in der
Fachserie H, Reihe 3 veröffentlicht.

2. Statistik der Luftverkehrsunfälle
Rechtsgrundlage:
Verwaltun gsanordnungen.

Periodizität:
Laufende Erfassung, jährliche Zusammenstellung

Kreis der Befragten:
Luftfahrt-Bundesamt.

Berichtsweg:
Befragte - StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Flugbetriebsunfälle und Verunglückte in der Bundes-
republik Deutsdrland (ohne Berlin) nach der Betriebs-
art.
Veröf f entlichungen:
Fachserie H, Reihe 3 (iährlich).

F. Post- und Fernmeldewesen
l. Statistik der Deutschen Bundespost

Uber folgende betriebsstatistisdre Ermittlungen der
Deutsdren Bundespost werden Ergebnisse veröffent-
Iicht:

I. Betriebseinrictrtungen
Postwesen.
Jährlich: Amter, Amtsstellen und Hilfseinrichtungen
des Postdienstes (amtliche Abgabestellen für Postwert-
zeichen, Postbriefkasten, Postfächer, Hausbriefkasten);
Werkstätten für Postkraftwagen; Kraftfahrzeuge; Zahl
und Streckenlänge der Linien des Postreisedienstes;
Grundstüdre, Gebäude und Wohnungen der Deutschen
Bundespost.
Fernmeldewesen.
Monatlich: Telexanschlüsse und Sprechstellen (Haupt-
ansdrlüsse, Nebenanschlüsse, öffentlidre Spredrsteilen).
Jährlidr: Amter des Fernmeldewesens, Fernspredrorts-
netze, Fernspredrvermittlungsstellen, Nebenstellenan-
lagen.

II. Verkehrsleistungen
Postdienst.
Monatlich, vierteijährlich und jährlich: Beförderte
Brief- und Paketsendungen. Zahl der Zahlkarten, Zah-
lungs- und Postanweisungen. Zahl der Ton- und Fern-
seh-Rundfunkgenehmi gungen.
Monatlidr und jährlich: Wertsendungen, Postaufträge,
Nachnahmesendungen, Betrag der Zahlkarten, Zdn-
lungs- und Postanweisungen.
Jährlich: Versorgungs- und Versicherungsrenten, Zei-
tungsnummernstüd<e, ErIös von Post- und Sonderpost-
wertzeidren, Marken der Sozialversicherung und
Wedtselsteuermarken, Fahrleistungen der Kräftfahr-
zeuge zur Postbeförderung.
Postreisedienst.
Monatlich, vierteljährlich und jährtich: Wagenkilometer
und Bef örderungsfälle,
Postscheckdienst.
Monatlidr, viertelj ährlich und j ährlich : postsctreckkon-
ten, Guthaben und Budrungen.
Monatlidr und jährlich: Gut- und Lastschriften (Stüch
und Betrag).

Po stsparkassendienst.
Monatlidr, vierteljährlidr und jährlich: Postsparbücher,
Guthaben und Buchungen.
Monatlidr und jährlidr: Einlagen und Rückzahlungen
(Stridc und Betrag).
Telegraphie.
Monatlich, vierteljährlich und jährlich: Telegramme.
Telex-Verkehr: Inland in Gebühreneinheiten, mit dem
Ausland in Telexminuten (: Zeitminuten).
Fernspredrdiens t.
Monatlich, vierteljährlidr und jährlidr: Orts- und Fern-
gesprädre.

III. Personal
Vierteljährlidr und jährlidt: Personalbestand im Durdr-
schnitt des Beridrtsabschnittes (Teilkräfte auf volle
Kräf te umgerechnet).
Jährli&: Personalbestand nadr der Kopfzahl am Ende
des Berichtsjahres unterteilt nach Beamten, Angestell-
ten, Arbeitern, Posthaltern und Nadtwudrskräften
(Teilkräfte auf volle Kräfte umgeredtnet) ; Personal-
bestand im Durchsdrnitt des Beridrtsjahres nach der
Verwendung und nach Dienstzweigen.
IV. Finanzwesen
Vierteljährlidr und jährlich: Betriebsrechnung, Gewinn-
und Verlustredrnung, Kapitalrechnung, Ubersidrt über
den Ablauf der Investitionen bei den Sachwerten.
Jährlidr : Bilanzen, betriebswirtschaftliche Ergebnisrech-
nung der Dienstzweige und Terldienstzweige.
Veröf f entlichungen:
Bundesministerium Iür das Post- und Fernmeldeu.esen:
Monatlidre Pressemitteilunqen.
Vierteljahresberidrt.
Gesdräftsbe ridrt.
Statistisöes Bundesamt: WiSta r (monatliö).
Fachserie H, Reihe 8 (unregetmäßig - auszugst,eise -.1.

G. Wetterdienst
l. Statistik des Deutschen Wetterdienstes

Rechtsgrundlage:
Gesetz über den Deutschen Wetterdienst vom 11.No-
vember 1952, § 3 (BGBI. I S. 738).

Periodizität:
Laufende Erfassung, tägIidre, dekadisdre, monatlidre
und j ährlidre Zusammenstellung.
Kreis der Bef ragten:
Haupt- und nebenamtlidre Beobachtungsstation
Deutsdrer Wetterdienst.
Die Beobadrtungen atmosphärisdrer Erscheinungen der
meisten Kulturstaaten werden im Wege internationalen
Austausdtes übernommen und für die Aufgaben des
Dienstes verwertet.
Dargestellte Tatbestände :

Luftdrud<, .-temperatur, -feud-rtigkeit; Windridrtung,
-stärke; Sidrtweite in den unteren Sctrichten; Bewöl-
kungsmenge, -art; Niederschlagsmenge, -zeiten, -form;
Sonnensdreindauer; luftelektrisdre und optisctre Er-
sdreinungen; Sdrneehöhe, -dichte; Erdbodenzustand;
Temperatur und Wassergehalt der oberen Bodenschidr-ten; charakteristische Phasen der Entlvicklung von
Wild- und Kulturpflanzen.
Dalstellungen:
In Tabellen: Originalwerte; abgeleitete Werte (Tages-,
Dekaden-, Monats-, Jahres-, langjährige Mittel) ; §u*-
men_ über entspredrende Zeitabschnitte; Zahl der Tage
mit bestimmten Stufenwerten von Temperatur und Nie-
derschlag.
Als Diagramme: Monatlictr: Lufttemperatur, Nieder-
schlagsmenge; Niedersdrlags- und Temperaturabwei-
chung für die Bundesrepublik.
Als Karten: Täglidr: Luftdrud<- und Luftmassenvertei-lung mit Einzelwerten von Temperatur, Wind und
Niederschlag für Europa und den größten Teil der
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nördlichen Hemisphäre; Strömungsverteiiung mit Ein-
zehyerten der Temperatur für einzelne Schichten der
Troposphäre und unteren Stratosphäre für Ostatlantik-
Europa.
Monatlich: Niederschlagsverteilung für die Bundes-
republik; Einzelphasen der Großwetterentwicklung in
Europa; Monatsmittel des Luftdruckes und der Tem-
peraturabweichung vom Normalwert für den größten
Teil der nördlichen Hemisphäre; Monatsmittei des Luft-
druckes, der Lufttemperatur und des Niederschlags für
den größten Teil der Erde.

V e r ö f f e n t i i c h u n g e n :

Deutscher Wetterdienst :

Täglicher Wetterbericht, Klima-Schnellmeldedienst; Medizin-Meteoro-
loglsdrer Bericht; Klimatologische Werte (einmal monatlich im Täg-
lidren Wetterbericht); Monatlicher ln/itterungsbericht; Großwetter-
Iagen Mitteleuropas; die Witterung in Ubersee; Meleorologisches
Jahrbuch - Bundesrepublik; Jahresbericht.
Statistisches Bundesamt: Fachserie B, Reihe I (auszugsweise).

Bemerkungen:
Der Beratungsdienst umfaßt Wirtschafts-, Flug- und
S e ewe t terdienst.
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Vm. Geld und Kredit

A. Bankstatistische Gesamtrechnungen

1. Zusammengefaßte statistische Bilanz der Kredit-
institute einschließlich der Deutschen Bundesbank

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 26. Juli 1957
(BGBI. r S. 74s), § 18.

Periodizität:
Monatliche Zusammenstellung

Dargestellte Tatbestände :

Zusammenfassung der Ergebnisse der bilanzstatistischen
Erhebungen bei den Kreditinstituten mit der Zentrai-
bankstatistik zu einer Gesamtübersicht über die inlän-
dische monetäre Entwicklung.
(Die Zusammenstellung erfolgt an Hand vorliegendet-t
Materiajs in der Deutschen Bundesbank,)

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Deutsdle Bundesbankr N{onatsberichte

2. Statistik des Bargeldumlaufs und der Bankein-
lagen (Geldvolumen)

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 26. Juii 1957
(BGB]. r S, 745), § 18.

Periodizität:
Monatliche Zusammenstellung

Dargesteilte Tatbestände :

Bargeldumlauf und Sichteinlagen (Geldvolumen) sowie
sonstige Bankeinlagen nach Einlegergruppen.
(Die Zusammenstellung erfolgt an Hand vorhegendeu
Materials in der Deutschen Bundesbank.)

Veröf f entlichungen:
Deutsche Bundesbankr Monatsberichte.
Stalistisches Bundesamt: WiSta+ (motratlich)

3. Statistische Daten zur Entwicklung der Geld-
versorgung

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 26. Juli 1957
(BGBI. I S. 745), § 18.

Periodizität:
Vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Zusammen-
stellun.g.

Dargestellte Tatbestände :

Entwickiung der inländischen Geldversorgung und der
hierfür relevanten Positionen der zusammengefaßten
statistischen Bilanz der Kreditinstitute einschließlich
der Deutschen Bundesbank.
(Die Zusammenstellung erfolgt an Hand vorliegenden
Materials in der Deutschen Bundesbank.)

V e r ö f f e n t i i c h u n g e n :

Deutsche Bundesbankr Monatsberichte (viertetjährlich/halbiährlich
im Textteil).
SLatis[isches Bundesamti StJb {nur auszuqslveise].

4. Statistische Daten zur Entwicklung der Banken-
liquidität
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 26 Juli 1957
(BGBI. r S. 745), § 18.

Periodizität:
Monatliche, vierteljährliche und jährliche Zusammen-
stellung.

Dargestellte Tatbestände :

Entwicklung der Bankenliquidität und ihrer Bestim-
mungsfaktoren sowie der Liquiditätsdispositionen der
Kreditinstitute.
(Die Zusammenstellung erfolgt an Hand vorliegenden
Materials in der Deutschen Bundesbank.)

Veröffentlichungen
Deutsche Bundesbank: MonatsberichLc

B. Zentralbank

t. Zentralbankstatistik

Periodizität:
Ausweis der Deutschen Bundesbank sowie Noten- und
Münzumlauf: bankwöchentliche Zusammenstellung;
übrige Zentralbankstatistiken: monatliche Zusammen-
stellung.

Dargestellte Tatbestände :

Ausweis der Deutschen Bundesbank, Noten- und Münz-
umlauf, Zentralbankkredite, Zentralbankeinlagen, Wäh-
rungsreserven der Deutschen Bundesbank.

(Die Zusammenstellung erfolgt an Hand vorliegenden
Materials in cler Deutschen Bundesbank.)

Veröf f entlichungen:
DeuLsche Bundesbank r Monatsberichte
Statistisches Bundesam[: StJb (nur auszugsweise)

2. Mindestreservenstatistik

Periodizität:
Monatiiche Zusammenstellung.

Kreis der Bef ragten:
Für Reservehaltung: mindestreservepflichtige Kredit-
institute.
Berichtsweg:
Befragte - Deutsche Bundesbank.

Dargestellte Tatbestände :

Reservehaltung der Kreditinstitute bei der Deutschen
Bundesbank näch Bankengruppen und Reserveklassen.
Reservesätze.
(Die Zusammensteilung erfolgt an Hand vorliegenden
Materials in der Deutschen Bundesbank.)

Veröf f entlichungen:
Deutsche Bundesbank: Monatsberichte
StatisLisches Bundesamt: StJb (nur auszugsweise).
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C. Kreditinstitute
Die ZahI aller Kreditinstitute und ihrer Zweigstellen

sowie eine Ubersicht über die Zahl der zu den monat-
lichen bankstatistischen Erhebungen berichtenden Kre-
ditinstitute in der Verteilung auf Größenklassen nach
dem Geschäftsvolumen (jeweils nach dem Stand am
Jahresende) werden in den Monatsberichten der Deut-
schen Bundesbank veröffentlicht.

1. Zwisdrenbilanzstatistik
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 26.Juli 1957
(BGBI. r S. 745), § 18.

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Aufbereitung

Kreis der Befragten:
Kreditinstitute mit Ausnahme der Kreditgenossenschaf-
ten (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. Dezember
1961 unter 2MillionenDM lag.

Berichtsweg:
Befragte - Deutsche Bundesbank

Dargestellte Tatbestände :

Zwischenbilanzen der Kreditinstitute nach Banken-
gruppen.

Veröffentlichungen
Deutsctre Bundesbank : Monatsberich I c.

2. Kreditstatistik
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 26.Juli 1957
(BGBI.rS.745),§18.

Periodizität:
Monatliche und vierteljährliche Erhebung und Auf
bereitung.

Kreis der Bef ragten:
Kreditinstitute mit Ausnahme der Kreditgenossen-
schaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. De-
zember 1961 unter 2 Millionen DM 1ag.
Für kurzfristige Kredite: Teilerhebung bei rund 730 aus-
gewählten Kreditinstituten.

Berichtsweg:
Befragte - Deutsche Bundesbank,

Dargestellte Tatbestände :

lv{onatlich: Kurz-, mittel- und langfristige Bankkredite
(einschließlidr Flypothekarkredite) an Wirtsdraftsunter-
nehmen und Private, öffentliche Stellen und Kredit-
institute nach Kreditarten und Bankengruppen. Kurz-
und mittelfristige Ratenkredite nach Kredrtarten und
Bankengruppen.
Vierteljährlich (zum Teil ohne Kreditinstitute des Saar-
landes) : Kurz-, mittel- und langfristige Bankkredite
(einschließIich l{ypothekarkredite) an Wirtschaftsunter-
nehmen und Private sor,r'ie an öffentliche Stellen nadr
Verwendungszwecken/ Kreditnehmern (Aufgliederung
der kurzfristigen Kredite für das Bundesgebiet ohne
Berlin (West) auf Grund der Ergebnisse der Teil-
erhebung geschätzt).
Verwendung der neu beanspruchten Teilzahlungskre-
dite der Teilzahlungsinstitute.
Kurz- und mittelfristige Konsumentenkredite nach Kre-
ditarten und Bankengruppen.

Veröf f entlichungen:
Deutsdre Bundesbank: Monatsberichte.
Statistisöes Bundesamt: WiSta+ (monatlidr).

3. Statistik der Wertpapierbestände

Rechtsgrund'l age:
Gesetz tiber die Deutsche Bundesbank vom 26.Juli 1957
(BGBI. r S. 74s), § 18.

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Aufbereitung

Kreis der Bef ragten:
Kreditinstitute mit Ausnahme der Kreditgenossen-
schaften (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. De-
zember 1961 unter 2MillionenDM laq.

Berichtsweg:
Befragte - Deutsche Bundesbank

Dargestellte Tatbestände :

Bestände der Kreditinstitute an Sdratzwedrseln unrl
unverzinslichen Schatzanweisungen, Kassenobligatio-
nen, Wertpapieren und Konsortialbeteiligungen nact
Bankengruppen; Bestände der Kreditinstitute an Emis-
sionen inländischer öffentlicher Stellen nach Emittenterr
und Bankengruppen.

Veröffentlichungen:
Deutsche Bundesbank : Monatsberichte.
Statistiscies Bundesamt: StJb (nur auszugsueise)

4. Einlagenstatistik

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 26.Juli 19.57
(BGB]. r S. 745), § 18.

Periodizität:
Monatliche und vierteljährliche Erhebung sowie Auf-
bereitung.

Kreis der Bef ragten:
Kreditinstitute mit Ausnahme der Kreditgenossen-
schaften (Raiffeisen), deren Biianzsumme am 31. De-
zember 1961 unter 2 Millionen DM lag.

Berichts\^r'eg:
Befragte - Deutsche Bundesbank

Darqestellte Tatbestände :

Sicht-, Termin- und Spareinlagen von Wirtschaftsunter-
nehmen und Privaten sowie öffentlichen Stellen nactr
Bankengrrippen; Termin- und Spareinlagen nadr Fristig-
keit und Bankengruppen. Außerdem nach dem Spar-
prämiengesetz festgelegte Spareinlagen, Wertpapiere
und Sparprämien-Gutschriften sowie Umsätze (Gut-
schriften, Lastschriften, Zinsgutsdrriften) im Sparver-
kehr jeweils nach Bankengruppen.

Veröf f entlichungen:
Deutsche Bundesbank: Monatsberi(tte.
Statistisdres Bundesamt: WiSta' (monatlict)

5. Statistik der Wertpapier-Kundendepots

Rechtsqrundlage:
Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 26.Juli 1957
(BGBI, r S. 745), § 18.

Periodizität:
Jährliche Erhebung und Aufbereitung

Krers der Befragten:
Kreditinstitute mit Ausnahme der Kreditgenossen
schalten (Raiffeisen), deren Bilanzsumme am 31. De
zember 1961 unter 2 Millionen DM lag.

Berichtsweg:
Befragte - Deutsche Bundesbank.
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Dargestellte Tatbestände :

ZahI der Wertpapier-Kundendepots und Höhe der in
diesen Depots liegenden, auf DM lautenden festver-
zinslichen Wertpapiere und Aktien inländischer Emit-
tenden (Nominalwert) und Zertifikate inländischer In-
vestmentgeselischaften (Stückzahl) nach Depotinhabern
und Bankengruppen.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Deutsche Bundesbank: Monatsbericht (einmal jährlich im Textteil).

6. Statistik der Auslandsforderungen und -verpflich-
tungen
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 26. Juli 1957
(BGBI. r S. 745), § 18.

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der BeIragten:
Sämtliche Kreditinstiute, die Auslandsforderungen und
-verpfl ichtungen haben.

Berichtsweg:
Befragte - Deutsche Bundesbank.

Dargestellte Tatbestände :

Kurzfristige Forderungen und kurzfristige Verpflichtun-
gen der Kreditinstitute gegenüber dem Ausland nach
Arten, Einlagen nach Einlegergruppen.

Veröffentlichungen:
Deutsche Bundesbank: Monatsberichte,

7. Statistik der Boden- und Kommunalkreditinstitute
Rechtsgrundiage:
Hypothekenbankgesetz in der Fassung vom 5. Februar
1963 (BGBi. I S. 81). Auszugsweiser Abdruck S. 259.
Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten Schuld-
verschreibungen öffentlich rechtlicher Kreditanstalten in
der Fassung vom 8. Mai 1963 (BGBI. I S.312). Auszugs-
weiser Abdruck S. 259. Gesetz über Schiffspfandbrief-
banken (Schiffsbankgesetz) in der Fassung vom B. Mai
1963 (BGBI. I S.302). Auszugsweiser Abdruck S.259.
Vereinbarungen mit den Ländern.

Periodizität:
Monatiiche und vierteljährliche Erhebung und Auf-
bereitung.

Kreis der Bef ragten:
72 Boden- und Kommunalkreditinstitute.

Berichtsweg:
Befragte-StLA-StBA.
Dargestellte Tatbestände :

Monatlich: Aktiv- und Passivgeschäft (Neugeschäft) der
Boden- und Kommunalkreditinstitute. Umiauf an Schuld-
verschreibungen, gegliedert nach Art der Schuldver-
schreibungen und Art sowie Sitz der Institute, nach
Zinssätzen und Art der Besteuerung. Verpflichtungen
aus aufgenommenen langfristigen Darlehen. Gesamt-
bestand der Ausleihungen nach Darlehensart, -form und
-quelle sowie nach dem Sitz der Institute. Ferner Erst-
absatz und Tilgung von Schuldverschreibungen, Brutto-
ausleihungen.
Vierteljährlich: Umlauf und Dedrung von Schuldver-
schreibungen aus dem Gesamtgeschäft (Neu- und Alt-
geschäft).
In mehrjährigen Abständen: Bestand an langfristigen
Darlehen in regionaler Gliederung nach dem Sitz der
Kreditnehmer (Neugeschäft).

Veröf f entlichungen:
WiSta 6213; 6314i 6414t 6514t 66/4.
WiSta* (monatlidr).
Fachserie I, Reihe 1 (monatlictr, jährlicnl,

D. Bausparkassen
1. Statistik der privaten Bausparkassen

Im einzelnen werden nachgewiesen:
I. Geschäftsergebnisse

II. Vermögensanlagen
III. Gesamt- und Einzelergebnisse

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Beaufsichtigung der privaten Versiche-
rungsunternehmungen und Bausparkassen vom 6. Juni
1931 (RGBI. r S.31s), § 150.

Periodizität:
Vierteljährliche und jährliche Erhebung sowie Auf -
bereitung.
Kreis der Bef ragten:
Private Bausparkassen.

Berichtsweg:
Befragte - Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs-
und Bausparwesen.

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Verlauf des Bauspargesdräftes: Angaben über
eingegangene Bauspareinlagen und Tilgungsbeiträge,
Auszahlungen von Bauspareinlagen, Baudarlehen, ge-
kündigte Bauspareinlagen, GeIdmittel, Verwaltungs-
kosten, Zinsen auf Bauspareinlagen und aus Baudar-
Iehen sowie die Bestandsbewegung,
ZUII.: Stand und Entwicklung der Vermögensanlagen
im Beridrtsjahr: vorläufige Angaben über Anfangs- und
Endbestände an Grundstücken, Hypotheken-, Grund-
schuld- und Rentenschuldforderungen, Schuldschein-
forderungen und Darlehen, Wertpapieren, Beteiligun-
gen und Ausgleichsforderungen.
Ztt l1I. : Gesamtergebnisse nach Rechtsf ormen ge gliedert
und Einzelergebnisse aus dern Rechnungsabschluß der
Bausparkassen (B11anz sowie Gewinn- und Verlust-
rechnung).

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Bundesaufsichtsaml für das Versidrerungs- und Bausparwesenr
Veröffentliöungen (vierteljährlich).
Geschäftsbericht (jährlich).
Statistisches Bundesamt: StJb (nur auszuqsweise).

E. Wertpapiermärkte
l. Emissionsstatistik

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Deutsche Bundesbank vorn 26. Juli 1957
(BGBI. r S. 745), § 18.

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Aufbereitung.
Kreis der Befragten:
E mi s sio nsh äu s er.

Berichtsweg:
Befragte - Deutsche Bundesbank.

Dargestellte Tatbestände :

Auflegung, Absatz und Umlauf von festverzinslichen
Wertpapieren (insgesamt und getrennt nach Wert-
papierarten) und Aktien in Nominalwerten, Absatz auch
in Kurswerten. Für festverzinsliche Wertpapiere ferner
Tilgung und Nettoabsatz, Emissionsbedingungen (Zins-
sätze, Emissionskurse, Laufzeiten usw.).

Veröf f entiichungen:
Deutsche Bundesbank: Monatsberichte,
Statistisches Bundesamt: WiSta* (monatlich).

2. Investmentstatistik
Rechtsqrundlaee:
Gesetz über die Deutsche Bundesbank vom 26. JuIi 1957
(BGBI.rS.745),§lB.
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Periodizität:
Monatliche Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
Investmentgesellschaften mit Sitz im Bundesgebiet.

Berichtsweg:
Befragte - Deutsche Bundesbank.

Dargestellte Tatbestände :

Inventarwert der Investmentfonds, Anzahl der aus-
gegebenen Anteile, Ausgabepreise, Mittelaufkommen.

Veröf f entlichungen:
Deutsche Bundesbank: Monatsberichte.

3. Statistik der Effektenkurse

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (StatGes)
vom 3. September 1953 (BGBI. I S. i314), §2 Zitf.7. Ab-
druck S.147.

Periodizität:
Wöchentliche und monatliche Zusammenstellung.

Dargestellte Tatbestände :

Wöchentlich: Kursdurchschnitt der festverzinslichen
Wertpapiere nach Wertpapierarten und Zinstypen.
Monatlich: Durchschnittswerte der Kurse, Dividenden
und Renditen aller börsennotierten Aktien von Gese1l-
schaften mit Sitz im Bundesgebiet ohne Berlin nach
Wirtschaftsgruppen.
(Fachliche Gliederung nach dem »Systematischen Ver-
zeichnis der Unternehmen für die Steuerstatistiken«

- mit erheblichen Modifikationen -, siehe auch Uber-
sicht im Anhang 5.292.)
(Die Zusammenstellung erfolgt im SIBA an Hand der
Kursnotierungen an den Börsen des Bundesgebietes.)

Veröf f entlichungen:
WiSta 62/1; 63llt 6411,8; 65/1r 66/1.
WiStai (monatlictl).
Fachserie I, Reihe 2/II (monatlich)

Index der Aktienkurse
Berechnungsgrundlagen siehe Ubersicht S. 326.

V e r ö f f e n t 1 i c h u n g e n :

WiSta 62/1; 63/1;65/1; 66/1.
Wista* (monatlich).
Fachserie I, Reihe 2/I (wöchentlich).
Deutsdre Bundesbank: Monatsberidrte (nur auszugsweise).

4. Renditenstatistik festverzinslicher Wertpapiere
Periodizität:
Monatliche Zusammenstellung.

Dargestellte Tatbestände :

Durchschnittsrenditen der tarifbesteuerten festverzins-
lichen Wertpapiere (ohne Kassenobligationen und son-
stige mittelfristige Papiere) insgesamt und nach Wert-
papierarten.
(Berechnet in der Deutschen Bundesbank auf Grund der
täglichen Kursnotierungen in den amtlichen Kursblät-
tern in Verbindung mit den bei der Emissionsstatistik
anfallenden Angaben wie Nominalverzinsung, Laufzeit
und Umlaufbetrag.)

Veröf f entlichungen:
Deutsche Bundesbank : Monatsberichte.

5. Börsenumsatzstatistik

Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Börsen.

Periodizität:
Monathche Erhebung und Aufbereitung

Krers der Ref ragten
Börsen.

Berichtsweg:
Befragte - Deutsche Bundesbank.

Dargestellte Tatbestände :

Meßziffer der Nominalwerte und Durchschnittskurs der
im offiziellen Börsenverkehr umgesetzten Wertpapiere.

Veröffentiichungen:
Deutsctre Bundesbank: Monatsberidrte

F. Sonstiges Geldwesen; Zahlungsschwierigkeiten

l. Die Währungen der Welt

Periodizität:
Vierteljährlidre Zusammenstellung
von Ende März, Juni, September und

(nach dem
Dezember).

Stand

Dargestellte Tatbestände :

Amtliche Devisenkurse an der Frankfurter Börse (Stich-
ta gskurse und Kursdurchschnitte).
Devisenkurse an europäischen Handelsplätzen (Stich-
tagskurse).
An- und Verkaufskurse der europäisciren Zentralbanken
für den US-Dollar (gemäß Artikel 9 des Europäisdten
Währungsabkommens).
Errechnete Paritäten, Niedrigst- und Höchstkurse der
multilateral gehandelten europäisdren Währungen;
Währungsparitäten (Goldparitäten).
Im Ausland festgestellte Devisenkurse für US-Dollar
(Pfund Sterling und Deutsche Mark) und errechnete
DM -Ver gl eich s we rte.
(Die Zusammensteilung erfolgt an Hand vorliegenden
Materials in der Deutschen Bundesbank.)

Veröf f entlichungen:
Deutsdre Bundesbank: Die lVährungen der Welt (vierteljährlici).
Statistisdres Bundesamt: StJb (nur auszugsw-eise).

2. Statistik der Devisenkurse

Periodizität:
Börsentäglidre Zusammenstellttng.

Dargestellte Tatbestände :

Amtliche Devisenkurse an der Frankfurter Börse.
(Die Zusammenstellung erfolgt an Hand vorliegenden
Materials in der Deutschen Bundesbank.)

Veröffentlichungen:
Deutsche Bundesbank : Monatsberictlte
SlatistisctrFs Bundesamt : SlJb.

3. Statistik der Geld- und Zinssätze

Periodizität:
Für Tagesgeldsätze: tägliche Zusammenstellung; für
Geldmarktsätze: wöchentliche Zusammenstellung; son-
stige Zinssätze: bei Veränderung-

Dargestellte Tatbestände :

Diskont- und Lombardsatz; Sätze der Deutschen Bun-
desbank für den Verkauf von Geldmarktpapieren an'L
offenen Markt (Abgabesätze) und für US-$-Sn'aps mit
inländisdren Kreditinstituten, Privatdiskontsätze, Geld-
sätze am Frankfurter Geldmarkt; Höchstsätze für Soll-
und Habenzinsen.
(Die Zusammenstellung erfolgt an Hand vorliegenden
Materials in der Deutschen Bundesbank.)

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Deutsche Bundesbank : Monatsberichte.
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4. Statistik der Ausgleichsforderungen

Periodizität:
Monatli che Zusammenstel 1ung.

Dargestellte Tatbestände :

Ausgleichsforderungen für Deutsche Bundesbank, für
Kreditinstitute; Versicherungsunternehmen und Bau-
sparkassen nach Gläubigern, Schuldnern und Zins-
typen der Ausgleichsf orderungen.
(Die Zusammenstellung erfolgt an Hand vorliegenden
Materials in der Deutschen Bundesbank.)

V e r ö f f e n t 1 i c h u n g e n :

Deutsche Bundesbank r Monatsberichte.

5. Statistik der Hypothekenbewegung
Ab 1963 wird im SIBA an Hand einschlägiger Ver-

öffentlichungen nur noch die Entwicklung des so-
genannten organisierten Hypothekarkredits (Hypothe-
ken von Kreditinstituten, Bausparkassen und Versiche-
rungen) ermittelt und jährlich in WiSta (meist Heft
Nr. 12) veröffentlicht.

6. Statistik der Konkurse und Vergleichsverfahren
Rechtsgrundlage:
Vereinbarungen mit den Ländern und Anordnungen
der Länder.

Periodizität:
Vierteljährliche (für finanzielle Ergebnisse jährliche)
Erfassung; vierteljährliche, halbjährliche und jährliche
Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten
Amtsgerichte.

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA

Dargestellte Tatbestände :

Zahl der Konkurse und Vergleichsverfahren nach Wirt-
schaftszweigen, Rechtsform der Unternehmen und Höhe
der voraussichtlichen Forderungen.
Ferner nur jährlich: Voraussichtliche finanzielle Ergeb-
nisse der Konkurse und Vergleichsverf ahren nach Wirt-
schaftszweigen und Rechtsform der Unternehmen, Zahl
der Konkurse und Vergleichsverfahren von Vertriebe-
nen und Zugewanderten.
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe Ubersicht im
Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik S. 294.)

Veröf f entlichungen:
WiSta 62/2; 6312;6413t 65/3; 66/3;

über finanzielle Ergebnisse: 6215; 6315i 64/5; 66/5.
WiSta* (viertelj ährlich) .

Fachserie I, Reihe 3 (halbjährlich).

Bemerkungen:
Außerdem werden im SIBA vierteljährlich Anzahl und
Betrag der Wechsel- und Scheckproteste zusammen-
gestellt und in WiSta* sowie in Fachseriel, Reihe3
veröffentlicht.
Sonstige Formen der Zahlungsschwierigkeiten (Zwangs-
versteigerungen, Zwangsverwaltungen usw.) werden
im Rahmen der Justizstatistik (siehe S. 59, lfd. Nr. I
E 1 a) erfaßt.
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IX. Versicherungen

l. Statistik über die Vermögensanlagen der Ver-
sicherungsunternehmen
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Beaufsichtigung der privaten Versiche-
rungsunternehmungen und Bausparkassen vom 6, Juni
1931 (RGBI. I S.315), §§ 150 und 151.

Periodizität:
I. Größere Versicherungsunternehmen: Vierteljährliche
Erhebung und Aufbereitung mit jährlichen Ergän-
zungen.
II. Ubrige Versidterungsunternehmen: Jährliche Erhe-
bung und Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
ZttL: Lebensversicherungsunternehmen, Pensionskas-
sen, Krankenversicherungsunternehmen, Rückversiche-
rungsunternehmen sowie Schaden- und Unfallversiche-
rungsunternehmen.
Zu II.: Ubrige, nicht vierteljährlich berichtende Ver-
sicherungsunternehmen.

Berichtsweg:
Befragte - Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs-
und Bausparwesen (bei den unter Landesaufsidrt
stehenden Unternehmen über die Landesaufsichts-
behörden).

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Stand und Entwicklung der Vermögensanlagen:
vorläufige Angaben über Anfangs- und Endbestände irr
Grundstücken, Hypotheken-, Grundsdruld- und Renten-
schuldforderungen, Schuidscheinforderungen und Dar-
lehen, Wertpapieren, Beteiiigungen und Schuldbuchfor-
derungen sowie über Zu- und Abgänge bei ausführ-
licher Gliederung des Zuganges nach Anlagearten; Neu-
ausleihungen von Schuldscheinforderungen und Dar-
lehen, gegliedert nach Wirtschaftszweigen.
Ferner nur jährlich (endgültige Angaben) : Endbestände in
Grundstücken usw. sowie Aufteilung solcher Bestände,
die in den vierteljährlichen Erhebungen zusammenge-
faßt ausgewiesen werden. Außerdem: regionale Gliede-
rung von Darlehensbeständen und Darlehensbestände
nadi Laufzeiten.
ZuII.: Vermögensbestände nach Anlagearten, bei den
Pensionskassen außerdem Bruttozugänge und Abgänge
an Vermögensanlagen während des Geschäftsjahres.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Bundesaufsichtsamt für das Versidrerungs- und Bausparwesen:
Ve röff en tlichun gen (mona tlich),
Gesdräf tsbericht ( j ährlich).
Deutsche Bundesbank : Monatsberichte.
Stalistisctres Bundesamt r WiSta 62/6; 6317 i 647.

2. Statistik der Lebensversicherung

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Beaufsichtigung der privaten Versiche-
rungsunternehmungen und Bausparkassen vom 6. Juni
1931 (RGBI. I S.315), §§ 150 und 151.

Periodizität:
Vierteljährliche und jährliche Erhebung sowie Auf-
bereitung.

Kreis der Bef ragten:
Lebensversicherungsunternehmen.

Berichtsweg:
Befragte - Bundesaufsidrtsamt für das Versicherungs-
und Bausparwesen (bei den unter Landesaufsicht stehen-
den Unternehmen über die Landesaufsichtsbehörden).

Dargestellte Tatbestände :

Vierteljährlich (Gesctäftsverlauf): vorläufige Angaben
über Beiträge, Nebenleistungen der Versicherungs-
nehmer, Zahlungen für VersicherungsfäIle und Rück-
käufe, Geldmittel, Bruttozugang und Abgang an Ver-
mögensanlagen, Zu- und Abgang an selbstabgeschlos-
senen Kapital-Lebensversicherungen und Bestand an
selbstabgeschlossenen sonstigen Lebensversicherungen;
Verlauf des in Berlin (West) seibstabgeschlossenen Ge-
schäftes - brutto -.Jährlich: Bestandsentwicklung in den einzelnen Zwei-
gen; außerdem Bestand an Lebensversicherungen in
fremder Währung am Ende und Beitragseinnahmen in
fremder Währung während des Geschäftsjahres.
Außerdem für größere Lebensversidterungsunter-
nehmen jährlich Einzelergebnisse aus dem Rechnungs-
abschluß: Bilanzen, Vermögensanlagen (aufgegliedert),
Beiträge, Leistungen für VersicherungsfäIle, Rück-
käufe, Versicherungsbestände (selbstabgeschlossen und
in Rückdeckung übernommene Lebensversicherungen).

Veröf f entlichungen:
Bundesaufsichtsamt für das Versictrerungs- und Bausparwesen:
Veröff entlichungen (monatlich).
Gesdläf tsberidrt ( j ährlidl).
Statistisctes Bundesamt: WiSta 62/6; 6317i 647.

3. Statistik der Pensions- und Sterbekassen

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Beaufsichtigung der privaten Versiche-
rungsunternehmungen und Bausparkassen vom 6. Juni
1931 (RGBI. I S.315), §§ 150 und 151.

Periodizität:
Jährliöe Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
Pensions- und Sterbekassen.

Berichtsweg:
Befragte - Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs-
und Bausparwesen (bei den unter Landesaufsicht stehen-
den Kassen über die Landesaufsichtsbehörden).

Dargestellte Tatbestände :

Mitgliederbestand, Beitragseinnahmen, Zahlungen für
Versicherungsfälle, Verwaltungskosten, Vermögens-
erträge, Gliederung des Vermögens.

Veröf f entlichungen:
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs- und Bauspatwescn:
Gescträf tsberidrt ( j ährlidr).
Veröfl entlichungen (mona[lich).
Statistisches Bundesamt: StJb (nur auszugsweise).

4. Statistik der privaten Krankenversicherung

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Beaufsichtigung der privaten Versidre-
rungsunternehmungen und Bausparkassen vom 6. Juni
1931 (RGBI. I S.315), §§ 150 und 151.

Periodizität:
Vierteljährliche und jährliche Erhebung sowie Aufbe-
reitung.

Kreis der Bef ragten:
Krankenversicherungsunternehmen.
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Berichtsweg:
Befragte - Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs
und Bausparwesen (bei den unter Landesaufsicht stehen
den Unternehmen über die Landesaufsichtsbehörden).

Berichtsweg:
Befragte - Bundesaufsichtsamt für das Versidterungs-
und Bausparwesen (bei den unter Landesaufsicht stehen-
den Unternehmen über die Landesaufsichtsbehörden)

Dargestellte Tatbestände :

Vierteljährlich und jährlich (Geschäftsverlauf) : u. a. An-
gaben über Beiträge und Zahlungen für Versicherungs-
fäl1e nach Versicherungsarten, über Vermögenserträge,
Schadenbearbeitungs-, Abschluß- und laufende Verrval-
tungskosten sowie über Geldmittel und Zahl der ver-
sicherten Personen am Ende der Berichtszeit.
Ferner nur jährlich: Aufteilung der Versicherungs-
leistungen auf Männer, Frauen und Kinder sowie nach
der Art der Leistungen.
Für größere Krankenversicherungsunternehmen jähr-
lich außerdem Einzelergebnisse aus dem Rechnungs-
abschluß: Bilanzen, Vermögensantagen (aufgegliedert),
Beiträge, Leistungen für VersicherungsfäIle.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs- und Bausparwesen:
Gesdräf tsbericht (j ährtich).
Veröflentlidtungen (monatlicil).
Statistisctes Bundesamtr StJb (nur auszugsweise).

5. Statistik der Schaden- und Unlallversicherung

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Beaufsichtigung der privaten Versiche-
rungsunternehmungen und Bausparkassen vom 6. Juni
1931 (RGBI. I S.315), §§ 150 und 151.

Periodizität:
Jährliche Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
I. Größere Schaden- und Unfallversicherungsunter-
nehmen einschließlich der Lebensversicherungsunter-
nehmen, die Zweige der Sdraden- und Unfallversiche-
rung als Nebenzweige (2. B. Haftpflicht-, Unfall-, Kraft-
f ahrversicherung) betreiben.
II. Unter Bundesaufsicht stehende kleinere Schaden-
und Unfallversicherungsvereine (im Sinne von § 53 des
vorstehend genannten Gesetzes).

6. Statistik über die Rückversicherung

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Beaufsichtigung der privaten Versiche-
rungsunternehmungen und Bausparkassen vom 6. Juni
1931 (RGBI. I S. 315), § 150, in Verbindung mit der Ver-
ordnung über die Beaufsichtigung der inländischen pri-
vaten Rückversicherungsunternehmungen vom 2.De-
zember 1931 (RGBI. I S.696).

Periodizität:
Jährliche Erhebung und Aufbereitung

Kreis der Befraqten:
Rücirversicherungsunternehmen sowre Erstversiche-
rungsunternehmen, die im Iaufenden Gesdräftsjahr mehr
als 1 Million DM Beitragseinnahmen (brutto) in der
Rückversicherung erzielten.

Berichtsweg:
Befragte - Bundesaufsichtsamt tür das Versicherungs
und Bausparwesen.

Dargestellte Tatbestände :

Beiträge, Versicherungsleistungen, Deckungsrückstel-
lungen und Schadenrüd<stellungen.
Außerdem für größere Versicherungsunternehmen jähr-
üch Einzelergebnisse aus dem Rechnungsabschluß: Bi-
lanzen, Vermögensanlagen (aufgegliedert), Beiträge
(brutto, netto), Leistungen für Versicherungsfälle; Ver-
sicherungsleistungen für eigene Rechnung (Aufgliede-
rung nach 7 Versicherungszweigen) sowie Schadenrück-
stellungen.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Bundesaufsicätsamt für das Versicherungs- und BauspdrweseDr
Gesdräf tsberictt U ährlich).
Statistisches Bundesamti StJb (nur auszugs'wersel.

7. Statistik der unter Landesaufsicht stehenden klei-
neren versicherungsvereine

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Beaufsichtigung der privaten Versiche-
rungsunternehmungen und Bausparkassen vom 6. Juni
1931 (RGBI. I S. 31s), § 1s0.

Periodizität:
Dreijährliche Erhebung und Aufbereitung

Kreis der Bef ragten:
Unter Aufsicht der Landesaufsichtsbehörden stehende
kleinere Versicherungsvereine nach § 53 des vorstehend
genannten Gesetzes, und zwar: Pensions- und Sterbe-
kassen sowie Kranken-, Sctraden- und Unfallversidte-
rungsvereine.

Berichtsweg:
Bef ragte - Landesauf sichtsbehörden - Bundesaufsichts-
amt für das Versicherungs- und Bausparwesen.

Darqestelltc Tatbestände :

Mitgliederbestand, Versicherungsbeiträge, Zahlungelt
für Versicherungsfä11e, Vermögenswerte, Vermögens-
erträge sowie Anzahl der versicherten Tiere bei den
Tierversicherungsvereinen.

Veröf f entlichungen:
Bundesaufsicitsamt für das Versi(herungs- und Bausparwesen:
Geschäftsberidrt U ährlich).

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Schadenverlauf des selbstabgeschlossenen Ge-
schäfts - brutto - (Beiträge, Versicherungsleistungen
und Schadenquoten) nach Versicherungszweigen und
Sparten; im Geschäftsjahr gezahlte und zurückgestellte
Versicherungsleistungen für Versicherungsf ä11e aus Vor-
jahren; Bestand an Tierversicherungen nach Art der
Versicherungen und der versicherten Tiere. Außerdem
(nur für größere Tierversicherungsunternehmen) Scha-
denursachen in der Tierlebensversicherung: Zahl der
Tiere, für die eine Entschädigung gezahlt wurde, nach
Schadenursachen (Krankheitsbezeichnungen).
Zu II.: Bestände an Vermögensanlagen am Ende des
Geschäftsjahres nach Anlagearten. Versicherungs-
beiträge, Zahlungen und Rückstellungen für Versiche-
rungsfälle; Bestand an Tierversicherungen nach Art der
Versicherungen und der versicherten Tiere.
Für größere Schaden- und Unfallversicherungsunter-
nehmen außerdem jährlich Einzelergebnisse aus dem
Rechnungsabschluß: Bilanzen, Vermögensanlagen (auf-
gegliedert), Beiträge, Leistungen für Versicherungsfälle
(jeweils Aufgliederung nach 19 Versicherungszweigen).

Veröf f entlichungen:
Bundesaufsidrtsamt für das Versicherungs- und Bausparwesen:
GesctläftsberichL (j ährlich).
VeröffenLliciungen (monatlidr),
Statistisches Bundesamt: StJb (nur auszugsweise).
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X.'Offentliche Sozialleistungen

A. Sozialversicherung
(siehe hierzu auch Angaben bei Mikrozensus, S.51, Ifd. Nr, I B 2)

1. Statistik der gesetzlichen Rentenversicherungen
(Rentenversicherungen der Arbeiter und der
Angestellten, knappschaitliche Rentenversicherung,
Altershilfe für Landwirte)
Rechtsgrundlage:
§ 1358 der Reichsversicherungsordnung in Verbindung
mit § 2 des Bundesversicherungsamtsgesetzes (BVAG)
vom 9.Mai 1956 (BGBLI 5.415). Gesetz über die Ein-
richtung der Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte vom 7. August 1953 (BGBI. I S.857), § 2 Abs.2.
§ 32 des Gesetzes über eine Altershilfe für Landwirte
vom 14. September 1965 in Verbindung mit §§ 800 und
707 Abs. 2 RVO. Außerdem Verwaltungsvorschriften
des Bundes und der Länder.

Periodizität:
Vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Bericht-
erstattung und Zusammenstellung.

Kreis der Bef ragten:
I. Träger del gesetzLichen Rentenversicherungen.

II. Rentenrechnungsstellen der Deutschen Bundespost.

Berichtsweg:
Zu I.: Befragte - Arbeitsministerien der Länder -Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung; bun-
desunmittelbare Velsicherungsträger berichten direkt
oder über das Bundesversicherungsamt an das Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Knappschaf-
ten über die Arbeitsgemeinschaft der Knappschaften.
Zu II.: Befragte - Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung.

Dargestellte Tatbestände :

Vierteljährlich: Rentenanträge und ihre Eriedigung,
Rentenbestand, Einnahmen und Ausgaben. In der
knappschaftlichen Rentenversicherung ferner die Ver-
sicherten.
Halbjährlich: Bestand und Zugang an Vermögens-
anlagen.
Jährlich: PersonaI, Selbstverwaitungsorgane; Einnah-
men und Ausgaben, Vermögen,

Veröf f entlichungen:
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:
Arbeits- und Sozialstatistische Mitteilungen (vierteljährlich, halb-
jährlich, jährlich).
Jahresberichte als Sonderhefte.
Statistisches Bundesamt i WiSta* (vorwiegend zweimonatlichl .

2. Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung
Im einzelnen werden nachgewiesen:
I. Rechnungs- und Geschäftsergebnisse der gesetz-

Iichen Krankenversicherung
II. Krankheitsartenstatistik

Rechtsgrundlage:
Zu I.: Verwaltungsvorschriften über das Rechnungs-
rvesen bei den Trägern der sozialen Krankenversiche-
rung vom 31. August 1956 (Bundsanzeiger Nr. 174 -Beilage), §§ 41, 42 und 43.

Zu II.: Freiwillig geführte Statistik auf Grund von Ver-
einbarungen zwischen dem Bundesministerium für Ar-
beit und Sozialordnung und den Bundesverbänden der
Krankenkassen.

Periodizität:
Zu I.: Monatliche, halbjäirrliche und jährliche Bericht-
erstattung und Zusammenstellung.
Zu II.: Jährliche Erfassung und Zusammenstellung,
Kreis der Bef ragten:
Zu L: Träger der gesetzlichen Krankenverslcherung.
Zu II.: Gesetzliche Krankenkassen (ohne Ersatzkassen).

.Berichtsweg:
Zu I.: Befragte -- aufbereitende Stellen - Bundesmini-
sterium fr.ir Arbeit und Sozialordnung.
Zu II.: Befragte - Krankenkassenverbände - Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziaiordnung.
Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Nlonatlich: Mitglieder, Kranke, Krankenstand,
Krankenh aus s ta n d.
Für erstes Haibjahr jedes Geschäftsjahres: Einnahmen
und Ausgaben, Vermögen.
Jährlich: Personal, Eigenbetriebe, Satzungsbestimmun-
gen, Mitglieder, LeistungsfäIle; Einnahmen und Aus-
gaben, Vermögen.
Ztt 71.: Arbeitsunfähigkeitsfälle nach Krankheitsarten.
Veröf f entlichungen:
Zu I.: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:
Arbeits- und Sozialstatistische Mitleilungen (monatlich, halbjährlich,
iährlich).
Jahresberichte als Sonderhefte.
Statistisches Bundesamt: WiSta* (monatlidr).
Zu IL: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:
Jahresberichte als Sonderhefte.

3. Statistik der gesetzlichen Unfallversicherung
Rechtsgrundlage:
§ 707 der Reichsversicherungsordnung. Außerdem Ver-
waltungsvorschriften cles Bundes u.nd der Länder.

Periodizität:
Halbjährliche und jährliche Berichterstattung und Zu-
sammenstellung.
Kreis der Bef ragten:
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung.
Berichtsweg:
Befragte - Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung; landesunmittelbare Versicherungsträger be-
richten über die Arbeitsministerien der Länder.

Dargestellte Tatbestände :

Flalbjährlich: Versicherte, gemeldete und erstmals ent-
schädigte Arbeitsunfälie und Berufskrankheiten; Ren-
tenempfänger sowie Ausgaben,
Jähriich: Personal, Selbstverwaltungsorgane; Unterneh-
men, Versicherte, Vollarbeiter, Entgelte; angezeigte
und erstmals entschädigte Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten; Leistungsempfänger, Ausgaben und Ein-
nahmen, Vermögen.

Veröffentlichungen:
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:
Arbeits- und Sozialstatistische Mitteilungen (halbjährlich, jährlich).
Jahresberichte als Sonderhefte.
Statistisches Bundesamt: Wista 6217+, 12ti 63lg*;6418*i 6512*,7*.

4. Statistik der Arbeitslosenversicherung
und Arbeitslosenhilfe
RechLsgrundiage:
Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-
sicherung (AVAVG) in der Fassung vom 3. April 1957
(BGBI.rS.321),§202.
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Periodizität:
Monatliche, vierteljährliche, halbjährlidre und jähr-
Iiche Berichterstattung und Zusammenstellung.

Kreis der Bef ragten:
Arbeitsämter; für Ergebnisse über Beitragszahlen zur
Arbeitslosenversicherung: Krankenkassen, die für die
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversidrerung die Beiträge erheben.

Berichtsweg:
Befragte - Landesarbeitsämter - Bundesanstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversidrerung.

Dargestellte Tatbestände :

Bestand an Hauptbetragsempfängern, Anträge auf Ar-
beitslosengeld und auf Unterstützung aus der Arbeits-
losenhilfe, Maßnahmen gegen mißbräuchliche Inan-
spruchnahrne von Leistungen.
Notstandsarbeiter und Notstandsmaßnahmen nadr der
Art der Maßnahmen.
Hauptbetragsempfänger in der Arbeitslosenversiche-
rung und Arbeitslosenhilfe nach dem Wodrenverdienst.
Ausgaben an Arbeitslosengeld nadr Wirtsdraftsabtei-
Iungen. Angezeigter witterungsbedingter Arbeitsausfall
im Baugewerbe und Anträge auf Schlechtwettergeld.
Beitragszahler zur Arbeitslosenversicherung und Bei-
tragsbefreite.

Veröf f entlichungen:
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversidterung:
Amtliche Nachridtten (monatlidl).
Jahreszahlen zur Arbeitsstatistik (jährliche Beilage zu den Amt-
lichen Nachrichten).
Statistisdres Bundesamt: Wistar (monatliö), nur auszuqsweise.

B. Kriegsopferversorgung, Lastenausgleidl
1. Statistik der Kriegsopferversorgung

R e c h t s g r u n d 1 a g e :

Verwaltungsvorschriften des Bundes und der Länder.

Periodizität:
Vierteljährliche und jährliche Berichterstattung und Zu-
sammenstellung.

Kreis der Bef ragten:
Versorgungsämter, orthopädisdre Versorgungsstellen.

Berichts weg:
Befragte - Landesversorgungsämter - Arbeitsmini-
sterien der Länder - Bundesministerium für Arbeit
und Soziaiordnung.

Dargestellte Tatbestände :

Vierteljährlich: Versorgungsanträge und ihre Erledi-
gung, anerkannte Versorgungsberechtigte (Bestand und
Veränderungen). Ausgaben für die Kriegsopferversor-
gung.
Jährlich: Art und Höhe der Versorgungsbezüge, son-
stige Rentenmerkmale (in größeren Zeitabständen).
Tätigkeit der orthopädischen Versorgungsstellen, An-
träge, Bewilligungen. Orthopädisdt Versorgte nach Art
der Beschädigung und nach den wichtigsten benutzten
HiIfsmitteIn.
Veröf f entlichungen:
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:
Arbeits- und Sozialstatistische Mitteilungen (vierteljährlich, jahrlich).
Bundesversorgungsblatt (vierteljährlidI, jährlich).
Statistisches Bundesamt; StJb (nur auszugsweise).

Bemerkungen:
Ergebnisse über Kriegsopferfürsorge siehe unter lfd.
Nr,XC2.

2. Statistik der Darlehen und Beihilfen für ehemalige
Kriegsgef angene und ehemalige politisdre Hättlinge
R e c h t s g r u n d I a g e :

Verwaltungsvorsdrriften auf Grund des Kriegsfolgen-
rechts.

Periodizität:
Jährlidre, teilweise halbjähriidre bzw. vierteljährliche
Berichterstattung und Zusammenstellung.

Kreis der Befragten:
Aus glei drs äm te r.

Berichtsrveg:
Befragte - Landesausgleidrsämter - Bundesministe-
rium für Vertriebene, Flüdrtlinge und Kriegsgeschä-
digte - Bundesausgleichsamt.

Dargestellte Tatbestände :

Zahl und Betrag der Darlehen zum Aufbau oder zur
Sicherung der wirtsdraftlidren Existenz oder zur Be-
schaffung von Wohnraum, Zahl und Betrag der Bei-
hilfen zur Besdraffung von Hausrat. Empfänger, geglie-
dert nadr ehemaligeu Kriegsgefangenen und ehemali-
gen politischen Häf tlingen.

Veröf f entiichungen:
Bundesausgle idrsamt:
Statistisdle Informationen (jährlidl).
Amtliches Mitteilungsblatt Uährlich).

3. Statistik über den Lastenausgleicir
und sonstige Entsdrädigungsleistungen

a) Lastenausgleidrstatistik
Im einzelnen werden nadrgewiesen:

I. Sdradensfeststellung und Hauptentschädigung
II. Kriegssöadenrente und laufende Beihilfen

IlL Hausratentsdrädigung und Beihilfen zur Haus
ratbesdraffung

IV. Aufbaudarlehen
V. Ausbildungsbeihilfe

VI. Währungsausgleich
VII. Tätigkeit der Heimatauskunftstellen

VIIL Entschädigung nach dem Altsparergesetz
IX. Beschwerden und Beschwerdeausschüsse

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvorschriften auf Grund des Lastenaus-
gleidrsrechts.

Periodizität:
Vierteljährliche, halbjähriidre und jährliöe Bericht-
erstattung und Zusammenstellung, und zwar
zu I., IL, VIL: vierteijährlich (zu I. teilweise audr mo-
natlidr) ;

zu III., V., IX.: halbjährlich;
zu IV., VI., VIIL: jährlidr (zu IV. teilweise auch vier-
teljährli&).

Kreis der Bef ragten:
Ausgleidrsämter bzw. Landesausgleidrsämter; für die
Ziffern VII und IX: Heimatauskunftstellen bzw. Be-
schwerdeausschüsse.

Berichts.veg:
Befragte Landesausgleichsämter Bundesaus-
gleidrsamt (teilweise Aufbereitung über die Schadens-
feststellung haibjährli& im SIBA).

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Eingang und Bearbeitungsstand der Anträge auf
Sctradensfeststellung nadr Sdradensgruppen (Vertrei-
bunqsschäden nactr Heimatgebieten, Kriegssadrsdräden,
Ostsdräden), Anzahl und Betrag der Sdradensfeststel-
lungen nadr Sdradensgruppen und Vermögensarten
(land- und forstwirtsdraftliches Vermögen usw.) sowie
der zuerkannten und erfüllten Ansprüche auf Haupt-
entsdrädigung nadr Geschädigtengruppen. Erfüllung
der Ansprüctre, gegliedert nach Barerfüllung, nadr Er-
füliung durch Begründung von Spareinlagen und
Schuldbudrforderungen sowie durö Verredtnung, nach
Erfüllung durdr Umwandlung von Darlehen und durd:r
Anreönung von Kriegsschadenrente.
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Zu II.: Stand der Antragsbearbeitung. Empfänger (Be-
rechtigte) von Unterhaltshilfe, Entschädigungsrente,
Beihilfe zum Lebensunterhalt und besonderer laufender
Beihilfe nach Geschädi gtengruppen.
Zu III.: Bewilligte Anträge und Beträge nach 3 Scha-
densstufen, Leistungsempfänger nach Geschädigten-
gruppen.
Ztt 7Y.: Aufbaudarlehen (gewerbliche Wirtschaft und
freie Berufe; Landwirtschaft; Wohnungsbau) nach Be-
stimmungszweck und Berufsgruppen der Empfänger,
nach Größenklassen der übernommenen landwirtschaft-
Iichen Betriebe, nach ZahI und Art der geförderten
Wohnungen.
Zu V.: Anzahl und Betrag der bewilligten Ausbildungs-
hilfen für Schüler an Mittelschulen und Höheren Schu-
Ien, Fach- und Berufsschulen, für Studierende an Hoch-
schulen, für Akademiker im Vorbereitungsdienst, für
Lehrlinge und Anlernlinge.
Zu \/L: Eingang und Bearbeitungsstand der Entschädi-
gungsanträge, Reichsmarknennbeträge der Spargut-
haben; Anzahl und Kapital der Ausgleichsgutschriften.
Zu VII.: Angemeldete Vertreibungs- und Ostschäden
an land- und forstrvirtschaftlichem Vermögen, Grund-
vermögen und Betriebsvermögen. Erstellte Gutachten.
Zu VIII.: Bearbeitung von Anträgen, die von den
Geldinstituten den Ausgleichsämtern zur Entscheidung
zugeleitet wurden. Bearbeitung der in den Ausgleichs-
ämtern unmittelbar eingereidrten Anträge und der
Fälle, in denen gegen die Entscheidung der Geldinsti-
tute die Ausgleichsämter angerufen worden sind.
Ztt 7X.: Eingang und Erledigungsstand von Beschwer-
den gegen Bescheide der Ausgleichsämter. Anzahl und
Besetzung der Beschwerdeausschüsse.

Veröf f entlichungen:
Bundesausgleichsamt:
SLatistische Informationen (vierteliährtich, halbjährlich, jährlich).
Amtliches Mitteilungsblatt (vierteljährlicI, halbjährlich, j ährlich).

b) Statistik über sonstige Entschädigungsleistungen
Im einzelnen werden nachgewiesen:

I. Leistungen an Reparations-, Restitutions- und Rück-
erstattungsgeschädigte sowie an Geschädigte durch
Nichterfüllung von Ansprüchen gegen das Deutsche
Reich und das Land Preußen.

II. Leistungen an Vertriebene im Ausland.
III. Leistungen an l)eutsche aus der SBZ und dem

Sowjetsektor von Berlin (ohne Leistungen aus dem
Härtefonds nach LAG).

IV. Feststellung und Beweissicherung von Vermögens-
schäden.

Rechtsgrundlage:
Zu I.: Verwaltungsvorschriften auf Grund des Allge-
meinen Kriegsfoigengesetzes und der »Uberbrückungs-
richtlinien« der Bundesregierung vom 4. Juni 1960.
Zu II.: Verwaltungsvorschriften auf Grund des § 10 des
14. Gesetzes zur Anderung des Lastenausgleichs-
gesetzes.
Zu III.: Verwaltungsvereinbarungen auf Grund des
Flüchtlingshilf egesetzes.
Ztt lY.: Verwaltungsvorschriften auf Grund des Beweis-
sicherungs- und Feststellungsgesetzes.

Periodizität:
Vierteljährliche und
und Zusammenstellung

halbj
und

iährliche Berichterstattung
zwar

zu I. und II.: halbjährlich (zu IL teilweise auch viertel-
jährlich);
zu III. und IV.: vierteljährlich.
Kreis der Bef ragten:
Ausgleichsämter.

Berichtsweg:
Befragte Landesausgleichsämter Bundesaus-
gleichsamt (Auswertung zugleich für beteiligte Bundes-
ministerien).

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Unterhalts-, Hausrat- und Ausbildungsbeihilfen,
Existenzaufbaudarlehen sowie für andere Zwecke ge-
währte, bedingt rückzahibare Darlehen.
Zu II.: Unterhalts-, Hausrat- und Ausbildungsbeihilfen
so'wie Existenzaufbaudarlehen.
Ztt 1lI.: Laufende Beihilfen, Einrichtungshilfe, Aufbau-
darlehen (gewerbliche Wirtschaft und freie Berufe;
Landwirtschaft ; Wohnungsbau).
Zu lV.: Eingang und Bearbeitungsstand der Anträge
natürlicher und juristischer Personen sowie von Kir-
chen und Religionsgemeinschaften in der SBZ und dem
Sowjetsektor von Berlin nach Vermögensarten.

Veröf f entlichungen:
Bundesausgleichsamtr (Zum Teil vorgesehen).
Statistische InformaIionen (vierteljährlich, halbjährlich, jährlich).
Amtliches Mitteilungsblatt (vierteljährlich, halbjährlich, jährlich).

C. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge
und Jugendhilfe

1. Statistik der Sozialhilie
Im einzelnen werden nachgewiesen:
I. Jahresstatistik

II. Repräsentative Zusatzstatistiken

Rechtsgrundlage:
Zu I.: Gesetz über die Durchführung von Statistiken
auf dem Gebiet der Sozialhilfe, der Kriegsopferfür-
sorge und der Jugendhilfe vom 15. Januar 1963
(BGBI. I S. 49). Abdruck S. 261.
Ztt lI. (für die Erhebung 1966) : Verordnung z.ur
Durchführung einer Zusatzstatistik auf dem Gebiet der
Sozialhiife über die Eingliederungshilfe für Behinderte
vom 18. Februar 1966 (Bundesanzeiger Nr.38 S. 1). Ab-
druck S.263. Berichtigung der Verordnung zur Durch-
führung einer Zusatzstatistik auf dem Gebiet der
Sozialhilfe über die Eingliederungshilfe für Behinderte
vom 25. Februar 1966 (Bundesanzeiger Nr.44 S. 1). Ab-
druck S.264.

Periodizität:
Zu L: Jährliche Erhebung und Aufbereitung.
Zu II.: Höchstens einmal im Jahr Erhebung über Son-
derfragen der Sozialhilfe und Aufbereitung (nach der
o. a. Rechtsgrundlage erstmaiig für 1966 vorgesehen).
Kreis der Bef ragten:
Zu I.: Ortliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe.
Zu II.: Siehe unter I., jedoch für die Zusatzstatistik 1966
mit einem Auswahlsatz von 500/o der Empfänger von
Eingliederungshilfe für Behinderte (siehe auch Uber-
sicht im Anhang 5,322).

Berichtsweg:
Befragte-Stt,A-StBA.
Dargesteilte Tatbestände :

Zu I.: Empfänger der Sozialhilfe und Aufwendungen,
gegliedert nach Empfängergruppen und Hilfearten so-
wie getrennt nach Hilfe außerhalb von Anstalten, Hei-
men oder gleichartigen Einrichtungen und Hiife in An-
stalten u. dgl.
Einnahmen der Sozialhiifeträger.
Ferner weitere Leistungen der Sozialhilfeträger: Kran-
kenversorgung gemäß LAG, Geschlechtskrankenfür-
sorge; Sozialhilfe sowie lagermäßige Unterbringung für
Flüchtlinge aus Ungarn.
Zu II. (für die repräsentative Erhebung 1966 vorge-
sehen): Empfänger von Eingliederungshilfe für Behin-
derte, gegliedert nach Empfängergruppen und nach
Maßnahmen der Eingliederungshilfe. Sonstige Hilfe-
leistungen für Empfänger von Eingliederungshilfe
Kostenträger der Eingiiederungsmaßnahmen.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

WiSta 6218; 6318i 6418; 65/3, 5, 5 +, 8, 9; 66/4, 4 *, ?.
Fachserie K, Reihe I Uährlich).
Außerdem über hilfsbedürftige Deutsche im Ausland:
WiSta 64/6,
Fachserie K, Reihe 1 (einmaliger Sonderbeitrag).
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2. Statistik der Kriegsopferfürsorge
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Durchführung von Statistiken auf dem
Gebiet der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der
Jugendhilfe vom 15. Januar 1963 (BGBI. I S.49). Ab-
druck S.261.

Periodizität:
Jährliche Erhebung und Aufbereitung

Kreis der Bef ragten:
Ortliche und überörtliche Träger der Kriegsopferfür-
sorge.

Berichtsweg:
Befragte-SILA-StBA.
Dargestellte Tatbestände :

Empfänger der Kriegsopferfürsorge und Aufwendun-
gen, gegliedert nach Empfängergruppen und Hilfearten'
Einnahmen der Träger der Kriegsopferfürsorge.

V e r ö f f e n t 1 i c h u n g e n :

WiSta 6218; 63/8; 64/9; 65/10; 66/8.
Fadrserie K, Reihe 1 (jälirlich).

Bemerkungen:
Jeweils durch gesonderte Rechtsverordnungen dürfen
höchstens einmal in zwei Jahren repräsentative Zu-
satzstatistiken über Sonderfragen und Einzelgebiete
der Kriegsopferfürsorge durchgeführt werden.
Ergebnisse über Kriegsopferversorgung siehe unter lfd.
Nr.XB1.

3. Statistik der öffentlichen Jugendhilfe
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Durchführung von Statistiken auf dem
Gebiet der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der
Jugendhilfe vom 15. Januar 1963 (BGBI. I S 49). Ab-
druck S.261.

Periodizität:
Jährliche Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
Ortliche und überörtiiche Organe der öffentlidren
Jugendhilfe.

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.

Darqestellte Tatbestände :

Empfänger von erzieherischen Einzelhilfen nach Hilfe-
artän, Äufwendungen für Einzel-, Gruppen- und Pau-
schalhilfen nach Trägergruppen und Hilfearten. Einrich-
tungen der Jugendhilfe und darin verfügbare Plätze
nach Trägergruppen und Arten.
Einnahmen der Organe der Jugendhilfe.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

wista 62111; 63/6; 64111, 11'; 65/11, 11'.
Fachscrie K, Reihe 2 (iährlich).

Bemerkungen:
Jeweils durch gesonderte Rechtsverordnungen dürfen
höchstens einmal in vier Jahren repräsentatrve Zusatz-
statistiken über Sonderfragen und Einzelgebiete der
öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt werden.

D. Sonstige öffentlidre Zuwendungen

1. Statistik über Kindergeld und Ausbildungszulage

Rechtsgrundlage:
Bundeskindergeldgesetz (BKGG) vom 14. April 1964
(BGBI. I S.265). Gesetz zur Anderung und Ergänzung
des Bundeskindergeldgesetzes vom 5. April 1965 (BGBI. I
s.222).

Periodizität:
Monatliche und zrveimonattiche Berichterstattung und
Zusammensteilung.

Kreis der Bef ragten:
Arbeitsämter; Kindergeldkasse (für Berechtigte)

Berichtsweg:
Befragte - Landesarbeitsämter - Bundesanstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung.

Dargestellte Tatbestände :

Anträge auf Kindergeld und Ausbildungszulage; Emp-
fängei von Kindergeld und Ausbildungszulage sowie
Zahl der Kinder.

Veröf f entlichungen:
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherungr
Amtliche Nachrichten (monatlich).
Jahreszahlen zur Arbeitsstatistik Uährlictle Beilage zu den Amt-
lichen Nachrictten).
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XI. Finanzen und Steuern

A. o^ff entliche Finanz en
Vorbemerkung:

Fachliche Giiederung für alle hier nachgewiesenen Sta-
tistiken nach dem »Aufbereitungsschlüssel für die Zusam-
menfassung der Staats- und Gemeindefinanzstatistik« (siehe
auch Ubersicht im Anhang S.292 und Auszug aus der Syste-
matik S.301).

Statistik der Haushaltswirtschaft von Bund, Län-
dern und Gemeinden
a) Haushaltsansatzstatistik
Im einzelnen werden nachgewiesen:
I. Haushaltspläne des Bundes und der Länder

II. Haushaltspläne der Gemeinden (Gemeinden mit
10 000 und mehr Einwohnern) und Gemeindever-
bände (Landkreise, Bezirksverbände)

R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz über die Finanzstatistik vom 8. Juni 1960
(BGBI. I 5.322). Abdruck S. 265.

Periodizität:
Jährliche Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Zu L: (für Bund) Bundesministerium der Finanzen,
Bundesausgleichsamt; (für Länder) Finanzministerien
dier I-änCer.

Zl ll.: Gemeinden (Gemeinden mit 10 000 und mehr
Einwohnern), Gemeindeverbände (Landkreise, Bezirks-
verbände).

Berichtsweg:
Zu I.: Befragte - SIBA.
Zu II.: Befragte - SILA - StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Nettoausgaben, Bauausgaben, Gewährung von Dar-
lehen an Dritte, jeweils nach Gebietskörperschaften
(Ländern/Ebenen) und Aufgabenbereichen. Zahlungs-
verkehr zwischen Gebietskörperschaften. Steuern nach
einzelnen Arten, sonstige Einnahmen sowie die Aus-
gaben nach Arten und jeweils nach Gebietskörper-
schaften. Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden
und Gemeindeverbände nach Arten, getrennt nach
ordentlichem und außerordentlichem Haushalt sowie
nach Ländern.

Veröffentlichungen
Fachserie L, Reihe 1/I (jährlich)

b) Jahresrechnungsstatistik
Im einzelnen werden nachgewiesen:

I. Finanzen des Bundes und der Länder
II. Finanzen der Gemeinden und Gemeindeverbände

IlL Zusammenfassung der Finanzen von Bund, Län-
dern und Gemeinden

Rechtsgrundlage
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Nach Rechnungsabschluß jährliche Erhebung und Auf-
bereitung.

Kreis der Bef ragten:
Zu I.: Siehe lfd. Nr. 1a I.
Zu II.: Gemeinden und Gemeindeverbände (rund 26 000
G ebietskörperschaf ten).
Zu IIL: Zusammenfassung der Angaben von I. und II.
Berichtsweg:
Zu I.: Befragte - SIBA,
Zu II.: Befragte - StLA - StBA,

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Gesamtausgaben, Gesamteinnahmen nach Ebenen
und Aufgabenbereichen. Nettoausgaben nach einzelnen
Gebietskörperschaften und Aufgabenbereichen. Ver-
waltungs- und Zweckausgaben (Personalausgaben, Un-
terhaltung von unbeweglichem Vermögen, Zinsen usw.),
Ausgaben der Vermögensbewegung (Bauten, Neu-
anschaffung von beweglichem Vermögen, Darlehens-
gewährung, Tilgung usw.). Zahlungen an Gebietskör-
perschaften, Verwaltungs- und Betriebseinnahmen; Ein-
nahmen der Vermögensbewegung (Schuldenaufnahmen
usw.), Zahlungen von Gebietskörperschaften je Ge-
bietskörperschaft und Gruppen der Gebietskörperschaf-
ten (Ebenen), gegliedert nach Arten und Aufgaben-
bereichen. Steuern nach Gebietskörperschaften und
Arten.
Ztt 1I.: Ausgaben und Einnahmen der Kämmereiver-
waltungen. Ausgaben nach Arten, Einnahmen (spezielle
Deckungsmittel) nach Arten, Zuschußbedarf, jeweils
gegliedert nach Verwaltungszweigen und zusammen-
gefaßt nach Art der Gebietskörperschaften (kreisfreie
Städte, krcisangehörige Gemeinden, Amter, Landkreise,
Bezirksverbände) oder Gemeindegrößenklassen uncl
Ländern. Zahlungsverkehr mit Gebietskörperschaften.
Allgemeine Deckungsmittel und Gesamtabschluß.
Zu III.: Gesamtausgaben, Gesamteinnahmen und Netto-
ausgaben nach Gebietskörperschaften und Aufgaben-
bereichen. Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen
Haushalte insgesamt nach Arten und Aufgabenberei-
chen. Ausgewählte Ausgabe-/Einnahmearten nadr
Ebenen und Ländern (einschließlich ihrer Gemeinden
und Gemeindeverbände je Aufgabenbereich nach staat-
lichen und kommunalen Rechnungsposten. Steuern
nach Arten und Gebietskörperschaften, Zahlungsver-
kehr zwischen Gebietskörperschaften.

Veröf f entlichungen:
Zu L Fachserie L, Reihe 1/II (jährlich).
Staatliche Ausgaben bzw. Einnahmen Iür ausgewählte Bereiche:

Rechtspfleger WiSta 6214;
Kirche und andere Religionsgemeinschaften: Wista 62/11.
Spiel- und \Mettun[ernehmen: WiSta 63/6.
Land- und Forstwirtschaft: WiSta 64/1, 12; 65/4.
Kapitaldienst: WiSta 66/3.

Zu II.: Fachserie L, Reihe 1/II (iähilich).
Ausgaben und Einnahmen der Gemeinden 1962: WiSta 64/5.
Zu IIL: Fachserie L, Reihe 1/II (jährlich).
Ausgaben bzw. Einnahmen für ausgewählte Bereiche:

Investitionen: Wista 63/8.
Finanzwirtschaft: Wista 65/4, 9.
Straßenwesen: Fachserie L, Reihe 5 (jährlich); Wista 6213; 63/3.
Hochschulen und wissenschaftliche Aufgabeu: Fachserie L, Reihe 5
(unregelmäßig) ;WiSta 6217; 64/8; 66/6.
Schulen: FachserieL, Reihe5 (unregelmäßig) rWista 63/7; 641+6616.
Kulturelle Aufgaben: WiSta 62/10i 64/11.
Sozialaufwand: Fachserie L, Reihe 5 (unregelmäßig)r WiSta 6215.
Krankenanstalten: Fachserie L, Reihe 5 (unregelmäßig) ; Wista 63/10.
Jugendpflege und Sport: Wista 64/1.
Wohnungsbau: Fachserie- L, Reihe 5 (unregelmäßig).

Bemerkungen:
In der zusammenfassenden Darstellung werden die
Kommunalfinanzen nach der Systematik der Staats-
finanzen einbezogen, d. h. Ausgaben für Versorgung,
Schuldendienst, Zuführungen an Rücklagen sowie Ein-
nahmen aus Schuldenaufnahmen; Entnahmen aus Rück-
Iagen werden zentral beim Aufgabenbereich »Alige-
meine Finanzen« nachgewiesen.
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c) Vierteljahresstatistik der Finanzwirtschaft
Im einzelnen werden nachgewiesen:
I. Finanzen des Bundes und der Länder,
II. Finanzen der Gemeinden (Gemeinden mit 10 0'00 und

mehr Einwohnern) und Gemeindeverbände (Land-
kreise, Bezirksverbände).

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 1a.

Periodizität:
Vierteljährliche Berichterstal"tung und Zusammenstel
lung.

Kreis der Bef ragten:
Zu I.: Siehe Ifd. Nr. 1 a I.
Zu IL: Siehe lfd. Nt. 1 a II.
Berichtsweg:
Zu I.: Befragte - Bundesministerium der Finanzen bzw.
StBA.
Zu II.: Befragte - SILA - StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Einnahmen und Ausgaben des Bundes, des
Lastenausgleichsfonds und der Länder nach Arten, dar-
unter einige nach ausgewählten Aufgabenbereichen.
Unmittelbare Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen,
Zahlungen zwischen Gebietskörperschaften, Nettoaus-
gaben für die Summe Bund, Lastenausgleichsfonds und
Länder.
Zu II.: Bauir-rvestitionen nach Aufgabenbereichen, Stand
und Bewegung der Neuschulden (seit dem 21. Juni
1948 aufgenommen) nach Art der Schulden.

Veröf f entlichungen:
Fachserie L, Reihe 1/III (vierteljährlich).
Bundesanzeiger.
Bundesministerium der Finanzen: Nlinisterialblatt.

d) Monatsstatistik der Finanzwirtschaft
Rechtsqrundlage:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Monatliche Berichterstattung, vierteljähr1iÖe Zusam-
menstellung.

Kreis der Bef ragten:
Bundesministerium der Finanzen bzw. Finanzministerien
der Länder.

Berichtsweg:
Befragte - Bundesministerium der Finanzen.

Dargestellte Tatbestände :

Gesarnteinnahmen, -ausgaben und Kassenlage des Bun-
des und der Länder: Gesamteinnahmen und -ausgaben;
Verwalrrungen, Vorschüsse und Geldbestände der
Rücklagen und Sondervermögen. Kassenbestand, schwe-
trende Schulden.
Haushaltseinnahmen und -ausgaben des Bundes nach
Sachgebieten: Einnahmen aus Steuern, Wirtschafts-
unternehmen, Münzwesen, Anleihen; Verwaltungs- und
andere Einnahmen, vorverfügte (durchlaufende) Mittel'
Ausgaben für Verteidigung, Sozialleistungen, Bundes-
hilfe für Berlin, Subventionen, Vorratshaltung, Woh-
nungsbau und Siedlung, Verkehr, Grüner Plan.
Kassenmäßige Steuereinnahmen: Siehe lfd. Nr, XI A 3.

Veröf f entlichungen:
Bulletin der Bundesregierung (Veröffentlidrung vorgesehen).
Bundesanzeiger (\'iertelj ährlich).
Bundesministerium der Finanzen: Minjsterialblatt (vierteljährlich).

e) Statistik über den Finanzausgleidt
Rechtsgrundlage:
Siehe ifd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Jährliche Berichterstattung und Zusammenstellung

Kreis der Befragten:
Gemeinden und Gemeindeverbände (fur allgemeine
Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen) ; Kreis-
angehörige Gemeinden und Landkreise (für allgemeine
Urnlage der Landkreise).

Berichtsweg:
Befragte-SILA-StBA.
Dargestellte Tatbestände :

Jeweits nach Ländern und Gebietskörperschaften:
Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände aus
allgemeinen Finanzzuwersungen nach Arten; Einnahmen
dei Bezirksverbände, Landkreise und Amter aus ali-
gemeinen Umlagen; gemeindliche Ausgaben für Lan-
desumlagen.

2. Statistik der Ausgaben für Landstraßen I. Ordnung
und Landstraßen II. Ordnung
Rechtsgrundlage:
Verordnung über die Statistik der Ausgaben für Land-
straßen I. Ordnung und Landsttaßen II. Ordnung im
Jahre 1966 vom 20, Mai 1966 (Bundesanzeiger Nr.99
S. 1). Abdruck S.268,

Periodizität:
Einmalig im Rechnungsjahr 1966 durchzuführen.

Kreis der Befragten:
Träger. der Straßenbaulast bzw. die für die Verwaltung
der Straßen zuständigen Behörden.

Berichtsweg:
Befragte - SILA -- SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Vorgesehen:
Ausgaben für Grundstücke, Erd- und Felsarbeiten,
Fahrbahnen und Nebenanlagen, Kunstbauten, Bahn-
übergänge, Verkehrssicherungsanlagen, Fernmeldean-
lagen, Beleuchtungsanlagen, Dienstgebäude und -woh-
nungen, gegliedert nach Neu- und Ausbau, Wiederher-
stellung und Erneuerung, Unterhaltung sowie Betrieb
und Verwaltung.
Veröf f entlichungen:
Vorgesehen: Fachserie L, Reihe 5.

Bemerkungen:
Laufende Ergebnisse über Ausgaben für Straßenr^'esen
(kommunale Finanzen und Länderfinanzen) siehe audr
Ifd. Nr. XI A 1.

Beredrnungsgrundlagen der allgemeinen Umlage der
Landkreise:
Umiagebedarf, Umlagekraft und Umlageanspannung je
Lanclkreis, Regierungs- bzw. Verlvaltungsbezirk und
Land.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Fachserie L, Reihe liIV (jährlidt).

3. Statistik über den Steuerhaushalt von Bund, Län-
dern und Gemeinden
(Kassenmäßige Einnahmen aus Steuern)
Im einzelnen werden nachgewiesen:
I. Steuern des Bundes und der Länder

II. Steuern der Gemeinden und Gemeindeverbände

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Finanzstatistik vom B. Juni 1960 (BGBI. I
5.322\. Abdruck S.265.

Periodizität:
ZuI.: Monatliche Berichterstattung und Zusammenstel-
lung.
Zu II.: Vierteljähriidre Erhebung und Aufbereitung
(Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern halbjähr-
lich und für die dazwisdrenliegenden Vierteljahre ge-
schätzt).
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Kreis der Bef ragten:
ZuL: Oberlinanzdirektionen (»reine« Bundessteuern),
Finanzministerien der Länder (Ländersteuern ein-
schließlich Bundesanteil an der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer).
Zrt I1.: Gemeinden und Gemeindeverbände (rund
26 000 GebietskörPerschaf ten),

Berichtsweg:
Zu I.: Befragte - Bundesministerium der Finanzen.
Zu II.: Befragte - StLA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

ZuI.: Kassenmäßige Steuereinnahmen nach dem Aul-
kommen in den Ländern, gegliedert nach gemeinschaft-
Iichen Steuern vom Einkommen, Bundessteuern, Lan-
dessteuern, aufgeteilt nach Steuerarten; Darstellung
der Steuereinnahmen des Bundes und der Länder,
Zu II.: Kassenmäßige Steuereinnahmen nach Arten.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Zu 1. : WiSta* (monatlich).
Fdchserre L, Reihe 2 (vierteljahrlich)
Bun.icsanzeiger.
Bulietirl der Bundesregierung.
Außcrdcm Sonderbeiträgc:

KrafLfahrzcugstcuerr WiSta 63/7.
Grunderwerbsteuer : WiSta 63r'12.
ßeiörderungsteLjcr: \iViSta 64i11,

Zu II. : WiSl.o* (vicrtelj ährlich).
Fachserie L, Reihe 2 (vierteljährliclt).
Außcrdem SonclerbciLräge :

Kommunale Steuereinnahmen 1962 r WiSia 63i 5.
Grunderwerbsleuer: WiSLa 63/12.
GrundsLeuernr \\rista 04/5.
Vergnrigungsteuer I WiSta 65/6.

4. Statistik über Schulden
a) Jährliche Schuldenstatistik
Im einzelnen werden nachgewiesen:
I. Schulden des Bundes und der Länder

II. Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände

Rechtsgrundiage:
Gesetz über die Finanzstatistik vom 8' Juni 1960 (BGBI. I
5.322\. Abdruck S.265.

Periodizität:
Jährliche Erhebung (Stichtag: 31. Dezember) und Auf
bereitung.

Kreis der Bef ragten:
Zu I.: (für Bund) Bundesministerium der Finanzen,
Bundesausgleichsamt; (für Länder) Finanziministerien
der Länder.
Zrt IL: Gemeinden und Gemeindeverbände (rund
26 000 Gebietskörperschaften).

Berichtsweg:
Zu I.: Befragte - StBA; in Hamburg und Bremen:
Finanzsenatoren - SILA - SIBA.

Zu II.: Befragte - StLA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Schulden von Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-
Sondervermögen und Ländern. Inländische Alt- und
Neuschulden, gegliedert nach Art der Schulden; Aus-
landsschulden, Bürgschaften.
Zu iI.: Schulden der Gerneinden und Gemeindeverbände.
Inländische AIt- und Neuschulden, Auslandsschulden,
gegliedert nach Art der Schulden; Zusatzangaben über
Laufzeit, Verwendungszweck (wichtigste Verwaltungs-
zweige), innere Verschuldung, Bürgschaften; jeweils
zusammengefaßt nach Art der Gebietskörperschaften.

Veröf f entlichungen:
zu Lr wista 62/5,5+;63/5,5t; 64,/6, tj*; 65,/5,5*; 66/5,5*.
Fachserie L, Reihe 3/I (jährlich).
zu II.: Wista 6215, 5*, 9, 9*; 63/5, 5r; 64/6, 6*; 65i2, 5, 5*; 6ti/'5, 5*.
Fachserie L, Reihe 3/I (jahrlich).

b) Vierteljährliche Schuldenstatistik
Im einzelnen werden nachgewiesen:

I. Schulden des Bundes
lI. Schulden der Länder
III. Schulden der Gemeinden (Gemeinden mit 10 000

und mehr Einwohnern) und Gemeindeverbände
(Landkreise, Bezirksverbände)

R e c h t s g r u n d I a g e :

Siehe lfd. Nr. 4 a.

Periodizität:
Vierteljährliche Erhebung und Aufbereitung.

Kreis der Bef ragten:
Zu I.: Bundesministerium der Finanzen.
Zu II.: Finanzministerien der Länder'
ZuIII.: Gemeinclen (Gemeinden mit 10000 und mehr
Einwohnern) und Gemeindeverbände (Landkreise, Be-
zirksverbände).

Berichtsweg:
Zu II.: Befragte - Bundesministerium der Finanzen.
Zu iIL: Befragte - SILA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Zu I.: Fundierte und schwebende Schulden nach Arten.
Zu IL: Fundierte Schulden (Neu- und Altschulden) nach
Arten, schwebende Schulden.
Ztt III.: Neuschulden nach Arten, Schuldenaufnahmen,
Tilgungen.

Veröf f entlichungen:
Zu L und II.r Bundesanzeiger (vierleljährlich),
Bundesministerium der Finanzcn: MinisterialblaLt fvierteljährlich)
StBA: Fachserie L, Reihe 1,/III (vierteljährlich).
Zu III.: WiSta 63i9; 64/9; 65/9.
Fachserie L, Reihe liiII {vierteljährli(h)

5. Statistik über das Personal von Bund, Ländern
und Gerneinden (Gerneindeverbänden)
a) Jährliche Personalstandsstatistik
Rechtsgrundlage:
Gese*.2 über die FinanzstaListik vom 8. Juni 1960 (BGBI. I
S. 322), Abdruclt S. 265.

Periodizität:
Jährliche Erhebung (Stichtag
bereitung; in jedem 3. Jahr
stellung.

2. Oktober) und Auf-
mit erweiterter Frage-

Kreis der Bef ragten:
Gebietskörperschaften einschließlich deren Wirtschafts-
unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit; Bun-
desbahn und Bundespost; außerdem juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts, die der unmittelbaren
Aufsicht eines Bundesministeriums unterstehen.

BerichtsrÄ/eg:
Bund: Befragte - SIBA.
Länder und Gemeinden: Befragte - StLÄ - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

In jedem dritten Jahr: Personalstand der Hoheits- und
Kämmereiverwaltungen, Wirtschaftsunternehmen ohne
eigene Rechtspersönlichkeit, der Bundesbahn und Bun-
despost nach Aufgabenbereichen, Geschlecht, Dienst-
verhältnis, Laufbahngruppe, Vertriebenen-(FIüchtlings-)
eigenschaft, gegliedert nach Art der Körperschaften
bzw, Unternehmen.
Sonderzusammenfassungen für einzelne Personalgrup-
pen wie Arzte, Lehrpersonen, im Ausbildungsverhältnis
Stehende.
In den dazwischenliegenden Jahren: Personalstand im
gleichen Erhebungsbereich nach dem Dienstverhältnis
in der Gliederung für den staatlichen Bereich nach Auf-
gabenbereichen, für den kommunalen Bereich nach Art
cier Körperschaften und Gemeindegrößenklassen.
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Veröf f entlichungen:
WiSta 6211, 1*, 4, 4*,5, 5*; 63/1, l*, 4, 4*,7,8,8*j 64t2,2*, 5, 5*;
65/1, l*, 6, 6*, 9, 10, 1o*; 66/1, 1*, 5, 5*.
fachserie L, Reihe 4 Uährlieh).

b) Personalstrukturerhebung
Auf Grund von Vereinbarungen mit den Ländern und
Anordnungen der Länder lvurde zuletzt mlt Stichtag
2. September 1950 eine Erhebung über das Personal der
Hoheits- und Kämmereiverwaitungen von Bund (ein-
schließlich Bundesbahn und Bundespost), Ländern, Ge-
meinden und Gemeindeverbänden sowie von Wirt-
schaftsunternehmen der Gebietskörperschaften und son-
stigen Körperschaften des öffentlichen Rechts durch-
geführt.
Eine neue Erhebung ist vorgesehen; die Rechtsgrund-
lage ist in Vorbereitung.

B. Steuern
1. Einkommensteuerstatistik

Rechtsgrundlage:
Frir 1961: Koordinierungsvereinbarung des Bundes und
der Länder.
Für 1965: In Vorbereitung (Steuerstatistisches Gesetz).

Periodizität:
Bisher in unregelmäßigen Abständen, zuletzt für 1961
durchgeführt. Gemäß dem in Vorbereitung befindlichen
»Steuerstatistischen Gesetz« ist die nächste Statistik für
1965 vorgesehen; Wiederholungen sollen im dreijähr-
lichen Turnus erfolgen.

Kreis der Bef ragten:
Die Statistik wird an Hand von Durchschriften der Ein-
kommensteuerbescheide und Angaben aus den Steuer-
akten (bei maschineller Veranlagung: Magnetbänder)
durchgeführt, die den SILA von den Finanzämtern zur
Verfügung gestellt werden.
Bei der Einkommensteuerstatistik 1961 wurden die Be-
Iege total aufbereitet. Für 1965 ist ebenfalls eine totale
Aufbereitung vorgesehen.

Berichtsweg:
Finanzämter - StLA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Für 1961:
Unbeschränkt Einkommensteuerpflichtige (teilweise ge-
gliedert nach Steuerbelasteten und Nichtsteuerbelaste-
ten):
Nach Größenklassen des Einkommens: Einkünfte, Ein-
kommen, Steuerschuld.
Nach Größenklassen des Gesamtbetrags der Einkünfte:
Einkünfte, Einkommen und Steuerschuld der Steuer-
pflichtigen, gegliedert nach der überwiegenden Ein-
kunftsart und der Zahl der Kinder, für die Kinderfrei-
beträge gewährt wurden; ausgeglichene Verluste; Son-
derausgaben; Sondervergünstigungen und Aufwendun-
gen besonderer Art; Entwicklung des zu versteuernden
Einkommensbetrags aus dem Einkommen; Kirchen- und
Kirchenlohnsteuer nach der Religionszugehörigkeit der
Steuerpflichtigen; veranlagte Lohnsteuerpflichtige, ge-
gliedert nach der Zahl der Kinder, für die Kinderfrei-
beträge gewährt wurden.
Nach Größenklassen des zu versteuernden Einkom-
mensbetrags: Einkommen und Steuerschuld, gegliedert
nach der Zahl der Kinder, für die Kinderfreibeträge ge-
währt wurden. Sonderausgliederung der Steuerpflichti-
gen mit Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, der
Steuerpflichtigen mit Einkünften und Verlusten aus Ge-
werbebetrieb und einiger freier Berufe.
Veranlagie unbeschränkt Lohnsteuerpflichtige nach
Bruttolohngruppen: Bruttolohn, Einkünfte, Einkommen
und Einkommensteuerschuid.
Absetzungen für Abnutzung und Substanzverringerung
sowie SpesenabTug; Verlustfälle.
(Fachliche Gliederung nach dem »Systematischen Ver-
zeichnis der Unternehmen für die Steuerstatistiken«,
siehe auch Ubersicht im Anhang 5.252.)

Für 1965 vorgesehen:
Unbeschränkt Steuerpflichtige nach Größenklassen des
Einkommens: Einkünfte, Einkommen und Steuerschuld.
Nach Größenklassen des Gesamtbetrags der Einkünfte:
Wie 1961, jedoch ohne Kirchen- und Kirchenlohnsteuer
nach der Religionszugehörigkeit der Steuerpflichtigen.
Sonderausgliederung der Steuerpflichtigen mit Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft, der Steuerpflichtigen
mit Einkünften überwiegend aus Gewerbebetrieb und
einiger freier Berufe.
Veranlagte unbeschränkt Lohnsteuerpflichtige nach
Bruttolohngruppen: Bruttolohn, Werbungskosten, Ein-
künfte, Einkommen und Einkommensteuerschuid.
Absetzungen für Abnutzung und Substanzverringerung
sowie Spesenabzug der unbeschränkt Steuerpflichtigen;
Verlustf ä11e.

Gesellschaften (Gemeinschaften) nach Größenklassen
des Gesamtbetrags der Einkünfte: Einkünfte, Gesamt-
betrag der Einkünfte, Sondervergünstigungen, Aufwen-
dungen besonderer Art. Absetzungen für Abnutzung
und Substanzverringerung, Spesenabzug.
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige für die Umsatzsteuerstatistik«, siehe auch
Ubersicht im Anhang S. 292 uncl Auszug aus der Grund-
systematik S. 294,)

Veröf f entlichungen:
Wista 6515, 9, 10.
Fachserie L, Reihe 6.'I (unregelmäßig)

2. Körperschaf tsteuerstatistik
Rechtsgrundlage:
Für 1961: Koordinierungsvereinbarung des Bundes uncl
der Länder.
Für 1965: In Vorbereitung (Steuerstatistisches Gesetz).

Periodizität:
Bisher in unregelmäßigen Abständen, zuletzt für 1961
durchgeführt. Gemäß dem in Vorbereitung befindlichen
»Steuerstatistischen Gesetz« ist die nächste Statistik für
1965 vorgesehen; Wiederholungen sollen im dreijähr-
lichen Turnus erfolgen.

Kreis der Bef ragten:
Die Statistik wird an Hand von Durchschriften der
Körperschaftssteuerbescheide und Angaben aus den
Steuerakten durchgeführt, die den StLA von den
Finanzämtern zur Verfügung gestellt werden.

Berichtsweg:
Finanzämter - StLÄ - SIBA

Dargestellte Tatbestände :

Für 1961:
Unbeschränkt Körperschaf tsteuerpfl ichti ge :

Einkünfte, Einkommen und Steuerschuld nach Körper-
schaftsarten, gegliedert nach Größenklassen des Ein-
kommens und des Cesamtbetrags der Einkünfte; Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb nach Körperschaftsarten und
Wirtschaftsbereichen, gegliedert nach Größenklassen
des Gesamtbetrags der Einkünfte. Entwicklung des zu
versteuernden Einkommens aus dem Bilanzgewinn. Zu
versteuerndes Einkommen, Steuersätze und Steuer-
schuld. Bilanzgewinn(-verlust), Zu- und Abschläge der
Verlustfälle. Einkünfte und Verluste der Verlustfälle.
Sondervergünstigungen; Aufwendungen besonderer
Art; Absetzungen für Abnutzung und Substanzverrin-
gerung sowie Spesenabzug. Einkünfte, Einkommen
und Steuerschuld der Organgesellschaften nach Körper-
schaftsarten, gegliedert nach Größenklassen des Ge-
samtbetrags der Einkünfte.
Einkünfte, Inlandseinkommen und Steuerschuld der be-
schränkt Körperschaftsteuerpflichtigen nach Größen-
klassen des Gesamtbetrags der Einkünfte.
(Fachliche Gliederung nach dem »Systematischen Ver-
zeichnis der Unternehmen für die Steuerstatistiken«,
siehe auch Ubersicht im Anhang 5.252.)
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Für 1965 vorgesehen:
Unbeschränkt Körperschaftsteuerpfl ichtige :

Einkünfte, Einkommen und Steuerschuld nach Körper-
schaftsarten, gegliedert nach Größenkiassen des Ein-
kommens und des Gesamtbetrags der Einkünfte. Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb nach Körperschaftsarten,
gegliedert nach Gr-ößenklassen des Gesamtbetrags der
Einkünfte.
Entwicklung des zu versteuernden Einkommens aus
dem Bilanzgewinn. Zu versteuerndes Einkommen,
Steuersätze und Steuerschuld. Bilanzgewinn(-verlust),
Zu- und Abschläge der VerlustfälIe.
Sondervergünstigungen; Aufwendungen besonderer
Art; Abseizungen für Abnutzung und Substanzverrin-
gerung sowie Spesenabzug. Einkünfte, Einkommen
ünd Steuerschuld der Organgesellschaften nach Körper-
schaftsarten, gegliedert nach Größenklassen des Ge-
samtbetrags der Einkünfte.
Einkünfte, Inlandseinkommen und Steuerschuld der be-
schränkt Körperschaftsteuerpflichtigen nach Größen-
klassen des Gesamtbetrags der Einkünfte.
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik.-der Wirt-
ichaf tszweige für die Umsatzsteuerstatistik«, siehe
auch Ubersicht im Anhang 5.292 und Auszug aus der
GrundsysLematik S. 294.)

Veröf f entlichungen:
WiSta 64/10.
Fachserie L, Reihe 6/I (unregelmäßig)

3. Lohnsteuerstatistik
R e c h t s g r u n d I a g e :

Für 1961: Koordinierungsvereinbarung des Bundes und
der Länder.
Für 1965: In Vorbereitung (Steuerstatistisches Gesetz)'

Periodizität:
Bisher in unregelmäßigen Abständen, n:letzt für 1961,
durchgeführt. Gemäß dem in Vorbereitung befindlichen
»Steuärstatistischen Gesetz« ist die nächste Statistik für
1965 vorgesehen; Wiederholungen sollen im dreijähr-
lichen Turnus erfolgen.

Kreis der Bef ragten:
Die Statistik wird an Hand der Lohnsteuerbelege
(Lohnsteuerkarten und Lohnsteuerüberweisungsblätter)
durchgeführt, die den SILA von den Finanzämtern zur
Verfügung gestellt werden.
Für 1961 wurden die Lohnsteuerbelege der Lohnsteuer-
pflichtigen mit einem Bruttolohn von weniger- als
2o ooO DV mit einem durchschnittlichen Auswahlsatz
von 1,50/o aufbereitet. Die Belege der übrigen Lohn-
steuerpflichtigen wurden total aufbereitet; für 1965 ist
ebenfalls teilweise repräsentative Aufbereitung vor-
gesehen, wobei die Grenze für eine Totalaufbereitung
äuf 36 000 DM heraufgesetzt wird (siehe auch Ubersicht
im Anhang 5.322\.

Berichtsweg:
Finanzämter - SILA -- StBA.

Dar gestellte Tatbestände :

Für 1961:
Lohnsteuerpflichtige, Bruttolohn und Lohnsteuer nach
Bruttolohngruppen, Steuerklassen, Geschlecht und Be-
schäftigungsdauer. Weibliche Lohnsteuerpflichtige aus
den Steuerklassen II, III und IV nach Bruttolohngrup-
pen. Lohnsteuerpflichtige mit Lohnsteuerjahresaus-
gleich; zusätzliche steuerfreie Abzugsbeträge, Lohn-
steuerpfl ichtige nach Religionszugehörigkeit.

Für 1965 vorgesehen:
Lohnsteuerpflichtige, Bruttolohn und Lohnsteuer nach
Bruttolohngruppen, Steuerklassen, Geschlecht und Be-
schäftigungsdauer. Lohnsteuerpflichtige ohne steuer-
freie Abzugsbeträge und Lohnsteuerjahresausgleich;
zusätzliche steuerfreie Abzugsbeträge und Lohnsteuer-
j ahresausgleich.

Lohnsteuerpflictrtige, Bruttolohn, Einkünfte aus nicht-
selbständig-er Arbäit nach Größenklassen der Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit.

Veröf f entlichungen:
wista 64/3.
Fachserie L, Reihe 6/II (unregelmäßig),
Nicht ganzjährig beschäftigte Lohnsteuerpflichtige in Flessen und
Hamburg: wiSta 63i2.

4. Vermögensteuerstatistik

Rechtsgrundlage:
Für 1963: Gesetz zur Anderung des Bewertungsgesetzes
(AndG-BewG 1963) vom 10. August 1963, Art. B (BGBI I
S, 676). Auszugsweiser Abdruck S.269.
Für 1966: In Vorbereitung (Steuersiatistisches Gesetz)'

Periodizität:
Ab 1953 in Verbindung mit jeder Hauptveranlagung
durchgeführt, zuletzl zum l.Januar 1963. Die Beibehal-
tung äieser dreijährigen Periodizität ist auch gemäß
deni in Vorbereitung befindlichen »Steuerstatistischen
Gesetz« vorgesehen.

Kreis der Befragten:
Die Statistik wird an Hand von Durchschriften der Ver-
mögensteuerbescheide (bei maschineller Veranlagung
an -Hand von Magnetbändern) durchgeführt, die den
SILA von den Finanzämtern zur Verfügung gestellt
werden (r:und 500 000 Steuerpflichtige).

Berichtsweg:
Finanzämter - SILA - SIBA

Dargestellte Tatbestände :

Für 1963 und (vorgesehen) für 1966:

Unbeschränkt vermögensteuerpflichtige natürliche Per-
sonen (Steuerbelastete und Steuerbefreite): Vermögens-
arten, hohvermögen, Schuiden und sonstige Abzüge,
Gesamtvermögen, Frcibeträge - nur bei Steuerbelaste-
ten: steuerpflichtiges Vermögen und Steuerschuld -nach Vermögens§ruppen und überwiegender Ver-
mögensart. Außerdem: Sonderaufgliederung des Son-
stig:en Vermögens nach Vermögensgruppen; Rohver-
mögen und Vermögensarten, Gesamtvermögen, steuer-
pflichtiges Vermögen und Steuerschuld in den kreis-
freien Städten und Landkreisen.
Unbeschränkt vermögensteuerpflichtige nichtnatürliche
Personen: Einheitswert, Abzüge, Gesamtvermögen,
steuerpflichtiges Vermögen und Steuerschuld nach Ver-
mögensgruppen und Rechtsformen. Bei Mindestbesteue-
rungsfäIerr: Einheitswert (oder Uberschuldungsbetrag),
Abzüge, Gesamtvermögen (oder Minusbetrag), Min-
destvermögen rlnd Steuerschuld nach Vermögensgrup-
pen und Rechtsformen.
ileschränkt vermögensteuerpflichtige natürliche und
nichtnatürliche Personen: Vermögensarten, Rohver-
rnögen, Schulden und sonstige Abzüge, Inlandsver-
mö[en, steuerpflichtiges Vermögen und Steuerschuid
nach VermögensgruPpen.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

WiSta 63i6r 65/12.
Fachserie L, Reihe 6/1II (unregelmäßig)

5. Einheitswertstatistik
a) Einheitswerte der gewerblichen Betriebe
Rechtsgrundlage:
Für 1963: Gesetz zurAnderung des Bewertungsgesetzes
(ÄndG-BewG 1963) vom 10. August 1963, Art. 8
(BGBI. I S.676). Auszugsweiser Abdruck S.269'
Für 1966: In Vorbereitung (Steuerstatistisches Gesetz).

Periodizität:
Ab 1953 in Verbindung mit jeder Hauptfeststellung
durchgeführt, zuletzt zum 1. Januar 1963. Die Beibehal-
tung äieser dreijährigen Periodizität ist auch gemäß
dem in Vorbereitung befindlichen »Steuerstatistischen
Gesetz« vorgesehen.
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Dargestellte Tatbestände :

Ftir 1963 und (vorgesehen) für 1966:
Aniagevermögen (Sadranlagen und Finanzanlagen);
Umlaufvermögen (Betriebskapitai und Vorratsver-
mögen) ; Rohvermögen; Schulden und sonstige Abzüge
(darunter Rückstellungen für Pensionsanlvartschaften,
Abzüge auf Grund von Schachtelbeteiligungen); Ein-
heitswert der gewerblichen Betriebe natürlicher und
nichtnatürlicher Personen. Besitz- und Schuidposten
solvie Einheitswert nach Einheitswertgruppen und
Rechtsformen. Rohvermögen und Einheitswert der ge-
werblichen Betriebe natürlicher und nichtnatürlidrer
Personen in den kreisfreien Städten und Landkreisen.
Zahl der Betriebe natürlicher und nichtnatürlicher Per-
sonen sowie Einheitswert und Einheitslvertgruppen
dieser Betriebe.
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige für die lJmsatzsteuerstatistik«, siehe auch
Ubersicht im Anhang S.292 und Auszug aus der Grund-
systematik S. 294.)

Kreis der Befragten:
Die Statistik wird an Hand von Durchschriften der Ein-
heitswertbescheide durchgeführt, die den SILA von den
Finanzämtern zur Verfügung gestellt werden (über
1 Million gewerbliche Betriebe).

Berichtsweg:
Finanzämter - SILA -- SIBA

Veröf f entlichungJen:
rv\riSla 6415, 11 ; 66/3.
Fachseric L, Reihe 6,/IV (unregelmäßrg)

b) Statistik der Einheitswerte des Grundbesitzes
Rechtsgrundlage:
Gesetz zur Anderung
13. August 1965, Art.7
Abdruck S. 269.

6. Erbschaf tsteuerstatistik
Rechtsgrundlage:
Bis 1962: Koordinierungsvereinbamng des Bundes und
der Länder.
Für weitere Erhebungen: In Vorbereitung (Steuer-
statistisches Gesetz).

Periodizität:
Bis einsctrließlich 1962 jährlich. Gemäß dem in Vor-bereitung befindlichen »Steuerstatistischen Gesetz«jährliche Erfassung, jedoch Zusammenstellung nur in
6jährigen Abständen - erstmals 1971 - vorgesehen.
Kreis der Bef ragten:
Die Statistik wird an Hand von Erbschaftssteuernach-
weisungen durchgeführt, die den SILA r.on den Finanz-
ämtern zur Verfügung gestellt werden (jährtich rund
45 000 steuerbelastete Erwerbe).

Berichtslveg:
Finanzämter - SILA - StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Unbeschränkt Erbschaftsteuerpfl ichtige.
Reinerwerb, steuerpflichtiger Err,r'erb uncl festgesetzte
Steuer nach Er.a'erbsarten, Steuerklassen und Wert-
stufen.
Nachlasse und Zuwendungen (t,or Abzug der Lasten-
ausgleichs-Abgaben); Reinnachlaß bzw. -zuwendung,
versteuerter Nachlall bzw. Zuwendung und Steuer-
schuld nach \A/ertstufen.
Steuerpflichtiqer Erlyerb und festgesetzte Steuer der
beschränkt Steuerpllichtigen sowie Pauschalversteue-
rungsfäIle. Unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe nach
dem Kalenderjahr, in dem die Steuerschuld entstanden
ist.

Veröf f entlichungen:
Fachserie L, Reihe 6 V (bis lC62 jährlichl.

7. Umsatzsteuerstatistik
Rechtsgrundlage:
Für 1964: Gesetz über die Umsatzsteuerstatistik für das
Kalenderjahr 1964 vom 25. Mai 1965 (BGBI. I S. 441).
Abdruck S.270.
Für 1966: In Vorbereitung (Steuerstatistisches Gesetz).

Periodizität:
Von 1954 bis 1962 jährlich, zuletzt für 1964 durdr-
geführt. Gemäß dem in Vorbereitung befindlichen
»Steuerstatistischen Gesetz<< ist die nächste Statistik für
1966 vorgesehen; Wiederholungen sollen im zweijähr-
lichen Turnus erfolgen.

Kreis der Bef raqten:
Die Statistik wird an Hand von Zählblättern durch-
geführt, in die von den Finanzämtern Angaben aus den
Umsatzsteuerüberwachungsbogen übertragen und die
den SILA von den Finanzämtern zur Verfügung gestellt
rverden.

Berichtsweg:
Finanzämter - StLA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Steuerpflidrtige sou'ie Gesamtumsatz des Beridrtsjahres
und des Vorjahres; Umsatz des Beriötsjahres nadl
Umsatzgrößenklassen (ab Berichtsjahr 1960 32, jedoö
veröffentlicht nur Angaben ftir 15 Größenklassen) ; die
mit 1 0,"0 besteuerten Umsätze (steuerpflichtige Groß-
handelslieferungen); Vorauszahlungsbetrag der Um-
satzs teuer.
Zahl, Gesamtumsatz und Steuer der Organkreise.
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweiqe ftir die Umsatzsteuerstatistik«, siehe
arrch Ubersicht im Anhang 5.292 und Auszug aus der
Grundsystematik S. 294 [unter besonderer Ausgliede-
rung der in die Handlverksrolle eingetragenen Unter-
nehmenl.)

des Bera,ertungsgesetzes vom
(BGBI. I S. 851). Auszugsweiser

Periodizität:
Erstmalig für Stichtag 1. Januar 1964 vorgesehen; wei-
ter-e Erhebungen sollen gemäß dem in Vorbereitung
befindlichen »Steuerstatistischen Gesetzu in Verbindung
mit jeder Hauptfeststellung erfolgen.

I{reis der Befragten:
Die Statistik wird an Hand von Durchschriften der Ein-
heitswertbescheide (bei maschineller Feststellung an
Hand von Magneibändern) durchgeführt, die den SILA
von den Finanzämtern zur Verfügung gestellt werden
(rund über 10 Millionen rvirtschaftliche Einheiten des
Iand- und forstwirtschaftlichen Vermögens und des
Grundvermögens) .

Im Stichprobenverfahren ist vorweg eine Aufbereitung
von etwa 100/o vorab bewerteter bebauter Grundstückä
vorgesehen (siehe auch Ubersicht im Anhang 5.322\,

Berichtsweg:
Finanzämter - SILA - StBA.

Dargesteilte Tatbestände :

Vorgesehen:
Land- und forstwirtschaftliches Vermögen:
Flächen und Ertragswerte des Wirtschaftsteils (der
Nutzungen und Nutzungsteile) sowie Wohnungswert
und Einheitswert (aIt und neu) der Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft nach Größenklassen und Wert-
gruppen.
Grundvermögen:
Fläche und Einheitswert (alt und neu) der unbebauten
Grundstücke nach Größenklassen und Wertgruppen
sowie Einheitswert (aIt und neu) der bebauten'Cmnd-
stücke je Grundstücksart nach Baualtersgruppen in
Gemeindegrößenklassen und Wertgruppen.

Veröf f entlichungen:
Vorgesehen:
Fachserie L, Reihe 6/IV (unregelmäßig).
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Für das Berichtsjahr 1962 außerdem:
Steuerpflichtige Umsätze zu den Steuersätzen; steuer-
freie Umsätze nach Befreiungsvorschriften; nicht steuer-
bare Umsätze in den Ländern Niedersachsen, Schleswig-
Holstein, Hamburg und Bremen. Unternehmen nach
Rechtsformen; Arbeitsgemeinschaften, Unternehmer-
einheiten und Fusionen. Absetzbare Beträge nach § 7 a
UStG. Berlinhilfe-Vergünstigung, Zusatzsteuer nach
§ 59 USTDB und Besteuerung nach vereinbarten Ent-
gelten.

Veröffentiichungen:
wista 0212, 2+,7,10,10*, 11, 11r, 12,12*i 6319,11, tt*, t2,12*;6411,
1*, 3, 3*; 65/11, 11*, 12, 12*; 66/1, 1*.
Facüserie L, Reihe 7 (zweijährlich).

8. Verbrauchsteuerstatistiken

Rechtsgrundlage:
MineralöIgeseLz 1964 vom 20. Dezember 1963 (BGBI. I
S. 1003) -, Essigsäureordnung und Branntweinzählord-
nung (Anlagen 3 und 4 der Grundbestimmungen zum
Gesetz über das Branntweinmonopol vom B. April 1922
[RGBI. I S.405]) -, im übrigen: Erlaß des Bundesmini-
sters der Finanzen.

Periodizität:
Bei den einzelnen Steuern verschiedene Periodizität
(im einzelnen siehe trnter ,Dargestellte Tatbestände«).

Kreis der Befragten:
Zollämter (auf Grund von Aufzeichnungen der Steuer-
pflichtigen).

Berichtsweg:
Im allgemeinen: Zollämter - Hauptzollämter - Ober-
fi nanzdirektionen - SIBA.
Branntwein: Zollämter - Hauptzollämter - Ober-finanzdirektionen Bundesmonopolverwaltung für
Branntrvein, Monopolverlvaltung für Branntwein beim
Landesfinanzamt Berlin.
Bei der Biersteuerstatistik werden die Nachweisungen
von den Oberfinanzdirektionen München und Nürnberg
auch dem Bayerischen SILA zugestellt.

Dargestelite Tatbestände :

I. Tabaksteuer
Monatlich: Absatz versteuerter Tabakwaren (Menge,
Kleinverkaufswert und Steuerwert) nach Preisklassen
und -gruppen, Steuereinnahmen.
Jährlidr: Herstellungsbetriebe; verarbeiteter inlän-
discher und ausländischer Rohtabak nach Art der Be-
triebe; Absalz der Erzeugnisse nach Absatzgrößen-
klassen; Einfuhr von Tabakwaren; Rohtabakhändler
und Tabakwarenhändler; Zigarrensteuerlager nach
Größenklassen und Inhabern; gewerblidrer Tabak-
anbau: Tabakpflanzer; Flädre der mit Tabak bepflanz-
ten Grundstüdre; geerntete Tabakmenge; Gesamtwert
der Tabakernte und Durchschnittspreise.

II. Biersteuer
Monatlich: Bierausstoß nach Biergattungen und Bier-
arten, Bier in Flaschen usw., versteuerte und steuerfrei
abgelassene Biermengen.
Jährlich: Brauereien, gewerbliche Braustätten, Haus-
brauer, verwendete Braustoffe, Bierausstoß nach
Größenklassen und Biergattungen, versteuerte Bier-
mengen nadr Staffelsätzen und Biergattungen, steuer-
frei abgegebene Biermengen, versteuerte Biereinfuhr.
III. Mineralölsteuer
Monatlidr und jährlich: Versteuertes Mineralöl nach
Arten und Steuersätzen sowie Steuersollbeträge.
Jährlich: Steuerbegünstigte Verwendung von MineralöI
nach Arten und Verwendungszweck.
IV. Branntweinmonopol
Vierteljährlidr: Erzeugung von Branntwein, Absatz
von Branntwein zu Trinkzwecken und gewerblichen
Zwecken.

Jährlich: Brennereien, Brennrechte, verlr:ndete Stoffe,
Erzeugung und Absatz von Branntv,,ein, Ein- und Aus-
fuhr von Branntwein und Branntweinerzeugnissen,
Ausfuhr von Branntwein und Branntweinerzeugnissen
gegen Ausfuhrvergütung, Einnahmen aus dem Brannt-
weinmonopol, Branntweinabsatz der Monopolverwal-
tungen an Trinkbranntweinhersteller nach Größen-
klassen.

V. Schaumweinsteuer
Vierteljährlich: Herstellungsbetriebe; versteuerter und
steuerfreier Absatz nach Flaschengrößen; Steuersoll-
beträge (jeweils für Schaumwein und schaumweinähn-
Iiche Getränke).
Jährlich: Absatz von Schaumwein nach Absatzgrößen-
klassen.

VL Zuckersteuer
Vierteljährli&: Versteuerter und steuerfrei ausgeführ-
ter Zucker, Steuersollbeträge.
.Iährlich: Steuerfrei abgegebener Zucker; Steuerver-
gütung für ausgeführte oder in ein Zollgutlager auf-
genommene zuckerhaltige Waren, Betrag der Ver-
gütung.

VII. Salzsteuer (jährlich)
Herstellungsbetriebe; Versteuerung, steuerfreie Aus-
fuhr nach Saizarten; Steuersollbeträge. Steuerfrei ab-
gelassene Salzmengen nach Salzarten, Vergällungs-
mitteln und Verrvendungszwecken. Zahl der Zwischen-
)ager und Erlaubnisscheine.

VIII. Leuchtmittelsteuer (jährlich)
Herstellungsbetriebe nadr Leuchtmittelarten; Bestände
an Leuchtmitteln, Versteuerung von steuerpflichtigen
Leuchtmitteln sowie steuerfreie Ausfuhr und Lieferung
an ausländische Streitkräfte nach Erzeugnisarten;
Steuersollbeträge und Pauschalerstattungen.

IX. Zündwarensteuer (jähriich)
Herstellungsbetriebe; vetsteuerte Inlandserzeugung so-
-a,ie Einfuhr, unversteuerter Absatz von Zündwaren
nach Arten; Bestände; Steuersollbeträge.
X. Spielkartensteuer (jährlich)
Herstellungsbetriebe; hergestellte Spiele, versteuerter
Inlandsabsatz und versteuerte Einfuhr, unversteuerte
Ausfuhr nach Art der Spiele; Steuersollbeträge.

XI. Essigsäuresteuer (j ährlich)
Herstellungsbetriebe nach Art der bei der Erzeugung
von Essigsäure vetwendeten Rohstoffe; Absatz von
versteuerter sowie von vergällter und nichtvergällter
steuerfreier Essigsäure; steuerfreie Ausfuhr; Steuer-
sollbeträge.

Veröf f entlichungen:
Uber alle Verbrauchsteuern :

WiSta 63/B; 64/6.
Fachserie L, Reihe B (unregelmäßig).
Außerdem I

WiSta 63/8, B*; 64/6, 6* (Tabakgewerbe);
Wista 63/8; 64/7 (Braugewerbe) ;
WiSta 63/5; 6414, 4a; 6615 (SchaumweinwirLschaft) ;
WiSLax (mouatlich bzw. vierteljährlich): Versteuerung von Tabak-
waren, Schaumwein, Zudrer, Mineralöl; Bierausstoß, Erzeuguug und
Absatz von Brann'"weitr.
Tabaksteuer: Fachserie L, Reihe 8/I (monatlich, jährlich).
Biersteuer: Fachserie L, Reihe Br/II (monatlich, jährlich).
Mineralölsteuer: Fachserie L, Reihe 8/III (vierteljährlich nach Mondten,
i ährlich).
Branntweinmonopolr Fachserie L, Reihe B/IV (jährlich).
Schaumweinsteuerr Fachserie L, Reihe B/V (vierteljährlich).
Kleinere Verbauchsteuern (Zud<er, Salz, Leuchtmittel, Zündwaren,
Spielkarten, Essigsäure): Farfiserie L, Reihe BiVI (jährlich).

9. Realsteuervergleich
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Finanzstatistik vom 8. Juni 1960
(BGBI. I 5.322). Abdruck S. 265.

Periodizität:
Jährliche Erhebung und Aufbereitung.
Kreis der Befragten:
Gemeinden (rund 25 000 Gebietskörperschaften).
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10. Gewerbesteuerstatistik

Rechtsgrundlage:
Für 1958: Gesetz über eine Gewerbesteuerstatistik für
das Kalenderjahr 1958 vom 23. Dezember 1960 (BGBI. I
S. 1071). Abdruck S.271.
Für 1966: In Vorbereitung (Steuerstatistisches Gesetz).

Periodizität:
ZuJetzt für 1958 durchgeführt. Gemäß dem in Vorberei-
tung befindlichen »Steuerstatistischen Gesetz« ist die
näciste Statistik für 1966 vorgesehen; Wiederholungen
sollen im vierjährlichen Turnus erfolgen.

Kreis der Bef ragten:
I. GewerbesteuerhauPtstatistik
Die Statistik wird an Hand von Durchschriften der
Gewerbesteuermeßbescheide durchgeführt, die den StLA
von den Finanzämtern zur Verfügung gestellt werden.
II. Gewerbesteuermeßbetragstatistik
Die Statistik wird an Hand von Durchschriften der
Zerlegungsbescheide durchgeführt, die den SILA von
den Finanzämtern zur Verfügung gestellt werden.
IlL Lohnsummeusteuerstatistik
Die Statistik wird an Hand von Lohnsummensteuer-
nachweisungen durchgeführt, die den SILA von den
Gemeinden übersandt werden.

Berichtsweg:
Zu I.: Finanzämter - SILA - SIBA.
Zu IL: Finanzämter - StLÄ - SIBA.
Zu III.: Gemeinden - StLA - SIBA.

Dargestellte Tatbestände :

Für 1958:
Zu I.: Steuerpflichtige, Besteuerungsgrundlagen (Be-
rechnung des Gewerbeertrags sowie des Gewerbe-
kapitals unter Aufführung der gewerbesteuerlichen

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Darqestellte Tatbestände :

Ist-Aufkommen an Realsteuern, Grundbeträge und ge-
wogene Durchschnittshebesätze der Gemeinden sowie
Streuung cler effektiven Realsteuerhebesätze nach Län-
dern und Gemeindegrößenklassen.

Veröf f entlichungen:
Fachserie L, Reihe 9/I (jährlich)

Bemerkungen:
Angaben über die Realsteuerkraft der einzelnen kreis-
freien Städte und der nach einzelnen Landkreisen zu-
samrlengefaßten kreisangehörigen Gemeinden werden
im StBA zur Auskunftserteilung bereitgehalten.

Hinzurechnungen und Kürzungen), Steuermeßbeträge
nach dem Ertrag und nach dem Kapital und einheit-
Iicher Steuermeßbetrag. Jeweils für natürliche Perso-
nen und Personengesellschaften sowie für juristische
Personen, nichtrechtsfähige Vereine und ähnliche
Steuerpflichtige, gegiiedert nach Gewerbeertrags- und
G ewerb ekapital grupPen.

Zu 11.: Steuerpflidrtige Unternehmen (ohne Berüdr-
sichtigung der Zerlegung) insgesamt, Steuermeßbetrag
nach -deÄ Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital,
einheitlicher Steuermeßbetrag; zr7 berücksichtigende
Zerlegungsanteile; einheitlicher Steuermeßbetrag nach
Zerlegung; Hebesatz; Steuersoll.
Jeweils gesondert für natürliche Petsonen und Perso-
nengeselischaften sowie für juristische Perso_nen, nicht-
rechtsfähige Vereine und ähnliche Steuerpflichtige.

Zrt lll.: SteuerfäIle, Lohnsumme, steuerpflichtige Lohn-
summe, Steuermeßbetrag, Lohnsummensteuer für na-
türliche Personen und Personengesellschaften sowie
für juristische Personen, nichtrechtsfähige Vereine und
ähnliche Steuerpflichtige, gegliedert nach Lohnsummen-
gruppen,
(Fachliche Gliederung nach dem »Systematischen Ver-
zeichnis der Unternehmen für die Steuerstatistiken«,
siehe auch Ubersicht im Anhang 5.292.)

Für 1966 vorgesehen:
Zu I.: Steuerpflichtige, Besteuerungsgrundlagen, Steuer-
meßbeträge (wie 1958). Gliederung jeweils für Einzel-
gewerbetreibende, Personengesellschaften, Aktienge-
iellschaften sowie für alle übrigen juristischen Per-
sonen und ähnliche Steuerpflichtige nach Gewerbe-
ertrags- und Gewerbekapitalgruppen.
Zu II.: Steuerpflichtige Unternehmen (ohne Berücksich-
tigung der Zerlegung), einheitlicher Steuermeßbetrag,
zu bärücksichtigende Zerlegungsanteile, einheitlicher
Steuermeßbetrag nach Zerlegung, Hebesatz und Steuer-
soll.
Zu III.: Steuerfälle, Lohnsumme, steuerpflichtige Lohn-
summe, Steuermeßbetrag, Hebesatz, Lohnsummensteuer
Iür natürliche Personen und Personengesellschaften
sowie für juristische Personen, nichtrechtsfähige Ver-
eine und ähnliche Steuerpflichtige, gegliedert nach
Lohnsummengruppen,
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe auch Ubersicht
im Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
s. 294.)

Veröffentlichungen:
WiSta 6219,9*; 63,5.
Fachserie L, Reihe 9i II (unregelmäßig).

Bemerkungen:
Im Saarland wurde die Statistik für 1958 nicht durch-
geführt.
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XII. Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen

A. Preise

Statistik der Erzeuger- und Großhandels-
verkaulspreise
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Preisstatistik vom 9. August 1958
(BGBI. I S.605). Abdruck S.273. Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes über die Preisstatistik vom
29, Mai 1959 (Bundesanzeiger Nr. 104 S. 1). Abdruck
S.275. Vierte Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes über die Preisstatistik vom 9. März 1964 (Bun-
desanzeiger Nr.51 S.1). Abdruck S.276.

Periodizität:
Erhebung und Aufbereitung grundsätzlich monatlich,
bei saisonempfindlichen Waren in kürzeren Zeit-
abständen.

Kreis der Befragten:
Ausgewählte Betriebe, Genossenschaften, Preisnotie-
rungskonrmissionen, Marktverwaltungen (rund 4800
Auskunftspflidrtige für das Gebiet der Erzeugerpreis-
statistik und rund 650 Firmen zur Meldung von Groß-
handelsverkauf spreisen).

Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Erzeugerabsatz- bzw. Großhandelseinkaufspreise für
102 land- und forstwirtschaftlichc Erzeugnisse sowie für
rund 1900 industrielle Rohstof{e, HaIb- und Fertig-
waren.
Verkaufspreise des Großhandels für rund 800 Waren.

Veröf f entlichungen:
Wista * (monatlich).
Fachserie M, Reihe 3 (monatlich, j ährlich) ,

Reihe 4 (monatlich),

lndex der Erzeugerpreise industrieller Produkte
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327.

Veröf f entlichungen:
Wista 65/2 (M).
WiSta (monatlich).
WiSta* (monatlich).
Fachserie M, Reihe 3 (monatlich, jährlich).

Index der Erzeugerpreise landwirtschaltlicher
Produkte
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327.

Veröf f en tlichungen:
wista 6s/s (M).
WiSta (monattich).
WiSta+ (monatlictr).
Fachserie M, Reihe 4 (monatlich, jährliö1.

Index der Erzeugerpreise Iür Schnittblumen und
Toplpllanzen
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327.

Veröffentlichungen:
Wista 66/2 (M).
WiSta (jährlich),
Fachserie M, Reihe ,l (monatlich, jährlich).

Index der Erzeugerpreise Iorstwirtschaltlicher
Produkte
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S, 327.

Veröffentlichungen:
wista 66/5 (M).
WiSta (monatlich).
Wista 'r (monatlich).
Fachserie M, Reihe 4 (monatlich, jährlich).

Preisindex ausgewdhlter Grundstolle
Berechnungsgrundiage siehe Ubersicht S.327
Veröffentlichungen:
wiSta 62112 (M).
WiSta (monatlich).
WiStat (monatlich).
Fachserie M, Reihe 2 (monatlich, jährlich).

Index der Verkaulsprejse des Großhandels
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327,

Veröffentiichungen:
\4riSta 62110 (M).
WiSta (monatlich),
WiStat (monatlich),
Fachserie M, Reihe B (monatlich, j ährlidt) .

Bemerkungen:
Indexberechnungen sind vorgesehen (bisher nur Meß-
zahlen).

2. Statistik der Einkaufspreise der Landwirtschaft
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Preisstatistik vom 9. August 1958
(BGBI. I S.605). Abdruck S.273. Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes über die Preisstatistik vom
29, Mai 1959 (Bundesanzeiger Nr. 104 S. 1). Abdruck
s.275.

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Aufbereitung,
Kreis der Befragten:
Genossenschaften, Einzelhandelsgeschäfte, Handwerks-
betriebe und Innungen {ntr Zeit rund 1800 Befragte).

Berichtsweg:
Befragte-StLÄ-StBA.
Dargestellte Tatbestände :

Einkaufspreise für 102 landwirtschaftliche Betriebs-
mittei und Dienstleistungen.

Veröf f entlichungen:
Fachserie M, Reihe 4 (monatlich).

Bemerkungen:
Die Erhebung wird in Hamburg, Bremen und Beriin
nicht durchgeführt.

lndex der Einkaulspreise landwirtschaltlicher Be-
triebsmitlel
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327.

Veröf f entlichungen:
WiSta 65/5 (M).
WiSta (monatlich).
WiSta+ (monatlich).
Fachserie M, Reih.e 4 (monatlich, jährlich).

3. Statistik der Ein- und Ausfuhrpreise
R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz über die Preisstatistik vom 9. August
(BGBI. I S.605). Abdruck S.327.

Periodizität:
Monatliche Erhebung und Aufbereitung.
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Kreis der Bef ragten:
Zu Zeit rund 2850 importierende bzw. exportierende
Firmen.

Berichtslueg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestelite Tatbestände :

4300 Einfuhrpreisreihen und 4800 Ausfuhrpreisreihen
für Ernährungsgüter und gewerbliche Rohstoffe, Halb-
und Fertigwaren.

Veröf f entlichungen:
WiSta* (mon.rtlich).
Fa(hserie M, Ileihe 1 (mondtlich, jährlich).

Index der Einkaulspreise lür Auslandsgüler
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327.

Veröf f entlichungen:
$ iSta 62.110 (M).
!ViSta {monatlich).r,4riSia* (monatlich).
Irachserie M, Reihe 1 (monai)ich, jähr1i.hl.

lndex der Verkaulspreise Iür Ausltthrgüter
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327.

Veröf f entIichltngen:
WiSta 62/10 (M).
\\riSta {monatlich).
!ViSla* (monatlrch).
Fachserie N{, Rcihe I (monatlich, jährli.h)

4. Statistik der Baulandpreise

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Preisstatistik vom 9. August 1958
(BGBL I S. 605). Abdruck S. 273.

Periodizität:
Monatlicl're Erhebung, viertelj ährliche Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
482 berichtende Finanzämter.

Berichtsweg:
Befragte-StLA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände ;

Durchschnittspreise nach Art, Lage und Größe des
Grundstiicks sorvie nach Art des Baugebietes, nach der
Person des \reräußerers und Erwerbers sorvie des Ver-
wand tschaf tsverhältnisses.

Veröffentlichungen:
WiSta 62/8 (Ir4), 11;64./12.
WiSta* (vierteli ährlich).
Fachserie N4, Reihe 5./II {vierteljährlich, jährlich).

5. Statistik der Baupreise

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Preisstatistik vorn 9. August 1958
(BGBI. I S.605). Abdruck S.273. Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes über die Preisstatistik vom
29. Ir4ai 1959 (Bundesanzeiger Nr. 104 S. 1). Abdruck
s.275.

Periodizität:
Vierteljährliche Erhebung (Mitte Februar, Mai, August,
November) und Aufbereitung.
Kreis der Befragten:
Zv Zeit rund 4000 ausgewähite Betriebe der Bauindu-
strie, des Baugewerbes und des Bauhandwerks.

Berichtswcg:
Befragte - SILA StBA (zentrale Aufbereitung).

Dargestellte Tatbestände :

Meßzil lern lür Bauleislung spreise
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327.

Veröf f entlichungen:
WiSta 5116 (lvl).
lViSta* (viertelj ährlich).
Fachserie M, Reihe 5i I mit Vorberidlten (vierteljährlich)

Preisindices Iür Bauwerke (Wohngebaude, Nicht-
tv o hng eb riude, S tr aße nb au)
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327.

Veröf f entlichungen:
Wista 59'lt (M); 62/7 (M).
WiSta (monatlictIJ.
WiSta* (viertel j ährlich) ,

Faciserie M, Reihe 5/I nit Vorberichten (vierteljährlich),

6. Statistik der Verbraucherpreise
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Preisstatistik vom 9. August 1958
(BGBI. I S.605). Abdruck S.273. Verordnung zur Durch-
Iührung des Gesetzes über die Preisstatistik vom
29. Mai 1959 (Bundesanzeiger Nr. 104 S. 1). Abdrud<
S. 275. Verordnung zur Änderung der Verorduung zur
Durchführung dcs Gesetzes über die Preisstatistik vom
i9. August 1960 (Bundesanzeiger Nr. 160 S. 1). Abdruck
s.276.

Periodizität:
Nlonatliche Erhebung und Aufbereitung (für einige aus-
gewählte Waren wöcl-rentlich),

Kreis der Bef ragten:
Ausgervählte Betriebe des Einzelhandels, des Hand-
werks, des Beherbergungs- und Gaststättengewerbes,
der öffentlichen Versorgung; Inhaber von Mietwoh-
nungen, zum Teil auch Vermieter, in 116 Gemeinden
(ir)sgesamt rund 25 000 Befragte),

Berichtsweg:
Befragte - Cemernden - SILA - SIBA.
Feststellung der Preise in den Berichtsstellen durdr Er-
mittler. Für Markenartikei und dergleichen auch direkte
Preiserhebung durch StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Verbraucherpreise für rund 700 lÄ/aren und Leistungen
(von denen rund 520 veröffcntlicht werden).

Veröf f entlichungen:
WiSta* (monatltch).
Factserie M, Reihe 6 (rvöctentlich, monatlich, jährlictl).

I ndex de r Einzelhandelspreise
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327

Veröffentlichungen:
Wista 52l9 (M),
WiSta (moDatlich)..wiSla* (monatlich).
Fachserie M, Reihe 6 (mouatlich, j ährlich) .

Preisindices Iür die Lebenshallung
(Fachliche Glieclerung nach dem »Güterverzeichnis für
den Privaten Verbrauch«, siehe auch Ubersicht im
Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik S. 308.)

a) Arbeitnehmer-Haushalte mit mittlerem Ein-
kommen des alleinverdienenden Haushalts-
vorstandes (4-Personen-Haushalte)
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327.

Veröf f entlichungen:
WiSta 6418 (N{).
WiSta {monatlidrl.
Wistat {monatlich).
Factrserie M, Reihe 6 {monaLlich, jährlictr).

b) Haushalte von Renten- und Sozialhilfe-
empf ängern (2-Personen-Haushalte)
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327.

Veröf f entlichungen:
Wista 65/3 (M).
\\riSta (monatlici).
WiSta* {monatlich).
Fachserie M, Reihe 6 (monatlich, jährliclr).
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c) Einfache Lebenshaltung eines Kindes
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327

Veröf f entlichungen:
WiSta 6213 (M).
WiSta (monatlich).
WiS ta+ (monatlich) .

Fachserie M, Rejhe 6 (monatli.i, jährljch).

7. Statistik der Preise für Leistungen
im Beherbergungs- und Gaststättengewerbe
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Preisstatistik von-r
(BGBI. I S.605). Abdruck S.273.

9. August 1958

Periodizität:
Monatliche und jeweils für August jährliche Erhebung
und Aufbereitung.
Kreis der Befragten:
Monatlich: Rund 210 Betriebe in 11 ausgewähltenGroß-
städten.
Jährlich: Rund 2500 Betriebe in 108 ausgewählten Ge-
meinden (Großstädte, Seebäder, sonstige Badeorte,
Luftkurorte, andere Fremdenverkehrsgemeinden, Ge-
meinden ohne besondere Bedeutung für den Fremden-
verkehr).
Berichtsweg:
Befragte - (teilweise auch Gemeinden) - SILA -StBA.

Dargestellte Tatbestände :

Monatlich: Preise für 1B Leistungen (Ubernachtung,
Speisen, Getränke).
Jährlich: Preise für 20 Leistungen (Ubernachtung, Spei-
sen, Getränke).

Veröf f entlichungen:
Wista 59/12 (M); 60/a (,r|;4lt 6214,6;6317t 6416i 65111.
Fachserie M, Reihe 6 (monatlich, j ährlich),

8. Statistik der Verkehrspreise
Rechtsgrundiage:
Gesetz über die Preisstatistik vom 9. August 1958
(BGBI. I S.605). Abdruck S.273.

lndices der Seelrachtraten
Monatliche Berechnung deutscher Seefrachtenindices im
Bundesministerium für Verkehr/Abteilung Seeverkehr,
und zwar
I. Linienfahrt:
Basis: 2. Haibjahr 1954 : 100
Gliederung: Art der Verladung (Stückgut, Massengut)
Einbezogene Erzeugnisse und Preisreihen: Rund 990
Reihen für rund 'l 50 Erzeugnisse
Gewichtung: Frachtwerte des Jahres 1954, verkettet mit
Frachtwerten des Jahres 1958.

II. Trampfahrt:
Basis: 2. Halbjahr 1954 = 100
Gliederung: Warenart (B ausgewählte Massengüter)
Einbezogene Erzeugnisse und Preisreihen: 34 Reihen
für 8 Erzeugnisse
Gewichtung: Frachtwerte des Jahres 1954, verkettet mit
Frachtwerten des Jahres 1960.

III. Tankerfahrt:
Basis: Scale-Ratensystem : 100
Gliederung: Tankerraten (Reisen) für Rohölimporte
Einbezogene Erzeugnisse und Preisreihen: rund 20 Rei-
hen für 1 Erzeugnis
Gewichtung: ungewogenes Mittel.

Veröffentlichungen:
Iil/iSta (monatlich).
Fachserie M, Reihe 7 (vierteljähruch).
IntMon.

Preisindices der lnlandspostgebüfuen
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327

Veröf f entlichungen:
Factserie M, Reihe 7 (viertelj ährlich) .

B. Löhne und Gehälter
(Angaben über Streiks und Aussperrungen

siehe unter Erwcrbstätigkeit, S. 53, lfd. Nr. I B 4.)

1. Laufende Verdienststatistiken
a) Verdiensterhebung in der Landwirtschaft

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Lohnstatistik vom 18. Mai 1956 (BGBI. I
S.429). Abdruck S.276.

Periodizität:
Jährliche Erhebung für September und Aufbereitung.

Kreis der Befragten:
Etwa 60/o (rund 8100) der landwirtschaftlichen Betriebe
mit 20 und mehr ha landwirtschaftlicher Nutzfläche.
Die Betriebe sind so ausgewählt, daß die Erhebung
etwa 100/o aller landwirtschaftlichen Arbeiter der er-
faßten Arbeitergruppen einbezieht (siehe auch Uber-
sicht im Anhang S.323).

Berichtsweg:
Befragte-StLÄ-StBA.
Dargestellte Tatbestände :

Brutto-Barverdienste der in die Hausgemeinschaft auf-
genommenen familienfremden Arbeitskräfte im Monats-
Iohn, gegliedert nach Gesdilecht und 2 Betriebsgrößen-
klassen sowie 2 Arbeitergruppen.
Brutto-Barverdienste und bezahlte Stunden der nicht
in die Hausgemeinschaft aufgenommenen männlichen
Arbeitskräfte im Stundeniohn (nur für Betriebe der
Betriebsgrößenklasse von 50 und mehr ha landwirt-
schaltlicher Nutzflädre), gegliedert nach 3 Arbeiter-
gruppen.
(Fachliche Gliederung nach der »Systematik der Wirt-
schaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe auch Ubersicht
im Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
s. 294.)

Periodizität
Die Erfassung
monatlich oder

erfolgt je nach
viertelj ährlich.

Verkehrsart täglidr,

Kreis der Befragten:
Siehe unter »Berichtsweg«.

Berichtsweg:
Die Zusammenstellung der Ergebnisse erfolgt im Sta-
tistischen Bundesamt unter Verwendung von Unter-
lagen der Flauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn,
der Bundesministerien für Verkehr sowie für Post- und
Fernmeldewesen, von Reedereien und Luftverkehrs-
gesellschaften bzw. durch unmittelbare Auswertung von
Fachzeitschri ften.

Dargestellte Tatbestände :

Eisenbahntarife im Personenverkehr für In- und Aus-
land, im Güterverkehr für Inland; Frachtraten der
deutsdren Binnenschiffahrt und der Trampschiffahrt im
Seeverkehr; Luftverkehrspreise im Personen- und
Güterverkehr (insgesamt etwa 1600 Preisreihen). Ferner
Post- und Ferirmeldegebühren (für Briefe, Pakete,
Zeitungen, Ferngespräche, Telegramme, Fernschreib-
gebühren, Postgebühren im Zahlungsverkehr sowie
Gebühren für Personenbeförderungen im Kraftpost-
dienst).

Veröf f entlichungen:
(Veröffentlidrt wird nur eine Auswahl von Verkehrspreisen).
Fachserie M, Reihe 7 (viertelj ährlich) ,
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Veröf f entlichungen:
WiSta 63/1; 64ll;65,t2 (M) I 66/1.
Fachserie M, Reihe 14 (jährlich).

Bemerkungen:
Die Erhebung wird in Hamburg, Bremen, im Saarland
und in Berlin nicht durchgeführt.

b) Verdiensterhebung in Industrie und Handel
Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Vierteljährliche Erhebung und Aufbereitung, jeweils
für den ersten Monat des Quartals.

Kreis der Befragten:
Ausgewählte Betriebe der Industrie und des Handels
sowie des Geld- und Versicherungswesens mit im all-
gemeinen 10 und mehr Beschäftigten (im Baugewerbe,
Handel, Geld- und Versicherungswesen mit 5 und mehr
Beschäftigten, im Bergbau sämtliche Betriebe).
Erfaßt werden Arbeiter und Angestellte in den Abtei-
lungen 1 bis 3 sowie die Angestellten in den Abtei-
lungen 4 und 6 (entsprechend der »Systematik der
Wirtschaftszweige - Ausgabe 1961«, siehe auch Uber-
sicht im Anhang S. 292 und Auszug aus der Systematik
S. 294). Die Auswahlquote beträgt im allgemeinen iu
allen Wirtschaftsabteilungen etwa 11 0/0, das sind rund
27 200 Befilebe dieser Größenklasse, für den Bergbau
jedoch 1000/o (siehe auch Ubersicht im Anhang S.323).

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 1 a.

Dargestellte Tatbestände :

Durchschnittliche Bruttowochen- und Bruttostundenver-
dienste, durchschnittlich bezahlte Wochenstunden und
durchschnittlich geleistete Wochenarbeitszeit (darunter
Mehrarbeitsstunden) der Arbeiter nach Wirtschafts-
zrveigen, Leistungsgruppen und Geschlecht.
Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste der Ange-
stellten nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigungsarten,
Leistungsgruppen und Geschlecht.

Veröffentlichungen:
Wista 64/12 (M).
1n/iSta (viertelj ährlich).
WiSta+ (vierteli ährlich).
Fachserie M, Reihe 15/I (vierteljährlich) mit Eilbericht,

Reihe 15/II (vierteljährlich) mit Eilbericit.

Index der durchschnittlich bezahlten Wochen-
s tu nde n und de r dur chs chni t tl i che n B r u I t o s tunde n-
und -wochenverdienste der Arbeiter in der lndustrie
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327.

Veröffentlichungen:
wista 59/4 (M); 61/12 (M); 66/1 (M).
WiSta+ (viertel j ährlich) .

Fachserie M, Reihe 15/I (vierteljährlich).

lndex der durchschnittlichen Bruttomonatsver'
dienste der Angestellten in Industrie und Handel
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 327.

Veröffentlichungen:
Wista 6212 (M); 66/1 (M).
WiSta+ (viertelj ährlich).
Factrserie M, Reihe 15/II (vierteljährlich).

c) Verdiensterhebung im Handwerk
Rechtsgrundlage:
Siehe ]fd. Nr. 1 a.

Periodizität:
Halbjährliche Erhebung (Mai und November) und Auf-
bereitung.
Kreis der Befragten:
Etwa 13,50/o (rund 23800) der Handwerksbetriebe mit
3 und mehr Beschäftigten in ausgewählten Handwerks-
zweigen (siehe auch Ubersicht im Anhang S.323).

Berichtsweg:
Siehe ]fd. Nr. 1 a.

Dargestellte Tatbestände :

Durchschnittliche Bruttostunden- und Bruttowochenver-
dienste der männlichen Gesellen und der übrigen
männlichen Arbeiter (bei der Herrenschneiderei der
männlichen und weiblichen, bei der Damensdrneiderei
nur der weiblichen Arbeiter), durdrschnittlidr bezahlte
Wochenstunden und durdrsdrnittlich geleistete Wochen-
arbeitszeit (darunter Mehrarbeitsstunden).
Gliederung jeweils nach Vollgesellen, Junggesellen
und übrigÄn Arbeitern, bei der Herrenschneiderei audr
nach dem Geschlecht.
(Fachlictre Gliederung nach dem »Verzeichnis der hand-
werklichen Tätigkeiten«, siehe auch Ubersicht im An-
hang S. 292.)

Veröffentlichungen:
Wista 58110 (M)i 62t4, 10; 63.i4, 4+, 10, 10*; 64,'4, 4+, 10, 10*; 65.4, 4i,
g, 9+i 6613, 3*.
Factserie ]vf, Reihe l6 (halbjährlidt).

2. Erhebungen über die Aufwendungen
der Arbeitgeber tür Löhne und Lohnnebenkosten

R e c h t s g r u n d I a g e :

EWG-Verordnung Nr. 151 zur Durchführung von drei
Lohnerhebungen im verarbeitenden Gewerbe vom
13. Dezember 1962 (Amtsblatt der Europäisdren Gemein-
schaften Nr.133 S.2841). Abdruck S.281.

Periodizität:
Bisher zwei Erhebungszyklen in jeweils dreijährigen
Abständen, zuletzt für die Jahre 1962 bis 1964 durdt-
geführt.
Die in dreijährigen Abständen beabsichtigten Wieder-
holungen sollen künftig für alle ausgewählten Wirt-
schaftszweige gleichzeitig durchgeführt werden.

Kreis der Befragten:
Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten, und
zwar
für 1962: in 15 ausgewählten Industriezweigen (rund

3900 Unternehmen) ;

für 1963: in 8 weiteren ausgewählten Industriezweigen
(rund 2000 Unternehmen) ;

für 1964: in 13 weiteren ausgewählten Industriezweigen
(rund 4300 Unternehmen).

Die Auswahl der Industriezweige erfolgt nadt der
»Systematik der Zweige des Produzierenden Gewerbes
in den Europäischen Gemeinschaf ten [NICE]« (siehe
audr Auszug aus der Systematik S.300).

Berichtsweg:
Befragte - SILA - StBA (Zusammenstellung des Bun-
desergebnisses) - Statistisches Amt der Europäischen
Gemeinschaften.

Dargestellte Tatbestände :

Arbeiter und Angestellte nach Geschlecht; Personal-
kosten; Personalnebenkosten insgesamt und nach Art
der Aufwendungen (gesetzlidre, tarifliche, zusätzliöe);
geleistete Arbeitsstunden der Arbeiter in der Gliede-
rung nach Industriezweigen sowie Betriebs- bzw. Unter-
nehmensgrößenklassen nach der Zahl der Beschäftigten.

Veröf f entlichungen:
Wista 6214, 6; 63/2, 8, 11, 11*; 64/6, 6+, 9, 9r; 65i6, 6*, ?, 7+

Factrserie M, Reihe l5iSonderbeiträge.
Statistisches Amt der Europäiscüen Gemeinschaften:
Sozialstatistik - 1961 - Nr.3; i963 - Nr.1; 1964 - Nr.2i 1964 -Nr. 5.

Bemerkungen:
Im Jahre 1967 wird für das Jahr 1966 eine Lohn-
erhebung als Ergänzung der vorstehend dargesteilten
Erhebungen bei den Unternehmen aller Industrie-
zweige mit mindestens 50 Besdräftigten im Stichproben-
verfahren durchgeführt. Hierzu wurde die EWG-Ver-
ordnung Nr. 101/66 vom 14. Juli 1966 erlassen.
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Ferner wird im Jahre 1968 für das Jahr 1967 eine Lohn-
erhebung bei Unternehmen des gewerblichen Güter-
und Personenkraftverkehrs mit mindestens 5 Beschäf-
tigten im Stichprobenverfahren durchgeführt. Hierzu
wurde die EWG-Verordnung Nr. 100/66 vom 14. Juli
1966 erlassen.

3. Gehalts- und Lohnstrukturerhebungen

a) Gehalts- und Lohnstrukturerhebung in der Land-
wirtschaf t

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Lohnstatistik vom 18. Mai 1956 (BGBI. I
S.429). Abdruck S.276. Für die Erhebung 1962: Zweite
Verordnung über die Durchführung einer Sondererhe-
bung zur Lohnstatistik vom 8. August 1961 (Bundes-
anzeiger Nr. 153 S. 1). Abdruck S.279.

Periodizität:
In unregelmäßigen Abständen, zuletzt für 1962 durch-
geführt, und zwar
(für Betriebe mit 50 und mehr ha landwirtschaftlicher
Nutzfläche): für Februar 1962 bis Januar 1963 monat-
liche Angaben über Stundenlöhner; für einen Monat
des Erhebungsjahres (August oder September, alter-
nierend) Angaben über Monatslöhner und Angestellte.
(für Betriebe mit 20 bis unter 50 ha landwirtschaftlicher
Nutzfläche) : für einen Monat des Erhebungsjahres
(August oder September, alternierend) Angaben über
Land- und Hilfsarbeiter im Monatslohn.

Kreis der Befragten:
Etwa 300/o der landwirtschaftlichen Betriebe mit 50 und
mehr ha landwirtschaftlicher Nutzfläche und etwa 150/o
der Betriebe mit 20 bis unter 50 ha landwirtschaftlicher
Nutzfläche (siehe auch Ubersicht im Anhang S.323).
Erfaßt wurden alle vollbeschäftigten, über 14 Jahre
alten familienfremden Arbeitskräfte mit rein landwirt-
schaftlicher Tätigkeit.
Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Arbeitergruppen und Angestellte (Inspektoren und
Verwalter) nadr Geschlecht, Familienstand, Kinderzahl,
Altersgruppen.
Monatslöhner und Angestellte: Gesamtbruttomonats-
verdienste in ihrer Zusammensetzung sowie nach Fa-
milienstand und Kinderzahl; Verteilung auf Gesamt-
b rutt omonatsverdi en s tklas s en.
Stundenlöhner: Im Jahr bezahlte Stunden und Gesamt-
bruttoverdienste in ihrer Zusammensetzung sowie nach
Familienstand und Kinderzahl; Verteilung auf Jahres-
arbeitszeitklassen, Gesamtbruttojahres- und -stunden-
verdiens tkla ssen.

Veröf f entlichungen:
Wista 63/11 (M), 12.
Fachserie M, Reihe 17lII (unregelmäßig).

Bemerkungen:
Die Erhebung wurde in Hamburg, Bremen und Berlin
nicht durchgeführt.

b) Lohnstrukturerhebung in der Forstwirtschaft
R e c h t s g r u n d I a g e :

Siehe lfd. Nr. 3 a.

Periodizität:
In unregelmäßigen Abständen, zuletzt für das Forst-
wirtschaftsjahr 1962 (1. Oktober 1961 bis 30. September
1962) durchgeführt.

Kreis der Bef ragten:
Staatliche und kommunale Forstbetriebe mit 100 und
mehr ha Waldfläche.
Erfaßt wurden etwa 2501o der über 20 Jahre alten stän-
dig beschäftigten Arbeiter; einbezogen waren alle Ar-
beiter, deren Familiennamen mit einem der folgenden
Buchstaben beginnen: D, G, L, R, T, W (siehe auch
Ubersicht im Anhang S.323).

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Dargestellte Tatbestände :

Arbeitergruppen (Haumeister, Waldfacharbeiter, son-
stige Waldarbeiter) in staatlichen und kommunalen
Forstbetrieben nach Altersgruppen, Familienstand, Kin-
derza.hl. Im Jahr bezahite Stunden, Bruttojahres- und
-stundenverdienste in ihrer Zusammensetzung sowie
nach Familienstand und Kinderzahl; Verteilung auf
Jahresarbeitszeitklassen, Bruttojahres- und -stunden-
verdienstklassen,

Veröf f entlichungen:
Wista 63/8 (M).
Fachserie M, Reihe 17/III (unregelmäßig).

Bemerkungen
Siehe lfd. Nr. 3 a.

c) Lohnstrukturerhebung im Erwerbsgartenbau
Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Periodizität:
Erstmalig für Mai 1962 durchgeführt.

Kreis der Befragten:
Etwa 500/o der Gartenbaubetriebe mit Schwergewicht
in der Erzeugung von Gemüse, Obst und anderen
G artenb au erz eugnis s en.
Erfaßt wurden die im Erhebungsmonat vollbeschäftig-
ten, über 14 Jahre alten familienfremdön Arbeitskräfte
ohne die nichtgärtnerischen Fachkräfte (siehe auch
Ubersicht im Anhang S.323).

Berichtsweg:
Siehe lfd. Nr. 3 a.

Dargestellte Tatbestände :

Beschäf tigtengruppen (Gärtnermeister, Obergärtner, Ge-
hilfen, angelernte und ungelernte Arbeiter) nach Ent-
Iohnungsform (Stundenlöhner, Monatslöhner, Ange-
stellte), Geschlecht, Familienstand, Kinderzahl, Alters-
gruppen.
Gesamtbruttomonatsverdienste in ihrer Zusammenset-
zung sowie nach Familienstand und Kinderzahl, für
Stundenlöhner auch Gesamtbruttostundenverdienste
und bezahlte Stunden. Verteilung auf Gesamtbrutto-
stunden- und -monatsverdienstklassen. Teilweise GIie-
derung nach Hauptproduktionssparten.
Veröf f entlichungen:
WiSta 63/4 (M).
Fachserie M, Reihe 17lIV (unregelmäßig).

d) Gehalts- und Lohnstrukturerhebung in der gewerb-
lichen Wirtschaft und im Dienstleistungsbereich

Rechtsgrundlage:
Für die Erhebung 1962: Siehe lfd. Nr.3a. Für die Er-
hebung 1966: Dritte Verordnung über die Durchführung
einer Sondererhebung zur Lohnstatistik vom 20. Mai
1966 (Bundesanzeiger Nr.98 S. 1). Abdruck S.280. Für
eine vom Rat der EWG in alien Mitgliedstaaten ange-
ordnete Lohnstrukturerhebung 1966, deren Anforderun-
gen durch die genannte Bundesstatistik erfüllt werden:
EWG-Verordnung Nr. 188/64 zur Durchführung einer
Erhebung über Struktur und Verteilung der Löhne in
Industrie und Handwerk vom 12. Dezember 1964 (Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften Nr.214 S.3634).
Abdruck S.283.

Periodizität:
In etwa drei- bis fünfjährigen Abständen, zuletzt für
Oktober 1962 durchgeführt.
Neue Erhebung für Oktober 1966 vorgesehen (das Pro-
gramm dieser Erhebung ist überwiegend identisch mit
dem durch die oben genannte EWG-Rechtsgrundlage
festgelegten Programm für eine EWG-Lohnstruktur-
erhebung 1966, so daß mit der Durchführung der natio-
nalen Erhebung gleichzeitig auch den internationalen
Bedürfnissen entsprochen wird).
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Kreis der Bef ragten:
Erhebung 1962: Sämtliche Betriebe der gewerblidren
Wirtsdraft mit 100 und mehr Beschäftigten. Von den
Betrieben mit 20 bis 99 Beschäftigten jeder zweite Be-
trieb. Von den Betrieben mit 10 bis 19 Besdräftigten
(in den Wirtschaftsabteilungen 4, 5 und 7 in ausgewähI-
ten Gruppen, Untergruppen und Klassen von 5 bzw.
2 Beschäftigten an) jeder siebte Betrieb (ausgewählte
Bereidre entsprechend der »Systematik der Wirtschafts-
zrveige - Ausgabe 1961«, siehe auch Ubersicht im An-
hang S.292 und Auszug aus der Systematik S.294).
Erfaßt wurden Arbeiter bzw. Angesteilte nur in den
Wirtschaftszweigen, in denen sie zahlenmäßig bedeu-
tungsvoll sind. Die Auswahlquote betrug im allgemei-
nen 150/o der Arbeitnehmer, und zwar wurden in den
ausgewählten Betrieben bis zu 19 Besdräftigten An-
gaben für alle Arbeitnehmer erhoben. In den ausge-
wähiten Betrieben von 20 bis 99 Beschäftigten wurden
für 300/o und in den Betrieben mit 100 und mehr Be-
sdräftigten für 150/o der Beschäftigten Angaben erfragt
(siehe auch Ubersicht im Anhang S.324).
Erhebung 1966: Die Erhebung soll nadr dem Stich-
probenverfahren zweistufig durchgeführt werden, und
zwar sollen nach der l.Stufe sämtliche Betriebe der
gewerblichen Wirtschaft mit 100 und mehr Beschäftig-
ten erfaßt werden; für Betriebe unter 100 Beschäftigten
soll eine systematische Auswahl (entspredrend der
»Systematik der Wirtschaftszweige - Ausgabe 1961«,
siehe auch Ubersicht im Anhang S. 292 und Auszug aus
der Systematik S. 294) vorgenommen werden. In der
2. Stufe ist vorgesehen, die Arbeitnehmer (Auswahl-
quote im allgemeinen etwa 150/o) nadr dem Namens-
anfang (bestimmter Anfangsbuchstabe) auszuwählen
(siehe auch Ubersicht im Anhang S.324).

Berichtsweg:
Siehe ]fd. Nr. 3 a.

Dargestellte Tatbestände :

Für 1962 und vorgesehen für 1966:
Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste bei Ange-
sieilLen (rlulchschni Ltiiche Wochcnarbcitszciten, Brutto-
stunden- und Bruttowochenverdienste bei Arbeitern),
gesetzliche Abzüge vom Bruttoverdienst nach Wirt-
schaftsbereichen, Betriebsgrößenklassen, Leistungsgrup-
pen, Gesdrlecht, bei Angestellten außerdem nadr Be-
schäftigungsarten und Altersgruppen, bei Arbeitern
nach Lohnformen.
Bruttomonatsverdienste nach Verdienstklassen, Ge-
schlecht und Altersgruppen. Außerdem für Arbeiter:
Bruttostundenverdienste nach Verdienstklassen, monat-
liche Arbeitszeit nadl Arbeitszeitklassen.
Ferner für 1962: Effektiver und tariflicher Verdienst der
unter eine Tarifregelung fallenden Arbeiter und Ange-
steliten nach Wirtsdraftsbereidren und Leistungsgrup-
pen. Betriebe und darin beschäftigte Arbeitnehmer nadt
5- bzw. 6-Tage-Wodre bzw. abwedrselnder 5- und
6-Tage-Woche.

Veröffentlichungen:
wista 64/12, l2*i 65/2, 2r, 5, 5*, 6, 6*, 8, 8*.
Fachserie M, Reihe 17lI (unregelmäßig).

4. Statistik der Taritlöhne und -gehälter
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Statistik für Bundeszwedre (St
vom 3. September 1953 (BGBI. I S. 1314), §2 Zifl.
druck S.147.

atGes)
7. Ab-

Periodizität:
Laufende Erfassung der tariflichen Lohn- und Gehalts-
sätze und halbjährliche Aufbereitung, jeweils nadl dem
Stand April und Oktober.

Kreis der Befragten:
Siehe unter »Berichtsweg«.

Berichtsweg:
Zusammenstellung im StBA an Hand der vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung (Tarif-
register) und von den Sozialpartnern zur Verfügung
gestellten Tarifverträge.

Dargestellte Tatbestände :

Ausgewählte Tarifverträge, Tarifliche Lohnsätze der
höc*rsten und niedrigsten Lohngruppe und ausgewähl-
ter dazwischenliegender Lohngruppen in der hödrsten
tarifmäßigen Altersstufe. Tariflidre Anfangs- und End'
gehälter der höchsten und niedrigsten Gehaltsgruppe
und ausgewählter dazwischenliegender Gehaltsgruppen.
(Jeweiis in der hödrsten tarifmäßigen Ortsklasse; in
den übrigen Ortsklassen nur die am stärksten besetzte
Lohn- bzw. Gehaltsgruppe.)
Für Arbeiter und Angestellte: wichtige tarifliöe Rege-
lungen (Arbeitszeit, Urlaub, Bezahlung bei Krankheit,
Zuschläge für Uberstunden u. ä.) nur jährlidr, jeweils
nadr dem Stand April.
V e r ö f f e n t i i c h u n g e n :

Factserie M, Reihe 11/I und II (halbjährlicn)

Index der tarillichen Wochenarbeitszeilen und der
Tarillöhne und -gehölter in der gewetblichen
Wirlschalt sowie bei Gebietskörperschalten
a) Tarifliche Wodrenarbeitszeiten der Arbeiter und

Angesteilten
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 328.

Veröf f entlichungen:
Wista 60/8 (M) ; 62/3; 64llTi 6514.
WiSta + (vierteljährlich).
Faöserie M, Reihe 1I/III (vierteljährlich).

b) Tarifliche Stundenlöhne und Wochenlöhne der Ar
beiter

Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 328.

Veröf f entlichungen:
Wista (monatlidl),
WiSta + (vierteljährlich).
Fachserie M, Reihe 1l|III (vierteljährlich),

c) Tarifliche Monatsgehälter der Angestellten
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 328.

Veröf f entlichungen:
Wista (monatlich),
14/iSta + (viertelj ährlich).
Fachserie I{, Reihe l1IIII (vierteljährlidr).

lndex der Tarillöhne in der Landwirlschatt
Beredrnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 328'

Veröf f entlichungen:
WiSta (monatlidr).
Facüserie M, Reihe l1/III (j ährlidt) .

Gesom lwirls chal tl i che s T ar i [ ] ohn- und
Gehallsniveau
Monatliche Beredrnung und Zusammenstellungen in
der Deutsdren Bundesbank.
Entwid<lung des gesamtwirtsdraftlidren Tariflohn- und
Gehaltsniveaus auf Stunden- und Wodrenbasis (1958
=100). Außerdem Zahl der Besdräftigten, für die Tarif-
erhöhungen in Kraft getreten sind sowie das Ausmaß
der jeweiligen Erhöhungen.
Veröf f entlichungen:
Deutsdre Bundesbank: Monatsberidrte (vierteljährliö im Rahmen des
Absdrnittes »Produktion und Märkte").

5. Statistik der Vermögensbildutrg der Arbeitlehmer
R e c h t s g r u n d I a g e :

Verordnung zur Durdrführung einer Erhebung über die
Anwendung des Gesetzes zur Förderung der Vermö-
gensbildung der Arbeitnehmer vom 22. }.pril 1964 (Bun-
desanzeiger Nr.80 S.1). Abdrudr S.284.

Periodizität:
Einmalig im Jahre 1964 für das Kalenderjahr 1963 und
zum TeiI für die Kalenderjahre 1961 und 1962 durdt-
geführt.
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I(reis der Befragten:
Höchstens 74 500 ausgewählte Unternehmen nach dem
Stichprobenverfahren (siehe auch Ubersicht im Anhang
S. 325). Erfaßt wurden: Unternehmen ausgewähiter
Zweigc entsprechend der »Systematik der Wirtschafts-
zrveige - Ausgabe 1961«, siehe auch Ubersicht im An-
hang S. 292 und Auszug aus der Systematik S. 294, mit
im allgemeinen 2 und mehr Beschäftigten (von den
Unternehmen mit 2 bis 9 Beschäftigten jedes zehnte,
von den Unternehmen mit 10 und mehr Beschäftigten
irn allgemeinen jedes dritte Unternehmen).

Berichtsr,r'eg:
Befragte-SILA-StBA
Dargestellte Tatbestände :

Zahl der Unternehmen und Beschäftigten; Art des Ange-
bots der vermögenswirksamen Leistungen. Form und
Höhe der aufgebrachten vermögenswlrksamen Leistun-
gen.

Veröffentlichungen:
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:
Bundesarbeitsblatt 1965/5.

Bemerkungen:
Angaben über vermögenswirksame Leistungen werden
auch im Rahmen der Erhebungen über die Aufwendun-
gen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten
(siehe lfd. Nr. XII B 2) nachgewiesen, und zwar in
WiSta 65/6, 6 *.

2. Einkommens- und Verbrauchsstichproben
Für die Erhebung 1962163:
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Statistik der Wirtschaftsrechn
privater Haushalte vom 11. Januar 1961 (BGBI. I
Abdruck S. 285.

ungen
s.18).

Periodizität:
In etwa drei- bis fünfjährigen Abständen, erstmalig in
Form morratlicher Erhebungen von Mitte 1962 bis Mitte
1963 durchqeführt; Aufbereitung für ein ganzes Jahr.
Kreis der Befragten:
Rund 50000 Haushalte (etwa 0,30/o aller Haushalte),
davon etwa 35 000 Haushalte Unselbständiger, geglie-
dert nach 7 sozialen Gruppen (Beamte, Angestellte,
Arbeiter, Rentner, Pensionäre, Unterstützungsempfän-
ger, sonstige Nichtelwerbstätige) sowie 15-000 Haus-
IaIte Selbitändiger, unterteilt in selbständige Land-
wirte und übrige Selbständige. Die Schichtung erfolgte
zusätzlich - soweit möglich - nach 5 Einkommens-
gruppen (bei Landwirten nach Betriebsgrößenklassen
äer- landwirtschaftlichen Nutzfläche) sowie nach der
ZahI der Haushaltsmitglieder (siehe audt Ubersicht im
Anhang S.325).
Berichtsweg:
Refragte - SILA - SIBA (zentrale Aufbereitung).
Dargestellte Tatbestände :

Einkommen der Haushalte nach Quellen (Erwerbstätig-
keit, Rente, Pension, eigenes Vermögen, Vermögens-
minderung oder -auflösung, Verschuldung u ä') Aus-
gaben dei Haushalte naCh dem Verwendungszweck
Jowie nach Dauerhaftigkeit und Wert der erwotbenen
Güter. Außerdem Ausstattung der Haushalte mit lang-
lebigen Gebrauchsgütern, Vermögensformen, Nutzung
der "Bildungs- und Ausbildungsstätten durch-Haushalts-
mitglieder; Einkaufsgewohnheiten der Haushalte'
Haushalte nach Größe, Familientyp, Einkommenshöhe
sowie soziaier Stellung des Haushaltsvorstandes.
(Fachliche Gliederung nach dem »Güterverzeichnis für
äen Privaten Vcrbrauch - Ausgabe 1C53« soviic nactt
der »Systematik der Einnahmen- und Ausgaben der
Privaten I{aushalte«, siehe auch Ubersicht im Anhang
S.292 und Auszr.ige aus den Systematiken S' 302ff')

Veröffentlichungen:
Wista 61/10 (M); 63/4, lli 64i3, 4, 4+, 6518, B*, 9, 10; 6612, 4, 6' 7'
Fachserie M, Reihe 18 (unregelmäßig).

3. Statistik über die Einkommenslage der Wohn'
bevölkerung
(Zusatzerhebung zum Mikrozensus, siehe auch S' 48 lfd'
Nr. I A 2b).
R e c h t s g r u n d I a g e :

Gesetz zur Anderung des Gesetzes (Mikrozensusgesetz
vom 16, März 1957 - BGBI. I S. 213) über die Durch-
führung einer Repräsentativstatistik der Bevöikerung
und dei Erwerbslebens (Mikrozensus) vom 5' Dezember
1960 (BGBi. I S.873). Abdruck S. 169.

Periodizität:
Einmalige Erhebung, zusammen mit dem Grundpro-
gramm -zum Mikroiensus im Oktober 1962 durchge-
führt.
Kreis der Bef ragten:
Haushalte und deren Mitglieder in ausgewählien ZähI-
bezirken.
Auswahlsatz 1 0/o (siehe auch Ubersicht im Anhang
s.310).
Berichtsweg:
Befragte (Befragung durch lnterviewer) - SILA -StBA.
Dargestellte Tatbestände :

Nettoeinkommen der Haushaltsmitglieder nach Ein-
kommensgruppen, Erwerbstätige nach Wirtschafts-
bereicheni Gäschlecht, Steliung im Beruf, Alters-
gruppen.
Veröf f entlichungen:
Wista 64/4.
FaclLserie A, Reihe 6 (für laufende Ergebnisse aus der Grunderhebung
des Mikrozensus),

C. Wirtschaftsrechnungen
l. Laufende Wirtschaftsrechnungen in ausgewählten

Haushalten
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Statistik der Wirtschaftsrechnungen
privater Haushalte vom 11.Januar 1961 (BGBI.I S.1B).
Abdruck S. 285.

Periodizität:
hlonätiiche Erhebung an Fland laufender Anschreibun-
gen in Haushaltungsbüchern und monatliche Aufberei-
tung.
Kreis der Befragten:
Haushaltstyp 1: 150Zwei-Personen-Haushalte von Ren-
ten- und S-ozialhilteempfängern mit geringem Einkom-
men (1966 nicht über 450DM im Monat).
I{aushaltstyp2 400 städtische Vier-Personen-Arbeit-
nehmer-Haushalte mit mittlerem Einkommen (1966 zwi-
schen 750 und 1150 DM im Monat).
Haushaltstyp 3: 450 städtische Vier-Personen-Haushalte
von Beamt-en und Angestellten mit höherem Einkom-
men (1966 zwischen 1750 und 2150 DM im Monat).
Berichtsweg:
Befragte-SILA-SIBA.
Dargestellte Tatbestände :

Vollständiges, monatliches Haushaltsbudget (Einkom-
men bzw.-Einnahmen nach Quellen) ; Ausgaben der
Haushalte nach dem Verwendungszweck (Privater Ver-
brauch, Ubertragungen, Sparen). Ausgaben für denPri-
vaten VerbrauCh außerdem nach der Dauerhaftigkeit
und dem Wert der Güter. Eingekaufte Mengen ausge-
wählter Waren je Haushalt und Haushaitsmitglied,
clurchschnittlich je Mengeneinheit aufgewendete Be-
träge. Ferner allgemeine Angaben übe-r \MohnverhäIt-
nisie, Ausstattung mit Ianglebigen Gebraudrsgütern
und dergleidren.
(Fachliche Gliederung nach dem »Güterverzeichnis für
äen Privaten Verbraüch - Ausgahe 1963« sowie nach
der »Systematik der Einnahmen und Ausgaben der
Privaten Haushalte«, siehe auch Ubersicht im Anhang
S. 292 und Auszüge aus den Systematiken S. 302 ff )

Veröf f entlichungen:
Wista 6211, 4, 6, 7, 10i 6312, 4, 5, 6, 10, 12; 6414, 5, S, 10; 65/1, 5, 7'
I (M);66/s,6,6+,7, B, B+.
WiSta* (monatlich).
Fachserie M, Reihe 13/I (vierteliährliö, jährlidl),

Reihe 13/1I (iährlich),
Reihe 13/III (viertel j ährliö, j ährtiö) ,

Reihe 13 Sonderbeiträqe (unregelmäßig)
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XIII. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

I . Volkswirtschaitliche Gesamtrechnungen

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (StatGes)
vom 3. September 1953 (BGBI. I S. 1314), § 2 ZifI. 5. Ab-
druck S.147.

-Periodizität:
Jährlich: erste voriäufige Ergebnisse für vorangegange-
nes Jahr, jeweils zum Jahresbeginn; an Hand weiter
ergänzter Unterlagen berechnete Ergebnisse -(darunterKönten der Volkiwirtschaitlichen Gesamtrechnungen),
jeweils zum Herbst.
Halbjährlich: auf wichtige Größen der Sozialprodukts-
berechnung beschränkt.

Konto 6: Die Veränderungen des Reinvermögens
Veränderungen des Sachvermögens : Käufe
(einschiießlich unterstellter Käufe) für An-
lageinvestitionen aus der Produktion, Käufe
(minus Verkäufe) von Land und gebrauch-
ten Anlagen, Vorratsveränderungen, Ab-
schreibungen, Verkäufe von Schrott.
Nicht-entnommene Gewinne u. ä. der Ein-
zelunternehmen u. dgl., empfangene sowie
geleisteteVermögensübertragungen ; Saldo :

Finanzierungssaldo des Sektors.

Konto 7: Die Veränderungen der Forderungen und
Ve rb indl i chkei t en
Veränderung der Forderungen und der
Verbindlichkeiten des Sektors'

Für die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den
inländischen Sektoren und der übrigen Welt ist ein
Zusammengefaßtes Konto der übrigen Welt einge-
richtet.
Die auf den Konten 1 bis 6 des Staatssektors nach-
gewiesenen Positionen werden auch getrennt für
Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung
dargestellt.
(Eerechnung im SIBA unter Verwendung zahlreicher
Statistiken. Die Angaben über die Veränderungen
der Forderungen und Verbindlichkeiten sind der Fi-
nanzierungsrechnung der Deutschen Bundesbank ent-
nommen.)

II. Tabellen zum Sozialprodukt und andere Standard-
tabellen der Volkswirtschaf tlichen Gesamtrechnungen

1. Entstehung des SozialProdukts:
in jeweiligen Preisen:
Produktionswert bzw. Ertrag und Vorleistungen für
11 zusammengefaßte Bereiche (gegliedert nach
der »Systematlk der Wirtschaftszweige - Aus-
gabe 1961n, siehe auch Ubersicht im Alhqng
5.292 und Auszug aus der Systematik S' 294),
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (geglie-
dert nach 30Bereichen), Abschreibungen, Netto-
inlandsprodukt z! Marktpreisen, indirekte
Steuern abzügiich Subventionen, Nettoinlands-
produkt zu Faktorkosten (gegliedert nach 11 Be-
reichen) ; Saldo der Erwerbs- und Vermögensein-
kommen zwischen Inländern und der übrigen
WeIt, Brutto- und Nettosozialprodukt zu Markt-
preisen, Nettosozialprodukt zt Faktorkosten
(Volkseinkommen)'
in konstanten Preisen:
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (geglie-
dert nach 30 Bereichen), Abschreibungen, Netto-
inlandsprodukt zu Marktpreisen, Saldo der Er-

. werbs- und Vermögenseinkommen zwischen In'
ländern und der übrigen WeIt, Bruttosozialpro-
dukt zu Marktpreisen, Nettosozialprodukt zu
Marktpreisen.
Meßzahlen des Bruttoinlandsprodukts in kon-
stanten Preisen je durchschnittlich Erwerbstätigen
(Maßstab der Produktivitätsentwicklung).

2. Verteilung des Volkseinkommens:
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (im In-
land entstandene Einkommen aus unselbständi-
ger Arbeit nach 10 Wirtschaftsbereichen; Einkom-
äe, ars unselbständiger Arbeit der Inländer,
gegliedert in Bruttoeinkommen, Arbeitgeberbei-
irä-ge, Bruttolohn- und -gehaltsumme, . Arbeit-
neh-merbeiträge und Lohnsteuer sowie Nettoein-
kommen; allö Größen auch je durchschnittlich
beschäf tigten Arbeitnehmer).

Dargestellte Tatbestände :

I. Kontensystem
Darstellung des wirtschaftlichen Geschehens in
einem abgelaufenen Zeitraum in Form eines ge-
schlossenen Kontensystems (mit doppelter Ver-
buchung aller aufgezeigten Vorgänge). Im gegen-
wartlg vorliegenden Kontensystem werden die wirt-
schaftlichen Institutionen zu drei Sektoren zusam-
mengefaßt: Unternehmen, Staat (einschließlich So-
zialvLrsicherung) sowie private Haushalte und pri-
vate Organisationen ohne Erwerbscharakter' Eine
tiefergeh-ende Sektorengliederung lst .v-orgesehen'
Zur Därstellung der wirtschaftlichen Tätigkeiten und
der darriit verbundenen Vorgänge werden für jeden
Sehtor sieben Konten geführt, die im einzelnen fol-
gende Ausschnitte des wirtschaftllchen Geschehens
zeigen:

Konto 1: Die Produktion und ihre Verwendung
Verkäufe (einschließlich unterstellter Ver-
käufe) aus der laufenden Produktion, Vor-
ratsveränderungen; I(äufe für laufende
Produktionszwecke; Saldo: Beitrag des
Sektors zum Bruttoinlandsprodukt.

-Konto 2:' Die Entstehung von Erwerbs- und Vermö-
genseinkommen
Abschreibungen, gezahlte indirekte Steu-
ern, empfangene Subventionen; Saldo: Bei-
trag dei Selitors zum Nettoinlandsprodukt
zu Faktorkosten,

Konto 3: Die Verteilung von Erwerbs- und Vermö-
genseinkommen
Empfangene und verteilte Einkommen aus

. unselbsfändiger Arbeit, empfangene und
verteilte Einkommen aus Unternehmertä-
tigkeit und Vermögen; Saldo: Anteil des
Sektors am Volkseinkommen.

Konto 4: Die Umverteilung der Einkommen
Empfangene laufende Ubertragungen (in-
dlräkte Steuern, direkte Steuern und So-
zialversicherungsbeiträge, sonstige); ge-
Ieistete laufende Ubertragungen (direkte
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge'
Subventionen, sonstige); Saldo: Verfüg-
bares Einkommen des Sektors nach derUm-
verteilung.

Konto 5: Der letzte Verbrauch und die Ersparnis
Käufe (einschließlich unterstellter Käufe)
für den letzten Verbrauch (des Staates so-
wie der privaten Haushalte und der priva-
ten Orgänisationen ohne Erwerbscharak-
ter); Saldo: ErsParnis des Sektors'
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Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Ver'-
mögen, davon Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen der privaten Haushalte (ein-
schiießlich privater Organisationen ohne Erwerbs-
charakter), unverteilteGewinne derUnternehmen
mit eigener Rechtspersönlichkeit, Einkommen aus
Unternehmertätigkeit und Vermögen des Staates
sowie Zinsen auf öffent-liche Schulden.

3. Verrvendung des Sozialprodukts:
in jeweiligen Preisen:
Privater Verbrauch (gegliedert nach Verwen-
dungszwecken und Lieferbereichen), Staatsver-
brauch (gegliedert nach Verbrauch für zivile
Zwecke und Verteidigungsaufwand), Anlage-
investitionen (unterteilt in Ausrüstungen und
Bauten; Käufe von neuen Ausrüstungen und Bau-
ten, gegliedert nach Herkunft und Verwendung),
Vorratsveränderung, Außenbeitrag (Ausfuhr mi-
nus Einfuhr von Waren und Dienstleistungen).
in konstanten Pr-eisen:
Privater Verbrauch (nach Verrvendungszwecken),
Staatsverbrauch, Anlageinvestitionen (nach Aus-
rüstungen und Bauten), Vorratsveränderung,
Außenbeitrag (Ausfuhr minus Einfuhr von Waren
und Dienstleistungen).
Preisentwicklung (Preisindices) des Sozialpro-
dukts:
Bruttosozialprodukt, Einfuhr, Letzte Verwendung
von Gütern, Letzte inländische Verwendung von
Gütern (darunter: Privater Verbrauch, Anlage-
investitionen), Ausfuhr.

4. Einkommen der privaten Haushalte (einschließ-
Iich privaterOrganisationen ohne Erwerbscharak-
ter) und seine Verwendung:
Erwerbs- und Vermögenseinkommen, empf an-
gene laufende Ubertragungen (gegliedert nach
Arten), Gesamteinkommen, geleistete laufende
Ubertragungen (gegliedert nach Arten), verfüg-
bares Einkommen, Prrvater Verbrauch (geglie-
dert nach dern »Güterverzeichnis für den Pri-
vaten Verbrauch«, siehe auch Ubersicht im An-
hang S. 292 und Auszug aus der Systematik S. 308),
Ersparnis, nichtentnommene Gewinne der EinzeI-
unternehmen u. ä. sowie Privateinlagen u. dgl.,
geleistete minus empfangene Vermögensübertra-
gungen, Finanzierungssaldo.

5. Der Staat als Teil der Volkswirtschaft:
Der Staat als Produzent, Verbraucher und In-
vestor (Aufwendungen für Verwaltungsleistungen
und ihre Verwendung, Anlageinvestitionen des
Staates) ; Umverteilung von Ernkommen und
Vermögen über den Staat (empfangene und ge-
leistete Ubertragungen, gegliedert nach ihrem
wirtschaftlichen Charakter sowie nach leistenden
bzw. empfangenden Sektoren); Gesamtüberblick
über die wirtschaftlichen Beziehungen des Staa-
tes zu den anderen Sektoren und der übrigen
Welt (Ausgaben: Käufe von lVaren und Dienst-
leistungen, verteilte Erwerbs- und Vermögens-
einkommen, geleistete Ubertragungen, Verände-
rung der Forderungen; Einnahmen: Verkäufe von
Verwaltungsleistungen, empfangene Erwerbs-
und Vermögenseinkommen, empfa.ngene Uber-
tragungen, Veränderung der Verbindlichkeiten).

I ndices in den V olkswirtschaltlichen
Gesamtrechnungen
Berechnungsgrundlage siehe Ubersicht S. 328.

Veröf f entlichungen:
Zu L: Kontensysteml
Wista 60/6 (M), 10 (M)r 62i9,9*i 63112, l2*i 6419,9*; 65/9, 9+.
Fachserie N (vorgesehen),
Zu IL: Tabellen zum Sozialprodukt und andere Standardtabellen der
Volkswirtschaf tlichen Gesamtrechnungen :

Sozialprodukt und Voikscinkommen :

wista 57i3 (M), 11 (1"1)r 58/3 (M),9 (M);6211, 1*,9,9*;63/1, 1*, 10,
10*; 64/1, 1', B (M), 8*, 9, 9*; 6511, l*,2*,9, 9*; 66/1, 1*;
darunter Halbjahresergcbnisscr WiSta 65/12 (M), 12*; 66//3,3+.

Der Private Verbrauchr
Wista 63/12 (M).
Die AnJageinvestitionen :

wista 62/6 (M).
Einkommen der privaten Haushalte und seine Verwendungr
W'iSta 60/12 (M); 63/10, 10*i 64i9, 9*; 65i10, 10*.
Der Staat als Teil der Volksrvirtschaft:
Wista 6l/3 (M);64/11, 11*; 65, 10, 10t.
Moglichkeiten und Grenzen der Berechnung von Input-Output-
Tabellen: WiSta 65/2 (M),
Fadrserie N (vorgesehen).

2. Finanzierungsrectrnung

Periodizität:
Jähriiche Zusammenstellung.

Dargestellte Tatbestände :

Veränderung der Forderungen und Verpflichtungen der
inländischen Sektoren, d. h. der Unternehmen unter
besonderer Berücksichtigung der Banken, Bauspar-
kassen und Versicherungsunternehmen, des Staates,
untergliedert nach Gebietskörperschaften und Sozial-
versicherung sowie der privaten Haushalte (einschließ-
Iich der privater) Organisationen ohne Erwerbscharak-
ter), nadr wichtigen Formen der Geldvermögensbildung
bzlr,. der Kreditaufnahme; Veränderung der Forderun-
gen und Verpflichtungen der inländischen Sektoren

enüber der übrigen Welt nach wichtigen Formen
Geldvermögensbildung bzw. der Kreditaufnahme.

Die Summe der Veränderungen der Forderungen bzw.
der Verpflichtungen der Sektoren erscheint, von eini-
gen Umstellungen abgesehen, in der Kontengruppe 7
in dem vom StBA aufgestellten Kontensystem Volks-
wirtschaftlicher Gesamtrechnungen für die Bundes-
republik Deutschland. Die Summe der Veränderung
der Forderungen bzw. der Verpflichtungen gegenüber
der übrigen Welt wird im Kontensystem im Zusammen-
gefaßten Konto der übrigen Welt dargestellt.
(Zusammenstellung in der Deutschen Bundesbank.)

Veröf f entlichungen:
Deutsche Bundesbank : Monatsberidtte.

3. Zahlungsbilanzstatistik
a) Zahlungsbilanzen
Rechtsgrundlage:
Außenwirtsdraftsgesetz vom 28. April 1961 (BGBl. I
s.481), § 26.

Periodizität:
Laufende Ermittlung, monatliche und jährliche Zusam-
menstellung.

Dargestellte Tatbestände :

Sämtliche statistisch erfaßbaren wirtschaftliöen Trans-
aktionen der Bundesrepublik einsdrließlichBerlin (West)
mit dem Ausland, unterteilt in Warenhandel, Dienst-
leistungen, Ubertragungen, Kapitalleistungen und
D evisenbewegungen.
Monatlich: Wichtige Posten für Monate, Vierteljahre
und Jahre, ohne regionale Gliederung, Darstellung der
Einfuhr auf cif-Basis.
Jährlich: Zusammenstellung der Zahlungsbilanz in aus-
führlicher fachlicher und regionaler Gliederung; Dar-
stellung der Einfuhr auf fob-Basis.
(Ermittlung und Zusammenstellung in der Deutschen
Bundesbank unter Verwendung zahlreicher Statistiken.)

Veröf f entlichungen:
Deutsdre Bundesbank : Monatsberidrte, Gesöäftsbericüte.

b) Statistik des Transithandels, der Dienstleistungen
utrd der Ubertragungen mit dem Ausland

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr.3a und Außenwirtschaftsverordnung vom
22. August 1961 (BGBI. I S. 1381), §§ 59 ff.

geg
der
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Periodizität:
Laufende Erhebung, monatiiche und jährliche Auf -
bereitung.

Kreis der Bef ragten:
Gebietsansässige, wenn sie im Einzelfall Zahlungen
von mehr als 500 DM oder Gegenwert ais Entgelt für
Käufe und Verkäufe im Transithandel, für Dienst-
leistungen oder unentgeltiich an Gebietsfremde leisten
oder von Gebietsfremden entgegennehmen.

Berichtsweg:
Befragte - Deutsche Bundesbank.

Dargestellte Tatbestände :

Geleistete und empfangene Zahlungen für Käufe und
Verkäufe im Transithandel nach Ländergruppen; Ein-
nahmen und Ausgaben für Dienstleistungen im Außen-
wirtschaftsverkehr, monatlich nach Arten, jährlich nach
Arten und Ländergruppen; fremde und eigene Uher-
tragungen im Außenwirtschaftsverkehr, monatlich sal-
diert, jährlich nach Arten und Ländergruppen getrennt
für die Sektoren »Privat« und »Offentlich«.

Dargestellte Tatbestände :

Langfristige deutsche Kapitalanlagen im Ausland uncl
langfristige ausländische Kapitalanlagen im Inland,
moiatlich und vierteljährlich in gekürzter Form, jähr-
liche Entwicklung nach Anlagearten und LänQergruppen,
getrennt für ciie- Sektoren »Privat« und »Offentlich«'

Veröf f entlichungen:
Deutsche Bundesbank : MoLlatsberichte.

d) Statistik des kurzfristigen Kapitalverkehrs mit dem
Ausland

Rechtsgrundlage:
Siehe ]fd. Nr. 3 b und Gesetz über die Deutsche Bundes-
bank, § 18.

Periodizität:
Siehe lfd. Nr.3b.
Kreis der Befragten:
I. Gebietsansässige Kreditinstitute.

II.Gebietsansässige Wirtschaftsunternehmen (ohne
Kreditinstitute) .

Veröf f entlichungen:
Deutsche Bundesbank: Monatsberichte

c) Statistik des langfristigen Kapitalverkehrs mit dem
Ausland

Rechtsgrundlage:
Siehe lfd. Nr.3b.
Periodizität:
Siehe ltd. Nr.3b.

Kreis der Bef ragten:
Gebietsansässige, vrenn sie im Einzelfall Zahlungen itn
Kapitalverkehr von mehr als 500 DM oder Gegenwert
an Gebietsfremde leisten oder von Cebietsfremden
entgegennehmen.

Berichtsweg:
Befragte - Deutsche Bundesbank.

Berichtsweg:
Befragte - Deutsche Bundesbank.

Dargestellte Tatbestände :

Zu L: Stand der Forderungen und Verpflichtungen ge-
genüber Ausländern am Monatsende (Auslandsstatus)'
ZuII.: Stand der kurzfristigen Forderungen und Ver-
pflichtungen gegenüber Gebietsfremden (ohne Forde-
i-r.rge., uha Verpnictrtungen aus Warenlieferungen und
Dieistleistungen), soweit sie zusammengerechnet rnchr
ats 100 000 DM betragen.
ZuI. und IL: Kurzfristige deutsche Kapitalanlagen im
Ausiand und kurzfristige ausländische Kapitalanlagen
im Inland, monatlich und vierteljährlich in gekürzter
Form, jährliche Entwickiung nach Anlagearten und
Ländergruppen, getrennt für die Sektoren »Kredit-
institute« und »Nichtbanken«.

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Deutsclle Bundesbank : Monatsberichte
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XIV. Auslandsstatistik

Vorbemerkung:
Ergebnisse aus der Statistik des Auslandes werden im SIBA
zuiammengestellt und in regelmäßigen bzw. unregelmäßigen
Abständerr veröffentlicht (näheres siehe unter »Veröffent-
lichungen«). Als Quellen dienen im allgemeinen Dokumente,
Mitteitungen und Veröffentlichungen von amtlichen Stellen
der entsprechenden Länder, deutsdier Auslandsvertretungen
bzw. internationaler Organisationen, vereinzelt auch aus-
ländische Zeitschriften u. a. m. Die Ergebnisse werden - so-
weit möglich - nach den vorliegenden Originalquellen der
betreffenden Länder zum Teil durch eigene Feststellungen
ergänzt.
Die Sammlung und Darstellung erfolgt gemäß dem Gesetz
über die Statistik ftir Bundeszwecke (StatGes) vom 3. Sep-
tember 1953 (BGBI. I S. 1314), §2Zift.4. Abdruck S. 147.

A. Allgemeine Auslandsstatistik

1. Internationale Ubersichten

Dargestellte Tatbestände :

Ländervergleiche für ausgewählte Tatbestände, die für
die außenwirtschaftlichen Beziehungen del Bundes-
repubiik von besonderer Bedeutung sind.

Veröf f entlichungen:
IntMon: Monatlicher Belichtsteil mit Konjunkturdaten fi1r zahlreiche
Länderi Sondertabeltenteil Iür wichtige Fachbereiche.
Internationale Ubersicht im StJb

2. Länderberichte

Dargestellte Tatbestände :

Zusammenfassende textliche Darstellungen und sta-
tistische Angaben für einzelne Länder und Ländergrup-
pen: Staats- und Verwaltungsaufbau, Gebiet und Be-
vöIkerung, Gesundheitswesen, Unterricht und Bildung,
Erwerbstätigkeit, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei,
Produzierendes Gewerbe (Bergbau, Energiewirtschaft,
Verarbeitendes Gewerbe, Bauwirtschaft), Binnenhan-
del, Außenhandel, Verkehr, Fremdenverkehr, GeId und
Kredit, Offentliche Finanzen (gegebenenfalls Entwick-
lungspläne und Entwicklungshilfe), Preise, Löhne, Ver-
sorgung und Verbrauch, Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen, Zahlungsbilanzen.

Veröf f entlichungen:
Athiopien (1965); Athiopien, Libyen, Sudan (1961); Algerien (1963);
Arqentinien (1964); Australien (1957); Belgien-Luxemburg (1959) ; Bra-
siliän (1959); Chile (1964); Volksrepublik China (1961); Dominika-
nische Republik (1965); Ecuador (1965); Ellenbeinktiste, Obervolta,
Sierra Leöne (1962); Et Salvador (1965); Frankreich (1961); Ghana,
Guinea, Kamerun, Liberia, Togo (1961); Griechenland (1961); Groß-
britannien und Nordirland (1964); Haiti (1965); Indien (1960); Indo-
nesien (1958); lrak (1959); Iran (1959); Israel (1958); Italien (1959);
Japan (i957); Jordanien (1959); Jugoslawien (1962); Kanada (1958);
Ke;ia (1964)t Kolumbien (1965); Kongo (Leopoldville), Ruanda-
Urundi (1962); Libanon (1959); Madagaskar (1962); Mali (1966); Ma-
rokko (1963); Mongolisctre Volksrepublik (1962); Niederlande (1959);
Nigeria (1961)i Nold-Korea, Nord-Vietnam (1963); Paraguay (1965);
Poien (1961) ; Saudisch-Arabien (1959)i Schweden (1958) ; Sowjetunion
(1960), (Ergänzungsheft: Der Siebenjahrplan 1959-1965 (1961));
Spa.ien (1960); Südafrikaniscie Union (1959); Tansania (1965);
Tichad (1964); Tschechoslowakei (1963) r Türkei (1959); Tunesien
(1963); Uganda (1965); Uruguay (1966); Vereinigte Arabische Re-
publik und Jemen (1961).
(Erscheinungsjahr des letzten Berichts in Klammern,)
In Vorbereitungr Afghanistan, Argentinien, Bolivien, Brasilien,
Burundi, Chile, Costa Rica, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras,
Irak, Iran, KamerLln, Kongo (Leop.), Malawi, Malaysia, Mexiko,
Nicaraqua, Niger, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Rumänien,
Senegal, Somalia, Sudan, Südkorea, Thailand.

Benerkungen:
Außerdem ist vorgesehen, ab 1967 in zwei- bis drei-
jährigen Abständen für rund 120 Staaten sogenannte
Länderkurzberichte zu veröffentlichen, mit knappen zu-

B. Auslandsstatistische Fachgebiete

Besondere Zusammenstellungen für die Bereiche Bevölke-
rung, Kultur, Gesundheitsweien und Landwirtschaft sind
voröeseheni zvr Zert gehen die für diese Gebiete zusammen-
g"ri"Ut"., Angaben nur in die Veröffentlichungen über die
Ällgemeine Airslandsstatistik (vgl. Ifd. Nr' XIVA 1 und 2) ein'

sammenf assenden Darstellungen über die wlrtschaft-
liche und gesellschaftliche Struktur und Entwicklung
einzelner Länder: Staats- und Verwaltungsaufbau, Ge-
biet und Bevö1kerung, Gesundheitsrvesen, Bildungs-
wesen, Erwerbstätigkäit, Land- und Forstwirtschaft,
Fischerei, Produzierencles Gewerbe, Außenhandei, Ver-
kehr, Fremclenverkehr, Geld und Kredit, Offentliche
Finanzen, Preise und Löhne, Sozialprodukt, Zahlungs-
bilanz und gegebenenfalls Entwicklungsplanung'

Industriestatistik
Dargestellte Tatbestände :

I. Bergbau und Energiewirtschaft:
Beschäftigte, Produktionswerte, Investitionen, Produk-
tionsinde"r, jeweils gegliedert nach Zweigen (rund
60 Erzeugnisse mengenmäl3ig).
Installierte Leistung der Elektrizitätswerke, Verbrauch
von Energie und Energieträgern insgesamt sowie in-
dustrieller Verbrauch.
lL Verarbeitende Jndustrie :

Rund 500 industrielle Erzeugnisse (mengenmäßi9), Ka-
pazitäten für eine Anzahl Grundstoffe, Produktions-
indices nach Industriegruppenr Verbrauch ausgewählter
Grundstoffe,

V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Zu I.: Fachserie D, Reihe 8lI (zweiiährlich).
Zu IL: Fachserie D, Reihe 8/II (jährlich bzw. zweijährlich)'
Zu L und II.: IntMon.

LänderberichLe für ausgewählte Länder (unregelmäßig)'
Fachserie D, Reihe 8/S (vorgesehen).

Bemerliungen:
Bisher nur für europäische Länder.
Zusammenstellungen über die Industrie in den außer-
europäischen Ländern sind in Vorbereitung.

2. Außenhandelsstatistik

Dargesteilte Tatbestände :

Darstellung des Welthandels, des Außenhandels von
Ländern, Ländergruppen und Wirtschaftsräumen in
regionaler und faahlicher Gliederung mit-Nachweis des
Anteits der Bundesrepublik Deutschland; Darstellung
des Außenhandels der Partnerländer mit der Bundes-
republik Deutschland nach den ausländischen Statisti-
ken und Gegenüberstellung mit den Ergebnissen der
deutschen Außenhandelsstatistik.

Veröf f entlichungen:
Fachserie G, Reihe B (Beridrte für einzelne Länder- unregelmäßig)'
Außerdem: Fachserie G, Reihe I (monatlich), ReiheT - Sonderbeiträge
(unregelmäßig).

3. Statistik der Straßenverkehrsunfälle

Dargestellte Tatbestände :

Unfälle mit Personenschaden und Verunglückte (je-
weils für ausgewählte europäische Länder und für die
Vereinigten Staaten),

Veröffentlichungen:
Fachserie H, Reihe 6 (monatlidr, jährlich).
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4. Preisstatistik
a) Statistik der Erzeuger- und Großhandelspreise
Dargestellte Tatbestände :

Erzeuger- und Croßhandelspreise wichtiger landwirt-
schaftlicher und industrieller GrunCstoffe (besonders
auch »Weltmarktpreise«) soryie Preisindices (etwa
3000 Preisreihen, etwa 60 Indices).
Veröf f entlichungen:
WiSta* (monatlich).
Fadrserie M, Reihe 9/I, Teil 1 bis 3 (Grundstoffe vierteljährlich;
Weltmarklprei5e mondtl ich).

b) Statistik der Verbraucherpreise
Dargestellte Tatbestände :

Verbraucherpreise für Waren und Leistungen der Le-
benshaltung sowie Preisindices der Lebenshaltung und
des Einzelhandels im Ausland (etwa 2500 Preisreihen
und 100 Indices).
V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Faciserie M, Reihe 9/lI (vierteljährlich).

c) Statistik über den Internationalen Vergleidr der
Preise für die Lebenshaltung

Dargestellte Tatbestände :

Verbrauchergeldparitäten der ausländischen Währun-
gen zur RM/DM, berechnet aus Preisvergleichen der
Lebenshaltungsgüter für Arbeitnehmerfamilien mitt-
lerer Verbraucherschichten. Bisher wurden Vergleiche
mit 65 Ländern berechnet.
V e r ö f f e n t I i c h u n g e n :

Wista 61/8 (M).
Fachserie M, Reihe 10 (monatlict, jährlich).

d) Statistik der Verkehrspreise
Dargestellte Tatbestände :

Eisenbahntarife im Personenverkehr, Frachtraten der
Trampschiffahrt im Seeverkehr; Luftverkehrspreise im
Personen- und Güterverkehr (etwa g50 Preisreihen).
Außerdem monatlich bzw. vierteljährlich Zusammen-
steilung von Indices der Seefrachtraten für 5 Länder.
Veröf f entlichungen:
Factiserie M, Reihe 7 (viertelj ährlich).

5. Lohnstatistik
a) Statistik der tatsächlichen Arbeitsverdienste
D a r gJe ste 11t e Tatb e stände :

Durchschnittliche Bruttoverdienste und Arbeitszeiten
der Arbeiter und Angestellten nach Wirtschaftsgrup-
pen, Berufen und Leistungsgruppen in ausgewählten
europäischen und [Iberseeländern.
Veröf f entlichungen:
Fachserie Ir4, Reihe 12lI (jährtich).

b) Statistik der Tariilöhne und -gehälter
Dar gestellte Tatbestände :

Durchschnittliche tarifliche Stunder-, Tage-, Wochen-,
Monats- ocler Jahreslöhne sor.r.ie lr4onatsgehälter - so-
weit jeweils möglich - nach Geschlecht, Berufen, Ar-
beitergruppen, Wirtschaftszweigen, Lohnzonen in aus-
gewählten europäischen und Uberseeländern.
Außerdem Lohnindices in ausgervählten europäischen
und Uberseeländern [Indices der tariflichen Stunden-,
Tage- oder Wochenlöhne - soweit möglich geglie-
dert - nach Geschlecht, Berufen, Arbeitergruppen und
Wirtschaftszweigen), Einheitliche Unrbasierung auf das
Jahr 1962.

Veröffentlichungen
Fachserie N4, Reihe 12lII.

c) Statistik der Streiks utrd Aussperrungen

Dargestellte Tatbestände :

Anzahl der FälIe, beteiligte Arbeitnehmer sowie ver-
lorene Arbeitstage, jeweils nach ausgewählten euro-
päischen uncl Uberseeländern und - soweit möglich -nach Wirtschaftsabteilungen.

Veröf f entlichungen:
Facüserie M, Reihe 12,I (jährlich)

6. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Dargestellte Tatbestände :

Entstehung und Verwendung des Sozialprodukts sowie
Verteilung des Volkseinkommens.

Veröf f entlichungen:
IntMon 62/1, 4,7i 6314,6, l0; 6.1,'10; 6513, 4, ?, 11, 12; 66, I
Fachserie N (vorqesehenl.

7. Zahlungsbilanzen

Dargestellte Tatbestände :

Zahlungsbilanzen ausgervähltcr Länder, Auslandshilfe
und private Kapitalanlagen irn Ausland der Vereintg-
ten Staaten, Entr,ricklungshilfe der OECD- und Ost-
blockländer.
Gold- nnd Devisenbestände ausgewählter Länder,
Tätigkeit des internationalen Währungsfonds und der
Weltbank.

Veröffentlichungen
StJb.
IntMon.
Fachserie N (vorgesehenl.

-- 14C -



Nachweis
über einmalige oder inzwischen eingestellte Statistiken in früheren Ausgaben

Bezelchnung letzte Fundstelle
Aus-- seltegaDeBevölkerung, Erwerbstätigkeit,

Kul tu r

1. Volkszählung 1946
2. Volkszählung 1950
3. Sonderauszählungsprogramm der Wande-

rungsstatistik
4. Statistische Auswertung der Antragsformu-

lare zum Bundesvertriebenenausweis .... .

5. Aus- und Einwanderungsstatistik .........
6. Erhebung über die nicht eingegliederten

nichtdeutschen Flüchtlinge in Lagern, Hei-
men, Anstalten und ähnlichen Einrichtungen

7. Umsiedlungsstatistik
B. Erfassung der durch die Notaufnahmelager

Uelzen, Gießen und Berlin aus der SBZ und
Ost-Berlin zugewanderten Personen

9. Statistik der Umsiedlungstransporte ......
1 0. Kriegsgefangenenstatistik . . .

11. Registrierung der Kriegsgefangenen, Ver-
mißten, Straf- und Untersuchungsgefange-
nen im Ausland

12. Statistik der Zuzugsgenehmigungen
13. Ausländerstatistik,) ....
14. Berufszählung 1946
15. Berufszählung 1950
16. Beschäftigtenstatistik
17, Statistik der geförderten beruflichen Bil-

dungsmaßnahmen ..
18. Statistik über die Arbeitslage im Kohle-

bergbau
19. Erhebung über die unterstützten arbeits-

losenAusländer...
20. Ubersicht über die Erfüllung der Pflicht-

anteile nach dem Gesetz zum Art. 131 GG . .

21. Schnelimeldungen über Kinderlähmungsfälie
22. Amnestiestatistik

Land- und Forstwirtschaft,
Fischerei

1. Landwirtschaftliche Betriebszählung 1949 ..
2. Zählung der landwirtschaftlichen Klein-

betriebe unter 0,5 ha (im Rahmen der Volks-
und Berufszählung 1950)

3. Gartenbauerhebung 1950 ..
4. Erhebung über die Benutzung von Schlep-

pern und Bodenfräsen in der Land- und
Forstwirtsdraft 1953 (Schleppererhebung) ..

5. Erhebung über die Benutzung von Sch1ep-
pern und Bodenfräsen in landwirtschaft-
lichen, forstwirtschaftlichen und gärtneri-
schen Betrieben 1950

6. Statistik der Arbeitskräfte in landwirt-
schaftlichen Betrieben 1 956/58

7. Statistik der familieneigenen Arbeitskräfte
in den land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieben

B. Erhebung über Anbau und Erträge von
Heil- und Gewürzpflanzen ....

9. Obstbaumzählung 1951 ..
10. Obstbaumzählung 1958 ..
11. Beridrterstattung über Aufforstung ........
12. Berichterstattung über Be- und Verarbei-

tung von Fischen
13. Edelpelztierzählung

Bezeichnung letzle Fundstelle
Alt- seite

UnternehmenundArbeitsstätten saDe

(ohne Landwirtschaft)
1. Arbeitsstättenzählung 1950 .. 1962 64
2, Kostenstrukturerhebungen

a) Erhebung über die Kostenstruktur der
nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten
1950 .. 1962 64

b) Einzeluntersuchungen 1962 65

Industrie und Handrverk
1. Handwerkszählung 1949 . . 1956 12

2. Handwerkszählung 1956 .. .. 1562 72

Bauhauptgewerbe, Bautätigkeit,
Wohnungen

1. Kostenstrukturerhebung in der Wohnungs-
wirtschaft für das Jahr 1953 1962 76

2. Statistik der Wohnraumvergaben . . 1962 78
3. Erhebung über die WohnverhäItnisse der

Arbeiter in den Industrien der Europäischen
Gemeinschaft für Kohie und Stahl 1958 . . . . 1962 79

4. Statistik der Baubeginne .... 1962 76
5. Gebäude- und Wohnungszählung 1950 .. 1958 56
6. Statistik der Gebäude und Wohnungen der

ausländischen Streitkräfte . i956 13

Verkehr
1. Statistik der Güterbewegung im internatio-

nalenVerkehr.....
2. Zusatzerhebung bei den gewerblichen Stra-

ßenverkehrsbetrieben 1951 ..
3. Repräsentativerhebung über den Güter-

verkehr mit Kraftfahrzeugen 1952 ........

1 950
1962

19
AF

1962 40

955
953
953

1962 40
1955 22

26
17

1962
1962

1 955
1962
1962

1962
1 953
1962
1962

1 958
1 950

40
38

19
44

r 950
1 953
1962
1 S50
1 962
1962

19

26
41

19

41

42

r95B 32
1962 93

1962 88

1962 88

1962 96

1953 69

1953 70

1953 70

1962 104

1962
1962

106
107

1 956 i7

1956 28

1962

r) Ergebnisse über Ausländer sind auch im Rahmen der Volkszählung 1961
angefallen und in Heft 7 »Volks- und Berufszählung vom 6. Juni 1961o sowie
in Wista 64111, 114 veröffentlicht.

Geld und Kredit
1. Halbmonatliche Bankenstatistik
2. Kredite und Bürgschaften an vertriebene

Unternehmen und freie Berufe .

3. Erhebung der Einlagen der öffentlichen
Hand .

4. Statistik zur Durchführung der Währungs-
reform

Offentliche Sozialleistungen
1. Statistik der Unterhaltsbeihilfen für An-

gehörige von Kriegsgefangenen
2. Statistik über die sozialen Verhältnisse

der Renten- und Unterstützungsempfänger
1953155

3. Statistik der Lager und Lagerinsassen 1955
4. Repräsentative Zusatzstatistiken auf dem

Gebiet der öffentlichen Fürsorge und der
öffentlichen Jugendhilfe

5. Statistik der 1951 gezahlten Weihnachts-
beihilfen

6. Sondererhebungen auf dem Gebiet der Für-
sorges tatistik

Preise, Löhne,
Wirtschaf tsrechnungen

1. Gehalts- und Lohnstrukturerhebung in der
gewerblichen Wirtschaft 1957 . .

2. Gehalts- und Lohnstrukturerhebung 1953 in
der Landwirtschaft .

3. Lohnstrukturerhebung 1952153 in der Forst-
wirtschaft

4. Erhebung über die Gehälter und Löhne im
öffentlichen Dienst .

5. Erhebung von Wirtschaftsrechnungen in
Arbeiterhaushalten der Montan-Industrien
195611957

1962 52

1962
1962

1950 19

1962 54

1953 33

53
FA

54

57
31

57
62

47
I

1962

1 953

1 953

106

50

50

124

125

126

61

141 --

1562

1962

1962

1 953

1962 123





Redrtsgrundlagen





Vorbemerkung: Es wird darauf
der Gesetze, sondern auf die inha
abgestellt sind.

Die für die Bundesstatistik geltenden speziellen Rechts-
grundlagen sind das Gesetz über die Statistik für Bundes-
zwecke vom 3. September 1953 (StatGes) 1) mit seinen Rah-
menvorschriften und die Gesetze und Rechtsverordnungen
für die einzelnen statistischen Erhebungen. Die Texte dieser
Rechtsgrundlagen und ihrer Begründungen sind, nach Sach-
gebieten geordnet, nachstehend im vollen Wortiaut abge-
druckt.

Zum Verständnis des verfassungsrechtlichen Rahmens und
der supranationalen Rechtsetzung wird im folgenden auf
einige für die amtliche Statistik wichtigen Vorschriften des
Grundgesetzes und des europäischen Rechts hingewiesen.

A. Bestimmungen des Grundgesetzes 2)

1. Das Prinzip der Bindung der Exekutive an
Gesetz und Recht, dem auch die statistische
Verwaltung unterliegt, ist in Artikel 20 Absatz 3 GG
enthalten:

Artikel 2O Abs.3
»(3) Die Gesetzgebung ist an die verlossungs-
mdßige Ordnung, die vollziehende Gewalt
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und
Recht gebuntlen.,.

2, Die Cesetzgebungszuständigkeit für Bun-
desstatistiken ist dem Bund übertragen wor-
den. Dies bestimmt Artikel 73 Nr. 11GG:

Artikel 73
,Der Bund hal die ausschließliche Gesetzge-
bungtiber...
11. die Slatisf.ik lür Buncleszwecke.u

Für die Frage, ob auf einem bestimmten Gebiet
»Bundeszwecke« verfolgt werden können, ist der
gesamte Katalog der Gesetzgebungszuständigkeit
des Bundes von Bedeutung, also die ArtikelT3ff.
und für das Finanzwesen die Artikel 105ff. Nach
diesen Vorschriften über die ausschließliche und die
konkurrierende Gesetzgebung bemißt sich auch die
Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und
Ländern (Artikel 70 Abs. 2 GG).

3. Die Ermächtigung zum Erlaß von Rechts-
verordnungen und die Voraussetzung für den
Erlaß 3) sind in Artikel B0 Absatz 1 GG ausge-
sprochen:

Attikel 8O Abs. 7

»(1) Durch Gesetz können die Bundesregie'
rung, ein Bundesminister oder die Landes-
regierungen ermdchtigt werden, Rechtsver-
ordnungen zu erlassen. Dabei müssen lnhalt,
Zweck und Ausmaß der erleillen Erm'dchti-
gung im Gesetz bestimmt werden. Die Rechts-
grundlage ist in der Verordnung anzugeben.
Ist durch Gesetz vorgesehen, daß eine Er-
mächtigung weiter übertragen werden kann,
so bedarl es zur Ubertragung der Ermdchti'
gung einer Rechtsv erordnung.«

I BGBI. I S.1314 (Abdrud( auf S.147). -'?) Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland vom 23, Mai 1949 (BGBL S, 1). -') Zu der Ermädrti-
gung der Bundesregierung, statistische Erhebungen durch Rechtsverordnun-
gen anzuordnen, vgl. § 6 Abs. 2 Statces.

Rechtsgrundlagen
hingewiesen, daß die Begründungen zu den Gesetzen nicht auf den endgültigen Wortlaut
.ltlichoderinderBezeichnungderParagraphenbisweilenabweichendenGesetzesentwürfe

Allgemeine Bestimmungen

4, Die Ausführung der Bundesgesetze obliegt
grundsätzlich den Ländern. Das ergibt sich aus
Artikel 83, der in Ubereinstimmung mit Artikel30 GG
besagt:

Ailikel 83
»Die Ltinder lühren die Bundesgesetze ds
eigene Angelegenheil aus, soweit dieses
Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder
zuldßt.«

Da die Bundesstatistik nicht zu den Verwaltungs-
gebieten gehört, für die gemäß Artikel 87 Absatz 1

eine bundeseigene Verwaltung eingerichtet ist, wird
sie - soweit keine besonderen Regelungen getrof-
fen sind - von den Ländern durchgeführt, d. h. den
Ländern obliegt es, die Bundesstatistiken zu er-
heben und aufzubereiten.
Eine für die Bundesstatistik wichtige Ausnahme von
diesem Grundsatz enthält Artikel 87 Absatz 3 Satz 1'
Diese Vorschrift lautet:

Artikel 87 Abs.3 So.tz I
»(3) Außerdem können lür Angelegenheiten,
Itlr die dem Bund die Gesetzgebttng zusteht,
selbstdndige Bundesoberbehörden und neue
bundesunmittelbare Körperschalten und An-
stalten des öllentlichen Rechtes durch Bun'
desgesetz errichtet werden. . . .«

Auf Grund dieser Vorschrift ist durch das Gesetz
über die Statistik für Bundeszwecke vom 3. Sep-
tember 1953 das Statistische Bundesamt errichtet
worden, dem die in § 2 im einzelnen genannten Auf-
gaben übertragen wurden (siehe Abdruck S.147).
Näheres über den Gesetzesvollzug durch die
Länder ergibt sich aus Artikel 84 GG:

Artikel 84
»(1) Führen die Länder die Bundesgeselze als
eigene Angelegenheit ous, so regeln sie clie
Einrichtung der Behörden und das Verwal'
tungsverlahren, soweit nicht Bundesgesetze
mit Zustimmung des Bundesrats etwas ande'
res bestimmen.
(2) Die Bundesregierung kann mit Zustim-
mung des Bundesrates allgemeine Verwal-
tung sv or schr i I ten er las sen.
(3) Die Bundesregietung übl die Aulsicht dar-
über aus, daß die Ldnder die Bundesgesetze
dem geltenden Rechte gemdß auslühren. Die
Bundesregierung kann zu diesem Zweck Be'
aultragte zu den obersten Landesbehörden
entsenden, mit deren Zustimmung und, Ialls
diese Zustimmung versagt wird, mit Zustim-
mung des Bundesrates auch zu den nachge-
ordnelen Behörden.
(4) Werden Mö.ngel, die die Bundesregierung
bei der AusIührung der Bundesgesetze in den
Ldndern Iestgestellt hat, nid'tt beseitigt, so
beschließt aul Antrag der Bundestegierung
oder des Landes der Bundesrat, ob das Land
das Recht verletzt hat. Gegen den Beschluß
des Bundesrates kann das Bundesverfossungs-
gericht angerulen werden.
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(5) Der Bundesregierung kann durch Bunde^s-
gesetz, das der Zustimmung des Bundesroles
bedarl, zur Auslührung von Bundesgeselzen
die Beiugnis verliehen werden, Itir besondere
F<ille Einzelweisungen zu erteilen. Sie sind,
außer tvenn die Bundesregierung den Fall lür
dringlich erachtet, an die obersten Landes-
behörden zu richten.«

B. Bestimmungen des Vertrags über die Gründung
der Europäischen Gemeinschaft

1. Die Ziele der Gemeinschaft sind in Artikel 2
des EWG-Vertlags vonr 25.März 1957 1) umschrie-
ben:

Artikel 2
»Aulgabe der Gemeinschalt ist es, durch die
Errichtung eines Gemeinsanten Marktes und
die schrittweise Annäherung der Wirtschafts-
polilik der Mitgliedstaaten eine harmonische
Entwicklung des Wirtschaltslebens innerhalb
cler Gemeinschalt, eine beständige und aus-
gewogene Wirtschaltsausweitung, eine grö-
ßere Stabilitdt, ehle beschleunigte Hebung
der Lebensha)tung und engete Beziehungen
zwischen den Staalen zu lördern, die in die-
s e r G e me i n s chaf t zu s am nteng e s chl o s s e n s i nd. u

2 Die Gemeinschaft hat die in Artikel 4 Absatz 1 des
EWG-Vertrages genannten Or gane :

Artikel 4 Abs. 1

»(1) Die der Gemeinschalt zugewiesenen Aul-
gaben tverden durch lolgende Organe wahr-
genonlmen:

- eine Versammlung,

- einen Rat,

- eine Kommissiolr,

- einen Gerichtshol.

Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm
in diesem Verlrag zugewiesenen Belugttisse.«

Während der Rat für die meisten grundsätzlichen,
insbesondere rechtsetzenden Entscheidungen zustän-
dig ist, hat die Kommission im wesentlichen Verrval-
tungsbefugnisse. Sie wirkt bei den vom Rat zu fas-
senden Beschlr-issen dadurch mit, daß sie auf den
meisten Gebieten ein Vorschlagsrecht besitzt, ohne
dessen Wahrnehmung der Rat keinen Beschluß fas-
sen kann. Auch hat die Kommission die allgemeine
Aufgabe, für die Einhaltung des Vertrages zu sor-

r) BGBI. 1I, 1957 S,766. - 
1) wörtlich ubercinstimnren.l Art. 187 des Ver-

trages über die Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom)
vom 25. März 1057 (BGBI. II S. ?53, 1018), ähnlich auch Art.47 Abs. I cles
Vertrages über die Gründung der Europäischen Cemeinschait fiir Kohle und
Stahl vom 18. April 1951 (BCBI. II S. 447).

gen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedient sich die
Kommission u. a. des Statistischen Amtes der Euro-
päischen Gemeinschaften.

3. Das Amtsgeheimnis ist in Artikel 2l4 geregelt:
Arlikel 214

»Die Mitglieder der Organe der Gemeinschalt,
die Mitglieder der Ausschüsse sorvie die Be'
amten Ltnd sonstigen Bediensleten der Ge-
meinschall sind verpllichtet, auch nach Be-
endigung ihrer Amtstätigkeit Auskünlte, die
ihrem Wesen nach unter das Berulsgeheimnis
lallen, nicht preiszugeben; dies gilt insbeson-
clere ltir Auskünlte über Unlernehmen sorvie
deren Geschditsbeziehungen oder Kosten-
elemente.«

4. Zur Erreichung der Vertragsziele sind die Organe
der Gemeinschaft auf den Einblid< in die rvirtschaft-
lichen Verhältnisse der Mitgliedstaaten angewiesen.
Sie brauchen dazu auch statistisches Material. Arti-
kel213 begründet daher ein allgemeines Aus-
kunftsrecht der Kommission:

Artikel 2132)
»Zttr Erlüllung der ihr übertragenen Autga-
ben kann die Kommission alle erlorderlichen
Auskünlle einholen und alle erlorderlichen
Nachprüiungen vornehmen; der R.ahmen und
die ndhere Maßgabe hierlür werden vom
Rat gemäß den Beslimmungen dieses Ver-
trogs Iestgelegt.«

5. Grundlage für das Auskunftsverlangen können
Rechtsakte der Gemeinschaft sein. Näheres über
die Arten der Rechtsakte bestimmt Artikel 189 des
Vertrages:

Ailtkel 189
»Zur Erlüllung ihrer Aulgaben und nach Maß-
gabe dieses Verlrags erJossen der Rat und
die Kommission Verordnungen, Richtlinien
und Entscheidungen, sprechen Emplehlungen
aus oder geben Stellungnahmen ab. Die Ver-
ordnung hat allgemeine Gellung. Sie jsl jn
allen ihren Teilen verbindlich und gilt un-
mitlelbar in jedem Mitgliedstadl.
Die Richtlinie ist Iü jeden Mitgliedslaat, an
den sie gerichlet wird, hinsichtlich des zu er'
reichenden Ziels verbindlich, überldßt iedoch
den innerstaatlichen Stellen die Wahl der
Form und der Mitlel. Die Entsdteidung isl in
allen ihren Teilen lür dieienigen verbindlich,
die sie bezeichnet.
Die Emplehlungen und Stellungnahmen sind
nicht verbindlich..
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Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (StatGes)
Vom 3. September 19531)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Abschnitt I
Das Statistische Bundesamt

§1
(1) Das Statistische Bundesamt ist eine selbständige Bun-

desoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums
des Innern.

(2) Der Präsident des Statistischen Bundesamtes wird vom
Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung er-
nannt,

§2
Aufgabe des Statistischen Bundesamtes ist es

1. Statistiken für Bundeszwecke (Bundesstatistiken) tech-
nisch und methodisch vorzubereiten, auf ihre Einheit-
Iichkeit und Vergieichbarkeit hinzuwirken, ihre Ergeb-
nisse für den Bund zu sammeln, zusammenzustellen
und für allgemeine Zwecke darzustellen,

2. Bundesstatistiken zu erheben und aufzubereiten, wenn
es in einem Bundesgesetz bestimmt ist oder soweit die
beteiligten Länder zustimmen,

3. nach Maßgabe des § 9 Satz 2 Geschäftsstatistiken zu be-
arbeiten,

4. Statistiken des Auslandes und der internationalen Or-
ganisationen zu sammeln und darzustellen,

5. volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen aufzustellen,
6. an der Vorbereitung der Bundesgesetze, Rechtsverord-

nungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften auf
dem Gebiet der Bundesstatistik mitzuwirken,

7. auf Anfordern der obersten Bundesbehörden sonstige
Arbeiten statistischer und ähnlicher Art durchzuführen
und Gutachten über statistische Fragen zu erstatten.

§3
Das Statistische Bundesamt führt seine Arbeiten nach den

Anforderungen des fachlich zuständigen Bundesministers im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel durch.

Abschnitt II
Der Statistische Beirat

§4
(i) Das Statistische Bundesamt erhält einen Beirat.
(2) Der Beirat setzt sich zusammen aus

1. dem Präsidenten des StatistischenBundesamtes oder
seinem Vertreter im Amt als Vorsitzenden,

2. je einem Vertreter der Bundesministerien, des Bun-
desrechnungshofes, der Bank deutscher Länder und
der Deutschen Bundesbahn,

3. den Leitern der Statistisdren Landesämter oder ihren
Vertretern im Amt,

4. je einem Vertreter der kommunalen Spitzenver-
bände,

5. sieben Vertretern der gewerblichen Wirtschaft und
einem Vertreter der Arbeitgeberverbände,

6. drei Vertretern der Gewerkschaften,
7. zwei Vertretern der Landwirtschaft,
B. zwei Vertretern der wirtschaftswissenschaftlichen

Institute.
Im Falle der Beschlußfassung haben die Vertreter gemäß
Nummern 1 bis 3 nur beratende Stimmen.

(3) Die Landesregierungen sind zu den Sitzungen
rats zu laden. Ihre Vertreter müssen jederzeit gehört

(4) Die Vertreter zu Absatz 2 Nummern 4 bis B sind durch
den Präsidenten des Statistischen Bundesamtes auf Vorschlag
der in Frage kommenden Verbände und Einrichtungen zu
berufen; der zuständige Bundesminister bestimmt die vor-
schlagsberechtigten Verbände und Einrichtungen.

(5) Der Beirat kann für bestimmte Sachgebiete ständige
Fachausschüsse und für einzelne Fragen Arbeitskreise eiu-
setzen. Zu den Sitzungen des Beirats, der Fachausschüsse
und der Arbeitskreise können Sachverständige hinzugezogen
werden. Zu den Sitzungen der Fachausschüsse und Arbelts-
kreise sind die Bundesministerien zu laden und jederzeit zu
hören.

(6) Die Tätigkeit im Beirat, in den Fachausschüssen und
in den Arbeitskreisen ist ehrenamtlich.

§5
(1) Das Statistische Bundesamt hört bei der Durchführung

seiner Aufgaben in methodischen und technischen Fragen den
Beirat oder seine Fachausschüsse und Arbeitskreise. In Fällen,
die der Beschleunigung bedürfen oder einfach liegen, kann
dies auch schriftlich geschehen.

(2) Das Statistische Bundesamt hat die Anregungen und
Vorschläge des Beirats zu prüfen und im Rahmen der ver-
waltungsmäßigen Notwendigkeiten und finanziellen Möglich-
keiten zu verwerten.

Abschnitt III
Anordnung von Bundesstatistiken

§6
(1) Die Bundesstatistiken werden, soweit nicht im Absatz 2

oder in anderen Rechtsvorschriften Ausnahmen zugelassen
sind, durch Gesetz angeordnet.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, statistische Er-
hebungen durch Rechtsverordnungen mit einer Geltungsdauer
bis zu drei Jahren anzuordnen, wenn folgende Voraus-
setzungen gegeben sind:

1. die Ergebnisse der Erhebung müssen zur ErfüIlung
bestimmter, im Zeitpunkt der Erhebung schon fest-
liegender Bundeszwecke erforderlich sein,

2. die Erhebung darf nicht einen unbeschränkten Per-
sonenkreis erfassen,

3. die voraussichtlichen Kosten der Erhebung ohne die
Kosten für die Veröffentlichung dürfen beim Bund
und bei den Ländern zusammen 500000 Deutsche
Mark jährlich nicht übersteigen.

§7
(1) Die Anordnung muß die zu erfassenden Tatbestände

und den Kreis der Befragten bestimmen. Sie ist auf den Er-
hebungsvordrucken anzugeben.

(2) Bei der Einleitung von Bundesstatistiken, die auf frei-
willigen Auskünften beruhen, ist die Freiwilligkeit der Be-
antwortung den Befragten bekanntzugeben.

des Bei
werdeu
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§B
Die Kosten der Bundesstatistiken tragen der Bund und die

Länder nach den bei ihlren entstehenden Arbeiten, soweit
nicht durch Gesetz oder Rechtsverordnung etwas anderes be-
stimmt wirdl).

Abschnitt IV
Besondere Veriahrensbestimmungen

AOJv

(1) Die Bundesminister nehmen die Aufgaben des § 2 bei
Statistiken wahr, deren Unterlagen ausschließlich im Ge-
schäftsgang der Bundesbehörden anfallen oder deren Bear-
beitung sich vom Geschäftsgang nicht trennen iäßt (Geschäfts-
statistiken). Sie können diese Aufgaben ganz oder teilweise
dem Statistischen Bundesamt übertragen.

(2) Die Bundesregierung kann in besonderen Fällen einen
Bundesminister oder die von ihm zu bestimmende SteIIe
ermächtigen, für bestimmte Bundesstatistiken, auch wenn sie
keine Geschäftsstatistiken sind, die Aufgaben des § 2 ganz
oder zum Teil wahrnehmen.

Abschnitt V
Auskunitspflicht

§10
(1) Alle natürlichen und juristischen Personen, Behörden

und Einrichtungen sind zur Beantwortung der ordnungs-
mäßig angeordneten Fragen verpflichtet. Sondergesetzliche
Bestimmungen über Berufsgeheimnisse und Amtsverschwie-
genheit bleiben unberührt.

(2) Die Antwort ist wahrheitsgemäß, vollständig, frist-
gemäß und, soweit nichts anderes bestimmt ist, unentgeltlich
zu geben.

(3) Sind amtliche Erhebungsvordrucke zur Ausfüllung durch
die Befragten vorgesehen, so sind die Antworten auf diesen
Erhebungsvordrucken zu erteilen. Die Richtigkeit der An-
gaben ist durch Unterschrift zu bestätigen, soweit es im Er-
hebungsvordruck vorgesehen ist.

§ 11

Die Verpflichtung der Befragten, Auskunft zu erteilen, be-
steht gegenüber den mit der Durchführung der Bundes-
statistik amtlich betrauten Stellen und Personen.

Abschnitt VI
Geheimhaltungspflicht

§12
(1) Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält-

nisse, die für eine Bundesstatistik gemacht werden, sind,
soweit durch Rechtsvorschrift (§ 6) nichts anderes bestimmt
ist, von den Auskunftsberechtigten geheimzuhalten. DieVor-
schriften der §§ 175, 179, 1BB Abs. 1 und des § 189 der Reichs-
abgabenordnung vom 22.Mai 1931 (RGBI. I S. 187) über Bei-
stands- und Anzeigepflichten gegenüber den Finanzämtern
geiten insoweit nicht für die Auskunftsberechtigten.

(2) Das Statistische Bundesamt, die Statistischen Landes-
ämter und die sonstigen erhebenden Behörden und Stellen
sind berechtigt und verpflichtet, den fachlich zuständigen
obersten Bundes- und Landesbehörden oder den von ihnen
bestimmten Stellen auf Verlangen Einzelangaben auf dem
Dienstweg weiterzuleitenr wenn und soweit dies in der die
Statistik anordnenden Rechtsvorschrift zugelassen und in den
Erhebungsdrucksachen bekanntgegeben worden ist.

(3) Eine Zusammenfassung von Angaben mehrerer Aus-
kunftpflichtiger ist keine Einzelangabe im Sinne dieses Ge-
setz es.

1) Am 4. Mai 1955 ist eine neue Fassung des § 8 in Kraft getretetr (siehe
s.152).

(4) Veröffentlidrungen dürfen keine Einzelangaben im Sinne
dieses Gesetzes enthalten.

Abschnitt VII

Strafen und Geldbußen

§13

(1) Wer ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das rhm
bei seiner Tätigkeit auf Grund dieses Gesetzes anvertraut
worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart
oder verwertet, oder wer eine nach den Vorschriften dieses
Gesetzes geheimzuhaltende Tatsache unbefugt offenbart, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe oder
mit einer dieser Strafen bestraft.

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht,
sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen oder jemandem einen Nachteil zuzu-
fügen, so ist die Strafe Gefängnis bis zu zwei Jahren. Da-
neben kann auf Geldstrafe erkannt werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nur, soweit nicht in anderen
Vorschriften eine schwerere Strafe angedroht ist.

(4) Die Strafverfolgung tritt auf Antrag des Verletzten ein.

(5) Die Offenbarung von geheimzuhaltenden Tatsachen an
die zuständige Verwaltungsbehörde zum Zwecke der Ver-
folgung einer Ordnungswidrigkeit wegen unrichtiger oder
unvollständiger Angaben nach § 14 ist nicht unbefugt.

§14

(1) Eine Ordnungswidrigkeit begeht, wer vorsätzlich oder
fahrlässig Auskünfte, zu denen er nach § 10 verpflichtet ist,
ganz oder teilweise verweigert oder nicht rechtzeitig erteiit
oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht.

(2) Die Ordnungsrvidrigkeit kann mit ciner GelCblße bis
zu 10000 Deutsche Mark geahndet werden,

§15

Wird eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 14 in einem
Betrieb begangen, so kann gegen den Inhaber oder Leiter
und, fails der Inhaber des Betriebes eine juristische Person
oder eine Personengesellsdtaft des Handelsrechts ist, gegen
diese eine Geldbuße bis zu 10000 Deutsche Mark festgesetzt
werden, wenn der Inhaber oder Leiter oder der zur gesetz-
lichen Vertretung Beredrtigte vorsätzlich oder fahrlässig
seine Aufsichtspflicht verletzt hat und der Verstoß hierauf
beruht.

Abschnitt VIII
Ubergangs- und Sctrlußbestimmungen

§16

(1) Laufende Statistiken des Bundes und der Verwaltuug
des Vereinigten Wirtschaf tsgebietes, f ür die beim Inkraf ttreten
dieses Gesetzes die Voraussetzungen des Abschnittes III nicht
vorliegen, können zwei Jahre2) nadr Inkrafttreten dieses Ge-
setzes nicht mehr als Bundesstatistiken durchgeführt werden,
wenn die Voraussetzungen nicht bis zu diesem Zeitpunkt
geschaffen werden. Bis zum Erlaß dieser Rechtsvorsdtriften
geiten sie in ihrem derzeitigen Umfange als Statistiken für
Bundeszwecke.

(2) Fur die Statistiken nadr Absatz 1 gilt bis zum Erlaß
der Redrtsvorsdrriften für die GeheimhaltungspfliÖt die bis-
herige Regelung.

(3) Für Statistiken, bei denen nr Zeit des Inkrafttretens
dieses Gesetzes ein Bundesminister die Aufgaben des § 2
wahrnimmt, gilt die besondere Ermädrtigung der Bundes-
regierung nach § I Abs. 2 als erteilt.

'!) Diese Frist wurde später um vier Jahre, d. h. bis einsciließlich 24, Sep-
tember 1959, verlängert (siehe Anderungsgesetze auf S. 1521153),
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§17
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten

Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I
S. 1) auch im Land Berlin, Rechtsverordnungen, die auf Grund
der in diesem Gesetz enthaltenen Ermächtigung erlassen
werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Uber-
leitungsgesetzes.

§18
Dieses Gesetz tritt am vierzehnten Tage nach seiner Ver-

kündung in Kraft. Das Gesetz über die Errichtung eines
Statistischen Amtes des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom
21.Januar 1948 (WiGBI. S. 19) in der Fassung des §4 des
Gesetzes vom 19. Januar 1949 (WiGBI. S.9) und die Verord-
nung über die Erstreckung von Recht der Verwaltung des
Vereinigten lVirtschaftsgebietes auf dem Gebiet der Statistik

auf die Länder Baden, Rheinland-Pfalz, Württemberg-Hohen-
zollern und den bayerischen Kreis Lindau vom 31. März 1950
(Bundesgesetzbl. S.81) treten zum gleichen Zeitpunkt außer
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 3. September 1953

Der BundesPräsident
Theodor Heuss

Der Bundeskanzler
Adenauer

Der Bundesminister des Innern
Dr. Lehr

Begründungl)

Im Jahre 1872 wurde das »Kaiserliche Statistische Amt«
(seit 1919 »Statistisches Reichsamt«) als zentrale statistische
Reichsbehörde errichtet. Nach der Geschäftsinstruktion des
Reichskanzlers vom 23.Juni 1872 hatte es folgende Aufgaben:

a) alle Unterlagen zu sammeln, zu prüfen und zu bear-
beiten, die auf Grund von Gesetzen oder auf Anord-
nung des Reichskanzlers für die Reichsstatistik zu liefern
waren,

b) die Ergebnisse dieser Arbeiten zu veröffentlichen und

c) sonstige statistische Nachweise zu fertigen und Gut-
achten über statistische Fragen zu erstatten.

Für einzelne Zweige der Reichsstatistik wurden später be-
sondere Gesetze oder Verordnungen geschaffen, so z. B. für
die Außenhandelsstatistik, die Produktionsstatistik der berg-
baulichen Betriebe, die Finanzstatistik und die Volkszählun-
gen. Ein Gesetz aber, das das materielle Recht der Statistik
umfassend regeite, gab es zunächst nicht.

Erst mit dem Gesetz über die Errichtung eines Statistischen
Amtes des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom 2i.Januar
1948 (WiGBI. S, 19) wurde der Versuch unternommen, für die
Statistik die bisher fehlende allgemeine und umfassende ge-
setzliche Grundlage zu schaffen.

Das Gesetz grenzte die Zuständigkeit des Statistischen
Amts gegenüber den Verwaltungen des Vereinigten Wirt-
schaftsgebietes und gegenüber den Ländern ab. Es brachte
den Statistischen Ausschuß, der das Statistische Amt in wich-
tigen Fragen der Koordinierung, der Aufgabenverteilung und
auf methodisch-technischem Gebiet zu beraten hatte. Es be-
stimmte auch allgemein die Rechtsform, in der Statistiken
angeordnet werden sollten. Die Regelung war aber unvo1l-
ständig. Wesentliche Teile des materiellen Rechts der Sta-
tistik, wie z. B. die Auskunftspflicht und die Geheimhaltungs-
pflicht, wurden durch sie nicht erfaßt.

Das Gesetz, das zunächst nur für die amerikanische und
britische Besatzungszone galt, wurde durch die VO vom
31.März 1950 auch für die französische Besatzungszone für
anwendbar erklärt (VO über die Erstreckung von Recht der
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes auf dem
Gebiete der Statistik auf die Länder Baden, Rheinland-Pfalz,
Württemberg-Hohenzollern und den bayerischen Kreis Lin-
dau - Bundesgesetzbl. 1950 S. 81). Die Ausdehnung auch auf
Westberlin ist vorgesehen (v91. Drittes Uberleitungsgesetz
vom 4. Januar 1952 - Bundesgesetzbl l S. 1). Es gab trotz
der erwähnten Mängei eine brauchbare Ubergangslösung.
Die Zuständigkeitsabgrenzungen und Organisationsformen
des Gesetzes wurden zum Vorbild des vorliegenden Ent-
wurfs. Sie bedurften aber in Einzelheiten noch einer sorg-
fäItigen Anpassung an die Bestimmungen und Grundgedau-

A. Allgemeiner Teil

I. Geschichtliches

Bundestagsdrucksache Nr. 4168 vom 9, März 1953 (siehe Vorbemerkutrg
S. 145 oben).

ken des Grundgesetzes in Anlehnung an die in den letzten
Jahren entwickelte Verwaltungspraxis.

Der Entwurf regelt zum ersten Male in der Geschichte der
Statistik Deutschlands umfassend das gesamte Organisations-
und Verfahrensrecht sowie das materielle Recht der Statistik.
Er beschränkt sich allerdings gemäß den Abgr-enzungen der
Zuständigkeiten nach dem Grundgesetz auf die Statistik für
Bundeszwecke (Bundesstatistik) (ArtikelT3 Zift. 11 GG)'

II. Allgemeine Vorbemerkungen

Die umfassende Regelung des gesamten Rechts der Bun-
desstatistik entspricht einem schon in der Vergangenheit auf-
getauchten Bedürfnis. Nach dem Erlaß des Grundgesetzes
wurde aber die Anpassung an die veränderten staatsrecht-
lichen Verhältnisse vor allem aus folgenden Gesichtspunkten
notwendig:

1. Die Grundsätze des Rechtsstaats und die Gewährleistung
der persönlichen Freiheit des Staatsbürgers durch das
Grundgesetz verlangen, daß Eingriffe in diese Freiheit
durch Gesetz allgemein festgelegt und umrissen werden.
Jede statistische Befragung, die sich an Einzelpersonen
wendet, enthält aber einen solchen Eingriff.

2. Bund, Länder und auch andere Einrichtungen haben
vielfach Interesse an der gleichen Statistik, Dabei dek-
ken sich die Anforderungen nicht immer, sondern
schneiden und überlagern sich. Es muß daher im Rah-
men der Bestimmungen des Grundgesetzes Vorsorge
getroffen werden, daß auch bei Bundesstatistiken eine
Angleichung vorgenommen wird, die den Erfordernissen
der Praxis entspricht, die Verwaltung vereinfacht und
Kosten erspart,

III. Die einzelnen Abschnitte des Entwurfs

1. Das Statistische Bundesamt (Abschnitt I).

Das Statistische Bundesamt wird als selbständige Bundes-
oberbehörde auf Grund des Artikels 87 Abs. 3 Satz 1 GG in
Verbindung mit Artikel 73 Zift.11 GG errichtet, Es ist aus
dem Statistischen Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
hervorgegangen, das Ende 1949 »mit der Führung der Sta-
tistik für Bundeszwecke beauftragt« wurde. Durch die Ver-
ordnung zur Auflösung und Uberführung von Einrichtungen
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom
B. September 1950 (Bundesgesetzbl. S,678) wurde es dann
als »Statistisdres Bundesamt« in die Verwaltung des Bundes
überführt.

Die Verteilung der Aufgaben zwischen dem Statistischen
Bundesamt und den Statistischen Landesämtern und die Be-
rücksichtigung der Länderinteressen entsprechen dem Grund-
gesetz und den Grundgedanken des föderalistischen Staats-
aufbaues. In der Verwaltungspraxis hat sich diese Aufgaben-
verteilung seit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes bereits
eingebürgert.

Durch Abschnitt I findet also ein tatsächlich und rechtlich
schon bestehender Zustand seine gesetzliche Regelung.
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2. Der Statistische Beirat (Abschnitt II).

Die vielfach widerstreitenden Belange der statistischen
Auftraggeber und der sonst an den statistischen Ergebnissen
interessierten SteIIen auf der einen Seite, der Träger der sta-
tistlsciren Arbeit und der Geldgeber auf der anderen zwan-
gen schon das Statistische Amt des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes zu einer sorgfältigen Abstimmung auf methodisch-
technischem Gebiet. Hierfür stand ihm ein Statistischer Aus-
schuß zur Seite, in dem aIIe vorzugsweise an der Statistik
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes beteiligten Stellen ver-
treten waren. Der Statistische Ausschuß setzte seine Tätig-
keit auch beim »Statistischen Bundesamt« fort. \Megen der
besonders wertvollen Facharbeit, die der Ausschuß in seiner
beratenden Tätigkeit bisher geleistet hat, soll er als »Sta-
tistischer Beirat« in entsprechender Zusammensetzung bei-
behalten werden.

3. Verfahren (Abschnitt III-IV).
a) Der Äbschnitt III hä}t an der bestehenden Ubung fest,

daß die großen umfassenden statistischen Erhebungen
durch Gesetz angeordnet werden, schafft aber gleidt-
zeitig die grundgesetzlichen Voraussetzungen für eine
Anordnung von Bundesstatistiken durch Rechtsverord-
nung in bestimmten FäIIen, die nach Zweck, Inhalt und
Ausmaß abgegrenzt werden.

Durch diese Bestimmungen wird erstmalig für alle
Bundesstatistiken festgelegt, in welcher Form sie an-
zuordnen sind,

Für die Anordnung von Erhebungen, bei denen nur
Behörden und Einrichtungen des Bundes befragt wer-
den, genügt entsprechend den Grundsätzen des Organi-
sationsrechts eine Verwaltungsvorschrift. Einer aus-
drüdrlichen Vorschrift hierüber im Gesetz bedarf es
nicht.

b) Nach den Vorschriften über die Anordnung von Bundes-
statistiken müßten an sich Vorschriften über ihre Durch-
i'ührung folgen. Da aber nach Artikel 83 GG die Durch-
führung der Bundesgesetze eigene Angelegenheit der
Länder ist, gehört auch ihre gesetzliche Regelung zur
Zuständigkeit der Länder. In der Praxis werden die
Bundesstatistiken Iast ausnahmslos von den Statistischen
Landesämtern durchgeführt.

B. Die einzelnen Bestimmungen
Zu§l

Das Statistische Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes,
das unter der Bezeichnung »Statistisches Bundesamt« gemäß
Artikel 130 GG auf den Bund überführt worden ist, hat seinen
derleitigen Sitz in Wiesbaden-Biebrich.

Zu§2
Die Zuständigkeiten des Statistischen Bundesamtes sind

erschöpfend aufgezähIt. Es sind im wesentlichen die gleichen,
wie die des Statistischen Amtes des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes. Neu hinzugekommen ist die Bearbeitung von Ge-
sdräftsstatistiken, die ihm von den Bundesministerien ganz
oder teilweise übertragen werden kann (v91. Ziffer3), das
Sammeln und Darstellen der Statistiken des Auslandes und
der internationalen Organisationen (vgl. Ziffer 4) sowie das
Aufstellen volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (vgl. Zif-
fer5). Aber auch die Aufgaben auf dem Gebiete der Aus-
Iandsstatistik und der voikswirtschaftlidren Gesamtrechnun-
gen sind nicht neu. Sie werden vom Statistischen Bundesamt
zur Befriedigung dringender Bedürfnisse der Bundesregie-
rung seit langer Zeit durdrgeführt. Insbesondere die volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen gehören mit zu den drin-
gendsten und wichtigsten Aufgaben des Statistisdlen Bundes-
amtes. Sie geben eine für die Bundesminrsterien unentbehrliche
Gesamtsdrau, die aus fast allen Arbeitsgebieten des Amtes
zusammengesetzt ist. Neu ist also nur die ausdrüd<liche Zu-
weisung dieser Zuständigkeiten durch das Gesetz.

Zif.f. er I
Zum »Vorbereiten« einer Bundesstatlstik gehört insbeson-

dere das Ausarbeiten der Fragebogen und der sonstigen Er-
hebungspapiere, des Erhebungsverfahrens, des Tabelletl-
programms, des Verlaufs der Aufbereitung und des Ver-
öff entli chun gspro gramm s.

Zif.f.er 2

Hier ist absidrtlidr von der Zustimmung der Länder, nidrt
von der des Bundesrates, zur Erhebung und Aufbereitung
r.on Bundesstatistiken die Rede. Dadurch rvird ausgeschlos-
sen, daß die Länder, die rhre Zustimmung nicht erteilen wol-
Ien, im Bundesrat überstimmt werden können. Andererseits
wird sidrergestellt, daß audr dann, wenn ein TeiI der Länder
die Zustimmung nicht erteilen will, für diejenigen Länder,
die sie dennoch erteilt haben, Bundesstatistiken zentral er-
hoben und aufbereitet werden können.

4. Auskunf ts- und Geheimhaltungspflicht (Abschnitt V-VI).
Jede Statistik ist entscheidend davon abhängig, daß einer-

seits der Befragte zur Auskunftserteilung verpflictrtet und
andererseits die Geheimhaltung der geforderten Einzelanga-
ben verbürgt ist.

Bisher fehlte eine allgemeine Vorsdrrift dieser Art. Als
Ersatz wurden entsprechende Bestimmungen in die Sonder-
gesetze aufgenommen, die Statistiken anordneten. Es ist not-
wendig, in den vorliegenden Entwurf nunmehr eine allge-
mein verbindliche Regelung einzubauen, da es sidr um stets
gleichbleibende Vorschriften von grundsätzlidrer Art han-
delt, die nicht nur bei Statistiken erforderlidr sind, die durch
Gesetz, sondern auch bei soldren, die durch Rechtsverord-
nung oder Verwaitungsvorschrift angeordnet werden.

5. Straf en und Geldbußen (Abs&nitt VII).

Der Staat igt bei der Durdrführung zahlreidrer Aufgaben
darauf angewiesen, daß die von ihm gestellten statistischen
Fragen rechtzeitig, wahrheitsgemäß und vollständig beant-
wortet werden.

Damit dieser Forderung der notwendige Nadrdruck ver-
liehen werden kann, ist das Verweigern der Auskunft oder
das Erteilen einer unrichtigen Auskunft als Ordnungswidrig-
keit mit einer Geldbuße bedroht worden.

Der Befraqte muß sich andererseits darauf verlassen kön-
nen, daß die von ihm gegebenen Auskünfte geheimgehalten
werden. Die Geheimhaltungspflidrt ist im Absdrnitt VI ge-
regelt. Eine Verietzung dieser Geheimhaltungspflicht ist nadr
§ 13 strafbar.

zu§3
In § 1 Abs. 1 wird nur die Dienstaufsidrt geregelt. Es ist

daher eine Vorsdrrift erforderliö, die klarstellt,

1. daß das Statistische Bundesamt entspredrend seiner
Aufgabenstellung als ein den Bedürfnissen aller Mini-
sterien dienendes Verwaltungsorgan den fadrlidten
Anforderungen des jeweils federführenden Bundes-
ministers zu entsprechen hat und

2. daß das Bundesministerium des Innern insoweit aus
seinem Dienstaufsichtsrecht keine Befugnisse zur Er-
teilung von Weisungen herleitet.

Der Präsident des Statistisdten Bundesamtes ist für die
ordnungsmäßige Durchführung der Arbeiten dem f ederf ühren-
den Bundesminister verantwortlidt. In methodisdren und
wissenschaftlidren Fragen der Statistik soll er nidlt an fadr-
lidre Weisungen gebunden sein.

Zu§4
Äbsatz 2

Die Zusammensetzung des Statistischen Beirats entspridrt
irr wesentlidren der des bisherigen Statistisöen Ausschusses
beim Statistisdren Amt des Vereinigten Wirtsdraftsgebietes.
Als grundsätzlidr neue Mitglieder sind Vertreter der Bank
deutscher Länder, der Deutsdren Bundesbahn, der Arbeit-
geberverbände und der wirtschaftswissenschaftlidren Insti-
tute vorgesehen, die im Gesetz über die Erridttung eines
Statistisdren Amts des Vereinigten Wirtsdraftsgebietes
nicht berüdrsidrtigt waren, die aber zum Teil schon jetzt in
ständiger Praxis zu den Sitzungen des Statistisdten Aus-
schusses hinzugezogen werden,
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Absatz 3

Neu ist auch clie zusätzliche Festlegung, dilß clie Landes-
regierungen zu den Sitzungen des Beirats zu laden sind, und
da"ß ihre"Vertreter jederzeit gehört werden müssen. Bisher
entsprach dies nur einer Verwaltungsübu-n-9. Es erscheint
abei richtiger, hieraus eine gesetzliche Verpflichtung zu
machen. Diö Länder tragen die Kosten der Durchführung der
Bundesstatistiken. Sie liaben daher ein Interesse daran, daß
ihre Ansicht in besonderen grundsätzlichen Fraqen, die sidr
mehr auf die Verwaltung und Finanzierung beziehen, nicht
allein von dem statistisc6en Fachmann, dem Leiter des Sta-
tistischen Landesamts, vorgetragen wird, der ständiges Bei-
ratsmitglied ist.

Absatz 5

Einem W-unsche der Praxis entsprechend, können nunmehr
auch besondere Arbeitskreise eingesetzt werden, die ein-
zelne Fragen bearbeiten sollen. Diese Möglichkeit bestand
bis dahin gesetzlich nicht. Sie <iient der Entlastung des Bei-
rats.

notwendig, weil cliese Statistiken ar-rs Gründen der organi-
satorische'n Zrveckmäßigkeit tnd der Kostenersparnis weit-
geliend clen Ressorts vorbehalten bleiben müssen'

Absatz 2

Ausnahmsweise kann es aus Zweckmäßigkeitsgründen
wünschenswert sein, daß die Bundesministerien nicht nur
ihre Geschäftsstatistiken, sondern auch andere Statistlken
gemäß § 2 bearbeiten, für die nach der gJrunclsätzlichen Re-

[elung äas Statistische Bundesamt zuständig rväre' Hier-zu
üeaari es jedoch einer besonderen Ermächtigung- durch die
Bundesregierung, damit nicht clurch eine zu häufige Durch-
brechung des Glundsatzes dem Statlstischen Bunrlesamt die
Erfüllun! seiner Aufgaben er-schwert oder unrnöglich ge-
macht wircl,

Zu§5
Der Aufgabenbereich des Beirats entspricht dem des bis-

herigen Stätistischen Ausschusses. Durch den Beirat werden
nichf nur die Erfahrungen der Fachleute nutzbar gemacht; er
gibt vor allem auch die Möglichkeit, schon frühzeitig die Be-
äürf.rirse der Länder und die Wünsche der interessierten
Kreise kennenzulernen, zu erörtern ttnd aufeinander abzu-
stimmen.

Zu §6
Es wird hierzu auf 17I Ziffer 3a cles Allgemeinen Teils der

Begründung Yerwiesen.

Zu§7
Absatz 1

Zu§10
Absatz 1

Absatz 1 enthält den Grundsatz, daß natüriiche und ju-
ristische Personen, Behörden und Einrichtungen der statisti-
schen Auskunftspflicht unterliegen. Sie haben die ordnungs-
mäßig, rI. h, naCh den Vorschriften des § 6, angeordneten
Fragen zu beantworten.

Sondergesetzliche Bestimmungen, z. B über'-Berufsgeheim-
nlsse, Airtsverschwiegenheit uiw., werden durch die hier
normierte Auskunftspflicht nicht berührt' Durch die selbstän-
dig begründete Ausliunftspflicht werden die Lücken für alle
Bulndeistatistiken geschlosien, für die eine Auskunftspfl icht
nicht aus der Veroidnung über Auskunftspflicht vom 13' Juli
1923 (Reichsgeseizbl. I S.723) abgeleitet werden kann'

Absatz 2

Absatz 2 erläutert clen Inhalt der Auskunftspflicht und be-
stimmt, daß clie Auskünfte grundsätzlich unentgeltlich erteilt
werden müssen. Da statisiische Arbelten termingebunden
sincl und verspätet erteilte Auskünfte nicht nur zwecklos
sind, sondern äuch den Wert des statistischen Ergebnisses
in Frage ste1len, war es erforderlich, besonders zu be-
stimmeir, daß die Fragen fristgemäß beantwortet werden
müssen.

Absaiz 3

Die Vorschrif t regelt die Form der Auskunftserteilung'

§ 7 dient dem Rechtsschutzbedürfnis der Befragten' Sie.sol-
len prüfen können, ob und in welchem Umfange sie zur Aus-
kunitserteilung verpflichtet sind. Dabei sind entsprechend
der Natur dei Statistik die Begriffe »Kreis der Befragteu«
56vris »die zu erfassenden Tatbestände« dahin zu verstehen,
daß nicht jede Einzell-reit festgelegt, sondern nur der große
Rahmen umschrieben werden solI.

Absatz 2

Bei den »freiwilligen Statistiken« handelt es sich in der
Hauptsache um solc6e Statistiken, bei denen es wegen der
beso-nderen Art der zu erfassenden Materie untunlich ist,
eine Ausktinftspflicht zu begründen' Darunter fäIlt z B die
Anforderung vön laufend geführten Haushaitsbüchern, die
a1s Unterlagl für Untersuchüngen über die Verbrauchsstruk-
tur dienen, Hier zeitigt die freiwillige Mitarbeit eines klei-
nen ausgewählten Peisonenkreises bessere Erfolge als ge-
sctzlicher Zwang.

Zu§8
Die Kostenregelung entspricht der verfassungsrechtlichen

Situation. Nach ArtikäI 83 GG führen die Länder die Bundes-
gesetze ais eigene Angelegenheiten und- daher in eigener
Finanzverantwärtung dürch. Insoweit hat § B also nur rechts-
erklärende und nicht rechtsbegründende Becleutung

Die Frage, ob und in welchem Umfange den Gemeinden
und Gemeindeverbänden die Kosten für die bei ihnen an-
falienden Arbeiten zur Durchführung einer Bundesstatistik
zu erstatten sind, kann nicht durch Bundesgesetz geregelt
werden. Die Regelung muß der Landesgesetzgebung über-
lassen bleiben.

Absatz 4

Im Interesse der Richtigkeit und Vollständigkeit der Be-
antwortung und damit dei statistischen Ergebnisses besteht
in der Pra"xis clas dringencle Bedürfnis, daß sich die Zähier
oder sonst rnit der Erhöbung betrauten Personen aD Ort und
Stelle von der Richtigkeit cler Angaben der Befragten über-
zeugen. Sehr häu{ig iit insbesondere bei repräsentativen Er-
hebüngen das Inteiesse an cler wahrheitsg-emäßen und voll-
stäncli§en Auskunft so groß, daß die Vorschriften über Geld-
bußen"nicht ausreichen, um dieses Interesse zu schützen'
Durch eine nachträglich auferlegte Geldbuße kann der oft
erhebliche Schaden, der durch unrichtige und unvollständige
Auskünfte angerichtet wird, nicht wieder gut gemacht wer-
den. Ebenso häufig rverden in der Praxis aus Nachlässigkeit,
Unachtsamkeit odär Ungervandtheit im Schreiben und beim
Lesen der Erhebungspapiere unrichtige Auskünfte ohne Ab-
sicht und Vorsatz gegeben.

In allen FäIlen, in denen es auf clie Richtigkeit auch weni-
ger Einzelangaben entscheidend ankommt, muß daher durch
üesondere Värschrift eine Verpflichtung begründet werden,
die Nachprüfung der Richtigkeit der Angabea an Ort und
Stelle zu tlulclen. Eine Verpflichtung, den Zähiern und den
mit der Erhebung betrauten Personen das Betreten der Woh-
nung zu gestatten, besteht nicht.

Absatz 5

Die Vorschrift beschränkt die Verpflichtung, die ja einen
Eingriff in clie private Rechtssphäre darstellt,^auf die FäIIe,
in äenen die R-echtsvorschrift, durch die die Statistik ange-
ordnet wird, auf die Vorschrift des Absatzes 4 ausdrücklich
Bezug nimmt. Dadurch soll einer überflüssigen Ausweitung
der üerpflichtung des Absatzes 4 entgegengewirkt rverden'

Zu§9
Absatz 1

Die Bestimmung des Absatzes 1 Satz 1 bringt- erstmalig
eine Definition del Begriffs »Geschäftsstatistik«. In der zu-
rückliegenden Zeit haben sich Schwierigkeiten daraus er-
geben, "daß dieser Begriff verschieden ausgeiegt wurde' Die
itir di" Geschäftsstatiitiken vorgesehene Sonderregelung ist
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Zu§11
Die Vorschrift umreißt den Kreis der Auskunftsberech-

tigten.

Zu§12
Absatz 1

Hier wird der Grundsatz festgelegt, daß alte Einzelanqaben
von allen Auskunftsberechtigten geheimzuhalten sind und
insbesondere nicht zu Auskünften und Anzeigen an clie Fi-
nanzämter benutzt lverden dürfen.

Absalz 3

Die Vorschrift gibt eine Definition des Begriffs »Einzel-
angabe«, vor allem um Unsicherheit in der sirafrechtlichen
Praxis bei der Verfolgung der unbefugten Weitergabe von
Einzelangaben zu vermeiden.
Zu§13

Die Strafbestimmung gibt die notwendige Sicherung der
Interessen der Befragten an der Geheimhaltung ihrei An-
gaben.
Zu§14

Während die Verletzung der Geheimhaltungspflicht als
Straftat angesehen wird, ist die Verletzung dei Äuskunfts-
pflicht nur eine Ordnungswidrigkeit. Es ist änzunehmen, daß
Geldbußen bis zur Höhe von 10 000 Deutsche Mark aus-
teichend sein rverden, um die Auskunftspflicht in allen
Fällen durchzusetzen.
Zu §ls

Es ist nicht möglich gewesen, eir-re abstrakte ailgemein ver.-
bindliche Definition des Begriffs »Bundesstatistiku oder »Sta-
tistik für Bundeszwecke" zu finden. Es wird daher auch in
Zukunft von Fall zu Fatl geprüft werden müssen, ob eine
geplante Statistik eine Bundesstatistik ist.

Für die bei Inkrafttreten cles Gesetzes bereits laufenclen
Statistiken muß daher bestimmt werden, ob sie als »Bundes-
statistiken« gelten sollen. Die Weiterführung als Bundes-
statistik ist jedoch nur für die Dauer von zw-ei Jahren mög-
lich. Innerhalb dieser Zeit müssen die Voraussetzungen der
Abschnitte IiI-IV, insbesondere des § 6 nachgeholt -,verden.

Absatz 2

Das Interesse des Auskunftsverpflichteten an der Geheim-haltung erstreckt sich aber nicht nur auf clas durch Straf-
vorschriften sanktionierte Verbot cler- Veröffenilichung oder
Bekanntgabe von Einzelangaben, sondern ebenso auf Artund Umfang der Verwertung von Einzelangaben clurch dic
obersten Bundes- und Landesbehörden, für deren Aufgaben-
bereiche die Statistiken durchgeführt werden. Deshaib be-stimmt Absatz 2, daß die Weitergabe von Einzelangaben
von der erhebenden Behörde oder Stelle im Weqe der dlensl_
lichen Berichterstattung an die fachlich zustäncligen obersten
Bundes- und Landesbehörden nur zulässig ist, wenn und so-weit es den Befragten vorher bekanntgegeben worden ist.
Der Rechtsschutz der Befragten erfordert ei, daß, wenn schorreine allgemeine statistische Auskunftspflicht begründet wircl,die eincn Einqriff in die private Rechissphäre äes einzelnendarstellt, dieser auch erfährt, inwieweit und zu welchem
Zweck seine Einzelangaben verwertet werden.

I. Auf Grund des § 4 des Cesetzes zur Regelung finau-zieller Beziehungen zwischen dem Bund und dän Län-
d_ern _(Viertes Uberleitungsgesetz) vom 27. April 1g55
(Bundesgesetzbl. I vom 3. Mai 1955 S. 189) eihalt § 8StatGes folgende Fassung:

Anderungen des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke (StatGes)
Vom 3. September 1953

II. Die gemäß § 16 Abs.1 StatGes am 24. September 1955 abgelaufene Frist wurde durch das nachstehend abgedruckteGesetz um zv,,ei Jahre verlängert.

Gesetz zur Anderung des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke
Vom 8. August 19SS 1)

,r§ 8
Die Kosten der Bundesstatistiken werden, soweit sie bei

den Bundesbehörden entstehen, vom Bund, im übrigen von
den Ländern getragen.«

Diese Anderung ist nach § 11 des o. a. Gesetzes am 4. Mai
1955 in Kraft getreten.

§3
Dieses Gesetz tritt am 25. September 1955 in Kraft

Das vorstehende Gesetz '"vird l'riermit verkiindet.
Bonn, den 8. August 1955

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
B1ücher

Der Bundesminister des Innern
Dr. Schröder

- Der Bundestag hat mit Zustimmung cles Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

§1
In § 16 Abs. i Satz 1 des Gesetzes ül.rer clie Statistik für

Bundeszrvecke vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I
S. 1314) werden die Worte »zwei Jahre« ersetzt äurch die
Worte »vier Jahre<r.

§2
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 cles Drit-

ten_ Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (BGBI. I S. 1)
auch im Land Berlin.

,f fCfr. I vom 15. Arrgusr 1955 S. 507.



Begründungl)
Nach § 16 Abs. 1 des Gesetzes über die Statistik für Bun-

deszwecke (StatGes) vom 3. September 1953 können laufende
Statistiken des Bundes und der Verwaltung des Vereinigten
Wirtschaftsgebietes, für die beim Inkrafttreten des Statisti-
schen Gesetzes keine Rechtsgrundiagen nach seinem Ab-
schnitt III vorliegen, zwei Jahre nach Inkrafttreten des Sta-
tistischen Gesetzes nicht mehr als Bundesstatistiken durch-
geführt werden.

Diese Vorschrift verfolgt den Zrveck, daß innerhalb der
gesetziichen Frist der Umfang der gesamten Bundesstatistik
überprüft wird. Bei dieser Gelegenheit sollte festgestellt
werden, ob und in welchem Umfange Statistihen noch durch-
geführt werden, auf die in Zukunft verzichtet werden kann.
Än diesen Feststellungen sind in erster Linie die Länder

lnteressiert, die nach Art. 83 GG und nach § B des StatGes
grundsätzlich die Kosten der Bundesstatistik zu tragen haben.
Eine sinnvolle Beteiligung der Länder setzt eine Abstimmung
der Ressortauffassungen in den einzelnen Ländern und
darüber hinaus eine zusanmengefaßte Stellungnahme alier
Länder voraus. Dieses Verfahren bedarf allerdlngs einer
längeren Zeit als bei der Abfassung des StatGes voraus-
gesehen werden konnte.

Da auf die Einschaltung der Länder bei den zu schaffenden
neuen Rechtsgrundlagen nicht verzichtet und es den Ländern
nicht zugemutet werden kann, in einer den sachlichen Bedürf-
nissen abträglichen Eile zu den Vorlagen der Bundesregie-
rung Stellung zu nehmen, ist eine Verlängerung der Frist
des § 16 Abs. 1 StatGes erforderlich.

Die durch das Anderungsgesetz vom B. August 1955 um
zwei Jahre verlängerte Frist gemäß § 16 Abs. 1 StatGes
wird durch das nachstehend abgedruckte Gesetz um

Der Bundestag hat mit Zustimrnung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

§1
In § 16 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Statistik für

Bundeszwecke vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I
S.1314) in der Fassung des Gesetzes zur Anderung des Ge-
setzes über die Statistik für Bundeszwecke vom 8' August 1955
(Bundesgesetzbl. I S. 507) werden die Worte »vier Jahre« er-
setzt durch die Worte »sechs Jahre«.

§2
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. t des Dritten

Uberleitungsgesötzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I
S.1) auch im Land Berlin.

§3
Dieses Gesetz gilt nicht im Saarland.

zwei weitere Jahre, d.h. bis einschließ1ich 24. September
1959, verlängert.

§4
Dieses Gesetz tritt am 25. September 1957 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 15. Juli 1957

Der BundesPräsident
Theodor Heuss

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
B1ücher

Der Bundesminister des Innern
Dr. Schröder

Zweites Gesetz zur Anderung des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke
Vom 15. Juli 19572)

I,iinfijqun f, eines i;bschnitt 1 a ln das lesetz :,,..sr:t oie ltatistilr für.' 1I 3',tnö.e:: - ccka

IV. fuf Grund des § B des Gesetzes zur Ourchfuhrung Cer Ver-
ordnung Nr. 70 I 66 lElß (Agrarstnrkturerhebungsgesetz) vom

23. 0ezember 1965 (BGBlrl§.6tr2), in Kraf t setreten am

29. Dezember 1ßiß;-fritl nach § 15 StatGes foltender Ab-

-sthtritt Vll a eingafügt:

,,Al.rsciririil- Vii a
Iicsoi'idet e B es I rrnn'u.rn gcu i'j r' S ta t. j s Ii]rer: clcr.

Er: rop ii i sr.i: cn \A,-i r tsch a f rs g c r;rt i risch.if i
li ncl dr: r' E Lr lop ii i scir cir Atoirt gc irr ci n s<lt af t

§ 15a
D:;; -.-sg iC bis 1.5 sinci arich ar.if st.i;isiischc Erhe-

l;i.t,1..,i,;l arltZui\,0liricl, riic dLrr.Cir ci:t O VCiotclrfnug
clcr-ili.ir'oi:üisciii:ii \,\iii'ts<.i,altsgi:rlrc;lt;..: ;ii. ocicr clcr
ll'.i::ooiiisc:llelt ;\tonigemeir:schalL a:r(j.:.)j (iilet sincl,
Dir:s giit ilil clie §§ 13 bis i5 aucli drinn, tr,enn d;e
Au slr u rli is jill ;.r:i: t oci c t' G e t-i cir::rh ai tii n gso ili cii i i n e i n erl
\/r':'.->l'«iiuirg cie; Europirischen lVirisr:ilaitsEemcin-
st'itg,?t orir:i Cer tltii op.iisrlt,_ 11 r\_l,r;l;, ri:;,,,-,;i;,,r-;t,.it.
;Ddr:l iu cinenr hierzu r_:;iasslitcn i)iirc,r:li,j.tir,r,s-
gesctz bcstimnt'. ist."
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Aufhebung des § 'l ! und Anderung des § t! a i1 § !, des Oesetzes über die Statistik für Bundesz!'/ecl'.e

t

}

Artikel l) des Einführungsgesetzes zum Ge-

setz über Ordnungsvridrigkeiten (eOO'rliG) vom

24. l'1ai 1968 (BGBI. I S. 503), in Kraft ge-
troten an 1. Cktober 1968, hebt § 15 StatGes

auf.

Oen blsherigo § 1, a vrird in folgender
Fassung § 1!l

"§ 1'

Oie §§ 10 bis 14 sind auch auf statistische
Erhebungsn 3n2s'.venden, die durch aine Vcr-
ondnung der Europä.ischen lJirtsclraftsgemein-
schaft oder .Jer Europäischen Atomgernein-

schaft angeordne"u sind. Dies gilt für die
§§ 13 una 14 auclr dann, vrenn die Auskunfts-
pflicht oder Geheimhaltungspflicht in einer
Verondnung der furopäischen'i,lirtschaftsge-
meinschaft oder der Europiüschen Atonge;nein-

schaft oder ln elnem hierzu erlassenen Durch-

führungsgcsetz bestimnt ist.lr
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Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Kultur
Gesetz über eine Zählung der Bevölkerung

und der nichtlandwirtschaftlidten Arbeitsstätten und Unternehmen im Jahre 1961
sowie über einen Verkehrszensus im Jahre 1962

(Volkszählungsgesetz I 96 1 )

Vom 13. April 1961 1)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende 3. Rechtsform der Unternehmen;
Gesetz beschlossen:

4. Unternehmen von Vertriebenen und Sowjetzonenflüdrtlingen;
§1

5. Art der vorhandenen Transportmittel und Verkehrseinrich-
tungen sowie Zahl der vorhandenen Kraftfahrzeuge.(1) Am 6. Juni 1961 werden eine Volks- und Berufszählung mit

Feststellungen über die bewohnten Gebäude sowie eine Zählung
der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten und Unternehmen (all-
gemeine Arbeitsstättenzählung) durchgeführt.

(2) Am 30. September 1962 wird ein Verkehrszensus durchgeführt,
der alle in § 5 Nr. 1 und 3 bezeichneten Arbeitsstätten und Unter-
nehmen sowie bis zu 15 vom Hundert der in § 5 Nr.2 bezeichneten
Arbeitsstätten und Unternehmen umfaßt.

§s
Bei dem Verkehrszensus 1962 werden erhoben:

1. Bei Arbeitsstätten und Unternehmen des gewerblichen Ver-
kehrs

a) Art und Tätigkeiten dieser Arbeitsstätten und Unter-
nehmen;

b) Zahl der Voll- und Teilbeschäftigten nach der Art ihrer
im Verkehr ausgeübten Funktionen und nach der Stellung
im Betrieb sowie die von ihnen in einem Monat geleisteten
Arbeitsstunden;

c) Zahl, Art und Kapazität der Transportmittel und Verkehrs-
einrichtungen;

d) Umsatzstruktur, Aufwendungen für wichtige Fremdleistun-
gen und für Löhne und Gehälter im Geschäftsjahr 1961;

e) Anschaffung und Verkauf von Anlagevermögen in den Ge-
schäfts.jahren 1960 und 1961.

2. Bei Arbeitsstätten und Unternehmen mit Werkverkehr
a) Art und Tätigkeiten dieser Arbeitsstätten und Unter-

nehmen im Verkehr;
b) Zahl der Voll- und Teilbeschäftigten nach der Art ihrer im

Verkehr ausgeübten Funktionen sowie die von ihnen in
einem lvlonat geleisteten Arbeitsstunden;

c) Zahl, Art und Kapazität der selbst genutzten Transport-
mittel und Verkehrseinrichtungen.

3. Bei Arbeitsstätten und Unternehmen, die neben anderen
Tätigkeiten auch Verkehrsleistungen für fremde Rechnung
ausführen, außer den Angaben zu Nummer 2 auch Angaben
über die Erlöse für diese Verkehrsleistungen im Geschäfts-
jahr 1961.

§6

für die Volks- und Berufszählung die Haushaltsvorstände und
die volljährigen Mitglieder der Haushalte sowie die Grund-
stücks- bzw. Gebäudeeigentümer odcr -verwalter oder deren
Vertreter;

2. für die allgemeine Arbeiisstättenzählung sowie Iür den Ver-
kehrszensus die Inhaber oder Lciter der Arbeitsstätten und
Unternehmen.

§7
(1) Die Landesrcgierungen bestimmen die Erhebungsstellen.

(2) Zur Ubernahme der ehrenamtlichen Zählertätigkeit ist jeder
Deutsche vom 18. Lebensjahr an verpflichtet. Die Zählertätigkeit
darf nur aus wichtigem Grunde abgelehnt werden. Jugendliche, die
das 16. Lebens)ahr vollendet haben, können mit Zustimmung des
Erziehungsbcrechtigten als Zähler eingesetzt werden.

§2
Zu den in § 1 bezeichneten Zählungen können Probebefragungen

und Kontrollbefragungen sowie eine Gebäudevorerhebung durch-
geführt werden.

§3
Bei der Volks- und Berufszählung werden erhoben:

Als Merkmale zu Person, Familie und Haushalt

a) Angaben zur Person, Stellung zum Haushaltsvorstand,
Religionszugehörigkeit, Staatsangehörigkeit, zweiter Wohn-
sitzi Znztg in den Geltungsbereich dieses Gesetzes, An-
gaben über Vertriebene, Sowjetzonenflüchtlinge, ehemalige
Kriegsgefangene und Internierte; abgeschlossene Ausbil-
dung an einer Berufsfach-, Fach- oder Hochschule;

b) für abwesende Haushaltsmitglieder außerdem Grund der
Abwesenheit und Art der Unterkunft am Aufenthaltsort,
für besudrsweise Anwesende Grund der Anwesenheit und
standiger Wohnort;

c) für bestehende Ehen das Eheschließungsjahr;
d) Stellung im Erwerbsleben; Arbeitsstätte, Umfang der Er-

werbstätigkeit, ausgeübter Beruf, Stellung im Beruf;
e) für Personen mit qetrennter Wohn- und Arbeits- bzw. Aus-

bildungsstätte, außerdem Angaben über den Weg zur Ar-
beits- bzw. Ausbildungsstätte ;

f) für Inhaber oder Leiter einer nidrtlandwirtschaftlichen
Arbeitsstätte, außerdem Angaben über die beschäftigten
Personen.

§4
Bei der allgeneinen Arbeitsstättenzählung werden erhoben:

1. Art der Arbeitsstätten und Unternehmen und der ausgeübten
Tätigkeiten;

2. Zahl und Art der Voll- und Teilbeschäftigten;
r) BGBI. I vom lB. April 1961 S. 437,

2. Für bewohnte Gebäude, Bodenbewirtschaftung und Binnen- Auskunftspflichtig sind
fischerei
a) Baujahr, Art und AusstalLung der Gebäude und ihre räum-

)idre Einteilung;
b) Größe der bewirtschafteten Bodenfläche, Beschäftigung

familienfremder Arbeitskräfte; bei bewirtschafteten Ge-
samtflächen unter 0,5 ha Art der Nutzung;

c) Bestand und Art von Binnenfischereibetrieben.
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(3) Der Zähler rsL berechtigt urd verpflichLct, die notrvendigen
Eintragungen sclbst vorzunehmen, soweit dies zur Erfüllung des
Zählungszrveckes erforderlich und der Auskunftspflichtige hiermit
einverstanden ist.

§8
(1) Der Bund, die Länder, die Gcmeinden, Gemeindevcrbände

und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts sind verpflichtet,
ihre Bediensteten auf Anforderung der Erhcbungsstellen für die
Zählertätigkeit zur Verfügung zu stellen.

(2) Lebenswichtige Tätigkeit öffentlicher Dienste darf durch diese
Verpflichtung nicht unterbrochen werden.

§s
(1) AIIe mit den Zählungen und Befragungen nach §§ 1 und 2 so-

wie mit der Bearbeitung der Zählpapiere befaßten Personen sind
zur Verschwiegenheit über alle persönlichen und sachlichen An-
gaben verpflichtet, die bei der Zählung zu ihrer Kenntnis ge-
langen. Die Vorschriften des § 12 des Gesetzes über die Statistik
für Bundeszwecke vom l). Septr:mber 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314)
bleiben unberührt.

(2) Die Weiterleitun3 von Einzelangaben nach §§ 3 und 4 mit
Ausnahme der Angaben über Namcn und Anscirrift der befragten
Personen, Arbeitsstättcn und flnternehmen frir wissenschaftliche
Zwecke ist zugelassen, wenn die Gehcimhaltung (§ 12 Abs. 1 und 4
des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke) gewährleistet ist.

(3) Die Gebäude- und Haushaltslisten der Volks- und Berufs-
zählung können mit entsprechentlen Unterlagen der Gemeinden
verglichen werden; dic Angaben über den Vor- und Zunamen, das
Geburtsdatum und die Anschrift könncn zur Berichtigung der
Melderegister benutzt werden.

§10

Der Bund gewährt den Ländern zurl Ausgleich der Mehrbelastun-
gen, die ihnen und den Gcmcinden durch diescs Gesetz und die
damit zusammenhängenden ergänzenden Zählungen der Landwirt-
schaft und des Handels auferlegt werden, eine Finanzzuweisung in
Höhe von 1,35 DM je Einwohner. Maßgebend ist die Wohnbevöl-
kerung, die das Statistische Bundesamt fiir den 6. Juni 1961 fest-
sLellt. Die Finanzzuweisung ist in drei gleichen Teilbeträgen am
L Juli 1961, 1. Juli 1962 und 1. Juli 1963 zu zahlen.

§ 1l

Diescs Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. I des Dritten
[Jberleitungsgesetzcs vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl, I S. 1)
auch im Land Berlin.

§12

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft,

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 13. April 1961

Der B un clcsprä sirle:r t
Lübkc

Der Stellvcrtrctcr dcs Bundeskanzlcrs
Ludwig Erhard

Dcr Bundesminister des Innern
Dr. Schröder

Begründung r)

A. Allgemeine Begründung

Volkszählungen finden als »Bestandsaufnahmen« der Bevölke-
rung in allen Ländern in gelvissen Zeitabständen statt. Sie erfassen
die gesamte Bevölkerung in ihrer Gliederung nach Geschlecht,
Alter, Beruf und weiteren Merkmalen. Häufig sind sie mit einer
Zählung der Wohnungen oder der Arbeitsstätten verbunden.

Die Ergebnisse der letzten Volkszählung in der Bundesrepublik
vom September 1950 sind zum großen I'eil nicht mehr verwendbar.
Die Bevölkerungszahl im Bundesgebiet einschlicßlich Berlin (West)
hat sich von rd. 50 Millioncn auf etwa 55 Millionen (Stand Ende
1959) erhöht; darunter bcfinden sich 3,3 Millionen Zugewanderte
aus der SBZ und Berlin. Das Saarland ist in den Geltungsbereich
des Grundgesetzes eingegliedert worden. Die Hochkonjunktur hat
die beruflichen und sozialen Verhältnisse iür große Teile der Be-
völkerung beträchtlich geändert. Diese Grlinde erfordern eine er-
neute Zählung. Die Ergebnisse dcr Zählung sollen als Rahmen für
die laufende statistische Beobachtung rlienen und ein vollständiges
Bild der Bevölkerung in ihrer demographischen und sozialen Struk-
tur und in ihrer rvirtschaftlichen Tätigkeit auch in ticfer regionaler
Gliederung geben. Außerdem soll die Zählung für die sogenannLe
Fortschreibung der Bevölkerung eine neue Grundlage und zuver-
lässiges Ausgangsmaterial liefern. Durch den Ausbau der laufenden
Statistiken ist eine Verlängerung des Zeitraumes zwischen zwei
Zählungen, der in den beiden letzten Jahrzchnten im Durdrschnitt
sechs Jahre betrug, und eine entsprechende Kostenreduzierung
möglich geworden.

Die Zählung ist auch für die immer mehr zunchmende internatio-
nale Zusammenarbeit von Bedeutung. Die Vereintcn Nationen
haben für die Jahre um 1960 Volkszählungen mit einem bestimm-
ten Mindestprogramm empfohlen. Fast alle Staaten werden dieser
Anregunq folgen und sich damit, nachdem zuletzt Zälrlungen für
die Jahre um 1950 empfohlen worden waren, einem zehnjährigen
Turnus für allgerneine Volkszählungen nähern. Für die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft werden die Ergebnisse der Zählung wert-
volles MaLerial liefern und den für die Schaffung eines gemein-
samen Marktes und die mit dcr sozialen Harmonisierung zu-
sammenhängenden Ar-rf gaben erf orderlichen Uberblick über die
Bevölkerung und Wirtschaft im gesamten Bcreich der Wirtschafts-
gemeinschaft geben.

1) Bundestagsdrucksache Nr. 2255 vom 30. November 1960 (siehe Vor-
bemerkung auf S. 145 oben).

Das Ztihlungsprograillm besteht aus

einer Volks- und Berufszählung und
ciner allgemeinen Zählung der Arbeitss[ätten
nehmen (ohne LandwirLschaf t).

und Untcr-

Die Zälilungen so)len gemeinsam im Mai 1961 durchgeführt wer-
den. Mit der Volks- und Berufszählung sollen einige wohnungs-
statistische Feststellungen verbunden werden. Für 1962 ist außer-
dem eine besondere Zählung der Arbeitsstätten und Unternehmcn
dcs gerverblichen Verkehrs oder mit Werkverkehr (Verkehrszensus
1962) vorgesehen.

Die gemeinsaile Durchführung einer Volks- und Berufszählungy
mit einer allqeneinen Arbeitsstättenzählunq hat organisatorische
und sachliche Vortcile. Dic f ur die Volksztihlung erforderliche
Einteilung aller Gemcinclen in Zählbezirke und der Einsatz von
rd. 650 000 Zählern mit Befragung ledes Haushalles werden gleich-
zeitig als geeignete Erhebungsorganisationen angesehen, um bei
der Zäh1ung der Arbeitsstaitten die vollständige Erfassung aller
Arbeitsstätten zu ermöglichen. Hinsichtlich der Angaben der Per-
sonen und der Arbeitsstätten über dic Art und Zahl der Be-
schäftigten ergeben sich dabei günsLige Verglcichs- und Abstim-
mungsmö glichkeiten.

Die Volks- und Bcmfszählung rvird, rvic schon 1950, dcn Haupt-
teil des ganzen Zählungswerkes bilden. Uber das tradilionelle
Erhebungsprogramm hinaus sind einige Fragcn nach dem erreichten
Ausbildungsgrad und dem Weg zur Arbeitsstätte vorgesehen. Von
besonderer Bedeutung ist es, daß die Berufszählung ein umfasscn-
des Bild der Erwerbstätigkeit der Bevölkerung bringcn wird. Dic
laufenden SLatistiken auf diesem Gebiet erbrachten bisher nur Aus-
schnitte oder nur Zahlcn von begrenzter sachlicher und regionaler
Tiefe. Das Vorhandcnsein vollständiger, zuverlässiger und zwischen
den Wirtschaftsbereidlen vergleichbarer Zahlen über den Be-
schäfLigLenstand isL frir eine Fülle u.irtschafts- und sozialpolitischer
Zwcckc von größter Bedeutuncl,

AIs Beispiele seien die mit dem sogenannten Grünen Bericht
über die Lage dcr Landu'irtschaft und die mit der Rentenanpassung
verbundenen Fragen qenannt.

Auf eine Wohnungsstatistik wurde im Gegensatz zu 1950 ver-
zichtel. Es sollen nur einige gebäude- und wohnungsstatistische
Feststellungcn getroffen wcrden, die sich vor allem auf Art und
Ausstattung der bcwohntcn Gebäude erstrecken. Sie werden, da
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sich die Wohnungsbaupolitik in den kommenden Jahren stärker
der Sanierung von Geb;iuden und Wohnungen und der Erstellung
besser ausgestattcter Wohnbauten zuwendet, als vorerst aus-
reichend angesehen.

Die allgemeine Arbeitsstättenzählung erstreckt sich auf sämtliche
Wirtschaftsbereiche mit Ausnahme der Landwirtschaft, deren Zäh-
lung bereits Ende Mai 1960 stattgefunden hat. Durch diese Rahmen-
Erhebung soll ein Uberblick über die vorhandenen Arbeitssiätten
im weitesten Sinne geschaffen werden. Daher werden auch z. B. die
freien Berufe, die Behörden und öffentlichen Einrichtungen so'wie
die privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter erfaßt. Das
Programm ist auf die Ermittlung einiger Strukturdaten,'wie Zahl
und Art der Arbeitsstätten und der in ihnen beschäftigten Per-
sonen, beschränkt. Weitergehende Befragungen bleiben wie bishcr
Sonderzählungen vorbehalten, die auf die Verhältnisse der ein-
zelnen Bereiche abgestimmt sind und von denen z. B. im Hcrbst
1960 eine Handels- und Gaststättenzählung durchgeführt wurde.

Eine Sonderzählung sLellt auch der im Gesetzentwurf für das
Jahr 1962 vorgesehene Verkehrszensus dar. Im Verkehrsbereich
sind wirtschaftliche Daten über die institutionellen Einheiten kaum
vorhanden; unter Verwendung des bei der Landwirtschaftszählung
1960 und der allgemeinen Arbeitsstättenzählung 1961 gewonnenen
Anschriftenmaterials sollen alle in Betracht kommenden Arbeits-
stätten und Unternehmen nach Zahl, Art und Kapazität der Ver-
kehrseinrichtungen, nach der Gliederung der Beschäftigten und
nach dem Umsatz ermittclt werden. Da Verkehrsfunktionen in
bedeutendem Umfarrg auch von Unternehmen ausgeübt werden,
deren Schwerpunkt in anderen Wirtschaftsbereichen liegt (Werk-
verkehr), sollen diese UnLernehmen ebenfalls in die Befragung
einbezogen werden.

B. Besonrlere Begründung

Zu§l
Der vorgesehene Stichtag im Mai i96l bietet im Verhältnis zu

anderen möglichen Terminen für die Durchführung der Volks-,
Berufs- und Arbeitsstättenzählung sachlich, organisatorisch und
jahreszeitlich die günstigsten Voraussetzungen. Der Beschäftiqten-
stand entspricht annähernd dem Jahresdurchschnitt. Die Ermittlung
der Gesamtbevölkerung, insbesondere die Zuordnung der Personen
zu ihrem ständigen Wohnsitz, ist noch nicht durch die Haupt-
urlaubszeit beeinträchtigt. Auch die ohnehin schwierige Zäh1er-
gewinnung ist im Mai noch nicht zusätzlich durch die Reisesaison
erschwert, Für die Erfassung der landu'irtschaftlichen Bevölkerung
und den Zählereinsatz auf dem Lande ist der Stichtag günstig, weil
die Haupterntezeit noch nicht begonnen hat. Die Gemeinden sind
ferner noch nicht durch die Vorbereitung der im September 1961
stattfindenden Bundestagswahlen in Anspruch genommen. Für den
Verkehrszensus kann ein genauer Stichtag nicht im voraus fest-
gelegt werden, weil für die auf dem Postwege durchzuführende
Erhebung erst das oben in Abschnitt A (letzter Absatz) erwähnte
Anschriftenmaterial vorliegen muß. Es kann aber damlt gerechnet
werden, daß die Befragung etwa im Mai 1962 möglich sein wird.
Die Unternehmen des gewerblichen Verkehrs (§ 5 Nr. 1) und solche
Unternehmen, die neben dem JMerksverkehr auch Verkehrsleistun-
gen für fremde Rechnung ausführen (§ 5 Nr,3), werden wegen ihrer
Bedeutung für den Verkehrsmarkt und dic Verkehrspolitik voll-
zählig erfaßt. An die Unternehmen, die nur Werkverkehr ausüben
(§ 5 Nr.2), werden wesentlich weniger Fragen gestel1t. Hier genügt
eine repräsentaLive Erhebung, die im Durchschnitt höchstens bis zu
15 v. H. der Arbcitsstätten und Unternehmen dieser Art crfaßt.

Zu§2
Erfahrungen bei früheren Zählungen haben gezeigt, daß räum-

lich begrenzte Probeerhebungen erheblich zur Verbesserung der
Zählungsvorbereitungen und indirekt des Zählungsergebnisses bei-
tragen. Die Fragebogen können auf ihre Verständlichkeit und die
Erhebungsorganisation auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft und
Mängel rechtzeitig abgestellt werden. Gebäudelisten sichern die
Itickenlose Erfassung der Bevölkerung sowie die vollständige und
richtige Beantwortung der Fragen über die Gebäude. Das Ausfüllen
der Gebäudelisten einige Zeit vot dem Zählungstermin - Gebäude-
vorerhebung - entlastet die Zähler in Fällen, in denen der Eigen-
tümer nicht auf seinem Grundstück wohnt und daher am Zählungs-
tage nicht dort angetroffen werden kann, oder sonstige wenig über-
sichtliche Verhältnisse herrschen.

Kontrollbefragungen während oder nach derZählung dienen dazu,
die Ergebnisse auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen und zu ver-
bessern.

Zu §3
Die Volks- und Berufszählung 1961 ermittelt -oroßenteils Tat-

bestände, die schon seit langem zumProgramm der deutschenVolks-
zählungen gehören, wie Geschiecht, Familienstand, A1ter, Stellung
zum Haushaltsvorstand, Religionszugehöriqkeit, Beruf, Stellung im
Beruf und Wirtschaftszu.eig der Arbeitsstätte der Erwerbstätiqen.
Andere Fragen wie die nach Vertriebenen- und Flüchtlingseigen-

schaft ergeben sich aus der bcsonderen Siiuation dcr Bevölkerung
der Bundesrepublik und sind bereits in der Zählung von 1950 ent-
halLen gewesen. Aus den genannten Angaben sowie aus der Ermitt-
lung der Kinderzahl lassen sich wichtige Erkenntnisse über die Zu-
sammensetzung der Haushalte und Familien und über die künftige
Bevölkerungsentwicklung gewinnen. Die Kenntnis der Haushalts-
und Familienstruktur ist wegen ihrer allgemeinen Bedeutung für
Staat, Gesellschaft und Wirtschaft wichtig; als wirtschaftende Ein-
heiten beeinflussen Haushalte und Familien durch ihre Nachfrage
Verbrauch und Produktion.

Die Haushalls- und Familienstatistik wir.l zentral durch das Sta'
tistische Bundesamt aufbereitet, wobei zur KosLenersparnis nur eine
Stichprobe von 10 v. H. der An-rJaben ausgewertct wird. Ebenso wird
bei der Aufbereitunq der Angaben über Heimkehrer aus Kriegs-
gefangenschaft und Internierung und über den Weg zur Arbeits-
stätte verfahren.

Außerdem werden verschiedene Merkmale erhoben, die auf Grund
internationaler Empfehlungen, auf Wunsch der Bundesministerien
oder anderer interessierter Stellen aufgenommen wurden. So
werden die Feststellungen über den erreichten Ausbildungsgrad
(Berufsfach-, Fach- oder Hochschule) den bisher nicht vorhandenen
Uberblick über Zahl, Art undAltersgliederung der hochqualifizierten
Arbeitskräf te erlauben. Diese Gesamtzahlen bilden die Voraus-
setzung für Spezialuntersuchungen über das Nachwuchsproblem be-
sonderi in technischen und wissenschaftlichen Berufen. Die erstmals
gestellten Fragen nach dem Weg zur Arbeits- bzw. Ausbildungs-
stätte geslatten vergleichende Untersuchungen u. a. über die Lei-
stungsfähigkeit des Nahverkehrs, den Grad der Motorisierung im
Berufsverkehr solvie über die Dauer der berufsbedingten Abwesen-
heit.

Die Fragen über Kriegsgefangenschaft und Internierung gehen
auf einen Bundestagsbeschluß vom 2. Juli 1953 zurüdr, in dem Unter-
lagen für eine Ausweitung des Kriegsgefangenenentschädigungs-
geietzes qefordert werden. Sie sollen ferner Unterlagen für eine
Schlußbilanz über diese Seite der Kriegsfolge liefern

Der Verzlcht auf eine umfangreiche Wohnungszählung ermöglicht
eine Einschränkung des Zählungsprogramms bei nicht unbeträcht-
licher Kosteneinsparung. Die wenigen Fragen nach Baujahr, Art und
Ausstattung der bewohnten Gebäude sowie nach der ZahI der in
den Gebäuden enthaltenen Wohnungen, die von den Grundstücks-
bzw. Gebäudeeigentümern oder -verwaltern bzw. deren Vertretern
in den als Leitpapier ohnehin benötigten Gebäudelisten zu beant-
worten sind, dürfien für die Wohnungspolitik der nächstfolgenden
Jahre ausreichen.

Die Erfassung der bewirtschafteten Bodenflächen und die Art der
Nutzung bei bryirLschafteten Gesamtflächen unter 0,5 ha einschließ-
lich der Kleingärten stellt eine Ergänzung der Angaben in der Land-
wirtschaftszählung 1960 dar, bei der nur die bewirtschafteten
Flächen von 0,5 ha aufwärts ermittelt wurden. Die Erfassung der
Kleinslfl ächen erscheint auch vom ernährungswirLschaftlichen Stand-
punkt erforderlich. Auch soziologisch ist ihre Erfasung im Zusam-
menhang mit Zahl r:nd Gliederung der an der Bodenbewirtschaftung
beteiligten Personen und Haushalte wichtig. Die bei den jährlichen
Bodennutzungserhebungen nötigen Schätzungen dieser FIächen
müssen außeidem von Zeit zt Zeil durch Totalerhebungen auf den
neuesten SLand gebracht werden,

Mit den Fragen nach Vorhandensein und Art von Binnenfischerei-
betrieben soll das Adressenmaterial für eine später durchzuführende
Binnenfischereierhebung beschafft werden.

Zu §4
Die allgemeine Arbeitsstättenzählung crfaßt lediglich zu vorhan-

denem Mäterial noch fehlende Angaben über die Zahl und Art der
Arbeitsstätten und Unternehmen, die Rechtsform der Unlernehmen
und Vertriebenen- oder Flüchtlingseigenschaft ihrer Inhaber sowie
die Zahl der beschäftigten Personen nach Geschlecht und Stellung
im Betrieb. Bei der heutigen Lage des ArbeiLsmarktes ist die zusätz-
Iiche Erfassung von Voll- und Teilbeschäftigten notwendig

Eine Anschlußfrage über die Art der vorhandencn Transportmittel
und Verkehrseinrichtungen dient der Adressenermittlung für den
Verkehrszensus. Bei Kraftfallrzeugen wird außerdem deren Zahl
er fr ag t.

Zu §5
Der für 1962 vorgeseheneVerkehrszensus bestcht aus einer tiefer-

gehenden Befragung der Unternehmen der gesamten Verkehrswirt-
schaft - einschließlich Bundesbahn und Bundespost - und aus einer
eingeschränkten Befragung der Arbeitsstätten und Unternehmen mit
Werkverkehr. Zur Verkehrswirtschaft gehören alle Unternehmen,
bei denen die Verkehrstätigkeit für fremde Rechnung (gewerblicher
Verkehr) überwiegt, z. B. Unternehmen des gewerblichen Güter-
fernverkehrs mit Kraftfahrzeugen, Reedereien der Sce- und Binnen-
schiffahrt, private und kommunale Unternehmen des öffentlichen
Personenverkehrs, Speditionsunternehmen u. ä. Aus den anderen
Bereichen (ohne private l-{attshalte, Bundeswehr, Bundesgrenzschutz
und vergleichbare InstiLutionen) u'erclen diejenigen Arbeitsstätten
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und Untcrnehmen cinbczogcn, deren Fahrzeuge Werkverkehr (Ver-
kchr für eigeni: Rechnung) bcireiben oder nebenbei auch Verkehrs-
leistungen für fremde Rechnung erbringen.

Durch diesc Sonderzählung soll ermittelL werden, welche Kapazi-
täten den Unternehmen in den verschiedenen Zweigen der Ver-
kehrswirtschaf t und der r,ibrigen \Virtschaf tsbereichc zur Bewältignng
des gesamten volkswirLschaftlichen Verkehr-saufkommcns zur Vcr-
fügung stehen. Deshalb sollen für alle einbezogenen Unternehmen
die einzelncn \rerkehrsarten und einige spezielle Verkehrsfnnk-
tionen wie beispiclswcisc die hauptsächlich bedienten Verkehrs-
relationen und die übcrwiegend bcförderten Gül.crgruppen erfragt
sowie Feststellungen über \roll- untl Teilbeschäftigte, darunter das
im Personen- und CtiLcrverkehr eingesetzte Fahr- und Begleitper-
sonal und deren Arbeitsstunden in einem Stichmonat, sowie iiber
Zahl, Art und Kapazilät der Transportmittel unrl Verkehrseinrich-
tungcn gotrollen werdcn. Bei den Unternehmen, die Werkverkehr
bctreiben und nebonbr:i auch Verkehrsieistungen Iür fremde Rectr-
nung ausführen, weLrlr:n zusätzlidr auch die Erlöse für ihre im Per-
sonen-undGüterverkehr erbrachten Leistungen für andere ermittelt.

Da den Unternchmen des gewcrblichen Verkehrs, cleren Hanpt-
zweck clie Verkehrslätigkeit bilclel, der griißte Teil des Verkehrs-
aufkommens zufällL, soll dcr Vcrkchrszensns zusätzlich besondere
Einsichten in dercn bctrieblichc Struktur uncl Retriebsrechnung ver-
mitteln. Bei diesen Verkehrsrinlcrnohmen wercien daher ncben den
oben erwähnton Vcrkehrsarten und -funktionen auch dje sonstigen
wirtschaftlichen Tö.tigkeitcn dcr Uniernehmon, ihre Umsatzstruktur,
dieAufwendungcn Iur Kraf t-, FIjlfs- und Betricbsstoffe nn<i Handels-
ware sowie für Löhne und Gchälr.er uncl ferner die letztjährigen
Invcstitionen erfrdgt. Ein Tcil dieser UnLcrlagcn soll glcichzeitig die
Berechnung eincs Nettoleistungsrvertes in der Verkehrswirtschaft
ermöglichen.

Zu §6
Diese Vorschrif[ bestinnrL den Kreis der Auskunftspflichtigen. Dic

VerpflichtunrJ sowohl der Haushaltsvorstände als auch der voll-
jährigen Mitglieder der Haushalte zu Auskünften für die Volks- und
Berufszählunq ist notrvcndig für Fälle, in denen der Haushaltsvor-
stand vom Zähler nicht angetroffcn wird oder nicht in der Lage ist,
die erforderlichen Auskünfl.e in ausreichendem Maße zu erteilen.
Diese Bestimmung Lrägt den Erfahrungen der statistischen Amter
bei vorausgegangenen Zählungen Rcchnung und soll den Zählern
ihre Arbeit erleichtern. Bei der Gebäudevorerhebung ist die Aus-
kunftspflicht rvegen clos ErhebungsgegJenstandcs auf die Gmnd-
stücks- llzw. Gebäudcr.igentümer oclcr -veru,al lt:r oder dcren Ver-
treter abgestellt.

Die Auskunftspflicht für ArbcitsstäLten und Unternehrnen in den
§§ 4 und 5 folgt in ihrer Formulicrunrl der in clen Rechtsgrundlagen
für vergleichbare Erhcbungen der lclzten Zeit gewählten Form.

Im Hinblick auf clie Wichtigkeit der in § 2 aufqeführten Zählungen
und Befragungen ist es notwendig, die Auskunftspflicht auch auf
diese zu erstrecken.

Zu §§7undB
Die Erhebung wird von den Cemeinden durch Bef r.rguncJ der

Haushalte und Arbcitsstätten möglichst mit ehrenamtlichen Zählern
durctrgeführt. Um die Sciru-ierigkeiten der Volkszdhlunq 1950 und
der Wohnungszählung i956, clne ausreichende Zahl geeigneter
Zdthler zt bekommen, auszuschitlten, sind eindeutige Bestimrnungen
für die Ubernahmc des Zähleramtes und dic Verpflichtung der Be-
hörden zur Zählcrgcstellung vorgesehen. Die für die Volkszählung
benötigten Zähler rverdcn sich zum größlen Teil aus Beamten und
Angestellten dcs Bundes, cler Länder und Gemeinden rekrutieren.

§ 8 Abs.2 bezieht sich auf öffentliche Dienste, deren Betrieb keine,
wenn auch noch so kurzfristige Unterbrechung erlaubt; dabei ist vor
allem an Bundesbahn und Bundespost gedacht. Durch diese Bestim-
mung sollcn jcdoch nur dic für den technischen Betrieb unbedingL
notwendilJen Personen von der Zählcrtätigkeit frciilestellt rverden,

schaftlichen Forschungsinstitute. Die beim Verkehrszensus gewon-
nenen Angaben sind von der W-eiterlcitung ausgeschlossen, da sie
einen n,eiL1;chenden Einblick in die Betriebsstruktur gewähren.

-\ls u'citere Ausnahme wird den Gemeinden gestattet, die Ge-
bäude- und Haushtrltslislen der Volks- und Bcrufszählung mit den
Einwohnerverzeichnissen zu vergleichen. Damit soll die Möglichkeit
gegebcn wcrdcn, die Ermittlungen der Zähler zu kontrollieren und
ggf. zu ergänzen uncl auch die Angaben der Einwohnerverzeichnisse
auf Grund der bei der Zählung durch die Zähler getroffenen Fest-
stellungen zL1 bcrichtigen. Die Abstimmung dient damit sowohl der
Sicherung richtiger und vollständiger Zdhlungsergebnisse als auch
der Berichtigung von Einwohnerverzeichnisscn durdr die Zählung.
Da der Vergleich auf dre Angabcn über lÄrohnunq, Vor- und Zu-
narnen sou'ie Geburlsdatum zu bcschränken ist, *'ird die Gcheim-
haltun!, frir die sachlichen Angaben gewahrt.

Zu§10
Dic Vorschrift des § l0 regelt auf Grund von Artikel 106 Abs.5

Satz 2 GG den Ar.rsglleich der Mehrbelastungr, die den Ländern durdr
die Zählungen geuräß §§ 1 und 2 dieses Gcsctzentwurfs und die
clurch besondere Gcsetze angcordnetc Landwirtsdraftszählung 1960
sowie die Handelszählung 1960 auferlegt wird. Die Kosten der
crgänzendcn Sonderzählungen können wegen des Zusammenhangs
mit der allgemeinen Volks-, Beruf s- und Arbeitsstättenzählung
berücksichti gt werden.

Die Finanzzuweisung vor.r 1,20 DM je Kopf der für den 9. Mai 1961
{Stichtag cler Volkszählung) clurch das Statistische Bundesamt fest-
zustellendcn Wohnbevölkerung beträgt rd. 50v.I{. dcr vom Stati-
stischen Bundesamt gemeinsam mit den statistisdren Landesämtern
berechneten Gesamtkosten der Ländcr für die Durchführung des
gesamten Zühlungswerkes 1960 62 in Höhe von rd. 134 543 000 DM.

Die Finanzminister und Finanzsena[oren der Bundesländer haben
sich auf der 203. Sitzung des Finanzausschusses dcs Bundesrates
(Niederschrift vom 18. Febmar 1960 Punkt 10) mit dieser lrrundsätz-
lidren Regclung absdrließend einvcrstanden erklärt. Dabei bestand
Ubereinstimmung darüber, daß rtic bei den Ländern anfallenden
Verwaltungskosten der Statistiken ftir Bundeszwedre nach § 8 des
Gesetzes r.iber dic Statistik fiir Bundeszwecke vom 13. September
1953 entsprechend dem allgemeinen LastenverLeilungsgrundsatz des
Artikcls 106 Abs.4 Nr. 1 GG von den Ländern zu tragen sind. Bei
Zählungsvorhaben außergewöhnliöen Ausmaßes, wie die vor-
Iiegende, mit erheblichen zusätzlidren Kosten verbundene allgemcine
Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung und die damiL sachlich
zusammenhängendcn Ergänzungszahlungen, kann jedoch die den
Ländern und Gemeinden dadurch entstehende Mehrbelastung zum
Teil clurch Finanzzuweisunqen des Bundes nach Artikel 106 Abs.5
Satz 2 GG ausgeglidren u.erden.

C. Kosten

Die Koslen der in diesern Gesetzentwurl gemäß §§ I und 2 an-
gcordneten

Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung 1961,

Verkehrszensus 1962,

Probc- und KonLrollbefragungen,
Geb äudevorerhebu ng

sind mit 117537000 DM bci Bund und Ländern (einschließlich Bc'rlin
IWest]) vcranschlagt wor(len.

Die Finanzzuweisung des Bundes an die Länder geht von dem
Gesamtkostenaufrvancl für die Großzählungen im Zei[raum 1960 bis
1962 aus und bezieht dic Kosten cler dnrch besonclere Gesetzo an-
geordnetcn

Betriebszählung in der Land- und Forstwirtschaft (Landrvirt-
schaftszählung 1960 BGBl. I S. 217) und der
Zühlung im Handel sowie im Gaststätten- nnd Beherbcrglun-rJs-
qcu'erbe (Handelszählungsgesclz 1960 - BGBI. I S. 313)

Zu § 9 cin.
In Absatz 1 wird die Geheirnhaltung aller Einzclanqaben qcrnäß

denBestimmungen desccsetzes über die statistik für^it";;i;t*;J" -?i:f:tamtkosten 
der angegebenen zählunclen betrarJen bci Bund

(StatGes,) nochmals ausclrücktich festgelegt. »i" angaü"n, ;t,r-;;; r:nd Ländern 146 116000 DM'
Befragte in Beantworlung der durch das Zäh'lungsqcsetz vorqeschrie- Von diesem Betrag entfallen agf
benen Fragen gemacht hat, dürfen nictt frir andcre als statistischc,
insbesonde-re ri.ht fii. steuerlic'he Zwecke verrvenclet werden. den Bund 11573000 DN{,

Damit jedoch d.ls rnit hohem Aufwand erhobene Zahlennateriar dic Länder {einsdrließlidl Gemeinden) 13'li43000 D\"1'

der wissenschaftlichen Auswertung in möglichst großem Umfang Bei einer Finalzzuweisung von 1,20 DM je Kopf der arn 9. Mai
zugänqlich gemacht werden kann, sollen Hochschulen und rvissen- 1961 festgestelltcn Wohnbevölkerung wiirden - bei einer ftir den
schafllichen Forschunclsinstitutcn für spezielle Forschungsaufgaben Zälilungsatichtag angenommenen Zahl von 56075000 Personen -auch Einzelangaben zur Verfiigung gestellL wt:rden können, Dabei clic Länder vom Bund eincn Gesamtbetrag von 67290000DM er-
müssen die Anqabcn tiber Namen und Anscilirift der befragten Per- halten,
sonen, ArbeitsstätLen und Unternehmen unkenntlich gemacht wer-
den. Die Bestimmungen über die Veröffentlichung Yon Einzel- Der genaue Bctrag und seine Aufteilung auf die Länder läßt sich
angaben gelten auch für die auf Grund des Zaihlungsmaterials vor- abschließend erst feststcllen, wenn das Statistische Bundesamt dic
genommenen \ri-.röffentlichungt:n durch clie Hochschulen und wissen- cndgülLige \\rohnbevölkerungszahl der Länder ermittclt hat,
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persönliche sächliche

Kosten

LänderBund
l

sa ch llche zusammenzusammen persönliche

Kosten

42 r8B

497

520

6 000

12 430

6 100

62 149

5 776

1 900

1 373

1 000

876

480

2 900 I 900

300

11 573

1B 206

8 000

1.04 337

4 000

134 543

Eine Aufteilung der Gesamtkosten auf die einzelnen Zählungen nach Bund und Ländern

und in persönliche und sächliche Kosten zeigt die nadtstehende Ubersicht:
(Beträge in 1oo0 DM)

Gesamtkosten
in Bund

und Ländern
Zählung

Landwirtschaftszählung 1960 . ..
Handelszählung 1960 .

Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung
1e61 ) .

Verkehrszensus 1962 .

Zählungswerk 1960/62 .

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlosscn

19 579

9 000

117 537

146 1 16

x) Einschließlich Feststellungen über bewohnte Gebäude, Bodenbewirtsdraftung und Binnenfischerei.

Die Arbeiten werden, da es sich um eine zeitlich begrenzte Beanspruchung handelt, bei Bund und Ländern durch Aushilfskräfte durch-
geführt.

Gesetz über die Durchführung einer Repräsentativstatistik
der Bevölkerung und des Erwerbslebens (Mikrozensus)

Vom 16. März 19571)

Im Geltungsbereich dieses Gesetzcs wird in den Jahrcn 1956 bis
einschließlich 1959 eine SLatistik der Bevölkerung und des Eru'erbs-
Iebens aul repräsentaLiver Grundlage (Mikrozensus) vierteljährlich
als Bundesstatistik durchgeführt, und zwar einmal jährlich mit
einem AuswahlsaLz von 1 vom Hundert und dreimal jährlich mit
einem Auswahlsatz von 0,1 vom Hundert der Bevölkerung.

§4
(1) Die Erhebungen werden durch persilnlichc oder schriftliche

Befragung durchgeführt.
(2) Die Auskunftspflichtigen sind berechtigt, aul besonderen Vor-

drucken erfragte Angaben in verschlossenem Umschlag an das Sta-
tistisdre Landesamt einzusenden.

(3) Die mit der Befragung zu betrauenden Personen sind von den
zuständigen Landesbehörden auszuwählen; sie müssen Gewähr für
Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit bieten.

§s
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesctzes votn 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl l S. 1) auctr im
Land Berlin.

§6
Dieses Gesetz tritt am ,un" .ud .11"r Verkündung in Krafl

Die verfassungsmäßigen Reöte des Bundesrates sind gewahrt
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 16. März 1957

Der Bundespräsideni
Theodor Heuss

Der StellvertreLer des Bundeskanzlers
Blücher

Der Bundesminister des Innern
Dr. Schröder

§1

§2

Für cliese SLatisiik werden folgende Tatbestände erfaßt:
1. Anzahl und Namen der zur Haushaltung gehörenden Personen,

deren Geschlecht, Alter, Stellung zum Haushaltungsvorstand,
Familienstand, Kinderzahl, Staatsangehörigkeit, Vertriebenen-
(Flüchtlings-)eigenschaft, Wohnsitz und Wohnsitzveränderun-
gcn, Körperbehinderung und ihre Ursachen, landwirtschaftliche
Nutzfl äche der Haushaltung ;

2. Bcteiligung oder Nichtbeteiligung am Erwerbs- und Berufs-
Ieben, im besonderen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit,
Beruf, Arbeitsstätte, beschäftigte Arbeitskräfte, Arbeitszeit und
Ver sicherungsschutz.

Auskunltspfl rchtig sind
haltungen.

§3
die volljährigen Mitglieder der Haus-

I. Allgemeiner Teil

Internationale VerPfl ichtungen

Die bestehenden deutschen Statistiken reichen nach ihrer Anlage
und nach den verwendeten Definitionen nicht aus, die von der

r) BClBl. I vom l!). Mätz 1957 S.213. '!) Bundestagsdmcksachc Nr.2695
vom 19. Scptenrbcr 195ti (siche Vorbemerkung auf S. 145 oben).

OrganisaLion für die wirtschaftliche Zusammenarbeit Europas
(OEEC) geforderten Zahlen über das sogenannte Arbeitskraft-
volumen und die Besdräftigungs- und Erwerbslosigkeitsverhältnisse
zu liefern. Der beste Weg, die Unterlagen zu gewinnen, besteht in
der Durchführung von Repräsentativstatistiken, wie sie vom Rat der
Organisation für die wirtschaftliche Zusammenarbeit Europas den
Mitgliedsländern empfohlen [196. Sitzung vom 31. Oktober 1952 -C (52) 22V (Final)l und in einer Reihe europäischer Länder (2. B.
England, Frankreich, Itatien) mit gutem Erfolg eingeführt wurden.

Begründung 2)
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Die Auigaben des Mikrozensus

Aus dem Plan, diese internationalen Vcrpflichtungen zu erfrillen,
hat sich das Vorhaben des deutschen Mikrozensus entwickelt, wobei
diese ursprünglichen Ziele mit statistischen Aufgaben verbunden
rverden, die von Regierung, Verwaltunq, WirtschafL und Wissen-
schaft der deutschen amtlichen Statistik gestellt werden und die
durch die Notwendigkeit bedingt sind, Veränderungen in der wirt-
schaftlichen Situation schnell zu erkennen. Die Aufgaben des Mikro-
zensns sind

f. internaIional vergleichbare Zahlen über das Arbeitskraft-
volnmen gemäß den Empfehlungen der OEEC und des Inter-
naLionalen Arbeitsamtes zu gewinnen,

2, ein deutsches Berichtswesen zu schaffen, in dcm in regel-
mäßigen kurzen Abständen schnell, billig und zuverlässig die
wichtigsten Veränderungen der bevölkerungs- und erwerbs-
sLaListischen Daten ermittelt werden, um damit die vieljährige
Lücke zwischen jeweils zwei Volks- und Berufszählungen zu
riberbrücken und die Ergebnisse auf dem neuesten Stand zu
haltcn,

3. vcrbcsserLe bcvölkerungs- und rvirtschaltsstatistische Erkennt-
nisse zu gewinnen, die durch das System der persönlichen
Befragungl gcgenüber der weniger zuverlässigen Ausfüllung
der Fragebogen durch die BefragLen selbst ermöglicht werden.

Durch die bevdlkcrrrngsstatisLischen Ergebnisse des Mikrozensus
wird nichL nnr die vieljährige Spanne zwischen zwei Volkszählun-qen überbrtickt, für dic inIernational 10 Jahre empfohlen wird,
sondern auch Matorial zur Beurteilung der Frage geschaffen werden,
lnv/ieweit bci künftigen Zählungen ein Teil des Frage- und Auf-
bereitunqsprogramms repräsentativ durchqeführL werden kann.

Ferner kann mit der Organisation des Mikrozensus eine Reihe
von rvichtigen statistischen Aufgaben mit relativ geringen zusätz-
lichen Kos[en gelöst werden, indem andere Erhebungen, die die
persönliche Befragung von Einzelpersonen oder Haushaltungen
erfordern, mit dieser Erhebungsorganisalion durchgeführt werden.
Die beim Mikrozensus einmal jährlich vorgesehene Befragung von
1 v. H. aller Haushaltungen liefert in aller Regel auch bei zusätz-
lichen Fragen hinreichend große Beobachtungszahlen uncl brauchbare
statistische Ergebnisse.

Die Kosten
Dit: FIöhr: dcr Kosten für den Mikrozensus hängL vom Umfanq dcs

Tabellenprograntms ab. Frlr ein vorläufiges programm, das im ein-
zelnen sLändiger Beratung und WeiterenLu,icklung bedarf, würden
insgesamt 1029500DM erforderlich werden. Da die Erhebung und
AufbereiIung der Statistik den Landesämtern obliegen, entslehen
dorL rund 92v.H., beim Bunde 8v.H, der Kosten. Siö sind nach §gdes Statistischen Bundesgesetzes auch in dicsem Verhältnis von den
Ländern und dcm Bund zu tragen.

II. Die einzelncn Vorschrilten
Zu§1

Diese Vorschrift legt den Bereictr und die Periodizität der Er-
hebung fest. Der Mikrozensus wird vierteljährlich im Bundesgebiet
durchgeführt,

Der Mikrozensus bedient sich des modernen, Zeit und Kosten
sparenden Repräsentativverfahrens. In einer auf repräsentativcr
Grundlage durchgeführten Statistik werden die Erhebungsmerkmale
nicht bei der Gesamtbevölkerung, sondern nur in einer kleineren
Stictrprobe erhoben. Diese Stichprobe wird nach den mathematischen
Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitslehre so ausgewählt, daß sie
zuverlässig ein verkleinertes Abbild der Gesamtheit darstellt.

Der Kreis der Befragten erstrectt sich auf die gesamte Bevölke-
rung, aus der bei jeder Erhebung nur ein bestimmter Teil befragt
wird. Erst im Laufe vieler Jahre werden iast alle Haushaltungen
einmal f rir diese Erhcbunq in Anspruch genommen worden sein,
Neben der einmal im Jahr mit einem Auswahlsatz von 1 v. H. durch-
zuführenden Erhebung sind noch drei Erhebungen im Jahr mit einem
AuswahlsaLz von je 0,1 v. H. vorgesehen.

Zu§2
In diesem Paragraphen werdcn die Tatbestände der Erhebung

festgelegt, Dabei handelt es sich um Merkmale der Bevölkerung
und des Erwerbslebens, im besonderen um solche, die eine genaue
Durchleuchtung cler Beschäftigungssituation erlauben sollen. Die
Definitionen stimmen mit den internatronalen Anforderungen über-
ein.

Mit den Erhebungon kann clie Erfassung anderer Tatbestände vcr-
bunden werden, sofern deren Erfassung rechtlich geregelt ist.

Zu§3
Diese Vorschrift regelt die Auskunftspflicht frir den Mikrozensus

im Sinne dcs Al)schnrttcs V des GeseLzes über die Statistik für
Bundeszu-ecke (StatGes) vom 3. Septembcr 1953 (BGBl. I S. 1314).

Zu§4
Im Absatz 1 wird die Befragungsart - in der Regel persönliche

Befrarlung - festgelegt.
Der Absatz 2 räumt dem Befragten die N1öglichkeit ein, Angaben,

die auf besonderen Vordrucken erfragI wcrden, auct vor (lcn Er-
mittlern geheimzuhalten.

Absatz 3 regelt die Zustandigkeit für clie Auswahl der Ermittler,
deren Zuverlässigkeit und Verschw-iegenheit zum Schutz des be-
fragLen SLaatsbürgers notrrendig sind.

Zu§§5undO
Diese Vorschriften entsprechen der üblichen Fassung.

Gesetz zur Anderung des Gesetzes über die Durchiührung einer Repräsentativstatistik
der Bevölkerung und des Erwerbslebens (Mikrozensus)

Vom 5. Dezernber 1960r)

Der Bundest.rg hat das folgcndc Gcsc[z bcscir]ossen:

Artikt:l 1

Das Gesctz iiber die Durchführung crner RepräscntdtivstatisLik
der Bevölkerung und des Erwerbslebens (Mikrozensus) vom
16. März 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 213) u'ird wie folgt geändert:

f. in § 1 wird die Jahrcszahl »1959« clurch die Zcrhl »1g62« er-
s etz1.

2. § 2 wird wie folgt ergänzt:
»3. Urlaubs- und Erhohtngsreisen, Einkontmonslaqe, boi er-

werbstätigen Müttern BeLreuung der Kinder. Diese Tat-
bestände werden rvährend der Geltungsdauer dieses Ge-
seLzes nur einmal erhoben.,,

Dieses Gesetz rriu mit *,:-::'rt;i,rt31. Dczcnber 1e5e in Krart
Die verfassungsntlllrgen Rechte des Bundesratcs sind gewahrt

Das vorstehende Gcsetz wird hiermit vcr ktindcL.

Dicses Gesctz gilL
Ubc rl ci tun gsgeseiz es
auch im Land Berlin.

Artikel2
nach l"{aßgabe des § l3 Abs. 1 dcs Dritten
vom 4. Januar 1952 (Bundesgeselzbl. I S. 1)

Bonn, den 5. Dezember 1960

Der Bundespräs jrl cnt
Lubke

Der Stellvertretcr des Bundcskanzlcrs
Ludrvig Erhard

Der Bundesminister des lnnern
Dr. Schröder

Begründung')
A. Im allgemeinen

Das Gesetz über clre Durchführung eincr Repräsentativstatistik der
Bevölkerung und des Erwerbslebens (Mikrozensus) war zunächst

1) BGBI I 1'om 10. Dezcmbcr 1960 S.873. - 
r) Bundestagsdrucksache

Nr,1925 vom 21. JuDi l9tj0 (sichc VorLcnrcrkung auf S.145 oben).

auf 3 Jahre befristeL, um diese für die deutsche amtliche Statistik
noue Erhebungsart zu erproben. In den Jahren 1957 bis 1959 sind
3 ErhebunrJen miI eine]n Auswahlsatz von je 1 v. H. und 6 Erhebun-
gen mit eincm Auswahlsatz von jc 0,1 v. H. durchgeführt worden.
Es sind also von l7 Millionen Haushalten im Bundesgebiet lediglich
170 000 in jedem dcr 3 Jahrc einmal und 17 000 dreimal befragt
worden. Die Ergebnissc haben gezeigt, daß mit dieser modernen
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statisti:ichon MeLhode kurzfrisLiq lrnd liostensparend verwaltungs-
politisch rvichti-c1e Unterlagen gcliefcrL werden kcinncn. Erstmalig
wurde ein umfassenclcr Uberblirk über die gesamte Erwerbstätigkeit
der Bevölkerung ermöglicht. Es konntcn alle Arten und Formen der
haupt- und nebenberuflichen Erwerbstätigkeit ermittelt und nach
vollbeschäftigten und teilbeschäftiqten Personen, nach Arbeitszeiten
und großen Wirtschaftsbereichen gegliedert werden. Ein Uberblick
über Art und Umfang der gesamtcn Erlvetbstätigkeit ist in einer
Zeit der Vollbeschäftigung besonders bedeutungsvoll, da hierdurch
zunächst einmal das gegenwärtige Arbeitskraftvolumen erfaßt und
ein Anhaltspunkt für Möglichkeiten der künftigen Entwickluns q;e-
wonnen wird. Mit diescn Informationen über das Arbeitsvolumen
ergaben sich z. B. auch neue Daten für wichtige Fragen der Sozial-
reform sowie bcssere Unterlagen für die volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen (im besonderen für Produktivitätsberechnungen).
Außerdem konnten dic Kenntnisse über dic Haushalte verbessert
und Zahlenangaben über Größe und Gliederung der Familien bci-
gebracht werden, die zur Beurteilung von Fragen eines Familien-
Iastenausgleichs von Bedeutung sind, Für die Personenkreise der
Vertriebenen und der Körperbehinderten wurden neue Zahlen
bereitgestellt.

Diese Aufgaben bestehen auch für die Zr,rkunft. Hinzu kommt, daß
mit der weiteren Entwicklung der europäischen Zusammenarbeit die
Forderung nach zuverlässigen und international vergleichbaren
Zahlenunterlagen an Bedeutung gewinnen wird. Die von der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft angestrebte Vereinheitlichung der
Statistiken der Erwerbstätigkeit ist nur über einheitliche Stich-
probenerhebungen möglich. Darüber hinaus wird der Mikrozensus
im Rahmen der internationalcn Zusammenarbeit zur Untersuchung
sozialer und ökonomischcr Tatsachen und Eniwicklungen zu dienen
haben.

Das Andemngsgesetz soll die Nlciglichkeit bieten, den im ersten
Abschnitl seiner Anwendung erprobten und bewährten Mikrozensus
für weiLerc 3 Jahrc durchzuführen. In diesem Zeitraum wird - neben
der Gcwinnung weiterer laufender Zahlen über Bevölkerung und
Beschlftigung - die methodische Weiterentrvicklung und die Ver-
zahnung mit den Ergebnissen der großenZählungen imVordergrund
stehen. Gleichzeitig kann die OrqanisaLion des Mikrozensus für
andere Stichprobenerhebungen verwendet werden, wie dies z. B
schon bei der 1 v, H,-Wohnun-osstatistik 1956/57 der Fall war. Das
Gesetz soll bis einschließlich 1962 befristet lverden, da durch die
Volkszählung 1961 eine nene Grundlage für die Ausu'ahl von Ge-
meinden und Haushalten zur \,-erfügun!J stehen wird und nach dem
Vorliegen von Irfahrungen in rveiteren 3 Jahren geprüft werden
kann, ob die methodische Entw;cklung so weit abgeschlossen ist, daß
ein unbefristetes Gesetz erlasscn werden kann. Zwischen den
künftigen Volks- und Berufszählungen hätte der Mikrozensus dann
die durch die Veränderung der Verhältnisse überholten Zahlen zu
ersetzen und insbcsondere die Anderungen in der Erwerbstätiqkeit
zu erfassen.

Der Mikrozensus wird zur Rationalisierung der gesamten amt-
lichen Statistik beitragen, da durch diese laufenden Erhebungen der
Zeitraum zwischen den crroßen Volkszählun-c1en von bisher 5 bis
7 Jahren auf etwa l0 Jahrc verlängert werdcn kdnn.

Seit BesLehen des Mikrozensus haben sich die Forderungen nach
zusätzlichen Informationen vermehrt. Nur ein kleiner Teil wäre im
Flinblick auf die im bisherigen Gesetz festgelegten Erhebungsmerk-
male zu erfüllen ge\lescn. Um den Mikrozcnsus als bewegliches

Der BundcsLag hat das lolgende Gcsclz bcschlossen

§1
Uber die Bevölkerung und das Erwerbslobon t-ird in den Jahren

bis einschließlich 1968 eine Bundesstatistik auf repräsentativer
Grundlage (Mikrozensus) durchgeführt,

§2.
(1) Dic Statistik wircl einmal jährlich uit cincn Auswahlsatz von

10/o nnd dreimal jährlich mit eiDem AuswahlsaLz von 0,10/o der
Bevölkerung erhoben.

(2) Die Statistik besteht aus einem Grundprogramrn, das im Be-
darfsfalle durch ein Zusatzprogramm erweiLerL werden kann.

InslrumcnI zur Ermittlung \vichtiqer ahtuellcr Tatlteständc verwend-
bar zu halten, mußte im zweiten AbschniLt seiner Durchführung aus
den Forderungen und Wünschen, die im folgenden erläuterle be-
grenztc Auswahl getroffen werden. Die neuen Tatbcstände werden
während der Geltungsdauer des Gesetzes nut cinmal erhoben
wcrden.

B. Im einzelnen
Zunächst sollen Unterlagen über den Urlaubs- und Erholungsreise-

verkehr gcschaffen werden. Der Urlaubs- und Reiseverkchr hat an
Urnfang und an wirtschaftlicher Redcutung stark zugenommen. Uber
andere Erhebungen kann z. B, nach Zahl der beteiligten Personen
und nach Reisezielen im In- und Ausland nicht ermittelt wcrden. Die
Unterlagen sollen Aufschluß riber die wirtschaftliche und soziolo-
gische Bedeutung der Reisen und über die verwendeten Verkehrs-
mittel geben. Außerdem werden dadnrch Anhaltspunkte gewonnen,
um die Daten der Zahlungsbilanz für den Reiseverkehr zu prüfen

Mit der Frage nach der Einkommenslage ist nur die Feststellung
von Einkommensgruppen, nicht jedoch die genaue Ermittlung der
Zusammensetzung und der Höhe der Einzcleinkommen beabsichtigt.
Die Ergebnisse werden in erster Linie aus methodischen Gründen
benötigt, z.B. ztr Schichtung und Auswahl r,on Material für Ver-
brauchs- und Einkommenserhebungen.

Bei den erwerbsLätigen Müttern soll nebcn der Zahl der Kinder
auch nach der Betreuung der Kinder gefragt werden. Die Erwerbs-
tätigkeit der Frauen miL Kindern hat eine Reihc von Auswirkungen,
die zu kennen nicht nur für die Beurteilung des Arbeitskräftepoten-
tials wichtig ist, sondcrn auch ftir Fragen der Betreuung und Er-
ziehung der Kinder. Es sollen Auskünfte daruber gewonnen werden,
unter welchen Umständen und in welchem Ausmaß die Erwerbs-
Lätigkeit von Frauen zu ciner Doppelbelastung durch Beruf und
Haushalt fiihrt und über lvclche Art von Betreuung die Kinder
erworbstätigcr Mütter ver Iüqcn.

C. Kosten
Für den Mikrozensus waren im Jahre 1955 jährlich rund 1,1 Mio DM

Gesamtkosten bci einer 1 v.H.- und drei 0,1 v.H.-Erhebungen be-
rechnet worden. In den folgenden Rechnungsjahren sind jedoch die
Ausgaben bei wichLigen KostenposiLionen gestiegen, und zwar durch
Erhöhung der Dienstbezüge, der Maschinenmieten und der Honorare
und der Fahrtkosten für die Befrager. Auch die Einbeziehung des
Saarlandes und die Vergrößerung der Bevölkerungszahl haben die
Kosten erhöht. Diese Kostensteigerungen sind in den Haushalten
des Bundes und der Länder bereits berücksichtigt worden.

Das
Kosten

Anderungsgesetz wird voraussichtlich folgende zustiLzliche
verursachen:

Gesetz über die Durchführung einer Repräsentativstatistik der Bevölkerung
und des Erwerbslebens (Mikrozensus)

Vom 21. Dezember 19621)

Für weitere methodische Entwicklungsarbei[en und Analysen, die
nach den bisherigen Erfahrungen im größeren Umfang als bisher
vomstatistischenBundesamt durchgeführt werden müssen, entstehen
zusätzliche Kosten von rund 70000DM 1ährlich. Bei den Statistischen
Landesämtern entstehen für die Bearbeitung der zusätzlichen Tat-
bestände und durch die Befragung der seit der letzten Erhebung
verzogenen Haushalte, die eine methodisch-technisch notwendige
Ergänzung darstellt, jährlich rund 280000 DM zusätzliche Kosten.

Den Gemeinden cntstehen keine KosLen.

§3
In dem Gmndprogramm lverden folgendc Talbestände erfaßl:
1. Merkmale der Person, der Familie, des Haushalts, der

Staatsangehöri gkeit, Vertriebenen- (Flüchtlings-) eigenschaf t und
Wohnsitz,

2. berufliche, wirtschaftliche und soziale \/erhältnisse, insbeson-
dere Erwerbstätigkeit und soziale SjcherhctL.

§4
(1) In Zusatzprogramlnen können sonsl.igc dotn § 1 entsprechende

TatbesLände erfaßt werden. Für die Anordnung der Zusatzpro-
gramme und die Festlegung der zu erhebcnden Tatbestände gilt § 6
Abs. 2 StatGes vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314)
cntsprechend. Die Zusatzprogramme dürfen nur TaLbestände um-
fassen, deren Erhebung znr \M.thrnehmung ö{fentlicher Aufgaben
orforclerlich ist. Sie sind nach Art uncl Umlang arLf das notwendiget) BGBI. I vom 29. Dezember 1962 S.767.

- 161 -



Maß zu beschränken und so zu gestallen, daß die Auskunftspflich-
tigen möglichst wcnig belastet werden.

(2) Ztr Vorbereitung der Zusalzprogramme können Probe-
erhebungen auf freirvilliger Basis mit einem Auswahlsatz von nicht
mehr als (,r,1 lr,io vorgenommen wcrden.

§s
AuskunftspflichLig sind IJaushaltsvorstände und volljährige Mit

glieder der Haushalle.

§6
(1) Die Erhebungen wcrdcn durch pcrsrinliche oder schriftliche

Bcfragung durchgefül.rrt. Dre Abgabe schriftlicher Angaben in vcr-
schlossenem Umschlag isl. zulassiq.

(2) Die mit der Befragung zu betrauenden Personen sind von dcn
zuständigen Landesbehörden auszuwählen; sie müssen Gewähr für
Zuverlässigkeit und \rorschwiegenheit bicten.

§7
Dieses GeseLz 11ill. nach Maßgabe des § 13 Abs. I des DritLen

Uberleitungsgcsetzes vom 4, Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1)

auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund diescs
Gesetzes erlassen rverden, gelten im Land Berlin nach § 14 des
Dritten Uberleitungsgesetzes.

§B
Dicses Gesetz tritt am l Januar 1963 in Kraft

Die verfassungsrnäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 21. Dezember 1962

Der Bundespräsidcnt
Lübke

Der Stellvcrtreter des Bundeskanzlers
LudwigJ Erhard

Dcr Bundesminister des Innern
Höcherl

Begründung 1)

A. Im allgemeinen
I. Die gesetzliche Entwicklung

1. D.rs Cleselz tiber die Durchführung einer RepräsenLativstatistik
dcr Bevölkerung und des Erwerbslebens (Mikrozensus) vom
16. März I957 (BGBI. I S. 213) war auf 3 Jahre befristet. Durch
das Gesetz vom 5. Dezember 1960 (BGBI. I S. 873) ist die Fort-
setzung der Erhebung bis einschließlictr 1962 sichergestellt
u.orden,

2. Die Ergebnisse rlor bisher durchgeführton Repräsentativ-
crhebungen haben bestätjgt, daß es mit dicser Befragungs-
methocle möglich ist, kurzfristig und kostensparend staats- und
verwaltungspolitisch wichtige Unterlagen zu beschaffen. Daher
ist eine weiterc gesetzliche Regelung als Grundlage für die
Fortführung der bewährLen Erhebungsmethode notwendig.

II. Bedeutung der Erhebungsmethode
l. Die bisher nach den Mikrozensusgesetzen durchgeführten Er-

hebungen haben einen Uberblick über den gesamten Arbeits-
kräftehaushalt und ein weitgehend ar.rfgeschlüsseltes Bild der
Struktur der Erwerbsbevölkerung auch im Zusammenhang mit
der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik ergeben. Außer-
dem ist über den Umfang des sozialen Versidrerungssdrutzes,
über die Vertriebenen, die Flüchtlinge r:nd über die Körper-
behinderten laufend neueres Zahlenmaterial bereitgestellt
worden.

2. Im Bereich der europäischen Zusammenarbeit war es möglich,
mit Hilfe des Mikrozensus im Jahre 1960 die erstmalig für alle
Länder der Europäischen Wirtsch.rftsgemeinschaft vorgeschrie-
bene gemeinsame Stichprobe über Arbeitskräfte rationell in
einer dem deutschen statistischen System entsprechenden
Weisc durchzuführen.
Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit wird der
Mikrozensus ferner zur Untersrrchung sozialer und ökono-
mischer Tatsachen und Entwicklungen dienen und damit einer
bereits im Jahre 1952 gegebenen Empfehlung des Europäischen
Wirtschaftsrates (OEEC) entsllrechen.

3. Für alle Erhebungen rvird angestrebt, die Fragenprogramme
so einzurichten, daß sic gleichzeitig für staatliche und supra-
nationale Belange alrsqewertet werden können.

4. Der Mikrozensus hat wesentlich zur Rationalisierung der amt-
lichen Statistik beigetragen. Durch seine Erhebungen konnte
der Zeitraum zwischen den großen Volkszählungen von bisher
4 bis 8 Jahren (1925, 1933, 1939, 1946, 1950) auf etwa 10 Jahre
verlängert und damit den Empfehlungen der UNO angepaßt
wcrden. Die 1-v.H.-Wohnungsstatistik 1957 und 1960 wurde
durch Verwendung der kompletten N{ikrozensus-Stichprobe
und seiner Erhebnngsorganisation vereinfactrt und verbilligt.
Dasselbe wird bei dcr Verbrauchs-Einkommens-Stidrprobe 1962
der Fall sein.

III. Kosten
Da es sich bci dcm Mikrozensus um einc schon seit dem Jahre

1957 laufende statistischc Erhebung handelt, sind die hierfür
erforderlichen Mittel bereits in den l-Iaushaltcn des Bundes und der
Länder ausgebracht. Nach dem Stand von Anfang 1962 betragen die
Kosten der Durchführung der gecJenwärtigen Erhebung bei Bund
und Ländern 2,897 Mill. DM. Diese Kostenhöhe wird auch für das

Fortsetzungsgesetz in Ansatz gebracht. Die Kosten u,crden ihrem
Entstehen entspredrend gemäß § 8 Statces zu etwa 90 v. H. von den
Ländern, zu 10 v. H. vom Bund getragen.

B. Im einze Inen

1) Bundesla(,s(lrlrcksache Nr. 612 vorr
kung auf S. 145 ol)cD).

I7. Äuqust 1962 (siehe Vorbcmcr-

Zu§1

Diese Vorschrift regelt den Umfang und Bereich der auf repräsen-
Lativer Grundlage durchgeführten Statistik. Die erfolgreidre Durch-
führung der Repräsentativerhebungen seit ihrer Einführung im
Jahre 1957 redltfertigt es - in Abweichung zu der bisherigen Rege-
lung - ein Gesetz auf unbefristete Dauer vorzusehen.

Zu§2

In diesem Paragraphen wird die Periodizität und der Grundau[bau
der Erhebung festgelegt.

Der Mikrozensus wird einmal jährlich im Bundesgebiet durch-
geführt. Die 1-v.H.-Erhebungen sind erforderlidr, um jährlich einmal
ein gut differenziertes Bild des Erwerbslebens, insbesondere auch in
der Untergliederung nach Ländern zu gewinnen. Gleidrzeitig bildet
die 1-v.H.-Stidrprobe eine widrtige Basis für andere Stichproben-
befragungen. Die dreimal jährlidr mit einem Auswahlsatz von
0,1 v.H. durchzuführenden Befragungen dienen der kurzfristigen
Fortführung der 1-v. H.-Stictrprobe mit der zusätzlidren Aufgabe,
Umsdrictrtungsvorgänge im Bereidr des Erwerbslebens und der Be-
völkerung zu beobactten,

Weiterhin wird festgelegt, daß die Erhebung in Form eines Grund-
programms und Zusatzprogrammen erfolgt. Diese Aufteilung war
erforderlich, um neben der Festlegung von laufend erhobenen Er-
hebungstatbeständen die im Mikrozensus liegende Möglidrkeit
rasdler Ermittlung wedrselnder aktueller Tatbestände auszunutzen,
Daraus ergibt sich die nötige Elastizität.

Zu§3
Das Grundprogramm enthält nur Merkmalc der Bcvölkerung und

des Erwerbslebens, die für das Gesamtbild von Bedeutung sind,
indem sie über Person, Familie, Haushalt, dazu beruflidre, wirt-
schaftliche und soziale Verhältnisse sowie Erwerbstätigkeit und
soziale Sicherheit Auf schluß geben.

Zu§4
Abs. 1 regelt das Zusalzprogramm. Es ermöglicht, Zahlenmaterial

z, B. über aktuelle sozial- und wirtschaftspolitisdre Fragen relativ
schnell zu erhalten, Im Interesse einer kontinuierlidten Planung ist
vorgesehen, die im Rahmen des Zusatzprogramms zu erhebenden
Tatbestände etwa alle 3 Jahre durch jeweils 3 Jahre geltende Recht-
verordnungen festzulegen. Es soll aber auch die Möglichkeit ge-
geben sein, in besonders eiligen Fällen, z. B. bei Anforderungen der
EWG-Kommission, die notlvendigen Fragen für das Zusatzprogramm
außerhalb des vorgesehenen Turnus von 3 Jahren anzuordnen. Aus
methodischen Grrinden ist es in manchen Erhebungsfällen erforder-
lich, Probeerhebungen vorauszuschicken. Absatz 2 gibt die Möglic+r-
keit zu eng begrenzten Probeerhebungen zur Vorbereitung und
Prüfung dcr Rcalisierbarkeit der geforderten Zusatzprogramme.
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Zu§5

§ 5 regelt die AuskunfLspllicht im Sinne des Abschniil.s V des
Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke (StatGes) vom 3. Sep-
tember 1953 (BGBI. I S. 1314) und der Fassung vom 15. Juli 1957
(BGBI. r S. 721).

Zu§6
In Absatz 1 wird die Befragungsart festgelegt.

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Durchführung
einerRepräsentativstatistik der Bevölkerung und des Erwerbslebens
(Mikrozensus) vom 21. Dezember 1962 (Bundesgesetzbl. I S.767) ver-
ordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
Als Zusatzprogramm des Mikrozensus werden im Erhebungszelt-

raum 1964 und 1965 einmal folgende Tatbestände erfaßt:

I. mittels 1 o/o-Befragung

1. berufliche Ausbildung,
2. Herkunftsgebiete der Vertriebenen und Fltichtlinge,
3. Wochenendpendler und benutztes VerkehrsmiLtel,
4. Führerscheininhaber und Ausnutzung der Fahrerlaubnis,
5. Unfälle von Kindern und von Jugendlichen unter 15 Jahren,
6. Umfang der von Arbeitnehmern, getrennt nach Geschlech-

tern, geleisteten Sonntagsarbeit und Arbeit in Nacht-
schichten;

IL mittels 0,1 o/o-Befragung
Ausbildung in Erster Hilfe.

Absatz 2 bestimmt die Zusländigkeit Iür dic Auswahl der Ermittler,
deren Zuverlässigkeit und Verschwiegcnlicit zum Schutze des be-
fraqten Slddtsbürgers notwcndig isl.

Zu§7
Berlin-Klausel

Zu§8
Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

§2
Folgende Tatbestände werden mit Zustimmung der beteiligten

Länder durch das Statistische Bundesamt aufbereitet:
1. Herkunftsgebiete der Vertriebenen und Fltichtlinge,
2, Ausbildung in Erster Hilfe.

§3
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Drittcn Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verblndung mit § 7
des Gesetzes über die Durchführung eincr Repräsentativstatistik der
Bevölkerung und des Eru'erbslebens (Mikrozensus) auch im Land
Berlin.

§4
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1964 jn Krafl.

Bonn, den 16. Dezember 1963

Der Stellvertreter des Bundeskanzlt:rs
Mende

De r Bundesminister dos Innern
1Iöcher1

Erste Verordnung über das Zusatzprogramm zum Mikrozensus
Vom 16. Dezember 1963 1)

Begründung 2)

A. Allgemeiner Teil
Das Gesetz über die Durchführung einer Repräsentativstatistik

der Bevölkerung und des Erwerbslebens (Mikrozensus) vom
21. Dezember 1962 sieht neben dem für die laufende Berichierstat-tung notwendigen Grundprogramm Zusatzprogramme vor. Dlese
Zusatzprogramme sollen es ermöglichen, Forderungen der Bundes-
ressorts nach Zahlenmaterial über aktuelle sozial- und wirtschafts-
politische Fragen möglichst schnell zu entsprechen.

Mit der vorliegenden Verordnung wird das erste Zusatzprogramm
zum N{ikrozensus festgelegt. Es erstreckt sich auf zwei jahre. Um
den Fortlauf der Erhebungen zu gewährleisten, wird das Fragepro-
gramm für einzelne, bisher schon gefragte Tatbestände fortgösetzt.
Neue Erhebungstatbestände behandeln aktuelle Fragen.

Die Tatbestände § 1 I 1,2,3,II 1 sollen im Jahre 1964, die Tat-
bestände § 1 I 4, 5, II 2 im Jahre 1965 erfragt werden. Damit soll eine
Uberbeanspruchung der Befragten vermieden und eine annähernd
gleictrmäßige Verteilung der Arbeitsbelastung in den StatrsLischen
Amtern erreicht werden.

B. Besonderer Teil
I. Zu § 1 I - 1 o/o-Befragungen

l. Berufliche Ausbildung
Vorgesehen sind Erhebungen über die berufliche Vorbildungund Ausbildung der Erwerbstätigen (einschließlich betriebllidrer Aqsbildung). Solche Angaben sind in mehrjährigen Ab-
ständen für die Zwecke der Arbeitsmarktpolitik, insbeionderefür Berufsberatung, Berufsförderung und Umschulungsmaß-
nahmen erforderlidr. Dies gilt vor allem bei Vollbesdräfligung
und in Zeiten eines schnellen tedrnisöen Fortschritts (Äuto-
mation usw.). Unterlagen über die berufliöe Ausbildung derErwerbstätigen sind auch für die planungen des Buirdes-
ministeriums der Verteidigung von großem Wert.

2. Herkunltsländer der Vertriebenen
Die ursprünglich für die Volkszählung 1961 vorgesehene Frage
nach- Herkunftsgebieten der Vertriebenen und der Flüchilinge
wurde zur Einsparung von Zählungskosten auf den Mikro-
zensus verlagert. Für die Gewinnung einer Ubersicht reicht
eine 1 0/o-Stictrprobe aus. Durch Interviewerbefragung ist es
zudem leichter möglidr, genauere Angaben über did Hdrkunfts-

1) BGBI. I vom 21. Dczember 1963 S.883. - ,) Bundesratsdrucksache
Nr.365 vom 26. August 1963 (siehe Vorbemerkung auf S.145 oben).

gebicte der Vertriebcnen und der Flüchilinge bzw. der Eltern
dieser Personen zu bekommen. Die Wiederholung entsprechen-
der, erstmalig 1957 im Mikrozensus erfolgter Ermittlungen ist
notwendig, da sich das Gefüge seit 1957 durch die großeÄnzahl
der Flüchtlinge aus der Sowjetzone und der Aussiedler ver-
schoben hat.

3. Wodrenendpendler und benutztes Verkehrsmittel
In Ergänzung der Zahlen übcr die Tagespendler, die bei der
Volkszählung 1961 erhoben wurden, werden vom Bundes-
minister für Verkehr, von der durch das Gesetz über eine
Untersudtung von Maßnahmen zur Verbesserunq der Ver-
kehrsverhältnisse der Gemeinden vom 1. August 19-61 (Bundes-
geselzbl. I S. 1109) eingesetzten Untersuchungskommission undvon der Deutschen Bundesbahn Angaben über die Wochenend-
pendler benötigt. Dazu bietet sich die Erfassung im Wege des
Mikrozensus an, wobei auf eine tiefe regionale Aufgliederung
des Erhebungsprogramms verzichtet werden kann.

Die Entwicklung im Straßenverkehr fordert schon jetzt die
Planung wirksamer Maßnahmen zur Entlastung der Straßen.
Ordnungs- und Baumaßnahmen im Bereich der SLraßen sowie
Rüd<fluß bzw. Uberleitung des Verkehrs auf die Schiene ge-
hören hierzu.

Die dafür notwendigen Planungen und investitionen müssen
sich auf gesicherte Vorstellungen über Unifang und Strukturdes Verkehrs stützen. Hierzu gehören Festsiellungen über
Wochenendpendler, die im Rahmen des gesamten Worhenend-
verkehrs einen Teilkomplex darstellen. Die vorgesehene Er-
hebung soll hierzu die dringend erforderlichen A"ngaben überdie Gesamtzahl der Wochenendpendler und ihre Verteilung
auf die Verkehrsmittel liefern.

4. Führerscheininhaber und Ausnutzung der Fahrerlaubnis
In der Bundesrepublik liegen keine Unterlagen über die Zahlder Führerscheininhaber und ihre Zusammensetzung nachAlter, Geschlecht und Beruf vor. Es ist auch nicht bäkannt,
inwieweit die Fahrerlaubnisse ausgenutzt werden.

Hinreichend zuverlässige Zahlen hierüber werden vom
Bundesminister für Verkehr und ancleren Bundesressorts für
verkehrspol-[tische Maßnahmen, insbesondere auf dem Gebietder Unfallbekämpfung und Verkehrserziehung dringend be-nötigt. Von der Kenntnis solcher Zahlen hängt es mit ab, ob
und ggfs. welche Maßnahmen im Bezug auf Erteilung und Gül-tigkeit der Fahrerlaubnisse getroffen werrlcn sollen und kön-
nen, wie Beschränkung der Gültiglkcilsdauor (Wiederholungs-
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prüfuirgcn) und vcrkehrsmedizinische Untersuchungen, ggfs. miL
Beschränkung für ältere Jahrgänge. Danebcn liefern die aus
der Erhebung gewonnenen Zahlen für dte Verkehrspolitik und
die Verkehrswirtschalt lsertvolle Anllaltspunkte für die Ab-
schätzung der künftigen Entwicklung des Kraftverkchrs. AIs
Bezugszahlen zur UnlallsLatisttk rverden sich die ErkennLnisse
aus dieser Statistik wesentlich vertiefen.

5. Unlälle von Kindern und von Jugendlichen unter 15 Jahren
Kinderleben zu erhalten und lnvalidilä[ von Kindern und
Jugendlichen zu vermeiden, ist ejne gesundheltspolitisch dring-
Iiche Aufgabe, Straßenverkehrsunfälle waren 1900 für Schul-
kinder die häufigste Todesursache, Eine ständige Bedrohung
ergibt sich ferner durch die Möglichkcit zu unkontrollierter
Einnahme von Medikamenten, durch Gifte und andere Un-
glücksereignisse im F{aushalt. Die vorgesehene Erhebung soll
für geeignete Schutz- und Vorbeugungsmaßnahmen die er-
forderlichen Zahlenangaben licforn.

II. Zu § I II - 0,1 o/o-Befragung:

l. Umfang des Urlaubs
Die aus dcn Urlaubsregelungen vorliegenden Angaben über
den Urlaubsanspruch vermitleln keine genügende Kenntnis
über die quantitativen Auswirkungen dieser Bestimmungen.
Solche Informationen sind jedoch notwendig, um die sozialen
und wirtschaftlichen Auswirkungen der Urlaubsregelung und
ihrcr Weiterentwicklung abschätzen zu kdnnen. Sie sind auch
fLir den EWG-Bereich erforderlich, da nach Artikel 120 des

Kosten
Dic Kosl.cn cler Zusatzprogramme betragen:

im Jahre 1964

EWG-Vertragcs die »bestehende Gleichrvertigkeit der Ordnun-
gen über die bezahlte Freizeit« beizubchalten ist. Für die
Erhebung reicht ein Auswahlsatz von 0,1 010 aus.

2. Ausbildung in Erster Hilie
Verletzungen u. a. bei Unfällen im Verkehr, bci der Bemfs-
ausübung und im Haushalt nehmen ständig zu. Die Sterblich-
keit an Unfällen kann gesenkt werclen, wenn Erste Hilf e
zweckmäßig geleistet wird. Die Erstversorgung durch Laien mit
entsprechender Gmndausbildung hal auch bci größeren Uniall-
ereignissen, etwa durch technisch bedingte oder Natur-
katastrophen sowie auch im Verteidigungsfalle, besondere
Bedeutung. Unterlagen darül:er zu gervinneu, rvie viele Per-
sonen in unserer Bevölkerung eine Ausbildung rn Erster Htlfe
besitzen, isL deshalb notwendig. Zrtr Gcu'innung erster
größenoldnungsmäßiger Vorstellungen isl cil) -q'us\vahlsatz
von 0,1 r' o ausreichencl.

Zu§2
Die Aufbercitung der in § 2 der Verordnung genannten z*'ei

Mikrozensus-Zusatzprogramme soll, nicht wie im Regelfall durch die
Lärr.lcr, sondern aus Gründen der Arbeitsvereinfachung durch das
Statistische Bundesamt erfolgen, da ein Rückgriff auf lvlerkmale des
bei den Stat. Landesämtern aufbereiteten Grnndprogramms nur in
sehr begrcnztem Umfang erforderlich ist. Der Arbeitsschnitt zu'i-
schcn dem SLatis[ischen Bundesamt und den Statistischcn Landes-
timLern wird aufgrund der jcweiligen technischen Gegcbenhoiten
vcreinbart.

im Jahre 1965

Zusarnrnen

DN{

bei den Ländern

beim Bund ....

zusammen

Zusammen

DM

382 0C0

85 000

bei den Ländern

l:eim Bund ....
1 67 000

5 0c0

307 000

45 000

172 00J 352 000248 000 2t 9 0c0 467 000 zusammen 180 000

Auf Grund dcs § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Durchführung
einer Repräsentativstatistik der Bevölkerung und des Erwerbs-
lebens (Mikrozensus) vom 2l.Dezember 1962 (Bundesgesetzbl.I
S.707) vcrrorclnct clit: BnndesrecTierunq mit Zustimmung des Bundes-
rittes I

§1
AIs ZrrsaLzprogramm cles Mikrozcnsus lverden im Erhebunosjahr

1966 folgende Tatbestände erfaßt:
1. durch Bef ragung mit einem Ausw ahlsatz von 0,5 bis 1 0/o der

Bevölkerung
a) Erwerbstätigkeit der 40- bis 65jährigen Frauen von ihrem

15. Lebensjahr an,
b) Religionszugehörigkeit,

2. clurin Befragung mit einem Auswahlsatz von 0,50,/u der Bcvöl-
kerung
a) Art, Ursache und Umfang körperlicher und gcistiger Behin-

derung einschließlich Frühinvalidität sowie schulische und
beruiliche Ausbildung oder Umschrt'lung der Bchindertc'n,

b) Eikrankungen und Unfälle,
3. durch Befragr-rng mit einem Auswahlsatz vou 0,1o,io der Bevöl-

kerung Ziel und Dauer von Urlaubs- nnd Erholungsreisen.

§2
Die ErLeilung clcr Auskunft zu den Erhebungen nach § I Nr, 1

Buchstabe b uncl Nr. 2 Buchstabe b ist freiv-illig,

§3
Die AufbereitLrng cler Erhebungen nach § 1 Nr.2 und 3 erfolgL

dnrch ctas Statislischc Bundesamt, so\vciL dic beteiligIen Länder zu-
s f inrtnc n.

§4
Diese Verordnung gilL nach § 14 des Dritten Uberlcitungsgcsetzcs

r.om 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 7
des Gesetzes über die Durctführung einer Repräsentativstattstik (ler
Bcvölkerung nnd des Erlvorbslebcns (Nlikrozcnsus) auch im Lancl
Berlin.

§.5
Diese Verordnung tritt am Tage nach (lcr Verkiin(lung in KrafL.

Bonn, den 19.April 1966

Der Stcrllvcrlrolcr dcs Bunrleskanzlcrs
Dr.Mcndo

Der Bundcsminister dcs Innern
Lücke

Zweite Verordnung
über das Zusatzprogramm zum Mikrozensus

Vom l9.April 1966 1)

Begründung 2)

A. Allgenciner Tcil

Das Gesetz tiber die Durchführung einer Repräsentativstatistik der
Bevölkerung rrnd des Erwerbslebens (Mikrozensus) vom 21, Dezem-
ber 1962 siehL neben dem für die Iaufende Berichterstattung notwen-
digen Grundprogramn Zusatzprogramme vor. Diese Zusatzpro-
gramme sollcn es ermöglichen, Forderungen der Bundesressorts

r) Bundesanzeiger Nr 77 vom 23. April 1966 S.1. - 
2) Bundesratsdrurk-

s.tchc Nr.603,65 vom {. NIärz 1966 (siehe Vorl)emerkunq auf S.145 obenl.

nach Zahlcnmaterial iiber aktuelle sozial- und wirtschaftspo.litische
Fragen möglichst schnell zu entsprechen.

Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Feststellungen
sollen namentlich zur Klärung von Problemen dienen, die im Rah-
men der Enquete über die Situation der Frauen in Beruf, Familie
und Gesellschaft (Beschluß des Bundestages vom 9. Dezember 1964,
BT-Drucksache IVt2771) sorvie der Berichte der Bnndesregierung
über die Lage der Fanilien in der Bundesrepublik (Beschluß des
Bundestages vom 23. Juni 1965, BT-Drucksache lYt3474\ erforderlich
sind,
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Bcfragungen mit einem Auswahlsatz von 1 0/o der
13evolkerung:
Erwerbstätigkeit dcr 40- bis 65jährigen Frauen von
ihrem 15. Lebensjahr an
Durch diese Zusatzbefragung sollen Erkenntnisse dar-
über gewonnen werden, wie Heirat und Geburt von
Kindern den Verlauf des Berufslebens der Frauen be-
einflussen, etwa im Hinblick auf die Aufnahme von
Teilzeitarbeit oder auf ihre Rückkehr in den Beruf
nach einer jahrelangen, durch die Ubernahme von
Familieupflichten bedingten Pause. Dadurch wird ein
wichtiger Beitrag fiir die Frauen-Enquete geleistet
(vgl. BT-Drucksadte lY12771, Abschnitt II, Nrn. 2
und 8 c).
Für die Festlegung der Altersgruppe 40 bis 65 Jahre
war die Erlahrung bisheriger Feststellungen maß-
gebend, daß Frauen eine Erwerbstätigkeit im allge-
meinen erst nach dem 40. Lebensjahr wieder auf-
nehmen.

bei Krankhcitsfällen und Unfällen aufgoklärt werden.
Andere St.raten, z. B. dic USA, habcn Befragungen
dieser Ar1 sog. MorbidiLätserhebungen - seit vie-
len Jahren mit gutem Erfolg durchgelührt. Die An-
gaben lverden auch für d1e Frauenenquete benötigt
(vgl. BT-Drucksache IV/2771, Abschnitt iI, Nr. 7).

Nummer 3 - Bef ragungen rnit einem Auswahlsalz von 0,1 0/o der
Bevölkerung:
Urlaubs- und Erholungsreiscn
Fragen über Urlaubs- und Erholungsreisen wurden
erstmals im OkLobcr 1962 gestellt. Mit der Wieder-
holung in einer 0,1o/o-Zusatzbefragung sollen die
Veränderungen, die in der Zwischenzeit eingetreten
sind, untersucht werden. Wegen der großen wirt-
schaftlichen Bedeutung, die die starke Zunahme des
Reiseverkehrs hat, lst es erforderlich, im Rahmen
einer Haushaltsbefragung von den gereisten Personen
Angaben über Reiseziele im In- und Ausland und
über die benutztcn Verkehrsmittel zu ermitteln. Um
Material über den Umfang der Familienferienreisen
zu erlangen und Rückschlüsse auf die Ausnutzung der
Fahrpreisermäßigung für kinderreiche Familien auf
der Bundesbahn ziehen zu können, soll auch festge-
stellt werden, inwieweit Eltern mit ihren Kindern ge-
reisL sind. Ferner sollen Daten über Reisen Minder-
jähriger ins Ausland allein, zu mehreren und mit
Jugendgruppen oder in Reisegesellschaften erhoben
werden. Diese Aufklärung ist aus Gründen des
Jugendschutzes, der Jugendförderung und der Untor-
bringung erforderlich,

Zu§2
Die Fragen über die Erkrankungen und Unfälle sollen freiwilliq

beantwortet werden. Nach der Erfahrung 1963 durchgeführter Probe-
erhebungen bedarf es hicrzu keiner Festlegung einer Auskunfts-
pflicht.

Zu§3
Die Autbereilung der in § 3 der Verordnung genannlen Zusatz-

programme kann nit Zustimmung der Länder durch das Statistische
Bundesamt erfolgen, da bei diesen Erhebungen ein Rückgriff auf
Merkmale des bei den Statistischen Landesämtern aufbereiteten
Grundprogramms nur in sehr begrenztem Umfang erforderlich ist.
Der Arbeitsschnitt zwischen dem Statistischen Bundesamt und den
Statistischen Landesämtern wird aufgrund der jeweiligen technischen
Gegebenheiten vereinbart.

Kosten
Die Kosten des Zusatzprogramms betragen (in DM) :

Zusammen

B. Bcsonderer Teil

Zu§l
Nummer 1 -
Buchstabe a)

Buchstabe b) Rcligionszugehöri gkcit
Im Zusammerrhang mit den Fragen der Veränderung
der Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben (Buch-
stabe a)) werden durch die Frage nach der Religions-
zugehörigkeit neue, auch für die Frauen-Enquete be-
deutsame Informationen gewonnen. Die Religionszu-
gehörigkeit ist auch als Gliederungsmerkmal für den
Personenkreis körperlich und geistig Behinderter und
einzuleitender Rehabilitationsmaßnahmen [vgl. Num-
mor 2 Buchstabe d)l wichLig.

Nummer2 - Befragungen mit einem Auswahlsatz von 0,50/o der
Bevölkerung:

Buchstabe a) Art, Ursache und Umfang körperlicher und geistiger
Behinderung einschließlich Frühinvalidität sowie
schulische und berufliche Ausbildung oder Umschu-
lung der Behinderten
Fragen über Art, Ursache und Umfang der Körper-
behinderung wurden im Grundprogramm des Mikro-
zensus von 1957 bis 1962 gestellt. Zu der Auswertung
dieser Ergebnisse, die nur geringe Veränderungen
aufwies, sollen jetzt einige dem aktuellen Bedürfnis
entsprechende Fragen treten. Im Zusammenhang mit
der Rehabilitation Behinderter sollen Fragen über die
schulische und berufliche Ausbildung oder Umschu-
Iung gestellt werden.

Buchstabe b) Erkrankungen und Uniälle
Die im Juli 1963 erstmals gemäß § 4 Abs.2 des Mikro-
zensusgesetzes durctrgeführte freiwillige Probebefra-
gung hat mit ihren Ergebnissen qezeigt, daß sich auf
diesem Wege für die Gesundheitspolitik wichtige
Aufschlüsse über die gesundheitlichen Verhältnisse
der Bevölkerung ermitteln lassen. Damit können auch
dic volkswirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkte

§1
Um die Veränderungen in Zahl und Zusammensctzunq der Bevöl-

kerung und ihre Ursachen im Geltungsbereich dieses Gesetzes fest-
zustellen, wird eine Bundesstatistik durchgeführt. Sie umfaßt

1. die Statistik der natürlichen Bevölkerungsbowegung ein-
schließlich der Todesursachenstatistik,

2. die SLatistik der Todeserklärungen,
3. die Statistik der rechtskräftigen Urteile in Ehesachen,
4. die Wanderungsstatistik und
5. die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.

§2
(1) Ftir die Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung wer-
r) BGBI, I vom 11, Juli 1957 S. 694.

bei den Ländern

beim Bund ....

Insge s amt

392 000

100 000

297 000 1 95 000 492 000

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbelvegung
und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Vom 4. Juli 19571)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende den bei Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen mit Zählkarten
Gesetz beschlossen: laufend folgende Tatbestände eriaßt;

1. Bei Eheschließungen:
a) Tag der Eheschließung,
b) Alter, bisheriger Familienstand und Kinder,
c) rechtlichc Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu

einer Kirche, Religionsgesellschaft oder'Weltanschau-
ungsgemeinschaft, Staal.sangehörigkcit und Verl.rie
benen- (Flüchtlings-)Eigenschaft ;

2. bei Lebend- und Totgeburten:
a) Geburtstag, Geschlecht, Angabe über Ehelichkeit oder

Unehelichkeit des Kindes,
b) Wohngemeinde und Alter der Eltern,
c) Beruf, rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkcit

zu einer Kirche, Religionsgesellschaft oder Weltanschau-
ungsgemeinsctaft, Staatsangehörigkeit und Vertrie.
bonen- (Flüchtlings-)Eigenschaf I cler Eltern,
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d) MehrlingsgeburI und Ansta]Lsgeburt,
e) bei ehelichen Kindcrn: Ehedauer der Eltern rrnd Gebur-

icnfolge;
3. bei Sterbefällen:

a) Sterbetag, Geschlecht, Altcr, Familicnstand - bei Kin-
dern Angabe über Ehelichkeit oder Unehelichkeit - und
Wohngemeinde,

b) Beruf, rechtliche ZugehörigkeiI oder Niötzugehörigkeit
zu einer Kirche, Religionsgesellschaft oder Weltanschau-
ungsgemeinsdlaft, Staatsangehörigkeit und Vertrie-
benen- (FIüchtlin gs-) Eigenschaf t,

c) bei Verheirateten: Tag der Eheschließung rrnd Alter des

überlebenden Ehegatten,
d) Anstaltssterbefall,
e) Todesursache, bei Sterbefällen innerhalb der ersten

vierunclzwanzig Lebensstunden auch Lebensdauer'
(2) Die Zählkarten werden von den Standesbeamten und in den

faiten aer §§ 18, 19 und 34 des Personenstandsgesetzes vom 3 No-
vember 1937 (Reichsgesetzbt. I S.1146) in der Fassung des Zweiten
Gesetzes zur Anderung und Ergänzung des Personenstandsgesetzes
vom 18. Mai 1957 (Bundesgesetzbl, I S. 518) von den dort genannten
Stellen ausgefüIlt. In den Länrlern, in denen ein Leichenschausdrein
(Totenschein) eingelührt ist, der die in Absatz I Nr' 3 Buchstabe e

genannten Tatbestände enthält, brauchen diese Tatbestände nicht in
äie Zählkarten aufgenommen zu werden, Der Leidrenschauschein
(Totenschein) tritt insoweit an die Stelle der Zählkarte'

(3) Soweit die Angaben, dic zum Ausfüllen der Zählkarten nötig
sini, nicht aus den Eintragungen in dic Personenstandsbücher oder
aus anderen vorgelegten Unterlagen hervorgehen, sind die Anzei-
genden oder die Eheschließenden, für die Angabe der Todesursache
äie nach Landesredlt für die Leichenschau zuständigen Arzte oder
sonstigen Personen auskunf tspfl ichtig'

§3
(1) Für die Statistik cler Todeserklärungen werden bei Todes-

".klä.u.g", und Feststellungen der Todeszeit, die durch Gerichte
ausgesprlchen wordcn sind, mit Zählkarten laufend folgende Tat-
bestände erfaßt:

1. Geschlecht, Alter, letzter stäncliger Wohnsitz und Familien-
stand,

2. Beruf, Staatsangehörigkeit und ZugehÖrigkeit zur Wchr-
mach t,

3, vermutliche Todesursache unrl festgestellter Zeitpunkt des

Todes.

(2) Die Zählkarten werden vom Standesbeamten des Standes-
amts I in Berlin (West) ausgefüllt

§4
(1) Für die Statistik der rechtskräftigen Urtcile in Ehesachen wer-

a"r'fel gerichtlichen Entscheidungen über Ehescheidungs-' -auf
hebungs- äder -nichtigkeitsklagen mit Zählkarten laufend folgcndc
Tatbestände erfaßt:

1. Kläger und Widerkläger,
2. Inhalt der Entscheidung (Nichtigkeitserklärung, Aufhebung'

Scheidung, Klageabweisung, Schuldausspruch, zugrunde ge-
legte gesetzliche Bestimmungen),

3, Alter der EhegatLen, Ehedauer und Kinderzahl,

4. rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeii zu einer
Kirche, Religionsgcsellschaft odcr !VelLanschartrtngsgcnein-
schaft und Stilatsangchörigkeit der Ehegattcn'

(2) Die Zähtkarten werden von den Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle des Gerichts erster Instanz nach Rechtskraft des Urleils
aul Grund der Gerichlsakten ausqefrillt,

§s
Für die Wanderungsstatis[ik werden bei der An- und Abmeldung

die Zu- und Fortzüge (Wohnungswedrsel) nactr den Meldescheinen
mrt folgenden Tatbeständen laufend erfaßt:

1. Tig des Bezugs der neucn oder des Auszttgs aus der alten
Wohnung, alte und neue Wohngemeir'dc, I{aupt- und Neben-
rvohnsitz,

2. Ceschlecht, Alter und Famili.enstand,
3. Beruf und rechtliche Zugehörigkeit oder Nichtzugehtirigkeit

zu einer Kirdre, ReligionsgeselJschatt oder Weltansdlauungs-
gemeinschaft, Staatsangehdrigkeit und \rertriebenen-(Flücht-
I ings-) Eigenschaf t.

§6
Bei der Fortschreibung dcs Bevolkerungsstandes ist auf der

Grundlage der jerveils letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung
nach den Ergebnissen der Statistik der naLürlichen Bevölkerungs-
bewegung und der Wanderungsstatistik die BevöIkcrung nach Ge-
schleCht, Alter und Vertriebenen-(Flüdltlings-)Eigenschaft festzu-
stellen, Hierbei sind Gebietsverändcrunglcn zu berüd<sichtigen und
anzugeben.

§7
(1) Die Zählkarten für Eheschließungcn, Geburten und Sterbefälle

(§ 2 Abs. 1) und für rechtskräftige Urteile in Ehesadten (§ 4 Abs' 1)

iowie die Leidrenschauscheine (§ 2 Abs. 2) und eine Ausfertigung
der Meldesöeine (§ 5) sind mindestens monatlich an das Statistlschc
Landesamt, die Zählkarten für Todeserklärungen (§ 3 Abs l) an das

Siatistische BundesamI zu ribersenden. Die Leidrenschauscheine sind
über das Gesundheitsamt zu Leiten.

(2) Die Zählkarten für rechtskräftige Todeserklärungen t'erden
duich das Statistische Bundesamt, die übrigen Zählkarten, die
Meldescheine und die Leichenschauscheine clurch die Statistischen
Landesämter aufbereitet.

§8
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabc des § l3 Abs l des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl l S 1) auch im
Land Berlin.

§e
Dieses Gesetz tritt aD Tage nach seiner Verkündung in Kra[['

Das vorstehende Gesetz u'ird hietmit verkündct

Bonn, den 4. Juli i957

Der BundesPräsident
Theodor Heuss

Der Stell'rcrtreter des Bundeskanzlers
B1ücher

Der Bundesminister des Inncrn
Dr. Schröder

Begründung 1)

ten Volkszählung fortzusctrreiben und damit laufend neue Bevölkc-
rungszahlen a.ctifü, die kleinsten Gebietseinheiten zu liefern

Regierung, Verwaitung, Wirtschaft und Wissensdlaft braudlen für
inie ärneiistatistiken iiber Zahl und Zusammensetzung der Bev.öl-
k;;;;. S"it a"n ersten Anfängen der amtlichen Statistik werden
ailr"i-i" größeren Zeitabständän Bevölkerungszahl und Bevölke-
imgsgtiedärung durch Volkszählungen festgestellt .Je stärker je-
aä"ü di" Bevöllierungsbewegung ist, desto weniger'sind in den Zeit-
ü;"; zwischen dei großen Volkszählungen ihre mit erheblichem
Arbeits- und Kostenaufwand gewonnenen Ergebnisse verwertbar'

Der Weg, wenigstens durch jährliche Schätzung der Einwohner-
,utiäi"t""laa^gel einigermaßen auszugleichen, ist schon lange nicht
mehr gangbar.-Bei dei gegenwärtig besonders*starken Bewegung
der Bevölferung müssen rionatlich berichtigte Bevölkerungszahlen
i.ii S;a und Lä"ndcr verfüsbar sein. Darüber hinaus braucht man in
iintt"f:a1tfi.t "n und jähriichen Abständen Aufschlüsse über die
ein*oir"trafrt allcr Gemeinden und für größcre gebietsmäßige Ein-
n.it"" ""a darüber, wie die Bevölkerung nach Alter und Geschledtt
.orti.a".t ist. Da die Hauptfälle der Bevölkerungsbewegung - Ge-
ü"iiä", St".t"fälle, Zuzügä und Fortzüge - in entspredrender sach-
licher und zeitlicher Unteigliederung zur Verfügung gestellt werden
tO.r"n, ist die Statistik in cter Lagä, das Ergebnis der jeweils letz-

r) Bundestaqsdrud<saöe Nr.3005 vom 12' Dezeml)er 1956 (siche Vorbemer-
knng auf S.14.5 oben).

A. Allgemeiner Teil
I. Auigaben der Bevölkerungsstatistik Der Wert der einzelnen Statistiken erschöpft sidr jedodr nicht in

dei iortsdrreibung des Bevölkerungsstandes Die Statistiken dienen
u"*, aur", die Bästandteile cler Bevölkerungsentwid<lung und der
Bevölkerungsversdriebungen zu ermitteln.

Die Unterlagen erstred<en sich auctr auf Vorgänge wie eheliöe
und unehelich-e Geburten, Säuglingssterblichkeit, Todesursachen'
UarfigL"it der Eheschließung, Gründe der Ehescheidungen, Richtung
ä"igir"""*u"derung und Zuwanderung aus der sowjetisdlen Be-
satzungszone,

Derartige Bevölkerungsstatistiken werden in allen zivilisierten
Länäern äer Erde durdr=geführt. Sie gehören zum klassischen Be-
.tu"Ja"r amtlichen Stati;tik Die Verelnten Nationen und die Welt-
gli""ah"it.o.ganisation haben Empfehlungen über ihron Ausbau
und ihre Gestaltung herausgegeben.

II. Bisherige Redrtsgrundlagen

Durdr das Gesetz werclen weder neue Statistiken eingeführt noch
laufende Statistiken erweitert. Statistiken über Ehesdrließungen'
Geburten und Sterbefälle wurden in Dcutsöland sdton vom Bundes-
rat des Deutschen Zollvereins im Jahre 1870 beschlossen Durdr Ge-
."1, ,o- 11. Juni 1920 (Reichsgesetzbl. S. 1209) u'urde in das Gesetz
.iie. ai" Bertrkundung des Peisonenstandes und die Eheschließung
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vorn 6.Februar'1875 (Reichsgesetzbl. S.23) ein neuer §82a einge-
fügt, nach dem die Standesbeamten »statistische Erhebungen ein-
scüließlich solcher über die Zugehörigkeit zu einer Religionsgesell-
schaft« vorzunehmen hatten. Das Nähere über den Umfang und die
Art der Durchlührung enthielt § 3 der Verordnung zur Ausführung
des Gesetzes über dle Beurkundung des Personenstandes und die
Eheschließung vom 6. Juli 1920 (Reicirsgesetzbl. S. 1399). Das Per-
sonenstandsg-esetz vom 3. November 1937 (Reichsgesetzbl. I S 1146)
enthält keinä ausdrücklichen Vorschriften für die Statistik Dagegen
ermächtigte § 117 der Ersten Verordnung zur Ausführung des Per-
sonensta-ndsgesetzes vom 19. Mai 1938 (Reichsgesetzbl, I S. 533) den
Reichsministär des Innern, Art und Umfang der von den Standes-
beamten wahrzunehmenden Nebengeschäfte, insbesondere ihre Mit-
wirkung bei statistischen Erhebungen, zu bestimmen.

Auf dieser Verordnung beruhte die Dienstanweisung für die Stan-
desbeamten und ihre Aufsichtsbehörden vom 9.Januar 1939 (RMBliV
S.81) mit einem besonderen Abschnitt über die Statistik Die Diensi-
u.*äi.rttg gilt noch heute in cler Fassung der Allgemeinen Verwal-
tungsvors-chiiften über die Anderung und Ergänzung. der Dienstan-
weiiung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden vom
10. Mai 1952 (BAnz. Nr.94 vom 16. Mai 1952 S.2). Art und Umfang
der genannten Statistiken sind also nur durch die Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften zur Dienstanweisung geregelt.

Die Fortsdtreibung des BevöIkerungsstandes und die Wande-
rungsstatistik, die diä notwendige Voraussetzulg- für.die Fortschrei-
bun"g lst, werden z.Z. a\f Grund von § 12 des Volkszählungsgesetzes
1950-vom 27. JuIi 1950 (Bundesgesetzbl. S, 335) durchge{ührt.

Für die Statistiken der rechtskräftigen Urteile in Ehesachen und
der Todeserklärungen ist bisher noch keine Anordnung vorhanden'
Sie werden gemäIi Vereinbarungen mi.t den Ländern durdrgeführt'

Nach § 6 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke
(StatGes) müssen Bundesstatistiken durch Gesetz oder Rechtsver-
ördnung' angeordnet sein. Bundesstatistiken, die diesen Voraus-
setzungän nilcht entspredren, können gemäß §16 Statces vier Jahre
nach Iikrafttreten däs Gesetzes (also ab 25. September 1957) ni&t
mehr als Bundesstatistiken durchgeführt \l/erden Um dies zu ver-
hindern, muß das vorliegende Gcsetz erlassen werden.

III. Kosten
Die Durchführung der im § 1 des Gesetzes genannten Statistiken

aoiiet nach dem gägenr'ärtigen Stand der Auszälrlungen bei B rld
und Ländern einicitießtich Betlins (West) jährlich rd 3,2 Mil-
ilonen Ofr . Da es sich um bereits laufende Statistiken handelt'
ä"i"t f".t"r, in den Haushaltsplänen schon berücksichtigt sind, und
das Auszählprogramm den Erfordernissen im großen und ganzen
genügt, werden"keine neuen Mittet benötigt. Die Höhe der Kosten
ist i""der Hauptsache durch die sehr große Zahl der.zu erfassenden
Fatte bestlmmi. So wurden z. B für das Bundesgebiet und Berlin
(West) im Jahre 1955 in der Statistik der natürlichen Bevölkerungs-
üu*"ir.g rd, 454 000 Eheschließungen, !O QOp gerichtliche Ehelösun-
g"rr, öta ö00 Geburten und 572 000 Sterbefälle, sowie in der Wan-
üeiungsstatistik fast 4,3 Millionen Umzüge erfaßt Eine vollständige
iitu.tü"g ist notwendig, um u. a. die gesetzlich vorgeschriebene
Fo.ir.h.e"ibrng der BevSlkerung in den Gemeinden (vgl' II', 4 Ab-
satz) durchführell ztl können.

B' Die einzelnen Bestimmungen
Zu§1

Die AuIzählung enthäIt die klassischen Bestandteile der amtlichen
a*ii.t en Statisiik der Bevöikerungsbewegung und des Bevölke-
i""g.iiu"ant, die meist schon seit vielen Jahren in Derrtschland und
in a"llen zivilisierten Ländern der Erde erhoben und aufbereitet wer-
den. Sie umfaßt aber nicht das gesamte Gebiet der Bevölkerungs-
.tuiirtit, da es nicht möglich ist, dieses Gebiet durch ein einheit-
ii"t u. C"."t, absdrließenä zu regeln. Das Gesetz ordnet nur die Er-
i;;;""g der wichtigsten Vorgänge der Bevölkerurgsbewegung und
äle foitsctt."inung des Bevölkerungsstandes an Die großen Volks-
,ahloog"r, mit däen wegen der Rationalisierung in der Regel Be-
iutr-, g""t.ieU.- und Wohnungszählungen verbunden werden, müssen
.i"*"it arr.tt ein besonderei Gesetz geregelt-lvergelt weil die For-
ä"iung u.d Bedürfnisse von Verwaltung, Wirtschaft und Wissen-
..tr"ii-:" nach der besonderen Aufgabenstellung zur Zeit der Er-
tr"U""g wechseln. Auch andere Erhebungen auf dem Gebiete der
nä",itti".""g.ttatistik, wie z. B. die Ausländerstatistik oder Repra-
re"tative.nälungen über die Bevölkerungszusammensetzung, bedür-
fen einer besonderen Rechtsgrundlage.--Oi" Üri..t"teidung und "getrennie Behandlung der vier Grund-

".t "ü""gu" und d.er" Fortsihreibung des 
-Bevölkerungsstaldes 

ist

"oi*""aig, da die Tatbestände und die Erhebungswege der vier
Grunderhebungen voneinander abweichen

Zu§2
Die Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung iiefert -die

*ichiigrte. Unterlagen, um demographische Vorgänge zu beurteilen
§i. "u-.-rtt"ft z. B. äinen Uberbiiak über die bevölkerungspolitische
i";", üt"; äiL Ettotg" der Gesundheitspolitiir u1{ d.er medizinischen
Wiri!"rctr.ft in dei Bekämpfung dei Sterblichkeit und über die
t-eÜ"nie*art"ng eines Menichen-. Sie ermöglicht Schätzungen üb€r
äi" iäfrl""-anigä Ert*i"Llrrng der Bevölkerung und damit politische
und wirtsctrattliche Planunge-n, Ierner die Herstellung von Sterbe-
tit"t", ale für die öffentliChen und privaten Rentenversicherungen
unentbehrlich sind.

Absatz 1: Nadr § 7 Abs. 1 StatGes muß ein Gesetz, das eine Sta-
tistik anordnet, die zu erfassenden Tatbestände bestimmen, Dabei
wird bewußt vermieden, jede mögliche Einzelfrage aufzuzählen, um
d.as Gesetz dadurdr nidrf überflüssig zu belasten und unübcrsicht-
lich zu machen. Die Formulierung und Gliederung der Einzelfragen
gehört zu den methodisdren und tedlnischen Vorbereitungen (vg1'
§ Z Nr. t Statces). Als Beispiel sei hier der Tatbestand »Beruf« et-
iryährt, d". nur dänn ausreichend bestimmt werden kann, wenn auch
die berufliche Stellunq und der Wirtschaftszweig bekannt sind.

Für die angegebenen einzelnen Statistiken wird nur der erforder-
liche Mindestumfang des Frageprogramms geregelt, das laufend aus-
gewertet werden soll.

Absatz 2: Nadr § 7 Abs. 1 Statces müssen Gesetze und Rechtsver-
ordnungen, die eine Statistik anordnen, auch den Kreis der Befrag-
ten beslimmen. Das gesdrieht in § 2 Abs. 2 S. 2 des Entwurfs. Neben
den Zählkarten, die von den Standesbeamten ausgefüIlt werden,
werden in der Sterbefallstatistik auch die Leichenschausdreine
(Totenscheine), die von den Ärzten auszufüllen sind, benutzt Wer-
den die Leicttenschauscheine unmittelbar verwandt, so erhält man
genauere Angaben und kann wirtschaftlicher arbeiten Es ist daher
6eabsidrtigt, im Geltungsbereich dieses Gesetzes einen einheitlidten
Leichensdräusdrein einiuführen, der bestimmten statistischen For-
derungen genügt und dann insoweit die Zählkarte ersetzen kann'
Bis diäser-einh-eitlidre Sdrein eingeführt ist, sind die Tatbestände
ggf. vom Standesbeamten in die Zählkarte einzutragen; später wer-
ään sie aus dem Leiclrensdrausdrein unmittelbar entnommen; der
Standesbeamte wird dann entlastet werden.

Absatz 3: Für einige der in Absatz 1 genannten Tatbestände, die
nicht aus den Personenstandsbüchern oder aus anderen Unterlagen
hervorgehen, müssen für statistische Zwed<e zusätzlidre Fragen an
die Anieigenden gestellt werden. Deshalb wird die Auskunftspflidrt
der Anzeilenden lestgesetzt, zu denen auch die Ärzte gehören, die
die Todesursache bescheinigen.
Zu§3

Die Statistik der Todeserklärungen ist zur Ermittlung der Per-
sonenverluste im zweiten Weltkrieg im Augenblidr besonders be-
deutungsvoll,

Absatz 1 enthält den Katalog der zu erfassenden Tatbestände.
Abscttz 2 gibt als aileinigen Befragten den Standesbeamten des

Standesamtil in Berlin (West) an, da alle Todeserklärungen und
Todesfeststellungen von diesem Standesamt erfaßt werden.

Zu§4
Die Statistik der rechtskräftigen Urteile in Ehesachen lielert das

Zahlenmaterial für die Erforsdrung der Gründe und Ursachen der
Ehezerrüttungen.

Absatz 1: Der Katalog der zu erfassenden Tatbestände berüdtsich'
tigt besonders die soziäIe und soziologisdre Aufgabensteilung der
iEroiL"rotg..tatistik. Die Angaben übÄr Ehedauer, Kinderzahl und
rechtlidre Z"ugehörigkeit oder Nidltzugehörigkeit zu einer Kirdte'
Religionsgeseilschaf"t oder Weltanschauungsgemeinschaft dienen
dazu, die Ursadren der Ehezerrüttung zu ermitteln.

Absatz2: Auskunftspflidrtig sind die Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle des erkennenderi Geridrts erster Instanz' Damit wird
vermieden, die Parteien des Redrtsstreits zu befragen'

Zu§5
Die Wanderungsstatistik ist eine sogenannte Sekundärstatistik'

Hier werden keine besonderen statistischen Zählkarten, sondern die
ohnehin vorhandenen Meldescheine aufbereitet' Die Statistik dient
äei fortschreibung des Bevölkerungsstandes und qibt darüber hin-
aus die notwendig-en Einbliche in Art und Umfang der Wanderungs-
b"*"grrg innerhälb der Bundesrepublik und-über ihre Grenzen hin-
urr. fu"j", der starken BevöIkeiungsverschiebungen durch Krieg

"na Xrle"gttotgen gewinnt die Wanderungsstatistik besondere Be-
ä""t""g itl. uit" N.iaßnahmen und Planungen *-,1 g9rn Ziel des Be-
rölk"tü.g.ulrtgleichs. Die Frage nadr dem religiösen Bekenntnis
wird, z.Zl. im iundesprogramm nidrt ausgewertet' Der Tatbestand
isi jetloch in dem Geseti berüdtsicirtigt worden, um den Ländern
den Erlaß besonderer Redrtsverordnungen zu ersparen'

Zu§6
Wenn der Bevölkerungsstanrl auf der Grundlage der jeweils letz-

ten allqemeinen Zähluni, z. B. einer Volkszählung oder einer voll-
iianäiq""" Wohnungszäh--lung fortgeschrieben- wird, so ist das keine
besondere Erhebun-g, sondein es werden dadurch nur die in diesem
ö"i"i, u.g"ordnete'n Statistiken der natürlidren BevöIkerungsbewe-
gung und"der Wanderung ausgewertet. Bei dem Umfang der ange-
ärdrieten Auswertungen iina äie besonderen Belange der Länder'
Gemeinden und Gem--eindeverbände berüd<sidrtigt worden' Die ge-
üllii-inig" und zeitliche Gliederung wird sidr nadr den jeweiligen
Erfordernissen bei Bund und Ländern richten müssen'

Zu§7
Absatz 1: Werden die Unterlagen mindestens monatlidr über-

.u"at, .o wird dadurctr eine stoßweise Arbeitsbelastung der -Sta-
iiit;Ar"" Amter vermieden, und der Arbeitsablauf wird wirtschaft-
iicher.

Absatz 2: Aus Gründen der Rationalisierung wird hier ausnahms-
weise vorgeschrieben, daß die Zählkarten für die Todeserklärungen
,"rt-l urrib".uitet werden. Eine soiche Erhebung ist nadr § 2 Nr' 2

StatGes zulässig.
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Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Gesetz über eine Betriebszählung in der Land- und Forstwirtschaft (Landwirtschaftszählung 1960)

Vom 13. April 19601)

Der Bundestag hat folgelidej Gesetz beschlossen:

§1
Im Geltungsbereich dieses Gesetzes wird in den Jahren 1960 bis

1962 eine Betriebszählung in der Landwirtschaft einschlielllich des
Gartenbaus, des Weinbaus und der Binnenfischerei sor,ie in der
Forstwirtschaft als Bundesstatistik durchgeführt.

§2
Die Zählung umfaßt folgende Einzelerhebungen:
1. Haupterhebung,
2. Gartenbauerhebung,
3. Forsterhebung,
4. Binnenfischereierhebung,
5, Arbeitskräfteerhebung.

§3
(1) Die Haupterhebung findet im Mai und Juni 1960 statt. Sie

erfaßt die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und Gesamt-
flächen ab 0,5 Hektar, die ganz oder teilweise land- oder forsLwirt-
schaftlich genutzt werden, sowie alle Flächen des ErwerbsgarLen-
baus, des Erwerbsweinbaus urrd aiie Teiche und Seen der Erwerbs-
fischerei.

(2) Die Haupterhebung umfaßt folgende Talbestände:
1. Kennzeichnung des Betriebs und der Besitzverhältnisse,
2. Vertriebenen-(FIüchilings-)eigenschaft des Inhabers sowie

seine Beitragspflicht zur Altershilfe für Landwirte,
3. Hilfs- und Nebenbetriebe sowie nichtlandwirtschaftliche

Betriebe des Inhabers,
4. Hauptproduktionsrich tung,
5. Betriebsflächen und deren Nutzung nach Hauptnutzungs-

arten, Kulturarten, Pflanzenarten und Pfl anzengruppen,
6. Personal- und Arbeitsverhältnisse,
7. Viehbestand,
8. Gebäude,
9. Nlaschinen und sonstige technische Einrichtungen.

§4
(1) Die Gartenbauerhebung findet im Juli 1961 statt. Sie erfaßt

alle Betriebe, die gartenbauliche Erzeugnisse und Baumschulerzeug-
nisse zu Erwerbszwecken anbauen.

(2) Die Gartenbauerhebung umfaßt folgende Tatbestände:
1. Kennzeichnung des Betriebs und der Besitzverhältnisse,
2. Absatzverhältnisse,
3. Betriebsfläctren und deren NuLzung nach Hauptnutzungs-

arten, I(ulturarten, Pflanzenarten und Pflanzengruppen,
4. Arbeitskräfte,
5. Maschinen und sonstige technische Einrichtungen.

§5
(1) Die Forsterhebung erfaßt alle Betriebe mit einer Waldfläche

ab 0,5 Hektar und alle Gesamtwaldllächen ab 0,5 Hektar,
(2) Die Forsterhebung umfaßt folgende Tatbestände:

1. Kennzeichnung des Betriebs und der Besitzverhältnisse,
2. Betriebsplanung,
3. Betriebsflächen und deren Nutzung nach Betriebs- und

Baumarten,
4. Arbeitskräfte.

(3) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung, die
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, den Zeltraum der Er-
hebung.

§6
(1) Die Binnenfischereierhebung findet im Juni 1962 statt. Sie er-

faßt alle Betriebe, die FIuß- oder Seenfischerei, Teichwirtschaft oder
Fischzucht zu Erwerbszwedren betreiben.

(2) Die Binnenfischereierhebung umfaßt folgende Tatbestände:
1. Kennzeichnung des Betriebs,
2. Gewässer und deren Bewirtschaftung,
3. Ärbeitskräfte,
4. N{aschinen und sonstige technische Einrichtungen,
5. Fischereischäden.

§7
(1) Die Arbeitskräfteerhebung findet im Geltungsbereich dieses

Gesetzes mit Ausnahme der Länder Berlin, Bremen und Hamburg
imAnschluß an dieHaupterhebung nach § 3 als monatliche Erhebung
für die Dauer eines Jahres bis spätestens Oktober 1961 statt. Sie
erfaßt im Bundesdurchschnitt bis zu 3 vom ljundert der bei der
Haupterhebung erf aßten Betriebe.

(2) Die Arbeitskräfteerhebung umfaßt den Arbeitseinsatz der
Arbeitskräfte sowie Veränderungen im tsesitz- und Personenbestand
während eines Jahres bis spätestens September 1961.

§8
Auskunftspflichtig sind die Inhaber der in den §§ 3 bis 7 genannten

Betriebe und Flächen.

§e
(1) Den mit der Durchführung der Erhebungen beauftragten Per-

sonen ist das Betreten der Grundstücke, die Gegenstand der Er-
hebung sind, zu gestatten.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer sich Absatz 1 zuwider weigert,
den mit der Durchführung der Erhebungen beauftragten Personen
das Betreten der Grundstücke, die Gegenstand der Erhebung sind,
zu gestatten. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden.

§10
Die Befragung der Inhaber der durch die Haupterhebung und die

Gartenbauerhebung nach den §§ 3 und 4 dieses Gesetzes erfaßten
Betriebe und Flächen entfällt im Jahre 1960 bei der Bodennutzungs-
haupterhebung und im Jahre 196i bei der Gemüsehaupterhebung
nach den §§ 4 und 7 des Gesetzes über Bodennutzungserhebung und
Ernteberichterstattung vom 3. Dezember 1958 (Bundesgesetzbl. I
s. 8es).

§ 11

Dieses Gesetz gilt nach Maßgahe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesg,Jesetzbl. i S. 1) auch im
Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Uber-
leitungsgese Lze s.

§12
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft,

Dic vcrfassungsmäßigen RechLc des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 13. April 1960

Der Bundespräsident
Lübke

Für den Bundeskanzler
Der Bundesminister der Justiz

Schäffer
Der Bundesminister für Ernährung,

Landwirtschaf t und Forsten
Schwarz1) BGBL I vom 27. April 1960 S. 217.
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Begründung r)

I. Allgemeines
Die seit 1882 in mehrjährigen Zeitabständen durchgeführte land-

wirtschaftliche Betriebszählung ist die wichtigste Informationsquelle
über die Produktionsgrundlagen der Land- und Forstwirtschaft. Ihre
Ergebnisse, die nach Betriebsgrößen, Bodennutzungssystemen und
anderen Strukturmerkmalen gegliedert werden, vermitteln nicht nur
einen einmaligen Gesamtüberblick über die Betriebsverhältnisse zur
Zeit der Zählung, sondern bilden für einen längeren Zeitraum die
umfassende statistische Grundlage für zahlreiche Zwed(e der Wirt-
schaftspolitik, der Verwaltung und der Forschung. Die letzten land-
wirtschaftlichen Betriebszählungen fanden 1925, 1933, 1939 und 1949
statt. Da der vor deml(ricg üblicheTurnus zwischendenErhebungen
nunmehr übersdrritten ist und die Ergebnisse der Betriebszählung
1949 wegen der inzwisdren eingeLretenen erheblichen Strukturver-
änderungen in der Landwirtschaft überholt sind, ist die Durchfüh-
rung einer neuen Zählung notwendig. Als Erhebungsjahr kommt
1959 in Betracht.

Insbesondere ist die vorgesehene Landwirtschaftszählung 1959 aus
folgenden Gründen dringend erforderlich:

1. Der nadr § 4 des Landwirtsdraftsgesetzes vom 5. September
1955 (BGBI. i S.565) von der Bundesregierung jährlich vorzu-
legende Beridrt über die Lage der Landwirtschaft (Grüner
Bericht) setzt eine genaue Kenntnis der Betriebsstruktur
in der Landwirtsdraft und zahlreicher Tatbestände in land-
wirtschaftlichen Betrieben voraus. Um hierfür eine zuver-
lässige und zeitnahe Grundlage zu gewinnen, j.st von Zeit zu
Zeit eine allgemeine Betriebsbefragung erforderlich. Hierdurdr
sollen die iangfristigen Veränderungen der Gesamtstruktur der
Betriebe neu festgestellt werden. Mittels der bereits bestehen-
den Agrarstatistiken können dann in den folgenden Jahren die
kurzfristigen Veränderungen und Entwicklungserscheinungen
im einzelnen beobachtet werden.

Die Kenntnis derAgrarstruktur und der Betriebsverhältnisse
sowie ihrer Veränderungen ist besonders wichtig für die nadt
demLandwirtsdraftsgesetz von der Bundesregierung zu treffen-
den wirtschafts- und aqrarpolitisdrenMaßnahmen, durdr weldre
die naturbedingten und wirtsdraftlichen Nachteile der Land-
wirtschaf t gegenüber anderen Wirtschaf tsbereichen ausge-
glidren, ihre Produktivität gesteigert und die soziale Lage der
in der Landwirtschaf t tätigen Menschen verbessert werden
sollen.

2. Einer genauen Ubersicht über die Agrarstruktur bedarf es
darüber hinaus zur Bewältigung der durch die Europäisdre
Wirtsdraftsgemeinschaft zu erwartenden landwirtsdraftlidren
Strukturprobleme. Für die Verhandlungen im Rahmen der
Europäisdren Wirtschaftsgemeinschaft ebenso wie für die Be-
urteilung der Veränderungen, die sich aus der Entwicklung
innerhalb der Europäisdten Wirtsdlaftsgemeinschaft ergeben
werden, und für die Maßnahmen, die von der Bundesregierung
in diesem Zusammenhang zu treffen sein werden, sind neue
statistische Feststellungen und Ergebnisse in möglichst breiter
Untergliederung erforderlidr.

3. Die Ergebnisse einer allgemeinen Betriebszählung in der Land-
und Forstwirtschaft stellen, abgesehen vom Agrarbereid, audr
in allgemein volkswirtschaftlidrer Sidrt unentbehrlidres Mate-
rial dar. Die Land- und Forstwirtschaft muß ebenso wie alle
anderen Bereidre in eine Gesamtinventur der Volkswirtsdraft,
wie sie das Zählungswerk 1960 darstellen soll, einbezogen
werden. 1A'enn im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehen
wird, die land- und forstwirtschaftlichen Bctriebe zur Siöerung
der vollständigen Erfassung und wegen der Breite der agrar-
politisch widrtigen Fragestellung in einer besonderen Zählung
zu erfassen, so ist dieLandwirtschaftszäh1ung dennoch insoweit
als Teilstüd< der allgemeinen Arbeitsstättenzäh1ung anzusehen,
als sie für die Land- und Forstwirtsdraft die Produktionsgrund-
Iagen in entsprechender Weise feststellen soll, wie es durch
die Arbeitsstättenzählung und die im Anschluß daran vor-
gesehenen Zählungen für die anderen Wirtschaftszweige ge-
schieht. Ihre Ergebnisse sollen zusammen mit denen der
anderen Wirtsdraftszweige zu einem Gesamtbild der Volks-
wirtschaft führen. Dies setzt voraus, daß dieProduktionsgrund-
lagen ebenso weitgehend erfaßt und die ermittelten Tat-
bestände nach gleichartigen Darstellungseinheiten geordnet
werden, wie in der Arbeitsstättenzählung. Die zeitliche Tren-
nung der Landwirtschaftszählung von der für 1960 vorgesehe-
nen Arbeitsstättenzählung hat sich gegenüber der bis 1949
gemeinsamen Durdrführung als technisch vorteilhaf t und
arbeitserleichternd erwiesen.

4. Die laufenden landwirtsdraftlichen Statistiken sind in den
letzten Jahren größtenteils auf repräsentative Erhebungen
umgestellt worden, wodurch erhebliche Ersparnisse an Arbeit
und Kosten erreicht werden. Die Repräsentativstatistiken
setzen jedoch voraus, daß in größeren Zeitabständen all-
gemeine Erhebungen durdrgeführt werden, deren Ergebnisse
als Grundlage der Schidttung und der Auswahl von Stich-

1) Bundestagsdrud(sache Nr.687 vom 28. November 1958 (siehe Vorbemer-
kung auf S. 145 oben).

proben sowie zurHochrechnung derErgebnisse auf dieGesamt-
zahl aller Betriebe diencn. Die Landwirtschaftszählung 1959
soll für die nächsten Jahre die Grundlage für die Weiterfüh-
rung mehrerer Repräsentativstatistiken nach dem Gesetz über
Bodenbenutzungserhebung und Ernteberichterstattung bilden.

Die Ernährungs- und Landwirtschdftsorganisation der Ver-
einten Nationen (FAO) hat die Durchführung einer Weltzäh-
lung in der Landwirtsdlaf[ um das Jahr 1900 beschlossen. Das
Material hierfür soll für die Bundesrepublik durch die Land-
wirtscüaftszählung 1959 besdrafft werden, deren Fragestellung
das für die Weltzählung vereinbarte Mindestproqramm erftillt.

II. Im einzelnen

§ I umreißt den Umfang des Gesetzes.
In § 2 werden die Einzelerhebungen der Landwirtschaftszählung

aufgeführt.
In den §§ 3 bis 7 sind jeweils die Einzelerhebungen der erfaßten

Betriebe sowie Zeit und Gegenstand der Erhebungen angegeben.
Um Kosten zu sparen und um eine Uberlastung der Zählerorganisa-
tion zu vermeiden, sollen die Sonderfragen für' die Gartenbau-,
Forst- und Binnenfisdrereibetriebe nidrt in der Haupterhebung,
sondern im Anschluß an sie durch die Erhebungen nadr den §§ 4
bis 6 gestellt werden. Ebenfalls aus Gründen der Zwedrmaßigkeit
sollen einzelne Tatbestände über Arbeitskräfte durch monatlidre
repräsentative Erhebungen für ein Wirtschaftsjahr ermittelt werden.
Diese Erhebungen ergänzen die Haupterhebung und bilden mit ihr
zusammen ein einheitliches Betriebszählungswerk.

Bei der Haupterhebung (§ 3) ist für Betrlebe mit weniger als 2 ha
Betriebsflädle zur Kosten- undArbeitsersparnis ein gekürzter Frage-
bogen vorgesehen. Die Angaben über die Größe und Nutzung der
Betriebsflädren (§ 3 Abs. 2 Nr. 5) werden zugleich für die Aufberei-
tung der Bodenbenutzungshaupterhebung nadr dem in Vorbereitung
befindlidren Gesetz über Bodenbenutzungserhebung und Ernte-
berichterstattung verwendet (vgl. § 10). Bei der Haupterhebung
werden die den auskunftspflichtigen Betriebsinhabern gehörenden
Viehbestände erfaßt. Die repräsentative Viehzwischenzählung nach
dem Viehzählungsgesetz vom 18. Juni 1956 (BGBI, I S.522), die am
3. Juni 1959 stattfindet, erfaßt dagegen nur die Rindvieh-, Sdrweine-
und Schafbestände in etwa 14 v. H. der bestehenden Zahlflachen,
und zwar nach ihrem Standort und ohne Rücksicht darauf, ob sie zu
einem landwirtsdraftlidren Betrieb gehören. Soweit die Betriebe zu
beiden Zählungen Angaben zu madren haben, kann der Zählerein-
satz am Stichtag der Viehzwrschenzählung für beide Zwecke zugleidr
erfolgen,

Die Gartenbauerhebung (§ a) soll Ergebnisse über die SLruktur
aller an der Marktproduktion von Obst, Gemüse und sonstigen
Gartenbauerzeugnissen beteiligten Betriebe vermitteln, weil ein
ausreichender Uberblid< über die Struktur dieser Betriebe und über
die Anbauverhältnisse der gärtnerisdlen Kulturen sich aus der all-
gemeinen Erhebung nidrt gewinnen läßt. Da diese Betriebe die ver-
sdtiedenartigsten Strukturen und Größen aufweisen, sind ihre Ver-
hältnisse besonders unübersichtlidr; das Marktangebot nach Menge
und Güte ist außerdem viel stärkeren Schwankungen unterworfen
als in anderen Zweigen der Iandwirtsdraftlichen Erzeugung. Die
letzte Gartenbauerhebung fand 1950 im Anschluß an die landwirt-
schaftlidre Betriebszählung 1949 statt, Die Angaben der vorgesehe-
nen Gartenbauerhebung über den Gemüseanbau (§ 4 Abs. 2 Nr. 3)
werden gleichzeitig für die Aufbereitung der Gemüsehaupterhebung
1960 verwendet (vgl. § 10). Bei den Feststellungen über Baumschulen
handelt es sidr um die Ermittlung der zur Anzucht benutzten
Flädren, während in der Baumschulerhebung nach § 8 des Gesetzes
über Bodenbenutzungserhebung und Ernteberichterstattung die Be-
stände nach Art, Zahl und Anzuötmerkmalen erfaßt werden. Etne
Doppelerhebung liegt daher nicht vor.

Die Forsterhebung (§ 5) ist aus wirtschafts- und forstpolitischen
Gründen erforderlich. Die letzte allgemeine Forsterhebung, die
einen Uberblick über die gesamten forstlichen Verhältnisse gab,
wurde 1937 durchgeführt. Seit dieser Zeit sind infolge einsdrneiden-
der Verschiebungen der politischen Grenzen und übermäßiger Nut-
zungen in der Kriegs- und Nadrkriegszeit schwerwiegende Ande-
rungen der Waldflädre und des Altersklassengefüges eingetreten,
so daß die Ergebnisse dieser Erhebung praktisch unbrauchbar ge-
worden sind. Die 1948 in der britischen und amerikanisöen Be-
satzungszone durdrgeführte und 1950 auf die restlichen Bundes-
länder erweiterte Forsterhebung erlolgte nidlt nach einheitlidten
Gesichtspunkten und bietet daher keine zuverlässige Grundlage für
die Beurteilung der forstlidren Verhältnisse in der Bundesrepublik.
Die Binnenfisdrereierhebung (§ 6) soll die notwendige Kenntnis der
SLruktur und Ertragsverhältnisse der Binnenfischerei, Teichwirt-
schaft und Fisduudrt im Bundesgebiet vermitteln. Bisher liegen
hierüber keine Unterlagen vor, so daß die im Interesse der A1l-
gemeinheit und der Fisdrerei dringend erforderlichen produktions-
biologisdren und wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sehr erschwert
sind.

Zur Ermittlung des Bestandes an Arbeitskräften sind als Ergän-
zung zur Haupterhebung nach § 3 Abs. 2 Nr. 6 repräsentative
Monatserhebungen von einjähriger Dauer vorgesehen (§ 7). Diese
sind aus folgenden Gründen notwendig:
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Eine genauc Kenntnis über Zahl und Zusammensetzung des
Arbeitskräftebestandes ist für die Beurteilung der Lage der Land-
wirtschaft und der Einkommensverhältnisse sowie für die Entschei-
dungen über die Förderungsmaßnahmen nach dem Landwirtschafts-
gesetz unerläßlich. Wegen der starken - in den einzelnen Betriebs-
arten und -gruppen durchaus verschiedenen - 

jahreszeitlichen
Schwankungen im Bestand an landwirtschaftlichen Arbeitskräften
können brauchbare Feststellungen über diese Arbeitskräfte nicht
durch eine einmalige, auf einen Stichtag bezogene Befragung ge-
wonnen werden. Vielmehr ist hierzu erforderlich, daß die Erhebung
sich mindestens auf den Zeitraum eines Jahres bezieht. Erst aus den
so gewonnenen Zahlen lassen sich durch Errechnen von Jahres-
durchschnittswerten - umgerechnet auf Vollarbeitskräfte - hin-
reichend aussagefähige Ergebnisse erzielen.

Bei der Ermittlung des Gesamtarbeitskräfiebestandes der Land-
wirtschaft sind monatlidre Erhebungen über den Arbeitseinsatz der
ständigen und nrdrtständigen familieneigenen und familienfremden
Arbeitskräfte erforderlidr, weil im allgemeinen Aufzeichnungen
über den Arbeitseinsatz in den landwirtschaftlichen Betrieben
fehlen, so daß die Befragten die Angaben über den Arbeitseinsatz
im Betrieb aus dem Gedächtnis machen müssen.

Um die Kosten möglichst gering zu halten, sollen die Erhebungen
für den Zeitraum eines Jahres repräsentativ durchgeführt werden.
Der Auswahlsatz von 3v.H, der landwirtschaftlichen Betriebe ist
der niedrigste, mit dem nicht nur zuverlässige Bundes-, sondern
auch Landesergebnisse erzielt werden können. Die Monatserhebun-
qen so11en für die Dauer eines Jahres möglichst früh im Anschluß
an die Haupterhebung durchgeführt werden, damit die durchschnitt-
lichen Jahresergebnisse über die Arbeitskräfte rechtzeitig zur Vor-
bereitung des Grünen Berichts 1961 vorliegen. Mit den Monats-
erhebungen kann erst begonnen werden, nachdem aus dem Material
der Haupterhebung die note'endigen Teilaufbereitungen und die
Stichprobenauswahl der Betriebe erfolgt sind; sie müssen aber spä-
testens bis Oktober 1960 abgeschlossen sein. Da die Feststellungen
in den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg zur Ermittlung der
Bundesergebnisse nicht unbedingt erforderlich sind, sollen diese
Länder nicht an den Monatserhebungen beteiligt werden.

Bei der Haupterhebung wird zur Kostenersparnis und zrtr Ent-
lastung der Auskunftspflichtigen in Betrieben mit weniger als 2 ha
Betriebsfläche, die meist nur im Nebenerwerb Landwirtschaft be-
l.reiben, auf eine Reihe von Angaben verzichtct. Da diese Angaben
frir die Gesamtdarstellung der Ergebnisse erforderlich sind, ist vor-
gesehen, die fehlenden Tatbeständc bei diesen Betrieben nachträg-

Bund .

Länder

lich in der ersten Monatserhebung repräsentativ zu erfragen. Hierzu
muß der Auswahlsatz in der Größenklasse unter 2 ha einmalig von
3 v.H. auf 10 v.H. erhöht werden (vgl. § 3 Abs. 3). Durch das dar-
gelegte Erhebungsverfahren wird der Umfang der Fragestellung bei
mehr als 500 000 Auskunftspflichtigen erheblich eingeschränkt, wo-
durch nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes eine Ein-
sparung von etwa 200 000 DM ermöglicht wird.

§ 8 legt den auskunftspflichtigen Personenkreis fest.

§ I soll die Möglichkeit geben, die für die Erhebung in Frage
kommenden Grundstüd{e zu betreten und damit zuverlässige Ergeb-
nisse zu gewährleisten. Soweit militärische Grundstücke in Frage
stehen, wird es allgemein genügen, wenn die örtlich zuständigen
Militärdienststellen die erforderlichen Auskünfte erteilen, weil die
besonderen militärischen Sicherheitsbestimmungen ohnehin vor-
gehen.

Die Angaben der Betriebe zur Haupterhebung und zur Galtenbau-
erhebung enthalten einen wesentlichen Teil der Tatbestände der
Bodenbenutzungshaupterhebung und der Gemüsehaupterhebung
nach dem Gesetz über Bodenbenutzungserhebung und Erntebericht-
erstattung.

Um Doppelbefragungen zu vermeiden, soll daher nach § 10 auf
die Befragung der Betriebe im Rahmen der Bodenbenutzungshaupt-
erhebung de! Jahres 1959 und der Gemüsehaupterhebung des
Jahres 1960 verzichtet werden.

Für die Gemeinden bleibt dagegen die Auskunftspflictrt für alle
sonstigen Bodenflädren nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über
BodenLenutzungserhebung und Ernteberichterstattung sowie die
Pflicht, ein Gemeindeergebnis der Bodenbenutzungshaupterhebung
1959 festzustellen, bestehen.

Um die vollständige Erfassung der land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe mit den bewirtschafteten Gesamtflächen bei der Haupt-
erhebung zu sichern, müssen die Bodenbenutzungsvorerhebung und
Bodenbenutzungshaupterhebung nach §§ 3 und 4 des Gesetzes über
Bodenbenutzungserhebung und Ernteberichterstattung im Jahre 1959
allgemein durchgeführt werden. Es ist daher der Erlaß einer ent-
sprechenden Verordnung nach § 9 des genannten Gesetzes geplant.

Die Kosten der Erhebungen sind vom Statistischen Bundesamt ins-
gesamt mit 19,6 Millionen DM veranschlagt worden Sie verteilen
iictr *ie folgt auf den Bund und die Länder sowie auf vier Redt-
nungsjahre:

35

1 146 9 740

610

4 420

538

2 900

zrrsammen
in 1000 DM

I 396

18 206

Auf Grund des § 5 Abs. 3 dcs Gesetzes tiber eine Betriebszählung
in der Land- und Forstwirtschaft (Landwirtschaftszählung 1960) vom
13. April 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 217) verordnet die Bundesregie-
rung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
Die Fotsterhebung nach § 5 des Gesetzes findet in den Monaten

April 1961 bis März 1962 statt.

§2
Diese Verordnung gilt nach § l4 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 11

des Gesetzes über eine Betriebszäh1ung in der Land- und Forstwirt-
schaft (Landwirtsctraftszählung 1960) auch im Land Berlin.

19 602

§3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Bonn, den 3. März 1961

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister
f ür Ernährung, Landwirtschaf t und Forsten

Schwarz

verordnung über die Forsterhebung der Landwirtschaitszählung 1960
Vom 3. März 19611)

Begründung 2)

Nach § 1 des Gesetzes über eine Betriebszählung in der Land-
und Forstwlrtschaft (Landwirtschaftszählung 1960) vom 13. April
1960 (BGBI. I S.217) sind die Erhebungen der Betriebszählung in der
Land- und Forstwirtschaft bis 1962 durchzuführen. Während für die

r) Bundesanzeiger Nr. 46 Yom 7. März 1961 S. 1. - ') Bundesratsdrud<-
sache Nr.3 vom 5. Januar 1961 (siehe Vorbemerkunq auf S 145 oben).

in § 2 Nr. 1, 2, 4 und 5 des Gesetzes bezeichneten Einzelerhebungen
die Erhebungszeiträume im Gesetz bestimmt worden sind, enthält
§ 5 Abs. 3 eine Ermächtigung an die Bundesregierung, mit Zustim-
mung des Bundesrates den Zeitraum der Forsterhebung zu bestim-
men. Hierdurch soll zur Arbeitsersparnis in den Forstbetrieben
erreicht werden, daß die Forsterhebung möglichst gleichzeitig mit
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den Erhebungen für
fo r s tlvir t s ch a ftli chcn
durchgeiührt wcrden.

die Hauptfeststellung dcr Einheitswerte
Vermögcns stattfindet, f alls diese bis

Seitens der Bundesrcgicrung ist entgegen ihrer früheren Absicht
nicht mehr vorgesehen, einen Gesctzentwurf über die Hauptfcst-
stellung der EinheitswerLe noch in dieser Lcgislaturpcriode bei dcn
gesetzgebenden Körperschaften einzubringen. Es kann somit nicht
mehr damit gerechnet werden, daß die nächste Hauptfeststellung
der Einheitswerte bis 1962 erfolgt. Wegen der in § 1 des Gesetzei

festgelegten Frist rnuß daher dic Forstcrhcbung unabhängig von
der Hauptfeststellung der Einheitswerte durchgeführt werden.

Um die auskunftspflichtigen Betriebe ebenso wie die beteiligtcn
Forstdienststellcn und Gemeindeverwaltungen möglichst wenig zu
belasten, soll der Erhebungszeitraum ein Jahr betragen. Der in § 1
vorgesehene Zeitraum wird vom Statistischen Bundesamt und den
Statistischen Landesämtern unter Berücksichtigung der Arbeitsver-
teilung in den Amtern für zu-ed<mäßig gehalten.

Die Kostcn der Forsterhebung sind bereits in den Gesamtkosten
ftir die Landwirtsdtaftszählung 1960 enthalten.

des
1962

Verordnung über betriebs- und markt\,virtschafiliche Meldungen
in der Landwirtsdraft
Vom 19. November 19631)

Auf Grund des § 6 Abs. 2 und des § 9 Abs. 2 des Gesetzes über
die Statistik für Bundeszwecke vom 3, September 1g53 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1314) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung
des Bundesrates:

§1
Zur Ergänzung der besLehenden landwirtschaftlichen Statistiken,

insbesondere zur Gewinnunq zuverlässiger Unterlagen über den
periodischen Wirlschaftsablauf in der Landwirtschaft, werden reprä-
sentative Erhcbungen über die Betriebswirtschaft und Marktwirt-
schaft als Bundesstatistik durchgeführt. Die Erhebungen erstrecken
sidr auf die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Ilcssen, Niedcr-
sachscn, Nordrhein-Wes Lfalen, Rhcinland-Pf alz und Schleswig-
Holstein.

§2
Die Erhebungcn umfassen Angaben über
1. die Betriebsmerkmale,
2. die Erzeugung, den Bcstand, den Absatz uncl dic Verwertung

landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie ribcr clen Erwerb, den
Bestand und die Verwendung von BetriebsmitLcln in der Lancl-
wirlschaft,

3. die Erzeugerprcise landwirtschaftlicher Erzeugnisse und die
Verbraucherpreise von Betriebsmitteln,

4. die Anbau- und Ertragsenttvicklung bei iandwirtschafilichcn
Erzeugnissen.

§3
(1) Die Erhebungen nach § 2 Nr. 1 werden jährlich durchgeführt.
(2) Die Erhebungen nach § 2 Nrn. 2 und 3 werden monatlich, die

Erhebungen nach § 2 Nr. 4 zweimal jährlich durchgeführt.
(3) Soweit es für die Gervinnung zuverlässiger Ergebnisse aus-

reicht, werden die Erhebungen nach § 2 Nrn.2 und 3 in größeren als
monatlichen Zeitabständen, die Erhcbungen nach § 2 Nr.4 jährlich
durchgeführt.

§4
Die Erhebungen erstrecken sich auf höchstens 0,60./o der Betriebe

mit mehr als 0,5 ha landrvirtschaftlicher Nutzfläche.

§s
(1) Die Erteilung der Auskünfte durch die Befragten ist freiwrllig.
(2) Einzelangaben dürfen den Landwirtschaftskammern zur sta-

tistischen Auswertung überlassen werden.

§(;
Der Brrndesninister für Ernährung, Landwirtschaft und ForsLen

wird ernlächtigt, für diese Statistik die Aufgaben des SLaListischen
Bundcsamls nach § 2 Nr. I des Gesetzes wahrzunehmen miL Aus-
nahme dcr Aufgabcn, dje Ergebnisse für den Bund zu sammeln und
znsam mcnztts te ilcn.

§7
Dicse Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgeselzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 17
des Gcsctzes über die Statistik frir Bundcszweckc auch irn Land
Berlin.

§8
Diese Verordnung tritt am l Dezember 1963 in Kraft und am

3C. November 1966 außer Kraft.

Bonn, den 19. November 1963

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der BundesmrnisLer f ür Ernährung,
Landruirtschaf t und Forsten

Schwarz

Begründung 2)

Die auf den geltenden bundesrechtlichcn Vorschriften bcruhenclen
landwirtschaftlichen Statistiken geben noch nicht über alle Sachver-
halte hinreichend Aufschluß, deren Kenntnis für einc sorgfältige und
umf assende Markt- und Wirtschaf tsbeobachtung erforderlich ist.
Diese amtlichen SLatistiken bedürfen noch einer Ergänzung, die clie
Verfolgung des rvvirtschaftsablaufs riber das Wirtschaftsjahr oder
über Iängere Zeiträume hinu'eg gervährleistct.

Bereits 1928 wurden Erhebunqen tiber die Vorräte der Landwirt-
schaft an Getreide und Kartoffeln eingeftihrt, die vor allem Vor-
stellungen über das zu erwartende Marktangebot vermitteln solltcn.
In Verbindung mit andcren Meldungen gestatteten diese Erhebun-
gen, die Verwertung dcr Getreideernte und die Dispositionen auf
dem Gebiete der Futterwirtschaft laufend zu verfolgen. Im Laufe
der Zeit wurden sie auf andere Sachgebiete ausgedehnt und zu
einer wichtigen Unterlage für die Marktbeobachtung entwickelt. Der
damals eingerichtete Berichterstatterdienst besteht heute noch: In
einer Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe werden freiwillig Mel-
dungen erstattet, und zwar in den norddeutschen Ländern an die
Landwirtschaftskammern, in Süddeutschland an die Statistischen
Landesämter, Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft unclForsten (Bundesminister) koordiniert diese Arbeiten, stellt die
Ergebnisse der Länder und Landwirtschaftskammern zu Bundes-
ergebnissen zusammen und wertet diese aus. Die Fragen erstrecken
sich zur Zeit auf folgende Sachverhalte:

1) BGBl. I vom 26. November 1963 S. 842. :l Buldcsratsdrucksache
Nr,395 vom 4. Oktober 19ti3 (siehe Vorbemerkung auf S. l45 oben).

Gegenstand:
Vorräte an Getreide in der Landwirtschaft

Vorrä[e an Kartoffeln in der Landwirtschaf t

Ka rtoffelverkäufe
Haltbarkeit der Kartoffeln
Verwertung der Kartoffelernte
E insäuerung von Kartoffeln
Verbrauch an Kartoff elpfl anzgut
Gegenstand:
Vorräte an Heu und SLroh
Beabsichtigte und endgültige Herbstaussaaten
Beabsichtigte und endgültige Sommerfrucht-

flächen
Ernteaussichten bei Hauptf eldf rüchten
Verfütterung von Zuckerrüben
Verf ütterung nach Tierarten
S chweineb es tands en Lwi ck Iun g
Lebendgew-icht der Hausschlachtungsschweine
Eiererzeugung und -verwertung
Berichterstattung über einige wichtige

Erzeugerpreise
Berichterstattung über die Preise wichtiger

Z uk au fs fu tte rmi tte I

Häuflgkeit:
September bis Juni

monatlich
Oktober bis Juni

monatlich
zweimal im.Iahr
j ährlich
j ährlich
zweimal im Jahr
j ährlich
Häufigkeit:
zweimal im Jahr
zweimal im Jahr

zweimal im Jahr
zweimal im Jahr
j ährlich
j ährlich
monatlich
j ährlich
monatlich

monatlich
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Mit l{ilfe dieses Berichterstatl.erdienstes konntcn wichtige - mit
der Erzeugung, dem Absatz und dcr Verwcrlung tierischer und
pflanzlicher Erzeugnisse im Zusammenhang stehende - Fragen
frühzeitig beantwortet werden. Die Angaben über Nutzungsflächen
und Erträge werden im Zusammenhang mit den Kalkulationen über
künftige Verwertung erfragt. Sie sollen frühzeitig Aufschluß über
die allgemeinen Tendenzen geben. Eine Uberschneidung der Boden-
nutzungserhebung und der Ernteermittlung Iiegt nicht vor, weil
deren Ergebnisse erst wesentlich später vorliegen,

Die betriebswirtschaftlichen Meldunqen bildeten bishcr keine
Bundesstatistik im Sinne des Statces, weil die Länder oder Land-
wirtschaftskammcrn von sich aus die Betricbe befragten, während
der Bundesminister die ohnchin gewonnenen Landesergebnisse für
seine Zwecke verwendete. Der Bund hat jedcch an den Ergebnissen
ein so großes Interesse, daß es erforderlich ist, die Durchführung
der Berichterstattung auch für den Fall sicherzustellen, daß einzelne
Länder von sich aus die Erhebung als Landesstatistik nicht weiter-
führen sollten. Daher soll nach § 6 Abs.2 StatGes eine Rechtsgrund-
iage für eine solche Bundesstatistik geschaffen werden.

Die Berichterstattung soll im wesentlichen in der bisherigen Form
weitergeführt werden. Wie bisher sollen sich die Erhebungen nicht
ar.rf die Stadtstaaten und das Saarland erstrecken. Der Kreis der
Befragten soll auf höchstens 0,6 0/o der Bctriebe mit über
0,5 ha LN, das sind höchstens 10 000 Betriebe, erhöht werden gegen-
über bisher rd. 6200 Betrieben. Damit sollen regional zuverlässige
Ergebnisse ermöglicht werden, um die regionalenAuswirkungen der
Preispolitik im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik der EWG
besser beurteilen zu können. Die Auskünfte sind, wie bisher, frei-
willig.

Da die betriebs- und marktwirtschaftlichen Meldungen auf die
aktuellen Erfordernisse der Markt- und Wirtschaftsbeobachtung ab-
gestellL sind, ist die möglichst rasche Anpassung der Fragestellung
an wechselnde Bedürfnisse innerhalb des in § 2 umschriebenen Um-
fangs der Erhebung bcsonders wichtig. Die Möglichkeit, das Fragen-
programm zu ergänzen, muß offenbleiben. Kurzfristig können z. B,
zusätzliche Fragen über die Auswirkung außergewöhnlicher Witte-
rungsverhältnisse, über die Futtersituation sowie über Schäden
irgendwelcher Art notwendig werden. Auch Erhebungen für Not-
standszwecke kommen in Betracht. Die erforderliche Elastizität kann
am besten dadurch gewährleistet rverden, daß die Stelle, die die
Ergebnisse für ihre eigenen Arbeiten benutzt und auswertet, die
Fragestellung kurzfristig mit den entsprechenden Stellen in den
Ländern abstimmt. Dabei können auch besondere regionale Bedürf-

nisse berticksichligt werden, sofern dies dem Bundesinteresse ent-
spricht.

In einem Teil cler Länder werden die Meldungen in den Landwirt-
schaftskammern bearbeitet, für die nicht nur die Gesamtergebnisse,
sondern auch die Einzelangaben der Berichterstatter für Fragen der
Marktberichterstattung, Marktbeobachtung und Marktberatung von
Bedeutung sind. Sie pflegen als Selbstverwaltungsorgdne einen
besonders engen Kontakt mit den Berichterstattern als Kammermit-
gliedern und stellen ihnen als Gegenleistung Iür die Berichtsarbeit
ihre Einrichtungen und Beratungsstellen bevorzugt zur Verfügung.
Durch die Ubermittlung des Nachrichtenblattes geben sie ihnen
ferner die Möglichkeit, die Ergebnisse des Berichterstatterdienstes
unmittelbar für Entscheidungen in ihrem eigenen Betrieb auszu-
nutzen. Dieser Kontakt ist vor allem im Hinblick auf die Freiwillig-
keit der Mitarbeit von großer Bedeutung. In den Ländern, in denen
ciie betriebswirtschaftlichen Meldungen in den Statistischen Landes-
ämtern bearbeitet werden, beschränkt sich die Kontaktpflege auf
die Ubermittlung der Nachridrtenblätter und auf Schulungsver-
anstaltungen.

Aufgabe des Bundesministers ist es, die Ergebnisse des Bericht-
erstatterdienstes in Verbindung mit anderen Unterlagen für agrar-
politische Zwecke auszuwerten und die entsprechenden Folgerungen
zu ziehen. Bisher wurden die innerhalb der Länder aufbereiteten
Ergebnisse vom Bundesminister auch zusammengestellt und so aus-
gewertet, daß sie nicht nur den interessierten Stellen, sondern auch
den Berichterstattcrn unmittelbar nutzbar gemacht werden konnten.

Für die Zukunft ist gemäß § 9 Abs. 2 Statces vorgesehen, daß der
Bundesminister nur einen Teil der Aufgaben nach § 2 Nr. 1 StatGes
wahrnimmt, während dem Statistischen Bundesamt die Sammlung
und Zusammenstellung der Ergebnisse für den Bund übertragen
werden soll. Es ist notwendig, die Herausgabe des Erhebungsplanes
einschließlich dcr Vorarbeiten beim Bundesminister zu belassen,
weil nur dieser eine elastische Anpassung des sich unter Umständen
hurzfristig ändernden Fragenprogramms an die laufenden Bedürf-
nisse gewährleisten kann. Er regelt diese Anpassung des Fragen-
programms im Benehmen mit den zuständigen Landesbehörden.
Wtirclen auch diese Aufgaben dem Statistischen Bundesamt über-
tragen, so wärcn nicht zu vcrantwortende Verzögerungen unver-
meidlich.

Auf Bundesebene entstehen jährlich rd. 5000DM Personalkosten
und rd. 7000DM Sachkosten, insgesamt rd. 12000DM. Die Höhe
der in den Ländern entstehenden Kosten wird auf jährlidr etwa
450 000 DM geschätzt.

Verordnung über eine Weinbaubetriebserhebung im Jahre 1958
Vorn 12. März 19581)

Auf Grund des § 6 Abs.2 des Gesetzes über die Statistik für Bun-
deszwecke vom 3. September 1953 (BGBI. I S. 1314) verordnet die
Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesratcs:

§1
In den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hcssen, Nordrhein-

Westfalen und Rhcinland-Pfalz wird in den Monaten März bis Mai
1958 eine Weinbaubetriebserhebung durchgef ührt.

§2
Die Erhebung erstreckl sich
1. bei Bewirtschaftern von Rebflächen auf

a) den Betriebsinhaber, seinen Haupt- und Nebenerwerb so-
rvie die Betriebsleitung;

b) die Betriebsflächen einschließlich der landvrirLschaftlichen
Nutzfläche am 1. Oktober 1957 sowie die Rebfläche und ihre
Untergliederung am 1. Oktobel 1955 und am 1. Oktober
1957;

c) die Ernten der Jahre 1955 und 1957 und ihre Verwertung;
d) die im Jahre 1957 im Weinbau und in dcr Kellerwirtschaft

beschäf tigten Arbeitskräfte ;

e) den Zukauf von Humusdünger im Jahre 1957;
f) die Benutzung von Maschinen im Jahre 1957 sowie ihren

Bestand;
g) die Benutzung von Zugvieh im Jahre 1957;
l.r) den Bestand an Einlagerungsbehältnissen;

2. bei Winzergenossenschaften mit Kellerei auf
a) den Namen uncl den Sitz der Genossenschaft sovrie die Zahl

der Genossen;
1) Bundesanzeiger Nr.50 vom 13 März 1958 S.1.

b) den Betriebsort der Kellerei;
c) die in den Jahren 1955 und 1957 angelieferten Erntemengen;
cl) dcn Bestand an Maschinen und Einlagerungsbehältnissen.

§3
Auskunftspflichtig nach § 10 des Gesetzes sind alle Personen, die

Erwerbsweinbau betreiben oder Gesamtrebflächen ab 20 Ar bewirt-
schaften, sowie die Vorstände der Winzergenossenschaften.

§.1

Diese Verorclnung gilt nach § 4 des Dritten Uberleitungsgesetzes
vom 4. Januar 1952 (BGBI. I S. 1) ln Verbindung mit § 17 des Ge-
setzes über die Statistik für Bundeszwecke auch im Land Berlin.

§5
Diese Verordnung gilt nicht im Saarland.

§6
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft'

Bonn, den 12, März i958

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister
f tir Ernährung, Landwirtschaf t und Forsten

Lübke
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Begründung r)

Die landwirtschaftlichen Betriebe mit Rebland sind bisher im Rah-
men der Landwirtschaftlichen Betriebszählung - zuletzt im Jahre
1949 - festgestelll worden. Die Ergebnisse weisen nur die Zahlen
dieser Betriebe mit Rebland und ihre gesamte Rebfläche, unterglie-
dert nach Größenklassen, aus. Eine Weinbaubetriebserhebung, die
Einblicke in die Betriebsverhältnisse und Betriebseinrichtungen der
Weinbaubetriebe und Winzergenossensdraften ermöglidrt, ist bisher
nicht durchgeführt worden. Für die Behandlung der laufenden wirt-
schafts- und handelspolitischen Probleme des Weinbaues ist eine
genaue Kenntnis der betriebswirtsdraftlichcn Verhältnisse im Wein-
bau erforderlich. Es wird daher eine einmalige eingehendere Be-
triebserhebung für notwendig erachtet. Die Ergebnisse dieser Er-
hebung sollen auch als Grundlage dienen für die Beurteilung des
Gemeinsamen Europäischen Marktes und für Maßnahmen zur Er-
höhung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Weinbaues. Sie
sind rveiter von großer Bedeutung für die Erörterungen über die
Lage des Weinbaues im Rahmen des Landwirtsctraftsgesetzes und
für Meldungen an die internationalen Organisationen.

Die Erhebungl soll in den Monaten Februar und März 1958 durch-
geführt rferden, wobei die Bewirtsdrafter von 20 Ar und mehr Reb-
land und alle Erwerbsweinbaubetriebe, auch wenn sie weniger als
20 Ar Rebland bewirtschaften, sowie die .Winzergenossenschaften in
die Statistik einzubeziehen sind. Bei diesen Betrieben sind die in
§ 2 Nr. 1 genannten Erhebungsgegenstände zu erfassen. Bei den Be-
wirtschaftern von Rebflächen sind im wesentlichen folgende Fest-
stellungen zu treffen: Haupt- und Nebenerwerb des Betriebsinha-
bers, Flächenangaben in bestimmter Untergliederung, Weinmost-
ernten und deren Verwertung, in Weinbau und Kellerwirtsdraft
bescträftigte Arbeitskräfte, betriebselgene und im Betrieb benutzte

Masctrinen und eingesetztes Zugvieh sowie die zur Einlagerung von
\4/einmost urrd Wein vorhandenen Behältnisse.

Da das Jahr 1957 infolge der starken Frostschäden im Frühjahr
1956 bezü-cllich der Größe der ertragfähigen Rebflächen und der Höhe
der Erträge von einem Normaljahr noch erheblich abweidrt, ist vor-
gesehen, außer den Rebflädren und Erträgen des Jahres 1957 audr
die des Jahres 1955 zu erfassen. Auf Angaben für das Jahr 1956, in
dem die Weinmosternte infolge von Frosteinwirkungen nur 34 v. H.
der fünfjährigen Durdrschnittsernte 1951/55 ausmadrte, wird ver-
zichtet. Es sollen aber die im Winter 1955/56 durch Wurzelerfrierun-
gen total vernidrteten Rebflächen gesondert erfaßt werden, um einen
Uberblid< über die eingetretenen Schäden zu gewinnen und qleich-
zeitig beurteilen zu können, wie weit die Rebflächen von 1957 noch
von einem Normalstand abweidten,

Außer den Weinbaubetrieben sollen die Winzergenossenschaften,
die sidr mit der Verwertung der Ernten befassen, nach dem Betriebs-
ort der Kellereien, der Zahl der Genossen, der Maschineneinridr-
tung, den zur Einlagerung von Weinmost und Wein vorhandenen
Ilehältnissen und den angelieferten Erntemengen befragt werden
(§ 2 Nr. 2).

Die Kosten für die Erhebung werden vom Statistischen Bundesamt
für die 5 Weinbauländer insgesamt mit 450 000 DM und für den
Bund mit 10 000 DM veranschlagt.

Nadr Durchführung der Weinbaubetriebserhebung im Jahre 1958
können entspredrende Feststellungen über die Weinbaubetriebe bei
der für 1959 geplanten Landwirtschaftlidren Betriebszählung ent-
fallen, so daß hierdurdr die Kosten für diese Erhebung vermlndert
werden.

Verordnung Nr.70I66/EWG des Rates
vom 14. Juni 1966

über die Durchführung einer Grunderhebung im Rahmen eines Erhebungsprogramms
zur Untersudtung der Struktur der landwirtsdraftlidren Betriebe2)

Der Rat der Europäisdren Wirtsdraftsgemeinschaft -
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäisdren Wirt-

schaftsgemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 40, 43, 199 bis 209,
gestützt auf den Vorsdrlag der Kommission,
gestützt auf die Stellungnahme des Europäischen Parlamcnts3),
in Erwägung nachstehender Gründe:
Für die weitere Entwid<lung der gemeinsamen Agrarpolitik be-

nötigt die Gemeinschaft sobald wie mögIich objektive und vergleictr-
bare Unterlagen über die strukturelle Lage der landwirtsdraftlichen
Betriebe in der gesamtcn Gemeinschaft.

Derartige Unterlagen fehlen bisher; es ist daher erforderlidr, daß
die Gemeinschaft in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig und nadr ein-
heitlichen Methoden und Begriffen ein Erhebungsprogrdmm aus-
führt.

Es empfiehlt sich, ein solches Programm in zwei vcrschiedene Stu-
fen zu staffeln, und zwar:

- erstens eine Grunderhebung, die die widrtigsten Angaben für
eine annähernde Kennzeichnung der Struktur der landwirtsdlaft-
lichen Betriebe und für die Ausrichtung der zweiten Stufe erbringen
soll;

- zweitens eine Reihe von auf ganz bestimmte Aspekte be-
schränkte Sondererhebungen, die ausführlidre Angaben für eine ein-
gehende Analyse bestimmter Strukturdaten vermitteln sollen.

Die geplante Grunderhebung entspricht einem Gemeinsdrafts-
bedürfnis. Infolgedessen sind die anfallenden Kosten von der Ge-
meinschaft zu tragen. Die gewählte Finanzierungsmethode stellt je-
doch einen Ausnahmefall dar, der in keiner Weise als Präzedenzfall
angerufen werden kann.

Die Statistischen Amter der Mitgliedstaaten sind in der Lage, die
gesamte Grunderhebung auf nationaler Ebene durdrzuführen.

Zur Sicherstellung einer einheitlictren Aufbereitung und Auswer-
tung der gewonnelten Ergebnisse sowie um die Informationswünsche
auf diesem Gebiet befriedigen zu können, ist es erforderlich, daß
das gesamte im Verlauf der Grunderhebung gewonnene Material in
einer Zentralstelle zusammenläuft und dort ausgewertet wird.

1) Bundesratsdrudrsacte Nr. 492157 vom 18. Dezember 1957 (siehe Vor-
bemerkung auf S.145 oben). - 

,) Amtsblatt der Europäisöen Gemein-
schaften Nr. 712 yom 24. Juni 1966 S. 2065/66. - 

.) AB Nr. 20 vom 6. Februar
1965 S. 297l6s.

Ein Mitgliedstaat kann ein besonderes Interesse haben, über die
Ergebnisse in bezug auf die Lage in seincm Gebiet zu verfügen, und
infolgedessen ist die Möglicirkeit einer Aufbereitung und von Ver-
öffentlidrungen auf nationaler Ebene vorzusehen.

Um der gegenwärtigen Entwi(klung bestimmter Erzeugungsformen
Redrnung zu tragen, sollen in den Erfassungsbereidr der Grund-
erhebung die Bctriebe mit einer Fläche von mindestens t ha und
die Betriebe einbezogen werden, deren jährlich vermarktete Erzeu-
gung cine bestimmte Sctrwelle erreicht.

Die von der Erhebung erfaßten Landwirte müssen die Gewißheit
haben, daß die sie betreffendcn Einzelauskünfte geheitngehalten
werden.

Um die Durchführung der geplanten Mallnahmen zu crleichtern,
ist eine enge Zusammenarbeit zwisdren den Mitgliedstaaten und der
Kommission herbeizuführen; diese Zusammenarbeit findet im Rah-
men des »Ständigen Agrarstrukturaussdrusses« statt -

hat folgende Verordnung erlassen:

KAPITEL I

Festlegung des Erhebungsprogramms

Artikel I
(1) Um auf der Ebene der Gemeinschaft für die Bedürfnisse der

gemeinsamenAgrarpolitik über die Struktur der landwirtschafilichen
Bctriebe in der Gemeinsctraft Angaben zu erhalten, die im gesamten
Gcbiet dcr Mitgliedstaaten nach einem einheitlichen Zeitplan und
nach einheitlidlen Konzepten, Methoden und Begriffen gesammelt
werden, wird ein Programm von Gemeinschaftserhebungen, im fol-
genden »Programm« genannt, aufgestellt.

(2) Das Programm wird im Laufe der Jahre 1966 bis 1970 von der
Kommission und den Mitgliedstaaten ausgeführt.

(3) Es utnfaßt eine Grunderhebung und Sondererhebungen,
(4) Zweck der Grunderhebung ist, vergleichbare Angaben über die

Struktur der landu'irtsdraftliöen Betriebe in der Gemeinschaft und
eine Grundlage für die Durchführung der in Kapitel III vorgesehenen
Sondererhebungen zu verschaffen.

Die Grunderhebung soll gestatten, auf der Ebene der in Anhang II
aufgezählten Erhebungsbezirke,
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-. die strukturcllcn Nlerkmale der ltrndwirtschaftlichen Betriebe
zu bestimmen, die nach Kriterien insbesondere der wirtschaftlichen
Ausrichtung, der technisdten Organisation und des Umfangs der
Betriebe zusammengef aß t sind ;

- die Faktoren zu erfassen, welche den Produktionsprozeß der
landwirtschaf tlichen Betriebe bedingen und kennzeichnen.

(5) Zweck dor Sondererhebung ist, in Ergänzung zu den durch die
Grunderhebung erhaltenen Angaben ins einzelne gehende Aus-
künfte über bestimmte strukturelle Aspekte zu verschaffen, die für
die Durchführung und Entwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik
bestimmend sind,

Artikel 2

Im Sinne dieser Verordnung sind:
a) landwirtschaftlicher Betrieb: eine örtlich begrenzte tech-

nisch-wirtschaftliche Einheit, die nur einer Betriebsführung
unterliegt und in Anhang I aufgeführte Erzeugnisse hervor-
bringt;

b) Betriebsleiter: die natürliche Person, die die laufende und
tägliche Führr.rnq des landwirtschaftlichen Betriebes innehat;

c) landwirtschaftliche Erzeugnisse; die in Anhangl aufgeführ-
ten Erzeugnisse;

d) Erhebungsbezirke: das in Anhang II aufgeführte Gebiet
oder die darin aufgeführten Teile cles Gebietes eines Mit-
gliedstaats;

e) landwirtschaftlich genutzte Fläche: Gesamtheit von Acker-
land, Dauergrünland, Dauerkulturcn und Haus- und Nutz-
gärten,

KAPITEL II

Gruriderhebung

Artikel3
Der Erfassungsbereich der Grunderhebung umschließt:

a) landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich
genutzten Fläche von 1 ha oder mehr;

b) landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich
genutzten Fläche von ueniger als t ha, einschließlich der
Betriebe ohne iandwirLschaftlich genutzte Fläche, deren
iährliche vermarktete Erzeugltrng landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse normalerweise einen Wert von mindestens
250 Rechnungseinhcitcn erreicht. Um festzustellen, ob ein
Betrieb diesen Bedingungen entspricht, wird unmittelbar
auf den Wert der vermarkteten Erzeugnisse oder mittelbar
über natürliche Erzeugungseinheiten auf diesen Wert
Bezug genommen, Die letztgenannten Einheiten werden
unter Berücksichtigung der besonderen Lage in jedem Mit-
gliedstaat festgeleg t.

Artikel4
(1) Die Ergebnisse der Grunderhebung ntiissen in ihrer Gesamt-

heit für jeden in Anhang II aufgeführten Erhebungsbezirk repräsen-
tativ sein und für diese Erhebungsbezirke einen vergleichbaren Ge-
nauigkeitsgrad aufweisen.

(2) Die Grunderhr:bung umfaßt eine Anzahl landwirtschaftlicher
Betriebe, die für jeden Mitgliedstaat innerhalb folgender Grenzen
liegt:

l)eutschland 270 000 - 330 000

Frankreich 320 000 - 400 000

Il.alien 400 000 - 500 000

Nicderlande 45 000 - 55 000

Ilelgien 40 000 - 50 000

Lnxemburg 1600- 2000

(3) Die zu erfassenden Betrjebe werden nach der Me[hode des
Zufalls ausgewählt. Die Stichprobensätze für die einzelnen Er-
hebungsbezirke und Schichten richten sich nach deren Größe und
Heterogenität.

Artikel5
(1) Für jeden erfaßLen Betrieb wird ein Erhebungsbogen aus-

gefüllt.
(2) In jedem Mitgliedstaat darf der verwendete Erhebungsbogen

von dem Rahmenerhebungsbogen in Anhang III abweichen hin-
sichtlich:

a) der Anordnung der Fragen und der Codes;
b) der Fragen nach Tatbeständen, die es in dem betreffenden

Mitgliedstaat nicht gibt;
c) der ergänzenden Fragen, die sich aus den besonderen Ver-

hältnissen in einzelnen Mitgliedstaaten ergeben;

d) der notwendigen sprachlichcn Anpassungen und Erlüutc-
rungen, die eine genauere Beantwortung der Fragen zum
Ziel haben.

Artikel 6

(1) Die Person, welche die rechtliche und wirtschaftliche Verant-
wortung 1ür den jeweiligen erlaßten Betrieb trägt, oder an ihrer
Stelle ihr örtlicher Vertreter, besonders der Betriebsleiter, ist ver-
pflichtet, die im Erhebungsbogen verlangten Auskünfte wahrheits-
gemäß und vollständig zu erteilen.

(2) Der Erhebungsbogen eines jeden erfaßten Betriebes wird an
Ort und Stelle von einem Erheber im Beisein der befragten Person
ausgefüll t.

Artikel T

(l) Die Grunderhebung wird in den landwirtschaf tlichen Betrieben
in der Zeit vom 1. November 1966 bis zum 31. Mäfz 1967 durch-
geführt. Sie darl in einem Mitgliedstaat neunzig aufeinanderfolgende
Tage nicht überschreiten.

(2) Die Zeitpunkte oder Zeiträume, auf die sich die in der Grund-
erhebung zu sammelndenAngaben beziehen, sind in demErhebungs-
bogen des Anhangs III aufgeführt.

Artikel I
(1) Die Mitgliedstaaten treffen zur Durchführung der Grund-

crhebung in ihrem Gebiet alle geeignetenMaßnahmen, insbesondere
a) arbeiten sie einen Entwurf für einen Stichprobenplan aus;
b) bestellen sie die Erheber, weisen diese ein und überwachen

sie;
c) prüfcn sie nach, ob die Erhebungsbogen vollständig aus-

gefüllt und die Antworten wahrscheinlich sind; sie ver-
anlassen erforderlichenfalls Ergänzungen der Erhebungs-
bogen und Berichtigungen der Angaben;

d) legen sie die Definitionen und Anleitungen für die zusätz-
lichen Fragen fest, die gemäß Artikel 5 Absatz (2) in den
verwendeten Erhebungsbogen aulgenommen werden;

e) übertragen sie die in den Erhebungsbogen enthaltenen An-
gaben nach eincm ftir alle Mitgliedstaaten einheitlicten
Schema betriebsweise auf Magnetbänder oder Lochkarten;

f) überprüfen sie die so übertragenen Angaben, kontrollieren
ihre Wahrscheinlichkeit und berichtigen sie erforderlichen-
falls;

g) ergreifen sie alle geeigneten Maßnahmen, um Zuwiderhand-
lungen gegen die Bestimmungen des Artikels 6 Absatz (1)

zu ahnden.
(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die von

ihnen erlassenen Bestimmungen zur Durchführung der in Absatz (1)
genannten Aufgaben,

Artikel9
(1) Jeder Mitgljedstaat kann unterBerücksichtrgung seiner eigenen

Situation
a) die auf Gemeinschaftsebene ausgearbeiteten Rahmenanlci-

tungen den einzelstaatlichen Erfordernissen anpassen;
b) die in Artikel 5 Absatz (2) genannten Anpassungen des

Fragebogens vornehnten ;

c) die Erzeugungseinheiten lestlegen, clie der in Artikcl 3 auf-
gclührten Schwelle von 250 Rechnungseinheiten entspre-
chen;

d) den Zeitpunkt oder den Zeitraum festlegen, auf den sich
die im Rahmen der Grunderhebung in bezug auf die Vieh-
halLung zu sammelnden Angaben beziehen;

c) bestimmen, wer als die Person anzusehen ist, die nach
Artikel 6 Absatz (1) die rechtliche und wirtschaftliche Ver-
antwortung für den erfaßten Betrieb trägt;

I) die Angaben der Erhebung seines Gebietes aufbereiten und
die Ergebnisse veröffentlichen.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission rechtzeitig mit,
welche Maßnahmen sie nach Absatz (1) zu treffen gedenken.

(3) Hat die Kommission gegen die von einem Mitgliedstaat ge-
planten, in Absatz (1) Buchstaben a), b) oder c) bezeichneten Maß-
nahmen etwas einzuwenden, so unterrichtet sie hiervon den be-
treffenden Mitgliedstaat binnen zwei Wochen vom Tage der Mit-
teilung an unter Angabe ihrer Gründe und ihrer Anderungsvor-
schläge.

Sieht sich der betreffende Mitgliedstaat außerstande, diese Ande-
rungsvorschläge zu berücksichtigen, so werden die erforderlichen
Maßnahmen nach dem Verfahren des Artikels 18 festgelegt.
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Artikel 10

Dic MiLgiiedstaaten übcrmitteln denl StaLisLischen Amt der Euro-
päischen Gemeinschaftcn die Magnetbänder oder Lochkarten, sobald
diese fertiggestellt sind. l)ie Ubermittlung hat spätcstens bis zum
31, Dezember 1967 durch Mitgliedstaaten mit weniger als 12 Er-
hebungsbezirken und bis zum 31. März 1968 durch Mitgliedstaaten
mit mehr als 12 Erhebungsbezirkcn zu erfolgen.

Artikel 11

Der Kommission obliegt in Zusammenarbeit mit den Mitglied-
s t aaten

a) die Ausarbeitung der Definitionen und Rahmenanleitungen
für den Rahmenerhebungsbogen in Anhang III;

b) die Ausarbeitung bestimmter gemeinschaftlicher Tabellen-
programmer die den in Artikel 1 Absatz (4) genannten
Ziclen entsprechen;

c) die gemeinschaftliche Aufbereitung der auf den Magnet-
bändern oder Lochkarten enthaltenen Angaben durch das
Statistische -Amt der Europaischen Gemeinschaf ten ;

d) die Ubermittlung der Erhebungsergebnisse (auf Maschinen-
tabellen) an die Mitgliedstaaten, sobald diese Ergebnisse
vorliegen;

c) dre Veröffcntlichung der Erhebungsergebnisse,

Artikel 12

Nach dem Verfalrren c.lcs Artikels 18 werden fcstgelegt:
a) die näheren Bestimnungen, nach denen die MitgliedstaaLen

den Entwurf ihres Stichprobenplans zu erstellen und der
Kommission zu übermitteln haben;

b) der StichprobenpJan für jeden Mitgliedstaat;
c) die Einzelheiten für die Durchführung der Veröffentlichung

der Erhebungsergebnisse ;

d) das einheitliche Schema und die Durchführungsbestimmun-
gen betreffend die Ubertragung der im Erhebungsbogen
enthaltenen Angaben auf Magnetbänder oder Lochkarten.

Artikcl 13

In Abwcichung von dcn Bcstimmungen der Verordnung
Nr. 17,64,/EWG des Rates über dic Bedingungen für die Beteiligung
des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land-
wirtschaftl) übernchmen die Haushalte der Jahre 1967 und 1968 der
Gemeinschaft, Einzelplan Kommission, Kapitel Europäischer Aus-
richtungs- und Garantiefonds für die Landu-irtschaft, Abteilung Aus-
richtung, die Aufwendungen der Mitgliedstaaten für die Grund-
erhebung zu einem Pauschalsatz von 6 Rechnungseinheiten für jeden
ordnungsgemäß ausgefüllten Erhebungsbogen, dessen Angaben auf
Magnetband oder Lochkarten ordnungsgernäß übertragen und dcm
Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften in dieser Form
übermiitelt worden sind.

Für die Aufrvendungen gemäß diesem Artikel gelten die Bestim-
mungen der Haushaltsordnung betreffend den Europäischen Aus-
richtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaftr),

KAPITEL II]
Sondererhebungen

Artikel 14

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit die erforderlichen Bestimmungen der in Artikel 1 Ab-
satz (5) genannten Sondererhebungen.

ArLikel 15

Die Sondererhebungen erstrecken sich auf die in Artikel 1 Ab-
satz (5) erwähnten strukturellen Aspekte, insbesondere auf:

- landwirtschaf tliche Arbeitskräf te,

- Finanzierung der Landwirtschaft und Agrarkreditwescn,

- Struktur von Grund und Boden,

- vertragliche Bindungen der landwirtschaftlichen Betriebe und
llenossenschaf tliche Zusammenarbei [,

- Mechanisierung der Landu-irtschaf L,

- Struktur und Bedingungen der pflanzlichen Erzeugung,

- Struktur und Bedingungen der tierischen Erzeugung.

KAPITEL IV
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 16

(1) Die im Rahmen der Grunderhebung und der Sondererhebun-
gen eingeholten Einzelauskünfte dürfen nur für statistische Zwecke
verwendeL werden. Sie dtirfen nur an solche Personen bekannt-
gegeben werden, die in dem Mitgliedstaat, in dem die Erhebung
durchgeführt wird, oder bei dem Statistischen Amt der Europäischen
Gemeinsdraften mit der Durdrführung der Verordnung beauftragt
sind. An das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf ten
dürfen die Einzelauskünfte nur in einer solchen Form weitergeleitet
werden, claß die Betriebe nicht identifizierbar sind.

Die Mitgliedstaaten können nach ihren innerstaatlichen Verfahren
und Bedingungen in Ausnahmefällen die Weitergabe von in ihrem
Gebiet eingeholten Einzelauskünften ohne Nennung der Namen der
Auskunftspflidrtigen für wissenschaftliche oder Verwaltungszwed<e
zulassen, wenn die Geheimhaltung gewährleistet ist.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Maßnahnen, um
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Absatzes (1) zu
ahnden.

Artikel 17

Die Mitgliedstaaten haben der Kommission alle Auskünfte zu er-
teilen, die diese gegebenenfalls von ihnen in bezug auf die Erfüllung
ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung erbittet.

Diese Auskunftsersuchen sowie die entsprechenden Antworten
werden in schrif tlicher Form übermittelt.

Artikel lB
(l) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Verfahren Bezug

genommenr so gibt der durch Artikel 1 der Entsöeidung des Rates
vom 4. Dezember 1962 über die Koordinierung der Agrarstruktur-
politikr) eingesetzte Ständige Agrarstrukturaussdruß nachstehend
»Ausschuß« genannt - eine Stellungnahme entsprechend der in
Artikel 148 Absatz (2) Unterabsatz 1 des Vertrages vorgesehenen
Wägung der Stimmen dcr Mitgliedstaaten ab, Der Vorsitzende
nimmt an der Abstimmung nicht teil.

(2) In diesen Fällen befaßt der Vorsitzende von sich aus oder auI
Antrag des Vertrcters eines Mjtgliedstaats den Ausschuß.

(3) Der Vertreter der Kommission unterbreitet einen Entwurf der
zu treffenden N{aßnahmen. Der Ausschuß nimmt zu diesen Maßnah-
men innerhalb einer Frist Stellung, die der Vorsitzende entsprechend
der Dringlichkeit der zu prüfenden Fragen bestimmen kann. Die
Stellungnahme kolnmt mit einer Mehrheit von zwölf Stimmen
zus tan de.

(4) Die Kommission erläßt Maßnahmen, die sofort anryendbar
sind. Entsprechen diese Maßnahmen indessen nicht der S[ellung-
nahme des Ausschusses, so werden sie dem Rat von der Kommission
alsbald mitgeteilt. In diesem Fall kann die Kommission die Anwen-
dung der von ihr beschlossenen Maßnahmen bis zur Dauer von
höchstens einem Monat nach dieser Mitteilung aussetzen.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit binnen einem Monat
anders entscheiden.

Artikel 19

(l) Der Ausschuß wird zu den in Artikel 11 Buchstaben a) und b)
genannten Arbeiten gehört.

(2) Der Ausschuß kann jede andere Frage prüfen, tvelche die
Durchführung dieser Verordnung betrifft und ihm der Vorsitzende
von sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats
r.o rl e gt.

(3) Er wird über den Verlauf der im Rahmen dieser Verordnung
vorgesehenen Tätigkeiten regelmäßig unterrichtet.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlicir und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 14. Juni 1966

Im Namen des Rates
Der Präsident

P. Werner

Annrerkung: Auf den Abdruck der Anhänge wurde aus Raum
gründen verzichtet.

') AB Nr. 34
27. Februar 1964
s.2892162.

vom 27. Februar
, s. 599/ti4. - 
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Rechtsvorschriften über das Weinbaukataster
und über die Weinerzeugungs- und -bestandsstatistik

1. \^/einbaukatlster

Die Mitgliedstaaten richten bis zum 31. Dezember 1964 ein Wein-
baukataster ein, das auf dem laufenden gehalten wird.

Dieses Kataster beruht auf der allgemeinen Erfassung cles Wein-
baugebietes und enthält mindestens folgende Angaben:

a) die gesamte bepflanzte Rebfläche,
b) die bepflanzte Rebfläche nach Art Cer Erzeugung,
c) die Bewirtschaftr.rngsform der Betriebe,
d) die Aufteilung der Weinbaubetriebe nach der Anbaufläche,
e) die Aufteilung der Rebflächen nach dem Alter der Rebstöcke,
f) die Rebsorten nach Anbaujahren,

Zu Artikel 1 der Verordnung Nr.24 sind zwei Durchf üh-
rungsvcrordnungen der Kommission der EWG erlassen
worden, die nähere Vorschriften über die Einrichtung des Weinbau-
katasters enthalten.

Es handelt sich einmal urn die

Verordnung Nr. 143 der Kommission der EWG
mit den erstcn Vorschriitcn zur Einrichtung des Weinbau-
katasters 2)

mit f olgenden Bes Limmungen

Die Verpflichtung zur Einrichtung dcs Weinbaukatasters crgibt
sich aus Artikcl I der

Verordnung Nr. 24 des Rates der EWG
über dic schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Markt-
organisation f ür Wein r),

der folgenden Wortlaut hat

2. für jedes Rebgrundstück:

a) Art der Erzeugung,
b) Art des Anbaues,
c) die Rebsorten und die von jeder von ihnen beanspruchte

Fläche, aufgeteilt nach dem Alter der Rebstöcke,
d) Anzahl der Rebstöcke pro Ar,
e) Reihen und Pflanzenabstände,
f) Art der Lage,
g) Art der Bewirtschaftung, das heißt vom Eigentümer selbst oder

für dessen Rechnung, Pacht, sonstigen Formen, darunter Halb-
pacht.

Artilcel 3

Man versteht unter:

- Art der Erzeugung:
a) Keltertraubcn,
b) Tafeltrauben,
c) Erzeugnisse der Rebschulen und Rebmuttergätten für Unter-

1agen,
Anbauart: Reinkultur oder Mischkultur,
Rebteilstücke: einen zusammenhängenden Teil eines mit Reben
bepflanzten Grundstücks, der durch dieselbe natürliche oder
.iuristische Person bewirtschaftet wird und eine besondere
Einheit darstellt, bezüglich dcr Art der Erzegung und der An-
bauat t.

Artikel 4

Die Angaben bezüglich der Aufteilung der Rebfltichen nach dem
Alter der Rebstöcke können für mehr als 3 Jahre alte Rebstöcke
durch die Angabe eincs der nachstehend genannten Zeiträume er-
setzt werden:

3 bis 6 Jahre
6 bis 10 Jahre

10 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
übcrr 30 Jahrc.

Das gleiche gilt auch für das Anbaujahr der Rebsorten

Artikel 5

(1) Die Mitlrliedstaaten erlassen alle erforderlichen Bestim-
mungen, um die Einreichung und Kontrolle der Erklärungen nach
Artikel 1 zu gewährleisten. Sie sorgen für die Zcntralisierung der
Erklärungen und fassen auf einzelstaatlicher Ebene dic in Artikel 2
genannten Angaben zusammen.

Sie stellen mit allen geeigneten Mitteln für die Rebfläd:en unter
Glas die Angaben gemäß Artikel 1 der Verordnung Nr. 24 des Rats
zusammen,

(2) Die Rebflächen mit Mischkulturcn werden in statistischer
Hinsicht umgestellt in Reinkulturen, wobei das Verhä1tnis zwischen
den Durchschnittserträgen beider Anbauformen pro Hektar be-
riicksichtigt wird. Dabei werden Gebiete zugrunde gelegt, die aus-
reichend einheitlich sind.

Arl.ikel6
Unberührt von dieser Verordnung bleiben die Bestimmungen der

Mitgliedstaaten über eine allgemeine Erf assung des Weinbau-
gebiets, die außer den in Artikel 2 genannten Angaben zusätzliche
Auskünfte vorsehen, die sich insbesondere daraus ergeben, daß der
Kreis der Erklärungspflic'htigen weiter gezogen ist als in Artikel 1,
oder in denen wesentliche Angaben über das Weinbaugebiet und
die betroffenen Betriebe ausführlicher spezifiziert werden.

Artikel T

Die Ejnzelhejten und die Form der Ubermittlung der eingeholten
Auskünfte an die Kommission sowie die Maßnahmen über die lau-
fende Vervollständigung dieser Auskünfte werden nach dem ln Ar-
tikel 7 der Verordnung Nr. 24 des Rats vorgesehenen Verfahren
unter Berücksichtigung jnsbesondere der von den Mitgliedstaaten
Iür die Einführung des Weinbaukatasters angewandten Methoden
festgelegt.

Artikel S

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Artikel 1

Artikel 1

Zwecks Einrichtung dcs in Artikel 1 der Verordnung Nr. 24 des
Rats über die schrittweise Errichtung einer gemcinsamen Markt-
organisation für Wein vorgesehenen Weinbaukatasters ist j ede
natürliche oder juristlsche Person, die Reben im Freiland anbaut
oder anbauen läßt, verpflichtet, bei der von den Mitgliedstaaten
bestimmten Behörde eine Erklärung über den Rebbaubetrieb zu
unterzeichnen.

Diese Erklärungspflicht besteht jedoch nicht für natürliche oder
juristische Personen, die weniger als 10 Ar Rebfläche im Freiland
bcpflanzen oder bepflanzen lassen, von denen kein Teil der Erzeu-
gung an Trauben, Most oder Wein direkt oder indirekt in den
Handel gelangt.

Artikel 2

Die Erklärung gemäß Artikel 1 cnthält folgende Angaben;

l. Iür den Weinbuubctricb:

- Name und Anschrift des Betriebsinhabers und Art der Bewirt-
schaftnng, das heißt vom Eigentümer selbst oder für dessen Rech-
nung, Pacht, sonstige Formen, darunter Haibpacht;

- Name und Anschrift des oder der Grundstückseigentümer;

-- Gesamtfläche des Betriebes;

- landwirtschaf tliche Nutzfl äche ;

- gesamte bepflanzte Rebfläche und ihre Aufteilung nach:
a) der Art der Erzeugung,
b) der Art des Anbaues,
c) Rebsorten, je nach dem Alter der Rebstöcke;

- Zahl der zum Betrieb gehörenden Rebgrundstücke, deren
Flächengröße und Angaben für ihre genaue Bezeichnung;

1) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 30 vom 20. April 1962
S. 989/62 i. d. F. der Verätrderungsverordnung Nr. 92/63 vom 30. Juli 1963
(siehe Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 125 vom 17. Äugust
1963 S.2239). -'g) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr,127 vom
1. Dezember 1962 S.2789162 i. d. F. der Verordnung Nr.26164 der Kommission
der EWG (siehe Amtsblalt der Europäischen Gemeinschaften Nr,48 vom
19. März 1904 S, 753/64).
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sowie nm die

Verordnung Nr. 26/64 der EWG-Kommission
mit zusätzlichen Vorschriften Iür die Einrichtung des Weinbau-
kalasters, seine Auswertung und laufende Vervollständigung r)

mi t foJ genden ergänzendon Bes Limmungen ;

Arlikel 2

(1) Solort rach Einrichtung des Weinbaukatasters, jedoctr späte-
stens zum 30 Juni 1965, geben die Mitgliedstaaten der Kommission
folgende Einzelheiten bekannt:

- Anzahl der Welnbaubetriebc,

- Gesamtfläche dieser Bctriebc,

- Gesamtrebfläche nach
a) der Art der Erzeugung,
b) der Art des Anbaues.

(2) Spätestens zum 30. Seplembcr 1966 geben dic Mitgliedstaaten
der Kommission dre in der Anlage zu dioser Verordnung aufgeführ-
tcn Einzclheiten in Form vergleichbarer Tabellen bekannt.

Artikel3
Die laufende Vervollstäncligung dos Wotnbaukatas[ers wircl ge-

währleistet:

- alle 10 Jahre, zum ers[en Mal 1976, durch eine vollständige
Uberholung;

- in der Zwischenzeit durch jährliche statistische Erhebungen
nach dem Stichprobeverf ahren.

Diese statistischen Erhebungen nach den Stichprobeverfahren
erstrecken sich auf die n)it Rebstöcken bepflanzte Fläche, unter An-
gabe der Neuanpflanzungen und Rodungen unter Berücksichtigung
von :

- Art dcr Lage,
Art der Erzcugung,

- Sortenbestand,

- Art des Anbans.

Innerhalb von B Monal.cn nach Durchfü.hrung dicser Erhebung
lteben die Mitgliedstaaten der Kommission die betreffenden Ergeb-
nisse bekannL.

Artikel 4

Für die Rebfläcbcn unLer GIas geben die Mitgliedstaalen der
Kommission nur Iolgende Einzelheiten bekdnnt:

a) die gesarnte bepflanzte Rebfläche,
b) die bepfltrnzLe Rebfläche nach Art der Erzeugung,
c) die Bewirtschaftungsform der Bctriebe,
d) die Aufteilunq dcr Weinbaubetriebc nach cler Anbaufläche,
e) die Aufteilung dcr Rebflächen nach dcrn Alter der Rebstöcke,
f) die Rebsorten nach Anbaujahren.

Diese Angaben werden dcr Kommission vor dem 30. Juni 1965
bckanntgegeben.

Die lauf ende VervollständiUung dieser Angaben wird gewähr-
leis tet:

- alle 10 Jahrc und zurn ersten lvlal 1970 durch eine allgemeine
Erhebung der Angaben über die Rebllächcn unter Glas;

- in der Zwischenzeit durch statistische Erhebungen nadr dem
Stichprobeverfahren in zweijährigem Abstand über die gesamte
Rebfläche im Verhältnis zum Sortenbcstand.

Die betrcffenden Ergebnisse sind der Kommission spätesLens droi
Monate nach Durchführung dieser Erhebungen bekanntzugeben.

Artikel 5

Frir die Angaben, welche der Konmission von den Mitgliedslaaten
auf Grund von ArLikel 2 rnd 4 zur Verfügung zu stellen sind,
werden folgende Verwaltungseinheiten zugrunde gelegt;

- für die Bundesrepublik Deutschland: der Regierungsbezirk,

- für die Französische Republik: das Departement,

- für die Italienische Republikr die Provinz,

- für alle übrigen Mitgliedstaaten: das gesamte Hoheitsgebiet.
1) Amtsblatt der Europäischen GemeinschafLen Nr. 48 vom 19. März 1964

S. 753/64. - ':) Amtsblatt der Europäisctren Gemeinschaften Nr. 30 vom
20. April 1962 S. 989/62 i. d. F. der Veränderungsordnung Nr. 92163 vom
30. Juli 1963 (siehe Amtsblatt der Europäischen Gemeinsctaften Nr. 125 vom
17. August 1963 S.2239). - 'J) Amtsblatt der Europäiscien Gemeinschaften
Nr. 111 vom 6. Novembcr 1962 S. 2604/ti2.

Artikel6
Die Kommrssion erläßt nadr Beratung mit dcn Mitglieds[aaten die

Einzelheiten für die Durchführung der gemäß Artikel 3 und 4 in Aus-
sicht genommenen statistischen Erhebungen nach dem Stichprobe-
verfahren und legt ferner fest, in welcher Form ihr die Ergebnisse
dieser Erhebungen im einzelnen bekanntgegeben werden sollen.

2. Weinerzeugungs- und -bestandsstatistik

Die Verpflichtung zur Durchführung einer Weinbestandsstatistik
ergibt sich aus Artikel 2 der

Verordnung Nr. 24 des Rales der EWG
über die schrittwelse Erridrtung einer gemeinsamen Markl-
organisation für Wein r),

der lolgenden Wortlaut ho[:

Artikel 2

(1) Jedes Jahr, zrrm ersten Mal im Jahre I962, mclden

a) die Traubenmost- und Weinerzeuger die von ihnen in dcur
betreffenden Jahr erzeugten Mengen;

b) die Traubenmost- und Weinerzeuger sowie der Handel, mit
Ausnahme des Einzelhandels, ihre Most- und Wein-
bestände, gleichviel ob diese aus der Ernte des laufenden
Jahres oder aus vorangegangenen Ernten stammen. Aus
dritten Ländern eingeführte Traubenmoste und lVeine sind
gesondert anzugeben.

(2) Soweit die Entwid<lung der gemeinsamen Weinpolitik nicht
erfordert, daß die Bestandsmeldungen vor der Ernte zu einem
Zeitpunkt abgegeben werden, der nach dem Vcrfahren des
Artikels 7 festzulegen ist, werden die Ernte- und die Bestands-
meldungen gleidrzeitig bis zum 31. Dezember in jedem Mit-
gliedstaat abgegeben.

(:l) Diese Bestimmung sctrließt nicht aus, daß Mitgliedstaaten zwei
verschiedene Zeitpunkte für die Bestands- und die Erntemel-
dungen beibehalten, sofern die Verwendung der Angaben
durch die Gemeinschaft auf Grund einer entsprechenden Er-
gänzung weiterhin mögliö bleibt.

Zur Re-c;elung der Durchführungsmoclalitäten ist die

Verordnung Nr. 134 der EWG-Kommission
über die Ernte- und Bestandsmeldungen f{lr 'Weinr)

crlassen worden:
Artikel 1

(1) Das Weinjahr bcginnt am I. September r.rnd
31. August.

endeL am

(2) Die Mitgliedstaaten scträtzen alljährlich am 3l. August die auf
ihrem Gebiet gelagerten Mengen von Traubenmost und Wein sowie
die voraussehbare Traubenmost- und Weinernte.

Sie teilen die gesdrätzten Hektoliter-Mengen der Kommission bis
zum 20, Septemher mit und führen dabei weiße Moste und Weine
sowie rote und ros6s Moste und Weine gesondert auf.

In gleidrer Weise übermitteln dre Mit-ryliedstaaten der Kommis-
sion bis zum 15. Oktober und 10. November berichtigte Schätzungen
iiber die Ernte und die Bestände.

Artikol 2

(l) Die ErzetLgcr mclden den von den Mitgliedstaaten beslimmten
Behörden alljährlich gesondert die Mengen:

a) an Wein, die von ihnen seit Beginn des Weinjahres aus
frisdren Trauben erzcugt worden sind;

b) an Most, der aus frischen Trauben bereitct worden ist, so-
fern er von den Erzeugern zum Zeitpunkt der Meldung
nicht schon zu Wein verarbeitct worden ist;

c) an frischen Trauben, die sich zum Zeitpunkt der Meldung
in ihren Lagerräumen befanden und zur Weinbereitung be-
stimmt waren.

(2) Die natürlichen oder juristischen Personen außer den Privat-
verbrauchern und Einzelhändlern melden in jedem Jahr den von
den Mitgliedstaatcn bestimmten Behörden die zu den in Artikel 6
festgesetzten Zeitpunkten bei ihnen lagernden Mengen an für die
Weinherstellung bestimmten Trauben, an Most und an Wein.
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Artikel3
Als Erzeuger im Sinne dieser Verordnung gelten alle natürlichen

oder juristischen Personen, die über Traubcn, Most oder Wein ver-
fügen oder verfügt haben und in den Besitz dieser Erzeugnisse
gelangen, indem sie

a) Reben selbst anbauen oder anbauen lassen, deren Ertrag ganz
oder teilweise zu Most oder zu Wcin verarbeitet wird, oder

b) frische Trauben zu Most oder Wein verarbeiten oder ver-
arbeiten lassen,

Nidrt als Erzeuger im Sinne dieser Verordnung gelten jedoch die
Weinbauern, deren Betrieb weniger als 10 Ar Rebland umfaßt und
die weder Trauben noch Most oder Wein unmittelbar oder mittelbar
im Weinjahr in den Verkehr gebracht haben oder bringen werden.

Artikel 4

Als Einzelhändler im Sinne dieser Verordnung gelten Personen,
die berufsmäßig eine auf den Verkauf von JMein in kleinen Mengen
und unmittelbar an Verbraucher gerichtete Handelstätigkeit aus-
üben, unter Ausschluß von Personen, die Keller benutzen, die für
die Lagerung und Behandlung von Weinen in erheblichen Mengen
eingcrichtet sind,

Artikel5
(1) In den Meldunglen nach Artikel 2 müssen Name und Anschrlft

des Meldepflichtigen sowie der Ort, wo das angemeldete Erzeugnis
sich befindet, angegeben werden. Die Mengen sind für MosL oder
Wein in Hektolitern, für Trauben in Doppelzentnern anzugeben.
Dabei sind die weißen Traubenmoste und Weine sowie die roten
oder roses Traubenmoste und Weine geLrennt anzugeben,

(2) In den Meldungen nach Artikel 2 -Absatz (2) werden die Er-
zeugnisse der Mitgliedstaaten einerseits und diejenigen der Dritt-
länder und der assoziierten Länder andererseits getrennt erfaßt. Die
Meldungen erstrecken sich ohne Rücksicht auf die Art der Einlage-
rung auf aile gelagerten Mengen, In diesen Meldun-c1en wcrden die
Schaumweinc besonders erwähnt.

Artikel6
(1) Bis zum Zeitpunkt, zu dem gemäß Artikel 2 Absatz (2) der Ver-

ordnung Nr. 24 des Rats über die schrittweise Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Wein und auf Grund des in
Artikel 7 dieser Verordnung in Aussicht genommenen Verfahrens
entschieden wird, daß die Bestandsmeldungen vor der Ernte abzu-
geben sind, müssen die in Artikel 2 vorgesehenen Meldungen am
31. Dezember abgegeben werden.

(2) Sobald diese Entscheidung in Kraft tritt:
a) sind die in Artikel 2 Absatz (1) vorgesehenen Meldungen

bis zu folgenden Zeilpunkten anzugeben;

- bis zum 15, Dezember von der Bundesrepublik Deutsch-
land

- bis zum 30, November von der Französischen Republik

- bis zum 30. November von der Italienischen Republik

- bis zum 30, November von dem Großheizogtum Luxem-
burg

b) sind die in Artikel 2 Absatz (2) genannten Meldungen für
die am 31. August vorhandenen Bestände1) bis zum 7. Sep-
lcmber obzugeben.

Artikel T

(1) Die in Artikel 2 vorgesehenen Meldungen sind auf einzel-
staatlicher Ebene zentral zu erfassen.

(2) Die Ubersicht über die Meldungen gemäß Artikel 6 Absatz (1)
ist der Kommission in der in Artikel 5 angegebenen Form spätestens
am 28. Februar zu übermitteln.

In dieser Ubersictrt werden die bei den Erzeugern iagernden
Mengen einerseits und die bei den natürlichen oder juristischen
Personen des Artikels 2 Absatz (2) lagernden Mengen andererseits
getrennt erfaßt. Diese Ubersicht soll ferner eine Schätzung der ver-
fügbaren Mcngen enthalten, die im laufenden Weinjahr von den
Erzeugern wahrscheinlich verbraucht werden.

Falls diese Meldun.cJen gemäß Artikel 10 in einem Mitgliedstaat
vor dem 31. Dezember abgegeben worden sind, sind die mitgeteil-
ten Angaben von dem betreffenden Mitgliedstaat auf den Stand
vom 31. Dezember zu bringen, um ihre Verwendung auf Gemein-
schaftsebene zu ermöglichen.

im Amtsblatt der Europäiscüen Gemeinschaften Nr.22 vom
259163. - ) BGBL I vom 5, August 1965 S. 655.

(3) Die in Artikel 2 Absatz (1) vorgeschene Gesamtübersicht über
die Meldungen gemäß Artikel 6 Absatz (2) Buchstabe a) lst der Kom-
mission in der in Artikel 5 vorgesehenen Form wie folgt zu über-
mitteln:

- bis zum 31. Dezember von der Französischen Republik und dem
GroßherzogLum Luxemburg,

- bis zum 31. Januar von der ltalienischen Republik und

- bis zum 15. Februar von der Bundesrepr:blik Deutschland,

(4) Die in Artikel 2 Absatz (2) vorgesehene Ubersicht über die
Meldungen gemäß Artikel 6 Absatz (2) Buchstabe b) ist der Kommis-
sion jn der in Artikel 5 angegebenen Form bis zum 10. OkLober zu
übermitteln.

In dieser Ubersicht werden die BesLände bei den Erzeugern einer-
seits und bei den in Artikel 2, Absatz (2) andererseits genannten
natürlichen oder juristischen Personen getrennt erfaßt.

Artikel S

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Bestimmungen, um
dic Abgabe und zentrale Erfassung der Meldnngen für das ganze
Land zu ermöglichen.

Sie treffen ferner geeignete Kontrollmaßnahmen um sicher-
zustellen, daß die Meldungen den Tatsachen entsprechen.

Sie unterrichten die Kommission über diese Bestimmungen und
Maßnahmen.

Artikel 9

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission von jedem neuen
Sachverhalt von Bedeutung, der dazu angetan ist, die Schätzung
der verfügbaren Mengen und der Verwendung, die auf Grund der
endgültigen Angaben der Vorjahre durchgeführt worden war,
wesentlich zu verändern.

Artikel 10

Die in den Mitgliedstaaten geltenden Bestimmungen über die Ab-
gabe von Ernte- und Bestandsmeldungen, nach denen, insbesondere
auf Grund eines umfassenderen als des in den Artikeln 2, 3 und 4
vorgesehenen persönlichen oder sachlichen Geltungsbereichs und
gegebenenfalls vor den in Artikel 6 festgesetzten Zeitpunkten voll-
ständigere Angaben zu erteilen sind, werden von der vorliegenden
Verordnung nicht berührt.

Artikel 11

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröflentlichung im
Amtsblatt cler europdischen Gemeinscha.[len in Kraft.

Die Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilL un-
mittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Zu 1 und 2. (Weinbaukataster, Weinerzeugungs- und -bestands-
statistik)

Ergänzende Vorschrilten für beide Statistiken enthalten die nach-
stehend aufgeführten Bestimmungen des deutschen

Gesetzes über Maßnahmen auf dem Gebiete derWeinwirtschait
vom 29. August 1961

in der Fassung des Anderungsgesetzes vom 30. Juli 196.5!)

§3
.weinbaukataster

Ernte- und Bestandsmeldungen

Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten (Bundesminister) erläßt im Einvernehmen mit den Bundes-
ministern für Wirtschaft und der Finanzen durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die erforderlichen Be-
stimmungen zur Durchführung der Artikel 1 und 2 der Verord-
nung Nr. 24 des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaf t über die sdrrittweise Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Wein vom 4. April 1962 (Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften S.989) und der zu diesen Arti-
keln vom Rat oder der Kommission der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft erlassenen Verordnungen, Entscheidungen
oder Richtlinien. ln die Regelung können Weinbaubetriebe
aller Art einbezogen werden.

§6
Auskunftspflicht

(1) Dje nach Landesrecht zuständige Behörde kann zur
Durchführung der Aufgaben, die ihr nach diesem Gesetz, den
auf Grund dieses Gesetzcs erlassenen Rechtsvcrordnungen und

17.q -

1) Berichtigung
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den vom Rat odcr dcr Kommission dcr Europäischen Wiri-
schaftsgemcinschaft erlassenen Bestinmungen über die Errich-
lung ciner gcmeinsamen Marktorganisation für Wein obliegen,
von Personen und nichtrechtsfähigen Personcnvereinigungen
die erforderlichen Auskrinfte verlangen.

(2) Die von den zuständigen Behörden mit der Einholung
von Auskünften beauftragten Personen sind befugt, Grund-
sLücke und Gescliäftsräume des Auskunftspflrchtigen zu be-
treten, dort Prüfungen und Besidrtigungen vorzunehmen, Pro-
ben zu entnehmen und in die geschäftlichen Unterlagen des
Auskunftspflichtigen Einsicht zu nehmen. Bei juristischen Per-
sonen und nichtrechtsfähigen Personenvcreinigungen haben
die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Ver-
tretung berufenen Personen die veilangten Auskünfte zu er-
teilen und Maßnahmcn nach Satz 1 zu dulden. Das Grundrecht
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(3) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung
ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivil-
prozeßordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr straf-
gerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(4) Die nach den Absätzen 1 und 2 erlangten Kenntnisse und
Unterlagen dürfen nicht für ein Besteuerungsverfahren oder
ein Steuerstrafverfahren verwendet werden. Die Vorschriften
der §§ i75, 179, 188 Abs, 1 und des § 189 der Reichsabgaben-
ordnung über Beistands- und Anzeigepflichten gegenüber den
Finanzämtern qeltcn insowciL nicht.

§17

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne die nach § 1 Abs. 1

erf orderliche Genehmigung Weinreben anpfl anzt.

(2) Ordnungswidrig handelL ferner, wer vorsätzlich oder
fahrlässig

1. entgegen Artikel2 der Verordnung Nr.24 des Rates der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 4. April 1962
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften S.989), Ar-
tikel 2 bis 6 der Verordnung Nr. 134 der Kommission der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. Oktober
1962 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften S.2604)
oder einer Vorschrift einer nach § 3 dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnung, soweit sie für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, die Erzeu-
gung oder die Bestände von Trauben, Traubenmost oder
Wein nicht, nicht richtig, nicht vollsLändig oder nicht recht-
zeitig meldet,

2. entgegen Artikel 1 bis 4 der Verordnung Nr. 143 der Kom-
mission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom
23. November 1962 (Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften S. 2789), geändert durch die Verordnung Nr. 26164/
EWG der Kommission der Europäischcn Wirtschaftsgemein-
schaft vom 28. Februar 1964 (Amtsblatt der Europäischen
Cemeinschaften S.753) oder einer Vorschrift einer nach § 3
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung, soweit sie
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrlft verweist, eine Erklärung über den Rebbaubetrieb
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
abgibt,

3. entgegen § 6 Abs. 1 Auskünfte nicht, nicht richLig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder

4. entgegen § 6 Abs.2 die Duldung von Prüfungen oder Be-
sidrtigungen, die Einsicht in geschäftliche Unterlagen oder
die Entnahme von Proben verweigert.

(3) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer
Geldbuße bis zu 5000 Deutsche Mark, eine Ordnungswidrigkeit
nach Absatz 2 kann, wenn sie vorsätzlidr begangen ist, mit
einer Geldbuße bis zu 1 000 Deutsche Mark, wenn sie fahr-
lässig begangen ist, mit einer Geldbuße bis zu 500 Deutsche
Mark geahndet werden.

(4) Die VerfoJgung von Ordnungswidrigkeiten im Sinne
dieses Gesetzes verjährt in zwei Jahren.

§18

Verletzung der Geheimhaltungspflicht

(1) \,Ver ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in seiner Eigenschaft als
Angehöriger oder BeauftragLer einer mit Aufgaben auf Grund
dieses Gesetzes betrauten Verwaltungsbehörde bekanntgewor-
den ist, unbefugt offenbart, wird miL Gefängnis bis zu einem
Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht,
sich oder einen anderen zu bercichern oder ernen anderen zu
sdrädigen, so ist die Strafe Gefängnis bis zu zrvei Jahren; da-
neben kann auf Geldstrafe erkannt werden. Ebenso wrrd be-
straft, wer ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnis, das ihm unter den Voraussetzungen
des Absatzes 1 bekanntgeworden ist, unbefugt verwertet.

(3) Die Tat wird nur auI Anlrag rles Verletzten verfolgt.

Auf Grund von § 3 des W-einwirtschaftsgesetzes isL folgende
Zweite Verordnung zur Durchführung des Weinwirlschalts
gesetzes vom 19. August 19651)

erlassen worden

Auf Grund des § 3 des Weinwirtschaftsgesetzes vom 29. August
1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1622), zuletzI gedndert durch das Gesetz
zur Anderung des Gesetzes über Maßnahmen auf dem Gebiete der
Weinwirtschaft vom 30. Juli 1965 (Bundesgesetzbl. I S.655), wird im
Einvernehmen mit den Bundesministern für Wirtsdraft und der
Finanzen mit Zustimmung des Bundesrates vcrordnet;

§1
Die Meldungen über die Erzeugung und die Bestände von Trau-

ben, Traubenmost und Wein nach der Verordnung Nr. 134 der Kom-
mission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. Oktober
1962 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften S.2604) sind
schriftlich mit Angabe der jeweiligen Betriebsart bis zum 15, Januar
der für den Ort des Betriebes nach Landesrecht zuständigen Behrjrde
zu erstatten; dabei sind die jeweils am 31. Dezenber vorhandenen
Bestände anzugeben.

9Z
Die Erklärungen über den Rebbaubetrieb nach den Verordnungen

der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Nr. 143
vom 23. November 1962 und Nr. 26/64/EWG (Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaften 1962 S, 2789 und 1964 S. 753) sind schriftlich
bis zum Ablanf des zweiten auf den Tag der Verkündung folgenden
Kalendermonats gegenüber der für den Ort des Betriebes nach
Landesrecht zuständigen Behdrde abzugeben.

§3
Die nach Landesrecht zuständigen Behrjrden stellen die Angaben

in den Meldungen nach § 1 und die Angaben in den Erklärungen
nach § 2 zusammen und teilen die Ergebnisse dem Statistischen
Bundesamt mit.

§4
Ordnungswidrig im Sinne des § 17 Abs.2 des Gese[zes handelt,

wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 1 Meldungen über die Erzeugung oder die Bestände

von Trauben, Traubenmost oder Wcin oder
2. entgegen § 2 Erklärungen über dcn RebbaubeLrieb nicht, nicht

richtig, nicht vollständ)g oder nicht rechtzeitig abgibt.

§s
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzl)latt I S. 1) in Verbindung mit § 19
des Gesetzes audi im Land Berlin.

§6
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft
1) BGBI. I \.om 1. Sepieml)er 1965 S. 999.
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Der Bundr:stag hat das folgende GeseLz beschlossen:

§1
(1) Uber die Arbeitskräflc in der Land- und Forstwirtschafl wer-

den im Geltungsbereich dieses Gesetzes Erhebungen als Buncles-
statistik durchgeführt. Die Erhebungen beginnen in der LandwirL-
schaft mit dem Wirtschaftsjahr 1964/1965, in der Forstwirtschaft mit
dem Wirtschaftsjahr 1963164. Sie finden in der Landwirtschaft bis
zum Wirtschaftsjahr 1970/71, in der Forstwirtschaft bis zum Wirt-
schaftsjahr 1969i'70 in jedem zweiten Wirtschaftsjahr, später in
jedem dritten Wirtschaf LsJahr staLt.

(2) Das Wirtschaftsjahr im Sinnc dieses Gesetzes läuft in der
Landwirtschaft von Juli bis Juni, in der Forstwirtschaft (Forstwirt-
schaftsjahr) von Oktober bis September. Die Landesregierungen
werden ermächtigt, durch Rechtsverordnungen Beginn und Ende des
Forstwirtschaftsjahres zur Anpassung an praktische Bedürfnisse ab-
weichend festzulegen.

§2
(1) in landwirtschaftlichen Betrieben mit 2 und mehr Hektar land-

wirtschafthcher Nutzfläche und in landwirtschaftlichen Betrieben mit
0,5 bis unter 2Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, dre für den
Markt erzeugen, werden in den Erhebungsjahren vierteljährlich
repräsentative Erhebungen durchgefrihrt. Sie erfassen bei höchstens
65 000 Betrieben jeweils für einen Monat Angaben über

Kennzeichnung des Betriebs,
Betriebsrnhaber und in seinem Haushalt lebende Familien-
angehdrige sowie ihre Beschäftigung,
familienfremde Arbeitskräf te, ihre Stellung im Betrieb und ihre
Beschäftigung.

In den Ländern Berlin, Brcmen und I{amburg findet abweichend
von Satz 1 in jedem zwerten Erhebungsjahr nur eine Erhebung statt.

(2) Auskunftspflichtig sind die Inhaber landwirtschaftlicher Be-
triebe.

§3
(1) In der Forstwirtschaft werden jeweils in den ersten drei Mo-

naten nach Ablauf eines Forstwirtschaftsjahres Erhebungen für das
vorangegangene Forstwirtschaftsjahr durchgeführt.

(2) In Körperschafts-, Gemeinschafts- und Privatforstbetrieben mit
50 und mehr Hektar Waldfläche werden die Erhebungen repräsen-
tativ bei höchstens 3000 Betrieben durchgeftihri. Sie erfassen An-
gaben über

Kennzeichnung des Betriebs,
Arbeitskräfte des Betriebs, ihre Stellung im Betrieb und ihre
Beschäftigung.

Auskunf tspfl ichtig sind dtie Inhaber f orstwirtschaf tlicher Be triebe.

(3) Die für die ForstwirLschaft zuständigen obersten Bundes- und
Landesbehörden und die Landwirtschaftskammern melden für die
zu ihrem Geschäftsbereich gehörenden Forstämter und staatlichen
Forstbetriebe die ArbeitskräfLe, ihre Stellung im AmL oder Betrieb
und ihre Beschäftigung.

§4
Der Bundesminister für Erntihrung, Landwirtschaft und Forsten

wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates die Zeiten für die Durchführung der Erhebungen abwei-
chend von den §§ 1 bis 3 zu regeln, um die Erhebungen an sta_tistische Vorhaben der Europäischen Wirtschaf tsgemeinschaf t an-
zupassen, soweit dadurch nicht die Zahl der Erhebungen erhöht
wird.

§s
Die Befugnis der Bundesregicrung, Rechtsverordnungen nach § 6Abs.2 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke vom 3. Sep_

tember 1953 (Bundesgesetzbl. I S, 1314) zu erlassen, bleibt unberührt.

§6
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch imLand Berlin. Rectrtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes
erlassen werden, gelten im Lancl Berlin nach § 14 des Dritten Uber-
leitungsgesetzes.

§7
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1964 in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 24. -runi 1964

Dlr Buntl cspräsjdcnt
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesministcr f ür Ernährung,
Landwirtschaf t und Forsten

Schwarz

Erhebungen über die Arbeitskräfte in land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben fanden seit 1945 in unterschiedlichem Umfang beider landwirtschaftlichen Betriebszählung 1949, in den Jahren 1952
bis J954 auf Grund jährlich erlassener Verordnungen, in den Jahren
1956 bis 1958 auf Grund der Verordnung vorn 18.Juni 1956 (Bundes-
anzeiger Nr.117) sowie zuletzt bei der Landwirtschaftszählung 1960nach dem Gesetz vom 13. April 1960 (BGBI. I S. 217) statt.
Dre Arbeitskräfteerhebung der Landwirtschaftszählung 1960 wurdeauf die Dauer eines Jahres als monailiche Stichprobenerhebung
durchgeführt. Die ZahI der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft hal
sich seit 1949 stark verringert. Für die ständigen Arbeitskräfte er-gibt sich ein Rückgang um rd. 1,8 Millionen personen vom Wirt-
schaftsjahr 1950/51 bis 1960/61. Auch in Zukunft wird der Arbeits-
kräftebestand der Landwirtschaft größeren Veränderungen unter-worfen sein. Die Abwanderung in andere Wirtschaftszweige wird
weiter anhalten. Außerdem ist zu erwarten, daß sich die beo6achtete
Abnahme der Kleinbetriebe und Zunahme der größeren bäuerlichen
Betriebe fortsetzen und zu einer weiteren Verringerung der land-
wirtschaftlichen Arbeitskräfte führen wird.

Aus den vorgenannten Gründen ist der Aussagewert der Fest-
stellungen über die Arbeitskräfte in der Landwirtschaft zeitlich sehr
begrenzt. Auch für die Zukunft kann daher nicht darauf verzichtet
werden, die Entwicklung des Arbeitskräftebestandes in der Land-
wirtschaft festzustellen.

Gesetz über eine Statistik der Arbeitskräite
in der Land- und Forstwirtschaft

Vom 24.Juni 19641)

Begründung 2)

itagsdrucksache Nr. 1794 vom
145 obenl.

Die bei der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung anfallenden Zahlen über Lohnarbeitskräfte in der
Landwirtschaft haben nur einen begrenzten Erkenntniswert, da siedie nichtständig oder nur gelegentlich beschäftigten Lohnarbeits-kräfte nicht einschließen, keine Angaben über die Arbeitszeit-
leistung enthalten und nicht nach Betriebsgrößenklassen gegliedert
sind; im übrigen sind die Lohnarbeitskräfte nur mit -1j0/0 

am
Arbeitsaufwand in der Landwirtschaft beteiligt.

Zur Beobachtung der Entwicklung des Arbeitskräftebestandes istdeshalb eine repräsentative Statistik notwendig, für die ent-
sprechend den im § 6 StatGes zum Ausdruck kommenden Grund-
sätzen ein Gesetz vorgesehen wird; ihre Ergebnisse sind für fol-
gende Zwecke erforderlich :

1. zur Beurteilung der Ertragslage der Landwirtschaft in den jähr-
lichen Grünen Berichten und zur Entscheidung über die nach
dem Grünen Plan jeweils zu treffenden agrarpolitischen Maß-
nahmen,

2. zur Durchführung sonstiger Maßnahmen im Rahmen des Agrar-
prog rdmms der Bundesregierung,

3. zu Berechnungen über das Lohnkonto der Landwirtschaft,
für Tarifverhandlungen, für die Gestaltung
Arbeitsverf assung nnd f ür Maßnahmen der

der Lohn- und
Arbeitsmarkt-
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5. für volkswirtsdraftliche Gesamtrechnungen und für die Berech-
nung des Sozialprodukts,

6, für vergleichende Untersuchungen über die Landarbeitsver-
hältnisse und deren Einflüsse auf die Ertragslage in anderen
LJ n de rn,

7, zur Erfüllung von Anforderungen der EWG.

Die Statistik soll zunädrst in jedem zweiten Wirtsdraftsiahr und
weiter in jedem dritten Wirtschaftsjahr durchgeführt werden. Die
Abgrenzun-g der Wirtschaftsjahre in der Landwirtschaft entspricht
ailgemeiner Ubung. Für das Forstwirtschaftsjahr ist die in den mei-
sten Ländern bestehende Abgrenzung zugrunde gelegt worden Um
das Forstwirtschaftsjahr an eine ablveichende Regelung anpassen
zu können, ist eine entsprechende Ermächtigung an die Landesregie-
rungen vorgesehen (§ l).

Als Berichtszeitraum für die Angaben über Arbeitskräfte und
deren Arbeitszeiten in landwirtschaftlichen Betrieben (§ 2) ist der
Monat zugrunde gelegt worden, weil nach den Erfahrungen bei
früheren Erhebungen die Bctricbsinhaber höchstens über einen Mo-
nat zuverlässig berichten können. Aus den Monatsergebnissen sind
der durchschnittliche Arbeitskräftebestand und der betrieblidle Ar-
beitsaufwand im Wirtschaftsiahr zu ermitteln. Nadrdem im Rahmen
der Landwirtschaftszählung 1960 hintereinander l2 Monatserhebun-
gen über die ArbeitskrJfte durchgeführt worden sind, sollen zur
Kostenersparnis in Zukunft nur vierteljahrlidle ErhebungJen durch-
geführt werden, die sich jeweils aul einen ]vlonat beziehen.

Von den landwirtschaf tlidten Betrieben mit 2 und mehr ha
und den für den Markt erzeugenden landwirtschaftlichen Betrieben
mit 0,5 bis untet 2 ha landwirtsdraftlicher Nutzfläche sollen bei
jeder Erhebung insgesamt bis zu 65000 Betriebe im Bundesgebiet

- das sind etwa 50/o - befragt werden. Dieser Stichprobenumfang
ist zur Erzielung ausreidtend genauer Ergebnisse für Länder
und in den Hauptmerkmalen auch für Landwirtschaf tskammer-
bezirke erforderlich. Dcr Stidrprobenumfang soll in den einzelnen
Bundesländern so abgestuft werden, daß Landesergebnisse mit ver-
gleichbaren Genauigkeiten erzielt werden können. Die für den
Markt erzeugenden Betriebe werden nach einem bestimmten Min-
destverkaufserlös je Jahr bei der Bodennutzungsvorerhebunq fest-
gestellt.

Die Sachverhalte, auf die sich die Erhebungen in den landwirt-
sciaftlichen Betrieben erstred<en, sind etwa die gleichen, wie sie bei
der Arbeitskräfteerhebung der Landwirtschaftszählung 1960 erhoben
worden sind. In Bremen und Hamburg ist eine geringere Zahl der
Erhebungen vorgesehen.

Arbeitskräfte in der Forstwirtsdlaft (§ 3) wurden in einer amt-
Iichen Erhcbung erstmalig gesondert bei der Landwirtschaftszählung

1960 Iestgestellt. Jährlidre Bestandszahlcn konnten von den Forst-
abteilungen der Ministerien nur für die in Staatsforstbetrieben be-
schäftigten Arbeitskräfte zusammengestellt werden. Uber die Ar-
beitskräIte der privaten ForstbeLriebe und der Körperschaftsforsten
lagen nur Schätzungen vor.

Durctr das Gesetz so1len diese Schätzungen durch repräsentative
Ermittlungen ersetzt werden, um zuvcrlässige Zahlen über den ge-
samten Arbeitsaufwand in der Forstrvirtschaft zu erhalten ln der
Forstwirtschaft ist es möglich, mit einer einmaligen Erhebung im
Jahr von den Betrieben Angaben über die Arbeitskräfte, ihre Stel-
Iung im Betrieb und ihre Bcschäftigung für das ganze Forstwirt-
schaftsjahr zu erhalten. Es isL deshalb in den Erhebungsjahren je-
weils nur eine Erhebung in den ersten zwei Monaten nach Ablauf
des Forstwirtschaf tsj ahres vorgesehen.

Für die Forstbetriebe des Bundes und der Ldnder fallen in den zu-
ständigen Dienststellen die gewünschten Zahlen über die Arbeits-
kräfte an. In diesen Betrieben sollen deshalb keinc Erhebungen
stattfinden, vielmehr ist vorgesehen, daß die Forstabteilungen der
Ministerien ebenso wie die der Landwirtschaftskammern für ihren
Bereidr die entsprechenden Zahlen zusamtnenstellen und die Er-
gebnisse den zuständigen Statistischen Landesämtern zuleiten Nur
private Forstbetriebe sowie Betriebe von KörperschafLs- und Ge-
meinschaftsforsten sollen unmittelbar befragt werdcn. Der Stich-
probenumfang soll auf 3000 dieser Betriebe mit 50 und mehr ha
Waldlläche - das sind etrsa 300r'o - begrenzt u'erden.

§ 4 soll klarstellen, daß die Bundesregierung neben den Erhebun-
gen nach diesem Cesetz beredltigt ist, ergänzende Erhebungen
durch Recütsverordnungen nach § 6 Abs. 2 StatGes anzuordnen.
Gleichlautende Vorschriften befinden sidr in anderen Gesetzcn über
Agrarstatistik, vgl, z.B. §7a des Viehzählungsgesetzes i d F. vom
3. Dezember 1958 (BGBI. I S,897).

Die KosLen eines Erhebungsjahresr) werden vorläufiq wie folgt
geschätzt:

Länder Bund

Kosten in 1000 DM

Bund und
Länder

577

208

785

Persönliche Kosten

Sädrlidre Kosten

Gesamtkosten ...

Gesetz über Bodennutzungs- und Ernteerhebung
Vom 23. Juni 19642)

511

194

705

66

14

80

Der Bundestaq hat das folqende Gesetz beschlossen

§1

Im Geltungsbereich dieses Gesetzes werden Erhebungen über die
Bodenflächen und ihre Nutzung (Bodennutzungserhebung) sowie
über Wachstumstand und Ernte von Erzeugnissen der Landwirtschaft
einschließlich des GarLenbaus rtnd des Weinbaus (Ernteerhebung)
als Bundesstatistik durchgeführt.

Erster AbschniLt
Bodennutzungserhebung

§2
Die Bodennutzungserhebung umfaßt folgende Einzelerhebungen;

1. Vorerhebung über die Bodennutzung (Bodennutzungsvor-
erhebung),

2, Haupterhebung über die Bodennutzung (Bodennutzungshaupt-
erhebung),

3. Erhebung über den Anbau von Zwischenfrüchten und von
Futterpflanzcn zur Saatguterzeugung (Bodennutzungsnach-
erhebung),

1) Erhebungsjahr ist nach § 1 jedes zweile oder dritte Jahr. Bei der Kal-
kulation der Kostcn wurde davon ausgegangen, daß Ergebnisse für Bund
und Länder sowie in zusammengefaßter Form auch Iür Landwirtsdlafts-
kammerbezirke erstellt werden, Falls die Länder auch Ergebnisse für die
Regierungsbezirke erstellcn, crhöhcn sich die Kosten. - '2) BGBI. I vom
30. Juni 1964 S. 405.

4. Vorerhebung über den Anbau von Gemüse und Erdbeeren
(Gemüsevorerhebung) ,

.5. Haupterhebung über den Anbau von Gemiisc, Erdbeeren und
Zrerpfl anzen (Gemüsehaupterhebung),

6. Erhebung über die Pflanzenbestände in den Baumschulen
{Baumschulerhebung),

7. Erhebung über die Bestände an Obstbäumen (Obs[baum-
zählung),

8. Erhebung zur Nachprüfung der Bodennutzungsvorerhebrtng
und Bodennutzungshanp terhebung (Nactprilfung)

§3
(1) Bei der Bodennutzungsvorerhcbung wcrden jährlich in der

Zeit von Januar bis Mai erfaßt

die Bodenflädren, der Rechtsgrund ihrcs Besitzes und ihre
Nutzung nactr Hauptnutzungsarten und Ktrlturarten.

Ferner wird jährlich ermittelt,
ob der Betrieb für den Markt erzeugt,

sowie alle drei Jahre, beginnend 1965,

zu welcher Hauptproduktionsrichtung der Betrieb gehört und
ob der Betriebsrnhaber Vertriebener, Sowjetzonenflüchtling
oder Deutscher aus der Sowjetischen Besatzungszone Deutsö-
lands oder aus dem Sowjetsektor von Berlin ist, Bei einer Be-
triebsinhaberin, die nicht unter dicse Personengruppen fällt,
wird auch ermittelt, ob ihr Ehcmann hicrzu gehört.
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(2) Die Erhebung wird allgemein durdrgeführt. Die Bodenflächen
werden alle sechs Jahre, beginnend 1965, an Hand amtlicher Unter-
lagen festgesteilt, wobei den Katasterunterlagen der Vorrang zu
geben ist; in den übrigen Jahren werden nur die Veränderungen
der Flächen ermittelt. In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg
sowie in den Städten mit mehr als 100000 Einwohnern findet die
Erhebung nur alle drei Jahre, beginnend 1965, statt.

(3) Auskunftspflichtig sind

1. die Inhaber und Eigentümer von land- oder forstwirtsdlaft-
lichen Betrieben und von Gesamtflädren ab 0,5 Hektar, die
ganz oder teilweise land- oder forstwirtschaftlidl genutzt
werden,

2. die Gemeinden für alle sonstigen Bodenflächen.

§4
(1) Bei der Bodennutzungshaupterhebung werden jährlich im Mo-

nat Mai erfaßt

die Nutzung der Bodenflädren nach Pflanzenarten und Pflan-
zengruppen und die gegenüber der Bodennutzungsvorerhebung
eingetretenen Veränderungen.

(2) Die Erhebung wird alle drei Jahre, beginnend 1965, allgemein
und in den übrigen Jahren repräsentativ mit einem Auswahlsatz
von hödrstens 10 0/o der Auskunftspflichtigen im Bundesdurch-
schnitt durchqeführt. In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg
sowie in Städten mit mehr als 100000 Einwohnern wird sie alle
sechs Jahre, beginnend 1965, allgemein und in den übrigen Jahren
repräsentativ durchgeführt. In den Ländern Baden-Württemberg,
Bayern und Rheinland-Pfalz wird der Anbau von Hopfen jährlidt
allgemein erhoben.

(3) Auskunftspflichtig sind

1. die Inhaber von ]and- und forstwirtsdlaftiichen Betrieben
und von Gesamtflädten ab 0,5 Hektar, die ganz oder teil-
weise larid- oder forstwirtschaftlid-r genutzt werden,

2. die Gemeinden für alle sonstigen Bodenflächen.

§5
(1) Bei der Bodennutzungsnacherhebung werden jährlich im Mo-

nat Oktober erfaßt

der Anbau von landwirtschaftlichen Zwischenfrüchten und von
Futterpflanzen zur Saatguterzeugung, aufgegliedert nach Pflan-
zenarten und Pfl anzengruppen.

(2) § 4 Abs. 2 SaIz l und 2 gelten entsprechend.
(3) Auskunftspllichtig sind die Inhaber von land- oder forstwirt-

schaftlichen Betrieben und von Gesamtflächen ab 0,5 Hektar, die
ganz oder teilweise land- oder forstwirtsdlaftlich genutzt werden.

§6
(1) Bei der Gemüsevorerhebung werden jährlich im Monat

Februar erfaßt
der Anbau von fMintergemüse und Erdbeeren und der beab-
sichtigte Anbau von Gemüse, aufgegliedert nadt Pflanzenarten
und Pflanzengruppen.

(2) Die Erhebung wird repräsentativ mit einem Auswahlsatz von
höchstens 200/o der Gemeinden im Bundesdurdtschnitt durctlgeführt.

(3) Auskunftspflichtig sind alle Personen, die Gemüse oder Erd-
beeren zu Erwerbszwed<en anbauen.

§7
(1) Bei der Gemüsehaupterhebung werden im Monat Juli erfaßt

j ährlich
der Anbau von Gemüse und Erdbeeren sowie der beabsichtigte
Anbau von Wintergemüse;

alle drei Jahre, beginnend 1966,

der Anbau von Zierpflanzen,

Dabei werden die Flächen nach Pflanzenarten und Pflanzengruppen
aufgegliedert.

(2) Die Erhebung wlrd alle drei Jahre, beginnend 1966, allgemein
und in den übrigen Jahren repräsentativ mit einem Auswahlsatz
von höchstens 20 0/o der Gemeinden im Bundesdurchschnitt durch-
geführt.

(3) Auskunftspflichtig sind aIIe Personen, die Gemüse, Erdbeeren
oder Zierpflanzen zu Erwerbszwecken anbauen.

§8
(1) Bei der Baumschulerhebung werden jährlich in der Zeit voD

Juli bis August erfaßt
die Baumschulfläche sowie
die Bestände an Obst- und Ziergehö1zen sowie an Forstpflan-
zen nach Art, Zahl und Anzuchtmerkmalen.

(2) Die Erhebung wird allgemein durchgeführt.
(3) Auskunftspflichtig sind a1le Personen, die sich mit der Anzucht

der in Absatz 1 genannten Baumschulerzeugnisse befassen.

§e
(1) Bei der Obstbaumzählung werden in der Zeit vom September

bis Oktober 1965 die Obstbäume auf dauerndem Standort an Ort
und Stelle gezählt. Bei der Zählung werden Obstart, Baumform,
Stand der Ertragsfähigkeit und Standort ermittelt.

(2) Auskunftspflichtig sind die Nutzungsberechtigten der Obst-
bäume.

§10

(1) Die Nachprüfung wird alle drei Jahre, beginnend 1965, durü-
geführt.

(2) Die Nadrprüfung wird repräsentativ durchgeführt. Der Aus-
wahlsatz darf im Bundesdurchschnitt 0,2 0/o der Auskunltspflidr-
tigen nach § 4 Abs.3 Nr. 1 nicht übersteigen. In den Ländern Berlin,
Bremen und Hamburg sowie in den Städten mit mehr als 100 000 Ein-
wohnern findet die Nachprüfung nicht statt.

(3) Auskunftspflichtig sind die Inhaber und Eigentümer von Be'
trieben und Bodenflächen nach § 3 Abs. 3 Nr. 1.

§ 11

Außer den in §§ 3 bis 10 bezeichneten Tatbeständen werden An'
gaben zur Kennzeichnung des Betriebs erhoben, die zu einer sta-
tistisctren Zuordnung der Betriebe erforderlich sind.

§ 12

' Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtsdraft und Forsten
wird ermächtigt, durdr Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates dieZeiten für dieDurchführung derErhebungen abweichend
von §§ 3 bls 10 zu regeln, um die Erhebungen an statistische Vor-
haben der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft anzupassen, soweit
dadurctr nicht die Zahl der Erhebungen erhöht wird.

Z'',Yeiter Abschniit

Ernteerhebung

§13
Die Ernteerhebung giiedert sich in die Ernteberichterstattung und

die besondere Ernteermittlung.

§14
(1) Die Ernteberichterstattung umfaßt jährlich in den Monaten

März bis November Angaben

1. über Merkmale des Wadrstumstandes,
2. über die Witterungsverhältnisse und -einflüsse,

3. über Pflanzenkrankheiten und -schädlinge und ihre Be-
kämpfung,

4. über Pflege- und Erntearbeiten,
5. über die zu erwartende und die tatsächlidre Ernte und ihre

Verwertung,
6. bei Reben zusätzlidr über Mostgewicht, Säuregehait und

Wert des Mostes.

(2) Zur Sicherung und laufenden Verbesserung der Angaben über
die tatsächliche Ernte nach Absatz 1 Nr.5 werden die Erträge reprä-
sentativ festgestellt. Dabei dürfen jährlidr nidrt mehr als je drei
Iandwirtschaftliche Fruchtarten, Gemüse- und Obstarten, insgesamt
jedoch nicht mehr als sechs dieser Arten, sowie Weinmost einbe-
zogen werden. Für jede dieser Arten dürfen nicht mehr als 0,50/r
der Betriebe, Bodenflächen oder Obstbäume herangezogen werden.

(3) Die Berichterstattung wird von ehrenamtlidren Beridrterstat-
tern durchgeführt. Angaben gegenüber den Berichterstattern sind
freiwillig.
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§ 1s

(1) Die besondere Ernteermittlung umfaßt jährlich im Bundes-
gebiet außer in den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg sowie in
Städten mit mehr als 100000 Einwohnern die Erträge an Getreide
und KartofJeln. Sie wird repräsentativ auf höchstens 12000 Feldern
durchgeführt.

(2) Auskunftspflichiig sind die Inhaber landwirtschaftlicher Be-
triebe.

Dritter Abschnitt
Gemeinsame Vorsdrriiten und SchluBvorschrif ten

§16
(1) Den mit der Durchführung der Erhebungen betrauten Personen

ist das Betreten der Grundstüd.e, die Gegenstand der Erhebung
sind, zu gestatten.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer sich Absatz 1 zuwider weigert,
den mit der Durchführung der Erhebungen betrauten Personen das
Betreten der Grundstücke, die Gegenstand der Erhebung sind, zu
gestatten. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahn-
det werden.

§17
Die Weiterleitung von Einzelangaben nach § 12 Abs.2 des Ge-

setzes über die Statistik für Bundeszwecke vom 3, September 1953
(Bundesgesetzbl. I S. 1314) durch die erhebenden Behörden an die
für Ernährung, Landwirtsdraft und Forsten zuständigen obersten
Bundes- und Landesbehörden und die von diesen bestimmten Stellen
ohne Nennung des Namens der Befragten ist zugelassen.

§18
Die Befugnis der Bundesregierung, Rechtsverordnungen nadt § 6

Abs.2 des Gesetzes über die Statisiik für Bundeszwecke zu erlassen,
bleibt unberührt.

§1e
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Drit.ten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) audl im
Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes er-
lassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Uber-
I eitungsgesetzes.

§20
Dieses Gesetz tritt am Tage nadl seiner Verkündung in Kraft.

Gleichzeitig tritt das Gesetz über Bodennutzungserhebung und
Ernteberidrterstattung vom 3, Dezember 1958 (Bundesgesetzbl. I
S. 895) außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 23. Juni 1964

Der Bundespräsident
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister f ür Ernährung,
Landwirtschaf t und Forsten

Schwarz

Begründung r)

I. Allgemeines

Die Bodennutzungserhebung und die Ernteberichterstattung ge-
hörel zu den ältesten Agrarstatistiken und liefern wichtiges Grund-
lagenmaterial für die agrarpolitisdren Maßnahmen des Bundes und
der Länder. Sie beruhen zu Zeit aul dem Gesetz über Bodennutzung
und Ernteberichterstattung vom 3. Dezember 1958 (BGBI. I S.895).
Die Erfahrungen bei der Durchführung des Gesetzes machen es
erforderlidr, die Redrtsgrundlage für diese Statistik zu überarbeiten.
Zugleich soll für die besondere Ernleermittlung, die seit 1948 auf
Grund von Redrtsverordnungen mit höchstens dreijähriger Geltungs-
dauer durchgeführt wird, eine Dauerregelung gesdraffen werden.

Im einzelnen sind folgende bedeutsamen Anderungen vorgesehen:
Das Gesetz soll unmittelbar bestimmen, inwieweit die Einzel-

erhebungen der Bodennutzungserhebung allgemein oder repräsen-
tativ durchzuführen und wie oft einzelne Erhebungen nachzuprüfen
sind. Ein Teil der Erhebungen soll in den zu erfassenden Tatbestän-
den anders a1s bisher abgegrenzt werden, vor allem um bei der
Bodennutzungsvorerhebung zuverlässige Zahlen über die Betriebs-
größenstruktur zu gewinnen. Die Ernteberichterstattung soll ver-
bessert und die Durchführung der nächsten allgemeinen Obstbaum-
zählung in diesem Gesetz geregelt werden.

Die Notwendigkeit, an Stelle der Ermächtigung in § 10 Satz 3 des
Gesetzes über Bodennutzungserhebung und Ernteberiöterstattung
irn Gesetz unmittelbar einen bestimmten Turnus für die allgemeinen
Erhebungen festzulegen, ergibt sich aus den Erfahrungen der Sta-
tistisdren Amter bei der Durchführung der repräsentativen Boden-
nutzungserhebungen seit 1956. Die derzeitige Unsicherheit in der
Periodizität der allgemeinen Erhebungen erschwert die Arbeit in
den Statistischen Amtern vor allem dadurch, daß sie eine voraus-
planende Arbeitsregelung und die rechtzeitige Bereitstellung der
Mittel, insbesondere der Arbeitskräfte, verhindert. Audr metho-
disdre Gründe erfordern, wie auch die Statistischen Amter hervor-
heben, die Festlegung bestimmter Zeitabstände für die allgemeinen
Erhebungen. Aus den repräsentativen Erhebungen in den Zwischen-
jahren können nämlidr nur dann zweckmäßige Ergebnisse erwartet
werden, wenn eine sichere Grundlage für die Schichtung und Hodt-
rechnung gegeben ist. Hinzu kommt, daß die von den Landwirt-
schaftsverwaltungen der Länder in gewissen Zeitabständen ange-
Iorderten Ergebnisse für die Kreise nur aus allgemeinen Erhebungen
gewonnen werden können.

Der Umfang der Änderungen läßt es zweckmäßig erscheinen, statt
eines Anderungsgesetzes ein völlig neu gefaßtes Gesetz vorzu-
sehen.

II. Im einzelnen

§ 1 umreißt den Umfang des Gesetzes. Da die bisherigen Sonder-
bestimmungen für den Gartenbau und Weinbau entfallen (vgl. § 3
Abs. 3 und § 4 Abs. 3 des Entwurfs), wurde der Begriff der Land-
wirtsdlaft entsprechend ausgedehnt.

itagsdrud<sache Nr, 1795 vom 30. Dezember 1963 (siehe Vor-
auf S. 145 oben).

§ 2 führt die Einzelerhebungen der Bodennutzungserhebung auf.
Nach § 3 soll in der Bodennutzungsvorerhebung künftig die Nut-
zung der Bodenflächen nadr Hauptnutzungsarten und Kulturarten
erfaßt werden, um die landwirtschaftliche Nutzflache der Betriebe
ermitteln zu können. Diese wird vor allem benötigt, um jährlictl die
für die Agrarpolitik besonders widrtigen Veränderungen in der Be-
triebsgrößenstruktur beobachten zu können. Diescr Erweiterung des
Fragenkatalogs steht eine entsprechende Einsparung bei der Bcden-
nutzungshaupterhebung (§ 4) gegcnüber. Die vorgesehene Anderung
in der zeitlidren Feststellung der FIächen bedeutet eine bessere
Arbeitsverteilung und damit eine Entlastung für alle mit der Er-
hebung bef aßten Stellen.

Die Bodennutzungsvorerhebung soll in crster Linie sidrerstellen,
daß die Bodenflächen vollständig erfaßt werden. Dabei muß audt die
Nutzung der Bodenflächen erfaßt werden, um Ergebnisse über die
landwirtschaftliche Nutzfläcle und zugleich über die Betriebsgrößen-
struktur zu gewinnen. Die Ergebnisse werden gleichzeitig für die
Schichtung und Hochrechnung bei der Statistik der Arbeitskräfte
benötigt. Diese sachlichen Anforderungen würden es bei repräsen-
tativer Durchführung erforderlich machen, in zwei verschieden an-
gelegten Stichproben jeweils bis zu 100,/o der Betriebe, insgesamt
etwa 15 bis 200/0, zu erfassen. Eine der Stichproben wäre auf die
Feststellung der Nutzflächen, die andere auf die Feststellung der
Betriebsgrößenstruktur auszurichLen, Zur vollständigen Erfassung
der Flächen mülJten bei repräsentativer Durchführung außer den
Stichprobenbetrieben audr die Betriebe, an die Flächen abgegeben
oder von denen Flächen aufgenommen wurden, in weiteren Zähler-
einsätzen herangezogen werden. Hinzu käme, daß die nachfolgende
allgemeine Bodennutzungsvorerhebung dann jedesmal unter Neu-
Ieststellung der Besitzverhältnisse durchgeführt werden müßte; Ver-
änderungsnachweise würden nämlich zu zahlreichen Fehlern führen
und die gegenseitige Prüfung der Veränderungen stark erschweren,
weil sie sich bei den bisherigen Stichprobenbetrieben nur bis zum
Vorjahr, bei allen übrigen Betrieben aber bis zu der zuletzt durch-
geführten Totalerhebung erstrecken nüßLen. Nach den Feststellun-
gen der Statistischen Landesdmter wäre der Aufwand an Arbeit
und Kosten in den Gemeinden höher, wenn allgemeine und reprä-
sentative Bodennutzun-ctsvorerhebungen u'echseln, als wenn die
Bodennutzungsvorerhebung nur allgemein durchgeführt wird und
lediglich die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ermittelt wer-
den. Diese Feststellung wurdc seitens des Deutschen Gemeindetages
bestä tigt.

Daher sind für die Zukunft nur allgemeine Bodennutzungsvor-
erhebungen vorgesehen, u'obei alle sechs Jahre Neufeststellung an
Hand der Katasterunterlagen erforderlich sind, während in den
übrigen Jahren - in den Stadtstaaten nur im dritteu Jahr nach
einer Neufeststellung - lediglich die eingetretenen Veränderungen
erfaßt zu werden brauchen.

Die Feststellung der für den Markt erzeugenden Betriebe, deren
Abgrenzung sich nach einem Mindestverkaufserlös je Jahr be-
stirnmt, und die Feststellung der Hauptproduktionsrichtung sinC not-
wendig, um die Stichprobenbetriebe für die repräsentative Arbeits-
kräfteerhebung (Entwurf eines Gesetzes über eine Statistik der
Arbeitskräfte in der Land- und Forstv/irtschaft) laufend bezüglidr

r) Bundes
bemerkung
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der richtigen Repräsentation zu überprüfen und um richtige Grund-
zahlen für die Hochrechnung der Erqebnisse der Arbeitskräfte-
statistik zu erhalten.

Die Vertriebenen und Flüchtlinge als Betriebsinhaber wurden be-
reits mehrfach bei Bodennutzungserhebungen erfaßt. Audr für die
Zukunft kann auf entsprechende Feststellungen noch nicht verzichtet
werden, da sie dazu dienen, die besonders schwierige Eingliederung
des Landvolks aus Ost- und Mitteldeutschland sowie aus den übri-
gen Vertreibungsgebieten zu beobachten. Die vorgesehene drei-
jährliche Feststeliung der Vertriebenen und Flüchtlinge sowie der
in der Nachkriegszeit zugezogenen »Deutschen aus der Sowjetischen
Besatzungszone oder dem Sowjetsektor von Berlin«, die keinen
Bundesvertriebenenausweis besitzen, macht besondere Rechtsver-
ordnungen entbehrlich.

Inhaber von Gesamtflächen des Erwerbsgartenbaus und Erwerbs-
weinbaus mit weniger als 0,5 ha brauchen künftig im Rahmen der
Bodennutzungsvorerhebung nicht mehr befragt zu werden. Es ge-
nügt, wenn die Gemeinden diese Flächen angeben.

Die Feststellungen über die Nutzung der Bodenflächen werden
bei der Bodennutzungshaupterhebung (§ 4) auf Pflanzenarten und
Pflanzengruppen eingeschränkt. Es entfällt die Befragung der In-
haber von Flächen des Erwerbsgartenbaus und Erwerbsweinbaus
mit weniger als 0,5 ha.

Für die Bodennutzungshaupterhebung - wie auch für die Boden-
nutzungsnacherhebung (§ 5) - ist ein dreijähriger Turnus der Total-
erhebungen vorgesehen. Für die Stadtstaaten und die Großstädte
sollen Ausnahmeregelungen gelten. Es erschien nicht vertretbar,
diese Länder und Städte von den repräsentativen Erhebungen zu
befreien. Zur Entlastung der Stadtverwaltungen in den Großstädten
ist jedoch bei der Durchführung der repräsentativen Bodennutzungs-
haupterhebung und der anderen repräsentativen Erhebungen vor-
gesehen, daß die Erhebungspapiere vom Statistischen Landesamt
unmittelbar an die auskunftspflichtigen Betriebe versandt werden.

Bei der Gemüsevorerhebung (§ 6) genügen in allen Jahren reprä-
sentative Erhebungen.

Bei der Gemüsehaupterhebung (§ 7) ist ein dreijähriger Turnus
der allgemeinenErhebungen vorgesehen. Nur bei diesenErhebungen
soll der Anbau von Zierpflanzen ermittelt werden. Die Heil- und
Gewürzpflanzenerhebung fällt als Einzelerhebung weg, da die An-
bauflächen auch im Rahmen der Gemüsehaupterhebung festgestellt
werden können.

Bei der Baumschulerhebung (§ 8) können zuverlässige Ergebnisse
wegen der geringen Zahl der Baumschulen und ihrer ungleich-
mäßigen gebietlichen Verteilung nur aus allgemeinen Erhebungen
gewonnen werden. Die vorgesehene Ermittlung der Baumschul-
flächen der Betriebe erhöht wesentlich den Erkenntniswert der Er-
gebnisse.

Die Obstbaumzählung (§ 9l gehört seit je zu dem Erhebungspro-
gramm der Agrarstatistlk. Ihre Ergebnisse geben einen Uberblick
über die Anbauentwicklung bei den einzelnenObstarten und werden
auch für Förderungsmaßnahmen im Obstbau sowie für die Berech-
nung der jährlichen Obsternten benötigt. Die Genauigkeit der Obst-
erntestatistik hängt in hohem Maße von der Richtigkeit der Zahlen
über die Obstbäume ab, da die Ernten der einzelnen Obstarten aus
der Zahl der ertragsfähigen Bäume und den Durchschnittserträgen
je Baum errechnet werden.

Allgemeine Zählungen sind von Zeit nt Zeit notwendig, um Be.
standszahlen der Obstbäume in regionaler Untergliederung zu ge-
winnen. Sie dienen außerdem als Basis für die Durchführung reprä-
sentativer Zählungen.

Die letzte allgemeineZäh1ung derObstbäume und Beerensträucher
im Bundesgebiet fand 1951, die letzte repräsentative Obstbaum-
zählung 1958 stait, Seitdem sind starke Veränderungen eingetreten,
insbesondere durch die vom Staat geförderte Rodung unwirtschaft-
licher Obstbäume, durch Frosteinwirkung sowie durch Neuanpflan-
zungen, bei derren an Stelle von FIochsLämmen mehr und mehr
Niederstämme mit anderen Ertragsverhältnissen getreten sind.

Die nächste allgemeine Obstbaumzählung ist für 1965 vorgesehen.
Beerensträucher sollen zur Kostenersparnis nidrt einbezogen werden.

Repräsentative Nachprüfungen der Bodennutzungsvor- und -haupt-
erhebung (§ 10) sind bisher auf Grund besonderer Rechtsverord-

E11:1,
Durchführung

nungen, zuletzt in den Jahren 1957 und 1960, durchgeführt worden.
Bestimmungen über die Nachprüfungen konnten seinerzeit nodl
nicht in das Gesetz aufgenommen werden, weil zunächst an Hand
der praktischen Erfahrungen zu kIären war, ob es notwendig ist,
allqemeine und repräsentatlve Erhebungen im Wedrsel nachzu-
prüfen. Wie sich ergab, können die Bodennutzungsvor- und -haupt-
ärhebungen ohne Rücksicht darauf nachgeprüft werden, ob es all-
gemeine oder repräsentative Erhebungen sind. Deshalb wird vor-
gesehen, dlese Erhebungen a1le drei Jahre nach der bisherigen
Methode nachzuprüfen. Zur Sicherung der Ergebnisse muß jedodt
an Stelle des bisherigen starren Auswahlsatzes von höchstens 3000
Betrieben die Zahl der Stidrproben an die Gesamtzahl der jeweils
vorhandenen Betriebe gebunden werden. Sie wird deshalb auf
höchstens 0,30/o der in Frage kommenden Betriebe festgelegti das
sind nach dem Stand von 1960 etwa 5000 Betriebe. Die Stadtstaaten
werden von der Nadrprüfung ausgenommen.

§ 1l soll sicherstellen, daß außer den zahlenmäßig zu erfassenden
Tatbeständen auch notwendige Angaben über die Betriebsmerkmale
erfragt werden können.

§ 12 ermög1icJ:t im Interesse der Rationalisierung die zeitliche An-
passung der Erhebungen nach diesem Gesetz an Anforderungen der
EWG.

Die Ernteberichterstattung (§ 14) beruht im wesentlichen auf
Schätzungen von Sachverständigen. Es werden die durchschnittlichen
Hektarerträge der einzelnen Pflanzenarten für einen aus mehreren
Gemeinden bestehenden Berichtsbezirk geschätzt. Diese Schätzungen
sind sehr schwierig und führten deshalb oft zu unbefriedigenden
Ergebnissen. Um die Berichterstattung zu verbessern, sollen reprä-
sentative Feststellungen der Erträge mehrerer landwirtschaftlicher
Fruchtarten, Gemüsearten und Obstarten sowie der Erträge an
Weinmost durchgeführt werden. Hierbei werden durch ehrenamt-
liche Berichterstatter Gewichtsermittlungen oder andere objektive
Messungen vorgenornmen.

Bei den Fruchtarten, für welche die Erträge auf diese \Ä/eise er-
mittelt werden, können die endgültigen Ertragsschätzungen ent-
fallen, sobald auf diese Weise für das Bundesgebiet vollständige
und zuverlässige Ergebnisse vorliegen. Dagegen müssen die üb-
lichen Vorschätzungen über die zu erwartenden Ernten durchgeführt
werden. Sie sind bösonders wichtig, weil sie bereits vor Beginn der
Ernte einen Uberblick über die Ernteerwartungen geben und dadurdt
notfalls besondere Maßnahmen ermöglichen. Die Erntevorschätzun-
gen für bestimmte Getreidearten und Spätkartoffeln werden außer-
dem gebraucht, um eine Unter- oder Uherschätzung der Hektar-
erträg! durch die Berichterstatter festzusteilen und hiernach die
Zahlen der nicht in die besonderen Ernteermittlungen einbezogenen
Getreidearten und Frühkartoffeln berichtigen zu können.

Um für einzelne besonders wichtige Fruchtarten sichere Ernte-
zahlen zu erhalten, soli jährlich die besondere Ernteermittlung
durchgeführt werden (§ 15). Solche Ermittlungen, die auf objektiven
Erntemessungen beruhen, sind seit 1948 für Winterroggen, Winter-
weizen und Spätkartoffeln, seit 1953 in einzelnen Ländern auch für
Sommergerste, durchgeführt worden und haben sich gut bewährt.
Sie sollen wie bisher auf höchstens 12000 Feldern durchgeführt
werden.

§ 16 gibt die Möglidrkeit, die für die Erhebungen in Betracht
kommenden Grundstücke zu betreten, um zuverlässige Ergebnisse
zu erhalten.

§ 17 knüpft an § 12 Abs. 2 StatGes an. Bei der Weiterleitung an
die von den obersten Bundes- und Landesbehörden bestimmten
Stellen ist an die Bedürfnisse der Verwaltung und Forschung ge-
dacht. Im Interesse des Auskunftspflichtigen darf sein Name aus den
weitergeleiteten Unterlagen nicht ersichtlich sein.

§ 18 soll - wie bisher § 14 tles Gesetzes über Bodennutzungs-
erhebung und Ernteberidrterstattung - kiarstellen, daß die Bundes-
regierung neben den Erhebungen nach diesem Gesetz beredltigt ist,
ergänzende Erhebungen durch Rechtsverordnung nach § 6 Abs.2
StatGes anzuordnen.

Die voraussichtlichen Kosten der einzelnen Erhebungen und die
für die nächsten Jahre zu erwartenden Gesamtkosten sind in folgen-
den vom Statistischen Bundesamt zusammengestellten Ubersictlten
angegebcn:

A. Voraussichtliche Kosten der einzelnen Bodennutzungs- und Ernteerhebungen
nach dem Stand der GehäIter und Preise vom Januar 1963

in 1000 DM

Insgesamt

Gesamt-
kosten

B odennutzungsvorerhebung
a) Neufeststellung, totall)
b) Veränderungen, total 1)

c) Veränderungen, total 'z)

758
653
544

24
24
24

104
75
66

862

610

6
6

6

30
30
30

110
81

72

782
677
568

892
758
640

r) mit Auszählung der Betriebe und LN-FIächen nach Betriebsgrößenklassen. -'?) Iediglich mit Auszählung der Betriebe nach Betriebsgrößenklassen.
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Sächliche
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Kosten

Stichliche
Kosten
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u:Tb"ls
Durchführung

2. Bodennutzungshaupterhebung
a) total
b) repräsentativ . ... ..... .. . .

3. Bodennutzungsnacherhebung
a) total
b) repräsentativ . .. ..... . ....

4. Gemüsevorerhebung
b) repräsentativ .... . . ... .. . .

5. Gemüsehaupterhebung 1)

a) total r) . .. . .

b) repräsentativB) ...........
6. Baumsdrulerhebung

total ..
7. Bodennutzungsnachprüfung

repräsentativ
8. Obstbaumzählunga)

total im Erhebungsjahr ......
im folgenden Jahr ...

zusammen . . .

darunter für Zähler 5)

9. Ernteberidrterstattung
a) Landwirtschaftliche Feld-

früdrte und Grünlaud .....
b) Gemüse und Erdbeeren ...
c) Obst
d) Wein

zusammen . . .

darunter für Beridrt-
erstatter o)

Repräsentative Ertrags-
feststellungenT) ........

10. Besondere Ernteermittlungen 8)

Jahr

Erhebungen
(Lfd. Nr. nadr Tabelle A)

84

462
240
281

83

I 066

Personelle
Kosten

2793

2772

28t1

2749

2 598

2 572

Insgesamt

2

13

30

482

Insgesamt

1 217

2837

1 194

r227

l 168

50

sammen

1 973
363

2 336

1 593

482

275

385

ztl-

390
335

63
103

71

124
95

37

50

225
225

450

348
190
236

69

843

65
44

9
9

10

aa

23

289
107
258
4t

695

482

87

220

455
379

16

20
24

t7

24

16
19

3
3

3

4
5

3

5

8
25

33

29
13
11

3

56

64
77

10
13

13

16
19

t4

19

80
96

13
16

73
116

454
412

535
475

81
63

26
28

,

140
tL4

166
142

72
112

81

146
118

4l

25 75

85
128

97

58

99

1 705
38

I 743

I 593

51

69

260
300

560

2397

2353

2343

2347

2202

2 173

1 118

2734

1 072

1 126

1 070

1 07r

396

419

468

402

396

399

99

103

t22

101

98

99

4
5

43
100

143

143
63
56
17

279

495

522

590

503

494

498

1 713
63

I 776

1 593

637
297
494
110

I 538

1t4
50
45
14

223

318
120
269
44

751

780
360
550
127

1 817

1 930
263

2193
1 593

3 515

5 087

3 415

3 473

3272

3244

128
151

243

35
75

110

482

243

365

7

4

94

224

36

20

156

145

29

16

185

161

i) m^it Heil- und Gewürzpflanzen. - 
!) mit Zierpllanzen. - 

r) ohne Zierpflanzen. - 
.) ohne Beerensträudrer. - 

5) Vergütungen für die Zähler im Erhebungs-jahr.0) AuJwandsentscträdigungen für die lfd. Sdrätzungen äer BeridrGrstatter. - 
7) für je 2Feldfrudrt-, ceniüse-"und obstarten sowie weinmost, zu-sammen 7 Arten, berechnet einsdlließlicü der dazugehörigen Entsöädigungen für die 'Berictrierstatter. 

- 
s) Landesämter und Länderministerien zusammen,nach Angaben des BML.

B. Voraussi&tliÖe Gesamtkosien der Bodennutzungs- und Ernteerhebungen
nadr dem Stand der Gehälter und Preise vom Januar 1963

in 1000 DM

1964
1a,2a,3a, 4,5b,6,7,-,

1965
1c,2b,3b,4,5a,6, -,8,

1966
1c,2b,3b,4,5b,6, -,8,

1967
lb,2a, 3 a, 4, 5b, 6,7, -,

1968

I 969

1965 .. .. . .. .

1964 und 1966
1967 bis 1969

9,10

9, 10

9, 10

9, 10

Gesamt-
kosten

4 010

5 609

4 005

3 976

3 766

3742

149
179
279

lc,2b,3 b, 4, 5a, 6, -, -, 9, 10

1c, 2b, 3b, 4, 5b, 6, -, -, 9, 10

Darunter für repräsentative Ertragsfeststellungen
2t
28
36

99
t24
185

170
55
94
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Personelle
Kosten

Sädrliöe
Kosten

zu-
sammen

Personelle
Kosten

Sädrlidre
Kosten

lP.rsonelle
I Kosten

zu-
sammen

Sädrliche
Kosten

Statistisdre Landesämter Statistisdres Bundesamt

Personelle
Kosten

Sädrlidre
Kosten

zu-
sammen

Personelle
Kosten

Sädrlidre
Kosten

zt
sammen

Sädrlidre
Kosten

82
101

156

46
50
87

17

23
,o

4



Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen

§1
(1) Am 3. Dezember jedes Jahres ist eine allgemeine Viehzählung,

am 3. der Monate März, Juni und September sind Viehzwisöen-
zählungen. Fällt der Tag auf einen Sonnabend, so wird die Zählung
am voraufgehenden Werktag, fällt er auf einen Sonn- oder Feiertag,
so wird sie am lolgenden Werktag durchgeführt.

(2) Die allgemeine Viehzählung erfaßt die Bestände an Rindvieh,
Pferden, Sdrweinen, Sdrafen, Ziegen, Federvieh und Bienenvölkern
und alle zwei Jahre, zuerst 1957, ihr Verhältnis zur landwirtschaft-
lidren Nutzfläche.

(3) Bei denZwisdrenzählungen werden dieBestände anSclweinen,
bei der Zwischenzählung im Juni außerdem die Bestände an Rind-
vieh und Schafen erfaßt. Die Zwischenzählungen im März und Sep-
tember werden repräsentativ durchgeführt, die Zwischenzählung im
Juni kann repräsentativ erfolgen.

(4) In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg sowie in kreis-
freien Städten und in Städten über 50000 Einwohner findet die all-
gemeine Viehzählung nur alle zwei Jahre, zuerst 1957, statt,
Zwischenzählungen fallen weg.

§2
Die Ergebnisse der Zählungen im Juni und Dezember werden alle

zwei Jahre, zuerst 1956, in den LändernBaden-Württemberg,Bayern,
Hessen, Niedersadrsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und
Schleswig-Holstein repräsentativ nachgeprüft. Die Naüprüfungen
erstrecken sich auf die Bestände und Bestandsveränderungen an
Rindvieh und Sctrweinen. Wenn die Zählung im Juni nicht repräsen-
tativ durchgeführt worden ist, werden die Ergebnisse der Zählung
im September nachgeprüft; diese Nachprüfung erstreckt sidr auf die
Bestände und Bestandsveränderungen an Schweinen.

§3
Bei den Zählungen und Nadrprüfungen werden die Bestände aller

oder einzelner Tierarten nadr Alter, Gesdrledrt und Nutzungszweck
aufgegliedert.

§4
(1) Die Zählungen und Nachprüfungen erfassen die Bestände, die

sich am Erhebungstag im unmittelbaren Besitz des Viehhalters be-
finden, ohne Rücksicht auf das Eigentum oder die sonstigen Redrts-
gründe des Besitzverhältnisses.

(2) Auskunftspflichtig ist der Viehhalter; ist er verhindert, so sind
seine mit der Viehhaltung befaßten Familienmitglieder und Betriebs-
angehörigen auskunf tspfl ichtig.

§5
(1) Den Zählern ist das Betreten von Grundstüd<en, Ställen und

ähnlidren Räumen, in denen Vieh gehalten wird oder gehalten
werden kann, zu gestatten.

(2) Anordnungen derVeterinärbehörden, die denPersonenverkehr
beschränken, gelten auch für die Zähler. Die Auskunftspflichtigen
haben die Zähler auf bestehende Anordnungen hinzuweisen.

(3) Den Zählern stehen die mit der Prüfung der Ergebnisse beauf-
tragten Personen gleich.

§6
Die Einzelangaben der Viehhalter und die Feststellungen bei der

allgemeinen Viehzählung und bei der Zwischenzählung im Juni
dürfen für behördliche Maßnahmen zur Durchführung des Tierzucht-
gesetzes und des Viehseuchengesetzes, für die Beredrnung der Bei-
träge zu den öffentlichen Viehseuchenenentschädigungskassen und
für die Berechnung der öffentlichen Dasselbekämpfungsgebühren
durdr die zuständigen Behörden oder die von ihnen beauftragten
Stellen verwendet werden.

§7
(1) Ordnungswidrig handelt, wer sich den Vorschriften des § 5

Abs. 1 zuwider weigert, den Zählern oder Prüfern das Betreten der
Ställe oder anderer Ortliökeiten zu gestatten.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet
werden.

§8
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (BGBI. I S, 1) auch im Land
Berlin.

§s
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Gleichzeitig tritt das Gesetz über Viehzählungen vom 31. Oktober
1938 (Reidsgesetzbl. I S. 1532) in der Fassung des Gesetzes zur
Anderung und Ergänzung des Gesetzes über Viehzählungen vom
2. August 1951 (BGBI. I S.481) außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 18. Juni 1956

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
BIücher

Der Bundesminister f ür Ernährung,
Landwirtschaf t und Forsten

Lüb ke

Viehzählungsgesetz
Vom 18.Juni 19561)

Begründungr)

Zu den widrtigsten statistisdren Erhebungen auf dem Gebiete der
Ernährung und Landwirtsdraft gehört seit Jahrzehnten die Vieh-
zählung. thre Ergebnisse bilden eine bedeutende Grundlage für
agrarpolitische Maßnahmen des Bundes und der Länder. Sie werden
vor allem ständig für die folgenden Zwecke benötigt:

Aufstellung des jährlidren Versorgungsplanes für Vieh und
Fleisdr nach § 2 des Gesetzes über den Verkehr mit Vieh und
Fleisch vom 25. April 1951 (BGBI. I5,272),

Aufstellung von Prognosen über die weitere Entwidrlung der
Viehbestände und Versorgung des Marktes mit Sdladrtvieh,

Feststellung des Einfuhrbedarfs an Futtermitteln,
Erstellung einer Mildrerzeugungsstatistik,
Durdrführung volkswirtsdraftlidler Gesamtrechnungen und

Feststellung der Nahrungsmittelproduktion,
Beratung der Landwirtsdraft, besonders im Hinblidc auf

Fragen der Zudrt- und Nutzungsridrtung und des Umfanges
der Viehhaltung.

Die bisherige Reütsgrundlage der Viehzählungen bildete das
Gesetz über Viehzählungen vom 31. Oktober 1938 (RGBI. I S. 1532),

1) BGBI. I vom 27. Juni 1956 S. 522. - 
2) Bundestagsdrucksache Nr. 2102

voE 15. Februar 1956 (siehe Vorbemerkung auf S. 145 oben).

das in seinen Bestimmungen über Auskunftspflicht und Strafen
durdr das Gesetz zur Anderung und Ergänzung des Gesetzes über
Viehzählungen vom 2. August 1951 (BGBI. I S.481) geändert wor-
den ist.

Um das Gesetz dem Grundgesetz anzupassen und einige sadrlidre
Anderungen anzubringen, legte die Bundesregierung den gesetz-
gebenden Körpersdraften im Jahre 1952 den Entwurf eines Zweiten
Gesetzes zur Anderung und Ergänzung des Gesetzes über Viehzäh-
lungen vor, Auf die Begründung dieses Entwurfs und die Stellung-
nahme zu den Anderungsvorsdrlägen des Bundesrates im ersten
Durchgang (Bundestags-Drud<sache Nr. 3971 der 1. Wahlperiode)
wird Bezug genommen.

Der Bundestag hat das Gesetz in seiner 237. Sitzung am 25,März
1953 mit einer Reihe von Anderungen besdrlossen, und der Bundes-
rat hat dem Gesetz - in der Folge »Gesetzesbeschluß 1953« ge-
nannt - in seiner 105, Sitzung am 24. April 1953 zugestimmt.

Der endgüitige Wortlaut ist in der BR-Drucks. Nr. 159/53 mit Er-
gänzung zusammengestellt.

Die Bundesregierung hat dem Gesetzesbeschluß 1953 die nadt
Art. 113 GG erforderliche Zustimmung wegen der in § 7a (Art. I
Nr.11) vorgesehenen Vorsdrrift über die Kostentragung versagt
(vgl. Bundestags-Drucksadre 857 der 2. Wahlperiode).
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Das Bedürfnis für eine Reform des geltenden Rechts wird durch
das inzwischen ergangene Gesetz über die Statistik für Bundes-
zwecke (StatGes) vom 3. September 1953 (BGBI. I S. 1314) noch ver-
stärkt, denn Sinn und Zweck dieses Gesetzes ist es unter anderem,
für alle Bundesstatistiken gemeinsame Grundvorschriften zu schaf-
fen. Dadurch ist eine wesentlichc Vereinfachung gegeben, die auch
für die Zukunft eine übersichtlichere Gestaltung des gesamten
Rechts der Statistik verspricht.

Durch das StatGes sind eine Reihe von Vorschriften des bis-
herigen Gesetzes über Viehzählungen, die auch noch im Gesetzes-
beschluß 1953 vorgesehen warenr überflüssig geworden. Dies gilt
vor allem für die Ermächtigung zum Erlaß r'on ergänzenden Erhe-
bungen, für die Vorbereitung und Durchführung der einzelnen Zäh-
lungen, für die Kostenvertellung sowie für die Geheimhaltungen
und die Strafvorschriften.

Da nach dem letzten Stand eine Anderung fast aller bisherigen
Vorsdrriften erforderlich wäre, legt die Bundesregierung zur Ver-
einfachung ein neues Gesetz unter der Uberschrift »Viehzählungs-
gesetz« vor.

Für die einzelnen Bestimmungen des Entwurfs gilt folgendes;

§ 1 legt Zeitpunkt, Art, Umfang und Gegenstand der einzelnen
Zählungen fest.

DieViehzählungen sollen - wie bisher -Anfang Dezember jedes
Jahres als allgemeine Viehzählung und am Anfang der Monate
März, Juni und September als Viehzwischenzählungen durchgeführt
werden.

Die allgemeine Viehztihlung wird jetzt auf die Bestände an Rind-
vieh, Pferden, Schweinen, Schafen, Ziegen, Federvieh und Bienen-
völkern beschränkt. Die noch im Gesetzesbeschluß 1953 im vier-
jährigen Turnus vorgesehenen Zählungen von Maultieren, Maul-
eseln, Eseln, Kaninchen und Edelpelztieren sind nicht mehr erwähnt,
weil die Bundesregierung in einzelnen Jahren durch besondere
Rechtsverordnungen auf Grund des § 6 Abs.2 StalGes ergänzende
Erhebungyen anordnen kann. Das gleiche gilt Iür die im Gesetzes-
beschluß 1953 vorgesehenen Erhebungen über die Rassen des ge-
zählten Viehs und über die AusrüsLung viehhaltender Betriebe miL
Einrichtungen, die der Viehwirtschaft diencn.

Neben den Beständen der genannten Viehgattungen soll bei der
allgemeinen Viehzählung jetzt auch die landwirtschaftliche Nutz-
fläche der Halter von Schweinen und Hühnern erfragt werden, um
eine Abgrenzung der landwirtschafLlichen und der gewerblichen
Schweine- und Hühnerhaltung zu ermöglichen und damit die Ent-
wicklung der Erzeugung in den beiden Betriebsformen und ihre Aus-
wirkung auf das Marktgeschehen besser beobachten zu können.
Außerdem isL die Trennnng dieser beidt:n Bcreiche für die sich aus
dem Landwirtschaftsgesetz ergebenden Arbeiten von Bedeutung; sie
werden auch eine genauere Berechnung des Anteils der Landwirt-
schaft am Sozialprodukt ermöglichen.

Die Zwischenzählungen sollen bei Schweinen wie bisher dreimal
jährlich und bei Rindvieh und Schafcn einmal im Juni durchgeführt
werden. Auf die Zwischenzählungen des Rindviehs im März und
September kann gegenüber dem Gesetzesbeschluß 1953 verzichtet
werden. Dagegen sollen auf Wunsch einiger Länder die Schaf e
weiterhin auch im Juni gezählt werden. Dies erscheint begründet,
weil die Schafe im Sommer vollständiger erfaßt werden können;
einmal befinden sich dann die Wanderschafherden an ihren Heimat-
standorten, und zum anderen können auch die Mastlämmer einbe-
zogen werden, die nach der letzten allgemeinen Zählung geboren
worden sind und vor der nächsten allgemeinen Zählung in der Regel
bereits geschlachtet v/erden.

Die Zwischenzählungen im März und September sollen zur Ver-
billigung und zur Entlastung der Gemeindeverwaltungen von vorn-

herein nur nach dem repräsentativen Verfahren durchgeführt wer.
den. Für dieJunizählung wird eine gleiche Beschrankung angestrebt,
dieVorbereitungen hierzu sind jedodr noch nicht abgeschlossen. Der
Entwurf läßt deshalb einen Ubergang auf Repräsentativerhebungen
offen.

Eine weitere Einschränkung des Umfangs der Viehzählungen
bringt der Entwurf in dem Verzicht auf die Durchführung von
Zwischenzählungen in den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg
sowie in kreisfreien Städten und in Städten über 50000 Einwohner.
Hier soll auch die allgemeine Viehzählung nur alle zwei Jahre
- erstmals 19.57 - stattfinden.

§ 2 sieht in zweijährigen Abständen repräsentative Nactrprüfungen
der Ergebnisse der Schweine- und Rindviehzählungen in den Mo-
naten Juni und Dezember - erstmals 1956 - in den meistenBundes-
iändern vor. Solche Nachprüfungen wurden schon friiher von einigen
Ländern durchgeführt und auf Bundesebene erstmals für die Zäh-
lungen im Dezember 1954 sowie im März, Juni und September 1955
durch die Verordnung über Nachkontrollen der Viehzählung vom
18. November 1954 (BAnz. Nr.224 vom 20. November 1954) ange-
ordnet. Sie sind auch künftig nicht zu entbehren, weil die Zuver-
lässigkeit der Angaben festgestellt und die Ergebnisse der ständig
abweichenden totalen und repräsentativen Zählungen mit Hilfe cler
Ergebnisse derNachprüfungen vergleichbar gemadrt werden müssen.
Solange im Juni totale Zwischenzählungen stattfinden, soll auf die
Nachprüfung bei Rindern verzichtet werden; bei Schweinen wird die
Nachprüfung in diesem Falle erst bei der - stets repräsentativen -Zwischenzählung im September durchgeführt.

§ 3 sieht eine Aufgliederung der Viehbesttinde bei den Zählungen
und Nachprüfungen nach Alter, Geschlecht und Nutzungszweck bei
den einzelnen Tierarten vor.

§ 4 regelt die Auskunftspflictrt nadl § l0 StatGes, Sie beschränkt
sich - wie schon der Gesetzesbeschluß 1953 - auf die Viehhalter
und ihre mit der Viehhaltung befaßten Familienmitglieder und Be-
triebsangehörigen. Klargestellt wird außerclem, daß stets die Be-
stände zu erfassen sind, welche sich am Erhebungstag tatsächlich
beim Viehhalter befinden. Damit kommt es nichL auf das Rechts-
verhältnis an, vermöge dessen derViehhalter dasVieh besitzt. Hier-
durch wird die Tätigkeit der Zähler entsprechend der bisherigen
Ubung - auf die Feststellung der Tatsachen besctrränkt.

§ 5: Wic im Gesetzesbeschluß 1953 ist den Zählern und den mit
der Prüfung der Ergebnisse beauftragten Pcrsonen das Betreten von
Gmndslücken und ähnlichen Räumen, in denen Vieh gehalten wird
oder gehalten werden kann, zu gestatten. § 5 Abs.2 entspricht dem
bisherigen§64bs.3.

§ 6 zählt die einzelnen Zwecke auf, für welcire die Einzelangaben
der Viehhalter bei der allgemeinen Viehzählung verwendet werden
dürfen. Gegenüber dem Gesetzesbesdrluß 1953 wird auf eine Ver-
rvendung der Einzelangaben, die bei den Zwischenzählungen und
Nachprüfungen nach § 2 anfallen, verzichtet.

§ 7: Nadr § 14 Statces begeht eine Ordnungswidrigkeit, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig Auskünfte, zu denen er verpflichtet ist, ganz
oder teilweise verweigert oder nicht rechtzeitig erteilt oder unvoll-
ständige Angaben macht. Diese Vorschrift bedarf einer Ergänzung
für die Fälle, in denen sich der Verpflichtete § 5 Abs. 1 zuwider
weigert, den Zählern oder Prüfern das Belreten der Ställe und
anderer Ortlichkeiten zu gestatten.

§ 8 enthält die üblidre Berlin-Klausel.

§ 9 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes und das gleichzeitige
Außerkrafttreten der bisherigen Vorschrif Len.

Der Interminis terielle Aussdruß f ür Koordinierung und Rationali-
sierung der Statistik hat die Erhebungen entsprechend dem vor-
liegenden Gesetzentwurf einstimmig gebilligt (Dringlichkeitsstufe I),

Gesetz zur Anderung des Viehzählungsgesetzes
Vom 3. Dezember 19581)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Viehzählungsgesetz vom 18. Juni 1956 (BGBI. I S.522) wird
wie folgt geändert:

1. § 2 erhält folgende neue Fassung:

,§ 2

Die Ergebnisse der Zählungen im Juni und Dezember werden alle
zwei Jahre, zuerst 1956, in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und

Schleswig-Holstein repräsentativ nactlgeprüft. Die Nachprüfungen
erstrecken sich auf die Bestände und Bestandsveränderungen an
Schweinen, bei der Zählung im Dezember auch an Rindvieh. Wenn
die Zählung im Juni nicht repräsentativ durctrgeführt worden ist,
werden die Ergebnisse der Zählung im September nachgeprüft.«

2. Hinter § 7 wird folgender neuer § 7a eingcfügt:

»§ 7a
Die Befugnis der Bundesregierung, Rechtsverordnungen naö

§ 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwed<e
vom 3. September 1953 (BGBI. I S. 1314) zu erlassen, bleibt
unberührt. «

-188,
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Artikel2
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

Ieitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (BGBI, I S. 1) auch im Land
Berlin.

Artikel3
Dieses Gesetz gilt nicht im Saarland.

Bonn, den 3. Dezember 1958

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister für Ernährung,
Landwirtschaf t. und Forsten

Lüb ke

Artikel 4

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seincr Verkündung in Kraft.

Das Viehzählungsgesetz vom 18. Juni 1956 (BGBL I S.522) enthält,
wie seine Entstehungsgeschichte - insbesondere die amtliche Be-
gründung des P.egierungsentwurfs (Drucksache 21.02 der 2. Wahl-
periode) - ergibt, ein Mindes'.programrn, durch das die im Zeit-
punkt der Gesetzgebung als noLwendig erkannten Dauererhebungen
nach § 6 Abs. 1 dcs Gesetzes riber die Statistik ftir Bundeszwecke
(StatGes) vom 3. Septenber 1953 in der Fassung des Gesetzes vom
15. Juli BGBI. I 5.721\ angeordnet worden sind. Dabei sollte die
Ermächtigung der Bundesregierung unberührt bleiben, ergänzende
Erhebungen unter den besonderen Voraussetzungen des § 6 Abs. 2
Statces auf dem Gebiete der Viehzählung durch Rechtsverordnung
anzuordncn. Auf diese Befugnis der Bundesregierung wurde in der
amtlichen Begründung zum Viehzählungsgesetz mehrfach hingewie-
sen, ohne daß hiergegen im Cesetzgebungsverfahren Widersrpüche
erhoben worden sind.

Inzwischen hat der Bundesrat in seiner 185. Sitzung am 29. No-
vember 1957 seine Zustimmung zu einer Verordnung der Bundes-
regierung über - zeitlich begrenzte - Nachprüfungen der Vieh-
zählung (BR-Drucksache Nr. 303/57) außerhalb der bereits in § 2 des

Begründungl)

Verordnung über eine Geflügelstatistik
Vom 31. März 19642)

Viehzählungsgesetzes vorgesehenen Nachprüfungen unter anderem
mit der Begründung abgelehnt, im Viehzählungsgesetz sei keine
Ermäötigung zur Erweiterung der Nachkontrollen ausgesprochen.
Unter diesen Umständen sei es nicht möglich, die Ermächtigung
hierzu aus dem StatGes herzuieiten (BR-Drucksache Nr.303/57 -B eschluß).

Die Bundesregierung bleibt demgegenüber bei ihrer bisherigen
Rechtsauffassung. Sie kann auch auf einen Gebrauch der Ermächti-
gung des § 6 Abs.2 StatGes neben dem Viehzählungsgesetz nicht
verzichten, wenn sie weiterhin die Gesetze über statistische Einzel-
erhebungen von sog. Vorratsermächtigungen freihalten will. Es
erscheint deshalb notwendig, die Rechtslage durch Ergänzung des
Viehzählungsgesetzes im Sinne des Artikels 1 klarzustellen.

Artikel 2 enthä1t die übliche Berlin-Klausel.
Artikel 3 nimmt das Saarland von dem Gesetz aus, da auch das

Viehzählungsgesetz noch nicht auf das Saarland erstreckt ist.
Das Gesetz soll am Tage nach seiner Verkündung in Kraft treten

(Artikel 4).

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Gesetzcs iiber die Statistik für
Bundeszwecke (StatGes) vom 3, September 1953 (BGBI. I S. 1314)
verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
In Brütereien und in Geflügelschlachtereien werden Erhebungen

als Bundesstatistik durchgcfiihrt.

§2
{1) Die Erhebung in Brütereien erfaßt
1. monatlich

a) die Einlagen an Bruteietn zur Erzeugung von Legehennen
und von Masthühnern,

b) die geschlüpften Geflügelkükenr
2. jährlich

das Fassungsvermögen der Bmtanlagen.
(2) Im ersten Erhebungsmonat wird außer der Erhebung nach Ab-

satz 1 Nr. 1 eine einmalige Erhebung über die dort bezeichneten
Sachverhalte für das Jahr 1963 durchgeführt.

(3) Auskunf tspflichtig sind
1. für die Erhebungen nach Absatz I die Inhaber der Brütereien

mit einem Fassungsvermögen von mindestens 1 000 Eiern aus-
schließlich des Schlupiraumes,

2. für die Erhebr.rngen nach Absatz 2 die Inhaber der Brütereien
mit einem Fassungsvermögen von mindestens 500 Eiern aus-
schl ießlich des Schlupf raumcs.

§3
(1) Die Erhebung in Geflügelschlachtereien erfaßl
1. monatlich

das geschlachtete Geflügel inländischer Flerkunft;
2. jährlich

die Schlachtkapazität.

Bundestagsdrud<sache Nr. 298 vom 21,März 1958 (siehe Vorbemerkung
S.145 oben). - 
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(2) Im ersten Erhebungsmonat wird außer der Erhebung nach Ab-
satz 1 Nr. 1 eine einmalige Erhebung über den dort bezeichneten
Sachverhalt für das Jahr 1963 durchgeführt.

(3) Auskunftspflichtig sind
1. für die Erhebungen nach Absatz 1 die Inhaber der Geflügel-

schlachtereien mit einer Schlachtkapazität von mindestens
2000 Tieren im Monat,

2. für die Erhebungen nach Absatz 2 die Inhaber der Geflügel-
schlachtereien mit einel Schlachtkapazität von mindestens
500 Tieren im Monat.

§4
Die Weiterleitung von Einzelangaben nach § 12 Abs. 2 StatGes

durch die erhebenden Behörden an die für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten zuständigen obersten Bundes- und Landes-
behörden und die von diesen bestimmten Stellen ohne Nennung des
Namens des Befragten ist zugelassen.

§s
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4, Januar 1952 (BGBI, I S. 1) in Verbindung mit § 17 StatGes
auch im Land Berlin.

§6
Diese Verordnung tritt am 1, Aprit 1964 in Kraft und am 31. März

1967 außer Kraft.

Bonn, den 31. März 1964

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister f ür Ernährung
Landwirtschaf t und Forsten

Schwarz
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Die Geflügelwirtschaft in der Bundesrepublik hat in den letzten
Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Der Verbrauch an Geflügel-
fleisch hat sich in den letzten zwölf Jahren schätzungsweise von
59000t auf fast 3000001 erhöht, woran die inländische Erzeugung
z.Z. mit etwa 400/o beteiligt ist. Die Statistik erfaßt bisher ledig-
lich einmal jährlich bei der allgemeinen Viehzählung die Bestände
an Geflügel der einzelnen Arten und im Rahmen der repräsen-
tativen betriebswirtsctraftlichen Meldungen die Hennenbestände, die
Erzeugung und den Absatz von Eiern. Uber das Geflügelfleisch-
aufkommen liegen nur grobe Schätzungen vor. Diese Unterlagen
reichen unter den jetzigen Verhältnissen, insbesondere unter der
gemeinsamen Marktordnung der EWG nadr der Verordnung Nr. 22
des Rats über die sdrrittweise Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Geflügelfleisch, nicht mehr aus. Die agrar-
politische Notwendigkeit, daß der deutschen Veredlungswirtsdtaft
iür Eier und Geflügelfleisdr bei dem niedrigen Selbstversorgungs-
grad und dem starken Importdruck von Seiten der EWG-Länder
ausreichender Raum zur Ausdehnung bleibt, zwingt zu einer Markt-
und Preisbeobachtung, die auf Tatsachen beruht und deren Ergeb-
nisse als beweiskräftige Unterlagen für etwaige Sdrritte bei der
EWG-Kommission dienen können. Außerdem haben die nationalen
Delegationen der EWG-Länder den Forderungen der Kommission
nach monatlicher Berichterstattung über die Erzeugung und nach
wöchentlicher Berichterstattung über die Preise zugestimmt. Wäh-
rend für die Preisbeobadrtung eine Rechtsgrundlage vorhanden ist,
fehlt eine solctre für Feststellungen der Erzeugung in Brütereien und
G eflüge I s chlacht e r e ien.

Naö § 2 sollen monatlich in den Brütereien mit einem Fassungs-
vermögen von mindestens 1 000 Eiern die Einlagen an Bruteiern zur
Erzeugung von Legehennen und von Masthühnern im Beridrtsmonat
und die beabsichtigten Einlagen sowie die gesdrlüpften zur Aufzucht
oder Mast bestimmten Küken erhoben werden. Zur Abgrenzung der
auskunftspflidrtigen Betriebe soll einmal jährlich audr das Fassungs-
vermögen der Brutanlagen erfragt werden. Zusätzlidr zu der ersten
Monatserhebung sollen in Brütereien mit einem Fassungsvermögen

von mindestens 200 Eiern die Eiereinlagen und geschlüpften Küken
Iür das Jahr 1963 festgestellt werden, um einen Gesamtüberblidr
über die Leistung aller Brütereien zu gewinnen.

Bei I(enntnis der in Brütereien je Monat gesdrlüpften Küken läßt
sich die Entwid(lung der künftigen Bestände an Legehennen und
damit die voraussidrtlidre Entwid<lungstendenz der Eiererzeugung
beurteilen. Weiterhin ergeben sidr über die Zahl der vorhandenen
Masttiere Anhaltspunkte für die Vorschätzung des Geflügelfleisch-
anfalls.

Nadr § 3 soll monatlidr in Geflügelsdrladrtereien mit einer
Sdrladrtkapazität von mindestens 2000 Tieren der Fleisdranfall aus
Sdrladrtungen von Geflügel inländisdrer Herkunft erfaßt werden.
Jährlidr einmal soll die monatlidre Schlachtkapazität zur Abgren-
zung der auskunftspflidrtigen Betriebe mit erhoben werden. Zusätz-
lidr zu der ersten Monatserhebung soll in Sdtlachtereien mit einer
monatlidren Sdrladrtkapazität von 500 Tieren der Geflügelfleisö-
anfall im Jahre 1963 erfaßt werden, um einen Uberblid< über die
Gesamtleistung aller Geflügelsdrlachtereien zu gewinnen. Die Ergeb-
nisse ermöglichen den bisher fehlenden Uberblid< über das Ge-
flügelfleisöaufkommen und bilden damit die Grundlage für einen
zuverlässigen Uberblid< über die Geflügelfl eischversorgung.

Die Kosten werden vorläufig wie folgt geschätzt:

Bund und
Länder

DM

Begründung 1)

Personalkosten

Saökosten ..

Gesamtkosten

Gesetz über eine Scüladttgewicütsstatistik
Vom 2L JuIi 19602)

92 700

29 700

5 400 1 17 000 122 400

Der Bundestag hat das folgende Gesetz besdrlossen:

§1
Uber die Lebendgewictrte und Schlachtgewidrte der Rinder, Käl-

ber, Schweine und Söafe für gewerblidre Schlachtungen wird eine
Bundesstatistik (Sdrlachtgewichtsstatistik) durchgeführt.

§2
(1) Lebendgewicht im Sinne dieses Gesetzes ist das nadr § 8 des

Vieh- und Fleischgesetzes vom 25. April 1951 (BGBI. I 5.272) er-
mittelte Gewicht,

(2) Schlachtgewidrt im Sinne dieses Gesetzes ist das Gewidrt des
geschlachteten und ausgeweideten Tieres ausschließlich der Haut,
des Kopfes vom ersten Halswirbel ab und der im Karpal- oder
Tarsalgelenk ausgelösten Gliedmaßen, jedodr einsdrließlidr der
Nieren, des Nierenfetts, bei Schweinen auch der Haut, des Kopfes,
der Füße und der Flomen. 

§ 3
(1) Die Erhebungen über die Lebendgewichte werden auf den

Sdrlachtviehgroßmärkten sowie den Schlachtviehmärkten durdr-
geführt, für die nach § 15 des Vieh- und Fleischgesetzes die Anwen-
dung der Vorschriften über Marktschlußscheine und über amtliche
Notierung angeordnet ist.

(2) Die Erhebungen erfassen monatlich das Gesamtlebendgewicht
und die Stückzahl der auf den in Absatz I bezeictlneten Märkten
aufgetriebenen Rinder, Kälber, Schweine und Schafe, aufgegliedert
nach Handelsklassen.

§4
(1) Die Erhebungen über die Schlachtgewichte werden auf Sctrtadrt-

höfen durchgeführt, denen ein Großmarkt im Sinne des § 3 des Vieh-
und Fleischgesetzes angeschlossen ist. Befinden sidr in einem Land
mehrere solcher Schlachthöfe, so bestimmt die zuständige Landes-
behörde den Schlachthof. auf dem die Erhebung durchgeführt wird.

(2) Die Erhebungen erfassen alle sedrs Jahre, beginnend 1960, in
drei aufeinanderfolgenden Jahren an einem Schladrttag im Monat
September das Lebendgewicht und das Sdrlachtgewidrt der ge-
schlachteten Tiere, und zwar jeweils

im 1, Jahr bei Rindern,
im 2. Jahr bei Schweinen,
im 3. Jahr bei Kälbern und Schafen.

Bundesratsdru.ksadre Nr.98 vom 26. Februar 1964 (siehe Vorbemerkung
S. 145 oben). - 
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Die Landesregierung kann durdr Rechtsverordnung im Benehmen
mit dem Bundesminister für Ernährung, Landwirtsdraft und Forsten
bestimmen, daß nur ein Teil der gesdrladrteten Tiere zu erfassen
ist, wenn dies für die Erzielung zuverlässiger Ergebnisse ausreidtt.

(3) Die Gewiöte werden nadr Handelsklassen aufgegliedert.

§5
(1) Auskunftspflidrtig sind die Eigentümer der Sdrladrttiere zur

Zeit der Gewidrtsfeststellung sowie die Leiter der Großmärkte,
Sdrladrtviehmärkte und Süladrthöfe.

(2) Die Eigentümer der Sdrlaöttiere sind verpflidrtet, den mit
der Duröführung der Erhebungen betrauten Personen auf Anforde-
rung die Marktsdrlußsdreine (§ 10 des Vieh- und Fleischgesetzes)
vorzulegen.

§6
Die Befugnis der Bundesregierung, Redrtsverordnungen nadr § 6

Abs.2 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwedre vom 3. Sep-
tember 1953 (BGBI. I S. 1314) zu erlassen, bleibt unberührt.

§7
Dieses Gesetz gilt nadr Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (BGBI. I S. 1) audr im Land
Berlin.

§8
Dieses Gesetz tritt am Tage nadr seiner Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Redrte des Bundesrates sind gewahrt
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 21. Juli 1960

Der Bundespräsident
Lübke

Für den Bundeskanzler
Der Bundesminister f ür Verkehr

Seebohm
Der Bundesminister für Ernährung,

Landwirtschaf t und Forsten
Schwarz
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Begründung 1)

I. Allgemeines
Durch die Schlachtgewichtsstatistik werden durchsdrnittliche

Sdrlachtgewichte von Rindern (Bullen, Odrsen, Kühen, Färsen), Käl-
bern, Schweinen, Schafen und Pferden ermittelt. Sie werden benötigt
zur Berechnung des Fleischanfalls aus inländischer Erzeugung. Die-
ser ergibt sich aus der Multiplikation der Zahl der geschlachteten
Tiere und dem durchschnittlichen Schlachtgewicht je Tier.

Das durchsdrnittliche Schlachtgewicht wird mit Hilfe feststehender
Ausbeutesätze aus dem Lebendgewicht errechnet. Dieses liegt außer
bei Pferden bereits auf Grund der nach § B des Vieh- und Fleisch-
gesetzes vorgeschriebenen amtlichen Verwiegung vor. Da auch die
auf den Schlachtviehmärkten aufgetriebenen Pferde - deren ZahI
nur gering ist - üblicherweise verwogen werden, sind für die
Schlachtgewichtsstatistik - abgesehen von Verwiegungen zur Uber-
prüfung der Ausbeutesätze (§ 4) - keine besonderen Gewichtsfest-
stellungen, sondern nur Meldungen erforderlich.

Die für die Berechnung des Fleischanfalls benötigten Zahlen der
geschlachteten Tiere werden im Rahmen der Schlachtungsstatistik,
einer sogenannten Sekundärstatistik, die bei der Durchführung des
Fleischbeschaugesetzes anfällt - vgl. Bekanntmachung vom 2. No-
vember 1940 (Reichsministerialbl. S. 433) - festgestellt.

Die Schlachtgewichtsstatistik wird seit 1906 auf Grund freiwilliger
Angaben durchgeführt. Für ihre Fortführung bedarf es nach Ablauf
der Ubergangsfrist gemäß § 16 StatGes in der Fassung des Zweiten
Gesetzes zur Anderung des Gesetzes über die Statistik für Bundes-
zwed<e vom 15. Juli 1957 (BGBI. I S, 721) einer Rechtsgrundlage.

Die laufende Feststellung des Fleischanfalls ist für verschiedene
Zwecke unentbehrlich: Wegen der großen Bedeutung der Schlacht-
vieherzeugung für die Landwirtschaft und wegen der starken jahres-
zeitlichen Schwankungen ist eine laufende Beobachtung der Erzeu-
gung notwendig, um jederzeit Maßnahmen zur Sicherung des Ab-
satzes von Schlachtvieh und der Versorgung mit Fleisch treffen zu
können. Insbesondere muß die Einfuhr möglichst kurzfristig der
Nachfrage angepaßt werden können, um Preisschwankungen für
Schlachtvieh und Fleisch in engen Grenzen zu halten. Auch für die
Aufstellung des Versorgungsplans nach § 2 des Vieh- und Fleisch-
gesetzes ist es erforderlich, die Entwicklung des Fleischanfalls zu
kennen. Nach dieser Vorschrift muß jähriich für das kommende
Wirtschaftsjahr im Rahmen einer Versorgungsübersicht veranschlagt
werden, welche Mengen Vieh und Fleisch aus der inländischen Er-
zeugung zur Verfügung stehen und welche aus Einfuhren zur Dek-
kung des Bedarfs benötigt werden. Auch diese Versorgungsübersicht
muß laufend entsprechend der Marktenlwicklung überprüft und ge-
gebenenf a1ls berichtigt werden.

Außerdem ist die Kenntnis der Fleischerzeugung notwendig für
die Berechnung der Nahrungsmittelproduktion und der Verkaufs-
erlöse der Landwirtschaft. Für die zu den genannten Zwecken er-
forderlidren kurzfristigen Ubersichten über die Entwicklung bedarf
es einer monatlichen Feststellung des Fleischanfalls und dazu auch
der durchschnittlichen Schlachtgewichte.

Aus Ersparnisgründen wird die Statistik nur bei einer beschränk-
ten ZahI von Schlachtviehmärkten durdrgeführt.

II. Im einzelnen

§ f gibt den allgemeinen Gegenstand der Staiistik an. Die Er-
hebungen beschränken sich auf gewerbliche Schlachtungen, da für
die Ermittlung durchsdrnittlicher Schlachtgewichte bei Hausschlach-
tungen kein Bedürfnis besteht.

In § 2 werden die Begriffe »Lebendgewicht« und »Schlachtgewicht«
definiert.

Nach § 3 wird der Umfang der Erhebungen über die Lebend-
gewichte nach Vieharten und Schlachtviehmärkten abgegrenzt. Um
möglichst zuverlässige Ergebnisse zu erhalten, werden die Erhebun-
gen nur an solchen Schlachtviehmärkten durchgeführt, bei denen
das Schlachtvieh nach Handelsklassen eingereiht wird. Dies sind
na& § 13 des Vieh- und Fleischgesetzes die Großmärkte und nach
§ 15 des Vieh- und Fleischgesetzes in Verbindung mit § 7 der
Schlachtvieh-Handelsklassen- und Notierungsverordnung vom 2. Mai

1) Bundestagsdrucksache Nr. 1625 vom 16. Februar 1960 (siehe Vorbemer-
kung auf S.145 oben).

1951 (BAnz. Nr. 90 vom 12. Mai 1951) diejenigen Schlachtviehmärkte,
bei denen die oberste Landesbehörde die Anwendung der Vor-
schriften über die »amtliche Notierung« angeordnet hat.

Die auf den ausgewählten Märkten festgestellten Lebendgewichte
werden in den Statistischen Landesämtern nach Ausbeutesätzen auf
Schlachtgewicht umgerechnet. Die so für jede Tierart ermittelten
durchsdrnittlichen Schlachtgewichte werden als repräsentativ für
sämtliche Sctlachtungen in den Ländern und im Bundesgebiet an-
gesehen und für die Berechnung des Fleischanfalls aus inländischer
Erzeugung verwendet.

§ 4: Die derzeit angewandten Ausbeutesätze beruhen auf Fest-
stellungen in der Kriegszeit. Sie bildeten während der Bewirtschaf-
tung die Grundlage für die Bewertung der Schlachttiere bei der Ab-
rechnung. An diesen Ausbeutesätzen wurde daher zunächst unver-
ändert festgehalten. Erst nachdem die Märkte längere Zeit voll
beliefert waren und sich im Verbrauch allgemein höhere Ansprüche
durchgesetzt hatten und dadurctr nach und nach in der Bewertung
des Schlachtviehs sowie in seiner Einstufung nach Handelsklassen
Verschiebungen eingetreten waren, wurde es erforderlich, die Aus-
beutesätze im Hinblick auf etwaige Anderungen zu überprüfen.
Obwohl ein solches Bedürfnis bereits in den letzten Jahren bestand,
wurde die von Sachverständigen angeregte Uberprüfunq bis zur
Vorbereitung der Rechtsgrundlage für die Schlachtgewichtsstatistik
zurückgestellt. Die Ausbeutesätze werden sich in Anpassung der
Ausmästung der Tiere an die wechselnde Nachfrage der Verbraucher
auch weiterhin ändern. Daher ist eine periodische Uberprüfung der
Ausbeutesätze vorgesehen. Ein dreijähriger Turnus wird für aus-
reichend gehalten. Er erscheint erforderlich, um auch bei stärkeren
Veränderungen in der Bewertung der Schlachttiere zuverlässige
Ausbeutesätze zu gewährleisten.

Für diesen Zlveck werden neben den Lebendgewichten auch die
Schlachtgewichte - bei Rindern, Kälbern, Schweinen und Schafen
nach Handelsklassen unterteilt - an einem Schlachttag festgestellt.
Die Feststellung beschränkt sich in jedem Land auf einen Schlacht-
hof, dem ein Schlachtviehgroßmarkt angeschlossen ist. Da ein
solcher in Schleswig-Holstein und im Saarland nicht besteht, werden
die Erhebungen nach § 4 in diesen Ländern nicht durchgeführt.

Zur Arbeitserleichterung und Kostenersparnis ist außerdem vor-
gesehen, daß die Gervichtsfeststellung jeweils im ersten Jahr bei
Rlndern, im zweiten Jahr bei Schweinen und im dritten bei KäIbern,
Schafen und Pferden erfolqt. Weiterhin können die Länder im Be-
nehmen mit dem Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten die Gewichtsfeststellungen bis zu dem Umfang einschränken,
der die Erzielung zuverlässiger Ergebnisse noch gewährleistet.

§ 5 bestimmt den Kreis der Auskunftspflichtigen und den Umfano
ihrer Verpflichtungen.

§ 6: Der vorliegende Gesetzentwurf enthält ein Mindestprogramm,
das nur die z.Z. als notwendig anerkannten Dauererhebungen
nach § 6 Abs, 1 StatGes anordnet. § 6 soll klarstellen, daß die Bun-
desregierung neben den Erhebungen nach diesem Gesetz berechtigt
ist, ergänzende Erhebungen durch Rechtsverordnung nach § 6 Abs.2
StatGes anzuordnen, wenn die besonderen Voraussetzungen der
genannten Ermächtigungsvorschrift erfüllt sind. Z. Z. sir.d zwar
solche ergänzenden Erhebungen nicht in Aussicht genommen. Die
vorsorgliche Klarstellung der Rechtslage durch eine besondere Vor-
schrift ist jedoch notwendig, weil der Bundesrat in seiner 185. Sit-
zung am 29. November 1957 bei Behandlung der Verordnung über
Nachprüfung der Viehzählung (BR-Drucks. Nr. 303/57) im Zusammen-
hang mit dem Viehzählungsgesetz vom 18. Juni 1956 (BGBI. I S. 522)
die Anordnung ergänzender Erhebungen aufgrund von § 6 Abs.2
StatGes für unzulässig gehalten, Entsprechende Vorschriften über
eine Ermächtigung der Bundesregierung zum Erlaß ergänzender
Rechtsverordnungen sind bereits in das Gesetz über Bodennutzungs-
erhebung und Ernteberichterstattung vom 3. Dezember 1958 (BGBI. I
S.895) und in das Gesetz zur Anderung des Viehzählungsgesetzes
vom 3. Dezember 1958 (BGBI. I S.897) aufgenommen worden.

III. Kosten
Die Schlachtgewichtsstatistik gehört seit langem zum laufenden

Arbeitsprogramm des Statistischen Bundesamtes und der Stati-
stischen Landesämter. Die Mittel sind deshalb in den Haushalten
von Bund und Ländern bereits enthalten. Zusätzliche Haushalts-
mittel werden nictt benötigt.
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Auf Grund des § 6 Abs.2 des Gesetzes über die Statistik für
Bundeszwedre vom 3. September 1953 (BGBI. I S.1314) verordnet die
Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
Uber die Erzeugung und Verwendung von Kuhmilch wird eine

Bundesstatistik durchgeführt,

§2
(1) Die Statistik besteht aus monatlichen Erhebungen und Schät-

zungen.

(2) Erhoben werden dic Erzeugung von Kulimilch in den den Kon-
trollverbänden für Mildrleistungsprüfungen angeschlossenen Betrie-
ben sowie die Anlieferung von Kuhmildr bei den Milchsammel-
stellen und Molkereien.

(3) Geschätzt werden die Erzeugung von Kuhmilch und ihre Ver-
wendung durch die Erzeuger, soweit diese Sachverhalte nicht nach
Abs.2 erhoben werden,

§3
Auskunftspflidrtig sind die Geschäftsführer der Kontrollverbände

für Milchleistungsprüfungen sowie die Leiter der Milchsammelstcllen

Verordnung über eine Milchstatistik
Vom 5. Januar 19661)

Begründung'2f

Länder

Bund

Bund und Länder

und der Molkereien. Die Auskünfte sind nadr Kreisgebieten auf-
gegliedert und auf Verlangen schriftlich zu geben,

§4
Diese Verordnung gilt nact § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (BGBL I S. 1) in Verbindung mit § 17 des Ge-
setzes über die Statistik für Bundeszwecke audr im Land Berlin,

§s
Dre Verordnung tritt am 1, Januar 1966 in Kraft und am 31. De-

zember 1968 außer Kraft.

Bonn, den 5. Januar 1966

Dcr Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister
f ür Ernährung, Landwirtschaf t und Forstcn

Hermann Höcherl

I. Allgeneines
Die Milchstatislik stellt die Erzeugung und Verwendunq von

Kuhmilch durdr die Erzeuger fest; sie geht auf dre Jahre 1928 und
1934 zurück. In der Nachkriegszeit wurde die Milchstatistik von den
einzelnen Ländern frühzeitig wieder aufgenommen. Rechtsgrundlage
war zunächst die Gemeinsame Anordnung der Verwaltungen des
Vereinigten Wirtschaftsgebietes zur Durchführunq von Statistiken
vonr l, Juni 1949 (Offentlidrer Anzeiger für das Vereinigte Wirt-
schaftsgebiet Nr.50 vom 25. Juni 1949). Die Statistik wurde dann
fortgeführt aufgrund der Ubergangsbestimmungen in § 16 Statces in
der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Anderung des Gesetzes über
die Statistik für Bundeszwecke vom 15. Juli 1957 (BGBI. I S,721).
Von Januar 1960 ab wurde die Mildlstatistik durch besondere Ver-
ordnung geregelt, und zwar zunädtst durch die Verordnung über
eine Milchstatistik vom 22.Dezember 1959 (Bundesanzeiger Nr.247)
und dann durch die Verordnung über eine Milchstatistik vom
14. März 1963 (BGBI. I S. 158). Da letztere am 31. Dezember 1965
außer Kraft tritt, ist eine neue Rechtsgrundlage erforderlich, um die
Statistik weiterführen zu könncn.

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung vom 14. März 1963 ist ein
verbessertes Erhebungsverfahren eingeführt u'orden. In der Be-
qründung zu dieser Verordnung war bereits angekündigt worden,
daß die Milchstatistik, da es sich um eine Dauerstatistik handelt,
durctr Gesetz geregelt werden solle. Wenn sich das neue Erhebungs-
verfahren im allgemeinen auch bewährt hat, so halten es die fachlich
zuständigen Stellen doch für zweckmäßig, z:ur ZeiI die Bestimmungen
über die Durchführungsmethode der Mildlstatistik nodr nicht lang-
fristig festzulegen, sondern den Gesetzentwurf erst nach einer
weiteren Erprobungszeit einzubringen. Dementsprechend wird noch
einmal der Entwurf einer Verordnung vorgelegt, der keine Ande-
rungen gegenüber der zrr Zeit geltenden Verordnung enthält, viel-
mehr wörtlich mit dieser übereinstimmt.

Die Fortführung der Milchstatistik ist aus agrarpolitischen Grün-
den notwendig. Die große Bedeutung der Milcherzeugung in dcr
Landwirtsdraft geht daraus hervor, daß der Wert der Milchproduk-
tion 6,9 Milliarden DM und ihr Anteil an den Verkaufserlösen
der Landwirtschaft fast 300/0 ausmacht. Der Widrtigkeit für Ver-
braucher und Erzeuger entsprechend, ist der Markt für Milch und
Mildrerzeugnisse durch das Milch- und Fettgesetz in der Fassung
vom 10. Dezember 1952 (BGBI. I S.811) geregelt. Die Ergebnisse der
Milchstatistik sind auch erforderlich, um die im Rahmen des Grünen
Plans ausgeworfenen erheblichen Förderungsmittel zwedrmäßig zu
verwenden. Sie werden ferner von der EWG benötigt und an diese
laufend gemeldet. Für die genannten Zwecke reichen die Ergebnisse
der Molkereistatistik - einer Geschäftsstatistik aufgrund des Milch-
und Fettgesetzes - über die Anlieferung von Milch an die Mol-
kereien nicht aus.

II. Im einzelnen
§ 1 gibt den Gegenstand der Statistik an.

§ 2: Bei der Statistik sollen für die Kreisgebiete folgende Tat-
bestände erhoben werden:

1. Die Erzeugung von Kuhmilch in den den Mildtkontrollver-
bänden angeschlossenen Betrieben. Hierbei handelt es sich um

,) Bundesanzeiger Nr.5'vom 8. Januar 1966 S.1. - 
!) Bundesratsdruck-

sache Nr. 563/65 vom 17. Dezember 1965 (siehe Vorbemerkung auf S. 145
oben).

Angaben über die erzeugte Milchmenge, den durchsdrnittlidten
Milchertrag je Kuh und die Zahl der Milchkühe. Diese Zahlen
fallen bei den Kontrollverbänden laufend an.

2. Die Milchanlieferung bci den Molkereien uncl Milchsammel-
stellen nach der Molkereistatistik.

Die übrigen Sachverhalte sollen gescträtzt werden; das sind die
Milcherzeugung in den nicht an einen Kontrollverband angeschlos-
senen Betrieben und die von clen Erzeugern anders als durdr Liefe-
runq an Molkereien und Sammelstellen verwendeten Milchmengen,
insbesondere die verfütterten, die zu Mildrerzeugnissen verarbeite-
Len, die im Haushalt verbrauchten und die unmittelbar an Ver-
braucher abgegebenen MengJen.

Die monatliöe Durchführung der Milchstatistik ist notwendig, da
die Milcherzeugung je nadr Witterungsverlauf, Futteranfall, Relation
der Preise für Kraftfutter und Milch, Kalbezeiten und Art der Kuh-
haltung (Weide, Stallhaltung) starken Sctwankungen unterliegt.
MonaLliche Ergebni.sse über die Höhe der Milcherzeugung werden
auch benötigt, um dic Auswirkungen der von Bund und Ländern
gegebenen Förderungsmittel (vom Bund allein insgesamt rd. 670Mil-
lionen DM im Jahr) zu beobachten und Vorausberechnungen über
die Höhe der erforderlichen Mittel für die Prämienzahlungen vor-
nehmen zu können. Für die Beurteilung derVersorgungsentwid<lung
ist auch die monatlictre Feststellung der Erzeugung von Bauern-
butter und -käse notwendig.

§ 3 legt den Kreis der Auskunftspflidrtcn iest. Die mit den monat-
lichen Sdrätzungen beauftragten Personen oder Stellen benötigen
zur Durctrführung ihrer Arbeiten bestimmte Grunddaten über die
Milcherzeugung und -verwendung, die ihnen von den auskunfts-
pflichtigen Personen zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese
nach Kreisgebieten aufgegliederten Grunddaten müssen den die
Schätzung durchführenden Stellen termingemäß auf Verlangen
schriftlich zugeleitet werden, damit sie die kurzfristig nadr Ablauf
jeden Monats von ihnen geforderten Zahlen nach Kreisen an das
Statistische Landesamt oder die sonst zuständige Behörde melden
können.

III. Kosten
Die Durdrführung der Mildtstatistik wird nach einer Kalkulation

der Statistischen Landesämter und des Statistischen Bundesamtes
folqende Kosten erfordern:

zusammen

190 000

42 000
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157 000

36 000

33 000

6 000
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende
Gesetz besctrlossen:

§1
Uber die Hochsee- und Küstenfischerei sowie über die Fisdrerei

im Bodensee wird eine Bundesstatistik (Fischereistatistik) durdr-
geführt.

§2
(1) Bei Anlandungen deutscher Hochseefischereifahrzeuge inner-

halb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes werden für jede Fang-
reise erfaßt

1. Fangfahrzeug,
2. Fanggerät,
3. Fangreise,
4. Fanggebiet,
5. Fangergebnis,
6. Absatzart,
7. Art der Verarbeitung an Bord.

(2) Auskunftspflichtig sind
1. für die Sachverhalte nach Absatz I Nr. 1 bis 4 und 7 die

Leiter der Fischereibetriebe,
2. für die Sachverhalte nach Absatz 1 Nr.5 und 6

a) die Leiter der Seefischmarktverv/altungen bei Anlandun-
gen auf Seefischmärkten,

b) im übrigen die Leiter der Fischereibetriebe.

§3
(1) Bei Anlandungen deutscher Küstenfischereifahrzeuge inner-

halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes werden monatlich die in
§ 2 Abs. 1 Nr.4 bis 6 bezeichneten Sachverhalte sowie das Anlande-
gebiet erfaßt.

(2) Auskunftspflichtig sind
1. für den Sachverhalt nach § 2 Abs. 1 Nr.4 und für das An-

landegebiet die Leiter der Fischereibetriebe,
2. für die Sachverhalte nach § 2 Abs. 1 Nr.5 und 6

a) die Leiter der Seefischmarktverwaltungen bei Anlandun-
gen auf Seefischmärkten,

b) die Leiter der Fischverwertungsgenossenschaften, Fisch-
großhandlungen und Fischverarbeitungsbetriebe für die
unmittelbar an diese abgegebenen Fangergebnisse,

c) im übrigen die Leiter der Fischereibetriebe.

§4
(1) Bei Anlandungen deutscher Hochsee- oder Küstenfischereifahr-

zeuge außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes werden
monatlich die in § 2 Abs. 1 Nr. I und 3 bis 5 bezeichneten Sachver-
halte sowie der Anlandungsort erfaßt.

(2) Auskunftspflichtig sind die Leiter der Fischereibetriebe.

§5
(1) Bei Anlandungen ausländischer Hochsee- oder Küstenfischerei-

fahrzeuge unmittelbar vom Fangplatz aus im Geltungsbereich dieses
Gesetzes werden monatlidr die in § 2 Abs. 1 Nr. 1, 5 und 6 bezeidr-
neten Sachverhalte erfaßt.

(2) Auskunftspflichtig sind
1. die Leiter der Seefischmarktverwaltungen bei Anlandungen

auf Seefischmärkten,
2. im übrigen die Abnehmer der Fangergebnisse.

§6
(1) Bei Anlandungen von Fangergebnissen der Bodenseefischerei

im Geltungsbereidr dieses Gesetzes werden monatlich die in § 2
Abs. 1 Nr.4 und 5 bezeichneten Sachverhalte erfaßt.

Gesetz über eine Fischereistatistik
Vom 21. JuIi 19601)

Begründung2)

(2) Auskunftspflichtig sind
1. die Leiter der Fischverwertungsgenossenschaften und Fisdr-

handlungen für die unmittelbar an diese abgegebenenFang-
ergebnisse,

2. im übrigen die Leiter der Fischereibetriebe.

§7
Die Fischereistatistik wird vom Stalistischen Bundesamt erhoben

und aufbereitet.
§B

(1) In den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Ham-
burg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind Erhebungsstellen
durch die Landesregierungen zu bestimmen, soweit der Bundes-
minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nidrt Bundes-
behörden mit den Erhebungen beauftragt. Juristische Personen des
bürgerlichen Rechts können zu Erhebungsstellen bestimmt werden,
wenn diese sidr hierzu bereit erklären; sie unterliegen insoweit der
staatlichen Aufsicht.

(2) Die Erhebungsstellen haben für rechtzeitige und vollständige
Abgabe der Meldungen zu sorgen, die eingegangenen Meldungen
auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und, wenn nötig, ihre
Ergänzung und Berichtigung zu veranlassen.

§e
Die Befugnis der Bundesregierung, Rechtsverordnungen nadr § 6

Abs.2 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwed<e vom 3. Sep-
tember 1953 (BG81, I S. 1314) zu erlassen, bleibt unberührt.

§10
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. t des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (BGBI. I S. 1) audr im Land
Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlas-
sen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Uber-
Ieitungsgesetzes.

§ 11

(1) Dieses Gesetz tritt am l. Oktober 1960 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft

1. das Gesetz über die Statistik der Fischereifangergebnisse
vom 6. Juli 1938 (RGBI. I S.798),

2. die Erste Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des
Gesetzes über die Statistik der Fischereifangergebnisse vom
15. Juli 1938 (RGBI. I S.997),

3. die Ausführungsanordnung zur Ersten Verordnung zur
Durchführung undErgänzung desGesetzes über dieStatistik
der Fischereifangergebnisse vom 30. Januar 1950 (Bundes-
anzeiger Nr. 33 vom 16. Februar 1950),

4. die Ausführungsbestimmungen und Ausführungsanweisun-
gen zu der Ersten Verordnung zur Durchführung und Ergän-
zung des Gesetzes über die Statistik der Fischereifang-
ergebnisse.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 21. Juli 1960

Der Bundespräsident
Lübke

Für den Bundeskanzler
Der Bundesminister f ür Verkehr

Seebohm
Der Bundesminister f ür Ernährung,

Landwirtschaf t und Forsten
Schwarz

I. Allgemeines

Die Fischereistatistik erfaßt die wichtigsten Betriebsergebnisse
der Hochsee- und Küstenfischerei sowie der Bodenseefischerei. Sie
wird bereits seit 1906 durchgeführt. Als Redrtsgrundlagen bestehen
z.Z. d,as Gesetz über die Statistik der Fischereifangergebnisse vom
6. Juli 1938 (RGBI. I S.798) und die Erste Verordnung zur Durchfüh-

1) BGBI.I vom27. Juli 1960 S.589. -:) Bundestagsdrudrsache Nr.1626
vom 16. Februar 1960 (siehe Vorbemerkung auf S. 145 oben).

rung und Ergänzung des Gesetzes über die Statistik der Fischerei-
fangergebnisse vom 15. Juli 1938 (RGBI. I S.997). Auf Grund dieser
Verordnung sind folgende Vorschriften erlassen worden:

Erste Ausführungsanweisung vom 2. Dezember 1938 (Reichs-
anzeiger Nr. 282 vom 3. Dezember 1938);
Zvreite Ausführungsanweisung vom 14. Januar 1939 (Reichs-
anzeiger Nr. 2.5 vom 30. Januar 1939);
Dritte Ausführungsanweisung vom 17. März 1941 (Reichsan-
zeiger Nr. 65 vom 18. März 1941);
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Ausf ührungsbestimmungen
vom 27. Januar 1939 (Reidrsanzeiger Nr.25 vom 30. Januar
1 939),
vom 6. Juli 1939 (Reichsanzeiger Nr. 163 vom 18. Juli 1939),
vom 19. November 1940 (Reichsanzeiger Nr.275 vom 22. No-
vember 1940);
Ausführungsanordnung vom 30. Januar 1950 (Bundesanzeiger
Nr, 33 vom 16. Februar 1950).

Diese Vorschriften sind teilweise aufgehoben oder durdr neuere
Regelungen ersetzt worden. Ein Teil der dort vorgesehenen Erhe-
bungen, insbesondere die Erhebungen über die Binnenfischerei

- mit Ausnahme der Bodenseefischerei -, wird nicht mehr als Bun-
desstatistik durchgeftihrt. Soweit die Bestimmungen noch fortgelten,
entsprechen sie in mancher Hinsicht nicht mehl den heutigen staats-
rechtlichen Anschauungen. Es ist daher erforderlich, die Redtts-
grundlagen für die Fischereistatistik zu erneuern und dabei an das
System des StatGes anzupassen.

Die Statistik soll, abgesehen von einigen Vereinfachungen, im
derzeitigen Umfang weitergeführt werden. Ihre Notwendigkeit er-
gibt sich aus del Bedeutung der Fischwirtschaft in der Gesamtwirt-
schaft der Bundesrepublik und insbesondere der Küstenländer. Unter
den Fisdrereinationen steht die Bundesrepublik in der Welt an 9.,
in Europa an 3. Stelle. Die internationale Fischereientwicklung ist
gekennzeichnet durch eine laufende Ausweitung der Fanggebiete in
den Weltmeeren. Hieraus ergibt sich eine ständig zunehmende in-
ternationale Verfl ectrtung der Belange aller Fischereinationen.

Die Fischereistatistik auf dem Gebiet der Seefischerei hat demzu-
folge die Aufgabe, für folgende Zwecke Unterlagen zu liefern:

1. Maßnahmen auf Grund des Fischgesetzes vom 31. August
1955 (BGBI. I S.567), insbesondere Versorgungsplan, Lieferver-
einbarungen, Einfuhrbeschränkungen,

2. meeresbiologisctre Forschung über die Erschließung und Nut-
zung lohnender Fanggebiete,

3. Interessenabstimmung im internationalen Bereidr,
4. Rationalisierung zur Sicherung der internationalen Wett-

bewerbsfähigkeit.
Für die unter Nr. 1 bis 3 angegebenen Zwecke ist die monatliche

Feststellung der Anlandungen notwendig. Da die Fischerei über-
wiegend von unberechenbaren Naturfaktoren abhängig ist (2. B.
Witterung, wechselnde Standorte und Größe der Fischsdrwärme),
kann weder auf Grund zurüd<liegender Erfahrungen noch durch die
jeweilige Einsatzplanung der Fischereiboote ein Uberblick über die
zu erwartenden Anlandungen gewonnen werden. Für den ange-
strebten jahreszeitlichen Mengenausgleich und die Marktstützung
im Rahmen des Fischgesetzes, durch weldre diese Unsidrerheiten
und Schwierigkeiten ausgeglichen werden sollen, sind daher kurz-
fristige Regulierungen notwendig. Sie sind nur möglich, wenn ein
genauer Uberblick über die jeweils zur Verfügung stehenden Ge-
samtfänge besteht.

Monatliche Erhebungsergebnisse werden außerdem für versdtie-
dene internationale Organisationen benötigt, an denen die Bundes-
republik beteiliqt ist (2, B. Internationales Ubereinkommen über die
Fischerei im Nordwestatlantik, Internationaler Rat für Meeresfor-
schung). Sie dienen dort als Grundlage Iür Entscheidungen über
Maßnahmen zur Erhaltung der Fischbestände,

Für die Bodenseefischerei bestehen internationale Verpflichtungen
für gemeinsame Fischereif örderungsmaßnahmen auf Grund der
>rUbereinkunft zwischen Baden, Bayern, Liechtenstein, Osterreidt,
der Schweiz und Württemberg betreffend die Anwendung gleich-
artiger Bestimmungen für die Fischerei im Bodensee vom 5. Julj
1893 - Bregenzer Abkommen -« (veröffentlicht im Badischen Ge-
setz- und Verordnungsbl. 1894 S. 135). Für die Durchführung dieser
Förderungsmaßnahmen ist eine monatliche Fischereistatistik uner-

läßlidr. Sie wird daher seit Jahrzehnten in allen Anliegerstaaten
durchgeführt.

IL Im einzelnen

§ 1 gibt den allgemeinen Gegensiand der Statistik an.

Zu§§2bis6
Die §§ 2 und 3 behandeln die Erfassung der Anlandungen der

Hochsee- und Küstenfischerei im Bundesgebiet, während § 4 ent-
spredrende Bestimmungen für die Auslandsanlandungen deutsdler
Fahrzeuge enthält. In § 5 werden die Meldungen der ausländisdren
Seefisdrereifahrzeuge über die Anlandungen im Bundesgebiet ge-
regelt. § 6 betrifft die Erfassung der Bodenseefisdrerei. In allen Para-
graphen ist der Umfang der Fisdrereistatistik durdl Angabe der zu
erfassenden Tatbestände abgegrenzt und jeweils der Kreis der Aus-
kunftspflichtigen festgelegt.

Zu§7
Die Fisdrereistatistik wird aus sachlichen und methodisdren Grün-

den zwectmäßig zentral aufbereitet. Eine Zrvischenaufbereitung in
den betroffenen Ländern wäre bei der geringen ZahI der Erhebungs-
stellen je Land u'enig rationell. Daher wird die Fischereistatistik
bereits seit ihrer Einführung im Jahre 1906 zentral durdrgeführt.
Diese Art der Durchführung soll beibehalten r,verden.

Zu§8
Zur Vereinfachung des Erhebungsverfahrens sollen die Erhebun-

gen dort, wo die Anlandungen über zentrale Absatzeinridrtungen
(2, B. Seefisdrmarktgesellschaften, Fischereigenossensdlaften) ver-
kauft werden oder sonstige örtliche Stellen für die Erfassung der
Fänge zur Verfügung stehen, auch künftig durdt sogenannte Er-
hebungsstellen erfolgen. Dieses Verfahren hat sidr bereits seit lan-
gem bewährt. Die für die zentrale Erfassung der Fangergebnisse ge-
eigneten örtlidren Stellen können mit ihrer Zustimmung vom Bun-
desminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten durdr Redrts-
verordnung zu Erhebungsstellen bestimmt werden.

Zu§9
Der vorliegende Gesetzentwurf enthält ein Mindestprogramm, das

nur die z. Z. als notwendig anerkannten Dauererhebungen nadl
§ 6 Abs. 1 Statces anordnet. § 9 soll klarstellen, daß die Bundes-
regierung neben den Erhebungen nach diesem Gesetz beredltigt ist,
ergänzende Erhebungen durch Redrtsverordnung nadl § 6 Abs.2
Statces anzuordnen, wenn die besonderen Voraussetzungen der
genannten Ermädrtigungsvorsdrrift erfüllt sind. Zrr Zeit sind zwar
solche Erhebungen nicht in Aussidlt genommen. Die vorsorglidle
Klarstellung der Redrtslage durch eine besondere Vorsdrrift ist je-
doch notwendig, weil der Bundesrat in seiner 185. Sitzung arn
29. November 1957 bei Behandlung der Verordnung über Nadt-
prüfungen der Viehzählung (BR-Drucks. Nr. 303/57) im Zusammen-
hang mit dem Viehzählungsgesetz vom 18. Juni 1956 (BGBI. I S.522)
die Anordnung ergänzender Erhebungen aufgrund von § 6 Abs. 2
StatGes für unzulässig gehalten hat. Entspredlende Vorsdrriften
über eine Ermädrtigung der Bundesregierung zum Erlaß ergänzender
Rechtsverordnungen sind bereits in das Gesetz über Bodennutzungs-
erhebung und Ernteberidrterstattung vom 3. Dezember 1958 (BGBI. I
S.895) und in das Gesetz zur Anderung des Viehzählungsgesetzes
vom 3. Dezember 1958 (BGBI. I S. 897) aufgenommen worden.

III. Kosten

Die Fisdrereistatistik gehört seit langem zum laufenden Arbeits-
programm des Statistisdren Bundesamtes. Die Mittel sind deshalb
im Haushalt bereits enthalten. Zusätzliche Haushaltsmittel werden
nicht benötigt.

Verordnung über eine Holzstatistik
Vom 15. Dezernber 19641)

Aufgrund des § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistik für Bun-
deszwecke vom 3. September 1953 (BGBI. I S. 1314), zuletzt geän-
dert durch das Zweite Gesetz zur Anderung des Gesetzes über die
Statistik für Bundeszwecke vom 15. Juli 1957 (BGBI. I S.721), ver-
ordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
In der Forst- und Holzwirtschaft werden Erhebungen als Bundes-

statistik durchgeführt,
r) Bundesanzeiger Nr. 235 vom 16. Dezember 1964 S. 1.

§2
Die Erhebungen erfassen folgende Sadtverhalte:

1 monatlidr
den Einschlag und die Veräußerung von Rohholz in Erzeuger-
betrieben,

2. vierteljährlidr
die Bestände und Bestandsveränderungen an Rohholz und an
Erzeugnissen der Holzbearbeitung in Bearbeitungsbetrieben.
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§3
Auskunf tspfl idrtig sind
1. für die Erhebungen nadl § 2 Nr. 1 die Leiter der Betriebe, die

Rohholz erzeugen,
2. für die Erhebungen nach § 2 Nr.2 die Leiter der Holzbearbei-

tungsbetriebe, wenn bei Sägewerken der jährliche Einschnitt
einschließlidr Lohnschnitt mindestens 1000 Festmeter, bei den
übrigen Betrieben die Zahl der Beschäftigten mindestens zehn
beträgt.

§4
Bei den Erhebungen trach § 2 Nr. 1 werden bis zu 10000 Erzeuger-

betriebe befragt. Die Ergebnisse der nicht belragten Betriebe werden
gesdrätzt.

§5
Die zuständige Landesbehörde leitet die Landesergebnisse der

Erhebungen nact § 2 Nr. 1 dem Bundesminister für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten zu.

§6
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (BGBI. I S. 1) in Verbindung mit § 17 Statces
auch im Land Berlin.

§7
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1965 in Kraft und am 31. De-

zember 1967 außer Krafl.

Bonn, den 15. Dezember 1964

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister f ür Ernährung,
Landwirtschaf t und Forsten

Schwarz

Begründungl)

L Seit 1949 wird eine Bundesstatistik über die Erzeugung und
Vorratshaltung an Rohholz und Holzhalbwaren durchgeführt.
In den meisten Ländern haben die Erhebungen bereits 1945 be-
gonnen. Nadr Ablauf der Ubergangsfrist des § 16 StatGes
wurde zur Durd:führung der Statistik die Verordnung über
eine Holzstatistik vom 22. Dezember 1959 (BAnz. Nr. 247
vom 24. Dezember 1959) erlassen. Diese Verordnung wurde
nadr Ablauf der dreijährigen Gültigkeitsdauer durch die Ver-
ordnung über eine Holzstatistik vom 30. Januar 1963 (BAnz.
Nr.23 vom 2. Februar 1963) ersetzt. Die Holzstatistik soll lang-
fristig durch ein Gesetz geregelt werden, das in der nächsten
Legislaturperiode eingebracht werden soll. Da die derzeit gel-
tende Verordnung am 31. Dezember 1964 außer Kraft tritt, muß
für die Ubergangszeit noch einmal eine Verordnung erlassen
werden.

Die Ergebnisse der Holzstatistik sind sowohl für die Be-
hörden des Bundes und der Länder als auch für die Wirtsdraft
eine unentbehrlidre Arbeitsgrundlage zur Beobadrtung der
Marktentwicklung. Sie dienen insbesondere

1. zur Aufstellung eines jährlichen Programms für den HoIz-
einschlag,

2. zur Feststellung des Verhältnisses der Erzeugung zur Nach-
frage, Vorratshaltung und Einfuhr,

3. zur fachlichen Vorbereitung handelspolitischer Entscheidun-
gen, insbesondere bei Handelsverträgen mit den Ost-
blockstaaten, die als Holzlieferanten zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen (bei Faserholz erreidren die Einfuhren aus
diesen Ländern bereits 51 0/o der Gesamteinfuhr, bei Gru-
benholz 400/0, bei Nadelsdrnittholz 31 0lo),

4. zur Erfüllung supranationaler und internationaler Verpflidr-
tungen, und zwar gegenüber der EWG, der OECD, der FAO
und der ECE.

Auf den Staatswald und den kommunalen Wald entfallen
zwei Drittel des gesamten Rohholzangebots inländischer Her-
kunft. Der Holzeinschlag in den öffentlidren Waldungen und
seine Steuerung sind deshalb für die gesamte Holzerzeugung
der Bundesrepublik von großer Bedeutung. Da etwa 40 0/o

des Holzbedarfs durdr Einfuhren gedeckt werden müssen, sind
Unterlagen über Erzeugung, Bestä[de und Bestandsverände-
rungen an Rohholz und Holzhalbwaren erforderlich, insbeson-
dere für die Planung der nidrt liberalisierten Einfuhren. Um
die Holzversorgung zu sichern, ist eine möglichst genaue
Kenntnis des Wirtschaftsablaufs notwendig. Die besonderen
Verhältnisse der Forst- und Holzwirtschaft bedingen in be-
stimmtem Umfang statistisdre Erhebungen, um die Bundes-
regierung in die Lage zu versetzen, den Warenablauf mit den
Mitteln der Wirtschaftspolitik (2. B. Handelsverträge, Zoll-
senkung, Ausfuhrkontrolle) zu beeinflussen, sowie um eine
ausreichende Markttransparenz zu schaffen und dadurdr den
beteiligten Wirtschafts- und Verbraucherkreisen ein markt-
gerechtes Verhalten zu ermöglichen.

Der Holzeinschlag (§ 2 Nr. 1) ist nicht über das ganze Jahr
hinweg kontinuierlich, sondern in den einzelnen Monaten nach
der Holzart, der Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte (Mangel

1) Bundesratsdrucksache Nr. 464 vom 22. Oktober 1964 (siehe Vorbemer-
kunq auf S. 145 oben).

im Frühjahr und Herbst wegen des Kräftebedarfs in der Land-
wirtschaft) und den Witterungsverhältnissen sehr unterschied-
lich. Die häufig auftretenden Katastrophen (2. B. Windwürfe,
Schneebrüctre, Insektenkalamitäten) führen in den betroffenen
Gebieten zu einem massiven Holzanfall, der durch Verminde-
rung des Einschlags in anderen Gebieten ausgeglichen werden
muß. Für diese Planungen, die die Länder in Zusammenarbeit
mit dem Bund vornehmen, werden stets neue statistisdre Un-
terlagen über den erfolgten Einschlag benötigt. Die derzeit
laufenden vierteljährlichen Erhebungen haben sich als nidrt
ausreichend erwiesen; vielmehr sind monatliche Erhebungen
notwendig, wie sie auch bis 1959 schon durchgeführt wurden.

Rohholz umfaßt folgende Sorten:
Stammholz (einschließlich Derbstangen und Schwellenholz),
Grubenholz (Grubenlanghol.z und Grubenkurzholz), Schicht-
nutzholz (geschichtetes Nutzholz in 1 oder 2 m Länge, ins-
besondere zur Herstellung von Zellstoff, Papier, Holzwolle,
Holzspanplatten und Holzfaserplatten) und Brennderbholz.

Für die Erhebungen nach § 2 Nr.2 reichen vierteljährlidre
Berichtszeiträume aus. Ais Bearbeitungsbetriebe werden erfaßt
die Hersteller von Leitungsmasten, Flolzschwellen, Schnittholz,
Furnieren, Sperrholz, Holzfaserplatten und Spanplatten.

Um den Einschlag und die Veräußerungen von Rohholz voll-
ständig zu erfassen, ist die Auskunftspflicht (§ 3 Nr. 1) für die
Erhebungen nach § 2 Nr. 1 auf die Leiter aller Betriebe, die
Rohholz erzeugen, ausgedehnt worden. Bei den Erhebungen
werden jedodr im Bundesgebiet höchstens 10000 Betriebe be-
fragt; für die übrigen Betriebe wird gesdrätzt (§ 4).

Um die Kosten der Erhebungen nach § 2 Nr. 2 möglichst
niedrig zu halten, wurde eine untere Grenze für die Auskunfts-
pflicht festgesetzt (§ 3 Nr.2).

Die Zuleitung der Landesergebnisse der Erhebungen nadl § 2Nr.1 an den Bundesminister für Ernährung, Landwirtsdraft
und Forsten (§ 5) entspricht der bisherigen Regelung. Die Lan-
desergebnisse der Erhebungen nach § 2 Nr. 2 sollen zukünftig
dem Statistischen Bundesamt übermittelt werden.

II. Durcü die Erhebungen nach § 2 Nr. 1 entstehen keine Haus-
haltskosten außer den Bearbeitungskosten, die jedoch unbe-
deutend sind, weil die Ergebnisse für die Staatsforsten als
Geschäftsstatistiken bei den obersten Landesbehörden anfallen
und weil die Bearbeitung der Statistik zum überwiegenden
Teil ohnehin in den Geschäftsgang gehört.

Die jährlidren Kosten der Erhebungen nach § 2 Nr. 2 werden wie
folgt geschätzt:

zusammen

in den Ländern

im Statistischen
Bundesamt . .. .

75 000 DM

15 000 DM

persönliche
Kosten

sächlidre
Kosten

58 000 DM

14 000 DM

17 000 DM

1 000 DM

-195-

insgesamt 72 000 DM 18 OOO DM 90 000 DM





Unternehmen und Arbeitsstätten (ohne Landwirtschaft)
Gesetz über Kostenstrukturstatistik (KoStrukStatG)

Vom 12. Mai 19591)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§1
In der gewerblichen Wirtsdraft sowie bei sonstigen Arbeitsstätten

(mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen Arbeitsstätten)
werden beginnend mit dem Jahre 1959 (1. Erhebungsjahr) jährlich
Kostenstrukturerhebungen als Bundesstatistik durchgeführt. Die Er-
hebungen erstrecken sich

f. im ersten Erhebungsjahr auf die Industrie (einschließlidr EIek-
trizitäts-, Gas- und \,Vasserversorqunq) und das Handwerk;

2. im zweiten Erhebungsjahr auf das Verkehrsgewerbe und die
übrigen unter den Nummern 1,3 und 4 nicht genannten Ar-
beitsstätten;

3. im dritten Erhebungsjahr auf den Großhandel (einschließlich
Verlagswesen) sowie das Handelsvertreter- und Handelsmak-
lergewerbe;

4. im vierten Erhebungsjahr auf den Einzelhandel sowie das
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe.

In den folgenden Jahren wiederholen sich die Erhebungen bei den
unter den Nummern 1 bis 4 bezeichneten Bereichen in der gleichen
Reihenfolge.

§2
Der Bundesminister für Wirtschaft kann zum Zweck einer zeit-

lichen Anpassung der Kostenstrukturerhebungen an andere sta-
tistische Erhebungen durch Rechtsverordnung die Reihenfolge der
Erhebungen bei den vier in § 1 bezeichneten Bereichen abändern.

§s
(1) Die Kostenstrukturerhebungen nach § 1 erfassen folgende Tat-

bestände:
1. den Wert

a) des steuerlichen und wirtschaftlichen Umsatzes,
b) des Warenbestandes,
c) der selbst erstellten Anlagen;

2. den Wert des Wareneingangs;
3. die Kosten, untergliedert nach Kostenarten;
4. die beschäftigten Personen.

(2) Bei Gruppen von Unternehmen und sonstigen Arbeitsstätten,
bei denen ihrer Art nach die unter Absatz 1 bezeichneten Tat-
bestände zur Beurteilung des Kostengefüges nicht ausreichen, wer-
den zusätzlidr Posten der Jahresbilanz (Anlagen, Außenstände,
Schulden) erfragt.

(3) Außer den in Absatz 1 und Absatz 2 bezeichneten Tatbestän-
den werden Angaben zur Kennzeichnung der Art der Unternehmen
und sonstigen Arbeitsstätten erhoben, die zu einer zutreffenden Be-
urteilung der statistischen Zuordnung erforderlidr sind.

§4
Die Angaben zu den in § 3 Abs, 1 und 2 bezeichneten Tatbestän-

den beziehen sich jeweils auf ein dem Erhebungsjahr vorangegan-
genes Kalenderjahr oder Geschäftsjahr.

§s
(1) Die Erteilung der Auskunft durch die Befragten zu den Er-

hebungen nach § 1 ist freiwillig im Sinne des § 7 Abs.2 des Gesetzes
über die Statistik für Bundeszwecke vom 3. September 1953 (BGBI. I
s. 1314).

(2) Die Erhebungen werden mit dem Ziel durdrgeführt, voD
5 vom Hundert der Gesamtzahl der Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft und sonstigen Arbeitsstätten (§ 1) für die einzelnen Wirt-
schaftszweige repräsentative Gesamtergebnisse zu erlangen.

§6
(1) Der Bundesminister für Wirtschaft kann für den Bereidt des

Saarlandes zur Gewinnung repräsentativer Landesergebnisse im Be-
nehmen mit der Regierung des Saarlandes durch Redrtsverordnun-
gen den Beginn, die Zeitfolge und den Umfang der Erhebungen ab-
weichend von den Vorschriften der §§ 1 und 5 Abs.2 regeln.

(2) Absatz 1 gilt für die Dauer von fünf Jahren nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes im Saarland (§ 9).

§7
Die Kostenstrukturstatistik wird vom Statistischen Bundesamt

durchgeführt.
§8

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § i3 Abs.1 des Dritten Uber-
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (BGBI. I S. 1) auch im Land
Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen
werden, gelten im Land Berlin nadt § 14 des Dritten Uberleitungs-
gese tz es,

§s
Dieses GeseLz gilt lm Saarland vom Ende der Ubergangszeit nadl

Artikel 3 des Saarvertrages vom 27. Oktober 1956 (BGBI. II
S. 1587) an.

§10
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 12. Mai 1959

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister für Wirtschaft
Ludwig Erhard

Begründung2)
A, Allgemeiner Tell

I. Die Bedeutung der Kostenstrukturstatistik in betrieblicher und
volkswirtschaf tlicher Sicht

Die amtliche Statistik im Bereidr der Wirtschaft ist vornehmlich
auf die statistisdre Messung der Leistungen (Produktion, Umsatz
usw.) ausgeridrtet. Statistiken, die den dafür erforderlichen Auf-
wand und dessen strukturelle Entwicklung zum Gegenstand haben,
gehören bisher nicht zum festen Bestandteil der für die Beobachtung
des Wirtschaftsablaufs in größerem Rahmen durchgeführten amt-
lidren Statistik. Der Grund dafür ist hauptsädrlich darin zu sehen,
daß siü der Wirtschaftsverlauf und das Marktgeschehen anhand
der Leistungen einfadrer ermitteln und schneller überschauen lassen
als anhand von Statistiken über den Aufwand. Die Ansicht, daß
damit aber nur Teilkenntnisse über die Zusammenhänge des Wirt-
sdraftsablaufs vermittelt werden können und daß die traditionellen
Unterrichtungen über Produktion und Umsatz einer Ergänzung durch
Kenntnisse über die Entwicklung der Kostenstruktur und der
Kostenrelationen bedürfen, um z. B. Maßnahmen der Wirtschafts-

,) BGBI. I vom l6.Mai 1959 S.245. - 2) Bundestagsdrucksache Nr.770 vom
5. Januar 1959 (siehe Vorbemerkung auf S. 145 oben).

politik und deren Nebenwirkungen in einer hochtechnisierten und
komplizierten Wirtschaft richtig erkennen und beurteilen zu kön'
nen, besteht schon seit längerer Zeit sowohl bei der Verwaltung
wie bei der Wirtsüaft.

Neben der Kenntnis der Kosten- und Preisrelationen für die ein-
zelnen Erzeugnisse gewinnt die Beobachtung dieser Zusammen-
hänge im Rahmen von Wirtschaftszweigen und ganzen Wirtschafts-
bereichen auch in der Wirtschaft immer mehr an Bedeutung. Ein
Uberblick über die Kostenstruktur in größerem Zusammenhang der
Wirtschaftszweige vermag den Unternehmen Anhaltspunkte über
die Entwlcklung der Wirtschaftlichkeit im ganzen und für die Bedeu-
tung der einzelnen Kostenfaktoren in der Produktion in Ansehung
der technischen Entwicklung zu geben. Die eigenen Betriebsver-
gleiche der Wirtschaft, die vorzugsweise für kleinere homogene Er-
zeugnisgruppen aufgestellt werden, gewinnen an Bedeutung, wenn
sich ihr Schema aufgrund von Kostenstrukturstatistiken in das Ge-
samtschema der Brandre einfügen läßt. Insbesondere für die mittel-
ständische gewerbliche Wirtschaft dürfte dabei die notwendige Klä-
rung ihrer Situation erleichtert werden, da in diesem Bereich
Sdrwierigkeiten in der Geschäftspolitik zum Teil von dem mangeln-
den Uberblick über die Kostenstruktur herrühren.
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Gesteigerte Bedeutung ist diesen durch Kostenstrukturerhebungen
zu vermiitelnden Kenntnissen lm Hinblick auf die Bildung wirt-
schaftlicher Zusammenschlüsse (Gemeinsamer Markt, Freihandels-
zone) zuzumessen für eine zutreffende Beurteilung der Lage der
deutschen Wirtschaftzweige im Vergleich zu denjenigen anderer
Länder, die z. T. bereits über Unterlagen dieser Art verfügen.

Für die Berechnung der Entstehung des Sozialprodukts und der
dafür geleisteten Beiträge der einzelnen Wirtschaftsbereiche bilden
Kostenstrukturstatistiken (in Verbindung mit den bestehcnden Um-
satzstatistiken) die wichtigste Grundlage. Die Beiträge der Wirt-
schaftsbereiche zum Sozialprodukt müssen durch Differenzbildung
ermittelt werden, indem von den addierten Bruttoproduktions-
werten (bzw. Gesamtleistungen) aller zu einem Wirtschaftsbereidr
gehörenden Unternehmen der Wert aller jener Waren und Dienst-
leistungen abgezogen wird, die die Unternehmen des betreffenden
Bereichi für laufende Produktionszwecke von anderen Unternehmen
gekauft und im Berichtszeitraum verbraucht haben (»Vorleistungen«
im Sinne der Sozialproduktsberechnung). Die verbleibende Diffe-
renz umfaßt die »Wertsdröpfung« des Bereichs (Löhne und Gehälter
einsdrließlictr Sozialleistungen, Fremdkapitalzinsen und Betriebs-
gewinn), die verbrauchsbedingten Abschreibungen und die indirek-
ten Steuern. Diese drei Bestandteile werden in der Sozialprodukts-
berechnung getrennt ausgewiesen, da mit ihrer Hilfe die üblichen
Sozialproduktsgrößen (Nettosozialprodukt zu Faktorkosten oder
Volkseinkommen, Nettosozialprodukt zu Marktpreisen, Brutto-
sozialprodukt zu Marktpreisen) gebildet werden.

Aus der Summe der Beiträge der Wirtschaftsbereiche ergibt sidt
ein zusammengefaßtes Bild der Entstehung des Sozialprodukts im
Produktionsprozeß. Die Berechnung ftihrt nicht nur zu Angaben über
die Höhe und Entwicklung des gesamten Sozialprodukts; sie zeigt
vielmehr auch die Bedeutung der einzelnen Wirtschaftsbereiche im
Rahmen des Ganzen und dre Unterschiede in der Entwicklung dieser
Bereiche. Sie bietet ferner gewisse Anhaltspunkte für Fragen der
Einkomme nsvert e i lung.

Sozialprodukts- bzw. Volkseinkommenszahlen und von ihnen ab-
geleitete Produktivitätsmeßziffern werden für viele Zwed{e der staat-
lichenWlrtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik gebraucht, so z. B. für die
laufende Beobachtung der gesamtwirtschaf tlichen Entwicklung durdr
das Bundeswirtsdraftsministerium, die Bundesbank usw., für die Be-
urteilung der Auswirkungen finanzpolitischer Maßnahmen auf den
Wirtschaftsablauf und als Grundlage für Steuervorausschätzungen
durch clas Bundesfinanzministerium, als gesetzlich festgelegte Unter-
lage für die Anpassung der Renten an die Entwicklung des Volks-
einkommens usw. durdr das Bundesarbeitsministerium und den
Sozialbeirat, als Maßstab für einen Vergleich der Wirtschaftskraft
der Bundesländer durch Bundes- und LänderminisLerien usw Auch
die internationalen Organisaiionen, wie der Europäisdre Wirtsdraf ts-
rat (OEEC), die Montan-Union (EGKS) und neuerdings die Euro-
päische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), brauchen in starkem Maße
Sozialprodukts- und Produktivitätszahlen und auf ihnen aufgebaute
Vorausschätzungen als Unterlage frir einen Vergleich der wirtschaft-
lichen Lage und der wlrtschaftlichen EntwicklDg ihrer Mitglieds-
länder.

II. Aufbau und AnIage der Kostenstrukturstatistik
Für die Sozialproduktsberechnungen muß eine ausreidtende Zahl

von laufenden Statistiken zur Verfügung stehen, um aktuelle, me-
thodisch vergleidrbare und zuverlässige Ergebnisse zu erlangen.
Auf die Bedeutung von Kostenstrukturerhebungen ist in diesem Zu-
sammenhang bereits hingewiesen worden. Die erste und bisher
einzige Kosfenstrukturerhebung in der Nachkriegszeit (durdrgeführt
aufgrund des Volkszählungsgesetzes 1959, BGBI. S. 335) hat Daten
für 1950 erbracht. Der Wert der bisher lediglich durdr Fortschrei-
bung gewonnenen Ergebnisse ist inzwischen recht zweifelhaft
geworden. Die Kostenrelationen können sich im Laufe der Zeit
ändern, weil sich die Zusammensetzung der Produktion (des Sorti-
ments usw.), die Produktionsmethoden, der Kapitaleinsatz usw.
ändern und weil sich die Preise iür die einzelnen Kostenbestand-
terle unterschiedlich entwickeln. Mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf sollen Kostenstrukturerhebungen in regelmäßigem Turnus als
dauernder Bestandteil der allgemeinen Wirtschaftsstatistik einge-
führt werden. Die Erhebungen sollen, um die Wirtschaft so wenig
wie möglich zu belasten, auf repräsentativer Grundlage in der
Weise durthgeführt werden, daß der gleidre Bereich in der Regel nur
alle 4 Jahre einmal befragt wird. Innerhalb der 4 Jahre sollen
die Erhebungen in den Bereichen jeweils nacheinander stattfinden,
urn eine gleichmäßige Arbeitsverteilung bei der erhebenden Stelle
zu erzielen und die Lieferung aktueller Ergebnisse zu ermöglidren
(§ 1). Der Gesetzentwurf sieht eine Ermächtigung für den Bundes-
minister für Wirtschaft vor, die Reihenfolge der Erhebungen bel den
einzelnen Bereichen im Bedarfsfall durch Rechtsverordnung den
technischen und sachlichen Erfordernissen anzupassen (§ 2).

Die Kostenstrukturerhebungen erstrecken sich auf Nachweisungen
über den Wert des steuerlichen und wirtschaftlichen Umsatzes, des
Warenbestandes und der selbsterstellten Anlagen, über den Wert
des Wareneingangs und über die Kosten, die nadr Kostenarten un-
tergliedert werden (§ 3 Abs. 1), also auf Angaben, die sich aus der
Buchhaltung entnehmen lassen, sowie auf die beschäftigten Per-
sonen. In Bereichen, in denen es notwendig ist, Posten der Jahres-
bilanz zur Beurteilung der Kostenstruktur heranzuziehen, sollen
auch diese erfragt werden (§ 3 Abs. 2).

Die Kostenstrukturerhebungen sollen wie schon im Jahre 1950
nadr dem Prinzip der Freiwilligkeit durchgeführt werden. Das leb-

hafte Interesse der Wirtschaft an den Kostenstrukturuntersuchungen
läßt eine ausreichende Beteiligung erwarten, um den für notwendi.g
gehaltenen Repräsentationsgrad von etwa 5 vom Hundert der Ge-
samtzahl der in § 1 bezeichneten Unternehmen und sonstigen Ar-
beitsstätten zu erreichen (§ 5).

In Anbetradrt der kleinen Zahl der jährlich anfallenden Er-
hebungsbogen und im Hinblck auf die Notwendigkeit einer einheit-
lictren Klärung von Zweifelsfragen, die wegen der Schlvierigkeit der
Materie und der Unterschiedlidrkeit des betrieblidren Redlnungs-
wesens bei der Prüfung der Erhebungsbogen auftreten können, ist
eine zentrale Durdrführung der Kostenstrukturstatistik durch das
Statistische Bundesamt vorgesehen (§ 6).

B. Besonderer Teil
Zu§1

In § I wird die Statistik angeordnet; dabei'w-erden die Bereidre in
ihrer fachlichen Abgrenzung und in der Reihenfolge festgelegt, in
der die Kostenstrukturerhebungen durchgeführt werden. Im Regel-
fall wird der jeweilige Bereich nur alle 4 Jahre zu den Erhebungen
herangezogen. Die 4 Bereiche setzen sich so zusammen, daß von
Jahr zu Jahr eine möglidrst gleichmäßige Arbeitsverteilung bei der
erhebenden Stelle (§ 6) erzielt wird.

Im ersten 4-Jahres-Turnus w-erden nur diejenigen Teile des Ver-
kehrsgewerbes (§ 1 Nr.2) zur Kostenstrukturstatistik herangezogen,
die nicht durch die für 1959 vorgesehene besondere »Statistik der
Kosten und Leistungen im Griterverkehr mit Kraftfahrzeugen, mit
Binnenschiffen und mit Eisenbahnen« erfaßt wcrden.

Zu§3
In § 3 werden die durch die Kostenstrukturerhebungen zu erfas-

senden statistischen Tatbestände in der bei statistisdlen Gesetzen
rLblichen Weise im Rahmen festgelegt.

Die Angaben über den steuerlichen Umsatz (§ 3 Abs. 1 Nr, 1 Budr-
stabe a) werden gebraucht, um die Ergebnisse der auf sdlmaler
repräsentativer Basis beruhenden Kostenstrukturstatistiken mit
Hilfe der jährlidren totalen Umsatzsteuerstatistiken auf Gesamt-
ergebnisse heraufschätzen zu können.

Die Angaben über den wirtschaftlichen Umsatz, über die Verände-
rungen der Bestände an eigenen Erzeugnissen und über die selbst'
erstellten Anlagen (§ 3 Abs. I Nr. 1 Buchstabe a bis c) dienen dazu,
den Bruttoproduktionswert (bzw. die Gesamtleistung) zu erredtnen
Der wirtschaftliche Umsatz wird den Verhältnissen des jeweiligen
Wirtsdraf tsbereidls entsprechend aufgegliedert, da sidt hieraus
wichtige Aufsdrlüsse für die KostensLruktur ergeben.

Der Wareneingang (§ 3 Abs. 1 Nr. 2) wird im allgemeinen nur in
den Bereichen erhoben, in denen der Materialverbrauch bzw.
'Wareneinsatz nidrt direkt erfragt werden kann, sondern aus lÄ/aren-
eingang und Veränderungen der Bestände an Rohstoffen usw. und
Handelsware ermittelt werden muß.

Die Kosten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3) werden nach Kostenarten gegliedert,
z. B. nadr Stof{verbrauch und umgesetzter Handelsware, Verbrauctr
von Brenn- und Treibstoffen, Energie u. dgl,, Instandhaltungskosten,
Mieten, Pachten, Personalkosten, Steuern (soweit sie Kosten sind),
Absdrreibungen usw. Wo es im Hinblick auf den Verwendungs-
zwed< der Ergebnisse oder aus erhebungstedrnischen Gründen (2. B.
zum Zwed<e der Prüfung der Angaben) erforderlidr ist, werden die
aufgeführten Kostenarten nodt weiter unterteilt, so z. B' die Per-
sonalkosten in Löhne, Gehälter, gesetzlidre Sozialkosten, übrige
Sozialkosten. Bei der Gliederung nach Kostenarten wird auf die
Eigenart der Wirtsdraftsbereictre und die Besonderheiten des be-
trieblichen Redrnungswesens Rüd<sicht genommen.

Angaben über die beschäftigten Personen (§ 3 Abs. 1 Nr.4) wer-
den zur Beurteilung der Personalkosten und für die Bildung wich-
tiger Beziehungszahlen (Produktivitätszahlen, Umsatz je Besdtäf-
tigten usw.) benötigt.

Posten der Jahresbilanz (§ 3 Abs. 2), bei denen es sich im wesent-
lidren um Angaben über Anlagen, Außenstände und Schulden han-
delt, werden nur bei solchen WirtschafLsbereichen erfragt, bei denen
es für eine zutreffende Beurteilung der Kostenstruktur notwen-
dig ist.

Zu§5
Der Repräsentationsgrad von durchsdrnittlidl 5 vom Hundert der

Gesamtzahl aller in § 1 bezeidlneten Unternehmen und sonstigen
Arbeitsstätten ist je nadr den sadrlidren Erfordernissen in den ein-
zelnen Wirtsdtaftszweigen und Umsatzgrößenklassen untersdriedlich.
So müssen z. B. in Bercichen mit uneinheitlidrer Kostenstruktur ver-
hältnismäßig mehr Unternehmen erfaßt werden als in Bereidlen mit
überwiegend einheitlicher Kostengestaltung. Um die notwendige
Zahl brauchbar beant\sorteter Fraqebogen zu erhalten - bei der
Freiwilligkeit der Erhebungen (§ 5 Abs.2) und der untersdriedlichen
Qualität des betrieblidlen Redtnungswesens ist erfahrungsgemäß
mit größeren Ausfällen zu redtnen -, soll im Bedarfsfall eine grö-
ßere Zahl von Unternehmen (hödrstens 15 vom Hundert der Gesamt-
zahl) zur Teilnahme an der Erhebung aufgefordert t'erden.

C. Kostenberechnung

An neuen Ausgaben entstehen für die Kostenstrukturstatistik
nadr Berechnung des Statistischen Bundesamts einmalige Aufwen-
dungen in Höhe von 160000DM und laufende Aufwendungen in
Höhe von jährlich 100000 DM. Die Kosten trägt der Bund,

-198-



Industrie und Handwerk
Gesetz über die Allgemeine Statistik in der Industrie und im Bauhauptgewerbe

Vom 15. Juli 19571)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§1
In der Industrie und im Bauhauptgewerbe werden statistische Er-

hebungen als Bundesstatistik durdrgeführt.

§2
Auskunltspfl ichtig sind :

1. Gruppe 1

Alle Betriebe der Industrie und des Bergbaus mit Ausnahme
der Betriebe der Bauindustrie und der Unternehmen der
öffentlichen Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung.

2. Gruppe 2

Alle Betriebe des Bauhauptgewerbes.

§3
(i) Bei höchstens 70000 der nach §2 Nr.1 auskunftspflichtigen

Betriebe erfassen die Erhebungen folgende Tatbestände:

I. monatlidr
1. die Beschäftigten,
2. die Arbeitsstunden,
3. die Bruttolohn- und Bruttogehaltssumtnen,
4. den Umsatz,
5. den Verbrauch, den Zugang und den Bestand an Brenn-

stoffen,
6. die Erzeugung, die Gewinnung, den Bezug, die Abgabe

und den Verbrauch von Elektrizität und von Gas,
7. die Produktion naci einer für die Industriegruppen

repräsentativen Auswahl von höchstens 700 Waren oder
Warengruppen;

II. vierteljährlich
1. die Gesamtproduktion nach Waren,
2. die Reparatur-, Montage- und Lohnveredelungsarbeiten;

III. alle zwei Jahre
1. die Gewinnung, den Anfall, den Bezug, die Abgabe, den

Gebrauch und den Verbrauch von Wasser,
2. den Anfall, die Behandlung und den Verbieib des Ab-

wassers,

(2) Bei den übrigen nach § 2 Nr. 1 auskunftspflichtigen Betrieben
erfassen die Erhebungen jährlich folgende Tatbestände:

1. die Beschäftigten,
2. den Umsatz.

§4
(1) Bei höchstens 20000 der nach §2 Nr.2 auskunftspflichtigen

Betriebe erfassen die Erhebungen folgende Tatbestände:

I. monatlich
1. die Beschäftigten,
2. die Arbeitsstunden,
3. die Bruttolohn- und Bruttogehaltssummen,
4. den Umsatz;

II. jährlich

1. die Geräteausstattung,
2. die Forderungen aus betrieblichen Leistungen und Lie-

ferungen.
1) Bctsl. I vom 18. Juli 1957 S.720.

(2) Bei den übrigen nach § 2 Nr.2 auskunftspflichtigen Betrieben
erfassen die Erhebungen einmal jährlich die in Absatz 1 Ziff. I und II
bezeichneten Tatbestände.

§5
Außer den in §§ 3 und 4 bezeichneten Tatbeständen werden An-

gaben zur Kennzeichnung des tsetriebes erhoben, die zu einer zu-
treffenden Beurteilung der MeldepflichI und der statistischen Zuord-
nung der Betriebe erforderlich sind.

§6
Die Erhebungsvordrucke sind der erhebenden Stelle zu den auf

den Vordrucken bezeichneten Berichtsterminen einzureichen.

§7
(1) Die Weiterleitung von Einzelangaben nach § 12 Abs.2 des

Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke (Statces) vom 3. Sep-
tember 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314) durch die erhebenden Be-
hörden an die für die Wirtschaft zuständige oberste Bundes- und
Landesbehörde ohne Nennung des Namens des Auskunftspflichtigen
ist zugelassen.

(2) Die Weiterleitung von Einzelangaben unter Nennung des
Namens des Auskunftspflichtigen an die in Absatz 1 bezeichnete
Behörde ist auf Anforderung in Einzelfällen zulässig. Bei der An-
forderung sind die Tatbestände nach §§ 3 und 4, über die Auskunft
gefordert wird, zu bezeichnen. Der betro{Jene Auskunftspflichtige ist
unverzüglich von der Weiterleitung der Einzelangaben unter An-
gabe des Zwecks der Anforderung zu unterrlchten.

(3) Abweichend von den Vorschriften der Absätze 1 und 2 gilt
für das Land Berlin folgende Regelung:

Die Weiterleitung von Einzelangaben nach § 12 Abs. 2 des Ge-
setzes über dieStatistik fürBundeszwecke an die fachlich zuständige
oberste Bundes- und Landesbehörde ist zugelassen.

§8
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin.

§e
Dieses Gesetz gilt im Saarland vom Ende der Ubergangszeit nach

Artikel 3 des Saarvertragcs vom 27. Oktobor 1956 (Bundesgesetzbl. II
S. 1587) an.

§10

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. Die
Bestimmung in § 4 Abs. 1 Zitf.lI Nr. 2 tritt drei Jahre nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt

Das vorstehende Geselz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 15. Juli 1957

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Blücher

Der Bundesminister für Wirtschaf t
Ludwig Erhard
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Begründung 1)

L Rechtsgrundlage
Die nach dem Jahre 1945 zunädrst in den einzelnen Besatzungs-

gebieten wieder aufgenommenen vielgestaltigen Statistiken in der
industrie und im Bauhauptgewerbe sind in der Bundesrepublik zu
einem einheitlichen und rationellen Erhebungssystem zusammen-
gefaßt worden, das der allgemeinen und fachlichen Unterrichtung
über die konjunkturelle, saisonale und strukturelle Entwicklung dei
Industrie- und Bauwirtschaf t dient.

In seinen Ursprüngen geht das industrie- und baustatistisdre Er-
hebungssystem auf Statistiken zurück, die in weniger einheitlicher
Form sdron seit der Jahrhundertwende im ehemaligen Reichsgebietlür Zwed<e der Wirtsdraftsbeobachtung und - besonders was die
Produktionsstatistiken anbelangt - für die fadrlichen Aufgaben der
Handelspolitik (Vorbereitung der Handelsvertragsverhandlungen
usw.) entwid<elt wurden.

Eine einheitlidre Redrtsgrundlage erhielt die Industrie- und Bau-
statistik erst in der Nadrkriegszeit durch die aufGrund desGesetzes
über die Errichtung eines Statistischen Amtes des Vereinigten Wirt-
sdraftsgebietes vom 21. Januar 1948 (WiGBl. S.19) in der Fassung
des Gesetzes vom 19. Januar 1949 (WiGBl. S. 9) erlassene »Gemein-
same Anordnung der Verwaltung des Vereinigten Wirtsdrafts-
gebietes zur Durchführung von Statistiken« vom 1. Juni 1949 (Offent-
licher Anzeiger für das Vereinigte Wirtsdraftsgebiet Nr. 50 vom
25. Juni 1949). Durch die Veror<inung über die Erstreckung von Redrt
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes auf dem Gebiet
der Statistik auf die Länder Baden, Rheinland-Pfalz, Württemberg-
Hohenzollern und den bayerischen Kreis Lindau vom 31. März 1950
(Bundesgesetzbl. S.81) haben das genannte Gesetz sowie die »Ge-
meinsame Anordnung« Geltung für das gesamte Gebiet der Bundes-
republik erhalten.

Nadt § 16 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke vom
3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314) in der Fassung vom
8. August 1955 (Bundesgesetzbl. I S,507) muß für die Allgemeine
Statistik in der Industrie und im Bauhauptgewerbe bis zum 25. Sep-
tember 1957 eine den Vorschriften des genannten Gesetzes entspre-
chende neue gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Der vor-
liegende Gesetzentwurf soll demgemäß den im wesentlichen unver-
änderten Fortbestand dieser Statistik ermöglidren. Dabei geht der
Entwurf von der Absicht aus, die Statistik durch dieses Gesetz in
einem Umfang zu regeln, der auf lange Sidrt als Standard der all-
gemeinen statistischen Beobachtung der wirtschaftlichen Entwid(-
Iung im Industrie- und Bausektor gilt. Spezialstatistiken über
andere Tatbestände bleiben ebenso wie weitergehend spezialisierte
Fachstatistiken auf einzelnen Teilgebieten der Industrie einer Rege-
lung durch besondere Rechtsvorschriften vorbehalten. Zur Unter-
scheidung von soldren Spezialstatistiken wird das im vorliegenden
Gesetz geregelte wirtschaftsstatistische Erhebungsprogramm als
Allgemeine Statistik in der Industrie und im Bauhauptgewerbe be-
zeidlnet.

Il.BedeutunsrroYr.orl""llir,Allsemeinenlndustrie-

Der Aufbau der Allgemeinen Statistik in der Industrie und im
Bauhauptgewerbe entspricht einem Gesamtplan, der in diesem
größten Bereich innerhalb der deutschen Wirtschaft, auf den nahezu
45 v. H. der in der Wirtschaf t beschäftigten Arbeitskräfte entfallen
und der etwa 52 v. H. des Nettosozialprodukts der Bundesrepublik
aufbringt, ein einheitlich ausgerichtetes Instrumentarium der Wirt-
schaftsbeobachtung sdrafft, das unter geringstmöglidrem Kostenauf-
wand bei der Verwaltung und bei der Wirtsdraft die Entwicklung
dieses Bereidres sowohl in den großen Zusammenhängen im Rah-
men der Volkswirtschaft wie audr in seinen Teilbereidren bis zu
den einzelnen Produktionszweigen erkennen läßt.

Die Verwaltung erhält damit die Unterlagen, die es ihr ermög-
lichen, den Wirtschaftsablauf in der Industrie und im Bauhaupt-
gewerbe laufend zu verfolgen, Störungen oder Diskrepanzen in
der Entwidrlung frühzeitig zu erkennen und die Wirtsdlafts- uDd
Handelspolitik den Erfordernissen der sozialen Marktwirtsdlaft an-
zupassen. Die Unternehmungen selber können an Hand der Ergeb-
nisse dieser Statistik den Stand ihrer eigenen Entvrid.lung im Rah-
men ihrer Branche und in größeren Zusammenhängen erkennen,
ihre Produktionsgestaltung nach der Marktlage ausridrten und
Erkenntnisse für die Förderung ihrer Produktivität sdröpfen.

Für die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit liefert die
Statistik wichtige Arbeitsunterlagen.

Diesen vielseitigen Aufgaben entspredrend setzt sidr die All-
gemeine Statistik in der Industrie und im Bauhauptgewerbe aus
einem System monatlicher und vierteljährlidrer Erhebungen zu-
sammen, die durdr Jahreserhebungen ergänzt werden.

1. Monatlich erfassen die Industriestatistik (Industriebericht) und
die Baustatistik (Baubericht) die Bewegung der Arbeitskräfte, die
gezahlten Lohn- und Gehaltssummen, die aufgewendeten Arbeits-
stunden und den Umsatz. Besonderes Augenmerk ridttet sie ferner
auf eine monatlidre Unterridrtung über die Brennstoff-, Elektrizitäts-
und Gasversorgung der Industriebetriebe, die im größeren Zusam-
menhang wichtige Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung der
verschiedenen Energieträger liefert und bei festen Brennstoffen zu-
1) Bundestagsdrucksacte Nr.3056vom 4. Januar 1957 (siehe Vorbemerkutrg

auf S.145 oben).

gleich den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl für die Beobachtung des gemeinsamen Marktes Rechnung
trägt.

2. Monatlidr ermittelt die Industriestatistik ferner in Form einer
Eilmeldung zum Industrieberidrt (Produktions-Eilberidrt) für eine
repräsentative Auswahl widrtiger Industrieerzeugnisse (2. Z. elwa
600 Waren oder Gruppen von Waren) frühzeitige Angaben über den
Produktionsausstoß. Diese dienen in erster Linie zur Berechnung des
Index der industriellen Produktion und ermögliöen eine sdtnelleglobale Unterridrtung über die Entwid<lungstendenzen der in-
dustriellen Produktion.

3. Vierteljährlidr unterridrtet die industrielle Produktionsstatistik
(vierteljährlidrer Produktionsberidrt) in einer durch die fachlichen
Bedürfnisse der Handelspolitik bestimmten vollständigen waren-
mäßigen Gliederung über die industrielle Produktion nach mengen-
und wertmäßigen Größen. Ursprünglidr mit dem monatlidlen Indu-
strieberidrt verbunden, ist diese Produktionsstatistik erst nach der
Währungsreform aus Gründen der Verwaltungsvereinfadrung auf
die vierteljährlidre Periodizität umgestellt worden, die sldr unter
den gegenwärtigen Verhältnissen und audr auf weitere Sicht als
zweckmäßig erwiesen hat. Sie dient, wie sdron die um die Jahr-
hundertwende im Deutsdren Reidt eingerichteten amtlichen Produk-
tionserhebungen, der fachlidren Unterridrtung der Wirtschaftsver-
waltyng über die produktionswirtschaftlidren Zusammenhänge für
handelspolitisdle Zwed<e (Vorbereitung von Handelsvertragsver-
handlungen, Zollpolitik usw.) und bildet gleichzeitig für die Indu-
striewirtsdraft, sowohl bei den Organisationen wie bei den einzel-
nen Unternehmutrgen, eine besonders widltige Unterridrtungsquelle
für die Gestaltung ihrer Produktionspolitik und ihrer Marktbeobadr-
tung.

Die vorstehend besdrriebene Monats- und Vierteljahresstatistikin der Industrie und im Bauhauptgewerbe bildet das Kernstüd< der
laufenden Wirtschaftsbeobachtung in diesen Bereichen, Im Interesse
einer schnellen Unterridrtung und aus Gründen der Kostenersparnis
u'erden z, Z, Klein- und Kleinstbetriebe von der Monats- und Vier-
teljahresstatistik ausgenommeD mit dem Ergebnis, daß die laufende
Statistik auf etwa 55000 Industriebetriebe (ohne Bauindustrie) und
etwa 17000 Betriebe des Bauhauptgewerbes im Bundesgebiet ein-
schließlidr Berlin (West) besdrränkt wird, Das sind etwa 55 v. H.
der insgesamt z. Z. vorhandenen Industriebetriebe und rd. 25 v. H.
aller Betriebe des Bauhauptgewerbes.

Um jedoch den Gesamtüberblid< über die Entu'id<lung der Inrlu-strie und des Bauhauptgewerbes sowie die Kontrolle über den
Erfassungsgrad der laufenden Statistik zu behalten, werden die kurz-
fristigen Statistiken durdr jährlich einmal durdrzuführende Erhebun-
gen in zwei Ridrtungen ergänzt:

-L Bei den der Monatsberidrterstattung unterliegenden Betrieben
werden jährlich einmal Tatbestände erfragt, deren Erfassung zur
Beurteilung der wirtschaftlichen Entwid<lung zwar wiötig isi, auf
deren monatlidre Feststellung aber aus Gründen der Vereinfadrung
verzidrtet werden kann.

Neben Angaben zur Evidenthaltung der Erhebungskarteien (all-
gemeine Betriebsmerkmale) handelt es sich dabei in der Industrie
um Feststellungen über die Zusammensetzung der Belegsdraften
(für sozialpolitisdre Zwedre) und um Unterlagen über die Wasser-
versorgung der Betriebe, deren Kenntnis im Zusammenhang mit
den allgemeinen Problemen der Wasserwirtschaft ein dringendes
Anliegen der Bundesverwaltung und der Länderverwaltungön auf
Iange Sidrt darstellt, im Bauhauptgewerbe um Angaben über die
Geräteausstattung, die über die Kapazitätsentwicklung dieses Wirt-
sdraftszweiges für die wirtsdraftspolitischen Zielsetzungen lang-
f ristig bedeutungsvolle Aufsdrlüsse vermitteln.

2. Uber die Masse der durdr die Monatsstatistik nicht erfaßten
Klein- und Kleinstbetriebe der Industrie und des Bauhauptgewerbes
erbringt eine jährlich einmal durdrgeführte Erhebung einfächer Art
lediglich Angaben über die Beschäftigtenzahl und den Umsatz; bei
den bauhauptgewerblidren Betrieben erstredrt sie sich auch auf die
geleisteten Arbeiterstunden, die Lohn- und Gehaltssummen und die
Baugeräteausstattung.

III. Aufbau des Gesetzes
In den §§ 1 und 2 wird der Gesamtumfang der Allgemeinen Sta-

tistik in der Industrie und im Bauhauptgewerbe im Hinblid< auf den
Kreis der dafür Auskunftsverpflidtteten in seinem Rahmen fest-
gelegt.

Als Betriebe des Bauhauptgewerbes im Sinne des §
ohne Rüd<sidrt auf ihre Beiriebsgröße sowie auf ihre
zur Industrie oder zum Handwerk:

1. die Betriebe des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaus, der Zimmerei
und Dachded<erei;

2. die Spezialbetriebe für Brunnen- und Pumpenbau, Tiefbohrun-
gen, Sdrornstein-, Feuerungs-, Industrieofen- und Isolierbau
sowie für Abbruch;

3. die Betriebe des Verputzer-, Stukkateur- und Gipsergewerbes.
Als Betriebe im Sinne des § 2 Nr. 2 gelten auch Arbeitsgemein-

sdraften. Die Teilung des § 2 in die Nr. 1 und 2 ist notwendig, da
bei einheitlidrer Grundkonzeption der gesamten in diesem Gesetz
geregelteD Statistik die in den folgenden s§ 3 und 4 zu treffenden

2 Nr. 2 gelten
Zugehörigkeit
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Regelungen im einzelnen für Industriebetriebe (§ 3) und für Betriebe
des Bauhauptgewerbes (§ 4) aus sachlichen Gründen sowohl nach
der Periodizität der Erhebungen v'ie nadr der Art der Fragestellung
zum Teil voneinander abweichen.

In den §§ 3 und 4 werden die durch die Statistik zu erfassenden
Tatbestände bestimmt und der Kreis der Befragten im einzelnen
festgelegt.

Den in der Begründung zu § 7 StatGes dargelegten Grundsätzen
entsprechend werden die zu erfassenden Tatbestände im Rahmen
festgelegt, um dem Rechtsschutzbedürfnis der Auskunftsverpflich-
teten zu genügen.

Die §§ 5 und 6 enthalten ergänzende Vorschriften zu den Rege-
lungen in den §§ 3 und 4.

Die Vorschrift in § 5 soll es ermöglidren, außer den in den §§ 3
und 4 bezeichneten zahlenmäßig zu erfassenden Tatbeständen auch
Betriebsmerkmale in den Erhebungen zu erfragen, wie die Zu-
gehörigkeit zu wirtschaftlichen Organisationen, die Charakterisie-
rung des Betriebs als Vertriebenenbetrieb und die Art des Produk-
tionsprogramms bei solchen Betrieben, deren Produktion nicht nach
Art und Menge erfaßt wird (vgl. § 3 Abs. 2).

Die Vorsdrrift in § 6 ermöglicht es, die für die einzelnen TeiI-
gebiete der Industrie- und Baustatistik unterschiedlichen Einsende-
fristen der Erhebungsvordrucke den Erfordernissen der amtlichen
Unterrichtung und den Auskunftsmöglichkeiten der Befragten in
terminlidrer Hinsicht anzupassen.

Der § 7 regelt im Hinblick auf die Vorschriften in § 12 StatGes die
Handhabung der Geheimhaltungsbestimmungen für die Industrie-
und Baustatistik.

Erhebung gemäß:

§3 Abs. 1-I. 1. bis6. .....
§ 3 Abs. I -1. 7.

§ 3 Abs. I -II. .

§3 Abs. l-IIL")
§34bs.2......
§4Abs. 1-I...
§ 4 Abs. 1- II. und § 4 Abs.2

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1

Das Gesetz über die allgemeine Statistik in der Industrie und im
Bauhauptgewerbe vom 15. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S.720) wird
wie folgt ergänzt:

Dem § 7 wird folgender Absatz 4 angefügt:
»(4) Einzelangaben über die Zahl der Beschäftigten (§ 3 Abs. 1

I. Nr.1) können ohne Nennung des Namens des Auskunfts-
pflichtigen weitergeleitet werden an
1. Dienststellen des Bundes und der Länder,
2. sonstige zur Erfüilung einer Verwaltungsaufgabe heran-

gezogene Stellen und Personen,
die von der für die Wirtschaft zuständigen obersten Bundes-
oder Landesbehörde bestimmt werden. Eine Weiterleitung an
die in Nummer 2 bezeichneten Stellen und Personen ist nur
zulässig, wenn die Geheimhaltung nach § 12 Abs.1 und 4 des
Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke gewährleistet
ist.«

Die Vorschrift in Absatz 1 soll die schon bisher für den Dienst-
gebrauch uneingeschränkt zulässige Weiterleitung der tabellarischen
Ergebnisse der Produktionsstatistik an das BMW ermöglichen, auch
wenn die Tabellen infolge der weitergehenden Aufspaltung der
Tabellenpositionen in gewissen Fällen Zahlenangaben enthalten,
die sich nur auI eine Firma beziehen, ohne daß dabei der Name des
Auskunftspflichtigen sichtbar gemacht wird.

Mit der Vorschrift in Absatz 2 wird das bei der Industrie- und
Baustatistik bisher auf der Verordnung über Auskunftspflicht vom
13. JuIi 1923 (Reichsgesetzbl. I S.723) beruhende Auskunftsrecht der
fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden abgelöst
und nadr Maßgabe der Vorschrift in § 12 Abs.2 StatGes geregelt.
Die Vorschrift sieht eine Einschränkung auf besondere EinzelfäIle
vor, wobei die Tatbestände, über die Auskunft gefordert wird,
außerdem ausdrücklich bezeichnet werden sollen.

Die Unterrichtung über Angaben einzelner Betriebe hinsidttlich
Beschäftigung, Produktion, Inland- und Auslandumsatz, Energiever-
brauch usw. dient den obersten Wirtschaftsbehörden zur Erfüllung
der ihnen obliegenden Aufgaben bei der Förderung der Wirtschaft.
Derartige Unterlagen bilden für diese Behörden die einzige Unter-
richtungsquelle über fachliche und regionale Auswirkungen der all-
gemeinan wirtschaftlichen Entwicklung auf die induslriellen Unter-
nehmungen, die vor allem für die Beurteilung der Entwicklung der
Kapazitäten oder Produktionsprogramme, bei der Außenhandels-
betreuung, bei Maßnahmen für Notstands- und Grenzgebiete Be-
deutung hat.

IV. Kosten der Statistik
Die Kosten der in diesem Gesetz geregelten Statistik ergeben sich

nach dem Stande des Jahres 1955 in Annäherungswerten aus der
nachf ol genden Ubersicht :

4 830 s 639

*) In Verbindung mit jährlich einmaligen weiter untergliederLen Fragestellungen gemäß § 3 Abs. 1 Ziff, I Nr. 1

Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und im BauhauPtgewerbe

Vom 26. APril 1961 1)

InsgesamL

in 1000 DM

2 597
997
790
211
227
50s

Artikel 2

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-
Ieitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) aucir im
Ipnd Berlin.

Artikel3
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft,

Die verfassungsmäßigen Redrte des Bundesrates sind gewahrt
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 26. April 1961

Der BundesPräsident
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister für Wirtschaf t
Ludwig Erhard
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Begründung2)

Zur ErfüIlung von Verwaltungsaufgaben, insbesondere audt für
Raumlorschung und Landesplanung, besteht ein dringendes Er-
fordernis, die Besdräftigtenzahl von Industriebetrieben in weit-
gehender regionalerGliederung (Kreise,Gemeinden) den in Betracht
kommenden Stellen und Personen zur Verfügung stellen zu können.

I BGBI. I vom 4. Mai 1961 S. 477, - 2) Bundestagsdrud(sache Nr. 2202
vom 8. Noyember 1960 (siehe Vorbemerkung auf S. 145 oben).

Obwohl es sich bei den Beschäftigtenzahlen um einen Tatbestand
handelt, der mehr oder weniger offenkundig ist, konnten nach § 7
Abs. 1 und 2 des Gesetzes solche Unterlagen bisher nicht an alle in
Betracht kommenden Stellen weitergeleitet werden. Mit der Ein-
fügung des neuen Absatzes 4 soll diesem Anliegen Rechnung ge-
tragen werden, das sich im Rahmen des Grundgedankens des § 1?.

Abs. 2 StatGes hält,

201 -

Bundeskosten
im Rechnungsjahr

1 954/55

in 1000 DM

Länderkosten
im Rechnungsjahr

1954/s5

in 1000 DM

t57
317
240
2t

45
))

440
680
550
190
220
460
290

2
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Zweites Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und im Bauhauptgewerbe

Yom24.April 19631)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen;

Artikel 1

Das Gesetz über die Allgemeine Statistik rn der Industrie und im
Bauhauptgewerbe vom 15. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S.720), ge-
ändert durch das Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die All-
gemeine Statistik in der Industrie und im Bauhauptgewerbe vom
26. April 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 477), wird wie folgt geändert:

1. Nach § 1 wird folgender § 1 a eingefügt:
»§ 1a

(1) Die Erhebunqen erstred<en sictr auf
1. a) die Unternehmen der Industrie und des Bergbaus und

ihre einzelnen Betriebe mit Ausnahme der Unterneh-
men der Bauindustrie (§§ 3 und 3 a),

b) die industriellen und bergbaulichen Betriebe in an-
deren Unternehmen (§§ 3 und 3 a Abs. 2);

2, a) die Unternehmen des Bauhauptgewerbes und ihre ein-
zelnen Betriebe (§§ 4 und 4 a),

b) die Betriebe des Bauhauptgewerbes in anderen Unter-
nehmen (§ 4).

(2) Die Erhebungen erstrecten sich nicht auf Unternehmen
der öffentlichen ElektriziLäts-, Gas- und Wasserversorgung.«

2. § 2 erhält folgende Fassung:

,§ 2

Auskunftspflidrtig sind die Inhaber der in § 1 a Abs. 1 be-
zeichneten Unternehmen. «

3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 erhält der Eingangssatz folgende Fassung:

»Die Erhebungen erfassen bei höchstens 70000 industriellen
und bergbaulichen Betrieben (§ 1 a Abs. 1 Nr. 1) folgende
Tatbestände: «.

b) In Absatz 2 erhält der Eingangssatz folgende Fassung:
»Die Erhebungen erfassen bei den übrigen industriellen und
bergbaulidren Betrieben (§ 1 a Abs. 1 Nr. 1) jährlidt fot-
gende Tatbestände:«.

4. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:

»§ 3a
(1) Die Erhebungen erfassen bei höchstens 55000 Unterneh-

men der Industrie und des Bergbaus (§ 1 a Abs. 1 Nr. 1 Budt-
stabe a) jährlich folgende Tatbestände;

1. die Beschäftigten an fünf Stichtagen,
2. den Umsatz,

\/ 3. den Wert der Lieferungen und Leistungen an örtlich
^ getrennte Betriebe des gleichen Unternehmens.
(2) Die Erhebungen erfassen bei höchstens 57000 Unterneh-

men der Industrie und des Bergbaus sowie anderen Unter-
nehmen mit industriellen und bergbaulichen Betrieben für die
Unternehmen der Industrie und dcs Bergbaus (§ 1 a Abs. 1

Nr. 1 Buchstabe a), für die einzelnen Betriebe der UnterDehmen
der Industrie und des Bergbaus (§ 1 a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a),
für die industriellen und bergbaulichen Betriebe in anderen
Unternehmen (§ 1 a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) im Jahre 1963 für
das vorangegangene Kalenderlahr oder Gesdläftsjahr folgende
Tatbestände:

1. die Bruttolohn- und Bruttogehaltssummen,
2. den Wert der eingegangenen und der verbraudtten

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe einsdrließlidt fertig
bezogener Einbauteile, Energie und Handelsware ein-

1, schließlich der Bezüge von örtlich getrennten Be-.\ tri"ben des gleichen Unternehmens,
3. den Wert der Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebs-

stoffen einschließlidr fertig bezogener Einbauteile
und Handelsware sowie an selbsthergestellten fer-
tigen und halbfertigen Erzeugnissen am Anfang und
am Ende des Beridrtsjahres,

. 4. den mengenmäßigen Bezug und Verbraudr an Treib-
s toffen,

5. den Wert der von anderen Unteruehmen und Be-
trieben ausgeführten Lohnarbeiten,

6. den Wert der neu und gebraucht erworbenen, der
von anderen Betrieben des gleichen Unternehmens
bezogenen und der selbsterstellten Sadranlagen,

7. den Wert der verkauften Sachanlagen.
(3) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundes-

rates in drei- bis fünfjährigen Abständen durdr Redrtsverord-
nung eine Wiederholung der Erhebungen nach Absatz 2 an-
ordnen.«

5, § 4 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 erhält der Eingangssatz folgende Fassung;

»Die Erhebungen erfassen bei l.röchstens 20000 Betrieben
des Bauhauptgewerbes (§ 1 a Abs. 1 Nr. 2) folgende Tat-
bestände:«.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
»(2) Die Erhebungen erfassen bei den übrigen Betrieben
des Bauhauptgewerbes (§ 1 a Abs. 1 Nr. 2) jährlidr die in
Absatz 1 genannten Tatbestände.«

6. Nadr § 4 wird folgender § 4a eingefügt:

»§ 4a
(1) Die Erhebungen erfassen bei höchsLens 18000 Unterneh-

men des Bauhauptgewerbes (§ 1 a Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a) für
die Unternehmen folgender Tatbestände :

I. jährlidr
1. die Bescääftigten an fünf Stichtagcn,
2. den Umsatz;

II. im Jahre 1963 für das vorangegangene Kalenderjahr
oder Gesdräftsjahr
1. die Bruttolohn- und Bruttogehaltssummen,
2. den Wert der eingegangenen Roh-, Hilfs- und

BetriebsstofJe einschließlich fertig bezogener Ein-
bauteile, Energie und Handelsware,

3. den mengenmäßigen Bezug an Energie und Treib-
stoffen,

4. den Wert der von anderen Unternehmen und Be-
trieben ausgef ührten Lohnarbeiten,

5. den Wert der neu und gebraucht errvorbenen und
der selbsterstellten Sachanlagen,

6. den Wert der verkauf Len Sadranlagen.
(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundes-

rates in drei- bis fünfjährigen Abstanden durdr Rcdrtsverord-
nung eine Wiederholung der Erhebungen nach Absatz I Ziff .II
anordnen. «

7. § 5 erhält folgende Fassung:
,§ 5

Außer den in §§3,3a,4 und 4a bezeidrneten Tatbeständen
werden Angaben zur Kennzeichnung der Unternehmen und Be-
triebe erhoben, die für die Prüfung der Auskunftspflidtt und
der statistischen Zuordnung erfordcrlich sind.,,

Artikel2
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin. Redrtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Uber-
leitungsgesetzes.

Artikel3
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Vcrkündung rn Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 24. April 1963

Der Bundespräsident
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister f ür Wirtschaf t
Ludwig Erhard

-202-

1) BGBI. I vom 27. April 1963 S.202.



Begründungr)

I. Allgemeines
Die Allgemeine Statistik in der Industrie und im Bauhaupt-

gewerbe bezieht sich z.Z, a:uf die industriellen Betriebe als eigent-
liche Produktionsstätten. Im Laufe der Zeit hat sich jedoch gezeigt,
daß für bestimmte wirtschaftspolitische Probleme - insbesondere
für Untersuchungen über die Konzentrationsvorgänge in der
Wirtschaft und für Mittelstandsfragen - Zahlenunterlagen auch
für industrielle Unternehmen benötigt werden. Deshalb sollen sich
die Erhebungen nach dem Gesetz über die Allgemeine Statistik in
der Industrie und im Bauhauptgewerbe in Zukunft auch auf die
Unternehmen als solche erstrecken und sich nicht wie bisher auf die
Betriebe im Sinne von örtlich getrennt liegenden industriellen Pro-
duktionsstätten beschränken. Es ist vorgesehen, für die industriellen
Unternehmen über das bisherige Fragebogenprogramm der Statistik
hinaus jährlich einmal die Umsätze und für 5 Stichtage die Zahl der
Beschäftigten zu erf assen.

Das Schwergewicht der Statistik in der Industrie und im Bau-
hauptgewerbe liegt zur Zeit auf der Seite der Produktion bzw. des
Umsatzes, während Fragen nach dem Materialaufwand auf die Ener-
gie besdrränkt sind. Zur Ermittlung der eigenen Nettoleistung
(Nettoproduktionswert) der Industrieunternehmen und -betriebe
müssen von den laufend erfaßten Produktions- bzw. Umsatzwerten
die Materialaufwendungen, die von anderer Seite bezogen worden
sind, abgesetzt werden. Entsprechende Fragen wurden bisher in der
Industrie für 1950 und 1954 erhoben. Die Nettoproduktionswerte
sind für bestimmte Untersuchungen, insbesondere im Zusammen-
hang mit einer eventuellen Umsatzsteuerreform, der Konzentration
usw. bedeutsam, Außerclem werden diese Angaben zur Ermittlung
und Uberprüfung der Gewichtung des Produktionsindex benötigt.
Sie dienen ebenfalls als Unterlage bei Berechnungen im Rahmen der
Volkswirtschaf tlichen Gesamtrechnung. Da sich das Verhältnis
zwisdren Produktion und Materialaufwand kurzfristig nur wenig
verändert, erscheint eine Erfassung der Materialaufwendungen in
Abständen von 3 bis 5 Jahren ausreichend, '$rie es im vorliegenden
Entwurf vorgesehen ist.

Die Investitionen in der Industrie sind f ür das weitere Wirt-
schaftswachstum in der Bundesrepublik von ausschlaggebender Be-
deutung. Zusammen mit der Erfassung der Materialaufwendungen
sollen daher alle 3 bis 5 Jahre ebenfalls die Investitionen in der
Industrie und im Bauhauptgewerbe erfragt werden, da bisher eine
amtlidre Statistik hierüber noch nicht vorhanden ist. Mit diesen
Unterlagen wird erstmalig ein umf assender Uberblick über die
Struktur der Investitionen in der Industrie und im Bauhauptgewerbe
gewonnen. Darüber hinaus dienen die Ergebnisse zur Verbesserung
der Berechnung der Investitionen im Rahmen der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung.

Mit dem Entwurf des Ergänzungsgesetzes werden gleidtzeitig die
Anforderungen der Kommission der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft hinsidrtlich eines einheitlichen industriellen Zensus
für das Jahr 1962 abgeded<t. Eine vergleichbare Erhebung über die
Struktur der Industrien der Mitgliedsländer der EWG ist dringend
notwendig, um die Probleme der weiteren Integration der Wirt-
schaften der Mitgliedsländer übersehen zu können. Das Anforde-
rungsschreiben des Präsidenten der Kommission der EWG bezieht
sich zunächst nur auf die Erhebung für 1962, obgleich die EWG
bereits plant, diese Statistik in etwa fünfjährigemTurnus zu wieder-
holen. Im vorliegenden Entwurf ist audr aus diesem Grulde vor-
gesehen, den Drei- bis Fünf-Jahres-Turnus der Erhebung ggf. einer
späteren Anforderung seitens der EWG anpassen zu können.

II. Begründung im einzelnen
Zu§1a

Die Einfügung dieser Vorschrift ist erforderlich, da Angaben so-
wohl für die Gesamtunternehmen als auch für die einzelnen örtlidr
getrennt liegenden Produktionsstätten (Betriebe) erfragt werden
sollen.
Zu§3

In der Einleitung zu § 3 wird klargestellt, daß sich die hier ge-
regelte Erhebung wie bisher nur auf die einzelnen industriellen und

bergbaulichen Betriebe erstreckt und nicht auf die Gesamtunter-
nehmen der Industrie und des Bergbaus.

Zu § 3a Abs. l
Dieser Absatz regelt die jährliche Befragung der Tatbestände für

die Gesamtunternehmen der Industrie und des Bergbaus.
Die direkte Erfassung der Tatbestände für das Gesamtunternehmen

ist arbeitsmäßig einfadrer und kostenmäßig billiger als eine Zu-
sammenstellung der nach § 3 erfaßten Teilergebnisse für einzelne
örtlidr getrennt liegende Produktionsstätten und ihre Ergänzung
um die Angaben nichtindustrieller Teile der Unternehmen.

Sonstige Unternehmen mit industriellen BeLrieben werden für das
Gesamtunternehmen nicht befragt.

Zu § 3a Abs.2
Die Erfassung der hier angeordneten Tatbestände soll sowohl für

die Gesamtunternehmen der Industrie und des Bergbaus erfolgen
als auctr für die einzelnen industriellen und bergbaulichen Betriebe
im Sinne von örtlich getrennt liegenden Produktionsstätten. Unter.
nehmen der Industrie und des Bergbaus sollen sowohl Angaben
für das Gesamtunternehmen liefern als auch für die einzelnen indu-
striellen und bergbaulicüen Betriebe. Bei sonstigen Unternehmen
mit industriellen und bergbaulichen Betrieben werden nur Angaben
für die industriellen und bergbaulidren Betriebe gefordert.

Zu§4
In der Einleitung zu § 4 wird klargestellt, daß sich diese Erhebung

wie bisher nur auf die Betriebe des Bauhauptgewerbes erstreckt und
nicht auf die Gesamtunternehmen.

Zu § 4a
Bei der Erfassung der hier angeordneten Tatbestände sollen die

Angaben nur für das Gesamtunternehmen erfaßt werden, nicht aber
für die einzelnen Betriebe.

III.
Die Durchführung des oben genannten Gesetzes wird nach einer

Sdrätzung des Statistischen Bundesamtes für die sich auf das Jahr
1962 beziehenden Erhebungen folgende Kosten erfordern:

Industrie
einschließlidr
Bauindustrie

in Millionen DM

Länder
persönliche Kosten
sächliche Kosten ..

insgesamt . .

,),
0,8

3,0

Bund
persönlidre Kosten
sächliche Kosten . .

insgesamt ..

Bund und Länder
persönliche Kosten
sächliche Kosten ..

insgesamt ,.

1,25
0,32

1,57

3,45
1,12

4,57

Gesetz über die Allgemeine Statistik in der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft und die Durchführung
des Europäischen Industriezensus in der Versorgungswirtschaft

Vom2[.April 1963'P)

4,2 0,37

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende
Gesetz beschlossen:

§1
In der Elektrizitäts- und Gaswirtschait, bei Unternehmen der

öffentlichen Wasserversorgung sowie bei Fcrnheizwerken wird eine

Dundestagsdrucksache Nr. 878 yom 8, Januar 1963 (siehe Vorbemerkung
S. 145 obetr). - 'z) BGBI. I vom 27. April 1963 S. 204.

Bundesstatistik durchgeführt. Die Statistik erstreckt sich auch auf
die Unternehmen, die nur teilweise oder im Nebenbetrieb Elektri-
zität, Gas, Ivl/asser oder ll/ärme erzeugen, gewinnen, umwandeln
oder abgeben.

§2
Auskunftspflichtig sind die Inhaber von Unternehmen, die An-

lagen zur Erzeugung oder zur Abgabe von Elektrizität oder zur Er-
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Industrie
ohne

Bauindustrie

2,0
0,7

Bauindustrie

0,2
0,1

0,3

0,05
0,02

,7

1,2
0,3

1,5

aa

1,0

0,07

0,25
0,12

,)
auf



zeugung, Gewinnung, Umwandlung, Speicherung oder Abgabe von
Gas oder zur Gewinnung, Speicherung oder Abgabe von Wasser
oder zur Abgabe von Wärme besitzen.

§3
(1) Bei Unternehmen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung er-

faßt die SLatistik folgende Tatbestände:

L monatlich
l, die Erzeugung, den Bezug und die Abgabe von Elektrizität,
2. die Ein- und Ausfuhr von Elektrizität,
3. die Leistung und die Belastung der Anlagen zur Erzeugung,

zum Bezug und zur Abgabe von Elektrizität und von
Wärme,

4. den Bezug und den Verbrauch von Brennstoffen und deren
Bestand,

5. die Vorräte an Speicherwasser für die Erzeugung von Elek-
trizi tä t;

IL jährlich

1. den Umsatz,
2. die Abgabe von Elektrizität,
3. den Wert der ein- und ausgeführten Elektrizität,
4, dic Abgabe von lMärme,
5. die Beschäftigten, die Arbeitsstunden, die Bruttolohn- und

B ruttogehaltssummen,
6. den Wert der Investitionen.

(2) Bei den übrigen Unternehmen, die Anlagen zur Erzeugung von
Elektrizität besitzen, erfaßt die Statistik folgende Tatbestände:

j ährli ctr

1. den Umsatz,
2. die Erzeugung, den Bezug und die Abgabe von Elektrizität,
3. die Leistung und die Belastung der Anlagen zur Erzeugung,

zum Bezug und zur Abgabe von Elektrizität,
4. den Verbrauch von und den Bestand an Brennstoffen für die

Erzeugung von Elektrizität,
5. die Beschäftigten in den unter Nummer 3 bezeichneten An-

1agen,
6. den Wert der Investitionen.

§4
Bei Unternehmen, in denen brennbare Gase durch Erzeugung, Ge-

winnung oder auf andere Weise anfallen, umgewandelt oder gespei-
chert werden, und bei Unternehmen, von denen brennbare Gase
abgegeben werden, erfaßt die Statistik folgende Tatbestände:

I. monatlich

1. das Aufkommen, die Umwandlung, die Speiöerung, die
Verwendung und die Abgabe von Gas,

2. die Ein- und Ausfuhr von Gas,
3. das Aufkommen, die Verwendung r.rnd die Abgabe von

Koks und Nebenprodukten sowie deren Bestände,
4. den Bezug und die Verwendung von Einsatzstoffen zur Er-

zeugung und Umwandlung von Gas sowie deren Bestände;

IL jährlich

1. den Umsatz,
2. die Abgabe von Gas,
3. die Leistung der Anlhgen zur Erzeugung, Gewinnung, Um-

wandlung und Speiöerung von Gas,
4. die nachgewiesenen gewinnbaren Vorräte an Erdgas und

Erdölgas,
5. die Beschäftigten, die Arbeitsstunden, die Bruttolohn- und

B ru tto g e h al ts summen,
6, den Wert der Investitionen.

§5
(1) Bei den Unternehmen nach §§ 3 und 4 werden im Jahre 1963

für das vorangegangene Kalenderjahr oder Geschäftsjahr außerdem
folgende Tatbestände erfaßt:

l. der Wert der eingegangenen und der verbrauchten Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie und Handelsware,

2. der Wert der Bestände an Roh-, Hilfs- und BeLriebsstoffen
und Handelsware sowie an selbsthergestellten fertigen und
halbfertigen Erzeugnissen am Anfang und am Ende des Be-
richtsj ahres,

3. der Wert der verkauf ten Sachanlagen.

(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates
in drei- bis fünfjährigen Abständen durch Rechtsverordnung eine
Wiederholung der Erhebungen nach Absatz 1 anordnen,

§6
(1) Bei höchstens 1 200 Unternehmen der öffentlichen Wasserver-

sorgung und bei den Fernheizwerken werden im Jahre 1963 für das
vorangegangene Kalenderjahr oder Geschäftsjahr folgende Tat-
bestände erfaßt:

1. der Umsatz,

2. der Wert der eingegangenen und der verbrauchten Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie und Handelsware,

3. der Wert der Bestände an Roh-, Hilfs- unC Betriebsstoffen
und Handelsware sowie an selbsthergestellten fertigen und
halbfertigen Erzeugnissen am Anfang und am Ende des Be-
richtsj ahres,

4, der mengenmäßige Verbrauch von Treibstoffen,
5. der Verbrauch von Elektrizität,
6. die Beschäftigten, die Bruttolohn- und Bruttogehalts-

summen,

7. der Wert der Investitionen,
8. der Wert der verkauften Sachanlagen.

(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates
in drei- bis fünfjährigen Abständen durdL Rechtsverordnung eine
Wiederholung der Erhebungen nach Absatz 1 anordnen.

§7
(1) Die Auskünfte zu den Erhebungen nactr §§ 3 bis 6 sind auf

Verlangen gesondert für die einzelnen Betriebsteile der Unter-
nehmen zu erteilen:

(2) Die Meldungen nach §§ 3 und 4 sind der für die Elektrizitäts-
und Gaswirtschaft zuständigen obersten Landesbehörde oder der
von der Landesregierung bestimmten Stellen einzureichen.

§8
Außer den in §§ 3 bis 6 bezeictrneten Tatbeständen werden An-

gaben zur Kennzeichnung der Unternehmen erhoben, die für die
Prüfung der Auskunftspflicht und der statistischen Zuordnung er-
forderliö sind.

§e
Der Bundesminister für Wirtschaft wird ermächtigt, bei den Er-

hebungen nach §§ 3 und 4 durctr Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates die Bericirtszeiträume zu verlängern und die Tat-
bestände zu begrenzen.

§10
Soweit die nach diesem Gesetz zu erfassenden Tatbestände be-

reits auf Grund des Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der
Industrie und im Bauhauptgewerbe vom 15. Juli 1957 (Bundesgesetz-
bl. I S. 720), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur ErgAn-
zung des Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und im Bauhauptgewerbe vom 24. April 1963 (Bundesgesetzbl. I
S. 202), oder auf Grund des Gesetzes über Statistiken der Rohstoff-
und Produktionswirtsctraf t einzelner Wirtschaftszweige vom I 1. No-
vember 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 842) erhoben werden, entfällt die
Erhebung nach diesem Gesetz.

§ 11

Die Statistiken nactr § 3 Abs. 2 und § 4 werden vom Statistischen
Bundesamt aufbereitet. § 9 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistik für
Bundeszwed<e vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314),
zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Anderung des Ge-
setzcs über die Statistik für Bundeszwecke vom 15. Juli 1957 (Bun-
desgesetzbl. I S. 721), bleibt unberührt.

§12
Die Weiterleitung von Einzelansaben nach § 12 Abs.2 des Ge-

setzes über die Statistik für Bundeszwed<e durch die erhebenden
Behörden an den Bundesminister für Wirtschaft und an die für die
Elektrizitäts- und Gaswirtsctraft sowie für die öffentliche Wasser-
versorgung zuständigen obersten Landesbehörden ist zugelassen.
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§13
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten

Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch
im Land Berlin. Redttsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Uber-
leitung sgesetzes.

§14
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Statistik in der Elektri-
zitäts- und Gaswirtschaft vom 6. November 1962 (Bundesanzeiger
Nr. 215 vom 13. November 1962) außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 24. April 1963

Der Bundespräsident
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister f ür Wirtschaf t

Ludwig Erhard

Begründung 1)

I.

Die Statistik der Elektrizitäts- und Gaswirtsdraft dient der Be-
schaffung von Unterlagen über das Ausmaß der elektrizitäts- und
gaswirtschaftlichen Versorgung sowie über ihre Entwicklung im
Rahmen der Gesamtwirtschaft. Sie ermöglicht in entscheidendem
Maße den Aufsichtsbehörden in Bund und Ländern die Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben, Auch ist ohne diese Unterlagen eine laufende
Mitarbeit der Bundesregierung bei den internationalen Einrichtun-
gen nicht denkbar.

Art und Umiang der Statistik wurden bei der Durchführung der
Verordnung über die Statistik in der Elektrizitäts- und Gaswirt-
schaft vom 10. Dezember 1959 (Bundesanzeiger Nr.241 vom 16. De-
zember 1959) geklärt. Diese Statistik muß jetzt auf eine endgültige
Rechtsgrundlage gestellt werden.

Die Tatbestände, die in der genannten Verordnung aufgeführt
sind, können im wesentlichen übernommen werden.

Ferner mußte bei der Aufstellung der Tatbestände den stati-
stischen Anforderungen für die Durchführung von elektrizitäts- oder
gasstatistischen Arbeiten, die von den internationalen Organisa-
tionen - Montanunion, ECE, OECD usv. - gestellt wurden, Redr-
nung getragen werden.

Durch die neu hinzugefügte Vorschrift in § 9 soll die Möglichkeit
gegeben werden, je nach den wirtschaftlichen Erfordernissen für
die Erhebung einzelner Tatbestände auch iängere Erfassungszeit-
räume festzusetzen oder die Erhebung einzelner Tatbestände auf
bes [immte Unternehmen zu begrenzen.

Zur Vermeidung von Doppelerhebungen ist in § 10 vorgesehen,
daß die Erhebung nach diesem Gesetz entfälIt, soweit die zu er-
fassenden Tatbestände bereits auf Grund des Gesetzes über die
Allgemeine Statistik in der Industrie und im Bauhauptgewerbe oder
auf Grund des Gesetzes über Statistiken der Rohstoff- und Produk-
Lionswirtschaft einzelner Wirtschaftszweige erhoben werden.

Für die Gaswirtschaft machten es die Anforderungen, die seitens
der internationalen Gremien an die Gasstatistik gestellt werden,
erforderlidr, die Erfassung der Tatbestände auf alle brennbaren
Gase auszudehnen. Durch den Zusatz des Wortes »brennbare« soll
ausdrüdrlich dokumentiert werden, daß andere Gasarten nicht zu
dem Erfassungsbereidr gehören. Dabei sollen jedoch nur diejenigen
brennbaren Gase erfaßt werden, die hinsichtlidr der Gasmenge oder
der Zahl der versorgten Abnehmer von energiewirtschaftlicher Be-
deutung sind. Die Trennung in »öffentliche« und in »sonstige« Gas-
wirtschaft, die die genannte Verordnung vorsieht, ist fallengelassen
worden. Sie ist nicht notwendig und irreführend, da

a) eine einwandfreie Definition der Unternehmen, die zur so-
genannten öffentlichen Gaswirtsdraft gehören, in der Praxis
große Schwierigkeiten bereitete,

Auf Grund des § 9 des Gesetzes über d.ie Allgemeine Statistik in
der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft und die Durdrführung des
Europäischen Industriezensus in der Versorgungswirtschaft vom
24. April 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 204) wird mit Zustimmung des
Bundesrates verordnet :

§1
Folgende Statistiken nach § 4 I des Gesetzes werden einmal jähr-

lich durchgeführt:
1. die Statistik nach § 4I Nr. 1 für Klärgas mit Ausnahme des

von den Gasversorgungsunternehmen bezogenen Klärgases;
r) Bundestagsdrucksadre Nr. 877 vom B. Januar 1963 (siehe Vorbemcrkung

auf S.145 oben), - 
2) Bundesanzeiger Nr.85 vom L Mai 1964 S.1.

wird; es wird hier nur nach Gasarten unterschieden.
Im Hinblidr auf eine in Krisenzeiten notwendige Unterrichtung

über die Bevorratung der Unternehmen wurde die Frage nach dem
Bezug und dem Bestand an Einsatzstoffen auf alle zur Gaserzeugung
verwendeten Einsatzstoffe ausgedehnt.

§ 11 Satz 2 dient zur Klarstellung.
Mit dem Gesetzentwurf werden gleichzeitig die Anforderungen

der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für einen
umfassenden einheitlichen Industriezensus 1962 abgedeckt, da der
Bereich der Energie- und Wasserversorgung nach der Abgrenzung
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur Industrie zählt. Hier-
bei handelt es sich im wesentlichen um Angaben, die zur Ermittlung
des Nettoproduktionswertes der t)nternehmen notwendig sind. In
Angleichung an den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Ergänzung
des Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der industrie und im
Bauhauptgewerbe sollen diese Fragen in einem drei- bis fünf-
jährigen Turnus erhoben werden. Da die EWG plant, den Industrie-
zensus in fünfjährigem Turnus zu wiederholen, ist im vorliegenden
Gesetzentwurf vorgesehen, daß der Drei- bis Fünf-Jahres-Turnus der
Erhebung gegebenenfalls einer späteren Anforderung seitens der
Europäischen Wirtschaf tsgemeinschaf t angepaßt werden kann.

b) die Terminologie
nationalen und

Die Durchführung
Schätzung des Statis
lionen DM erfordern;

Länder
persönliche Kosten
sächliche Kosten . .

der öffentlichen Gaswirtschaft in der inter-
supranationalen Statistik nicht verwendet

II.
des obengenannten Gesetzes wird nadt einer
tischen Bundesamtes folgende Kosten in Mil-

0,216
0,108

insgesamt

Bund

0,324

0,066
0,028

persönliche Kosten
sächliche Kosten

insgesamt

Bund und Länder
persönlidre Kosten
sächliche Kosten . .

0,094

0,282
0,136

insgesamt

Verordnung
zur Durchführung des Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der Elektrizitäts- und Gaswirtschait

und die Durchführung des Europäischen Industriezensus in der Versorgungswirtschait
Vom 30. April 19642)

0,418

2. die Statistik nadr § 4 I Nrn. 1 und 4 für industriell erzeugtes
Generatorgas, soweit es nicht in Kokereien und Gaswerken
sowie bei Ferngasgesellsdraften anfäIli.

§2
Folgende Statistiken nacä § 4 des Gesetzes werden nicht durch-

geführt:
1. die Statistik nach § 4 I Nr. 2 für Klärgas, Gichtgas, Grubengas

und Generatorgas;
2. die Statistik nach § 4 I Nr. 3 für Generatorgas;
3. die Statistik nach § 4 I Nrn.3 und 4 für Erdgas, Erdölgas, Flüs-

siggas, Raffinerierestgas, Klärgas, Gichtgas und Grubengasi
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4. die Statistik nach § 4 Ii Nrn. 3, 5 und 6 für Erdölgas, Flüssig
gas, Raffinerierestoas, Klärgas, Gichtgas und Grubengas.

§3
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Jaluar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 13
des Gesetzes über die Allgemeine Statistlk in der Elektrizitats- und
Gas'wirtschaft und die Durdrführung des Europäisdren Industrie-
zensus in der Versorgungswirtsdraft auch im Land Berlin.

§4
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Bonn, den 30. April 1964

Der Bundesminister für Wirtschaf t
Schmücker

Begründung 1)

Zu § I Nr. l:
Klärgas ist größenordnungsmäßig ftir die Gaswirtschaft von unter-

geordneter Bedeutunq, so daß eine jährlidte Meldung der Klär-
werke genügt.

Zu§1Nr.2:
Für industriell erzeugtes Generatorgas, soweit es nidrt in Koke-

reien und Gaswerken sowie bei Ferngasgesellsdraften anfällt, ist
eine jährlidre Erhebung ausreichend, da dieses Gas die Sicherstel-
lung der allgemeinen Gasversorgung nicht beeinflußt.

Zu § 2 Nr. 1:
Bei Klärqas, Gichtgas, Grubengas und Generatorgas entfällt die

Ein- und Ausfuhr.

Zu § 2 Nr.2:
Bei Generatorgas fallen Nebenprodukte nicht an.

Auf Grund des § 6 Abs,2 des Gesetzes über die Statistik Iür Bun-
deszwecke (StatGes) vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I
S, 1314), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Anderung des
Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke vom 15. Juli 1957
(Bundesgesetzbl.I 5.721), verordnet die Bundesregierung mit Zu-
stimmung des Bundesrates;

§1
In der Industrie und im Bergbau wird zur Ermittlung der Investi-

tionen (Sachanlagen) und der Lagerbestände jährlich eine Bundes-
statistik durctrgeführt.

§2
Die Statistik erfaßt für das dem Erhebungsjahr vorangegangene

Geschäf tsj ahr
1. den Wert der neu und der gebraucht erworbenen, der selbst

erstellten und der verkauften Sachanlagen,
2, den Wert der Lagerbestände am Anfang lrnd am Ende des Ge-

schäftsj ahres.

Die Statistik wird erstmalig für das Berichtsjahr 1964 durchgeführt.

§3
Die Statistik erstredrt sich auf
1. die Unternehmen der Industrie und des Bergbaus und ihre

einzelnen Betriebe mit Ausnahme der Unternehmen der Bau-
industrie,

2. die industriellen und bergbaulichen Betriebe in anderen Unter-
nehmen.

Zu§2Nr.3:
Auf Grund von § 4 I Nr. 3 des Gesetzes wird u. a. nach dem Aut-

kommen, der Verwendung und der Abgabe von Nebenprodukten
gefragt. Soweit bei der Gewinnung und Erzeugung von Erdgas,
Erdölgas, Flüssiggas, Raffinerierestgas, Klärgas, Gidrtgas und
Grubengas Nebenprodukte anfallen, stehen sie in keiner Verbin-
dung zur Gaswirtschaft und sind daher nidrt zu erfassen.

Zu § 2 Nr.4:
Bei Erdölgas, Flüssiggas, Raffinerierestgas, Klärgas, Gidrigas und

Grubengas handelt es sidr um zwangsläufig anfallende Produkte,
daher können für diese Gase über die nadr § 4 II Nrn. 3,5 und 6 des
Gesetzes zu erfragenden Tatbestände von der Industrie keine
exakten Angaben gemadrt werden. Spaltgas, d. h. in besonderen
Spaltanlagen der Raffinerien aus Erdö1, Erdölprodukten oder
Sdtwelteer speziell erzeugtes Dormgerechtes Misdrgas, fällt ein-
sdrließlidr der Karburation nicht unter diese Ausnahmeregelung.

§4
Auskunftspflidrtig nadr § 10 StatGes sind die Inhaber der in § 3

bezeichneten Unternehmen. Die Statistik wird bei höchstens
,19 000 Unternehmen und Betrieben durchgelührt.

§s
Die Weiterleitung von Einzelangaben nach § 12 Abs, 2 StatGes

an die fachlidr zuständige oberste Bundes- und Landesbehörde ist
zugelassen.

§6
Diese Verordnung gilt nadr § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4, Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S.1) in Verbindung mit § 17
Statces auch im Land Berlin.

§7
Diese Verordnung tritt am Tage nadr ihrer Verkündung in Kraft.

Sie tritt drei Jahre nach ihrer Verkündung außer Kraft.

Bonn, deh 11. Mai 1965

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister f ür Wirtschaf t
Kurt Schmücker

Verordnung i.iber die Durchführung einer Statistik über die Investitionen
in der Industrie und im Bergbau

Vom 11.Mai 1965!)

Begründung 3)

Am 30. Juli 1964 wurde die Ridrtlinie des Rates der Europäisdren
Wirtschaftsgemeinsdraft zur Durchführung koordinierter jährlicher
Erhebungen über Investitionen im produzierenden Gewerbe (Amts-
blatt der Europäisclen Gemeinsdraften vom 13. August 1964) erlas-
sen. Die Kommission benötigt zur Erfüllung der ihr durch den Ver-
trag übertragenen Aufgaben diese jährlidren statistisdren Informa-
tionen.

'1 BuniesJsarucksache Nr. 156 vom 1. April 1964 (siehe Vorbemerkung
auf S. 145 oben). - 

2) Bundesanzeiger Nr.90 vom 14. Mai 1965 S.1. -3) Bundesratsdructsacte Nr. 116 vom 12. März 1965 (siehe Vorbemerkung
auf S.145 oben).

In der Bundesrepublik isL z.Z. die Erfassung der Investitionen
in der Industrie und im Bergbau gemäß § 3 a des Gesetzes über die
Allgemeine Statistik in der Industrie und im Bauhauptgewerbe vom
15. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 720), zuletzt geändert durö das
Zweite Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Allgemeine Sta-
tistik in der Industrie und im Bauhauptgewerbe vom 24. April 1963
(Bundesgesetzbl. I S.202), nur in drei- bis fünfjährigen Abständen
auf Grund von Redrtsverordnungen der Bundesregierung vorge-
sehen, Bisher wurden lediglich nidrtamtlidre Befragungen jährliö
durchgeführt, die aber weder in fachlicher nodr in regionaler Gliede-
rung den Anforderungen der Richtlinie entsprechen können.
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Die durch die Richtlinie des Rates gesetzten Vorsdrriften madren
eine auf Grund des Statistischen Gesetzes für Bundeszwecke anzu-
ordnende Rechtsvorsdrrift erforderlich. Nach Artikel 1 der Rictttlinie
muß die erste Erhebung bereits im Jahre 1965 für das Berichtsjahr
1964 durdrgeführt werden.

Die auf Grund der Richtlinie durchzuführende Statistik ist aber
nicht allein für die Zwecke der Europäisdren Wirtschaftsgemein-
sdraft von Bedeutung, sondern sie besitzt audr für die Beobaötung
der Wirtschaftsentwicklung im Bund und den Ländern ihren beson-
deren Wert. Die Bundesländer benötigen die Ergebnisse vor allem
bei regionalen Strukturuntersuchungen. Unter Berüdrsidttigung der
vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften in Brüssel
vorgesehenen N{odalitäten und der für Bundeszwed<e als notwendig
erachteten fachlidren und regionalen Gliederung der Unterlagen aus
der Investitionserhebung wurde ein Repräsentationsgrad bei den zu
erfassenden Unternehmen der Industrie vorgesehen, der die Befra-
gung von 49000 Unternehmen als ausreidtend erscheinen läßt. Da-
mit wird auch die bei Rechtsverordnungen festgelegte Kosten-
begrenzung nach § 6 Abs,2 Nr.3 Statces eingehalten. Bei kleineren
Betrieben wird auf die Erfassung verzichtet. Uber die in der Richt-
linie geforderten Tatbestände der Investitionen hinausgehend, sieht
die Verordnung auch die Fragestellung nach dem Wert der Lager-
bestände vor. Nach ErIaß dieser Rechtsvorschrift wird im Zuge dcr
Einschränkung der nichtamtlichen repräsentativen Investitions-

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistik für Bun-
deszwecke (Statces) vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I
S.1314), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Anderung
des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke vom 15. Juli 1957
(Bundesgesetzbl i S.721), verordnet die Bundesregierung mit Zu-
stimmung des Bundesrates :

§t
Im Bauhaupigewerbe und im produzierenden Handwerk wird zur

Ermittlung der Investitionen (Sachanlagen) jährlich eine Bundes-
statistik durchgeführt.

§2
Die Statistik erfaßt für das dem Erhebungsjahr vorangegangene

Gesdräftsjahr den Wert der neu und der gebraucht erworbenen, der
selbst erstellten und der verkauften Sachanlagen. Die Statistik wird
erstmalig für das Berichtsjahr 1964 durchgeführt.

§3
(1) Auskunftspflichtig nach § 10 StatGes sind die Inhaber von Un-

ternehmen des Bauhauptgewerbes sowie von Handwerksbetrieben.
(2) Die Statistik wird bei höchstens 20000 Unternehmen des Bau-

befragung audr die darin enthaltene Ermittlung der Lagerbestände
bei den Industrieunternehmen aufgegeben, so daß ein fühlbarer
Mangel an allgemeiner Unterridrtung über diesen so wesentlidren
Tatbestand entstehen würde.

Kosten:
Die Durdrführung der Verordnung wird nach einer Schätzung des

Statistischen Bundesamtes jährlictr folgende Kosten verursachen:

davon

sächliche

StG tistischo
Landesämter 78 200

Statistisches
Bundesamt I 400

zusamncn 500 000 412 400 87 600

hauptgewerbes und bei höchstens 20000 Handwerksbetrieben durch-
geführt.

§4
Die Weiterlei[ung von Einzelangaben nach § 12 Abs. 2 Statces an

die fadrlich zuständige oberste Bundes- und Landesbehörde ist zu-
gelassen.

§5
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 17

StatGes auch im Land Berlin.
§6

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
Sie tritt drei Jahre nach ihrer Verkündung außer Kraft

Bonn, den 11. Mai 1965

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister für Wirtschaf t
Kurt Schmücker

Verordnung über die Durchführung einer Statistik über die Investitionen im Bauhauptgewerbe
und im produzierenden Handwerk

Vom 11. Mai 19651)

Begründung2)

Am 30. Juli 1964 rvurde die Richtlinie des Rates der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft zur Durchführung koordinierter jährlicher
Erhebungen über Investitionen im produzierenden Gewerbe (Amts-
blatt der Europäischen Gemeinsdraften vom 13. August 1964) erlas-
sen. Die Kommission benötigt zur ErfüIlung der ihr durch den Ver-
trag übertragenen Aufgaben diese jährlichen statistischen Informa-
tionen.

Zum produzierenden Gewerbe gehören gemäß Artikel 2 der Richt-
linie neben den Unternehmen des Bergbaus und der Industrie auch
Betriebe des Hauptgewerbes und des Handwerks. In der Bundes-
republik ist z. Z. die Erfassung der Investitionen nur im Bau-
hauptgewerbe gemäß § 4 a des Gesetzes über die Allgemeine Sta-
tistik in der Industrie und im Bauhauptgewerbe vom 15. Juli 1957
(Bundesgesetzbl. I S.720), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz
zur Ergänzung des Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der
Industrie und im Bauhauptgewerbe vom 24. April 1963 (Bundes-
gesetzbl. I S.202), in drei- bis fünfjährigen Abständen aufgrund
von Redrtsverordnungen der Bundesregierung vorgesehen. Für das
produzierende Handwerk wurden ietztlich durch das Gesetz über die
Handwerkszählung 1963 vom 30. März 1963 (Bundesgesetzbl. I
S. 177) die Zugänge an Sachanlagen im Kalenderjahr 1962 erfaßt.

Um den durch die Richtlinie gesetzten Vorschriften entsprechen zu
können, ist eine aufgrund des Statistischen Gesetzes für Bundes-
zwecke angeordnete Rechtsvorschrift notwendig. Naü Artikel 1 der
Ricätlinie muß die erste Erhebung bereits im Jahre 1965 für das Be-
richtsjahr 1964 durchgeführt werden.

In Verbindung mit der gleichzeitig durchzuführenden Erhebung
bei den Unternchmen in der Industrie und im Bergbau ist die vor-

1) Bundesanzeiger Nr,90 vom 14.Mai 1965 S.1. - I Bundesratstlrucksache
Nr. 117 vom 12. März 1965 (siehe Vorbemerkung auI S. 145 oben),

gesehene Statistik im Bauhauptgewerbe und im Handwerk nicht
ällein für die Zwecke der EWG von Bedeutung, sondern sie Iiefert
auch für die Beobachtung der Wirtschaltsentwicklung in Bund und
Bundesländern wertvolle Unterlagen. Die Bundesländer benötigen
die Ergebnisse vor allem für regionaie Strukturuntersuchungen
Entsprechend den vom Statistischen Amt der Europäisdren Gemein-
schaften vorgesehenen Modalitäten und der für Bundeszwecke als
notwendig erachteten fachlichen und regionalen Gliederung der In-
vestitionserhebung ist für eine ausreichende Repräsentation die Er-
fassung von je 20000 Unternehmen und Betrieben im Bauhaupt-
gewerbe und im Handwerk vorgesehen.

Kosten:
Die Durchführung der Verordnung wird nach einer Schätzung des

Statistischen Bundesamtes iährlich folgende Kosten verursachen:

sächliche

Stati stische
Landcsämter

Statistisches
Bundesamt

441 400

58 200

94 900
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persönliche

Kosten
insgesamt

DM

391 300

i08 700

313 100

99 300

Kosten
insgesamt

DM persönliche

346 500

58 200

zusammen 499 600 404 700

davon

94 900



Verordnung über die Durchführung einer Statistik über den Auftragseingang in der Industrie
Vom 9. Dezember 19631)

Auf Grund des § 6 Abs, 2 des Gesetzes über die Statistik für Bun-
deszwecke (StatGes) vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I
S, 1314), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Anderung
des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke vom 15. Juli 1957
(Bundesgesetzbl. I S. 721), verordnet die Bundesregierung mit Zu-
stimmung des Bundesrates:

§1
Uber die Entwicklung des Auftragseingangs in der Industrie wird

eine Bundesstatistik durchgef ührt.

§2
Die Statistik erfaßt monatlich
1. die angenommenen Aufträgr: aus dem lnland und aus dem

Ausland;
2. die stornierten Aufträge aus dem Inland und aus dem Ausland.

AIs angenommene Aufträge gelten auch unmittelbare Verkäufe vom
Lager einschließlich auszuführender Reparaturen, Lohnarbeiten und
Montagen' 

§ 3
(1) Auskunftspflichtig nach § 10 StatGes sind die Inhaber von In-

dus trieb etrieben.
(2) Die Statistik ist auf eine repräsentative Zahl von höchstens

15000 Betrieben der in der Anlage bezeichneten Industriezweige zu
beschränken. Im Lande Berlin erstreckt sich die Statistik auf höch-
stens 1 000 Betriebe aller industriezwcige.

Anlage
zur Verordnung über die
Durdrführung einer Sta-
tistik über den Auftrags-
eingang in der Industrie

Industriezweige gemä8 § 3 Abs.2 der Verordnung
Naturs teinindustrie
Zementindustrie
Kalkindustrie
Gips- und Kreide-Industrie
Ziegelindustrie
Feuerfeste Industrie
Betonsteinindustrie
Kalks and steirri n du str ie
Isolier- und Leichtbauplattenindustrie
Ziehereien und Kaltwalzwerke
Stahlverformung
Stahlhoctr-, Stahlbrücken- und Stahlu,asserbau (einsdrließlich Leicht-
metallbau)
Waggonbau
Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau
Herstellung von Personenkraftwagen, Kleinomnibussen und Kombi-
nationskraftwagen (einschließlich Herstellung von Motoren und
Fahrgestellen)
Herstellung von Liefer- und Lastkraftwagen, Kommunalfahrzeugen,
Omnibussen, Obussen und Straßenzugmasdtinen (einschließlich Her-
stellung von Motoren und Fahrgestellen)
Kraftradindustrie (einschließlich Herstellung von Motoren und
Mopeds)
Herstellung von Aufbauten (2. B. Karosserien) und Anhängern
Fahrrad- und Kinderwagenindustrie (einschließlich Herslellung von
Krankenfahrstühlen)
Schiffbau
Luftfahrzeugbau
Elektrotechnische Industrie
Heiz- und Kochgeräte-Industrie
S tahlblechver arbeitung
S tahlrohrmöbelindustrie
NE-Mc la llbtcch warenindustrie
Feinbl e chp ackun g sindustr ie
Schloß- und Beschlagindustrie
Herstellung von Fahrradteilen und Kraftradeinzel[eilen und
-zubehör

§4
(l) Die Weiterleitung von Einzelangaben nach § 12 Abs.2 StatGes

an die für die Wirtschaft zuständige oberste Landesbehörde ohne
Nennung des Namens des Auskunftspflichtigen ist zugelassen.

(2) Abweichend von der Vorsdrrift des Absatzes 1 gilt für das
Land Berlin folgende Regelung:
Die Weiterleitung von Einzelangaben naÖ § 12 Abs. 2 StatGes an
die fachlich zuständige oberste Landesbehörde ist zugelassen,

§s
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 17
Statces auch im Land Berlin.

§6
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1964 in Kraft. Sie tritt mit

Ablauf des 31. Dezember 1966 außer Kraft.

Bonn, den 9. Dezember 1953

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister für Wirtschaf t
Schmücker

Herstellung von Kraf twagenzubehör
Sdrneidwaren- und Besteckindus trie
Metallwarenindustrie (ohne Füllhalter- und Kugelschreiberindustrie)
Metallkurzwarenindustrie
Füllhalter- und Kugelschreiberindus trie
W erkzeugindustrie
Chemi e fas e rin du s tri e
Porzellanindus trie
S teingut- und Feinsteinzeugindustrie
Ton- und Töpferlvarenindustrie
Sanitärkeramische Industrie
I{erstellung von technischer und chemisch-technischer Keramik
Baukeramische Indusirie
S ctrl e i f mi ttelindu s tr ie
Flachglaserzeugende Industrie
Hohlglaserzeugende Industrie
Holzmöbel- und Polstermöbelindus trie
Holzscirliff, Zellstoff, Papier und Pappe erzeugende Industrie
Tape tenindustrie
Herstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier und
Pappe (einschließlich Buchbinderei)
Herstellung von Spezialpapieren und Verpad<ungsmitteln aus
Papier und Pappe
Sonstige Papier und Pappe verarbeitende Industrie
Kunststoffverarbeitende Industrie
Ledererzeugende Industrie
Schuhindus trie
Kam mgarn sp inn ere i en
S treichgarnspinnereien
Zwei-, Drei-, Vierzylinder- und Vjgognespinnereien
Flachs spinnereien
Hanfspinnereien
H ar tfas erspinne r eien
Tuch- und Kleiderstoffwebereien (auch mit eigener Spinnerei)
Baumwollwebereien (auch mit eigener Spinnerei)
Teppichwebereien .

Möbelstoff - und Dekorationsstoffwebercien
Seiden- und Samtwebereien
Leinenwebereien
Jutewebereien (aucü mit eigener Spinnerei)
Schwerwebereien
Wirkereien und Strid{ereien (ohne Flachstrumpfabteilungen)
Flachstrumpf wirkereien (einschließlich Flachstrumpf abteilungen)
IJerren- und Knabenoberbekleidungsindustrie
Damen-, Mädchen- und Kinderoberbekleidungsindustrie
Wäsche-Industrie (einschließlich Herstellung von IJans-, Bett- und
Tischr'äsche)
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Begründung 1)

I. Rechtsgrundlage der Statistik
Die Verordnung über die Durchführung einer Statistik über den

Auftragseingang in der Industrie vom 30. November 1960 (Bundes-
anzeiger Nr. 235 vom 6. Dezember 1960) tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 1963 außer Kraft. Die Statistik über den Auftragseingang
gilt weiterhin als eines der wichtigsten Hilfsmittel für die konjunk-
turelle Beobachtung, so daß die Weiterführung dieser Erhebung un-
bedingt erforderlich ist. Die Verordnung hält sich an den materiellen
Inhalt der bisher geltenden Rechtsverordnung.

II. Zweck und Bedeutung der Statistik
Da der Bestelleingang frühzeitiger als Produktion und Umsatz auf

Veränderungen der Wirtschaftslagen reagiert, sieht die Verordnung
vor, die statistische Erfassung von Produktion und Umsatz auf
Grund des Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der Industrie
und im Bauhauptgewerbe vom 15. Juli 1957 durch die Ermittlung
der Gesamtnachfrage nach industriellen Erzeugnissen zu ergänzen.

Die Auswahl der Industriezweige, in denen die Statistik gemäß
§ 3 durchgeführt wird (vgl. Anlage zum Verordnungsentwurf), ist
unter dem Gesichtspunkt erfolgt, nur solche Industriezweige heran-
zuziehen, bei denen die Beobachtung der Auftragseingangsentwick-
lung besonders wertvolle Erkenntnisse für die Marktbeobachtung
liefert.

Bei Branchen, die durch ihre Wirtschaftsorganisationen brauch-
bare statistische Unterlagen zur Verfügung sl.ellen können, ist auch
künftig nicht beabsichtigt, diese in die amtliche Erhebung einzube-
ziehen. Der Berichtskreis muß auf 15000 Betriebe erweitert werden,
um sowohl die in der bisherigen Rechtsvcrordnung nicht enthaltenen
Betriebszahlen für Berlin und das Saarland einzubeziehen als auch
die durch die Verordnung zur Anderung der Verordnung über die

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§1
In folgenden WirLschaftsbereichen lverden Erhebungen als Bun

desstatistik durchgeführt :

f. in der Eisen- und Stahlwirtschaft (§ 2),
2. in der Nichteisen- und Edelmetallwirtschaft (§ 3),
3. in der Mineralölwirtschaft (§ 4),
4. in der Textilwirtschaft (§ 5),
5. in der Lederwirtschaft (§ 6),
6. in der Tabakwirtschaft (§ 7).

§2
(1) Die Erhebung in der Eisen- und Stahlwirtschaft (§ 1 Nr.1) er-

faßt monatlich folgende Tatbestände:
1. Erzeugung, Zugang, Abgang und Bestand an hergestellten

und gehandelten Erzeugnissen ;

2. Auftragseingang und Auftragsbestand;
3. Zugang, Abgang und Bestand an Roh- und Hilfsstoffen;
4. Erzeugung, Zugang, Abgang und Bestand an Brennstoffen

und Energie;
5. Beschäftigte, Arbeitszeit, Bruttolohn- und Bruttogehalts-

summen;
6. Anzahl und Zustand der Schmelzeinheiten in Hochofen- und

S tahlwerksbetrieben.
(2) Auskunftspflichli!, sind dle Betriebe

1. des Eisenerzbergbaus,
2. der Eisenschaffenden Industrie,
3. mit Erzeugung von Eisen-, Stahl- und Temperguß,
4. mit Erzeugung von Legierungsmitteln,
5. des Schrotthandels,
6. des Eisen- und Stahlhandels.

§3
(1) Die Erhebung in der Nichteisen- und Edelmetallwirtsdraft

(§ 1 Nr.2) erfaßt folgende Tatbestände:
1. monatlich

a) Erzeugung an Erzen, Konzentraten, Rohmaterial und
Halbmaterial,

1) Bundesratsdrucksache Nr. 481 vom 8. November 1963 (siehe Vorbemer-
kung auf S.145 oben). !) BGBI. I vom 18. November 1960 S.842.

Durchführung einer Statistik über den Auftragseingang in der In-
dustrie vom 17. November 1959 (Bundesanzeiger Nr. 226 vom
25. November 1959) zusätzlich aufgenommenen Betriebe der kunst-
stoffverarbeitenden Industrie zu berücksichtigen. Aus grundsätz-
lichen Erwägungen wurden in der Verordnung die Meldetermine
nicht festgelegt. Ebenso entfallen die Bestimmungen, daß die Län-
derergebnisse an den Bundesminister für Wirtschaft zu liefern si.nd
und daß die Weiterleilung von Einzelangaben nach § 12 Abs.2 des
Gesetzes an die für die Wirtschaft zuständige oberste Bundes-
behörde zulässig ist.

III. Kosten

Die Kosten der Auftragseingangsstatistik ergeben sich z. Z. jähr-
lich aus nachfolgender Ubersjcht:

davon

sächliche

Statistische Landes-
ämter (einschl.
Berlin) .

Statistisches
Bundesamt

22 000

3 000

Gesetz über Statistiken der Rohstoff- und Produktionswirtschait einzelner Wirtschaftszweige
Vom 11. November 19602)

zusammen 167 000 1 42 000 25 000

b) Abgabe von Edelmetallen in Form von Roh- und Halb-
material und von chemischen Verbindungen an edel-
metallverarbeitende Betriebe bei den Betrieben der Me-
lallgewinnung,

c) Auftragseingang und Lieferungen bei Betrieben der
ersten Verarbeitungsstufe (Betriebe, die Nichteisen-
metalle in Form von Vormaterial, Rohmaterial oder Ab-
fallmaterial für andere Zwecke als die der Metallgewin-
nung verarbeiten) ,

d) Bestand an Rohmaterial bei Betrieben der Metallgewin-
nung;

2. vierteljährlich
a) Verbrauch an Vor-, Roh- und Abfallmaterial,
b) Bestand an Vor- und Abfallmaterial,
c) Bestand an Rohmaterial bei Betrieben der ersten Ver-

arbeitungsstufe und des Metallhandels ;

3. jährlidr
Abgabe von Roh- und Halbmaterial an Abnehmer im In-
land.

(2) Auskunftspflidrtig zu der Erhebung nach Absatz 1 sind die
Betriebe des Metallerzbergbaus, der Metallgewinnung, der ersten
VerarbeituDgsstufe und des Metallhandels.

§4
(1) Die Erhebung in der Mineralölwirtschaft (§ 1 Nr. 3) erfaßt

moratlidl Zugang, Lieferung und Bestand an Mineralölprodukten.
(2) Auskunftspflichtig sind alle Betriebe, die Mineralölprodukte

herstellen oder im Verkehr mit einem Gebiet außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes beziehen oder liefern.

§s
(1) Die Erhebung in der Textilwirtschaft (§ 1 Nr.4) erfaßt fol-

gende Tatbestände:
1. bei Betrieben der Textilindustrie und der Chemiefaser-

erzeugung
a) monatlictr

Zugang, Abgang nnd Bestand an Textilrohstoffen, Er-
zeugung, Versand und Bestand an Textilerzeugnissen,
Spindel- und Webstuhlstunden bei Spinnereien und
Webereien,
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Kosten
insgesamt

DM persönliche

163 000

4 000

141 000

1 000



b) jährlich
Beschäftj gte,
Bestand an Textilmaschinen;

2, bei Betriebon des Woll- und Baumwollhandr:ls
viertclj ährlich
.Abgang und Bestand an Rohstoffen.

(2) Auskunftspflichtig sind
1. zu Absatz 1 Nr. 1 die Betriebe

a) der Chemiefasererzeugungr
b) der Spinnstoffaufbereitung,
c) der Spinnstoffverarbeitung,
d) der Gespinstverarbeitung,
e) der Textilveredelung;

2. zu Absatz 1 Nr.2 dic Belriebe des \Voll- und Baumwoll-
handels.

§6
(1) Die Irhebung in .ler Lcderwirtschaft (§ 1 Nr.5) erfaßL monat-

lich folgende Tatbestäncle:
1. Zugang, Einarbeitung rrnd Bcstand an Häuten rtnd Fellenr
2. Erzeuglung, Absatz und tsestand an Lcder,

(2) Auskunftspflichtig sind die Betriebe, dic Ledcr crzeugen.

§7
(l) Die Erhebung in dcL Tabakwirtschaft (§ I Nr.6) erfaßL vier-

ielj ährlich
Zugang, Abgang und Bestand ern Ilohtabak sowie die Men-
gcn an Rohtabak, über die Einfuhrverträge abgeschlossen
sind.

(2) Auskunf Lspflichtiq zu clcr Erhebuncl nadr -A.bsatz 1 sind dic
tselriebe, die

1. Rohtabak be- odcr verarbeiten;
2. mit Rohtabak handeln.

(3) Die Erhr:bung nach Absatz 1 wird durchqeführt
1 bei dcn in Absatz 2 Nr. 1 bezeichneten Bctricben, die auf

Grr,rncl des § 3 des Gesetzes übet die Allgemeine Statistik
rn dcr Industrie und im Bauhauptgewerbe vom 15. Juli
1957 (Bundesgeselzbl. I S, 720) zu Erhebungen herangezo-
gen rverdcn;

2. bei den unter Absatz 2 Nr. 2 bezeichneten Belrieben, bei
denen der Jahresurlsatz an Rohtabak mindestens 50 Zent-
ner beträgt.

§8
Die Statistiken nadr §§ 2, 3, 4 und 7 werden vom Statistischen

Bundesamt erhoben und aufbereitet; die Vorschrift des § 9 Abs. 2
des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwed<e (StatGes) vom
3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314) bleibt unberührt.

§e
Die Weiterleitung von Einzelangaben nadt § 12 Abs. 2 StatGes

durch die erhebenden Bchörden an den Bundesminister für Wirt-
schaft oder die von ihm bestimmte Stelle sowie an die frir die
Wirtschaft zuständige oberste Landesbehörde ist zugelassen.

§10
Dieses Gesetz gilt nactr Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten

Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1)
auch im Land Berlin.

§ 1r

Dieses Gesetz tritt Drit Wirkung vom 1. OliLober 1960 in Kraft.
Cleichzeitig treten außer Kraft

1. die Verordnung über die Statistik in der Texttlwirtschaft vom
29, August 1959 (Bundesanzciger Nr. 169 vom 4. September
1 9s9),

2. die Vcrordnung ilber die Durcilführung einer Eisen- und SLahl-
statislik vom 4. August 1960 (Bundesanzeiger Nr. 154 vom
12. r\ugust 1960),

Die verfassungsmäßigen Rcchte des BrLndesrates sind gelvahrt.

Das vorslehende Gesetz wlrd hicrmit verktindet

Bonn, dcn 11. November 1960

Der BundcspräsidenI
Lübke

Der Stellvertreter dcs Bundeskanzlers
Ludrvig Erhard

Der Bundesminister f ür Wirtschaf I
Ludwig Erhard

Begründung 1)

I. Rechtsgrundlagen der Statlstik

Mit dem vorliegenden Gesetz werden Bundesstatistiken gelegelt,
die in einigen Industrieze'eigen in Ergänzung der auf Grund des
Gesetzes über die Allgemeine Statistik in der Industrie und im Bart-
hauptgewcrbe vom 15. Juli 1957 (BGBI. i S. 720) in der gesamten
Industrie durchgeführten Statistik schon seit längerer Zeit notwen-
dig sind und die bisher auf Rechtsverordnungen nadr § 6 Abs.2 des
Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke (StatGes) vom 3. Sep-
tember 1953 (BGBI, I S. 1314) beruhen. Diese Rechtsverordnungen,
die nach § 6 Abs.2 Statces nur mit einer auf 3 Jahre begrenzten
Geltlrngsdauer erlasscn werden können, sind im Laufe der Jahre seit
InkrafttrcLen des StatGes schon mehrfach erneuert rvorden, da sich
die unverändcrte Fortführung dieser Statistiken aus wirtschafts-
politischen Gründen als unerläßlich erwiesen hat. Vier der z. Z. gJel-
Lenden Rechtsverordnungcn verlieren ihre Gültigkeit mit Ablauf des
30. September 1960. Es entspricht dem § 6 Abs. 1 Statces, daß lang-
fristig benötiglte Bundesstatistiken durch Gesetz angeordnet werden.
In dem vorlieglenden Gesetzentwurf werden daher di.e Rechtsvor-
schriften über die Anordnung der Statistiken im Bereich der

Eiscn- und S Lahlwirtschaft
Nich Leisen- und Edelmetallwirtschaf t
Mineralölwirtschaft
Textilwirtschaf t
Lederwir tschafi
Tabakwirtschaf l:

zusammengefaßt. Dieses Gesetz tritt an Stelle der nadrstehend auf-
qeführten Rechtsverordnungen, die glelchzeitig mit Verkündung des
Gesetzes außer Kraft gesetzt werden (§ 11), soweit nicht schon vor
diesem Zeitpunkt ihre Geltungsdauer abgelaufen isL:

1. die Verordnung riber die Durchftihrung einer Eisen- und Stahl-
statistik vom 1. August I957 (Bundesanzeiger Nr. 148 vom
6. August 1957)

2. die Verordnung über die Durchführung einer Nichteisen- und
Edelmetallstatistik vom l.August 1957 (Bundesanzeiger Nr. 148
vom 0. August 1957)

Ilundestagsdrucksache Nr. 1B0B vom 28. April 1960 (siehe Vorbemerkung
S. 1.15 oben).

3. dic Verordnung über die Durchführung einer Lederstatistik
vom 24. September 1957 (Bundesanzeiger Nr.186 vom 27. Sep-
tember 1957)

4. die Verordnung über die Durchführung einer Rohtabakstatistik
vom 1. August 1957 (Bundesanzeiger Nr. 148 vom 6. August
19s7)

5. die Verordnung über die Statistik in der Tcxtilwirtschaft vom
29. August 1959 (Bundesanzeiger Nr. 169 vom 4. September
I 959) .

Um die unveränderte Weiterführung dieser Statistiken zu sidrern,
soll das Gesetz mit Wirkung vom 1. Oktober 1960 in Kraft treten.
Lediglidr auf dem Gebiet der Mineralölwirtsdraft sieht das Gesetz
die Neuschaffung einer Rechtsgrundlage vor, da für die sdton seit
langer Zeit gestellte Mineralölversorgungsbilanz über die bereits
auf Grund anderweitiger Gesetzgebung verfügbaren Angaben über
Produktion und Außenhandel hinaus auch Angaben zur Vorrats-
bervegung benötigt werden. Diese Angaben rverden zu'ar sdron bis-
her von privater Seite zur Verfügung gestellt, jedoch sollen in An-
betracht der besonderen wirtsdlaftspolitischen Bedeutung der Mine-
ralölbilanz auch dle diesbezüglid-ren Auskünfte auf eine Rechts-
grundlage qestützt werden.

II. Zwed< und Bedeutung der Statistik
Die besondere Lage der Wirtschaftszweige, auf weldre sich dieses

Gesetz bezieht und die sich audr aus der besonders engen redrtlidten
und wirtsdraftlidren internationalen Integration ergibt, zwingt dazu,
tiber die auf Grund des Industriestatistischen Gesetzes in der ge-
samten Industrie einheitlidren Tatbestandsmerkmale hinaus Vor-
gänge im Wirtschaftsablauf dicser Zweige statistisdr zu durctrleuch-
ten, um der Verwaltung und der Wirtschaft die für die laufenden
internationalen Verhandlungen notwendigen Unterridltungen und
Uberblicke zu verschaf{en. Dabei ist in bezug auf die einzelnen
unter dieses Gesetz fallenden Wirtschaftsbereiche folgendes zu be-
merken:

Die \#irtsdlattlidren Vorgänge in der deutsdren Eisen- und Stahl-
industrie sind für die Gesamtwirtsctlaft der Bundesrepublik von be-
sonderer Bedeutung, da diese Industrie eine ihrer wesentlidren und
in hohem Grade konjunkturempfindlichen Schlüsselindustrien ist.
Die amtlidren Stellen müssen daher durch eine amtlich geführte Sta-
tistik über den Wirtschaftsablauf in der Eisen- und Stahlindustrie
lrnterridrtet sein.
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Die Unterlagen werden ferner benötigt, um die wirtschaftliche
Enlwicklung der Eisen- und Stahlindustrie der Bundesrepublik im
Rahmen der Europäischen Gemeinsdraft für Kohle und Stahl aus-
reichend verfolgen und der Hohen Behörde die erforderlichen Unter-
lagen zur Verfügung stellen zu können. Darüber hinaus dient die
Fachstatistik zur ErfüI1ung zwischenstaatlicher Verpflichtungen im
Rahmen der OEEC und der ECE.

Die Bundesrepublik ist bei dem geringen Umfang ihrer eigenen
Erzvorkommen in der Versorgung mit Nichteisenmetallen und Edel-
metallen weitgehend von der Einfuhr abhängig, Diese Lage bedingt
eine kurzlristige, spezifizierte Unterrichtung des Bundesministeriums
für Wirtschaft über Erzeugung, Verbrauch und Bestand von Nicht-
eisenmetallen und über die Abgabe von Edelmetallen an die Ver-
braucher, um den Strukturwandel auf dem Nichteisenqebiet zu be-
obachten und MarktsLörungen zu vermeiden. Sie wird außerdem be-
nötigt zur Erfüllung eingegangener internationaler Vereinbarungen
über den Austausdr statistisdrer Informationen auf dem Gebiet der
Metallwirtschaf t.

Die Erhebung in der Mineralölwirtschaft soll Verbrauchs- und Be-
sLandszahlen feststellen und dadurch zusammen mit den aus Pro-
duktions- und Außenhandelsstatistiken bereits verfügbaren Daten
ein Gesamtbild der Mineralölwirtschaft liefern. Die Bundesregierung
benötigt diese Unterlagen, um sich jederzeit einen zahlenmäßig ver-
läßlidren Uberblid< über die Entwicklung des Mineralölmarktes in
der Bundesrepublik, insbesondere des Heizölmarktes in seiner Ver-
bindung zum Gesamtenergiemarkt verschaffen zu können. Ein sol-
drer Uberblick ist auch a1s Unterlage für die Verhandlungen im
Rahmen der EWG und zur Erfüllung der internationalen Auskunfts-
verlangen unerläßlidr.

Die Textilwirts&aft ist in besonders starkem Maße von der Ein-
fuhr ihrer Rohstoffe abhängig. Im Jahre 1959 wurden an textilen
Rohstoffen für annähernd 1,8 Milliarden DM eingeführt, das sind
rcl. 23 v. H. der Gesamteinfuhr an gewerblichen Rohstoffen und
etwa 90v.H. des textilen Rohstoffbedarfs (ohne Chemiefaser). Die
Einfuhrabhängigkeit unterwirft die deutsche Textilwirtschaft in
empfindlicher Weise den Schwankungen der internationalcn Roh-
stoffmärkte, die wiederum den Zufälligkeiten des Aufkommens in
Ubersee ausgesetzt sind. In den internationalen Verhandlungen im
Rahmen der OEEC, des GATT und insbesondere der EWG müssen
die Vertreter der Bundesregierung mit neuestem statistisctrem Zah-
lenmaterial ausgestattet sein, um ihre Stellungnahme entsprechend
begründen zu können und um nicht von vornherein gegenüber den
anäeren Mitgliedslänriern entscheidend im Nachteil zu sein. In die-
sem Zusammenhang wird auf die sehr spezifizierten, stets auf dem
neuesten Stand befindlichen Textilstatistiken der anderen EWG-
Mitgliedsländer hilgewiesen.

Die genannten Gründe machen die monatliche Beobachtung der
Rohstoffbewegung in der Gliederung nach Zu- und Abgang und Be-
stand in den verschiedenen Zweigen und Stufen der Textilindustrie
und die vierteljährliche Beobachtung der Textilrohstoffe nach Ab-
gang und Bestand beim Woll- und Baumwollhandel notwendig. Die
Veränderungen und Spannungen in der heimischen Versorgung mit
Rohmaterialien schlagen sich aber sehr schnell audr in der Produk-
tion nieder, bei der sich zudem noch der in der Textilindustrie
typische saisonale Rhythmus entscheidend auswirkt. Deshalb ist die
monatlicüe Unterrichtung über die Produktionsentwicklung und ihre
fabrikatorischen Zusammenhänge in den einzelnen Teilbereichen
der Textilindustric geboten.

Monatlidre Angaben über Spindel- und Webstuhlstunden (§ 5
Abs. 1 Nr. 1 Budrstabe a) bilden die Grundlage für die Beobachtung
der Kapazitätsausnutzung, die sich ihrerseits auf eine jährliche Fest-
stellung des Bestandes an Spindeln und Webstühlen (§ 5 Abs. 1

Nr. 1 Buchstabe b) stützt. Vergleidre mit den textilen Produktions-
kapazitäten der Textilwirtschaften wichtiger Nachbar- und Entwid(-
lungsländer machen im Hinblick auf die Schaffung eines euro-
päischen Marktes und den wachsenden Wettbewerb überseeischer
Gebiete Kapazitätsunterlagen unentbehrlich.

1. Mit der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß §§ 3,4 und 7 des
Gesetzes über Statistiken der Rohstoff- und Produktions-
wirtschaft einzelner Wirtsdraftszweige vom 11. November 1960
(Bundesgesetzbl. I S.842) habe ich das Bundesamt für gewerb-
liche Wirtschaft in Frankfurt a. M. beauftragt.

2. Die gemäß §§ 3, 4 und 7 des Gesetzes einzureichenden Meldun-
gen sind jeweils innerhalb von 10 Tagen nadl Ablauf des
Meldezeitraumes unter Verwendung der amtlichen Erhebungs-

1) Bundesanzeiger Nr. 240 vom 13. Dezember 1960.

Die ledererzeugende Industrie ist in ihrer Rohstoffversorgung bei
Großviehhäuten bis zu 50 v.H. und bei Kleintierfellen bis zu 90 v.H.
e infuhrab hängi g.

Die Lieferungen aus den Haupterzeugerländern sind infolge von
- vielfadr politisch bedingten - Preis- und Kursmanipulationen
erheblichen Schwankungen unterworfen, die unter Umständen den
weitgehenden Ausfall eines Lieferlandes zur Folge haben. Die amt-
lichen Stellen müssen aus handelspolitischen Gründen über Zugang,
Verarbeitung und Bestand (letztorer einschließlich der Umlauf-
menge) laufend unterrichtet sein, um im Bedarfsfalle durch Erschlie-
ßung zusätzlicher Einfuhrquellen eine gleichmäßige Versorgung zu
ermöglichen. Des weiteren wird auch für die Arbeiten im Rahmen
eines gemeinsamen europäischen Häutemarktes Zahlenmaterial über
die Rohstoffversorgung benötigt.

Der in der Bundesrepublik verarbeitete Rohtabak ist zu etwa
80 v.H. ausländischen und zu et'wa 20 v.H. inländischen Ursprungs.

Der inländische Tabakanbau erzeugt zwei versdriedene Arten
Tabak, und zwar die für die Herstellung von Zigarren verwendeten
Zigarrenguttabake und die bei der Herstellung von Rauchtabak und
schwarzen Zigaretten Verwendung findenden sogenannten Schneid-
guttabake. Für bestimmte steuerlidr begünstigte Preisklassen des
Rauchtabaks und der schwarzen Zigaretten enthält das Tabaksteuer-
gesetz hinsichtlich der zu verwendenden Mindestmengen von In-
landtabak besondere Vorschriften. Da nur durch Kenntnis der Be-
vorratung richtige Dispositionen sowohl von Pflanzern als auch von
Industrie und Handel getroffen werden können, sind zuverlässige
Angaben über die Rohtabakbestände bei Industrie und Handei er-
Iorderlich.

Der ausländische Rohtabak wird aus mehr als 35 Ländern be-
zogen. Er ist handels- und wirtschaftspolitisch ein bedeutsamer Fak-
tor. Daher ist eine umfassende Unterrichtung übcr die Besiands-
bewegung bei ausländischen Rohtabaken auch in sortenmäßiger
Hinsicht und auch Provenienzen bei Handclsvertragsverhandlungen
zwischen den Erzeugerländern und der Bundesrepublik von Wlch-
tigkeit; sie bildet die Voraussetzung für Entscheidungen, die beim
Aushandeln von Wert und Menge der Einfuhr und neuerdings auch
bei Hilfsstellung gegenüber den unterentwickelten Ländern zu tref-
fen sind. So wäre es z. B. ohne Kenntnis der vorhandenen Roh-
tabakbestände nidrt möglich, Abnahme- oder Unterstützungszusagen
gegenüber Lieferländern zu geben oder nichL erfüllbaren Forderun-
gen in dieser Hinsicht entgegenzutreten. Eine wichtige Unterlage
bildet die Rohtabakstatistik im Rahmen der internationalen Zusam-
menarbeit, dies besonders innerhalb der EWG und bei den GATT-
Verhandlungen. Da Tabak, der im Staatshaushalt eines jeden Lan-
des eine große Rolle spielt, immer ein schwieriges Problem dar-
stellt, muß die Bundesrepublik in der Lage sein, in gleicher Weise
wie die Länder mit Monopol oder staatlich gelenkter Wirtschaft ge-
wünschte Angaben machen zu können.

III. Durchführung der Statistik
Von den Ländern werden die Statistiken nach §§ 5 und 6 wie bis-

her erhoben und aufbereitet. Die Statistiken nach §§ 2, 3, 4 und 7
werden vom Bund zentral durchgeführt. Es ist vorgesehen, daß die
Statistik nach §
Statistiken nadr
vom Bundesamt
werden.

2 wie bisher vom Statistischen Bundesamt und die

Die Weiterleitung von Einzelangaben (§ 9), die bereits in den ent-
sprechenden Verordnungen vorgesehen war, ist aus sachlichen
Gründen notwendig, um den binnenwirtschaftlichen Erfordernissen
und im Falle der Stahlstatistik (§ 2) den Anforderungen der Hohen
Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl qemäß
Artikel 47 des Montanvertrages entsprechen zu können.

IV, Kosten der Statistik
Zusätzliche Kosten entstehen nicht, da dic Erhcbungen von den

beauftragten Verwaltungsstellen nur in dem bishcrigen Umfangc
weitergeführt werden.

vordrud<e in je einer Ausfertigung dem Bundesamt für ge-
werbliche Wirtschaf t und der fachlich zuständigen obersten
landesbehörde einzureichen.

Bonn, den 7. Dezember 1960

Der Bundesminister f ür Wirlschaf t
In Vertretung

Westrick

§§
für

3, 4 und 7 nach Maßgabe des § 9 Abs. 2 Statces
gewerbliche Wirtschaft erhoben und aufbereitet

Bekanntmadrung
zum Gesetz über Statistiken der Rohstoff- und Produktionswirtschaft einzelner Wirtschaftszweige

Vom 7. Dezember 19601)
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Verordnung über eine Düngemittelstatistik
Vom 24. März 19641)

Auf Crund des § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die SLatistik für Bun-
deszwecke (Statces) vom 3. SepLember 1953 (Bundesgesetzbl. I
S. 1314) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bun-
desrates:

§1
tlber den Absatz von Düngentitteln wird eine Bundesstatistik

durchgeführt,

§2
(1) Die Statistik erfaßt monatlich den Absatz von mineralischen

Düngemitteln zum Verbrauch innerhalb des Geltungsbcreiches des
G ese tzes.

(2) Auskunftspflichtig sind die Leiter der Unternehmen, die
Düngemittel erstmalig in den Verkehr bringen,

§3
(1) Die Statistik wird mit Zustimmung der beteiligten Länder vom

Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet.

(2) Die Weiterleitung von Einzelangaben an die fachlich zustän-
digc oberste Bundes- und Landesbehörde ist zugelassen.

§4
Diese Verordnung gilt nadr § 14 des Dritten Uberl.eitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 17
StatGes auch im Land Berlin.

§5
Diese Verordnung tritt am 1. April 1964 in Kraft und am 3l März

1967 außer Kraft.

Bonn, den 24. Marz 1964

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister
f ür Ernährung, Landwirtschaf t und Forsten

Schlvarz

Begründung2)

1. Die Durchführung einer Düngemittelstatistik war bis 1960
durch Verordnung geregelt, zuletzt durch die Verordnung über
die Dur<hführung einer Düngemittelstatistik vom l August
1957 (BAnz. Nr. 148 vom 6. August 1957) Diese Verordnung
erfaßte 1ür bestimmte Düngenittel und Rohstoffe die Erzeu-
gung, die Ein- und Ausfuhr, den Bestand, die Lieferung an
Verärbeiter sowie den Zu- und Abgang. Nach Ablauf ihrer
Geltungsdauer konnten für den Bereich der Herstellung von
Düngemitteln ausreichende Erkenntnisse auf Grund des Ge-
setzes über die Allgemeine Statistik in der Industrie und im
Bauhauptgewerbe vom 15. Juli 1957 (BGBI. I S.720) und des
AHStatGes vom 1. Mai 1957 (BGBI. I S 413) gewonnen werden.
Dagegen war für Erhebungen über den Absatz von Dünge-
mitleln und damit für den Verbrauctr im Bundesgebiet, geglie-
dert nach Sorten und räumlidren Gebieten, keine Redttsgrund-
lage mehr vorhanden. Aus agrarpolitischen Gründen kann auf
Feltstellungen über den Absatz von Düngemitteln aus inlän-
discher Herstellung und aus Einfuhren nicht verzichtet werden.

2. Düngemittel gehören zu den wichtigsten Betriebsmitteln für
die Landwirtsdraft. Ihre Anwendung ist verschiedenartigen,
vielfach kurzfristig wechselnden wirtschaftlichen und natür-
lidren Einflüssen unterworfen. Bei agrarpolitischen Entschei-
dungen der Bundes- und der Länderregierungen sind häufig
die Versorgungsmöglichkeiien und die Verbrauchsentwickiung
bei Dütrgemitteln von besonderem Gewicht. Wegen der be-
stehenden Verkaufszusammenschlüsse und der gesetzlich be-
gründeten Bindung von Düngemittelpreisen - die in der Regel
aie Fractrtkosten einschließen - bildet der Uberblick über die
gebietsweise Belieferung mit den einzelnen Düngemittelarten
äine wesentliche Beurteilungsgrundlage. Insbesondere be-

nötigen die obersten Landesbehörden für Ernährung, Land-
wirt;chaft und Forsten und die Wirtschaftsberatungsstellen der
Länrler eine objektive Unterrichtung über den Bezug von
Düngemitteln, um daraus für die Beratung der Landwirtschaft
Schlüsse zu ziehen. Auch für die Transportraumplanung ist ein
solcher Uberblick von Nu[zen, zumal alljährlich Engpässe in
der Bereitstellung von 'Iransportraum frir Düngemittel auf-
treten. Nicht zuletzt ist die Bundesregierung audr aus ihrer Zu-
gehörigkeit zu internationalen Organisationen wie der EIÄrG,
FAO und der OECD auf Angabeu über den zeit- und sorten-
mäßigen Bezug von Düngemitteln angewiesen, um ihren Ver-
pflich-tungen zu <ien erforderlichen Angaben für internationale
Verbrauchsstatistiken nachkommen zu können Diese Zusam-
menstellungen bilden für die Bundesregierung eine wertvolle
Arbeitsunterlage bei internationalen Verhandlungen.

3. Es ersctleint geboten, daß die Statistik mit Zustimmung der be-
teiligten Länder vom Statistischen Bundesamt durchgeführt
wird (§ 3 Abs. 1), da die Zahl der Meldepflichtigen mit weniger
als hundert sehr gering ist und diese die Düngemittel im ge-
samten Bundesgebiet absetzen Zudem werden durch eine zen-
trale Erhebung und Aulbereitung der Statistik Doppelmeldun-
gen und andere Fehlerquellen vermieden Die Weiterleitung
ion Einzelangaben, die bereits nach den früheren Verordnun-
gen zugelassen war, ist aus sachlichen Gründen notwendig, um
den agrar- und rvirtschaftspolitischen Erfordernissen ent-
sprechen zu können (§ 3 Abs. 2)

4. Die Kosten der Düngemittelstatistik werdcn für den Bund auf
jährlich 12000DM geschätzt. Den Ländern errvachsen keine
Kosten.

Gesetz über die Handwerkszählung 1963 (Handwerkszählungsgesetz 1963)
Vom 30. März 1963 3)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: (2) soweit bei der Durdrführung d.er zählung Handwerkskammern
§ 1 und Kreishandwerkerschaften zur Mitwirkung herangezogen wer-

(l) Im Kalenderjahr 19ti3 wird eine Handwerkszählung a1s Bun- den' unterliegen sie den Vorschriften des § 12 Abs l und des § 13

desstatistik durchgeführt. Sie umfaßt des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke vom 3 September

1. eine allgemeine Zählung (§ 4); 1953 (Bundesgesetzbl' I s' 1314)'

§42 eine repräsentative Erqänzungserhebung (§ 5) (1) Die allgemeine Zählung erfaßt folgende Tatbestände:
(2) Die Handwerkszählung erstreckt sich auf Handwerksbetriebe l. a) die Art der ausgeübten Tätigkeiten,

§ 2 b) das Vorhandensein eines Ladengesdräftes und von

Auskunftspflicirtig sind die in die Handwerksrolle eingetragene n zweigniederlassungen'

natürlichen und juristischen Personen. c) die Eintragung im Handelsregister;

§ 3 2. a) das Lebensalter und die Staatsanqehörigkeit des In-
habers,

(l) Die Handwerkskammern stellen den für die Durchfünr""g 0.": b) den Zeitpunkt und die Art der Gründung oder Uber-
Zählung zuständigen Landesbehörden die Anschriften der nadt § 2 nahme des Betriebes durch den Inhaber,
auskunftspflichtigen Personen auf Anforderung zur verfügung' c) die vertriebenen-(Flücirtlings)Eigensdraft des Inhabers,

r) Bundesanzeiger Nr..60 vom 26. März 1964 S. 1. - 1 B1-1rqgs.rlls-d-r|ck- d) die Befugnis des Inhabers zur Anl.eitung von Hand-
saöe Nr. 101 vom 28. Februar 1964 (siehe Vorbemerkung auf S. 145 oben) -3) BGBI. I vom 4. April 1963 S. 177. ' werkslehrlingen;

,1C 
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3. die beschäftigten Personen am Jahresende 1961, am Ende
jedes Vierteljahres 1962 sowie am 31. Mai 1963;

4. den Umsatz im Kalenderjahr 1962;
5. die Rechtsverhältnisse an den Räumen, die dem Betriebe

des Handwerks dienen.
(2) Außer den in Absatz 1 bezeichneten Tatbeständen werden An-

gaben zur Kennzeichnung der Betriebe erhoben, die für die Prüfung
der Auskunftspflicht und der statistischen Zuordnung der Betriebe
erforderlich sind.

§5
Die Ergänzungserhebung erfaßt bei höchstens 150000 Betrieben

folgende Tatbestände:
l. die Löhne, Gehälter und Sozialaufwendungen im Kalenderjahr

1962i
2. a) den Material- und \Mareneingang, den Elektrizitätsver-

braudr und den Wert der vergebenen Lohnarbeiten im
Kalenderjahr 1962,

b) den Material- und Warenbestand am Ende der Kalender-
jahre 1961 und 1962;

3. die Zusammensetzung des Umsatzes und die Absatzrichtung
im Kalenderjahr 1962;

4. die Antriebsmaschinen und stromverbrauchenden Geräte am
31. Dezember 1962;

5. die Zugänge an Sachanlagen im Kalenderjahr 1962.

§6
Die Weiterleitung von Einzelangaben nach § 12 Abs. 2 des Ge-

setzes über die Statistik für Bundeszwecke durch die erhebenden
Behörden an die für die Wirtschaft zuständige oberste Bundes- und
Landesbehörde ohne Nennung des Namens des Auskunftspflichtigen
ist zugelassen.

§7
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin.

§8
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 30. März 1963

Der Bundespräsident
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister für Wirtschaf t
Ludrvig Erhard

Begründungl)

I.
Das Handwerk zählt über 700000 Betriebe, die mit rund 3,8 MiI-

lionen Beschäftigten gegenwärtig einen Jahresumsatz von über
86 Mrd. DM erzielen. Sein Anteil am Sozialprodukt beträgt über
10 v. H. Damit stellt das Handwerk einen überaus wichtigen
Wirtsdraftsbereich in der Gesamtwirtsdtaft der Bundesrepublik dar.
Die in über 100 Fachzweigen ausgeübte handwerkliche Tätigkeit
reidrt von der Zulieferung für die industrielle Fertigung über die
Erzeugung von Konsumgütern für den unmittelbaren Verbrauch in
den Haushalten bis zu den Dienst- und Reparaturleistungen, wobei
letztere fast ausschließlidr vom Handwerk erbradrt werden.

Die Vielfalt handwerklichen Wirkens hat unter dem Einfluß tectr-
nischer und marktwirtschaftlicher Veränderungen eine wachsend
unterschiedlidre Entwicklung in den einzelnen Handwerkszweigen
zur Folge.

Mit dem sehr hohen Anteil an Klein- und Mittelbetrieben ist das
Handwerk die typische Gruppe des gewerblichen Mittelstandes, in
der eine breite Schidrt von mitarbeitenden lnhabern Initiative und
unternehmerische Fähigkeiten zu entfalten vermag und unerwünsch-
ten Folgen einer Entwicklung zur reinen Industriegesellschaft ent-
gegenwirkt. Das Handwerk bildet den überwiegenden Teil der ge-
werblichen Lehrlinge aus und sidrert der deutschen Wirtschaft einen
fachlich hochqualifizierten Nachwuchs.

Sowoh1 für die Bundesregierung und die Länderregierungen als
auch für die breitere Offentlidrkeit ist daher die Beobachtung der
wirtsdraftlichen, aber auch der soziologischen Entwicklung dieses
Wirtschaftsbereiches unerläßlich. Bereits in den Jahren 1949 und
1956 haben Handwerkszählungen stattgefunden. Die Abnahme der
Zahl der Betriebe bei gleidrzeitiger Steigerung des Umsatzes Iäßt
auf weiterhin gewidrtige Veränderungen im Handwerk schließen.
Die Bundesregierung hält daher eine neue Zählung für erforderlich,
denn nur umfangreichere Zählwerke liefern Unterlagen, die die
Lage der Mittelschichten näher darstellen können. Ferner dient das
statistisdre Material als Grundlage für die Fortschreibung der amt-
licü durchgeführten Handwerksberidlterstattung, die vierteljährlich
repräsentativ durctrgeführt wird und auf Grund der Daten über Be-
sdräftigte und Umsatz eine kurzfristige Beobachtung des Handwerks
ermöglicht.

Für die Wahl des Zählungsjahres war mitbestimmend, daß im
Jahre 1963 auf Empfehlung der Organisation der Vereinten Natio-
nen im Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten der Europäischen

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§1
Uber die Geschäftstätigkeit und den Wirtschaftsablauf im Hand-

werk und im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe werden lau-

Bundestagsdrudrsache Nr, 876 vom 8. Januar 1963
S.145 oben). -,) BGBI. I vom 17. August 1960 S.

(siehe Vorbemerkung
689.

Wirtsdraftsgemeinschaft ein industrieller Zensus in weltweitem
Rahmen durchgeführt wird, in den nach internationalem Gliede-
rungsprinzip auch das produzierende Handwerk einzubeziehen ist.
In ihrem Erhebungsprogramm trägt die Handwerkszählung den An-
forderungen der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft Rechnung, soweit es im Rahmen einer Befragung von über-
wiegend kleinen und mittleren Betrieben möglich ist.

Der Gesamtumfang der Erhebung entspricht im wesentiichen der
im Jahre 1956 durchgeführten Zählung. Unter Berücksichtigung der
Erfahrungen aus der letzten Erhebung werden die Tatbestände, wie
Löhne und Gehälter, Wareneingang und -bestand, usw. (§ 5) nur bei
repräsentativ ausgewählten Betrieben erhoben.

Wie bei den vorangegangenen Zählungen sind die Handwerks-
kammern verpflichtet, auf Anforderung die Anschriften der Hand-
werksbetriebe zur Verfügung zu stellen.

Die Weiterleitung der Einzelangaben durch die erhebenden Stel-
len an die für die Wirtschaft zuständigen obersten Bundes- und Lan-
desbehörden ist vorgesehen, um sicherzustellen, daß diesen Behör-
den Unterlagen in tiefer gegliederter Form geliefert werden können.

II.
Die Durchführung des obengenannten Gesetzes wird nach einer

Schätzung des Statistischen Bundesamtes folgende Kosten in Mil-
lionen DM erfordern:
Länder

persönliche Kosten
sächliche Kosten
insgesamt

Bund

v,t

persönliche Kosten
sächliche Kosten

5,7
1,4

0,5
0,1

rnsgesamt .......
Bund und Länder

persönliche Kosten
sächlidre Kosten

0,6

insgesamt

Gesetz über die Durchführung laufender Statistiken
im Handwerk sowie im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe (HwGastatG)

Vom 12. August 19602)

6,2
1,5

7,7

fende Repräsentativ-Erhebungen als Bundesstatistik durchgeführt
Die Erhebungen umfassen

1. eine Umsatz-Schnellstatistik in wichtigen Zweigen des Hand-
werks (Handwerksstatistik),

2. eine Umsatz-Schnellstatistik im Gaststätten- und Beherber-
gungsgewerbe (Gaststättenstatistik).
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§2
' (1) Die Handwerksstatistik (§ 1 Nr. 1) erfaßt

1. vicrteljährlidt
den Umsatz sowie die Zahl der Beschäftigten,

2. in den Jahren 1962 und 1965 für die Erhebungsjahre 1961

und 1964, in der Folge in Zeitabständen von 4 Jahren,
die Wareneingänge uld die Warenvorräte.

(2) Auskunftspfliötig sind die nadr § 6 des Gesetzes zur Ordnung
des Handwerks (Handwerksordnung) vom 17. September 1953 (Bun-
desgesetzbl. I S. 1411) in der Handwerksrolle eingetragenen Be-
triebe.

(3) Die Handwerksstatistik wird bei höchstens 35000 der in Ab-
satz 2 bezeidrneten Betriebe durdrgeführt.

§3
(1) Die Gaststättenstatistik (§ 1 Nr. 2) erfaßl monatlidr den Um-

satz sowie die Zahl der Beschäftigten.

(2) Auskunftspflidrtig sind die Unternehmen des Gaststätten- und
Beherbergungsgewerbes. Bei Unternehmen mit mehreren Nieder-
lassungen sind auch die einzelnen Niederlassungen auskunfts-
pflichtig.

(3) Die Gaststättenstatistik wird bei höchstens 15000 der in Ab-
satz 2 bezeidrneten Unternehmen rlurchgeftihrt.

§4
Dieses Cesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) audt im
Land Berlin.

§s
Dieses Gesetz tritt am Tage nactr seiner Verkündung in Kraft'

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gelvahrt

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 12. August 1960

Der BundesPräsident
Lüb ke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister f ür Wirtschaf t
Ludwig Erhard

Begründungl)

I. Notwendigkeit und Bedeutung der Beridterstattung
im Rahmen der Wirtschaitsstatistik

Bei den Wirtsdraftsbereichen der Industrie, des Groß- und Einzel-
handels werrlen bereits seit geraumer Zeit für die kurzfristige Beob-
achtung <1er strukturellen, könjunkturellen und saisonalen Entwid(-
lung gäsetzlich angeordnete Statistiken durchgeführt' Für das vor-
nen-mtictr mittelständisch strukturierte Handwerk und Gaststätten-
und Beherbergungsgewerbe dagegen fehlt es an entspredrenden
statistischen Üntärlägen völlig, obwohl beide Bereithe nahezu
1 Million Betriebe zählen, die jährlich über 70 Milliarden DM um-
s e tzen.

Im Handwerk wurden in den Jahren 1949 und 1956 Zählungen
durctrgeführt, die alle Handwerksbetriebe erfaßten und einen tief-
geglieterten Einblick in die langfristigen Entwicklungstendenzen
ä.Ä,igtidrt".. In der dynamischen Wirtschaft ergeben sich jedoch
ständlg Veränderungen erheblichen Umfanges, auf- deren Beobach-
tung iicht verzidrtet werden kann, wenn die sich vollziehenden
Umichichtungen mit ihren wirtsdlaf tlidren und gesellschaftlichen
Rückwirkungin möglichst Irühzeitig erkannt werden sollen' Im
Gegensatz z-u den uhfungreichen Frageprogrammen .der Zählungen
qe;ügt für die kurzfristilge Orientierung eine repräsentative und
äamiI kostensparentle Eifassung von ausgewählten Handwerks-
be[rieben. Der 2entralverband dei Deutschen Handwerks hat bereits
im Laufe der letzten 10 Jahre freiwillige Befragungen in einigen
Bundesländern durctrgeführt. Es gelang aber nicht, in allen Ländern
eirre für Bundeszweclie ausreichende Statistik zu entwidreln, wenn
aucir für einzeLne regionale Cebiete Ergebnisse von allgemein an-
erkanntem Werte eriielt wurden. Unter dem Gesidrtspunkt der zu-
nehmenden Bedeutung von wirtschaftspotitisdlen Maßnahmen auf
clem Gebiete der mitielständischen Bereiche wird eine amtlich er-
hobene und durchgeführte Handwerksberichterstattung dringlich,
die sich jedoch auf äie;enigen Zweige besdrränken soll, die in stär-
kerem lviaße konjunkturellen und saisonalen Einflüssen unterliegen
oder wegen ihrer Bedeutung oder wegen ihrer Strukturverände-
rungen iorgfältig beobachtet werden müssen. Die Handwerks-
berichterstat-tung hat eine monatliche Beobadrtung der Entwid<lung
von Umsatz undBeschäf tigung dieser Handwerkszweige zum Haupt-
gegenstand. Darüber hinaus ist vorgesehen, in Abständen von
i iahren den V/areneingang und die Warenbestände zu erfassen'
Für die Ermittlung des Beitrages des gesamten Handwerks zum
Sozialprodukt ist eine fachliche Gtiederung nadr Handwerkszweigen
erfordärlictr, um zwisdren den Kostenstrukturerhebungen Anhalts-
punkte für eine Sdrätzung des Materialverbrauchs und der Gesamt-
vorräte des Handwerks ru gewinnen. Für die repräsentative Erfas-
sung des gesamteD Handwerks mit rd. 750000 Betrieben wird eine
Sticüprobein-Auswahl von höchstens 35000 Betrieben der verschie-
denen Größenklassen ausreichen, um die Entwidrlung des Hand-
werks in regionaler und fachlicher Gliederung darstellen zu können'

Ebenso wie im Handwerk fehlt es auch im Gaststätten- und
B eherber gungs gewerbe an jeglidlem amtlichen statistischen
Material, aai kurztristige Analysen auf diesem Gebiete zuläßt. Das
Gaststätien- und Beherbergungsgewerbe erfuhr im letzten Jahrzehnt
beachtliche Wandlungen. Auf Kosten des Warenverkehrs sind die
DJ.enstleistungen in dän Vordergrund getreten, bei denen vornehm-
lich die Leisiungen für den Reiseverkehr von Jahr zu Jahr zuge-
nommen haben,-Cie ihren Niedersdrlag in den Umsätzen der Gast-

1) Bundestagsdrud<sactle Nr. 1547 vom 18. Jannar 1960 (siehe Vorbemer-
kung auf S. 145 obenl.

stätten und Hotels fanden. Die vorgesehene Statistik soll somit
einen Indikator liefern, der die in jüngster Zeit zunehmende Ver-
iuo..rro des Verbrauchs auf Grund der Veränderung von Besdräf-
iiq'"n.r ü"a Umsatz im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe an-
ze-igei würde, zumal die statistischen Unterlagen übcr die Verwen-
ä"rio a". Eini<ommen kurzfristig wenig Aufschluß über diese Ten-
derieu g"ben. Die in der Fremdenverkehrsstatistik nachgewiesenen
nÄhe.beigrngen reichen für die Darlegung dieses Sachverhalts nicht
aus. Die-Ber-iclttspflicht für mittels Stidrprobe ausgewählte 15000
von insgesamt 165000 Unternehmen des GasLstätten- und Beher-
bergungigewerbes drirfte sicherstellen, daß auch ein zureichender
Rep"rasJniationsgrad für die Ergebnisse nach Ländern sicher-
gestellt ist.

II. Kostenberedtnung

Die Durdführung des o. g. Gesetzes wird nach den Sdl'itzungen
der Statistisden iandesämter und des Statistischen Bundesamtes
folgende neue Kosten erfordern:

Lediglidr im 1. Anlaufjahr cler StatisLik würden sich die Kosten
der Stätistischen Landesämter um insgesamt rd 65000 DM erhöhen'

A. Handwerksstatistik (§ 1 Nr. 1)

davon

l. Kosten der Statistischen
Landcsämter

2. Kosten des Statistischen
Bundesamtes

566 000

65 000

395 000

32 000

persön-
lidre

Kosten
DM

sädt-
Iidre

Kosten
DM

171 000

33 000

3. insgesamt 631 000 .127 000 204 000

B. Gaststättenstatistik (§ 1 Nr. 2)

davon

säch-
lidre

Kos ten
DM

KosLen der Statistischen Lan
desämter 140 000 100 000 40 000

Beim Statistischen Bundesamt lverden zusätzlictre Haushaltsmittel
nicht benötigt.

-214-

DM

ins-
gesamt

DM

persön-
lidre

Kosten
DM

ins-
gesamt



Verordnung
über die Statistik in der öffentlichen \,Vasseryersorgung und im öffentlichen Abwasserwesen

Vom 12.März 19641)

Auf Grund des § 6 Abs.2 des Gesetzes über die SLatistik für
Bundeszwecke vom 3. September 1953 (tsundesgesetzbl. I S. 1314),
zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Anderung des Ge-
seLzes über die Statistik für Bundeszwecke vom i5. Juli 1957 (Bun-
desgesetzbl. I 5.721), \,erordnet die Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates:

§1
In dcr öffentlichen Wasserversorgung und im öfientlichen Ab-

wasserwesen werden im Jahre 1964 Erhebungen als Bundesstatistik
durchgeführt,

§2
Die Statistik erfaßt für das dem Erhebungsjahr vorangegangene

Kalenderj ahr f olgende Tatbestände :

I. In der öffentlichen Wasserversorgung:
1. Gewinnung und Bezug von Grundwasser, Quellwasser und

Oberflächenwasser,
2. Abgabe von Wasser,
3. Zahl der versorgten Einwohner,

IL Im öffentlichen Abwasserwesen:
1. Abwasseranf all,
2. Fortleitung und Reinigung des Abwassers,
3. Zahl der an die öffentliche Kanalisation ttngeschlossenen

Einwohner.

§3
(l) Auskunftspflichtig nacir § 10 des Gesetzes si.nd Anstalten und

Körperschaften des öffentlichen Rechts, Unternehmen und andere
Einrichtungen, die Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und
des öffentlichen Abwasserwesens betreiben.

(2) Die Meldungen nach § 2 sind unler Verwendung der amtlichen
Erhebungsvordrucke zu den auf diesen angegebenen Meldeterminen
der nach Landesrecht bestimmten, fachlich zuständigen Stelle einzu-
reichen.

(3) Besitzt ein Auskunftspflichtiger an getrennten Orten Betriebe
mi L selbständigen Wasserversorgungs- oder Entwässerungsgebieten,
so ist für die einzelnen Betriebe jeweils gesondert zu berichten.

(4) Die Auskünfte sind auf Anfordern gesondert für die einzelnen
Gemeinden zu machen.

§4
Die Weiterleitung von Einzelangaben nach § 12 Abs. 2 des Ge-

setzes an die für die Wasserversorgung und das Abwasserwesen
zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden oder die von
diesen bestimmten Stellen ist zugelassen.

§5
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 17

des Gesetzes über die Statisiik für Bundeszwecke auch im Land
Berlin.

§6
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Bonn, den 12. März 1964

Der SLellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister f ür Gesundheitswesen
SchwarzhauPt

Begründung2)

Amtliche statistische Erhebungen in der öffentlichen \^/asserver-
sorgung und im öffentlichen Abwasserwesen sind nach 1945 erst-
malig auf Grund der Verordnung vom 3. April 1958 (Bundesanzeiger
vom 11. April 1958, Jahrgang 10, Nr.69) für das Stichjahr 1957
durchgeführt worden. Damit ist bereits die Notwendigkeit einer
amtlichen Wasserstatistik neben der seit 1952 periodisch durch-
geführten Statistik über die Wasserversorgung in der Industrie an-
erkannt worden. Darüber hlnaus haben die Erkenntnisse aus der
ersten amtlichen Wasserstatistik gezeigt, daß sie eine wichtige Er-
gänzung der industriellen \i/asserstatistik darstellt und daß die Ein-
beziehung des öffentlichen Bereiches in die amtliche statistische
Beobachtung zur Vervollständigung des wasserwirtschaftlichen
Gesamtbildes unerläßlich ist.

1) Bundesanzeiger Nr.56 vom 20. März 1964 S.1. - 
2) Bundesratsdrud<-

saihe Nr.5lO yom 29. November 1963 (siehe Vorbemerkung auf S,145 oben).

Inzwischen sind 5 Jahre vergangen. In dieser Zeit sind auf den
Gebieten der öffentlichen Wasserversorgung und des öffentlichen
Abwasserwesens beachtliche Fortschritte erzielt worden. Die Ergeb-
nisse und Erkenntnisse aus der amtlichen Wasserstatistik bedürfen
daher einer Ergänzung durch eine neue Erhebung. Sle soll es ermög-
lichen. aktuelle Angaben über die heutige Situation zu erhalten und
die seit 1957 eingetretenen Veränderungen zahlenmäßig auszuw-er^-
ten und zu beurteilen. Die allgemeine Auffassung geht dahin, daß
sie spätestens für das Jahr 1963 benötigt wird- Dabei geben die Er-
fahningen aus der amtlichen Wasserstatistik 1958 Veranlassung, die
lro.g".äh"." neue amtliche Wasserstatistik wiederum auf Grund
einär Rechtsverordnung d.urchzuführen. Die in § 6 Abs.2 Stat Ges'
genannten Voraussetzungen für diese Rechtsverordnung sind gege-
6en. Die Kosten für die Erhebung werden für die Länder auf etwa
235000DM geschätzt. Für den Bund entstehen keine zusätzlichen
Kosten.
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Bauhauptgewerbe, Bautätigkeit, ft'ohnungen
Gesetz über die Durchführung von Statistiken der Bautätigkeit (BauStatG)

Vom 20. August 19601)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: § 5

§ 1 AuskunftsPflichtig sind

Im Geltungsbereich dieses Gesetzes werden laufend Statistikeu
1. der Bautätigkeit im Hochbau (Hochbaustatistik) und im Tief-

bou lTiefbaustatistik) sowie
2.der erstmaligen \Mohnraumvergaben (Wohnraumvergabe-

sLatistik) durchgeführt.

§2
(1) Die Hochbaustatistik erfaßt die genehmigungs- oder zustim-

mungspflichtigen und die anzeigepfiichtigen Baumaßnahmen, bei
denen Wohnraum oder anderer Nutzraum durch Bautätigkeit zu-
oder abgeht, baulich verändert oder einem anderen Verwendungs-
zweck zugeführt wird oder durch baupolizeiliche Maßnahmen, Scha-
densläIle oder Abbruch verlorengeht.

(2) Sie erstred<t sich auf Feststellungen über die genehmigten,
begonnenen und fertiggestellten Bauvorhaben und auf den Bauzu-
stand am Jahresende. Sie erfaßt dabei Lage, Art, Größe, Ausstat-
tung, Baukosten uncl Bauherren der Gebäude, Wohnungen und
Wohnräume sowie die Art der Baumaßuahme.

(3) Bei Baumaßnahmen des öffentlich geförderten sozialen Woh-
nungsbaues erstreckt sie sich außerdem auf Feststellungen über die
Bewilligungen öffentlicher Mittel und die Art ihres Einsatzes, über
die Gesamtkosten in der Aufgliederung nach § 5 der Zweiten
Berechnungsverordnung vom 17. Oktober 1957 (Bundesgesetzbl. I
S.1719), die Finanzierung, dle Grundstücksgröße und die Rechts-
Iorm der Nutzung sowie über die Zweckbindung der geförderten
Wohnungen und die genehmigten Durchschnittsmieten

§3
Die Tiefbaustatistik er-faßt dle vergebenen Tiefbauaufträge mit

einem Auftragswert von 25000 Deutsche Mark und mehr nach Bau-
herren, Art der Baumaßnahme, Auftragswert und voraussichtlicher
Abwickluugsdarter.

§4
Die Wohnraumvergabestatistik erfaßt die erstmallgen Vergaben

neugeschaffener Wohnungen und Wohnräume des öffentlich geför-
derten sozialen Wohnungsbaues sowie eine Aufgliederung der Ver-
gaben nach PersonengruPPen.

1. für die Hochbaustatistik die Bauherren, die Bauaufsichtsbehör-
den, die Bewilligungsstellen und für die Feststellung des Bau-
zustandes am Jahresende auch die Gemeinden,

2. für die Tiefbaustatistik die auftragvergebenden Stellen des
Bundes, der Länder, der Gemeinden mit 5000 und mehr Ein-
wohnern, der Gemeindeverbände, der sonstigen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts und der juristischen Personen
des privalcn Rechts, an denen die öffentliche Hand maßgeblich
beteiligt isi,

3. für die Wohnraumvergabestatistik die für die Wohnraumver-
gaben zuständigen Behörden.

§6
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin.

§7
Dieses GeseLz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft,

mit Ausnahme des § 3 und des § 5 Nr. 2, die am 1. Januar 1960 in
Kraft tre ten.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 20. August 1960

Der BundesPräsident
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister f ür Wohnungsbau' Lücke

Der Bundesminister f ür Wirtschaf t
Ludwig Erhard

Begründung2)

A. Allgemeiner Teil
1. Die Bautätigkeitsstatistik gehört zu den Dauerstatistiken, die

schon seit dem eisten Weltkriege durchgeführt werden. In der Nach-
kriegszeit lebte die Bautätigkeilsstatistik (Hochbau-)- zunächst in den
einzälnen Bundesländern wieder auf. Durch die Verordnung über
die Durchführung einer Statistik der BautäLigkeit und der Wohn-
raumvergaben vöm 24. März 1953 (BGBI. I S. 78) wurde für die Bau-
tätigkeitistatistik eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage geschaf-
fcn-und damit zugleich die Wohnraumvergabestatistik angeordnet'

Seit dem Auslaufen dieser Verordnung - am 3l' Dezember
1955 - werden sie auf Grund der

a) Verordnung über die Durchführung der Statistik der Bautätig-
keit Vom 3l oktober 1956 (BAnz. Nr. 196 vom 9. Oktober 1956)
und

b) Verordnung über die Durchführung der Statistik der Wohn-' .ar-u"tgaben vom 22. Dezember 1956 (BAnz' Nr' 250 vom
28. Dezember 1956)

fortgeführt, die mit Ablauf des g Oktober bzw. 28. Dezember 1959
außer Kraft treten.

2. Auf die Bautätigkeitsstatistik kann nicht verzichtet rrerden,
weil es sich hierbei um eines der wichtigsten Instrumente der Wirt-
schafts- und Konjunkturbeobachtung handelt, das gerade auch in
dem Wirtschaftssystem einer sozialen Marktwirtschaft zur Beein-
flussung der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung und der Baukon-
junktui lm besonderen von größtem Wert und damit staatspolitisch

I BCBI. I vom 25. August 1960 S. 704. - 
:) Bundestagsdrud(sache Nr' 1491

vom 15. Dezember 1959 (siehe Vorbemerkung auf S. 145 oben).

unabdingbar ist. Die Uberprüfung der Erhebungsprogramme auf
Einsparuingsmöglichkeiten hät ergeben, daß- de-r im Gesetzentwurf
,orgeseheire Uhtang der Erhebungen zur laufenden Beobachtung
der Baukonjunktur unbedingt erforderlich und eine- Beschränkung
der Erhebungen nur auf eine repräsentative Auswahl nicht möglich
ist. Die Ergöbnisse der Bautätigkeitsstatistik dienel insbesondere
der laufendin Unterrichtung des Bundestages und des Bundesrates
sowie der Bundesregierung über die allgemeine Bautätigkeit und
die Wohnungsbautätigkeit im besonderen. Sie bilden außerdem eine
unentbehrlicüe Grund-lage für die zu treffenden Dispositionen der
einschlägigen Fachminiiterien des Bundes (insbesondere BMWi,
nN{Wo, "si4V, BN4A, BMF) sowie audr für die kreditpolitischen Ent-
scheidungen der Deutschen Bundesbank. Ein sehr großes Interesse
an den E"rgebnissen der Bautätigkeitsstatistik bes-teht außerdem bei
den Bundäsländern, den Städten und Gemeinden und den ein-
schlägigen Organisationen.

3. Die Bautätigkeitsstatistik ist unter konjunktur- und baupoli-
Lischen Gesichtsp-unkten in ihrer bisherigen Form nidrt ausreichend,
weil in der zeiilichen Beobachtung des Ablaufs der Bauvorhaben
zwischen der Erteilung der Baugenehmigung und der Baufertig-
stellung eine Lücke klafft. Nicht alle genehmigten Bauvorhaben
werden" ausgeführt, und auch bei den in Angriff genommenen Vor-
haben liege-n zwischen Genehmigung und Beginn-der Bauarbeiten
unterschieälich lange Zeiträume. Die tatsächliche inanspruchnah-me
der Baukapazität u-nd deren voraussichtliche Beanspruchung in den
nächstfolgenden Monaten kann aus der derzeitige-n Bautätigkeits-
statistik ;icht abgeleitet werden. Für wirtschafts-, konjunktur--und
baupolitische Zwdcke ist das aber unerläßlidr, vor allem im Hinblick
auf die Bemühungen um einen möglichst kontinuiertichen Ablauf
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der Bautätigkeit (Winterbau) und damit der gesamten Wirtsdrafts-
tätigkeit. Deshalb soll die rm Reidrsgebiet schon vor dem letzten
Kriege durchgeführte statistische Erfassung der Baubeginne - wie
nach dem Kriege in verschiedenen Bundesländern - allgemein
wieder aufgenommen und in einer möglichst einfachen Form durch-
geführt werden. Eine Statistik der Baubeginne wird auch in der
Mehrzahl der westeuropäischen Länder geführt.

4. Auf die Durchführung einer Tiefbaustatistik wurde bisher ver-
zichtet, weil die Bautätigkeit zum weltaus überwiegenden Teil auf
Hochbaumaßnahmen entfiel. In den letzten Jahren ist hier aber eine
i\nderung eingetreten, da der Tiefbau, und hier insbesondere der
Straßenbau, sehr stark an Gewicht gewonnen hat. Es ist damit zu
rechnen, daß dies in den kommenden Jahren noch mehr der Fall
sein wird, wenn nach Uberwindung der Wohnungsnot die Woh-
nungsbautätigkeit sidr auf die Deckung des iaufend entstehenden
Neubedarfs an Wohnraum sowie die Sanierung des Altwohnungs-
bestandes und die anstehenden städtebaulidren Maßnahmen be-
schränken kann. Die statistisdre Erlassung des Tielbaues ist vor
allem aus Gründen der Konjunkturpolitik geboten, um eine voll-
ständige Transparenz des Baumarktes zu erlangen. Die Erfahrungen
der letzten Jahre haben gezeigt, daß hinsichtlich einer dämpfenden
oder fördernden Beeinflussung der Bau- und damit der gesamten
Konjunktur gerade die Tiefbautätigkeit in ihrer laufenden Entwick-
Iung übersehbar sein muß, und zwar deshalb, weil über die Tiefbau-
tätigkeit, die fast ausschließlich eine Sache der öffentlichen Hand
ist, der saisonale und konjunkturelle Ablauf der Bautätigkeit in
starkem Maße beeinflußt werden kann. Hierzu wird vor allem auf
die verstärkten Bemühungen von Bundesregierung und Bundestag
zur Einschränkung der winterlichen Arbeitslosigkeit im Baugewerbe
hingewiesen. (Große Anfrage der Fraktion der SPD betr. Verhält-
nisse in der Bauwirtschalt vom 30. Juni 1958 - Drud<sadre 495 -und Beschluß des Bundestages vom 27. November 1958,)

5. An der Statistik der Wohnraumvergaben besteht sowohl für
die Wohnungspolitik des Bundes als audl für die der Länder ein
begründetes Interesse; hierbei sind dle Erstvergaben der 1 /ohnun-
gen des öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaues an die Ver-
triebenen, FIüchtlinge, Kriegssachgeschädigten (Evakuierten) und
die Nichtgeschädigten von besonderer Bedeutung. Nadr dem
II. WoBauG und nach dem LAG haben Bund und iänder die er-
forderlichen Maßnahmen zur beschleunigten und gerechten Unter-
bringung der nodr nicht oder nur unzureichend mit Wohnraum ver-
sorgten Haushalte zu treffen. Hierfür muß Klarheit darüber be-
stehen, wie die für diese Zwecke zur Verfügung gestellten Wohn-
baulörderungsmittel zu verteilen sind und welche Bevölkerungs-
gruppen in erster Linie mit Wohnraum versorgt werden müssen.
Die Länder können nadr dem Lastenausgleichsgesetz auch vom
Präsidenten des Bundesausgleichsamtes verpflichtet werden, die
Förderung des sozialen Wohnungsbaues mit LAG-Mitteln nactrzu-
weisen und dabei die den einzelnen Geschädigtengruppen zugewie-
senen Wohnungen anzugeben. Im Hinblick auf die Ergebnisse der
Wohnraumvergabestatistik ist seit dem Jahre 1956 auf eine der-
artige, gesonderte Berichterstattung der Länder verzichtet worden;
sie müßte aber - mit größerem Arbeits- und Mittelaufwand -wiederaufleben, wenn die Wohnraumvergabestatistik nicht mehr
fortgeführt werden sollte. Die Beibehaltung der mit niedrigen
I(osten verbundenen Wohnraumvergabestatistik dürfte daher der
einfachste und billigste Weg sein, um die benötigten Unterlagen,
insbesondere für das BAA zur Berechnung des Wohnungsfehl-
bestandes der Geschädigten und des Verteilungsschlüssels für die
Aufbaudarlehen lMohnungsbau, ermitteln zu können.

6. Die Bautätigkeitsstatistik, einschließlich der Erfassung der Bau-
beginne und der Auftragsvergaben im Tiefbau, soll gemäß § 6 Abs. 1

Statces durch Gesetz angeordnet werden, weil es sich einerseits
um sachlich zusammenhängende Dauerstatistiken handelt, deren
Erhebungsprogramm zum größten Teil feststeht und sich bewährt
hat, und u.eil andererseits die Kosten die in § 6 Abs. 2 Nr. 3 des
Statistischen Gesetzes (StatGes) vom 3. September 1953 bestimmte
Grenze (von 500000DM) überschreiten. Da nach Beseitigung des
gegenwärtig noch bestehenden Wohnungsmangels die Wohnraum-
bewirtschaftung entbehrlich und die öffentliche Förderung des
sozialenWohnungsbaues allmählich auslaufen wird, ist beabsichtigt,
die in dem Gesetzentwurf enthaltenen Vorschriften über die Wohn-
raumvergabestatistik sowie über die Bewilligungsstatistik außer
Kraft zu setzen, wenn die Vorschriften über die Bewilligung öffent-
licher Mittel zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues und über
die Zuteilung öffentlich geförderter Wohnungen keine Anwendung
mehr finden.

B. Besonderer Teil
Zu§l

Die genannten S tatistiken umfassen

1. die Hochbaustatistik mit folgenden Einzelerhebungen:
a) Baugenehmigungen, Baube§inne, Baufertigstellungen und

Bauüberhang am Jahresende (gemäß § 2 Abs.2\,
b) Bewilligungen im öffentlich geförderten sozialen Woh-

nungsbau (gemäß § 2 Abs. 3);
2. die Statistik derAuftragsvergaben im Tiefbau (Tiefbaustatistik

gemäß § 3);
3. die Statistik der erstmaligen Wohnraumvergaben (Wohnraum-

vergabestatistik gemäß § 4).

Zu§2
Hier sind die zu erfassenden Tatbestandsmerkmale für die Hoch-

baustatistik geregelt. Genaue Rüdrschlüsse auf den Umfang und die
Entwicklung des Baugeschehens im Hochbau sind nur dann möglich,
wenn die Hochbautätigkeit nach ihren wichtigsten Merkmalen und
nach den die Bautätigkeit bestimmenden Phasen erfaßt wird. Die
Hochbaustatistik wird deshalb in die in den Erl.äuterungen zu § 1
angeführten Einzelerhebungen gegliedert, die wie folgt aufeinander
abgestimmt sind:

Mit den Baugenehmigungen werden die Bauabsidrten der Bau-
herren nach genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtigen
Baumaßnahmen im Hochbau erfaßt und die Zahl der Gebäude und
Wohnungen nadr ihrer Lage, Art (2. B. Wohngebäude, Bürogebäude
usw.), Größe, nadr dem umbauten Raum, der Wohnfläche, den ver-
anschlagten reinen Baukosten und der Art der Baumaßnahme (Neu-
bau, Wiederaufbau usw.), wie in § 2 festgelegt, ermittelt. Da die
Bekundung des Bauwillens nicht in allen Fällen in die Tat umgesetzt
wird und die Bauausführung oftmals erst zu einem späteren Zeit-
punkt erfolgt, sind die Baugenehmigungen zwar ein widrtiger Maß-
stab für die Entrvid<lung der Bauabsichten, aber zur Beurteilung der
Inanspructnahme der Bauwirtsdraft allern nicht ausreidlend. Die
Erfassung der Baubeginne schaltet demgegenüber die Scheingeneh-
migungen aus und zeigt, in welchem Maße der in der Baugenehmi-
gung bekundete Wille zu der tatsächlichen Inanspruchnahme von
Baukapazitäten führt. Ein Vergleich der Entwid<lung der Baugeneh-
rnigungen und Baubeginne ist insbesondere zur konjunkturellen
Beobachtung und Beurteilung des Baumarktes unerläßlich.

Die Baufertigstellungen zeigen das Ergebnis der Bautätigkeit (die
abgeschlossenen Baumaßnahmen) auf. Da die Bauämter die »Bau-
abnahme« nicht laufend und oft nicht sofort nadr Beendigung des
Baues durchfrihren können, ist zum Nadrweis der effektiven Jahres-
bauleistung die Bauüberhangserhebung erforderlidr. Sie ergdnzt die
Baufertigstellungsmeldungen durdr die Erfassung der tatsächlichen
Baufertigstellungen am Jahresende, und zwar auch unter Berück-
sichtigung der von den Bauämtern nodt nicht abgenommenen fertig-
gestellten Gebäude, und ermöglicht außerdem die Feststellung der
am Jahresende im Bau befindlidten, aber noch nicht fertiggestellten
Bauten. Ihre Ergebnisse vermitteln einen Uberblid< über den Vorrat
an Bauleistungen, der im abgelaulenen Baujahr neben den Fertig-
stellungen entstanden ist und im neuen Baujahr zur Fertigstellung
ans teht.

Durch die in Absatz 3 angeordnete Bewilligungsstatistik werden
diejenigen Baumaßnahmen besonders erfaßt, frir die öffentliche
Mittel in den verschiedensten Subventionsformen - als reine
Kapitalhilfen oder reine Lastenhilfen bzw. in gemischter Form - im
Rahmen des öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaues be-
willigt werden. Sie vermittelt außerdem einen Uberblid< über das
Ausmaß der bewilligten Mittel einschließlich der gewährten indivi-
duellen Miet-(Lasten-)beihilfen, den Erfolg ihres Einsatzes in Ge-
stalt von Wohnbauten und Wohnungen, insbesondere hinsidrtlidr
des Familienheimbaues und der Wohnungsversorgung der sog.
Leistungsschwachen, die Redrtsform der Nutzung, die Zusammen-
setzung der Kosten sowie die Finanzierung dieser Baumaßnahmen
und die genehmigten Mieten sowie die Zweckbestimmung der geför-
derten Wohnungen.

Die Erhebungen der Baugenehmigungen, der Baubeginne und der
Baufertigstellungen erfolgen mittels einer Zählkarte (im Durch-
schreibeverfahren in dreifacher Ausfertigung). Die erste Ausferti-gung wird nach Erteilung der Baugenehmigung von den Bau-
behörden, die zweiLe Ausfertigung nach Inangriffnahme des Bau-
vorhabens - mit Datum des Baubeginns versehen - von den
Bauherren und die dritte Ausfertigung nach vollzogener Bau-
abnahme bzw. Fertigstellungsmeldung von den Baubehörden den
Statistischen Landesämtern übersandt.

Zu§3
Die Tiefbaustatistik erfaßt die Vergaben öffentlicher Tiefbauvor-

haben (Aufträge) mit einem Auftragswert von 25000 DM und mehr.
Die Auftragsvergaben sollen laufend erfaßt und unter Verwendung
einer einfadren Zählkarte monatlich den Statistischen Landesämtern
gemeldet werden, um einen Uberblick über die laufende Entwict-
lung zu gewinnen. Die zu erfassenden Tiefbaumaßnahmen sollen
gegliedert werden nach

a) Straßenbauten,
b) Tiefbauten an Bundeswasserstraßen,
c) wasserwirtschaftlichen Baumaßnahmen,
d) Kultur- und Flurbereinigungsmaßnahmen und
e) sonstigen Tiefbaumaßnahmen.
Da die voraussichtlidte Abwid<lungsdauer (vorgesehene Bauzeit)

der Tiefbauaufträge für Feststellungen über die Beanspructrung der
Baukapazität von entscheidender Bedeutung ist, sollen die ver-
gebenen Aufträge in 4 Gruppen (bis 3 Monate, 3 bis 6 Monate, 6 bis
12 Monate, 12 Monate und länger) erfaßt werden.

Zu§4
In die Wohnraumvergabestatistik sollen - wie bisher

sdrließlich die Erstvergaben neugeschaffener Wohnungen und
Wohnräume des öffentlich gef örderten sozialen Wohnungsbaues
einbezogen werden.
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Nach den Erfahrungen der Ietzten Jahre sind bei der Erfassung
dieser Wohnungen fHaushalte) und Wohnräume keine Schwierig-
keiten entstanden, zumal die Vergaben der neuen Sozialwohnungen
an die einzelnen Bevölkerungsgruppen ohnehin von den zuständigen
Behörden registriert werden. Zur Erstellung der Wohnraumvergabe-
statisLik bedarf es also nur der Zusammenfassung der Erstvergaben
auf einem Formblatt, auf dem sie nach den einzelnen Bevdlkerungs-
gruppen wie folgt aufgeteilt werden;

1. Vertriebene,
2. Zugewanderte,
3. Sachgeschädigte (ohne zurüdrgeführte Evakuierte)

4. zurückgeführte Evakuierte und
5. sonstige.
Die an die kinderreichen Farnrlien dieser Bevölkerungsgruppen

vergebenen Wohnungen sollen - wie bisher - gesondert aus-
gewiesen werden.

C. Kostenberechnung
Bei der Durchführung des Gesetzes entstehen in recht geringem

Umfang zusätzliche Aufwendungen nur bei der statistischen Erfas-
sung der Baubeginne und der Auftragsvergaben im Tiefbau. Die
jährlichen voraussichtlichen Kosten für diese Statistiken verteilen
sich wie folgt auf Bund und Länder:

Baubeginn

zusammen

1000 DM

Kosten des Bundes

Kosten der Länder

insgesamt .......

18,8

114,5

Für die übrigen im GeseLzentwurf aufgeführ[en Statistiken, die
seit den Jahren 19119 bzw. 1952 zum ständigen Arbeitsprogramm

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende
Gesetz beschlossen:

§1
(1) Im Geltungsbereich dieses Gesetzes wird eine Statistrk der

lVohn- und Mietverhältnisse und des Wohnungsbedarfs (Woh-
nungsstatistlk 1956./57) durchgeführt.

(2) Die Wohnungsstatistik 1956/57 besteht aus einer allgemeinen
Erhebung, einer repräsentativen Erhebung und einer repräsen-
1r tiven Zusatzerhebun g.

(3) Die allgemeine Erhebung und die repräsentative Erhebung
werden im September 1956, die repräsentative Zusatzerhebung wird
erstmalig in den Monaten März bis Mai 1957 durchgeführt. Die Bun-
desregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnungen mit Zu-
stimmung des Bundesrates repräsentative Zusatzerhebungen für die
Jahre 1958, 1960 und 1962 anzuordnen.

§2
Bei der allgemeinen Erhebung sind die folgenden Tatbestände zu

erfassen;
1. hinsichtlich der Wohnungen

a) die Art der Wohnungen,
b) die Größe der Wohnungen nach ihrer Raumzahl und die

Wohnungsmiete;
2. hinsichtlich der Wohnparteien

a) die Haushaltsmitglieder nach Al.ter, Geschlecht, Familien-
stand, Stellung zum Haushaltungsvorstand und Zugehörig-
keit zu einer Gesdrädigtengruppe sowie Arbeitsort und
Wohnsitz,

b) die gegenwärtige Unterbringung nach Wohnform und Miet-
verhältni s ;

3. hinsichtlich der Anstalten
die Anstaltsinsassen und das Personal nach Alter, Gesdrlecht,
Familienstand und Zugehörigkeit zu einer Geschädigten-
gruppe.

§3
Bei der repräsentativen Erhebung sind über die Feststellungen

nactr § 2 hinaus die folgenden Tatbestände zu erfassen:
1. für eine Auswahl von 10 vom Hundert der Wohnungen die

Belegung der Wohnungen mit Wohnparteien und Personen;

') BGBI. I vom 23. Mai 1956 S. 427.

63,0 116,9 133,3

der amtlichen Statistik
den Haushalten des Bun

gehören, sind die erforderlichen Mittcl in
des und der Länder enthalten.

2. für die in den gemäß Nummer 1 ausgewählten Wohnungen
lebenden Wohnparteien
a) die soziale Stellung des Llaushaltungsvorstandes,
b) die vorwiegende Einkommensquelle der Flaushaltung,
c) die Zahl der von der Haushaltung bewohnten Räume.

§4
Bei der repräsentativen Zusatzerhebung sind über die Festslellun-

gen nach §§ 2 und 3 hinaus die folgenden Tatbestände zu erfassen:
1. für eine Auswahl von l0 vom Hundert der bei der repräsen-

tativen Erhebung erfaßten Wohnungen
a) die Ausstattung der Wohnungen,
b) die Wohnfläche nach qm;

2. für die in den gemäß Nummer 1 ausgewählten Wohnungen
lebenden Wohnparteien
a) die Einkommen,
b) die Wohnwünsche nach Größe, Lage und Ausstattung der

Wohnungen und nach der Wohnform,
c) die Finanzierungsmöglichkeiten und die Mretzahlungsbcreit-

schaft,
c) die Untermiete.

§5
(1) Auskunftspflichtig nach § 10 des Gesetzes über die Statistik

für Bundeszwecke vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314)
sind die Haushaltungsvorstände, Wohnungsinhaber und Grund-
stückseigentümer oder -verwalter oder deren Vertreter. Die Aus-
künfte nach § 4 Nr. 2 Buchstabe a sind freiwillig.

(2) Die zu erfassenden Tatbestände werden für die allgemeine
Erhebung und die repräsentative Erhebung mittels Erhebungsvor-
drucken, für die repräsentative Zusatzerhebung im Wege der münd-
lichen Befragung erhoben.

§6
Die repräsentative Zusatzerhebung für das Jahr 1957 wird durch

das Statistische Bundesamt aufbereitet.
§7

Zur Durchführung der Erhebungen werden ehrenamtliche Zähler
bestellt.

§B
(1) Die Behörden des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der

Gemeindeverbände sowie die sonstigen Körperschaften des öffent-

54,5 8,5 16,4
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Tiefbau

persönlich sächlich persönlichzusammen sächlich

0,5

54,0

1,5

7,0

20

61,0

14,4

102,5

4,4

12,0



lidren Rechts sind verpflichtet, ihren Beamten, Angestellten und
Arbeitern in dem von den Erhebungsstellen angeforderten Umfang
Gelegenheit zur Ausübung der Zählertätigkeit unter Fortzahlung
der Bezüge zu geben.

(2) Lebenswichtige öffentliche Betriebe dürfen durch die Verpflich-
iung nach Absatz 1 in ihrer Tätigkeit nicht unterbrochen werden.

§e
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin. Redrtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes er-
iassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Uber-
leitungsgesetzes.

§10
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 17. Mai 1956

Für den Bundespräsidcnten
Der Präsident des Bundesrates

von Hassel
Der Stellvertreter des Bundeskanzlers

Blücher
Der Bundesminister f ür Wohnungsbau

D r. P r e u s k e r

I. Allgemeiner Teil
Durch die intensive Wohnungsbautätigkeit der vergangenen

Jahre ist es zwar gelungen, die durch Kriegszerstörungen und Ver-
treibung entstandene beispiellose Wohnungsnot zu mildern und die
unerträgliche Beengung der Wohnungsverhältnisse aufzulockern.
Unbeschadet dessen stehen aber vor allem für die kommenden 5 bis
7 Jahre noch große Aufgaben an, wenn die Wohnungsnot bis dahin
annähernd beseitigt, das Mietenproblem gelöst und die Wohnungs-
wirtschaft im ganzen Schritt für Schritt in den Bereich der sozialen
Marktwirtschaft eingegliedert werden soll. Im übrigen haben sidr
im vergangenen Jahrfünft durch die wirtschaftlichen Entwicklungs-
tendenzen, durch die Wanderungsbewegung, die gesetzliche Um-
siedlung u. a. m. erhebliche räumliche Verschiebungen in den Woh-
nungsverhältnissen vollzogen, wie sich auch die Unterversorgung
mit \A/ohnungen innerhalb der einzelnen Bevölkemngsgruppen in
unterschiedlichem Maße veränderI und verbessert hat. Es ist eine
Erfahrungstatsache aus der Wohnungspolitik des Bundes, der Län-
der und der Wohnungswirtschaft selbst, daß das empirische Rüst-
zeug, das aus der Wohnungszählung vom 13. September 1950 sow-ie
aus den Fortschreibungen und den laufenden Statistiken gewonnen
werden kann, nicht ausreicht, die wohnungspolitischen Maßnahmen
im Hinblick auf die veränderten Verhältnisse zielbezogener als bis-
her und mit noch größerer Aussicht auf Erfolg zu treffen. Im Rah-
men der wohnungspolitischen Zielsetzung spielt der allmähliche Ab-
bau der hohen generellen Subventionen für den Wohnungsbau eine
besondere Rolle.

Die der Erhebung der Wohn- und Mietverhältnisse und des Woh-
nungsbedarfs im einzelnen gestellten Aufgaben sind folgende:

1. Die seit Jahren fortgesdrriebenen und z. T. geschätzten Un-
terlagen für die Verteilung der Wohnbauförderungsmittel
des Bundes auf die Länder und für die Aufschlüsselung der
Förderungsmittel innerhalb der Länder reichen nach allseitiger
.A.uffassung für eine sachlich vertretbare Aufschlüsselung nicht
mehr aus. Es ist notwendig, aus einer neuen Feststellung der
Wohnparteien und der Wohnungcn neue und zuverlässige Un-
terlagen über die Höhe des meßbaren Wohnungsdefizits zu
gewinnen. Nach den Vorbereitungsarbeiten für die Erhebung
sollen diese Feststellungen als Vorausergebnis bereits einige
Monate nach Durchführung der Erhebung, im Spätsommer
nächs ten Jahres, vorliegen.

2. Bei den wohnungspolitischen Maßnahmen der vergangenen
Jahre konnte bisher nicht genügend darauf Bedacht genommen
werden, auch den vorhandenen Wohnungsbestand möglichst
weitgehend für die Wohnungsversorgung, insbesondere der
einkommensschwachen Bevölkerungskreise, nutzbar zu machen.
Maßnahmen in dieser Richtung müssen davon ausgehen, fest-
zustellen, wie sidr die Wohnparteien und Haushal tungen in
der Bundesrepublik gegenwärtig auf den vorhandenen Woh-
nungsbestand verteilen, wie es um das Zusammenwohnen
mehrerer Familien in einer Wohnung steht, wie hoch die
Wohndichte im einzelnen ist u. a. m. Aus diesen Feststellun-
gen und aus Ermittlungen über die künftigen Absichten der
Haushaltungen können Schlüsse darüber abgeleitet werden, in
welchem Umfange und welche Art von Wohnraum mit fort-
schreitender Bautätigkeit am Markt als Angebot in Erschei-
nung treten kann.

3. Die Bemühungen der Wohnunqspolitik um eine Förderung der
individuellen Eigentumsbildung in der Wohnungswirtschaft
werden wesentlidr gefördert werden können, wenn ermittelt
wird, inwieweit gegenwärtig in den einzelnen Bevölkerungs-
schichten und Gebietsteilen die Familien schon als Eigentümer
wohnen oder zur Miete oder Untermiete und inwieweit kon-
krete Absichten auf Eigentumsbildung bestehen.

4. Die weiteren mietpolitischen Entscheidungen können organisch
nur von einem zahlenmäßig fundierterr Bild des gegenwärtigen
Mietgefüges und der Mietabstufung im einzelnen ausgehen.
Dabei kommt den Feststellungen über die Auswirkung des
Ersten Bundesmietengesetzes vom 27. Juli 1955 (BGBI. I S.458)
eine besondcre Bedeutung zu.

1) Bundestagsdnrcksache Nr. 2145 voln 29. Februar 1956 (siehe Vorbemcr
kung auf S.145 oben).

5. Die aus den gegebenen Einkommensverhältnissen und der
\fiethöhe resultierende Mietbclastung der Haushaltungen und
Familien ist Ausgangspunkt für Uberlegungen und Entschei-
dungen, rvie die ermittelte angestrebte Verbesserung der in-
dividuellen Wohnverhältnisse hinsichtlich Art, Grciße und
Ausstattung der Wohnungen und der geäußerten Mietzah-
lungshereitsctaft verwirklicht u'erden kann.

6. Auch gegenwärtig leben noch größere Teile der Bevölkerung
in Notwohnungen und sonstigen Notunterkünften. Wenn diese
unzureichenden Behausungen baldmöglichst beseitigt werden
sollen, muß erst fesLgestellt werden, welchen Umfang sie
haben, rvo sie liegen und wer darin wohnt.

7. Die rvesentlichen UnLersctriedc in der qegenlvärtigcn Woh-
nungsversorgung der einzelnen Bevölkerungsgruppen stellen
die Aufgabe, daß unLersudrt wird, inrvieweit insbesondere die
Vertriebenen, die durch Wohnungsverlust Kricgssachgesdrä-
digten und die aus der sowjetisdlen Besatzunuszone Geflüch-
teten gegenwärtig nodr unzureichend untergebracht sind. Bei
der besonderen Bedeutung, die der Lastenausgleichsfonds Iür
die Förderung des 'rVohnungsbaues der Lastenausgleichs-
berechtigten hat, ist die Feststellung der wohnlichen Unter-
bringung der Lastenausgleichsberechtigten ein besonderes An-
liegen.

8. Neben diesen aus der lVohnungspolitik kommenden Aufqaben
berücksichtigt der Gesetzentwurf auch Anforderungen, welche
anderen Aufgaben dienen. Seitens der Länder wurde die Fost-
stellung neuer Bevölkerungszahlen für die Gemeinden frlr cr-
forderlich gehalten, um Unterlagen für Fragen des Finanzaus-
gleichs und Schlüssclberechnung zu gervinnen. Außerdem soll
die Fortschreibung der Bevölkerunglszahlen in Bund, Ländern
und Gemcinden auf eine neue Grundlage gestcllt u.erden.
Damit in Zusammenhang steht die Forderung nach Feststellung
der Zahl der Personen nach cinzelnen Geschädigtengruppen
des letzten Krieges im Rahmen der Bevölkerun-rlszahlcn.
Schließlich werden für die vom Bundesrat auf seiner Sitzung
vom 3. Dezcmber 1954 - BR-Drucksache 374/5,1 - 

(Beschluß
vom 4. Dezember 1954) angeregte UberarbeiLung des Orts-
klassenverzeichnisses Unterlagen über die Wohnungsmieten
benötigt, welche von Angehörigen des öffentlichen Dicnstes in
den einzelnen Gemeinden gezahlt werden. Da auch hierfür die
Unterlagen aus der Wohnungszählung 1950 nictrt ausreichen,
soll die Gelegenheit der Durchführung von Erhobungen in
allen Wohnungen für Zwecke der Wohnungsstalistik auch
dazu benutzt u.erden, um die für diesen letztcn Zwed( er-
f orderlichen Unterlagen zu beschaffen.

Einzclheiten über die vorgesehenen Regetungcn sind im Beson-
deren Teil dieser Begründung näher erläutert. Die Gesamtkosten
der Statistik belaufen sich naö Voranschlägen, die unter Verwen-
rlung von Stellungnahmen der Länder und des Deutschen Städte-
tages vom Statistischen Bundesamt aufgestellt wurden, auf
rund 17 Millionen DM. Soweit schon jetzt übersehbar, rvürde die
öIfentliche Wohnungsbauförderung bei Fortführung der bisherigen
Maßnahmen in den kommenden 5 bis 7 Jahren insgesamt etwa 15
bis 20 Milliarden DM öffentliche Mittel von Bund, Ländern und Ge-
meinden sowie aus dem Lastenausgleich erfordern. Wenn dio
Ergebnisse der neuen Erhebung nur die Wirkung haben, daß in
den kommenden Jahren 1 Milliarde DM der sonst erforderlichen
öffentlichen Mittel eingespart werden könnte, so sind die Kosten
der Erhebung mit 1,7 v. H. dieses Betrages schon um ein Vielfaches
aufgewogen.

II. Besonderer Teil
Zu§1

Die Wohnungsstatistik 1956 wird aus Gründen der Kosten-
ersparnis dreiteilig durchgeführt. Das l{auptgewidrt der Feststellun-
gen über die Wohnverhältnisse und über den Wohnungsbedarf
liegt bei der repräsentativen Auswertung, in die 10 v. H. der Woh-
nungen undWohnparteien einbezogen werden.lÄ'eil aus erhebungs-
technischen Gründen bestimmte wichtige Angaben über den even-
tuellen Wohnungsbedarf im Rahmen dieser 10v.H.-Erhebung nicht
erfaßt werden können, ist außerdem eine reprasentative Zusatz-
erhebung vorgesehen, welche sich der Interviewbefragunq bcdient.

Begründung 1)
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Beide Erhebungen sind so angelegt, daß die Ergebnisse der reprä-
sentativen Zusatzerhebung auf die Ergebnisse der l0 v.H,-Erhebung
übertrdgen werden können.

Den von Bundesdienststellen und vor allem von Dienststellen der
Länder und Gemeinden angemeldeten Anforderungcn auf regionale,
weitgehend aufgegliederte Zahlen wird durch Vorschaltung einer
Totalerhebung vor die genannten Repräsentativerhebungen ent-
sprochen. Diese Totalerhebung ist auf die Grundtatbestände er-
streckt, die für die verschiedenen Zwecke benötigt werden und wird
- aus Gründen der Kostenersparnis - nur in Form eines einfachen
Auswertungsprogramms aufbereitet. Im übrigen dienen die gleichen
Feststellungen zusammen mit den zusätzlichen Feststellungen der
Teilerhebungen den bereits erwähnten ausführlichen Repräsentativ-
aufbcreitungen. Darüber hinaus ermöglicht die Totalerhebung auch
eine den wissenschaftlichen Anforderungen voll entsprechende Aus-
wahltechnik für die Repräsentativerhebungen und kommt insofern
auch deren Ergebnissen zugute.

Aus diesem Grunde werden die Totalerhebung und die Repräsen-
tativerhebung auch in einem Zuge durchgeführt. Der Erhebungs-
stichtag im Monat Mai ist vorgesehen, weil die Hauptergebnisse
der Totalerhebung bereits bei den Beratungen über die Verteilung
der Förderungsmittel im Spätsommer 1956 verwendet werden sollen.
Die repräsentative Zusatzerhebung wird dagegen nachträglich
durchgeführt, weil das Erhebungsmaterial der 10 v, H.-Stichprobe
die Grundlage für die Auswahl der zu besuchenden Haushaltungen
in der Zusatzerhebung bildet. Bei der Wahl des Erhebungszeit-
raumes für die repräsentative Zusatzerhebung mußte berücksichtigt
werden, daß die Erhebung nicht während der Hauptreisezeit an-
oesetzt wird, aber auch nicht in zu großem Abstand von den vor-
hergehenden Erhebungen. stattfi ndet.

§ 1 Abs.3 sieht auch eine Ermächtigung der Bundesregierung vor,
Cie repräsentative Zusatzerhebung in zweijährigem Turnus bis 1962
zu wiederholen. Durch diese Wiederholung sollen jeweils die-
jenigen Tatbestände für die aktuelle Ausrichlung der Wohnungs-
politik erfragt werden, die einem kurzfristigen Wandel unterliegen
oder eventuell in Zukunfl neu in den Blickpunkt der Wohnungs-
politik treten. Die Ermächtigung der Bundesregierung in diesem
Gesetz ist notwendig, weil die reprasentativen Zusatzerhebungen
voraussichtlich nicht im Rahmen der Bestimmungen des § 6 Abs. 2
dcs Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke vom 3. September
1953 (Bundesgesetzbl, I S. 1314) durchgeführt werden können.
Zt §2

Hier werden die Tatbestände festgelegt, welche für die Erstellung
der Grundzahlen in leiner regionaler Gliederung (gemeindeweise)
erlorderlich sind. Diese dienen wohnungspolitischen Zwecken durch
die Ermittlungen des Wohnungsdefizits und der Notunterkünfte
unter besonderer Berücksichtigung der Vertriebenen und Zugewan-
derten wie der Lastenausgleichsberechtigten. Außerdem ist bei den
festgelegten Tatbeständen berücksichtigt, daß von den Ländern und
Gemeinden eine neue Feststellung der Wohnbevölkerungszahl Iür
notwendig erklärt wurde. Die Feststellung über die Wohnungs-
mieten soll die heutige Mietpreissituation nach den beiden in-
zwischen erfolgten Mietpreismaßnahmen darstellen und die Mög-
lichkeit bieten, für die Uberprüfung des Ortsklassenverzeichnisses
die von den im öffentlichen Dienst beschäftigten Personen gezahlten
Wohnungsmieten gemeinde*'eise nachzuweisen.

Zu§3
Die hier festgelegten Tatbestände bilden mit den im § 2 fest-

gelegten Angaben zusammen die Grundlage, um diese persönlichen
und wohnungsmäßigen Verhältnisse der Wohnparteien genau fest-
stellen und den echten Wohnungsbedarf aus den Ergebnissen der
Au{bereitung ablesen zu könnon.

Durch die 10v.H.-Erhebungen werden etwa l,TMillionen Haus-
haltungen in 1,3 Millionen Wohnungen befragt. DieseAuswahlquote
ist so bemessen, daß noch ausreichend gesicherte statistische Zahlen
entsprechend dem vorgesehenen Auswertungsprogramm in regio-

naler Gliederung (teilweise bis auf Stadtkreise und Landkreise
hinab) erwartet werden können. Das Auswahlverfahren ist so an-
gelegt, daß Berechnungen der entsprechenden Zahlen für die ge-
samte Bevölkerung möglich sind.

Zu§4
Für die richtige Beurteilung der WohnverhäItnisse und des Woh-

nungsbedarfs sind über die in §§ 2 und 3 erfaßten Tatbestände
hinaus auch verschiedene Angaben notwendig, welche nur auf dem
Wege der mündlichen Befragung gewonnen werden können. Die
hierfür in Frage kommenden Tatbestände sind in § 4 im einzelnen
festgelegt. Der Umstand, daß diese Feststellungen nur auf dem
Wege dör Befragung erfolgen können, macht eine Verringerung des
Umfangs der Auswahlmasse erforderlich' Es werden deshalb nur
10 v. H. der nach § 3 erfaßten Repräsentativauswahl (d. s. 1 v H. der
insgesamt vorhandenen Wohnungen und Wohnparteien) mündlidt
befragt. Es sind dies rund 170000 Wohnparteien in rund 130000
Wohnungen.

Zu§5
Der Kreis der zu befragenden Personen wurde entsprechend den

zu erhebenden Tatbeständen und den Erfahrungen aus der Zählung
1950 festgelegt. Die Befragten sollen gemäß § 10 des Statistischen
Gesetzes auskunftspflichtig sein. Auf den Zwang zur Auskunfts-
erteilung soll lediglich bei den Einkommensfeststellungen verzichtet
werden, um einen Druck auf die Befragten, der bei diesem Fragen-
komplex zu falschen Angaben führen könnte, zu vermeiden.

Zu§6
Für die zusammengefaßte Aufbereitung der Unterlagen aus der

repräsentativen Zusatzerhebung für 1956 spricht die Erfahrung, daß
das schwierige Gebiet der Wohnungswünsche und der Einkommen
nicht voraussehbare und daher nicht vorher durch Richtlinien für
eine dezentrale Aufbereitung regelbare Fragen aufwerfen wird. Aus
der ersten Erhebung werden jedoch ausreichende Erfahrungen ge-
sammelt werden können, um zu beurteilen, ob sich bei künftigen
Erhebungen die Aufbereitung entsprechend den allgemeinen Grund-
sätzen der Arbeitsteilung regeln läßt. Deshalb ist die Regelung auf
die Erhebung des Jahres 1956 beschränkt. Es ist vorgesehen, die
entsprechenden Arbeiten bei der Zweigstelle des Statistischen
Bundesamts in Berlin durchführen zu lassen.

Zu§§7undB
Wie bei der Zählung von 1950 sollen die Erhebungen für die

Wohnungsstatistik 1956 durch ehrenamtlich bestellte Zähler durch-
geführt werden. Dies gili auch für die Ermittler bei der mündlichen
Befragung, schließt aber den Spesenersatz nicht aus. Nach all-
gemeiner Erfahrung ist es schwierig, ehrenamtliche Mitarbeiter aus
privaten Bevölkerungskreisen zu gewinnen. Aus diesem Grunde
ist durch den § 8 den Erhebungsstellen die Möglichkeit geboten, auf
das Personal der Behörden des Bundes, der Länder, Gemeinden und
Gemeindeverbände und der sonstigen Körperschaften des öffent'
lichen Rechts zurückzugreif en.

Zu§9
Die Erhebungen sollen außer auf die neun Länder des Bundes-

gebiets auch auf West-Berlin ausgedehnt werden. Dabei ist berück-
iict tigt, daß die Wohnverhältnisse und der Wohnungsbedarf in
Berlin getrennt von denen des Bundesgebiets beurteilt werden.

Zu§10
Das Gesetz soll möglichst zum Beginn des Jahres 1956 in Kraft

treten, damit die Vorbereitungsarbeiten für die Erhebung - die
(mit Ausnahme der Interview-Feststellungen) mit Stichtag 14. Mai
1956 durchgeführt werden soll - rechtzeitig eingeleitet und durch-
geführt werden können.

Verordnung über eine Zusatzerhebung zur'Wohnungsstatistik I 956i57
Vom 23. Dezember 19591)

Auf Grund des § 1 Abs.3 des Gesetzes über eine Statistik der
Wohn- und Mietverhältnisse und des Wohnungsbedarfs (Woh-
nungsstatistik 1956/57) vom 17.Mai 1956 (Bundesgesetzbl.l 5.427\
vcrordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
Im Geltungsbereich des Gesetzes über die Wohnungsstatistik

1956/57 wird im Jahre 1960 eine repräsentative Zusatzerhebung zur
Wohnungsstatistik 1956/57 durchgeführt.

§2
Bei der reprasentativen Zusatzerhebung sind die im § 4 in Ver-

bindung mit den §§ 2 und 3 des Gesetzes über die Wohnungs-
statistik 1956/57 angefrihrten Tatbestände zu erfassen

1) Bundesanzeiger Nr, I vom 5. Januar 1960 S. I

§3
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. i) in Verbindung mit § 9
des Gesetzes über die Wohnungsstatistik 1956/57 auch im Land
Berlin.

§4
Diese Verordnunq tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Bonn, den 23. Dezember 1959

Für den Bundeskanzler
Der Bundesminister f ür Verkehr

Seebohm
Der Bundesminister f ür Wohnunqsbau

Lücke
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Begründung 1)

A, Allgemeines
Der Wohnungspolitik ist für die kommenden Jahre durch das

Zweite Wohnungsbaugesetz (Wohnungsbau- und Familienheim-
gesetz) vom 27. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 523) die Aufgabe
gestellt, die Wohnungsnot zu beseitigen und hierbei zugleich durch
Förderung des Familienheimbaues weite Kreise der Bevölkerung
mit dem Grund und Boden zu verbinden. Nach der Erklärung der
Bundesregierung vom 29. Oktober 1957 tritt als weitere wohnungs-
politische Aufgabe hinzu, in dem Maße, in dem die noch vorhan-
dene Wohnungsnot beseitigt wird, die Wohnungswirtschaft nach
r.ier Jahrzehnten Wohnungszwangswirtschaft schrittweise in die
soziale Marktwirtschaft einzugliedern. Die zur Erfüllung dieser
sdrwierigen Aufgaben notwendigen Einzelmaßnahmen müssen,
nicht zuletzt wegen ihrer sozialen und wirtschaftlichen Auswirkun-
gen unter allgemeinen staatspolitischen Gesichtspunkten gesehen,
mit besonderer Sorgfalt vorbereitet und auf ihre mutmaßlichen Aus-
wirkungen genauestens überwacht werden.

Widrtige Grundlagen für die Wohnungs- und Mietenpolitik der
kommenden Jahre wurden durch die allgemeine Wohnungs-
erhebung und die repräsentative Erhebung (100/o der Erhebungs-
fälle) vom September 1956 gewonnen, die durch das Gesetz über
eine SLatistik dcr Wohn- und Mietverhältnisse und des Wohnungs-
bedarfs (Wohnungsstatistik 1956i57) vom 17. Mai 1956 (Bundes-
gesetzbl. I 5.427) angeordnet wurden. Die weiterhin auf Grund
dieses Gesetzes durchgeführte repräsentative Zusatzerhebung, die
sog. Interviewerhebung, vom Frühjahr 1957 hat es erstmalig er-
möglicht, die Wohnungsversorgung und den echten ungedeckten
Wohnungsbedarf unter Berücksichtigung der Einkommensverhält-
nisse, der soziologischen Struktur der einzelnen Bevölkerungs-
schichten u. a. m. genauer zu ermitteln. Die dargelegten Aufgaben
der Wohnungspolitik der kommenden Jahre, in Sonderheit die
Uberführung der Wohnungswirtschaf t in die soziale Marktwirt-
schaft, können nur in einzelnen Stufen und Etappen gelöst werden.
Hierzu ist es u. a. notwendig, daß in bestimmten Zeitabständen, die
bereits im Gesetz über die WohnungsstatisLik 1956/57 festgelegt
sind, der Zugang an Wohnparteien, die Verdnderungen des Woh-
nungsmangels, die Zusammensetzung der Wohnungsuchenden
u. a. m. laufend exakt erfaßt werden. Eine Wiedcrholung der reprä-
sentativen Zusatzerhebung (Interviewerhebung) soll im Jahre 1960
stattfinden, sie ist aus sachlichen wie aus allgemeinen staatspoli-
tischen Gründen unabdingbar. Die Befragung von 1 v. H. aller Haus-
haltungen im Interviewwege ist der geeignetsLe, schnellste und bil-
Iigste Weg zur Erlangung der erforderlichen Ergebnisse.
_ Die Anordnung der Wiederholung dieser Interviewerhebung kann
durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates auf Grund des Gesetzes über die Wohnungsstalistik
1956,/57 vorgenommen u.erden.

B. Einzelbegründung
Zu §1

Nach § 1 Abs.3 des Gesetzes über die Wohnungsstatistik 1956/57wird_die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnungenmit Zustimmung des Bundesrates repräsentative Zusatzerhebungen(bei 1v,H. aller Haushaltungen) für die Jahre 1958, 1960 und 1-962
anzuordnen. Es hat sich jedoch bei der Durchführung der Interview_
erhebung vom Frühjahr 1957 herausgestellt, daß ei notwendig ist,
zunächst deren Ergebnisse abzuwarten und weitere Erkennt"nisse

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende
Gesetz beschlossen:

§1
Im Geltungsbereich dleses Gesetzes wird eine repräsentative Bun_

desstatistik über die Gebäude uncl Wohnungen, die Wohnungsver_
sorgung, die Miet- und Einkommensverhältnisse uncl den Woh_
nungsbedarf (Wohnungsstichprobe) nach den Verhältnissen im Sep-
tember 1 965 durchgeführt.

§2
Die Wohnungsstichprobe erstreckt sich im Bundesdurchschnitt auf

höchsLens 1 vom Hundert der bewohnten Gebäude.

§3
Bei der JMohnungsstichprobe sind folgende Sachverhalte zu er-

fassen:

Bundesratsdrucksache Nr. 268 vom 27. Juli 1959
S. 145 oben). ,) BGBI. I vom 25. August 1965 S.

daraus zu gewinnen und eine erste Wiederholung crst im Jahre
1960 vorzunehmen. Durch die erstmalige Wiederholung der Inter-
viewerhebung im Jahre 1960 wird einmal die Erhebung im Jahre
1958 und außerdem eine allgemeine Wohnungserhebung größeren
Umfangs im Zusammenhang mit den kommenden Großzählungen
vernieden und dadurch eine erhebliche Kostenersparnis erreicht.

Zu §2
Auch bei der Interviewerhebung im Jahre 1960 sollen die im § 4

des Gesetzes über die Wohnungsstatistik 1956,'57 angeführten und
im Frühjahr 1957 erstmals erhobenen Tatbestände in erster Linie
naßgebend sein.

Zu §3
Die Intervieu'erhebung 1960 soll ebenso wie im Frühjahr 1957

auch in Berlin (West) durchgeführt werden.

C. Kostenberechnung
Die voraussichtlichen zusätzlichen Aufwendungen für die Er-

hebung werden vorn StatisLischen Bundesamt wie folgt veranschlagt
(in 1 000 DM) ;

davon im Rechnungsjahr

1961

Statistisches Bundesamt
persönliche Kosten
sächliche Kosten . .. .

zusammen

Statistisdre Landesämter *)

persönliche Kosten .. ..
sächliche Kosten .......
zusammen 993

307
öö

395

Insgesamt
säctrliche Kosten ..
persönlidre Kosten

958 3Jt
B8960

') Ohne .Saarland (vergleichbare Kostenangaben erst nach Währungs-umstellung mögtich).
Zur Frage der Personalkosten wird bemerkt, daß im Rahmen derftir die einzelnen Rechnungsjahre nachgewiesenen personalmittel

nur Zeitangestellte beschäftigt werden sollen, eine forLdauernde
Vermehrung des Personalstandes der öffentlichen Verwaltung bei
Bund und Ländern also nicht eintritt.

zusammen 2 423 110 I 918 395

hinsichtlich der Gebäude und Wohnungen:
Eigentrimer und dessen soziale Steilung, Art, Größe, Alter,
Förderung mit öffentlichen Mitteln, Erschlie8ungsanlagen und
-Ausstattung, Beheizungsart, bauliche Beschaffenheit und bau-
lidrer Zustand, Zugehörigkeit zu einem Sanierungsgebiet, An-
derung hoi der Ausslattung;
hinsichtlich der Gebdude außerdem :

Ursachen für Anderungen des Wohnungsbestandes gegenüber
1961;

hinsidrtlich der Wohnungen außerdem:
tsenutzung der Räume und deren Untervermietung sowie bei
N{ietwohnungen Wohnungsmiete, Vertragsänderungen und
-auflösun-cJen;

hinsic} tl ich der Wohnpartcien :

a) Haushaltsmitglieder nach Alter, Geschlectrt, Familienstand,
Stellung zum Haushaltsvorstand, soziale Stellung, pflicht-

Gesetz über die Durchführung einer Repräsentativstatistik aui dem Gebiete des Wohnungswesens
(Wohnungsstichprobengesetz 1 965)

Vom 18. August 19652)

2.

3.

4,

Kosten
ins-

gesamt 1959 1960

1 037
JZJ

15

25
715
2to

1 360

273
790

10

30
40

925

243
750

1 063

1 310
I 113

70

45
65

,)
auf

(siehe Vorbemerkunq
803.
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mitgliedschaft in der sozialen Rcntenversicherung und
Krankenversicherung, Einkommen und Einkommensquellen,
Haus- nnd Grundeigentum, Arbeitsort und Wohnsitz sowie
HaushalLsvorstände danach, ob sie Vertriebene, Sowjet-
zonenflüchtlinge oder Deutsche aus der sowjetischen Be-
satzungszone Deutschlands oder aus dem Sowjetsektor von
Berlin sind;

b) Bezugstermin der rr'Vohnung, Gründe für den Wohnungs-
wechsel, vorherige und gegenwärtige Unterbringung nach
Wohnform, Wohnungsgröße, Rechtsverhaltnisse und Miet-
höhe, Abstellung eigener Kraftfahrzeuge;

c) beabsichtigte Wohnungswechsel nach Gründen, angestreb-
ten Wohnverhältnissen, Art und Umfang der eigenen Be-
mühungen, Finanzierungsmöglichkeiten und Zahlungsbe-
reitschaf t zur Verwirklichung;

d) Haushaltsmitglieder danach, ob sie im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes über eine selbständige zweite Wohnung (aus-
genommen Notwohnungen) zu ihrem eigenen Gebrauch ver-
fügen.

§4
(1) Auskunftspflichtig sind die Haushaltsvorstände, die Woh-

nungsinhaber, die volljährigen Haushaltsmitglieder, die Gebäude-
eigentümer und Gebäudeverwalter oder deren Vertreter und die
G emeindeverwaltungen.

(2) Die Auskünfte bezüglich der Einkommen sind freiwillig.
(3) Die Auskünfte werden durch mündliche Befragung eingeholt.

Wohnt der Gebäudeeigentümer nicht in seinem Gebäude, oder wird
eine Gemeindeverwaltung befragt, so konnen die Auskünlte schrift-
lich eingeholt werden.

§s
Die Angaben über Miete, Einkommen und HaushaltsstrukLur wer-

den vom Statistischen Bundesamt aufbereitet.

§6
Dieses Geselz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vorn 4, Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin.

§7
Dieses GeseLz tri tt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 18, August 1965

Für den Bundespräsidenten
Der Präsident des BundesraLes

Zinn

Für den Bundeskanzler
Der Bundesminister f ür Wohnungswesenr

Städtebau und Raumordnung
Lücke

Der Bundesminister f ür Wohnungswesen,
Stä dteharr rrnd Raumordnung

Lücke

Begründung 1)

I. Allgemeiner Teil

Bund, Länder und Gemeinden sind seit mehr als einem Jahrzehnt
bemüht, die Wohnungsversvorgung der Bevölkerung entscheidend
zu verbessern. Ein umfangreiches Gesetzgebungswerk war notwen-
dig, um dieses Ziel im Rahmen der jeu'eils gegebenen finanziellen
und bauwirtschaftlichen Möglichkeiten zu erreichen. Mit der zuneh-
menden Beseitigung der quantitativen Unterversorgung mit Wohn-
raum wandelten sich die Zielsetzungen der Wohnungspolitik. Seit
dem Jahre 1960 ist die schrittweise Uberführung der Wohnungswirt-
schaft in die soziale Marktwirtschaft gesetzlich angeordnel. Auf
Grund der Mitte 1963 verabschiedeten Ergänzungsgesetze zum Ab-
baugesetz sind ab November 1963 bzw. ab August/September 1964
in bereits 462 Stadt- und Landkreisen die zwangswirtschaftlichen
Bindungen aufgehoben worden. Die weiteren Kreise werden in
einem festgelegten Stufenplan folgen. Diese schrittweise Freigabe
der Wohnungsmärkte wird sowohl auf der Seite des Angebots als
auch der Nachfrage Kräfte freisetzen, die voraussichtlich weit-
reichende wohnungswirtschaftliche und soziale Auswirkungen
haben werden. Der Gesetzgeber muß frühzeitig erkennen können,
welches diese -Auswirkungen sind, besonders wann und wo der
Staat auf Grund seiner sozialen Verpflichtungen gegebenenfalls vor-
sorgend eingreifen muß. Die natürliche Bevölkerungsentwlcklung,
r,Ä/anderungsbewegungen und soziale Umschichtungen verändern
ständig Bedarf und Nachfrage nach Jl/ohnraum und bilden neue
regionale Schwerpunkte. Anderungen bei den Einkommen und der
Kaufkraft treten hinzu. Das Wohnungsangebot vermag solchen An-
derungen immer nur langsam zu folgen, Die Wohnungspolitik muß
sich deshalb ihrerseits den jeweiligen Verhältnissen elastisch an-
passen können.

Eine erweiterte Aufgabenstellung ergibt sich für die kommenden
Jahre und Jahrzehnte aus den beabsichtigten Maßnahmen zur Er-
neuerung der Städte und Dörfer und dem Einfügen der Wohnungs-
politik in übergeordnete Zielsetzungen und Maßnahmen der Raum-
ordnung. Neubau, Sanierung und Modernisierung müssen im Sinne
ciner besseren regionalen Verteilung von Arbeits- und Wohnstätten
aufeinander abgestimmt werden und bei der Durchführung mitein-
ander in Einklang stehen. Die genannten Aufgaben lassen sich nur
dann wahrnehmen, wenn die Iür die Wohnungspolitik verantwort-
lichen Stellen rechtzeitig und ausreichend über die sich wandelnden
Verhältnisse unterrichtet werden. Es genügt nicht, wenn dies nur in
großen zeitlichen Abständen geschieht, sondern die Entwicklung
sollte nach Möglichkeit in Abständen von wenigen Jahren beobach-
tet rverden.

Bisher dienten die auf Grund des Gesetzes über eine SLatistik
der Wohn- und Mietverhältnisse und des Wohnungsbedarfs (Woh-
nungsstatistik 1956/57) vom 17. Mai 1956 (BGBI. I S. 427) durchge-
führten Zusalzerhebungen bei 1 vom Hundert der Wohnungen die-
ser Aufgabe. Wegen der sehr umfassenden Fragestellung und inten-
siven Auswertung bei den 1957 und 1960 durchgeführten Zusatz-
erhebungen konnte es die Bundesregierung vertreten, die Ermäch-
tigung, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

Bundestagsdrucksache Nr.3198 vom 16. März 1965 (siehe Vorbemerkunq
S.145 oben).

derartige Stichproben anzuordnen, nicht voll auszuschöpfen. Die
gesetzliche Ermächtigung ist inzwischen durch Zeitablauf erloschen.
Da aus den eingangs erwähnten Gründen jedoch auf ein derartiges
Instrument nicht verzichtet werden kann, wird eine neue gesetz-
Iiche Grundlage erforderlich. Hierbei können die inzwischen gewon-
nenen methodischen und sachlichen Erkenntnisse berücksichtigt
werden.

Die mit dem Wohnungsstichprobengesetz
sentativstatistik soll, außer den oben dar
derfesLstellungen der Auswirkungen der
einzelnen

1965 angeordnete Reprä-
gelegten wichtigen Son-
Abbaugesetzgebung, im

1. den Bestand an Gebäuden und lArohnungen in seiner qualita-
tiven Abstufung erf assen,

2. Vorstellungen über die Größenordnung des Modernislerungs-
bedarfs und möglichst auch des Sanierungsbedarfs vermitteln,

3. d.ie Wohnungsversorgung der Bevölkerung unter Berücksichti-
gung ihrer Einkommensverhältnisse, der Zusammensetzung
der Haushalte und Familien, der Unterbringung in öffentlich
geförderten Sozialwohnungen sowie anderer sozialer Sachver-
halte darstellen,

4. die Zusammenhänge zwischen Miete und Einkommen und die
Veränderungen des Mietengefü ges aufzeigen,

5. den Wohnungsbedarf der Haushalte nach Umfang und Rich-
lung erkenncn ldssen,

6. zusätzlich auf jene Gruppen der Bevölkerung aufmerksam
machen, die, obgleich unzulänglich untergebracht, an den Woh-
nungsmärklen nicht als Nachfragende in Erscheinung treten,

7. Unterlagen beschaffen, die eine Vorausschätzung des künftigen
Wohnungsbedarf s ges tatten,

8. Unterlagen über Einkommensschichtung und Einkommens-
quellen der Haushalte und der Einzelpersonen liefern und

9. die Häufigkeit des Wohnungswedrsels und die Gründe hierfür
nachweisen,

Da die genannten Sachverhalte ohne Berücksichtigung der Ein-
kommensverhältnisse der Bevölkerung nicht geklärt werden kön-
nen, sich jeder Teil einer Mehrzweckerhebung aber auch für sich
auswerten läßt, fallen mit der Wohnungsstichprobe auch dringend
benötigte Unterlagen über die Einkommensverhältnisse der Bevöl-
kerung an.

Die Erfahrungen der amtlichen Statistik haben gezeigt, daß die zu
den oben genannten Punkten festzustellenden Sachverhalte nur im
Wege der persönlichen Befragung durch eigens hierfür ausgebildete
Kräfte zu beschaffen sind. Hierbei können die Auffassungen der Be-
völkerung den tasächlichen Befunden gegenübergestellt werden.
Das Interviewverfahren ist verhältnismäßig aufwendig. Es muß da-
her von vornherein auf eine geringe ZahI verallgemeinerungs-
fähiger Fälle beschränkt bleiben. Die Aufgaben der Erhebung und
das sich hieraus zwangsläufig ergebende Verfahren zwingen damit

,)
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des Interesses treten werden, muß der
probe so angesetzt werden, daß sich
Strukturelemenle herausarbeiten lassen

Umfang der Wohnungsstich-
die wichtigsten regionalen

zur Repräsentativstatistik, Repräsentativerhebungen begrenzen den
Erhebungsumfang auf ein riberschaubares Maß, vermeiden die Be-
lastung der Gesamtbevölkerung mit Einzelfragen, beschleunigen die
Aufbereitunql (Feststellung der tabellarischen Ergebnisse) und ge-
statten infolge der Sicherheit der getroffenen Feststellungen eine
weitaus intensiverc Auswertung in sachlicher Hinsicht als di.es etwa
im Zuge einer allgemeinen Erhebr:ng übcr derart schwierige Sach-
verhalte möglich w.ire. Sie sLellen das rationellste und billigste
Verfahren dar, die genannten Sachverhalte zu klären.

Da bei einem Teil der künftig zu Iösenden Aufgaben die Verhält-
nisse bestimmter regionaler Einheiten stark in den Vordergrund

regionaler Einheiten etwa nach Gemeindegrößenklassen und wirt-
schaftlichen Strukturzonen (Ballungsräume, Industriezonen, Misch-
zonen, Agrarzonen) oder für Zusammenfassungen von Ländern die
wichtigsten Elemente der Wohnungsmärkte aufzeigen. Für die ein-
zelnen Länder können bestimmte sachliche Schwerpunkte und Zu-
sammenhänge aus den Unterlagen abgeleitet und Vorstellungen
über Größenordnungen gewonnen werden, die anderweitig nicht zu
beschaffen sind.

Die Wohnungsstichprobe soll im Herbst 1965 durchgeführt wer-
den, das sind 5r,1: Jahre nach der letzten Stichprobe vom Frühjahr
1960.

Koslen

Die voraussichtlidren zusätzlidren Kosten der im Jahre 1965 durch-
zuführenden Erhebung werden mit insgesamt 5,1 Mill. DM veran-
schlagt. Hiervon entfallen 2,1 Mill. DM auf das Statistische Bundes-
amt und 3 Mill. DM auf die Statistisdren Landesämter. Wenn die
Erhebung im Herbst 1965 stattfindet, verteilen sich die Kosten auf
den Bund und die Länder sowie auf die Rechnungsjahre 1965, 1966
und 1967 wie folgt:

davon im Rechnungsjahr

1967

294 000
73 700

367 700

29.1 0C0
73 700

5 081 100 2 358 6C0 2 354 800 367 700

gaben über Umwelteinflüsse (2. B. benachbarte Gewerbegebiete, Ge-
ruchs- und Lärmbelästigung, Bebauungsdichte) einbezogen werden
können. Die Gemeinden werden hierzu auf Unterlagen zurüd<-
greifen können, die sie im Rahmen der Bauleit- und Flädren-
nutzungspläne des Bundesbaugese[zes ohnehin erarbeiten müssen.
Die Anknüpfung an die Gebäude gestattet ferner eine genauere
Abgrenzung der erfaßten Wohnungen und Haushalte als bisher.
Auch lassen sich auf diese Weise eine Verbindung mit den Angaben
aus der Gebäudezählung von 1961 herstellen und u. a. Veränderun-
gen des lVohnungsbestandes im Zeitablauf feststellen, die als Zu-
und Abgänge in der laufenden BautätigkeiLsstatistik deshalb nicht
in Erscheinung treten, weil für sie keine Genehmigungspflicht be-
steht oder eine Genehmigung nicht eingeholt wurdc, Wenn sidL die
Zahl der Wohnungen bei einem Gebäude gegenüber den Angaben
für die Gebäudezählungl von 1961 geändert hat, sollen auch die
Gründe für die Abweichung erfaßt werden,

Die für die ausgewahlten Gebäude und in ihnen liegenden Woh-
nungen zu erhebenden Sachverhaltc sind gegenübel früheren Woh-
nungsstichproben um das N4erkmal der Förderung mit öffentlichen
Mitteln ergänzt worden, um z. B. die Frage nach der Fehlbelegung
gerade dieser lMohnungen besser beantworten zu können. Ferner
sind Angaben über den baulichen Zustand der Gebäude und Woh-
nungen erforderlich. Dor bauliche Zustand der Wohnungen wird
Leilweise auf Grund von Angaben über dcn Zustand des Gebäudes
beurteilt werden können; doctr sind ergänzende Angaben über die
Wohnungen selbst nidrt zu entbehren. Mit der Aufhebung der
zwangswirtschaftlichen Bindungen treten außerdem Angaben über
die Anderung oder Auflösung von Mietverträgen in den \rorder-
grund des Interesses.

Die für die Wohnparteien zu erhebenden Sachverhalte enl-
sprechen weitgehend jenen, die bei den Wohnungsstichproben 1957
und 1960 ermittelt rvorden sind. Sie schließen auch Angaben über
die Einkommen ein. Angaben über den Wohnungswechsel geben
erstmalig Auskunft über die Vorgänge am Wohnungsmarkt.

Zu §4
In § 4 ri/ird die Auskunftspflidrt festgelegt. Für die Beschaffung

von Unterlagen über Sanierungsfragen ist die Auskunftspflicht auch
auf die jeu,eiligen Gemeindeverwaltungen ausgedehnt worden, die
hierzu auf das bei ihnen vorhandene Material zurückgreifen kön-

Nach den bisher gewonnenen Erfahrungen kann dies im Rahmen
einer Stichprobe, die auf höchstens 1 vom l{undert des jeweiligen
Bestandes an bewohnten Gebäuden (mit ihren Wohnungen und den
in ihnen lebenden Haushalten und Personen) begrenzt ist, noch
geschehen. Hierbei lassen sich für das Bundesgebiet insgesamt tief-
gegliederte Unterlagen bereitstellen und für Zusammenfassungen

Statistisches Bundesamt
persönliche Kosten ..
sächliche Kosten ....

zusammen

Statistische LandesäEter
persönliche Kosten
sächliche Kosten

zusammen

Insgesamt
persönliche Kosten
sächliche Kosten

zusammen

II. Besonderer Teil
Zu §1

In § 1 -wird eine Repräsentativstatistik auf dem Gebiete des Woh-
nungswesens angeordnet, die im Herbst 1965 als Bundesstatistik
durchgeführt werden soll. Die Angaben sind auf die Verhältnisse
im Monat September 1965 zu beziehen, soweit dies sachlich möglich
ist. Ein bestimmter Stichtag kann deshalb nicht festgelegt werden,
weil einige Angaben (Miete, Einkommen u. ä.) Zeiträume umfassen
und z. T. auch, wie bei der Erfassung der Veränderung bestimmter
Tatbestände, nach den Verhältnissen in zurückliegenden Zeiträumen
gefragt werden muß. Bei den Einkommensangaben der Selbstän-
digen kann ebenfalls nur der letzte Veranlagungszeitraum zugrunde
gelegt werden.

Zu §2
Die Erhebunq wird aus Ersparnisgründen als Repräsentativ-

statistik (Wohnungsstichprobe) durchgeführt. Der Auswahlsatz ist
auf höchstens 1 v. H. der jeweiligen Zahl der bewohnten Gebäude
festgesetzt. Die Einsparung durch die Anwendung des Stichproben-
verfahrens ist beträchtlich, da die Erhcbung (die Verhältnisse Ende
des Jahres 1963 als Beispiel zugrunde gelegt) nur in 180000 Woh-
nungen an Stolle von 18 Millionen bei einer Totalerhebung durci-
zuzuführen ist. Der Auswahlsatz von l vom Ilundert reicht aus, die
gefordertcn Erqebnisse mit der notwendigen Genauigkeit zu erar-
beiten.

Zu §3
In § 3 werden die Sachverhalte festgelelrl, für welche die Aus-

gangsdaten erhoben werden sollen. Sie sind im wesentlichen auch
bei den bisherigen Wohnungsstichproben ermittelt worden. Ergän-
zend müssen jedoch Unterlagen für Fragen der Stadt- und Dorf-
erneuerung und der Sanierung bereitgestellt werden. Von beson-
derer Bedeutung sind ferner Angaben über bereits vollzogene oder
beabsichtigte Maßnahmen zur qualitativen Verbesserung. Diese Da-
ten lassen sich dadurch beschaffen, daß die Stichprobe dieses Mal,
im Gegensatz zu der letzten Stichprobe 1960, auf die bewohnten Ge-
bäude abgestellt ist und damit die erforderlidren Merkmalsgruppen
Iür die Gebäude, die ausdrücklicl.r aufgeführt sind, erfragt werden
können. Die lvlerkmalsgruppen für die Gebäude knüpfen an jene an,
die bei den gebäudestatistischen Feststellungen 1961 erhoben wor-
den sind. Die -Aussagekraft der Ergebnisse wird dadurch erhöht, daß
auf Grund von Auskünften der Gemeinden auch bestimmte An-

Kosten
insgesamt 1965 1966

1 695 100
438 000

188 600
65 500

1 2t2 500
298 800

2 133 100

1 278 000
I 670 000

2s4 100

852 000
I 252 500

1 511 300

426 000
417 500

2 948 000

2 973 100
2 108 000

2 104 500

I 040 600
1 318 000

843 500

1 638 500
716 300
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nen. Sie werden Auskunft über die Saniemnqsbedürftigkeit der in
die Erhebung einbezogenen Gebäude sowie über besondere Um-
welteinflüsse geben, die den Wohnwerl der Gebäude und der darin
liegenden Wohnungen beeinträchtigen,

Die sachliche Dreiteilung der Auskunftspflicht (Wohnungsinhaber,
Gebäudeeigentümer, Gemeindeverwaltungen) entspricht auch dem in
anderen europäischen Ländern üblichen Verfahren. Im einzelnen
sind neben den Haushaltsvorständen auch die übrigen volljährigen
Haushaltsmitglieder zur Auskunft verpflichtet, um dem Haushalts-
vorstand unbekannte Angaben direkt von den übrigen Haushalts-
angehörigen erfragen zu können.

Die Auskünfte über die Höhe der Einkommen sind freiwillig, weil
ein Zwang auf diesem Gebiet nur zu unwahren Angaben führen
würde. Es hat sich gezeigt, daß die Auskunftsbereitschaft der Bevöl-
kerung über ihr Einkommen qu[ ist, so daß zuverlässige Angaben
beigcbracht werden können.

Von dem Grundsatz der rnündlichen Befragung wird bei den Ge-
btiudeeigentümi:rn dann abgesehen, wenn sie nicht auf ihrem Grund-

stück r,^/ohnen. Auch die von den Gemcindeverwaltunqen zu erlei
lenden Auskünfte können schriftlich eingeholt werdcn.

Zu §5
Die bei der Wohnungsstichprobe erhobenen Angaben 'rcrden

überwiegend durch die Statistischen Landesämtcr ausgewertet. Bei
den schwierigen Merkmalen der Miete, der Haushaltsstrulitur und
des Einkommens ist aber eine methodisch einheiiliche und in den
Ergebnissen gesicherte Aufbereitung in dem Umfange, wie es für
Bundeszwecke notwendig ist, nur durch zentrale Aufbereitung der
Stichprobe im Statistrschen Bundesamt möglich. Auch die TaLsache,
daß eine tiefcrgehende Tabelllerung bei dieser SLichprobe für die
Länder keine zuverlässigen Ergebnisse mehr erbringen und damit
eine unnötige Belastung darstellen würde, spricht für eine teilweisc
Zentralisierung der Aufbereitung.

Zu §6
Die Erhebungen sollen in den Ländern des Bundesgebietes ein-

schließlich Berlin (West) durchgeführt werden.

führung von Statistiken der Bautätigkeil vom 20. August
1960 (Bundesgesetzbl. I S. 704) entsprechend dcn Zu- und
Abgängen fortzuschreiben. Zu- und Abgänge, die sich aus
Veränderungen der von den ausländischen Streitkräften in
Anspruch genommenen lMohnungen ergeben, sind ebenfalls
zu berücksichtigen.

(3) Als Wohnparteien zählen die Mehrpersonenhaushalte
und die Flälfte der Einpersonenhaushalte, in Gemeinden
miL 100000 und mehr Einwohnern 60 vom Hundert der Ein-
personenhaushalte. Die Zahl der Wohnparteien ist aus der
Statistik auf Grund des Volkszählungsgesetzes 1961 zu er-
mitteln und fortzuschreiben. Die Fortschreibung geschieht in
dcr Weise, daß das Verhältnis der Wohnparteien zur Ein-
lyohnerzahl aus der Statistik auf Grund des Volkszählungs-
gesctzes 1961 auf die nach der amtlichen Bevölkerungs-
statistik auf Grund des Gesetzes über die Statistik der Be-
völkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes vom 4. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S.694)
fortgeschriebene Einwohnerzahl übertragen wird.

(4) Ir der Rechtsverordnung nachAbsatzl soll dieWohn-
raumbewirtschaftung in dcn in Absatz 1 bezeichneten Land-
kreisen für Gemeinden auf deren Antrag aufrechterhalten
werden, wenn die wohnungswir tschaftlichen Verhältnisse
es erfordern und wenn

a) dic Zahl der Einwohner über 10000 beträgt und
die Zahl der Wohnparteien die Zahl cler vorhan-
denen IMohnungen am 31. Dezember des vorher-
gegangenen Jahres um 5 vom Hundert überschrit-
ten hat oder

b) die Zahl der Wohnparleien die Zahl der vorhan-
denen Wohnungen am 31. Dezember des vorher-
gegangenen Jahres um 3 vom Hundert überschrit-
ten hat, die Zahl der Einwohner über 2000 beträgt
und sich in den letzten 3 Jahren vor dem 1. Januar
1963 oder dem 1. Januar jedes weiteren Jahres um
mehr als 10 vom Hundert erhöht hat.

(5) Die Wohnraumbewirtschaftung in den in Absatz 4 bc-
zeichneten Gemeinden sowie in den in § 3 c Abs. 3 und § 3 d
Abs. 2 hezcichneten Gemeinden, in denen die Wohnraum-
bewirtschaftung bis zum30. Juni 1963 noch nicht aulgehoben
ist, soll durch Rechtsverordnung der Landesregierung vom
l. Juli 1963 oder vom 1. Juli jedes weiteren Jahres an auf-
gehoben worden, wenn am 31. Dezember des vorhergegan-
genen Jahres dic Zahl der Wohnparteien die Zahl der vor-
handenen Wohnungen um weniger als 3 vom Hundert über-
schrittcn hat.«

Auszugsweiser Abdruck:

Gesetz zur Anderung von Fristen des Gesetzes über den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft
und über ein soziales Miet- und Wohnrecht

Vom 29. Juli 19631)

Artikel II

Anderung des Wohnraumbewirtschaf tungsgesetzes

Das Wohnraumbewirtschaftungsgesetz vom 23. Juni l96C (Bun-
desgesetzbl. I S.389, 418) wird wie folgt geändert;

a)

b) ....
c) Nach § 3 d ist folglender neuer § 3 dd einzufügenr

»§ 3dd

Gebietsweise Auihebung
der'Wohnraumbewirtschaftuug ab 1. Juli 1963

(1) Die Wohnraumbewirtschaftung soll vom 1. Juli 19ti3
und sodann vom 1 Juli jedes weiLeren Jahres an durch
Rechtsverordnung der Landesregierung in den krelsfreien
Städten und Landkreisen aufgehoben werdcn, in denen die
Zahl der Wohnparteien die Zahl der vorhandenen Woh-
nungen am 31. Dezember des vorhergegangenen Jahres um
weniger als 3 vom Hundert übr:rschritten hat. Vom 1. Juli
1964 an soll die lMohnraumbewirtschaftung nur aufgehoben
werden, wenn die gesetzlichen Vorschriften in Kraft ge-
treten sind, die an die Stelle der in § 54 Abs.2 Satz2 des
Mieterschutzgesetzes in der Fassung des Artikels II Nr. 3
des Ersten Gesetzes zur Anderungl mietrechtlicher Vorschrif-
ten vom 29. Juli 19ti3 (Bundesgesetzbl. I S. 505) bezeichneten
Vorschriften des Mieterschutzgesetzes und der den Voll-
streckungsschutz betreffenden Vorschriften des Wohnraum-
bewirtschaftungsgesetzes in der Fassung des Artikels II
Nr. 4 des Ersten Gesetzes zur Anderung mietrechtlichcr
Vorschriften treten. Die §§21,22,35 bleiben unberührt.

(2) Für die Zahl der vorhandenen Wohnungen ist von
dem Wohnungsbestand auszugehen, der auf Grund des
Volkszählungsgesetzes 1961 vom 13, April 1961 (Bundes-
gesetzbl. I S. 437) ermittelt worden ist. Von diesem Woh-
nungsbcstand sind die Wohmrngen abzuziehen, die sich
nach den gebäudestatistischen Feststellungen auf Grund des
Volkszählungsgesetzes 1961 in nur zeitweise bewohnten
Ein- und Zweifamilienhäusern befinden oder von den An-
gehörigen ausländischer Streitkräfte gemietet sind. Der ver-
bleibende Wohnungsbestand ist nach der amtlichen Bau-
tätigkeitsstatistjk auf Grund des Gesetzes über die Durch-

') BGBL I vom 31. Juli 1963 S. 524.
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Auszugsweiser Abdruck:
Wohngeldgesetz in der Fassung vom 1. April 19651)

§4s
Wohngeld-Statistik

(1) Uber die Auswirkungen dieses Gesetzes ist eine halbjährliche
Statistik durchzuführen.

(2) Die Statistik umfaßt folgende den für die Gewährung von
Wohngeld zuständigen Stellcn bekannte Angaben über

') BGBI. I vom 1. April 1965 S. 178.

1, Zahl der Beantragungen, Bewilligungen und Versagungen
von Wohngeld,

2. Art und Höhe des gezahlten Wohngeldes,

3. Haushaltsstruktur sowie Wohn- und Einkommensverhdlt-
nisse der Wohngeldempfänger und der zum Haushalt rech-
nenden Familienmitglieder.

(3) Die für dre Gewährung von Wohngeld zuständigen Stellen
sind nach Maßgabe des Absatzes 2 auskunftspflichtig.
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Handel
Gesetz über eine Zählung im Handel sowie im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

(Handelszählungsgesetz 1960)
yom2Z.Mai 19601)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende
Gesetz beschlossen :

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorsdrrilten

§1
Im Handel und im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe wird

eine Zählung als Bundesstatistik durchgeführt. Sie umfaßt
1. eine allgemeine Zählung (Handels- und Gaststättenzählung;

§§ 2 bis 5);
2. eine repräsentative Ergänzungserhebung zur Handels- und

Gaststättenzählung (Ergänzungserhebung; §§ 6 und 7).

Zweiter Abschnitt
Handels- und Gaststättenzählung

§2
Die Handels- und Gaststättenzählung (§ 1 Nr. 1) wird im Handel

mit Stichtag 30. September 1960, im Gaststätten- und Beherbergungs-
gewerbe mit Stichtag 31. August 1960 durdrgeführt.

§3
(1) Die Handels- und Gaststättenzählung erfaßt folgende Tat-

bestände:
1. die beschäftigten Personen und die geleisteten Arbeits-

stunden der Teilbeschäftigten am Stichtag der Zählung oder
in dem Monat, in dem der Stichtag der Zählung liegt;

2. a) den Umsatz,
b) den Wareneingang,
c) die Löhne, Gehälter und Sozialaufwendungen
in dem Kalenderjahr oder Geschäftsjahr, das dem Stichtag
der Zählung vorausgegangen ist;

3. a) den Waren- und Materialbestand,
b) die Außenstände
am Anfang und am Ende des Kalenderjahres oder Ge-
schäftsjahres, das dem Stichtag der Zählung vorausgegan-
gen ist;

4. die Beherbergungskapazität (nur in Beherbergungsbetrie-
ben) am Ende des Kalenderjahres oder Geschäftsjahres, das
dem Stichtag der Zählung vorausgegangen ist.

(2) Außer den in Absatz 1 bezeichneten Tatbeständen werden
Angaben zur Kennzeichnung der Unternehmen und Betriebe er-
hoben, die zu einer zutreffenden Beurteilung der statistischen Zu-
ordnung der Unternehmen und Betriebe erforderlich sind,

§4
(1) Auskunftspflichtig für die Handels- und Gaststättenzählung

sind
1. die Unternehmen des Einzelhandels (einschließlich Ver-

sand- und Markthandel, Warenhandel außerhalb einer
festen Betriebsstätte sovrie Apotheken),

2. die Unternehmen des Großhandels und des Außenhandels
(einschließ1ich Einkaufs- und Verkaufsvereinigungen und
Verlagsbuchhandel),

3. die Unternehmen des Handelsvertreter- und Handels-
maklergewerbes, soweit sie den An- und Verkauf von
Waren vermitteln,

4. die Unternehmen des Gaststätten- und Beherbergungs-
gewerbes.

(2) Auskunftspflichtig sind audr die in die Handwerksrolle ein-
getragenen Inhaber von Handwerksbetrieben, die Handel mit

1) BGBI. I vom 2. Juni 1960 S.313.

fremden Erzeugnissen, Ilandelsvermittlung oder Gaststätten be-
treiben. Die Zählung erstreckt sich auf höchstens 60000 dieser Be-
triebe.

(3) Die Zählung erstreckt sich auch auf industrielle Unternehmen,
die durch eigene, rechtlich unselbständige offene Verkaufsstellen
eigene Erzeugnisse unmittelbar an Letztverbraucher liefern. Sie
erfaßt bei diesen Unternehmen nur die in Satz 1 bezeichneten Ver-
kaufsstellen und die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe a und
Abs. 2 bezeichneten Tatbestände.

(4) Bei Unternehmen mit Zweigniederlassungen, Verkaufsfilialen
und sonstigen von der Hauptniederlassung räumlich getrennt lie-
genden Betriebsstätten sind die Auskünfte auch getrennt für die
einzelnen Niederlassungen zu erteilen.

§5
Die Finanzämter teilen den erhebenden Stellen Anschrift und

Gewerbekennziffer aller Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuer-
gesetzes mit. Zur Feststellung der Anschriften der nach § 4 Abs.3
zu befragenden Unternehmen wird im Jahre 1960 eine einmalige
Befragung im Rahmen der durch das Gesetz über die Allgemeine
Statistik in der Industrie und im Bauhauptgewerbe vom 15. Juli
1957 (Bundesgesetzbl. I S, 720) angeordneten Statistik durchgeführt.

Dritter Abschnitt
Ergänzungserhebung zur Handels- und Gaststättenzählung

(Ergänzungserhebung)

§6
Die Ergänzungserhebung erfaßt folgende Tatbestände:

1. a) die Umsatzstruktur,
b) die Struktur des Wareneingangs,
c) die Aufwendungen für Lohnaufträge beim Groß-, Außen-

und Einzelhandel sowie die Heimarbeiterentgelte beirn
Einzelhandel

in dem Kalenderjahr oder Geschäftsjahr, das dem Stichtag der
Zählung vorausgegangen ist ;

2, die Aktiva und Passiva (soweit sie zur Ermittlung der Ver-
mögens- und Kapitalstruktur erforderlich sind) nach der Ein-
kommen- und Körperschaftsteuerbilanz am Anfang und am
Ende des Kalenderjahres oder Geschäftsjahres, das dem Stich-
tag der Zählung vorausgegangen ist;

3. die Anschaffung und den Verkauf von Anlagevermögen in den
Kalenderjahren 1958 und 1959 oder in den beiden dem Stichtag
der Zählung vorausgegangenen Geschäftsjahren;

4. in Unternehmen des Außenhandels
a) Angaben über das Warenlager im Inland und im Ausland,
b) Angaben über die im Ausiand gegründeten oder erworbe-

nen rechtlictr selbständigen Unternehmen, über die im Aus-
land errichteten Zweigniederlassungen und über die Beteili-
gungen an Unternehmen im Ausland.

§7
Ar.rskunftspflichtig für die Ergänzungserhebung sind die in § 4

Abs. 1 bezeichneten Unternehmen. Die Erhebung wird bei höchstens
15 vom Hundert dieser Unternehmen durchgeführt.

Vierter Abschnitt
Ubergangs- und Schlußvorschriiten

§8
Zur Erzielung vergleichbarer Ergebnisse kann der Bundesminister

f ür Wirtschaf t im Benehmen mit der Regierung des Saarlandes
durch Rechtsverordnung, welche nicht der Zustimmung des Bundes-
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rates bedarf, für das Saarland die Stichtage, das Erhebungsjahr und
die Berichtszeiträume der Handels- und Gaststättenzählung ab-
weichend von den VorschrifLen der §§ 2,5 und 6 Nr.3 regeln.

§e
Dieses Gesetz gilL naclr Maßgabo des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesclzes vom 4. .Ianuar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin.

§10
Dieses Cesetz tritt am Tage nadr seiner Verkündung in Kraft.

A. Allgemeiner Teil
I. Zweck und Bedeutung einer Zählung im Handel sowie im

Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe
Der Umfang und die Bedeutung des Handels und des Gaststätten-

und Beherbergungsgewerbes, die unter Einschluß der Handelsver-
treter und Handelsmakler im Jahre 1950 (letzte Arbeitsstättenzäh-
lung) zusammen über 850000 Betriebe mit nahezu 2,7 Millionen Be-
schäftigten zählten, werden durch die Tatsache gekennzeichnet, daß
diese Wirtschaftsbereidre nach dem damaligen Stand etwa 40 v.H.
aller in der Bundesrepublik bestehenden gewerblichcn Arbeits-
stätten auf sich vereinigten, in denen etwa 20 v. H, aller in nicht-
landwirtsdraftlichen Gewerben erwerbstätigen Personen ihren
Arbeitsplatz fanden. Im Jahre 1956 betrug die Wertschöpfung allein
beim Groß- und Einzelhandel nach den Beredrnungen des Statisti-
schen Bundesamtes etwa 20 Milliarden DM womit der die Ver-
teilungswirtschaft repräsentierende Bereich im Rahmen der Gesamt-
aulbringung des Sozialprodukts der Bundesrepublik nach der Indu-
strie dn zweiter Slelle steht.

Während den an der Gestaltung der Wirtschaf ts- und Sozial-
politik auf Bundes- und Landesebene beteiligten Stellen für die
Industrie und das Handwerk - also für die Gebiete der Güter-
erzeugung - umfassendes und hinreichend zeitnahes statistisches
Unterrichtungsmaterial vorliegt, das weitgehende Einblid<e in die
Strukturverhältnisse dieser Bereiche bietet, werden auf dem Gebiet
der Absatzwirtschaft bisher nur wenige Repräsentativerhebungen
in einzelnen Zweigen durdrgefrihrt, die vornehmlich eincr kurz-
fristigen Beobachtung des konjunkturellen und saisonalen Ge-
schäftsablaufs dienen. Nachdem zuletzt im Jahre 1950 im Rahmen
der Arbeitsstättenzählung für die Verteilungswirtschaft die Zahl der
Betriebe, die Besdräftigten und der UmsaLz ermittelt worden sind,
fehlt es seitdem völlig an einer ausführlicheren Darstellung der
Strukturverhältnisse in diesen Wirtschaftsbercichcn. Der Handel ist
seitdem nicht nur in seine ihm naturgemälle rvirtsctaftliche Betäti-
gung hineingewadrsen, sondern darüber hi.naus rn Nachholung des
Vorsprungs, den die Handelsunternehmen in den anderen Ländern
errungen haben, zu neuen Methoden gekommen, die seine Struktur
im gesamten grundsätzlich geändert haben. Freiwillige Ketten,
Werbegerneinschaften, Einkaulsverbände und Rationalisierungs-
bestrebungen auf dem Gebiete des Großhandels, Selbstbedienungs-
systeme, Selbstverkäuflichkeit der Ware und Neuorientierung der
Sortimcnte imEinzelhandel bringen auch für statistischeErhebungen
hinsichLlich der Umsatzgrößen, der Verschiebung der Umsatzgrößen-
klassen, der Zahl der Betriebe und der Beschäftigten sowie in vielen
anderen Beziehungen völlig neue Verhältnisse, die für eine richtige
Orientierung von grundsätzlicher Bedeutung sind. Die Bundesregie-
rung und die gesetzgebenden Körpersdraften schenken der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung des Mittelstandes ihre be-
sondere Aufmerksamkeit. Daher ist es notwendig, gegenwartsnahe
Unterlagen über die Bedeutung und den struklurellen Aufbau der
Verteilungswirtschaft, die sich in besonders hohem Maße aus
mitLelständischen UnLernehmen zusammensetzt, zu schaffen, um so-
wohl den obersten Bundes- und Landesbehörden als auch der
beteiligten Wirtschaft und der Wirtschaftsforschung die dringencl
benötigte Unterrichtung zu ermöglichen.

Diese Unterrichtung kann nur mit Hilfe einer einmaligen Gesamt-
erhebung aller Unternehmen des Handels und des Gaststatten-
gewerbes gewonnen werden, wic sie der vorliegende Gesetzentwurf
vorsieht, da Iür repräsentative Erhebungen über die Struktur dieses
Wirtschaftsbereichs die notwendige Ausgangsgrundlage fehlt. Dem
Gesetzentwurf zufolge wird die bei allen Unternehmen durchzu-
führende Hauptzählung (Totalzählung) im Gesamtbereich der Ver-
teilungswirtschaft (§ 1 Nr. 1) mil einer noch tiefer eindringenden
repräsentativen Ergänzungscrhebung (§ 1 Nr. 2) verbunden, bei der
einzelne statistische Merkmale aus der Hauptzählung weiter unter-
gliedert und ernzelne zusätzliche Merkmale erhoben werden, um
das Gesamtbild des Aufbaus und der Stnrktur der Verteilungswirt-
schaft abzurunden.

Die Handels- und GaststäLtenzählung 1959 steht im Rahmen der
von den Vereinten Nationen für die Zeit um 1960 empfohlenen
Großzählungen (Volkszählungen, Arbeitsstättenzählungen), die im
allgemeinen in etwa 10jährigen Abständen (die letzte Arbeits-
stättenzählung hat 1950 stattgefunden) durchgeführt werden. Nach
der Konzelltion des Zählungswerks soll die Arbeitsstättenzählung
eine Rahmenerhebung sein, die sich auf eine Bestandsaufnahme

1) Bundestallsdrucksache Nr. 1104 vom 15. September 1959 (siehe Vor-
bemerkung auf S. 145 oben).

Das vorsLehende Gese[z wircl hiermiL r.erkrindet.

Bonn, den 27. Mai 1960

Dr:r Bu ndes präsirlr:l L

Lübke

Der StellvertreIer des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesministcr f ür Wirtschalt
Ludwig Erhard

Begründungl)
aller Arbeitsstätten beschränkt. Die ausftihrlichere Ft:ststellung der
Strukturverhältnisse in den e!nzelnen WirtschafLsbereichen soll
durch Bereichszählungen erfolgen, die in ihrcr Fragestellung auf
die besonderen Verhältnisse des einzelnen Bcreichs abgestcllt und
im Interessr: einer möglichsL gleichmälJigen -Auslastung dcr Stati-
stischen Amler über mehrere Jahre verteilt rverdcn sollen. In
gleicher Weise wie die Handwerkszählung 1956 (vgl. Handwerks-
zählungsgesetz vom 12. Juni 1956 - Bundesgesetzbl. I S. 945) ent-
spricht auct die auf Gruncl des vorliegenden Geselzentwurfs vor-
gesehene Handels- und Gaststättenzählung 1959 dieser Gesamt-
konzeption,

Die Zählung bedarf nach § 6 Abs. I des Gesetzes über die Statistik
für Bundeszwecke (StatGes) vom 3. Septembcr 1953 cler Anordnung
durch ein Bundesgesetz.

II. Auibau des Gesetzes

Das Gesetz gliedert sidr in vier Abschnitte. Der Erste Abscltnitt
(§ 1) umschreibt in der bei statistischen Gesetzen üblichen Weise
das gesamte durch dieses Gesetz angeordnete statistisdle Erhebungs-
prograrnm, das sich - wie bereits erwähnt - aus einer allgemeinen
Flandels- und GaststäLtenzählung (§ 1 Nr.1) und aus einer repräsen-
tativen Ergänzungserhebung (§ 1 Nr. 2) zusammensetzt.

Zweiter und Drit[er Absdrnitt enthalten entsprechend den Vor-
schriften in § 7 StatGes die für die allgemerne Ztihlung (Zweiter
Abschnitt) und fir die repräsentative Ergänzungserhebung (Dritter
Abschnitt) notwenCigen Anordnungen hinsid:Llich der zu erfassen-
den statistischen Tatbestände, des Kreises der Befragten (Aus-
kunftspflichtige) und der Erhebungszeiten sorvie sonsLige besondere
für die Durchfiihrung der Ztihlung notwendigen Vorschrtf ten.

Der Vierte Absdrnitt enthält allgemeine Vorschriftcn und Uber-
gangsvorschrif ten (Berlin-Klausel, Saar-KJ.ausel).

Im übrigen gelten frir die Zählung im Handel sowie im Gast-
stätten- und Beherbergungsgewerbe die allgemeinen Vorschriften
des Statistischen Gesetzes vom 3. September 1953.

B. Besonderer TeiI
Erster Abschnitt
siehe Allgemeiner Teil

Zweiter Abschnitt
(Flandels- und Gaststättenzählunql)

Zu §2
Der Zählungsstichtag für das GasIstätlcn- und Beherbergungs-

gerverbe wurde auf den 31. August 1959 vorverlegt, da besonders
in Fremdenverkehrsgebieten zu dem späteren Tcrmin schon die
Saison beendet ist und die Zählungsergebnisse zu,eifelhaft werden
müßten.

Zu §3
Der § 2 zählt die zu erfassenden Grundtatbestände auf, die in den

Fragebogen noch im einzelnen aufgegliedert rverden. So werden die
beschäItigten Personcn sowohl nach der Stellung im Betrieb, wie
lnhaber, mithelfende Familienangehörige, Angestellte, Fadrarbeiter
usw., als auch nach Voll- und Teilbesdräftigten gesondert ermitlelt,
wobei letztere in ihrer Arbeitsleistung durch die geleisteten Arbeits-
stunden gemessen werden. Zugleich wird das Alter der Beschäftig-
ten anzugeben sein, um das Ausmaß der Uberalterung bei den In-
habern und die Nachwuchsproblcme in der Verteilungswirtschaft
übersehen zu können. Der Umsatz enthält neben den Verkaufs-
erlösen aus fertig bezogenen Waren auch den Wert der selbstherge-
stellten Waren und cler sonstigen Leistungen sou'ie dte Einnahmcn
aus Provisionen. Beim Wareneingang ist die Arl der Licleranten ge-
kennzeichnet. Der Warenbestand und die Außenstände werden anr
Anfang und Ende des Geschäftsjahres ermittelt. Die Tatbestände
Nr. 2 bis Nr. 3 sind nur in DM-Werten anzugeben. In den verschie-
denen Zweigen der Wirtschaftsbereiche werden je nach den beson-
deren VerhäItnissen die Grundtatbestände in entsprechender An-
passung auf gegliedert.

Um die befragten Unternehmen und Unternehmensteile (Betriebe)
factrlich einordnen zu konnen, bestimmt Absatz 2, daß die dazu not-
rvendigen Angaben, wie genaue Bezcichnung und Rechtsform des
Unternehmens, Kennzeichnung des Wirtschaftszweigs, Bezeichnung
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der hauptsächlich gehandelten Waren, wirtschaftliche Nebentätig-
keiten, Vertriebenen- oder Flüchtlingseigcnschaft usw. zu machen
sind.

Zu §4
In § 4 wird der Kreis der Auskunftspflichligen festgelegl. Unter-

nehmen des MarkL- und ambulanten Handels (Absatz 1 Nr. l) sollen
durch die Zähtung nur insoweit erfaßt werden, als sie sich mit dem
Verkauf von Waren befassen. Das dem Dienstleistungsbereich zuzu-
rechnende sonstige ambulante Gewerbe (2. B. Schaustellungs-
gewerbe) unterliegt der Zäh1ung nicht. Als UnLernehmen des Groß-
handels (Absatz 1 Nr. 2) sind auch die Unternehmen des Ein- und
Ausfuhrgroßhandels zu verstehen. Neben den Bereichen des Han-
dels und des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes werden auch
industrielle Unternehmen mit offenen an Letztverbraucher liefernde
Verkaufsstellen in die Auskunftspflicht einbezogen (Absatz2). Die
Verkaufsstellen industrieller Unternehmen mit Lieierungen an den
Letztverbraucher sind in einigen Handelsbereichen in größerer Zahl
vorhanden, so daß sich ihre Einbeziehung in die Zählung als not-
wendig erweist, um lückenhafte Ergebnisse zu vermeiden. Es ist
hierbei vorgesehen, nur die Verkaufsstellen zu zählen, die regel-
mäßig wie Einzelhandelsunternehmen Waren an den Letztverbrau-
cher abgeben. Gelegentliche Verkäufe in Räumen mit Zugang für
Letztverbraucher sollen bei der Zählung nicht als Verkaufsstellen
im Sinne des Zählungsgesetzes gelten.

Wegen der regionalen Darstellung der Zählungsergebnisse isL
Erteilung der Auskunft für jede einzelne örtlich vom Hauptunter-
nehmen getrennte Zweigniederlassung vorgesehen (Absatz 3).

Zu §5
Die Ermittlung der Anschriften der Auskunftspflichtigen, die bei

Großzählungen meist durch einen großen Stab von Zählern erreicht
wird, bereitet für die Teilzählungen - wie im Falle des vorliegen-
den Zählungswerkes - beträchtliche Schwierigkeiten. Eine befrie-
digende Lösung bietet sich an, wenn die Anschriften aus den bei
den Finanzämtern vorhandenen Karteien der Umsatzsteuerpflich-
tigen als Anschriftengrundlage für Zwecke der Zählung zur Ver-
fügung gestellt werden. Da die Durchführung der Zählung von der
Verfügbarkeit dieses Anschriftenmaterials abhängt, ist eine aus-
drückliche gesetzliche Festlegung dieser Regelung notwendig.

Die Anschriften der industriellen Unternehmen mit offenen Ver-
kaufsstellen können nur auf dem Wege einer Umfrage im Rahmen
der amtlichen Industriestatistik ermittelt werden.

Dritter Abschnitt
(Ergänzungserhebung)

Zu §6
Die in § 3 für die I-landels- und Gaststättenzählung aufgeführten

Tatbestände sind in ihrem Umfang und Inhalt darauf abgestimmt,

Auf Crund des § 8 des Gesetzes über eine Zählung im Handel
sowie im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe (Handelszäh-
lungsgesetz 1960) vom 27. Mai 1960 (Bundesgesetzbl. I S.313) wird
im Einvernehmen mit der Regierung des Saarlandes verordnet:

§1
Abweichend von den Vorschriften der §§ 2, 5 und 6 Nr.3 des Ge-

setzes werden im Saarland
1. die Handels- und Gaststättenzählung im Handel mit Stichtag

30. September 1961, im Gaststätten- und Beherbergungs-
gewerbe mit Stichtag 31. August 1961 durchgeführt;

2. die einmalige Befragung der Unternehmen der Industrie (§ 5)
im Jahre 1961 durchgeführt;

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
§1

Uber die Geschäftstätigkeit und den Wirtschaftsablauf im Handel
sowie über den Fremdenverkehr in Beherbergungsstätten werden

daß sie von allen Auskunflspflichtigen aus den betrieblichen und
steuerlichen Unterlagen für die Beantwortung der Fragebogen ent-
nommen werden können. Da aber f LiLr die gesamtwirtschaf tlichc
Strukturanalyse der von der Zählung erfaßten Wirtschaftszweige
darüber hinausgehende Un[erlagen erforderlich sind, ist eine Ergän-
zungserhebung vorgesehen, die von repräsentativ ausgewähltcn
Unternehnen weitere Angaben verlangt. So wird im Einzelhandel
der bei der Zählung nur summarisch erfaßte Umsatz von Handels-
ware (Nr. 1 Buchstabe a) getrennt ausgcwiesen nach Barumsatz,
Teilzahlungsverkäufen und sonstigen KrediLverkäufen; ferner wird
die Richtung des Absatzes an private Verbraucher und andere Ab-
nehmer ermittelt. Für die wcitere Analyse der Betriebsstruktur
dient die Ausweisung nach den Einzelposten der Aktiva und Pas-
siva (Nr. 2), die ergänzende Unterlagen erbringen so1l, wie sie für
Kapitalgesellschaften der Industrie vorliegen. Um die Zufälligkeiten
eines Berichtsjahres auszuschalten, werden bei den Aufwendungen
beim Anlagevermögen (Nr.3) die Angaben für 2 Geschäftsjahre
verlangt. Die Angaben über Aufwendungen für Lohnaufträge (Nr.1
Buchstabe c) werden nur beim Groß- und Einzelhandel, die Angaben
über Heimarbeiterentgelte (Nr. 1 Buchstahe c) nur beim Einzelhan-
del erhoben.

Zu §7
Die Ergänzungserhebung wird nur bei einer Auswahl von höch-

stens 15v.H. der Auskunftspflichtigen durchgeführt, um sowohl die
Kosten des Zählungswerkes in vertretbaren Grenzen zu halten als
auch die Vielzahl der kleinen und mittleren Betriebe nicht mit dem
Frageprogramm zu belasten. Der Repräsentationsgrad ist mit Rüdr-
sicht auf brauchbare Länderergebnisse gewählt worden.

C. Kostenberechnung
Die voraussichtlichen Kosten (zusätzliche Ausgraben) der in die-

sem Gesetz geregelten allgemeinen Zäh1ung im Handel sowie im
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe (§ 1 Nr. 1) und der reprä-
sentativen Ergänzungserhebung (§ I Nr.2) werden vom Statistischen
Bundesamt wie folgL schätzungsweise veranschlagt (in 1000 DM) :

insgesamt davon
Bund: 1 000 persönliche 520 sächliche 480

Länder: 8 000 persönliche 6 100 säcttliche 1 900

zusammen: 9 000 persönliche 6 620

An Hilfskräften sind beim Bund erforderiich
4 Zeitangestellte für jeweils 36 Monate,

11 Zeitangestellte für jeweils 18Monate,
20 Zeitangestellte iür jeweils 15 Monate.

sächliche 2 380

3, bei der Ergänzungserhebung die Anschaffung und der Verkauf
von Anlagevermögen in den Kalenderjahren 1960 und 1961
oder in den beiden am Stichtag der Zählung vorausgegangenen
Geschäf tsj ahren erfaßt.

§2
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Bonn, den 13. Juli 1961

Der Bundesminister f ür Wirtschaf t
In Vertretung

Westrick

laufende Repräsentativ-Erhebungen als Bundesstatistik durchge-
führt. Die Erhebungen umfassen

1. eine Umsatzstatistik im Groß- und Außenhandel (Großlandels-
statistik),

2. eine Umsatzstatistik im Einzelhandel (Einzelhandelsstatistik),

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes
über eine Zählung im Handel sowie im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

(Handelszählungsgesetz) im Saarland
Vom 13. Juli 1961 1)

Gesetz über die Durchführung laufender Statistiken
im Handel sowie über die Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten (HFVStatG)

Vom 12. Januar 19602)

S.1.- I BGBLI vom
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3. eine StaListik über den Fremdenverkehr in Beherbergungs-
stätten (Fremdenverkehrsstatistik).

§2
(l) Die GroßhandelsstaListik (§ 1 Nr. 1) erfaßt folgende TaL-

bestände:
1. Monatlich den Wert des Umsalzes in eigenem Namen und

in fremdem Namen sowie die Zahl der Beschäftigten;
2. jährlich den Wert der Einkäufe im Kalenderjahr oder Ge-

schäftsjahr sowie den Wert der Lagerbestände am Ende des
Kalenderjahres oder Geschäftsjahres.

(2) Auskunftspflichtig sind die Unternehmen des Groß- und
Außenhandels einschlielllich der Ein- und Verkaufsvereinigungen.

(3) Die Großhandelsstatistik wird bei höchstens 10000 der in Ab-
satz 2 bezeichneten Unternehmen durchgeführt.

(4) Die Großhandelsstatistik wird vom Statistischen Bundesamt
erhoben und auf bereitet.

2. jährlich am 1. April die Zahl der Frerndenzimmer und Frem-
denbctten, die in dem am 1. April beginnenden Berichts-
jahr ständig odcr zeitweise fiir den Fremdenverkehr ver-
fügbar oder die zweckentfrem(let sind.

(2) Auskunftspflichtig sind die BeLriebe des Beherbergungsgewer-
bes. Auskunftspflichtig sind ferner die Inhaber oder geschäftsfüh-
renden Personen von Sanatorien, HeilstätLen, Kuranstalten, Er-
holungsheimen, Kinderheimen, Jugendherbergen und Camping-
plätzen sowie von sonstigen Unterkunftsstätten, in denen zum
vorübergehenden Aufenthalt gegen Entgelt Personen Unterkunft
gewährt wird.

(3) Die Fremdenverkehrsstatistik wird rn höchstens 3 000 Gemein-
den durchgeführt.

§s
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. I des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin.

§6
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Gleichzeitig treten außer Kraft
1. die Verordnung über die Großhandelsstatistik vom 27. Juni

1957 (Bundesanzeiger Nr. 122 vom 29. Juni 1957),

2. die Verordnung über die Statistik des Fremdenverkehrs in
Beherbergungsstätten vom 20. Januar 1958 (Bundesanzeiger
Nr. 18 vom 28. Januar 1958).

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkrindet.

Bonn, den 12. Januar 1960

Der BundespräsidenL
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister f ür Wirtschaf t

Ludwig Erhard

(1) Die
bes Lände ;

§3
Elnzelhandelsstatistik (§ 1 Nr. 2) erlaßt folgende Tat-

1. Monatlich den Wert des Umsatzes sowie die Zahl der Be-
schäf tigten;

2. jährlich den .Wert der Einkäufe irn Kalenderjahr oder Ge-
schäfl.sjahr sowie den Wert der Lagerbestände am Ende
des Kalenderjahres oder Geschäftsjahres.

(2) Auskunftspflichtig sind die Unternehmen des Einzelhandels.
Bei Unternehlnen mit mehreren Niederlassungen sind auch die ein-
zelnen Niederlassungen auskunf tspfl ichtig.

(3) Die EinzelhandelssLatistik wird bei höchstens 40000 der in
Absatz 2 bezeichneten Unternehmen durchgeführt.

§4
(1) Die Fremdenverkehrsstatistik (§ 1 Nr.3) erfaßt folgende Tat-

bestände:
1. Monatlich die Zahl der Fremdenmeldungen und -übernach-

tungen, bei Fremden mit ständigem Wohnsitz im Ausland
außerdem das Herkunftsland des Fremden;

Begründung 1)

I. Allgemeine Begründung
1, Redrtsgrundlage

Nach Auffassung der Bundesregierung sollen die bisher auf Grund
der Verordnung über eine Statistik im Einzelhandel vom
24. November 1956 (Bundesanzeiger Nr. 232 vom 29. November
1 9s6) ,

der Verordnung über die Großhandelsstatistik vom 27. Juni
1957 (Bundesanzeiger Nr. 122 vom 29. Juni 1957) und
der Verordnung über die Statistik des Fremdenverkehrs in
Beherbergungsstätten vom 20. Januar 1958 (Bundesanzeiger
Nr. 18 vom 28. Januar 1958)

durchgeführten Statistiken im Sinne des § 6 Abs. I StatGes durch
ein Sammelgesetz angeordnet werden, weil die Weitcrführung die-
ser Statistiken auf längere Sicht für Zwecke der Wirtschaftsbeobach-
[ung und Konjunkturpolitik unerläßlich ist. Der Erlaß einer neuen
Rechtsvorschrift ist dringlich, weil die Geltungsdauer der Verord-
nung über eine Statistik im Einzelhandel bereits am 29. November
1959 endet.

2. Bedeutung der Statistik
Die auf Grund der Großhandels- und Einzelhandelsumsatzstatistik

vom Statistischen Bundesamt ermittelten Meßziffern über die Um-
satztätigkeit des Handels und seiner verschiedenen Zweige bilden
ein besonders wichtiges Hilfsmittel für die Beurteilung der kon-
junkturellen Entwicklung. Sie sind damit eine unentbehrliche und
zuverlässige Unterrichtungsquelle für die zuständigen obersten
Bundes- und Landesbehörden, die Deutsche Bundesbank, die wirt-
schaftswissenschaftlichen Institute und für die Wirtschaft, die sie
zur Beurteilung der konjunkturellen Veränderungen der Wirt-
schaftslage regelmäßig heranziehen und eingehend analysieren
(vgl. Lagebericht des BWM und der DBBk).

Die Einzelhandelsstatistik dient im besonderen auch zur Beob-
achtung der Entwicklung des privaten Verbrauchs, der zu einem
großen Teil von der Bevölkerung durch Käufe beim Einzelhandel

1) Bundestagsdrucksache Nr. 7232 lom 6. August 1959 (siehe Vorbemer-
kung auf S.145 oben).

gedeckt wird. Sre bildet damit zugleich ein wrchtiqes Hilfsmittel Iür
die Fortschreibung der amtlichen Sozialproduktsberechnung.

Die Fremdenverkehrsstatistik ist erforderlich, um eine einheit-
liche Darstellung der Entwicklung des Fremdenverkehrs in Beher-
bergungsstätten für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik zu er-
möglidren.

Die Bedeutung des Fremdenverkehrs frir die Volkswir[schaft wird
dadurdr gekennzeichnet, daß allein inr Jahre 1957 in den gewerb-
lichen Beherbergungsstätten rd. 105 Millionen Ubernachtungen ge-
zäh1t und aus dem Reiseverkehr ausländischer Gäste etwa 1,9 Mrd.
DM an Devisen eingenommen wurden.

Für regionale Untersuchungen liefert die Fremdenverkehrs-
statistik Unterlagen über den Umfang und die Struktur des Frem-
denverkehrs in Bezirken, die wirtschaftlich vom Fremdenverkehr
abhängen. Der Nachrveis über das Herkunftsland der Auslandsgäste
gibt lvertvolle Hinrveise für eine zwed<mäßige Werbung. Die An-
gaben über die Beherbergungskapazität und deren Ausnutzung kön-
nen einer sinnvollen Entrvicklung der Investitionstätigkeit in die-
sem Wirtschaf tszweig dienen,

Die Aufnahme einer Saar-Klausel ist entbehrlich, da die hier ge-
regelten Statistiken baldmöglichst im Saarland eingeführt werden
sollen.

II. Begründung im einzelnen
Zu§2Abs. lNr. 1

Die Zahl der BeschäfLigten soll mit diesem Gesetz auch beim
Großhandel erfaßt werden, um in gleicher lVeise u.ie schon bisher
beim Einzelhandel die Veränderungen der Beschäftigtenzahlen
unter dem Einfluß der konjunkturellen und saisonalen Bedingungen
beobachten zu könncn.

Zu§2Abs. lNr.2
Die jährlich einmalige Erfragung des Wertes der Einkäufe und

der Lagerbestände dient ebenfalls der Beobachtung der wirtschaft-
lichen Entwicklung. Sie erscheint besonders lvichtig, da sich in der
Einkaufstätigkeit und in der Lagerhaltung u. a. die ErwarLungen der
Unternehmen niederschlagen. Auch für die Aufstellung von Volks-
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wirLschaltlichen GesamLrechnungen ist eine jährliche Beobachtung
der Einkäufe und der Lagerbeslände uncntbehrlich,

Zu§2Abs.3
Da von vielen Seiten die Aufstellung eines Index der Umsätze im

Großhandel für dringend erforderlich gehalten wird, ist die Ein-
beziehung weiterer wichtiger Fachzweiqe in die Großhandels-
statistik unumgänglich notwendig. Aus diesem Grunde und zur
allgemeinen Verbesserung der Repräsentation sollen an der Bericht-
erstattung an Stelle von bisher 4000 künftig bis zu höchstens 10000
Unternehmen beteiligt werden, deren Auswahl durch das Sta-
tistische Bundesamt im Bcnehmen rnit Sachverständigen der Wirt-
schaft vorgenommen wird. In dieser erhöhten Zahl sind auch Höchst-
zahlen für Berlin (West) und das Saarland einbegriffen. Da bei jeder
Repräsentativerhebung der Grad der Repräsentation den Erkennt-
nis- und Aussagewert der Ergebnisse bestimmt, muß für jeden aus-
gesuchten Großhandelszweig eine ausreichende Beteiligung und
eine hinsichtlich der Betriebstypen den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechende Zusammensetzung des Berichtsfirmenkreises sicher-
ges lellt sein.

Zu § 2 Abs.4
Die Notwendigkeit einer zentralen Aufbereitung der Großhan-

delsstatistik für das Bundesgebiet mit Ausnahme des Landes Berlin
ergibt sich aus der meist überregionalen Struktur der Großhandels-
unternehmen. Dem Bedürfnis der Länder auf laufende Unterrichtung
wird dadurch Rechnung getragen, daß in den Großhandelszweigen,
in denen eine regionale Untergliederung der Ergebnisse möglich
erscheint, auch Länderergebnlsse erstellL werden.

Auf Grund des § 6 Abs. 2 und des § 9 Abs. 2 rles Gesetzes über
die Statistik frir Bundeszwecke (StatGes) vom 3. September 1953
(Bundesgesetzbl. I S. 1314), zuleLzt geändert durch das Zweite Ge-
setz zur Anderung des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke
vom 15. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 721), verordnet die Bundes-
regierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
Uber die in den Geltungsbereich dicser Verordnung verbrachten

fes ten Brennstoffe wird eine Bundesstatistik durchgeführt.

§2
Die SLatistik erfaßt für die in den Geltungsbereich dieser Verord-

nung verbrachten festen Brennstoffe die folgenden TatbesLände:

1. Arten und Mengen der Bezüg1e von Verbrauchern, die diese
Brennstoffe selbst in den Geltungsbereich dieser Verordnung
verbracht habenr

2. Arten und Mengen der Lieferungen, gegliedert nach Abneh-
mergruppen und Ländern der Bundcsrepublik;

3. Arten und Mengen der Bestände.

§3
(1) Auskunftspflichtig nach § 10 StatGes sind Unternehmen, die

feste Brennstoffe in den Geltungsbereich dieser Verordnung ver-
bracht haben und selbst verbrauchen, sowie Unternehmen, die in
den Geltungsbereich dieser Verordnung verbrachte feste Brenn-
stoffe an Verbraucher, an Kohlengroßhändler oder an Kohleneinzel-
händler liefern.

Zu§3Abs. 1Nr.2
wie zu § 2 Abs. I Nr. 2

Zu§3Abs.3
Es hat sich als erforderlich erwiesen, die Repräsentation der Ein-

zelhandelsstatistik in einer Zahl von Zweigen zu verbessern und
einige weitere Zweige in die Statistik einzubeziehen. Zu diesem
Zweck soll die Zahl der befragten Unternehmen von bisher 30000
auf 40000 heraufgesetzt werden, da sich herausgestellt hat, daß mit
einer Erfassung von nur 30 000 Unternehmen die Umsatzentwick-
lung der einzelnen Einzelhandelszweige nicht mit genügender Zu-
verlässigkeit dargestellt werden kann. In dieser erhöhten Zahl sind
auch Höchstzahlen für Berlin (West) und das Saarland einbegriffen.

Zu§4Abs.3
Die Fremdenverkehrsstatistik wird nur in solchen Gemeinden

durchgeführt, in denen der Fremdenverkehr besondere Bedeutung
hat.

III. Kosten
Die in diesem Gesetz geregelten Statistiken gehören zum laufen-

den Arbeitsprogramm und werden seit längerem vom Statistischen
Bundesamt und den Statistischen Landesämtern durchgeführt. Die
Mittel dafür sind dcshalb in den Haushalten von Bund und Ländern
bereits enthalten. Zusätzliche Haushaltsmittel werden nicht be-
nötigt.

(2) Die Meldungen nach § 2 Nr. 1 und 2 sind jeweils innerhalb
von 15 Tagen nach dem Bezug oder der Lieferung, die Meldungen
nach § 2 Nr. 3 sind bis zum 15. des auf den Berichtsmonat folgenden
Monats durch den Auskunftspflichtigen unter Verwendung der amt-
lichen Erhebungsvordrucke dem Bundesminister für Wirtschaft oder
der von ihm bestimmten Stelle einzureichen.

§4
Der Bundesminister für Wirtschaft oder die von ihm bestimmte

Stelle wird ermächtigt, die Aufgaben des Statistischen Bundesamtes
nach § 2 Nr.2 StatGes für dicse Statistik wahrzunehmen, nachdem
die beteiligten Länder dic Zustimmung gemäß § 2 Nr.2 Statces er-
teilt haben.

§5
Diese Verordnung gilt nach § l4 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 17
StatGes auch im Land Berlin,

§6
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Sie Lritt 3 Jahre nach ihrer Verkündung außer Kraft.

Bonn, den 28. Juni 1965

Der Slellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister f ür Wirtschaf L

Schmücker

Verordnung über die statistische Eriassung
der in den Geltungsbereich dieser Verordnung verbrachten festen Brennstoffe

Vom 28. Juni 19651)

Begründung 2)

Die Verordnung über die statistische Erfassung der Lieferun-
gen und der Bestände der in den Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung verbrachten festen Brennstoffe vom 4. Juli 1962 (Bun-
desanzeiger Nr. 131 vom 14. Juli 1962) tritt mit Ablauf des
14. Juli 1965 außer Kraft. Die Fortführung dieser seit dem
Jahre 1951 erhobenen Statistik ist notwendig, um auch weiter-
hin den gesamten Kohlenabsatz und die gesamten Kohlen-
bestände im Bundesgebiet überblicken zu können. Ferner ist
diese Statistik mit Rücksicht auf die anhaltenden Absatzschwie-

1) Bundesanzeiger Nr.128 vom 14. Juli 1965 S.1. !) Bundesratsdrucli-
sache Nr.2l5 vom 4. Mai 1965 (siehe Vorbenerkunq auf S. 145 oben).

rigkeiten im deutschen Steinkohlenbergbau von Bedeutung,
weil sie der Bundesregierung wichtige Unterlagen für Maß-
nahmen auf dem Gebiet der Kohleneinfuhr - u. a. für die
Durchführung ries Gesetzes über das Zollkontingent für feste
BrenDstoffe 1965, 1966 und 1967 - vermittelt.

Schließlich ist diese Statistik für die geg
päischen Gemeinschaft frir Kohle und Stahl
gebenden Meldungen erf orderlich.

Mit der vorliegenden Verordnung soll daher zur Gewinnung
des zeitlichen Anschlusses die erforderliche Rechtsgrundlage
geschaffen werden.

enüber der Euro-
periodisch abzu-
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Gesetz über die Statistik des grenzübersdrreitenden Warenverkehrs
(Außenhandelsstatistik-AHStatGes)

Vom 1. Mai 19571)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen

2. Künftig werden alle in den Geltungsbereich der Verordnung
verbrachten festen Brennstoffe erfaßt, somit auch solche, die
von Verbrauchcrn unmittelbar, d. h. ohne Einschaltung eines
Importeurs bezogen werden, da derartige, bisher nicht erfaßte
Verbraucherbezüge vornehmlich aus dem Gebiet der Euro-
päischen GemeinschafL für Kohle und Stahl einen erheblichen
Umfang angenommen haben. Die Uberschrift sowie die §§ 1, 2
nnd 3 sind entsprechend geändert,

§1
Uber den grenzüberschreitenden Warenverkehr wircl eine Bun-

desstatistik durctrgeführt.

§2
(1) Anzumelden ist der Warenverkehr über die Grenze des Er-

hebungsgebietes. Anzumelden sind ferner der übrige 1l/arenverkehr
der Freihäfen, der Zollgewahrsams- und der Zollvormerkverkehr
sowie der Erwerb und die Veräußerung von Seeschiffen.

(2) Das Erhebungsgebiet umfaßt den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes ohne die badischen Zollausschlüsse. Die Zollanschlüsse ge-
hören zum Erhebungsgebiet.

(3) Waren im Sinne dieses Gesetzes sind alle beweglichen Sachen.

§3
Bei der Anmeldung werden folgende Tatbestände erfaßt:
1. Anschrift der Auskunftspflichtigen nach § 4; Name des Schiffes

oder Zulassungszeiöen des Luftfahrzeuges; Ankunfts- oder
Verladetag; Ein-, Um- oder Ausladehafen; im Freihafenver-
kchr das Lager oder der Betrieb; Anlaß der Warenbewegung;
Verkehrsart;

2. Benennung der Ware; Art der Veredelungsarbeit; Menge;
\4/ert; l y'ertstellung; für den Warenverkehr maßgebende Wäh-
rung; Herstellungs- oder Verbrauchsland, Versendungs- oder
Empfangsland, Einkauis- oder Käuferland; Zielort oder Her-
stellungsort im Erhebungsgebiet; Verpackungsart und -merk-
male oder das Beförderungsmittel; Anzahl und Merkzeichen
der Güter;

3. ferner
a) bei Einfuhr aus Zollvormerklager: Zolltarifnummer mit Ab-

satz und Unterabsatz, Zollsatz, Grund der Zollbefreiung
oder -ermäßigung, Zollbetrag ;

b) bei Schiffsbedarf: Nationalität des Fahrzeuges, für das die
Waren bestimmt sind;

c) bei Z\vischenauslandsverkehr: das Land, durch dessen Ge-
biet die Waren gesandt werden, und bei Beförderung über
See der Seeweg.

§4
(l) Zur Anmeldung isI verpflichtet

.1. für die in das Zollgebiet eingehenden Waren derjenige,
der den Zollantrag stellt;

2. in den übrigen Fällen derjenige, der die Waren in dem
nach § 6 maßgebenden Zeitpunkt besitzt.

(2) Zur Ausstellung sowie zur Ergänzung des Anmeldepapiers ist
verpflichtet

1. für die eingehenden .Waren der Einführer;
2. für die ausgehenden Waren der Ausführer;
3. in den übrigen Fä1len der Anmeldepflichtige.

(3) Durch Rechtsverordnung kann zur Erleictrterung des Anmelde-
verfahrens oder zur Regelung von Sonderfällen des Verkehrsab-
lauls bestimmt werden, daß andere am Warenverkehr beteiligte
Personen zur Anmeldung sou'ie zur Ausstellung oder Ergänzung
des Anmeldepapiers verpflichtet sind.

In § 3 Abs. 2 sind die Fristen von 10 auf 15 Tage erwcitert
worden, weil sich eine soldre Fristverlängerung im Interesse
der Auskunftspflichtigen als notwendig erwiesen hat.

3. Zusätzliche Kosten entstehen nicht. Die Statistik wird wie bis-
her im Auftrag des Bundesministers für Wirtsdeaft durct das
Bundesamt für gewerblictre Wirtschaft im Rahmen der ihm
obliegenden Aufgaben und der ihm hierfür zur Verfügung
s tehenden Haushaltsmittel durchgelührt.

§5
( 1) Anmeldestellen sind die Zollstellen.
(2) Durch Rechtsverordnung könncn zur Vereinfachung des An-

meldeverfahrens der Kreis der Zollstellen näher bestrmmt und
begrenzt sowie andere Dienststellen zu Anmeldestellen erklärt
werden.

§6
(1) Die Anmeldung ist durdr Ubergabe der amtlich vorgesehenen,

ordnungsmäßig ausgefüllten Anmeldepapiere durch den Anmelde-
pflidrtigen an die Anmeldestelle zu bewirken.

(2) Das Anneldepapi.er ist der Anmeldestelle zu übergeben
1. beim Eingang von Warcn in das Erhebungsgebiet, so\^/eit

eine Zollabfertigung stattfindet, zugleich mit dem Zoll-
antrag i

2. beim Ausgang von Waren aus dem Erhebungsgebiet unver-
züglich, sobald die \daren am Ort der Anmeldestelle ein-
getroffen oder dort zur Ausfuhr aufgeliefert worden sind.

(3) Durch Redrtsverordnung kann ein anderer Zeitpunkt der An-
meldung (Absatz 2) festgelegt werden

1. für die übrigen sowie für besondere Fälle des Warenein-
gangs oder Warenausgangs;

2. soweit andere Rechtsvorschriften über die Wareneinfuhr
und die Warenausfuhr dies aus Gründen der Verwaltungs-
vereinf adrung erf ordern.

§7
(l) Die Frachtführer im Land- und Luftverkehr haben im Falle der

Ausfuhr bei der Ubergabe der Anmeldepapiere an die Anmelde-
stelle schriftlich zu erklären, daß in ihnen alle der Anmeldepflicht
unterliegenden Frachtstücke aufgef ührt sind.

(2) Für jedes von See in einen Freihafen beladen eingehende
und für jedes seewärts oder auf einem Binnengewässer beladcn
artsgehende Schiff ist vom Verfrachter oder Frachtfrihrer oder, wenn
kein Frachtgeschäft vorliegt, vom Besitzer der Ladung der Anmelde-
stelle ein Ladungsverzeidrnis einzureichen. Bei aus Freihäfen nadr
See ausgehenden Schiffen kann von der Anrneldestelle, soweit
Schiffszettel oder sonstige Verlade- oder Ubergabepapiere einge-
führt sind, eine Ausfertigung eines dieser Papiere vom Verlader
verlangt werden.

(3) Die Ladungsverzeidtnisse nadr AbsaLz 2 müssen folgende
Angaben enthalten: Anzahl, Verpackungsart und Merkzeichen der
Packstücke sou'ic in deutschcr Sprache Bencnnung und Menge der
geladenen Waren, und zwar in Ubereinstimmung mit den Konnosse-
menten oder sonstigen Ladungspapieren, ferner die Namen der
Auskunftspflicitigen nach § 4. Die Angaben über die Waren sind in
den Ladungsverzeichnissen nach Einlade- oder Ausladehäfen zu
ordnen. Beim Ausgang sind die Sendungen in laufender Nummern-
folge in dre Ladungsverzerdrnisse einzutragen. Auf den Konnosse-
menLen sind diese Nummern anzugebcn. Die Ladungsvcrzeichnisse
mtissen die Erklärung des Vr:rfradrters oder Frachtführers ent-
halten, daß in ihnen alle in den Sctriffen vcrladenen Waren verzeictr-
net sind. Bei unbeladenen Sdriffen ist vom Schif{sführer schriftlidr zu
erklären, daß das Schiff unbeladen ist. Die Ladungsverzeichnisse der
von Sec in einen Freihafen zum Löschen eingehenden Sdriffe sind
innerhalb acht Tagen nach der Ankunft der Sctriffe einzureichen. Für
die aus den Freihäfen nach See ausgehenden Schiffe sind die
Ladungsverzeichnisse binnen acht Tagen, für die aus anderen See-
häfen nach See ausgehenden Schiffe binnen drci Tagen nach der
Ablahrt der Schiffe einzureichen, falls der Verfrachter ei.ne Nieder-
lassung oder eine ständige Vertretung (Maklcr, Agentur) im Aus-') BGBI. I vom 8. Mai 1957 S. 413.
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gangshafen hat. In anderen Fällen ist das Ladungsverzeichnis der
ausgehenden Schiffe sogleich nach Beendigung der Verladung ein-
zureichen. Auf Anfordern sind den Meldestellen auch über die Sen-
Cung vorhandene Konnossemente, Frachtkarten und Lagelisten zur
Einsicht vorzulegen.

(4) Im Zoll- und Freihafenverkehr können zur Sicherung der An-
meldung auch weitere am J /arenverkehr und Transport beteiligte
Personen durch Rechtsverordnung verpflichtet werden, Angaben
über Waren, deren llerkunft, Bestimmung und Verbleib zu machen;
örtliche Schiffsmeldestellen können verpflichtet werden, den Ein-
und Ausgang der Schiffe der Anmeldestelle anzuzeigen.

(5) Bei der Ausfuhr von \Maren des Zoll- oder Verbrauchsteuer-
verkehrs hat der Zoll- oder Steuerbeteiligte das Anmeldepapier der
Zollstelle vorzulegen, die die ZoIl- und Steuerpapiere ausfertigt.
Entsprechendes gi1t, wenn ein Nämlidrkeitsschein oder Musterpall
rür Freigut ausgefertigt wird.

§8
In Ausnahmefällen können zur Vermeidung unbilliger Härten

oder aus Gründen einer erhebungstechnisdren Vereinfachung durch
Rechtsverordnung Erleichterungen im Anmeldeverfahren oder Be-
freiungen von der Anmeldung oder Ausnahmen von den Vor-
schriften des § 7 gewährt werden, soweit es mit dem Zweck der
Außenhandelsstatistik vereinbar isL. In besonders gelagerten
Einzelfällen können derartige Erleichterungen und Befreiungen auch
durch den Präsidenten des Statistischen Bundesamtes verfügt
werden.

§9
(1) Zur Auskunft verpflichtet nach § l0 des Gesetzes über die Sta-

tistik ftir Bundeszwecke vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I
S. 1314) sind Personen, die verpflichtet sind

1. nach § 4 Abs. 1 zur Anmeldung;
2. nach § 4 Abs.2 zur Ausstellung sowie zur Ergänzung des

Anmeldepapiers;
3. nach einer auf Grund des § 4 Abs. 3 und des § 13 Nr. 1 er-

lassenen Rechtsverordnung zurAnmeldung, zurAussteliung
oder Ergänzung des Anmeldepapiers;

4. nach § 7 Abs. 1 und 3 zur Abgabe der dort bezeidrneten Er-
klärungen;

5. nach § 7 Abs.2 zur Ausfüllung der dort bezeichneten
Papiere;

6. nach einer auf Grund des § 7 Abs. 4 und des § 13 Nr. 1 er-
lassenen Rechtsverordnungen zu Erklärungen und Anzeigen.

(2) Die Anmeldestellen können im Zeitpunkt der Anmeldung
(§ 6) durch Vergleich der Beförderungspapiere oder sonstiger Be-
gleitpapiere mit den Anmeldepapieren oder durch Besdrau der
Waren nachprüfen, ob die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten
Person en ihrer Auskunf tsverpfl ichtung entsprochen haben.

§10
(1) Die Außenhandelsstatistik ist vom Statistischen Bundesamt

nach § 2 Nr.2 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke zu
erheben und aufzubereiten.

(2) Das Statistische Bundesamt kann den Statistischen Amtern in
Hamburg, Bremen und Lübeck die für deren statistische Zwecke
erforderlichen Unterlagen zur selbständigen Bearbeitung zur Ver-
fügung stellen.

§ 11

(1) Die Weiterleitung von Einzelangaben iür den Dienstgebrauch
der fachhch zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden ist
zugelassen, wenn der Name der Auskunftspflichtigen nid:t bekannt-
gegeben wlrd.

(2) Die Ergebnisse derAußenhandelsstatistik können nachWaren,
nach fremden Ländern und nach Bundesländern gegliedert veröffent-
licht werden, wenn der Name der Auskunftspflichtigen nicht be-
kanntgegeben wird.

§12
Abkommen mit fremden Staaten bleiben unberührt.

§13
Der Bundesminister für Wirtschaft und der Bundesminister der

Finanzen werden ermaichtigt, im Einvernehmen miteinander
1. die in §4 Abs.3, §5 Abs.2, §6 Abs.3, §7 Abs.4 und §8 vor-

gesehenen Rechtsverordnungen zu erlassen;
2. durch Rechtsverordnung die in §§ 3 und 4 verwendeten Begriffe

näher zu bestimmen und Durchführungsbestimmungen für das
Anmeldeverfahren zu erlassen.

§14
Dieses Gesetz gilt nicht für den Warenverkehr mit den Wäh-

rungsgebieten der Deutschen Mark der Deutschen Notenbank
(DM-Ost).

§15
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. I des Dritten

Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1)
auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses
Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des
Dritten Uberleitungsgesetzes.

§16
(1) § 13 tritt am Tage nach der Verkündung dieses Gesetzes in

Kraft. Im übrigen tritt dieses Gesetz einen Monat nach seiner Ver-
kündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten § 1 Abs. 1, §§ 18 und 19 Abs. 1 des Gesetzes
über die Statistik des Warenverkehrs mit dem Ausland vom
31. März 1939 (Reichsgesetzbl. i S, 645) außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet

Bonn, den 1. Mai 1957

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
BIücher

Der Bundesminister f ür Wirtschaf t
Ludwig Erhard

Der Bundesminister der Finanzen
Schäffer

Begründungl)

A. Allgemeitre Begründung
I. Rechtsgrundlage

Die Außenhandelsstatistik wurde durch den Deutschen Zollverein
bereits 1834 eingeführt. Nach der Reichsgründung erhielt sie ihre
gesetzliche Grundlage durch die Reichsgesetze vom 20. Juli 1879 und
vom 7. Februar 1906. Nach 1906 ist die Gesetzgebung des Reichs
über die Außenhandelsstatistik, der Entwicklung folgend, wieder-
holt geändert worden; zuletzt durch das Gesetz über die Statistik
des Warenverkehrs mit dem Ausland (Außenhandelsstatistik

- HStatG -) vom 31. März 1939 (Reichsgesetzbl. I S.645). Dieses
Gesetz wurde durch die Verordnung über die Statistik des Waren-
verkehrs mit dem Ausland (Außenhandelsstatistik) vom 4. April
1944 (Reichsgesetzbl. I S. 93) bis auf § 1 Abs. 1 und die §§ 18 und 19
Abs. 1 außer Kraft gesetzt.

Die Außenhandelsstatistik war eine der ersten Statistiken, die
bald nach dem Zusammenbruch wieder aufgenommen wurden.

1) Bundestags
kung auf S, 145

drud<sache Nr. 2658 vom B. August 1956 (siehe Vorbemer-
oben).

Die »Gemeinsame Anordnung der Verwaltungen des Vereinigten
Wirtschaftsgebietes zur Durchführung von Statistiken« vom 1. Juni
1949 - lfd. Nr. 30 der Anlage - (Offentlicher Anzeiger für das Ver-
einigte Wirtschaftsgebiet Nr.50 S. 1) bildete in Verbindung mit den
noch in Kraft gebliebenen Vorschriften des »Gesetzes über die Sta-
tistik des Warenverkehrs mit dem Ausland« vom 31. März 1939 ihre
gesetzliche Grundlage in der Nachkriegszeit. Mit dem vorliegenden
Gesetzentwurf soll die den Vorschriften des Gesetzes über die Sta-
tistik für Bundeszwecke (StatGes) vom 3. September 1953 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1314) entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen
werden.

II. Bedeutung der Außenhandelsstatistik
Die Außenhandelsstatistik dient den obersten Verwaltungs:

behörden als unentbehrliches Hilfsmittel für die Erfül1ung ihrer
wirtschafts-, handels- und zollpolltischen Aufgaben. Sie bildei eine
wichtige Unterlage Iür den Abschluß von Handels- und Zolltarif-
verträgen mit fremden Staaten, für die Aufstellung der Handels-
und Zahlungsbilanz der Bundesrepublik, für die Aufstellung und
Weiterbildung des Zolltarifs. Angesichts der engen Verflechtung
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der Bundesrepublik mit der Weltwirtschaft ist eine genaue Kenntnis
der Warenströme über die Grenzen zwingend erforderlich.

In gleicher Weise ist die Außenhandelsstatistik unentbehrlidl für
die laufenden Einzeldrspositionen der Unternehmen, sei es, daß
diese unmittelbar oder mittelbar nit der Außenwirtschaft ver-
bunden sind.

Außerdem wird die Außenhandelsstatistik auch benötigt, um die
im Rahmen multilateraler Vereinbarungen (OEEC, Internationaler
Währungsfonds, GATT, Weltbank, Montan-Union usw.) auftreten-
den Anforderungen an statistischen Unterlagen über die Außen-
handelssituation der Bundesrepublik erfüllen zu können.

Entsprechend der zunehmenden Verflechtung der einzelnen Volks-
wirtschaften untereinander sorn'ie der Vertiefung der Erkenntnisse
volkswirtsdraftlicher Zusammenhänge sind die Anforderungen, die
heute an die Außenhandelsstatistik von allen Beteihgten gestellt
werden müssen, größer als früher.

III. Grundzüge des Gesetzes

Das vorliegende Gesetz soll - in Ubereinstimmung mit der inter-
nationalen Handhabung der Außenhandelsstatistik - die stati-
stische Erfassung des die Grenze überschreitenden Warenverkehrs,
auch soweit er nicht kommerzieller Art ist, regeln. Ausgenommen
ist der grenzüberschreitende Warenverkehr, der auf Grund des
Völkerrechts oder auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen
einer Erfassung durch deutsche Dienststellen entzogen ist. Außen-
handelsgeschäfle, bei denen das Kriterium des Grenzübergangs
fehlt - also Geschäfte eines Ausländers im Inland oder eines
lnländers im Ausland -, u'erden dagegen grundsätzlich nicht durch
das Gesetz erfaßt.

Die frühere Bezeichnung »Gesetz über die Statistik des Waren-
verkehrs mit dem Auslandn wurde nicht übernommen, um den
gegenwärtigen politischen Verhältnissen Rechnung zu tragen. AIs
Kurzbezeidrnung läßt sich der inLernational übliche Ausdruc*
»Außenhandelsstatistik« jedoch ver Lreten.

Die am grenzüberschreitendenWarenverkehr beteiligten Personen
werden durch das Gesetz zur Anmeldung und zur Ausstellung von
Anmeldepapieren verpflichtet. Da die zur Anmeldung Verpflichteten
oft nicht in der Lage sind, die geforderten Angaben ordnungsgemäß
zu liefern, wurde für diese FälIe weiteren Personengruppen, vor
allem importeuren, Exporteuren und Fradrtführern (Verfrachtern)
die Pflicht zur Ausstellung von Anmeldepapieren auferlegt.

Anmeldestellen sind im allgemeinen die Zollstellen, denen ohne-
hin die Uberwachung des Warenverkehrs über die Grenze obliegt.
Zur Vereinfachung der Verwaltung und Entlastung der Anmelde-
pflidrtigen erlolgt die statistische Anmeldung in der Regel in Ver-
bindung mit anderen unentbehrlichen Verwaltungsvorgängen beim
Grenzübergang oder bei der Zollabfertigung vor (bei der Ausfuhr)
oder nach dem Grenzübergang (bei der Einfuhr).

Die Außenhandelsstatistik kann technisch und methodisch ein-
wandfrei nur von einer Stelle durchgeführt werden. Sie wurde des-
halb seit ihrem Bestehen stets zentral geführt.

Die in dem Gesetz vorgesehenen Ermächtigungen zum ErIaß von
Durchführungsverordnungen (vgl. § 13) sollen es ermöglidten, zur
Erleichterung für die Anmeldepflichtigen, zur Vermeidung von
Härten und zur Vereinfachung der Verwaltung in besonders ge-
lagerten Fällen des Warenverkehrs das Anmeldeverfahren oder den
Zeitpunkt der Anmeldung abwcichend von den allgemeinen Vor-
schriften des Gesetzes regeln zu können.

B. Begründung im einzelnen
Zu§2

Die Bestimmungen behandeln den Gegenstand der statistischen
Erhebungen sowie den räumlichen Geltungsbereich des Gesetzes.
Der Begriff des »Erhebungsgebietes« wurde eingeführt, da das für
die Zwedre der Außenhandelsstatistik zu umschreibende räumliche
Gebiet nicht mit dem politischen Staatsgebiet (Geltungsbereich des
Grundgesetzes) oder dem Zollgebiet übereinstimmt. Näheres ergibt
sich aus Absatz 2. Der Erwerb und die Veräußerungen von See-
schiffen (Absatz 1) müssen besonders angemeldet werden, gleich-
gültig ob diese im Inland oder im Ausland erfolgen, weil Seeschiffe
im allgemeinen nicht als Ware, sondern als Transportmittel die
Grenze überschreiten. Im übrigen wird die Schiffsbestandsstatistik
durch dieses Gesetz nicht berührt (Bestimmungen über die Statistik
der Seeschiffahrt vom 27. Juni 1907, Zentralblatt für das Deutsche
Reich 1907 S.371, in Verbindung mit § 16 Abs. I StatGes).

Zu§3
Die zu erfassenden Ta'"bestande entsprechen Mindestanforderun-

gen, die von der Verwaltung an die Außenhandelsstatistik gestellt
werden müssen. Die Erfassung dieser Tatbestände ermöglicht die
Darsteilung der bedeutsamen zwischenstaatlichen Güterströme sowie
1er daraus resultierenden Geldströme in der notr/endigen Fein-
gliederung.

Als Anlaß der Warenbewegung (Nummer I ) sind u. a. anzusehen:
Kauf, Verkauf, Konsignation, Kommission usw.

Als Verkehrsarten (Nummer 1) sind zu unterscheiden Einfuhr,
Ausfuhr, Sdriff sbedarf , Durdrfuhr (einschl. des See- und Luf t-
umschlagverkehrs) und Zwischenauslandverkehr. Angaben über

Menge und Wert (Nummer 2) sind erforderlich, weil diese Maßstäbe
bei den verschiedenen Warenarten von unterschiedlicher Bedeutung
und beide zusammen für die Beurteilung des Außenhandels not-
wendig sind; Entsprechendes gilt für Angaben über die Währung.
Ebenso ist die Kenntnis der Art der Veredlungsarbeiten für die
wirtschaftspolitische Beurteilung wesentlich. Mit der Unterscheidung
nach Herstellungs-, Versendungs- und Einkaufsland sowie nach Ver-
brauchs-, Empfangs- und Käuferland wird dem Internationalen Ab-
hommen über Wirtsdlaftsstatistik (Genf) vom 14. Dezember 1928
entsprodren. Das Herstellungs- bzw. Verbrauchsland kennzeidrnet
diejenigen Länder, mit denen letztlich ein 'Warenaustausdl statt-
findet.

Das Versendungs- bzw. Empfangsland kennzeichnet die Länder,
mit denen im Rahmen des grenzüberschreitenden Warenverkehrs
Verkehrsbeziehungen bestehen.

Das Einkaufs- bzw. Käuferland kennzeichnet die Länder, mit
denen Außenhandelsgescträfte abgeschlossen rverden und in denen
die Vertragspartner ihr Gesdläft betreiben.

Praktisdr kann das gleidre Land bei der Einfuhr Herstellungs-,
Versendungs- und Einkaufsland bzw. bei der Ausfuhr Verbrauchs-,
Empfangs- und Käuferland sein. Es gibt hiervon aber ins Gewicht
fallende Abweichungen, deren Kenntnis volkswirtschaftlidr und
handelspolitisctr von Bedeutung ist und die festzustellen die Außen-
handelsstatistik ermöglichen soll.

Durch die Angabe des Zielortes im Erhebungsgebiet lassen sich
die Beziehungen der großen Hafenstädte zu ihrem Hinterland er-
kennbar machen.

Die Angabe des Herstellungsortes ermöglidtt die Darstellung der
Ausfuhr in einer Aufgliederung nadr Bundesländern.

Angaben über Verpad<ungsarL und -merkmale oder das Beförde-
rungsmittel und dgl. dienen tedtnisdren Erfordernissen einer Kon-
trolle sowie der Beobachtung des Warenverkehrs unter verkehrs-
politischen Gesichtspunkten.

Zu§4
Begrifflich ist zu unterscheiden zwischen den zur Anmeldung Ver-

pflichteten (Absatz 1) und den zur Ausstellung oder Ergänzung des
Anmeldepapiers Verpflichteten' (Abs.2). Wer zur Ausstellung der
Anmeldepapiere verpflichtet ist, trägt die Verantwortung für deren
Inhalt. Wer zur Anmeldung verpflidrtet ist, trägt die Verantwortung
für die Ubergabe der Meldepapiere an die Meldestelle. Anmelde-
pflictrtiger ist im allgemeinen der Besitzer der Waren, der bei der
Einfuhr im allgemeinen mit demjenigen identisch ist, der den Zoll-
antrag stellt. Bei dem zur Anmeldung Verpflichteten und dem zur
Ausstellung der Anmeldepapiere Verpflichteten kann es sich um
dieselbe Person handeln.

Absatz 3 sieht eine Ermächtigung vor zum Erlaß von Durdrfüh-
rungsbestimmungen in Form einer Rechtsverordnung, durch die der
zur Anmeldung verpflichtete Personenkreis zur Erleichterung für
die Verpflidrteten oder für die Verwaltung in besonders gelagerten
Fällen (2. B. Freihafenverkehr, Seeschiffs- und Luftverkehr) so be-
stimmt werden kann, daß sich die allgemeinen Vorsdrriften dieses
Gesetzes den besonderen Verhältnissen anpassen.

Zu§5
Zu Absatz 1: Siehe Allgemeine Begründung Ziffer III (Grundzüge

des Gesetzes).
Die Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen gemäß Ab-

satz 2 läßt die Möglichkeit offen, andere Dienststellen zu Anmelde-
stellen zu erklären, falls, wie z. B. im Freihafen Hamburg, die Uber-
wachung des Warenverkehrs nidrt in die Zuständigkeit der Zoll-
verwaltung gehört.

Zu§6
Zu Absatz 1: Ein besonderes Anmeldepapier ist notwendig, da

keines der beim Grenzüberqang verlanqten Papiere, wie Zollanmel-
dung oder Transportbegleitpapiere, die für die Erstellung der
Außenhandelsstatistik erforderlichen Angaben vollständig enthält.

Zu Absatz2: Diese Vorschriften stimmen den Zeitpunkt der An-
meldung soweit wie möglich mit anderen Vorgängen der Ein- und
Ausfuhr ab.

Die in Absatz 3 vorgesehene Ermäötigung zum Erlaß einer
Rechtsverordnung ermöglicht es, zur Entlastung des Gesetzes von
Einzelheiten in besonders gelagerten Fällen (2. B. Warenverkehr in
Freihäfen, Seeumschlagverkehr, Zollvormerklagerverkehr) den Zeit-
punkt der Anmeldung zu bestimmen.

Zu§7
Die versctriedenen hier enthaltenen Vorsdrriften für am Waren-

verkehr beteiligte Personen sowie Schiffsmeldestellen sichern die
ordnungsgemäBe und rechtzeitige Anmeldung der Ein- und Ausfuhr-
waren und sollen die Vollständigkeit der Statistik gewährleisten.

Die Ermächtigung zum Erlaß von Durchführungsvorschriften in
Form einer Redrtsverordnung (Absatz 4) trägt den besonderen Ver-
hältnissen des Zoll- und Freihafenverkehrs Redrnung, ohne das
Gesetz durct Regelung von Einzelheiten unübersichtlich zu machen.
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Zu§8
Die Gewährung von Erleichterungen im Anmeldeverfahren oder

Befreiung von der Anmeldepflicht auf Grund einer zu erlassenden
Rechtsverordnung entspricht der bisherigen Handhabung und dient
z. B. für die Zulassung der mündlichen Anmeldung bei der Ein- und
Ausfuhr zollfreier 'Waren im kleinen Grenzverkehr, für die Be-
freiung von der Anmeldung des persönlichen Reisegutes oder für
Erzeugnisse aus der Bewirtschaftung von GrenzgrundsLüd<en u. a. m.

zu§10
Diese Vorschrifterr entsprechen den Aufgaben, die das Statistische

Bundesamt im Rahmen der Vorschriften des § 2 Statces wahr-
nehmen kann.

Auf die Notwendigkeit der Durchführung der Außenhandels-
statistlk durch den Bund wurde bereits in der Allgemeinen Begrün-
dung (Ziffer III) hingewiesen.

Mit der Vorschrift in Absatz 2 wird dem in IJamburg, Bremen und
Lübedr bestehenden besonderen Interesse an der Erhaltung ihrer
Statistik über den Verkehr im Seehafen Rechnung getragen. Unter
»Statistischen Amtern« sind diejenigen Behörden zu verstehen, die
von den Landesregierungen j eweils bestimmt werden.

Zu § 11

Die für die Wirtschaft zuständigen Bundes- und LandesbehÖrden
benötigen in vielen Fäilen für thre Arbeit Einzelangaben, ohne daß
es hierbei einer Kenntnis des Namens des Auskunftspflichtigen
bedarf. Mit der Vorschrift in Absatz 1 wird die Rechtsvoraussetzung
für die Zulässigkeit der Weiterleitung der Einzelangaben in diesem
Unrfange in Ubereinstirnmung mit den Bestimmungen in § 12 Abs.2
Statces geschaffen.

Mit der Vorschrift in Absatz 2 wird es ermöglicht, die Ergebnisse
der Außenhandelsstatistik in dem seit Einführung dieser Statistik
stets üblichen und notwendigen Umfange zu veröffentlichen.

Zt§12
Der grenzüberschreitende Warenverkehr ist in bestimmtem Um-

fang aufGrund desVölkerrechts oder auf Grund zwischenstaatlicher
Vereinbarungen einer Erfassung durch deutsche Dienststellen ent-
zogen. Insbesondere bezieht sich das auf das Gut von Personen und
Einrichtungen, deren Exterritorialität anerkannt wurde (2. B.
sandtschafts- und Konsulargut). Es bedarf daher einer Klarstel
daß die Vorschriften des Gesetzes über die Außenhandelssta
in diesen Fällen keine Geltung haben.

Ge-
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tistik
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Verkehr
Gesetz über die Statistik

der Kosten und Leistungen im Güterverkehr mit Kraftiahrzeugen,
mit Binnenschiffen und mit Eisenbahnen im Jahre 1959 (GüVerkStatG 1959)

Vom 21. Dezember 19581)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§1
Im Jahre 1959 wird im Güterverkehr mit Kraltfahrzeugen und

Kraftfahrzeuganhängern, mit Binnelschiffen und mit Eisenbahnen
eine Bundesstatistik durchgeführt.

§2
Die Statistik umfaßt

1. eine Erhebung von Kosten und Leistungen von Fahrzeugen
(Fahrzeugerhebung) ,

2. eine Erhebung der Kosten und der Umsätze von Unternehmen,
die gewerblich Güter befördern, und der Deutschen Bundesbahn
(Unternehmenserhebung).

§3
Es werden einbezogen

f. in die Fahrzeugerhebung
bis zu 90 000 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger,
bis zu 1 800 Binnenschiffe und
die Güterwagen auf dem Netz der Deutschen Bundesbahn und
bis zu 100 anderer Eisenbahnen,

2. in die Unternehmenserhebung
bis zu 3 500 Unternehmen des Güterkraftverkehrs,
bis zu 1 200 Unternehmen der Binnenschiffahrt und
die Deutsche Bundesbahn sowie bis zu 100 andere Eisenbahner.

§4
(1) Die Fahrzeugerhebung erstreckt sich

für Kraltlahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger
auf eine Woche im Kalenderjahr 1959 mit ergänzenden An-
gaben für ejnen Monat,

für Binnenschiffe
auf ein Vierteljahr im Kalenderjahr 1959 und

für Güterwagen der Eisenbahnen
auf das Kalenderjahr 1959.

(2) Die Unternehmenserhebung erstreckt sich
für Unternehmen des Güterkraftverkehrs

auf das Kalenderjahr 1959 mit ergänzenden Angaben für
einen Monat,

fr:ir Unternehmen der Binnensdriffahrt und für Eisenbahnen
auf das Kalenderjahr 1959.

Bei llnternehmen, deren Geschäftsjahr nicht das Kalenderjahr ist,
tritt an die Stelle des Kalenderjahres das nach dem 31. Dezember
1959 abschließende Geschäfts jahr.

§5
(1) Erfaßt werden in der Fahrzeugerhebung

1. bei Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
a) Angaben über den Fahrzeughalter, soweit sie seint:

Eigenschaft als Halter betreffen,
b) Angaben zur Kennzeichnung des Fahrzeuges und seiner

Art,
c) die Fernverkehrsgenehmigung oder die Nahverkehrs-

erlaubnis,
d) Angaben über Leistungen nach Art und Menge, über die

unmittelbar zurechenbaren I{osten des Kraftstoffver-
brauchs und des Personaleinsatzes, die Beförderungs-
steuer, so'weit unmittelbar zuredrenbar die Umsatzsteuer,
die Kraftfahrzeugsteuer und die Kraftfahrzeugversiche-

2. bei Binnensdriffen
a) Angaben über den Eigentümer, Charterer oder Aus'

rüster, soweit sie seine Eigensdraft als Eigentümer,
Charterer oder Ausrüster betreflen,

b) Anqaben zur Kennzeichnung des Fahrzeuges und seiner
Art,

c) Heimatort,
d) Angaben über Leistungen nach Art und Menge, über die

unmittelbar zurechenbaren Kosten des Verbrauchs von
I(ohle und Kraftstoff und des Personaleinsatzes sowie
die Sdrlepplöhne, Schiffahrtabgaben, Hafengebühren und
die Schiff sversicherung ;

3. bei Güterwagen der Eisenbahnen
a) Angaben zur l(ennzeichnung der Eisenbahnverwaltung,
b) Angaben über Leistungen nactr Art und Menge, über die

Beförderungssteuer sowie über die anteilig zuzurechnen-
den Kosten des Personaleinsatzes, des Energieverbrauchs
uncl der Schadensrisiken, jeweils unterteilt nach Fahr-
zeugarten, Güterarten urd Entfernungen.

(2) Erfaßt werden in der Unternehmenserhebung

1. Angaben zur Kennzeichnung des Unternehmens,

2. Fahrzeugpark und Schiffspark für den Güterverkehr und
deren Verkehrsleistungen,

3. Zahl und Art der Besdläftigten,

4. Umsatz,

5. Kosten rlach Kostenarten,

6. Posten des Jahresabschlusses,

7. Wert der selbsterstellten Anlagen,

8. Zugang und Abgang von Anlagevermögen,

9. durchlaufende Posten.

Bei den Nummern 3 bis 6 sowie 8 und I sind von Betrieben, die auctr
andere Tätigkeiten als Güterverkehr ausüben, besondere Angaben
für den Güterverkehr zu machen.

§6
Auskunftspflichtig nach § 10 des Gesetzes über die Statistik für

Bundeszwecke (StatGes) vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I
S. 1314) sind

1. für die Fahrzeugerhebung
die Halter der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, die
Eigentümer, Charterer oder Ausrüster der Binnenschiffe und
die Eisenbahnen,

2. für die Unternehmenserhebung
die Unternehmen des Güterkraftverkehrs rtnd der Binnen-
schiffahrt und die Eisenbahnen.

§7
Die Statistik wird vom Statistischen Bundesamt durchgeführt.

§8
(1) Das Statistische Bundesamt Ieitet die Ergebnisse der Statistik

an die Bundesregirirung und die von ihr bestimmten Stellen weiter.
(2) Veröffentlichungen von Ergebnissen der Statistik sind im Rah-

men allgemeiner Darstellungen der Kostenstruktur der Wirtschaft
zulässig. Darüber hinaus dürfen Ergebnisse nur in einem von der
Bundesregierung zu bestimmenden Umfang veröffentlicht werden.

(3) Die Ergebnisse der Statistik, die nach Absatz 1 weitergeleitet
oder nach Absatz 2 Satz 2 veröffentlicht werden, dürfen Einzelanga-
ben über die Deutsche Bundesbahn enthalten.
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§e
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. I des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4, Januar 1952 (Bundesgesetzbl, I S. 1) auch in
Land Berlin,

§10
Dieses Gesetz gilt nicht im Saarland.

§ 11

Dieses Gesetz triti am Tage nach seiner Verkündung in Kraft

Die verlassungsmäßigen Rechte des Bundesrales sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hierrnit verkündet.
BonnTLörrach, den 21. Dezember l95B

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister f ür Verkehr
Seebohm

8. Die Ergebnlsse der Statistik sollcn lerner eine wcsentlidre
Lücke in den Grundlagen zur Erstellung der wirtschafts- und
verkehrspolitisch wichtigen volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung schließen. Bisher müssen die Beiträge des Verkehrs zum
Sozialprodukt zum Teil noch auf Grund wenig zureichender
statistischer Unterlagen geschäizt werden.

II. Statistisdre Erhebung
1. Vor mehr als einem Jahr wurden beim Bundesminister für

Verkehr zusammen mit dem Statistischen Bundesamt Vor-
arbeiten begonnen, un auf breiter Basis Untersuchungen der
Kosten und Leistungen mit statistischen Mitteln durchzuführen.
Diese statistischen Erhebungen können aus den nachstehend
dargestellten Gründen nicht früher als für das Jahr 1959 durch-
geführt werden. Die Ergebnisse werden zu dem vom Bundestag
geforderten Termin noch nicht vorliegen.

2. Der Enlschluß zur Anwendung der statistisdren Methode und
zur Wahl des Erhebungsjahres 1959 wurde aus folgenden
Cründen gefaßt:

a) Die Ergebnisse aller in den vergangenen Jahren durchge-
führten Kostenuntersuchungen in dcn verschiedenen Ver-
kehrszweigen hatten neben vielen Vorzügen den Nachteil,
daß ihnen entweder keine beweisbare Repräsentations-
kraft innewohnte oder daß sie nicht genügend detailliert
waren. Zahlenmaterial, das verkehrspolitischen Entschei-
dungen zugrunde gelegt werden soll, muß aber unbedingt
auf ausreichend breiter Basis repräsentativ gesichert sein
und die Zusammenhänge zwischen Leistungen und Kosten
genügend tief gegliedert erkennen lassen.

b) Der Verkehr besitzt keinen einheitlichen Kontenrahmen.
Die Ergebnisse des Rechnungswesens der versdriedenen
Verkehrszweige sind untereinander nicht vergleichbar. Sehr
viele Klein- und Mittelbetriebe besitzen keine ausreichende
Buchhaltung und Statistik. Eine gesetzlich angeordnete Sta-
tistik bietet die Möglichkeit, die berichtspflichtigen Firmen
- sofern sie rechtzeitig, d, h, vor Beginn der Berichtsperi-
ode unterrichtet werden - zu veranlassen, innerhalb oder
neben ihrer Buchhaltung die erforderlichen Aufschreibun-
-c1en einheitlich vorzunehmen.

c) Das Statistische Bundesamt, das die geplante Statistik
durchführen soll, besitzt bereits gute Erfahrungen auf die-
sem Gebiet. [s hat im Jahre 1952 eine Fahrzeugerhebung
über die Leistungen im Güterverkehr auf Straßen erfolg-
reich durchgeführt; durch Unternehmcnserhebungen hat es
die Kostenstruktur fast aller tvichtigen Wirtschaftszweige
fLir 1950 untersucht.

3. Die Ergebnisse einer statistischen Ermittlung würden sehr
wcnig aussagen, wenn sie nur globale Feststellungen über die
IJöhe der Kosten und Leistungen im Güterverkehr der einzel-
nen Verkehrszweige treffen würden. Die summarischen Ergeb-
rlsse waren zudent untereinander nicht vergleichbar. Vielmehr
ist ein sinnvoller Vergleich zwischen den Verkehrszweigen
nur möglich, wenn Kosten gleichartiger Leistungen verglidten
werden. Um diesen zu erhalten, wäre es notwendig, den Redr-
nungswerken oder den Statistikcn der Unternehmen fertig be-
rechnete Angaben über die Kosten der verschiedenen Lei-
stungsarten zu entnehmen. Die melsten Verkehrsbetriebe sind
aber kaum in der Lage, derartige Berechnungen durchzuführen;
keinesfalls würden diese Rechnungen einheitlich sein, Durch
die Statistik, die eine Unternehmenserhebung und eine Fahr-
zeugerhebung umfaßt, ryerden einheitliche Aufschreibungen
vorgeschrieben. Die Unternehmenserhebung u'ird es dem Sta-
tistischen Bundesamt ermöglichen, die Kosten und Leistungen
des Güterverkehrs weitgehend isoliert von allen tibrigen Tätig-
keitcn der Unternehmen zu errechnen, sehr viel detaillierter
als Iür 1950. Die Fahrzeugerhebung bietet die Möglichkeit,
wichtige direhte Kosten den einzelnen Leistungsarten zuzu-
rechnen. Diese Erhebungsweise bietet sich im Güterkrafiver-
kehr und in der Binnenschiffahrt an, weil hier ein r.erhältnis-
mäßig großer Teil der Gesamtkosten unmittelbar einzelnen
Fahrten zugerechneI werden kann.

Begründung 1)

A. Allgemeines
I. Volkswirlschaitliche und verkehrspolitische Notwendigkeit

1. Der Bundestag hat schon im Jahre 1949 auf die Notwendigkeit
von Kostenuntersuchungen im Verkehr hingewiesen und zu-
letzt in einer einstimmig gefaßten Entschließung vom 12. Fe-
bruar 1958 gefordert, daß ein »Selbstkostenvergleich zwischen
der Bundesbahn, dem gewerblichen Güterkraftverkehr und der
Binnenschiffahrt zu erstellen und bis zum 31. März 1959 vorzu-
legen« sei (vgl. Protokoll der 10. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am 12. Februar 1958, S. 455, 478, 480).

2. Die Forderung nach Leistungs- und Kostenuntersuchungen im
Dinnenverkehr ist auch von parlamentarischen Gremien und
anderen Stellen erhoben worden. In der zweiten Legislatur-
periode hat ein Unterausschuß des Bundestagsausschusses für
Verkehr (BIeiß-Ausschuß) auf die Notwendigkeit solcher Unter-
suchungen hingewiesen. Auch in dem Bericht eines auf Initia-
tive der Länderverkehrsminister durch den Bundesminister
für Verkehr eingesetzten Sachverständigen-Ausschusses über
,Dic betriebsfremden Lastcn und gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtungen der Deutschen Bundesbahnn (Wetzler-Gut-
achten) wird das Fehlen vergleichbarer Kostenunterlagen als
wesentlicher Mangel bezeichnet, Ferner wird in dem auf An-
regung des Bundesministers für Verkehr gegründeten Sachver-
ständigen-Ausschuß für die Neugestaltung des Gütertarifs
(Beyer-Ausschuß) und schließlich auch in zahlreichen Verlaut-
barungen der Presse darauf hingewiesen, daß Unterlagen über
die Höhe von Kosten und Leistungen der Verkehrsträger drin-
gend benötigt werden.

3. Auch international werden solche Untersuchungen immer wie-
der gefordert. Beim Binnenverkehrsausschuß der Wirtschafts-
kommission für Europa (ECE) sind die Probleme der Kosten-
rechnung im Verkehr gründlich untersucht worden. Die Euro-
päische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) hat erst
kürzlich einen Bericht ihres Ausschusses für Verkehrsträger
über die Koordinierung des europäischen Verkehrs (Kapteyn-
Bericht) vorgelegt, In diesem wird ausführlich dargelegt, daß
eine Koordinierung und Harmonisierung des europäischen
Verkehrs nur dann sinnvoll und rationell durchgeführt werden
kann, wenn dafür Sorge getragen wird, daß die von den Volks-
wirtschaften benötigten Verkehrsleistungen jeweils von dem
Verkehrsmittel erbracht werden, das sie mit den geringsten
volkswirtschaftlichen Kosten darbieten kann. Insbesondere hat
auch die Ständige Konferenz Europäischer Verkehrsminister
(CEMT) auf die Bedeutung richtiger Kostenanalysen und
I(ostenvergleiche hingewiesen.

4. Gleiche Uberlegungen haben den Bundesminister für Verkehr
veranlaßt, berejts seit Anfang 1950 in seinem Selbstkosten-
Ausschuß (SKA), der aus Vertretern von Praxis und Verwal-
tung gebildet wurde, Grundsätze zu entwickeln, nach denen
Seibstkostenvergleiche zwischen den Verkehrsträgern sinnvoll
durchzuführen sind.

5. Die Forderungen und die bereits eingeleiteten Maßnahmen
gehen von der Erkenntnis aus, daß viele verkehrspolitische
und tarifarische Entscheidungen erst dann in befriedigender
Weise getroffen werden können, wenn ausreichend breit fun-
dierte repräsentative Unterlagen für einen Kostenvergleich
zwischen den Verkehrszweigen und über die wechselseitigen
Zusammenhänge zwischen Kosten, Leistungen und Umsätzen
zur Verfügung stehen werden.

6. Gerade bei der Behandlung von tarifpolitischen Maßnahmen
für die Verkehrsgelverbe haben sich wegen des Mangels an
beweiskräftigem Zahlenmaterial oft außerordentliche Schwie-
rigkeiten ergeben, die Angemessenheit von Tarifmaßnahmen
zu beurteilen, Diese Beurteilungsmöglichkeit wird erheblich
verbessert, wenn ausreichend repräsentative Unterlagen über
die Leistungen und Kosten des Verkehrs zur Verfügung stehen.

7. Die Ergebnisse der vorgesehenen statistischen Erhebung wer-
den auch den Verkehrsunternehmern selbst wertvolle Unter-
lagen für Maßnahmen zur Rationalisierung ihrer Betriebe lie-
fern und auch den Fachverbänden von Nutzen sein.

') Bundestags
krlng auf S.145

drucksache Nr.586 vom 25. Oktober 1958 (siehe Vorbemr::-
oben).
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4. Bei den Eisenbahnen hingegen können nur wenige Kosten un-
mittelbar der Fahrt eines Güterwagens zugerechnet werden.
Im Grunde genommen kann nur die Beförderungssteuer un-
mittelbar auf die einzelne Fahrt verrechnet werden. Kosten-
arten hingegen, wie große Teile der Personalkosten, die
Energiekosten, gewisse Versicherungskosten und bestimmte
Gebühren, die in der Binnenschiffahrt und im Güterkraftver-
kehr in direktem Zusammenhang mit den einzelnen Fahrten
entstehen, treten bei Eisenbahnen in anderer Form auf. Im
Eisenbahnverkehr fehlt der eindeutige Zusammenhang zwi-
schen den Fahrten der Güterwagen einerseits und den Per-
sonalkosten sowie den Zugförderungskosten andererseits. Es
ist daher notwendig, daß, nach vorhergehender methodischer
Abstimmung mit dem Statistischen Bundesamt, die Zurechnung
der Kosten für Fahrzeugarten, Güterarten und Entfernungslei-
stungen von den Eisenbahnverwaltungen unmittelbar vorge-
nommen wird.

III. Durchführung und Ergänzung der Arbeiten
1. Die statistische Erhebung wird ein extensives, repräsentativ

gesichertes Bild der Leistungen und Kosten im Güterverkehr
ergeben, das allgemeine Gesetzmäßigkeiten erkennbar machen
wird. Sie wird, um der Forderung des Deutschen Bundestages
nach einem Selbstkostenvergleich weitestgehend zu entspre-
chen und den Verkehrsverwaltungen für verkehrspolitische
Zwecke benötigte Unterlagen zu liefern, ergänzt werden müs-
sen durch intensive betriebswirtschaftliche Untersuchungen,
die nach dem Plan des Bundesministers für Verkehr, aus-
gehend von den durch den Selbstkostenausschuß entwickelten
Methoden, durchgeführt werden sollen. Schließlich müssen die
dem Güterverkehr anteilig zuzurechnenden \ /egekosten ermit-
telt lverden; diese Arbeiten wurden bereits begonnen.

2. Statistische Erhebungen der beabsichtigten Art werden wegen
der starken Belastung der Wjrtschaft durch die Befragung und
wegen der hohen Kosten der Aufbereitung nur in großen Zeit-
abständen durchgeführt werden könncn. Aus verkehrspoli-
tischen Gründen erscheint es aber erforderlich, auch in der
Zwischenzeit die Entrvicklung der Kostcn und Leistungen zu
verfolgen. Dazu sollen vor allem die vorgesehenen betriebs-
wirtschaftlichen Untersuchungen dienen. Ferner werden von
der Bundesregierung geplante, in vierjährigen Abständen bei
allen wichtigen Wirtschaftszweigen durchzuführende sta-
tistische Untersuchungen der Kostenstmktur hierzu beitragen.
Durch bereits laufende Monatsstatistiken für den Fernverkehr
auf Straßen, für die Binnenschiffahrt und für die Eisenbahnen
steht weiteres Material über die Entwicklung der Leistungen
zur Verfügring.

B. Einzelne Bestimmungen
Zu§1

Die Statistik wird für das Jahr und für Teile des Jahres 1959
durchgeführt. Die Befragten werden vor Beginn der jeweiligen Be-
richtszeiträume aufgefordert, die erforderlichen Aufschreibungen zu
machen [siehe auch A. I1. 2. b],

Zu§2
1. Die Unterlagen für die Statistik werdcn auf zwei Wegen ge-

lvonnen, durch eine Fahrzeugerhebung und durch eine Unter-
nehmenserhebung (siehe auch A, II. 3.).

2. Durch Zusammenführung der Angaben über die Fahrzeuge und
der Angaben über die Unternehmen wird es möglich sein, Ein-
blick in die allgemeine Gesetzmäßigkeit der Zusammenhänge
zwischen Kosten, Leistungen und Umsätzen im Güterverkehr
rlcr drei Verkehrszweige zu gcwinnen.
Die Ergebnisse werden Aufschluß geben über
a) die Höhe der Kosten und Kostenarten bei verschiedenarti-

gen Beförderunqsleistun gen,
b) das Zusammenwirken der verschiedenen Beförderungs-

leistungen und sonstiger Leistungen zum betriebswirtschaft-
lichen Erfolg, Gewinn oder Verlust, der Unternehmen.

Zu§3
In die Statistik wird eine repräsentative Auswahl von Unterneh-

men und von Fahrzeugen ernbezogen. Die Auswahlsätze richten sich
danadr, in welcher Tiefe das Material ausgewertet werden sol1. Es
sollen Feststellungen für Fahrzeugarten, für Fahrten verschiedener
Länge, für Haus-Haus-Fahrten, für Zu- und Ablauf-Fahrten, ferner
für Güterarten und für Gewerbezweige getroffen werden. Aus der
Unternehmenserhebung sollen ferner unentbehrliche Unterlagen für
die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung gewonnen werden. Die
Auswahlsätze sind nach mathematisch-statistischen Methoden er-
rechnet worden.

Zu§4
l. Für die Fahrzeugerhebung sind im Güterverkehr mit Kraftfahr-

zeugen Aufschreibungen für eine Woche und ergänzende An-
gaben für einen Monat vorgesehen. Es ist damit zu rechnen,
daß Kraftfahrzeuge bei normaler Beschäftigung im Verlauf
einer Woche, selbst bei Fernfahrten, mindestens zwei volle
Umläufe abgeschlossen haben. Es ist nicht beabsichtigt, An-
gaben für alle in die Erhebung einbezogenen Fahrzeuge für die

gleiche Woche zu erfragen. Vielmehr soll für gleichmäßig über
das Jahr verteilte Wochen berichtet werden, wobei die Gesamt-
zahl der erfaßten Fahrzeuge entsprechend aufgeteilt wird.
Durch dieses Verlahren sollen saisonale Schwankungen aus-
reichend berücksichtigt und Einflüsse besonderer wirtschaft-
licher und außerwirtschaftlicher Zufälle, z. B. Betriebsferien,
Streiks u. ä, ausgeschaltet werden. Bei bestimmten Kosten-
arten, die normalerweise monatlich anfallen, werden monat-
liche Angaben verlangt.

2. Im Güterverkehr mit Binnenschiffen, in dem die Umlaufzeiten
sehr viel länger sind als im Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen,
ist als Anschreibezeit ein Vierteljahr angesetzt. Die An-
schreibezeiten werden über das Kalenderjahr verteilt. Dadurch
u.ird auch dem Umstand Rechnung getragen, daß die Leistun-
gen der Binnenschiffahrt im besonderen Maße von jahreszeit-
lichen Bedingungen abhängig sind.

3. Bei den Eisenbahnen und insbesondere bei der Deutschen Bun-
rlesbahn urerden entsprechende statistische Feststellungen
schon seit jeher laufend für Kalenderjahre und für Jahres-
durchschnitte getroff en,

4, Die Unternehmenserhebung erstreckt sich auf ein Jahr, und
zwar im allgerneinen auf das Kalenderjahr 1959. Nur in den
gerade im Verkehr seltenen Fällen, in denen das Geschäftsjahr
vom Kalenderjahr abweidlt, tritt an die Stelle des Kalender-
jahres das Geschäftsjahr. Die Unternehmen des Güterkraftver-
kehrs, die in der Fahrzeugerhebung nur Angaben für eine
\iVoche und ergänzende Angaben für einen Monat liefern, müs-
sen in der Unternehnenserhebung einige zusätzliche Fragen
für den Berichtsmonat der Fahrzeugerhebung beantworten, da-
nrit die Ergebnisse beider Erhebungen gemeinsam ausgewertet
werden können.

Zu§5
1. Für die einzelnen in die Erhebung einbezogenen Fahrzeuge des

Güterverkehrs auf Straßen und der Binnenschiffahrt sollen
neben Angaben zur Kennzeichnung der Art des Fahrzeuges
und über seinen Inhaber auch genaue Angaben über Leistun-
gen, unmittelbar zurechenbare Kosten und Personaleinsatz in
den Berichtszeiten gewonnen werden. Es sind für jede Fahrt
Aufschreibungen über Art und Umfang der Fahrleistungen und
der BeförderuDgsleistungen der Fahrzeuge zu machen. Die
Fahr- und die Stillstandszeiten sind festzuhalten. Als zuzurech-
nende Kosten sind vor allem die Kosten des unmittelbaren
Pcrsonaleinsatzes, des Verbrauchs von Kraftstoff und Kohle
sowie die Beförderungssteuer und die Umsatzsteuer für die Be-
Iörderungen in der Berichtszeit zu ermitteln. Die Vorschriften
des § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 gelten als erfüllt, wenn Firmen An-
gaben über den gesamten Fahrzeugpark nach dem Schema des
bei der Auswertung vorgesehenen Tabellenprogramms metho-
disch gleichartig aus eigenen statistischen und buchhalterischeir
Leistungs- und Kostenaufzeichnungen liefern können. Volaus-
setzung für dieses für die betreffenden Auskunftspflichtigen
kostensparende Erhebungsverfahren ist allerdings, daß das
Statistische Bundesamt sich vor Beginn der Berichtszeit davon
iiberzeugt, daß die Aulzeichnungen der betreffendcn Aus-
kunftspflichtigen methodisdr den Anforderungen der Statistik
entsprechen.

2. Bei den Eisenbahnen können, wie in A. II.4. ausgeführt, die
meisten Kosten nicht unmittelbar den Fahrten eines Güter-
wagens zugerechnet werden, vielmehr ist es erforderlich, die
wichtigsten Kostenarten, wie die Personalkosten, Energie-
kosten usw., anteilig zuzurechnen. Diese Umlegung der Kosten
kann nicht auf Grund von Angaben, wie sie im Fahrzeugfrage-
bogen für die beiden anderen Verkehrsträger enthalten sind,
durch eine aufbereitende Stelle außerhalb der Unternehmen
durchgeführt werden. Es kann von den Eisenbahnen verlangt
werden, daß sie diese Berechnungen, die großenteils ohnehin
in der Betriebsrechnung anfallen, durch ihre eigenen Verwal-
tungen durchführen lassen. Es wird aber in Zusammenarbeit
zu.ischen dem Statistischen Bundesamt und den Eisenbahnver-
waltungen dafür Sorge getragen werden, daß methodisch nach
den gleichen Grundsätzen vorgegangen wird wie im Güterver-
kehr aul Straßen und mit Binnenschiffen. Insbesondere muß bei
der Bewertung der Kosten, wie z. B. bei den Abschreibungen,
den Grundsätzen kaufmännischer Kalkulation Rechnung ge-
tragen werden. Bei einer Aufbereitung durch das Statistische
Bundesamt von den Grunddaten her würde Doppelarbeit ent-
stehen.

3. Die Notwendigkeit, methodisch gleiche Wertansätze bei allen
Verkehrszweigen zu wählen, gilt auch Iür die Unternehmens-
erhebung. In dieser Erhebung soll durch Aufteilung aller
wichtigen Kostcnartcn in Kosten des Güterverkehrs einerseits
und in Kosten sonstiger wirtschaftlicher Tätigkeiten anderer-
seits erreicht werden, daß in die Berechnung der Kosten des
Güterverkehrs nach Fahrzeugarten, Güterarten usw. nicht nur
die unmittelbar zuzurechnenden Kosten, sondern auch die
übrigen Kosten einbezogen werden können.

Zu§6
Zur Auskunftserteilung werden in dcr Fahrzeugerhebung diejeni-

gen Personen verpflichtet, die während des Berichtszeitraumes über
das Fahrzeug Auskunft zu geben vermögen. Die Angaben zur Un-
ternehmenserhebung liefert der Unternehmer.
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Zu§7
Die Statistlk soll zentral durchgefrillrt werden. Grundlagen der

Erhebung sind die zentralen Karteien des l(raftfahrzeugbestandes
beim Kraftfahrt-Bundesamt und des Binnenschiffsbestandes beim
Bundesminister für Verkehr. Die nichtbundeseigenen Eisenbahnen
können repräsentativ nur für das gesamte Bundesgebiet ausgewählt
werden. Eine zentrale Aufbereitung der Statistik ist deswegen vor-
gesehen, w-eil nur beim Statistisdlen Bundesamt entsprechende Er-
Iahrungen vorliegen. Die Auswahlsätze sind aus Gründen der
Kostenersparnis zu eng gehalten, als daß Sonderfeststellungen in
der notwendigen sachlichen Untergliederung auch für sämtliche Bun-
desländer getroffen werden könnten.

zu§8
1. Die Erhebungen zu der durch das Gesetz angeordneten Sta-

tistik fordern von den Auskunftspflichtigen Angaben über die
Iiosten und Leistungen, die in erheblich weitergehendem Maße
eine Offenlegung innerbetrieblicher Verhältnisse erbringen, als
dies bei statis tischen Untersuchungen in anderen Wirtschaf ts-
zweigen bisher der Fall ist. Durch eine vollständige Veröffent-
Iichung atler Ergebnisse der Statistik über die Leistungen und
insbesondere über die Kosten würden wichtige Kalkulations-
grundlagen der deutschen Verkehrszweige jedermann offen-
gelegt u'erden. Andererseits können der Zwed< der Statistik
und das Anliegen der Entschließung des Bundestages nur er-
reichI werden, wenn insbesondere der Bundesregierung und
den federführenden Ausschüssen des Bundestages und des
Bundesrates die Ergebnisse der Statistik ohne Einschränkun-
gen zur Kenntnis kommen. Aus diesen Gründen ist vorge-
sehen, daß
a) alle Ergebnisse der Statistik der Bundesregierung und den

von ihr bestimmten Stellen zugeleitet werden und

b) die Ergebnisse, die über das bei anderen Wirtschafts-
zweigen üblidre Maß hinaus die Verhältnisse in den unter-
suchten Zweigen der Verkehrswirtschaft offenlegen, nur in-
soweit veröffentlidrt werden, als die Bundesregierung zu
der Auffassung gelangt, daß der deutschen Verkehrswirt-
schaft und ihren Zweigen aus der Veröffentlichung keine
ernsten wirtschaftlichen Schäden erwadrsen.

2. Im Hinblick auf den Zwed< der Statistik ist wegen der Vor-
schriften des § 12 Statces die Bestimmung des Absatzes 3 not-
wendig; die Ergebnisse der Statistik für Eisenbahnen werden
nämlidr weitgehend durdr die Angaben eines Auskunftspflich-
tigen, der Deutsdren Bundesbahn, besLimmt.

Zu§10
Das Saarland soll in die Statistik nicht einbezogen werden, weil

die Kosten voraussichtlict audr noch 1959 vor allem wegen der ab-
u,eichenden Steuer- und Sozialgesetzgebung und der Zugehörigkeit
des Saarlandes zum französischen Währungs- und Wirtschaftsgebiei
mit den Kosten der Verkehrszweige in den übrigen Teilen der Bun'
desrepublik nicht vergleichbar sind.

C. Kostenberedrnung
Die Kosten der Statistik werden sich auf 840000DM belaufen.

Diese Kosten erwadrsen aussdrließlich beim Bund. Sie setzen sich
zusammen aus Personalkosten für 12 Angestellte für zwei Jahre und
für 31 Angestellte für ein Jahr in Höhe von insgcsamt 529000DM
und aus Sachkosten in Höhe von insgesamt 311000DM. Davon ent-
fallen auf das Rechnungsjahr 1959/60 Personalkosten für 43 Ange-
stellte in Höhe von 376000 DM und Sactkosten in Höhe von
174 000 DM,

Bei den Ländern entstehen keine Kosten.

Verordnung über eine Eisenbahnstatistik
Vom 8. August 19651)

Die Eisenbahnstatisiik wird,
anrleres bestimmt oder zuläßt,
hoben und aufbereitet.

§2
soweit diese Verordnung nichLs
vom Statistischen Bundesamt er-

Auf Grund des § 3 Abs, 1 und 2 des Allgemeinen Eisenbahn-
gesetzes vom 29. März 1951 (Bundesgesetzbl. I S.225) in Verbindung
mit § 1 der Verordnung riber die Errnächtigung des Bundesministers
für Verkehr zum Erlaß von Rechtsverordnungen auf dem Gebiete
des Eisenbahnwesens vom 28. September 1955 (Bundesgesetzbl. I
S. 654) verordnet der Bundesminister für Verkehr mit Zustimmung
(les Bundesrdte\:

§1
Uber die dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen im

Sinne des § 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes wird eine Eisen-
bahnstatistik als Bundesstatistik durdegeführt. Sie umfaßt

1. eine Bestandsstatistik,
2. eine Betriebsstatistik,
.J, eine Verkehrsstal islik.

5. Bahnbetriebsunfälle nadr Art der Unfälle sowie die Zahl der
verletzten oder getöteten Personen.

§s
Die Vcrkehrsstdtistik erfdßL
f. im Personen- und Gepäckverkehr

a) die beförderten Personen und dic Personenkilometer nach
Art der Fahrausweise,

b; die Beförderungsmenge im Gepäckverkehr;

2. im Griterverkehr
a) die Menge und die Tariftonnenkilometer des frachtpflich-

tigen Wagenladungsverkehrs in der Verflechtung nach Ein-
und Ausladcverkehrsbezirken und Gütergruppen,

b) die Menge des frachtpflictrtigen Stückgutverkehrs nach Ver-
sandverkehrsbezirken sorvie die Tariftonnenkilometer,
außerdem die Menge und die Tariftonnenkilometer des
Expre ßgutr.erkehrs,

c) die Be- und Entladung auf Gleisanschlüssen nach Wagen
und Tonnen,

d) die Menge desDienstgutverkehrs nadr ausgewähltenGüter-
gmppen sowie die Tariftonnenkilometer,

e) die Menge und die Tariftonnenkilomeler des frachtpflich-
ticlen Wagenladungsverkehrs nach Entfernungsstufen und
u'ichtigen Gütergruppen,

f) die Menge des Versandes und Empfanges wichtigerKnoten-
punkte;

3. die Einnahmen
a) aus dem Personen- und Gepäckvcrkehr,
b) aus dem Gtiterverkehr.

§6
Auskunftspfliötig sind die Unternehmen, r't:lcho dem öffentlidren

Verkeirr dienende Eisenbahnen (§ 1) betreiben.

§7
(1) Es sind anzumelden

1. die Angaben für die Bestandsstatistik nach Ablauf jedes
Kalenderjahres auf amtlichen Erhebungsvordrud<en,

§3
Die Bestandsstatistik erfaßt

1. SLrecken- und Gleislängen nach Art und Einrichtung,
2. Fahrzeug- und Behälterbestände nadr ihrer Art,
3. Bahniröfe, Haltepunkte und -stellen, Gleisanschlüsse und

Bahnübergänge,
4. Personalbestand nach Bcschäftigungsverhälinis rtnd betrir:b-

lichem Einsatz.

§4
Die Betriebsstatistik erfaßt

1. Triebfahrzeug-, Ztg- und Tonnenkilometer nadt Zuggattungen
und Antriebsarten sowie Wagenachskilometer,

2. Cüterwagen- und Behälterstellung nach Wagen- oder Behälter-
ar t en,

3. von Eisenbahnverwaltungen außerhalb des Bundesgebietes
beladen eingegangene Güterwagen,

4. Treibstoff- oder Euergieverbrauch der Triebfahrzeuge,
t) BGBI. I vom 12. August 1065 S. 749.
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2. die Angaben iür die Betriebsstatislik monatlich auf amt-
lichen Erhebungsvordrucken,

3. die Anqaben für den Personenverkehr und die Einnahmen
aus dcm Pcrsonen- und Güterverkehr monatlich auf amt-
lichen Erhebungsvordrucken,

4. die Angaben für den Güterverkehr monatlich mit Sammel-
meldung, Lochkarten oder Magnetbändern.

(2) Die Auskunft wird erteilt
1. durch die Deutsche Bundesbahn unmitlelbar an das Sta-

tisLische Bundesamt,
2. durch die Unternehmen der nichtbundeseigenen Eisen-

bahnen im Falle der §§ 3,4 und 5 Nr. 1 und 3 an die zu-
ständigen Landesbehörden zur Weiterleitung an das Sta-
tistische Bundesamt. Die Angaben zu § 5 Nr. 2 sind un-
mittelbar beim Statistischen Bundesamt anzumelden; diese
Anmeldung entfällt, wenn die gleichen Angaben von den

Unternehmen der nichtbundeseigenen Eisenbahnen der
Deutschen Bundesbahn geliefert werden. in diesem Falle
faßt die Deutsche Bundesbahn diese Angaben mit ihren
eigenen Angaben zusammen und leitet sie an das Stati-
stische Bundesamt weiter.

§8
Einzelangaben zur Eisenbahnstatistik dürfen an die fachlich zu-

ständige oberste Behörde des Bundes und, soweit die nichtbundes-
eigenen Eisenbahnen betroffen sind, an die fachlich zuständigen
obersten Behörden der Länder weitergeleitet werden.

§e
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1966 in Kraft.

Bonn, den B. August 1965

Der Bundesminisler f ür Verkehr
Seebohm

Begründungl)

I. Allgemelne Begründung
Nach § 3 Abs. I des Allgemeinen Eisenbahngesetzcs vom 29. März

1951 (Bundesgesetzbl. I S.225) ist die Bundesregierung ermächtigt,
mit Zustimmung des Bundesrats für die dem öffentlichen Verkehr
dienenden Eisenbahnen Rechtsverordnungen über die Eisenbahn-
statistik zu erlassen, welche Art und Umfang dieser Statistik ein-
heitlich regeln. Auf Grund des § 3 Abs.2 dieses Gesetzes hat die
Bundesregierung durch Rechtsverordnung vom 28. September 1955
(Bundesgesetzbl. I S. 654) diese Ermächtigung auf den Bundes-
minister für Verkehr übertragen.

Die Ergebnisse der vorgesehenen Bundesstatistik werden Gmnd-
lage für verkehrspolitische, tarifliche und allgemeine wirtschafts-
politische Entscheidungen des Bundes und der Länder sein. Sie
werden die in der Nachkriegszeit auf freiwilliger Basis von der
Deutschen Bundesbahn und den Unternehmen der nichtbundes-
eigenen Eisenbahnen bereitgestellten Angaben vervollständigen,
koordinieren und zu erheblichem 'Ieil ersetzen. Einc einheitliche,
vom Statistischen Bundesamt in Angleichung an die Methoden der
anderen Verkehrsstatistiken technisch und methodisch vorbereitete
Bundesstatistik ist auch in Anbetracht der Verpflichtung der Bundes-
regierung erforderlich, r,ergleichbares statistisches Material über
den Eisenbahnverkehr an interlationale Organisationen zu liefern.
Unter anderem benötigt die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
die Ergebnisse dieser Statistik für die von ihr zu treffenden Ent-
scheidungen. Innerhalb der Bundesrepublik wird das anfallende
Material für verkehrspolitische und wirtschafLliche Entscheidungen
sowie für verkehrswissenschaftliche Untersuchungen benötigt. Die
Eisenbahnunternehmen selhst werden Unl.erlagen und Erkenntnisse
für ihre Betriebsführung und Rationalisierungsmaßnahmen ge-
winnen. Schließlich wird mit dieser Bundesstatistik dem Ersuchen
des Bundestages an die Bundesregierung vom 7. Dezember 1962
(Drucksache l]r'I 767\ nachgekommen, grundsätzlich alle Erhebungen
nach § 2 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke (Bundes-
gesetzbl. I S. 1314) durch das Statistische Bundesamt durchführen zu
lassen.

Die Durchführung der EisenbahnstaListik wird jährliche Kosten in
Höhe von 428000DM verursachen. Davon entstehen beim Statisti-
schen Bundesamt unmittelbare Kosten in Höhe von 198000 DM. Zur
Einsparung von Bundesmitteln werden Teile für die Aufstellung der
Güterverkehrsstatisiik von der Deutschen Bundesbahn vorbereitet.
Die der Deutschen Bundesbahn für Fremdarbeiten zu erstattenden
Kosten belaufen sich auf rd. 230 000 DM. Sie fallen ausschließlich
auf den im wirtsdrafts- und verkehrspolitischen Interesse des
Bundes zu erstellenden Teil der Güterverkehrs-(Güterbewegungs-)
Statistik, während für die Bestands- und Betriebsstatistik der Eisen-
bahnen zu erstattende Kosten nicht enLstehen. Die Kosten für die
Eisenbahnstatistik sind weitaus niedriger als bei anderen vergleich-
baren Verkehrsstätistiken, was nur durch Anwendung dei inte-
grierten Datenverarbeitung und ein optimal abgestimmtes Zusam-
menwirken von Statistischem Bundesamt und Deutscher Bundesbahn
zu erreichen war.

II. Begründung im elnzelnen
Zu§1

Die Vorschrift erklärt die Eisenbahnstatistik zur Bundesstatistik
und führt die unter dieser Bezeichnung zusammengefaßlen Einzel-
sLatistiken auf, Der Erhebungsumfang erstreckt sich gemäß § 2 cles
Allgemeinen Eisenbahngesetzes nur auf den Schienenverkehr der
dem öI{entlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen.

Zu§2
Die Vorschrift erklärt die Erhebung und Aufbereitung der Eisen-

bahnstatistik grundsätzlich zur Aufgabe des Statistischen Bundes-
amtes und ordnet damit eine zentrale Durchführung an, wie es auch
vor dem Krieg der Fall war. Diese Arl der Durchführung bietet sich

1) Bundesratsdructsache Nr. 348 vom 22. Juni 1965 (siehe Vorbemerkung
auf S. 145 obeo).

auch desrvegen an, wejl ein wesentlicher Teil der Angaben dem
zentralen Rechnungswerk der Deutschen Bundesbahn entnommen
rverden kann.

Zu§3
Die Bestimmung führt die Erhebungsmerkmale der Eisenbahn-

bestandsstatistik auf. Neben den festen Anlagen, dem Fahrzeug-
und Behälterbestand soll der Personalbestand kontinuierlich erfaßt
werden.

Zu§4
Hier sind die Erhebungsmerkmale der Eisenbahnbetriebsstatistik

aufgeführt. Außerdem wird in dieser Vorschrift die Erfassung der
Betriebsunfälle angeordnet, bei denen es sich hier um solche im
Sinne der Statistik für Bahnbetriebsunfälle nach der einschlägigen
Diens [vorschrif t der Deutschen Bundesbahn handelt.

Zu§5
Diese Vorschrift enthält die Erhebungsmerkmale der Eisenbahn-

verkehrsstatistik. Die Auswertung der Tatbestände über den Per-
sonenverkehr soll Auskunft über Umfang und Struktur dieser Ver-
kehrsart geben, über den Güterverkehr eine umfassende Darstel-
lung der Güterströme und der Transportverflechtungen ermöglichen.
In Anlehnung an andere Verkehrsstatistiken soll auch eine Um-
schlagstatistlk eingerichtet werden. Da sich wegen der großen Zahl
der Bahnhöfe eine Umschlagstatistik je Bahnhof nicht verwirklichen
läßt, soll der Umschlag wichtiger Knotenpunkte erfaßt und darge-
stellt werden. Als wichtige Knotenpunkte gelten nur »Stadt-Ver-
kehrsbezirke«. Außerdem sollen nach dieser Vorschrift die Erträge
aus dem Personen- und Güterverkehr erhoben werden.

Zu§6
Die Vorschrift legt den Kreis der Auskunftspflichtigen entspre-

chend der Ermächtigung des § 3 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes
fest, nach der der Erlaß von Rechtsverordnungen nur für die dem
öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen vorgesehen ist.

Zu§7
Die Vorschrift regelt in Abschnitt 1 die Periodizität der abzu-

gebenden Meldungen und in Abschnitt 2 den einzuhaltenden Melde-
weg. Während die Deutsche Bundesbahn die Auskunft unmittelbar
an das Statistische Bundesamt erteilen soll, übersenden die Unter-
nehmen der nidrtbundeseigenen Eisenbahnen ihre Meldungen für
die Bestandsstatlstik, Betriebsstatistik und Verkehrsstatistik - mit
Ausnahme des Güterverkehrs - an das Statistische Bundesamt über
die zuständigen Landesbehörden, weil diese, auf Grund der in § 5des Allgemeinen Eisenbahngesetzes und der Ländereisenbahn-
gesetze festgeleqten Eisenbahnaufsicht über die in ihrem Gebiet
liegenden Eisenbahnen, statistische Unterlagen für die von ihnen
auszuübende Dienstaufsicht benötigen.

Aus erhebungstechnischen Gründen sollen die Angaben über den
Güterverkehr für diese Statistik von den einzelnen Auskunftspflich-
tigen unmittelbar an das Statistische Bundesamt gemeldet werden.
Aus Cründen der Rationalisierung der Güterverkehrsstatistik und
zur Einsparung von BundesmiLteln ist entsprechend der gegenwär-
tigen Praxis auch die Möglichkeit vorgesehen, daß die nichtbundes-
eigenen Eisenbahnen ihren Güterverkehr auf freiwilliger Basis der
Deutschen Bundesbahn mitteilen, die diese Angaben mit den eige-
nen zusammenführt und dem Statistischen Bundesamt zuleitet.

Zu§8
§ B regelt im Flinblick auf § 12 Abs.2 SLatGes, inwieweit die Wei-

terleitung von Einzelangaben zulässig ist, wobei der Rahmen der
Bestimmungen des StatGes nicht überschritten wird. Der Zweck der
Eisenbahnstatistik kann nur erreicht werden, wenn ihre Ergebnisse
den örtlich und sachlich zustäncligen obersten Verkehrsbehörden des
Bundes und der Länder uneingeschränkt zur Kenntnis kommen.
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Verordnung über die Durchführung einer Statistik der Gemeindestraßen
nach dem Stande vom 1. Januar 1961

Vom 16. Dezember 19601)

Auf Grund dcs § 6 Abs. 2 dcs Gesetzes übcr die Statistik für
Bundeszwecke vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314)
verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
(1) Im Geltungsbereich dieser Verordnung wird eine Bundessta-

tisLik der Gemeindestraßen nach dem Stand vom 1. Januar 1961
durchgeführt.

(2) Gemeindestraßen im Sinne dicser Verordnung sind die dem
öffentlichen Verkehr mit Kraftfahrzeugen dienenden Straßen mit
Ausnahme der klassifizierLen Straßen in der Baulast des Bundes,
dcr Länder uncl von Gemeindeverbänden.

§2
Erfaßt werden

1, in allen Gemeinden und gemeindefreien Gebieten die Längen
und Fahrbahnbreiten der Gemcindestraßen, getrennt nach
Straßenarten und Deckenarten ;

2. außerdem in Gemeinden miL mehr als 20000 Einwohnern die
Anzahl und die Gesamtfläche der offentlichen Parkplä[ze.

§3
Auskunftspflichtig sind Cie Träger der Straßenbaulast

§4
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesctzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 17

des Gesetzes iiber die Statistik für Bundcszwecke auch im Land
tserlin.

§s
Diese \rerordnung tritL am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft

Bonn, den 16. Dezember 1960

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Brtnclesminister für Verkchr
Scebohm

Begründung 2;

A. Allgemein

Auf Crund der Verordnung vom 15. September 1957 (BAnz. Nr' 180
vom 19. September 1957, S. 1) über die Durchführung einer Statistik
der Gemeindestraßen nach dem Stande vom 31. März 1956 wurden
zu diesem Termin zum ersten Male in dcr Bundesrepublik die Län-
gen der befestigten, dem Verkehr mit Kraftfahrzeugen dienenden
Gemeindestraßen, getrennt nach Straßenarten und Deckenbaulveisen,
erhoben. Das Ergebnis zeigte, daß die Gemeindestraßen in ihrer
Gesamtheit um mehr als 100000km länger sind, als vorher ohne
geeignete Gmndlage geschätzt worden war. Die Notwendigkeit die-
ser Erhebung hat sich dadr.rrch erwiescn.

Bei der Beurtcilung der Leistungsfähigkeit erner Straße kommt es
jedoch auch auf die Kenntnis des Faktors der zweiten Dimension,
äcr Breite, an. Ohne diese ist es nicht möglich, den verfügbaren
Verkehrsr aum zu ermitleln.

Auf die Erfassung der Fahrbahnbreiten der Gemeindestraßen
rnußte in den Beratungen über den Erlaß der Verordnung vom
15. September 1957 notgedrungen verzichtet werden, weil die Ge-
meinden, vor allem die Großstädte, noch nicht über ausreichende
Unterlagen verfügten. Nach dem Ergebnis der ncuerlichen Erörte-
rungen mit den kommunalen Spitzenverbänden ist es jetzt-5Jahre
nach dem Stichtag der ersten Erhebung, vermindert um 1,1r Jahr durch
die Vorverlegung des Endes des Rechnungsjahres 1960 auf den
31. Dezember 1960 - an der Zeit und möglich, die zweite Bestands-
aufnahme, diesmal mit Erfassung der Fahrbahnbreiten, durchzu-
Iühren.

Der ZeiLpunkt hierfür ist vor allem deswegen als gegeben anzu-
sehen, weil wiederum zum gleichen Tage die Bestandsaufnahme der
klassifizierten SLraßen als Geschäftsstatistik der Straßenbauver-
waltungen der Länder vorgesehen ist, auf deren letzten Stichtag,
den 31. März 1956, auch die erste Gemeindestraßenstatistik, sogar
rückwirkend, bezogen wurde. Es soll damit für beide Statistiken,
deren Ergebnisse sich ergänzen und erst zusammen einen Uberblick
über den Bestand an Straßen in der Bundesrepublik ermöglichen,
ein gleicher Rhythmus erreicht werden. Uberschneidungen, Doppel-
zählungen, Fehlerquellen werden dadurch vermieden. Da außerdem
in diesem Jahre ein Jahrzehnt abschließt, ist es zweckmäßig, dessen
Abschlußtermin a1s Stichtag zu u'ählen, um in Zukunft audr die
Gemeindestraßen, wenn nicht alle 5 Jahre, so doch in Zehnjahres-
abschnitten der Dekadenjahre wieder erfassen zu können,

II.
Das Bedürfnis nach genauen und ausführlichen Angaben nicht nur

über die klassifizierten, sondern auch übcr alle anderen, dem Kraft-
verkehr dienenden Straßen, die im wesentlichen Gemeindestraßen
sind, ist seit Erlaß und Durchführung der Verordnung vom 15. Sep-
tember 1957 nicht geringer geworden, Die parlamentarische Erörte-
rung über das im März d. J. verabschiedete Straßenbaufinanzie-
rungsgesetz hat deutlich gezeigt, welche Bedeutung auch den Ge-

r) BundesanzeirJer Nr.247 vom 22. Dezcmber 1960 S. l. 1) Bundesrats-
drucksache Nr. 274 vom 27. Scptember 1960 (siehe Vorbemerkung auf S. 145
oben).

meindestraßen im Zttsammenhang mit der Erfüllung der Straßen-
bauaufgaben des Bundes zukommt. Die sachgerechte Verwendung
der zwäckgebundenen Straßenbaumittel des Bundes für die ständig
anwachsenäen Aufgaben im Straßenbau und die Anpassung des
Netzes der klassifizierten Straßen an die Verkehrsentwicklung
durch Umstufungen erfordern in mdglichst gleichen Zeitabschnitten
eine Uberprüfung der bereits vorliegenden Daten als Grundlage für
notwendige verkehrs- und finanzpolitische Entscheidungen. Dazu
kommt, däß die rvidrtige fehlende Größe der Breiten unserer Ge-
meindestraßen jetzt festgestellt wcrden kann.

Eine derartige Ergänzung der Unterlagen ist auch aus verkehrs-
wirtschaftlichen Grünclen dringend erforderlich. Die Bundesregie-
rung hat den Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit der öffentlichen
Verkehrswege zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Verkehrspolitik
erhoben. in diesem Zusammenhang kommt der Ermittlung der
lMegekosLen und der Höhe des in den Verkehrswegen investierten
Kapitals eine grundlegende Bedeutung zu. Dafür reichen Längen-
angaben allein nicht aus. Ist schon die frühere Schätzung der
Längen sehr unsicher gewesen und wie unter I. erwähnt - durch
die erste Gemeindestraßenstatistik stark korrigiert worden, könnten
Berechnungen des Straßenrvertes auf Grund nur angenommener,
geschätzter Breiten noch immer erhebliche Fehler ergeben.

Ebenso dringend werden diese statistischen Unterlagen über die
Merkmale der Gemeindestraßen für die Entwicklung des Straßen-
verkehrsrechts benötigt. Bei dem stdndigen Anwadrsen des Be-
standes an Kraftfahrzeugen gewinnen die Fragen der Verkehrs-
lenkung, der Verkehrssicherung sowie der Bewältigung der Park-
raumnot, vor allem innerhalb geschlossener Ortschaften, eine immer
noch zunehmende Bedeutung. Die Entscheidung, ob und welche all-
gemeinen verkehrsrechtlichen Maßnahmen notwendig und geeignet
sind, die Verkehrsschwierigkeiten in den Gemeinden zu verringcrn,
erfordcrt nicht nur eine genaue Kcnntnis der Verkehrsstärke, son-
dern mindestens ebenso und gleichrangig auch die der verfügbaren
Verkehrsfläche für den fließenden und ruhenden Verkehr, Dazu
gehören z. B. Entscheidungen über die Einführung des Ridltungs-
verkehrs, über die Durctrleitung des Güterverkehrs durch Ort-
schaften usw. In gleicher Weise muß bei der Weiterentwicklung der
Vorschriften über den Fahrzeugbau auf der Kenntnis der Straßen-
verhältnisse in den Gcmeinden aufgebaut werden, da dort die
größten Verkehrszusammenballungen bestehen.

Die erwarteten statistischen Angaben rverden ferner als Bezugs-
größen für Berechnungen über die Verkehrsdichte und zur Aus-
wertung der Straßenverkehrsunfallstatistik benötigt.

Schließlich wird die Bundesregierung nach der erweiterten neuen
Bestandsaufnahme, die zugleich einen Entwid<lungsvergleidt gegen-
über dem ersten Termin vom 31.3.1956 erlaubt, in der Lage sein,
bei den verschiedenartigen internationalen Verhandlungen auf
dem Gebiete des Straßenbaues, dcs Straßenverkehrs, der Ver-
kehrsstatistik usw. im Rahmen der ECE, CEMT und EWG die deut-
schen Interessen an Hand srcherer Unterlagen zu vertreten und sich
am internationalen Erfahrungsaustausch mit so vollständigen Bei-
trägen zu beteiligen, wie sie von allen Partnern erwartet und von
den wichtigen Ländern bereits heute zur Verfügung gestellt werden.

Die vorgesehene statistische Erhebung ist somit im allgemeinen
Staatsinteresse notwendig, um die vorgenannten, im Zeitpunkt der
Erhebung festliegenden Bundeszwecke zu erfüllen. Sie erfaßt keinen



unbeschränkten Personenkreis, sondern wendeL sich nur an die Ge-
meindeverwaltungen und bezüglich der verhältnismäßig wenigen
Privatstraßen an deren Eigentümer.

Die voraussichtlichen Kosten der Statistik werden sich - ohne die
Kosten der befragten Gemeinden - auf etwa 350030DM belaufen.
Davon entfallen ungefähr 20000,- DM auf den Bund und etwa
330000,- DM auf dic Länder. Von dem Gesamtbetrag werden etwa
210000,- DM für Personalkosten und ungefähr 140000,- DM für
Sachkosten aufgewendet werden.

Demnach sind die VorausseLzungen nach § 6 Abs. 2 StatGes für
den Erlaß einer Rechtsverordnung gegeben.

B. Im Besonderen
Zu§lAbs.1:

Als Stichtag ist der 31. Dezember 1960 gewählt worden, weil
- nach Vorverlegung des Rechnungsjahrschlusses auf das Ende des
Kalenderjahres - zum gleichenStichtag mit gleichfalls fünfjährigem
Turnus wieder eine Bestandsaufnahme der klassifizierten Straßen
des Bundesgebietes durchgeführt wird und die zeitliche und sach-
liche Koordinierung belder Erhebungen geboten erscheint, um auf
diese Weise ein einheitliches, sich erst dann sinnvoll ergänzendes
Zahlenwerk über die wichtigsten meLrischen und technischen Daten
des Gesamtstraßennetzes, das verkehrlich eine Einheit bildet, zu
schaffen.

Da der Ausbauzustand der Straßen slch nicht kurzfristig ändert,
genügt es, derartige Erhebungen mit mehrjährigem Abstand, der
von Fall zu Fall festgelegt wird, durchzuführen. Die vorliegende
Verordnung sieht daher eine einmalige Statistik nach dem Stand
vom 3l.Dezember 1960 vor, d.h,4,r/r oder rd.5Jahre nach der
vorhergehenden.

Zu§1Abs.2:
Wie bei der Gemeindestraßenstatistik nach dem Stand vom

31. März 1956 sollen nur die dem öffentlichen Kraftverkehr dienen-
den Straßen erfaß[ werden, mit Ausnahme der freien Sl.recken der
klassifizierten Straßen, deren Bestand zum gleichen Zeitpunkt durch
eine Geschäftsstatistik der Straßenbauverwaltungen der Ländcr
erhoben wird. Zu den GemeindesLraßen im Sinne der Verordnung
zihlen demnach auch die OrLsdurchfahrten der klassifizierten
Straßen in der Baulast der Gemeinden sowie die verhältnismäßig
wenigen, nicht zum klassifizierten Straßennetz gehörenden Ver-
kehrsstraßen von Gemeindeverbänden (insbes. Kreisstraßen, die
nicht in die Straßenverzeichnisse der Landstraßen II. Ordnung ein-
getragen worden sind.) Es gehören lerner Privatstraßen dazu,
soweit sie tatsächlich dem allgemeinen Kraftverkehr offenstehen
(2. B. Unternehmerstraßen in Wohnsiedlungen), weil sie f ür den
Verkehrsablauf innerhalb der Bebauungsgebiete von wcsentlicher
Bedeutung sein können.

Zu§2:
In Weiterführung der ersten Bestandsaufnahme zum 31. März 1956

sollen in allen Gemeinden (rd. 24 500 nach dem Stande vom 30, Juni
1959 einschließlich Saarland) außer den Längen auch die Fahrbahn-
breiten der GemeindesLraßen erfaßt werden (vgl. dazu die Begrün-
dung unter A i Abs. 3 und II Abs. 2). Eine Wiederholung der zum
31. März 1956 erhobenen Angaben über Schienenbahnen innerhalb
des Verkehrsraumes der Gemeindestraßen erscheint nicht erforder-
lich. Dagegen ist zur Feststellung der Weiterentwicklung auf diesem
verkehrlich wichtigen Gebiet die neuerliche Erhebung der Park-
flächen bedeutungsr.oll. Betroffen sind davon jedoch nur die
größeren Gemeinden mit mehr als 200C0 Einwohnern (etw-a 250).

Gesetz über die Statistik der Straßen in den Gemeinden 1966
Vom 24. August 19651)

Der Bundestag hat das iolgende Gesetz beschlossen:

§1
(1) Im Geltungsbereich dieses Gesetzes wird eine Bundesstatistik

der Straßen nach dem Stande vom 1. Januar 1966 durchgeführt.
(2) Straßen im Sinne dieses Gesetzes sind die dem öffentlichen

Verkehr mit Kraftfahrzeugen dienenden Straßen mit Ausnahme der
Bundesfernstraßen, der Landstraßen I. Ordnung (Staats-, Land- oder
Landesstraßen) und Landstraßen II. Ordnurg (Kreisstraßen).

A'
Erfaßt werden
1. die Längen und Fahrbahnbreiten der Straßen; getrennt nach

Straßen- und Deckenarten;
2. die Brücken im Zuge der Straßen, getrennt nach Straßenarten,

mit Angaben der Bauart und der lichten Weite sowie der Bau-
kosten der seit dem 1. Januar 1950 neu erbauten oder nach
Kriegszerstörung wieder aufgebauten Brücken; Baukosten für
die Fahrbahn und die Rampen sind gesondert anzugeben;

3. in Gemeinden mit 20000 und mehr Einwohnern die öffentlichen
Parkeinrichtungen nach Art, Gesamtfläche und Zahl der Stell-
plätze.

§3
Auskunftspflichtig zu § 2 Nr. 1 und 2 sind die Träger der SLraßen-

baulast oder die sonstigen Unterhaltungspflichtigen, zu § 2 Nr, 3 die
Gemeinden.

A: Allgemeines
Seit Beslehen der Bundesrepublik sind zwei Statistiken der

Gemeindestraßen in den Jahren 1956 und 1961 veransLaltet worden.
Sie erbrachten den Nachweis über den Umfang der Gemeinde-
straßen und ermöglichten einen wertvollen Uberblick über die Ver-
änderung der Netzlängen und des Ausbauzustandes in der ab-
gelaufenen Zeit. Für die einzelnen Gemeinden, aber auch die Kreise,
die Länder und den Bund sowie für die Straßenbaupolitik im all-
gemeinen sind die Daten der beiden Statistiken von großer Bedeu-
tung gewesen. Rechtsgrundlage für die Erhebungen waren die nach
§ 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke vom

§4
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten

Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1)
auch im Land Berlin.

§s
Dieses Gesetz Lritt am Tage nach seiner Vcrküntlung in Kraft

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündeL.

Bonn, den 24. August 1965

Für den Bundespräsidenten
Der Präsident des Bundesratcs

Zinn

Der Siellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Dcr Bundesminister f ür Verkehr
Seebohm

Begründung e)

3. September 1953 (BGBI. I S, 1314) ergangenen Verordnungen der
Bundesregierung vom 15. September 1957 (BAnz. Nr. 180 vom
19. September 1957) und vom 16, Dezember 1960 (BAnz. Nr.247 vom
22. Dezember 1960).

Der Gesetzentwurf sieht vor, daß wiederum 5 Jahre nach der
letzten Erhebung eine neue Statistik der Straßen der Gemeinden
zum 1. Januar 1966 durchgeführt wird.

Die Statistik wird für Bundeszwecke benötigt. Im Hinblick auf die
zu lösenden wichtigen Verkehrsprobleme ist es notwendig, einheit-
liche Angaben über den Stand und die Entwicklung aller Straßen
in der Bundesrepublik zu erhalten, Die Bedeutung einer Verbesse-

1) BGBL I vom 28. August 1965 S, 975, -- :) Bundestagsdrucksache Nr. 3315 rung der gemeindlichen Verkchrsverhältnisse kommt besonders in
vom 21. April 1965 (siehe Vorbemerkunq auf S. 145 oben). dem Bericht der Kommission zur Untersuchung von Maßnahmen
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zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gcmeinden nach
dem Gesetz vom 1. August 1961 (BGBI. I S. 1109) znm Ausdruck
(BT-Drucksache IVi2661). Für die auf Grund dieses Berichtes an-
zustellenden'weiteren Uberlegungen müssen auch genaue Zahlen
neuen Datums über die Straßen in den Gemeinden zur lIand sein.
Exakte Unterlagen sind bei den zunehrnenden Veränderungen in
dem Straßenbestand infolge des erheblichen Netr- und Ausbaues in
den letzten Jahren nur durch eine statistische Gesamterhebung zu
gewinnen. Stichproben und nur regional ermitteltc Angaben können
wegen der damit verbundenen Fehlerquellen keine zutreffenden
Daten und damit kein genaues Gesamtbild liefern. Die Angaben
über das überörLliche Straßennetz (Bundesfernstraßen, Landstraßen
I. O. und II. O.) werden zum gleichen Zeitpunkt im Wege der Ge-
schäftsstatistik ermittelt. Damit entsteht ein Gesamtüberblid< über
alle Straßen.

Uber dieses bedeutende innerdeutsche Interesse hinaus ist die
Statistik zum 1. Januar 1966 im Hinblick auf die Entscheidung des
Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 22. Juni 1964
über die Durchführung einer Enqu6te über die Wegekosten
(Nr. 64/389/EWG, Amtsblatt der Europäischen Getneinschaften vom
29. Juni 1964, S. 1598/64) notwendig geworden.

Nadr Artikel 2 Abs. 1 a) der genannten Entscheidung sind »die
gesamten Kosten der Verkehrswege« zu ermitteln. Dazu müssen
mindestens die äußeren Daten über die Verkehrswege und ihre
dazugehörigen Anlagen bekannt sein. Nach Artikel 2 Abs. 2 bezieht
sich die Enquöte auf die Daten für das Jahr 1966. Nadr Artikel 5
erlassen die N4itgliedstaaten rechtzeitig alle für die Vorbereitung
und Durdrführung der Enquöte erforderlichen Rechts- und Verwal-
Lungsvorschriften. Die mehrjtihrigen Erörterungen und Beschlüsse
in den Arbeitsgruppen der von denRegierungen dcrMitgliedstaaten
entsandten Sachverständigen haben ergeben, daß in allen sechs
Ländern der EWG eine Bestandsaufnahme sämLlidrer dem KrafL-
verkehr dienenden Straßen und zugehörigen Anlagen notwendig ist.

Die Bundesregierung wird nadr der neuen Bestandsaufnahme
wiederum in der Lage sein, bei den verschiedenartigen internatio-
nalen Verhandlungen auf dem Gebiete des Straßenbaues, des
Straßenverkehrs, der Verkehrsstatistik und im Kreise der Euro-
päischen Wirtschaf tskommission (ECE), der Konferenz der Euro-
päischen Verkehrsminister (CEMT) und der Europäisdren Wirt-
schaftsgemeinsdlaft (EWG) die deulschen Interessen an Hand ein-
wandfreier Unterlagen zu vertreten und sich am internationalen
Erfahrungsaustausdr mit so vollständigen Beitragen zu beteiligen,
wie sie von allen Partnern erwartet und von den maßgeblichen
Ländernbereitserbracht werden. Es wäre vor allem nicht vertretbar,
eine W-egekostenrechnung für 1966 auf Grund bereits veralteter,
seit dem 1. Januar 1961 erheblich veränderter Daten durchzuführen.
Die Verwendung der Statistik für diesen Zweck macht auch eine
gewisse Erweiterung der statistischen Erhcbung nötig. Es ist vor-
gesehen, zum 1. Januar 1966 aus Anlaß der Wegekostenrechnung
auch die Brücken im Zuge der Gemeindestraßen zu erfragen. Die
Erfassung der im Entwurf vorgesehenen Anlagen ist das Mindest-
erfordernis der Wegekostenrechnung. Ohne sie wäre die vom Rat
der EWG besctrlossene Enquete nidrt zu verwirklichen.

Die Statistik der Straßen in den Gemeinden ist solnit zur ErIül-
lung von Bundeszwecken notwendig. Sie erfaßt keinen unbcschränk-
ten Personenkreis, sondern wendet sich nur an die Träger der
SLraßenbaulast, die sonstigen Unterhaltungspflidrtigen und die Ge-
meinden.

Als Stidrtag für die Statistik ist der 1. Januar 1966 gewählt wor-
den. Dieser Zeitpunkt, 5 Jahre nach der letzten Gemeindestraßen-
statistik, ist notrvendig, weil Vergleiche von Zahlenreihen nur dann
zu genauen Erkenntnissen führen, wenn die Erhebungen in gleicten
Zeitabständen vorgenommen werden. Da die Geschäftsstatistik ftir
die überörtliüen Straßen zum gleichen Zcitpunkt durchgeführt wird,
werden durdr die Gleichzeitigkeit beider Erhebungen Uberschnei-
dungen, Doppelzählungen und sonstige Fehlerquellen vermieden.
Dieser Termin gervährleistet audr, daß die Ergebnisse der Statistik
für die von der EWG veranlaßte Enquöte über die Wegekosten zur

Verfügung stehen. Das Ergebnis der Enquöte ist nach Artikel 6 der
obengenannten Entscheidr.rng des Rates bis spätestens zum 31. De-
zember 1967 der Kommission mitzuteilen. Für die AufarbeiLung und
Auswertung des gewonnenen statistlschen Materials und für die
Berechnung der daraus abzuleitenden Wegekosten werden rnit
Sicherheit die Jahre 1966 und 1967 benötiqt werden.

Die voraussichtlichen Kosten der SLatistik werden sich auf etu'a
590 000 DM belaufen. Davon entfallen ungefähr 42 000 DM auf den
Bund und etwa 548000 DM auf die Länder. Von dem Gesamtbetrag
werden etwa 500 000 DM für Personalkosten und ungefähr 90 000 DM
f rir Sachkosten auf gewendet werden.

B: Im Besondereu
Zu§1Abs.1:

Als Stichtag ist der 1. Januar 1966 Ee\Yählt worden. Dic Notq'en-
digkeit und Zwed<mäßigkeit dieses Stichtages wurde bereits im
allgemeinen Teil der Begründung dargelegt.

Zu § I Abs.2:
'Wie in den Gemeindestraßenstatisttken von 1956 und 1961 sollen

nur tlie dem öffentlichen Kraftfahrzeugverkehr dienenden Straßen
in den Gemeinden und gemeindefreien Gebieten erfaßt werden. Zu
den Straßen im Sinne dieses Gesetzes rechnen auch die verhältnis-
mäßig wenigen, nicht zum überörtlichen Straßennetz gehörenden
Straßen von Gemeindeverbänden (insbesondere Kreisstraßen, die
nicht.in die Straßenverzeichnisse der Landstraßen II Ordnung ein-
getragen sind) und ferner die Privatstraßen, soweit sie dem öffent-
Iichen Verkehr mit Kraftfahrzeugen offensLehen. Uber die bei den
Gemeindestraßenstatistiken 1956 und 1961 erfaßten Ortsdurchfahr-
[en von Bundesstraßen, Landstraßen I. Ordnung (Landesstraßen)
und Landstraßen II. Ordnung (Kreisstraßen) t'erden keine Angaben
mehr l-erlangt, da sie in den Gesdräftsstatistiken der Straßenbau-
verwaltungen erhoben werden.

Zu§2Nr. l:
Der Umfang der Statistik ist der gleiche u-ie in der Verordnung

r.om 16. Dezember 1960.

Zu § 2 Nr.2:
Neu j.st die Erhebung von Daten riber die Brücken, die mit Rück-

sicht auf ihren hohen Anlagewert erfaßt werden müssen. Sie dürfen
deswegen in der Kostenred:nung nicht übergangen werden. Uber
Zahl, Art und Größe gemeindlicher Brücken bestehen zur Zeit keine
Vorstellungen. Um eine Bewertungsgrundlage zu erhalten, ist es für
die Kostenredrnung vorteilhaft, auch die Baukosten der seit dem
1. 1.1950 gebauten Brücken zu erfragen. Die entspredrenden Unter-
lagen sind in den Gemeinden vorhanden, wie die Bundesvereini-
gung der kommunalen Spitzenverbände bestätigt hat.

Zu§2Nr.3:
Ein wichtiges Verkehrsproblem in den Gemeinden ist die Unter-

bringung des ruhenden Verkehrs. Es ist daher sehr wichtig, in den
Gemeinden mit 20000 und mehr Einwohnern erneut die Zahl und
Gesamtflädre der öffentlichen Parkeinrichtungen nach derzeitigem
Stande festzustellen. Betroffen sind davon nur die rd, 250 größeren
und großen Gemeinden. Maßgebend ist die zum 1.1, 1966 fortge-
schriebene Einwohnerzahl. Unter Parkeinrichtungen sind nid:t nur
Parkflächen im Freicn zu verstehen, sondern auch Parkbauten.
rOffentlichn im Sinnc dieser Bestimmung sind sowohl die Parkein-
richtungen der öffentlichen Hand als auch diejenigen privater Un-
ternehmer, sofern sie der Offentlichkeit zur Verfügttng stehen.

Zu§3:
Unter § 1 Abs. 2 lallen auch die Privatstraßen, für die es keine

Träger der Straßenbaulast im öffentlich-rectrtlichen Sinne gibt. Des-
halb sollen nach § 3 audr die Unterhaltungspflichtigen dieser Stra-
ßen auskunftspflichtig sein.

Verordnung
zur Durdriührung einer Statistik der Beförderung von Personen zu Lande

Vom 30. Dezember 1965r)

Auf Grund des § 6 Abs. 2 und des § 9 Abs. 2 des Gesetzes über die
Statistik für Bundeszwedre (Statces) vom 3. September 1953 (Bun-
desgesetzbl. I S. 1314) verordnet die Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates:

§1
Uber die dem Personenbeförderungsgesetz (PBefc) vom 21. März

1961 (Bundesgesetzbl. I S.241), geändert durch das Gesetz zur Ande-
rung des Personenbeförderungsgesetzes vom 24. August 1965 (Bun-
desgesetzbl. I S. 906), unterliegenden Beförderungen von Personen
mit Straßenbahnen, mit Obussen und mit Kraftfahrzeugen wird eine
Bundesstatistik durchgef ührt.

Es rverden erfaßt
im Verkehr mit Straßenbahnen und Obussen

al monatlidr:
Zahl der beförderten Personen nach der Art der Fahraus
wei se,

Höhe der Einnahmen nadt der Art der Fahrausweise,
W-agen-Kilomeler, getrennt nach Triebt-agen und Anhän
gern,
Pers on en-Kilome ter,
mittlere Reiseweite;

§2
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b) jährlich:
Zahl und Länge der betriebenen Linien und Länge der
Strecken,
Zahl, Art und Fassungsvermögen der Fahrzeuge;

2. im Linienverkehr mii Kraftomnibussen und Personenkraft-
wagen

a) monatlidr nach Verkehrsart und -form:
Zahl der beförderten Personen nach der Art der Fahraus-
weise,
Höhe der Einnahmen nach der Art der Fahrausweise,
Wagen-Kilometer,
Personen-Kilometer,
mittlere Reiseweite;

b) jährlich nach Verkehrsart und -form:
ZahI und Länge der betriebenen Linien, im Berufsverkehr
unter Angabe, ob dieser auf Grund einer Betriebsübertra-
gung im Sinne des § 2 Abs. 2 PBefG oder mit Auftrags-
fahrern ausgef ührt wird,
verfügbarer Bestand, Art und Fassungsvermögen der Fahr-
zeuge;

3. im Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen sowie mit Per-
sonenkraftwagen, soweit diese I Fahrgastplätze haben,

a) monatlich nadr Verkehrsform:
Zahl der beförderten Personen,
Höhe der Einnahmen,
Wagen-Kilometer nadr der Fahrgastbesetzung,
Personen-Kilometer,
mittlere Reiseweite;

b) jährlidt;
verfügbarer Bestand, Art und Fassungsvermögen der Fahr-
zeuge.

§3
Auskunftspflidrtig im Sinue des § 10 Statces sind die Inhaber oder

die verantwortlichen Leiter der Unternehmen mit Betriebssitz im In-
land, die genellmigungspflichtigen Verkehr nach dem PBefG be-
treiben.

§4
Die Zuleitung einer Abschrift des ausgefüllten Erhebungsvordruk-

kes an die zuständige oberste Landesbehörde oder an die von ihr
bestimmten Stellen (§ 12 Abs.2 StatGes) ist zulässig.

§s
Das Kraftfahrt-Bundesamt nimmt die Aufgaben des § 2 Nr. 1

StatGes im Einvernehmen mit dem Statistischen Bundesamt wahr.

§6
Diese Verordnung gilt naü § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. l) in Verbindung mit § 17
StatGes auch im Land Berlin.

§7
Diese Verordnung tritt am 1. ianuar 1966 in Kraft. Sie tritt anr

31. Dezember 1968 außer Kraft

Bonn, den 30. Dezember 1965

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister für Verkehr
Seebohm

Begründung 1)

I. Allgemeine Begründung

Uber Fahrzeugbestand, Betriebs- und Verkehrsleistungen sowie
über Einnahmen der Straßenbahnen und Obusse sowie Kraftomni-
busunternehmen wurden schon vor dem Krieg amtliche Statistiken
durdr das Reichsverkehrsministerium und das Statistische Reidrsamt
sowie nichtamtliche Erhebungen durch den Verein der Straßen-
bahnen und die Bezirksgruppe West der früheren Reichsverkehrs-
gruppe Schienenbahnen durchgeführt. Hinzu kamen die sogenannte
Leipziger Statistik und die gemeindlichen Statistiken. Nach dem
Kriege kamen ferner hinzu die an die Besatzungsmadrt zu liefern-
den Ubersichten (»Returns«). Im Jahre 1948 trat an die Ste1le dieser
verschiedenen Ansdrreibungen eine einheitliche Statistik, die 1951
verbessert und 1954 den gegenwärtigen Anforderungen angepaßt
wurde, Grundlage für die statistischen Erhebungen war § 37 des Ge-
setzes über die Beförderung von Personen zu Lande (PBefG) vom
4.Dezember 1934 (RGBI. 15.L217)t hiernach war die Verwaltung
berechtigt, sich bei den Verkehrsträgern jederzeit über die Art
und den Umfang der zugelassenen Personenbeförderungen zu
unterridrten. Mit Wirkung vom 1. September 1957 erhielt die Sta-
tistik durch die Verordnung zur Durchführung einer Statistik der
Beförderung von Personen zu Lande vom 7. August 1957 (Bundes-
anzeiger Nr. 153) eine neue Rechtsgrundlage. Die z. Z. laufende Sta-
tistik der Beförderung von Personen zu Lande auI Grund der Ver-
ordnung vom 25. Januar 1963 (Bundesanzeiger Nr.21) endet am
31. Dezember 1965.

Die Ergebnisse der in der Verordnung vorgesehenen Erhebungen
sind Grundlage für eine Vielzahl der vom Bundesminister für Ver-
kehr zu treffenden Maßnahmen und daher unentbehrlidt. So obliegt
u. a. dem Bundesminister für Verkehr die grundsätzliche Aufgabe,
ntit dem Ziei bester Förderung des Verkehrs darauf hinzuwirken,
daß die Interessen der verschiedenen Verkehrsträger ausgeglidren
und ihre Leistungen und Entgelte aufeinander abgestimmt werden.
Diese Bundesaufgabe ist nur zu erfüllen, wenn die ermittelten
Leistungs- und Bestandszahlen der einzelnen Verkehrsarten des
Straßenpersonenverkehrs untereinander, aber auch mit anderen
konkurrierenden Velkehrsträgern, z. B. den Eisenbahnen, vergleich-
bar sind. Verlagerungen des Verkehrs von der Schiene auf die
Straße oder innerhalb der einzelnen Straßenverkehrsmittel sowie
der Träger des entgeltlichen Straßenverkehrs können nur festge-
stellt und entsprechende verkehrspolitische Maßnahmen des Bundes
nur getroffen werden, wenn ausreichendes statistisches Material
vorhanden ist. Die Behandlung des Verkehrsfinanzgesetzes 1955
(BGBI. I S. 166) durdr die gesetzgebenden Körperschaften war weit-

1) Bundesratsdrucksache Nr. 548 vom 23. November 1965 (siehe Vorbemer-
kung auf S. 145 oben).

gehend von der Vorlage des statistisdten lvlaterials abhängig. Dies
gilt auch für das Straßenbaufinanzierungsgesetz vom 28. März 1960
(BGBI. I S.201) und das Personenbeförderungsgesetz vom 21.Mi)rz
1961 (BGBI. I 5.241)t auch hier ist die Bundesregierung verpflidrtet
worden, den Ausschüssen des Bundestages statistische Unterlagen
vorzulegen, die ein genaues Bild über die Entwicklunq des Verkehrs
und die Beteiligung der Verkehrsträger an den einzelnen Verkehrs-
arten geben. Von besonderer Bedeutung sind die statistischen Er-
gebnisse im Zusammenhang mit dem Gesetz über eine Untersudrung
von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der
Gemeinden vom 1. August 1961 (BGBI. I S. 1109), dem Bericht der
Sachverständigenkommission nach diesem Gesetz (BT-Drucksache
IV/2661 vom 29. Oktober 1964) sowie der Stellungnahrne der Bun-
desregierung zum Bericht der Sadrverständigenkommission. Die An-
gaben werden ferner für internationale Vergleiche im Rahmen der
Statistiken der Europäischen Wirtschaftskommission (ECE) und für
das verkehrsstatistische Programm der EWG benötigt.

Als Redrtsgrundlage genügt eine neue Verordnung, da die Vor-
aussetzungen des § 6 Abs.2 StatGes erfüllt sind:

1. Die Führung der Statistik ist erforderlich, um Unterlagen für. verkehrspolitische Maßnahmen des Bundes, insbesondere aut
dem Gebiet der Verkehrskoordinierung zu gewinnen.

2. Die Erhebung erfaßt nidrt einen unbeschränkten Personen-
kreis, sondern nur die Unternehmen, die einen dem Personen-
beförderungsgesetz vom 21. il,{ärz 1961 unterliegenden Verkehr
betreiben.

3. Die voraussichtlichen Kosten der Erhebung werden jährlich
216 000 DM bei den Ländern und 22 000 DM beim Bund be-
tragen.

Die in dieser Verordnung für die Statistik der Beförderung von
Personen zu Lande getroffene Regelung entspricht in materieller
Hinsicht der Regelung der Verordnung vom 25. Januar 1963.

II. BesoDdere Begründrtng:
Zt§2:

Die zu erfassenden Angaben sind so gewählt, daß sie das für ver-
kehrspolitische Maßnahmen des Bundes notwendige Gesamtbild der
Verkehrseinrichtungen und Verkehrsleistungen liefern, soweit sie
sich auf die Personenbeförderung mit Straßenbahnen, Obussen und
Kraftomnibussen beziehen. Es wird unterschieden zwischen An-
gaben, die monatlidr erhoben werden sollen, und solchen, die nur
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einmal im Jahr gemeldet werden müssen. Bei den letzteren handelt
es sich um Tatbestände, die erfahrungsgemäß von Monat zu Monat
keinen allzu großen Schwankungen unterhegen,

Neu aufgenommen sind die getrennte Erfassung der Wagen-Kilo-
meter nach Triebwagen und Anhängern sowie die Erhebung der
mittleren Reiseweite. In der Praxis wird bereits so verfahren. Gegen
eine solche Erhebung sind jedoch rechtliche Bedenken vorgebracht
worden. Eine Untergliederung der Wagen-Kilometer in Triebwagen-
und Anhänger-Kilometer ist danach nur möglich, wenn dies aus-
drücklich in der Verordnung bestimmt wird. Das trifft sinngemäß
auch für die »mittlere Reiseweite« zu. Aus gleichen Uberlegungen
ist das Wort »Zahl« in »verfügbarer Bestand« geändert worden.
Diese Ergänzungen stellen keine materielle Ausweitung der Verord-
nung dar. Die Angabe bei der Zahl und Länge der betriebenen
Linien im Berufsverkehr, ob dieser mit Auftragsfahrern ausgeführt
rvird, dienl der Klarstellung.

Zu§3:
Die Auskunftspflicht ist den Unternehmen auferlegt worden, da

bei ihnen das Rechnungswerk gefiihrt wird, aus dem die gestellten
Fragen beantwortet werden können. Unternehmen mit Betriebssitz

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistik für Bun-
deszwecke vom 3, September 1953 (BundesgeseLzbl. I S. 1314) ver-
ordnet die Bundesregierung mit Zustimtnung des Bundesrates:

§1
Uber den Gülerverkehr miL Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-

anhängern wird im Jahre 1965 crne BundesstaListik durchgeführt.

§2
(1) Die StaListjk erfaßL Lastkrafiiahrzeuge von einer Tonne und

mehr Nutzlast und Kraftfahrzeuganhänger, ferner Zugmaschinen,
soweit diese nicht in land- und forsLwirtschaftlichen Betrieben ein-
gesctzt werden.

(2) Die Erhebung ersLreckL sich auf höchstens 60000 Kraftfahr-
zeuge und für jedes dieser Kraftfahrzeugc einschließlich der mit-
geführten Anhänger aul eine Woche im Kalcnderjahr.

§3
Es wcrden erfaßt:
1. Angaben über den Fahrzeughaller, soweit sie seine Eigen-

schaft als Untcrnchmer betreffen,
2. Angaben zur Kennzeichnung der Fahrzeuge und deren Art,
3. Angaben über die Befdrderungsleistungen und deren Abrech-

nung.

im Auslanrl, die grenzüberschreitenden Personenverkehr nach dem
Bundesgebiet betreiben, sind von der BerichtspflichL ausgenommen'

Zu§4:
Die Landesbehörden sind in Ausübung ihrer Aulsichtspflicht nicht

nur an zusammenfassenden Ubersichten, sondern auch an der Ein-
zelmeldung interessiert,
Zu§5:

Vom Kraf tf ahrt-BundesamL wurde schon bislang die Auf gabe
wahrgenonmen, im Einvernehmen lnit dem Statistischen Bundesamt
die angeforderten Erhebungen für Bundeszwecke technisch und me-
thodisCh vorzubereiten sowie ihre Ergebnisse für den Bund zu sam-
meln, zusammenzustellen und für allgeneine Zu'ecke darzulegen'

Sollte sich nach cinem Gutach[en des Bundesbeauftragten für
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung über das Kraftfahrt-Bundesamt
ergeben, daß die Vcrkehrswirt.schafts-StaListiken in Zukunft vom
Stätistischen Bundesamt zu bearbeiten sind, so soll die Verlagerung
der Zuständigkeit vom Kraftfahrt-Bundesamt auf das Statistische
Bundesamt dürch eine Samtnelverordnung für alle Verkehrswirt-
schafts-statistiken geregell werden, ohne daß der fristgemäße Ab-
lauf cler einzelnen Verordnungen abgewdrtet werden brauchi.

§4
AuskunftspflIChtig sincl die Flalter der KrafLfahrzeuge

§5
Die SLatistik wird mit Zustimmung der beLeiligLen Ldnder vom

Statistischen Bundesam t durchgef ühr t.

§0
Diese Verordnung gilt nach § l4 des DriLten Uberleilungsgese[zes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S, 1) in Verbinclung mit § 17

des Gesetzes riber clie Statistik frir Bttndeszwecke auch im Land
Berlin.

§7
Diese Verordnung tritt am L Januar 1964 in Kraft. Sie tritL am

31. Dezembcr 1966 außer Kraft.

Verordnung über eine Statistik des Güterverkehrs mit Kraftlahrzeugen
Vom 8. Januar 19641)

Bonn, den 8. Januar 1104

Der Stcllvertreter des Buncle skanzlers
Mende

Der Bundesminister f ür Verkehr
Seebohm

Begründung2)

I. Allgemeine Begründung
Seit Jahrzehnten werden in Deutschland Verkehrsstatistiken aller

Verkehrszweige erhoben. Aus der Zusammenfassung dieser Sta-
tistiken wird die Güterverflechtungsstatistik gewonnen, der über den
Verkehr hinaus erhebliche volkswirtschaftliche Bedeutung zukommt.
Während dieses System der Verkehrsstatistiken frir die Bereiche
des Eisenbahnverkehrs, des Binnenschiffsverkehrs, des Seeverkehrs
und des Luftverkehrs in sich geschlossen ist, besteht im Straßen-
güterverkehr noch eine Lücke. Auf Grund laufendcr amtlicher Sta-
Listiken fallen nämlich bisher Angaben nur für den gewerblichen
GüLerfernverkehr, den Werkfernverkehr sowie für den grenzüber-
schreitenden Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen an. Statistische
Unterlagen über den gewerblichen Güternahverkehr und den Werk-
nahverkehr, denen im Rahmen der gesamten Straßentransporte eine
erhebliche Bedeutung zukommt, werden indessen nicht regelmäßig
erhoben. Mit Ausnahme von Repräsentativerhebungen in den Jah-
ron 1950 und 1952 und der Erhebung im Rahmen der Statistik der
Kosten und Leistungen im Güterverkehr 1959 sind Unterlagen über
den Güternahverkehr bisher nicht angefallen.

Die Gewinnung zuverlässiger Unterlagen über den Güternahver-
kehr ist jedoch ebenfalls ein wichtiges Anliegen der inländischen
Verkehrspolitik. Statistische Aufzeichnungen über den Güternah-
verkehr sind u. a. von besonderer Bedeutung für die Abgrenzung
zwischen GüLernah- und Güterfernverkehr durch die Nahzone, Iür
die Feststellung von Umfang und Gewicht dcr einzelnen Einsatz-
zweige von Nutzfahrzeugen im Nahverkehr, für die Erlangung von
Angaben über den Umfang der EinschalLung dcs Güternahverkehrs
im Vor- und Nachlauf zu Seeschiffahrt, Binnenschiffahrt, Eisen-

1) Bundesanzeiger Nr. 7 vorn 11. Januar 1964. - 
1) Bundesratsdrucksache

Nr.380 vom 23. August 1963 (siehe Vorbemerkung aut S.145 oben)

bahnen und Güterfernverkehr und nicht zuletzt für die Wahrneh-
mung der den Bundesministern für Verkehr und für Wirtschaft so-
wie dem Gewerbe selbst bei Festsetzung und Erlaß der Tarife über-
tragenen Aufgaben.

Aber nicirt nur im Rahmen der inländischen Verkehrspolitik, son-
dern auch für internationale Zwecke, insbesondere für die Euro-
päische Wirtschaltsgemeinschaft und für die Europäisdre Gemein-
schaft für Kohle und Stahl, werden zuverlässige Unterlagen über
die Gütertransporte in der Nahzone dringend benötigt Bereits im
Jahre 1961 hat sich der aus Regierungsvertretern besLehende Aus-
schuß für Verkehrsstatistlk beim Statistischen AmL der Europäischen
Gemeinschaften auf ein Erhebungsprogramm für den gesamten
Straßengriterverkehr unter Einbeziehung des Nahverkehrs geeinigt,
das in den anderen Mitgliedstaaten schon für das Jahr 1962 durch-
geführt wird
am 14. und 15.

(vg). Sitzung des Ausschusses ftir Verkehrs
November 1961 in Brüssel - STATRA 1 -).ser Forderung auch in der Bundesrepublik nachkommen zu können,

muß die Statistik des GüLerfernverkehrs um eine solctre des Güter-
nahverkehrs ergänzt werden.

Diese in der Bundesrepublik derzeit noch bestehende Lücke im
statistischen Gesamtbild des Güterverkehrs mit Kraftfahrzeugen soll
durch die in der vorliegenden Verordnung vorgesehene statistische
Erfassung des Güternahverkehrs geschlossen werden. Die Verord-
nung sieht zu diesem Zweck zunächst eine einmalige Erhebung für
das Jahr 1964 vor, die jedoch anschließend in mehrjährigem Turnus
wiederholt werden soll. An Fland der bei der Ausu'ertung der Er-
hebung gewonnenen Erkenn[nisse und Erfahrungen wird zu einem
späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung der hierfür maßgeb-
lichen Gesichtspunkte eine Entscheidung über den noch lestzulegen-
den Jahresrhythmus und die Form der Anordnung dieser Anschluß-
erhebungen getroffen werden.

s tatistik
Um die-
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Da aus den Unterlagen in der Kraftfahrzeugkartei des Kraftlahrl
Bundesamtes in Flensburg nicht hervorgeht, ob ein Lastkraftfahr-
zeug im Güternahverkehr oder im Güterfernverkehr eingesetzt ist,
und da Lastkraftfahrzeu§e des Güterfernverkehrs im Bereich ihrer
Nahzone auch im Güternahverkehr eingesetzt werden können,
müssen sich Auswahl und Befragung auf sämtliche Kategorien von
Lastkraftfahrzeugen erstredren. Nur so besteht die Gewähr, daß die
Bereiche des Nahverkehrs und Fernverkehrs genau, das heißt ohne
Auslassungen und Doppelzählungen, gegeneinander abgegrenzt
werden. Da außerdem Jür die Zwecke der Europäischen Gemein-
schaften, deren andere Mitgliedstaaten einen den Vorschriften des
Güterkraftverkehrsgesetzes entsprechenden rechtlichen Begriff der
Nahverkehrszone und des Güternahverkehrs nicht kennen, sämt-
liche Kurzstreckentransporte erfaßt werden sollen, muß der Güter-
fernverkehr auch aus diesem Grunde von der Erhebung erfaßt
werden.

Die auf den Vorschriften des § 52 Abs.3 und des § 57 Abs. 1 des
Güterkraftverkehrsgesetzes beruhenden, weitergehenden statisti-
schen Erhebungen im Güterlernverkehr (Verordnung über die
Durchführung einer Statistik der Beförderungsleistungen im Güter-
fernverkehr vom 20. April 1956, Bundesanzeiger Nr.83 vom 28, April
1956; Verordnung über tseförderungs- und Begleitpapiere, Fahrten-
nachweisbücher und die statistische Erfassung der Beförderungs-
leistung im Werkfernverkehr vom 29. September 1953 (Bundes-
gesetzblatl I S. 1464) bleiben von dieser Erhebung unberührt.

Die Statistik soll als Repräsentativstatistik geführt werden, um
einmal ihre Kosten möglichst niedrig zu halten und um zum anderen
einen möglichst geringen Teit der Güterverkehr betreibenden Wirt-
schaft mit Aufzeichnungen zu belasten.

Als Rechtsgrundlage genügt eine Verordnung, da die Vorausset-
zungen des § 6 Abs. 2 Statces erfüllt sind:

1. Die Ergebnisse der Erhebung sind für Maßnahmen des Bundes
auf dem Gebiet der Verkehrspolitik sowie für internationale
Zwecke erforderlich.

2. Die Erhebung erfaßt nicht einen unbeschränkten Personen-
kreis, sondern nur die Halter bestimmter Kraftfahrzeuge.

3. Die voraussichtlichen Kosten der Erhebung ohne die Kosten
für die Veröffentlichung belaufen sich auf 480000,- DM und
werden 500 000,- DM nicht übersteigen. Das Statistische Amt
der Europäischen Gemeinschaften wird zu den Kosten dieser
Erhebung einen Zuschuß leisten, der jedoch in seiner Höhe
noch nichl. bekannt ist.
Durch den Vollzug der Verordnung entstehen für die Länder
weder Kosten noch statistische Arbeiten.

b) Auch für Zwe&e der Europäischen Gemeinschaften werden
Angaben über die Verkehrsleistungen der Lastkraftfahrzeuge
mit weniger als einer Tonne Nutzlast nicht benötigt.

c) Die Weglassung dieser Fahrzeuge bei der Erhebung - ihr
zahlenmäßiger Anteil am Lastkraftfahrzeugbestand betrug am
1. Juli 1961 rund 380/o - hat den Vorteil, daß der Umfang der
Stichprobe relativ klein und die Kosten der Erhebung dadurdr
gering gehalten werden können.

Absatz 2 legt den Umfang der Erhebung fest und-bezieht lediglich
eine repräseniative Zahl von Fahrzeugen in die -Statistik ein Bei
der Feitstellung dieser Zahl wurde die vermutlid:e Entwicklung
des Bestandes a; Lastkraftfahrzeugen der hier in Frage kommenden
Arten in den Jahren 1963 bis 1965 berücksichtigt. Der Höchstumfang
der Stichprobe ist auf 60 000 Fahrzeuge festgelegt. Als Auswahl-
grundlage für die Stichprobe steht die zentrale Kartei aller Kraft-
iah.zeuje beim Kraftfahrt-Bundesamt zur Verfügung' Die Auswahl-
sätze frir die einzelnen Kategorien von Fahrzeugen werden nach
mathematlschen Grundsätzen errechnet. Um die Auskunf tspflich-
tigen so wenig wie möglich mit Aufzeidrnungen zu belasten, ist
aüßerdem übei jedes ausgewählte Fahrzeug nur für eine Wodte im
Jahr zu berichtän. Trotzdem werden die jahreszeitlichen Einflüsse
auf Umfang und Zusammensetzung der Gütertransporte hinreidlend
berücksicht"igt werden können, da die Beridrts'u/ochen über das ge-
samte Kalenderj ahr verteilt werden.

Zu§3:
Die zu erfassenden Angaben sind so umrissen, daß aus ihnen ein

Gesamtbild des Einsatzes der Lastkraftfahrzeuge nadr Zeit und Ort,
nach gewerblichem und Werkverkehr, nadr Fern- und Nahverkeht
und änderen verkehrspolitisctr wichtigen Kriterien gewonnen
werden kann. Insbesondere so.ll von der Erhebung erfaßt werden
Art und Menge d.es beförderten Gutes, zurückgelegte Kilometer, die
Unterscheiduig zwisdren reinem Strecken- und Vor- oder Nadrlauf-
transport sowie die Art der tariflichen Abrechnung.

Zu§4:
Die Auskunftspflicht wird den Haltern der ausgewählten Fahr-

zeuge auferlegt, äa sie am ehesten in der Lage sind, über das Fahr-
zeu! und die in der Meldewoche erbrachten Leistungen zu beridtten'

Zu§5:
Das Statistische Bundesamt, Wiesbaden, hat in den letzten Jahren

- z.B. 1959 und fg62 - statistisdre Erhebungen auf dem Gebiet
des Güterkraftverkehrs durchgeführt. Entsprechend einer inter-
ministeriellen Absprache vom 8. Oktober 1962, auf Grund deren die
bisherigen Zustänaigkeiten auf diesem Gebiet vorerst unverändert
bleibei soile:r, sieht § 5 zunächst vor, daß die Verordnung vom
Statistischen Bundesamt volizogen wird' Einer späteren abweidlen-
den Regelung - etwa nadr Maßgabe der anges_trebten Grundsatz-
entscheidung- über die Zuständigkeit für die Verkehrswirtschafts-
statistiken - soll dadurdr nidtt vorgegriffen werden.

Zu§6:
Berlinklausel.

Zu§7:
Die Geltungsdauer von drei Jahren wird durch § 6 Abs.2 Statces

ermöglidrt. Die Erstrechung der Geltungsdauer über das Jahr der
Erhebung hinaus ist erforderlich, um auch nach Absdrluß der Er-
hebung noch zweckdienliche Rüd<fragen an die auskunftspflidrtigen
Ha1ter richte[ zu können.

II. Besondere Begründung
Zu § 1:

Diese Bestimmung ordnet eine einmalige Jahreserhebung an und
legt diese auf das Jahr 1964 fest.

Zu§2:
Absatz 1 begrenzt den Anwendungsbereich der Verordnung. Die

Besdrränkung bei den Lastkraftfahrzeugen auf solche mit einer
Nutzlast von einer Tonne und mehr ist aus mehreren Gründen vor-
gesehen:

a) Die Verkehrsleistungen der Lastkraftfahrzeuge unter einer
Tonne sind von geringerem Interesse.

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistik für Bun-
deszwecke (Statces) vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I
S,1314) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bun-
desrates:

§1
(1) Uber die Fahrleistungen der im Geltungsbereich dieser Ver-

ordnung zugelassenen Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger
sowie der Fahrräder mit Hilfsmotor wird für das Jahr 1959 eine
Bundesstatistik durchgeiührt. Die Statistik erstreckt sich nicht auf
Kraftomnibusse und deren Anhänger sowie auf Zugmasdlinen und
deren Anhänger in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben.

(2) In die Erhebungen werden im Gesamtdurchschnitt hödrstens
5 v. H. der Gesamtzahl der Fahrzeuge einbezogen.

§2
Es werden erfaßt:

1. clas Datum, an dem das Fahrzeug von dem Halter erworben
wurde;

1) Bundesanzeiger Nr.78 vom 24. April 1959 S. 1.

Verordnung über eine Statistik der Kraitiahrzeugfahrleistungen des Jahres 1959

Vom 11. April 19591)

2. die mit dem Fahrzeug im Jahre 1959 zurückgelegten Kilo-
meter, bei Lastkraftwagen und Anhänger unterschieden nach
Verkehrsarten;

3. die Zeit, während der das Fahrzeug im Jahre 1959 vorüber-
gehend abgemeldet war;

4. das Verhältnis der privaten zur beruflidren Benutzung des
Fahrzeugs während des Jahres 1959.

§3
Befragte im Sinne des Gesetzes sind die Halter der Fahrzeuge im

Zeitpunkt der Erhebung. Die Beantwortung der Fragen ist freiwillig.

§4
Die Statistik wird vom Kraftfahrt-Bundesamt erhoben und auf-

bereitet.
§5

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes
vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 17

Statces auch im Land Berlin.
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§6
Diese Verordnung gilt nicht im Saarland

§7
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft,

Sie tritt 3 Jahre nadr der Verkündung außer Kraft.

Bonn, den 11. April 1959

Der Stelivertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister f ür Verke hr
Seebohm

Begründung 1)

I. Allgemeine Begründung:
Die Kenntnis der jährlich von den einzelnen Kraftfahrzeugarten

und der Gesamtheit der Kraftfahrzeuge im Durchsdrnitt gefahrenen
Kilometer ist für Uberlegungen und Maßnahmen auf den Gebieten
der Verkehrspolitik, der Verkehrssicherheit und der Verkehrswirt-
schaft wesentlidr.

Das gilt zunädlst für die Bekämpfung der Straßenverkehrsunfälle.
Nur mit Hilfe der Zahlen über die Kilometerleistungen können aus
der Unfallstatistik für die einzelnen Fahrzeugarten Erkenntnisse
über die Fahrsidrerheit und über die relative Unfallhäufigkeit ge-
wonnen werden, Unterlagen also, die für Maßnahmen auf dem Ge-
biete des Verkehrsredrts, der Fahrzeugtechnik und der Exekutive,
insbesondere des polizeilidren Vollzugsdienstes, benötigt werden.
Eine Gegenüberstellung der Unfallstatistik mit der Bestandsstatistik
für Kraftfahrzeuge genügt für diese Zwecke nicht, weil die Bestands-
zahlen allein nichts über die tatsädrlidre Beteiligung der einzelnen
Kraftfahrzeugarten im Verkehr aussagen.

- Auch eine Beurteilung der Verkehrsdichte und ihre Scträtzung für
die Zukunlt bedingen, daß nidrt nur die Entwid<lung der Kraftfahr-
zeugbestände verfolgt wird, sondern daß auch entspiechende Zahlenüber die Fahrleistungen zur Verfügung stehen. Angaben über die
Verkehrsdidrte und ihre Voraussdrätzung sind - äbgesehen von
dem Interesse der Kraftfahrzeugindustrie, der Mineralölwirtschaft
usw. - insbesondere für den Straßenbau wichtig, und zwar sortrohlfür den Einsatz der Mittel, die Iür den Ausbau, die Unterhaltungund die Erneuerung der Straßen jeweils zur Verfügung stehen ali
auch für die Planungen auf lange Sidrt.

Nur mit Hilfe statistisdren Materials über die jährlidren Kilo-
meterleistungen der Kraftfahrzeuge können ferner dle Selbstkosten,
die steuerlidre Belastung der Kraftfahrzeuge und des Kraftfahrzeug-
betriebes, die Auswirkungen tarifarisctrer Maßnahmen usw. ridrtlg
gewerLet werden.

Die Ergebnisse der Statistik über die Fahrleistunsen der Kraft.
fahrzeuge werden weiterhin für Fragen der militärisctren und zivi-
Ien Verteidigung von Interesse sein.

Schließlidr sind die Fahrleistungen des Kraftfahrzeugparks auchfür Vergleidre mit dem Ausland wesentlidl. Bisher konnten, insbe-sondere auf dem Gebiet der Verkehrssictrerheit, aus derartigen
Gegenüberstellungen nur sehr bedingte Schlüsse gezogen werd-en,weil vergleidrbare Bezugsgrößen nicht zur Verfügun-g sta-nden.

-- Yu-Sg, der Bedeutung, die der Kenntnis der Fahrleistungen derKraftfahrzeuge beizumessen ist, wurde in den letzten Jahien desöfteren versuctrt, auf Länderebene oder von privater Seite Ermitt-lungen dieser Art anzustellen. Die Methoden waren versctrieden;
bevorzugt-wurde die repräsentative Befragung von Kraftfahrzeug-haltern oder -führern. Für die gesdrilderien Zwed<e genügen die
Ergebnisse dieser Untersucäungen jedocti nicht. In den meisien Fäl_
len-is-t die Repräsentation nid:t aulreidrend oder nicht angemessen.Es läßt sicir vor allem kein Gesamtbild gewinnen, denn entwederfehlen die Angaben für einzelne Fahrzeugärten oder für große Teile
des Bundesgebietes, oder die Berichtszeiten fallen auseinänder oderübersdrneiden sich. Audr haben die untersdtiedlichen Methoden zuerheblidren Abweidrungen iu den Ergebnissen geführt.

Wgnn einwandfreie, vollständige und vergleidrbare Angaben überdie Fahrleistungen von Kraftfahlzeugen bäsdrafft werdän müssen,kann dies nur mittels einer Erhebung im ganzen Bundesgebiet füralle. FahrzeugarteD auf ausreictrend breite-r, repräsentativer Basis
nach einer einheitlidren Methode erreictrt werden.

Bei allen genannten Aufgaben handelt es sidr um Sachgebiete, aufdenen der Bund im Rahmä der Gesetzgebunt oae. ieine. Verwal_tulgszuständigkeit tätig wird. Die Er§ebnisie der geplanten Er_hebung sind- für die genannten Bundesiwedre nictrt länge, ,u "rt_behren. Auch auf internationaler Ebene (ECE, CEMT, N-ATO1 wer_den Zahlen über die Fahrleistungen dei Kraftfahrzeuge dringendgefordert.
Das Bedürfnis nach brauctrbaren statistischen Unterlagen überdie- F-ah_rleistungen der Kraftfahrzeuge ist audl von den- Ländernmehrfach anerkannt worden, vor alläm von der Verkehrsminister_konferenz auf ihrer 31. Sitzung am 7. September 1955 in Kiel. Dievorgesehenen.epräsentationsbasis wird ei erlauben, die wicfrilgsienErgebnisse der Statistik für die einzelnen Bundesländer därzu-

s tell en.
r) Bundesratsdrud(sadre Nr. 21g vom 1g, Dezember 195g (siehe Vorbemer-kung auf S, 145 oben).

Nach der Verordnung soll eine Erhebung über die Fahrleistungen
der Kraftfahrzeuge erstmalig im Jahre 1959 für das Jahr 1958 durö-
geführt werden; es wird notwendig sein, die Erhebung in Abständen
von etwa 5 Jahren zu wiederholen. In den dazwischenliegenden
Jahren können Anhaltspunkte für die allgemeine Entwid<lung im
Bundesgebiet an Hand von Teilerhebungen auf regionaler Ebene
ger,yonnen werden. Die Gesamtkosten der einmaligen Erhebung wer-
den sidr auf etwa 2250O0,- DM belaufen.

Die Beantwortung der im Rahmen der Erhebung an die Kraftfahr-
zeughalter geridrteten Fragen ist freiwillig. Gleiöwohl bedarf diese
Bundesstatistik nadr § 6 Statces einer Redrtsgrundlage in Form die-
ser Verordnung.

Ii. Besondere Begrün dung:
Zu § l:

Die Zahlen über die Fahrleistungen werden von den Fahrzeug-
haltern für den Zeitraum des Jahres 1958 erfragt. Die Erhebung ei-
faßt alle Arten zugelassener Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugan-
hänger mit Ausnahme der Kraftomnibusse und deren Anhängei so-
wie der Zugmasdrinen und deren Anhänger in land- und foritwirt-
sdraftlichen Betrieben. Auf die Erfassung der Fahrleistungen von
Kraltomnibussen kann verzidrtet werden, weil für den größ1en Teilder Kraftomnibusse die erforderlichen Angaben aus anderen Sta-tistiken zur Verfügung stehen. Land- und forstwirtschaftlidr genutzte
Zugmaschinen und ihre Anhänger sind aus der Erhebung heraus-
gelassen '\{orden, weil diese Fahrzeuge in großem und nidrt zu er-
mittelndem Umfang nidrt auf öffentlictrm §traßen fahren. Aus denim a_llgemeinen Teil genannten Gründen ersctreint es zweckmäßig,die Erhebung audt auf die Fahrräder mit Hilfsmotor zu erstre&ei.
Angesichts der in den letzten Jahren sprunghaft gestiegenen Be-
stände an soldren Fahrzeugen und ihres dementsprecirend wactrsen-
den Anteils am Straßenveikehr bliebe die Stati;tik unvollständig,
wenn s-ie die Fahrleistungen dieser Fahrzeugkategorie unberüctsid-tigt ließe.

Insgesamt sollen nidtt mehr als 5 v. H. der Kraftlahrzeuge und
Anhänger in die Erhebung einbezogen werden. Diese Zahl Leziehtsich auf den Gesamtdurdrsdrnitt; bei scirwadr vertretenen Fahrzeug.gruppen wird mit höheren Auswahlsätzen gearbeitet werden müi-
sen, um zutreffende Ergebnisse sicherzustellen.
Zu§2:

Die Vorschrift zählt die Merkmale auf, für die der Kraftfahrzeug_halter Angaben madren soll. Das Erhebungspapier wird einiach gä_halten werden; es wird als Doppelpostlaite versdridrt werdän,
deren anhängender Teil für die Anlwoit benutzt werden kann.

Weitere Merkmale, die für die Auswertung der Angaben über dieJahresfahrleistung von 1958 von Bedeutung iioa, kori.er, ohne daßes einer Befragung der Fahrzeughalter beäarf, unmittelbar aus derKartei des Kraftfahrt-Bundesamtes entnommen werden.

Zu§3:

_ Die Erhebung soll auf freiwillige Auskünfte gestützt werden. Einb-esolderer.Zwang für die Beantwortung, insbeiondere der nactr § 2Nr. 2 und 4 zu stellenden Fragen, ersctrien nictrt angängig, weil d-erBefragte insoweit u. U. allein von seinem Gedädrtnii undliner nadrbestem Wissen vorgenommenen Schätzung abhängig ist.

Zu§4:
Das Kraftfahrt-Bundesamt soll die Statistik erheben und aufbe_reiten, weil die erforderlidren Arbeiten nur unter Benutzung derKartei dieser Behörde durdrgeführt werden können. Die Aufjabendes Statistischen Bundesamtas nactr § 2 Nr. 1 StatGes bleibe-n un_berührt.

Zu§6:
Da das Gesetz über die Statistik für Bundeszwed<e vom 3, Sep-tember 1953 nodl nidlt im Saarland gilt, kann audr die auf diesäsGesetz gestützte Verordnung zunädlst-nicht im Saarland gelten.

Zu§7:

. Die Verordnung muß so redttzpitig in Kraft treten, daß die Frage_karten noch im Jahre 1958 versandt ierden können.Die zeitliche Besdrränkung der Geltungsdauer d.er Verordnung er_gibt sich aus § 6 Abs. 2 Statces.
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Gesetz zur Durchführung einer Straßenverkehrsunfallstatistik (StVUnfG)
Vom 18. Mai 1961 1)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen

§1
Uber Unfälle, bei denen infolge des Fahrverkehrs auf öffentlidren

Wegen und Plätzen Personen getötet oder verletzt oder Sachschäden
verursadrt worden sind, wird eine Bundesstatistik (Straßenver-
kehrsunf allstatistik) geführt.

§2
Für diese Statistik werden folgende Tatbestände erfaßt:

1. bei Unfällen, bei denen Personen getötet oder verletzt oder
Sadrschäden von 500 Deutsche Mark und mehr je Unfa11 ver-
ursacht worden sind,
a) Art, Ort und Zeit des Unfalls,
b) die äm Unfall beteiligten Verkehrsteilnehmer und Ver-

kehrsmittel,
c) die polizeilich festgestellten unmittelbaren Unfallursachen

und die Unfallumstände,
d) die Unfallfolgen;

2. bei allen anderen Unfällen
a) Ort des Unlalls,
b) die am Unfall beteiligten Verkehrsteilnehmer und Ver-

kehrsmittel,
c) die Höhe des entstandenen Sachschadens.

§s
Auskunftspflichtig sind die Polizeidienststellen, deren Beamte den

Unf all aufgenommen haben.

§4
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten

Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. i S. 1)

auch im Land Berlin.

§5
Dieses Gesetz tritt am 1. August 1961 in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Redrte des Bundesra[es sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 18. Mai 1961

Der BundesPräsident
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister f ür Verkehr
Seebohm

Begründung2)

I. Allgemeines
Die bereits vor dem zweiten Weltkrieg auf Grund der Erlasse des

Reichsverkehrsministers vom L August 1935 (Az.: K54540) und vom
2. Dezember 1935 (Az.: K59659) durchgeführte Statistik der Straßen-
verkehrsunfälle wird seit dem Jahre 1948 auf Grund eines Erlasses
der Verwaltung für Verkehr des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
vom 16.August 1948 (Az.: St.B.20-8490) wieder geführt. Entspre-
chend den Vorschriften des § 16 Abs. 1 des Gesetzes über die Sta-
tistik für Bundeszwecl<e (StatGes) vom 3. September 1953 (Bundes-
gesetzbl l S. 1314) erhielt sie ihre Rechtsgrundlage durch die
iVerordnung zur Durchführung einer Straßenverkehrsunfallstatistik«
vom 8. Augüst 1955 (Bundesanzeiger Nr. 153 vom 11' August 1955).
Derzeitig wird sie auf Grund der »Verordnung zur Durdrführung
einer Stiaßenverkehrsunfallstatistik« vom 11. April 1959 (Bundes-
anzeiger Nr.78 vom 24. April 1959) geführt. Diese Verordnung tritt
am 31. Juli 1961 außer Kraft.

Das vorliegende Gesetz soll die ununterbrochene, unveränderte
Fortführung der Straßenverkehrsunfallstatistik sichern.

Die Straßenverkehrsunfallstatistik ist notwendig, um Unterlagen
für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur
Bekämpfung der Straßenverkehrsunfälle zu gewinnen. Diese Unter-
Iagen können auf andere Weise nicht geschaffen werden (vgl. II.
zu § 3).

Die Statistik der Straßenverkehrsunfälle hat in den letzten Jahren
ständig an Bedeutung zugenommen. Die von Jahr zu Jahr gestiege-
nen und noch weiter anwachsenden Kraftlahrzeugbestände und die
damit einhergehende Zunahme der Unfallgefahr, sowie die zu
beobachtende langsame Umsdrichtung in der Verkehrsstruktur
(Ubergang vom Zweirad auf Vierradfahrzeuge) zwingen auch in
Zukunft dazu, die Ursachen und die Begleitumstände laufend sta-
tistisctr zu erfassen und auszuwerten,um alle denkbaren,geeigneten
Gegenmaßnahmen treffen zu können. Allein im Jahre 1959 waren
im Bundesgebiet (ohne Berlin [West]) mehr als 1,5 Mio Verkehrs-
teilnehmer an Straßenverkehrsunfällen mit Personen- oder Sach-
sdräden beteiligt (darunter rund 1,2 Mio Kraftf ahrzeuge, rund
180000 Mopeds und Fahrräder und rund 84000 Fußgänger).

Bei diesen Unfällen wurden 13539 Mensdren getötet, 143000
schwer und 261 000 leicht verletzt.

Nachdem die in der Nachkriegszeit gewonnenen Erfahrungen mit
der Erhebungsmethode für die Straßenverkehrsunfallstatistik sich
über einen ausreidtend langen Zeitraum erstred(en, kann nunmehr
im Interesse der Verwaltungsvereinfachung eine gesetzliche Grund-
lage für diese Statistik vorgesehen werden. Der ErIaß einet neuen
Redrtsverordnung auf Grund des § 6 Abs.2 Statces scheidet aber
auch aus, weil nach den Ermittlungen des Statistischen Bundesamtes
die voraussichtlichen Kosten der Erhebung ohne die Kosten für die
Veröffentlichung den im StatGes als Höchstgrenze für den Erlaß

) BGBI. I vom 31. Mai 1961 S.606. - ') Bundestagsdrudrsache Nr.2310
vom 10. Dezember 1960 (siehe Vorbemerkung auf S. 145 oben).

einer Rechtsverordnung vorgesehenen Betrag von jährlich
500 000 DM überschreitet.

Die in dem Gesetz vorgesehene Regelung entspricht in materieller
Hinsicht der derzeitigen Rechtsverordnung. Die abweichenden For-
mulierungen, insbesondere im § 2 Nr' 2, dienen lediglidr der Klar-
stellung.

Die Durchführung der Straßenverkehrsunfallstatistik kostet nach
dem gegenwärtigen Stand bei Bund und Länder einschließlith
Berlini [West) jihriidr 934000DM. Davon entfallen auf den Bund
112000DM, auf die Länder 822000DM. Die Länderkosten setzen
sich aus 667000DM Personalkosten und 155000DM Sadrkosten zu-
sammen. Da es sich um eine bereits laufende Statistik handelt,
deren Kosten in den Haushaltsplänen schon berücksichtigt sind,
werden keine neuen Mittel benötigt.

II. Besonderes
Zu§l

Diese Vorschrift begrenzt den Anwendungsbereidl des Gesetzes
und gibt eine Begriffsbestimmung der statistisch zu erfassenden
Unfä11e,

Zu§2
Es ist vorgesehen, die Zahl der zu erfassenden Tatbestandsmerk-

male auf diö dringend notwendigen Angaben zu beschränken, die
eine hinreichende Analyse der Unfallvorgänge ermöglidlen Ein-
gehend müssen in erster Linie die sdlweren Unfälle erfaßt werden,
während für die Darstellung der Bagatellunfälle eine zahlenmäßige
Erfassung der am Unfall beteiligten Verkehrsteilnehmer und Ver-
kehrsmitiel - 

jeweils mit Angabe der Ortslage und der Höhe des
entstandenen Sachschadens - ausreichend ist.

Zu§3
Die von der Statistik zu erfassenden UnfäIle und die Tatbestands-

rnerkmale der Unfälle sollen wie bisher von den Polizeidienststelien
ermittelt und gemeldet werden. Es ist sichergestellt,daß denPolizei-
dienststellen durch die statistisdxe Erfassung keine Mehrarbeit ent-
steht. Während früher für jeden Unfall ein besonderes statistisdtes
Meldeblatt ausgefüllt werden mußte, werden jetzt die statistischen
Angaben in allen Bundesländern aus den Durdrsdrlägen der polizei-
lichen Unfallanzeigen und -meldungen entnommen.

Zu§4
Die Straßenverkehrsunfallstatistik soll wie bisher auctr im Land

Berlin durchgeführt werden.

Zu§5
Das Gesetz muß am 1. August 1961 in Kraft treten, um eine un-

unterbrochene statistische Erfassung der Straßenverkehrsunfälle
audr nach Ablauf der Geltungsdauer der Rechtsgrundlage vom
11. April 1959 am 31. Juli 1961 zu ermöglichen.
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Gesetz
zur Anderung des Gesetzes zur Durchführung einer Straßenverkehrsunlallstatistik 1)

Vom 20. September 19652)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Gesetz zur Durchführung einer Straßenverkehrsunfallstatistik
vom 18. IUai 1961 (Bundesgesetzblatt I S.606) wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 2 erhält folgende Fassungr

,§2
Für diese Statistik werden folgende Tatbestände erfaßt:

1. bei Unfällen, bei denen Personen getötet oder verletzt oder
Sachsdräden von 1 000 Deutsche Mark und mehr bei mindestens
einem der Beteiligten verursacht worden sind,

a) Art, Ort und Zeit des Unfalls,
b) die am Unfall beteiligten Verkehrsteilnehmer und Ver-

kehrsmittel,
c) die polizeilich lestgestellten unmittelbaren Unfall-

ursachen und die Untallumstände,
d1 die Unfallfolgen;

2. bei allen anderen Unfällen,
a) Ort des Unfalls,
b) die am Unfall beteiligten Verkehrsteilnehmer und Ver'

kehrsmittel,
c) die Höhe des entstandenen Sachschadens.«

2. Nach § 2 wird folgender § 2a eingeiügt:
»§ 2a

Soweit nach den örtlichen Gegebenheiten kein Bedürfnis be-
steht, die Unfälle nad:r § 2 Nr. 2 mit den Tatbeständen nadr

den Budrstaben a bis c zu erfassen, können die Landesregie-
rungen oder die von ihnen bestimmten Stellen durdr Redrts-
verordnung für den Bereich ihres Landes oder für Teile davon
anordnen, daß diese Unfälle nur zahlenmäßig erfaßt werden
oder daß bei der zahlenniäßigen Erfassung die Angaben nadt
den Buchstaben a bis c teilweise entfallen können,«

Artikel 2

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § l3 Abs. I des Dritten Uber-
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nadr der Verkündung in Kraft

Die verfassungsmäßigen Redrte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 20. September 1965

Der Bundespräsident
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister für Verkehr
Seebohm

Begründungs)

I. Allgemeines

Die Statistik der Straßenverkehrsunfälle wird z. Z. aul Grund
des »Gesetzes zur Durdrführung einer Straßenverkehrsunfallstatistik
(StVUnfG)« vom 18. Mai 1961 (Bundesgesetzbl. I S.606) geführt.
Eine Straßenverkehrsunfallstatistik ist notwendig, um Unterlagen
für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssidrerheit und zur
Bekämpfung der Straßenverkehrsunfälle zu gewinnen. Diese Unter-
lagen können auf andere Weise nicht gesctraffen werden. Die durch
die Zunahme des Straßenverkehrs bedingte Uberlastung der Polizei
zwingt jedoch dazu, nach Mitteln und Wegen zu sudren, um die bei
der Aufnahme der Straßenverkehrsunfä1le tätigen Beamten mög-
lichst weitgehend zu entlasten. Die Sedrste Gemeinsame Verkehrs-
sicherheitskonferenz hatte daher am 4. Mai 1961 besdrlossen: »Die
Polizei sollte durch vom Straßenverkehrssicherheitsausschuß vor-
zuschlagende einheitlidre Richtlinien bei der Erfassung von Bagatell-
unfällen entlastet werden.n Dieser Zielsetzung dient dieses Gesetz.

Es handelt sldr um eine laufende Statistik. Die Kosten sind in den
Haushaltsplänen des Bundes und der Länder bereits berüd<sidrtigt.

II. Besonderes

Zu Artikel I Nr. 1

Die neue Fassung des § 2 Nr. 1 schränkt die Anwendung dieser
Vorschrift auf solche Fä]le ein, bei denen der Sachschaden bei min-
destens einem der Beteiligten 1 000,- DM (statt bisher 500,- DM
bei allen Unfallbeteiligten gemeinsam) erreicht. Dadurdr wird die

1) Andert BGBI. III 9280 1. - ') BGBI. I vom 29. September 1961 S. 1437. -3) Bundestagsdrucksache Nr, 3293 vom 12. April 1965 (siehe Vorbemerkung
auf S. 145 oben).

Zahl der Unfälle, bei denen die vollständigen Angaben nadt § 2
Nr. I zu erfassen sind, sehr wesentlich eingesdlränkt.

Zu Artikel I Nr. 2

Der neu in das Gesetz einzuführende § 2 a ermächtigt die Länder,
darüber hinaus die Anwendung des § 2 Nr. 2 äuf Sadrschadens-
unfälle unterhalb der angegebenen Grenze ganz oder teilweise aus-
zusdrließen; die zahlenmäßige Erfassung dieser Unfälle soll jedodt
in jedem Falle gewahrt bleiben. Die Regelung in §2a läßt also die
Möglichkeit offen, daß die Länder, die - über die allgemeinen Be-
dürfnisse der Bundesstatistik hinaus - nach wie vor auf möglidrst
genaue Kenntnis über Umstände und Ursadren aller Sadtsdtadens-
unfälle Wert legen, die Angaben nach § 2 Nr. 2 erhalten können.
Dieses Anliegen erscheint beredltigt, da ein Teil der Länder mit
Recht darauf hinweist, daß - 

je nadr der örtlidren Lage - der Aus-
sagewert der aui Ebene der Länder, Städte und Gemeinden erstellten
Unfallstatistiken und die Durdrführung der örtlichen Erfassung der
Straßenverkehrsunfälle nactr den Ridrtlinien vom 4. Mai 1957 (vgl.
Verkehrsblatt S.231) qefährdet werden könnte, wenn eine sehr be-
trächtlidre Zahl von Sadrschadensunfällen nidrt mehr erfaßt wird.

Zu Artikel 2

Die Anderung des Gesetzes soll aurh die bisher sdron im Land
Berlin nach Maßgabe des Gesetzes geführte Straßenverkehrsunfall-
statistik erfassen.

Zu Artikel 3

Das Gesetz soll möglidrst bald in Kraft treten, da die Entlastung
der Verkehrspolizei dringlich ist.
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Gesetz über die Statistik des Sdriffs- und Güterverkehrs aui den Binnenwasserstraßen
und die Fortschrelbung des Schiffsbestandes der Binnenflotte

Vom 26. Juli 19571)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende
Gesetz beschlossen:

Abschnitt I

Die Statistik des Schiffs- und Güterverkehrs auf den
BinnenwasserstraßeD

§1
Uber den Schiffs- und Güterverkehr auf den Binnenwasserstraßen

wird eine Bundesstatistik durchgeführt.

§2
(1) Die Statistik des Schiffs- und Güterverkehrs auf den Binnen-

wasserstraßen erfaßt

1. an den Grenzzollstellen und an den Ubergangsstellen zur
sowjetischen Besatzunqszone den Ein- und Ausgang von
Schiffen sowie die von ihnen beförderten Güter,

2. in Häfen und an sonstigen Lade- und Lösdrplätzen die An-
kunft und Abfahrt von Schiffen sowie die von ihnen ein-,
aus- und umgeladenen Güter,

3. außerhalb der Lade- und Löschplätze die Ankunft und Ab'
fahrt von Schiffen, die Güter ein-, aus- oder umladen, sowie
die von ihnen umgeschlagenen Güter,

4. an Schleusen die Durchfahrt von Schiffen und die von ihnen
beförderten Güter.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den Floßverkehr.

(3) Von der Erlassung nadr den Absätzen 1 und 2 sind ausge-
nommen

1, die Schiffe und Güter, die ankommen und abgehen
a) in den Häfen Lübeck, Hamburg, Bremen und Haren,
b) in den Fläfen und sonstigen Lade- und Löschplätzen see-

wärts der Linie, welche die im Buchstaben a genannten
Orte verbindet,

sofern sie auf ihrer Fahrt die Grenzen der Seefahrt im
Sinne des § 1 der Dritten Durchführungsverordnung zum
Flaggenrechtsgesetz vom 3. August 1951 (BundesgeseLzbl. II
S. 155) überschreiten;

2. Leichterungen;
3. die Ankunft, Abfahrt und Durchfahrt von Schiffen, die aus-

schließlich als Schleppkraft oder anderen Zwecten als
denen des Güterverkehrs dienen;

4. die Ankunft und Abfahrt von Schiffen und Flößen in Häfen,
wenn diese aussdrließlich als Schutz- und Sicherheitshäfen
angelaulcn werden.

§3
(1) Die in § 2 aufgeführten Tatbestände werden nach folgenden

Merkmalen erfaßt:

1. Für das Schiff
nadr
Namen und Wohnort des Schiffsführers,
Bezeichnung des Schiff es,
Register- oder Heimatstaat des Schiffes,
Schiffsgattung,
Eichtonnen,
Maschinenleistung in effektiven Pferdestärken;

2. für die Fahrt
nach
Verkehrsrich tung,
benutzten Schif fahrtswegen,
Ankunfts-, Abgangs- oder Durchgangstag;

3. für die Güter
nach
Art,
Bruttogewicht,
Ein-, Aus- oder Umladeort, an den Auslandsgrenzen auch
nach Herkunfts- oder Bestimmungsländern,
Art des Antransports bei der Einladung,
Art des Abtransports bei der Ausladung.

,1 nCnr. Ii ** z. Auqust 1957 S. ?42,

(2) Der Floßverkehr (§ 2 Abs.2) wird nach den in Absatz 1 Nr.2
genannlen sowie folgenden Merkmalen erfaßt:

Namen und Wohnort des Floßführers,
Gewicht des Floßes,
Ort der Zusammensetzung oder der Auflösung des Floßes,
an den Auslandsgrenzen auch nach Herkunfts- oder Be-
s Limmungsländern.

§4
Auskunftspflichtig nach § 10 des Gesetzes über die Statistik für

Bundeszwecke vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314)
sind die Schiffs- oder Floßführer sowie die Frachtführer oder Ver-
frach ter.

§s
(1) Statistische Meldestellen sind für die Erfassung

1. der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 genannten Tatbestände
a) an den Auslandsgrenzen die Zollstellen,
b) an den Uberqangsstellen von Berlin (West) zur sowje-

tischen Besatzungszone die zuständigen Behörden der
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung in Verbindung mit
den Grenzkontrollstellen (W),

c) an den sonstigen Ubergangsstellen zur sowjetischen Be-
satzungszone die Behörden der Wasser- und Schiffahrts-
verwaltung des Bundes;

2. der in § 2 Abs. 1 Nr.2 genannten Tatbestände
a) in öffentlichen Häfen und an sonstigen öffentlichen Lade-

und Löschplätzen die örtlich zuständigen Verwaltungs-
behörden,

b) in privaten Häfen und an sonstigen privaten Lade- und
Löschplätzen die Besitzer ;

' 3. der in § 2 Abs. 1 Nr, 3 genannten Tatbestände
a) die Behörden der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung

des Bundes oder die entsprechenden Behörden der Län-
der, sofern ihre Genehmigung zum Laden, Löschen oder
Umladen außerhalb eines Lade- oder Löschplatzes erfor-
derlich ist,

b) die für die Umschlagstelle zuständige Gemeindebehörde,
sofern eine Genehmigung nach Buchstabe a nicht erfor-
derlictr ist;

4. der in § 2 Abs. 1 Nr. 4 genannten Tatbestände
die Behörden der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des
Bundes.

(2) Die Meldestellen sollen die Erhebungsvordrucke auf ihre voll-
ständige Ausfüllung überprüfen.

§6
Die Angaben über den Versand und Empfang der einzelnen Ver-

kehrsbezirke, die tonnenkilometrischen Leistungen und den Schiffs-
verkehr werden vom Statistisöen Bundesamt aufbereitet.

Die Forrschreib,,, :: ;T;:: J.". der Binnennotte

§7
Der auf Grund statistischer Erhebungen jeweils ermittelte Schiffs-

bestand wird laufend durch Fortschreibung berichtigt und ergänzt.
Die Fortschreibung wird vom Bundesminister für Verkehr oder von
den von ihm bestimmten Stellen durchgeführt.

§8
Für die Fortschreibung werden die dem Erwerb dienenden Bin-

nensctriffe (einschließlich der lVerkschiffe, Haf enschlffe und Fähren),
1. deren Tragfähigkeit mehr als 10 t beträgt oder
2. die eine eigene Antriebsanlage von rvenigstens 50 effektiven

Pferdestärken Maschinenleistung haben oder

3. die Fahrgastschiffe, Tankschiffe, Schlepper oder Stoßboote sind,
nach Eigentums-, Art-, Verwendungs- und Baumerkmalen erfaßt.

§s
(1) Auskunftspflichtig nach § l0 des Gesetzes über die Statistik

für Bundeszwecke sind die Schiffseigentümer und ihre nach § 4
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Abs.3 der Schiffsregisterordnung in der Fassung vom 26. Mai 1951
(Bundesgesetzbl. I S. 360) bestellten Vertreter.

(2) Die Auskunftspflichtigen haben dem Bundesminister für Ver-
kehr oder den von ihm bestimmten Stellen durch Ausfüllung amt-
licher Vordrucke ohne besondere Aufforderung Angaben über die
in § I genannten Merkmale der dort erfaßten Binnenschiffe zu
machen,

1. wenn die Merkmale sich ändern,

2. wenn ein neu erbautes Binnensdriff in Dienst gestellt wird,
wenn ein Binnenschiff untergeht und als endgültig verloren
anzusehen ist oder wenn es ausbesserungsunfähig wird,

3. wenn ein Binnenschiff seinen Heimatort verändert oder
wenn es diesen im Geltungsbereidr dieses Gesetzes erhält
oder aufgibt.

§10
Die Amtsgerichte, bei denen ein Binnenschiffsregister geführt

wird, haben Tatsachen, die nach § 12 und § 17 Abs. 1 und 4 der
Schiffsregisterordnung zum Binnenschiffsregister angemeldet wer-
den, dem Bundesminister für Verkehr mitzuteilen, soweit diese Tat-
sachen nach § 8 erfaßt werden.

Abschnitt III
Schlußbestimmungen

§ 11

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin.

§12
Dieses Gesetz gilt nidrt im Saarland.

§13
Dieses Gesetz tritt am l. September 1957 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 26. Juli 1957

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
B1ücher

Der Bundesminister f ür Verkehr
Seebohm

Begründungl)

Nadr § 16 Abs. 1 Statces können die laufenden Statistiken des
Bundes vier Jahre nach Inkralttreten des StatGes, d. h. nadr dem
25. September 1957, nicht mehr als Bundesstatistiken durchgeführt
werden, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt neue Rechtsgrundlagen
geschaffen worden sind. Die Binnensdriffahrtsstatistiken werden
z. Z. erhoben auf Grund der Bekanntmachungen des Bundesrates
vom 5. Dezember 1907 (Zentralblatt für das Deutsche Reich S.590)
und vom 25. Juni 1908 (Zentralblatt für das Deutsche Reich S. 269).
Auf die Weiterführung der bisherigen Binnenschiffahrtstatistiken
kann nicht verzichtet werden. Sie vermitteln einen Uberblick über
die Verkehrsbedeutung der einzelnen HäIen, der Sdrleusen und der
Grenzstellen, den Ablauf und den Umfang des Güterverkehrs auf
den Binnenwasserstraßen nach den Verkehrsbeziehungen, den An-
teil der deutschen und fremden Schiffe am jeweiligen Verkehrsauf-
kommen, die tonnenkilometrischen Leistungen sowie die Umladun-
gen von und zu den Binnenwasserstraßen und schließlich die Struk-
tur des Schiffsbestandes der Binnenflotte.

Die Ergebnisse der Statistik sind die Grundlage für verkehrspoli-
tisdre Entscheidungen des Bundes und der Länder, wie z. B. den Neu-
bau und Ausbau von Wasserstraßen und Häfen, die Bildung von
Tarifen für die Binnenschiffahrt und die mit ihr im Wettbewerb ste-
henden Verkehrsträger, die Festsetzung der Schiffahrtabgaben auf
den abgabepflichtigen Wasserstraßen, die Steuerung des Neu- und
Umbaues von Binnenschiffen durdr Kredite aus öffentlichen Mitteln
und durch steuerlictre Maßnahmen. Zuverlässige statistische Unter-
lagen über aile widltigenVerkehrsvorgänge sind weiter dieVoraus-
setzung für erfolgreidre Verhandlungen auf internationaler Ebene,
wie z.B. im Rahmen der europäisdren Verkehrsministerkonferenz,
der Montanunion, der Wirtschaftskommission für Europa, der Zen-
tralkommission für die Rheinschiffahrt und von Handelsvertragsver-
handlungen. Darüber hinaus ist die Bundesrepublik - ebenso wie
andere schiffahrttreibende Staaten - als Mitglied internationaler
Organisationen verpflidrtet, diesen statistisdre Unterlagen zur Ver-
lügung zu stellen.

Aber niöt nur die für die Verkehrspolitik verantwortlichen Be-
hörden, sonclern auch die Unternehmen und Verbände der Binnen-
schiffahrt sowie die Schiffswerften sind auf die Ergebniise der Bin-
nenschiflahrtstatistiken für ihre wirtschaftlichen und finanziellen
Uberlegungen angewiesen.

Aus diesen Gründen müssen die Binnenschiffahrtstatistiken im
bisherigen Umfang fortgeführt und ihre Rechtsgrundlagen dem
StatGes angepaßt werden. Hierfür reicht eine Rechtsverordnung
naö § 6 Abs.2 StatGes nicht aus, weil die jährlichen Kosten dieser
Statistiken 500000DM übersclreiten und die Geltungsdauer einer
solchen Rechtsverordnung mit 3 Jahren zu kurz ist. Es ist daher das
vorliegende Gesetz erforder.lidr.

Zum ersten Abschnitt
Zu§1

Die Vorschrift ordnet gemäß § 6 Abs. 1 StatGes die Erhebung
einer Bundesstatistik über den Schiffs- und Güterverkehr auf Bin-
nenwasserstraßen an.

Zu§2
Die Bestimmung hat ihr Vorbild in § 1 der Bekanntmachung des

Bundesrates vom 25. Juni 1908 (mit späteren Anderungen). Absatz 1

führt die einzelnen Tatbestände der Sdriffs- und Güterbewegungen
auf, die von der Statistik zu erfassen sind. Hierbei ist es gleichgül-

r) Bundestagsdrucksache Nr. 2924 vom 28. November 1956 (siehe Vor-
bemerkung auf S. 145 oben).

tig, ob es sidr um gewerblichen Verkehr oder um Werkverkehr
handelt. Im Verwaltungswege wird bestimmt, in welchen Häfen, an
welchen sonstigen Lade- und Lösdrplätzen und an welchen Sdrleu-
sen die Schiffs- und Güterbewegungen zu erfassen sind.

Der Floßverkehr ist wegen seiner besonderen Natur in Absatz 2
besonders erwähnt.

Absatz 3 enthält diejenigen Tatbestände, die von der Erfassung
nach Absatz 1 und 2 auszunehmen sind. Es handelt sich in Nr. 1 um
die Abgrenzung gegenüber dem Seeverkehr, die ebenso wie in der
Bekanntmachung des Bundesrates vom 25. Juni 1908 in Verbindung
mit der Bekanntmachung vom 27. Juni 1907 (Zentralblatt für das
Deutsche Reidr S. 371) geregelt wird. In Nr. 2 werden wie bisher
Leichterungen ausgenommen. Nach Nr.3 bleiben die Bewegungen
bestimmter Schiffe unberüd<sidrtigt, von denen die ausschließlidr
als Schleppkraft verwendeten besonders genannt sind. Zu den
Schiffen, die anderen Zwecken als denen der Güterbeförderung die-
nen, gehören Fahrgastschiffe, Hoheitsfahrzeuge, Sport- und Fisdre-
reifahrzeuge. Nr,4 enthält eine Ausnahme für Schutz- und Sidrer-
heitshäfen.

Zu§3
Die Bestimmung führt die Einzelmerkmale auf, in weldre die nadr

§ 2 Abs. 1 und 2 zu erfassenden Tatbestände zu untergliedern sind.

Zu§4
Die Vorschrift bestimmt im Hinblid< auf § 7 Abs. 1 StatGes den

Kreis der befragten Personen. Die Auskunft wird durch Ausfüllung
amLlicher Fragebogen nach § 10 Abs. 2 StatGes erteilt. Die Erfüllung
der Auskunftspflicht durch eine der genannten Personen befreit
auch die übrigen. Die Verletzung der Auskunftspflidrt wird nadr
den §§ 14 und 15 Statces geahndet.

Zu§5
Die Vorsdrrift bestimmt gemäß § 11 Statces die Stellen, weldre

die Erhebung durchzuführen haben (statistisdre Meldestellen - Ab-
satz 1). Die statistischen Meldestelien sind nidrt selbst auskunfts-
pflichtig im Sinne des § 10 StatGes; ihre Mitwirkung besdrränkt sich
nach Absatz 2 auf die Sorge für die vollständige Ausfüllung der
Vordrucke. Hierzu gehören die Aushändigung der Erhebungsvor-
drucke an die Befragten und die Durchsictrt der ausgefüllten Vor-
drucke mit dem Ziel, die Befragten zu sachgemäßen Antworten zu
veranlassen. Statistisöe Meldestellen können Bundesbehörden
(Grenzzollstellen, Behörden der bundeseigenen Wasser- und Sdriff-
fahrtsverwaltung), Behörden der Länder einsdrließlidr des Landes
Berlin (an den nidrt bundeseigenen Wasserstraßen sowie an den
Ubergangsstellen zwisdren Berlin [West] und der sowjetisdren Be-
satzungszone), Kommunalbehörden (Hafenverwaltungen, Gemein-
den) oder private Besitzer von Häfen oder sonstigen Lade- und
Lösdrplätzen sein.

Zu§6
Im Hinblidr auf § 2 Nr. 2 StatGes wird bestimmt, weldre Angaben

das Statistische Bundesamt aufzubereiten hat. Die nidtt genannten
Angaben werden von den Statistisöen Landesämtern aufbereitet.

Zum zweiten Abschnitt
Der zweite Abschnitt behandelt die Statistik des Schiffsbestandes

der Binnenflotte, ohne indessen die nadr der Bekanntmachung des
Bundesrates vom 5. Dezember 1907 worgesehene Haupterhebung in



Abständen von 5 Jahren zu übernehmen. Der Entwurf geht vielmehr
von dem bereits bekannten und beim Bundesminister für Verkehr
karteimäßig erfaßten Schiffsbestand aus, der lediglich durch Fort-
schreibung auf dem laufenden zu halten ist. Haupterhebungen in
regelmäßigen Abständen werden hierdurdr voraussichtlich erübrigt.
Sie können im Bedarfsfalle durch eine Rechtsverordnung nach § 6Abs.2 StatGes angeordnet werden. Die Fortschreibung hingegen
muß gesetzlich geregelt werden, weil sie nicht an die 3jährige Gel-
tungsdauer einer Verordnung nach § 6 Abs.2 StatGes gebunden
werden kann. Im Gegensatz zur Statistik des Schiffs- und Güterver-
kehrs wird die Bestandsstatistik als Ressortstatistik im Sinne des
§ 9 Abs.2 StatGes geführt.

Zu§7
Satz 1 weist auf die Gesamtzählung der Binnensdriffe hin, die die

Grundlage der Fortschreibung bildet. Die gesetzliche Anordnung
der Fortschreibung als Ressortstatistik in Satz 2 madrt das Verfah-
ren nach § 9 Abs. 2 Statces überflüssig.

Zu§8
Die Vorschrift bestimmt, welche Binnenschiffe bei der Fortschrei-

bung erfaßt werden und nach welchen Merkmalen die Fortschrei-
bung erfolgt. Als untere Grenze ist in Nr. 1 und 2 die Eintragungs-
fähigkeit nadr der Schiffsregisterordnung gewählt.

Zu§9
Die Vorschrift bestimmt den Kreis der auskunftspflichtigen Per-

sonen (Absatz 1) und die Tatbestände, die die Auskunftspflidrt be-
gründen (Absatz 2).

Zu§10
Die Schiffsregistergerichte teilen sdron jetzt die Neueintragungen

nach § 12 der Schiffsregisterordnung und der na& § 17 Abs. 1 und 4
der Schiffsregisterordnung eingetragenen Veränderungen dem Bun-
desminister für Verkehr mit. Dieses Verfahren wird nunmehr ge-
setzlich festgelegt.

Gesetz über die Statistik der Seeschifiahrt
Vom 26. JuIi 19571)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende
Gesetz beschlossen:

Erster Abschnitt
Allgemeines

§1
Die Statistik der Seeschiffahrt wird als Bundesstatistik durdrge-

führt. Sie umfaßt
1. die Seeschiffsbestandsstatistik,
2. die Seemannsstatistik,
3. die Seeverkehrsstatistik,
4. die Seeunfallstatistik.

§2
Die Erhebung und Aufbereitung der Staiistik der Seeschiffahrt

sind, soweit nicht dieses Gesetz etwas anderes bestimmt oder zu-
läßt, Aufgaben des Statistischen Bundesamtes; die Vorschrift des
§ 9 Abs.2 des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke vom
3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314) bleibt unberührt.

Zweiter Abschnitt
Seeschiff sbestandsstalistik

§3
Die Seeschiffsbestandsstatistik erfaßt Seeschiffe und Seeschiffsbau-

werke mit einem Raumgehalt von mehr als 50 cbm (17,65 BRT) nach
Eigentums-, Unterscheidungs-, Verwendungs- und Baumerkmalen
unter f olgenden Voraussetzungen :

1. die Seeschiffe, die nach Maßgabe des Flaggenrechtsgesetzes
vom 8. Februar 1951 (Bundesgesetzbl. I S.79) die Bundesflagge
führen,

2. die Seeschiffsbauwerke, deren Besteller ihren Wohnsitz oder
Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben.

Bei Seeschiffsbauwerken sind als Unterscheidungsmerkmale die
Bauwerft und die Baunummer anzugeben.

§4
(1) Auskunftspflichtig nach § 10 des Gesetzes über die Statistik

für Bundeszwecke sind
1. für die Erfassung der Seeschiffe die Eigentümer sowie die

nadr § 4 Abs.3 der Sdeiffsregisterordnung in der Fassung
vom 26. Mai 1951 ( Bundesgesetzbl. I S. 360) bestimmten
Vertreter,

2. für die Erfassung der Seeschiffsbauwerke die Besteller.
(2) Dem Bundesminister für Verkehr haben ohne besondere Auf-

forderung zu melden
1. die Auskunftspflichtigen nach Absatz 1 Nr.1, sobald der

Bestand an fahrfähigen Seeschiffen oder die Merkmale
eines Seeschiffs im Sinne des § 3 sich ändern,

2. die Auskunftspflidrtigen nach Absatz 1 Nr.2, sobald ein
Bauauftrag erteilt worden ist.

§5
Die Amtsgerichte, bei denen ein Seeschiffsregister geführt wird,

haben Tatsachen, die nach §§ 11 und 17 der Schiffsregisterordnung
zum Seeschiffsregister angemeldet werden, dem Bundesminister für
Verkehr mitzuteilen, soweit diese Tatsachen nach § 3 erfaßt werden.

§6
(1) Einzelangaben zur Seeschiffsbestandsstatistik dürfen an die

fachlich zuständigen obersten Behörden des Bundes sowie des Lan-
des, in welchem der Heimathafen oder Bauort liegt, weitergeleitet
werden.

(2) Einzelangaben über die erfaßten Seeschiffe dürfen in dem vom
Bundesminister für Verkehr herausgegebenen Handbuch für die
deutsche Handelsschiffahrt sowie in der »Amtlichen Liste der Schiffe
mit Unterscheidungssignalen der Bundesrepublik Deutschland« ver-
öffentlicht werden.

Dritter Abschnitt
Seemannsstatistik

§7
Die Seemannsstatistik erfaßt die Besatzungsmitglieder der See-

schiffe unter der Bundesflagge sowie die sonstigen an Bord tätigen
Personen nach ihren Personenstands-, Berufs- und Tätigkeitsmerk-
malen.

§8
(1) Die Erhebung der Seemannsstatistik obliegt den Seemanns-

ämtern. Die Aufbereitung obliegt der See-Berufsgenossenschaft in
I{amburg.

(2) Die See-Berufsgenossenschaft ist berechtigt, Einzelangaben für
ihre eigenen Aufgaben zu verwenden.

§e
Auskunftspflichtig nach § 10 des Gesetzes über die Statistik für

Bundeszwedre sind die in § 7 bezeichneten Personen. Die See-
mannsämter füllen gelegentlich der Musterungsverhandlungen die
Erhebungsvordrucke aus und übersenden sie an die See-Berufs-
genossenschaft.

Vierter Abschnitt
Seeverkehrsstatistik

§10
(l) Die Seefahrtsstatistik erfaßt

f . in den Häfen Lübeck, Hamburg, Bremen und Haren sowie
in den Häfen, Lade- und Löschplätzen seewärts der diese
Häfen verbindenden Linie
a) die angekommenen und abgegangenen Handelssdriffe,

wenn sie auf der vorangegangenen oder nadrfolgenden
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Fahrt die Grenze der Seefahrt (§ 1 der Dritten Durch-
führungsverordnung zum Flaggenrechtsgesetz vom
3. August 1951 - Bundesgesetzbl. II S. 155) überschritten
haben oder überschreiten wcrden,

b) deren Fahrtweg,
c) deren ein- oder ausgesctliffte Fahrgäste, soweit sie nidtt

im Trajektverkehr oder im innerdeutschen Personenver-
kehr über See befördert worden sind,

d) deren ein- oder ausgeladene Güter;
2. amNord-Ostsee-Kanal

die den Kanal befahrenden Fahrzeuge, deren Fahrtweg so-
wie die von ihnen beförderten Güter;

3. vom Seeverkehr zwisdten Häien außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes
a) die von Verfrachtern, welche ihren Wohnsitz oder Sitz

im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben, verwendeten
Handelsschiffe sowie die mit ihnen beförderten Personen
und Güter,

b) die Handelsschiffe, welche die Bundesfiagge führen und
an Verfrachter mit Sitz oder Wohnsitz außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes verchartert worden
sind.

(2) Handelsschiffe im Sinne des Absatzes 1 sind die dem Erwerb
durdr Seefahrt dienenden Schiffe mit Ausnahme der Fisdrerei-, Bag-
ger-, Montage- und Bergungsfahrzeuge sowie der Schiffe ohne festes
Ded< mit einem Raumgehalt von weniger als 10 BRT.

§ 11

(1) Bei einem Tatbestand nadr § 10 Abs. 1 Nr. 1 werden erfaßt
1. das Handelsschiff

nach Namen, Heimathafen, Unterscheidungssignal, Flagge,
Hauptmerkmalen, Namen des Reeders oder Ausrüsters,
Einsatzar t;

2. der Fahrtweg
nach Herkunfts- und Bestimmungshafen, angelaufenen Zwi-
schenhäfen;

3. die Fahrgäste
nach Namen, Geburtstag, Gesdrlecht, Staatsangehörigkeit,
Land dcs letzten Aufenthalts, Reiseziel, Einschiffungs- und
Ausschiffungshafen;

4. die Güter
nach Art, Bruttogewidrt, Verpad<ung, Ein- und Auslade-
hafen.

(2) Bei einem Tatbestand nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 werden erfaßt
1. das Fahrzeug

nach Namen, Heimathafen, Unterscheidungssignal, Flagge,
I{auptmerkmalen, Tiefgang, Namen des Reeders oder Aus-
rüsters, Einsatzart;

2. der Fahrtweg
nach Herkunfts- nnd Bestimmungshafen;

3. die Güter
nach Art und Bruttogewicht.

(3) Bei einem Tatbestand nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 werden erfaßt
1. das Handelsschiff

nach Namen, Heimathafen, Unterscheidungssignal, Flagge,
Namen des Reeders oder Ausrüsters, Einsatzart;

2. im Falle des § 10 Abs. 1 Nr. 3 Buctrstabe a

a) die Fahrgäste
nach Zahl der beförderten Personen sowie deren Ein-
schiffungs- und Ausschiffungshafen,

b) die Güter
nach Gütergruppen, Bruttogewicht, Ein- und Auslade-
verkehrsbezirk;

3. im Falle des § 10 Abs. I Nr.3 Buchstabe b
das Land, in dem der Charterer seinen Sitz oder Wohnsitz
hat, die Dauer der Vercharterung sowie das vereinbarte
Fahrtgebiet.

§12
Auskunftspflichtig nach § 10 des Gesetzes über die Statistik für

Bundeszwecke sind
f. in den Fällen des § 10 Abs.1 Nr.1 die Verfradrter, deren Ver-

treter und die Schiffsführer; sie haben für jede Fahrt das Ein-
laufen eines Schiffes unverzüglich, das Auslaufen rechtzeitig
vorher der Meldestelle zu melden und dabei die Fahrgastliste
und das Ladungsverzeichnis abzugeben;

2. in den Fällen des § 10 Abs. 1 Nr. 2 die F.rhrzeugführer; sie
haben die erforderlichen Angaben für jede Fahrt bei der
Meldestelle zu machen;

3. in den Fällen des § 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a riie Verfrachter,
in den Fällen des § 10 Abs. 1 Nr.3 Buchstabe b die Reeder oder
Ausrüster; sie haben die erforderlichen Angaben monatlich
ohne besondere Aufforderung mitzuteilen.

§13
(1) Einzelangaben zur Seeverkehrsstatistik dtirfen an die fachlidr

zuständigen obersten Behörden des Bundes und der Länder weiter-
geleitet werden.

(2) Die Länder können die ihre Häfen betreffenden Angaben zur
Statistik nach § 10 Abs.1 Nr.1 für ihre eigenen statistischen Zwed<e
aufbereiten. Sie können im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Verkehr für ihre Häfen die Erhebung übernehmen.

§14
(1) Der Bundesminister für Vcrkehr ist ermächtigt, durch Rechts-

verordnung, die nictrt der Zustimmung des Bundesrates bedarf, für
die Erfassungen nach § 10 Meldestellen festzusetzen oder im Falle
des § 13 Abs. 2 Satz 2 die von den Ländern festgesetzten Melde-
stellen bekanntzumachen.

(2) Die Meldestellen haben frir redrtzeitige und vollständige Aus-
füllung der Erhebungsvordrucke zu sorgen.

Fünf ter Abschnitt
Seeunlalls ta tistik

§ 1s

Die Seeunfallstatistik erfaßt die Seeunfälle, soweit sie nach Maß-
gabe des Gesetzes über die Untersuchung von Seeunfällen vom
28. September 1935 (Reidrsgesetzbl. I S. 1183) seeamtlich untersucht
werden.

§16
Auskunftspflichtig nach § 10 des Gesetzes über die Statistik für

Bundeszwed<e sind die Seeämter. Sie genügen ihrer Auskunfts-
pflicht, indem sie die Sprüche, die bei der Untersuchung von See-
unfällen ergehen, dem Bundesminister für Verkehr übersenden.

Sechster Abschnitt
Sdrlußvorschriiten

§17
Dieses Gesetz gilt nactr Maßgabe des § 13 Abs. I des Dritten

Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1)
audr im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses
Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des
Dritten Uberleitungsgesetzes.

§18
Dieses Gesetz gilt nicht im Saarland.

§19
Dieses Gesetz tritt einen Monat nach seiner Verkündung in Kraft.

Gleidrzeitig treten die Bestimmungen über die Statistik der See-
schiffahrt vom 27. Juni 1907 (Zentralblatt für das Deutsöe Reidr
S.371) in der Fassung der Anderungsverordnungen vom 21. Juni
1912 (Zentralblatt für das Deutsche Reich S.5471,6.März 1914 (Zen-
tralblatt für das Deutsdre Reich S.220\,30. Dezember 1920 (Zentral-
blatt für das Deutsche Reich 1921 S. 6), 29. Juni 1922 (Zentralblatt
für das Deutsdre Reich S.415), 19. Oktober 1928 (Reictrsministerial-
blatt S.585) und 17.März 1930 (Reidrsministerialblatt S.69) außer
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 26. Juli 1957

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Blücher

Der Bundesminister f ür Verkehr
Seebohm
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Begründung 1)

Erster -Abschnitt
Die Seeschiffahrtsstatistiken, die bisher im wesentlichen nach den

mehrfach geänderten Bundesratsbestimmungen vom 27. Juni 1907
(vgi. § 18 des Entwurfs) crhoben wurden, können nach § 16 des Ge-
setzes über die Statistik für Bundeszwecke (StatGes) vom 3. Sep-
tember 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314) nur dann als Bundesstatisti-
ken weiter durchgeführt werden, wenn sie eine neue, den Erforder-
nissen des genannten Gesetzes entsprechende Rechtsgrundlage
erhalten. Eine Rechtsverordnung nach § 6 Abs.2 Statces kommt
nicht in Betracht, da die Statistik der Seeschiffahrt ständig erforder-
lich ist und die für eine Rechtsverordnung nach § 6 a. a. O. vor-
gesehene Geltungsdauer von drei Jahren nicht ausreicht. AIs
Rechtsgrundlage kommt daher nur ein Bundesgesetz in Betracht.

Das vorliegende Gesetz verfolgt den Zweck, dem Bund das sta-
tistische Material zu verschaffen, dessen er zur ErfüIlung seiner
mannigfaltigen Aufgaben auf dem Gebiete der Seeschiffahrt bedarf.
Dem Bund obliegen nach Artikel 89 Abs.2 Satz2 GG in Verbindung
mit § 1 Abs.1 des Gesetzes über die Aufgaben des Bundes auf dem
Gebiete der Seeschiffahrl vom 22. November 1950 (Bundesgesetzbl.
S.767) die Förderung der Handelsflotte im allgemeinen deutschen
Interesse und neben den beteiligten Ländern die Vorsorge für die
Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Seehäfen. Neben diesen um-
fassenden Aufgaben sind dem Bund durch besondere Gesetzes-
bestimmungen auf dem Gebiete der Seeschiffahrt eine Reihe von
Einzelaufgaben übertragen worden. Zu erwähnen sind hier nament-
lich die Förderung des Wiederaufbaues der deutschen Handelsflotte
(Gesetz über Darlehen zum Bau und Erwerb von Handelsschiffen
vom27. September 1950 - Bundesgesetzbl. S.684), Einzelaufgaben
auf dem Gebiete des Flaggenredrts (§§ 9 bis 13 des Flaggenrechts-
gesetzes vom 8. Februar 1951 - Bundesgesetzbl. I S.79), die Auf-
sicht über die Durchführung der Schiffssicherheitsvorschriften (§ 4
des Gesetzes vom22. November 1950 - Bundesgesetzbl. S.767), die
Weiterentwicklung dieser Vorschriften auf Grund der bei Seeunfall-
untersuchungen gesammelten Erfahrungen (Artikel 3 des Gesetzes
über den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zum Internatio-
nalen Schiffssicherheitsvertrag, London 1948 vom 22.Dezember 1953

- Bundesqesetzbl. II S.603, Gesetz über die Untersuchung von See-
unfällen r.om 28. September 1935 - Reichsgesetzbl. I S. 1183). Der
Erste Abschnitt enthält die allgemeinen Vorschriften insbesondere
über die Zuständigkeit für die Erhebung und Aufbereitung der Sta-
tistik. Vorschriften über die dabei enlstehenden Kosten waren im
Hinblick auf § 8 StatGes und Artikel 106 Abs. 4 Nr. 1 GG entbehr-
lich.

Zu§1
Die Vorschrift erklärt die gesamte Statistik der Seeschiffahrt zur

Bundesstatistik und führt die unter dieser Bezeichnung zusammen-
gef aßten Einzelstatistiken auf .

Zu §2
Die Vorschrift soll ermöglichen, das bestehende, auf praktischen

Erfahrungen beruhende System der Erhebung und Aufbereitung
der Seeschiffahrtsstatistiken beizubehalten. Bei der Seeschiffahrts-
bestands-, Seemanns- und Seeunfallstatistik ist die Erhebung und
Aufbereitung auch bisher eine Aufgabe des Bundes gewesen, der
sie unter ständiger Kontrolle des Bundesrechnungshofes z. Z. durch
die Abteilung Seeverkehr des Bundesverkehrsministeriums, bei der
Seemansstatistik durch die See-Berufsgenossensdraft in Hamburg,
erfüllt. Auch zwei Teilstatistiken der Seeverkehrsstatistik, nämlich
die Statistik des Verkehrs auf dem Nord-Ostsee-Kanal und die
Statistik des deutsdren Seeverkehrs zwischen ausländischen Häfen
(§ 10 Abs. I Nr.2 und 3) sind bisher allein vom Bund durchgeführt
worden.

Bei der Statistik des Seeverkehrs der deutschen Häfen (§ 10 Abs.1
Nr.1) wird die Erhebung und Aufbereitung für die große Zahl der
niedersädrsischen und schleswig-holsteinischen Häfen (mit Aus-
nahme von Lübeck) zrr Zeit ebenfalls vom Bund zentral durchge-
führt. Die Länder Bremen und Hamburg sowie seit einiger Zeit audt
die Hansestadt Lübeck haben, da ihre Häfen für ihre eigene Ge-
samtwirtschaft von entsdreidender Bedeutung sind, die Erhebung
selbst durdrgeführt. Von seiten des Bundes bestehen gegen die
Fortführung keinerlei Bedenken, da ihm das benötigte Material
termingeredrt zur Verfügung gestellt wird.

Die Vorschrift des § 2 trägt den dargelegten Gegebenheiten Rech-
nung. Sie erklärt die Erhebung und Aufbereitung der Seeschiffahrts-
statistik, der durch § 2 Nr.2 Statces vorgezeichneten Linie folgend,
grundsätzlich zur Aufgabe des Statistischen Bundesamtes. § 2 läßt
aber für abweichende Regelungen, die sich nach den Erfahrungen
der Praxis empfehlen, genügend Raum, indem er

1. die grundsätzliche Regelung dort zurücktreten läßt, wo das
Gesetz etwas anderes bestimmt (so in § 8 für die Seemanns-
statistik) oder zuläßt (so in § 13 Abs. 2 Satz 2 für die Erhebung
der Seeverkehrsstatistik der Häfen),

2. klarstellt, daß die Regelung des ersten Halbsatzes Beschlüsse
der Bundesregierung nach § 9 Abs.2 StatGes nicht aussdrließt,

. 1o daß die Ubertragung der Erhebung und Aufbereitunq für
1) Bundestagsdrucksache Nr. 3162 vom 4. Februar 1957 (siehe Vorbemer-

kung auf S. 145 oben).

die Seeschiffsbestands-, Seeverkehrs- und Seeunfallstatistik an
den Bundesminister für Verkehr möglich bleibt.

Zweiter Abschnttt
Einwandfreies statistisches Material über den Bestand an See-

schiffen ist für den Wiederaufbau der l{andelsflotte, für die Bereit-
stellung ausreichenden seemännischen Personals, für Anforderungs-
zwecke in Krisenzeiten sowie für Handelsvertragsverhandlungen
unbedingt erforderlich.

Zu§3
In § 3 werden zwei Bestandsstatistiken zusammengefaßt, und

zwar die eigentliche Seeschiffsbestandsstatistik, die bisher auf
Grund der Bundesratsbestimmungen vom 27. Juni 1907 erhoben
wurde und die Statistik über die Seeschiffsbauwerke, die auf Grund
der Durchführungsverordnung Nr.7 (Schiff- und Schiffbauinstitute)
zum AHK-Gesetz Nr. 24 (Neufassung) - Amtsbl. AHK S. 1075 -entstand, seit der Aufhebung dieser Verordnung durch Artikel 2 des
AHK-Gesetzes A - 38 vom 5. Mai 1955 (Amtsbl. AHK S. 3271) aber
ohne Rechtsgrundlage ist.

Zu§4
Die Vorschrift bestimmt im Hinblick auf § 7 Abs. 1 Statces den

Kreis der Auskunftspflichtigen. Die Auskunft wird durch Ausfüllung
amtlicher Fragebogen nach § 10 Abs.2 Statces erteilt. Für die Ahn-
dung bei Verletzung der Auskunftspflicht geltcn die Vorschriften
der §§ 14, 15 Statces.

Da die Erfassungsbehörde die erfassungsbedürftigen Tatbestände
nicht immer kennen kann, begründet Absatz 2 für die in Absatz 1

genannten Auskunftspflichtigen weiterhin die Verpflichtung, be-
stimmte Tatsachen ohne Aufforderung zu melden. Die Benennung
des Empf ängers dieser Meldung ist rechtlich notwendig, da die
Regelung des § 11 Statces für die Meldungen, die den Erhebungs-
vorgang erst einleiten, nicht ausreicht. Als Empfänger ist der
Bundesminister für Verkehr vorgesehen, da er diese Meldungen,
ebenso wie die Meldungen nach § 5, auch unabhängig von der
Erhebungstätigkeit für die bei ihm geführte Seeschiffsbestandskartei
dringend benötiqt.

Zu§5
Die Schiffsregistergerichte teilen sdron heute die Neueintragungen

im Seeschiffsregister sowie die Veränderungen dem BMV mit. Zum
Teil beruhen diese Mitteilungen auf AVn des RJM vom 6. Mai 1933
(DJ S. 798) und 23. April 1941 (DJ S.525). Es empfiehlt sich jedoch,
die Mitteilungsverpflichtung in diesem Zusammenhang gesetzlich zu
verankern,

Zu§6
Absatz 1 regelt im Hinblid< auf § 12 Abs.2 StatGes, inwieweit

die Weiterleitung von Einzelangaben zulässig ist.
Im amtlichen llandbuch für die deutsche Handelsschiffahrt und in

deralsAnhangll des internationalenSignalbuches herausgegebenen
»Amtlichen Liste der Schiffe mit Unterscheidungssignalen der Bun-
desrepublik Deutschland« werden Einzelangaben über dle deutschen
Seeschiffe veröffentlicht. Diese Angaben sind international üblich
und für alle am Seeverkehr interessierten Kreise von großem Wert.

Absatz 2 ermöglicht - in bewußter Abweichung von § 12 Abs.4
StatGes - die Veröffentlichung der genannten Einzelangaben auch
in Zukunft.

Dritter Abschnitl
Die Seemannsstatistik ist eine unentbehrliche Grundlage für alle

Maßnahmen zur Bereitstellung
Personals, insbesondere zur För
wuchses.

des erforderlichen seemännischen
'derung des seemännischen Nach-

Zu§7
Die Vorschrift umreißt den zu erfassenden Tatbestand, soweit

dies nach § 7 Abs. 1 Statces erforderlich ist.

Zu§8
§ 8 regelt die Zuständigkeit für die Durdrführung der Statistik

sowie die Verwendung der Einzelangaben. In Anpassung an die
bisherige bewährte Praxis soll die Erhebung bei den Seemanns-
ämtern (Landesbehörden), die Aufbereitung jedoch bei der See-
Berufsgenossenschaft in Hamburg (bundesunmittelbare Körperschaft
des öffentlichen Rechts) liegen.

Zu§9
§ 9 bestimmt den Kreis der Auskunftspflichtigen und regelt den

Erhebungsvorgang. Um den letzteren so einfach wie möglich zu
gestalten, ist - ebenfalls in Fortsetzung der bisherigen Praxis -vorgesehen, daß die Erhebungsvordrudre von den Seemannsämtern
gelegentlich der Musterungsverhandlungen ausgefülIt und an-
schließend zur Aufbereitung aD die See-Berufsgenossenschaft über-
sandt werden.
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Vierter Abschnitt
Die unter der Bezeichnung »Seeverkehrsstatistik« zusammen-

gefaßten Einzelstatistike[ sind erforderlich, um der Bundesregierung
und allen sonstigen an der Seeverkehrspolitik beteiligten Stellen
einen ausreichenden Uberblid< über den Umfang, die Richtung und
die Struktur des deutschen Seeverkehrs sowie dle Bedeutung der
einzelnen deutschen Seehäfen und des Nord-Ostsee-Kanals zu
geben,

zu§10
§ 10 führt die im Rahmen der Seeverkehrsstatistik erfaßten Tat-

bestände auf. Die in Nr. 1 und 3 genannten Statistiken sind bisher
im wesentlichen auf Grund der Bundesratsbestimmungen vom
27. Juni 1907 durchgeführt worden. Eine Erweiterung stellt bei
diesen Siatistiken die Erfassung der beförderten Personen, bei der
Statistik nach Nr.3 audr die Erfassung der beförderten Güter dar.
Die statistisdre Erfassung des Personenverkehrs über die Häfen der
Bundesrepublik ist gerade in einer Zeit, in welcher die Bedeutung
der Passagierschiffahrt wegen des Ausbaues anderer Verkehrsträger
(Luftverkehr über See) und wegen der damit aufgeworfenen Renta-
bilitätsfragen von großem Wert. Die Angaben über den Güter- und
Personenverkehr zwischen Häfen außerhalb des Geltungsbereichs
des Grundgesetzes geben wertvolle Hinweise für Transportbedürf-
nisse des Auslandes und sind namentlidr für Verhandlungen über
Schif fahrtsverträge von erheblicher Bedeutung.

Die Statistik über den Schiffs- und Güterverkehr auf dem Nord-
Ostsee-Kanal (Nr.2) ist ein unentbehrlidres Hilfsmittel für die Tarif-
gestaltung nadr dem Gesetz über die Abgaben auf dem Kaiser-
Wilhelm-Kanal in der Fassung der Bekanntmadrung vom 14. No-
vember 1922 (Reidsgesetzbl. II S. 783). Da sie bisher ohne beson-
dere Rechtsgrundlage durchgeführt worden ist, muß eine solche
Rechtsgrundlage vordringlich gesdraffen werden.

Zu§ll
§ 11 gibt die Merkmale an, nach denen die einzelnen Tatbestände

des § 10 zu erfassen sind. Ein TeiI der insbesondere für die Schiffe
und die Fahrgäste geforderten Angaben dienen lediglidr der für die
ridrtige Aufbereitung notwendigen Kontrolle.

Zt§12
Die Vorschrift bestimmt den Kreis der Auskunftspflichtigen und

begründet dort, wo mit bloßen Auskunftsverpflichtungen nicht aus-
zukommen ist, die weitergehende Verpflichtung, ohne besondere
Aufforderung bestimmte Meldungen zu erstatten.

Zu§13
Die Angaben zur Seeverkehrsstatistik sind für die örtlich und

sachlich zuständigen obersten Verkehrsbehörden des Bundes und
der Länder von erheblichem Interesse. Die Vorschrift des § 13 läßt
die Weiterleitung von Einzelangaben an diese Behörden ausdrüdr-

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistik für
Bundeszwecke vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I S.1314)
verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
Uber den Umfang und die Entwicklung der zivilen Luftfahrt wird

eine Bundesstatistik (Luftf ahrtstatistik) durchgeführt.

§2
(1) Bei Flugzeugen, Drehflüglern und Luftschiffen des gewerb-

lidren Luf tverkehrs werden erfaßt:
1. Luftfahrzeugbewegungen
. a) Start und Landung,

b) Art, Datum und Nummer des Fluges,
c) Halter des Luftfahrzeugs,
d) Muster und Kennzeidren des Luftfahrzeugs,
e) angebotene Sitzplatz- und Nutzlastkapazität,
f) Flugweg.

2. Flugplatzumsdrlag
a) Zahl der ein- und aussteigenden sowie der durchreisen-

den Fluggäste,
b) Bruttogewicht der ein- und ausgeladenen sowie der

durchgehenden Fracht- und Postgüter.

lidr zu, wobei der Rahmen des § 12 Abs.2 Statces nicht über-
schritten wird.

Absatz 2 läßt bei der Statistik des Seeverkehrs der deutsdten
Häfen (§ 10 Abs.1 Nr.1) für die Erhebung eine von dem Grundsatz
des § 2 abweichende Regelung zu, um insbesondere die bewährte
bisherige Regelung in Bremen, Hamburg und Lübect beibehalten
zu können. Die Vorschrift gestattet den Ländern weiterhin, die an
sie weitergeleiteten oder von ihnen selbst erhobenen Angaben für
ihre eigenen Hafenstatistiken auszuwerten. Da das bearbeitete
Material nadr diesem Gesetz für Bundeszwedre erhoben wird, ist
audr in diesen Fällen die Weiterleitung und Veröffentlidrung von
Einzelangaben nadr § 12 StatGes unstatthaft.

Zu§14
Für die Erfassungen nadr § 10 ist es üblich und aus praktisdlen

Gründen unumgänglidr, daß Meldestellen für die Abgabe der
Erhebungsvordrud<e zur Verfügung gestellt werden. Im Hinblid<
auf die Strafvorsdrrift des § 14 Statces müssen die Stellen, bei
denen die Erhebungsvordrud<e und Meldungen abzugeben sind,
redrtsverbindlidr bekanntgemadlt werden.

Absatz 2 ermädrtigt den BMV zum Erlaß der erforderlidren
Rectrtsverordnung. Die Verordnung soll, da sie bei den von den
Ländern festgesetzten Meldestellen lediglich eine Bekanntmadlung
darstellt und häufige Anderungen zu erwarten sind, nicht an die
Zustimmung des Bundesrates gebunden sein.

Absatz 2 begründet für die nadr Absatz 1 bekanntgemachten
Meldestellen die Verpflidrtung, audr von sich aus für redrtzeiti.ge
und voIIständige Ausfüllung der Erhebungsvordrud<e Sorge zu
tragen.

FünIter Absdrnltt
Die Statistik der Seeunfälle war bisher in den Absdlnitten D

(Sdriffsunfälle an der deutsdren Küste) und E (Unfälle deutsdrer
Schiffe außerhalb des deutsdren Hoheitsgebiets) der Bundesrats-
bestimmungen vom27. Juni 1907 geregelt. Eine Neuordnung dieser
Statistik ergibt sidr aus der Notwendigkeit, den neuzeitlidren
Schiffssicherheitsvorschrif ten und der Gleidrwertigkeit mit anderen
deutschen und ausländisdren Verkehrsunfallstatistiken Redrnung zu
tragen. Da allein die Sprüde der Seeämter eine genügend klare
Grundlage für die Feststellung der Unfalltatbestände ergeben, ist
die Seeunfallstatistik durch § 15 auf die seeamtlidr untersuöten
Unfälle beschränkt worden. § 16 begründet eine Auskunftspflidrt
für die in den einzelnen Küstenländern bestehenden Seeämter und
das Bundesoberseeamt.

Seüster Absünitt
Die Schlußbestimmungen enthalten in § 17 die üblidre Berlin-

Klausel und in § 18 die naö Artikel 82 Abs. 2 Satz 1 GG erforder-
liche Bestimmung über das Inkrafttreten des Gesetzes. Die durdr
das Gesetz gegenstandslos werdenden Bes[immungen des Bundes-
rates vom 27.Jluni 1907 werden mit allen dazu ergangenen Ande-
rungen aufgehoben.

3. Bef örderungsleis tung
a) Herkunfts- und Zielflugplätze der beförderten Fluggäste,
b) Art der versandten und empfangenen Frachtgüter sowie

die Herkunfts- und Zielflugplätze.
4. Ausfälle im Fluglinienverkehr.

(2) Bei Flugzeugen, Drehflüglern und Luftschiflen des Werkver-
kehrs und des nichtgewerblichen Verkehrs werden erfaßt:

1. Start und Landung,
2. Art und Datum des Fluges.

§3
Auskunftspflidrtig nadr § 10 des Gesetzes über die Statistik für

Bundeszwed<e sind:
l. für die Erfassung der Tatbestände nadr §2 Abs.1 Nrn.1

bis 3

a) die Luftfahrtunternehmen,
b) die Führer der Luftfahrzeuge, wenn Luftfahrtunterneh-

men nicht bestehen oder diese eine ständige Vertretung
auf dem Flugplatz nicht unterhalten,

2. für die Erfassung der Tatbestände nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 die
Flughaf enunternehmer,

3. für die Erfassung der Tatbestände nadr § 2 Abs.2 auf FIug-
häfen die Flughafenunternehmer, auf sonstigen Flugplätzen
die Flugleiter und die Führer der Luftfahrzeuge.

Verordnung zur Durdlührung einer Luftfahrtstatistik
Vom 30. Oktober 19641)
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§4
(1) Die Tatbestände nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 werden mit amt-

lichen Erhebungsvordrucken erf aßt.
(2) Die Erhebungsvordrucke zu § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 sind von

den Auskunftspflidrtigen auszufüllen und spätestens am Tage nach
dem Start oder der Landung auf Flughäfen den Flughafenunterneh-
mern, auf sonstigen Flugplätzen den Flugleitern zur Weiterleitung
an das Statistische Bundesamt auszuhändigen.

(3) Ausfälle im Fluglinienverkehr nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 teilen die
Flughafenunternehmer dem Statistischen Bundesamt mit.

(4) Für die Erfassung der Tatbestände nach § 2 Abs.2 sind monat-
liche Sammelvordrucke auf den Flughäfen von den Flughafenunter-
nehmern, auf sonstigen Flugplätzen von den Flugleitern auszufüllen
und dem Statistischen Bundesamt zu übersenden.

§5
Die in § 4 Abs. 2 und 4 bezeichneten Anmeldestellen sind beredr-

tigt, auf die vollständige und ridrtige Ausfüllung der Erhebungs-
vordrucke hinzuwirken.

§6
Die Weitergabe von Einzelangaben nadr § 12 Abs. 2 des Gesetzes

über die Statistik für Bundeszwecke ist zulässig.

§7
Die Statistik wird mit Zustimmung der beteiligten Länder vom

Statistischen Bundesamt durchgeführt.

§8
Diese Verordnung gilt nadr § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 17
des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke auch im Land
BerIin.

§e
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. November 1964 in

Kraft und mit Ablauf des 31. Oktober 1967 außer Kraft.

Bonn, den 30. Oktober 1964

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister f ür Verkehr
Seebohm

Begründungr)

I. Allgemelnes
Die Verordnung zur Durdrführung einer Luftfahrtstatistik vom

30. Oktober 1961 (Bundesanzeiger Nr.210) tritt nach ihrem § 8 mit
Ablauf des 31. Oktober 1964 außer Kraft. Um auctr nach diesem
Zeitpunkt braudrbare Unterlagen für die zukünftige Luftverkehrs-
politik der Bundesregierung bereitzustellen, ist es notwendig, das
Aufkommen des Luftverkehrs weiterhin statistisch zu erfassen. Als
Rechtsgrundlage soll die vorstehende neue Verordnung durdr die
Bundesregierung erlassen werden. Von der Vorlage eines beson-
deren Gesetzes über die Luftfahrtstatistik wurde nochmals ab-
gesehen, weil die Entwidr'lung auf dem Gebiete des Luftverkehrs
und der Luftfahrtstatistik weiterhin im Fluß ist und der künftigen
Entwicklung durch eine Rechtsverordnung leidlter Redrnung ge-
tragen werden kann. Die nach § 6 Abs.2 des Gesetzes über die Sta-
tistik für Bundeszwecke vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I
S. 1314) notwendigen Voraussetzungen für den Erlaß dieser Rechts-
verordnung liegen vor.

Entspredrend der bisherigen Regelung ist es das Ziel der neuen
Verordnung, die statistische Erfassung des gesamten Luftverkehrs
zu ermöglichen. Um eine unnötige Belastung der beteiligten Stellen
zu vermeiden, ist vorgesehen, insbesondere das Erhebungsverfahren
so weit wie möglich zu vereinfachen. So soll unter anderem der
Werkverkehr, abweichend von der bisherigen Verordnung, zu-
sammen mit dem nichtgewerblidren Luftverkehr erfaßt werden.
Dabei wird audr auf die Feststellung der Beförderungsergebnisse
des Werkverkehrs verzichtet.

Während nadr § 4 Abs.3 der Verordnung vom 30. Oktober 1961
der grenzüberschreitende Güterverkehr mit Luftfahrzeugen von den
Flughafenzollstellen durch Abgabe einer Ausfertigung der Fracht-
manifeste anzumelden war, wird dieser Verkehr nadr der neuen
Verordnung in der gleichen Form wie der inländische Güterverkehr
erfaßt. Mit dieser Neuregelung wird erreidrt, daß die Zollstetlen
und die auskunftspflichtigen Luftfahrtunternehmen entlastet werden.
Dadurdr wird auch die Aufbereitung der Ergebnisse über den Güter-
verkehr vereinfacht.

Die Kosten der Luftfahrtstatistik werden von dem Inkrafttreten
der Verordnung ab etwa 480000,- DM jähriictr betragen. Davon
entfallen auf die personellen Kosten 357000,- DM und auf die säctr-
lidten Kosten 123000,- DM. Gegenüber dem Kostenanschlag von
1961 (470000,- DM) tritt bei etwa gleichem Erhebungsumfang trotz

1) Bundesratsdrucksache Nr, 367 vom 4. August 1964 (siehe Vorbemerkung
auf S. 145 oben).

der verwaltungsmäßigen Vereinfachung eine geringe Erhöhung ein,
weil eine Erhöhung der Angestelltentarife berüdrsichtigt werden
muß, die bis zum Inkrafttreten der neuen Verordnung zu er-
warten ist.

II. Besonderes
Zn §2:

Die Neuformulierung und Gliederung des Absatzes 1 in Luftfahr-
zeugbewegungen, Flughafenumsdrlag, Beförderungsleistung und
Ausfälle im Fluglinienverkehr dient einer größeren Ubersichtlich-
keit. Der Erhebungsumfang wird dadurch gegenüber der Verord-
nung vom 30. Oktober 1961 nicht erweitert.

Die Praxis hat ergeben, daß sich der Werkverkehr in vielen
Fällen nicht vom sonstigen nichtgewerblichen Verkehr, d. h. ins-
besondere vom Sportflugverkehr, unterscheiden läßt. Der Werkver-
kehr soll daher zusammen mit dem sonstigen nichtgewerblidren
Verkehr erfaßt werden, indem der Werkverkehr nunmehr auf dem
Vordrudr für den nichtgewerblichen Verkehr aufgeführt ist. Die
Zahl der beförderten Fluggäste und das Bruttogewicht der beförder-
ten Frachtgüter sollen zukünftig nicht mehr erfaßt werden.
Zu§3:

Entsprechend der Anderung in § 2 Abs. 2, nach weldrer der Werk-
verkehr nicht mehr gesondert erfaßt wird, bedarf es nicht mehr der
besonderen Festlegung einer Auskunftspflicht für diese Verkehrs-
art. Der derzeitige § 3 Nr.3 kann daher entfallen.

Zu§4:
Zur Zeil ist der gewerbliche Luftverkehr mit amtlichen Erhebungs-

vordrud<en zu erfassen. Darüber hinaus ist bei Frachtbeförderungen
im grenzüberschreitenden Verkehr eine der beiden Ausfertigungen
des Frachtmanifestes von den Flughafenzollstellen an das Stati-
stische Bundesamt einzusenden. Diese zweigleisige Erfassung (Er-
fassung des Inlandsverkehrs über die Flughafenverwaltungen und
Erfassung des Auslandsverkehrs über die Zollstellen) hat si& bel
der Aufbereitung der Luftfahrtstatistik als nicht zweckmäßig er-
wiesen. Außerdem steht die bisherige Regelung im Widerspruch zu
den Erleichterungsbestrebungen der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation. Die Angaben in dem Erhebungsvordruck zu Absatz 4
sollen Unterlagen über Starts und Landungen im Werkverkehr,
über Starts und Landungen bei Uberlandflügen im nichtgewerbllchen
Verkehr und über die Anzahl der Platzflüge im nichtgewerbiichen
Verkehr erbringen.
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Geld und Kredit
Auszugsweiser Abdruck:

Hypothekenbankgesetz in der Fassung vom 5. Februar 1963)

§23

(1) Die Bank ist verpflichtet, vierteljährlich, und zwar bis zum 15.
des auf das jeweilige Kalendervierteljahr folgenden Monats, den
Gesamtbetrag der Hypothekenpfandbriefe, die am letzten Tage des
vergangenen Vierteljahres im Umlauf waren, den nach Abzug aller
Rückzahlungen oder sonstigen Minderungen sich ergebenden Ge-
samtbetrag der am letzten Tage des vergangenen Vierteljahres in
das Hypothekenregister eingetragenen Hypotheken sowie den Ge-
samtbetrag der an diesem Tage in das Register eingetragenen son-

§7
(1) Die Kreditanstalt ist verpflichtet, vierteljährlich, und zwar bis

zum 15. des auf das jeweilige Kalendervierteljahr folgenden
Monats, den Gesamtbetrag der Pfandbriefe, die am letzten Tage des
vergangenen Vierteljahres im Umlauf waren, den nach Abzug aller
Rüd<zahlungen oder sonstigen Minderungen sich ergebenden Ge-
samtbetrag der am letzten Tage des vergangenen Vierteljahres in
das Hypothekenregister eingetragenen Hypotheken sowie den Ge-
samtbetrag der an diesem Tage in das Hypothekenregister ein-

§21
(1) Die Bank ist verpflichtet, vierteljährlich, und zwar bis zum 15.

des auf das jeweilige Kalendervierteljahr folgenden Monats, den
Gesamtbetrag der Schiffspfandbriefe, die am letzten Tage des ver-
gangenen Vierteljahres im Umlauf waren, den nach Abzug aller
Rüdrzahlungen oder sonstigen Minderungen sich ergebenden Ge-
samtbetrag der am letzten Tage des vergangenen Vierteljahres in
das Deckungsregister eingetragenen durch Schiffshypotheken ge-
sidlerten Darlehensforderungen und den Gesamtbetrag der an
diesem Tage in das Register eingetragenen sonstigen ordentlichen

1) BGBI. I vom 13. Februar 1963 S. 81. - '?) BGBI. I vom 14. Mai 1963
S.312. - 

3) BGBI. I vom 14. Mai 1963 S.302.

stigen ordentlichen Deckungswerte und der Ersatzdeckungswerte an
das Statistische Bundesamt zu melden.

(2) Sind in dem Register Fiypotheken oder andere Werte ein-
getragen, die nicht ihrem vollen Betrage nach zur Deckung von
Hypothekenpfandbriefen geeignet sind, so ist in der Meldung an-
zugeben, mit welchem Betrage diese Werte als Deckung nicht in
Ansatz kommen.

(3) Das Statistische Bundesamt hat die gemeldeten Ergebnisse
unter namentlicher Angabe der Institute vierteljährlich im Bundes-
anzeiger zu veröffentlichen.

getragenen sonstigen ordentlichen Deckungswerte und der Ersatz-
deckungswerte an das Statistische Bundesamt zu melden.

(2) Sind in dem Flypothekenregister Werte eingetragen, die nicht
ihrem vollen Betrage nach zur Deckung von Pfandbriefen geeignet
sind, so ist in der Meldung anzugeben, mit welchem Betrage dicse
Werte als Deckung nicht in Ansatz kommen,

(3) Das Statistische Bundesamt hat die gemeldeten Ergebnisse
unter namentlicher Angabe der Kreditanstalt vierteljährlich im
Bundesanzeiger zu veröfJentlichen.

Deckungswerte und der Ersatzdeckungswerte an das Statistische
Bundesamt zu melden.

(2) Sind in dem Register durch Schiffshypotheken gesicherte Dar-
lehensforderungen oder andere lMerte eingetragen, die nicht ihrem
vollen Betrage nach zur Deckung von Schiffspfandbriefen geeignet
sind, so ist in der Meldung anzugeben, mit weldrem Betrage diese
Werte als Deckung nicht in Ansatz kommen.

(3) Das Statistische Bundesamt hat die gemeldeten Ergebnisse
unter Angabe der einzelnen Institute vierteljährlich im Bundes-
anzeiger zu veröff entlichen.

Auszugsweiser Abdruck :

Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen öffentlich redttlicher
Kreditanstaltenin der Fassung vom 8. Mai 19632)

Auszugsweiser Abdruck:

Gesetz über Schiffspfandbriefbanken (Schiffsbankgesetz) in der Fassung vom 8. Mai 19633)
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Off entliche Sozialleistungen
Gesetz über die Durchiührung von Statistiken

aui dem Gebiet der Sozialhilfe, der Kriegsopierfürsorge und der Jugendhilie
Vom 15. Januar 19631)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§1
(1) Auf den Gebieten der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und

der Jugendhilfe wird je eine Jahresstatistik als Bundesstatistik
durdrgeführt.

(2) Die Bundesregierung wird ermädrtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates Zusatzstatistiken über Son-
derfragen auf diesen Gebieten anzuordnen. Zusatzstatistiken dürfen

a) auf dem Gebiet der Sozialhilfe höchstens einmal jährlidr,
b) auf dem Gebiet der Kriegsopferfürsorge höchstens einmal

in zwei Jahren,
c) auf dem Gebiet der Jugendhi[e höchstens einmal in vier

Jahren
durchgeführt werden.

§2
In der Jahresstatistik der Sozialhilfe werden erfragt
1. bei der Hilfe außerhalb von Anstalten, Heimen oder gleich-

artigen Einrichtungen
die Zahl der Empfänger der Hilfe und die Aufwendungen im
Berichtsjahr, aufgegliedert nach Empfängergruppen und Hilfe-
arten,

2. bei der Hilfe in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrich-
tungen
die Zahl der Empfänger der Hilfe, die ZahI der Verpflegungs-
tage und die Aufwendungen im Berichtsjahr, aufgegliedert
nach Empfängergruppen, Hilfearten und Anstaltsarten,

3. bei der gesamten Sozialhilfe
die Einnahmen im Berichtsjahr.

§3
In der Jahresstatistik der Kriegsopferfürsorge werden erfragt
1. die Zahl der Empfänger der Kriegsopferfürsorge und die Auf-

wendungen im Berichtsjahr, aufgegliedert nach Empfänger-
gruppen und Leistungsarten,

2. die Einnahmen im Berichtsjahr.

§4
In der Jahresstatistik der Jugendhilfe werden erfragt
1. bei erzieherischen Einzelhilfen

a) außerhalb von Heimen oder sonstigen Einrichtungen
die Zahl der Empfänger der Hilfe und die Aufwendungen
im Berichtsjahr, aufgegliedert nach Empfängergruppen und
Hilfearten,

b) in Heimen oder sonstigen Einridrtungen
die Zahl der Empfänger der Hilfe, die Zahl der Verpfle-
gungstage und die Aufwendungen im Beridrtsjahr, aufge-
gliedert nach Empfängergruppenr Hilfearten, Einrichtungs-
arten und Trägergruppen ;

2. bei Gruppen- und Pausdralhilfen
die Aufwendungen im Berichtsjahr, aufgegliedert nach Hilfe-
arten und Trägergruppen;

3. bei Hilfen in Nummern 1 und 2
die Einnahmen im Berichtsjahr;

4. der Bestand an Heimen und sonstigen baulichen Einrichtungen
im Berichtsjahr, aufgegliedert nach Einrichtungsarten, Träger-
gruppen und verfügbaren Plätzen.

§s
(1) Auskunftspflichtig sind

l. für die Angaben nach § 2
die Träger der Sozialhilfe,

2. für die Angaben nach § 3
die für die Durchfiihrung der Kriegsopferfürsorge sachlich
zuständigen Stellen,

3. für die Angaben nach § 4
die Jugendwohlf ahrtsbehörden.

(2) Die Zusatzstatistiken nach § 1 Abs. 2 werden repräsentativ für
bis zu 20 v. H. der Empfänger dieser Hilfen durchgeführt. Werden
die Zusatzstatistiken auf einen Teilbereich dieser Hilfen beschränkt,
kann von dem bezeichneten Auswahlsatz abgewichen werden, wenn
dies für die Gewinnung zuverlässiger Ergebnisse notwendig ist.

§6
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. l) auch im
Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Uber-
lei tungs ges etze s.

§7
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1963 in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 15. Januar 1963

Der Bundespräsident
Lübke

Für den Bundeskanzler
Der Bundesminister

f ür Arbeit und Sozialordnung
Blank

Der Bundesminister des Innern
Höcherl

Der Bundesminister
f ür Familien- und Jugendf ragen

Dr. Heck

Begründung2)

I. Allgemeiner Teil

Am 1.Juni bzw. 1. Juli dieses Jahres treten das Bundessozial-
hilfegesetz vom 30. Juni 1961 (BGBI. I S.815) und das Gesetz zur
Anderung und Ergänzung des Reidrsjugendwohlfahrtsgesetzes vom
11.August 1961 (BGBI.I S.1193) in Kraft. Audr die nunmehr
»Kriegsopferfürsorge« genannte soziale Fürsorge für Kriegsbeschä-
digte und Kriegshinterbliebene ist durdr das Erste Neuordnungs-

r) BGBI, I vom 23. Januar 1963 S. 49. - 
2) Bundestagsdrucksache Nr, 615

vom 20. August 1962 (siehe Vorbemerkung auf S. 145 oben).

gesetz zum Bundesversorgungsgesetz vom 27. Juni 1960 (BGBI. I
S. 453) neu gestaltet worden. Der vorliegende Entwurf regelt auf
diesen Rechtsgebieten Bundesstatistiken, deren Durdrführung künf-
tig notwendig ist. Soldre Statistiken werden bereits seit 1950
bundeseinheitlidr als »Fürsorge- und Jugendhilfestatistik« geführt,
wurden aber bisher jeweils durdr Redrtsverordnung nadr § 6 Abs.2
des Gesetzes über die Statistiken für Bundeszwecke (StatGes) vom
3. September 1953 (BGBI. I S. 1314) angeordnet. Die Geltungsdauer
der Verordnung vom 24. März 1960 (BAnz. Nr.60 S. 1) Iäuft mit dem
31. Dezember 1962 ab. Da auf diese Statistiken nicht verzichtet wer-
den kann, ist es nach § 6 Abs. 1 des StatGes nötig, sie für die Zu-
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kunft durch ein Gesetz anzuordnen, das, um die Weiterführurrg niöt
zu unterbrechen, mit Wirkung vom 1. Januar 1963 in Kraft treten
muß.

Aufgabe der ln Frage kommenden Statistiken ist es, Feststellun-
gen über den Umfang der Leistungen der Sozialhilfe, der Kriegs-
opferfürsorge und der Jugendhilfe sowie über den Personenkreis
där Empf änger dieser Hilfen zu trelfen. Nur einwandfreie sta-
tlstische Feststellungen über die in den genannten Gesetzen neu
normierten Tatbestände ermöglichen es dem Bund und den Ländern,
die notwendigcn Unterlagen für die weitere Planung sowie für den
Erlaß von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften auf
cliesen Gebieten zu gewinnen und die finanziellen Auswirkungen
von Maßnahmen auf den Gebieten der Sozialhilfe, der Kriegsopfer'
fürsorge oder der Jugendhilfe zu schätzen. Sie sind auch weiterhin
neben den Angaben für Versicherungs- und Versorgungsleistungen
zur Erstellung von Gesamtübersichten über die sozialen Leistungen
in der Bundesrepublik erforderlich, nicht zuletzt um internationale
Leistungsverglei.che zu ermöglichen und als Unterlage bei Verhand'
lungen in den supranationalen Gremien zu dienen. Eine Weiter-
führung dieser Statistiken liegt daher im staatspolitisdlen Interesse.

Gleichzeitig dienen die nadrgewiesenen Zahlen über die Aufwen-
dungen, die auf Grund der Kassenbücher ermittelt werden, als Ab-
rechnungsunterlagen für mit dem Bund verrechnungsfähige Kosten
der Tuberkulosehilfe, der Hilfe {ür Zugewanderte u. a. sowie der
Kriegsoplerfürsorge.

Die Jugendhilfestatistik, insbesondere die hier vorgesehene Zu-
satzstatistik, ist auch notwendig, um die nach § 25 Abs. 2 JWG der
Bundesregierung auferlegte Verpflichtung, alle vier Jahre dem Bun-
destag und dem Bundesrat einen Bericht über die Lage der Jugend
und über die Bestrebungen auf dem Gebiet der Jugendhilfe vorzu-
legen, zu untermauern. Bei der Vielfalt der Jugendhilfemaßnahmen
i.st es geboten, einmal in vier Jahren Maßnahmen von besonderer
Bedeutung gezielter zu erlassen, als es in der Jahresstatistik mög-
lich ist,

halten, die auö zur Ergänzung der Statistiken sowohl im Bereictr
der Versorgung wie im Gesamtbereidl der Rehabilitation erforder-
lidr sind. Auf diesen Nadrweis kann audr bei internationalen Ver-
gieichen nicht verzidttet werden; sein Fehlen hat sich in der Ver-
gangenheit schon mehrf ach in unerwünschter Weise bemerkbar
gemacht.

Für die Einnahmen gilt das bei § 2 über Einnahmen Gesagte auch
hier.

Die Zusatzstatistik soll der Erforschung von Teilgebieten oder
Einzelfragen der Kriegsopferfürsorge dienen. Das zu § 2 unter Ab-
satz 3 Gesagte gilt auch hier.

II. Besonderer Teil

Zu§1
Die hier genannten Statistiken als Jahresstatistiken durdrzufüh-

ren, entspricht der seit 1. April 1958 eingeführten Regelung; damals
wurde in der Fürsorge die Vierteljahresstatistik auf eine Jahres-
statistik umgestellt. Die auf repräsentativer Grundlage durdrzufüh-
rende Zusatzstatistik wird seit 1. April 1956 auf dem Gebiete der
Fürsorge und der sozialen Fürsorge für Kriegsbesdrädigte und
KrieEshinterbliebene jährlich einmal durchgeführt. Die Erfahrulgcn
der Praxis haben gezeigt, daß für die angeordneten Statistiken die
Erhebungszeiträume mit Ausnahme der Zusatzstatistik auf dem Ge-
biet der Kriegsopferlürsorge beibehalLen werden müssen.

Ztt §2
Für die Jahresstatistik der Sozialhilfe soll die bisher als »offene

und geschlossene« Fürsorge bezeichnete, der Sache nadr vom Bun-
dessozialhilfegesetz beibehaltene Zweiteilung (»Hilfe außerhalb von
Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen« und »Hilfe in
Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen«) aufredrtcrhal-
ten werden. Die Angaben sind nach Empfängergruppen und nach
den im Bundessozialhilfegesetz vorgesehenen Hilfearten (Hilfe zum
Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen, z. B. Kran-
kenhilfe, Eingliederungshilfe für Behinderte, Tuberkulosehilfe, Blin-
denhilfe, Ausbildungshilfe) zu gliedern, um den Umfang der ein-
zelnen Notstände zu ermitteln und Sdrwerpunktverlagerungen
rechtzeitig zu erkennen.

Da im Bereich der Sozialhilfe häufig Leistungen vorkommen, die
mit anderen Sozialleistungsträgern zu verrechnen sind, ist es not-
wendig, auch die Einnahmen zu erfassen. Hier sind auch die Kosten-
beiträge und der Kostenersatz der Hilfeempfänger und der Unter-
haltspfl ichtigen nadrzuweisen.

Uber die Jahresstatistiken hinaus sollen jährlidr einmal Zusatz-
statistiken über Sonderfragen der Sozialhilfe durchgeführt werden,
die für die Durchführung sozialpolitisdrer Maßnahmen von beson-
derer Bedeutung sind. Die zu erhebenden Tatbestände sollen im Be-
nehmen mit den beteiligten Bundesministerien und den zuständigen
obersten Landessozialbehörden festgelegt werden. Das Verfahren
hat sich in den vergangenen sedrs Jahren bewährt. Bei Einführung
der Zusatzstatistik am 1. April 1956 konnten die Nadrweisungen in
den Jahresstatistiken der Fürsorge und der sozialen Fürsorge für
Kriegsopf er stark eingeschränkt werden.

Durde die Zusatzstatistik soll in einem gewissen Turnus audr
ermittelt werden, wie viele Empfänger von Sozialhilfe noch andere
Sozialleistungen beziehen.

Soweit bei Zusatzstatistiken von Empfängergruppen gesprochen
wird, gehören hierzu auch Vertriebene, Flüdrtlinge und Zugewan-
derte.

Zu§3
Diese Statistiken erfassen die Leistungen der Kriegsopferfürsorge,

und zwar sowohl die Leistungsempfänger wie die Aufwendungen.
Auch hier ist vorgesehen, die Leistungen nadr den im Gesetz auf-
geführten Arten und nadr Empfängergruppen zu erheben. Nur so
sind Unterlagen für die Durchführung weiterer Maßnahmen zu er-

Zu§4
Die Statistik der Jugendhilfe soll die Zahlenangaben enthalteD,

die für die Gewinnung einer Ubersicht über die GrÖßenordnung und
Struktur der Jugendarbeit, über die Ir{aßnahmen der Jugendwohl-
fahrtsbehörden ünd über den von den einzelnen lvlaßnahmen erfaß-
ten Personenkreis notwendig sind. Der Umfang der Jugendhilfe-
statistik wird bestimmt durch die Aufgaben der Jugendämter, der
Landesjugendämter und der obersten Landesbehörden nach dem
Jugendwohlfahrtsgesetz vom 11. August 1961, soweit ihre sta-
tisiische Erfassung möglidr und notwendig ist. Die Angaben sind
nach den im Jugendwohlfahrtsgesetz festgelegten Arten der Jugend-
hilfe zu gliedern.

Die Empfänger von erzieherischen Einzelhilfen wurden auch in der
bisherigen Jugendhilfestatistik erfaßt. Die Aufwendungen dafür
waren in der Fürsorgestatistik unaufgegliedert enthalten, da sie bis-
her auf Grund der Fürsorgepflidltverordnung und der Reidrsgrund-
sätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge
(§ 6 Abs. 1 Buchstabe d) zu erbringen waren. Die Aufwendungen
sind nunmehr nadr Abschnitt VIII des JWG durch die Träger der
öffentlidren Jugendhilfe zu gewähren und im Rahmen der Haus-
halte der Jugendämter, Landesjugendämter und obersten Landes-
behörden aufzuführen. Auf Grund der gesetzlichen Ubertragung der
erzieherisdren Einzelhilfen auf die Jugendwohlfahrtsbehörden sind
diese statistischen Angaben in die Jugendhilfestatistik zu über-
nehmen, wenn nidlt eine Anpassung des Haushaltsgliederungs-
planes für die öffentlidre Finanzstatistik, insbesondere für die Kom-
munalfinanzstatistik an das Jugendwohlfahrtsgesetz in der Fassung
vom 18. August 1961 erfolgt; eine solche Anpassung wird vorbe-
reitet. Unter der Voraussetzung, daß die Haushaltsstatistik danadl
hinreichend differenzierte Angaben über die Ausgaben der öffent-
lichen Hand Jür die verschiedenen Aufgabengebiete und für die Ein-
richtungen der Jugendhilfe - unter Einbeziehung der neuen Auf-
gaben, z. B. in der Jugendfreizeithilfe, der Jugenderholung, in der
außerschuli:chen Jugendbildung und in der Juglcnclbenrfsllilfc -enthält, wird auf eine gesonderte Erfassung der Gesamtaufwendun-
gen für die Jugendarbeit in der Jugendhillestatistik verzichtet wer-
den können.

Wie bisher soll jedoch die Jugendhilfestatistik die für die Träger
der Jugendhilfe wichtigen Kosten der Freiwilligen Erziehungshilfe
und der Fürsorgeerziehung in ditferenzierterer Form gesondert aus-
weisen, als es in der Haushaltsstatistik angebradlt ist. Neu aufge-
nommen werden außerdem die Kosten für Pflegekinder im Sinne
des Jugendwohlfahrtsgesetzes, die sich in Familienpflege befinden
und für die den Pflegekindern gleichgestellten Minderjährigen unter
16 Jahren in Heimen und Einrichtungen.

Für die Einnahmen gilt das in § 2 Gesagte.

In der Jahresstatistik der baulichen Einridltungen der Jugendhilfe
sollen StäLten der Jugendarbeit, wie bisher aufgeteilt in Einridt-
tungsarten und Trägergruppen (Einrichtungen der öffentlidten
Jugendhilfe, der freien gemeinnützigen Jugendhilfe und privater
gewerblicher Träger), erfaßl werden. Wegfallen soll die Besdrrdn-
kung auf halboffene und geschlossene Einridrtungen, die sdron
bisher durch Erfassung einiger offener Einrichtungen, insbesondere
der Jugendfreizeitstatten, durchbrochen wurde. Wie bisher soll in
den Einridrtungen, bei denen eine soldre Ermittlung möglich ist, die
Zahl der bei Normalbelegung verfügbaren Plätze erfaßt werden. Die
Belegungsstärke wird nicht mehr erfaßt; auf ihre Feststellung kann
verzichtet werden, weil die normale Belegungskapazität der Ein-
richtungen in der Regel voll ausgenutzt wird.

Für die Zusatzstatistik über Sonderfragen der Jugendhilfe gilt
das zu §§ 1 und 2 Gesagte.

Zu§5
Berichtspflidrtig sind diejenigen Stellen, die die gesetzlichen Be-

stimmungen durdrzuführen haben.

Wünschen der Praxis entspreöend empfiehlt es sidr, den für die
Zusatzstatistik möglidren Auswahlsatz etwas höher als bisher an-
zusetzen, damit zuverlässige und aussagefähige Ergebnisse ge-
sidrert werden. Ein durdr das Gesetz niedrig angesetzter Auswahl-
satz würde dazu zrvingen, Zusatzstatistiken nur in größeren Teil-
bereidren durchzuführen und madlt es unmöglidr, Strukturunter-
suchungen audr auf kleinere Arbeitsgebiete zu besdrränken. Solde
Untersudlungen durdrzuführen ist dringend geboten; überdies sind
für sie die Kosten geringer als für Erhebungen, die sidr über Ge-
samtbereidre erstred<en.

Zu§6
Der Paragraph enthält die übliche Berlin-KIausel.
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Verordnung
zur Durchführung einer Zusatzstatistik auf dem Gebiet der Sozialhilfe über die Eingliederungshilfe

für Behinderte
Vom 18. Februar 1966r)

Auf Grund des § 1 Abs, 2 Buchstabe a des Gesetzes über die
Durchführung von Statistiken auf dem Gebiet der Sozialhilfe, der
Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe vom 15. Januar 1963 (Bun-
desgesetzbl. I S.49) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung
des Bundesrates:

(2) Auskunftspflichtig für die Angaben nach § 2 sind die Träger
der Sozialhilfe.

III. Kosten

Die im Gesetz genannten Statistiken gehören seit langem zum
laufenden Arbeitsprogramm der Statistischen Amter. Auf Grund der
in den Gesetzen neu geregelten Tatbestände, die erfaßt werden
müssen, dürften sich folgende Mehrkosten ergeben:

a) für die Statistiken auf den Gebieten der Sozialhilfe und der
Kriegsopferfürsorge von jährlich rund 60000 DM; davon ent-

§1
Auf dem Gebiet der Sozialhilfe wird eine Zusatzstatistik über die

Eingliederungshllfe für Behinderte im Jahre 1966 als Bundesstatistik
durchgeführt.

§2
In der Zusatzstatistik wird erfragt: die Zahl der Empfänger von

Eingliederungshilfe für Behinderte - aufgegliedert nach Empfänger-
gruppen und nach Maßnahmen der Eingliederungshilfe -, ferner
sonstige Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz, welche Emp-
fänger von Eingliederungshilfe für Behinderte erhalten, und die
Kostenträger der Maßnahmen der Eingliederungshilfe.

§3
(1) Die Zusatzstatistik wird nach § 1 repräsentativ mit einem Aus-

wahlsatz von 50 vom Hundert der Empfänger von Eingliederungs-
hilfe für Behinderte durchgeführt.

fallen auf den Bund rund 18000 DM und auf die Länder rund
42 000 DM;

b) für die Statistiken auf dem Gebiet der Jugendhilfe von jährlich
rund 85000 DM, davon entfallen auf den Bund rund 15000 DM
und auf die Länder rund 70 000.

Diese Mehrkosten gliedern sich bei der zur Zeit nodr Iür diese
Statistiken üblichen manuellen Aufbereitung in rund 90 v. H. Per-
sonal- und i0 v. H. Sachaufwand.

§4
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 6
des Gesetzes über die Durdrführung von Statistiken auf dem Gebiet
der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe auch im
Land Berlin.

§5
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1966 in Kraft.

Bonn, den 18. Februar 1966

Für den Bundeskanzler
Der Bundesminister des Innern

Lücke

Der Bundesminister des Innern
Lücke

Begründung 2)

I. Nadr der Neuordnung des Fürsorgerechts durch das Bundes-
sozialhilfegesetz (BSHG) vom 30. Juni 1961 (BGBI. I S.815)
wurde die Rechtsgrundlage für die Sozialhilfe-Statistik durch
das Gesetz über die Durchführung von Statistiken auf dem Ge-
biet der Sozialhilie, der Kriegsopferfürsorge und der Jugend-
hilfe vom 15. Januar 1963 (BGBI. I S.49) neu geregelt, Die
Bundesregierung kann nach § 1 Abs.2 Buchst. a durdr Redrts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates jährlich einmal
eine Zusatzstatistik über Sonderfragen auf dem Gebiet der
Sozialhilfe anordnen. Sie hat in den letzten zwei Jahren von
dieser Ermächtigung keinen Gebrauch gemacht, um die mit der
lJmstellung vom bisherigen Fürsorgerecht auf das Bundes-
sozialhilfegesetz bei den durchführenden Stellen anfallende
Arbeit nicht noch durdr statistische Sondererhebungen zu ver-
mehren.

Zusatzstatistiken dieser Art sind seit 1956 durchgeführt wor-
den. Sie sollen die Vielschichtigkeit der Hilfe und die soziolo-
gische Struktur des Krelses der }lilfeempfänger sidttbar
machen, die Kenntnisse darüber vertiefen und die Unterlagen
für notwendige Maßnahmen liefern. Das Bundessozialhilfe-
gesetz führt als besondere Hilfeart innerhalb der Hilfe in be-
sonderen Lebenslagen die »Eingliederungshilfe für Behinderte«
auf. Sie bildet mit ihren Maßnahmen, die vor allem der Reha-
bilitation dienen, einen besonders widrtigen Teil der Sozial-
hilfeleistungen. Für die weitere gesetzgeberische Arbeit sowie
für Planungen, z. B. von Rehabilitationseinrichtungen, sind
Statistiken unerläßlidr, die Aufschlüsse darüber geben, welche
Personengruppen einzelne Leistungen erhalten, zumal zu er-
warten ist, daß diese Hilfe zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Die für das Jahr 1966 vorgesehene Zusatzstatistik soll deshalb
die »Eingliederungshilfe für Behinderte« statistisdr durch-
leuchten. Von besonderer Bedeutung ist dabei zu erfahren,
inwieweit die Bestimmungen des § 39 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2
BSHG wirksam geworden sind. Die gesetzgebenden Körper-

sdraften haben bewußt von einer weiteren Fassung des § 39
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BSHG Abstand genommen und für die Be-
hinderten nach § 39 Abs.2 BSHG Ermessensleistungen vorge-
sehen, jedoch gleichzeitig zu erkennen gegeben, daß sie be-
absichtigen, diese Bestimmungen in naher Zukunft anhand
praktisdrer Erfahrungen daraufhin zu prüfen, ob sie der Ziel-
setzung der Eingliederungshilfe gerecht werden. Für diese
Nachprüfung und zur Erstellung von Gesamtübersichten über
Rehabilitationsmaßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland
sind die statistischen Angaben notwendig. Auch für inter-
nationale Leistungsvergleicle sowie als Unterlagen bei inter-
nationalen Verhandlungen sind sie unerläßlich. Die Durdr-
führung der Erhebung liegt im staatspolitlschen Interesse.

II. Die 1966 durdrzuführende Zusatzstatistik beschränkt sich aui
die Empfänger von Eingliederungshilfe für Behinderte nach
§§ 39 bis 47 des Bundessozialhilfegesetzes und den dazu ergan-
genen Rechtsverordnungen. Es sollen erfaßt werden: die An-
gaben zur Person des Behinderten, u. a. Alter, Geschledrt,
Stellung zum Haushaltsvorstand, Zugewanderteneigenschaft,
Teilnahme am Erwerbsleben, sowie die Art der Behinderung
und die bewilligten Hilfeleistungen, getrennt nach Leistungen
in oder außerhalb einer Anstalt, eines Heimes oder einer
gleichartigen Einrichtung. Ferner soll - ohne Angabe des Be-
teiligungsverhältnisses oder einzelner Beträge - ermitteit
werden, wer die Kosten für die Eingliederungsmaßnahmen
trägt (Sozialhilfeträger, andere Sozialleistungsträger, Personen
gemäß § 28 BSHG) und inwieweit Empfänger von Eingliede-
rungshilfe für Behinderte noch andere Hilfeleistungen nach
dem Bundessozialhilfegesetz erhalten; insbesondere interessiert
die Verbindung der Eingliederungshilfe für Behinderte mit der
Hilfe zur Pflege.
Die Jahresstatistik der Sozialhilfe 1963 wies als Empfänger
von Eingliederungshilfe für Behinderte rund 58 000 Personen
aus. Soll eine repräsentative Zusatzstatistik über diesen Per-
sonenkreis einwandfreie und zuverlässige Ergebnisse über
einzelne Behindertengruppen und die ihnen gewährten

Nr.38 vom 24. Februar 1966 S.1. - 
,) Bundesratsdruck-

Februar 1966 (siehe Vorbemerkung auf S, 145 oben),
1) Bundesanzeiger

sactre Nr. 7 vom 11.
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Leistungen erbringen, so ist ein Auswahlsatz von 50 v. H. der
Empfänger der Eingliederungshilfe für Behinderte notwendig
(§ 5 Abs. 2 Satz? des Gesetzes über die Durdrführung von
Statistiken auf dem Gebiet der Sozialhilfe, der Kriegsopfer-
fürsorge und der Jugendhilfe). Auskunftspflidrtig sind die
Träger der Sozialhilfe.

Die Verordnung zur Durdrführung einer Zusatzstatistik auf dem
Gebiet der Sozialhilfe über die Eingliederungshilfe für Behinderte
vom 18. Februar 1966 (Bundesanzeiger Nr. 38 vom 24. Februar 1966)
wird wie folgt beridtigt:
1. In den Einleitungsworten ist hinter »§ 1 Abs.2 Budrstabe a« ein-

zufügen »in Verbindung mit § 5 Abs. 2«.
2. § 2 lautet wie folgt:

,§2
In der Zusatzstatistik werden erfragt:
1. die Zahl der Empfänger von Eingliederungshilfe für Be-

hinderte, aufgegliedert naö Empfängergruppen und nadr
den einzelnen Maßnahmen der Eingliederungshilfe,

2.sonstige Leistungen. nadr dem Bundessozialhilfegesetz,
weldre Empfänger von Eingliederungshilfe für Behinderte
erhalten,

III. Die Durdrführung der
Sdrätzung Kosten im Be
sonal- und 60 000 DM

Verordnung wird naö vorläufiger
rtrag von 340 000 DM (280 000 DM Per-
Sadrkosten) verursadren. Davon ent-

Beridrtigung
der Verordnung zur Durchführung einer Zusatzstatistik aui dem Gebiet der Sozialhilfe über dle

Eingliederungshilfe für Behinderte
Vom 25. Februar 19661)

fallen auf den Bund 120000 DM (105000 DM Personal- und
15 000 DM Sadrkosten), auf die Länder 220 000 DM (176 000 DM
Personal- und 44 000 DM Sadrkosten).

3. die Kostenträger der Maßnahmen der Eingliederungshilfe.«

3. In §3 Abs. 1 sind die Worte »naci § 1«, in §3 Abs.2 die Worte
»nadr § 2« zu streidren.

4. In § 5 ist das Wort »am« durdr die Worte »mit Wirkung vom«
zu ersetzen.

Bonn, den 25. Februar 1966

Der Bundesminister des Innern
Im Auf trag

Bangert
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Der Bundestag hat das Iolgende Gesetz beschlossen:

§1
lm Geltungsbereidr dieses Gesetzes wird eine Statistik der öffent-

lidren Finanzwirtschaft (Finanzstatistik) als Bundesstatistik durdt-
geführ l.

§2
Die Siatistik erstred(t sidr aul
1. die Einnahmen und Ausgaben des Bundes, der Länder, der

Gemeinden und der Gemeindeverbände;
2. das Steueraufkommen, die Finanzzuweisungen und Umlagen

des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Gemeinde-
verbände;

3. das Vermögen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und
der Gemeindeverbände;

4. die Sdrulden des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der
Gemeindeverbände;

5. das Personal des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der
Gemeindeverbände;

6. die Finanzen der staatlichen und kommunalen Einrichtungen
und wirtschaftlichen Unternehmen, die als Eigenbetriebe oder
in redrtlidr selbständiger Form betrieben werden.

§3
Die Statistiken über die Einnahmen und Ausgaben (§ 2 Nr. 1) er-

fassen
1. die rectrnungsmäßigen Einnahmen und Ausgaben des Bundes,

der Länder, der Gemeinden und der Gemeindeverbände im
Rahmen des finanzstatistischen Kennziffernplans, gegliedert
nadr Aufgabenbereidren (Verwaltungszweigen) und gruppiert
nadr Einnahme- und Ausgabearten, jährlidt;

2. die Haushaltsansätze des Bundes, der Länder, der Gemeinden
mit 10000 und mehr Einwohnern und der Gemeindeverbände
im Rahmen von Haushaltsquersdrnitten jährlich;

3. die Einnahmen und Ausgaben des Bundes und der Ländel nadr
Gruppen viertelj ährlich ;

4. die Ausgaben del Gemeinden mit 10000 und mehr Einwohnern
und der Gemeindeverbände für Investitionen vierteljährlidt;

5. die Gesamteinnahmen und -ausgaben sowie die Kassenlage
des Bundes und der Länder monatlictr.

§4
Die Statistiken über das Steueraufkommen, die Finanzzuweisun-

gen und Umlagen (§ 2 Nr.2) erfassen
1. die Einnahmen des Bundes und der Länder aus Steuern und

Zöllen nadr Arten monatlidl;
2. die Einnahmen aus Steuern, Finanzzuweisungen und die Um-

lagen
a) der Gemeinden mit 1000 und mehr Einwohnern und der

Gemeindeverbände viertelj ährlich,
b) der Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern halbjähr'

Iictt;
3. dasAufkommen ausRealsteuern mitAngaben der Bemessungs-

grundlagen und der Hebesätze jährlidt.

Finanzen und Steuern

Gesetz über die Finanzstatistik
Vom B. Juni 19601)

Begründung2)

§5
Die Bundesregierung wird ermädrtigt, durch Rechtsverordnung

mit Zustimmung des Bundesrates Gegenstand, Umfang und Art der
Vermögensstatistik, den Zeitpunkt des tseginns und der Wieder-
holungen zu bestimmen sowie Vorsctrriften zur einheitlidren Be-
wertung des statistisdl zu erfassenden Vermögens zu erlassen.

§6
Die Statistiken über die Schulden (§ 2 Nr. a) erfassen
1. den Stand der Schulden des Bundes, der Länder, der Gemein-

den und Gemeindeverbände nadr Arten und Bedingungen
sowie die Bürgschaften am 31. Dezember jedes Jahres;

2, die Sctrulden des Bundes, der Länder, der Gemeinden mit
10000 und mehr Einwohnern und der Gemeindeverbände
viertelj ährIidr.

§7
Die Statistiken über das Personal des Bundes, der Länder, der

Gemeinden und der Gemeindeverbände (§ 2 Nr. 5) erfassen nadr
dem Stand am 2, Oktober

1. den Personalstand gegliedert nad) Aufgabenbereidren, Ge-
schledrt, Dienstverhältnis, Laufbahngruppen und Vertriebenen-
(FIüctrtling-)eigenschaft in jedem dritten Jahr;

2. den Personalstand gegliedert nadr dem DienstverhäItnis
jeweils zwischen den in Nummer 1 genannten Erhebungen.

§8
(1) Die Statistik über die Finanzen der staatlichen und kommu-

nalen Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen, die als
Eigenbetriebe oder in rectrtlidr selbständiger Form betrieben werden
(§ 2 Nr.6), erfaßt Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustredtnungen
jährlich.

(2) Als staatlidre und kommunale Unternehmen in redltlidr selb-
ständigerForm gelten Unternehmen, an denen der Bund, die Länder,
die Gemeinden oder die Gemeindeverbände unmittelbar oder
mittelbar mit mehr als 50 vom Hundert des Nennkapitals oder des
Stimmrechts beteiligt sind.

§e
Dieses Gesetz gilt nach § 13 Abs. 1 des Dritten Uberleitungs-

gesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land
Berlin. Redrtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes ellassen
werden, gelten im Land Berlin nadr § 14 des Dritten Uberleitungs-
gesetzes.

§10
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft'

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt'
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 8. Juni 1960

Der BundesPräsident
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister der Finanzen
Etz el

A. Allgemelner Teil

1. Aulgabe und UDfang der FinaBz§tatistlk

Die Finanzstatistik hat in erster Linie die Aufgabe, einen Uber--
blid< über oie öffentliche Wirtsdraft, d. h. über Ausmaß und Zu-
sammensetzung der öffentlidren Einnahmen und Ausgaben-- zu
schaffen. Zur iösung dieser Aufgabe gehört es auch, den Uber-

1l BGBI. I vom 22. Juni 1960 S. 322. - 2) Bundestagsdrucksache Nr' 1367

vom g. November 1959 (siehe Vorbemerkung auf S. 145 oben)'

weisungsverkehr zwisdren den Trägern öffentlidler.Aufgaben (u-nter
Ausschältung von Doppelzählungen) u!d die Wi-rkung der öffent-
lichen Haushllte auf die Wirtsdraft sidrtbar zu machen'

Sie erstred<t sidl auf den Bund, die Länder, die Gemeinden und
die Gemeindeverbände, außerdem auf die Sondervermögen des
Bundes und die Vermögen der übrigen Selbstverwaltungskörper-
schaften (teilweise - z. B. bei denTrägern der Soz'ialversicherung -uniei auis*rfießlidrer Benutzung der von diesen Iür eigene Zwed<e
erstellten Aufzeichnungen); sie erstreckt sich nicht auf Zweckver-
bände, Kirchen, karitative Einridrtungen u. dgl'
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Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände - und darüber
hinaus alle Träger öffentlicher Aufgaben - sind durch die Ver-
teilung der Aufgaben und Zuständigkeiten einerseits sowie der
Einnahmen andererseits zu einer inneren Einheit verknüpft. Die
Finanzstatistik muß sich daher die vollständige Erfassung der
finanzwirtschaftlichen Vorgänge bei allen Gliedern der öffentlichen
Hand in einem abgerundeten Bild zur Aufgabe setzen. Ein Urteil
über die Zweckmäßigkeit finanzwirtschaftlicher Maßnahmen, bei-
spielsweise des Bundes, läßt sich nicht gewinnen, ohne Stand und
Entwicklung der Finanzen bei Ländern und Gemeinden mit zu über-
prüfen. Eine für Bundeszwedre zu erstellende Finanzstatistik muß
sich daher aus Gründen, die im Wesen der Sache liegen, auf die
Finanzvorgänge bei allenGliedern der öffentlichenHand erstrecken;
gleiches gilt für eine Finanzstatistik für Länderzwed<e usf.

Wie die Finanzstatistik sich auf aIle Träger öffentlicher Aufgaben
zu erstrecken hat, so muß sie auch alle finanzwirtschaftlidr bedeut-
samen Vorgänge bei den Trägern öffentlicher Aufgaben erfassen.
Daher kann sich die Finanzstatistik nicht auf die Erfassung der Ein-
nahmen und Ausgaben beschränken, sondern muß auch das öffent-
liche Vermögen einbeziehen und dabei unterscheiden zwischen dem
Finanzver:nögen einerseits, das die marktwirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit seiner Träger erhöht, und dem Verwaltungsvermögen
andererseits, das zwar die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit
erhöht, al:er vom Standpunkt der einzelnen öffentlichen Körper-
schaft in erster Linie eine Steigerung der Lasten bewirkt. Ebenso
rvie das öffentliche Vermögen müssen audr die öffentlidren Schulden
einen Bestandteil der Finanzstatistik bilden. Die Entwid<lung und
Zusammensetzung des Personalbestandes öffentlidrer Dienststellen
bedarf ebenfalls der Beobachtung.

Der als Rückgrat der Finanzstatistik unentbehrliche Grundsatz der
möglichst lückenlosen Einbeziehung aller Glieder der öffentlichen
Fland in die Finanzstatistik macht es notwendig, den Erhebungs-
bereich auf die dffentlichen Unternehmen in privater Rechtsform
sowie auf Eigenbetriebe auszudehnen, zumal die Umwandlung
öffentlicher Unternehmungen in Gesellschaften des privaten Rechts
(AkLiengesellschaften und Gesellschaften mbH) oder in selbständige
Eigenbetriebe in neuerer Zeit einen großen Umfang angenommen
hat.

Eine wichtigeForderung, die man bei der gegenwärtigen schnellen
Entwicklung in der Wirtschaft und im sozialen Bereidr an die
Finanzstatistik richten muß, ist die nach gegenwartsnahen Ergeb-
nissen. Da die Haushaltsstatistiken erst nach Ablauf des Rechnungs-
jahres und nach Fertigung des Rechnungsabschlusses aufgestellt
werden - und somit erst spät vorliegen können -, müssen die
monatlichen und vierteljährlichen Zwischenstatistiken stärker in den
Vordergrund gerückt werden. Außerdem sieht der Gesetzentwurf
zum Zwecke der Bereitstellung zeitnaher statistischer Unterlagen
die statistische Erfassung der Haushaltsansätze vor. Diese Statistik
begegnet vom Standpunkte der finanzwirtschaftlichen Exaktheit
wegen der Unterschiedlichkeit von Soll und Ist manchen Bedenken.
Sie ist aber wichtig, um Einblicke in die finanzwirtschaftlichen Pla-
nungen zu gewinnen und vorausschauend die aus dem öflentlichen
Sektor zu erwartenden Einflüsse auf die Wirtsdraftsentwicklung
beurteilen zu können. Im privatwirtschaftlichen Bereidr werden zur
Ermittlung der f ür die zukünf tige Wirtschaf tsgestaltung wesent-
Iichen Planungen in steigendem Umlange Testbefragungen durch-
geführt.

Die Finanzstatistik unterrichtet mithin über
a) den Umfang der öffentlichen Finanzwirtsdraft, indem sie die

Einzeldaten der verschiedenen Träger öffentlidter Aufgaben
zusammenstellt und so ein »Gesamtbudget« für den öffent-
lichen Bereicü erarbeitet,

b) die Bedeutung der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben im
Rahmen der Volkswirtschaft, indem sie das erforderliche Zah-
lenmaterlal für die Darstellung des Bereiches »Staat« für die
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen bereitstellt,

c) die Verteilung der Einnahmen einerseits sowie der Ausgaben
und Lasten andererseits zwischen Bund, Ländern und Gemein-
den (Gv.), indem sie neben den Ausgaben und Einnahmen der
einzelnen Körperschaften auch den Uberweisungsverkehr
zwischen den Körperschaften und das Funktionieren des hori-
zontalen und vertikalen Finanzausgleichs und seine Entwid<-
lunqsmöglichkeiten darstell t.

Bei der stetig steigenden Bedeutung der öffentlichen Einnahmen
und Ausgaben - der Anteil der Steuereinnahmen betrug gemessen
am Bruttosozialprodukt im Jahre 1958 rd. 23 v. H. - ist eine fort-
laufende und genaue Durchleuchtung der öffentlidren Finanzwirt-
schaft unentbehrlich.

2. Uberblick über die Entwicklung der Rechtsgrundlagen

Abgesehen von verschiedenen Einzelstatistiken, insbesondere auf
dem Gebiet der kommunalen Finanzwirtschaft, und wertvollen Vor-
arbeiten des Deutschen Städtetages, wurde reichseinheitlich erst-
ma.ts eine Finanzstatistik mit dem Gesetz zur Anderung des Finanz-
ausgleichs vom 10. August 1925 (Finanzausgleidrsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntrnachung vom 27. April 1926 - RGB1. I S.203)
angeordnet. Ergänzungen sind durch die Verordnungen über
Finanzstatistik vom 23. Juni 1928 (RGBI, I S. 205) und vom
28. Februar 1931 (RGBI. I S. 32) vorgenommen worden.

Nach dem Kriege wurde die Wiederaufnahme einer einheitlichen
Finanzstatistik zunädtst durdr Vereinbarungen oder Anordnungen
in den einzelnen Besatzungszonen und dann durch das Gesetz über
die Errichtung eines Statistisdlen Amtes des Vereinigten Wirt-
schaftsgebietes vom 21. Januar 1948 (WiGBl. S. 19) in Verbindung
mit der GemeinsamenAnordnung derVerwaltungen desVereinigten
Wirtschaftsgebietes zur Durchführung von Statistiken vom 1. Juni
1949 (Off. Anz. f. d. VWG Nr. 50 S. 1) sowie die Verordnung über
die Erstred<ung von Recht der Verwaltung des Vereinigten Wirt-
sdraftsgebietes auf dem Gebiet der Statistik auf die Länder der
französischen Besatzungszone vom 31. März 1950 (BGBI. S.81) in
die Wege geleitet.

Teile der Finanzstatistik, z. B. die Personalstandsstatistik, sind
durch besondere Vereinbarungen mit den Ländern geregelt worden.

Da die jetzigen Regelungen nicht den Erfordernissen des Ab-
schnitts III des Gesetzes über die Statistik für Bundeszt'ed<e
(StatGes) vom 3. September 1953 (BGBI. i S. 1314) entspredten, muß
nach § 16 Abs. 1 Statces eine neue Redrtsgrundlage geschaffen
werden. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Anderungen gegen-
über der bisherigen Regelung werden unter B. der Begründung
erläutert.

In methodisdrer und systematischer Hinsidtt gelten für die
Finanzstatistik weiterhin die zeitgemäß fortentwickelten Grundsä[ze
der Vorkriegsstatistik. Die Zuständigkeit in methodischen und
systenatischen Fragen braucht dieses Gesetz nicht zu regeln, da sie
sich bereits aus dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke
ergibt.

B. Begrilndung im einzelnen
Zu§2

Dieser Paragraph legt den Umfang der Finanzstatistik in seinen
Grundzügen fest. Er untersdleidet 6 Gruppen von Statistiken, deren
Durchführung anschließend in den §§ 3 bis 8 im einzelnen geregelt
ist. Das finanzstatistische Gesetz bezieht sich auf statistisdre Er-
hebungen, die laufend benötigt werden. Es ist beabsichtigt, daneben
je nach Bedarf Sonderstatistiken zur einmaligen KIärung bestimmter
Tatbestände durdr Rechtsverordnung nach § 6 Abs. 2 des Gesetzes
über die Statistik für Bundeszwed<e vom 3. September 1953
(BGBI. I S. 1314) anzuordnen. Eine solche einmalige Sonder-
statistik wird beispielsweise bei den Zwed<verbänden für notwendig
gehalten.

Zu§3
Die Statistiken über Einnahmen und Ausgaben von Bund, Ländern

und Gemeinden (Gv.) sind nadr der Häufigkeit ihrer Durdrführung
in 2 Gruppen unterschieden, und zwar

a) in Jahresstatistiken und
b) in kürzerfristig zu wiederholende Statistiken.

Nr. 1

Die Jahresstatistiken erfassen die Einnahmen und Ausgaben des
Bundes, der Länder (einsdrließlidr Berlin und Hansestädte) und der
Gemeinden (Gv.). Durch die bereits laufende Rechnungsstatistik
werden alle Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben entsprechend den
Haushaltsrechnungen der versdriedenen öffentlichen Körperschaften
erhoben. Der Rahmen des Erhebungsschemas, d. h. die einheitlidre
systematisdre Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nadr Ver-
waltungszweigen und nadr Arten, ist durch den finanzstatistischen
Kennziffernplan festgelegt. Dieser vom Statistischen Bundesamt in
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Innenministerien
der Bundesländer, den Statistisdten Landesämtern und den kommu-
nalen Spitzenverbänden entwickelte Kennziffernplan ist für die
kommunalen Körpersctlaften in allen Bundesländern mit Wirkung
vom 1. April 1951 an verbindliö vorgeschrieben; er dient allgemein
als Grundlage für ihre Haushaltsgliederung und -gruppierung.

Die Kombination Gliederung i Gruppierung, das sogenannte
»Schachbrettmuster« der Finanzstatistik, wird auch für die finanz-
statistisdre Erfassung der Jahresredrnungen des Bundes und der
Länder verwendet - mit gewissen Modifikationen, die sich aus der
anderen Aufgabenstellung im staatlidren Bereich ergeben. Diese
einheitlidre Gestaltung der Erhebungsbogen auch ftir die staatlichen
Einnahmen und Ausgaben - unabhängig von der länderweise
unterschiedlidren Einteilung der Haushaltspläne nach Ressorts -ermöglidrt die für finanzwirtschaftliche Betradttungen unentbehr-
liche Zusammenfassung der Zahlen aus dem staatlichen und kom-
munalen Bereich unter Ausschaltung von Doppelzählungen.

An der Erfassung der Einnahmen und Ausgaben iür das be-
treffende Rechnungsjahr - also einschließlich derAuslaufperiode -soll festgehalten werden unter Inkaufnahme der dadurch bedingten
relativ späten Fertigstellung der Finanzstatistik, deren Unterlagen
von den öffentlichen Körperschaften erst nach Abschluß der Rech-
nung geliefert werden können.

AusVereinfadrungsgründen war zunächst daran gedacht, die jähr-
liche Redrnungsstatistik auf die Haushalte des Bundes, der Länder,
der Gemeinden mit 1 000 und mehr Einlvohnern und auf die Ge-
meindeverbände zu besdrränken. Die Länder und die kommunalen
Spitzenverbände halten aber auch für diese Gemeinden eine jähr-
liche Wiederholung der Statistik - wenn auch in eingeschränktem
Umfange - für erforderlici.
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Nr.2
Neben den rechnungsmäßigen Einnahmen und Ausgaben sollen

künftig im Rahmen kurzer Haushaltsquerschnitte audr Haushalts-
ansätzä finanzstatistisch erfaßt werden. Gegenwartsnahe Zahlen
über die Zukunftserwartungen und die Vorhaben der öffentlichen
Körperschaften werden für Bundeszwecke zur Fundierung der von
NATO und OEEC geforderten Vorausschätzungen, zur Konjunktur-
beobachtung für konjunkturpolitische Maßnahmen und zur Vor-
bereitung von Gesetzen immer unentbehrlicher, zumal der öffent-
lichen Finanzwirtschaft im Rahmen der Gesamtwirtsdraft eine
ständig steigende Bedeutung zukommt. Die Zweckmäßigkeit einer
derartigen Querschnittsstatistik der Haushaltsansätze kÖnnte mit
dem Hinweis angezweifeit werden, daß die tatsächlichen Einnahmen
und Ausgaben oft stark von den Soilzahlen abweichen. Dem ist
aber entgegenzuhalten, daß

a) auch nicht realisierteVorhaben diePreise und den Konjunktur-
ablauf beeinflussen;

b) es in der Konjunkturpolitik und in den Haushaltsberatungen
(ebenso wie in derKommunalaufsicht) gerade darauf ankommt,
an Hand zusammengefaßter Haushaltsquerschnitte die Gefahr
übermäßiger Beanspruchung der Wirtschaft oder depressiver
Auswirkungen infolge unangebrachter Zurückhaltung in der
Auftragserteilung frühzeitig zu erkennen, um konjunktur-
gerechte Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.

Es ist beabsichtigt, die Haushaltsquersdrnitte bei Bund und Län-
dern auf Grund statistischer Kennziffern zu erstellen, welche die
Haushaltspläne durch - untereinander vergieichbare - »Funk-
tionenhaushalte« ergänzen.

Bei denGemeinden und Gemeindeverbänden ist für Bundeszwecke
nur an die Zusammenfassung weniger Zahlensummen als Unterlage
für die Erstellung des öffentlichen Gesamthaushalts gedacht. Diese
Zahlen können den »Ilaushaltsquerschnitten« entnommen werden,
die in den meisten Bundesländern als Anlage zum Haushaltsplan
vorgeschrieben sind. Dabei bedeutet der Verzicht auf die Erfassung
der Gemeinden mit weniger als 10000 Einwohnern eine Beschrän-
kunq auf etwa 500 Erhebungseinheiten (von insgesamt rd. 24200).

Nr. 3 bis 5
Die vierteljährlichen und monatlichen Statistiken dienen der

schnelien Unterrichtung der Verwaltung, der kommunalen Spitzen-
verbände und der Offentlichkeit über die wichtigsten staatlichen und
kommunalen Einnahmen und Ausgaben.

Die in der Vierteljahresstatistik der Gemeindefinanzen enthaltene
Erhebung über die vierteljährliche Schuldenbewegung der Gemein-
den und der Gemeindeverbände ist aus Gründen der Systematik in
§ 6 Nr.2 aufgeführt.

Die Aufgliederung der zu erhebenden Tatbestände in den viertel-
jährlichen und monatlichen Statistiken muß auf die wechselnden Be-
dürfnisse .1e nach der Aktualität der im Vordergrund stehenden Fra-
gen ausgerichtet werden. Die gegenseitige Abstimmung der Erhe-
bungsrichtlinien ermöglicht - zumindes t summarisch - eine Zu-
sammenfassung der Vierteljahresstatistiken und eine Vergleichbar-
keit mit den Jahresstalistiken.

Die monatlichen Berichte über die Kassenlage des Bundes und der
Länder beschränken sich auf die Ermittlung des Kassenbestandes
und seiner Zusammensetzung, wie er sich in den Abschlußnachwei-
sungen der Bundes- und Landeshaupt-(Zentral-)kassen, aus den
kumulativen Mehr- oder Minderausgaben, dem Saldo der rech-
nungsmäßig nicht verbuchten Zahlungen und den Kassenkrediten
errechne l.

Zu§4
Die StaListiken über das Steueraufkommen und über di.e Umlagen

gliedern sich in monatllche, vierteljährliche, halbjährliche und jähr-
üche. Die Einnahmen des Bundes und der Länder aus Steuern und
Zöllen umfassen nach der Vorschau auf das Rechnungsjahr 1959
:46MrdDM; sie werden in der Gliederung nach Steuerarten mo-
natlich erhoben. Die Einnahmen der Gemeinden und Gemeindever-
bände aus Steuern belaufen sidt z.Z. auf etwa 7,5 Mrd DM jähr-
lich, die Einnahmen aus Finanzzuweisungen (Doppelzählungen im
Rahmen des öffentlichen Gesamthaushalts) auf etwa 3 Mrd DM jähr-
lich. Sie werden zusammen mit den Umlagen, die z. Z. etwa
0,9 Mrd DM jährlich ausmachen (Doppelzählungen im Rahmen des
öffentlichen Gesamthaushalts), vierteljährlich ermittelt. Für Gemein-
den mit weniger als 1000 Einwohner genügt eine halbjährliche Er-
fassung. Außerdem wird jährlich einmal - der bisherigen Ubung
entsprechend - das Aufkommen aus Realsteuern zusammen mi.t
Angaben über die Bemessungsgrundlagen und über die Hebesätze
festgestellt. Die laufende Beobachtung

der Entwicklung der Steuereinnahmen nach Arten im allge-
meinen und der Anspannung der Realsteuern im besonderen
ist zur Uberprüfung der Lastenwirkung und der allmählich sich
vollziehenden Wandlungen des Steuersystems unentbehrlich.

Zu§5
Die neu einzuführende Vermögenstatistik soll im Rahmen der

Finenzsta[istik entsprechend deren Gesamtzielsetzung der Ordnung
cler finanzwirtschaftlichen Vorgänge, der Vcrbesserung der Kon-

trollmöglichkeiten und der Verbreiterung der Publizität dienen Der
Ausbaridieser Funktionen ist wesentlich, da sie im öffentlichen Be-
reich großenteils die Wirkungen ersetzen müssen, die im privaten
Bereic[ das Gewinnstreben auslöst. Die Beobachtung des Vermö-
gensbestandes und der Verrnögensveränderun-gen b-i]det den erstre-
6enswerterr und organischcn Abschluß jeder Bucirführung und auch
der Rechnungslegung der öffentlichen Finanzverwaltungen, die -ver-pflichtet sinal ihie Vermögenssubstanz zu erhalten. Das öffentliche
Vermögen stellt einen niCht unberleutenden Teil des Volksvermö-
gens där. Die aus der Vermögensteuerstatistik und der Einheits-
ilertstatistik vorhegenden Angaben über den Stand und die Ver-
tinderung des prlvJten Vermögens bedürfen der Ergänzung durch
eine Staiistik des Vermögens der öffentlichen Hand. Da viele Ge-
bietskörperschaften schon Nachweise über ihr Vermögen aufstellen
(so der Bund, einige Länder und zahlreiche Gemeinden), werden

"inh"itli.h" Methoden und Maßstäbe aufzustellen sein, mit deren
Hllfe ein Vermögensvergleich zwischen den Gebietskörperschaften
möglich ist.

Absatz 1

Eine Statistik des Vermögens der öffentlichen Hand muß den
Stand des Vcrmögens und die Vermögensveränderungen erfassen'
Da sich der Verm-ögensstand, wenn er einmal ermittelt ist, anhand
der VermögensrugSrge und Vermögensabgänge fortschreiben läßt,
ist es nichi erforäerlich, die Bestände jährlich zu erheben Es ge-
nügt, wenn die Fortschreibungsergebnisse in jedem fünften Jahre
dur"ch eine Bestand.serhebung kontrolliert werden. Durch diese
Handhabung wirC die Verwaltung - im Vergleich zum sonst unver-
meidl]chen Arbeitsaufwand - wesentlich entlastet.

Die Vermögenszugänge und Vermögensabgänge müssen jährlich
ermittelt we.ä"n, Die Unterlagen über die Vermögensveränderun-
gen lassen sich ohne besonclere zusätzliche Arbeitsbelastung rn Zu-
iammenhang mit der Rechnungsstatistik nach § 3 §r 1 gewinnen'
Sofern die üermögenszu- und -abgänge nur in der Vermögensrech-
nung erscheinen iai" Zahl solcher Vorgänge ist verhältnismäßig
geriig), werden sie besonders festzuhalten und in einer Sonder-
übersichL jährlich nachzuweisen sein.

Die Vermögenstatistik sollte sich auf das gesamte öffentliche Ver-
mögen erstreiken. Dabei wird nach dem Verwendungszweck zu un-
terscheiden sein zwischen dem Verwaltungsvermögen im engeren
Sinne (Verwaltungsgebäude, Schulen u. dgl.), den Sachen im Ge-
meingetrauch (2. B-. Straßen, Wege, Plätze, Kanäle) und den Anstal-
ten u"nd den Einrichtungen sowie dem Finanzvermögen (wlrtschaft-
liche Unternehmen, Beteiligungen, Allgemeines Kapital- und Sach-
vermögen) und den Sonclervermögen (2. B. Bundesbahn, Bundespost,
Siif tungsvermögen, Treuhandvermögen).

Feststellungen haben ergeben, daß bei Bund, Ländern und Ge-
meinden lGvJ Aufzeichnungen über den Vermögensbestand in Form
von Verrnögensverzeichnissen, Vermögenskarteien usw' vorhanden
sind. Für die Zwecke der Vermögenstatistik müssen diese Vermö-
gensverzeichnisse nach einheitlichen Gesichtspunkten aufgestellt
werden.

Das öffentliche Vermögen erhöht - abweichend vom privatwirt-
schaftlichen Vermögen nur zu einem verhältnismäßig gerlngen
Teil die markt- und finanzwirtschaftliche Leistungskraft des Trägers
(wie z. B. die wirtschaftlichen Unternehmen, die Kapitalbeteiligun-
gen, das nicht für VerwalLungszwecke benutzte Grundvermögen
ist.j. Oer überwiegende Teil des öffentlichen VermÖgens erhöht
zwar die Leistungsfähigkeit des Gemeinwesens und der Volkswirt-
schaft, verursacht aber, betriebswirtschaftlich oder kameralistisch
betrachtet, dem Vermögensträger nur zusätzliche Belastungen (ins-
besondere das Verwaltungsvermögen mit den Sachen im Gemein-
gebrauch).

Absatz 2

Bevor die Statistik des öffentlichen Vermögens durchgeführt wer-
den kann, müssen noch zahlreiche Fragen zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden geklärt werden, um einheitliche Ausgangspunkte
für die Durchführung der Statistik zu gewinnen. Das gilt insbeson-
dere für die einheitliche Gestaltung der Vermögensverzeichnisse
und für die einheitliche Festlegung der Bewertungsgrundsätze sowie
für die einheitliche Festlegung der Termine, zu denen die VermÖ-
genstatistik für die einzelnen Vermögensgattungen entweder für
Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam oder auch nur für jene
Gebietskörperschaften, die dazu bereits in der Lage sind, eingeführt
werden kann,

Da diese Entscheidungen nur gemeinsam vorbereitet werden kön-
nen, ist im Gesetz zunächst nur der Grundsatz der Einführung einer
Vermögenstatistik verankert worden, um auf diese Weise eine
Basis zur systematischen Durchführung der noch erforderlichen Vor-
arbeiten zu schaffen. Der Umfang der Vermögenstatistik und der
Zeitpunkt ihres Beginns sollen zugleich mit den Vorschriften zur
einheitlichen Bewertung des statislisch erfaßten Vermögens durch
eine Rechtsverordnung bestimmt werden, die der Zustimmung des
Bundesrates bedarf.

Zu§6
Nr. 1 bis 2

Bei der Erfassung der Schulden des Bundes, der Länder und der
Gemeinden (Gv.) sind, ebenso wie bei jener der Einnahmen und
Ausgai:en, Jahresstatistiken und Vierteliahresübersichten zu unter-
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scheiden. Die jährliche Schuldenstatistik als »Strukturuntersudrung«
erfaßt den Stand der Schulden und ihre Gliederung insbesondere
nach Laufzeiten, Fälligkeiten, Zinsbedingungen und Arten der Ver-
wendung. Da die Ergebnisse der Jahresstatistik verhältnismäßig
spät vorliegen, ist zur Ergänzung der kurzfristigen Statistik über
die Ausgaben (vgl. § 3 Nr.3 und 4) auch eine kurzfristige Statistik
über die Gesamtentwid(lung der Verschuldung im Zusammenhang
mit der Kassenlage notwendig. Sie liefert Unterlagen zu der Frage,
inwieweit öffentliche Mittel oder Kreditmarktmittel zur Finanzie-
rung der Investitionen verwendet worden sind. Die Statistik be-
schränkt sidr auf den Bund, die Länder, die Gemeinden mit 10000
und mehr Einwohnern und die Gemeindeverbände und ist deshalb
wenig kostspielig. Die vierteljährlidren Ubersichten über die Ver-
sdruldung der kommunalen Gebietskörpersdralten sind aus erhe-
bungstechnischen Gründen mit der Ubersicht über die Einnahmen
und Ausgaben gekoppelt.
Zu§7

Die Statistiken über den Personalstand sollen aus Vereinfachungs-
gründen in jedem zweiten und dritten Jahr in Form von Kurzerhe-
bungen durdrgeführt werden. Da unter den öffentliöen Ausgaben
der Personalaufwand eine wichtige Rolle spielt, ist ein Uberblick
über die Entstehung und Zusammensetzung dieses Ausgabepostens
z. B. für Zwed<e der Ortsklasseneinteilung und zur Beurteilung von
Maßnahmen auf dem Gebiete des Besoldungsrechts und der Redrts-
verhältnisse der öffentlidren Bediensteten unerläßlidr.
Zu§8

In der Jahresreönungsstatistik sind bis jetzt Angaben über die
wirtschaftlichen Unternehmen nur insoweit erfragt worden, als sie
aus den Haushaltsredrnungen entnommen werden konnten. Für den
großen Komplex der Eigenbetriebe, d. h. der wirtsdraftlidren Unter-
nehmen, die nach den Vorsdrriften der Eigenbetriebsverordnung
vom 21. November 1938 geführt werden, und für die in redrtlich
selbständiger Form geführten Unternehmen liegen nur Angaben vor
über die Ablieferungen an den staatlichen oder kommunalen Haus-
halt oder umgekehrt über die Zuschüsse, die an solctre Betriebe ge-
geben wurden. Diese »Nettozahlen« sagen über das Finanzvolumen
der wirtschaftlichen Unternehmen und über deren Finanzwirtschaft
im einzelnen nichts aus. Fundierte finanzstatistische Zahlen für die-
sen Teil der öffentlidren l rirtsdlaft sind aber für volkswirtschaft-
liche Gesamtrechnungen und gesamtwir tschaf tlidre Vorausschätzun-
gen, wie sie u. a. für die OEEC zu erstellen sind, unentbehrlich.

Unbeschadet des Redrts der Eigenbetriebe, aus Gründen der
Arbeitsersparnis die nadr der Eigenbetriebsverordnung ohnehin zu
fertigenden Aufstellungen einzureidren, soll sich die statistische Er-
fassung dabei im allgemeinen nur au.f diejenigen Angaben be-
sdrränken, welche auf Grund aktienredrtlidrer Vorsdrriften oder
darüber hinaus freiwillig von rechtliö selbständigen Unternehmen
des betreffenden Wirtschaftszweiges geliefert werden. Wesentlidr
ist hierbei die Möglichkeit einer Zusammenfassung mit den Ergeb-
nissen der Bilanzstatistik der Aktiengesellschaften, so$/eit diese
Statistik »Eigengesellsdraften« erfaßt, d. h. in privater Rechtsform
betriebene Unternehmen, die ganz in der Hand einer Gebietskörper-
schaft sind, oder Gesellsdraften, an denen Gebietskörpersdraften
unmittelbar oder mittelbar (d. h. durctr ihre Unternehmen in privat-
rechtlicher Form) mit mehr als der Hälfte des Nennkapitals oder des
S timmredrts beteiligt sind.

Im Gegensatz zu anderen Teilen der Finanzstatistik, bei denen
auch Einzelergebnisse z. B. für eine Gemeinde oder für einen Kreis
veröffentlidrt werden, muß siö die Finanzstatistik der wirtsdraft-
lichen Unternehmen darauf besdrränken, gewisse Gruppen zusam-
menzufassen, so daß Einzelergebnisse für einen Betrieb aus den
Veröffentlidrungen dieser Statistik nictrt entnommen werden
können.

Die Gemeindeordnung von Nordrhein-Westfalen sieht vor, daß
auch kommunale Einrichtungen, die keine wirtsdraftlidren Unter-
nehmen sind, nadr den Vorsdrriften der Eigenbetriebsverordnung
geführt werden können (2. B. Krankenhäuser, Sdrladrthöfe u. dgl.).
Ahnlidre Gedanken mögen auch den Verfassern der Gemeindeord-
nungen für Schleswig-Holstein (§ 82 Abs.2) und Hessen (§ 98 Abs.2)

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistik für
Bundeszwecke vom 3. September 1953 (BGBI. I S. 1314), zuletzt ge-
ändert durdr das Zweite Gesetz zur Anderung des Gesetzes über
die Statistik für Bundeszwedre vom 15. Juli 1957 (BGBI. I S.721),
verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
Uber die Ausgaben der Länder und Gemeindeverbände für

Landstraßen I. Ordnung (Staats-, Land- oder Landesstraßen)
r) Bundesanzeiger Nr. 99 vom 27. Mai 1966 S. 1.

vorgesdrwebt haben. Diese sehen vor, daß öffentliche Einridrtungen
entsprechend den \rorsdrriften über die Eigenbetriebe geführt wer-
den können. Zahlenmäßig spielen diese in die Eigenbetriebsform
überführten kommunalen Einridrtungen zwar noch keine bedeu-
tende Rolle; da aber die weitere Entwid(lung noch nidrt abzusehen
ist, mußte im Gesetz die Möglidrkeit berüdrsidrtigt werden, audr
diese Einrichtungen, die an sich Teile der Gebietskörpersdraften
sind, aber in deren Rechnung - ebenso wie die wirtsdraftlidren Un-
nehmen - nur mit saldierten Absdrlußzahlen ersdreinen, in die
finanzstatistisdre Erhebung einzubeziehen.
Zu§9

Enthält die übliöe Berlin-Klausel.
Zu§10

Enthält die nadr Artikel 82 Abs. 2 Satz I GG erforderliche Bestim-
mung über das Inkrafttreten des Gesetzes.

C. Kosten der Statlstlk
Die in diesem Gesetz geregelten Statistiken gehören mit Aus-

nahme der Statisik zu § 3 Nr. 2 (Statistik der Haushaltsquersdrnitte)
und der Statistik zu § 5 (Vermögenstatistik) zum laufenden Arbeits-
programm und werden seit längerem vom Statistisdten Bundesamt
und den Statistischen Landesämtern durdrgeführt. Die Mittel dafür
sind in den Haushalten von Bund und Ländern bereits veransdtlagt,
zusätzlidre Ausgaben entstehen mithin insoweit nidrt. Die Statistik
der Haushaltsquersdrnitte (§ 3 Nr. 2) ist wenig umfangreidr, weil
Gemeinden mit weniger als 10000 Einwohnern nicht erfaßt und die
Erhebungsmerkmale auf die widrtigsten Tatbestände besdrränkt
werden. Bei der Statistik über die rechnungsmäßigen Einnahmen
und Ausgaben (§ 3 Nr. 1) soll für Gemeinden mit weniger als
1 000 Einwohnern künftighin ein vereinfadrtes Erhebungs- und Auf-
bereitungsverfahren Anwendung finden. Die Kosten für die Durdr-
führung dieser Statistik verringern sidr infolgedessen. Die so ein-
gesparten Mittel übersteigen die Kosten für die neu eingeführte
Statistik zu § 3 Nr. 2. Zusätz1iöe I-Iaushaltsmittel werden somit für
die Statistik der Haushaltsquersdrnitte nidrt benötigt.

Die Vermögenstatistik wird erst zu einem späteren Zeitpunkt ein-
geführt werden. Da ihr Umfang nodt nidrt feststeht, ist eine Beredr-
nung der mit dieser Statistik verbundenen zusätzlidren Kosten nur
überschläglich möglidr. Es kann mit folgenden zusätzlidren Kosten
geredrnet werden:

persön-
lidre

Kosten
DM

KosteD

DM

l. Jährlldre Erhebungen über
die Vermögensveränderun-
gen

Kosten des Bundes ..... . .

Kosten der Länder ........
40 000
14 000

2. Erhebungen llber den Ver-
mögensbestand tm Ab-
stand von 5 Jahren
Kosten dcs Bundes ... ....
Kosten der Länder ..... . .. 000

Zusätzlidre Belastung
in jedem fünften Jahr 73 000 37 000

Verordnung
über die Statistik der Ausgaben für Landstraßen I. Ordnung und Landstraßen II. Ordnung im Jahre 1966

Vom 20. Mai 19661)

Jährlidre Belastung 54 000

und Landstraßen IL Ordnung (Krersstraßen) im Redrnungs-
jahr 1966 wird eine Bundesstatistik durögeführt.

§2
Erfaßt werden die Ausgaben für

1. den Neubau und Ausbau,
2. die Wiederherstellung und Erneuerung,
3. die Unterhaltung,
4. den Betrieb und die Verwaltung
der in § 1 genannten Straßen, getrennt nach den Ausgaben für

00082
28

1 10 000
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DM

sädrliche
Kosten

24 000
8 000

l6 000
6 000

32 000

55 000
18 000

22 000

27 000
10 000



Grundstüdre, Erd- und Felsarbeiten, Fahrbahnen und Neben-
anlagen, Kunstbauten, Bahnübergänge, Verkehrssicherungsanlagen,
Fernmeldeanlagen, Beleuchtungsanlagen, Dienstgebäude und Dienst-
wohnungen sowie sonstige Zwecke.

§3
Auskunftspflidrtig sind die Träger der Straßenbaulast sowie die

für die Verwaltung der in § 1 genannten Straßen zustäudigen
Behörden.

§4
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungs-

gesetzes vom 4. Januar 1952 (BGBI. I S. 1) in Verbindung mit § 17

des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwed<e audr im Land
Berlin.

§5
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1966 in Kraft'

Bonn, den 20. Mai 1966

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister f ür Verkehr
Seebohm

Begründung r)

A. Allgemein

Nadr der Entsdreidung des Rates der Europäisdren Wirtsdrafts-
gemeinschaft vom 22. Juni 1964 (Nr. 64/389/EWG, Amtsblatt der
Europäischen Gemeinsdraften vom 29.6.1964, S.1598/64) ist eine
Enquäte über die Wegekosten des Eisenbahn-, Straßen- und
Binirenschiffsverkehrs duidtzuführen. Zu ihrer Vorbereitung haben
die Mitgliedstaaten nadr Artiket 2 der Entsdleidulq des Rates der
Europäilctren Wirtschaftsgemeinschaft (Nr. 65/270/EWG, Amtsblatt
vom 24.5. 1965, S.1473/65) eine Erhebung über die Ausgaben des
Jahres 1966 für die Verkehrswege durdrzuführen und die Ergeb-
nisse bis zum 31. 72. 1967 der Kommission zu übermitteln.

Einer Bundesstatistik gemäß § 6 StatGes bedarf die Ermittlung
der Ausgaben der Länder und Gemeindeverbände für die Land-
straßen I. Ordnung und Landstraßen II. Ordnung. Die Ausgaben für
Straßen, für die die Gemeinden zuständig sind, können nadr Art.2
Abs.3 der genannten Entscheidung des Rates global festgestellt
werden. Die Ausgaben für die Bundesfernstraßen werden im Wege
der Gesöäftsstatistik erhoben. Ebenso können die Ausgaben für die
Verkehrswege der Eisenbahn und Binnenschiffahrt durdt die
BundesbehördeD zusammengestellt $rerden.

Die Statistik wird für Bundeszwecke benötigt, da der Bund als
Mitgliedstaat der Europäisdren Wirtsdraftsgemeinschaft ver-
pflidrtet ist, die in Art.2 der Entsctreidung des Rates angeordnete
Erhebung über die Ausgaben der Verkehrswege durctrzuführen. Mit
dieser Eihebung werden gleidrzeitig Unterlagen für eine nationale
Wegekostenrechnung gesdtaffen, die nur deshalb nidrt gesondert
stattfindet, weil die Europäische Wirtsdraftsgemeinschaft unter Mit-
wirkung der Bundesrepublik eine koordinierte Erhebung dieser Art
vorsieht. Die nationale Wegekostenredrnung ist VoraussetzuDg für
die Angleidrung der Wettbewerbsbedingungen der drei binnen-
ländisdren Verkehrsträger.

Die Statistik erfaßt keinen unbesdrränkten Personenkreis, son-
dern wendet sich nur an die für die Verwaltung der Straßen zu-
ständigen Landes- und Kommunalbehörden. Die voraussidrtlichen
Kosten der Statistik werden etwa 23 000 DM betragen Davon ent-
fallen ungefähr 5000DM auf den Bund und etwa 18000DM auf die

Länder. Von dem Gesamtbetrag werden etwa 20 400 DM für Per-
*"att o.t"" und etwa 2 600 DM für Sadlkosten aufgewendet
werden.

B. Im Besonderen
Zu§1

Die Vorschrift bestimmt den Gegenstand der Statistik' Ausgabe,n
trii aie Ortsdurchfahrten der Landstraßen I' Ordnung und Land-

=tiun"n II. Ordnung in der Baulast del Gemeinden werden niöt
erfaßt, da sie zu dän global zu erhebenden Ausgaben der Gemein-
den gehören.

Zr §2
Die Einteilung der Ausgaben in die vorgesehe-nen 4 Positionen

entspricht der in Art. 2 äer Entsdreidung- des- Rates gegebenen
Glieäerung. Lassen sich die Ausgaben für den Ausbau von denen
für die gi;idrzeitig durdrgeführte Wiederherstellung und Erneue-
rung einär Straße;icht trännen, so sollten audr die Ausgaben für
den Ausbau unter der Position Wiederherstellung und Erneuerung
erfaßt werden. Einzelheiten wird das für die Durdrführung der Sta-
tistik herausgegebene Merkblatt enthalten.

Die Trennung der Ausgaben naö bestimmten Kategorien ent-
soridrt im wesäntlichen dem Gliederungssdtema der Anlage I der
Entscheidung des Rates. Die Ausgaben für die Beleuchtungsanlag,en
sind nur dain zu erfassen, wenn der Träger der Straßenbaulast die
Beleuchtungsanlagen auf seine Kosten erbaut oder unterhält. Aus-
gaben für ,isonstile Zwed<e« sind solöe Straßenausgaben, die nidtt
in den anderen Ptsten erfaßt sind. Für einen erheblidren Teil der
verlangten Angaben wird es möglidl sein, die Unterlagen zu ver-
wendei, die iür die jährlidre Finanzstatistik zusammengestellt
werden müssen.

Zu§3
Die Träger der Straßenbaulast werden deshalb nidrt zur Auskunft

verpflichtel, weil sie Landstraßen II. Ordnung nadr Landesredrt
nicht in allen Fällen selbst verwalten. Die für die Verwaltung der
Straßen zuständigen Behörden können die Auskünfte am besten er'
teilen, weil sie die dazu notwendigen Unterlagen besitzen.

Auszugswelser Abdru&:

Gesetz zur Anderung des Bewertungsgesetzes (AndG-BewG 19631

Vom 10. August 19632)

Artikel 8

In Verbindung mit der Vermögensteuer-Hauptveranlagung und
der Hauptfeststellung der Einheitswerte der gewerblidren Betriebe
zum l. Januar 1963 wird eine Vermögensteuer- und Einheitswert-

statistik als Bundesstatistik durchgeführt. Als Zählpapiere dienen
die Durchschriften der Vermögensteuerbescheide und der Einheits-
wertbescheide. Die Zählpapiere dürfen den Namen und die Ansdlrift
des Steuerpflidrtigen nidrt enthalten.

Artikel 7

In Verbindung mit der Hauptfeststellung der Einheitswerte des
Grundbesitzes auf den 1. Januar 1964 wird eine Einheitswert-

,)
auf
20.

Bundesratsdrud(sache Nr. 114 vom 14 März 1966 (siehe Vorbemerkung
675. - 

3) BGBI. I vomS. 145 oben). - 
t) BGBI. I vom 17. August 1963 S.

August 1965 S. 851.

statistik als Bundesstatistik durdrgeführt. Als Zählpapiere dieneu
die Durdrschriften der Einheitswertbesdreide' Die Zählpapiere dür-
fen die Namen und die Anschriften der Steuerpflidrtigen nidlt ent-
halten.

Auszugsweiser Abdru*:
Gesetz zur Anderung des Bewertungsgesetzes

Vom 13.August 19658)
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Gesetz über die Umsatzsteuerstatistik für das Kalenderjahr 1g64
Vom 25. Mai 1965 1)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§1
Im Geltungsbereich dieses Gesetzes wird eine Statistik der Um-

satzsteuer für das Kalenderjahr 1964 durchgeführt.

§2
Aus den Unterlagen der Finanzämter werden fiir jeden Steuer-

pfl ichtigen f olgende Tatbestände erf aßt :

1. Aus der Adreßplatten-Kartei:
Die Steuernummer und die Gewerbekennziffer mit Zusatz-
s chlüsseln.

2. Aus dem Umsatzsteuer-Uberwachungsbogen:
a) Gesamtumsatz im Kalenderjahr 1964 und im Vorjahr;
b) mit eins vom Hundert besteuerte Umsätze im Kalender-

jahr 1964;
c) Umsatzsteuervorauszahlungen für das Kalenderjahr 1964.

§s
Die Vorschriften der §§ 22, 412 d,er Reichsabgabenordnung sind

auf die Personen, die in statistischen Behörden mit der Durchfüh-
rung der Umsatzsteuerstatistik betraut sind, entspredrend anzu-
wenden.

§4
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin.

§s
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gervahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 25. Mai 1965

Der Bundespräsident
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister der Finanzen
Dr. Dahlgrün

Begründung2)

I. Allgemeiner Teil
Die Umsatzsteuerstatistik ist von 1954 bis 1962 jährlidr durchge-

führt worden, und zwar 1954 und 1962 in erweitertem, in den übri-
gen Jahren in eingeschränktem Umfang. Für das Jahr 1g63 wurde
erstmals auf eine Umsatzsteuerstatistik verzichtet. Hiermit sollte
der Versuch unternommen werden, für die Umsatzsteuerstatistik
aus Kostenersparnisgründen von dem jährlichen Erhebungsturnus
mit Rüdrsicht darauf abzugehen, daß gewisse Angaben über die Um-
satzentwicklung aus -teilweise neu eingeführten - monaLlichen
Statistiken gewonnen werden können (repräsentative Statistiken
über die Umsätze des Groß- und Einzelhandels, des Handwerks und
des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbesi Umsatzerfassung im
Rahmen der Industrreberichterstattung). Der Versuch hat gezäigt,
daß einerseits eine jährlidre Wiederholung der Umsatisteuer-
statistik im Hinblick auf die genannten anderen Umsatzstatistiken
- bei Anlegung eines strengen Maßstabes - nicht mehr unbedingt
notwendig ist, andererseits aber die Umsatzsteuerstatistik höchstens
in jedem zweiten Jahr ausgesetzt werden kann. Im Rahmen des Ge-
samtprogramms der Umsatzstatistiken erfüllen die monatlichen
repräsentativen Statistiken und die Umsatzerfassung durdr die In-
dustrieberichterstattung die Aufgabe einer aktuellen Unterridttung
über die kurzfristige Umsatzentwicklung, wie sie insbesondere auchzur Beurteilung der jeweiligen konjunkturellen Lage der durdt die
Statistik erfaßten Wirtschaftsbereiche benötigt wird. Diese Statisti-
ken können aber nur Teilausschnitte der Umsatzentwicklung liefern.
Ein umfassendes Bild der Umsatzbewegungen - wie es füi Zwedre
der Sozialproduktsberechnung, für die Beurteilung der Entwicklung
des Mittelstandes, für regionale Untersuchungen u. a. m. erforder-
lich ist - kann dagegen nur die nahezu alle Wirtschaftsbereidre voll
erfassende Umsatzsteuerstatistik vermitteln. Sie ist daher zur Er-
gänzung und Absicherung der Ergebnisse der auf teilweise schmaler
repräsentativer Grundlage beruhenden monatlichen Umsatzstatisti-ken in zweijährigem Erhebungsturnus unentbehrlich. Auf Grund
dieser Uberlegungen soll die zuletzt 1962 durdrgeführte Umsatz-
steuerstatistik für das Jahr 1964 - allerdings in einem gegenüber
1962 eingeschränkten Umfang - wiederholt werden. Von einer An-
ordnung der Statistik für die späteren Jahre - bei einem zwei-jährigen Erhebungsturnus handelt es sich um die Jahre 1966, 1969
usf. - wird in dem Gesetzentwurf abgesehen, da auch die künftigen
Umsatzsteuerstatistiken durch ein später vorzulegendes steüer-
statistisches Gesetz geregelt werden sollen, das Umfang und peri-
odizität aller Steuerstatistiken fmit Ausnahme der Statiitiken über
die Verbrauchsteuern und Zölle) festlegen soll.

II. Besonderer Teil
Zu§l

Es handelt sidr bei der vorgesehenen Umsatzsteuerstatistik für
1964 nicht um eine neue Statistik, sondern um die Fortführung der
von 1954 bis 1962 alljährlidr wiederholten Erhebungen. Durch den
Verzicht auf eine Umsatzsteuerstatistik für 1963 wird eine ins Ge-
wicht fallende Kostenersparnis sowie auch eine erhebliche Arbeits-
ersparnis bei den Finanzämtern und der amtlichen Statistik erreicht.

1) BGBI. I vom 5. Juni 1965 S.441. - 
s) Bundestagsdrucksadre Nr.2847 vom

15. Dezember 1964 (siehe Vorbemerkung auf S. 145 oben).

Zn §2
Die Erhebung soll in der stark vereinfachten Form durchgeführt

werden wie die Umsatzsteuerstatistiken für die Kalenderjahre 1955
bis 1961 (bei den Umsatzsteuerstatis[iken für die Kalenderlahre 1954
und 1962 handelt es sich dagegen um umfassende Erhebungen). Das
Erhebungsverfahren ist das gleiche wie in den Vorjahren. Die
Finanzämter leiten den Statistischen Landesämtern für jeden Steuer-
pflichtigen ein sogenanntes Adremablatt zu. In diesom Blatt u'erclcn
mit Hilfe der Adremaplatten die Steuernummer und die Gewerbe-
kennziffer mit Zusatzschlüssel eingedrud<t. Aus den Umsatzsteucr-
Uberwadrungsbogen werden sodann handschriftlich folgende Merk-
male übertragen

a) Gesamtumsatz im Kalenderjahr 1964 und im Vorjahr;
b) mit eins vom Hundert besteuerte Umsätze im Kalender-

jahr 1964;

c) Umsatzsteuervorauszahlungen für das Kalenderjahr 1964.

Die Erfassung der mit I v.H. besteuerten Umsä[ze ermöglicht
- mit gewissen Einsdlränkungen - eine Trennung der Umsätze
nadr gewerblidren und nichtgewerblichen Abnehmern und bildet
damit u. a. ein Hilfsmittel für die Ermittlung des privaten Ver-
braudrs. Bei mit 1v.H. besteuerten Umsätzen handelt es sich in der
Hauptsadre um die nadr § 7 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes be-
steuerten Großhandelslief erungen,

Die Statistik besöränkt sich auf rd. 1,7 lvlillionen Steuerpflichtige,
da die landwirtschaftlichen Unternehmen und die Steuerpflichtigen
mit Jahresumsätzen unter 12000 DM (bei freien Berufen und Han-
delsvertretern unter 20000 DM) von der Umsatzsteuer befreit sind.

Dem sekundär-statistisdren Charakter der Unsatzsteuerstatistik
entsprechend werden die Steuerpflichtigen selbst durch die Erhe-
bung nicht berührt.

Zu§3
Diese Bestimmung dient der Klarstellung, daß die Vorsdtriften

der Abgabenordnung über die Unverletzlidrkeit des Steuergeheim-
nisses auch für den statistischen Aufbereitungsgang und für die mit
der Durchführung der Statistik befaßten Personen in statistischen
Behörden gelten.

Zu§4
Enthält die übliche Berlin-Klausel

III. Kosten der Statistik
Die Kosten der Statistik werden für die Länder auf insgesamt

1052000 DM veranschlagt; davon entfallen rd. 805000 DM auf per-
sönliche und rd.247000 DM auf sächliche Kosten. Für den Bund ent-
stehen keine zusätzlichen Kosten. In dem Betrag von 1052000DM
sind auch die Ausgaben für eine Nachweisung der UmsdLze nach
Landkreisen und kreisfreien Städten enthalten, die von den Ländern
für notwendig gehalten wird.
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Gesetz über eine Gewerbesteuerstatistik für das Kalenderjahr 1958

Vom 23. Dezember 1960r)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende
Gesetz beschlossen:

§1
Im Geltungsbereich dieses Gesetzes, mit Ausnahme des Saar-

landes, wird eine Statistik der Gewerbesteuer nach dem Gewerbe-
ertrag und dem Gewerbekapital, eine Statisiik der Zerlegungsanteile
sowie eine Statistik der Lohnsummensteuer für das Kalenderjahr
1958 durchgeführt.

§2
(1) Die Statistik der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und

dem Gewerbekapital erfaßt die im Gewerbesteuermeßbescheid 1958

enthaltenen Tatbestände; die Statistik der Zerlegungsanteile erfaßt
die im Zerlegungsbescheid 1958 enthaltenen Tatbestände. Als Zähl-
papiere dienen die Durchschriften der Gewerbesteuermeßbescheide
und der Zerlegungsbescheide.

(2) Bei der Statistik der Lohnsummensteuer sind für das Kalender-
jahr 1958 oder das Rechnungsjahr 1958 von den Gemeinden, die
eine Lohnsummensteuer erheben, aus den Steuerakten folgende Tat-
bestände über die steuerpflichtigen Unternehmen in ein Statistisches
Blatt zu übertragen:

Steuernummer und Gewerbezweig,
Zweigstelle nach § 17 GewStG,
Betrag der Lohnsumme nach § 24 GewStG,
Freibetrag nach § 23 Abs. 2 GewStG,
steuerpfl ichtige Lohnsumme,
Steuersollbetrag für das Kalenderjahr 1958,
FIebesätze für die Lohnsummensteuer.

§3
Die mil der Durchführung der Gewerbesteuerstatistik befaßten

Personen in stalistischen Behörden sind Amtsträger im Sinne des

§ 22 der Reichsabgabenordnung vom 22. Mai 1931 (Reichsgesetzbl l
S. 161) in der zur Zeit geltenden Fassung.

§4
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten

Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S 1)

auch im Land Berlin.
§s

Dieses GeseLz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft'

Das vorsLehende Gesetz wird hiermit verkündet
Bonn, dcn 23. Dezernber 1960

Der BundesPräsident
Lübke

Fiir den Bundeskanzler
Der Bundesminister f ür Verkehr

Seebohm

Der Bundesminister der Finanzen
Etzel

Begründung 2)

I. Allgemeiner Teil
Die Gewerbesteuer ist heute die wichtigste Steuerquelle der Ge-

meinden. Ihr Anteil an den gemeindlichen Steuereinnahmen ist von
rd. 30 vom Hundert in der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg über
47 vom Hundert im Rechnungsjahr 1950 auf 73 vom Hundert im
Rechnungsjahr 1958 gestiegen, Das kassenmäßige Ist-Aufkommen
aus cler GewerbesLeuer hat sich von 1,3 NIrd DM im Rechnungs-
jahr 1950 auf 5,6 Mrd DM im Rechnungsjahr 1958, also um mehr als
äas Vierfache, erhöht. Das Verhältnis zwischen den kassenmäßigen
Einnahmen aus der Gewerbesteuer einerseits und aus der veran-
lagten Einkommen- und Körperschaftsteuer andererseits hat sich von
1:1,7 im Jahre 1950 auf 1:2 im Jahre 1958 verschoben. Diese Auf-
kommensentwicklung bringt zum Ausdruck, daß die Steuer-
einnahmen der Gemeinden sich in zunehmendem Maße auf die Er-
tragskraft der gewerblichen Wirtschaft stützen.

In dieser Entwicklung liegt eine wesentliche Ursache für die Be-
strebungen nach einer grundlegenden Reform des gemeindlichen
Steuersystems im allgemeinen und einer Reform der Gewerbesteuer
im besonderen.

Reformmaßnahrnen bei der Gewerbesteuer setzen eine Orientie-
rung über die Ertrags- und Kapitalverhältnisse der gewerblichen
Wirtschaft nach Ertragsgruppen und Wirtschaftszweigen, über die
Zusammenhänge zwischen Gewinn und Betriebsvermögen und über
die Auswirkungen des Systems der Hinzurechnungen und der Kür-
zungen voraus. Aus der laufend durchgeführten Finanzstatistik
liegen nur Unterlagen über die Ist-Einnahmen aus der Gewerbe- und
Lohnsummensteuer und über die Hebesätze vor. Es fehlen Zahlen
über das Steuersoll und über den Anteil der Vorauszahlungen und
der Abschlußzahlungen an den Ist-Einnahmen.

Bisher ist nur in den Jahren 1937 und 1938 eine Gewerbesteuer-
statistik durchgeführt worden. Ihre Ergebnisse licgen 20 Jahre zu-
rück und sind völlig überholt. Die reichsrechtliche Regelung der Ge-
werbesteuer durch das Realsteuereinführungsgesetz und das Ge-
werbesteuergesetz vonr 1. Dezember 1936 bot damals erstmalig die
Möglichkeit zu einer einheitlichen Gewerbesteuerstatistik für das
ganze Reichsgebiet. Als Unterlagen für die Statistik der Gewerbe-
steuer nach dem Gewerbeertrag und nach dem Gewerbekapital dien-
ten die Durchschriften der Gewerbesteuermeß- und Zerlegungs-
bescheide; die Statistik der Lohnsummensteuer beruhte auf einem
von den Reichsministern des Innern und der Finanzen vorgeschrie-
benen einheitlichen Muster (Lohnsummensteuer-Sollbuch), das im
Ministerialblatt des Reichs- und Preußischen Ministeriums des In-
nern 1937 S. 1241 veröffentlicht ist. Ziel der Statistik war, die Wir-
kungen des neuen Gewerbesteuergesetzes zahlenmäßig zu unter-
suchen, einen Uberblick über die Höhe und Zusammensetzung der
Besteuerungsgrundlagen in den einzelnen Reichsteilen und den ver-
schiedenen Gewerbezweigen zu erlangen und für Zwecke des Finanz-
ausglcidrs Unterlagen über die Gewerbesteuermeßbeträge in den
einzelnen Gemeinden zu gewinnen. Die Ergebnisse der Statistik sind
in »Statistik des Deutschen Reichs« 8d.537 I und II veröffentlicht.

r) BGBI. I vom 29. Dezember 1960 S.1071. -,) Bundestagsdrucksache
Nr.1624 vom 16, Februar 1960 (siehe Vorbemerkung auf S.145 oben).

Die Ergebnisse der Gewerbesteuerstatistik sind jedoch nicht nur
für finani- und steuerpolitische Uberlegungen von Bedeutung. Ge-
werbeertrag und Gewerbekapital stellen wichtige volkswirtschaft-
liche Meßgiößen dar. Die aus anderen Steuerstatistiken (so insbe-
sondere ais den Statistiken der Steuern vom Einkommen) vorhan-
denen Materialien werden insoweit durch die Gewerbesteuer-
statistik für allgemeine Zwecke der Wirtschafts- und Sozialstatistik
sinnvoll ergänzt.

Die alsbaldige Durchführung einer neuen Gewerbesteuerstatistik
ist aus staatspölitischen Gründen unaufschiebbar. Als Erhebungsjahr
ist das Kalenderjahr 1958 vorgesehen. Die Gewerbesteuerstatistik
soll u. a. auch dai Grundmaterial zur Prüfung der Frage liefern, ob
und inwieweit eine Gewerbesteuerreform durchgeführt werden muß.
Sie so11 deshalb insbesondere Aufschluß über folgende Fragen
geben;

f . inwieweit der einheitliche Steuermeßbetrag aus dem Gewerbe-
ertrag oder aus dem Gewerbekapital stammt,

2. wie sich die verschiedenen Hinzurechnungen und Kürzungen
auswirken, die nach den §§ B, 9 und 12 GewStG vorzunehmen
sind, um aus dem Gewinn den Gewerbeertrag und aus dem
Einheitswert des gewerblichen Betriebes das Gewerbekapital
zn ermitteln,

3. w-ie sich die Steuermeßbeträge, die Besteuerungsgrundlagen
sowie die Hinzurechnungen und Kürzungen auf natürliche und
juristische Personen, auf die verschiedenen Gewerbeertrags-
gruppen und auf die einzelnen Gewerbezweige verteilen.

Die statistische Erfassung der Lohnsummensteuer, die neben der
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital erhoben wird, soll das aus
der Gewerbesteuerstatistik zu gewinnende Bild über die Steuer-
belastung der Wirtschaft vervollständigen. Die Statistik soll insbe-
sondere die Verteilung der Lohnsummensteuer auf die einzelnen
Gewerbezweige und auf die Betriebsgrößen nachweisen. Erfaßt wer-
den nur die steuerpflichtigen Unternehmen mit einer Lohnsumme
von mehr als 3 600 DM in den rd. 1 000 Lohnsummensteuer erheben-
den Gemeinden.

II. Besonderer Teil
Zu§1

Die Gewerbesteuerstatistik soll im Bundesgebiet und in Berlin
(West) als einmalige Erhebung für das Kalenderjahr 1958 durchge-
Iührt werden. Sie erstreckt sich auf eine Statistik der Gewerbesteuer
nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital sowie auf eine
Statistik der Lohnsummensteuer. Da es sich um die erste Statistik
dieser Art seit 20 Jahren handelt, muß sie möglichst umfassend
gestaltet werden. Das Repräsentativverfahren ist wegen der ver-
hältnismäßig tiefen Gliederung der Ergebnisse, insbesondere auch in
fachlicher (Gliederung nach Wirtschaftszweigen) und in regionaler
Hinsicht nicht anwendbar. Zudem fehlen zuverlässige Unteriagen
für die Stichprobenplanung.

Zu§2Abs. I
Die Gewerbesteuerstatistik greift als Sekundärstatistik auf die bei

den Finanzverwaltungen im Veranlagungsprozeß anfallenden Unter-
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lagen zurüd<. Aus diesen Zählpapieren werden die Angaben über
den Gewinn und den Einheitswert, über die Hinzurechnungen und
Kürzungen nadr Arten, über den Gewerbeertrag und das Gewerbe.
kapital sowie über den einheitlichen Steuermeßbetrag ausgewertet.
Die Statistik wird so auf die für Bundeszwedte unverzidttbare Er-
fassung der im Gewerbesteuermeßbesdreid enthaltenen Merkmale
besdrränkt. Eine gemeindeweise Erfassung der Zerlegungsanteile
nadr den Zerlegungsbesdreiden (Zerlegung des einheitlidten Meß-
betrages auf die Gemeinden, wenn gewerblidre Betriebsstätten in
mehreren Gemeinden unterhalten werden) ist nidlt vorgesehen. Eine
derartige Ausweitung der Statistik würde bei den Finanzverwaltun-
gen zu einer starken Mehrarbeit führen und die Kosten der Statistik
erheblidr erhöhen. Der zusätzlidre Erkenntniswert ist demgegenüber
verhältnismäßig gering. Uber die Gewerbesteuerkraft der Gemein-
den gibt bereits die Finanzstatistik hinlänglidr Auskunft, so daß ins-
besondere für Zwed<e des Finanzausgleichs weitere Unterlagen nidrt
benötigt werden. Nidrt erkennbar wird bei einem Verzidrt auf eine
Zerlegungsstatistik die tatsädrlidre Gewerbesteuerbelastung von
Unternehmen, die in mehreren Gemeinden Betriebsstätten unterhal-
ten. Die Zahl dieser Unternehmen ist, gemessen an der Gesamtzahl
der gewerblidren Betriebe, verhältnismäßig gering. Für die Mehr-
zahl der Unternehmen, insbesondere für die Klein- und Mittel-
betriebe, die nur über eine örtlidre Betriebsstätte verfügen, wird die
tatsädrlidre Gewerbesteuerbelastung aber erkennbar.

Zu § 2 Abs.2
Für die Statistik der Lohnsummensteuer müssen die Gemeinden

aus den Steuerakten die für die Statistik erforderlidren Merkmale
in ein Statistisdres Blatt übertragen, weil hier Steuerbesdreide in
der Regel nidrt zur Verfügung stehen.

Zu§3
Diese Bestimmung dient der Klarstellung, daß die Vorsdrriften

der Abgabenordnung über die Unverletzlidrkeit des Steuergeheim-
nisses audr für den statistisdren Aulbereitungsgang und für die mit
der Durdrführung der Statistik befaßten Personen an statistisÖen
Behörden gelten.

Zu§4
Enthält die üblide Berlin-Klausel

III. Kosten der Statistlk
Die Kosten der Statistik werden bei den Ländern auf 1,9 Mio DM

veransölagt, davon entfallen 1,4 Mio DM auf persönlidre und
0,5 Mio DM auf sädrlidre Ausgaben. Dem Bund entstehen nur Ver-
öffentlichungskosten, die aus laufenden Haushaltsmitteln geded<t
werden.
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Der Bundestag hat das folgende Gesetz besdrlossen:

§1
Im Geltungsbereich dieses Gesetzes wird eine Preisstatistik als

Bundesstatistik durdt gef ührt.
§2

Die Statistik erstred<t sidr auf
1. Preise für land- und forstwirtsdtaftliche und gewerbliche Güter

auf der Stufe der Erzeugung oder Gewinnung, der Be- und Ver-
arbeitung, des Großhandels, des Einzelhandels und des Außen-
handels,

2. Preise und Entgelte für Werk- und Dienstleistungen, soweit
nidrt in Nummer 3 genannt,

3. Preise und Entgelte für Verkehrsleistungen sowie Entgelte für
die Vercharterung von Schiffen,

4. Mieten und Pachten für Räume und Grundstüdre,
5. Preise für Grundstücke.

§3
(1) Die Statistik nadr § 2 Nr. 1 erfaßt die Preise für nach Art,

Sorte, Qualität und Handelsbedingungen bezeichnete Güter.
(2) Auskunftspflidrtig sind die landwirtschaftlichen, forstwirt-

schaftlichen und gewerblichen Unternehmen, Behörden und Einridr'
tungen. Die Erhebungen werden bei hödrstens 25000 Auskunfts-
pflichtigen durdtgeführt.

§4
(1) Die Statistik nach § 2 Nr. 2 erfaßt die Preise und Entgelte für

nadr Arten und Merkmalen bezeichnete Werk- und Dienst-
leistungen.

(2) Auskunftspflichtig sind die Unternehmen und selbständig täti-
gen Personen des Werk- und Dienstleistungsbereichs sowie Behör-
den und Einrichtungen. Die Erhebungen werden bei höchstens
10 000 Auskunftspflichtigen durdrgeführt.

§5
(1) Die Statistik nach § 2 Nr. 3 erfaßt die Preise und Entgelte für

nadr Arten und Mcrkmalen bezeichnete Leistungen und Neben-
leistungen im Verkehr sowie die Entgelte für die Vercharterung
von nadr Arten bezeichneten Sdriffen.

(2) Auskunftspflidrtig sind die Unternehmen und selbständig täti-
gen Personen, die Verkehrsleistungen erbringen oder vermitteln
oder - in Fällen der Einfuhr von Gütern - in Ansprudr nehmen,
Sdriffsmieten bezahlen oder erhalten sowie Behörden und Einridt-
tungen des Verkehrswesens.

§6
(1) Die Statistik nach § 2 Nr. 4 erfaßt

1. die Mieten und Pachten einschließlich Umlagen und Zu-
schläge für nach Arten und Merkmalen bezeichneten Wohn-
raum und Gewerberaum,

2. die Mieten und Padrten für nach Arten und Merkmalen be-
zeichnete Grundstücke.

(2) Auskunftspflichtig sind die Vertragsparteien. Die Erhebungen
werden bei höchstens 25 000 Auskunftspflichtigen durdrgeführt.

§7
(1) Die Statistik nach § 2 Nr. 5 erfaßt die Preise für nach Arten

und Merkmalen bezeidrnete Grundstücke,
(2) Auskunftspflichtig sind die Finanzämter

Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen
Gesetz über die Preisstatistik

Vom g. August l95B 1)

Begründung2)

§8
(1) Die Erhebungen nadr §§ 3 bis 7 finden monatlich statt.

(2) Bei lebenswichtigen Gütern oder Dienstleistungen können die
Erhebungen in kürzeren Zeitabständen durdrgeführt werden, soweit
wirtsdraftspoiitische Gründe es zwingend erfordern.

(3) Bei Gütern oder Dienstleistungen, bei denen Preisverände-
rungen nur in längeren Zeitabständen aufzutreten pflegen, können
die Erhebungen in größeren Zeitabständen durchgeführt werden.

(4) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung,
welche nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Durdr-
führung der Erhebungen nadr den Absätzen 2 und 3.

§s
(1) Die Statistik wird hinsichtlidr der Preise für Leistungen des

Post- und Fernmeldewesens, für Verkehrsleistungen der Eisen-
bahnen und der Preise und Entgelte für Seeverkehrsleistungen so-
wie hinsidrtlidr der Entgelte für die Vercharterung von Sctriffen vom
Statistisdlen Bundesamt erhoben und aufbereitet, soweit niöt die
Bundesregierung gemäß § 9 Abs.2 des Gesetzes über die Statistik
für Bundeszwecke (StatGes) vom 3. September 1953 (Bundesgesetz-
bl. I S. 1314) etwas anderes bestimmt.

(2) Absatz 1 gtilt hinsichtlich der Preise für Verkehrsleistungen
der Eisenbahn nicht im Land Berlin.

§10
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl, I S. 1) auch im
Land Berlin. Redrtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes er-
lassen werden, gelten im Land Berlin nadr § 14 des Dritten Uber-
leitungsgesetzes.

§ 11

Dieses Gesetz gilt im Saarland von dem Zeitpunkt an, zu dem das
Gesetz über die Statistik für Bundeszwed<e vom 3. September 1953
(Bundesgesetzbl. I S. 1314) im Saarland in Kraft tritt.

§12
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 9. August 1958

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister f ür Wirtschaf t
Ludwjg Erhard

A. Allgemeiner Tell

I. Hlstorlsdre Entwiddung der Preisstatistik und ihrer
Rechtsgrundlagen

Mit der Wiederaufnahme der statistischen Arbeiten nadr dem
Kriege wurde audr die früher durdr das Statistische Reidrsamt
durchgeführte Preisstatistik wiederaufgebaut. Entsprechend dem

1) BGBI. I vom 21. August 1958 S. 605. - ') Bundestagsdrucksache Nr. 44
vom 30. November 1957 (siehe Vorbemerkung auf S. 145 oben).

föderalistisdren Aufbau des Nadrkriegsdeutsdrlands und seiner Auf-
gliederung in Besatzungszonen waren es im Gebiet der Bundes-
republik die Statistiscäen Landesämter der amerikanischen und die
Zonenämter der britisdren und französischen Besatzungszonen, in
deren Händen zunäclst die Preisstatistiken lagen. Mit der Vereini-
gung der amerikanisdren und der britischen Besatzungszone und
der Errichtung eines Statistisdren Amts des Vereinigten Wirtsdrafts-
gebiets mit Gesetz vom 21. Januar 1948 (WiGBl. S. 19) wurde eine
Vereinheitlichung auf dem Gebiete der Preisstatistik für diesen re-
gionalen Bereidr herbergeführt. Nach Gründung der Bundesrepublik
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wurde durch Verordnung vom 31. März 1950 (VO über die Erstrek-
kung von Recht der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets
auf dem Gebiet der Statistik auf die Länder Baden, Rheinland-Pfalz,
Württemberg-Hohenzollern und den bayerischen Kreis Lindau -BGBI. 1950 S. 81) auch die französische Besatzungszone in den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes und in den Wirkungsbereich der Ge-
meinsamen Anordnung der Verwaltungen des Vereinigten Wirt-
schaftsgebiets zur Durchführung von Statistiken vom 1. Juni 1949
(Offentlicher Anzeiqer für das VWG Nr. 50 vom 25. Juni 1949) ein-
bezogen. Diese Anordnung hat die Durchführungen der Preis-
statistiken rechtlich verankert, Sie galt bis zum Erlaß des Gesetzes
über die Statistik für Bundeszwecke (Statces) vom 3. September
1953 (BGB1. I S. 1314) als rechtliche Grundlage für die amtlichen
Preiserhebungen. Von da ab wurden die Preisstatistiken auf Grund
des § 16 Statces in ihrem derzeitigen Umfange als Bundesstatistiken
durdrgeführt mit der NIaßgabe, daß sie spätestens zwei Jahre nach
Inkrafttreten des Statistischen Gesetzes durch besonderes Gesetz
anzuordnen sind. Die Frist von zwei Jahren wurde durch Gesetz
vom 8. August 1955 (BGBI. i S.507) um weitere zwei Jahre verlän-
gert. Diese Anordnungen machen den Erlaß cines Gesetzes über die
Preisstatisiik erf orderlich.

Die Organisation der Statistik folgt im allgemeinen dem fest-
gelegten -Arbeitsschnitt zu'ischen Bund und Ländcrn Danach sind
I- m"it Ausnahme nach § 9 Abs. 1 - die Länder mit den Erhebungen
der Preise befaßt, die vielfach als Einzelpreise an das Statistische
Bundesamt weitergegeben werden. Soweit aus Zweckmäßigkeits-
gründen in Einzelfällen von der allgemeinen Regelungl abgewichen
i"ird 1r. B. bei zentral festgelegten Tarifen etc.), geschieht das im
Einvernehmen mit den zuständigen Länderbehörden, Die Auswer-
tung der Erhebungsunterlagen ftir Bundeszrvecke in Form der
Berächnung von Bundesdurchschnittspreisen und Indexzahlen erfolgt
im Statistischen Bundesamt.

II. Zweck und Bedeutung der Preisstetistik
Eine marktwirtschaftlictr ausgerichtete Volkswirtschaft ist in be'

sonderem Maße auf zuverlässige, regelmäßig dargebotene und um-
fassende Orientierungsmöglichkeiten über Preise und Preisl:ewe-
gungen, d. h. auf eine Preisstatistik, angewiesen, die gewissen, durch
das allgcmeine Interesse bestimmten Ordnungsprinzipien in fach-
Iicher und regionaler Flinsicht unterliegL. Sie ist als eine nach über-
geordneLen Gesichtspunkten fortlaufend und systematisch vorge-
nommene Erhebung unentbehrlich für die Durchführung von Wirt-
schaftsanalysen sowie die Verfolgung wirtschafts- und sozialpoli-
lischer Zwecke; sie dient einer großen Zahl von amtlichen Stellen,
Verbänden, Betrieben, Instituten und Privatpersonen als Arbeits-
unterlage. Unberührt bleiben Maßnahmen der Preisverlvaltung, die
sich auf Preisbildung und Preistiberwachung beziehen.

III. Erhebungsprogramm der Preisstatistik
Entsprechend der Vielfältigkeit der Marktvorgänge ist auch die

Preisstatistik in ein vielgestaltiges System von Preiserhebungen
gegliedert, da nur die Kenntnis der Preisvorgänge bei den verschie-
denen Güterarten und Leistungen und auf den verschiedenen Marlit-
stufen die zur Beurteilung der Preisverhältnisse und Preisbewegun-
gen notwendigen Aufschlüsse vermittelt. Die Gliederung entspricht
den Erfordernissen einer Beobachtung des Preisgefüges und der
Preisentrvicklunq innerhalb des r.olkswirtschaltlichen Güter- und
Leistungskreislaufs. Sie unterscheidet die zu erhebenden Preise in
Preiserhebungen für Güter, Prciserhebungen für Leistungen und
Preiserhebungen für Grundstückc.

Die Griterpreise (§ 2 Nr. 1) werden in verschiedenen Wirtschafts-
bereichen und verschieclenen Marktstufen erhoben. Die Wirtschaf Ls-
bereiche urnfassen:

Land- und Forstwirtschaf t,
Gütererzeugende Gewerbe (einsdrließlich Hanclu'erk),
Ein- und Ausfuhrwesen sorvie Binnengroßhandel (einschließ-
ljch Gemeinschaflsein- und -verkauf und Verlagswesen),
Einzelhandel,
Otfentlichcr Dienst.

Die Marktstufen werden unterschieden nach Erzeugerstufe, Ein-
und Ausfuhrstufe, Großhandelsstufe und Einzelhandelsstufe,

Die LeisLungspreise (§ 2 Nr.2 bis 4) bezieiren sich auf
a) Werk- und Dienstleistungen der gütercrzeugenden Gewerbe

und des Baugewerbes einschließlich Reparaturhandwerk, des
privaten Dienstleistungsgewerbes und des öffentlichen Dien-
stes,

b) Werk- und Dienstleistungen der Verkehrswirtschaft,
c) die Gebrauchsüberlassung von Räumen und Grundstücken.

Die Grundstückpreise (§ 2 Nr. 5) beziehen sich auf die bei Ver-
äußerung und Erwerb von Grundstücken vertraglich vereinbarten
Preise.

Infolge der Mannigfaltigkeit dcs Güter- und Leistungsaustausches
können die Preiserhebungen natursJemäß nur auf repräsentativer
Grundlage durchgeführt werden. Die Repräsentation erfolgt durch
eine Auswahl von Auskunftspflichtigen (Preisberichtsstellen) unter
gleichzeitiger Beschränkung auf ausgewählte Artikel oder Leistun-
gen aus dem Tätigkeitsbereich der Berichtsstellen. Bei der Auswahl
der Preisberichtsstellen muß der regionalcn Standortverteilung der
einzelnen Wirtschaftszweige und der Marktbedeutung der Betriebe
Rechnung getragen werden. Im Bereich der güterproduzierenden
Gewerbe verlallgt die stark arbeitsteilige Organisation der deut-
schen Wirtschaft eine breite Streuung der Berichtsstellen, was
gleichzeitig mit sich bringt, daß jede Berichtsstelle nur hinsichtlictr
der Preise für einige Güter oder Dienstleistungen in Anspruch ge-
nommen werden kann. Für die einzelnen Waren oder Leistungen
muß jedoch eine gewisse Mindestzahl von Preisangaben vorliegen,
um eine richtige Preiserfassung im Durchschnitt des Erhebungs-
gebietes zu gewährleisten.

Im einzelnen umfaßt das Erhebungsproilramm der in
Gesetz im Rahmen angeordneten Preisstatistik nach dem
wärtigen Stand folgende Preiserhebungen:

Güter- und Leistungspreise (gemäß § 2 Nr. 1 und 2)

diesem
gegen-

1. Statistik der Erzeugerpreise im Inland zur Erfassung von Er-
zeugerabsatz- bzw. Großhandelseinkaufspreisen für rd. 90
land- und forstwirtschaftlicüe Erzeugnisse sowie rd. I 200 Roh-
stoffe, Halb- und Fertigwaren der geu'erblichen Wirtschaft
einschließlich Gas und 'wasser sowie Elektrizität in rd 2500
ausgcwählten Betrieben, Genossenschaften, Preisnotierungs-
kommissionen, Marktverwaltungen u. dgl

2. Statistik der Ausfuhrpreise von rd. 1 000 Waren hauptsächlich
industrieller Herkunft in 400 ausgewählten Betrieben

3. Statistik der Einfuhrpreise von rd, 400 Waren, hauptsächlich
von Rohstoffen und Halbwaren, in rd. 300 ausgewählten Be-
trieben.

4. Statistik der Großhandelspreise zur Feststellung von Groß-
handelsverkaufspreisen von rd. 500 Waren in rd. 1 000 Bc-
tricben.

5. Statistik der Verbraucherpreise sächlicher Betriebsmittel der
Landlvirtschaft fr,ir rd. 100 landwirtschaftliche Betriebsmittel
und Leistungen in rd. Tg00Genossenschaften, Einzelhandels-
geschäfien, Handwerksbetrieben und Innungen

6. Statistik der Preise wicttiger Baustoffe und Bauleistungen ein-
schließlidr Baunebenleistungen und Bauarbeiterlöhnen in Bau-
ämtern bzw. 5 000 Betrieben.

7. Statistik der Einzelhandelspreise und sonstiger Preise für die
Lebenshaltung für rd. 520 Waren und Leistungen in 15000 aus-
gewählten Betrieben des Einzelhandels, des Handwerks, der
DienstleistungsgJewerbc und der öffentlichen Versorgung.

Preise und Entgelte für Verkehrsleistungen (gemäß § 2 Nr. 3)

8. Statistik der Verkehrspreise zur Erfassung von Personenfahr-
preisen und Frachtsätzcn im Eisenbahnverkehr, Preisen und
Entgelten im gewerbsmäßigen Straßenpersonen- und -güter-
verkehr, Entgelten der Binnenschiffahrt, Frachtraten für die im
Seeverkehr wichtigen Beförderungsgüter und Verkehrswege
sowie zur Erfassung von Luftverkehrspreisen. Berictrtsstellen
srnd z. B. die Deutsche Bundesbahn, der Verband der nicht-
bundeseigencn Eisenbahnen, die Unternehmungen, Verbände
und Genossenschaftcn des gewerbsmäßigen Straßenpersonen-
und -güterverkehrs sorvie der Binnenschiffahrt, die Reeder,
Ausrüster, Schiffahrtsagenten und Befrachtungsmakler bzw.
deren Verbände, Fluggesellschaf ten.

Mieten und Pachten (gemäß § 2 Nr. 4)

9. Statistik der Mieten fiir rd. 5 000 Wohnungen.

Die in dieser Aufstellung genannten Zahlen an Gütern, Leistun-
gen und Berichtsstellen entspreöen dem derzeitigen Stande. Um
jedoch etwas Spielraum für eventuell erforderlich werdende Ande-
rungen im Aufbau der Statistiken vorzusehen, ist in den Zahlen
der §§ 3,4 und 6 ein Aufschlag enthalten. Diese Zahlen sind damit
als Höchstzahlen anzusehen.

Für die Erhebungen ist in der Regel die schriftliche Befragungs-
form vorgesehen; für besondere Gebiete, z. B. Einzelhandel mit Be-
kleidung und Hausrat, empfiehlt sictr die Preiserhebttng im Wege
der persönlichen Bef ragung.

B. Besonderer Teil
Zn§2

§ 2 umsdrreibt den allgemeinen Umfang der Preisstatistik, der in
den §§ 3 bis 7 materiell noch im einzelnen nähcr festgelegt und be-
grenzt wird.

Zu§3
§ 3 umreißt die Tatbestände, die im Rahmen der Preiserhebungen

für Güter regelmäßig benötigt werden. Dabei wird neben dem
eigentlichen Preis audr auf die Erfassung etwa gewährter Rabatte
Wert gelegt.

Zu§4
§ 4 behandelt die Erhebung von Preisen und Entgelten für Werk-

und Dienstleistungen der versctiedensten Art, die von Betrieben
des gütererzeugenden Gewerbes einschließlich Reparaturhandwerk,
des privaten Dienstleistungsgewerbes und des öffentlichen Dienstes
erbracht werden. Insbesondere handelt es sich hier auch um die
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Erfassung der Leistungen der Bauwirtschaft im Hodr- und Tiefbau;
neben den Preisen für Reparaturen, Friseurarbeiten usw. der produ-
zierenden und handwerklichen Gewerbe kommen hier ferner Preise
Iür Kinokarten und dgl. in Betracht.

Für die Leistungen der öffentlichen Versorgung gelten meist
öffentliche Tarife. Dies erleichtert die Preisfeststellung wesentlich
und läßt die Inanspruchnahme von verhältnismäßig wenigen Be-
richtsstellen zu,

Die Abweichung in der Bezeichnung der Auskunftspflidttigen
gegenüber § 3 Abs.2 beruht darauf, daß freie Berufe keine gewerb-
lichen Unternehmen sind.

Zu§5
§ 5 regelt die Erhebung von Preisen und Entgelten für Verkehrs-

leistungen der öffentlichen und privaten Verkehrsunternehmungen.
Im Eisenbahnverkehr, Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen und
Binnenschiffsverkehr werden ganz oder z. T. Festpreise angewandt;
dadurch wird die Preisfeststellung bei diesen Verkehrsträgern we-
sentlich erleichtert,

Zu§6
§ 6 regelt die Durchführung von Erhebungen kleineren Umfanges

zur Iaufenden Beobachtung der Mietenentwicklung. Umfassende
Erhebungen, wie sie im Zusammenhang mit der Wohnungszählung
von 1950 durchgeführt wurden und für 1956/57 in ähniicher Weise
vorgesehen sind, werden auch künftig Gegenstand besonderer ge-
setzlicher Regelung bleiben. An dieser Stelle handelt es sich hin-
gegen lediglich um eine laufende Erfassung der Wohnungsmieten,
die mit der zunehmenden Lockerung auf wohnungswirtschaftlichem
Gebiet notwendig geworden und im Rahmen der Entwicklung der
Lebenshaltungskosten von besonderer Bedeutung ist. Hierbei ist
eine Aufteilung der Mieten nach reinen Mieten und nach Gebühren
und Zuschlägen vorgesehen, um die Ursache der Veränderung der
Gesamtmiete erkennen zu können.

Auf Grund des § 8 Abs.4 des Gesetzes über die Preisstatistik
vom 9. August 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 605) verordnet die Bundes-
regierung:

§1
(1) Die Statistik nach § 2 Nr. 1 des Gesetzes wird hinsichtlich

der Erzeuger- und Großhandelspreise für Speisekartoffeln,
Gemüse und Obst,
der Preise für Schlacht-, Nutz- und Zuchtvieh an den Vieh'
märkten,
der Preise für Seefische einschließlich Heringe auf allen
Handelsstufen,
der Notierungen für Nichteisenmetalle an den Metall-
märkten

an allen Tagen, an denen Umsätze stattfinden (Markttagen), durch-
geführt.

(2) Die Statistik nach § 2 Nr. 1 des Gesetzes wird hinsichtlich der
Großhandels- und Verbraucherpreise für höchstens 30 Nahrungs-
mittel wöchentlich durchgef ührt.

(3) Die Statistik nach § 2 Nr. 1 des Gesetzes wird hinsichtlich
der Erzeugerpreise für Getreide,
der Erzeuger- und Großhandelspreise für Eier,
der Verbraucherpreise für Kartoffeln, Gemüse und Obst in
den Monaten Mai bis Oktober

zweimal monatlich durchgeführt.

§2
(1) Die Statistik nach § 2 Nr, 1 des Gesetzes wird hinsichtlich

der Saatgutpreise auf allen Handelsstufen,
der Erzeugerpreise für Erzeugnisse des Stahlbaus,
der Verbraucherpreise für Pfl anzenschutzmittel

viermal jährlich durchgeführt.
r) Bundesanzeiger Nr. 104 vom 4. Juni 1959 S. 1.

Die mietrechtliche Freigabe der gewerblich genutzten Räume und
die daraus zu erwartende Entwicklung läßt es angezeigt erscheinen,
auch eine Möglichkeit zu Preiserhebungen auf diesem Gebiet zu
schaffen. Ferner sieht dasGesetzdie dringend notwendig gewordene
Erstreckung der Preisstatistik auf die Mieten und Pachten für Grund-
stücke vor, deren Miterfassung im Rahmen der in Absatz 2 genann-
ten Höchstzahl auskunftspflichtiger Beridrtsstellen möglich ist.

Zu§8
Die Periodizität der Erhebungen wird in dieser Vorschrift für alle

Preisstatistiken gemeinsam grundsätzlich auf monatliche Befragung
festgesetzt. Eine Möglichkeit zur häufigeren Erhebung muß jedoch
für die Waren offengehalten werden, die wegen ihrer wirtschaft-
lichen Bedeutung oder infolge besonderer Empfindlichkeit gegen-
über saisonalen oder außenwirtschaftlichen Einflüssen (Kartoffe1n,
Gemüse, Obst und einige wichtige Einfuhrgüter, wie z. B.
NE-Metaile) sehr starken Preisschwankungen unterliegen. Bei den
kurzfristigen Preiserhebungen handelt es sich mit Ausnahme von
Erhebungen für 30 wichtige Nahrungsmittel und andere Bedarfs-
artikel, für welche laufend wöchentlich erhoben wird, um vorüber-
gehende, auf kurze Zeitabschnitte (2. B. in der Saison oder während
rapider Preisentwicklung) beschränkte Feststellungen. Zum Zwecke
der EntlasLung der Berichtsstellen genügt andererseits bei manchen
Gütern, vor allem in Zeiten ruhiger Preisbewegung, oder soweit
Unterlagen z. B. über Tarife bei behördlichen Stellen vorliegen, eine
Erhebung in längeren Zeitabständen.

Zu§9
Eine zentrale Bearbeitung dieser Statistik durch den Bund ist not-

wendig, weil bei der Post, bei den Eisenbahnen und bei der See-
schiffahrt eine Begrenzung derVerkehrsleistungen auf die einzelnen
Bundesländer im allgemeinen nicht möglich ist und sich verkehrs-
wirtschaftliche und verkehrspolitische Maßnahmen zum überwiegen-
den Teil auI das gesamte Bundesgebiet beziehen.

(2) Die Statistik nach § 2 Nr. 1 des Gesetzes wird hinsichtlich
der Düngemittelpreise im Inlandsverkehr auf allen Han-
delsstufen, ausgenommen Düngeka1k,
der Erzeugerpreise für Zuckerrüben und inländischen Tabak

einmal j ährlich durchgeführt.

(3) Die Statistik nach § 2 Nr. 2 des Gesetzes wird hinsidrtlich
der Preise für Bauleistungen vierteljährlich durchgeführt.

(4) Die Statistik nactr § 2 Nr. 4 des Gesetzes wird hinsichtlich
der Wohnungsmieten vierteljährlich durchgeführt.

§3
Diese Verordnung gilt nadr § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mlt § 10
des Gesetzes über die Preisstatistik auch im Land Berlin.

§4
Diese Verordnung gilt im Saarland von dem Zeitpunkt an, zu dem

das Gesetz über die Preisstatistik im Saarland in Kraft tritt.

§s
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Bonn, den 29. Mai 1959

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludv-ig Erhard

Der Bundesminister f ür Wirtschaf t
Ludwig Erhard

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Preisstatistik
Vom 29. Mai 19591)
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Verordnung
zur Anderung der Verordnung zur Duretrführung des Gesetzes über die Preisstatlstik

Vom 19. August 19601)

Auf Grund des § 8 Abs.4 des Gesetzes über die Preisstatistik
vom 9. August 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 605) verordnet die Bundes-
regierung:

Artikel 1

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Preis-
statistik vom 29. Mai 1959 (Bundesanzeiger Nr. 104 vom 4. Juni 1959)
wird wie folgt geändert:

§ 2 Abs. 4 wird gestrichen.
Artikel 2

Diese Verordnung gilt nadr § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes
vom 4, Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 10
des Gesetzes über die Preisstatistik auch im Land Berlin.

Auf Grund des § I Abs.4 des Gesetzes über die Preisstatlstik
vom 9. August 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 605) verordnet die Bundes-
regierung:

Artikel 1

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Preis-
statistik vom 29.Mai 1959 (Bundesanzeiger Nr.104 vom 4 Juni 1959),
geändert durch die Verordnung zur Anderung der Verordnung zur
Durchführung des Gesetzes über die Preisstatistik vom 19. August
1960 fBundesanzeiger Nr.160 vom 20.August 1960), wird wie folgt
geändert:

In § 2 Abs. 2 werden die Worte »der Düngemittelpreise im
Inlandsverkehr auf allen Handelsstufen, ausgenommen Dünge-
kalk,« gestrichen,

Artikel 3

Artikel2
Diese Verordnung gilt nadr § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 10
des Gesetzes über die Preisstatistik auch im Land Berlin.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung
folgenden Kalendermonats in Kraft.

Bonn, den 9. März 1964

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister für Wirtschaf t
Schmücker

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom l. August 1960 in Kraft

Bonn, den 19. August 1960

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister für Wirtschaf t
Ludwig Erhard

Vierte Verordnung zur Durdriührung des Gesetzes über die Preisstatistik
Vom L März 19642)

Gesetz über die Lohnstatistik
Vom 18.Mai 1956r)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz besdrlossen:

Erster Abschnitt
Allgemeine Be§timmungeD

§1
(1) im Geltungsbereidr dieses Gesetzes wird eine Lohnstatistik

als Bundesstatistik durchgeführt. Sie umfaßt
1. eine laufende Statistik über die Arbeitsverdienste und

Arbeitszeiten in der Landwirtschaft,
2. eine Iaufende Statistik über die Arbeitsverdienste und

Arbeitszeiten in anderen Wirtsdraftsbereicten,
3. Sondererhebungen über Arbeitsverdienste und Arbeits-

z eiten.
(2) Die Statistik nach Absatz 1 Nr. 1 wird nicht in den Ländern

Freie und Hansestadt Hamburg und Freie Hansestadt Bremen sowie
jm Land Berlin durchgeführt.

§2
Auskunftspflidrtig für die Statistiken nadr § 1 sind die Arbeit-

geber.
Zweiter Abschnitt

Laulende Statistiken über Arbeitsverdienste und Arbeitszeiten
in der Landwirtsdtaft

§3
(1) Die Statistik nadr § 1 Abs. 1 Nr. 1 erstred<t sich aui

f. in die Elausgemeinsdraft aufgenommene, ständig besdläf-
tigte männlidle und weibliche landwirtsdraftliche Arbeiter
im Monatslohn,

Bundesanzeige r
s.429.

2. nidlt in die Hausgemeinsdraft aufgenommene männliche
landwirtsdraf tliche Arbeiter im Stundenlohn.

(2) Für die Statistik ist eine repräsentative Auswahl von land-
wirtsdlaftlidren Betrieben heranzuziehen; dabei ist die Repräsen-
tation so zu bemessen, daß im Durdrschnitt bis zu 10 vom Hundert
der im Absatz 1 bezeichneten Arbeiter erfaßt werden.

(3) Die Statistik ist bis zum Jahre 1958 einsdrließlidr in halbjähr-
lichen, vom Jahre 1959 an in jährlichen Abständen durdrzuführen,
sofern nicht die Bundesregierung durch Redttsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates bestimmt, daß die Statistik auö nach
1958 weiter in halbjährlichen Abständen aulgestellt wird.

§4
(1) Durch die Statistik nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 sind die Barver-

dienste, für die landwirtschaftlidren Arbeiter im Stundenlohn außer-
dem die Arbeitsstunden zu erfassen, gegliedert nadr Größenklassen
der Betriebe sowie nadr der Tätigkeit und dem Gesdrledrt der
Arbeiter.

(2) Die Angaben nadr Absatz 1 sind auf Fragebogen für jeweils
ejnen Monat oder vier zusammenhängende Wodten zu madren.

Dritter Abschnitt
Laufende StatistikeD der Arbeltsverdienste und Arbeltszeiten

in auderen lffirtsüaltsbereiüen
§5

(1) Die Statistik nadr § 1 Abs. 1 Nr.2 erstred<t sidr auf
1. die Arbeiter in den folgenden Wirtsdraftsabteilungen Dadl

dem Systematisdren Verzeidtnis der Arbeitsstätten:
Bergbau, Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und
Erden, Energiewirtsdraf t,
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Eisen- und Metallerzeugung und -verarbeitung,
Verarbeitende Gewerbe (ohne Eisen- und Metallver-
arbeitung),
Bau-, Ausbau- und Bauhilfsgewerbe;

2. die Angestellten in den unter Nummer 1 genannten Wirt-
sdraftsbereidren sowie in der Wirtsdraftsabteilung »Handel,
Geld- und Versiderungswesen«.

(2) Für die Statistik ist eine repräsentative Auswahl von Be-
trieben heranzuziehen.

(3) Die Statistik ist in vierteljährlidren Abständen, für die er-
faßten Handwerkszweige mit Ausnahme der handwerklichen Be-
triebe des Hodr-, Tief- und Ingenieurbaues in halbjährlichen
Abständen durdrzuführen.

§6
(1) Durdr die Statistik nach § I Abs. I Nr.2 sind zu erfassen

1, gegliedert nach dem Geschledrt und der Tätigkeit
a) die Zahl der Arbeiter und der Angestellten,
b) die Zahl der Arbeitsstunden der Arbeiter unter beson-

derer Angabe der zusdrlagpflidrtigen Uber-, Sonn- und
Feiertagsstunden,

c) dieArbeitsverdienste derArbeiter und derAngestellten;
2. die Art des Betriebes, die tariflidre Ortsklasse und die Zahl

der Arbeitstage.
(2) In Abständen von drei Jahren, beginnend mit dem Jahre 1956,

sind für einen Erhebungsmonat die in Absatz 1 Nr.l genannten
Tatbestände untergliedert naü dem Alter zu erfassen.

(3) Die Angaben nadr den Absätzen 1 und 2 sind auf Fragebogen
für jeweils einen Monat oder vier zusammenhängende Wodren zu
maöen, und zwar für Betriebe mit zehn und mehr Arbeitern und
Angestellten nidrt über die einzelnen Arbeitnehmer, sondern über
die Arbeitnehmergruppen (Lohrrsummenverf ahren).

Vierter Abschnitt
Sondererhebungetr über Arbeitsverdienste und Arbeltszeiten

§7
In Abständen von drei bis fünf Jahren sind durdt die Sonder-

erhebungen nadr § I Abs. 1 Nr.3 die Arbeitszeiten und Arbeitsver-
dienste der einzelnen Arbeiter und Angestellten zu etfassen (Indivi
dualverfahren). Dabei ist insbesondere ihre Gliederung nach der
Art der Tätigkeit sowie nadr Alter und Gesdrlecirt der Arbeit-
nehmer zu berüd<sidrtigen. Für die Arbeiter sind ferner Arbeitszeit
und Arbeitsverdienste getrennt nadl Zeit- und Leistungslohn zu
ermitteln. Diese Sondererhebungen erstred(en sidr nidtt auf den
öffentlidren Dienst.

§8
(1) Die Bundesregierung bestimmt durdr Redrtsverordnung mit

Zustimmung des Bundesrates, in weldten Wirtschaftsabteilungen
nach dem Systematischen Verzeidrnis der Arbeitsstätten die Sonder-
erhebungen nadr § 1 Abs. 1 Nr.3 jeweils durdrgeführt werden.

(2) Die Redrtsverordnung kann die Sondererhebungen auch auf
die sozialen Nebenleistungen der Betriebe erstrecken. Soziale
Nebenleistungen, die einem einzelnen Arbeitnehmer nicht zugerech-
net werden können, sind im ganzen zu erfassen.

Fünf ter Abschnitt
SdllußbestlmEungeD

§e
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) audl im
Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes
erlassen werden, gelten im Land Berlin nad § 14 des Dritten Uber-
leitungsgesetzes.

§10
Dieses Gesetz tritt am Tage nadr seiner Verkündung in Kraft.

Zum gleidren Zeitpunkt treten außer Kraft
das Gesetz über Lohnstatistik vom 22. August 1949 (WiGBl.
s. 2e5),

lfd. Nr.39 des Anhangs der Gemeinsamen Anordnung der
Verwaltungen des Vereinigten Wirtsdraftsgebietes zur Durdr-
führung von Statistiken vom 1. Juni 1949 (Offentlidter An-
zeiger für das Vereinigte Wirtsdraftsgebiet Nr. 50 vom
25. Juni 1949),

die Verordnung zur Durdrführung einer Statistik der Gehalts-
und Lohnverhältnisse vom 22. Dezember 1951 (Bundesanzeiger
Nr. 249 vom 28. Dezember 1951),
das Gesetz über Lohnstatistik vom 10. Januar 1952 (Gesetz'
und Verordnungsblatt für Berlin S.76).

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 18. Ir{ai 1956

Für den Bundespräsidenten
Der Präsident des Bundesrates

von Hassel

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Blücher

Der Bundesminister f ür Arbeit
Anton Storch

Begründung 1)

A. Im allgemeinen
Die Lohnstatistiken wurden bisher auf Grund verschiedener

Redrtsvorsdrriften durdrgeführt, Die laufenden vierteljährlichen
Lohnsummenerhebungen in der Industrie und im Baugewerbe be-
ruhen auf der »Gemeinsamen Anordnung der Verwaltungen des
Vereinigten Wirtsdraftsgebietes zur Durdrführung von Statistiken«
vom l. Juni 1949 (Offentlidter Anzeiger Jahrgang 2 Nr.50 S. 1), die
auf Grund des »Gesetzes über die Erridrtung eines Statistisdlen
Amtes des Vereinigten Wirtsdraftsgebietes« vom 21. Januar 1948
(WiGBl. S. 19) erlassen wurde. Die Sondererhebungen zur Lohn-
statistik sind dagegen durdr Verordnungen nadl § 2 des »Gesetzes
über Lohnstatistik« vom 22. August 1949 (IMiGBl. S. 265) angeordnet
worden. Die erwähnten Gesetze und die Gemeinsame Anordnung,
die ursprünglidr nur für das ehemalige Vereinigte Wirtschaftsgebiet
galten, waren dur& die Erstre&ungsverordnung vom 31.März 1950
(Bundesgesetzbl. S.81) auf das ganze Bundesgebiet ausgedehnt
worden. Später hat aber das »Gesetz über die Statistik für Bundes-
zwedce« vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314) sowohl
das »Gesetz über die Errichtung eines Statistisdren Amtes des Ver-
einigten Wirtschaftsgebietes« als audr die genannte Erstred<ungs-
verordnung aufgehoben. Damit hat die laufende Lohnsummen-
statistik zum Teil ihre ursprüngliche Redrtsgrundlage verloren, und
der Geltungsbereidr des Gesetzes über Lohnstatistik ist wieder auf
das ehemalige Vereinigte Wirtsdraftsgebiet beschränkt worden, Die
derzeitige Lohnstatistik beruht als Bundesstatistik nur nodr auf der
Ubergangsvorsdrrift in § 16 des »Gesetzes über die Statistik für
Bundeszwed<e«, die besagt, daß laufende Statistiken des Bundes
und der Verwaltung des Vereinigten Wirtsdraftsgebietes, für die

r) Bundestags
bemerkung auf

drudrsacüe Nr. 1994 vom 30, Dezember 1955 (siehe Vor-
S. 145 oben).

eine spezielle gesetzliche Grundlage nidrt gegeben ist, zunädrst
nodr als Bundesstatistiken durdrgeführt werden dürfen. Damit ist
eine gesetzliche Neuregelung der Lohnstatistik unumgänglich ge-
worden, zumal es audr zweifelhaft sein kann, ob die in dem »Gesetz
über Lohnstatistik« von 1949 enthaltenen Ermädrtigungen mit
Art. 80 GG vereinbar sind.

Für eine baldige Neuregelung spridrt der Umstand, daß die
Bundesrepublik Deutsdrland mit der Ratifizierung des »Uberein-
kommens der Internationalen Arbeitsorganisation vom 20. Juni 1938
über Statistiken der Löhne und der Arbeitszeit in den hauptsädt-
lictrsten Zweigen des Bergbaus und des verarbeitenden Gewerbes
einsdrließlidr des Baugewerbes sowie in der Landwirtsdraft (Nr.63)«
Verpflidrtungen übernommen hat, die eine gewisse Erweiterung der
bisherigen Lohnstatistik notwendig madren (vgl, die Begründung
zum Ratifikationsgesetz, Bundestags-Dru&.sadte 126 vom 4. Dezem-
ber 1953 sowie Bundesrats-Drud<saüe Nr,479153 vom 6. und 7, No-
vember 1953).

Das vorliegende Gesetz ist ein Spezialgesetz zum »Gesetz über
die Statistik für Bundeszwed<e«. Gegenstände, die dort allgemein
für alle Statistiken geregelt sind, wie z. B. die Auskunftspfliöt der
Befragten, die Sidrerung statistisdrer Angaben gegen mißbräudl-
liche Benutzung, organisatorisdre Fragen, die Kostenregelung,
braudren hier nidrt nodrmals behandelt zu werden.

Uber die finanzielle Auswirkung des Gesetzes kann folgendes
gesagt werden: Die Kosten für die laufende Lohnsummenstatistik
in der Industrie und im Baugewerbe haben sidr bisher beim Stati-
stischen Bundesamt auf 52000DM, bei den Statistisdren Landes-
ämtern auf 306000 DM jährlidr belaufen. Diese Beträge werden sidr
durdr die Einbeziehung einiger Handwerkszweige um 5000 DM bzw.
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B. Im einzelnen

Zu§1

§ I bringt eine Ubersictlt der als Bundesstatistiken zu führenden
Lohnstatistiken. Es handelt sich dabei um

1. eine laufende Statistik über die Barverdienste und die Arbeits-
zeit cier ständigen Arbeiter in der Landwirtschaft,

2. eine laufende Statistik über die Verdienste und die Arbeits-
zeit in anderen Wirtsdtaftsbereichen,

3. die in größeren Zeitabständen durchzuführenden sogenannten
Lohn- und GehalLsstrukturerhebungen.

Die im Gesetz geregelte Lohnstatistik hat die Aufgabe, Stand und
Bewegung der effektiven Arbeitsverdienste und der tatsächlichen
Arbeiiszeit möglichst weitgehend zu erfassen. Eine genaue Beobach-
tung dieser Vorgänge ist vor allem für die Sozialpolitik einschließ-
lich der Arbeitsmarlitpolitik, die Wirtschalts- und Konjunkturpolitik
sowie die Finanzpoli[ik wesentlich. An den Ergebnissen der Lohn-
statistik sind neben den für die genannten Sachgebiete zuständigen
behördlichen und sonstigen Stellen besonders die Organisationen
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer interessiert. Im einzelnen gilt
folgendes:

43 000 DM erhöhen. Die neu einzuführende laufende Lohnstatistik
in clcr Landwirtschaft wird bis zum Jahre 1958 einschließlich beim
Statistischen Bundesamt etwa 4 000 DM, bei den Statistischen
Landesämtern etwa 37000DM jährlich erfordern, vom Jahre 1959
ab etv,.a die HälJte dieser Beträge. Für die erste Einrichtung der
neuen Statistiken sind einrnalig etwa 50000DM erforderlich Die
jährlichen Kosten. der Sondererhebungen werden voraussichtlidt die
in den Jahren 1950 bis 1954 ftir solche Erhebungen im Durchsdrnitt
aufgewendeten Jahresbeträge nicht übersteigen.

Zu Nr, I
In der Landwirtsctraft sind bisher nur in größeren Zeitabständen

Lohnerhebungen veranstaltet worden. Es hat sich aber gezeigt, daß
ohne eine laufende Statistik ein genügend aktuelles und wirklidr-
keitsgetreues Bild über die sozialen und wirtschaftlidren Verhält-
nisse in der Landwirtschaft nicht zu gewinnen ist, das für zahlreiche
sozial-, wirtschafts- und finanzpolitisdle Maßnahmen unerläßlidr ist.
Im übrigen wird eine laufende Lohnstatistik in der Landwirtschaft
auch durch das Ubereinkommen Nr. 63 gefordert.

Zu Nr.2
Diese Statistik (die sogenannte Industrielohnsummenstatistik)

bezweckt eine ständige, schnelle Unterrichtung über die Entwick-
lung der tatsächlichen Arbeitszeit und der effektiven Verdienste in
den wichtigsten Bereichen der gewerblidren Wirtschaft. Sie wird
für die Arbeiter der Industrie (einschließlich des Bergbaus) und des
Baugewerbes seit 1946 wieder durdlgeführt. Das Ubereinkommen
der Internationalen Arbeitsorganisation Nr. 63 madrt es erforder-
Iich, in Zukunft auch die bedeutendsten Zweige des verarbeitenden

Zu§2
Diese Vorschrilt stellt klar, daß nicht die Arbeitnehmer, sondern

die Arbeitgeber befragt werden.

Zu§3
Die laufende Lohnstatistik in der Landwirtschaft soLl nur auf die

wichtigsten Kategorien der landwirtsdlaftlichen Arbeiter erstred<t
werde"n. Die Eindeziehung der Aushilfskräfte, deren Zahl und Be-
deutung in der Landwirtschaft sehr erheblidl ist, ersdreint wegen
der hoten Kosten nicht möglidr. Es spricht aber mandtes dafür, daß
auf 1ängere Sicht die Entri/icklung bei den ständigen Arbeitern für
die Geiamtheit der landwirtsctraftlidren Arbeitskräfte im großen
und ganzen charakteristisch ist.

Um Kosten sowohl Iür die Auskunftspfliötigen als auch für die
Statistischen Ämter zu sparen und um eine besdrleunigte Durdr-
führung der Erhebungen }u ermöglidren, wird das auf dem Gebiet
der Lohnstatistik schon allgemein angewandte Repräsentativver-
fahren auch iür die laufenden Statistiken in der Landwirtschaft
zwingend vorgeschrieben.

Für die bis einsdrließlich 1958 zweimal jährlidl durchzuführende
Befragung sind die Monate März und September vorgesehen. Vom
JahrJ1959 an soll die Erhebung nur noch einmal jährlich erfolgen,
da anzunehmen ist, daß das ausreidlt, um die Verdienstentwid(lung
in der Landu'irtsdraft zu erkennen. Sollte das nicht der Fall sein,
so ist die Bundesregierung ermächtigt, durch Redrtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, daß der halbjährliche
Turnus beibehalten lvird.

Zu§4
Hiernach sind nur die Barverdienste zu ermitteln. Naturalver-

dienste spielen zwar in der Landwirtsdraft immer noch eine große
Rolle, ihie statistische Erfassung ist aber methodisch außerordent-
lich schwierig und auch sehr kostspielig; sie ist daher allein bei den
Lohnstrukturerhebungen vorgesehen, wodurch wenigstens in
größeren Zeitabständen die Entwid<lung der Naturalverdienste
6eobactrtet werden kann. Eine weitere Beschränkung der Statistik
liegt darin, daß sie die Arbeitszeit nur für die landwirtsdraftlidren
Arbeiter im Stundenlohn erhebt. Die Erfassung der Arbeitsstunden
wäre an sich auch bei den landwirtsdlaftlichen Arbeitern im Monats-
lohn wichtig; frühere Versuche dazu haben aber zu keinen brauctr-
baren Ergebnissen geführt.

Die Aufteilung der Ergebnisse nach Betriebsgrößenklassen ist
notwendig, da in der Landwirtsdlaft die Höhe der Verdienste ln
ziemlich starkem Maße nach der Größe der Betriebe söwankt.

Zu§5
Die im Absatz 1 genannten Wirtsdraltsbereiche werden, soweit

es sich um industrielle Betriebe und die handwerklichen Betriebe
des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaues handelt, in der laufenden Lohn-
summenstatistik seit jeher erfaßt. Aus dem verarbeitenden Hand-
werk sollen in Zukunft folgende Handwerkszweige neu einbezogen
werden: Kraftfahrzeugreparatur, Sdrlosserei, Bau- und Möbeltisdt-
lerei, Herren- und Damensdrneiderei, Bäd<erei und Konditorei,
Fleisöerei, Zimmerei und Holztreppenbau, Klempnerei, Gas- und'Wasserinstallation, Elektroinstallation, Malerei und Anstreidrerei.
Das bisher bei den Lohnsummenerhebungen allgemein angewandte
Repräsentativverfahren wird aus den zu § 3 genannten Gründen
weiterhin vorgeschrieben.

Die Arbeitgeber der Industrie und des Baugewerbes sind audr
bisher vierteljährlich befragt worden, was sidr als ausreidrend, aber
auch als notwendig erwlesen hat. Daß demgegenüber die neu ein-
zubeziehenden Handwerkszweige nur halbjährlidt erfaßt werden
sollen, geschieht hauptsächlidr zur Kosten- und Arbeitsersparnis,
zumal es sidr hierbei um eine ziemlidr große Zahl von Betrieben
handelt.

Zu§6
Die Erhebungsmerkmale des Absatzes 1 entspredren dem der-

zeitigen Programm der Lohnsummenstatistik. Dabei werden die
Arbeiter bisher unterschieden in männlidte Facharbeiter, männliche
angelernte Arbeiter, männlidre Hilfsarbeiter, weibliche Fach- und
angelernte Arbeiter, weibliche Hilfsarbeiter. Die Formulierung
»Tätigkeit der Arbeiter« laßt es zu, eine andere Aufteilung, z. B.
nach Berufen, einzuführen, wenn das - auch mit Rücksicht auf die
internationale Vergleichbarkeit der Lohnstatistik - notwendig
werden sollte. Die nach Absatz 2 in Abständen von drei Jahren
vorzunehmende Gliederung der Arbeiter nach Altersgruppen ist
nach Artikel 10 des Ubereinkommens Nr. 63 der Internationalen
Arbeitsorganisation erforderlidr.

Zu§7
Wegen des Programms und des Verfahrens der Sondererhebungen

wird auf die Begründung des § 1 Abs. 1 Nr.3 hingewiesen. Der
öffentliche Dienst ist aus diesen Erhebungen deswegen ausgesdrlos-
sen, weil für die Erlassung der Verdienste in diesem Bereich mit
dem Finanzstatistischen Gesetz eine gesetzliche Grundlage ge-
schaffen werden soll. Der Entwurf des Gesetzes über die Finanz-
statistik sieht u. a. vor, daß in Verbindung mit den Personalstruktur-
erhebungen auch Erhebungen über die Löhne und Gehälter der im
öffentlichen Dienst Beschäf tigten durchgef ührt werden.

Handwerks einzubeziehen

Zu Nr,3
Die Statistiken nach Nr.1 und 2 vermögen- allein schon um der

Aktualität willen - nur ein verhältnismäßig grobes Biid der Ver-
ilienstentwid<lung zu geben. Sie besdtränken sich auf einen Aus-
schnitt der Gesamtwirtschaft und können wegen des Lohnsummen-
verfahrens auctr nur Durchschnittsangaben für ziemlidr große Grup-
pen von Arbeitnehmern erbringen. Die laufenden Statistiken
bedürfen daher einer Ergänzung durdr Strukturuntersudtungen.
Diese gehen von den einzelnen Arbeitern und Angestellten, nidrt
von Arbeitnehmergruppen aus, wodurch die notwendigen differen-
zierten Feststellungen ermöglicht werden. Auf diese Weise kann
man insbesondere die Schichtung der Verdienste nach ihrer Höhe
ermitteln, deren I(enntnis zur Beurteilung der sozialen Verhältnisse
unerläßlich ist. Ferner ist der Einfluß bestimmter Faktoren auf die
Höhe der Verdienste, wie Größe des Betriebes und der Gemeinde,
Art der Entlohnung, Familienstand und Kinderzahl, feststellbar.
Wesentlich ist weiter, daß bei diesen Erhebungen auch die gesetz-
llchen Abzüge und damit die Nettoverdienste untersucht werden
können. Eine besondere Bedeutung gewinnen die Sondererhebungen
noch dadurch, daß sie sich nicht nur auf die Arbeiter, sondern
darüber hinaus auf die Angestellten erstrecken und je nadr den
Erfordernissen auch Wirtschaftszweige einbeziehen, die den laufen-
den Statistiken nicht unLerliegen.

Sondererhebungen dieser Art wurden in der Nadrkriegszeit regel-
mäßig durdrgeführt, und zwar im Mai 1949 über die Angestellten in
der Industrie, im Handel sowie im Bank- und Versicherungswesen,
1949/50 über die Arbeiter in der Land- und Forstwirtsdraft, im Sep-
tember 1950 über die Arbeiter, Angestellten und Beamten im öffent-
lichen Dienst, im November 1951 über die Arbeiter undAngestellten
in nahezu allen Bereichen der gewerblichen Wirtsdraft, 1952/53
erneut in der Forstwirtsdraft und 1953/54 in der Landwirtschaft.

Der Verzicht auf eine laufende Lohnstatistik für die Landwirt-
schaft in }{amburg, Bremen und Berlin (§ 1 Abs. 2) erklärt sich aus
der geringen Bedeutung der Landwirtschaft in diesen Ländern.
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Zu§8
Bei der Auswahl der bei den Sondererhebungen zu erfassenden

Wirtschaftsabteilungen soIlen sowohl die bei den Statistischen
Amtern gegebenen Möglichkeiten als auch die jeweiligen aktuellen
sozialpolitisdren Erfordernisse berücksichtigt werden. Die Not-
wendigkeit, von Zeit zu Zeit audl die sozialen Nebenleistungen der
Betriebe zu erfassen, ergibt sich daraus, daß diese Aufwendungen
in den letzten Jahren einen bedeutenden Umfang angenommen
haben, ohne daß über ihr Ausmaß umfassende Angaben vorliegen'

Auf Grund des § 1 Abs. 1 Nr. 3 und des § 8 des Gesetzes über die
Lohnstatistik vom 18. Mai 1956 (Bundesgesetzbl. I S 429) verordnet
die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
Erlaßte Ilvirtsdraf tsbereiche

(1) Im Geltungsbereidr des Gesetzes über die Lohnstatistik wird
eine Sondererhebung über Arbeitsverdienste und Arbeitszeiten
gemäß § 7 des Gesetzes über die Lohnstatistik in folgenden Wirt-
Jdraftsbereichen nach der Systematik der Wirtschaftszweige (her-
ausgegeben vom Statistischen Bundesamt im Jahre 1961) durch-
geführt:

f . in der Gruppe 000 »Allgemeine Landwirtsdtaft«;
2. in der Untergruppe 0010 »Gartenbau«;

3. in der Gruppe 005 »Forstwiltschaft«;
4. in den Abteilungen 1 »Energie- und Wasserwirtschaft, Berg-

bau«, 2 »Verarbeitenden Gewerbe (ohne Baugewerbe)«,
3 »Baugewerbe«;

5. in der Unterabteilung 40/41 »Großhandel«;

6. in den Unterabteilungen 42 »Handelsvermittlung« und
43 »Einzelhandel«;

7. in den Untergruppen 5017 »Güterbeförderung mit Kraft-
fahrzeugen (ohne Möbeltransport)«, 5018 »Möbeltransport
mit Kraftf ahrzeugen«;

8. in den Gruppen 502 »Binnenschiffahrt, -wasserstraßen und
-häfen« und 503 »See- und Küstenschiffahrt, Seehäfen«;

f. in der Abteilung 6 »Banken und Versicherungsgewerbe«;
10. in den Gruppen 700 »Gaststätten- und Beherbergungs-

gewerbe«, 701 »Wäsdrerei und Reinigung«;
11. in den Untergruppen 7100 »Freiberufliches Gesundheits-

wesen« und 7110 »Freiberufliches Veterinärwesen« sowie
in der Gruppe 712 »Redrtsberatung, Wirtschaftsberatung
und -Prüfung«.

Diese Frage spielt auch in der internationalen Diskussion der
Wettbewerbsverhältnisse eine große Ro1le.

Zu§9
Die Erstreckung des vorliegenden Gesetzes auf Berlin ist erforder-

lich, weil durctr däs »AcJrte Gesetz über die Anwendung von Bundes-
gesetzen über internationale Abkommen der Bundesrepublik« vom
t..luii tgSa (Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin S. 378) das
Ubereinkommen Nr. 63 auch für das Land Berlin bindend ge-
worden ist.

Zweite Verordnung über die Durchführung einer Sondererhebung zur Lohnstatistik
Vom B. August 1961 1)

(2) Die Erhebungen nach Absatz 1 Nrn. 1 und 3 finden in den
Ländern Hamburg, Bremen und Berlin nicht statt.

§2
Beriphtszeiten

Beridrtszeiten sind
1. für die Erhebung nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 das Jahr 1962,

2. für die Erhebung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 der Monat Mai 1962,

3. für die Erhebung nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 das Forstwirtsdrafts-
jahr 1962 (1. Oktober 1961 bis 30. September 1962)'

4. für die Erhebungen nach § 1 Abs. 1 Nrn.4 bis 11 der Monat
Oktober 1962.

§3
Berlinklausel

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes
vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 9

des Gesetzes über die Lohnstatistik auch im Land Berlin.

§4
Inkrafttreten

Diese Verordnr,rng tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Bonn, den 8. August 1961

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister f ür Arbeit
und Sozialordnung

Blank

Begründung2)

I. Allgemeines

Nactr § 7 des Gesetzes über die Lohnstatistik sind in Abständen
von drei bis fünf Jahren durdr Sondererhebungen die Arbeitszeiten
und Arbeitsverdienste der Arbeiter und Angestellten im einzelnen
(also nidrt im sog. Lohnsummenverfahren wie bei den laufenden
§tatistikenl zu erlassen; dabei sind insbesondere die Gliederung
der Arbeitizeiten und Arbeitsverdienste nactr der Art der Tätigkeit
sowie nach Alter und Geschlecht der Arbeitnehmer festzustellen'
§ B des Gesetzes ermäctrtigt die Bundesregierung, durdl Rechtsver-
ördnung mit Zustinmung des Bundesrates zu bestimmen, in weldren
Wirtschäftsbereichen die Sondererhebungen jeweils durdtzuführen
sind. Die Sondererhebungen haben den Zwed<, die Ergebnisse der
laufenden Statistiken über Arbeitszeiten und Arbeitsverdienste so-
wohl hinsictrtlidt der erhobenen Tatbestände und Merkmale als auch
hinsichtlidr der erfaßten Wirtschaftsbereidte zu ergänzen.

Die letzte Sondererhebung hat im Oktober 1957 stattgefunden;
sie erstreckte sich auf die Industrie einschließlidr des gesamten
Baugewerbes, auf den Handel, das Bank- und Versidrerungswesen
sowie die Arbeitsstätten einiger freier Berufe. Die Verdienstver-
hältnisse in der Landwirtschaft sind im Jahre 1953 zum letzten MaI
eingehend ermittelt worden, die in der Forstwirtsdraft im Forst-
wirisdraftsjahr 1953. Seitdem sind bis Ende 1960 die Durchschnitts-
verdienste der Arbeiter in der Industrie um etwa 25 v. H., in der
Landwirtsdraft um et'wa 80 v. H. gestiegen. Somit steht fest, daß
die Ergebnisse der früheren Sondererhebungen hinsidttlidt der
Höhe dir Verdienste (aber audr hinsidrtlidr der Dauer der Arbeits-

1) Bundesanzeiger Nr.153 von 11.August 1961 S.1. - 2)-Bundesratsdru&-
saiüe Nr.243 vo; 13. Juni 1961 (siehe Vorbemerkung auf S. 145 oben)'

zeit) veraltet sind. Darüber hinaus ist anzunehmen, daß sich in-
zwiidren auctr die Struktur der Verdienste erheblich geändert hat,
z. B. ihre Schichtung nach Größenklassen.

Durctr die mit der vorliegenden Rechtsverordnung angeordnete
Sondererhebung sollen aktuelle Daten über Arbeitszeiten und
Arbeitsverdienite der Arbeiter und Angestellten beschafft werden'
Die Ergebnisse der Erhebung sind für die Maßnahmen der Bundes-
regierulng und der Länderregierungen besonders auf den Gebieten
dei Soziäl-, Wirtschafts- und Finanzpolitik, für internationale Ver-
handlungen sowie für die Tarifpolitik der Sozialpartner unentbehr-
lich.

Wie die früheren Sondererhebungen soll audr diese repräsentativ
durctrgeführt werden. Es sollen erfaßt werden in der Landwirtschaft
.1e naih Betriebsgrößenklasse 15 bis 30 v.H., in der Forstwirtschaft
ätwa 25 v.H., in der Gärtnerei bis zu 50 v.H., in den übrigen Be-
reidren im Durchschnitt etwa 7,5 v. H. der jeweils einbezogenen
Arbeitnehmergruppen. Nadl den Beredrnungen des Statistischen
Bundesamtes -rnd -der Statistischen Landesämter wird die Sonder-
erhebung insgesamt rd, 4700000DM an Personalkosten und rd.
900000DM an Sachkosten erfordern; von der Gesamtsumme fallen
5300000DM den Statistisctren Landesämtern, 300000DM dem Sta-
tistischen Bundesamt zur Last. Der Kostenberechnung sind die oben-
genannten Auswahlsätze zu Grunde gelegt worden. In der Forst-
ioi.tschaft sind die gleictren Auswahlsätze wie bei der vorhergehen-
den Erhebung vorgesehen, in der Landwirtschaft müssen sie wegen
der Verringerung der Beschäftigtenzahlen und der starken Fluk-
tuation dei Arbeitskräfte voraussichtlidr etwas höher als 1953
bemessen werden. In den übrigen Bereichen (abgesehen vom
Gartenbau) soll dagegen der Auswahlsatz nur halb so hodr wie bei
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der Erhebung von 1957 sein. Dabci sind, wie die Berechnungen bei
der Aufstellung des Stichprobenplanes etgeben haben, hinreichend
genaue Bundesergebnisse der Erhebung zu erwarten, Dagegen muß
bei den Ergebnissen für einzelne Länder zum Teil mit merklichen
Ungenauigkeiten geredtnet lverden, besonders hinsichtlich der An-
gaben für kleine und mittelgroße Wirtschaftsbereiche. Wenn man
die Anforderungen an die Genauigkeit der Länderergebnisse er-
höhen will, müßte der Auswahlsatz bedeutend vergrößert werden.
Dies hätte allerdings auch cine erhebliche Steigerung der Kosten
zur Folge. Die Entscheidung über die Höhe des Auswahlsatzes
bleibt den Ländern bei der Durchführung der Verordnung über-
lassen, da der Auswahlsatz mangels einer entsprechenden Ermädrti-
gung im Gesetz über die Lohnstatistik in der Verordnung nicht
fesLgelegL werden kann.

II. Im einzelnen
Zu§1

Während früher die Erhebungen in der Landwirtschaft, in der
Forstwirtschaft und in der gewerblichen Wirtschalt zeitlich ziemlich
weit auseinander lagen, sollen sie nunmehr weitgehend zusalnmen-
gefaßt rverden. Dieses Verfahren bietet nicht nur tedrnische Vor-
teile, sondern verbessert auch die Auswertung der Ergebnisse; sowerden z. B, Vergleiche zwischen der Landwirtschaft und der
übrigen Wirtschaf t, die für den Grünen Plan eine große Rolle
spielen, erleichLert.

Bei der gegenwärtigen Situation, die durch starke Lohnbewegun-
gen gekennzeichnct ist, ersdreint es unerläßlich, alle wichtigen Be-
reiche der Wirtschaft durch die Sondererhebung zu erfassen. Umjedoch die Kosten in angemessenen Grenzen zu halten, sollen aus
den Wirtschaftsabteilungen 5 »Verkehr und Nachrichtenübermitt-
lung« und 7 »Dienstleistungen, soweit von Unternehmen und freien
Berufen erbracht« je nur einige wenige Teilbereiche für die Erhe-
bung herangezogen rverden. Ganz außer Betracht bleiben die Wirt-
schaftsabteilungen 8 »Organisationen ohne Erwerbscharakter und

Auf Grund des § 1 Abs. 1 Nr. 3 und des s B des Gesetzes über die
Lohnstatistik vom 18. Mai 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 429) verordnet
die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
Eriaßte Wirtschaf tsbereiche

Im Geltungsbereich des Gesetzes über die Lohnstatistik wird eine
repräsentative Sondererhebung über Arbeitsverdienste und Arbeits-
zeiten gemäß § 7 des Gesetzes über die Lohnstatistik in folgenden
Wirtschaf tsbereichen nach der Systematik der Wirtschaftszweige
(herausgegeben vom Statistischen Bundesamt im Juli 1961) durch-
geführt:

f . in den Abteilungen 1 »Energie- und Wasserwirtschaft, Berg-
bau«, 2 »Verarbeitendes Gewerbe (ohne Baugewerbe)«, 3 »Bau-
gewerbe«;

2. in der Unterabteilung 40/41 »Großhandel«;
3. in den Unterabteilungen 42 »Handelsvermittlung« und 43 »Ein-

zelhandel « ;

4. in der Untcrgruppe 5017 »Güterbeförderung mit Kraftfahrzeu-
gen (ohne Möbeltransport)« ;

5. in don Gruppen 502 »Binnensdriffahrt, -wasserstraßen und
-häfcn« und 503 »See- und Küstenschiffahrt, Seehäfen«;

6. in der Abteilung 6 »Kreditinstitute und Versicherungs-
gewerbe«;

7. in den Untergruppen 7100 »Freiberufliches Gesundheitsrvesen«
und 7110 »Freiberufliches Veterinärwesen« sowie in der
Gruppe 712 »Rechtsberatung, Wirtschaftsberatung und -prü-
fung«.

private Ilaushalte« sowie 9 »Gcbietskörperschaften und Sozialver-
sicherung«, wobei zu beachten ist, daß Sondererhebungen nach dem
lohnstatistischen Gesetz in dem großen Bereich des öffentlidren
Dienstes überhaupt nicht zulässig sind.

Die Sondererhebung soll die Arbeitszeiten der Arbeiter und die
Arbeitsverdienste der Arbeiter und Angestellten (Brutto- und
Nettoverdienste) im wesenLlichen in der Gliederung nach Wirt-
schaftsbereichen und tsetriebsgrößenklassen sowie nach Geschledrt,
Alter und Beschäftigungsart der Arbeitnehmer erfassen, für die
Arbeiter in den meisten Wirtschaftsbereichen außerdem nadr Zeit-
und Leistungslohn.

In einigen Bereichen, in denen die Zahl der Arbeiter gering ist,
wie z. B. im Einzelhandel, bei den Banken und im Versidrerungs-
gewerbe, sollen nur die Verdienste der Angestellten ermittelt
werden, in anderen Bereichen, die kaum Angestellte aufweisen,
wird die Erhebung auf die Arbeiter besciränkt. Zumeist sind jedoch
beide Kategorien cinzubeziehenr so vor allem in der Landwirtschaft
und in der Industrie (einschließlich des Baugewerbes).

Zr§2
Dieser Paragraph regelt die Berichtszeiten für die Erhebungen.

Sie sind auf die arbeits- und erhebungstechnisdren Erfordernisse
abgestimmt wordcn. Im allgemeinen bezieht sich die Statistik auf
den Zeitraum eines Monats, Lediglidr in der Landwirtschaft und in
der Forstwirtsdraf t muß man wegen der saisonmäßigen Schwankun-
gen der Arbeitszeit und der Arbeitsverdienste sowie wegen der
ungleichmäßigen zeitlichen Verteilung der Deputate ein ganzes
Jahr zugrunde legen; aber auch in diesen Bereichen soll zur Kosten-
und Arbeitsersparnis die ganzjährige Erfassung der Arbeitszeiten
und Arbeitsverdienste nur für die im Stundenlohn stehenden
Arbeiter durchgeführt werden, nicht für die Monatslöhner und die
Anges te llten.

III. Kosten der Erhebung
Wegen der Kosten wird auf die Ausführungen unter I. verwiesen.

§2
Berichtszeiten

Berichtszeiten sind der Monat Oktober 1966 und für die Jahres-
verdienste das Kalenderjahr 1966.

Berlinklausel
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 9
des Gesetzes über die Lohnstatistik auch im Land Berlin.

§4
Inkraittreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Bonn, den 20. Mai 1966

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Mende

Der Bundesminister f ür Arbeit und Sozialordnung
Hans Katzer

Dritte Verordnung über die Durchführung einer Sondererhebung zur Lohnstatistik
Vom 20. Mai 1966 1)

Begründung 2)

I. Allgemeines
Nach § 7 des Gesetzes über die Lohnstatistik sind in Abständen

von drei bis fiinf Jahren durch Sondererhebungen die Arbeitszeiten
und die Arbeitsverdienste der Arbeiter und der Angestellten im
einzelnen (also nicht im sog. Lohnsummenverfahren wie bei den
laufenden Statistiken) zu erfassen. § 8 des Gesetzes ermächtigt die
Bundesregierung, durch Redrtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zu bcstimmen, in weldren Wirtschaftsbereichen die Sonder-
erhebungen jeweils durchzuführen sind. Die Sondererhebungen

r) Bundesanzeiger Nr.98 vom 26.Mai 1966 S.1.- r) Bundesratsdrucksache
Nr.105 vom 1. April 1966 (siehe Vorbemerkung auf S.145 oben).

haben den Zwed<, die Ergebnisse der laufenden Statistiken über
Arbeitszeiten und Arbeitsverdienste sowohl hinsichtlidr der erhobe-
nen Tatbestände und Merkmale als audr der erfaßten Wirtsdrafts-
bereidre zu ergänzen.

Die letzte Sondererhebung hat im Oktober 1962 aufgrund der
Zweiten Verordnung über die Durchführung einer Sondererhebung
zur Lohnstatistik vom 8. August 1961 (Bundesanzeiger Nr. 153 vom
11. August 1961) stattgefunden. Die nächste Erhebung wäre in einem
der Jahre 1965 bis 1967 durdrzuführen. Die Wahl fiel auf den Ok-
tober 1966, weil für diesen lUonat eine Strukturerhebung vom Rat
der EWG in allen Mitgliedstaaten angeordnet worden ist (Verord-
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nung des Rates Nr.188/64 vom 12. Dezember 1964, veröffentlidtt im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 24, Dezember 1964,
s. 3634).

Bei den Beratungen zur Vorbereitung der EWG-Erhebung haben
die deutschen Sachverständigen angestrebt, daß für die internatio-
nale Erhebung die gleichen Grundsätze gelten wie für die deutsche
Sondererhebung, zumal diese als Vorbild diente. Das ist weitgehend
gelungen, so daß bei allen an der Erhebung Beteiligten so gut wie
keine Mehrarbeit und keine zusätzlidren Kosten durch die gleich-
zeitige Durchführung der beiden Erhebungen entstehen.

Im Gegensatz zu der ersten EWG-Erhebung dieser Art, die sich
zunächst nur auf die Arbeiter in der Industrie und im Handwerk
bezieht, ist die deutsdre Erhebung jedoch umfassender. So werden
neben den Arbeitern auch die Angestellten erfaßt. Außerdem ist die
Zahl der zu untersudrenden Wirtschaftszweige und der Erhebungs-
merkmale größer als im Rahmen der EWG.

Die mit der vorliegenden Rechtsverordnung angeordnete Sonder-
erhebung ist so angelegt, daß sie gleichzeitig den nationalen wie
auch den internationalen Bedürfnissen entspricht. Im nationalen
Rahmen sind die Ergebnisse der Erhebung für die Maßnahmen der
Bundesregierung und der Länderregierungen besonders auf den Ge-
bieten der Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie für die
Tarifpolitik der Sozialpartner unentbehrlich.

Wie die früheren Sondererhebungen soll auch diese repräsen-
tativ durchgeführt werden. Nach dem Stichprobenplan werden die
Auswahlsätze in den einzelnen Wirtschaltszweigen unterschiedlich
sein. Im Gesamtdurchschnitt werden etvia 15 v. H. der beschäftigten
Arbeitnehmer erfaßt.

II. Im einzelnen
Zu§1

Im § 1 sind die Wirtschaftsbereiche genannt, die erfaßt werden
sollen. Gegenüber der Sondererhebung für Oktober 1962 wird dies-
mal auf die Einbeziehung der Landwirtschaft, des Gartenbaues und
der Forstwirtschaft verzichtet, und zwar vor allem, um die mit der
Erhebung verbundenen Belastungen in angemessenen Grenzen zu
halten. Audr das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe wird nicht
wieder einbezogen, da die Erhebung von 1962 gezeigt hat, daß Er-
gebnisse für diesen Bereich wegen der abweichenden Entlohnungs-
form und Arbeitszeitregelung nur unter großen Schwierigkeiten zu
erhalten sind. Neben diesen Einschränkungen ist eine Erweiterung
des fadrlichen Bereichs notwendig, und zwar insofern, als die Ver-
ordnung Nr. i88/64 des Rates der EWG die Einbeziehuns des produ-
zierenden Handwerks innerhalb der Wirtschaftsabteilung 2 vor-
schreib t.

Die Sondererhebung soll die Arbeitszeiten der Arbeiter und die
Arbeitsverdienste der Arbeiter und der Angestellten (Brutto- und
Nettoverdienste) vor allem in der Gliederung nach Wirtschaf ts-
bereichen und Betriebsgrößenklassen sowie nach Geschlecht, Alter
und Beschäftigungsart der Arbeitnehmer erfassen, für die Arbeiterin den meisten Wirtschaf tsbereichen außerdem nach Zeit- und
Leistungslohn.

Der Rat der Europäischen Wirtsdraftsgemeinsdraft -
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischetr Wirt-

schaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 213;

in Erwägung Iolgender Gründe:

Die Kommission muß zur Erfüilung der ihr nach dem Vertrag, ins-
besondere nach den Artikeln 2,3, 117,118, 120 :und, 122 obliegenden
Aufgaben über die LohnverhäItnisse und die Lohnentwicklung in
den sechs Ländern der Gemeinschaft, und zwar sowohl über die
Arbeitskosten als audr über die Arbeitnehmereinkommen, unter-
richtet sein,

Die in den sechs Ländern verfügbaren statistisdren Werte stellen
keine braudrbare Vergleichsbasis dar; infolgedessen müssen Er-
hebungen anhand einheitlicher Begriffsbestimmungen und auch
einer einheitlidren Methode durdrgeführt werden.

Eine periodisdre Wiederholung der ersten drei, in Anwendung
der Verordnungen Nr. 10, 14 und 28 des Rats auf der Grundlage
des statistisdren Materials der Jahre 1959, 1960 und 1961 durdr-
geführten Erhebungen ist das beste Mittel, die LohnverhäItnisse
und die Lohnentwicklung im verarbeitenden Gewerbe kennenzu-
lernen; diese drei Erhebungen haben den größten TeiI des ver-
arbeitenden Gewerbes in den sectrs Staaten der Gemeinschaft erfaßt.

AmLsblatt der Europäisdren Gemeinsdraften Nr. 133 vom 13. Dezember
s. 2841.

In einigen Bereichen, in denen die ZahI der Arbeiter gering ist,
wie z. B. im Einzelhandel, bei den Kreditlnstituten und im Versiche-
rungsgewerbe, sollen nur die Verdienste der Angestellten ermittelt
werden; in anderen Bereichen, die kaum Angestellte aufweisen,
wird die Erhebung auf die Arbeiter beschränkt. Zumeist sind jedoch
beide Kategorien einzubeziehen, so vor allem in den Wirtschafts-
abteilungen 1, 2 und 3.

Zu§2
Die Sondererhebung wird für den Monat Oktober 1966 durchge-

führt. Lediglich für die Angabe des Bruttojahresverdienstes gilt das
ganze Jahr 1966 als Berichtszeit.

Die Frage nadr dem Jahresverdienst erscheint notwendig, weil zu
dem regelmäßiq gezahlten Arbeitsverdienst in immer stärkerem
Maße einmalige oder unregelmäßige Zahlungen hinzukommen (2. B.
Jahresabschlußprämien, Gewinnbeteiligungen, zusätzliche Monats-
gehälter, Weihnachtsgratifikationen, Urlaubsgelder), so daß die Er-
gebnisse nur eines Monats heute bei weitem kein vollständiges Bild
des gesamten Arbcitsverdienstes mehr vermitteln. An sich wäre es
wünschenswert, die nidrt regelmäßig gezahlten Sonderzuwendungen
getrennt zu erfassen, um ein genaues Bild über ihren Umfang zu
erhalten. Doch muß davon abgesehen werden, weil dies für die Aus-
kunftspflichtigen sehr schwierig wäre. Dagegen läßt sich der ge-
samte Jahresverdienst einschließlich Sonderzuwendungen aufgrund
der Lohnkonten verhältnismäßig leicht ermitteln. Aus der Höhe des
Jahresverdienstes lassen sidr dann immerhin gewisse Schlüsse über
das Ausmaß der Sonderzuwendungen ziehen.

III. Kosten der Erhebung

Soweit das Programm der Erhebung mit dem der EWG identisch
ist, vermindern sich die von der Bundesrepublik Deutschland zu
tragenden Kosten um die Beträge, dle aus den Haushaltsmitteln der
Europäischen Gemeinschaften gezahlt werden. Das gesamte Er-
hebungsprogramm wird nadr Beredrnungen des Statistischen
Bundesamtes und der Statistlschen Landesämter insgesamt rd.
7046000 DM erfordern. Die Kosten, die in der Hauptsache erst in
den Jahren 1967 und 1968 entstehen, setzen sich wie folgt zusammen:

insgesamt

Personalkosten 5 724 0C0 DM

850 000 DM

208 000 DM

264 000 DM

5 932 000 DM

1 114 000 DM

Verordnung Nr. 151 des Rats
zur Durdlführung von drei Lohnerhebungen im verarbeitenden Gewerbel)

Sachkosten

Es ist zwedrmäßig, die Möglidrkeit offen zu lassen, in Zukunft
den Anwendungsbereich der Erhebungen zu ändern, sofern dies aus
technischen Gründen notwendig erscheint -

hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

Im Rahmen ihrer regelmäßigen Erhebungen über die Arbeits-
kosten und das Einkommen der Arbeiter im verarbeitenden Ge-
werbe führt die Kommlssion in den Jahren 1963, 1964 und 1965 auf
der Grundlage des statistischen Materials des jeweils vorangegan-
genen Jahres Erhebungen über die in den Anhängen I bis III auf-
geführten Zweige des verarbeitenden Gewerbes durdr.

Artikel2
Die Arbeitgeber der in den Anhängen I, II und III zu dieser Ver-

ordnung aufgeführten Zweige des verarbeitenden Gewerbes sind
verpflichtet, auf der Grundlage des Zahlenmaterials der Buchhaltung
Iür jeweils das volle Jahr in dreijährigen Abständen gemäß
Artikel 1 die für die Ermittlung der Arbeitskosten (Arbeiter und
Angestellte) und des Einkommens der Arbeiter erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen; das Nähere regeln die nadrstehenden Bestim-
mungen.

Falls es technisctre Gründe notwendig erscheinen lassen, ändert
die Kommission unter Mitwirkung der statistischen Amter der Mit-
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gliedstaaten und im Einvernehmen mit ihnen das Verzeidrnis der
in den Anhängen aufgeführten Industriezweige.

Die Erhebungen erstrecken sich auf alle Unternehmen oder
Niederlassungen, die im Durchschnitt des jeweiligen Jahres in
Belgien, in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich, in
Italien und in den Niederlanden mindestens fünfzig Arbeitnehmer
und in Luxemburg mindestens zwanzig Arbeitnehmer besdläftigt
haben.

Artikel 3
Es sind zu erfassen:
1. die Lohnkosten und die Lohnnebenkosten, insbesondere die

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialen Sidrerheit, die sonstigen
sozialen Leistungen einsdrließlich der freiwillig gewährten
Sozialleistungen sowie die Aufwendung im Zusammenhang
mit der Berufsausbildung von Arbeitnehmern;

2. die Pflidrtbeiträge der Arbeitnehmer zur Sozialen Sicherheit
einschließlidr der von den Arbeitgebern freiwillig übernom-
menen Beitragsanteile der Arbeitnehmer;

3. die Zahl der in den Unternehmen oder Niederlassungen im
Jahresdurdrsdrnitt besdräftigten Arbeitnehmer ;

4. die geleistete Arbeitszeit der Arbeitnehmer und die dafür ge-
währte Bezahlung.

Artikel4
Die Auskünfte werden durch Fragebogen eingeholt, die von der

Kommission unter Mitwirkung der statistischen Amter der Mitglied-
staaten aulgestellt werden.

Die Kommission bestimmt unter Mitwirkung der statistisdren
Amter der Mitgliedstaaten die tectrnischen Einzelheiten der Er-
hebungen. Sie setzt ferner in der gleichen Weise die Zeitpunkte
für Beginn und Absdrluß der Erhebungen sowie die Fristen für die
Beantwortung der Fragebogen fest.

Die Auskunftspflichtigen haben die Fragen wahrheitsgemäß, voll-
ständig und fristgerecht zu beantworten.

Artikel5
Die Kommission ersucht die statistischen Amter der Mitglied-

staaten, die Auskünfte einzuholen und aufzubereiten. Die nach
lndustriezweigen geordneten Gesamtergebnisse der Erhebungen
werden der Kommission, unter Aussdrluß aller Einzelauskünf te,
übermittelt.

Artikel 6
Die im Rahmen der Erhebungen erteilten Einzelauskünfte dürfen

nur für statistisdre Zwed<e verwendet werden. Ihre Verwendung
für steuerlidre Zwedre und ihre Weitergabe an Dritte ist untersagt.

Für die Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen Absatz 1, ins-
besondere die Verletzung von Gesdräfts- und Betriebsgeheimnissen,
gelten die Redrtsvorsdrriften der lvlitgliedstaaten für innerstaatlidre
Erhebungen.

Artikel 7

Soweit diese Verordnung nidrts anderes bestimmt, gelten für die
Durdrführung der Erhebungen die Redttsvorsdrriften der Mitglied-
staaten für innersLaatlidre Erhebungen.

ArtikeI S

Die in den Mitgliedstaaten durdr die Erhebungen entstehenden
Kosten gehen zu Lasten der in den Haushaltspiänen der euro-
päisdren Gemeinsdraften für diesen Zwe& bereitgestellteD Mittel.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlidr und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Gesdrehen zu Brüssel am 3. Dezember 1962

Im Namen des Rats
Der Präsident

E. Colombo

ANHANG I

Industriezwelge

1. Zud<erindustrie ...
2. Brauerei und Mälzerei
3. Wollspinnerei und -weberei .. . . .

4. Baumwollspinnerei und -weberei
5. Chemiefasererzeugung
6. Herstellung von Holzsdrliff und Zellstoff, Papier und Pappe .

7. Chemisdre Industrie (ohne die Herstellung pharmazeutisctrer Erzeugnisse)
8. Herstellung pharmazeutisdler Erzeugnisse
9. Gummiverarbeitung

10. Herstellung von Zement
11. Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik
12. Herstellung von Werkzeugmasdrinen
13. Elektrotedrnisdre Industrie . . .. .

14. Sdriffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung ..
15. Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen ...

ANHANG II

Industriezweige

1. Sdrokoladen-, Konfekt- und Keksindustrie .. .

2. Herstellung von Obst- und Gemüsekonserven
3. Nährmittelherstellung
4. Herstellung von Ledersdruhen ...

.5. Furnier-, Sperrholz- und Holzfaserwerke . . . . .

6. Herstellung von Holzmöbeln ......
7. Herstellung von Glas und Glaswaren .......
8. Feinmedranik und Optik

Nummern des systematisdren
Verzeidrnisses der Industrien
in den europäisdren Gemein-

sdraften (NICE)

207
2t3
Teil von 232
Teil von 233
303
27t
Teil von 31
Teil von 31

Teile von 301 und 31
Teil von 334
Teil von 333
Teil von 369
37

381
Teil von 383

Nummern des systematisdlen
Verzeidrnisses der Industrien
in den europäisdren Gemein-

sdraften (NICE)

208 und Teil von 206
203
Teil von 209
Teil von 241
252

26

392, 393 sowie Teile von
369 und 391
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ANHANG III

Industriezweige

1. Fleisdrverarbeitung und Herstellung von Fleischkonserven
2. Fischverarbeitung und Herstellung von Fischkonserven .. '
3. Wirkerei und Strickerei
4. Bekleidungsindustrie (Männer, Frauen, Knaben, Mädchen)
5. Papierverarbeitung; Herstellung von Artikeln aus Holzsctrliff und Ze1lstoff, Papier und Pappe
6. Drud<ereigewerbe .

7. Herstellung, Zurichtung und Veredelung von Leder
8. Kunststoffverarbeitung
9. Herstellung von Ziegeleierzeugnissen

10. NE-Metallerzeugung und -bearbeitung . . . ..
11. Herstellung von Metallerzeugnissen
12. Herstellung von landwirtschaftlidren Maschinen und Adrerschleppern . .

13. Luftfahrzeugbau und -reparatur

Nummern des systematischen
Verzeichnisses der Industrien
in den europäischen Gcmein-

schaften (NICE)

Teil
Teil
237
Teil
272
Teil
291
302
331
344
Teil
361
386

von 201
von 204

von 243

von 280

Verordnung Nr. 188/64/EWG des Rates

zur Durchführung einer Erhebung über Struktur und Verteilung der Löhne in Industrie und Handwerkl)

Der Rat der Europäischen Wirtschaftsgemeinsdtaft -gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäisctten Wirt-
sdraftsgemeinsdraft, insbesondere auf Artikel 213,

in Erwägung nadrstehender Gründe:

Die Kommission muß zur Erfüllung der ihr nach dem Vertrag
obliegenden Aufgaben über die Lohnstruktur sowie über die Ver-
teilung der Arbeitnehmerschaft nach der Lohnhöhe unterridrtet
sein,

Außerdem sieht Ziffer 6 der Entschließung der Konferenz der Mit-
gliedstaaten vom 30. Dezember 1961 über die Durchführung des
Grundsatzes des gleidren Entgelts für Männer und Frauen eine sta-
tistisdre Erhebung über die Lohnstruktur vor.

Die in Anwendung der Verordnungen Nr. 10'!), 143), 284) und
151 5) des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft auf der
Grundlage der statistiscäen Daten für die Jahre 1959 bis 1964 durch-
geführten Lohnerhebungen konnten nur Mittelwerte erbringen, die
auf sehr globalen Angaben beruhten; dagegen konnten sie weder
die Zusammenhänge, die zwischen den Löhnen und den individu-
ellen Merkmalen der betreffenden Arbeitnehmer bestehen (A]ter,
Geschlecht, Qualifikation, Beruf, Dauer der Unternehmenszugehörig-
keit usw.), nodr die Streuung der Löhne um den Mittelwert er'
kennen lassen.

Die nur in einigen Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet vorhan-
denen statistischen Angaben erlauben keine brauchbaren Vergleiche
zwisdren ailen Mitgliedstaateni infolgedessen müssen Erhebungen
über Struktur und Verteilung der Löhne anhand einheitlicher Be-
griffsbestimmungen und audr einer einheitlidren Methode durdr-
geführt werden -

hat folgende Verordnung etlassen:

Ariikel 1

Die Kommission führt aul der Grundlage des statistischen Mate-
rials für den Monat Oktober 1966 eine Erhebung über Struktur und
Verteilung der Löhne der Arbeiter in Industrie und Handwerk
durdr.

Artikel 2

Die Erhebung erstredrt sich auf alle Zweige von Industrie und
Handwerk. Die statistisöe Einheit bildet der Betrieb, unabhängig
von seiner Redrtsform, soweit er mindestens 10 Arbeitnehmer be-
sdräftigt. Die Erhebung wird auf der Grundlage eines Stichproben-
verfahrens durdrgeführt.

Die Arbeitgeber der Betriebe, die in die Stichprobe gelangen,
sind gemäß den nachstehenden Bestimmungen verpflichtet, die für
die Ermittlung der Struktur und der Verteilung der Löhne erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen.

von 35

Artikel 3

In der Erhebung werden folgende Einzelangaben erfaßt:
1. Bruttoverdienst des Arbeiters, einschließlidl der versdtiedenen

regelmäßig gezahlten Prämien und der Zuschläge für Uber-
stunden, Nacätarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit und Sdtidtt-
arbeit sowie der tariflichen oder freiwilligen Familienzulagen.

2. Pflidrtbeiträge des Arbeiters zur sozialen Sidrerheit sowie
Lohnsteuerabzüge vom Verdienst des Arbeiters.

3, Gesdrledrt, Alter, Familienstand, Zahl der unterhaltungs-
beredrtigten Kinder oder Personen, berufliche Qualifikation,
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit sowie Entlohnungsform
der Arbeiter und Art des Lohnes.

4. Arbeitszeit der Arbeiter.
ArtikeI4

Die Auskünfte werden von den statistischen Ämtern der Mitglied-
staaten durch Fragebogen eingeholt, die von der Kommission uDter
Mitwirkung dieser Amter aufgestellt werden.

Die Kommission bestimmt unter Mitwirkung der statistischen
Ämter der Mitgliedstaaten die tedrnisdren Einzelheiten der Er-
hebung, insbesondere den Stichprobenplan. Sre setzt ferner in der
gleidren Weise den Beginn und den Abschluß der Erhebung, die
Fristen für die Beantwortung der Fragebogen sowie die Einzelheiten
für die Ubermittlung der Ergebnisse an die Kommission fest.

Die Auskunftspflidrtigen haben die Fragen wahrheitsgemäß, voll-
ständig und fristgeredtt zu beantworten.

Artikel 5

Die im Rahmen der Erhebung erteilten Einzelauskünfte werden
der Kommission ohne namentliche Angabe der Auskunftspflichtigen
übermittelt. Diese Auskünfte dürfen nur Iür statistische Zwed<e ver-
wendet werden. Ihre Verwendung für steuerliche Zwecke und ihre
Weitergabe an Dritte ist untersagt.

Für die Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen Absatz 1, ins-
besondere die Verletzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen,
gelten die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für innerstaatliche
Erhebungen.

Artikel6
Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, gelten für die

Durchführung der Erhebung die Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten für innerstaatliche statistisdre Erhebungen.

Artikel 7

Die den Mitqliedstaaten durch die Erhebung entstehenden Kosten
gehen zu Lasten der in den Haushaltsplänen der Europäisdren Ge-
meinschaften für diesen Zweck bereitqestellten Mittel.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 12. Dezember 1964

Im Namen des Rates
Der Präsident
K. Schmücker

1) Amtsblatt der Europäischen Gemeinsdraften Nr, 214 vom 24. Dezember
1964 S. 3634. - 

,) AB N;.56 vom 31. August 1960 S. 1199/60. - 
3) AB Nr. 55

vom 16.August1061 S. 1054/61. -11 AB Nr.41 vom 28.Mai1962 s.1277162 -5) AB Nr. 133 vom 13. Dezember 1962 5.2841162.
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Verordnung zur Durchführung einer Erhebung
über die Anwendung des Gesetzes zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitlehmer

]r'om 22. April 1964r)

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistik für Bun-
deszwecke vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1314) ver-
ordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
Uber die Anwendung des Gesetzes zur Förderung derVermögens-

bildung der Arbeitnehmer vom 12. Juli 1961 (Bundesgesetzbl. I
S.909) wird im Jahre 1964 eine Erhebung als Bundesstatistik durch-
geführt.

§2
(1) In die Erhebung werden die Unternehmen folgender Wirt-

schaftsbereiche nach der Systematik der Wirtschaftszweige (heraus-
gegeben vom Statistischen Bundesamt im Juli 1961) einbezogen:
Abteilung 1 »Energiewirtschaft und Wasserversorgung, Bergbau«;
Abteilung 2 »Verarbeitendes Gewerbe<< (ohne Unterabteilung 22

»Gervinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden;
Feinkeramik und Glasgewerbe«) ;

Abteilung 3 »Baugewerbe,;
Unterabteilung 43 »Einzelhandel« ;

Gruppe 501 »Straßenverkehr« ;

Untergruppe 5020 »Binnenschif f ahrt« ;

Abteilung6 »Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe« (ohne
Gruppe 619 »Vermittlung von Versicherungen«).

(2) Die Erhebung wird repräsentativ durchgeführt. Sie erfaßt:
1. in den Wirtschaftsabteilungen 1,2,3 und 6 im Durchschnitt

höchstens jedes zehnte Unternehmen mit 2 bis 9 Bescträf-
tigten und jedes dritte mit 10 und mehr Beschäftigten,

2. in der Unterabteilung 43 jedes dritte Unternehmen mit 50
und mehr Beschäf tigten,

3. in der Gruppe 501 jedes dritte Unternehmen mit 10 und
mehr Beschäftigten,

4. in der Untergruppe 5020 jedes Unternehmen mit l0 und
mehr Beschäftigten.

§3
Bei der Erhebung wird erfragt:
1. für die Kalenderjahre 1961 und 1962:

ob vermögenswirksame Leistungen im Sinne des Gesetzes zur
Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer erbracht
wurden;

2. für das Kalenderjahr 1963:
a) ob vermögenswirksame Leistungen angeboten und erbracht

wurden,
b) ob die vermögenswirksamen Leistungen durch Umwand-

lung bereits gewährter anderer Leistungen oder zusätzlich
erbracht wurden,

c) ob es sidr um allgemeine vermögenswirksame Leistungen
oder um vermögenswirksame Leistungen auf Grund einer
Ergebnisbeteiligung handelte,

d) ob die vermögensrvirksamen Leistungen in einer Betriebs-
vereinbarung oder in Einzelverträgen vereinbart wurden,

e) welchen Arbeitnehmern, gegliedert in Arbeiter und An-
gestellte, der Arbeitgeber die vermögenswirksamen Lei-
stungen angeboten hat,

f) welche .Anlagearten gewählt und in welcher Höhe ver-
mögenswirksame Leistungen gewährt wurden,

g) wieviel Arbeitnehmer, gegliedert in Arbeiter und Ange-
stellte, beschäftigt waren und wieviel vermögenswirksame
Leistungen erhalten haben.

§4
Auskunftspflichtig nach § 10 des Gesetzcs über die Statistik für

Bundeszwed<e sind die Unternehmen in den Wirtsdraftsbereichen
nach§2Abs. 1.

§s
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 17
des Gesetzes über die Statistik für Bundeszwed<e auch im Land
Berlin.

§6
Diese Verordnung tritt am Tage nadr ihrer Verkündung in Kraft.

Bonn, den 22. April 1964

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
N{ende

Der Bundesminister f ür Arbeit und Sozialordnung
Blank

Begründung !)

I.

Das Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeit-
nehmer fördert Zuwendungen der Arbeitgeber, die als "vermögens-wirksame Leistungen« (§ 2) anzusehen sind, wenn sie auf einer Ver-
einbarung mit dem Arbeitnehmer oder einer Betriebsvereinbarung
beruhen.

Solche Leistungen unterliegen bis zu einer Höhe von 312 DM einer
pauschalierten Lohnsteuer, die vom Arbeitgeber zu tragen ist (§ 10).
Sie werden auch, soweit der genannte Betrag nicht bereits durch
sonstige Aufwendungen des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung
der Arbeitnehmer ausgeschöpft ist, nicht als Entgelt im Sinne dei
Sozialversicherung angesehen (§ 1 l).

Die Vermögenbsbildung der Arbeitnehmer soll weiter gefördert
werden. Zu diesem Zweck soll u. a. geprüft werden, wie das oben-
genannte Gesetz ergänzt und verbessert werden kann. Das setzt
nähere Kenntnisse über die Anwendung des Gesetzes voraus. Da
ausreichende Unterlagen weder vorhanden sind, noch aus den ver-

1) Bundesanzeiger Nr.80 vom 28. April 1964 S.1. - 
?) Bundesratsdruck-

sache Nr.67 vom 17. Februar 1964 (siehe Vorbemerkung auf S.145 oben),

fügbaren
Erhebung

Statistiken gewonnen werden können, ist eine besondere
erforderlich,

II.
Die Verordnung beruht auf der Ermächtigung in § 6 Abs.2 des

Gesetzes über die Statistik für Bundeszwed<e. Ihre Voraussetzungen
liegen vor :

1. Der Bundeszweck ergibL sich aus den Ausführungen unter I.
2. Der Personenkreis ist in doppelter Hinsicht begrenzt: die Er-

hebung erfaßt nur bestimmte Wirtsdraftsbereiche (§ 2 Abs. l)
und betrifft dort nur einen Bruchteil der Unternehmen (§ 2
Abs.2). Insgesamt werden maximal etwa 74500 Unternehmen
erfaßt. Das Erhebungsprogramm ist auf die unumgänglich not-
wendigen Fragen besdLränkt (§ 3).

3. Die voraussidrtlidren Kosten liegen unter 500000 DM; sie wer-
den bei den Statistischen Landesämtern rd. 364000DM be-
tragen (299000DM Personalkosten und 65000DM Sachkosten)
und beim Statistischen Bundesamt rd. 17000DM (14000DM
Personalkosten und 3000DM Sadrkosten), insgesamt also rd.
381 000 DM.
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Gesetz über die Statistik der Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte
Vom 11. Januar 1961 1)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen

§1
Im Geltungsbereidr dieses Gesetzes werden bei privaten Haus-

halten folgende repräsentative Erhebungen über Wirtschaftsrech-
nungen als Bundesstatistik durchgeführt:

1. monatliche Erhebungen bei Haushalten von Arbeitnehmern,
Pensions-, Fürsorge- und Rentenempfängern;

2. Erhebungen, die sich ieweils auf ein Jahr beziehen, bei
Haushalten aller Bevölkerungskreise. Die Erhebungen be-
ginnen im Jahre 1962; sie sind in drei- bis fünfjährigen
Abständen zu wiederholen; die Bundesregierung bestimmt
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
jeweils den Zeitpunkt der Erhebungen

§2
(1) Die Erhebungen nactr § 1 erfassen folgende Tatbestände:

1. die Einnahmen der Haushalte nach Quellen;
2. die Verwendung der Einnahmen für

a) den privaten Verbrauch (nach Art, Menge und Betrag),
b) Steuern und Abgaben,
c) Beiträge zur Sozialversicherung und zu privaten Ver-

sicherungen, soweit sie nicht unter Buchstabe e fallen,
d) Rückzahlung von Schulden,
e) Vermögensbildung,
f) sonstige Zwecke.

(2) Außer den in Absatz 1 bezeichneten Tatbeständen erfassen
die Erhebungen Angaben über die Zusammensetzung der Haushalte
und ihre wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse sowie über die
Ausrüstung der Haushalte mlt technischen Gebrauchsgütern, soweit
diese Angaben für die statistische Zuordnung der Haushalte und
für die Darstellung der Ergebnisse erforderlidr sind

§3
(1) Die Erhebungen nach § 1 Nr. 1 erstrecken sich auf höchstens

1 000 Haushalte in jedem Monat.

(2) Die Erhebungen nach § 1 Nr. 2 erstrecken sich auf höchstens
0,3 vom Hundert aller Haushalte.

§4
Die Erteilung der Auskunft durch die Haushalte zu den Erhebun-

gen nach § 1 ist freiwillig.
§s

Die Aufbereitung der Erhebungen nach § 1 Nr.2 obliegt dem Sta-
tistischen Bundesamt.

§6
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Uber-

leitungsgesetzes vonl 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Uber-
le itungs ge setze s.

§7
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, dcn 11. Januar 1961

Der BundesPräsident
Lübke

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister für Wirtschaf t
Ludwig Erhard

Begründung2)

Amttiche Erhebungen über »Wirtschaftsrechnungen« privater
Haushalte werden in der Bundesrepublik seit 1949 laufend durch-
geführt. Sie besctrränken sich jedoch auf die soziale Gruppe der
Ärbeitnehmer (hauptsächlich Industriearbeiter), auf einen besiimm-
ten Haushaltstip (nämlich 4 Personen, bestehend aus einem Ehe-
paar und 2 Kindern, davon eins unter 14 Jahren) und nur einem
Verdiener in der Familie. Ferner werden bestimmte Elnkommens-
grenzen eingehalten, die etwa dem Durchschnittswerdienst der
industriearbeiter folgen. Zusätzlich werden die Wirtschaftsrechnun-
gen in Rentnerhaushalten mit 2 und 3 Personen unterhalb be-
itimmter Einkommensgrenzen, und einmalig wurden auch die Wirt-
schaftsredrnungen von Landarbeitern und Bauern statistisch
beobachtet.

Trotz dieser Beschränkung auf die genannten Bevölkerungskreise
und trotz der geringen Zahl der Beobachtungen (nur wenige hundert
Haushalte weiden laufend erfaßt) bieten die bisherigen Ergebnisse
wichtige Einblicke in die Verbrauchsstruktur dieser HaushaltstYpen.
Mit ihier Hilfe wird das Verbrauchsschema für den Preisindex der
Lebenshaltung aufgebaut und laufend kontrolliert. Sie zeigen, für
welcheZwecke dieEinkommen verwendet worden sind, d.h. welcher
Teil der Ausgaben dieser HaushaltstYPen auf die Ernährung, die
Bekleidung, die Wohnungsmieten und auf andere Bedarfsgruppen
entfäIlt. Die Ergebnisse liefern dem Sozialpolitiker Grundlagen für
die Festsetzung und Anderung von Renten und Unterstützungs-
sätzen und erlauben es, die Auswirkungen von Reformen auf diesen
Gebieten zu beobachten. Sie dienen ferner als Grundlage für ernäh-
rungswissenschaf tliche Untersuctrungen und ermöglichen in beschei-
denem Umfang auch einen Einblick in die Veränderungen der Ver-
brauchsgewohnheiten bei steigendem Einkommen.

Die sehr schmale Grundlage der bisherigen Erhebungen und die
damit notwendigerweise verbundene Beschränkung auf ausgewählte
Haushaltstypen (nach Größe, Zusammensetzung und Einkommens-
höhe) müssen in Kauf genommen werden, wenn Erhebungen laufend
mit einem tragbaren Aufwand an Arbeitskraft und Kosten durch-
geführt werden sollen; sie lassen es jedoch nicht zu, die für diese
äusgewählten Gruppen gewonnenen Ergebnisse zu verallgemeinern

I BGBI. I vom 17. Januar 1961 S. 18. - ') Bundestagsdrucksache Nr' 1623
vom 16. Februar 1960 (siehe Vorbemerkung auf S. 145 oben).

A. Allgemelner Teil

I. Zweck und Bedeutung der Erhebung von
Wirtschaf tsrechnungen

Schlüsse auf die allgemeine Entwicklung der Lebenshaltung in allen
Bevölkerungsschichten, also ein Bild der Nachfrage der Gesamtheit
aller privatän Haushalte, können auf dieser Basis nicht gewonnen
werden. Hierzu ist es erforderlich, alle Bevölkerungsgruppen in
repräsentativer Form in diese Statistik einzubeziehen und von Zeit
,, Z"it Sti.hp.obenerhebungen über Einkommen yn{ Verbrauch in
privaten Haushalten durchzuführen. Diesem ZieI dient der vor-
iiegende Gesetzentwurf neben der Legalisierung der laufenden
monatlichen Wirtschaf tsrechnungen.

Es sei daran erinnert, daß die amtliche Statistik bisher und seit
jeher stark auf die statistische Durchleuchtung der Produktion im
weitesten Sinne und damit der Angebotsseite in einer Marktwirt-
schaft ausgerichtet ist. ln der Marktwirtschaft entscheidet aber sehr
weitgehenä die Nachfrage und damit der Verbraucher über Ausmaß
und -Richtung der wirtsahaftlichen Expansion. Die Transparenz der
Märkte, ohnä die eine Wettbewerbswirtschaft kaum funktionieren
kann, verlangt also auch eine ausreichende statistische Darstellung
des privatenVerbrauchs. Vom gesamten Sozialprodukt sind in den
letztän Jahren fast zwei Drittel unmittelbar von den privaten Haus-
halten aufgenommen worden, ohne daß es bisher möglich ist, diesen
Verbrauch- auch nur unter einigen wesentlichen Gesichtspunkten
ausreichend zu gliedern. Das Material der vorgesehenen Wirt-
schaftsrechnungen wird eine Gliederung nach Gütcarten, also nach
der Art der verbrauchten Waren und Dienstleistungen, erlauben,
wobei dem Problem der sogenannten langlebigen Gebrauchsgüter,
den Herkunftsbereichen der Güter und dem letzten Verwendungs-
zweck der Güter Beachtung geschenkt werden kann. Der wesent-
liche Fortschritt liegt aber darin, daß der private Verbrauch auch
nach Käufergruppen unterschieden werden kann, was bei keinem
anderen statistischen Verfahren zur Erfassung des privaten Ver-
brauchs möglich ist. Die Flaushalte können zunächst nach der Fami-
Iiengröße und nach der Zahl der Verdiener gegliedert werden; das
ist deshalb wichtig, weil der Beitrag mehrerer Mitglieder zum
Familieneinkommen vielfach eine entscheidende Voraussetzung für
einen erhöhten Lebensstandard und für den Absatz langlebiqer
Gebrauchsgüter ist. Auch die zusätzliche Gliederung nach der Ein-
kommenshöhe ist entscheidend, denn die z. Z. beobachtete Ein-
kommensgruppe stellt selbst unter den Industriearbeitern nur einen
sehr kleinen Teil aus der weit gestreuten Masse der Einkommen
dar.

Auch eine Gliederung nach sozialen und beruflichen Merkmalen
wird mög1ich sein. Die Ergebnisse werden also Unterlagen über die
unterschiedliche Zusammensetzung des Verbrauchs in den einzelnen
Gruppen bringen und damit u. a. erlauben, die wahrscheinliche
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Richtung von Verbrauchsveränderungen bei steigendem Einkommen
abzuschätzen, was nicht zuletzt audr für die Produktions- und Ab-
satzplanung der LTnternehmen von Bedeutung ist. Diese statistischen
Aufschlüsse sind von größter Bedeutung für die Marktbeobachtung
und -analyse sowie für die Diagnose der allgemeinen Wirtschafts-
entwicklung und damit für die Wirtschafts-, Sozial-, Steuer- und
Familienpolitik. Sie bilden darüber hinaus auch eine wichtige
Grundlage für eine Gliederung der Verwendungsseite der Sozial-
produktsberechnun gen.

Die vorgesehenen Wirtschaftsred-rnungen können aber - obwohl
die Ausgabenseite im Vordergrund steht - audr widrtige und
bisher fehlende Unterlagen über die Einnahmeseite, also insbeson-
dere über die Einkommen der privaten Haushalte, lief ern. Die
häufigen Anderungen des Steuerrechts, die auf den Einkommens-
begriff zurüd<wirken, und vor allen Dingen die Herausnahme oder
pauschale Behandlung immer srößerer Bevölkerungsgruppen bei
der Einkommensbesteuerung erlaubten es nicht mehr, volkswirt-
sdraftlich gültige Aussagen über die Einkommen auf Grund der
Einkommensteuerstatistik zu machen. Eine vollständige Information
über die Einkommen aus den versdriedenen Quellei und darüber
hinaus über ihren Zusammenfluß zu Familieneinkommen ist daher
dringend erforderlidr. Die Wirtsdraftsredrnungen werden daher
audr eine bessere Darstellung der Einkommensströme im Rahmen
der volkswirtschaftlidren Gesamtrechnungen erlauben. Audr die
tatsädrliche Belastung der Einkommen, z. B. durdr Miet- und Preis-
veränderungen, läßt sidr mit Hilfe der Wirtschaftsrechnungen durch-
leuchten. Die Wirtsdraftsredrnungen lassen fernerhin einige Aus-
künfte über die Höhe der Ersparnisse und die Art der Vermögens-
bildung (2. B. Ankauf von Volksaktien, Eigenheimen usw.) erhoffen.
Die hierfür widrtige Gliederung der Personen und Haushalte nach
den wiederholt genannten Merkmalen (beruflidre und soziale Stel-
lung, Einkommenshöhe, Familiengröße usw.) kann nodr am ehesten
im Zusammenhang mit den ,wirtsdraftsrechnungen erfolgen,

Die allgemeinen Verbraudrs- und Einkommensstidrproben können'wegen des umfangreichen Arbeitsaufwands und der damit verbun-
denen Kosten nidrt jährlidr, sondern nur in Abständen von meh-
reren Jahren durdrgelührt werden. Die Entwicklung derVerbrauchs-
verhältnisse der privaten Haushalte in den Jahren zwischen den
umfassenden Stichproben soll deshalb an Hand laufender monat-
lidrer Wirtsctraftsredrnungserhebungen in einer relativ kleinen Zahlvon Haushalten aus entspredlend ausgewählten Bevölkerungs-
kreisen beobachtet werden.

Unter Absatz 2 sind Tatbestände zusammengefaßt, die den Haus-
halt insgesamt betreffen, z. B. die ZahI der Haushaltsmitglieder und
rhre Stellung im Haushalt, Alter und Gesdrlecht, die Zahl der Ver-
diener, ihr Beruf und ihre soziale Stellung, die Wohnverhältnisse
der Haushalte und die Ausrüstung der Haushalte mit technischen
Gebrauchsgütern, Ierner die Beteiligung der Haushaltsmitglieder
und Haushaltsfremden am Haushaltsverbrauch. Diese Angaben
werden für den Nadrweis der Ergebnisse in der Gliederung der
Haushalte nach wirtsdraftlidren und sozialen Gruppen benötigt.

Zu§3
In die Erhebungen nadr § I Nr. I werden bis zu 1 000 Haushalte

einbezogen, um statistisch einigermaßen gesidrerte Ergebnisse über
die Entwicklung des Verbrauchs zwisdren den umfassenden Jahres-
erhebungen an Hand der in § 1 Nr. 1 genannten Bevölkerungs-
gruppen zu gewinnen.

Bei den Erhebungen nadr § 1 Nr.2 soll durdr Anwendung des
Stidrprobenverfahrens eine repräsentative Auswahl der Haushalte
sichergestellt werden. Bei der Festlegung der Hödrstzahl von
0,3 vom Flundert aller Haushalte im Bundesgebiet wurde einerseits
auf die statistisöe Zuverlässigkeit der Ergebnisse, andererseits auf
die praktische Durdrführbarkeit der Erhebungen und auf die Kosten
Rüd<sicht genommen. Die Erhebungen müssen sidr wegen der
saisonalen Einkommens- und Verbraudrssdrwankungen bel allen
Haushalten grundsätzlidr jeweils auf ein volles Ja-hr erstrecken.
Gleidrzeitig ist ein volles Jahr der mindeste Zeitraum für eine
repräsentative Erfassung der seltener gekauften Gebrauchsgüter.

Zu§4
Die Statistik der Wirtsdraf tsredtnungen stel1t an die erlaßten

Haushalte wegen Art und Umfang der erbetenen Angaben erheb-
lidre Anforderungen. Es ersdreint deshalb zwed<mäßig, nur soldre
Haushalte zur Erhebung heranzuziehen, die freiwillig zur Mitarbeit
bereit sind. Es ist zu erwarten, daß Haushalte in ausreichender
Zahl zlur freiwilligen Mitarbeit gewonnen werden können. Deshalb
wird bei diesen Erhebungen auf eine Auskunftsverpflichtung der
Befragten (§ 10 StatGes) verzichtet.

Zu§5
Bei den Erhebungen zu § I Nr.2 ist eine zentrale Aufbereitung

der von den Statistischen Landesämtern erhobenen und vorberei-
teten Unterlagen durdr das Statistisöe Bundesamt angebradrt, weil
wegen der sehr komplizierten und vielseitigen Einkommens- und
Verbraudrsvorgänge in den l{aushalten nidlt von vornherein gene-
relle Ridrtlinien aufgestellt werden können, wie sie für eine
dezentrale Bearbeitung benötigt werden.

C. Kostenberedrnung
a) Für die monatlidren Erhebungen (§ 1 Nr. 1) sind die jährlidren

Kosten wie folgt veransdrlagt worden;

Insgesamt
DM

Personalkosten 805 000

Sachkosten 295 000

Insgesamt 230 000 870 000 1 100 000

Hiervon sind in den Haushalten von Bund und Ländern für
den gegenwärtigen Stand der Erhebungen bereits 199000DM
beim Bund und 645000DM bei den Ländern veranschlagt. Die
Erhöhung un 256000DM ergibt sidr durdr die Notwendigkeit,
die Zahl der zu befragenden Haushalte auf bis zu 1000 zu
erhöhen. Der zusätzlidre Bedarf konnte durdr Rationalisie-
rungsmaßnahmen beim Aufbereitungsverfahren und Auswer-
tungsprogramm in besctreidenen Grenzen gehalten werden,

b) Für die ab 1961 in mehrjährigen Abständen durdrzuführenden
Erhebungen-(§ 1 Nr.2) ist nadr übersdrläglidren Sdrätzungen
des Statistisdren Bundesamtes je Erhebung mit insgesamt
rd. 8 Mio DM zu rechnen. Dieser Betrag verteilt sidr je nach
Dichte der Erhebungsfolge auf 2 oder 3 Haushaltsjahre. Er setzt
sich u'ie folgt zusammen:

Insgesamt
DM

II. Die Re&tsgrundlagen der Statlstik der,wirtscüaltsrechnungen

Die zur Zeit laufenden Erhebungen über die Wirtsdraftsredrnun-
gen gehen in ihrer rechtlidren Grundlage zurück auf die Gemein-
same Anordnung der Verwaltungen des Vereinigten Wirtsdrafts-
gebietes zur Durdrführung von Statistiken vom 1. Juni 1949 (Offent-
lidrer Anzeiger für das VWG Nr.50 vom 25. Juni 1949 S. 1), weldre
audr auf die Länder der ehemals französisdr besetzten Zone durctr
Verordnung vom 31. März 1950 erstreckt wurde. Diese Rechtsgrund-
lage wurde abgelöst durch das Gesetz über die Statistik für Bundes-
zwecke (Statces) vom 3. September 1953 (BGBL I S. 1314), wonach
gemäß § 16 die Erhebungen über Wirtsdraftsredrnungen als Bundes-
statistiken durdrgeführt werden mit der Maßgabe, daß sie spätestens
2 Jahre nadr Inkrafitreten des Statistischen Gesetzes durdr beson-
deres Gesetz anzuordnen sind. Die Frist von 2 Jahren wurde durdr
die Gesetze vom 8. August 1955 (BGBI. I S.507) und vom 15. Juli
1957 (BGBI. I 5.721) um rveitere 4 Jahre bis einschließlidr 24. Sep-
tember 1959 verlängert.

B. Besonderer Teil
Zu§l

Die in 3- bis 5jährigen Abständen vorgesehenen Jahreserhebun-
glen müssen hinsichtlich des Zeitpunktes der Durdrführung sowohl
der wirtschaftlictren Entwid(lung als auch der Arbeitslage in den
Statistischen Amtern angepaßt werden. Deshalb sieht das Gesetz
eine Festlegung nur hinsidrtlich des Beginns der Laufzeit der Er-
hebungen (ab 1961) und eine Rahmen-Anordnung über deren
Periodizität (alle 3 bis 5 Jahre) vor.

Zu §2
Bei Ermittlung der Einnahmen nach Absatz 1 Nr. 1 wird eine

Aufgliederung nach Quellen und eine möglicirst große Vollständig-
keit angestrebt. So ist z. B. nadr dem Einkommen aus Erwerbstätig-
keit, Renten, Pensionen oder eigenem Vermögen sowie nadr Ver-
mögensauflösungen (Abhebung von Sparkonten, Verkauf von 'Wert-
papieren, Verkauf von Sachvermögen, Verminderung der Bar-
bestände u. ä.) nadr Schuldenaufnahme usw. zu fragen.

Unter Absatz 1 Nr.2 werden die zu erfragenden Tatbestände der
Aysglbenseite festgelegt. Erfaßt werden soll hier die Verwendung
aller Einkommen und sonstigen Einnahmen (einsdrließlidr Sadrein-
künfte). Bei der Nadrweisung der Aufwendung für den privaten
Verbraudr sollen soweit wie möglidr Art und Menge der Güter und
Leistungen festgehalten werden. Daneben werden äuch z. B. die von
den Haushalten gezahlten Steuern, die Beiträge zur Sozialversidte-
rung und zu privaten Versidrerungen sowie die Vermögensbildung
(Spareinlagen bei Banken, Käufe von Wertpapieren, Käufe von
Grundstücken und Gebäuden, Erhöhung der Bargeldbestände, Ge-
währung von Darlehen usw.) berüd<sidrtigt.

Personalkosten .. .

Sactrkosten . .. ....

Insgesamt 4 010 000 3 976 000 7 986 000

Bei diesen Beträgen handelt es sidr um zusätzliche Kosten.
Von den Sachkosten in den Ländern entfallen rd. 2,2 Mio DM
auf Interviewerkosten.

4 503 000

3 483 000

-- 286

Bund
DM

Länder
DM

169 000

61 000

636 000

234 000

Bund
DM

Länder
DM

3 177 000

833 000

1 326 000

2 650 000
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AARL AND O

Saarbrücken

Ka setslautern

Ludwigshafen

RHEINLAND-
PFALZ

O Trier

Bad Ems,

Koblenz a

BADEN-IvÜRTTEI!!BERG

Kassel

Fulda O

Wiesbaden
O Hanau^rI

a Freiburg

Ulm

Pforzheim a)

O Karlsruhe

a Marburg

HESSEN

Frarkfurt
a

a

a
Darmtadt

Mannhe i m

O Heidelbetg
O Heilbronn

.A
Stuttgart

a Bamberg

O Nütnberg

BAYERN

O Augsburg

.A
München

STATISTISCHE AitTER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

ZEICHENERKLi\RUNG

I Statistisches Bundesamt

n Außen- bzw. Zweigstelleu des Stat. Bundesamtes

AStatistisches Landesamt

Stati stisches Landesanlt
zugleich

Städtestati stisches Amt
A
a Städtestatistisches Amt

BERLIN

BERLTN (WESr) trryo"u"

Sowietische
Besatzungszone

Deutschlands

STAT. BUNDESAMT 6536
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Statistisches Bundesamt

Zweigstelie Berlin

Außenstelle Düsseldorf
(Eisen- und Stahlstatistik)

Statistisches Landesamt
Schleswig-Holstein

Statistisches Landesamt
Hamburg

Niedersädrsisches Landes-
verwaltungsamt - Statistik -
Statistisches Landesamt
Bremen

Statistisches Landesamt
Nordrhein-Westfalen

Hessisches Statistisches Landesamt

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg

Bayerisches Statistisdres Landesamt

Statistisches Amt des Saarlandes

Statistisches Landesamt Berlin

Anschriften

62 Wiesbaden Gustav-Stresemann-Ring I 1,

Postfach 828 Tel.7 78 51

I Berlin W 30 Kurfürstenstraße 87
Tel. 13 14 3l

4 Düsseldorf Jahnstraße 1 Tel. 1 03 41

23 Kiel Mühlenweg 166 Tel. 43602

2 Hamburg 11 Steckelhörn 12 Tel.36 11 21

3 Hannover Auestraße 14, Postfadr
Tel. 44 45 61

28 Bremen An der Weide 14-16
Tel.3 61

4 Düsseldorf Ludwig-Bed<-Straße 23
Tel. 62 62 2l

62 Wiesbaden Rheinstraße 35/37
Tel. 38 B1

5427 Bad Ems Mainzer Straße 15-16
Tel. 28 01

7 Stuttgart Kienestraße 41 Tel.29 90 71

B München 2 Neuhauser Straße 51
Tel.22 86 71

66 Saarbrüd<en Hardenbergstraße 3

-NB- TeI.64911

1 Berlin 62 Salzburger Straße 21-25
Tel. 7 B0 11

Die Statistischen Amter der Städte sind unter der Bezeichnung
»Statistisches Amt der Stadt . (( zu erreichen.
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Schematische Darstellung der Durchführung von Bundesstatistiken

Auftrag, Entwurf

der Rechtsgrundlage

Beratung und
Beschluß der

Methodisch-

technische

Vorbereitung

Rechtsgrundlage

Beratung
des statistischen

Programms

Erhebung
und

Aufbereitung

Zus ammens te I Iung

und

Veröffentlichung
für Bundeszwecke

Auswertung
für Bundeszwecke

Anmerkung:
Die Darstellung bezieht sich auf den »Normalfall<r, in dem die Vorbereitung von Bundesstatistiken und die absctrließende Zusammenfassung und Ver-
öffentlichung der Ergebnisse für Bundeszwedre Aufgaben des Statistischen Bundesamtes sind, während die Erhebung und die Aufbereitung in Händen
der Statistischen Landesämter liegen, Audr wurden bei der stark vereinfachten schematischen Darstellung aus Gründen der Ubersichtlichkeit nicht
sämtliche beteiligten Stellen und nicht alle Verzahnungetr innerhalb der einzelnen Phasen wiedergegeben (im einzelnen siehe hierzu die textliche Dar-
stellung auf S,19tr,). Ebenso wurde die Zusammenarbeit des Statistisdren Bundesamtes mit den inter- und supranationalen Organisationen nictrt
berüd<sichtigt.

BUNDESMINISTERIEN

BUNDES-
REGIERUNG
BUNDESRAT
BUNDESTAG

STATISTISCHES

BUNDESAMT

STATISTISCHER
BEIRAT

BEFRAGTE

STATISTISCHE

TANDESAMTER

zum TeiI unter Mitwirkung der

GEMEINDEN

STATISTISCHES

BUNDESAMT

BUNDESMINISTERTEN
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Ubersidrt über die
{ohne internationale

Zahl der Positionen in d.er . . . . Glieilerungsstulo

Bezeichnung
Ausgabe/

i Fassung Anrvendungsgebiete !emerkungeu

1. 2. 4. 5.

Unternehmens- unal Betriebsyst€matiken
Systcmatik der Wirtschalts- 1961

zweige (Grundsystematik)r)') Abteilungen
29

Unter-
abteilungen

10
Äbteilungen

165
Gruppen

118
Gruppen

Gruppen

436
Unter-

gruppen

435
finter-

gTuppen

1397
Klas§en

Klassen

Klassen

10 206 669
Gruppeu Unter-

gruppeE

Kostenstrukturstatistik3)r)
' Statistik d.er Kapitalgesellschal-

ten
Bilanzstatistik der .lktiengcsell-

schaJten
Handrverkszählun g 1963s)
Industriezeusus 1963
Bauberichterstattung (Total-

erhebunr)
Jährliche InYestitionserhebung

in der Iudustrie
Jährliche Investitionserhebung

im Bauhauptgerverbe
Uuternchmenserhebung in der

Industrie
Unternehmeuserhebung imBau-

I hauptge\rerbc
. Ilandcls- und Gaststättenzäh-

lung 1960s)

Großhandelsstatistiks)
Einzelhandelsstatistiks)
Verkehrszensus 19623)
Statistik der Konkurse urd

Vcrgleichsverlahren
Statistik des \Yerklcrnverkehrs

mit Kraltlahrzeugcn
Yerdiensterhebung in der Land-

$'irtschaftr)
Yerdiensterhebung in Industrie

und Handels)
Gehalts- und Lohnstruktur-

erhebung in iler gervcrblichen
\Yirtschalt und im Dienst-
Icistungsbereioh 19623)

Statistik der Vermögcnsbildung
der Ärbeitnehmer

Volkswirtschaf tliche Gesamt-
rechnungen3)

Arbeitsstättenzählung 1961

Berulszählung 1961
MikrozeususT)

Einkommensteuerstatistik'g)
Körpcrschaltsteuerstatistik'g)
Eitrheitswertstatistik der ge-

werblichen Betriebeo)
Umsatzsteuerstatistik

Ilonatlicher Industriebericht
Ind.ustriebericht Iür KIein-

betriebe
Zusatzerhebung zum Industrie-

bericht
Erhebung über Stromerzeu-

gungsanlagen in d.er Industrie

Handw€rkszählung 1963
Jährliche Investitionserhebung

im Produziercnden Handrverk

HandserksberichterstattuD gs)

Verdiensterhebung irn Hand-
rverk3)

r) Grunds)'stematik für
den \achrreis von In-
stitutioncu nach der
:lrt ihrer rrirtschaft-
lichen Tätigkeit, Bo\Yeit
nicht das rSystemati-
sche Verzeichnis zum
monatlichen Industrie-
berichtr verrvendet
tird. Drei speziello
Fassungen der Grund.-
systematik sinrl an-
schließeud aufgelührt.

r) Hierzu auch r-llphabe-
tischcs Yerzeichnis der
Betriebs- u. ä. Be-
netrnungen zur Syste-
matik der §'irtschafts-
zweiger als gesonderte
Yeröffentlichung.

3) Nur die betreffenilen
Teile der §ystematik.

') YomdrittcnErhebuugs-
jahr ab.

51 Nur für interne Zrveoke.

') Das »-\lphabetische
lrerzeichnis der Be-
triebs- u. ä. Be-
nennungen zur Systc-
matik der \\'irtschalts-
zsciger rrird auch hier
verrvcndet.

r) Nach 4 \Yirtschafts-
berrichen.

3) \Iird Iür die ab 1962
aufzubereitcnden
Steuerstatistiken sosic
Yoraussichtlich ab 1967
für die Statistik der
Elfektenkurse anstelle
dcs rSystematischen
Yerzeichnisses der
I;nternchmen (für die
Stcucrstatistiken). Yer-
rvendet, Dic Zahl der
Gruppen, Untergruppeu
und Klresen erhöht
sich, rvcnn anstellc de8
Produzierenden Ge-
*'erbes dio Industrie,
das Produziereudc
Handrverk und das
Sonstige Produzicrende
GeNerbe dargestellt
rserden.

c) )fit verschiedener
Gliedcrungstiele.

ro) Zur Zcit noeh zuzügLich
einer Position Iür den
getrennten Nachweis
der Kohlenwertstofl-
industrie.

Systematik der \\'irtscbalts-
zweige Iür die Arbeitsstätten-
zäblung 19616)

25
I-inter-

abteilungen

1961 594

ß35166

Systematik dcr Wirtschafts-
zrveige Iür die Berufs-
zählung 19616)

Systemaiik der \\'irtschafts-
z*'eigc Iür die fTmsatzsteuer-
statistikB)

Systematisches Verzeiohnis zum
monatlichen Induetriebericht

hauptbeteiligt aufzube-
reiten

beteiligt auizubereiten

Verzeichnis der handwerklichen
Tätigkeiten

10 38
Abteilungen llnter

abteilungen

10 26
Abteilungen Unter-

abteilungen

1961

I 962

1966

1958

103r0)
Industrie-

zveige

14010)
Industrie-

zr-e ige

140
Ztreige

Industrie-
gruppen

Industrie-
gruppen

Gruppen Tätigkeiten
184

140Yerzeichnis der Handwerks-
zrveige

1958
Gruppen Zrreige

,on -



wichtigsten Systematiken
Svstematiken)

Zahl der Positionen in der . . . . Gliederungsstule
Bezeichnung Ausgabe/

Fassung Anwcndungsgebiete Bemerkungen

i1. 2. 3. 4. 5.

§ystematiken der öIlentlichen tr'inanzwlrtschaft und der privaten Eaushaltc
Aulbereitungsschlüssel für die

Zusammenf assung der Staats-
und. Gemeindefinanzstatistik

Ausgabeu

Systematik d. Einnahm. u. Aus-
gaben d.er PriYaten Haushalte

Einnahmetr

Ausgabenrt)

Sy8tematisches Warenverzeioh- 19661r)
nis Iür die Iudustrie-
statistik'3)

Nomenklatur zum Produktions-
Eilberioht

'Warenverzeiohnis für die
Außenhandelsstatistikr r)

Güterverzeichnis für die
Verkehrsstatistikr 5) 1 6)

Güterverzeiohnis Iür den
Privaten Yerbrauchl{)

nach Aulgabenbereichen 1966 22
Haupt-

aufgabeu-

13
Äutgaben-
bereiche

arten

l6
Dreisteller

DreisteUer

Haupt-

Unter-

41
Beru{s-
gruppen

96
Haupt-
gruppe!

Viersteller

Yimsteller

Warensystematiken

Alle Naohweisungen der öffent-
lichen Finanzwirtscha"tt, ein-
schließlioh Schuldenstand
uud Personalstand

Laufende Whtschafts-
rechnungen

Dinkommcns- und Verbrauchs-
stiohprobe 1962/63

Vierteljährliche Produktious-
erhebung

1 Berlin- und Interzonenhandels-
statistik

Au ßenbandelsstatistik

Produktions-Eilbericht

Außenhandelsstatistik

Eisenbahnstatistik (Güter-
verkehr)

Statistik des gerverblichen
Güterfernverkehrs mit Kralt-
fahrzeugen

Statistik des Werkfernverkehrs
mit Kraftlahrzeugen

Statistik des grenzüber-
schreitenden Güterverkehrs
mit Kraltfahrzeusen

Bitrnensch i ff ahrt3st;tistik
Seeschilf ahrtsstatistik
Lultlahrtstatistik

Nachweisung des Privateu Yer-
brauchs in den Yolkswirt-
schaftliohen Gesamt-
rechnungen

Eiukommens- und Yerbrauchs-
stichprobo 1962/63

Preisindices lür dio Lebens-
haltuug

Laufende Wirtsohafts-
roohnungen

Textilstatistiks)
Berlln- und Interzouenhandels-

statistik

Berufszäb1ung 1961
Ärbeitsmarkts tatistiken

Todesursachenstatistik

Volks- uud Berufszählung 1961

r1) Ohne Ausgaben für den
PrivatenVerbrauch; rlie
Positionen hierfür sird
im »Gütcrverzeichnis Iür
den PrivatenVerbrauch«
unter den Warensyste-
natiken gerannt.

r3) Zahl der Positionen in
den Gliederungsstufen
gemäß Fassung 1966
der Ausgabe 1963.

13) Ilierzu euoh »Alpha-
botisches Warenver-
zeichnis für ilie In-
dustriestatistik{ a'18 ge-
sonderte Yeröffentli-
chutrg.

1a) Enthält ein alphabeti-,
sehes Stiahwortver-
zeichnis.

16) Wird ab Berichtsjahr
1962 anstelle d.es bis-
hcrigen »Gütervor-
zsichnisseß 1ür dio Yer-
kehrsstatistikenr
verwendet.

16) Hierzu auch »Alphabe-
ti8ohes Güterverzeichnis
für die Verkehrs-
stetistik{ als gesonderto
Veröflentliohung.

1?) Zusätzlich 6 Positionen
Iür EGKS-Güter.

13) Enthäli ein »Alphabe-
tisches Yerzeichnis der
Berufsbenennungen«.

ro) Ergäuzt duroh
Naohtrag 1964.

'o) Hierzu »Alphabet-
registerr als Bauil II
veröI{entliaht.

bereiche
Dach Ausgabo- und Ein- 1966

Irahmearten

Eiunahmen

Äusgabe-
artetr

3
Einnahme-

artetr

Ausgabe-
arten

15

74
Einnahme

1963

Zweistellcr

Zweisteller

arell-
gruppetr

Abschuitte

Abteiluugen

Gruppen

Obergruppen

Einsteller
11

34

26

Fünlsteller
51

39
FünJsteller

Warert-
gruppen

187 868
Waren-
klassen

5557
Warenarten

28

21

w

\Yarenzrveige

529
Eilberichts-
Nummeru

1966

1966

1962

Kapitel
99

43

42
Zweisteller

6561
Warenarteu

1115
Taril-

nummern
169r?)

Gruppen
10

I
Haupt-

gruppen

BeruJs-

gruppen

1963 46
Gruppen

11

Gruppen

88

grupp0n

Klassen
66

Unter-

Erzeugnisgliederung lür die
Land-, tr'orst-, Jagdwirischalt
und Fissherei

Klassifl zierung der Berulels)

Internationales und Deutsches
Verzeiohnis der Krankheiten
(Band I: Systematik der
Krankheiteu, Verletzungetr
und Todesursachen)ro)

Yerzeichnis der Religions-
benennungen

Ämtliches Gemeind.e-
verzeiohnis'!l)

Länd,erverzeichnis 1ür die
Außenhandolsstatietik

1959

1958

Erzeugnisse
92?

Personensystematiken
1961

1961

,n)

abteilungen

I

10

150
Beruls-

ordnuugen
380

Unter-
gruppen

431
Beruls-
klasseu

Regionalsystematikon
1961 11 33 139'!) 425 i 24 503

] Länder Regieruugs- kreislroie Landlreise Gemeinden
I und Veil'al- Srädt€
I tuugsbezirke itrr"lrsae I 6 I rbzI Erdteile Länder ]

'2r) Enthält eil »Älphaoe-
tisches Gemeindever"
zeiohnis«.
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Unter- Gruppe

Auszüge aus wichtigen Systematiken

Systematik der Wirtschaltszweige
(Ausgabe 1961)

Abteilungen, Unterabtellungen, GruPpen

Bezeichnung
ab

00

05

10

ll

000
00 1

002

005
009

050
05 1

055

100
10 1

103
105
107

Abteilung 0: Land- und Forst-
wirtschaft, Tierhaltung und Fischerei

Land- und Forstwirtsdrait
Allgemeine Landwirtschaf t

Garten- und Weinbau
Landwirtschaftliche Tierhaltung und
-zucht r)

Forstwirtschalt
Dienstleistungen auf der land- und forst-
wirtschaftlichen Erzeugerstuf e

Fischerei und Fischzucht, gewerbliche
Gärtnerei und gewerbliche Tierhaltung

Hodrsee- und Küstenfischerei
Binnenfisdrerei und Fischzucht
Gewerblidre Gärtnerei, gewerbliche Tier-
haltung, -zucht und -pflege

Abteilung 1: Energiewirtschaft
und \Masserversorgung, Bergbau

Energiewirtschaft und Wasser-
versorgung

Allgemeine Energiewirtsdraf t'z)

Elektrizitätserzeugung und -verteilung
Gaserzeugung und -verteilung
Fernheizung
Wassergewinnung und -verteilung

Bergbau
Steinkohlenbergbau (einsch1. -brikett-
herstellung) und Kokerei
Braun- und. Pechkohlenbergbau leinschl.
-brikettherstellung) und Braunkohlen-
schwelerei
Erzbergbau
Kali- und Sieinsalzbergbau sowie Salinen
Gewinnung von Erdöl, Erdgas und
bituminösen Gesteinen
Sonstiger Bergbau (einschl. Torf-
gewinnung)
Bergbauliche Tiefbohrung, Aufschließung
und Schachtbau (ohne Erdölbohrung)

110

11 1

113
11s
11 6

118

119

1) Ohne bzw.mit nur geringerFutLergrundlage aus e-igener landwirtschaft-
ljdler Erzeugung. - 

2) Ohne ausgeprägten Scirwerpunkt.

Unter-
abteilung

20

21

200

205

Bezeidrnung

Abteilung 2: Verarbeitendes Gewerbe
(ohne Baugewerbe)

Chemisrhe Industrie
(einschl. Kohlenwertstoff indus trie)
und Mineralölverarbeitung

Chemisdre Industrie (einschl. KohLen-
wer tstoffindus trie)
Mineralöh,erarbeitung, Braunkohlenteer-
und Torf teerdestillation sowie Olsdriefer-
schwelerei

Kunststoff-, Gummi- und A§best-
verarbeitung

Kunststoff verarbeitung
Gummi- und Asbestverarbeitung

Gewinnung und Verarbeitung von
Steinen und Erden; Feinkeramik und
Glasgewerbe

Gewinnung und Verarbeitung von
Steinen und Erden
Feinkeramik
Herstellung und Verarbeitung von Glas

Eisen- und NE-Metallerzeugung,
Gießerei und Stahlverformung

Eisen- und Stahlerzeugung (einsdtl.
-halbzeugwerke)
NE-Metallerzeugung (einsdrl. -halbzeug-
werke)
Eisen-, Stahl- und TemPergießerei
NE-Me tallgießerei
Ziehereien und Kaltwalzwerke, Stahl-
verformung, Oberflächenveredlung und
Härtung
Schlosserei, Sdrweißerei, Sdtleiferei und
Schmiederei (anderweitig nidlt genannt)

Stahl-, Masdrinen- und Fahrzeugbau
Stahl- und Leichtmetallbau
Masdlinenbau
S traßenfahrzeugb au
Sdriffbau
Luftfahrzeugbau

22

2t0
21 s

234
236

)1 n

224
147

230

232

239

-294-
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24

240

244
246
248



Unter-
abteilung

26

265
268

27

270

ltI

275
276
279

28129

280

28r
282

283
284
285
286
287
288
289
29 1

?o,
293
294

295

297
298

299

Bezeictnung

Elektrotechnik, Feinmechanik und
Optik; Herstellung von Eisen-, Blech-
und Metallwaren, Musikinstrumenten,
Sportgeräten, Spiel- und Schmuck-
waren

Elektrotedrnik
Feinmechanik und Optik
Herstellung und Reparatur von Uhren
Herstellung von Eisen-, Blech- und
Metallwaren
Herstellung von Musikinstrumenten,
Sportgeräten, Spiel- und Schmuckwaren

Holz-, Papier- und Druckgewerbe
Säge- und Holzbearbeitungswerke
Flolzverarbeitung
Zellstoff-, Holzschliff-, Papler- und Pappe-
erzeugung
Papier- und Pappeverarbeitung
Druckerei und Vervielfältigung

Leder-, Textil- und Bekleidungs-
gewerbe

I{erstellung, Zurichtung und Veredlung
von Leder
Lederverarbeitung (ohne Herstellung von
Schuhen)
Herstellung und Reparatur von Schuhen
aus Leder und Textilien
Textilgewerbe
Bekleidungsgewerbe
Polsterei und Dekorateurgewerbe

Nahrungs- und Genußmittelgewerbe
Herstellung von Nahrungs- und Genuß-
mitteln verschiedener Art 2)

Mahl- und Sdrälmühlen (ohne Oimühlen)
Stärkegewinnung und -verarbeitung,
Verarbeitung von Kartoffeln (ohne
Brennerei und Futtermittelherstellung)
Herstellung von Nährmitteln
Herstellung von Backwaren
Zudrerindustrie
Obst- und Gemüseverarbeitung
Herstellung von Süßwaren
Milchverwertung
Herstellung von Speiseöl und Speisefett
Sdtladrterei und Fleisdrverarbeitung
Fischverarbeitung
Brauerei und Mälzerei
Alkoholbrennerei, Hersteliung von
Spirituosen, Weinherstellung und
-verarbeitung
Gewinnung von Mineralbrunnen, Herstel-
lung von Mineralwasser und Limonaden
Tabakverarbeitung
Sonstiges Nahrungs- und Genußmittel-
gewerbe (ohne Herstellung von Futter-
mitteln)
Herstellung von Futtermitteln

250
2s2
254
256

260
26 I
264

Gruppe

,) Ohne ausgeprägten Sdrwerpunkt.
41 I

30

Unter-

31

40141

300
302
305

Bezeichnung

Abteilung 3: Baugewerbe

Bauhauptgewerbe

Hoch- und Tiefbau
Spezialbau
Stukkateurgewerbe, Gipserei und
Verputzerei
Zimmerei und Dachdeckerei

Ausbau- und Bauhilisgewerbe
Bauinstallation
Glaser- und Malergewerbe, Tapeten-
kieberei
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei
Ofen- und Herdsetzerei
Bauhilf sgewerbe

Abteilung 4: Handel

Großhandel
Großhandel mit Waren versdriedener
Art'z)
Großhandel mit Getreide, Saaten,
Pflanzen, Futter- und Düngemitteln
sowie mit lebenden Tieren
Großhandel mit textilen Rohstof{en und
Halbwaren, Häuten und Fellen
Großhandel mit technisdren Chemikalien
und Rohdrogen, Kautsdruk und Kunst-
gummi
Großhandel mit Kohle, sonstigen festen
Brennstoffen und Mineraiölerzeugnissen
Großhandel mit Erzen, Eisen,
NE-Metallen und Halbzeug
Großhandel mit Holz, Holzhalbwaren,
Baustoffen und Installationsbedarf
Großhandel mit Sdrrott und sonstigen
Abfallstoffen
Großhandel mit Nahrungs- und Genuß-
mitteln
Großhandel mit Bekleidung, Wäsdre,
Ausstattungs- und Sportartikeln sowie
mit Schuhen

Großhandel mit Eisen- und Metallwaren
sowie mit Fertigwaren aus Kunststoffen,
Glas, Feinkeramik und Holz (anderweitig
nicht genannt)

Großhandel mit elektrotechnisdren, fein-
mechanischen und optischen Erzeugnissen,
Schmuck-, Leder-, Galanterie- und Spiel-
waren sowie mit Musikinstrumenten
Großhandel mit Fahrzeugen und
Maschinen (ohne Großhandel mit Spezial-
maschinen der Untergruppe 41761

Großhandel mit technischem BedarI und
Spezialbedarf verschiedener Wirtschafts-
zweige
Großhandel mit pharmazeutischen und
kosmetischen Erzeugnissen, Dental-,
Labor-, Krankenpflege- und Friseurbedarf
Großhandel mit Papier, Papierwaren und
Druckerzeugnissen

31 0
31 2

31 5

31 8

308

4t4

41 6

41 7

41 8

400

40 1

402

404

405

406

407

408

41 1

4t2
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GruppeUnter-
abteilung

,.

43

50

430

43 I

433

434

420

42 I

422

423

424

425

Bezeichnung

Handelsvermittlung

Vermittlung von Waren versdliedener
Art'z)
Vermittlung von Getreide, Saaten,
Pflanzen, Futter- und Düngemitteln sowie
von lebenden Tieren
Vermittlung von Rohstoffen und Halb-
waren (ohne soldre der Ernährungs-
wirtsctraft) sowie von Brennstoffen und
Mine ralölerzeugni s sen
Vermittlung von Nahrungs- und Genuß-
mitteln
Vermittlung von Bekleidung, Wäsche,
Ausstattungs- und Sportartikeln sowie
von Schuhen
Vermittlung von Eisen- und Metallwaren
sowie von Fertigwaren aus Kunststoffen,
Glas, Feinkeramik und Holz (anderweitig
nicht genannt)
Vermittlung von elektrotedrnisdren, fein-
mectranisdren und optischen Erzeugnissen,
Schmud<-, Leder-, Galanterie- und Spiel-
waren sowie von Musikinstrumenten
Vermittlung von Fahrzeugen, Masctlinen,
tedrnisdrem Bedarf und Spezialbedarf
verschiedener Wirt schaf tszweige
Vermittlung von sonstigen l /aren
Ver s andhandel s ver tr etung

Einzelhandel

Einzelhandel mit Waren versdri.edener
Art
Einzelhandel mit Nahrungs- und Genuß-
mitteln
Einzelhandel mit Bekleidung, Wäsdte,
Ausstattungs- und Sportartikeln sowie
mit Sdruhen
Einzelhandel mit Eisen- und Metallwaren
sowie mit Hausrat und Wohnbedarf aus
Kunststoffen, Glas, Feinkeramik und HoIz
(anderr reitig nicht genannt)
Einzelhandel mit elektrotedtnisdlen, fein-
medranisdren und optischen Erzeugnissen,
Sömuck-, Leder-, Galanterie- und Spiel-
waren sowie mit Musikinstrumenten
Einzelhandel mit Papierwaren und Drud<-
erzeugnissen
Einzelhandel mit pharmazeutisdten,
orthopädisdren, medizinisdten und kos-
metischen Artikeln sowie mit Putz- und
Reinigungsmitteln
Einzelhandel mii Kohle, sonstigen festen
Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen
Einzelhandel mit Fahrzeugen, Masdrinen
und Büroeinricttungen
Einzeihandel mit sonstigen Waren

Abteilung 5: Verkehr
und Nadlridltenübermittlung

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Eisenbahnen
Straßenverkehr
Binnenschiffahrt, -wasserstraßen und
-häfen

426

427

428
429

435

436

437

438

439

500
50 1

502

r) Ohne ausgeprägten Söwerpunkt

ab
Unter-

60

61

7017 |

503
504
505
507
509

Bezeichnung

See- und Küstenschiffahrt, Seehäfen
Luftfahrt, FIugplätze
Transport in Rohrleitungen
Deutsdre Bundespost
Spedition, Lagerei und Verkehrs-
vermittlung

Abteilung 6: Kreditinstitute und
Versicherungsgewerbe

Kredit- und sonstige Finanzierungs-
institute

Deutsche Bundesbank
Kreditbanken
Institute des Sparkasscnlvesens (ohne
Post- und Bausparkassen)
Genossensdraftlidle Kreditinstitute
Hypothekenbanken und öffentlich-rectlt-
Iiche Grundkredilanstalten
Kreditinstitute mit Sonderaufgaben
Postsdted<- und Postsparkassenämter
Sonstige Kreditinstitute
Bausparkassen
Effektenbörsen, Vermittlung von Bank-
und Effektengesöäften

Versidrerungsgewerbe
Lebensversidrerung, Pensions- und
Sterbekassen
Krankenveriidrerung
Sdraden- und Unfallversicherung
Rüdrversidrerung
Vermittlung von Versidrerungen

Abteilung 7: Dienstleistungen, soweit
von Unternehmen und Freien Berufen

erbra&t
Dienstleistungen, soweit von Unter-
nehmen und Freien Berufen erbracht

Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe
Wäsdrerei und Reinigung (einschl
S cho rn s te infe ge rg erve rb e )

Friseur- und sonstige Körperpflege-
gewerbe
Wissensctraft, Bildung, Erziehung und
Sport
Kunst, Theater, Film, Rundfunk und
Fernsehen
Verlags-, Literatur- und Pressewesen
G e s undh ei tswe s en
Veterinärwesen
Rechtsberatung, Wirtsdlaf tsberatung
und -prüfung
Ardritektur- und Ingenieurbüros,
Laboratorien und ähnlidre Institute
Wirtschaftswerbung (ohne Ausstellungs-
und Messewesen)
Grundstücks- und Wohnungswesen,
Vermögensver\Maltung
Sonstige Dienstleistutrgen

600
60 l
602

603
604

60s
606
607
608
609

61 0

612
6t4
61 6
61 I

700
70 1

702

706

707

708
71 0
71 |
7t2

7t3

71 4

al7

7t8
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GruppeUnter- Unter-
abte

BO

9.3)

800

80 1

802

803

804

805

806

807

Bezeictnung

Abteilung B: Organisationen
ohne Erwerbscharakter
und Private Haushalte

Organisationen ohne Erwerbscharakter
Christliche Kirchen, Orden, religiöse und
weltanschauliche Vereinigungen
Organisationen der freien Wohlf ahrts-
pflege
Organisationen der Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur
Organisationen der Sport- und Jugend-
pflege
Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbände
Berufsorganisationen und Wirtschafts-
verbände (ohne öffentlidr-rechtliche Wirt-
schafts- und Berulsvertretungen)
Offentiidr-rechtliche Wirtschafts- und
B erufsver tre tungen
Politische Parteien und sonstige Organi-
sationen ohne Erwerbscharakter

Private Haushalte
Private Haushalte

Abteilung 9: Gebietskörperschaften
und Sozialversicherung

Gebie tskörperschaiten
Politisdre Führung und zentrale
Verwaltung
Verteidigung (ohne Dienststellen der
Stationierungsstreitkräf te)

9.2
9.3
9.4

9.5
9.6
9.7

B ezeichnung

Offentlidre Sidrerheit und Ordnung

Rechtsschutz

Unterridit, Wissenschaft, Kultur, Sport-
und Jugendpflege

Soziale Sicherung und Wiedergutmadrung

G esundheitswesen
Wirtschaftsförderung, -ordnung und
-aufsicht

Versdriedene (kommunale) Anstalten und
Einrichtungen

Vertretungen fremder Staaten in der
Bundesrepublik; inter- und supranationale
Organisationen (mit Behördendrarakter)

Sozialversicherung
Soziale Rentenversicherung (ohne knapp-
sdraf tlidre Rentenversidrerung) sowie
Zusatzversorgung für Angehörige des
öflentlichen Dienstes

Soziale Krankenversidrerung (ohne
knappschaftlidre KV)

Knappschaf tsversicherung

Gesetzliche Unfallversidrerung, landwirt-
schaftlidre Alterskassen und Familien-
ausgleichskassen

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-
versidrerung

9,8

9.9

96

960

85

850
962

964
966

9.0

9. 1

3) In die zweite Stelle sind je nadr Bedarl folgende Ziffern einzusetzen:
O : GebietskörperschaJten insgesamt (einsdll. Vertretungen fremder

Staaten in der Bundesrepublik; inter- und supranationale Orga-
nisationen mit Behördencharakter)

1 - Bund
2 : Länder
3: Gemeinden, Gemeinde- und Zrveckverbände.

Industrie-
gruppe

Systematisches Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht
(Ausgabe 1966)

IndustrlegruppeE

Bezeichnung Industrie-

969

Bezeictrnung

Chemisdre Industrie (ohne Kohlenwertstoffindustrie)
Kohlenwertstoff industrie (vorläufi g)

Feinkeramisdre Industrie
Glasindustrie
Sägewerke und holzbearbeitende Industrie
Holzverarbeitende Industrie
Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe erzeugende
Industrie
Papier- und pappeverarbeitende Industrie
Druckerei- und Vervielf ältigungsindustrie
Kunststoff verarbeitende Industrie
Gummi- und asbestverarbeitende Industrie
Ledererzeugende Industrie
Lederverarbeitende und Sdruhindustrie
Textilindustrie
Bekleidungsindustrie
Ernährungsindustrie
Tabakverarbeitende IndusLrie

2l
22
25

27
28

29

30

31

32

34
35

36

37

Jö

39

Bergbau
Mineralölverarbeitung
Industrie der Steine und Erden
Eisenschaffende Industrie
NE-Metallindustrie
Gießerei-Industrie
Ziehereien und Kaltwalzwerke, Stahlverformung
Stahl- und Leichtmetallbau
Maschinenbau
Straßenfahrzeugb au
Sdriffbau
Luftfahrzeugbau
Elektrotedrnische Industrie
Feinmedranisdre und optisdre sowie Uhrenindustrie
Eisen-, Bledr- und Metallwarenindustrie
Musikinstrumenten-, Spiel-, Schmuckwaren- und Sport-
ger äte-Industr i e

40

42

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64
68
69
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Bereich Bezeidrnung

A UNTERNEHMEN

Land- und Forstwirtschaft 1)

Landwirtsdraft 2)

Forstwirtsdraft
Fischerei, gewerblidre Gärtnerei und Tierhaltung

Energiewirtschaft und Bergbau 3)

Energiewirtsdraft s)

Bergbau

Verarbeitendes GerYerbe {)

Chemische Industrie, MineralöIverarbeitung usw.i)
Gewerbe der Steine und Erden, Feinkeramik, Glas-
gewerbe
Eisen- und NE-Metallerzeugung und -bearbeitung
Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau
Elektrotechnik, Feinmedranik, Herstellung von
EBM-Waren usw.o)
Holz-, Papier- und Drud<gewerbe
Textilgewerbe
Leder- und Bekleidungsgewerbe
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe

3 Baugewerbe

Handel
Großhandel und Handelsvermittlung
Einzelhandel

r) Einsdrl. Tierhaltung und Fischerei. - 'I) Einschl. Dienstleistungen auf
der land- und forstwirtsöaftlichen Erzeugerstufe. - 

s) Einschl.'Wasser-
yersorgung. -') Ohne Baugewerbe, - 

5) Einsdrl. Kunststoff-, Gummi- und
Asbestverarbeitung. - 

.) EinsöI. Optik, Herstellung von MusikinsLrumen-
ten, Sportgeräten, Spiel- und Schmud<waren. - 

7) Einschl. Nutzung von
Eigentümerwohnungen; einbezogen ist ferner die Nutzung von Gebiiuden

Bereichsgliederung des Sozialprodukts
(Ausgabe 1964)

Berelde

Bereich Bezeidrnung

Verkehr und Nachridrtenübermittlung
Eisenbahnen
Sdriffahrt, 1 /asserstraßen und Häfen
Ubriger Verkehr
Nadrrichtenübermittlung (Deutsdle Bundespost)

6 Kreditinstitute und Versidlerungsgewerbe

7 Wohnungsvermietung i)

Sonstige Dienstleistungen 8)

Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe
Wissensdraft, Bildung, Kunst und Publizistik
Gesundheits- und Veterinärwesen
Ubrige Dienstleistungen !)

B STAATlo)
Bund
Länder
Gemeinden, Gemeinde- und Z\{ed<verbände
S oz ialvers i dr e rung

PRIVATE IIAUSHALTE UND PRIVATE
ORGANISATIONEN OHNE ERWERBS-

CHARAKTER
Private Haushalte (Häuslidre Dienste)
Private Organisationen ohne Erwerbsdtarakter

durdl Privale Organisationen ohne Erwerbsdrarakter. - 
8) Soweit von

Unternehmen und Freien Berufen erbracht. - 
0) Einsdrl. Arbeitgebervel-

bände, Berufsorganisationen und Wirtsdraftsverbände und der von ihnen
betriebenen Sdrulen, Krankenhäuser u. ä. Anstalten und Einridrtungen. -10) Gebietskörpersdraften und Sozialversictrerung.

5

a

b
0

a

b
c

d
c

a

b

2

a

b

c
d
e

f
g
h
i

I
a
b
c

d

a

b

C

d

C

4

a

b
a

b
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Haupt-
gruppeAbteilung

0

Internationale Systematik der Wirtschaftszweige
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)

(Ausgabe 1958)

AbtellungeB u[d Hauptgruppen

Bezeiünung

Land- und Forstwirtschaft, Jagd und
Fischerei

Landwirtsdraf t und Tierzudrt
Forstwirtsdraft und Waldnutzung
Jagd, Fallenstellerei und Wildhege
Fisdrerei

Bergbau, Gewinnung von Steinen und
Erden

Kohlenbergbau
Erzbergbau
Erdöl- und Erdgasgewinnung
Steinbrüdre, Ton- und Sandgruben
Ubriger Bergbau und sonstige Gewinnung
von Steinen und Erden

Verarbeitendes Gewerbe (ohne Bau-
gewerbe)

Nahrungsmittelgewerbe (ohne Getränke-
herstellung)
Getränkeherstellung
Tabakwarengewerbe
Textilwarenherstellung
Schuhherstellung, Bekleidungs- und
Textilfertigwarengewerbe und Textil-
ausrüstung
Be- und Verarbeitung von Holz und Kork
(ohne Möbelherstellung)
Herstellung von Möbeln und Innen-
einridrtungen
Herstellung von Papier und Papierwaren
Dru&, Verlag und verwandte Gewerbe
Leder-, Lederwaren-, Pelzwarenherstel-
lung (ohne Herstellung von Sdtuhwerk
und anderen Lederbekleidungsgegen-
ständen)
Gummiwarenherstellung
Herstellung von Chemikalien und
dremisdren Erzeugnissen
Herstellung von Erdölerzeugnissen und
Kohlenverarbeitung
Verarbeitung von Steinen und Erden
Eisen- und NE-Metallerzeugung

01

02

03

04

11

12

13

74

19

213

20

2t
n1

24

25

26

27
aa

29

30
31

aa

JJ

34

19t -299-

Abteilung Bezeidtnung

Herstellung von Metallwaren (ohne
Maschinen- und Fahrzeugbau)
Maschinenbau (ohne Elektromaschinen-
bau)
Herstellung von Elektromasdrinen,
-apparaten, -geräten und -zubehör
Fahrzeugbau
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe

Baugewerbe
Baugewerbe

Energiewirtschaf t, Wasserversorgung
und sanitäre Dienste

Energiewirtsdraft
Wasserversorgung und sanitäre Dienste

Handel, Kreditinstitute,
Versicherungsgewerbe

Groß- und Einzelhandel
Banken und andere Finanzinstitute
Versicherungsgewerb e

Immobiliengesdtäfte

Verkehrswesen, Lagerung und Nadl-
richtenwesen

Verkehrswesen
Lagerei, Speidterei
Nachridrtenwesen

DiensUeistungen
Uffentlictrer Dienst
Dienstleistungen im öffentlidten Interesse
Dienstleistungen für das Geschäfts- und
Redrtsleben
Dienste für die Freizeitgestaltung
Persönlidte Dienstleistungen

Nicht ausreidrend beschriebene
Tätigkeiten

Nidrt ausreidrend besdrriebene Tätig-
keiten

35

36

J'

Jö

39

4

40

51

52

6

b1

62

63

64

81

82
B3

85

7t
a1

73

o

I

90

Haupt-



Systematik der Zweige des Produzierenden Gewerbes in den Europäischen Gemeinschaften

Nomenclature des Industries 6tablies dans Ies Communaut6s Europ6ennes (NICE)
(Ausgabe 1963)

Zwelge und Klassen

Bezeidtnung Zwe\g BezeidrnungZweig

2und3

KIasse

61

19

204

61.1

61.2

11

l2
13

14

Bergbau und GewinnuDg von Steinen
und Erden

Gewinnung und Bearbeitung fester
Brennstoffe
Erzbergbau
Erdöl- und Erdgasgewinnung
Gewinnung von Baumaterial und feuer-
festen und keramischen Erden
Gewinnung von sonstigen Mineraiien und
von Torf

Verarbeitendes Gewerbe

Herstellung von Ulen und Fetten tie-
risdrer und pflanzlictrer Herkunft
Nahrungsmittelgewerbe
Getränkeherstellung
Tab akve r arb eitung
Textilgewerbe
Herstellung von Schuhen, Bekleidung und
Bettwaren
Holz- und Korkverarbeitung (außer Holz-
m öb elh e r stellung)
Herstellung von Holzmöbeln
Papier- und Pappenerzeugung und
-verarbeitung
Drud<erei, Verlags- und verwandte
Gewerbe

Großhandel mit landwirtschaftllchen
Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen
Rohstoffen und Halbwaren

Großhandel mit Brennstoffen, Erzen und
dremisdren Produkten für technische und
industrielle Zwecke

Großhandel mit Holz und Baustoffen

Großhandel mit Maschinen und tedr-
nisdrem Bedarf für Industrie, Handel,
Landwirtsdraft; Fahrzeugen

Großhandel mit Möbeln, Einrichtungs-
und Haushaltsgegenständen, Eisen- und
Metallwaren
Großhandel mit Bekleidung, Wäsdre,
Schuhen und Lederwaren

Großhandel mit Nahrungsmitteln,
Getränken und Tabakwaren

Großhandel mit pharmazeutisdren, medi-
zinisdren, kosmetisöen und Reinigungs-
artikeln

29

30

31

32

34

35

36
37

3B

39

Herstellung von Leder und Lederwarcn
Gummi- und Kunststoffverarbeitung,
Chemief aserindustrie, Stärkeindustrie
Herstellung dremisdrer Erzeugnissc
Ivliner al ö lver ar b e i tun g

Herstellung von Erzeugnissen aus
Steinen und Erden; Herstellung und
Verarbeitung von Glas
Eisen- und Metallerzeugung und
-bearbeitung
Herstellung von Metallerzeugnissen
(außer Masdrinen und Fahrzeugen)
Masdrinenbau
Elektrotechnische Industrie
Fahrzeugbau
Feinmedranik und Optik sowie sonstigc
verarbeitende Gewerbe

Baugewerbe

Energiewirtsctrait und Wasser-
versorgung

Gemischte Energiewirtsdraf t und Wasser-
versorgung
Energiewir ts dr aft
Offentlidre Wasserversorgung

Bezeichnung

Einzelhandel
Einzelhandel mit Nahrungsmitteln,
Getränken und Tabakwaren
Einzelhandel mit pharmazeutisdlen,
medizinisdren, kosmetischen und
Reinigungsartikeln
Einzelhandel mit Bekleidung, Wäsche
Sdruhen und Lederwaren
Einzelhandel mit Einridrtungsgegen-
ständen und Haushaltsartikeln
Einzelhandel mit Kraftwagen und
Motorrädern; Tankstellen
Einzelhandel mit Büdlern, Wodten-
zeitungen, Papierwaren, Bürobedarf,
Büromasdrinen, Büromöbeln, Sammel
brielmarken
Einzelhandel mit sonstigen Waren
Sortimentseinzelhandel mit Waren
versdriedener Art

B)n
2t
22

23

24

25

26

27

28

4

5

50

)l

Nomenklatur des Handels in der Europäischen Wirtschaltsgemeinschaft
Nomenclature du Commerce dans Ia Communaut6 Europ6enne (NCE)

(Ausgabe 1965)

Klassen und Gruppen

Beze idrnung Klasse

Großhandel 61.9 Sonstiger Fachgroßhandel und Groß-
handel mit Waren versdriedener Art

62

61.3

61,4

62.1

62.2

62.3

62.4

62,6

62.7

61.5

61.6

61.7
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Gruppe Gruppe

6l .8 62.8
62,9



GruppeKlasse Bezeichnung

Handelsvermittlung
Handelsvermittlung von Waren
verschiedener Art
Handelsvermittlung von landwirtschaft-
lichen Grundstoffen, lebenden Tieren,
textilen Rohstoffen und Halbwaren
Handelsvermittlung von Brennstöffen,
Erzen und chemischen Produkten für
technische und industrielle Zwecke
Handelsvermittlung von HoIz und Bau-
stoffen
Handelsvermittlung von Masdrinen und
technischem BedarJ für Industrie, Handel,
Landwirtschaft; Fahrzeugen

Kl asse Bezeiduung

Handelsvermittlung von Möbeln, Ein-
richtungs- und Haushaltsgegenständen;
Glas- und Keramik; Kleineisen- und
Metallwaren

Handelsvermittlung von Textilwaren,
Bekleldung, Wäsche, Sdruhen und Leder-
waren

Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln,
Getränken und Tabakwaren

Handelsvermittlung von Pharma-
zeutischen, kosmetisdren und Reinigungs-
artikeln; Papier und Papierwaren, foto-
grafischen und optischen _Artikeln, Uhren'
Spielwaren und sonstigen Artikeln

63 63.6

63.1

63,2

63.3

63.4

63.5

63.7

63.8

63.9

Aufbereitungsschlüssel Iür die Zusammenfassung der Staats- und Gemeindefinanzstatistik
1. Hauptaufgabenbereiche und Aufgabenbereiche

Oberste Staatsorgane

Auswärtige Angelegenheiten

Verteidigung

Uff entlicüe Sicherheit und Ordnung

Polizei, sonstige öffentliche Ordnungsaufgaben
Wehrdienstpfl ichtigenerf assung
Zivilsdrutz (Länder)

Redrtsschutz

Verfassungs-, Arbeits-, Sozial-, Finanz- und Verwaltungsgeridrte,
allgemeine Rechtssdrutzauf gaben
Ordentliche Gericirte und Staatsanwaltschaften, Strafvoilzugs-
anstalten

Innere Verwaltung und allgemeine Staatsaufgaben

Finanzverwaltung

Unterridrt
Schulverwaltung und übriges Unterrichtswesen
Volks- und Sonderschulen
Realschulen (Mittelschulen)
Gymnasien (Höhere Sdrulen)
Berufsbildende Sdtulen

Wissenschaft
Wis sensdraf tl iche Ho drs chulen
Sonstige Hochschulen und Lehrerbildung
Hochschulkliniken
Wissensdraftliche Institute des Bundes und der Länder
Atomforschung, wissenschaftliche Bibliotheken, Museen und
Archive, übrige Wissensüaft

Kunst, Volksbildung, Heimatpflege, kirchlidte Angelegen-
heiten

Theater und Konzerte, übrige Kunst- und Kulturpflege
Kirdrliche Angelegenheiten

Soziale Angelegenheiten

Arbeitsschutz und Arbeitsbeschaffung
Sozialversicherung
Sozialverwaltung (ohne Versorgungsämter)
Sozialhilfe

Einrichtungen der Sozialhilfe
Jugendhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe
Versorgungsämter (ohne Einridrtungen)
Leistungen und Einrichtungen der Kriegsopferversorgung
Sozialausgaben des Lastenausgleichsfonds und Zusdtüsse
an den LAF
Förderung der freien Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, Leistungen
nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Wohnbeihilfen und Kindergeld
Ubrige Soziale Maßnahmen

Gesundheit, Sport uIId Leibesübungen

Krankenhäuser usw., Anstalten für Nerven- und Geisteskranke,
Gesundheitsdienst und übrige Einrichtungen des Gesundheits-
dienstes
Sport und Leibesübungen

Ernährung, Landwirtsdraft und Forsten

Verwaltungsstellen der Ernährung und Landwirtschaft, Forst-
verwaltung
Ernährung, allgemeine Förderung der Landwirtsdraft, landeseigene
Einridrtungen
Ländliche Siedlung
Flurbereinigung, Umlegungen
Tierzucht, Tiergesundheit, Tierhaltung
Ubriges aus Ernährung, Landwirtsctlaft und Forsten

Wasserwirtsdralt und Kulturbau
Talsperren, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Ubriger Wasser- und Kulturbau

Förderung der gewerblichen Wirtschaft

Wirtschaftsförderung im Inland
Wirtschaftsförderung im Ausland
Ubrige Angelegenheiten der gewerblichen Wirtsdtaft

Gemeindlidre Anstalten und Einridrtungen

Verkehr
Straßenb aubehörden
Was serstraß enb ehörden
Straßenverkehrsbehörden
Bundesautobahnen (einsdrl. Brücken)
Bundesstraßen (einschl. Brücken)
Landesstraßen (einsdrl. Brücken) - Landstraßen 1. Ordnung -Kreisstraßen (einsdrl. Brücken) - Landstraßen 2. Ordnung -Ubrige Straßen, Gemeindestraßen
Sonstiger Verkehr
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Bauverwaltung und Wohnungswirtschaf t
Allgemeine Bauverwaltung, Vermessung und Planung
Förderung des Wohnungsbaues
Wohnraumbewirtsdraftung, übrige Bauangelegenheiten

Wiedergutmadrung

Besondere Kriegslolgeauf gaben

Wirtsüaf tsunternehmen

Allgemeine Finanzen
Steuern; allgemeine Finanzzuweisungen und
Umlagen
Ubrige Finanzmittel

Allgemeines Vermögen

Schulden
Aus gleichsf orderungen
Schulden für Förderung des Wohnungsbaues
Schulden für ländlidre Siedlung
Sdrulden für Entwid<lungshilfe
Auslandssdrulden
Schulden und Schuldendienst für sonstige Aufgabenbereidte

Versorgung
Allgemeine Rücklagen

Spezielle Rücklagen

Ubrige Einnahmen und Ausgaben für den Gesamt-
haushalt

2. Ausgabe- und Einnahmearten

AUSGABEN

Verwaltungs- und Zweckausgaben
Personalausgaben

Beamtenbezüge
Angestelltenvergütungen
Arbeiterlöhne
Sonstige Personalausgaben, Versorgung
Nidlt aufgeteilte Personalausgaben

Unterhaltung und Instandsetzung von unbewegliöem Vermögen
Zinsen
Zuweisungen an Zwed<verbände und sonstige Körpersdraften
Ubrige Verwaltungs- und Zwed<ausgaben

Ausgaben der Vermögensbewegung
Bauten und große Instandsetzungen
Neuansöaffung von beweglidrem Vermögen
Erwerb von Grundvermögen
Gewährung von Darlehen
Erwerb von Beteiligungen
Tilgungen
Zuführung an Rüd<lagen und an Kapitalvermögen

Zahlungen an Gebietskörpersdtaften 1)

Zuweisungen
Darlehen
Tilgungen

Zwei-
steller

EINNAHMEN

Steuern, Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Steuern und steuerähnlidre Einnahmen
Gebühren, Entgelte, Strafen
Mieten, Padrten
Zinseinnahmen
Zuweisungen von Zwed<verbänden und sonstigen Körpersdraften
Ubrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Einnahmen der Vermögensbewegung
Schuldenaufnahme
Entnahme aus Rüd<lagen und aus Kapitalvermögen
Erlöse aus Veräußerungen von Grundvermögen
Erlöse aus Veräußerungen von sonstigen Sadrvermögen
Darlehnsrückflüsse von Dritten

Zahlungen von Gebietskörperschaften r)

Zuweisungen
Darlehnsrüdrflüsse
Schuldena ufnahmen

t) Zusatzgliederung der Gebietskörpersdtaften: Bund, Lastenausgleidrs
fonds, ERP-Sondervermögen; Länder; Gemeinden und Gemeindeverbände

Bezeidrnung

Einmalige und unregelmäßige Einnahmen
aus Ubertragungen

Systematik der Einnahmen und Ausgaben der Privaten Haushalte
(Ausgabe 1963)

(Gltederung bis zu den dreistelllg gekennzeldneten Posltlonen)

Bezeichnung Zwei.-
s teller

l: Einnahmen 122

11 Einkommen aus Erwerbstätig
keit und Vermögen

Einkommen aus unselbständiger Arbeit
(brutto) 1)

Einkommen aus Unternehmertätigkeit
(brutto)

Einkommen aus Vermögen (brutto)

13

111

112

113

13i
132

Einnahmen aus Untervermietung,
aus dem Verkauf von Waren und
aus der Erstattung von Ausgaben
f ür geschäf tliche Zwecke

Einnahmen aus Untervermietung
Einnahmen aus dem Verkauf im Haushalt
erzeugter Waren
Einnahmen aus dem Verkauf gebraudrter
Waren

Einnahmen (netto) aus der Erstattung
von Ausgaben für gesdräftlidre (dienst-
liche) Zwed<e (Spesen, Tagegelder) u. ä.

12 Einnahmen aus Ubertragungen
(Geldleistungen)

t2t Laufende Einnahmen aus Ubertragungen
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1) Ohne Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversidrerung

133

134



Drei-
stelle r

Zwei-
steller

t4

15

16

31

'Waren-

2l
22

25

27

741

t42
143

Zwei-
steller

33

34

35

321

Bezeichnung

Einnahmen aus der Auflösung
bzw. Umwandlung von Vermögen
und Kreditaufnahme

Verminderung des Sachvermögens bzw
Betriebsvermögens
Verminderung des Geldvermögens
Kreditaufnahme

Einnahmen, die einer der vor-
stehend genannten Positionen
nicht zugeordnet werden können

Einnahmen, die einer der vorstehend
genannten Positionen nidrt zugeordnet
werden können

Nachrichtlich
Einnahmen aus Vermietung (ohne Unter-
vermietung)
Reisekostenerstattungen, Tagegelder,
Auslösungen, Trennungsentschädigungen
usw.
Barbestand am Anfang des Monats

Bezeidrnung

G e I e i s t e t e U b e r t r a gun g e n
(Geldleistungen)

Steuern
Beiträge zur Sozialversidterung
Prämien für private Kranken-, Unfall-
und Schadenversidrerung und an
Pensionskassen
Sonstige geleistete Llbertragungen

Ausgaben für die Bildung bzw.
Umwandlung von Vermögen und
Rückzahlung von Krediten

Bildung von Sachvermögen bzw. Betriebs-
vermögen
Bildung von Geldvermögen
Rückzahlung von Krediten

Ausgaben, die einer der vor-
stehend genannten Positionen
nicht zugeordnet werden könDen

Ausgaben, die einer der vorstehend
genannten Positionen nidrt zugeordnet
werden können

150

324

J.)l

J JZ

333

340

352

161

162

163

29

30

31
a1

JJ

34
35

36

Jt

2: Ausgaben für den Privaten
Verbrauch

(abgeleitet aus dem »Güterverzeidtnis für
den Privaten Verbraudr«, Ausgabe 1963;
siehe dort)

310

3: Sonstige Ausgaben

Zinsen auf Konsumentenkredite
Zinsen auf Konsumentenkredite

Bergbaulidte Erzeugnisse

Mineralölerzeugnisse
Steine und Erden
Eisen und Stahl (Erzeugnisse der Hochofen-, Stahl-
und lMarmwalzwerke sowie der Schmiede-, Preß- und
Hammerwerke)
NE-Metalle und -Metallhalbzeug (einsdtl. Edelmetalle
und deren Halbzeug)
Gießereierzeugnisse
Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke und
der Stahlverformung
Stahlbauerzeugnisse
Masdrinenbauerzeugnisse (einsdrl. Lokomotiven und
Ackersdrlepper)
Landfahrzeuge (ohne Schienenfahrzeuge, Acker-
sdrlepper und Elektrof ahrzeuge)

Wasserfahrzeuge
Luftfahrzeuge (einschl. Flugbetriebs-, Rettungs-,
Sicherheits- und Bodengeräte)
Elektrotedrnische Erzeugnisse

Feinmechanisdre und optisdre Erzeugnisse; Uhren

svstematisch"r**"i;"rrrrn":ril;i.,"rndustriestatistik

'Warengruppen

Bezeictrnung lMaren-

351

Nachrichtlich:
Aufwendungen für die Unterhaltung von
Grundstüdren und Gebäuden, Sdtönheits-
reparaturen in Eigentümerwohnungen
u. ä.

Ausgaben für geschäftliche (dienstliüe)
Zwecke, soweit vom Unternehmer erstat-
tet oder auf Gesdläftskosten verbucht
Barbestand am Ende des Monats

BezeichRung

Eisen-, Blech- und Metallwaren
Musikinstrumente, Spielwaren, Turn- und Sportgeräte,
Sdrmudrwaren, bearbeitete Edelsteine
Chemisdre Erzeugnisse
Feinkeramische Erzeugnisse
GIas und Glaswaren
Schnittholz, Sperrholz und sonstiges bearbeitetes HoIz

Holzwaren (einsdrl. Erzeugnisse aus natürlichen
Schnitz- und Formstoffen)
Holzsdrliff, Zellstoff, Papier und Pappe
Papier- und Pappewaren
Druckereierzeugnisse, Lichtpaus- und verwandte
Waren
Kunststofferzeugnisse
Gummi- und Asbestwaren
Leder
Lederwaren und Sdruhe
Textilien
Bekleidung
Erzeugnisse der Ernährungsindustrie
Tabakwaren

38

39

40
51

52

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64

68

69
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Absdrnitt

III

I
2

3

4

5

Beze ichnung

Lebende Tiere und lrVaren tierischen
Ursprungs

Lebende Tiere
Fleisch und genießbarer Sdrla&tabfall
Fische, Krebstiere und Weidrtiere
Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier;
natürlidrer Honig
Andere Waren tierischen Ursprungs,
anderweitig weder genannt noch in-
begriffen

Lebende Pflanzen und Waren des Blumen-
handels
Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen,
die zu Ernährungszwecken verwendet
werden
Genießbare Früchte; Schalen von Zitrus-
früdrten oder von Melonen
Kaffee, Tee, Mate und Gewürze
Getreide
Müllereierzeugnisse; Malz; Stärke ;

Kleber; Inulin
Ulsaaten und ölhaltige Früctrte; verschie-
dene Samen und Früdrte; Pflanzen zum
Gewerbe- oder Heilgebraudr; Stroh und
Futter
Pflanzlidre Rohstof{e zum Färben oder
Gerben; Gummen, Harze und andere
pflanzliche Säfte und Auszüge
Fledrtstoffe, Schnitzstoffe und andere
Waren pflanzlichen Ursprungs, ander-
weitig weder genannt noch inbegriffen

Tierische und pflanzlidle Fette und
Ole; Erzeugnisse ihrer Spaltung; ge-
nießbare verarbeitete Fette; Wachse
tierischen und pflanzlichen Ursprungs

Tierisdre und pflanzliche Fette und Ole;
Erzeugnisse ihrer Spaltung; genießbare
verarbeitete Fette; Wadrse tierischen und
pflanzlidren Ursprungs

'Waren der Lebensmittelindustrie; Ge-
tränke. alkoholische Flüssigkeiten und
Essig; Tabak

Zubereitungen von Fleisdr, Fisdren,
Krebstieren und Weidrtieren
Zud<er und Zudrerwaren
Kakao und Zubereitungen aus Kakao
Zubereitungen auf der Grundlage von
Getreide, Mehl oder Stärke; Badrwaren
Zubereitungen von Gemüse, Küdren-
kräutern, Früchten und anderen Pflanzen
oder Pflanzenteilen
Verschiedene Lebensmittelzubereitungen
Getränke, aikoholisdre Flüssigkeiten und
Essig
Rückstände und Abfäl]e der Lebensmittel-
industrie; zubereitetes Futter
Tabak

Waren pflanzlichen UrsprungsII

6

7

9

10

11

t2

IV

13

14

15

l6

)i

18

19

2l
22

23

Kapitel

Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
(Ausgabe 1966)

Äbsdrnltte und Kapitel

A b s cünitt Bezeidrnung

Mineralische Stoffe
Salz; Sdrwefel; Steine und Erden; Gips,
Kalk und Zement
Metallurgisdre Erze sowie Schlad<en und
Aschen
Mineralisdre Brennstoffe; Mineralöle und
Erzeugnisse ihrer Destillation; bituminöse
Stoffe; Mineralwadrse

Erzeugnisse der üemisdren Industrie
und verwandter Industrien

Anorganisdre dremisdre Erzeugnisse; an-
organisöe oder organisdre Verbindungen
von Edelmetallen, radioaktiven Elemen-
ten, Metallen der seltenen Erden und
Isotopen
Organisöe chemisdre Erzeugnissc
Pharmazeuti sctre Erzeugnisse
Düngemittel
Gerb- und Farbstoffauszüge; Tannine
und ihre Derivate; Farbstoffe, Farben,
Anstridrfarben, Lad<e und Färbemittel;
Kitte; Tinten
Atherisdre Ule und Resinoide; Riecir-,
Körperpflege- und Sdrönheitsmittel
Seifen, organisdre grenzflädrenaktive
Stoffe, zubereitete Wasdrmittel und
Wasdrhilfsmittel, zubereitete Sdrmier-
mittel, künstliche Wadrse, zubereitete
Wadlse, Schuhcreme, Sdreuerpulver und
dergleichen, Kerzen und ähnlidre Erzeug-
nisse, Modelliermassen und Dentalwachs
Eiweißstoffe und Klebstoffe
Pulver und Sprengstoffe; Feuerwerks-
artikel; Zündhölzer; Zündmetall-
legierungen; leicht entzündlidre Stoffe
Erzeugnisse zu photographisdren und
kinemato graphisdren Zwed<en
Versdriedene Erzeugnisse der dremisdren
Industrie

Kunststoffe, Zelluloseäther und -ester
und Waren daraus; Kautsüuk (Natur-
kautschuk, synthetisdrer Kautsdruk
und Faktis) und Kautsdtukwaren

Kunststoffe, Zelluloseäther und -ester
und Waren daraus
Kautsdruk (Naturkautsdruk, synthe-
tischer Kautschuk und Faktis) und
Kautsdrukwaren

Häute. Felle, Leder, Pelzfelle und'Waren daraus; SatUerwaren; Relse-
artikel; Täs&nerwaren; Waren aus
Därmen

Häute und Felle; Leder
Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel;
Täsönerwaren; Waren aus Därmen
Pelzfelle und künstlidres Pelzwerk;
Waren daraus

Holz, Holzkohle und Holzwaren; Korkund Korkwaren; Flechtwaren utrd
Korbnadrerwaren

Holz, Holzkohle und Holzwaren
Kork und Korkwaren
Flechtwaren und Korbmacherwaren

VI

25

26

27

29

30

.1i

32

33

39

40

35

36

37

38

VII

VIII

4t
42

44

45

46
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A bschnitt

XII

xIv

x

Bezeichnung

Ausgangsstoffe Iür die Papier-
herstellung; Papier, Pappe und \üaren
daraus

Ausgangsstoffe für die Papierherstellung
Papier und Pappe; Waren aus Papier-
halbstoff, Papier und Pappe
Waren des Buchhandels und Erzeugnisse
des graphischen Gewerbes

Spinnstoffe und Waren daraus
Seide, Schappeseide und Bourretteseide
Synthetische und künstliche Spinnfäden
Metallgarne
Wolle, feine und grobe Tierhaare, Roß-
haar
Flachs und Ramie
Baumwolle
Synthetische und künstlidre Spinnfasern
Andere pflanzlidre Spinnstoffe; Papier-
garne und Gewebe aus Papiergarnen
Teppidre und Tapisserien; Samt, Plüsch,
Sdrlingengewebe und Chenillegewebe ;

Bänder; Posamentierwaren; Tülle,
geknüpfte Netzstoffe; Spitzen; Stickereien
Watte und Filze; Tauwerk und andere
Seilerwaren; Spezialgewebe, getränkte
oder bestrichene Gewebe; Gegenstände
des technisdren Bedarfs, aus Spinnstoffen
Gewirke
Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus
Spinnstoffen
Andere fertiggestellte Waren aus Spinn-
stoffen
Altwaren; Lumpen

Schuhe; Kopfbedeckungen; Regen-
und Sonnensdrirme; zugeridrtete
Federn und Waren aus Federn;
künstli&e Blumen; Waren aus
Menschenhaaren; Fächer

Schuhe, Gamasdren und ähnlidre Waren;
Teile davon
Kopfbedeckungen und Teile davon
Regensdrirme, Sonnensdrirme, Gehstöcke,
Peitsdren, Reitpeitschen und Teile davon
Zugerichtete Federn und Daunen und
l /aren aus Federn oder Daunen; künst-
lidre Biumen; Waren aus Menschen-
haaren; Fächer

Waren aus Steinen, Gips, Zement,
Asbest, Glimmer oder ähnlichen
Stoffen; keramische Waren; Glas und
Glaswaren

Waren aus Steinen, Gips, Zement,
Asbest, Glimmer oder ähnlidren Stoffen
Keramische Waren
Glas und Glaswaren

Edrte PerIen, Edelsteine, Sctrmuck-
steine und dergleichen, EdeImetalle,
Edelmetallplattierungen, Waren
daraus; Phantasieschmuck; Münzen

Echte Perlen, Edelsteine, Sdrmudcsteine
und dergleidren, Edelmetalle, Edelmetall-
plattierungen,'Waren daraus; Phantasie-
sctrmud<
Münzen

Unedle Metalle und Waren daraus
Eisen und Stahl
Kupfer
Nid<el

48

49

XI
50

51

53

54

55

56

58

59

60
6l

62

63

64

65

66

67

XIII

68

69
70

7t

72

73
74
75

Kapitel

xv xxr

99

Absdrnitt

xvI

XVII

xIx

xx

76
77
78

79

80

81

OJ

Bezeichnung

Aluminium
Magnesium, Beryliium (Glucinium)
Blei
Zink
Zinn
Andere unedle Metalie
Werkzeuge; Messerschmiedewaren
Eßbestecke, aus unedlen Metallen
Versdriedene \Maren aus unedlen
Metallen

und

Masdrinen, Apparate und mechanische
Geräte; elektrotechnische Waren

Kessel, Masdrinen, Apparate und
medranische Geräte
Elektrische Maschinen, Apparate und
Geräte sowie andere elektrotedrnisdre
Waren

Beiörderungsmittel
Schienenfahrzeuge; ortsfestes Gleis-
material; nichtelektrisdre medranische
Signalvorrichtungen für Verkehrswege
Zugmasdrinen, Kraftwagen, Krafträder,
Fahrräder und andere nicht sdrienen-
gebundene Landfahrzeuge
Luftfahrzeuge
Wasserfahrzeuge und schwimmende
Vorridrtungen

Optische, photographische und klne-
mato graphische Instrumente, Apparate
und Geräte; Meß-, Prüf- und Präzi-
sionsinstrumente, -apparate und -ge-
räte; medizinische und chirurgische
Instrumente, Apparate und Geräte;
Uhrmacherwaren; Musikinstrumente;
Tonaufnahme- und Tonwiedergabe-
geräte; magnetisch arbeitende Bild-
und Tonauizeichnungs- und -wieder-
gabegeräte für das Fernsehen

Optische, photographisctre und kinemato-
graphische Instrumente, Apparate und
Geräte; Meß-, Prüf- und Präzisions-
instrumente, -apparaie und -geräte; medi-
zinisdre und drirurgische Instrumente,
Apparate und Geräte
Uhrmacherwaren
Musikinstrumente; Tonaufnahme- und
Tonwiedergabegeräte ; magnetisch
arbeitende Bild- und Tonaufzeichnungs-
und -wiedergabegeräte für das Fern-
sehen; Teile und Zubehör für diese In-
strumente und Geräte

Waffen und Munition; Teile davon
Waffen und Munition; Teile davon

Verschiedene Waren
Möbel; medizinisdr-chirurgisdre Möbel;
Bettausstattungen und ähnlidre Waren
Bearbeitete Schnitz- und Formstoffe;
Waren aus Schnitz- und Formstoffen
Besen, Bürsten, Pinsel, Staubwedel,
Puderquasten und Siebwaren
Spielzeug, Spiele, Sdrerzartikel und
Sportgeräte
Verschiedene Waren

Kunstgegenstände, Sammlungsstücke
und Antiquitäten

Kunstgegenstände, Sammlungsstüd<e und
Antiquitäten

84

85

86

87

oo

89

XVIII

90

91

s2

93

94

95

96

97

98
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AbschnittTeil

Internationales Warenverzeichnis Iür den Außenhandel
Classification Statistique et Tarifaire (CST)

(Ausgabe 1961)

Telle und Absdlnitte

Beze ichnung

11

12

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

21

23

24

25
26
27

2ö

29

JJ

34

41

Nahrungsmittel
Lebende Tiere
Fleisdr und Fleischwaren
Molkereierzeugnisse und Eier
Fisch und Fischwaren
Getreide und Getreideerzeugnisse
Obst und Gemüse
Zucker und Zuckerwaren
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren
daraus
Futtermittel, frisch, getrod<net, zer-
kleinert oder gemahlen, Abfälle
Versöiedene Nahrungsmittel-
zubereitungen

Getränke und Tabak

Getränke
Tabak und Tabakwaren

Rohstoffe, ausgenommen mineralisdre
Brennstoffe

Häute, Felle und Pelzfelle, roh
Olsaaten und Ulfrüdrte
Rohkautsdruk, natürIidt, synthetisch
oder regeneriert
Holz und Kork
Zellstoff und Papierabfälle
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen
Mineralisdre Rohstoffe, ausgenommeD
Erze, Brennstoffe und Sdrmud<steine
Erze und Metallabfäl]e
Tierische und pfl anzlidre Rohstoffe,
anderweitig nidrt genannt

Mineralische Brennstofie, Schmier-
mittel und verwandte Erzeugnisse

Kohle, Koks und Briketts
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse
Erdgas und Industriegase
Elektrisdrer Strom

Tierische und pflanzlidre Fette
und Ole

Tierisdre Fette und OIe
Pflanzliche Ole
Ule und Fette, verarbeitet und Wadrse
tierischen oder pflanzliöen Ursprungs

Chemische Erzeugnisse

Chemisdre Grundstoffe und
Verbindungen
Mineralteere und rohe dtemisdte Erzeug-
nisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas
Farb- und Gerbstoffe

2

3

4

5

51

4'

53

Teil Bezeidrnung

Medizinisöe und pharmazeutisdte
Erzeugnisse
Riedrstoffe, Körperpflege-, Putz-, Wasdr'
und Reinigungsmittel
Chemisöe Düngemittel
Sprengstoffe
Kunststoffe, regenerierte Zellulose und
Kunstharze
Chemisdre Erzeugnisse, anderweitig
nidrt genannt

Bearbeitete \{aren nach Beschaffenheit
gegliedert

Leder, Lederwaren und zugeridrtete Pelz-
felle
Kautsdrukwaren, anderweitig niöt
genannt
Holz- und Korkwaren, ausgenommen
Möbel
Papier, Pappe und Waren daraus
Garne, Gewebe, Textiliertigwaren und
verwandte Erzeugnisse
\Maren aus mineralisdren Stoffen, ander-
weitig niöt genannt
Eisen und Stahl
NE-Metalle
Metallwaren

Masdrinen und Fahrzeuge

Nidrtelektrisdte Masdlinen
Elektrisdre Masdrinen und Apparate
Fahrzeuge

Verschiedene bearbeitete Waren

Sanitäre und hygienisdre Artikel, Heiz-
kessel usw. für Zentralheizungen und
Beleudrtungskörper
Möbel
Reiseartikel, Täsdtnerwaren und
dergleidren
Bekleidung
Sdruhe
Feiomedranisdre, optisdre und photo-
üemisdre Erzeugnisse, Uhren
Bearbeitete Waren, anderweitig nidtt
genannt

Waren und Vorgänge, nidrt nach
Besüaffenheit gegliedert

Postpakete, anderweitig nidrt zugeordnet
Rüd(waren und besondere Ein- und
Ausluhren
Zootiere, Hunde, Katzen und dergleidten
Kriegswaffen und Munition
Nidrt in Umlauf befindlidre Münzen,
ausgenommeD Goldmünzen

54

55

56

57

58

59

6

61

62

63

64

65

66

67

68

69

7

7t
aa

73

8

9

81

83

a4
85
86

89

91

93

94
95

96
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Abteilung Bezeidrnung

Nahrungs- und Genußmittel
(einschl. Rohstoffe)

Getreide
Kartoffeln
Frisdre Früdrte, frisches und gefrorenes
Gemüse
Zuckerrüben
Getreide-, Obst- und Gemüseerzeugnisse,
Hopfen
Zud<er
Lebende Tiere
Fleisdr, Fische, Fleisdr- und Fisdrwaren,
Eier, Mildr und Milcherzeugnisse, Speise'
fette
Getränke
Andere Nahrungs- und Genußmittel

Futtermittel, pflanzliche und tierische
Ule und Fette

Futtermittel
Olsaaten, Ulfrüdrte, pfl anzliÖe und
tierische Ole und Fette (ausgenommen
Speisefette)

00
01

02

15

tl

03

04

05
06
07

08

09

21

22

25
29

34

36
a1

38

2 Andere
wandte

pflanzlidre,
Rohstoffe

tierische und ver-

Grubenholz
Holz (ausgenommän Grubenholz) und
Kork
Zellstoff und Altpapier
Textile und ähnlidre pflanzlidre, tierisdre
und verwandte Rohstoffe

Schrott
Sand, Kies, Bims, Ton, Schladren
Sonstige Steine, Erden und verwandte
Rohmineralien
Stein- und Salinensalz
Eisenerze
Eisen- und Stahlabfälle und -schrott
NE-Metallerze, -abfäIle und -sdrrott

Kohle, Mineralöl und
Destillationserzeugnisse

Steinkohle, Steinkohlenbriketts und
-koks
Braunkohle, Braunkohlenbriketts und
-koks, Torf

3 Steine und Erden, Salz, Erze und

31

33

41

42

Haupt-
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Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik
(Ausgabe 1962)

Abtellungen und Haüptgruppen

Abteilung

7

71

72173

Bezeichnung

Rohes Erdöl
Kraft- und Leuchtstoffe, Heizöi
Sonstige Mineralölerzeugnisse ander-
weitig nicht genannt, Natur-, Raffinerie-
und verwandte Gase
Benzol, Teer und ähnliche Destillations-
erzeugnisse

Chemische Erzeugnisse, Düngemittel
Chemische Grundstoffe
Andere chemisdre Erzeugnisse (einsdrl.
Stärke)
Düngemittel

Kalk, Zement, keramische und
ähnliche mineralische Erzeugnisse

Kalk und Zement
Glas, Baustoffe und ähnliche mineralisdre
Halb- und Fertigwaren

Eisen, Stahl und NE-Metalle
(einschl. Halbzeug)

Roheisen, Ferrolegierungen, Rohstahl
Walzwerks-, Zieherei- und Gießerei-
erzeugnisse, Sdrmiedestüdce aus Eisen
und Stahl
NE-Metalle und NE-Metallhalbzeug

Metallwaren, Maschinen, elektrotech-
nische Erzeugnisse, Fahrzeuge

Eisen-, Blech- und Metallwaren und Bau-
konstruktionen aus Metall
Maschinen und elektrotedrnische
Erzeugnisse
Fahrzeuge

Sonstige Halb- und Fertigwaren sowie
besondere Transportgüter

Sonstige Halb- und Fertigwaren
Gebrauchte Verpad<ungen
Umzugsgut, Baugerate, Zirkusgut u. ä.

Sammel- und Stüd<gut, sonstige
Transportgüter

45

47

48

49

5

6

51

55

59

91

95
o7

99

61

65

75

8

81

OJ

85

I

Haupt-

0

4



GruppeHaupt- Bezeidrnung

Nahrungs- und Genußmittel
(einschl. Verzehr in Gaststätten)

Fleisdr und Fleisdrwaren, Fisdre und
Fisdrwaren
Eier
Milch, Käse, Butter
Speisefette und -öle (ohne Butter)
Brot und Bad<waren
Mehl, Nährmittel, Kartoffelerzeugnisse
Kartoffeln
Gemüse und Obst
Zucker, Süßwaren
Gewürze und ähnlidre Bad<- und Speise-
zutaten
Alkoholfreie Getränke
Genußmittel
Fertige Mahlzeiten; Verzehr in Gast-
stätten

Kleidung, Schuhe

Oberbekleidung
Sonstige Bekleidung
Schuhe

Wohnungsmieten u. ä.

Mieten und Padrten (ohne Mietwert der
Eigentümerwohnungen u. ä.)
Mietwert der Eigentümerwohnungen u. ä.

Untermieten

Elektrizität, Gas, Brennstoffe u. ä.

Elektrizität
Gas
Kohlen und sonstige feste Brennstoffe
Fiüssige Brennstoffe (ohne Kraftstoffe)
Zentralheizung und lMarmwasser

Ubrige Waren und Dienstleistungen
für die Haushaltsführung (soweit nidrt
in sonstigen Hauptgruppen enthalten)

Möbel
Heimtextilien, Haushaltswäsche (auch
Kunststoffwaren)

0,'1

t2
13

14

01

02

03

04

05

06

07

08

09

l1

21

22

41

42

43

44

45

a

3

31

J,)

4

5

51

52

Güterverzeichnis für den Privaten Verbraudr
(Ausgabe 1963)

Hauptgruppen und Gruppen
(in der Gliederung nadr dem Verwendungszwed<)

Haupt-

72

91

92

Bezeidrnung

Heiz- und Kodrgeräte, Beleudrtungs-
körper
Haushaltsmasdrinen und -geräte (ohne
Heiz- und Kocägeräte)
Tapeten, Farben, Baustoffe, Wohnungs-
reparaturen u. ä.

Häuslidre Dienste
Wäsdrerei und Reinigung
Sonstige Waren und Dienstleistungen für
die Haushaltsführung

'Waren und Dienstleistungen iür
Verkehrszwecke, Nadrrichten-
übermittlung

Kraftfahrzeuge und Fahrräder
Krafts toff e

Sonstige Waren und Dienstleistungen für
eigene Kraftfahrzeuge u. ä.
Fremde Verkehrsleistungen
Nadrridrtenübermi ttlung

'Waren und Dienstleistungen für die
Körper- und Gesundheitspflege
(soweit nidrt in 3 bis 5 enthalten)

'Waren und Dienstleistungen für die
Körperpflege
'Waren und Dienstleistungen für die
Gesundheitspflege

W'aren und Dienstleistungen für
Bildungs- und Unterhaltungszwecke
(soweit nidt in 0/1, 6 und sotrstigen
Hauptgruppen enthalten)

Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräte
und deren Zubehörteile
Foto- und Kinoapparate und deren
Zubehörteile
Bücher, Zeitungen, Zeitsdlriften
Kosten Iür Theater, Kino und Sport-
veranstaltungen
Sonstige Waren und Dienstleistungen für
Bildungs- und Unterhaltungszwe&.e

Persönlidre Ausstattung; sonstige
Waren und Dienstleistungen

Persönlidre Ausstattung
Sonstigc Waren und Dienstleistungen

6

53

54

55

56
57

58

61

62

63

64

65

7

7t

8

81

83

84

85

I

Gruppe
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B erufs-

Klasslflzlerung der Berule

Systematisdres Verzeichnis der Berulsbenennungen
(Ausgabe 1961)

Berulsabteilungen uEd Berulsgruppen

Bezeichnung Berufs-

Berufe des Pflanzenbaues und der
Tierwirtschaft

Adcerbauer, Tierzüdrter, Gartenbauer
Forst-, Jagd- und Fischereiberufe
Mitheifende Familienangehörige in der
Wirtsdraftsabteilung Land- und Forst-
wirtschaft

Industrielle und handwerkllche Berufe
Bergleute, Mineralgewinner, Mineral-
aufbereiter
Steinbearbeiter, Keramiker, Glasmactrer
Bauberufe
Metallerzeuger und Metallbearbeiter
Schmiede, Schlosser, Mechaniker und
verwandte Berufe
Elektriker
Chemiewerker
Kunststoffverarbeiter
Holzverarbeiter und zugehörige Berufe
Papierhersteller und -verarbeiter
Lidrtbildner, Drud<er und verwandte
Berufe
Textilherstelier, Textilverarbeiter,
Handschuhmadrer
Lederhersteller, Leder- und Fell-
verarbeiter
Nahrungs- und Genußmittelhersteller
Warennachseher, Versandf ertigmacher
und Lagerverwalter
Ungelernte Hilfskräfte, soweit nidrt an
anderer Stelle eingeordnet (Handlanger)

Technische Beruie
Ingenieure, Tedrniker und verwandte
Berufe
Tedrnische Sonderf achkräf te
Maschinisten und zugehörige Berufe

5

6

51

52

Bezeichnung

Handels- und Verkehrsberufe
Handelsberufe
Verkehrsberufe

Berufe des Gaststättenwesens und der
privaten Dienstleistung

Gaststättenberufe
Hau swirts draf tlictre B eruf e

Reinigungsberufe
Körperpfleger
Dienst- und Wadrberufe

Berufe der Verwaltung, des Rechts-
\fesens und der Sozialpflege

Organisations-, Verwaltungs- und Büro-
berufe
Rechtswahrer
Ordnungs- und Sicherheitswahrer
Wehrberufe
S oz i alpfl egeb erufe

Berufe des Gesundheitswesens,
Geistes- und Kunstlebens

Gesundheitsdienstberuf e

Erziehungs- und Lehrberufe
Seelsorger
Ubrige Berufe der Wissenschaft und des
Geisteslebens
Künstlerische Berufe

ArbeitskräIte mit unbestimmtem
Beruf

Mithelfende Familienangehörige außer-
halb der Wirtsdlaftsabteilung Land- und
Forstwirtsdraft
Arbeitskräfte mit nidrt bestimmtem
Beruf

11

12

13

213

61

62

63

65

67
21

22
24

26

27

28

29

30

33

7

71

73

75
77

34135

36

37

JO

39

81

82

83

84

85

9

4

41

42

43

91

92

Berufs-
gruppe
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Volkszählung 1961
nepräsentative f,aus-

halts- untl
Famlllonstatistik

(vsl. I A 1)

Totalwerte, Äuteilsrverte,
Ilittelwerto

Äufbereitung

Haushalt

Fragebogen

Selbstausfüllung

Haushalt bzw. Familie

Liste der Zählbezirke
der Yolks- und

Berufszählung 1961

Bundesland (11)

Zahl der Zähl-

Ireie Hochrechnung bz\Y,
unmittelbaro Äuswertung

10 o/o

je Gemeind.e
Kreise,
bezirke

einstulig

einphasig

Zählbezirk

592 000

systematisch

10 o/,

59 200
Zählbezirke

Ropräsentatlvsiatlstik iler BevöIkorung und dos ErworbsleDens (Mlkrosonsus)

(vgl.IÄ2undIB2)

1o/o-Erhebungen 0,10/dErhebungen

Totalwerte, Anteilswe!te

Die methodisdren Grundzüge
Die Hinweise im Kopf der Spalten geben die

Erhebung

Haushalt

Fragebogen

Crundlsgen der Statlstlk

Yorgesehene Ergebnissc

Einsatzstelle

Erhebungseinheit

ErhebungsYordruck

Drhebungsverlahren

Aulbereitungseinheit

Totalwe!te, Änteilswerte

Erhebung

Haughalt

Fragebogen

Interview

mei8t: Person

einstufig

zweiphasig

Iutervierv

Peraou

Auswahlverlohren

Stulen

Phaeen

1- Phase

Zählbezirk
(entspricht dcr 100/6-

Stichprobe Iür alie
I{aushalts- und
Familienstatistik
im Rahmen der

Volks- uud
Berufszählung 1961)

einBtuflg

dreiphasig

2. Phree

Zählbezirk
(entspricht eieem

Drittel iler Stichprobe
lür tlie

vorangehelile
1ol6Erhebung) Liste der Zähl-

bezirke in der
1o/o-Stichprobe

1. Phase

Zählbezirk

2. Phase

Zählbezirk

59 200

3. Phase

Zählbezirk

19i0

Äuswahleinheit

Anzahl der Äusrvahleinhciten

Äusrvahlunterlageu

Schichtungsmerkmale
(Anzatrl der Gruppen)

Anzahl der Schichtenr)

Äusrvahlsätze in d.en Schichten

Anordnung(smerkmale)

Anzahl der Änordnungs-
gruppeut)

Auswahltechnik

Durchschnittlicher Äusrvahl-
satz')

Stichprobenumlangt)

(entspricht der 100/6-
Stichprobe für die
Haushalts- urd Fa-
milienstatisiik im
Rahmen der Volks-
und Berulszählung

1961)

Kariei der ZähI-
bezirke in der 100/6-

Stichprobe

Bunilesland (11),
Gemeindc-

größenklasse (10),
.{nzahl

der Zählbczirke je
Gemeinde (22)

202

10 o/o

regional, je Gemeiude
nach der Zahl der
Gebäude im Zähl-

bezirk

systematisch

1 o/o')

Plan Iür die jährliche Xrhebung ab 1962i
Berichtswoch€ im Oktober, ab 1964 im
April. -Sonderregelung für Zählbezirke mit Anstal-
tcn und für 1961 unbewohDte Flächen. -Berüoksichtiguug der Zählbezüksgröße
durch systematisch€n Äustausch yon Zähl-
bezirken bei Gemeiuden mit 2 bis 20 Zäb.l-
bezirken. -Systematische Aulteilung tler georclneteu
Stichprobo in Drittel zur Yorberoituug der
Rotation von Zählbezirken. Jährlich wird
ein Drittel der 10/s-Stichprobe ausgetauscht,
so daß jorles Stiohprobendrittel (und damit
jeder ausgewählto Hauehalt) msxim&l ilrei
Jahre in der Erhebung bleibt.

Bundesland (11),
Gemeindc-

größenklasse (10)

3o o/o

entspricht der
Änordnung in der

1o/o-Stichprobe

systematirch

o'1'/"')

Plan für die vierteljährlichen Erhebungen ab 1963; Berichtsrvoche
ab 1964 im Januar, Juli und Oktober.

10

5925 920
Zählbezirke Zählbezirke

Geschlechtsspezifische Anpassung au die Anpassung an Strukturzahlen der vorangehenden lo/o-Erhebung
Bevölkerungslortschreibung je Bundeslend
d.urch Zulallsdopplung, anschließend lreie
Hochreohnung

Ilochreohtrungsverf ahr€n

Anmerkungetr

l'ür Zusatzprogrammo werden auller der vollen 10/o-Stichprobe auch noch L;nteretichprobeu mit den Auswahlsätzen
0,50,o und 0,10.0 ber&ngezogen. Als 0,10/o-Stichprobe dient die Stichprobe der 0,10i0-Erhebung, 0,5o,io-UnteBtich-
proben werdeu durch ayatematisches Teileu der vollen 107'6-Stichprobe gebildet).

1) Jo Buucleslanil. - 
!) Änzahl ilnerhalb der einzelnen Schichten. -') Gemäß Stiohprobenplm. - ') Gesamtauswahlsatz. - 

5) Gleicher Stichprobenplau für Haupt- untl
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der Sti&probenstatistiken
Iaufende Nummer der Statistik im Katalogteil an

Ropräs€ntatlye Bundostags-
wahlstatlstik 1965

(vgl. I F 1)

Änteilswcrte

Erhebung

Wahlberechtigter bzw. \'!''ähler

Wählerlisten bzw. Stimmzettel

AusIüllung durchWahlbehörden
bzw. duroh Wähler

\Yahlberechtigte bzw. Stimm
zetlel

einstu69

einphasig

Wahlbezirk

53 000

Ergebnisso tler Bundestags-
wahlen 1961 und Struktur-

angaben aus der Yolks-
zählung 1961

Bundesland (10),
Gemeindegrößenklasse (?),

SPD-Anteil (?),
FDP-Atrteil (3),

Evangelischen-Anteil (3)

bis 310

1 bis 40/6

Zufallsauswahl in Zonen

elwa 20lo

1 163
Wahlbezirke

Yerhältnisschätzutrg,
gebunilen an die Zahl ilor
Wahlberechtigten bzw. an

die Zahl der Wähler

Wahlbezirke mit weniger als
300Wahlberechtigten konnten
wegen Wahrung des Wahl-
geheimnisses nicht in die Stich-
probe einbezogeu werilen, Die
Auswahlsätze wurdeu in den
betreflenden Schichteu so mo-
ilifiziert, daß die Stichprobe
innerhalb eines Land.es selbst-
gewichtend blieb.

EWG-Shukturerhobung
ill dor Landwirtschaft

1966

(vsl. II A 2)

Arbeitskrälteerhebung
ln lsnd- und lorstwirtsch8lt-

liehen Behlebon 1960/61

- Nacherhebung zur
Landwhtschaf tszählun g

1900 -
(vgl.Il A 4a)

§tatistik der Arbeitskrälte
In dor Land- und Fo$twirtsohalt

ts66lo7
(vgl. II Ä ab)

Totalwerte, Verhältniszahlen

Erhebung

landrYirtschaltlioher Betrieb

tr'ragebogen

Ermittlung d.urch Interviewer

landw. Botrieb, Person, Tier,
Maschine

oinstufig

einphasig

landwirtschaltl. Bctrieb

1 400 000

Bodennutzungsvor-
und -haupterhebung 1965,

Viehzählung 1965,
Weinbaukataster 1964 u. a.

Bunileslantl (11),
Regierungsbezirk (bis 8),

Betriebsgruppe (3),
landrv. Nutzfläche (8 bzw.3)

lreie Hochrechnung

Stichprobenplan noch in Arbeit.Es ist vorgesehen, mehrere
Ergänzungserhebungen in Un-
terstiohproben tlurohzulühren.

12 bis 96

10 bis 1000/o

regional

systematisch

20ol o

300 000
Betriebe

Totalwerte, Änteilswerte

Erhebung

landwirtschaftlicher Betrieb

Betriebsheii

Selbstauslüllung

Betriebsbogen der
Landwirtsohaltszählung 1960

Bundesland (8), Hauptbetriebs-
arten (3), landwirtschaltlicho

Nutzfläche (9) bzw. Wald-
fläche (4 oder 5), Bodennut-
zungssysteme (14), Iamilien-

fremd.e Arbeitskrälte (2)

?7 oder ?8

2 bis 1000/o

regional nach Ablage der
Zählpapiere

Ireie Ilochrechnung, Iür einige
Merkmale Verhältnissohätzung ;
Glättung der Monatsergebnissc

Monatlich von November 1960
bis Oktober 1961 durohgelührt.
Zrvei Stichproben zu je 3o/,
monatlich alternierentl.

Person

einstufig

einphasig

Betrieb

1 760 000

systcmatisch

50 000
Betriebe

Totalwerte, Anteilswerte

Erhebung

landwirtschaftlicher Betrieb

Betriebshelt

Selbstausfülluug

Person

Betriebsbogen dor Boden-
nutzungsvorerhebung 1965

Bundesland (8),
Ilauptbetriebsarten (2),

landrvirtschaltliche Nutz-
fläche (8)

2,5 bis 1000/o

regional nach Ablage der
Zählpapiere

lreie Hochrechnung

Vierteljährlich von Juli 1966 bis
April 1967 durchgelührt. -
Gleicho Stiohprobo viermal
erlaßt.-
Gesonilerter Stichprobenplan
zur Erlassung von 3000 Forst-
betriebon mit Angabetr über
tlas tr'wj. 1965/66.

bis 16

cinstuflg

einphasig

Betrieb

1 150 000

systematisch

5,5 0/o

65 000
Betriebe

Bodennutzungserhebungen
1966 und 19676)

(vgt. II B 1)

Totalwerte

Erhebung

landwirtschaf tlicher Betrieb

tr'ragebogen

Selbstausfüllung

Iand.wirtsohattlicher Betrieb

einstufig

einphasig

landwirtschaltlicher Betrieb

1 500 000

llillslisten iler Boileunutzungs-
haupterhebutrg 1965

Bundesland (11),
Ackerfläche (4 oder ?)o)

4 oder ?o)

2,5 bis 100 o/o

regional nach Äblage iler Zähl-
PaPiere

systematisch

etwa I o/o

etwa 120 000
Betriebe

freie Hochrechnung

Iu Süddeutschlanrl zwei Ge-
meindesohichten nach den Äu-
bauflächen von 6 seltenen
Fruchtarten. tr'ür Gemeinde-
schicht mit starkem Anbau
drei Betriebsschichten nach
denÄnbaufl ächen dieser Frucht-
arten.
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Grunüagen ilor §tatlstik

Vorgcsehene Ergebnisse

Einsatzstelle

Erhebuugseinheit

Erhcbungsvordruck

-Erhebungsverlahren

.4. ulbereitungseinheit

noch: Die methodischen Grundzüge
Die Hinweise im Kopf der Spalten geben die laufende

Gemüse-Hsupterhebung

(vsl. II B 1e)

Totalwertc

Erhebutrg

lanrlwirtschalilichcr Betrieb

Betriebsbogen oder Zählliste

Selbstausfüllung od.er Äuslüllung clurch
Gemeitrdebeauftragte

landwirtschattlicher Betricb

oinstufig

einphuig

Geme.indc

21 500

berehigte Erhebungs- und Aulbereituugspapiere dcr
GemüsehaupterhebuDg 1961

Anbauflächen von Gemüse, Erdbeeren unrl Zierpflanzen

4

5 bis 1000Ä

i\nbangebiete und innerhalb dieser die Größe der
Gemüselläche

systematisch

3 300 Gemeindcu

Auswahlverfahren

StuIen

Schich tungsmerkm ale
iAnzahl der Gruppen)

Phasen

.\uswahlcinheit

,\nzahl d er Ausrvahleinheiten

-Lusrvallunterlagen

Anzahl d.er Schichtenr)

Äusrvahlsätze in den Schiclttcn

,\nor.lnung(snerkmale)

-{nzahl der Anordnungs-
gruppen')

Auswahltechnik

Du!chschnittlicher Ausrvahl-
satzs)

Stichprobenumfang3)

Hochrechnutr gsverlahroD Yerhä.ltnisschätzung bzw. freic Hochrecbnung

Anmerkungen In dcn Jahren 1962 bis 1965 d.urchgelührt.
Für die Jahre 1967 und 1968 neuer Stioh'
probenplan in Yorbereitung.

r) .Ie Bundesland. - 
r) anzahl imerhalb der einzcluen schichten. - 

s) Gemäß Stichprobenplan. - ') Gesteuert aul proportionale Erl§sung YoB Betrieben in 3 Größenklassen
jeweitigen Fruchtart. - 

6) Je Fruchtart.
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Gomüse-Vorerhebung

(vgl. II B 1d)

Totalwertc

Erhebuug

laurtwirtschaltlicher Betrieb

Betriebsbogen otler Zähl.liste

Selbstauslüllung odcr -truslüllung durch
Gemeindebeauitragte

landwirtschaltlicher Betrieb

bereiaigte Erhebungs- untl Aulbereitungspapicre cler
Gemüsehaupterhebung 1961

Anbauflächen von Gemüse und Erdbeeren

4

5 bis 1000/,

-4.!baugebietc und innerhalb tlieser die Größe tler
Gemüsefläche

Yerhältnisschätzung bzw. lreie Ifochrecbnung

In den Jahren 1962 bis 1966 durchgeführt.
Für die Jahre 196? bis 1969 neuer Stich-
probenplan in Yorbereitung.

einstu(ig

24 500

Bystematisch

13ol"

3 300 Gemeinden

einphasig

Gemeind.e



der Stichprobenstatistiken
Nummer der Statistik im Katalogteil an

Erhebung zur NaohprüIung d€r Bodonnutzungserhebungen

(vgl. II B 19)

Berichtigungsf aktoren

Erhebung

larilwirtschaltlicher Betrieb

Betriebsbogen

Austütlung d.urch Kommission

laudrvirtschaltlioher Betrieb

zwoistuffg

Besonilero Emtoormlttlung
(vgl. II B 3e)

Probeschnitte und Proberod.ungen

Verhältniswerte (Erntemenge/Fläche in dzlhal

Erhebung

Probestück

Berichtsbogen

Probenahme durch Kommission

Feld

vierstuffg

1. Stule

einphasig

Gemeinde

24 000

Ergebnisse der
Landwirtschaf tszählung

1960

Bundesland (7),
Landhreisc
(20 bis 140)

20 bis 140

2 bis 9o/o

zuIällig

2. Stule

einphasig

landrvirtschaltl. Bctrieb

1 500 000

Boilennutzungsvorerhe-
bung im Berichtsjahr

1

1 bis 200/0

zufällig{)

0,2 o/oo)

1. Stule

einphasig

Gemeindc mit Anbau der
Fruchtart

2.Stufe

einphasig

landwirtschaftlicher
B e trieb

jeweils
Boden-

3. Slule

einphasig

Feld mit Änbau der tr'rucht-
art

Auskunlt des
Betriebsinhabers

zultillig?)

1 800 bis 2 400
l'elders)

4. Stule

einphasig

Probestück

systematisch

0,0001 o/o rler Fläche6)3)

I 000 bis 12 000
ProbeBtüokeB)

bis 24 000 1 100 000

Gemeindebogen der jeweils
letzten totalen Boden-

Hilfslisten der
letztetr totalen

nutzungshaupterhebuug

Bunileslanil (7)s)

nutzungshaupterhebung

1

rund 5 0/6

regional Reihenfolge aul Hilfs-
listen

systematischT) , systematisch?)

Gemeinden

tr'ür die Jahre 1949, 1952 unil 1954 bis 195? sowie
Iür 1960 tlurchgelührt. Ab 1965 in dreijährigem Turnus.

900 bis 1 200
Gemeindens)

1 800 bis 2 400
Betriebes)

Berechnung der durchsahnittlichen Hektarerträge als ungervichteter Mittelwert der aul tlen Probestückeu
ermittelten Erträge

960 2 600
Betriebe

Kombinierte Verhältnisschätzung von Flächendifle-
renzen, gebunden an Ackerflächc im Berichtsjahr'
Ausgleichung durch Regressiousansatz Iür die jeweils
letzten Bechs Erhebuugsjahre

Jährlich durchgetührt seit 1948. -Ermittlungen iür Wiote.roggen, lYinterweizen und Spätkartolfeln sowio - soit 1053 in Südtleutschlantl,
seit 1966 im übrigen Bundosgebiet - tür Sommergerste.

d.er Nutzfläche. - ") Gesamtauswahlsatz. - 
6) Im Saarland nach einem andereu Stichprobenplan durchgelührt. - 

?) Mit Wahrscheinlichkeitcn proportional zur Anbaufläche der
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Grundlagen der Statistik

Yorgesehenc Ergebnisse

Einsatzstelle

Erhebungseinheit

Erhebungsvordruck

I)rhebungsverlahrcn

Aulbereitungseinheit

noch: Die methodischen Grundzüge
Die Hinweise im Kopf der Spalten geben die laufende

Viehzwischenzählungen
(vgl. II D 1b)

Totalxerte

Ilrhebung

Yiehhaltung

Zählflächcnliste

Ermittlung durch Zahler

Tier, Tierhaltung

cinstu6g

einphasig

Zähllläche

90000

Liste ocler Kartei dcr Zählfläohcn

Bundesland (i),
Zahl dcr Zucht:aucn (3 oder 4)

Zahl dcr Kühe (a oder 5)B),
Zahl der Schale (5)'o)

3 bis 15

3 bis 100oio

regional

systematisch

13000
Zählflächeu

Auswahlverfahren

StuIen

Phasen

,lusrvahlcinheit

r\nzahl dcr -{usrvahleinheiten

,\usrvahlunterlageu

Schichtungsmerknale
(-{nzahl der Gruppen)

-A.nzahl der Schichtenr)

-tusrvahlsätze in den Schichten

Änordnung(smerkurale)

Anzahl der Anordnungs-
gruppenr)

Äuswahltechnik

Durchschnittlicher Äuswahl-
satzs)

Stichprobenunlangs)

150/,

Ilochrechnungsv€rf ahren Schweine, Schalc: freic llochrech-
nung: Rindvioh: ircic Iloclrcch-
orrrrg ) bz\'. separato Yerhällnis-
sclrätzung, gebunden an Rinder-
zahlen aus tler rorangr'Iangencn
Zählung im Dezember

Anmerkungen Laufend durchselührt im llärz uud
September seit 1951. -ceit 1956 auch
im Juni.

r) Je Bundesland. --') Anzahl innerhalb der einzelnen Schichten. - 
r) Gomäß Stichprobenplan. - ') Bei Kartoffeln. - 

r) Im Saarland nach eincm anderen Stichprobcnplan
bezirk mit besonderem Startpunkt.
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Volldrusche und Nachrodungen

Besondere Emteermittlung
(vgl. II B 3c)

Berechnung von »Korrektiven« (Verhältnisrverte zur Umrerhnung der
mjt Probeschnitten bzrv. Proberodungen ermittelten Ertragsnertc aul
geernteto Erträgc)

Vgl. .{.nmerkung zu Probeschnittcn und Proberodungcn.
An Stelle dcr Nashrodungen Iür Kartolleln wurden bis 1965 Vollrodungen
durchgelührt.

1800 bis 2{00

1

regional

2. Phase

Rundesland (7)5)

Verhältniswerte votr Erträgen

Erhebung

f'eld bzw. Probestücka)

Berichtsbogen

Ermittlung durch Komnrission

Feld

einstufig lbzw. zsristufig'i

zweiphasig

1. Pltase

Feld mit Anbau der Fruchtart

(entspricht der Auswahl yon
Feldern für die Probeschnitte

uud Proberodungcl)

Feld mit Änbau der Fruchtart
und Probestückr)

,,\.nschriftcnlisten
1ür Probeschnittc

und Proberodungen

systenatisch

(0,03 bzn. 0,00002n or)
der Fldche6l'

300 bis 400 Feldc16l
bzw. 1?00 Probestückr)



der Stichprobenstatistiken
Nummer der Statistik im Katalogteil an

Nachprlilung der Vtehzählungen

im Dezember
(vel. II D 1a)

einstuflg

einphasig

Zählflächc

90 000

Bundeslanrl (8),
Zahl der Zuchtsauen

(1 oder 3)

1 oder 3

0,3 bis 0,80/o

regional

systematisch

0,40/o

Systematische Fehler der Erhebung

Erhebung

Viehhaltung

Zählflächenlisie

Ermittlung durch PrüIer

Tier

im .hrni
(vgl. II D 1b)

einstufig

zweiphasig

Wohnungsstatlsttk 1956/57

Repräsotrtatlv6
(100/o) Erhebung 1950

(vgl. Y C 2)

Totalwerto

Erhebung

Wohnpartei

Haushaltungsliste

Selbstauslüllung

meist: Wohnpartei

einstu0g

einphasig

Wohnung

14 000 000

Leitlisten
der Totalzähluilg

Bundesland (10)

100/o

regional nach den Lcit-
listen der Totalzählung

systematischro)

1oo/n

1. Phase

Zählfläche
(entspricht der Auswahl
von Zählflächen iür d.ie

geprüfte Erhebung)

2. Phase

Zählfläche

Liste oder Kartei der Zähl-
flächen

13 000

Listo oder Kartei
der Zählflächen

Iür geprüIte Erhebung

Bundesland (8),
Zahl der ZuchtsaucD

(1 oder 3)

1 oder 3

1 bis 150/o

regional

systematisch

o'40/o')

1

Zählflächen ZähIflächen
1 400 000

Wohnungen

Kombinierte Yerhältnisschätzung, gebunden an Yiehzahlen der geprüf- Bildung von Hoch-
rechnungsgruppen,

Angleichen je Gruppo
an die Ergebnisse
der Totalzählung
durch Umsetzen
auf Zulallsbasis

ten Erhebung

Seit 1956 in jedem zweiton Jahr durchgeführt. Erhebung erlolgte im
Rahmen der

Totalzählung.

400 400
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Handworkszählung 1963

- Stichprobenerhebung-
(vgl. IY C 1)

f,sDdworks-
berichterststtung

(vgl. Iv C 2)

Totalwerte

Erhebung

Unternehmen

tr'ragebogen

§elbstausfüllung

Unternehmen

I'ragebogen dcr Grund-
erhebung zur

Ilandwerkszählung 1963

Bundcsland (11),
Handwerkszrveige (154),

Zahl dcr Beschäftigten (4)

bis 4G0

0,25 bis 1000/"

Reihentolge der Ablage
der Fragebogeu

unterschiedlich nach Merk-
malen : Ireie Ilochrechnung

und. Yerhältnisschätzung

Die Stichprobenerhebung
wurde aul die totale Grund-

erhebung aufgestockt.

Unte rnehmen

692 000

einstufig

einphasig

systematisch

otwa 200/o

142 000
Untsrnehmon

Verhältniswerto,
Totalwerte

Erhebung

Unternehmen

Fragebogen

Selbstauslüllung

Unternehmen

Lochkarten der Grund-
erhebung zur

Handwerkszählung 1963,
Handwerksrollen

Bundesland (11),
Ilandwcrkszrvcige (36),

Zahl d.er
BeschäItigten (bis ?),
Neugründungen (1)

bis 230

0,4 bis 1000L

Reihenlolge der Ablage
iler Lochkarten

ZulaLlsauswahl in Zonen

etwa 60/o

Yerhältuiswerte: lreie
Hochrechnung von
Zähler und Nenner,
Totalwerte: meist

kombinierte Verhältnis-
schätzung, gcbunden
an die Totelwerte der
Grundorhebung 1963

Ab 1966 mit neuem
Berichtskreis durch-

geIührt.

542 000

Unternehmen

einstuflg

einphasig

33 500
Unternehmen

20t



noch: Die methodischen Grundzüge
Die Hlnweise im Kopf der Spalten geben die laufende

1o/o-Wohnungs

Grundlagen der Statistlk

Vorgesehene Ergebnisse

Einsatzstelle

Erhebungseinheit

Erhebungsvordruck

Erhcbungsverfahren

Aufbercitungseinheit

Auswahlverfshren

StuIen

Phasen

Ausrvahleinheit

Änzahl der -{usrvahleinheiten

Äuswahlunterlagen

Schichtungsmerkmale
(r\nzahl der Gruppen)

Änzahl der Schichtenl)

Ausrvahlsätze in denSchichten

-{nordnung(smerkmale)

:\nzahl der,lnordnungs-
gruppen'1)

Äuswahltechnik

Durchschnittlicher -{usrvahl-
salzs)

Stichprobcnumfangs)

Repräsentstlve zusatzerheDung 1957
(vgl. Y C 3a)

Totahverte

Erhebung

'!Yohnpartei

Fragebogen

Interyiew

meist: lYohnpartei

zrveistufig

1. Sl,ule

Gemeinde

24 000

Lochkartei nach den Ergebnissen
der Volks- und Berulszählung 1950

Bundesland (11),
Gemeindegrößenklasse (10)

10

3 bis 1000/0

11 Merkmale der Bevölkerungs-
unil WirtschaltsBtruktur

in den Gemeinden;
in den Gruppen regional

3 bis 50

systematisch

11 0Ä

1. Phqse

1\'ohnung
(gleich der Stichprote

Iür die 10 o/o-Erhebutrg
der \\'ohnungszählung 1956/57)

2- Plmse

\\-ohnung

1 400 000

Leitlisten der Totalzählung

Bundesland (10)

10" /"

rcgional nach dcn Leitlistcu
der Totalzdhlung

nach Schlußziffern

1 "/o

110 000
\fohnuugcn

2- Slule

zrveiphasig

2ioo
Gemeindeu

Ilochrechnungsverf ahren unmittelbare Ausu'ertung des ]Iaterials ohne Ängleichung

Anmerkungen Der Stichprobenplan rvurdc ursprünglich für die Repräsentativstatistik der
Bevölkerung und des Enverbslebens (Mikrozensus) entrvickelt.

Gleiche Stichprobe rvie für die 1o/o-Ilikrozensuserhebung im Oktober 1957.

1) Jo Bundesland. - 
r) Anzahl innerhalb der einzelnen Schichten. - 

3) Gemäß Stichprobenplan. - ') Proportional zur Bevölkerung der Gemeinden 1950. - 
5) Stichprobe ist
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der Stichprobenstatistiken
Nummer der Statistik im Katalogteil an

erhebunBen

1. Stule

einphasig

Gemeindc

24 000

Bundesland (11),
Gemeindegrößenklasse (10)

10

3 bis 1000/o

1 t ltlerkmale d.er Bevölkcrungs-
und Wirtschaf tsstruktur der Gemeinden ;

in den Gruppen regional

3 bis 50

systematiscb')

2?00
Gemeinden

Repräsentative zusatzerhebung 1960
(vgl. v C 3b)

Totalwerte, Gliederung der erlaßten Fälle

Erlebung

Wohnpartei

I'ragebogen

Interview

\\rohnpartei, Haushalt

zweistufig

wohnungsstlchprobe 1965
(vgl. V C 3c)

Totalwerte, Gliederung der erlaßten Fällc

Erhebung

Wohnpartei

Fragebogen

Interyicw

\\rohnpartei, Haushalt

zweistufig

Lochkartei nach den Ergebnissen Zählpapiere der \{ohnungsstatistik
der Volks- und Berufszählung 1950 1956/57 und der Statistik der

Baulertigstellungen

2- SLule

einphasig

\\.ohnung

16 000 000

1

1 bis 30 o/o

regional nach Ablage rler Leitlisten
der \{ohnungszählung 1956

systematischb)

160 000
Wohnungen

1. Stule

einphasig

(entsprieht der mittelbarcn Ausrvahl
von Gemeinden Iür die

1o/6-MikrozensusstichProbe
Oktobcr 1962;

ab 5000 und mehr Einrvohnern
alle Gemeindeu)

Gemeinde

24 500

Gebäude

5 000 000

2. Sl.ufe

einphasig

Lochkarten der Gebäudezählung 1961
Baulertigstellungsmeldungen

1961 bis 1964

Land (11), Gemeinilegrößenklasse (2),
Gobäudeart (bis 15)B),

Gemoindcn nach der Änzah1
der YZ-Zählbezirke (bis 50)?)

bis 65

1 bis 1000/o

Gemeintleo)

Zufallsauswahl in Zonen

1"Ä')

etwa 90 000
Gcbäude und Unterkünfte

unmittelbare Äuswertung tles Materials ohne Angleichung Ergänzung echter Äntwortauslälle durch Zufallsdopplung, anschließend freie
Hochrechnung

Die Stichprobe für die Repräsentative Zusatzerhebung 1960 mrde aus zwei
systematisch gezoqeuen 0,50/o-Unterstichproben der Mikrozensuserhebungen 1958
und 1959 gebildet.

selbstgewichtend. - 
u) In der Gemeirdegrößenklasse 5000 und mehr Einwohner. - 

?) In rler Gemeindegrößenklasse unter 5000 Einwohnern. - 
3) Gesamtauswahlsatz
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Crundlagen der Ststistik

Yorgcsehene I!rgcbnisse

Einsatzstelle

Ii)rhebungseinhcit

Ilrhebungsvordruck

Ilrhebungsverfahren

r\ulbereitungseinheit

Auswahlvetlehren

Stulen

Phasen

Äuswahleinheit

..Lnzahl der -{usrrahleinheitcu

Ausrvahlunterlagen

Schichtungsmcrkrnale
(Anzahl der Gruppen)

Änzahl der Schichtenr)

;\ uswahlsätzc in den Schichten

Änordnung(smcrkmale)

Änzahl der Anordnungs-
gruppen!)

Äusrvahltechnik

Durchschnittlicher,\usrvabl-
satzr)

noch: Die methodisdren Grundzüge
Die Hinweise im Kopf der Spalten geben die laufende

Großhandelsstatlstlk
(vel. VI .4. 2)

Verhältnisrverte

IJrhcbung

tinternehmen

lfeldebogcn

Selbstau.sliillung

Unternehmen

einstufig

einphasig

Unternehmcn

61 500

U ntcrlagen der Ilandels-
und Gaststättenzdhlung 1960;

Gcs'erbeanmeldungen

Bundesland (10),
\\-irtschaltsklassen (18),

Umsatzgrößenklassen {6),
Neugründungen

bis 238

1 bis 100cio

systcmatisch

Stichprobenumlang3) 9 000
L-nternehmen

Ilochrechnungsverf ahren Ireie Hochrechnung

Anmerkungen Seit Januar 1963 monatlich
nach diesem Plan durchgelührt.

r) Je Dundesland. -'z) Änzahl inncrhalb der einzelueu Schichten. -') Gemäß Stichprobenplan. - 
{) Im Jahr 1965. - 

s) Ygl. Hochlcchtrungsvcrlahren.
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Hsndsls- und CsststÄttenzählung 1900

- Repräsentstlve Ergänzungserhobung -(vgl. YI Ä 1)

]Iaterial der totalcn Grunderhebuns

Bundesland (10),
\\:irtschaf tsklassen (21 7),

Umsatzgrößenklassen (4 oder 5)

lreie Hochrechnung

Tota.lrverte

Erhebung

U nternehrnen

Fragebogen

Selbstauslüllung

Uuternohmen

einstulig

einphasig

L nternehmen

850 000

965

1 bi8 1000/0

systematisch

72,5o lo

105 000
Unternehmen



Gsstgewerbestatlstik
(vel. vI A a)

Unterlagen der Handels- und
Gaststättenzählung 1960 ;

Gerverbeanmeldungen

Bundesland (11). Betriebsarten (9),
Ilmsatzgrößenklassen (,1 bis 7),

Neugründungen (4)

5{

0,5 bis 1000/0

Zahl der Beschäitigten (2),
Regierungsbezirk (bis 8),

Städt- oder Landkreis (2)

bis 32

systematisch

e"/"

freie Hoohrechnung von Zähler
und Nenner der Verhältnisrverte

Ilrster Erhebungsmonat Januar 1962
im Saarland bereits ab Januar 1961.

Verhältnis\Yerte

Erhebung

Betrieb

Meldekarte

Selbstausfüllung

Beirieb

1.5 000
Unternehmen

einstufig

einphasig

Unternchmen

170 000

der Stichprobenstatistiken
Nummer der Statistik im Katalogteil an

EinzelhandBlsstatistik
(vgl. vI A 3)

VerhäItniswertc

Erhcbung

Untcrnehmen

)Ieldebogcn

Selbstauslüllung

Unternchmen

einstufig

einphasig

Ilnternchmen

482 000

Untcrlagen der Handels- und
Gaststättenzählutrg 1960 ;

Gcwerbeanmeldungen

Bundesland (11),
Wirtschaftsklassen (61),

Umsatzgrößenklassen (8),
Neugründungen

bis ,188

0,25 bis 1000/o

systcmatisch

8o/o

40 000
Untcrnehmen

freie Hochrechnung

Seit Januar 1962 monatlich
nach diesem Plan durchgelührt.

tr'älle unter 300 Dlf werden weggelassen, dafür Fälle von 300 bis 499 DII mehr-
fach cinbezogen (die lSktoren werden empirisch bestimmt)

Außenhanrlelsstatistlk
(vgl. vI B 1)

Ausluhr

Totalwertc

Äufbereitung

Ausluhrmcldung

Selbsiausiüllung

Äußenhandelslall

Elnluhr

Totalwerte

Äufbereitung

Einluhrmeldung

Selbstauslüllung

Äußenhandelslall

einstufig

einphasig

Äusluhrmeldung

etrva 13 000 000{)

Äusfuhrwert (3)

0ä) und 100oio

etwa 640/66)

? 300 000{)
Ausfuhrmeldungen

einstulig

einphasig

Einfuhrmeldung

etwa 6 000 0004)

Einfuhrwcrt (3)

0r) und 1000/0

etrva 800/ot)

4 800 0001)
Eiiluhrmeldungen

Das »Vervielf achungsverf ahrenn rvircl
seit Januar 1964 monatlich angetvandt.

Das,,Ycrvicllachungsverlahren « rvird
seit Januar 1965 monatlich angewandt.
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Vorkohrszensus
(I{Iorkverkehr)
(vgl. VII Ä 1)

§tatlstik des gewerDllchen
Gliterlernverkehrs mit KrsltlahrzeugeD

(vel. vII C 6b)

einstufig

einphasig

Arbeitsstättcn

1 200 000

Unterlagen der Lanilwirtschafts-
zählung 1960 und der

Ärbeitsstättenzählung 1961

B undesland (11), Wirtschaltsabteilung
bzrv. -unterabteilung (21),

Zahl der Fahrzeuge (3)

63')

5 bis 1000/o

\\iirtschaltsgruppe (bis 15),
Zahl der Beschältigten (4),

Zahl der Fahrzeuge (8)

bis 480

freie Hochrechnung

Totahverte

Erhebung

Unternehmen

Fragebogen

Selbstauslüllung

Linternchmen

systematisch

etwa 120/o

145 000
Ärbeitsstätten

einstufig

einphasig

Frachtbriel

etrva 11 500 000{)

Eingesandte Frac}tbrief e

FrachtenprüIstellen

oi 5\lt l

rtlo)

Reihenfolge des Eingangs
der Frachtbriefe

seit Januar 1954
motratlich durchgelührt.

3 500 000

lreie Hochrechnung

BeIörderungslälle

Totahverte

Äufbereitung

BeIörderungsfall

Frachtbriel

Selbstausfüllung

BeIörderungslall

systematisch

Grundlsgon der Staüstik

Vorgesehene Ergebnisse

Einsatzstelle

Erhebungseinheit

Erhebungsvordruck

Erhebungsverlahren

Äufbercitungseinhcit

AuswBhlverfahten

StuIen

Phasen

.Luswahleinheit

Anzahl der Äusrvahleinhciten

Auswahlunterlagen

S chichtungsmerkmale
(Änzahl der Gruppen)

Änzahl der Schichieu

Ausvahlsätze in den Schichten

Anordnung(smerkmale)

nodr: Die methodisdren Grundzüge
Die Hinweise im Kopf der Spalten geben die laufende

Statistlk des Werkfernverkehrs
mit Xraftfahrzeugen

(vgl. VII C 6c)

Totals'erte

Aulbereitung

BeIörderungsfall

Nachtveis übcr Beiörderungsleistung

Selbstauslüllung

Belörderungslall

einstufig

einphasig

Beförderungslall

et\ra 10 000 000r)

Eingesandtc Nachweise
ii ber B eIörderun g,rleistu n gc n

1")

,n 0/ i\

Reihenlolge des Eingangs
der Nachrreisuneen,

rreiter nach -lnordnung
auf den Nachweisungen

systematisch

200 I o')

Anzahl der Anordnungs-
gruppcnr)

Auswahltechnik

Durchschnittlicher Äuswahl-
Eatzt)

Stichprobenumiang:) 2 000 000
Beförderungsfälle

Eochrochnungsvcdshren Ireie Ilochrechnung

Anmerkungen seit Januar 1951
monaUich durchgelührt.

1) Anzahl innerhalb der einzelneu Schichten, -') Gemäß Stichprobenplan. - 
s) Je Bundesland. - ') Im Jahr 1965. - 

s) Im Bundesgebiet einschließlich Saarland und
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der Stidrprobenstatistiken
Nummer der Statistik im Katalogteil an

§tatlsttk des Güterverkehrs
mlt Kraftfahrzougen 1905

(vgl. YII C 6d)

Totalwerte

Erhebung

Güterfahrzeug

Fragebogen

Selbstaustüllung

Güterfahrzeug

einstufig

einphasig

Güterfahrzeug

638 400

Fahrzeugbestandskartei

Haltergruppen (8),
Aulbauart (bis 7), Nutzlastklassen (3)

59 5)

1 bis 1000/o

Länder

I

systematisch

'l ,lo lo")

rund 60 000
Güterlahrzeuge

Doppeln
lreie

der echten ÄusIälle,
Hochrechnung

Dio Erhebung wurile in 26 Beriohts-
wochen d.urchgeführt. DaIür wurde die
Stichprobe in 26 Unterstichproben auf-
gefeilt.

§tatlstik der Krattfahrzeuglahrleistungen
(vgl. VII C e)

ErheDungen 1966/67

ErheDung 1959

Grunderhebung Ergänzungserhebung

Totalwerte

Erhebung

Güterlahrzeug

Fragebogen

Selbstausfüllung

Güterlahrzeug

einstufig

einphasig

Güterlahrzeug

603 000

Fahrzeugbestandskartei,
tr'ahrgestellkartei

Fahrzeuggruppe (17),
Beru1 bzw. Gerverbe

des Fahrzeughalters (6)

102 5)

2,2 bis 1000/o

Länder

systematisch

6,3 o/o

33 000
Güterfahrzeuge

freie Hoohrcchnung

Die Ergänzungserhebung wird in 26 Be-
richtsrvochen durchgeführt. Dalür wird
die Stichprobe in 26 Unterstiohproben
aufgeteilt.

11

Berliu (West). - 
3) Seit Januar 1964. - ') Seit Jamrar 1962. - 

3) In Hamburg und Nordrhein-Westfalcn wurden abweichentle Auswahlsätze angewendet.
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einstufig

einphasig

Fahrzoug

I 600 000

Fahrzougbestandskartei,
Fahrgestellkartci

Fahrzeuggruppe (24),
Beruf bzw. Gsrverbe

des Fahrzeughalters (12)

27? 3)

0,25 bis 1000/o

Baujahrgruppe, Standort, Äntriebsart,
rveiter nach Anordnung der Kartei

Doppeln
froio

55 bis 110

Totahverte

Erhebung

Fahrzeug

Fragekarte

Selbstausfüllung

I'ahrzeug

der oohten AusIälle,
Hoohreohnung

systematisch

2,lo lo

225 000
Fahrzeuge

einstufig

einphasig

Fahrzeug

12 500 000

Fahrzeugbestandskartci,
tr'ahrgestellkartei

Fahrzeuggruppe (28),
Berul bzw. Gewerbe

des Fahrzeughalters (9)

2156)

0,25 bis 100 oL

Länder

Stichprobenplan nooh itr Ärbeit.

Ireie Hoohrechnung

11

Totalwerte

Drhebun g

tr'ahrzeug

Fragekarte

Selbstauslüllung

tr'ahrzeug

systematisch

0'8 o/o

el,s,a 100 000
tr'ahrzeuge



crundlsgen der §tatistik

\rorgesehcne Ergebnisse

Einsatzstelle

Erhebungseinheit

Erhcbung,svordruck

IirhcbungsterIahren

,\uibrrci tungseinheit

noch: Die methodischen Grundzuge
Dre Hinweise im Kopf der Spalten geben die laufende

§tatistik der Einheitswerte
des Grundbesitzes

(vgl. XI B 5b)

Totalr erte, Yerh.iltlis\ erto

l!rhebung

bcbautes Grundstück

liinhcitslrertbi'schcidc

Ilrrnittlung tlurch Blrvcrtcr

br:bautcs Grundstück

e i ns tulig

einphasig

Zrihlbezirk
(cntsprjcht der 100i0-Stichprobe für die

Ilaushalts- und I'anilicDstatistik
irn Rahrnen dcr \-olks- und Beruls-

zrihlung 1961)

Auswahlverlahron

Stuten

Ph asen

.\usl ahleinheit

.lnzahl der .\uss'ahleiuheiten

Äusrvahlunterlagen

Schichtungsmerkmale
({nzahl (ter Gruppcn)

-,\nzahl der Schichtenr)

Äusrvahlsätzcin dcn Schichtcn

,-\nordnung(srnerkmale)

.\nzahl der Änordnungs-
gruppen'P)

Äusrvahltechnik

Durchschnittlicher Äuswahl-
satz3)

Stichprobenumlang3)

Eochrechnungsverf ahren Ireic Ilochrechnung

Anmerkungen Die Stichprobenerhcbung soll
\rorl'cgergebnissc Iicfcrn.

schäft. - 
3) In der Forstrvirtschaft. - 

0) Im Errverbsgartenbau. - 10) Ilaumeister total.

§tatlstik der Sozlalhilte
Repräsontative Zusatzstatistik 1066

auI dem Gebiet der Sozialhilfo
über die Eingliederungshilfe Iür

Behinderte
(vgl. x C 1)

Lohnsieuerstatistik 1965
(vgl. XI B 3)

1'otahverte

,\ulbereitung

Lohnsteuerpllichtigcr

Lohnsteuerk^rto

.\usIüllung durch Ilchördcn
und.\rbeitgeber

l, ohn-str uerpfl ich ti gcr

ct\ra 22 000 000

eingesandte Lohnsteuerkarten

Bundesland (1I). Bruttolohn-
gruppcn (11), Steucrklassen (17)

Kreise, rvciter nach dcr Reihcnfolge des
flaterials bei Einsenduug

bis 70

Ircie Hochrechnung auf dic ]Iengc der
erlaßtcn LohnstcucrkarteI

Stichprobenplan noch in .\rbnil

ninstung

eirphasig

Lohns tcucrk irrt l

et\ a 100 0()0
LohDStc ucrkrrtcn

23S

0.5 bis 1000/o

s1-stematisch

etrva 2 o/or)

Total§ertc, Gliederung dcr
erlaßten Fälle

Erhebung

HilIecmpIänger

Erhebungsbogen

:\ktenau,qzug

Lntcrlagen der .qozialhillcträgcr

Bei dcr Äulbercitung werdcn dic Hilfe-
empldnger von vcrschiedcncn Sozial-

hilf eträgern zusammengef ührt.

einstufis

75 000

ä0 0L

1

Anpassung an
statistik

IIilIecmpIän*er

einphasiq

Ilillecnptängcr

nach Namensanfang

5o o/o

3? 500
IIi)feemplänlcr

dic laufcnde Jahres-
der Sozialhille



der Stichprobenstatistiken
Nummmer der Statistik im Katalogteil an

in der Landwhtschatt
(vel. XII B 1a)

Verhältniswerte

Erhebung

Laudwirtschaltlicher Betrieb

Betriebsbogen

Selbstauslüllung

Betrieb

einstufig

einphasig

landrvirtsohaf tlichcr Botrieb

I 38 000

Landwirtschaftszählung 1960

Bundesland (7),
Betriebsgrößenklasse (3)

5 bis 25 0/6

rcgional nach Betriebsgrö ßenklassen

systematischb)

6 o/o

8 100
Betriebo

froie Ilochreohnung
(auf 100/o-Niveau) von Zählcr und

Nenner der Verhältniswerte

Laulende Verdiensterhebungon

in Industrlo und Eanilel
(vgl. XII B 1b)

im Eandwerk
(vsl. XII B 1c)

Cehalis- unil Lohnstrukturerhebung
in der Landwirtschaft,
in der Forstwirtschalt

und im Erwerbsgartenbau 1962
(vgl. XII B 3a, b, c)

Gliederung der erlaßten Fälle

Drhebung

landwirtschaltlicher Betricbi)

tr'ragebogen

Selbstauslüllung

Arbeitnehmer
(TätigkcitsfaU)

zrv eistufig

1. Stule

einphasig

Betriebo)

I 500

Unterlagcn aus der
Land.rvirtschalts-

zählung 1960

Bundesland (7 7) bzrv.
8§) bzrv. 11')), Be-

triebsarten (3), land-
wirtschaltliche Nutz-

fläche (2)B)

1

150/o bzw.30o/07),
50 o/oo), 100 o/03)

nach Äblage der
Unterlagen

systematisch

2. Stule

eirphasig

Arbeitnehrner

Unterlagcn der
B etriebe

l5 bis 50oio

nach Namensanfangi)

1l-)o/o bzw.30oÄ?),
25 o/03)rc), 50 o/oo)

25 000
Betriebed)

49 000
Arbeitnehnrrr

unmittelbare Äusrvertung
ohne Hochrechnung;

nur in einigen Tabellen
Umrechnungen wegcn unterschied-

Iicher Äuswahlsätze erforderlich

Naoh diesem P.lau rvurde der neue
Berichtskreis für die Erhebungen ab

September 1964 ausgewählt. -Die Erhebung wird jährlich für ilen
Monat September durchgeführt.
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174 000

I{andrverkszählung 1963

Bundesland (11),
Handwerkszweige (10),

Beschäftigtengrößsnktasse (5)

Zufallsauswahl in Zonen

13,5 o/o

iroie Hochrechnung
von Zähler und Nenner der

Verhältniswerte

Nach d.iesem Plan wurde der neue
Berichtskreis Iür die Erlebungen ab

Mai 1966 ausgewählt. -Die Erhebung wird halbjährlich für ilie
trfonate Mai und November durchgelühft.

einstufig

cinphasig

Betrieb

Yerhältniswerte

Betrieb

bis 50

2 bis 1000Ä

23 800
Betriebe

Erhebung

Betrieb

Betriebsbogen

Selbstausfülluug

Erhebung

Retrieb (bzw. Ärbeitsstätte)

Betriebsbogen

Selbstauslüllung

einphasig

Bctrieb (bzw. Arbeitsstätte)

252 000

Arbeitsstättenzählung 1961,
Industriebcricht 1961 bzw. 1962,

Baubericht 1962

Bundeslanil (11),
\\'irtschaftszweigc (60),

Beschäf tigtengrößenklasse (6)

UntergruppeD
cinzelner lVirtschaftszl eige

freie Ilochrechnung
yon Zähler und Nenncr der

Yerhältniswert€

Nach diesem Plan wurdo d.er neue
Berichtskreis für die Erhebungen ab

,Ianuar 1964 ausgewählt. -Die Erhebung wiril vierteljährlich für
dio Monate Januar, April, Juli und.

Oktober durohgelührt.

bis 360

2 bis 100 o/"

bi§ 2,

einstufig

Verhältniswerte

tsetrieb

systematischs)

11 o/o

27 200
Betriebe

I



noch: Die methodischen Grundzüge
Die Hinweise im Kopf der Spalten geben die laufende

Gehalts- und Lohnstrukturerhebung in der gewerblichen Wiilschaft
und im Dienstleistungsbereichr)

(vgl. XII B 3d)

1962 1966

Gliedcrung der erlaßten Fällr:

Erhebung

gewerblichcr Betrlebs)

Fragebogen

Selbstauslüllung

.\rbeitnehmcr (Tätigkcitslall)

zxeistufig

Grundlagon der Statistik

Yorgesehcne Ergebnissc

.Einsatzstelle

Erhebungscinheit

Erhebungsvordruck

llrhebungsvcrfahrcn

-{uf bereitungseinheit

Auswahlverfahren

StuIcn

Phascn

-,\usrraltleinheit

--\nzahl der,\usrahlcinheiten

,{rswa}lunterlagen

1. Sttrlc

einphasir

Betrieb

ctrva 450 000

L-nterlageu aus ^{rbcitsstättr11-
zählung 1961, Industricbericht 196i)

und Baubericht 1965

Bundesland (11 ),
\\-irtschal tsgr uppe n und -kl assen (63)

63

5 bis 1000,t

nach -\blagc der liutcrlagen

!. Sltrie

einphasig

,\rbeitnehner

et\ra 1-l 000 000

[-rterlagen dcr Betriebc

Schichtungsmerkmale
(Anzahl der Gruppen)

.\nzahl dcr Schichtenl)

Ius§'ahlsätze in den Schichten

-\nordnung(smcrkmale)

5 bis 50or'o

Anzahl der,\nordnungs-
gruppen'e)

Äusrvahltechnik sl.stcmatisch nach \amensanlang

rnaximal 15 o/o6)Durchschnittlichcr .{us*ahl-
satz3)

Stichprobenumfanga) ci. 1 700 000
,\rbeitnehner

Hochrechnungsverf ahren freie llochrechuung

Anmorkungen .4.usrvahl ist noch nicht abgeschlossen

,.,r),,Ie Bundesland. -.') Anzaht innerhalb dcr einzclnen Schichtcn. - 
3) Gcnräß Stichprobenplan. - .) Ohnc öUcutlichen Dienst. - 

5) Im Dienstleistungsboreich: Dienst
'u) | 00 0/o nur iq der \\ irr schajtsgruppr 5U20.
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Gliericrung der erhßten &illc

Erhebung

ge*erblicher Betricbs)

Fragebogcn

Selbstauslüllung

Arbeitnchmcr 1 Tätigkeitsiall)

7,5 bis 100ofu

sys tcmatisch

zs cistufig

1

1. SLUIe

einphasig

Betrieb

2. Slule

einphasig

Arbcitnehmcr

etlva 20 000 000

Lhterlagcr dcr
Betricbo

Umrcchnung aul 15 o/o der
Gesamtheit

Ilnterlagen aus
-\ r beitss tät tcnzäh1u ng

1961,
Industricbcrich t

1961 und
Baubericht 1961

Bundesland (11),
\\'irtschaltsgruppeu
und -klassen (11?)

57

7,ir bis 100 ofu

nach Äblage dcr
Unterlagen

nach \amensanlang

etrva 15 o/o

1 ?00 000
Ärbcitnehmer



der Stichprobenstatistiken
Nummer der Statistik im Katalogteil an

§tatistik der vermögensbildung
der Arbeitnehmer

(vgl. xII B 5)

Totalwerte

Erhebung

Unternehmen

tr'ragebogen

Selbstauslüllung

Unternehmen, :lrbeitnehmer

einstuflg

einphasig

Unternehmen

450 000

Unterlagen aus der
Arbeiisstättenzählung 1961

BundeslaDd (11),
Wirtschaftszrveiqe (14),

llntcrnchrnensgrößenklasscn (2)

28

10, 33rfu und 100 o/r 1o)

nach Äblage der Unterlagen

systematrsch

16 o/o

etwa 72 500
Uuternehmen

Ireie Hochreohnung

1. Sluf e

einphasig

Gemeindc

24 000

Lochkartei nach dcn Ergcbnissen
Yolks- und Bcruiszählung 1950

rler

Bundesland (l l), Gemejudogrößen-
klasse (10)

3 bis 1000/o

11 }lerkmalc dcr Bevölkcrungs- und
\\rirtschaf tsstruktur der Gemeinden ;

in clen Gruppen regional

3 bis 50

systematischT)

11 o/o

2?00
Gemeinden

Einkommens- und Verbrauehsstichprobe 1962/63
(vgl. XII C 2)

Mittelwerte, Totalwcrte

Erhebung

Ilaushalt

Fragebogen, Haushaltsbuch

Interview, Selbstauslüllung

Haushalt

dreistuflg

2. Stule

einphasig

\Yohnung

16 000 000)

Zählpapicre rler Wohnungsstatistik
1956/5? und der Statistik der Baulertig-

stellungen

1

1 bis 300Ä

regional nach Äblagc der Leitlisten der
Wohnungszählung vom 2ö. 9. 1956

systematischo)

1 o/o')

160 0003)
Wohnungen

Gervichtetes Zusammenf assen der Ergebuisse

3. Stule

einphasig

Haushalt

1?0 000

Bundesland (11), soziale Siellung
dcs Ilaushaltsvorstandes (9),
Anzahl der Pcrsonen im Haushali (5),
Nettoeinkommen des Haushalts (5)

103

25 oÄ bzw. 55 oÄ

Gemeindegröße

systematisch

etwa 0,3 o/os)

50 000
Haushalte

10

Ein TeiI der ausgervählten Haushalte war nicht bereit, an der Erhebung mitzuarbeiten. Solche Haushalte wurtleu

- je Schicht gesondert gegetr bercitwillige Mikrozensus-Haushalte ausgetauscht; sorveit das nicht möglich var,
wurden Haushalte aus andercn Unterlagen ausgewählt und in die Stichprobe einbezogen. -
Aufteilung der Stichprobe in 12 Unierstichproben für die monatliche Rotation der Feinansohreibungen.

leistungsbetrieb. - 
s) Gesamtauswahlsatz. - 

7) Proportional zur Bevölkerungszahl der Gemcindcn 1950. - 
3) Stand Oktobcr 1960. - 

0) Stichprobc ist selbstgewichtend. -
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Ubersicht über die vom Statistischen Bundesamt berechneten Indices bzw. Meßzahlen
LJd.
Nr. Bezcichnung Periodizität Basisj ahr Glietlcrung Reihcn Gervichtung Berechnungs-

methode in Bemerkungen

INDU STRIE

1 Index der ildustriellen Netto-
produktion

nonaUich 1953 : 100 Hauptgruppen sowie 61 In-
dustriegruppen bzw.
-zNerge

1?6 Nettoproduktious-
werte des Jahres
1953

\YiSta 65/3 Neuberechnung
aul Basis 1962: 100 vorgeseheu

IndexderindustriellenBrutto-
produktion Iür Invest itions-
güter und Iür Verbrauchs-
gütcr

monatlich 1958 : 100 5 \Iarengruppen Iür Inve-
stitionsgüterund 6 Waren-
gruppen Iür Yerbrauchs-
gütcr

111 für InY.-Gü-
ter 108 Iür Ver-
brauchsgüter

Bruttoproduktions-
rYerte dcs Jahres
1958

WiSta 65/{ NcuberechtruDg
aul Basis 1962: 100 Yorgesehen

3 Index des Produktionsergeb-
nisses je Beschäftigten, je
Bcschäf tigtenstunde, je Ar-
beiter uud jc Ärbeiter-
stunde in der Industrie

jährlich 1958 : 100 Hauptgruppetr sowie,lS In-
dustriegruppen bzw.
-zwelSe

Gegenüberstellung des Produktions-
ergebnisses (gemessen am Index der
industriellen Nettoproduktion) zu den
verschiedcnen Daten des Arbcitsaul-
rvandes

$riSta 65/5 Für gesamte In-
dustrie
vi ,rt ,lj ährlich.
\cuberechnung
aul Basis 1962: 100 vorgesehen

4 Index des Äultragseingangs
in der Ind.ustrie

monatlich 1954 : 100 Hauptgruppen sorvie 33 In-
dustriegruppen bzrv.
-zweige

70 Umsatz des Jahres
1954

:\Sta 52/4 Neubcrechnung
aul Basis 1962: 100 YorgeseheD

IIANDEL

5 Meßzahlcn des Umsatzes, der monatlich
bzw. jährlich

1962 : 100 5 Berciche und 48 Zweige
des Großhandels

ca. 10 000 L;nter-
nehmen

\\riSta 66/1 \\-areneingaug
und Lager-
bestände nur
jährlich

\Yareneingang
und Lager-
bestände nur
jähr)jch

Beschäftigten, des Warcn-
eingangs und der Lager-
bestände irn Großhandel

lIeßzahlen des Umsatzes, der monatlich
bzrv. jährlich

1962 : 100 4 Bereiche, 10 Gruppen,
56 Zrveige sowie Betriebs-

ca.40 000 Unter-
nehnrcnBeschäItigten,

eingangs und
bestdnde im.

des \\'arcn-
der Lager-

Einzelhaudel
Iormen usrv. des Einzel-
hand.cls

? Ifeßzahleu des Umsatzes und
der BeschäItigtetr im Gast-
gewerbe

monatlich 1962 : 100 7 Wirtschaltsklassen des
Gastgewerbes

ca. 15 000 Unter-
nehmelr

\\iiSta 66/6

8 Indices der Ein- und Ausluhr

a) Index der tatsächlichen
Wefte

b) Index des Volumens

c) Index derDurchschnitts-
Ncrte

8 lvarengruppen und 214
nu! zum Teil YeröIlent-
lichte -untcrgruppen der
Außenhandelsstatistik,
10 Teile des Internatio-
nalen \\'atenverzeichnisses
für den Äußenhandel
(SITC), 40 Warengruppen
und -zweige der Produk-
tiotrsstatistik, 10 Iuvesti-
tions- und 8 Verbrauchs-
gütergruppen

monatlioh 1962 : ca. 8 000 \\'aren
Durchschnittswerte

des Jahres 1962,
Mengen der Be-
richtsmonate bzrv
-jahre

WiSta 66/10
(vorgesehen)

VERKEflR

I Meßzahlen des Personeu- und
GüterYerkehrs

monatljch 1962 : 100 Personenverkehr: Eisen-
bahn, Straßenbahu, Omni-
bus, Luftverkehr; Güter-
verkehr: Eisenbahn, I'ern-
verkehr mit Lastkraft-
fahrzeugen, Binnenschilf-
lahrt, Seeschiffahrt, Lult-
verkehr, Rohrlern-
leitungen

34 \ryista 51/a

GELD UND KREDIT

4 Ilauptgruppen und
33 Wirtschaftsgruppetr

Nominalkapital aller
börsennotierten
Aktiengesellschal-
ten Ende 1953

l,ieuberechnung
aul Basis
31.12. 196ä
vorgeseheu I
dabei auch
börsentäglicho
Berechuuug
nach 4 Wirt-
schalts-
abteilungeD

10 Indcx der Aktienkurss rvöchcntlich 31.12.1953
=- 100

430 ausgewähltc
Stammaktien

\liiSta 56/{
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Ubersicht über die vom Statistischen Bundesamt berechneten Indices bzw, Meßzahlen (Fortsetzung)
Ltd
Nr. Bezeiohnung Periodizität Basisjahr Gliedemng Reihcn Gnvichtung Berechnungs-

mcthodc in Bemerkungcr

I'RE[SE
11 Index der Erzeugcrpreise in-

dustrieller Produkte
monatlich 1962 : 100 31 \Yarengruppen in

wciterer Untcrteilung
nach Warenzweigen und
-klassen

14 \\rarengruppcn pfl anz-
licher und ticrissher
Produkte

8 656 Preisreihen
Iür 1 977 Er-
zeugnisse

Umsatzwerte der
Industrie im
Jahre 1962

\Yista 65/2

t2 Inrlex der Erzeugerpreisc
landwiltschaltlicher
Produkte

monatlich \\'j.1961/62
bis 1962/63: 100

1 l20Prcisreihen
1ür 73 Urzeug-
nlsso

Durchschnittlichc
Vcrkaufscrlösc der
[,andwirtschalt dcr
Wj. 1961/62 und
1962/63

Durchschnittliche
Umsatzrverte der
]trj. 1961/62 und
1962/63

Yerkaulserlösc der
Forstwirtschalt im
!'wj.1962

Yerkaulserlöse der
Landwirtschalt,
Bruitoproduktion
der Industrie,
Einluhrrverte des
Jahres 1958

WiSta 65/5

13

74

15

Index der Erzcugerprcise Iür
Schnittblumcn und. TopI-
pllanzen

monatlich lvj.1961/62
bis 1962/63: 100

6.{rien Schnittblumen und
4 Ärten Topfpflanzen

228 Prcisreihen
1ür 10 IJrzeug-
ursse

Wi§ta 66/2

WiSta 66/5

WiSta 62/12

Index dcr Ilrzcugerpreise
lors twirtschaltlicher
Prod.ukte

Preisindex ausgervählter
GrundstolIe

monatlich Fwj.1962: 100
4 Sorten Rohholz innerhalb

der Staats- und Privat-
Iorsten

landrvirtsclaf tliche, lorst-
rvirtschaftliche und indu-
striclle Produkte, gctrcnnt
nach in- und ausländischer
Herkunlt

1 497 Preisreihen
1ür 34 Erzeug-
nßse

2 2S9Preisreihen
lür 102 Er-
zeugnisse

monatlich 1958 : 100

16 Index der Yerkaufsprcise des monatlich 1962 : 100 15 Gruppcn sowie 7l Zweige
des Großhandels, gctrennt
nach einzehvirtschalt-
lichemund genosscnschalt-
lichem Großhandel

10 Bedarlsgruppetr

6 ?00Preisreihen
Iür 900 Er-
zcugnisse

I-msatzrverte des
Großhandels im
Jahre 1962

Vorgesehen
(bisher nur
Mcßzahlen)

Großhandels

T? Index der Einkaufspreise
landwirtschaftlichcr
Betriebsmittel

molatlich \Tj. 1e62/63: 100
10 ?7? Preis-

rcihen lür
104 Erzeug-
nrsse

Betriebsausgaben
der Landrvirtschalt
im Wj. 1962/63

$rista 65/5

18

19

20

2t

Indcx der Einkaulspreise für
Äuslandsgüter

monatlich

monatlich

viertel-
jährlich

1958 - 100 35 Warengruppen nach dem
produktionstechnischen
Zusammenhang sorvie
I 1 \\rarengruppcn der
Außenhandelsstatistik in
weiterer Untcrteilung

lür Ncubau: 40 Bauarbciten;
Iür Instandhaltung: 16 Bau-

arbeiten

1 6?3Preisrcihen
lür 1105 I!r-
zeugnissc

1 656Preisrcihen
für 1088 Ilr-
zeugnissc

30 000 I'rcis-
reihen für
300 Bau-
leistungen

30 000 Prcis-
reihen

Dinluhnyerte dcs
Jahres 1958

lViSta 62/10 Umstellung aul
Basisjahr 1962: 100 vor-
geschenIndex der Verkaulspreise Iür

Ausluhrgüter
1958 : 100 Ansfuhrwerte des

Jahres 1958
\YiSia 62/10

Meßzilfern für Bauleistungs-
prelse

1962 : 100 \YiSta 66/8
(vorgesehen)

Preisindices für Baurverke viertcl-
jährlich

1962:100 Ncubau von Wohn- und
Nichtrvohngebäud en,
Straßen-, Brücken- und
\\rasserbau; Instand-
haltung von Wohn-
gebäuden

19 Ilauptbranchen und
Branchen des Einzel-
haudels sowie 37 \\:arcn-
gruppen

r\nteile der IIer-
stcllungskosten

WiSta 66/8
(vorgesehcr)

Index der Einzelhandelspreise monatlich 1950 : 100 Rund 99 000
Preisroihen lür
444 Irrzeug-
nlsse

Umsatzlvertc des
Einzelhandcls im
Jahro 1950

\\-i.qta 52i9 Umstellung aui
Basisjahr 1962: 100 \,or-
gesehel

Preisinrlices für die Lebens-
haltung

a) Arbeitnehmer-I{aushalte
rnit mitUerem Einkom-
meu clcs alleinvcrdicnen-
den Ilaushaltsvorstandes
(4-Pcrsonen-Haushalte)

b) Haushalte von Renten-
und Sozialhilfc-
empldngern (2-Personen-
Haushalte)

c) Einfache Lebenshaltung
eincs Kindes

monatlich 1962 : 100 I Hauptgruppen sorvie Grup-
pen untl Untergruppcn der
Yerwcndung sorvie nach
Dauerhaltigkeit und Wert

Iiund 140 000
Prcisrcihen 1ür
431Waren und
Leistungen

Verbrauchsstruktur
des Jahres 1962

\Yista 6-UB

rnonatlich 1962 : 100
dcr Gütcr

9 Bedarlsgruppen Runrl 126 000
Preisreihcn 1ür
369 lVaren und
Leistungen

Yerbrauchsstruktur
des Jahres 1962

\YiSta 65/3

mouatlich 1958 : 100 8 Bcdarfsgrupperr Rutrd 82 000
Preisreihen Iür
180Waren utrd
Leistungen

Beilarfsschema 1958 lYiSta 62/3 Zu Grunde ge-
lcgt ist der Be.
darf eines
siebenjährigcl
Kindes

Umstellung auf
Basisjahr 1962: 100 yorge-
sehen

2L Preisindices der Inlandspost-
gebühren

bei 1958 : 100 3 Leistungsbereiche in wei-
teror Unterteilung nach
Teilbereichcn und. Einzel-
leistungen

264 Preisreihen
lür 84 Lcistun-
getr

Gcbühreneinnahmcn
dcr Deutschen
Bundespost des
Jahrcs 1958

Änderung

25 Inclcx d.er durchschnittlich
bezahlten Wochenstuudcn
und. der durchschnittlichcn
Bruttostunden- und -wo-
chenverdienste d er,trbcitcr
in der Industrie

viertcl- 1962 .= 100

LOHNE
? Wirtschaltsbereiche,

36 Wirtschaltsgruppen,
jcrveils getrennt tür Män-
ner und tr.rauen, für »alle
Bereichc zusammen« zu-
sätzlich naoh Leistungs-
gruppen

I \Yirtschaltsbereiche,
40 \\'irtschaftsgruppcn,
jeweils gctrennt nach Be-
schäftigungsart und Ge-
schlecht, lür »alle Berei-
che zusammeno zusätzlich
nach Leistungsgruppen

5 142 Bcschältigtenzahlen WiSta 59/4;
87172
66/1

jährlich

Index d.er durchschnittlichen
Bruttomonatsverdicnste
der Ängcstellten in Indu-
strie und Handel

§risia 62/2
66/1

28 vicrtel-
jährlich

1962 : 100 4 102 Ileschäftigtcnzahlen
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Ubersicht über die vom Statistischen Bundesamt berechneten Indices bzw. Meßzahlen (Fortsetzung)
fd

Bezcichnung Periodizität Basisjahr Gliederung Reihen Gervichtung Berechnungs-
methode in BemerkungenNr.

noeh: LÖHNE

Index der tarillichen Wo-
chcnarbeitszeiten und der
Tarifldhne uncl -gehälter in
der gewerblichcn\Yirtschalt
sowie bei Gebietskörper-
schalton

a) Taritliche Wochenarbeits-
zeiten dcr Arbeiter und
Angestellten

viertel-
jährlich

1962 : 100 11 Wirtschaftsbereiche,
44 \\ irtschaf tsgruppen
bei mänulichcn und 32 bei
weiblichen Arbeitern;

10 Wirtschaftsbereicho,
48 Wirtschaltsgruppetr
bei männlichen und 45 bei
weiblicheu Angestellten

454 Tarile für
männliche und
306 Tarife für
rveibl.Arbeiter.

236 Tarile für
männliche und
215 Tarile Iür
wcibliche An-
Angestellie

BeschäItigtenzahlen \f iSta 60/8;
66/1

b) Tarilliche Stundenlöhne
utrd lvochenlöhne der
-{rbeiter

viertel-
jährlich

1962 : 100 11 \Yirtschaltsbereiche,
44 Wirtschaltsgruppen
bei männlichen und 32 bei
rveiblichcn Arbeiteru

1?27 Lohnreihcn
aus 454 Lohn-
tarifen für
männliche und
738 Lohrreiheu
aus 306
Tarilen lür
weibl. Arbeiter

Beschäftigtenzahlen \YiSta 60/8;
61172
66/1

c) Tariflichellonatsgehälter
d.er Ängestellten

viertel- 1962 : 100 10'!Yirtschaltsbereiche,
48 l\rirtschaf tsgruppen
bei männlichen und 45 bei
weiblichen Angestellten

1148 Gehalts-
reihen aus
236 Taritver-
trägen 1ür
männliche und
657 Gehalts-
reihen aus
215 Tarilen lür
weibliche Än-
gestellte

Beschältigtenzahlen \\'iSta 62/1
66/1jährlich

28 Index der Tarillöhne ir der
Landrvirtschaft

viertel- 1962 : 100 7 Gruppen, unterschied.en
nach Qualifikation und
I,lntlohnungsform

153 Lohnrcihen
für 11 Tariie

Beschältigtenzahlen \\'iSta 6l/12
jährlich

VOLKSIVINTSCHAFTLICHE GESA]TITNECHNUNGEN

29 Bruttosozialprodukt inPreisen
von 1954

jährlich 1950 bz\Y.
1960 : 100

darunter Privater Verbrauoh,
Staatsverbrauch, Äulage-
investitionen sowie Aus-
Iuhr und Einluhr

entsprechend den
Preisrelationen des Wisie 5?/11

30

31

Bruttoinlandsprodukt in
Preisen von 1954

jährlich 1950 bzrv.
1960 : 100

3 Sektoren sowie I Unter-
nehmensbereiche

Jahres 1954

Bruttoiulandsprodukt in
Preisen vou 1954 je durch-
schnittlich Erwerbstätigen
(Produktivität)

jährlich 1950 bzw.
1960 : 100

Preisindiccs in der Sozial- jährlich 1950 bzrY.
1960 : 100

dar- \\rareukorb des je-
weiligen Berichts-
jahres

\YiSta 63/1
produktsberechnung unter 4

sowie Ein- und

-328-



Ubersicht
über die vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen Veröffentlichungen

I. Zusammenlassende Veröff entlichungen

Die Zusammenfassenden Veröffentlichungen enthalten Er-
gebnisse aus mehreren oder ailen Arbeitsgebieten des
Statistischen Bundesamtes. Vom Inhalt her lassen sie sich in
die nadrstehend aufgeführten Untergruppen einteiien, von
denen die erste die am meisten verbreiteten Standardver-
öffentlichungen mit Informationen über die Statistiken aus
allen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens ent-
häIt.

A. Allgemeine
zusammenf assende Veröff entlichungen

Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland
Umfassendes Nachschlagewerk über alle Sachgebiete, 1952

erstmalig nach dem Kriege erschienen. Enthält neben den
Ergebnissen über Bevölkerung und Wirtschaft der Bundes-
republik Deutschiand einschließIich Berlin (West) einen
Hauptabschnitt »Internationale Ubersichten« und, beginnend
mit dem Jahrgang 1953, Abschnitte über die deutschen Ge-
biete außerhalb der Bundesrepublik Deutschland (Sowjetische
Besatzungszone und Sowjetsektor von Berlin und die Deut-
schen Ostgebiete, zur Zeit unter fremder Verwaltung).

Statistisches Taschenbuch iür die Bundesrepublik Deutschland

Erscheint im Abstand von drei Jahren und enthäIt aus-
gewählte Zahlen aus allen Bereichen der amtlichen Statistik,
jedoch in stark zusammengefaßter Form. Letzte Ausgabe 1964
(Ausgabe 1967 in Vorbereitung). Eine englische Fassung
hiervon wird unter dem Titel »Handbook of Statistics« und
eine französisdre Fassung unter dem Titel »M6mento des
Statistiques« herausgegeben.

Wirtschaft und Statistik
Monatszeitschrift mit grundlegenden Aufsätzen über

methodische Fragen sowie mit textlichen Darstellungen von
Ergebnissen neuer und wichtiger laufender Statistiken unter
Verwendung von zahlreichen graphischen Darstellungen.
Außerdem Tabellenteil mit regelmäßig wiederkehrenden und
einmaligen Ubersichten sowie mit Ergänzungen zu Aufsätzen
im Textteil.

Ausgewählte methodische Aufsätze dieser Zeitschrift in
englischer Sprache als »Studies on Statistics« in unregel-
mäßiger Erscheinungsfolge.

Quellennachweis regionalstatistischer Ergebnisse
Fundstellenverzeichnis über die regional gegliederten An-

gaben in den Veröffentlichungen bei Bund und Ländern.
(Stand Mitte 1965, erschienen 1966.)

Die Arbeiten des Statistischen Bundesarntes
Jahresbericht für den Statistischen Beirat. Gibt einen Uber-

blick über die gesamte Amtsarbeit, wobei methodisch wich-
tige Fragen und Probleme besonders herausgestellt werden.
Enthäit u. a. auch eine zusammenfassende Darstellung der
Beteiligung des Amtes an der internationalen statistischen
Arbeit. (Letzte Ausgabe 1965/66.)

Die statistische Eriassung der Produktionsgrundlagen,
-vorgänge und -ergebnisse in den Bereichen der Wirtschaft

Systematisch gegliederte Zusammenstellung in Katalog-
form, aus der zu ersehen ist, für welche Tatbestände inner-
halb der einzelnen Wirtschaftsbereiche statistische Angaben
vorliegen und wo sie zu finden sind. (Erschienen 1959 als
Band233 »Statistik der Bundesrepublik Deutschland«,)

Organisation und Technik des Volkszählungswerkes 1950

Beschreibung der organisatorischen Voraussetzungen und
der methodisch-technischen Durchführung des Zählungswer-
kes 1950. (Erschienen als Band 31 »Statistik der Bundesrepu-
blik Deutschland«, vergriffen. - Eine entsprechende Darstel-
iung für das Zählungswerk 1961 ist vorgesehen.)

Bibliographie zum Volkszählungswerk 1950

Zusammenfassende Ubersicht über die Veröffentlichungen
von Bund und Ländern in sachlicher und regionaler Gliede-
rung. (Erschienen als Band 50 »Statistik der Bundesrepublik
Deutschland«.)

Stichproben in der amtlidren Statistik
Umfassende Darstellunq der theoretischen und praktischen

Grundlagen des Stichprobenverfahrens mit allgemeinver-
ständlicher Einführung und ausführlicher Schilderung der
wichtigsten Anwendungsgebiete in der amtlichen Statistik
sowie einer mathematischen Formelsammlung für den Stich-
probenspezialisten. (Erschienen 1960.) Ausgewählte Ab-
schnitte aus dieser Veröffentlichung in englischer Sprache als
»Studies on Statistics«.

Die Statistik in den internationalen Organisationen
Zusammenfassende Textdarstellungen über die Entwick-

iung der Statistik und über die statistisch-methodischen
Arbeiten in bedeutenden weltweiten und regionalen Orga-
nisationen.

Statistisdrer Wochendienst
Ausgewählte aktuelle Ergebnisse aus allen Gebieten der

amtlichen Statistik in Form von Entwicklungsreihen mit kur-
zem Text über die wichtigsten Ergebnisse.

Wirtschaf tskalender
Vierteljährlich und jährlich erscheinende Veröffentlichung,

in der die für die Beurteilung der statistischen Ergebnisse
wichtigen Daten aus dem wirtschaftspolitischen Geschehen
zusammengestellt sind.

B. Organisation der Statistik,
allgemeine Methodenf ragen

Das Arbeitsgebiet der Bundesstatistik
Zusammenfassende Darstellung der organisatorischen,

methodischen und rechtlichen Grundlagen der Bundesstatistik
mit einem Katalog der einzelnen Statistiken. Hierzu eng-
lische Ausgabe »Survey of German Federal Statistics«.

Die Statistik in den internationalen Organisationen:
Heft 1 I Weltorganisationen (Siand: Mitte 1955) ,

Heft 2: Regionate Organisationen (Stand: Juli 1956),
HeIt 3: Die Arbeiten der Konferenz Europäischer Statistiker 1953 bis 1959.

Ein Standardsystem Volkswirtschaftlidrer Gesamtrechnungen
Deutsche Ubersetzung des im Jahre 1952 von der OEEC

herausgegebenen »Standardised System of National
Accounts«, das der Vereinheitlichung und Weiterentwicklung
der nationalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die-
nen soll. (Vergriffen.)
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C. Strukturuntersuchungen,

Wirtschaf tsbeobachtun g
Wirtschaftskunde der Bundesrepublik Deutschland

Zusammenfassende und gemeinverständliche Darstellung
der wichtigsten Ergebnisse der amtlichen Statistik mit Text
und Zahlen und zahlreichen graphischen Darstellungen. (Er-
schienen 1955.)

Die deutsdren Vertreibungsverluste
Bevölkerungsbilanzen (1939/50) mit umfangreidrem Zahlen-

materiai über die Höhe der Kriegs- und Vertreibungsver-
luste der deutschen Bevölkerung sowie mit Angaben über
die Zahl der Vertriehenen in den Aufnahmegebieten und
über die in der Heimat zurückgebliebene und zurückgehal-
tene Bevölkerung. (Erschienen 1958.)

Statistisches Taschenbuch über die Heimatvertriebenen
Erste zusammenfassende Darstellung der wichtigsten sta-

tistischen Ergebnisse über die Heimatvertriebenen. Englische
Fassung unter dem Titel »Statistical Pocket-Book on Expel-
lees«. (Erschienen 1953.)

Bevölkerungsstruktur und Wirtschaftskrait der Bundesländer
Jährlich erscheinende Veröffentlichung mit Entwicklungs-

reihen über wichtige Bevölkerungs- und Wirtschaftsdaten,
die insbesondere im Hinblick auf die öffentlichen Haushalte
von Bedeutung sind. (Letzte Ausgabe 1965.)

Die Frau im wirtschaftlichen und sozialen Leben
der Bundesrepublik

Zahlenmaterial über die Stellung der Frau im öffentlichen
Leben mit einführenden textlichen Erläuterungen. (Letzte
Ausgabe 1956 als Statistisdrer Bericht IIl2 Nr. 3.)

Die Jugend im wirtsdraitlichen und sozialen Leben
der Bundesrepublik

Zusammenstellung der in den versdriedenen Statistiken
vorhandenen Angaben über die Jugendlidren, erläutert durch
Text und Schaubilder. (Ersdrienen 1959 als Band220 »Sta-
tistik der Bundesrepublik Deutschland«.)

Bevölkerung und Wirtsdaft/Langiristige Reihen t87l bis 1957
für das Deutsche Reich und die Bundesrepublik Deutschland

Entwicklungsreihen aus allen Bereichen der amtlichen Sta-
tistik, in denen »historische« Daten vorhanden sind. (Erschie-
nen 1958 als Band 199 »Statistik der BunCesrepublik Deutsch-
land«.)

D. Allgemeine Statistik des Auslandes
Internationale Monatszahlen

Ländervergleiche für ausgewählte Tatbestände, die für die
außenwirtschaftlichen Beziehungen der Bundesrepublik
Deutschland von besonderer Bedeutung sind.

Länderberichte
Zusammenfassung des jeweils neuesten Zahlenmaterials

über wichtige rvirtschaftliche und gesetlschaftliche Tatbe-
stände in einzelnen Ländern oder bestimmten Ländergruppen.

Die größte Gruppe von Amtsveröffentlichungen bilden die
Veröffentlichungen mit Ergebnissen aus den einzelnen Fach-
gebieten. Die verschiedenen »Fachserien« sind durch Kenn-
buchstaben, Titel und Farbe des Randstreifens auf dem festen
Umschlag gekennzeichnet. Der Titel der einzelnen Fachserien
gibt, in Anlehnung an den organisatorischen Aufbau des Sta-
tistischen Bundesamtes, jeweils das Hauptsadrgebiet an, aus
dem die Veröffentlichungen stammen,

Jede Fachserie wird in eine bestimmte Anzahl von V e r -
öffentlichungsreihen gegliedert, in denen die peri-
odisch anfallenden Ergebnisse einer Statistik sowie die in
unregelmäßrgen Zeitabständen herausgegebenen Sonderbei-
träge zu dieser Statistik enthalten sind. Die Reihentitel be-
zeichnen im ailgemeinen das engere Aufgabengebiet der
Statistik. Verschiedene Reihen sind noch in (mit römischen
Ziffern numerierte) »Einzeltitel« bzw. »Untertitel« aufgeteilt.
Die Ergebnisse von einmalig oder in unregelmäßigen größe-
ren Zeitabständen durchgeführten Großzählungen erscheinen
innnerhalb der jeweiligen Fachserie als Einzelver-
öffentlichungen. An die Stelle des Reihentitels tritt in
diesen Fällen die Bezeichnung der Zählung.

Die zur Zeit bestehenden Fachserien werden in folgende
Veröffentlidrungsreihen und Einzelveröffentlichungen ge-
gliedert:

Fachserie A: Bevölkerung und Kultur
V e rö ll e n lIi chung s r e i he n :

Reihe 1: Bevölkerungsstand und -entwicklung
Reihe 2: Natürliche Bevölkerungsbewegung
Reihe 3: Wanderungen
Reihe 4: Vertriebene und Flüchtlinge
Reihe 5 r Haushalte und Familien
Reihe 6: Erwerbstätigkeit
Reihe 7: Gesundheitsq,esen
Reihe 8: Wahl zum Deutschen Bundestag
Reihe 9r Rechtspflege
Reihe 10: Bildungswesen
Reihe 1l: Bevölkerung des Auslandes (vorgesehen)
E inzelveröfle nll ichungen:
Volks- und Berufszählung vom 6. Juni 1961

Fachserie B: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
V eröi|e ntl ichungs reihe n:
Reihe 1: Bodennutzung und Ernte
Reihe 2: Gart.enbau und Weinwirtschaf t
Reihe 3: Viehwirtschaf t
Reihe 4: Fischerei
Reihe 5: Betriebe, Arbeitskräfte und technische Betriebsmittel

II. Fachveröffentlichungen (Fachserien)

1 o./o-Wohnungserhebun g
Gebäudezählung vom 6.

E i nz e lv e r ö lf e n ll i dtu ng e n :
Landwirtschaftszählung vorn 31. Mai 1960 (Haupterhebung)
Nacherhebungen zur Landwirtschaftszählung 1960:

ArbeitskräIteerhebung 1960.161 in den land- und forstwirtsciaftlicien Bc-
trieben

Gartenbauerhebung 1961
Forsterhebung 1961
Binnenfi schereierhebung 1962

Erhebung der bewirtschafteten Kleinfläctren unter 0,5 Ilektar Cesamtfläche
(im Rahmcn der Volks- und Berufszählung 1961 und des Mikrozensus yom
Oktober 1962)

Fadrserie C: Unternehmen und Arbeitsstätten
V e t ö rt e n I I ichung s t e i he n :

Reihe 1: Die Kostenstruktur in der rvvirtsciaft
Reihe 2r KapiLalgesellsöaften
Reihe 3: Offentliche Unternehnren
E i nze lv e rö Il e n I I idtunge n :
Arbeitsstättenzählung yom 6. Juni 1961

Fachserie D: Industrie und llandwerk
Ve röllenllichungsre ihe n:
Reihe 1: Betriebe und Unternehmen der Industrie
Reihe 2: Produktion ausgewählter industrielier Erzeugnisse, Index der

industriellen Produktion
Reihe 3: Industrielle Produktion
Reihe 4: Sonderbeiträge zur Industriestatistik
Reihe 5: Energie- und Wasserversorgung
Reihe 6r Auftragseingang in widrLigen Industriezweigen
Reihe 7: Handrverk
Reihe Br IndusLrie des Auslandes
Reihe 9: Factrstatistiken
E i nz e lv e r ö ll e n Ll i chu ng e n :

Zensus im Produzierenden Gewerbe 1962
Handwerkszählung 1963

Fachserie E: Bauwirtsdraft, Bautätigkeit, Wohnungen
Ye rötlenll ichungsre ihe n:
Reihe 1: Ausgewählte Zahlen für die Bauwirtsdraft
Reihe 2i Betriebe und Unternehmen des Bauhauptgewerbes
Reihe 3: Bautätigkeit
Reihe 4: Bervilligurlgen im öffentlici geförderten sozialen W'ohnungsbau
Reihe 5: Rechnerisches Wohnungsdefizit in dcn Kreisen
Reihe 6| Bestand an Wohnungen
Reihe 7r Wohngetd
E i nze I v e t ö 11 e n t I i chun g e n :
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Fachserie F: Groß- und Einzelhandel, Gastgewerbe,
Fremdenverkehr

V e r ö lI en tI i chung s r e i he n :

Reihe 1: Großhandel
Rcihe 2: Ein- und Verkaulsvereinigungen (Umsatzentwicklung)

(ab Berichtsmonat Januar 1965 eingestellt)
Reihe 3: Einzelhandel
Reihe 4: Handelsyermittlung (vorgesehen)
Reihe 5: Warenverkehr zwischen Berlin (West) und dem übrigen

Bundesgebiet
Reihe 6: Waren\.erkehr zwischen den Währungsgebieten der DM-West und

der DM-Ost
Reihe 7: Gastgewerbe
Reihe 8: Fremdenverkehr
E inze lv e r ö 11 e n ll ichun gen ;

Handels- und GasLstättenzählung 1960

Fachserie G: Außenhandel
V e t ö Il e ntl i dlung s r e i he n :

Reihe 1 : Zusammenfassende Ubersichtcn
Reihe 2: Spezialhandel nach Waren und Ländern
Reihe 3r Spezialhandel nach Ländern und Warengruppen
Reihe 4: Generalhandel
Reihe 5: Special Trade according to the Classification for Statistics and

Tariffs (CST)
Reihe 6: Durchfuhr
Reihe 7: Sonderbeiträge
Reihe 8: Außenhandel des Auslandes

Fachserie H: Verkehr
V e r ö 11 e n ll ichung s t e i he n :

Reihe I : Binnensctiffahrt
Reihe 2: Seeschiffahrt
Reihe 3: LuftYerkehr
Reihe 4: Eisenbahnverkehr
Reihe 5: Straßenverkehr
Reihe 6: Straßenverkehrsunfälle
Reihe 7: Grenzüberschreitender Reiseverkehr
Reihe 8: Naduichtenwesen
Reihe 9; Güterverkehr der Verkehrszweiqe
E i nze lv e r ö fI e n 11 i chung e n :

Verkehrszensus 1962

Fachserie I: Geld und Kredit
V er ö Il e n t I ichung s r e i he \ :

Reihe 1: Boden- und Kommunalkreditinstitute
Reihe 2r Aktienkurse
Reihe 3: Zahlungsschwierigkeiten

Fachserie K: Offentliche Sozialleistungen
V e r ö II e n t] ichung s r e i he n :

Reihe 1r Sozialhitfe, Kriegsopferfürsorge
Reihe 2: Offentliche Jugendhilfe

Fachserie L: Finanzen und Steuern
V e röIIe nllichungsreihe n:
Reihe 1: Haushaltswirtschaft von Bund, Ländern und Gemeinden
Reihe 2: Steuerhaushalt von Bund, Ländern und Cemeinden
Reihe 3: Schulden und Vermögen von Bund, Ländern und Gemeinden
Reihe 4: Personal von Bund, Ländern und Gemeinden
Reihe 5: Sonderbeiträge zur Finanzs[atistik
Reihe 6r Einkommen- und Vermögensteuern
Reihe 7: Umsatzsteuer
Reihe Br Verbrauchsteuern
Reihe 9: Realsteuern

Fachserie M: Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen
Veröfienll ichungsre ihe n:
Reihe 1: Preise und Preisindices für Außenhandelsgüter
Reihe 2r Preise und Preisindex ausgewählter Grundstoffe
Reihe 3r Preise und Preisindices für industrielle Produkte (Erzeugerpreise)
Reihe 4: Preise und Preisindices für die Land- und Forstwirtsctlaft
Reihe 5: Preise und Preisindices für Bauwerke und Bauland
Reihe 6: Einzelhandelspreise und Indices der Verbraucherpreise
Reihe 7: Preise für Verkehrsleistungen
Reihe 8: Verkaufspreise des Großhandels
Reihe 9: Preise im Ausland
Reihe 10r Internationaler Vergleich der Preise für die Lebenshaltung
Reihe 11: Tariflöhne und Tarifgeh.ilter
Reihe 12: Verdienste und Lohne im Ausland
Reihe 13: Wirtschaftsrechnungen
Reihe 14: Arbeilerverdienste in der Landwirtschaft
Reihe 15r Arbeitnehmerverdienste in Industrie uDd Handel
Reihe 16r Arbeiterverdienste im Handwerk
Reihe 17r Gehalts- und Lohnstrukturerhebungen
Reihe lB: Einkommens- und VerbrauchssLichproben

Fachserie N: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Bisher sind noch keine Veröffentlichungen innerhalb dieser Fachserie er-
s chienen.

III. Systematische Verzeichnisse

Unter diesem Sammeltitel erscheinen alle Systematiken,
die bei der Bearbeitung von Statistiken verwendet werden.
Abgesehen vom »Amtlichen Gemeindeverzeichnis«, das auch
Bevölkerungszahlen enthält, handelt es sich bei den syste-
matischen Verzeichnissen nicht um Veröffentlichungen mit
statistischen Ergebnissen, sondern um Hilfsmittel, die für die
Erstellung bestimmter statistischer Unterlagen benötigt wer-
den. Entsprechend der Art der klassifizierten Tatbestände
wird zwischen Unternehmens- und Betriebs-, Waren-, Per-
sonen-, Regional- und sonstigen Systematiken unterschieden.

A. Unternehmens- und Betriebssystematiken
Systematik der Wirtsdraltszweige (Ausgabe 1961)

Grundsystematik mit Erläuterungen
Enthält gründliche Ausführungen über den Aufbau der

Systematik und für alle Positionen nähere Hinweise auf In-
halt und Abgrenzung.

Systematik mit Betriebs- u. ä. Benennungen
Zeigt u. a. alle Betriebs-, Waren-, Dienstleistungs- u. ä. Be-

nennungen jeweils bei der Klasse der Grundsystematik, zu
der sie gehören. Für alle Positionen werden die Nummern
der Grundsystematik und der Signierschlüssel für die
Arbeitsstätten- und Berufszählung angegeben. Die Veröffent-
lichung stellt gleichzeitig die Verbindung zwischen den ab-
geleiteten Systematiken für die Arbeitsstätten- und Berufs-
zähIung 1961 und der Grundsystematik und untereinander
her.
Alphabetisches Verzeichnis der Betriebs- u. ä.
Benennungen

Ordnet aile Benennungen alphabetisch und gibt für jede
Benennung die Nummer der Grundsystematik sowie die
Signierkennziffern für die Arbeitsstätten- und Berufszählung
1961 an.

Erzeugnisgliederung
und

B. Warensystematiken

iür die Land-, Forst-, Jagdwirtschaft
Fischerei (Ausgabe 1959)

Wird in erster Linie für Zwecke des Berlin- und Inter-
zonenhandels verwendet und umfaßt 6 zweistellige Gruppen,
11 dreisteilige Untergruppen, 66 vierstellige Klassen und
927 sechsstellige Erzeugnisarten.

'Warenverzeichnis für die Industriestatistik
Systematisches Verzeichnis

(Ausgabe 1963 mit Berichtigungen.) Nach 32 zweistelligen
Warengruppen, 167 dreistelligen Warenzweigen, 807 vier-
stelligen Warenklassen und 5 407 sechsstelligen Warenarten
systematisch gegliedertes Warenverzeichnis.

Ergänzend hierzu: »Kommentar zlut Warengruppe 36«
(Elektrotechnische Erzeugnisse) und Verzeichnis der Ver-
änderungen im Warenverzeichnis für die Industriestatistik
von 1952 bis 1965.

Alphabetisches Verzeichnis
(Ausgabe 1958 mit Berichtigungen) hat die Aufgabe, das

Auffinden der einzelnen im systematischen Verzeichnis ent-
haltenen Waren und ihre Zuordnung zu den entsprechenden
Warengruppen, -zweigen und -klassen zu erleichtern.

Warenverzeichnis Iür die Außenhandelsstatistik
(Ausgabe 1966)

Umfaßt 21 Abschnitte, 99 zweistellige Kapitel, 1152 vier-
stellige Tarifnummern und 8017 Warennummern (Waren-
arten). Abschnitte, Kapitel und 1096 Tarifnummern sind aus
dem Deutschen Gebrauchs-Zolltarif übernommen und stim-
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men in dieser Fom mit dem Brüsseler Zolltarifschema 1g55und dem Gemeinsamen Zolltarif der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft überein. Weitere 56 - nicht im Zolltarifenthaltene »Tarifnummern« dienen nur statistischen
Zwecken; sie sind am Schluß ihrer Kapitel aufgeführt. Ein
alphabetisches Stichwortverzeichnis im Anhang erleichtert
das Auffinden der gesuchten Warenarten.

Gegenüberstellung der Abschnitte, Kapitel und Tarifnummern
des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik (WA)
und der Meldenummern des Warenverzeichnisses für die

Industriestatistik (WI) (Stand 1964)

_ Die Gegenüberstellung zeigt, welche (sechsstelligen)'Warenarten des Warenverzeichnisses friir die Industriesiati-
stik - Stand 1964 - in den Abschnitten, besonders aber inden (zweistelligen) Kapitein und (vierstelligen) Tarifnum-
mern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik
- Ausgabe 1964 - enthalten sind.

Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel
(rev. SITC 1961)

Deutsche Ubersetzung der ausführlichen Texte der revi-
dierten SITC.

Gegenüberstellung der Teile, Abschnitte und Gruppen der
Standard International Trade Classification (SITC) bzw.
der Classification Statistique et Tariiaire pour le commerce
international (CST) und der Meldenummern des \,Varenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (WI) und der 'Waren-
nummern des Warenverzeichnisses für die Außenhandels-

statistik (l;VA) (Stand 1964)

In dieser Gegenüberstellung wird gezeigt, welche Waren-
arten des WI und des WA in den (dreistelligen) Gruppen
der revidierten SITC bzw. in der CST enthalten sind. Da-
durch wird gleichzeitig ein zusätzlicher Vergleich der posi-
tionen des WI und des WA, allerdings in relativ groben
Zusammenfassungen, ermöglicht,

Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik
(Ausgabe 1962)

Systematisches Verzeichnis der Güterbenennungen mit 10
Abteilungen, 43 Hauptgruppen und 175 Gruppen. Es ist mit
dem Internationalen Warenverzeichnis für die Außenhandels-
statistik und dem Brüsseler Zolltarifschema 1955 vergleichbar.

Handbuch der Internationalen Statistischen Klassifikation der
Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen

(Ausgabe 1958)
Deutsche Ausgabe der 7. Bearbeitung des »Internationalen

Verzeichnisses der Krankheiten, Verletzungen und Todes-
ursachen«. Systematik, die hauptsächlich für die Statistik der
Todesursachen verwendet wird. Band I enthält die Internatio-
nale und Deutsche Systematik, Band II das Alphabetische
Register. (Vergriffen.)

Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen
und Todesursadren iür die Statistik

der Sozialversidrerungsträger
(Ausgabe 1962)

Für die Zwecke der Statistik der Sozialversidrerungsträger
aus derr »Internationalen Verzeidtnis der Krankheiten, Ver-
Ietzungen und Todesursadren« abgeleitet.

Verzeichnis der Religionsbenennungen (Ausgabe 1961)
Dient der Gruppierung der Bevölkerung nach der Reli-

gionszugehörigkeit in der Statistik.

D. Regionalsystematiken
Amtliches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik

Deutsdrland (Ausgabe 1961)

Alphabetisches und systematisches Verzeichnis der Ge-
meinden mit Bevölkerungszahlen 1950 und 1g61 sowie An-
gaben über Fläche, bewohnte Gebäude, Haushalte und land-
und forstwirtschaftliche Bevölkerung, statistische Kennziffer
und Postleitzahl. Für jede Gemeinde werden die Ortsklassen,
zuständiges Amts-, Arbeits-, Soziai- und Verwaltungsgericht,
Arbeits-, Finanz- und Zollamt, die Handwerkskammer, die
Industrie- und Handelskammer und die Oberpostdirektion
sowie das Standesamt nachgewiesen.

Statistische Kennziffern der Gemeinden
und Verwaltungsbezirke in der Bundesrepublik Deutsdrland

(Ausgabe 1961 mit Ergänzungen)
Enthält in systematischer und alphabetisdrer Ordnung die

Verwaltungsbezirke und Gemeinden. Außerdem weist es die
Gliederung nadr Naturräumen nadr. Für jede Gemeinde
werden die statistische Kennziffer, die Naturraumkennziffer
und der Koordinatenschlüssel nachgewiesen,

Alphabetisches Länderverzeichnis
iür die Außenhandelsstatistik (Ausgabe 1966)

Enthält sämtliche Positionen des systematischen Länderver-
zeichnisses für die Außenhandelsstatistik und die dazu ge-
hörenden Teilgebiete in alphabetischer Folge.

Bezirks- und Hafenverzeidrnis für die
Binnensctriffahrtsstatistik und die Statistik des

Sdriffs- und Güterverkehrs über See
(Ausgabe 1964)

Alphabetisches Hafenverzeichnis für das In- und Ausland
sowie Kilometrierungstabellen für die Binnenschiffahrt nach
Wasserstraßen.

Verzeichnis der Häien des Auslandes
für die Verkehrsstatistik (Ausgabe 1961)

Alphabetisches und geographisches Verzeichnis der aus-
ländischen Hafenplätze mit Verzeidrnis der Küstenstrecken.

E. Sonstige Systematiken
Verzeichnis der Höheren Sctrulen, Mittelsdrulen

und Sondersdrulen (Ausgabe 1960)
Nach Bundesländern gegliedert mit Angaben der Adressen,

des Schulträgers, Schultyps, Zahl der Schüler und Lehrkräfte
usw.

Güterverzeichnis iür den Privaten Verbrauch
(Ausgabe 1963)

Rahmenverzeichnis für die Gliederung des privaten Ver-
brauchs in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, den laufenden Wirt-
schaftsrechnungen, dem Preisindex für die Lebenshaltung
usw. Das Güterverzeichnis umfaßt 9 Hauptgruppen, 46 Grup-
pen und BB Untergruppen.

C. Personensystematiken
Klassifizierung der Beruie (Ausgabe 1961)

Systematisches Verzeichnis der Berufsbenennungen, ge-
gliedert nach 8 Berufsabteilungen, 41 Berufsgruppen, tSO ge-
rufsordnungen und 437 Berufsklassen. Alphabetisches Ver-
zeichnis mit Angabe der jeweiligen Berufsklasse. Dient der
einheitlichen beruflichen Zuordnung auf alien Gebieten des
Erwerbslebens.

Internationale Standardklassilikation der Berufe
Deutsche Ubersetzung der 1958 vom Internationalen

Arbeitsamt herausgegebenen »International Standard Classi-
fication of Occupations«. (Erschienen 1960.)

Diese Ubersicht wird durch das »Verzeichnis der Veröffentlidrungen des Statistischen Bundesamtes - Stand Januar
1966 -« ergänzt.

Weiterhin kann der Quellennachweis im »Statistischen Jahrbuchn herangezogen werden, in dem u. a. auctr Textbeiträge
aus der Zeitschrift »Wirtschaft und Statistik« verzeichnet sind.
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Sachregister
Vorbemerkung: Das alphabetische Sachregister bezieht sich auf die im Katalog aufgeführten Statistiken. Die Stichwörter des
Registers weisen den Weg zu den einzelncn Statistiken sowohl über deren Bezeichnungen als auch über ihre wichtigsten
dargestellten Tatbestände und Begriffe. Um die Iür ein Sachregister erforderiiche Knappheit und Betonung des Charakte-
ristischen zu erreichen, wurden die Bezeichnungen der Statistiken nur dann in ihrem vollen Wortlaut gebracht, wenn Ver-
wechslungen vermieden lverden mußten. Die Seitenzahl weist jeweils auf die Bezeichnung der Statistik hin, unter der
das genannte Stichwort zu finden ist,

A
Abendgymnasien, Ab endrealschulen
Abgaben

- Kosten und Leistungen im Güterverkehr
Abgeurteilte
Abiturienten
Abnehmerkreise (Einzel-, Großhandel)
Absatz s. a. Umsatz

- Verbrauchsteuerstatistiken ...
- Wertpapiere und Aktien
Äbsatzgebiete (Großhandel) .....
Absatzverhältnisse (Gartenbauerhebung 1961)
Absatzwege (Weinbaubetriebserhebung 1958) .

Abschlußzeugnisse, berufsbildende Schulen s. a, Prüfunscn
Abschreibungen

- Kosten und Leistungen im Güterverkehr .

- Kostenstrukturstatistik
- Volkswirtschaftliche Gesamtiechnungen .

Absetzungen

- Einkommensteuer

- Körperschaftsteuer

- Umsatzsteuer
Abwa s s e rb e se itigung
- Gebäudezählung 1961 ..
- Wohnungsstichprobe 1965 . .

Abwasserwesen, öffentliches ....
Abzüge
- Einheitswertstatistik
- Körperschaftsteuerstatistik ..
- Vermögensteuerstatistik
Abzugsbeträge, steuerfrcie s. a. Freiberräge

- Lohnsteuer ....
Ackerfrüchte, \Machstumstand und Ernte .

s. a. Bodennutzung
Ackerland

- Bodenflächen unter 0,5 ha .

- Bodennutzungshaupterhebung .

- Bodennutzungsvorerhebung ..
- Landwirtschaftszählung 1960 ..
Ärzte s. a. Freie Berufe
-- HeiI- und Heilhilfspersonen
- Kranhenhausstatistik

- Personal von Bund, Ländern und Gemeinden . .....
Aktien s, a. wertpapiere

- Börsenumsatzstatistik
- Emissionsstatistik

- Index der Aktienkurse ...
- Statistik der Effektenkurse ..
- in Wertpapier-Kundendepots .

Aktiengesellschaften s. a, Rechtsformen der Unternehmen

-- Arbeitsstättenzählung 1961 ..
- Bilanzstatistik ..
- Gewerbesteuerstatistik
- Statistik der Kapitalgesellschaften

- Umsatzsteuerstatistik
Aktivgeschäft
- Boden- und Kommunalkreditinstitute ....
Allgemeinbildende Schulen s. schulen
Alter, Altersgruppen, Altersjahre, Altersklassen, Alters-

stufen (jeweils für Personert) s. a. Geburtsjahre

- Anstaltsbevölkerung
- Arbeitskräfte in land- und forstwirtschaftlichen Be-

trieben
-Arbeitslose ....
- Ausländer
- Berufspendler ..
- Berufszählunq 1961

- Beschäftigte (Handels- und Gaststättenzählung 1960)

- Bevölkerung (Mikrozensus) . .

noch:
Alter, Altersgruppen, Altersklassen, Aitersjahre, Alters-

stufen (jeweils für Personen)

- Bevöikerungsbewegung, natürliche 49

- Bevölkerungsstand (Fortschreibung) ........ 48

- Deutsche aus der SBZ .. 47

- Eheschließende . 49

- Einkommenslage der Wohnbevölkerung ........... 133

- Erkrankte an Tuberkuiose .... 53
-- in Erster Hilfe Ausgebildete . 54

- Erwerbspersonen 51

- erwerbstätige Frauen und Mütter 51

- Familienvorstände 47

- Führerscheininhaber 98

- Gehalts- und Lohnstrukturerhebungen ............. 131

- Geschiedene 50

-Gestorbene .... 49

-Ilaushaltsvorstände ......47,88
- Hochschul- und Fachschulabsolventen 51

- Kinder 47

- Kriegssterbefälle, standesamtlich beurkundete ...... 49

- Iandwirtschaftliche Be[riebsinhaber und Familicnan-
gehör'ige 63

- Lehrkräfte 55, 56

- Lohnstrukturerhebungen (Ervrerbsgartenbau, Forst-
wirtschaft)

- Mikrozensus ...
- Mitglieder von Turn- und Sportvereinen .

- Mütter
- Nichterwerbspersonen

- Schüler und Studierende ...
- Strafverfolgungsstatistik ....
- Strafvollzugsstatistik
- Straßenverkehrsunf alistatistik
- Sowjetzonenflüchtlinge
- Täter (Polizeiliche Kriminalstatistik) . .

- Todeserklärungen, gerichtliche

- Todesursachenstatistik

- Urlaubsreisende .

- Vertriebene .....
- Verurteilte ....
- Volkszählung 1961

- Wahlstatistik
- W'anderungen ..
- Wohnbevölkerung
Altershilfe für Landwirt€ s. a. Rentenversicherungen
Altsparergesetz, Entschädigungen
Altverschuldung s. schulden
Amtsgerichte, Amtsgerichtsbezirke (Gemeindeverzeich-

nis)
Anbau, Anbauflädten s. a. Bodennutzung

- Betriebswirtschaftliche Meldungen

- Bodennutzungshaupterhebung .

- Bodennutzungsnacherhebung .

- Bodennutzungsvorerhebung ..
- Gartenbauerhebung 1961 ..
- Gemüse-Haupterhebung
- Gemüse-Vorerhebung
- Saatgutvermehrungsflächen
Angestellte

s.a. Arbeitnehmer, Arbeitskräfte, Beschäftigte, Erwerbstätige,
Personal, Stellung im Betrieb

- Aufwendungen für Löirne und Lohnnebenkosten ....
- Berufszählung 1961

- Bundesbahn .....
- Bundespost ....
- Einkommens- und Verbrauchsstichprobe

- Eisenbahnen ...
- Erwerbsgartenbau

- Forstwirtschaft .

95
75

135

122
122
t24

123
t22
t23

95
60
55
91

125
109

91
63
64
56

87
öo
84

63
67
66
63

47

65
53
47
51
51
91
47

t23
t)ü

131
51
5B
49
51
47
60
60

101
47
59
49
53
o,
47
60
47
60
50
47

115
116

48

69
67
67
66
63
67
67
69

130
51
96

t04
133
96

131
65

54
54

1,21

110
109
110
110
108

75
76

126
76

124

109
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noch I

Anciestellte

- Landwirtschaft (Gehalts- und Lohnstruktur)
- Rentenversicherungsanstalten .

-Verdienste.....
- Wirtschaftsrechnungen
Angestelltcnvelsicherung s, Rentenversicher!rngen
Anhänger s. KrafIfahrzeuge
Anlaqen s.a. Finanzanlagen, Sachanlagen, Vermogcnsanlagea

- Kostenstrukturstdtistik
- Versicherungsunternehmen

- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungcn .

- Wirtschaftsunternehmen, öffcntliche
Anl a ge i nr.e s t i ti o n en

- Voli<svrirtschaftiiche Gesamtrechnungen .

Anlaqevermögen

- Einheitswerte der gewerblichen Betriebe
- Handels- und Gaststättenzählung 1960 ..
Anlandeplätze (See- und Küstenfischerei)
Anstalten
- Anstaltsarten
- Anstaltsbevölkerung
-Anstaltsgeburten. ........ 49-- Anstaltsseminare
-- lehrerbildende ..
- Personal

- Sozialhilfe
Anstaltsqebäude s. Gebäudearten
Antriebsmaschinen s. a. KrafrfahrzeuUe

- Landrvirtschaftszählung 196C ..
- Stromerzeugungsanlagen, industrielle .....
Apotheken, Apotheker
Approbaiionen [Apotheker, Arzte, Zahnärzte)
Arbeiter, Arbeitergruppen

s. a. Arbeitnehmer, Arbeitskräfte, Besch.iftiqte, Erwerbstälige, Per-
sonal, Stellung im Betrieb

- Arbeitszeit ....
- Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn-

nebenkosten

- Berufszählung 1961

- Bundesbahn ....
- Bundespost .....
- Einkommens- und \/erbrauchsstichprobe

- Eisenbahnen

- Errverbsgartenbau (Lohnstruktur) ... ..
- Forstwirtschaft (Lohnstruktur)
- Kurzarbeiter ...
- Landra.irtschaft (Gehalts- und Lohnstruktur)
- Notstandsarbeiter
- Rentenversicherungsanstalten
- Unfallversicherung, gesetzliche

-Verdienste.....Arbeiterstunden s. a. Arbcitsstunden, ArbeiLszert

- Eisen- und Stal-rlstatistik . .

- Elektrizitätsversorgungsunternehmen

- Gasversorgungsunternehmen .

- Industliebericht, monatlicher .

-Mikrozensus... ..........51
Arbeiterverdienste s. Verdiensre
Arbeitgeber
- Aufwendungen für Löhne und Lohnnebenkosten ....
Arbeitgeberbeiträge (Volkswirtschaftliche Gcsamtrcch-

nungen)
Arbeitnehmer

s.a. Angestellte, Arbeiter, Arbeitskräfte, Beschäfligte, Ervrerbs-
tälige, Personai

- beschäftigte Nichtdeutsche . . .

- Gewerbeaufsicht, Statistik der . . .

- Grenzarbeitnehmer
- Vermögensbildung
Arbeitnehmerbeiträge (Volksruirtschaf tliche Gesam trech-

nungen)
Arbeitnehmerhaushalte

- Einkommens- und \rerbrauchsstichprobe
- Lebenshaltung, Preisindex ..
- Wirtschaftsrechnungen
Arbeitsämter, Arbeitsamtsbezirke (Gemeindeverzeichnis)
Arbeitsausf älie
- Baugewerbe ....
- Mikrozensus ...
Arbeitseinsatz (Land- uncl Forstwirtschaft)
Arb e its e rl aubni s s e
A rb ei ts gem ein s cha f ten
- Bauhauptgewerbe
- Umsatzsteuerstatistik

A rbeits gerichtsbarkeit
Arbeitskräfte

s. a. Angestelltc
tätige, Personal

59

131
115
130
114

75
113
135
76

Arbeitcr, Arbeitnehmer, Beschäftigte, Erwerbs-

135

- Arbeitskräfteerhebungen (Land- und Forstwirtschaft,
Gartenbau) 65

- Arbeitsvermittlung 52-- Binnenfischereierhebung Ig62 64

- EWG-Stlukturerhebung in cler Landrvir-tschaft ...... 64

- Forsterhebung 1961 64

- Gartenbauerhebung 1961 .. 63

- Landwirtschaftszählung 1960 .. 63

-Mikrozensus... 51-- Nichtdeutsche ... 52

- Verdienste in der Landwirtscl-raft ..... ..129, l3l
- Weinbaubetriebserhebung 1958 64Arbeitslose 52Arbeitslosengeld .. . .. i15
Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosenhilfe ....... 115
Arbeitsmarktstatistiken 52
Arbeitsmaschinen (Landwirtschaftszählung 1960) 63
Arbeitsstätten s. a. Betricbe, Unternehmen

- Arbeitsstättenzählunq 1961 . . .. ...... 75

- Verkehrszcnsus 196i .... . ... 95
Arbeitsstunden s. a. ÄrbeiterstunCen, Arbeitszcit

- Baugewerbe 85

-Industrie(EWG-Lohnerhebungen) ...130
- Mikrozensus ... 51
Arbeitsuchende.... 52
Arbeitsunfähigkeit ...... 115
Arbeitsunfäl1e

- Gewerbeaufsicht . 76

- Unfallversicherung, gesetzliche ...... 115
Arbeitsvermittlung . 52
Arbeitstveg, Zeitaufrvand für s. weq zlr r\rbeirsitä,-re
Arbeitszeit

s. a. Arbeiterstunden, Arbeitseinsatz (Ltrtid- urd Fo13t\virtschaIt),
Ärbeitsstunden

- Ausländer

- Berufszählung 1e61 :.::..::.... ... ... ... ..::::..::
- Forstwirtschaft (Lohnstruktur)

- Gewerbliche \Arirtschaft und Dienstleistungsbereich
(Ceha)ts- und Lohnstrukturl . .......

- Handrverk (Verdiensterhebung)

- Industrie und Handel (Verdienstcrhebung)
-landwirtschaftliche Betriebsinhaber uncl Iramilien-

angehörige

- Mikrozensus (erwerbstätige Frauen und N{üttcr) . . . .

- Tariflöhne und -gehälter

- Volkszählung (errverbstätige Mütter) .....
Aufbaudarlehen (Lastenausgleich)
Aufbauklassen, -schulen, -züge .

-Auf gabenberei chc

- Bauinvestitionen (Genieinden)

- Haushaltsansatzstatistik

- Jahresrechnungsstatistik
-- Personal von Bund, Ländern uncl GemcinCcn .......
- Vierteljahresstatistik der Finanzr,r'irtschaft
Auf tra gs e ing änge
-- Eisen- und Stahlstatistik ..
- Industrie

- Nichteisen- und Edelmetallstatistrk
Auf triebe (Schlachtvieh)
Aufwand, Aufwendungelt s. a. Ausgaben, öf{ent1i.he; Kosten

- der Arbeitgeber für Löhne und Lohnr-rcbenkosten....
- Einkommensteuer

- Jugendhilfe, öffentiiche

- Korpcrschaftsteuer

- Kriegsopferfürsorge
- Sozialhilfe
Ausbildung s. a. Berufsausbildung, Sctrulbildung

- ausländrsche Erwerbspersonen . .....
--- berufsbildende Schulen

- Berufszählung 1961
-- Erwerbstätige (Nlikrozensus) .

- Hochschu'|en....
- Ingenieurschulen, Technikerschulen . .

- landn irtschaftliche Ausbildung und
bera tung

- landwirtschaftliche Betriebsleiter ....
- Lehrkräfte

123
91
73

47
47
54
57
57
47

tt7

63
a2
54
_54

130

BO
B3
OJ
79
AO

130
51
96

104
133
96

131
131
52

131
115
115
115
130

130

135

52
76
52

t32

135

133
t28
133

48

1i5
51
65

56

66
64
56
57
:./

85 - Pädagogische Hoctrschulen
124 - Studienseminare .
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Ausbildungsbeihilfen (Lastenausgleich) .... 116, 117
AusbildunEsstellen (Belufsberatung) 52
Ausbildungszulage (Anträge, Empfänger) ............. 118
Ausfuhr
-Ausfnhrpreise.. ......127
- Außenhandelsstatistik 93

- Düngemittelstatistik 82

- Gasversorgungsunternehmen, öffentliche .. 83

- Verbrauchsteuerstatistik ..... 125
Ausgaben, öffentliche s. a. Aufwand, Kosten

- Haushaltsansätze ..... 119

- Jahresrechnungsstatistik ..... 119

- Krankenversicherung, gesetzliche .... 115

- Kriegsopferversorgung ....... 116

- für Landstraßen L und II. Ordnung ......... l2O

- Lastenausgleich ...... 116

- Monatsstatistik der Finanzwirtschaft .... .... l2O

- Rentenversicherung ......... 115

- Statistik über den Finanzausgleich ... ...... l2O

- Unfallversicherung, gesetzliche ...... 115

- Vierteljahresstatistik der Finanzwirtschalt ......... j.2O
Ausgaben, private s. a. Kosten

- Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ..... 133

- Landrvirtschaft, Garten- und Weinbau (Buchführungs-
statistik) 66

- Urlaubsreisen .. 92

-Wirtschaftsrechnungen ....... 133
Aus gleichsf orderungen

- Bausparkassen, private ...... 109

- Statistik der Ausgleichsforderungen ......... 111
Ausländef s. a. Staatenlose, StaaLsanqehöriqkeit

- Berufszählung 1961

- Fachschüler .....
- Fremdenverkehr

- KriegssterbefäIle

- nichtdeutsche Arbeitnehmer . .

- Studierende .....
- Todeserklärungen, gerichtliche ......
- Volkszählung 1961

- Wanderungsstatistik
Auslandsgüter s. a. Außenhandel

Außenhandel s. a. Ausfutrr, Einfuhr

- des Auslandes
- der Bundesrepublik ....
- Handeis- und Gaststättenzählung 1960 ..
- Indices
Außenstände (Handels- und GaststättenzähIung 1960)
Außenwanderung s. wanderungsstatisLik
Autobahnen s. Bundesautobahnen
Autos s. Kraftfahrzeuge

B

BahnbetriebsunfäIle s. Unfäue
Bahnhöfe
Bankeinlagen s.a. spareinlagen .....
Banken §. Kreditinstitute
Bankenliquidität
Bankkredite s. a. Aufwand, Kosten
Bargeldumlauf .....
Baualter, Baualtersgruppen

- Einheitswertstatistik
- Gebäudezählung 1961 ..
- Wohnungsstatistik 1956157, 1960 ..
- Wohnungsstichprobe 1965 . .

Bauarbeiterlöhne s. Verdiensre
Bauausgaben, öffentiiche
- Haushaltsansatzstatistik

- Jahresrechnungsstatistik
Bauberichterstattung
Baudarlehen (Bausparkassen, private)
Baufertigstellungen .
B augenehmigungen

- erloschene

- erteilte
Baugewerbe, Bauhauptgewerbe s. a. BautätigkeitssLarisrik

- Arbeitsausfäl]e . .

- Monatsberichterstattung für das Bauhauptgewerbe

- Totaierhebung im Bauhauptgewerbe ..
- Unternehmenserhebung

- Zensus 1963 ..
Bauhandwerk s. a. Baugewerbe
Bauherren

- Baufertigstellungen

- Baugenehmigungen

- Bauüberhang ....
- sozialer Wohnungsbau .....
- Tiefbau
Bauindustrie s. a. Baugewerbe
B auinve s ti tio n en
Baukosten s. a. Baupreisc

- Baufertigstellungen

- Baugenehmigungen

- sozialer Wohnungsbau .....
Baulandpreise .....
Bauiastträger

- klassifizierte Straßen

- Statistik der Gemeindestraßen
Bauleistung

- Bauleistungspreise (Meßziffer)

- Zensus im Baugewerbe ....
Baumarten
Baumaßnahmen (Neubau, Wiederaufbau usrv.)

- Baufertigstellungen

- Baugenehmigungen

139
93
91
93
91

96
t07

127

o)

140
139
t40
t40
t40
140
t40
t40
110
t40
79

t07

107

119
119
B5

109
B6

135
B6

t28
86

124
87
88
oö

B6
85

115
85
85
85

B6
B5
B6
87
86

120

- Einkaufspreise, Index
Auslandsschulden s. Schutden
Auslandsreisen.....
Aus I ands s tati s tik
- Allgemeine Auslandsstatistik .

- Auslandsstatistische Fachgebiete

- Außenhandel ...
- Erzeuger- und Großhandelspreise
- Industriestatistik
- Internationale Uber-sichten . . .

- Länderberichte, Länderkurzberichte
- Preise für die Leber-rshaitung (internationaier Ver-

gleich) .

- Straßenverkehrsunfälle

- Streilcs und Aussperrungen .

- Tariflöhne und -gehälter

- Verbraucherpreise

- Verdienste .....
- Verkehrspreise .

- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen .

- Währungen der Welt
- Zahlungsbilanzen
Auslandsumsatz (Industriebericht)
Ausleihungen

- Boden- und Kommunalkreditinstitute . . . .

- Versicherungsunternehmen ....
Ausli e ferungs s t ati s tik
Auspendler

- Berufszählung 1961

- Wohnungsstatistik 1956157
Ausreise s. Reiseverkehr
Ausrüstungen (Anlageinvestitionen)

- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen .

Aussperrungen

- Ausland

- Inland
Ausstattung der Haushalte

- Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
- Wirtschaf tsrechnungen
Auswinterung
Außenbeitrag

139
139
139
t40
139
139
139

86
B5
87

t28

- Bauüberhang ....
109 - sozialer Wohnungsbau .....
113 - Tiefbau
60 Baumformen

-tsaun]schulen

- Kulturen
# - Pflanzenbestände .

tJaUpIeISe s. a. Baukosten
Bausparkassen, private

iaF Bautätigkeitsstatistik
Bauten (Anlageinvestitionen)

140 - Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ....
Ea IJauubernangJr Bauwerke,Preisindices

i.a Bauzustand
i# BeamterJJ s. a. Arbeitnehmer, Bescüäftigte, Erwerbstätige, Personal68 - Berufszäh1ung 1961135 - Bundesbahn .....

97
97

128
77
64

86
B5
86
öt
B6
63

63
67

128
109

B5
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noch:
Beamte

- Bundespost .... ...... 104

- Einkornmens- und Verbrauchsstichprobe ..... 133

- Eisenbahnen ... 96

- Forstwirtschaft . 65

-Wirtschaftsrechnungen ....... 133
Bedienungsform (Einzelhandel) . ........ 91
Beförderung s, Güterverkehr, Personenverkehr
Beherbergung
- Handels- und Gaststättenzählung 1961 .. 91

- Fremdenverkehrsstatistik 92

- Kostenstrukturstatistik 75
Beihilfen
- für ehemalige Kriegsgefangene und ehemalige poli-

tische Häftlinge .... ......... 116

- Lastenausgleich ...... 116

- sonstige Geschädigtengruppen .. . . ... 117
Beiträge s. a. Einnahmen, private; Einnahmen, öffentliche

- Krankenversicherung, private ....... 113

- Lebönsversicherung ......... 113

- Pensions- und Sterbekassen .. ....... 113

-Rückversicherung. ....114
- Schaden- und Unfallversicherung .... ll4
- Versicherungsvereine, kleinere ...... 114
Beitragszahler, Beitragsbefreite (Arbeitslosenversiche-

rung) s. a. Mitglieder, Versidrerte .. '.. '... 115
Bergbau

s. Eisenerzbergbau, Industrieberidrt, Produktion, Verdienste
Berlinhandel 93
Berlinhilfe
- Ausgaben ..... 120

- Vergünstigungen (Umsatzsteuer) .... ....... 124
Berlinverkehr, interzonaler Straßenverkehr,.......... 100
Beruf , Berufsgruppen usw.

- Arbeitsvermittlung 52

- Ausländer 51

- Berufsberatung .. 52

- Berufszählung 1961 51

- Binnenfischerei .. 64

- Empfänger von Aufbaudarlehen ..... 116

- Errverbspersonen 51

- Heil- und Heilhilfspersonen 54

-Mikrozensus ........ 51

-nichtdeutsche Arbeitnehmer ........ 52

- Schüler an berufsbildenden Schulen ..... 56

- Schüler an Ingenieurschulen ........ 56

- Seemannsstatistik .... 102

- Teilnehmer am Zweiten Bildungsweg 55

- verurteilte Jugendliche 60

-Wahlstatistik ........ 60
Berufsaufbauschulen 56
Berufsausbildung s. a. Ausbildung

- Iandwirtschaftliche 66

- Studierende an Ingenieurschulen 56

- Teilnehmer an Technikerlehrgängen ........ 56
Berufsberatung ..... 52
Berufsfacirschulen, -schüler 56
Berufskrankheiten . ...... 115
Berufspendler ..... 51
Berufsschulen, -schü]er 56
Berufswünsche .... 52
Berufszählung i961 .. 51
Berufsziel (Studierende an r,r'issenschaftiichen Hoch-

schulen) 57
Beschädigungen (Kriegsopferversorgung) . ............ 116
Beschäftigte

s. a. Angestellte, Arbeiter, Arbeitnehmer, Arbeitskräfte, Beamte,
Erwerbstätige, PersoIal

-Arbeitsstättenzählung1961.. ........ 75

- Bauhauptgewerbe 85

- Binnenfischerei .. 64

-Einzelhandel(Meßzahlen) ... ........ 92

- Eisen- und Stahlstatistik .. 80

- Elektrizitätsversorgung, öffentliche 83

- Forsterhebung 1961 64

- Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe (Meßzahlen) 92

- Gasversorgungsunternehmen, öffentliche .. 83

-Großhandel(Meßzahlen) .... ........ 91

- Güterverkehr (Kosten und Leistungen) ... 95

- Handels- und Gaststättenzählung 1960 .. 91

-Handwerksberichterstattung.. 82

- Handwerkszählung 1963 .. 82

- Heil- und Heilhilfspersonen 54

noch r

Beschäftigte

- Industriebericht für Kleinbetriebe
- Industriebericht, monatlicher .

- Kostenstrukturstatistik
- Textilstatistik ..
- Unternehmenserhebung (Industrie,

Bauhauptgewerbe) . ....... 82,

- Verkehrszensus .

- Vermögensbildung der Arbeitnehmer .

- Zensus im produzierenden Gewerbe ....
- Zusatzerhebung zum Industriebericht .....
Beschäftigungsarten

- Angestelltenverdienste in Industrie und Handel . . . .

-Gehalts- und Lohnstrukturerhebung (gewerbliche
Wirtschaft und Dienstleistungsbereich) .....

Beschäftigungsdauer (Lohnsteuerstatistik) . ...
Beschäftigungsverhältnis (Eisenbahnpersonai)
Besitzumschreibungen s. Kraf tfahrzeuge
Besitzverhältni.sse s. a. Eigentumsverhättnisse

- EWG-Strukturerhebung in der Landrvirtschaft ......
- Forsterhebung 1961

- Gartenbauerhebung 1961 ..
- Landu,irtschaftszählung 1960 ..
- Weinbaukataster

- Wohnungsstatistik (Zusatzerhebung 1960)

- Wohnungsstichprobe 1965 . .

Beteiligung am Erwerbsleben s, a. Stellung zum Erwcrbslcben

- Berufszählung 1961

- Führerscheininhaber
Beteiligungen

- im Ausland (Handels- und Gaststättenzählung 1960)

- Bausparkassen, private
- Versicherungsunternehmen ....
Betriebe s. a. Unternehmen, Arbeitsstätten

- Bauhauptgewerbe

- Beherbergungsgewerbe

- Binnenfischereierhebung 1962 ..
- Einheitswerte der gewerblichen Betriebe

- Flurbereinigung .

- Forsterhebung 1961

- forstwirtschaftiiche (Landwirtschaftszählung 1961) . . .

- Fremdenverkehr

- Gartenbauerhebung 1961 ..
- Gewerbeaufsicht .

- Industriebericht für Kleinbetriebe
- Industrrebericht, monatlicher .

- Industriebetriebe mit Stromerzeugungsanlagen .....
- Industriezensus 1963

- Investrtionserhebung in der Industrie . ...
- mit Kurzarbeit .

- Landrvirtschaftszählung 1960 ..
- Streiks und Aussperrungen

- Verbraudrsteuerstatistik
- Weinbaubetriebserhebung 1958
Betrieblicher Einsatz (Eisenbahnpersonal)
Betriebsarten

- Fremdenverkehr
- Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe
Betriebsfläche s, a. Wirtschaftsfläche

- Landwirtschaftszählung 1960 ..
- Weinbaubetriebserhebung 1958
Betriebsform (Einzelhandel) .....
B etriebsgrößenklasse

s.a. Größenklassen, Umsatzgrößenklassen, Unternehmensgrößen-
klassen

- Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn-
nebenkosten

- Bauhauptgewerbe, TotalerhebunS .....
- EWG-Strukturerhebung in der Landrvirtschaft ......
- Flurbereinigung .

- Gehalts- und Lohnstrukturerhebung (gewerblidre
Wirtschaft und Dienstleistungsbereich) .....

- Handwerkszählung 1963 . .

- Industriebericht
- Investitionserhebung

- Landrvirtschaftszählung 1960 ..
- Unternehmenserhebung (Industrie,

Bauhauptgewerbe) . ....... 82,

- Weinbaubetriebserhebung 1958

- Zensus im produzierenden Gewerbe ....
Betriebsinhaber
- Binnenfischereierhebung 1962 ..
- Land- und Forstwirtschaft .

7q
79
75
81

130

131
123
96

51
98

91
109
113

92
91

B5
95

132
77
79

64
64
63
63
64
oo
BB

85
92
64

123
66
64
63
a)
63
76
79
79
B3
77
78
52
63
53

125
64
96

130
B5
64
66

131
82
79
78
63

63
64
91

64
63

B5
64
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Betriebsleiter, landwirtschaf tliche

- fachliche Vorbildung
Betriebsmittel, Iandwirtschaftliche (Einkaufspreise) ....
Betriebsrechnung (Bundespost) ..
Betriebsstruktur (Landwirtschaftszählung 1960)
Betriebstypen (.EWG-Strukturerhebung in der Landwirt-

schaft)
Betriebsunfä11e s. unfälle
Betriebsvermögen s. a. Vermögen

- Vertreibungs- und Ostschäden
Betten s.Fremdenverkehr, Krankenhausstatistik
Bevölkerung

s, a. Deutsche aus der SBZ, SowjeLzonenflüchtlinge, Vertriebene,

64

116

Zugewanderte

- Berufszählung 1961

- Bevölkerungsbewegung, natürliche

- Bevölkerungsstand (Fortschreibung)

- Erwerbstätigkeit .

- Mikrozensus ...
- Volkszählung 1961

- Vorausschätzungen

- \Manderungen ..
- Wohnungsstatistik 1956/57
Bewährungshilfe
Bezugsgebiete (Großhandel) .........
Biersteuer .......125
Bilanzen

- Aktiengesellschaften (Bilanzstatistik) .... 76

- Bausparkassen, private ...... 109

- Bundespost .... ...... 104

- Körperschaftsteuerstatistik (Bilanzgewinn) . ......... 122

- Krankenversicherungsunternehmen ......... 113

- Kreditinstitute (zusammengefaßte statistische Bilanz) 107

- Lebensversicherungsunternehmen .... 113

- Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen ..... ll4
- Wirtschaftsunternehmen, öffentliche 76
Bildungs- und Ausbildungsstätten, Nutzung von ...... 133
Binnenfischereierhebung 1962 .. ........ 64
Binnenhandel

s. Berlin- und Interzonenhandel, Einzelhandel, Großhandel
Binnenschiffahr t

- Binnenhäfen

- Binnenschiffahrtsstatistik ....
-- Binnenschiffsbestände

- Frachtraten ....
- Kosten und Leistungen im Güterverkehr ....
- Schiffs- und Güterverkehr . .

- Verkehrs- und Betriebsunfälle .

Binnenwanderung s. wanderungsstatistik
Bodennutzung s. a. Anbau, Anbauflächen

- Bodenflächen unter 0,5 ha .

- Bodennutzungshaupterhebung .

- Bodennutzungsnacherhebung .

- Bodennutzungsvorerhebung ..
- EWG-Strukturerhebung in der Landwirtschaft

- Landwirtschaftszählung 1960 ..
- Nadrprüfung der Vor- und Haupterhebung . .

Bodennutzungssysteme
Boden- und Kommunurr.i"äiti"riti"i;' : : : : : : : : :........
Börsenumsatzstatistik
Branntweinmonopol
Brennstoffe s. a. Kohle

- feste Brennstoffe, eingeführte

- Brennstoffwirtschaft (Eisen- und Stahlstatistik) .....
- Elektrizitätsversorgung, öffentliche

- Verbrauch (Güterverkehr) ....
- Verbrauch (Industriebericht, monatlicher) . . .

- Verbrauch (Industrielle Stromerzeugungsanlage) ...
- Verbrauch (öffentliche Elektrizitätsversorgung) .....
Brief wahl
Bruttoinlandsprodukt
Bruttoproduktion, industrielle (Index)
Bruttoprodukti onswert

- Handwerkszählung 1963 . .

- Zensus im produzierenden Gewerbe ....
Bruttoverdienste

s. Einkomensteuerstatistik, Lohnsteuerstatistik, Verdienste
Brücken

- Gemeindestraßen
- klassifizierte Straßen
Buchf ührung (Landwirtschaf t)

- EWG-Strukturerhebung in der Landwirtschaft ......
- Budrführungsstatistik landwirtschaftlicher, weinbau-

lidrer und gartenbaulicher Betriebe

Bürgschaften (Schuldenstatistik) . .... ... l2l
Bürogebäude s. Gebäudearten
Bundesautobahnen 97
Bundesbahn s. a. Eisenbahn

- Eisenbahnstatistik 96

- Kosten und Leistungen im Güterverkehr 95

- Personalstandsstatistik, jährliche . ... 121
Bundesbank s. Katalog Absdrnitt VIII Geld und Kredit
Bundesfinanzen s. Finanzen, öffentliche
Bundespost

- Personalstandsstatistik .......121,
- Post- und Fernmeldegebühren ....... 129

- Statistik der Deutschen Bundespost (Betriebseinrich-
tungen, Verkehrsleistungenr Personal, Finanzwesen) 104

Bundessteuern s. Einnahmen, öftentliche; Steuerhaushalt
Bundesstraßen .... 97
Bundestagswahlen 60
Bundestagswahlkreise (zusammenfassende Angaben) 48

C
Campingplätze, Ubernachtungen o,

63
t27
104
63

51
49
48

st, 52
51, 52

47
48
50
87
60
91

63
67
67
66
64
63
67
63

109
110
125

D
Dampfkessel, Stromerzeugungsanlagen
Darlehen

- Bausparkassen, private
- Boden- und Kommunalkreditinstitute . . . .

- Haushaitsansatzstatistik

- für Kriegsgefangene und politische Häftlinge . . . .

-- Lastenausgleich

- sonstige Geschädigtengruppen

- Versicherungsunternehmen ... .

Deckungsmittei, allgemeine und spezielle (Jahresrech-
nungsstatistik) .....

Deutsche aus der SBZ

- Erwerbstätige . .

- Haushalte
- Haushaltsvorstände (Wohnungsstichprobe 1965) . . . .

- Mikrozensus ...
- Statistik der Vertriebenen, Flüchtlinge und der Deut-

schen aus der SBZ

- Volkszählung 1961
Deutsche Bundesbahn s. Bundesbahn
Deutsche Bundesbank s. Katalog Abschnitt V1II celd und Kredit
Deutsche Bundespost s. Bundespost
Devisen

- Devisenbilanz . .

- Devisenkurse
Di ens tl eistun g en

- im Außenwirtschaftsverkehr (Zahiungsbilanzstatistik)

- Dienstleistungsbilanz

- Verbraucherpreise
Dienstverhältnis, Personal von Bund, Ländern und Ge-

meinden
Dienstzweige, Bundespost
Diplomprüfungen .. .

Diskontsatz
Dividenden
- Bilanzstatistik der Aktiengesellschaften

- Statistik der Effektenkurse ..
Doktorprüfungen ..
Düngemittel

- Düngemittelstatistik
- Weinbaubetriebserhebung 1958
Durchfuhr, Durchgangsverkehr

- Außenhandelsstatistik

- Statistik des gewerblichen Güterfernverkehrs

- Statistik des grenzüberschreitenden Güterverkehrs
mit Kraftfahrzeugen

- Statistik des Werkfernverkehrs
Durchreiseverkehr .

B3

109
109
119
116
116
1t7
113

119

51
47
8B
51

50
47

136
110

136
136
t28

121.
t04
58

110

76
110
5B

82
64

93
99

100
99
95

94
BO
OJ
95
79
OJ
ÖJ
60

135
BO

82
77

E
97 Edelmetallstatistik.
s7 Effektenkurse ....::.::..::::.::..::::::..

Ehedauer (Geschiedene, Gestorbene, Mütter)64 Ehefrauen (Volkszählung 1961, Mikrozensus)
Ehelich Lebendgeborene ....

66 Ehelösungen,gerichtliche

81
110
50
47
49
50
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Ehepartner

-AusbildunS.......
- Heiratsalter . . . . . . . : : : : : : . : : . : : : : : : : : : : : : :

Ehescheidungen ...
Eheschließungen ....
Eheschließungsjahre .

Eiererzeugung und Verwertung .

Eigenbetriebe
- gesetzliche Krankenversicherung
- öffentliche Wirtschaftsunternehmen
Ei gentum sve rh äItnis s e

- Gebäudezählung 1961 ..
- öffentlich geförderter sozialer Wohnungsbau
- Volkszählung 1961

- Wohnungsstichprobe 1965 . .

Einbürgerungen ...
Einfamilienhäuser s. Gebäudearren
Einfuhr
- Außenhandelsstatistik
-- Brennstoffe, feste

- Düngemittei....
- Ein- und Ausfuhrpreise .

- Casversorgungsunternehmen, öffentliche ...
- Verbrauchsteuerstatistik
- Zahlungsbilanzstatistik
Eingliederungshilfe für Behinderte
Einheitswerte
- gewerbliche Betriebe
- Grundbesilz ....
- Vermögensteuer
Einkaufge wohnheiten
Einkaufspreise s. a. preise

G roßh and e1 s p rei s e
der Landwirtschaft

Einkommen

- Einkommenslage der Wohnbevölkerung . .

- Einkommensquelle der Haushalte (Wohnungsstatistik
t9s6/57)

- Einkommens- und Verbrauchsstichproben
- Einkommensteuerstatistik ....
- Einkommensverhältnisse der Landwirtschaft, des Gar-

ten- und des Weinbaues . . . .

- erwerbstätige Frauen und Mütter
- Familieneinkommen (Wohngeldstatistik) .-- Haushaite (Wohnungsstichprobe 1965) .

- Körperschaftsteuerstatistik ..
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen .

- Wirtschaftsrectlnungen
- Wohnungsstatistik (Zusatzerhebungen 1957, 1960) 87
Einkommensbezieher (Volkszählung 1961)
E ink om mense n ts tehung
Einkommens teuerstatistik
E j nkommensumverteilung
Einkommens- und Verbrauchsstichproben
Ei n k ommen s v erte i1u ng
E i nk omm ensv erw endung
Einkünfte
- Einkommensteuerstatistik ....
- Körperschaftsteuerstatistik ..
- Lohnsteuerstatistik
Einlagen

- Auslandsforderungen und -verpflichtungen
-- Bankeinlagen
- Bausparkassen, private
- Einlagenstatistik
- Postsparkassen .

- Zentralbankeinlagen
Einnahmen, öff entliche
- Eisenbahnen ...
-- Haushaltsansätze (Bund, Länder, Gemeinden und Ge-

meindeverbände) ...
- Jahresrechnungsstatistik ....
- kassenmäßige Einnahmen aus Steuern

- Krankenversidrerung, gesetzliche

- Monatsstatistik der -Firianzwirtschaft 
. . . .

- öffentliche Straßenverkehrsmittel

- Organe der Jugendhilfe . . . .

- Rentenversicherungen

- Sozialhilfeträger .

- Statistik über den Finanzausgleich . .. .

- Träger der Kriegsopferfürsorge
- Unfallversicherung, gesetzliche
-- Verbrauchsteuerstatistik

- Vierteljahresstatistik der Finanzwirtschaft

Einnahmen, private s. a. Beiträge

- Kostenstrukturstatistik
- Landwirtschaft, Garten- und Weinbau ......
- Wirtschaftsrechnungen
Einpendler s. a. Pendelwanderung, pendler
Einreise s. Reisen, Reiseverkehr
Einstandswert (Kostenstrukturstatistik)
Einwohner s. Bevölkerung
Einzelhandel

- Einzelhandelspreise
- Einzelhandelsstatistik

- Handels- und Gaststättenzählung 1960 .....
- Kostenstruktur . .

Eisenbahn s. a. Bundesbahn

- Eisenbahnstatistik

- Kosten und Leistungen im Güterverkehr ...
- Tarife (Ausland)

- Tarife (Inland)
Eisenerzbergbau ....
Eisengießereien
Eisenschaffende Industrie
Eisen- und Stahlstatistik
Elektrizität s. a. Strom

- Bezug, Abgabe, Verbraudr (Industrie) ......
- Kostenstruktur der Versorgungsunternehmen
- Stromerzeugungsanlagen in der Industrie ..
- Versorgung, öffentliche
Emissionsstatistik s. a. Wertpapiere
Empfang von Gütern s. Güterverkehr
Energiewirtschaft s. a. Elektrizität, Gas, Strom

- Auslandsstatistik
- Eisen- und Stahlindustrie ..
- Kostenstruktur . .

- Zensus 1963 (Energieversorgung)
Entfernungsstufen
-. gewerblicher Güterfernverkehr
- Güterverkehr mit Kraftfal-rrzeugen ..........
- Werkfernverkehr
- Wochenendpendler
Entschädigungen
- Lastenausgleictr

- sonstige
Entstehung des Sozialprodukts .
Erbschaftsteuerstatistik
Erfolgsrechnung
- Bilanzstatistik der Unternehmen
- Wirtschaftsunternehmen, öffentlidre
Ergebnisrechnung, betriebswirtschaftliche
- Bundespost ....
Erholungsreisen ...
Erkrankte s. Kranke
Erlöse, Gasversorgungsunternehmen ..........,
Ernährungsgüter, Ein- und Ausfuhrpreise .......
Ernährungswirtschaft s.a. Landwirtsdraft.,.........
Ernte
-- Ernteermittlung, besondere . .

- Feldfrüchte und Grünland . . . .

- Gemüse und Erdbeeren .....
- Obst
-- repräsentative Ertragsfeststellungen
-- Weinmost
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135
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119
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r20
115
120
9B

118
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ERP-Sondervermögen (Schuldenstatistik) . ...... 121
Ersparnis (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen) .... 135
Erst-Ehen ......:........ 49
Erste Hilfe 54
Erträge (Volkswirtschaftliche Gesamtredrnungen) ...... 135
Ertragskiassen (Forsterhebung 1961) 64
Ertragswerte, land- und forstwirtschaftliche Vermögen 124
Erwerb, Erbschaftsteuer .... ..... 124
Erwerbseinkommen (Volkswirtschaftliche Gesamtrech-

nungen) ....... 13S
Erwerbsgartenbau s. carl.enbau
Erwerbsleben

s, Beteiligung am Erwerbsleben, Stellung zum Erwerbsleben
Erwerbslose s. a. Arbeirslose 51
Erwerbspersonen

- Ausländer 51

- Berufszählung 1961 51

-Mikrozensus... 51

- Volkszählung 1961 47

- Wanderungsstatistik S0
Erwerbstätige

s, a. Angestellte, Arbeiter, Arbeitnehmer, Besdräftigte, Personal

- Berufszählung 1961 Sl
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noch:
Erwerbstätige

- Einkommenslage .

-Mikrozensus... ..........51
- Volkszählung 1961
Erzeugerpreise s. Preise
Erzeugung

s. Bautätigkeitsstatistik, Ernährungswirtschaft, Handwerk,
Industrie, Landwirtschaft, Produktion, Verbrauösteuerstatistiken

E s s igs äurest euer
Export s. Ausfuhr

F
Facharztanerkennung, -tätigkeit
Fachschulen, Fachschüler s. a. Ausbildung
Fahrbahnen, klassifizierte Straßen
Fahrerlaubnisse
- Führerscheininhaber und Ausnutzung der Fahr-

erlaubnisse

- Prüfung, Erteilung, Versagung, Entziehung
Fahrlehrerlaubnisse, Prüfung, Erteilung
Fahrleistungen (Kraftfahrzeuge) .

Fahrzeuge s. a. Kraftfahrzeuge

- Binnenfischereif ahrzeuge

-Binnenschiffe...
- Bundesbahn ....
- Bundespost ....
- Eisenbahnen ...
- Für den Güterfernverkehr meldepflichtige ..........
- Internationaler Straßenverkehr mit Berlin und der

sowjetischen Besatzungszone ....
- Luftfahrzeuge ..
- meldepflidrtige des \Merkfernverkehrs .

- Seefischereifahrzeuge

- Seeschiffe

- Straßenverkehrsmittel, öffentliche
- Verkehrszählungen
Faktorkosten s. Sozialprodukt
Familien, Volkszählung 1961 . .

Fa milienangehörige
- Arbeitskräfte (Binnenfischerei)
-- Arbeitskräfte (Forstwirtsdraft)

- Arbeitskräfte (Gartenbau) ....
- Arbeitskräfte (Landwirtschaft)

Fertigwaren s. a. Handwerk, Industrie, Produktion

- Industrielle (Ein- und Ausfuhrpreise) . ......127
- Industrielle (Erzeuger- und Großhandelspreise, In-

land) .. ........ 127
Fettwirtschaft 70
Finanzämter, Finanzamtsbezirke (Gemeindeverzeichnis) 48
Finanzanlagen (Einheitswertstatistik) .. . 123
Finanzausgleich ... ...... 12O
Finanzen, öffentliche

- Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände 119, 120

- Bundesbahn ..... 96

-Bundespost ..... .....104
- Finanzausgleich . ..... 120
-- Haushaltsansätze ..... 119

-. Jahresrechnungsstatistik ..... 119
-- Monatsstatistik der Finanzwirtschaft .... .... 120

- Vierteljahresstatistik der Finanzwirtschaft . . . 120

- Wirtschaftsunternehmen, öffentliche ........ 76
Finanzierung (Wohnungsbau)
-.Finanzierungsmöglichkeiten,. 87

- Finanzierungsquellen ........ 87

--Kapitalsammelstellen ........ Bo
Finanzierungsquelien (Bilanzstatistik) .... 76
Finanzierungsrechnung für die Bundesrepublik ........ 136
Finanzierungssaldo (Volkswirtschaftliche Gesamtrech-

nungen) ....... 135
Finanzwirtschäft s. Finanzen, öffenttiche
Finanzzuweisungen . ,.... 120
Fischwirtschaft

- Binnenfischereierhebung 1962 ..
- Fischereifahrzeüge

- Fischereifangergebnisse (Binnenfischerei) ....
-. Fischereifangergebnisse (See-, Küsten-, Bodensee-

fischerei)

- Fischzucht

- Seefi schereifahrzeuge
FIe is chb es chaustati stik
Fleischwirtschaft
F1üchtlinge, FIüchtlingseigenschaf t

s, a. Deutsche aus der SBZ, Sowjetzonenfltidrtlinge Vertriebene,
(Vertriebenen- und Ftüchtlingseigensdraft), Zugewanderte

- Haushaltsvorstände (Wohnungsstatistik, Zusatzerhe-
buno 1960)

-. Haushaltsvorstände (Wohnungsstichprobe 1965) .....
- Siedlungswesen .

- Statistik der Vertriebenen, Flüchtlinge und der
Deutschen aus der SBZ ...

--- Unternehmen (Handels- und Gäststättenzählung 1960)
Flüge, Flughäfen, Fluggäste, Flugzeuge

s. a. Reisen, Reiseverkehr
Flurbereinigung ...
Flußfischerei
Förderung des Wohnungsbaus
-- Bauf ertigstellungen
- Berichterstattung
- Bewilligungen ...
- Wohnungsstichprobe 1965 . .

Forderungen

- Ausgleichsforderungen

- Auslandsforderungen der Kreditinstitute .

- Kapitalverkehr mit dem Ausland
- Konkurse und Vergleichsverfahren

- Veränderungen (Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nungen)

Forstwirtschaft

- Arbeitskräfte....
- Einheitswerte des Grundbesitzes .....
- Forsterhebung 1961

-Verdienste.....
- Vermögen (Einheitswertstatistik)
- Vermögensschäden (Lastenausgleich) . . .

Fracht s. cüterverkehr
Frachtraten

- Ausland

- Inland
Frauen, erwerbstätige s. a. Mütter
Frauenob erschulen
Freibeträge, Vermögensteuer ...
Freie Berufe, Kostenstruktur .....
Freie Waidorfschulen
Fremdenverkehr

- Beherbergungskapazität ....
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56
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101

64
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96
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103
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133
47

50
91

103

111
109
tJr
111

64
64
64

8B
B8
66Familienangehörige, mitheifende (Land- und Forstwirt-

schaft) . 63
Familieneinkommen s. a, Einkommen

- Wohngeldstatistik 89
Familienstand

- Anstaltsbevölkerung 47

- Ausländer 47

- Berufszählung 1961 51

- Deutsche aus der SBZ .. 47

- Eheschließende . 49

- Erwerbspersonen 51

- Gehalts- und Lohnstrukturerhebung (Landwirtschaft) 131

- Gestorbene .... 49

-' Haushaltsvorstände (Volkszählung 1961) 47

- Hochschuliehrer und wissenschaftliches Personal .... 58

- Kriegssterbefälle 49

-. Lehrer ..... 55, 56

- Lohnstrukturerhebung (Erwerbsgartenbau, Forstwirt-
schaft) .

- Mikrozensus ........ :: : : :: : :: :. : :. : :

- Nichterwerbspersonen

- Sowjetzonenflücbtlinge
- Strafvolizugsstatistik
- Studierende (Hochschulen) ....
-- Studierende (Ingenieurschulen)

- Studierende (Pädagogische Hochschulen)
-- Vertriebene .....
-- Volkszählung 1961

- Wanderungsstatistik
- WohnbevöIkerung
Familienstatistik . . .

Familientyp
- Einkommens- und Verbrauchsstichprobe

- Volkszählung 1961
Fangergebnisse

- Binnenfischerei ..
- See-, Küsten-, Bodenseefischerei ......
Fernmeldegebühren .

Fernmeldewesen s. Bundespost
Fernsehrundfunkgenehmigungen .

- Fremdenmeldungen und -übernachtungen
104 - Urlaubs- und Erholungsreisen
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Fremdkapital, Zinsen (Kostenstrukturstatistik)
Fremdsprachenunterricht, Beteiligung
Fruchtarten
- Bodennutzungshautperhebung .

- Landwirtschaftszählung 1960 ..
Fruchtb arkeitstafeln
Führerscheine s. Fahrerlaubtrisse
Fusionen (Umsatzsteuerstatistik)
Fußgäinger, Straßenverkehrsunfälle
Futterpflanzen

- Bodennutzungshaupterhebung .

- Saatguterzeugung
Futterverbrauch . ...

G
Gartenbau

- Arbeitskräfte .......
- Gartenbauerhebung i96i':.:...: :.. : :. : :.. ::: :

- Gartengewächse (Bodennutzungshaupterhebung)
--- Lohnstrukturerhebung
Gartenland
Gas s. a. Energiewrr[schafL

noch:
Gehälter (Gehaltssummen)

- Gasversorgungsunternehmen .

- Handels- und Gaststättenzählung 1960 ..
- Handwerkszählung 1963 . .

- Industriebericht

- Kostenstrukturstatistik
- Zensus im produzierenden Gewerbe .....
Gehalts- und Lohnstrukturerhebungen
- Dienstleistungsbereich
- Erwerbsgartenbau

- Forstwirtschaft (Lohnstrukturerhebung)
- gewerbliche Wirtschaft
- Landwirtschaft . .

Geldbestände, Rücklagen
Geld- und Versicherungswesen, Verdienste
Geld- und Zinssätze
Geidversorgung ...
Celdvolumen
Gemeindefinanzen s. Finanzen, öffentlicire
Cemeinden lBevölkerungsstand, Gebietsstand)
Gemeirtclestraßen . . .

Gemüse
--- Anbau (Gartenbauerhebung)
-- Anbau (Haupterhebung)
--- Anbau (Vorerhebung) ......
Generalh.rudet .....
(ienossensdraf ten, Iandwirtschaf tliche
(lepäckverkehr s. Eisenbahn
Cieräte.-. Bauhauptgewerbe
- Gartenbauerhebung 1961 ...- Landwirtschaftszählung 1960 ..
Cenchte

- Arbeiisgerichte . .

- ordenthche (Justizstatistik) ...
-- Sozialgerichte ..
- Verwaltungsgerichte
Clerichtliche Todeserklärungerl . .

Gesamtwirtschaftliches Tariflohn- und Gehaltsniveau
Geschädigte s. LasLenausgleichsstatisrik
Geschädigtengruppen (Wohnungsstatistik 1956,57) . . .
Geschäf tsergebnisse, gesetzliche Krankenversicherung
Geschiedene
Geschlechtskrankenfürsorge . . . . .

Gesellschaften mit beschränkter HaftunS .....
s, a. Aktiengesellschaf ten, Kapitalgesellschaf ten

Gestorbene s. a, Sterbefälle, Unfälle .

Gesundheitsärlter, Personal .....
Getränkepreise ....
Getteide s. a. Anbau, Ernte

- Bodennutzungshaupterhebung .

-- Getreidervirtschaft
- Vorräte
Gewerbe, produzierendes ....
Gewerbeaufsicht....
Gewerbebereiche, Fahrzeuge des Werkfernverkehrs . . . .

Gewerbebetriebe landwirtschaftlicher Betriebsinhaber ..
Gewerbliche Bauten (Bauberichterstattung)
Gewerbesteuerstatistik
Gewinne (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen) ....
Gewinn- und Verlustrechnung
- Bausparkassen, private
-- Bundespost ......
Grenzdurchgangsstellen, Binnenschiffahrt . . .

Grenzüberschreitender Verkel-rr s. a. Außenhandel

- Güterverkehr
- Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen ....
- Warenverkehr (Außenhaudelsstatistik) ....
- Werkfernverkehr .

Grenzverkehr
Größenklassen

s. a. Betriebsgrößenklassen, Unternehmensgrößenklassen

- Aufbaudarreiren für landwirtschaftliche Betriebe . . . .

-. Betriebsfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald-
fläche (Landwirtschaftszählung 1960)

- Bierausstoß ....
- Bodenflächen unter 0,5 ha .

- Einkommen (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer) . .

- Einkünfte (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer) . . .

- Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit .

- Handels- und Seefischereifahrzeuge
- Kraftfahrzeuge ..
- landwirtschaftliche
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49
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67
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131
63
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120
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110
107
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59
59
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59
49
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- Gasgeneratoren, industrielle .. 84

- Gasverbrauch (Industrie) ... . 79

- Gasversorgung . B'J

- Kostenstluktur der Versorgungsunternehmen 75
Gasthörer ........ 53
Gaststätten- und Beherbergungsge-werbe s. a. Fremdenverkehr

-Gastgewerbestatistik ........ 9?.

- Handels- und Gaststättenzählung 1960 .. $1

- Kostenstruktur .. 73
Gebäude s. a. Wohnbauten, Wohngebäude; Wohnungsbau
-- Baufertigsteliungen ijC

- Baugenehmigungen 65

- Bauüberhang .... 86

- Bundespost ...... ..... 104

- Gebäudezählung 1961 ,. 87

- Landwirtschaftszählung 1960 , . 63

- mit öffentlichen Mitteln geförderte 86

-sozialerWohnungsbau..... ......86,87
- Wohnungsstichprobe 1965 . . 88
Gebäudearten
- Baufertigstellungen 86

- Baugenehmigungen 85

- Gebäudezählung 1961 ,. 87

- Preisindices für Bauwerke .... ...... l2B

- sozialerWohnungsbau..... 87

- Wohnungsstatistik (Zusatzerhebung 1960) BB

- Wohnungsstichprobe 1965 . . 88
Gebäudetyp (Gebäudezählung 1961) 87
Gebietskörperschaf ten

-Haushaltsansatzstatistik ......119
-- jährliche Schuldenstatistik . .. ........ l2l
- Jahresrechnungsstatistik ..... 119
Gebietsstand, Feststellung 48
Geborene ........ 49
Geburtenfolge..... 49
Geburtsjahre s. a. Alrer

-Abiturienten... 55

- BevöIkerungsbewegung 49

- Bevölkerungsstand (FortschreibunS) .... 48

- Deutsche aus der SBZ .. 47

- Eheschließende . 49

- Geschiedene.... 50

- Hochschullehrer und wissenschaftlic,hes Personal . . . . 58

- Lehrernachwuchs (Studienseminare) 57
-- SchüIer .... 55, 56

- Sowjetzonenflüchtiinge 47

- Studierende ..... .. 56, 57

-Vertriebene..... 47

- Volkszählung 1961 47

- \tVanderungsstatistik 50
Gefange (Strafvollzugsstatistik) ........ 60
C:iei1ügelstatistik s. a. Viehhattung, -bestand 7l
Gehälter (Gehaltssummen) s. a. Verdienste

- Bauberichterstattung 85

- Bruttogehaltssummen (Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen) ... 135

- Eisen- und Stahlindustrie . 80

- Elektrizitätsversorgungsunternehmen 83
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115
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noch:
Größenklassen
---landwirtschaftlicheNutzfläche ...65,
- Nettoproduktionswert (Flandwerk)

- Nettoproduktionswert (produzierendes Gewerbe) . .

- Nominalkapital der Kapitalgesellschaften

- Stromerzeuger ..
- Waldflächen

- \ nr655gvaufkommen der \Masserversorgungsunterneh-
men ..

Großhandel

- Großhandelsstatistik

- Handels- und Gaststättenzählung 1960 ..

- Kostenstruktur . .

-- Preise (Ausland)

- Preise (Inland)
Grüner Plan, Ausgaben . . .

Grünland
- Bodennutzungsvorerhebung
- Wachstumstand und Ernte .

G runds chuldford e rungen

- Bausparkassen, private
- Versicherungsttnternehmen ....
Grundstoffpreise (Index)
Grundstücke
- Baulandpreise ..
- Bausparkassert, private (Vermögensanlagen)

- Bundespost .....
- Einheitswerte . .

- Flurbereinigung .

- Versicherungsunternehmen (Vermögensanlagen) .'..
Grundvermögen
- Einheitswertstatistik
- Vertreibungs- und Ostschäden
Güterbewegung s. Güterverkehr, Güterfernverkehr
Güterfernverkehr s. a. Güterverkehr, \Marenverkehr, trVerkverkehr

- Fahrzeuge

- gewerblicher, mit Kraftfahrzettgen . . . .

- grenzüberschreitender, ausländischer Lastkraftfahr-
zeuge .

Güterumschlag, Binnenhäfen .....
Güterverkehr

s. a. Frach[, Güterfernverkehr, lMarenverkehr, Werkverkehr

- Binnenwasserstraßen
- Eisenbahnen ...
- gewerblicher Güterfernverkehr

- internationaler Straßenverkehr

- Kosten und Leistungen .....
- mit Kraftfahrzeugen (Fahrzeugstatistik) .

- mit Kraftfahrzeuqen, qrenzüberschreitender

- mit Kraftfahrzeugen (Stichprobenerhebung)

- Preise (Ausland)
- Preise (Inland)

- über See ...
- Werkfernverkehr .

Gutachten, Lastenausgleich . ...
Guthaben, Gutschriften
- Einlagenstatistik .

- Postscheckdienst, Postsparkassendienst ...
- Währungsausgleich Vertriebener
Gymnasien

H

91
91
75

140
t27
t20

85
oa
85

130
77
82
48
o?

116
49
75

I-Iandels- und Gaslstättenzählung 1960 . '
Handwerk
- Beschäftigte .... ....... 75, 82

- Betriebe . . .. - .. 75, 82

- Har-rdwerksrolle, Eintragung in . . . 75

- Jahreserhebung der Wareneingänge und Warenvor-
räte

- Kostenstruktur . .

- Löhne und Gehälter ...... 82

- Rechtsform der Unternehmen . '

- Umsatz . 75, 82

- Verdienste .....
- Zensus 1963 ..
Handwerksberichterstattung .....
Handwerkskammerbezirke (Gemeindeverzeichnis) .....
Handweritszählung I 963
Hauptentschädigung, Lastenausgleich . . ..
Hausgeburten
H aus gewerbetreib ende
Haushalte

- Ausländer

- Bodenflächen unter 0,5 ha .

- Einkommens- und Verbrauchsstichprobe

- Mikrozensus ...
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen . .

- Volkszählung 1961

- Wirtschaftsrechnungen

-WohnungsstatistiklgS6lST .'..'.. 87'
-- Wohnungsstichprobe 1965 ' .

Haushaltsaniatzstätistik (Bund, Länder, Cemeinden, Ge-
meindeverbände) . . .

Haushaltsbudget (Wirtschaftsrechnungen)',...
Haushaltseinnahmen s. Einnahmen, öffentliche
Haushaltsgröße (Wohngeldstatistik)
Haushaltspläne s. HaushalLsansatzstatistik
Haushalts- und Familienstatistik
Haushaltstyp

- Mikrozensus ...
- Volkszählung 1961

- Wohnungsstichprobe 1955 . .

H aush alt svo rs t and

- Volkszählung 1961

-\Mohnungsstätistik1956157 
...-... 87

91

t24
oa

77
76
B3
65

B4

109
113
t27

99
102

,85
,85
,91

t25
92
54

52
75

116

83
75

66
6B

t28
109
1,04
t24
66

113

47
63

133
47

135
47

133
8B
BB

119
133

89

47

47
47
oo

99
99

Flabilitationen .....
Hackfrüchte
Häftlinge, Beihilfen und Darlehen
Hälteranlagen
Halbwaren s. a, Handrverk, Industrie, Produktion

- Ein- und Ausfuhrpreise . .

- Erzeuger- und Großhandelspreise
- Nichteisen- und Edelmetallstatistik
HandeI

s. Außenhandel, Berlin- und Interzonenhandel, Einzelhandel,
Großhandel, Kostenstrukturstatistik, Verdienste

Handelsregister, Eintragungen

- Handels- und Gaststättenzählung 1960 ..
- Handwerkszählung 1963 . .

Handelsschiff € s. Seeschiff ahrt
Flandelsumsatz s, Umsatz
I{andelsvertreter- und Hanclelsmaklerger,r,erbe

- Handels- und Gaststättenzählung 1960 ..
- Kostenstruktur ..

t24
116

-- WohnungsstichProbe 1965 . .

Haushaltswirtschaft (Bund, Länder, Gerneinden)
Hausratbeschaffung, Beihilfen
Hebesätze, Realsteuervergleich .

FIeilbäder
Heil- und Heilhilfspersonen . . '
Heimarbeiter
- Arbeitsmarktstatistik
- Arbeitsstättenzählung 1961 '.
Fleimatauskunftsstellen, Lastenausgleich .....
I{eimatvertriebene s. vertriebene
Heime, Sozialhilfe
Heiratsalter
l{eiratstafeln
l{eizölverbrauch und -bestand, Industrie ... '.
I{eizung (Wohnungen)
I-{eranwachs ende

- Kriminalstatistik, polizeiliche

- Strafverfolgungsstatistik'...
Herbstaussaat .....
Herkunftsländer

58 - Auslandsgäste ..
68 - grenzüberschreitender Reiseverkehr

116 - Personenverkehr über See . '.
64 - Wanderungen ..

Hochbau s. a. Bautätigkeitsstatistik
127 Hochofenwelke....
127 Hochschulen81 

-Habilitationen...
- Hochschulabsolventen (Volkszählung 1961)

- Hochschulbesuch (Kleine Ilochschulstatistik) .

- Hochschullehrer und wissenschaftliches Personal . ' ' '
ql -Hochschulprüfungen;; - Pädaqogische Hochschulen '..

- Studierende (Große Hochschulstatistik) .

Hoheitsverwaltungen s. Finanzen, öffentliche; Personal, Schulden
Iiolzstatistik (Rohholz, Holzhalbwaren) ....

91 Holzwirtschaft (Holzeinschlag und-verkauf)
75 Hühnerbestand,-haltung

t02
96
99

100
95
99

100
100
t40
t29
r02
99

116 tt7
47
49
79
B8

59
60
69

92
95

L02
50
B5
BO

5B
47
58
58
58
57
57

81
t.t
63

I

108
104
116
55

67
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Hypotheken

- Hypothekarkredite ... 108

- Hypothekenbewegung ....... ltl
-Hypothekenforderungen (Bausparkassen) ... 109

- Hypothekenforderungen (Versicherungsunternehmen) 113

I

Kapitalrechnung, Bundespost .... ....... 104
Kapitalsammelstellen, Finanzierung des Wohnungsbaues 86

Kassenbestand, Kassenlage (Monatsstatistik der Finanz-
wirtschaft) ....120

Kassenobiigationen . ..... 108
Kinder s. a. Kinderzahl; Sctrulcn, Schüler

-Kriminalstatistik,polizeiliche ........ 59

- Lebenshaltung eines Kindes ......... l2B
- in Schulkindergärten 55KindergeldundAusbildungszulage .....118
Kinderheime, Ubernachtungen .... 92
Kinderzahl s. a. Kinder

-Ehelösungen,gerichtliche..... 50

- Einkommensteuer ..... 122
- Frauen und Mütter, erwerbstätige 51

- Gehalts- und Lohnstrukturerhebung (Landwirtsdraft) 131

-. Lohnstrukturerhebung (Erwerbsgartenbau, Forstwirt-
sdraft) . ........ 131

-Mikrozensus... 47

- Volkszählung 1961 47
Kirchen- und Kirchenlohnsteuer ........ 122Kläranlagen 84
Klassen, Klassenräume usw.

-Schulen,allgemeinbildende.. ........ 55

- Schulen, berufsbildende ..... ........ 56
Kleinbetriebe, industrielle ?gKleinflächen,bewirtschaftete.... 63
Knappschaf tl i che Rentenversicherung

s. Rentenversicherungen
Körperschaftsteuerstatistik s.a, Kapitalgeseltschaften ...... I22
Kohle

s, a. Brennstoffe, Energiewirtsdlaft, Industriebericht, produktion
-- Kohleverbrauch und Bestand (Industrie) ?9
Koks (Bezug, Erzeugung, Verbraudr) .............. 80, 83Kollegs (2. Bildungsweg) .. . 55I(ommunalkreditinstitute ........l0g
Konfession s. Religionszugehörigkeit
KonkurseundVergleichsverfahren .....111Konsumentenkredite ..... 108
Konten (Volkswirtschaftlictre Gesamtrechnungen) ...... 135
Kosten s. a. Aufwand, Ausgaben

- Güterverkehr ........ 95

- Kostenstrukturstatistik 75

- Krankenversicterungsunternehmen ......... 113

- Pensions- und Sterbekassen .. ....... 113
I(osten und Leistungen im Güterverkehr 95Kostenstrukturstatistik 75
Kraftfahrzeuge s. a. Fahrzeuge

- Anhängerbestand 97

- ausländische (grenzübersdrreitender Güterfernver-
kehr) . ........ 99

- Beförderung von Personen mit öffenttichen Straßen-
verkehrsmitteln .... ......... gB

- Besitzumschreibungen 97

- Bestand 97

- Binnenfischerei .. 64

- Bundespost ..... ..... 104
- Fahr- und Fahrlehrerlaubnisse 98

- Fahrleistungen . ...... 101

- Fernverkehr ......... gg

- Führerscheininhaber und Ausnutzung der Fahr-
erlaubnisse gB

- Güterfernverkehr gg

- Güterverkehr, grenzüberschreitender ............., 100

- Güterverkehr (Kosten und Leistungen) ... 95

- interzonaler Straßenverkehr . ....... 100

- Löschungen der Zulassungen . 97

- Personenverkehr, grenzübersdrreitender .... 100

- Prüfungen (technisdre Prüfstelle) 98

- Straßenverkehrsunfälle ...... 101--Zulassungen .,....... 97
Kranke

- Krankenhausstatistik ........ 54

- Krankenversicherung, soziale .,.. .. 115

- Krankheiten, meldepflichtige . 53

- Tuberkulose ......... 53
Krankenhausstand (Krankenversicherung, gesetzliche) .. 115
Krankenhausstatistik 54
Kranken versicherung

gesetzliche
Krankenve

Impfungen, Pockenschutz
Importlager
IndiCeS s. Ubersidrt über die Indices und Meßzahlen S.326fj
Industrie
- Arbeiterstunden .

- Arbeitsstunden (Bauhauptgewerbe)

- Auslandsstatistik
- Beschäftigte .... 77, 78, 79, 80, i

- Betriebe bzw. Unternehmen . ..... 77, 78, 79, 82, 83,

- industrielle Bauten

- Investitionen ....
- Kostenstruktur . .

-- Löhne und Gehälter (Bruttosummen) .... ..... 77,79,
- Löhne und Gehälter (Verdienststatistiken) . . ... 130,

- Produktion .... ....... 80, 81,

- Tariflöhne
- Umsatz .... 77, 79, 82,

- Verkaufsstellen, offene (Handels- und Gaststätten-
zählung)

- Zensus 1963 ..
Industri eb ericht
- für Kleinbetriebe
- monatlicher .....
- Zusatzerhebung .

Industrie- und Handelskammerbezirke (Gemeindever-
zeichnis)

Industriezensus 1 963
Ingenieurprüfung ..
Ingenieurschulen ...
Inhaber, tätige Inhaber s. Berriebsinhaber
Inlandschulden s, Sdrutden
Instandhaltung

- Kosten und Leistunqen im Güterverkehr
- Kostenstrukturstatistik
Internate
Internationale Ubersichten (Auslandsstatistik) .

Interzonaler Straßenverkehr ....
Interzonenhandel ..
Interzonenverkehr (Personenverkehr)
Invalidenversicherung s. Rentenversicherung
Investitionen
- Bundespost .....
- Index der industriellen Bruttoproduktion
- Industriezensus 1963

- Investitionserhebung, jährliche
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen . .

Investmentstatistik .

J
Jahres abschl üsse

- Bilanzstatistik der Aktiengesellschaften
- Bundespost .....
- Kosten und Leistungen im Güterverkehr
- Kostenstrukturstatistik
- Wirtschaf tsunternehmen, öff entliche
Jahresrechnungsstatistik (Bund, Länder, Gemeinden, Ge-

meindeverbände) ...
Jahresverdienste s. verdienste
Jugendherbergen, Ubernachtungen
Jugendhilf e, öffentliche
Jugendliche
- Kriminalstatistik, polizeiliche
- Strafverfolgungsstatistik ....
Justizstatistik

K
K ämme re iv erwaltung en

s. Finanzen, öffentliche; Personal, Schulden
Käufe (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen)
Kanalisation, öffentliches Abwasserwesen ....
Kapital der Aktiengesellschaften, Eigentum
Kapital-Lebensversicherungen ...
Kapitalanlagen, Auslandsverkehr
Kapitalgesellschaften

s, a. Aktiengesellsöaften, KörpersdraftsteuersLatistik, ArbeiLs-
stättenzählung

- Bestand und Veränderungen
Kapitalleistungen, Zahlungsbilanzen

79
79
79

B5
85
7B
75
B5

131
82

t32
B5

76
104
95
75
76

59
60
59

91
77

119

55
91

92
118

135
84
It)

113
t37

76

4B
77
56
56

95
75

139
100
93
95

104
BO

77
78

135
109

.. 115
47, 5t
.. 113

I
136 - private
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Krankenversorgung (Sozialhilfe, öffentliche) ....
I(rankheiten s. a. Todesursactrenstatistik

- Berufskrankheiten (gesetzliche Unfallversicherung) ..
- Krankheitsarten (gesetzliche Krankenversicherung) ..
- meldepfliötige ..
- Milzbranderkrankungen beim Menschen . . . .

- Tuberkulosestatistik
Kredit s. a. Kreditinstitute, Darlehen

- Kreditstatistik
- Wohnungsbau

- Zentralbankkredite
Kreditinstitute s. a. Bausparkassen, privatei Kredit

- Auslandsforderungen und -verpflichtungen
-- Bausparkassen, private

- Bilanz, zusammengefaßte statistische .....
- Boden- und Kommunalkreditinstitute . . . .

- Einlagenstatistik
- Kreditstatistik ..
- Reservehaltung

- Wertpapierbestände

- Wertpapier-Kundendepots

- Zwischenbilanzstatistik
Kreditstatistik .....
Kriegsbeschädigte s. a. Kriegsopferversorgung, Kriegsopferfürsorge

- orthopädische Versorgung . ...
Kriegsgefangene

- Beihilfen und Darlehen

- Volkszählung 1961
Kriegsopferfürsorge
Krie gsopf erversorgung
Kriegssachschäden (Lastenausgleich)
Kriegsschadenrente .

Kriegssterbefälle, standesamtlich beurkundete .

Kriminalstatistik, polizeiliche
Kühlanlagen, Binnenfischerei ....
Kuhmilch, Erzeugung und Verwendung ..
Kulturarten
- Bodennutzungsvorerhebung ..
- Forsterhebung 1961

- Landwirtschaftszählung 1960 ..
Kurse, Kurswerte
- Aktienkurse, Indexziffern ....
- Börsenumsatzstatistik

- Devisenkurse

- Effektenkurse ...
- Emissionsstatistik

- Währungen der Welt
Kurzarbeit

Land.,arirtschaftszählung 1960 .. ...... 63, 64
Lastenaus gl eichs f onds

- jährliclie Schuldenstatistik .. ........ 121

- Vierteljahresstatistik der Finanzwirtschaft .. '...... 120
Lastenausgleichsstatistik ..... ' '. 116
Lastfahrzeuge, Lastkraftfahrzeuge s. Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge
Lastschriften

- Einlagenstatistik ... '. 108

- Postsiheckdienst . ... " 104
Laufbahngruppen (Personal von Bund, Ländern und Ge-

meindön) ..'....l2l
Lebendgeborene ... 49
Lebensalter s. Atter
Lebenshaltung

- Einkommens- und Verbrauchsstichprobe '... 133

-internationalerVergleich ... .....'..140
- eines Kindes (Index) ......... 129

- Preisindex ... - 128

-Wirtschaftsrechnungen 
.....'. 133

Lebensversicherung

- Statistik der Lebensversicherung .... 113

-Vermögensaniagen 
..' 113

Lederstatistik 81

Lehramt, Lehramtsprüfungen (Studierende) . 57

tt7
115
11s
53
55
53

l0B
86

107

L
Länderberichte, Länderkurzberichte . '... 139
Länderfinanzen s. FiDanzen, öffentliche
Lagerbestände

-Einzelhandel 
(Meßzahlen) ... ........ 92

-Großhandel(Meßzahlen) 
.... ........ 91

Lagerräume (Gartenbauerhebung 1961) .. 63
Lagerverkehr (Außenhandelsstatistik) 93
Landstraßen s. Straßen
Landwirte, Altershilfe '.. 115
Landwirtschaft

s. a. Anbau, Anbauflächen, Bodennutzung, Ernährungswirtsctlaft,
Ernte, Preise, Vieh- und Fleischwirtschaft, Wachstumsland

- Arbeitskräfte
- Aufbaudarlehen (Lastenausgleich)

- Beratung

- Besitzverhältnisse
- Betriebe, Betriebsinhaber ....
- betriebs- und marktwirtschaftliche Meldungen

- Buchführung

- Einheitswerte des Grundbesitzes ...........
- Flurbereinigung .

- Gehalts- und Lohnstruktur ..
- Genossenschaften, Mitgliedschaft ...'.
- landwirtschafttiche Ausbildung und Wirtschaftsbera-

tung . .

- Landwirtschaftszählung 1960 .. '....
- Schlepperbenutzung

- Siedlung

- Struktuierhebung (EWG-) 1966i67 . ,

- Tariflöhne
- Verdienste .....
- Vermögen (Einheitswertstatistik) . .

- Vermögensschäden (Lastenausgleich)

Lehrer, Lehrpersonen

- allgemeinbildende Schulen

- berufsbildende Schulen

- Hochschullehrer und wissenschaftliches Personal . . . .

- Ingenieurschulen .

- lehrerbildende Einrichtungen .

- Pädagogische Hochschulen ...
- PersonäI von Bund, Ländern und Gemeinden . '.. '..
- Studienseminare

- Technikerschulen
Lehrerbildende Einrichtungen ...
Lehrlinge s. a. Beschäftigte

- Ausbildungsbeihilfen
- Berufsschüler
Leistungsgruppen

- Arbeitörverdienste in Industrie und Handel

- Gehalts- und Lohnstrukturerhebung
Leuchtmittelsteuer
Linienschiffahrt, Frachtraten .....
Liquidität, Kreditinstitute .....
Löhne s. a. Gehälter, Lohnsteuer, Verdienste

- Bauberichterstattung

- Brutto-Lohnsumme (Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nungen)

- Eisen- und Stahlindustrie .

- Etektrizitätzversorgungsunternehmen

- §a5vsl5olgungsunternehmen .

- Handels und Gaststättenzählung 1960 . '

- Handwerkszählung 1963 . .

- Industrie (EWG-Erhebungen) .

- Industriebericht

- Kostenstrukturstatistik
- Zensus im produzierenden Gewerbe ....
Löhne und Lohnnebenkosten (Aufwendungen der Ar-

beitgeber)
Lohnarbeitskräfte, Forstwirtschaft

109
109
107
109
108
108
t07
108
108
108
108

116

116
47

118
116
116
116
49
59
64
72

110
110
110
110
109
110
52

116
56

130
131
125
129
107

66
64
63

55
56
58
56
57
57

12t
57
56
57

85

135
80
83
B3
91
82

130
79
75
77

130
65

.. 64, 6s

..... 116
64

.. 63, 64
63, 64, 65

69
.. 64, 66
..... t24

66
..... 131

64

66
63
64
66
64

31
24
16

Lohnformen
- Erwerbsgartenbau .... 131

- gewerbliche Wirtschaft und Dienstleistungsbereich . . 131

- iandwirtschaft ....... 131
Lohnindices s. Ubersidrt über die Indices und Meßzahlen S 326ff.
Lohnstatistik
-Ausland ...... 140

- Inland ........ 129
Lohnsteuer

- Jahresausgleich ...... 123

- Lohnsteueistatistik ... 123

- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ' .... 135
Lohnstrukturerhebungen s. Gehalts- und Lohnstrukturerhebungen
Lohnsummensteuerstatistik (Gewerbesteuerstatistik) .,. 126
Lombardsatz .'"' 110
Luftkurorte 92
Luftverkehr
- Luftfahrtstatistik ..... 103

-Preise (Ausland) ..... 140

- Preise (Inland) --.---- 129

-unfäIle """' 104
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M
Magisterprüfungen . SB
Maschinen, landwirtschaftiiche
- EWG-Strukturerhebung 64

- Gartenbauerhebung 1961 .. 63

- Landwirtschaftszähiung 1960 .. 63
Materialbestand s. a. RohsLofIe, Rohsroffverbraucü

- Investitionserhebung in der Industrie .... 78

- Zensus im produzierenden Gewerbe .... T7
Materialbezüge, Materialeingang s. a. warenbesland

- Handwerkszählung 1963 .. 82

- Kostenstrukturstatistik 75

- Zensus im produzierenden Gewerbe .... 77
MaterialverbfäüCh s. a, Rohstoffe, Rohstoffverbrauch

- Zensus in der öffentlichen Energie- und Wasserver-
sorgung 77

Mechanisierung, Landwirtschaft . 63
Mehrfamilienhäuser s. cebäudearten
Mehrlings gebu rten
Meßzahlen s. Ubersicht über die Indices uncl Meßzahten S. 326 ff .

Mieten, Mietbelastung der Haushalte
- Kosten und Leistungen im Güterverkehr
- Kostenstrukturstatistik
- sozialer Wohnungsbau .....
- Wohngeldstatistik
- Wohnungsstatistik 1956,/57

- Wohnungsstatistik (Zusatzerhebung 1960)

- Wohnungsstichprobe 1965 . .

Mietverhältnisse s. a. Wohnverhättnisse

- Volkszählung 1961

- Wohnungsstatistik 1956157
Mietverträge (Wohnungsstichprobe 1965) .

Mietwohnungen s. wohnungen
Mietzahlungsbereitschaft
Mikrozensus (Repräsentativstatistik der Bevölkerung

und des Erwerbslebens) s.a. Zusatzerhebungen 47, 48, 51,
Milcherzeugungs- und Verwendungsstatistik

s. a. Molkereiwirtschaft
Milzbranderkrankungen beim Menschen ....
Mindestreservenstatistik
Mineral öl stati s tik
Mineralölsteuer ....
Mitglieder s. a. Beitragszahler, Versicherte

- gesetzliche Krankenversicherung

- kleinere Versicherungsvereine
- Pensions- und Sterbekassen ..
Möbelfernverkehr, gewerblicher .

Molkereiwirtschaft (Milchanlieferung, -verarbeitung, -ab-
satz, Erzeugerpreise) 72
s. Milcherzeugungs- und -verwendungsstaListik

Monatslöhner s. Lohnformen
Monatsverdienste s. Verdienste
Monetäre Entwicklung
Münzumlauf
Münzwesen, Einnahmen
Mütter, erwerbstätige s. a. Frauen

- Mikrozensus ...
- Volkszählung 1961
Müttersterblichkeit .

Niederlassungen
- Arbeitsstättenzählung 1961 ..
- Handels- und Gaststättenzählung 1960 ..
- Handwerkszählung 1963 . .

Nominalkapital (Staiistik der Kapitalgesellschaften)
Normalwohngebäude s. Wohnbauren, Wohngebäude
Normalwohnungen s. wohnungen
Noten- und Münzumlauf . .
Notstandsarbeit, Arbeitslosenhilfe
Nutzfläche (Gebäude)

- Baufertigstellungen
- Baugenehmigungen
Nutzfl äche, landwirtschaf tliche
- Bodenfläche unter 5,0 ha .

- Bodennutzungsvorerhebung ..
- Landwirtschaftszählung 1960 . .

- Weinbaubetriebserhebung 1958
Nutzungsarten s. Bodennurzung

o
Obst

- Gartenbauerhebung 1961 ..
- Obstbaumzählung
- Pflanzenbestände in den Baumschulen . .

- Wachstumstand und Erträge
Obstb aumbestände
Offentlicher Dienst, Personalstand
Olfrüchte (Bodennutzungshaupterhebung) ..
Organgesellschaften, Körperschaf tsteuer .
Organisationen, private, ohne Erwerbscharakter . . .

Organkreise, Umsatzsteuer
Orthopädische Versorgung der Kriegsbeschädigten
Ortsdurchfahrten . . .

O r tsn am en änderungen

P
Pacht

- Kostenstrukturstatistik
- Landvrirtschaftszählung 1960 ..
Pachtland, Landwirtschaftszählung 1960 ..
Pädaoogische Hochschulen s. a. Hochschulen
Paritäten (Währungs-, Gold-), errechnete
Parkplätze
Passivgeschäft, Boden- und Kommunalkreditinstitute
Pendelwanderung, Pendler s. a. Auspendler, Einpendter

- Berufszählung 1961

- Grenzarbeitnehmer

- W-ohnungsstatistik (Zusatzerhebung 1960) ......
Pensionäre, Einkomruens- und Verbrauchsstichprobe
Pensions- und Sterbekassen ..
Personal

75
91
82
76

t07
115

86
85

63
66
63
64

49

95
75
öt
89
öt
oo
BB

47
87
B8

87

52
72

63
.. 68
.. 67
.. 68
63, 68
.. t21
.. 67
.. t22
,. 135
. 124

,. 116
.. 97
.. 48

75
63
63
57

110
97

109

55
107

B1
t25

115
t14
113
99

124
52
70

135
80

49
63

s. a. Angestellte, Arbeiter, Arbeitnehmer, Arbeitskräfte, Beamte,
Besöäftigte, Erwerbstätige

- allgemeinbildende Schulen

-Anstalten .........47
- Apotheken .....
- Bundesbahn .....
- Bundespost .....
- Eisenbahnen

- Gerichte (ordentliche), Staatsanwaltschaften
- Gesundheitsämter
- Krankenhäuser .

- Krankenversicherung, gesetzlidre
- Landr,r.irtschaftszählung 1960 . .

- Personalstand von Bund, Ländern und Gemeinden ..
- Rentenversicherungen, gesetzliche

- Technikerschulen

- Unfallversicherung, gesetzliche

- Verw-altungsgerichte
Personaiausgaben (Jahresrechnunqsstatistik) .

Personalkosten

- Güterverkehr
- Industrie (Aufwendungen der Arbeitgeber) .

- Kostenstrukturstatistik
Personenkraftwagen s. Kraftfahrzeuge
Personenkreise

s, Deuts.ie aus der SBZ, Flüchtlinge, Sowjetzonenflüctrilinge, Ver-
triebene, Zugewanderte

Personenschaden s. Schaden, Unfälle
Personenverkehr

s. Binnensctriffahrt, Bundespost, Eisenbahnen, Fahrzeuge, KraIt-
fahrzeuge, Luftfahrtstatistik, Seesctriffahrt, Straßenverkehr

Pferdehaltung, -bestand

- allgemeine Viehzählung ....
- Landwirtschaftszählung 1960 . .

Pflegepersonen .....

5t
52
88

133
113

95
130
75

55
51
54
96

to4
96
59
54
54

115
63

l2l
115
56

115
59

119

N
Nachlasse, Erbschaftsteuer ....
Nachtarbeit
Nahrungsfette, Fettwirtschaft ....
Nationalität s. Staatsangehörigkeit
Natürliche Bevölkerungsbewegung ......
Nebenbetriebe, Land- und Forstwirtschaft
Nettoausgaberl s. Äusgaben, öffeniliche
N ettoi nl andsp rodukt
Nettoproduktion, industrielle (Index) ....
Nettoprodukti onswert
- Handwerkszählung 1963 ..
- Kostenstrukturstatistik
- Zensus im produzierenden Gewerbe ..
Neubau s. Baumaßnahmen
Neuverschuldunq s. schulden
Nichteisen- und Edelmetallstatistik ......
Ni chterwerbspersonen
Nichtigkeit der Ehen
Nichtsteuerbelastete s. a. Steuerbefreite

- Einkommensteuer
Nichtrvohngebäude s. cebäudearten

82
75
77

81
51
50

t22 63
54
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Po cken s chutzimpf un ge n
Post- und Fernmeldewesen s. Bundespost
Postleitbereiche (Gemeindeverzeichnis)
Preise

s, a. Mieten so$'ie die Ubersicht über die Indices und Meßzahlen
s. 326 ff.

- im Ausland .....
- Baulandpreise ..
- Baupreise

- Beherbergungsgewerbe

- Ein- und Ausfuhrpreise .

- Einkaufspreise der Landwirtschaft .....
- Erzeuger- und Großhandelspreise (Ausland)

- Erzeuger- und Großhandelsverkaufspreise (Inland) ..
- Erzeugerpreise landwirtschaftiicher Produkte ... 69,

- Gaststättengewerbe (Leistungen)

- Lebendviehpreise (Großmärkte)

- Lebenshaltung (internationaler Vergleich)

- Verbraucherpreise (Ausland)

- Verbraucherpreise (Inland)

- Verkehrspreise (Ausland) ....
- Verkehrspreise (Inland)
Preisentwic'.llung des Sozialprodukts ....
Preisindices s. Ubersicht über die Indices und Meßzahlen S. 326ff.
Privater Verbrauch
-. Einkommens- und Verbrauchsstichproben

- Volksrvirtschaftliche Gesamtrechnungen .

- Wirtschaftsrechnungen
Produktion

s.a. Bautätigkeitsstatistik, Ernährungswirtschaft, Handwerk, In-
dustrie, Landwirtschaft, VerbrauchsteuersLatistiken

- Industrie
- Kostenstrukturstatistik
- Produktions-Eilbericht

- Produktionserhebung, vierteljährliche .....
- Sonderstatistiken für einzelne Industriezweige .....
Produkti onsindices

s. Ubersicht über die Indices und Meßzahlen S. 326If.
Produktionshonten (Volkswirtschaftliche Gesamtrech-

nungen)
Produktionswert (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun-

gen)
Produzierendes Gewerbe
Prüfungen s. a. Abschlußzeugnisse

- Fahr- und Fahrlehrerlaubnisse
- Hochschulprüfungen

- Ingenieurprüfungen
- Kraftfahrzeuge und -anhänger
- pädagogische Prüfungen .....
- Technikerprüfungen

- Zweiter Bildungsweg

Ratenkredite I
Raum, umbauter

- Baufertigstellungen
- Bausenehmigunsen : : : : : : : : : : : : : . : : : . : : . . : . . . . . . . .

- Bauüberhang ....
- sozialer Wohnungsbau .....
Realschulen, -schüler
Realsteuervergleich .

Reben, Wachstumstand
Rebfl ächen, -grundstücke, -land

- Bodenflächen unter 0,5 ha .

- Bodennutzungsvorerhebung ..
- Weinbaubetriebserhebung 1958

- Weinbaukataster
Rebsorten (Weinbaukataster)
Rechnungsabschluß

- Bausparkassen, private
- Krankenversicherungsunternehmen

- Versicherungsunternehmen ....
Rechnungsposten (Jahresrechnungsstatistik) ...
Rechnungs- und Geschäftsergebnisse, gesetzliche Kran-

kenversicherung ....
Rechnungsstatistik, jährliche (Bund, Länder, Gemeinden,

G emeind eve rb ände)
Rechtsformen der Unternehmen bzw. Betriebe

- Arbeitsstättenzählung 1961 ..
- Bausparkassen, private

- Eirrheitswertstatistik
- Gewerbesteuerstatistik

- Handels- und Gaststättenzählung 1960 ..
- Handrverkszählung 1963 ..
- Konkurse und Vergleichsverfahren

- Umsatzs teuerstatistik

noch l

Rechtsformen der Unternehmen bzw. Betriebe

-Vermögensteuerstatistik ......
- Wasserversorgung, öffentliche

- Zensus im produzierenden Gewerbe ....
Rechtspflege
Reisen, Reiseverkehr

- grenzüberschreitender Reiseverkehr

- Urlaubs- und Erholungsreisen
Religionsunterricht, Teilnahme

- Schüler an berufsbildenden Schulen .....
- Teilnehmer am Zweiten Bildungsweg
Religionszugehörigkeit

-Abiturienten...
- Ausländer

- Berufszählung 1961

- Deutsche aus der SBZ ..
- Ehepartner .....
- Eheschließende .

- Eltern
- Gefangene

- Geschiedene

- Gestorbene ....
- Hochschul- und Fachschulabsolventen

- Kinder
- Kirchen- und Kirchenlohnsteuer

- Lehrer ..... 55,

- Lohnsteuerstatistik

- Schüler (allgemeinbildende Schulen) .....
- Strafvollzugsstatistik
- Studierende (Ingenieurschulen)
- Studierende (Pädagogische Hochschulen) ..
- Vertriebene .....
- Volkszählung 1961
Renditen

- Renditenstatistik

- Statistik der Effektenkurse ..
Rentabilitätsverhäitnisse (Landwirtschaft, Garten- und

Weinbau)
Rentenanträge, -bestand
Rentenempfänger

- Kriegsopf erversorgung

- Lastenausgleich

- Preisindices für die LebenshaltunS ....
- Unfallversicherung, gesetzliche
Rentenschuldf orderungen

- Bausparkassen, private
- Versicherungsunternehmen ....
Rentenversicherte s, versicherte
Rentenversicherungen (Arbeiter, Angestellte, knapp-

schaftliche Rentenversicherung, Altershilfe für Land-
wirte)

- Mitgliedschaft (Mikrozensus) .....
- Statistik der Rentenversicherungen
Rentner

55

48

140
t28
128
129
127
127
140
t27
t27
t29
'7)

140
140
128
140
129
135

t23
B4
77
59

95
92

56
55

55
47
51
47
47
49
49
60
50
47
51

122
56

t23
55
60
56
57
47
47

110
110

66
11s

l aa

135
133

80
t5
80
80
80

135

135

98
5B
56
9B
57
57
55

108

51
59

92
91
75

80
t27

B1
81

63
66
64
64
64

116
116
t28
115

109
113

86
B5
B6

55
125
69

109
113
113
119

47, 5r,. 115

133
133

S,5

- Einkommens- und Verbrauchsstichprobe

- Wirtschaftsrechnungen
Reparaturen (Kosten und Leistungen im Güterverkehr)
Repräsentativstatistik der BevöIkerung und des Er-

werbslebens (Mikrozensus) ..... ........ 47
Richter
Rindviehhaltung, -bestand s. a. Schlachtungen

- allgemeine Viehzählungen . .

- Landwirtschaftszählung 1960 . .

- repräsentative Nachprüfungen

- Viehzwischenzählungen
Rohertrag
- Anteil am wirtschaftlichen Umsatz .............. 91

- Handels- und Gaststättenzählung 1960 ..
- Kostenstrukturstatistik
Rohstoffe, Rohstoffverbrauch

- Eisen- und Stahlstatistik ..
- Erzeuger- und Großhandelspreise (Intand)

- Nichteisen- und Edelmetallstatistik
- Textilstatistik ..
Rohvermögen

- Einheitswertstatistik
- Vermögensteuerstatistik
Rücklagen (Monatsstatistik der Finanzwirtschaft) ......
Rückstellungen (Einheitswertstatistik)
Rückversicherung ..
Rückwanderer (Wanderungsstatistik)
Rückzahlungen, Postsparkassendienst
Rundfunk s. Tonrundfunkgenehmigungen

70
63
70
71

115

119

75
109
123
126

91
82

111
t24

t23
t23
120
t23
114
50

104
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S

Saatenanerkennungr Saatgutvermehrung . 69
Sachanlagen

- Biianzstatistik der Aktiengesellschaften 76

- Einheitswertstatistik ......... 123

- Handwerkszählung 1963 .. 82

- Investitionserhebung ........ 78

- Zensus im produzierenden Gewerbe .... 77
Sadrschaden s. Sctraden
Sachvermögen, Veränderungen (Volkswirtschaftliche Ge-

samtrechnungen) ..... 135
Säuglingssterblichkeit 53
Salzsteuer .......125
Schaden

- Schadenquoten (Unfallversicherung) ........ 114

- Schadensfeststellung (Lastenausgleich) ... ... 116

- Straßenverkehrsunfälle ...... 101
Schaden- und Unfallversicherung ....... ll4
Schadenursachen in der Tierlebensversicherung ........ 114
Schafhaltung, -bestand s. a. Sötachtungen

- allgemeine Viehzählung ..... 70

- Landrvirtschaftszählung 1960 .. 63

- Viehzrvischenzählungen 7l
Schatzanweisungen,Schatzwechsel ...... 108
Schaumweinsteuer . ......125
Scheckproteste .... ......111
Schichtarbeit 51
Schiffahrt, Schiff e, Schiffsverkehr

s. Binnensciriff ahrt, Seesdriff ahrt
Schlachtungen

- Schlachtgewichtsstatistik
- Schlachttier- und Fleischbeschaustatistik ....
- Schlachtungsstatistik
Schlechtwettergeid, Anträge .....
Schlepper, Iandwirtschaf tliche

- EWG-Strukturerhebung

- Landrvirtschaftszählung 1960 ..
Schleusen
Schmiede-, Preß- und Hammerwerke .....
Schnittblumen, Erzeugerpreise (Index)
Schrottverkäufe
Schrottwirtschaft
Schulbildung s. Ausbilduns
Schuldbuchforderungen, Versicherungsunternehmen . . . .

Schulden

- Einheitswertstatistik
- jährliche Schuldenstatistik ..
- Jahresrechnungsstatistik
- Landwirtschaft, Garten- und Weinbau
- Ir{onatsstatistik der Finanzwirtschaft ....
- vierteljährliche Schuldenstatistik

- Vierteljahresstatistik der Finanzwirtsdraft
- Vermögensteuerstatistik
Schuldscheinf orderungen

- Bausparkassen, private

- Versicherungsunternehmen ....
Schuldverschreibungen, Boden- und Kommunalkredit-

institute
Schulen, Schüier

- allgemeinbildende Schulen

- Ausbildungshilfen (Lastenausgleich) ...
- Ausländer

- berufsbildende Schulen

- Beteiligung am Erwerbsleben ,

- Ingenieurschulen

noch:
Seeschiffahrt

- Sclriffs- und Güterverkehr (Nord-Ostsee-Kanai) ..... 102

- Schiffs- und Güterverkehr über See ... ...... 102

- Seefrachtraten (Indices) .... . ........ 129

- Seehäfen ..... 1O2

- Seeunfälle .... 103

- Seeverkehr der Häfen des Binnenlandes ........... 102
Seeverkehrsstatistik ..... 1O2
Sektionen ........ 54
Sektoren (Volkslvirtschaftliche Gesantrechnungen) .... 135
Sektsteuer s. Schaumweinsteuer
Selbstverwaltungsolgane (Rentenversicherung, Unfall-

versidrerung) ........ 115
Sichteinlagen . 107, 108
Siedlung

- Ausgaben (N4onatsstatistik der Finanzwirtschaft) . . . . 120

- Berichterstattung über ländliche Siedlung 66
Sommerfruchtanbau 69
Sommerzrvischenfrüchte ......... 67
Sonderausgaben, -vergünstigungen (Einkommensteuer) 122
Sonderkulturen (Landwirtschaftszählung 1960) . .

Sonntagsarbeit .... 52
Sowj etzonenfl üchtlinge

s. a. Deutscte aus der SBZ, Vertriebene, Zuge\yanderte

-Erwerbstätige.. 51

- Haushalte (Volkszählung 1961) 47

-Mikrozensus... 47

- Statistik der Vertriebenen, Flüchtlinge uncl der Deut-
schen aus der SBZ 50

- Unternehmen (Arbeitsstättenzählung 1961) . ........ 75

- Volkszählung 1961 47
Soziale Krankenversrcherung s. Krankenversrcherung
Soziale Stellung

- Erwerbspersonen (Berufszählung 1961)

- Haushaltsvorstände (\rolkszählung 1961)

- Haushaltsvorstände (Wohnungsstatistik 1956,'57).. 87,

- Haushaltsvorstände (\Arohnungsstidrprobe 1965) . . . .

-- Wohngeldbezieher
Sozialer \Arohnungsbau s. wohnungen, wohnunqsbau
Sozialgerichte, Sozialgerichtsbarkeit
S o z i alhi I f e empf än ger

- Preisindices für die LebenshaltunS .....

7t
72
7L

115 51
47
88
BB
B9

64
63

102
BO

t27
135

BO

113

52
60
51
49
49
56
49
49
95
51
60
57
56

-- Sozialhilfestatistik .... 117

-Wirtschaftsrechnungen ....... 133
Sozialkosten (Kostenstruktursta'.istik) 75
SOzialleiStUngen s, a. Sozialhilfeemplänger, Sozialr.ersicherung

59

128

120
135

115
115
115
115

- Sonderschulen ..
- Technikerschulen
Schweinehaltung, -bestand s. a. Sdrtadrtungen

- allgemeine Viehzählung .....
- Landwirtsdraftszählung 1960 ..
- repräsentative Nachprüfungen

- Viehzwischenzählungen
Seebäder
Seenfischerei s. a. FischwirLschaft . . . .

Seefrachtraten (Indices)
Seehäfen

- grenzüberschreitender Reiseverkehr

- Seeverkehrsstatistik
Seemannsstatis tik
Seeschiffahrt

- Besatzungsmitglieder

- 
psl5enslverkehr über See mit dem Ausland

- Schiffsbestände .

- Ausgaben (Monatsstatistik der Finanzwirtschaft) . . . .

Sozialprodukt .....
Sozi alversiche rung
- Arbeitslosenversicherung ....
- Krankenversicherung

- Rentenversicherung

- Unfallversicherung
Sozialversicherungsbeiträge (Volksu,irtschaftliche Ge-

samtrechnungen)
Spareinlagen
- Bundespost .... .

- Einlagenstatistik
- Währungsausgleich für Sparguthaben VerLriebener . .

Sparen (Wirtschaf tsrechnungen)
Sparverkehr (Einlagenstatistik) ..
Spesenabzug

- Einkommensteuer

- Körperschaftsteuer
Spezialhandel (Außenhanclelstatistik)
Spielkartensteuer ,.
Sportstätten, Bestandserhebung . .

Staat (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen) .

Staatenlose s, a. Ausländer, Staatsangehörigkert . . . .

Staatsangehörigkeit s. a. -A.usländer, Staatentose

- Arbeitnehmer, nichtdeutsche .

- Auslieferungsstatistik
Berufszählung
Eheschließende

1961

-- Eltern

- Fachschüler . ... . . . . : : : : : : : : : :. : : . . : :. : : : : : :

- Gestorbene ....
- Kriegssterbefälle

- Reisende (grenzüberschreitender Reiseverkehr)
- Staatsangehörigkeitsstatistik .

t23
t2l
119
66

r20
121
120
123

109
113

135

109
104
108
116
133
108

55
116
47
56
51
56
55
56

122
122
93

125
58

135
5070

.. 63
70, 7t

77
92

.. 64

.. 129

95
t02
t02

lO2 - Strafvollzugsstatistik
102 - Studierende (Hochschulen) ...
102 - Studierende (Ingenieur- und Technikersdrulen)
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noch:
S t a ats angeh örigkeit-- Volkszählung 1961

- wancterunssstatistik :.::::::::.:: :::: :::::........
St a a ts anwalts chaf ten
Staatsprüfungen, akademische ...
Staatsverbrauch (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen)
Stahlgießereien
Stahlwerke
Stellen, offene (Arbeitsvermittlung) .....
Stellung im Beruf

- Ausländer
- Berufszählung 1951

- Binnenfischerei ..
- Einkommenslage der Wohnbevölkerung ..
- Führerscheininhaber

-Mikrozensus... ...48
- Urlaubsreisende .

- Volkszählung 1961

- Wochenendpendler
Stellung im Betrieb

- Arbeitsstättenzählung 1961 ..
- Bauhauptgewerbe, Totalerhebung .....
- Handels- und Gaststättenzählung 1960 ..
- Handwerkszählung 1963 ..
- Industriebericht, monatlicher .

- Landwirtschaftszählung 1960 ..
- Zensus im produzierenden Gewerbe ....
- Zusatzerhebung zum Industriebericht .....
Stellung zum Erwerbsleben s, a. Beteitigung am Erwerbsleben

- Landwirtschaftszählung 1960 ..
- Mikrozensus ...
- Urlaubsreisende .

- Volkszähiung 1961
Sterbefä1Ie

- Bevölkerungsbewegung, natürliche

- Todesursachenstatistik
Sterbekassen s. Pensions- und Sterbekassen

- Sterbetafeln ....
Steuerbefreite s. a. Nichtsteuerbelastete

- Vermögensteuer
Steuerbelastete
- Einkommensteuer

- Vermögensteuer .

Steuerklassen
- Einkommensteuer

- Erbschaftsteuer .

- Lohnsteuer .....
Steuermeßbeträge, Gewerbesteuer
Steuern

s.a, Einnahmen, öffentliche; einzelne Steuerstatistiken (Abschnitt
XI B) ; Kostenstrukturstatistik, Realsteuervergleich, Sozialprodukt

- Haushaltswirtschaft (Bund, Länder, Gemeinden) . . . .

- Kosten und Leistungen im Güterverkehr
- Kostenstrukturstatistik
- Steuerhaushalt (Bund, Länder, Gemeinden)

- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen .

Steuereinnahmen s. Einnahmen, öffentliche
Steuerhaushalt (Bund, Länder, Gemeinden)
Steuerpflichtige

- Einkommensteuer

- Erbschaftsteuer .

- Gewerbesteuer .

- Körperschaftsteuer

- Lohnsteuer ....
- Umsatzsteuer

- Vermögensteuer .

Steuersätze
-- Körperschaftsteuer
- Verbrauchsteuer .

- Umsatzsteuer
Steuerschuld

- Einkommensteuer

- Erbschaftsteuer .

- Körperschaftsteuer
-- Vermögensteuer .

Steuersollbeträge, Verbrauchsteuer
Stoffverbrauch (Kostenstrukturstatistik)
Strafen

- Strafverfolgungsstatistik ....
- Strafvollzugsstatistik
Straftaten, strafbare Handlungen

- Auslieferungsstatistik
- Kriminalstatistik, polizeiliche

- Strafverfolgungsstatistik ....

Strafverf olgungsstatistik
Strafvollzugsstatistik
Straßen

- Ausgaben für Landstraßen ...
- Gemeindestraßen
-. klassifizierte (Bestand, Längen, Verkehr)
Siraßenbahnen, Verkehr
Straßenbau

- Bauberichterstattung

- Preisindices für Bauwerke . . .

Straßenverkehr ....
Streiks und Aussperrungen

- Ausland

- Inland
Strom
-- Abgabe

- Ausfuhr
Bezug
Einfuhr

- Erzeugung

- Stromerzeugungsanlagen, industrielle
- Verbrauch
Studienassessoren .
Studierende

- Ausbildungshilfen (Lastenausgleich)

-Ausländer ......':...

4t
50
59
5B
35
BO
80
52

60
60

t20
97
97
9B

B5
128
97

51
51
64

133

122
t24
t23
t26

t40
53

79, 83
OJ

79, 83
.. 83
79, 83
.. oJ
.oJ

55

98
51
o,
47
96

75
B5
91
82
7g
63
77
79

63
48
o,
47

49
53

49

123

t22
t23

..... 116
56, 57, 58

- Beteiligung am Erwerbsleben . 51

-Hochschulen ......57,58
- Ingenieurschulen . 56

- Pädagogische Hochschulen und lehrerbildende Ein-
richtungen 57

- Volkszählung 1961 47
Studienseminare... 57
Studienverlauf ..... 57
Stundenlöhner s. Lohnforuren
Stundenverdienste s. Verdiensre
Subventionen
- Monatsstatistik der Finanzrvirtschaft .... .... 120

- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen . .... 135

119
95
75

120
135

120

T
Tabak
- Anbau (Landwirtschaftszählung 1960) .

- Tabaksteuer ........ . 1

Tankerfahrt, Frachtraten (Index) ........ 1

Tarife
-Eisenbahn (Ausland) ........1
- Eisenbahn (Inland) .......... 1

- gewerblicher Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen

- Werkfernverkehr mit Kraftfahrzeugen
Tariflöhne und -gehälter s. a. Gehälter, Löhne, Verdienste

-Ausland ......1
- Gehalts- und Lohnstruktur (gewerbliche Wirtschaft) . . 1

- Statistik für Tariflöhne und -gehälter .............. 1

- Tariflohn- und Gehaltsniveau, gesamtwirtschaftliches 1

Technikerprüfgngel
Technikerschulen, Lehrgänge .....
Technische Prüfstellen für den Kraftfahrzeugverkehr
Teichwirtschaft ....
Teilb eschäftigte

- Arbeitsstättenzählung 1961 ..
- Handels- und Gaststättenzählung 1960 ..
Teilz ahlungskredite
Telegraphie s. Bundespost
Termineinlagen
Textilstatistik
Tiefbau
Tierarten s. Schlacütungen; Viehhaltung, -bestand
Tierseuchen, anzeigepflichtige ...
Tierversicherung ..
Tilgungen
- Bausparkassen .

- Emissionsstatistik

- Jahresrechnungsstatistik

- vierteljährliche Schuldenstatistik
Todeserklärungen, gerichtliche ...
Todesfälle s. a. Cestorbene, Sterbefälle, Unfälle

- meldepflichtige Krankheiten . . .

Todesursachenstatistik s. a. Krankheiten
Tonrundfunkgenehmigungen ....
Topfpflanzen, Erzeugerpreise (Index)
Totgeborene

63
25
,o

40
29
99
99

40
31
32
aa

56
56
98
64122

124
126
122
123
124
123

75
91

108

.. 108
81

85, 86122
t25
t24 72

tt4t22
124
t22
123
125
75

109
109
119
1,21
49

i

I
I

I

60
60

60
59
60
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53

104
127
49



1'rampschif f ahrt, Frachtraten

- Ausland

- Inland
Transithandel, Zahlungen
Tlauben
Treibstoffe, Verbrauch (Güterverkehr)
Tub e rkulo s e stati stik
Turn- und Sportstätien

U
tlbernachtungspreise s.a.Iiremdenverkehr ... ..,... 1,29
Uberstundenzuschläge, Tariflöhne und -gel-rälter ....... 132
tlbertragungen
-- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen .. ... 135

--Wirtschaftsrechnungen ....... 133

-- Zahlungsbilanzen ..... 136
Umlagen (Statistik über den Frnanzausgleich) ....... 120
Umsatz s. a. Absatz

- Bauhauptgewerbe 85

- Einzelhandel .... 92

- Eiektrizitätsversorgungsunternehmen 83

- Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 92

- Großhandel .... 91
- Güterverkehr (Kosten und Leistungen) .. . 95

-- Handels- und Gaststiittenzählung 1960 .. 91

- Handwerk 82

- Industrie ...... 77, 79, 82

- Kostenstrukturstatistik 75

- Sparverkehr (Einlagenstatistik) ..... . 108
Umsatzsteuerstatistik ........124

- Unternehmenserhebung (Industrie, Bauhaupt-
gewerbe) ... 82, 85

- Zensus im produzierenden Gerverbe ..... 77
Ums atzgröß enklassen

- Bauhauptgewerbe 85

- Handels- und Gaststättenzählung 1960 .. 91
-- Handwerkszählung 1963 . . 82

- Investitionserhebung ........ 78

- Schaumwein .. . .. . .. . 125
- Umsatzsteuerstatistik ........124
- Unternehmenserhebung (Industrie) 82

- Zensus im produzierenden Gewerbe .... 77
ljmsatzsteuerstatistik ....124
Umsatzstruktur (Verkehrszensus) 95
IJnehelich Lebendgeborene .... ......... 49
Unfälle
- Arbeitsunfäl]e .. .. 76, 115
-Binnenschiffahrt. .....102

- Eisenbahnen ... 96

- Luftverkehr ..... ..... 104

- Seeunfäl1e .... 103

- Straßenverkehrsunfäl1e ...... 101
Unfallversicherung, gesetzliche .. ....... 115
Llniversitäten s, Hoctrschulen
Unterbringung der Haushalte
-- Wohnungsstatistik, Zusatzerhebung 1960 88

- Wohnungsstichprobe 1965 88
Unt e rgl as a n I a ge n

- Gartenbauerhebung 1961 .. 63

- Gemüse-Haupterhebung 67
Unterhaltshilfe, Lastenausgleich . 116, 1,17
Unterh altsquellen

- Landwirtschaftszählung 1960 .. 63

- Volkszälrlung 1961 47
Unterkünf te, Unterkunftsarten
-Urlaubsreisen.. 92

- Wohnungsstatistik 1956/57 87

- Wohnungsstichprobe 1965 .. 88
Untermiete, Wohnungsstatistik (Zusatzerhebung 1957) .. 88
Unternehmen

s. a. Arbeitsstätten, Belriebe, Kapitalgesellschaften, Reötsformen

-Arbeitsstättenzählung1961.. ........ 75

- Bauhauptgewerbe 85

- Güterverkehr (Kosten und Leistungen) . .. 95

- Handels- und Gaststättenzählung 1960 . .. 91

- Handwerkszählung 1963 . . 82

- Industrie 82

- Investitionen .... 78

- Straßen-Personenverkehr .... 98

- Verkehrszensus . 95

- vermögenswirksame Leistungen an Arbeitnehmer . . . 132

- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen . .... 135

- Wirtschaftsunternehmen, öffentliche ... ... 76

- Zensus im produzierenden Gewerbe ..... 77

Unt ern e hm en s e rhebun gen

- Bauhauptgewerbe
- Industrie
Unternehmensgrößenklassen

s. a. Betriebsgrößenklassen, Umsatzgrößenklassen

- Arbeitsstättenzählung 1961 ..
- Bauhauptgewerbe

- Erhebungen über die Aufwendungen ftir Löhne und
Lohnnebenkosten ..

- Handels- und Gaststättenzählung 1960 ..
Unterstützungsempfänger (Einkomrnens- und Ver-

brauchsstichprobe) .

U rlaub

- Tariflöhne und -gehälter
- Urlaubs- und Erholungsreisen
Urteile in Ehesachen

140
1,29
136
69
95
53
58

B5
oa

75
85

130
91

133

t32
92
50

135

v
Verbindlichkei ten (Volkswirtschaf tliche Gesamt-

rechnungen)
Verbrauch

- Brenn- und Treibstoffe .....
- Energie

- letzter Verbrauch
- privater Verbrauch
Verbrauchergeldparitäten
Verbraucherpreise s. a. preise

Ausland

- Index der Einzelhandelsprerse

- Inland
Verbrauctrsgüter, Index der industriellen Bruttopro-

dukt i on
V e r b rauchs t eu ers tati s t ik en
Verdienste

s, a. Gehälter (GehaltssummeD), Löhne (LohnsumDren), Tariilöhne,
V ermö gens b il dun g

-Ausland ......140
- Erwerbsgartenbau (Lohnstrukturerhebung) ......... 131

-. Forstlvirtschaft (Lohnstrukturerhebung) .. ......... 131

-Geld-undVersicherungswesen ......130
- gerverbliche Wirtschaft und Dienstleistungsbereich . . 131

-Handwerk ....130
- Indices .. i30, 132

. Industrie und Handel . .... ... 130

- Landwirtschaft 129, 131

- Tariflöhne und -gehä1ter .. . . . 132
\reredelungsverkehr, Außenhandel 93
Vergleichsverfahren . .... 111
Vergünstigungen (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer) 122
Verkäufe (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen) .... 135
Verkaufsprerse, Großhandel . ... ........ 127
Verkaufsstellen, offene, der Industrie 91
Verkehr

s,Binnensdriffahrt, Bundesbahn, Bundesposr, Eisenbahn, Fahr-
zeuge, Cülcrverkehr, Kraftlahrzeuge, Luftfahrtstatistik, Seesctifi-
fahrt, Slraßenverkehr

Verkehrsl: ezi rke
- grenzüberschreitender Güterverkehr mit I(raftfahr-

zeugen .... ... 100

- Güterbervegung auf Eisenbahnen 96

- Güterfernverkehr, gewerblicher 99

- Güterverkehr mit Kraftfahrzengen .... ...... 100
-- Schiffs- und Güterverkehr auf Binnenrvasserstraßen.. 102

- Schiffs- und Guterverkehr über See ... ...... 103

- Werkfernverkehr . 99
Verkehrsausgaben (Monatsstatistik der Finanzwirt-

sclraft) .. . .. .. . 120
Verkehrsbauten ... 85
Verkehrseinrichtungen (Verkehrszensus) .. 95
Verkehrsgewerbe, Kostenstruktur 75
Ve rk eh r s I e i s tung e n

s. Binnenschiffahrt, Bundesbahn, Bundespost, Eisenbahn, Fahrzeuge,
Kraftlahrzeuge, Luftfahrtstalistik, Seeschrffahrt, SLraßenverkehr

Verkehrsmittel s a. clie cinzelnen Verkehrsträger

- Straßenverhehrsmittel, öffentliche 98.-Urlaubsreisen.. 92

- Verkehrszensus 1962 95

- von Wochenendpendlern benutzte . . . 96
Verkehrspreise

-Ausland ......140
- inland ........ 129
Verkehrsunfälle s. unfatle
Verkehrswege, Berlinhandel .... 93
Verkehrszählungen auf klassifizrerten Straßen 97
Verkehrszensus 1962 95

75
75
.E

35
40
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Verlagsbuchhandel (Handels- und Gaststättenzäh1ung1960) 91
Verlagswesen, Kostenstruktur... 75
Verlaufsstatistik s, Stuclienvertauf
Verluste, ausgeglichene (Einkommensteuer) . ... 122
Vermögen s. a. Vermögensanlagen

- Einheitswertstatistik 1,23, 124

- geryerbiiche Betriebe .. .. . . .. . 123

-Grundbesitz.... ......124
- Krankenversicherung, gesetzliche .... 115

-Land-undForstwirtschaft. ...1,24
- Pensions- und Sterbekassen .. ....... 113

- Rentenversicherungen, gesetzliche ... 11S

- Sondervermögen (Monatsstatistik der Finanzwirt-
schaft) . .......1.20

- Unfallversicherung, gesetziiche ...... 115

- Unterhaltung (Jahresrechnungsstatistik) ............ 119

- Vermögensbewegungen (Jahresrechnungsstatistik) .. 119

- Vermögenseinkommen (Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen) ... 135

- Vermögensschäden (Lastenausgleich) . .. ..... 116

- Vermögensteuerstatistik ..... t23
- Vermögensveränderungskonto (Volkswirtschaftliche

Gesamtrechnungen) . ......... 135

- Versicherungsunternehmen, private ......... 113

- Versicherungsvereine, kleinere . ... . . 114
Vermögensaniagen s. a. vermögen

- Bausparkassen, private ...... 109
-- Krankenversicherungsunternehmen ........, 113

- Lebensversicherungsunternehmen .... 113

- Rentenversicherungen, gesetzliche ... 115

- Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen ..... LL4

- Versicherungsunternehmen, private ......... 113
VermögensbildungderArbeitnehmer ...1,32
V ermögenseinkommen

- Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ..... 133

- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen .. ... 135
Vermö g ens ert rä ge

- Pensions- und Sterbekassen .. ....... 113

- private Krankenversicherung ........ 113

- Versicherungsvereine, kleinere ...... lL4
Vermögensteuerstatistik ........1,23
Vermögensübertragungen (Volkswirtschaftliche Gesamt-

rechnungen) .. . 135
Verpflichtungen
-- Auslandsverpflichtungen der Kreditinstitute ........ 109

- Kapitalverkehr mit dem Ausland .. . . 137
Versand von Gütern s. Güterverkehr
Versicherte s. a. Beitragszahler, Mitgtieder

- Rentenversicherungen, knappschaftliche ............ 115

- Unfallversicherung, gesetzliche ...... 115
Versicherungen, private

s. a. Arbeits'losenversicherung, Krankenversicherungen, Rentenver-
sicherung, Unf allversicherun g

- Krankenversicherung Il3, ll4
- Lebensversicherung ... 113

- Pensions- und Sterbekassen .. ll3, 114

- Rückversicherung 1,13, ll4
- Schaden- und Unfallversicherung 113, ll4
- Tierversicherung . ... . lL4
---Versicherungsvereine ........ 1,14
Versicherungsbeiträge s. Beiträge
Ve rsi cherungs I e is tung en

s. Ausgaben, öffentliche; Versicherungen, private
Versorgung (gemäß Bundesversorgungsgesetz), Kriegs-

opferversorgung .... ......... 116
Verteidigungs aufwand
- Monatsstatistik der Finanzwirtschaft .... .... 120

- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen .. ... 135
VerteilungdesVolkseinkommens ...... 135
Vertriebene, Vertriebenen- und F1üchtlingseigenschaft

s, a, Deutsche aus der SBZ, Sowjetzonenflüchtlinge, Zuoewanderte

- Anstaltsbevöikerung 47
--Ausweisart..... 48

- Berufspendler .. 51

- Berufszählung 1961 51

- Betriebsinhaber (Landwirtschaftszählung 1960) ...... 63
--Bevölkerung... ...47,48
-- Bewirtschafter von Bodenflächen unter 0,5 ha . . . . . . 47

- Erwerbspersonen 51

-Erwerbstätige.. 51

- Haushalte (Volkszählung 1961) 47

- Haushaltsvorstände (Wohnungsstichprobe 1965) .... 88

- Herkunftsgebiete 48

- Hochschul- und Fachschulabsolventen 51

noch:
Vertriebene, Vertriebenen- und Flüchtlingseigenschaft
-- Hochschullehrer .

- industrieile Kleinbetriebe ....
- Lastenausgleichsstatistik ....
- Konkurse und Vergleichsverfahren
- Mikrozensus ...
- Nichterwerbspersonen
- Personal von Bund, Ländern und Gemeinden ... ....
- Religionszugehörigkeit
- Unternehmen (Arbeitsstättenzählung 1961) .

- Unternehmen (Handels- und Gaststättenzäh1ung 1960)

- Volkszählung 1961

- Wohnbevölkerung
- Wohnungsstatistik L956157
Verungiückte s. unfälle
Verurteilte (Strafverfolgungsstatistik)
Verwahrte (Strafvollzugsstatistik)
Verwahrungen (Monatsstatistik der Finanzwirtschaft) . .

Verwaltungsgerichte
Verwendung des Sozialprodukts .

Viehhaltung, -bestand s. a. SchtachLungen

-allgemeineViehzählunS.... ........ 70

- EWG-Strukturerhebung 64

- Landwirtschaftszählung 1960 .. 63

- repräsentative Nachprüfungen .... 70, 7t
-- Viehzwischenzählungen 7l
Vieh- und Fleischwirtschaft, Berichterstattung 72
Volkseinkommen.. ...... 135
Volksschulen, Schüler 55
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

- Ausland ... .. . 140

- Bundesrepublik ...... 135
Volkszählung 1961 .. 47
Vorausschätzung der Bevölkerung 48
Vorbildung, Studierende (Ingenieurschulen, Techniker-

schulen) 56
Vorleistungen (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen) 135
Vorräte (landwirtschaftliche Erzeugnisse) . 69
Vorratshaltung (Monatsstatistik der Finanzwirtschaft) . . 120
Vorratsveränderugen (Volkswirtschaftliche Gesamtredr-

nungen) ...... 135
Vorschüsse (Monatsstatistik der Finanzwirtschaft) ..... 120
Vorstrafen 60

w
Wachstumstand und Ernte s. a, Ernte

- Feldfrüchte und Grünland . . . .

- Gemüse und Erdbeeren .. ..
- Obst
- Reben
Währung

- Währungen der Welt
- Währungsparitäten
- Währungsreserven
lMährungsausgleich (Lastenausgleich)
Wahlstatistik
Wald, Waldflächen
- Bodenflächen unter 0,5 ha .

- Bodennutzungsvorerhebung ..
- Forsterhebung 1961

- Landwirtschaftszählung 1960 ..
Walzwerke
Wanderungs s t ati stik
Warenbestand

s. a. Materialbestand sowie die einzelnen Verbrauchsteuern

- Handels- und Gaststättenzählung 1960 ........
- Handwerkszähiung 1963 . .

- Investitionserhebung in der Industrie ........
- Zensus im produzlerenden Gewerbe ..........
\Mareneingang, -bezüge, -ernkauf

- Einzelhandel ...
- Großhandel ....
- Handels- und Gaststättenzählung 1960 ........
- Handwerksberichterstattung

- Handwerkszählung i963 . .

- Kostenstrukturstatistik
- Wirtschaftsrechnungen
Wa re nh andel sb ilanz
Wafenverkehf s.a. Güterfernverkehr, Güterverkehr

- Außenhandel ...
- Berlin- und Interzonenhandel
Warenvorräte (Handwerksberichterstattung) .....

6B
6B
6B
69

63
66
64
63
BO
50

91
82
7B
77

110
110
110
116
60

92
91
91
B3
82
75

133
136

93
93
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Wasserstraßenabschnitte, -gebiete (Binnenschiffahrt) 101, 102
Was se rv ers o rgung

- Gartenbauerhebung 1961 ..
- Gebäudezäh1ung 1961 ..
- Kostenstruktur der Versorgungsunternehmen . . . .. .

- öffentliche und öffentliches Abwasserwesen ........
- Wohnungsstichprobe 1965 . .

- Zensus 1963 ..
- Zusatzerhebung zum Industriebericht .....
\Arechsel- und Scheckproteste .

\Meg zur Arbeitsstätte, Zeitaufwand

- Volkszählung 1961

- Wohnungsstatistik (Zusatzerhebung 1960)
Wein
- Bodennutzungsvorerhebungen (Rebland) ...
- Wachstumstand der Reben, Weinmosternte .........
- Weinbaubetriebserhebung 1958

- Weinbaukataster

- \Meinerzeugungs- und Weinbestandsstatistik
Welthandel
Werbungskosten, Einkommensteuer
Werkberufsschulen . .

Werkverkehr
- meldepflichtige Fahrzeuge .....
- Werkfernverkehr, eingesetzte Fahrzeuge

- Werkfernverkehr, inländischer und grenzüberschrei-
tender .

Werkwohnungen (Landwirtsdraftszählung 1960)
Wertpapiere
- Bausparkassen, private

- Börsenumsatzstatistik
- Effektenkurse ...
- Einlagenstatistik
- Emissionsstatistik

- Investmentstatistik
- Kreditinstitute (Bestände) . . .

- Kundendepots ..
- Renditenstatistik
- Versicherungen, private
\Metterdienst
\Miederaufbau s. Baumaßnahmen
Wied e rv erh ei ratung
Winterzwis chenf rüchte
Wirtschaftsberatung .

Wirtschaftsfläche s. a. Betriebsfläche

- Bodennutzungsvorerhebung ..
Wirtschaftsgebäude (Landwirtschaftszählung 1960) .....
Wirtschaf tsrechnungen
- Einkommenslage der Wohnbevölkerung . .

- Einkommens- und Verbrauchsstichproben

- Iaufende Wirtschaftsrechnungen
Wirtschaftsunternehmen, öffentliche

- Einnahmen (Monatsstatistik der Finanzwirtschaft) . . .

- Finanzen
- Personal
Wochenarbeitsverdienste s. Verdienste
Wochenarbeitszeit s. Arbeitszeit
Wochenendpendler .

\4/ohnbauten, Wohngebäud€ s. a. Gebäude

- Abgang infolge Abbruch, Brand usw.

- Bauberichterstattung
- Baufertigstellungen

- Baugenehmigungen

- Gebäudezählung 1961 ..
- Landwirtschaftszählung 1960 ..
- Preisindices für Bauwerke . . .

- Wohnungsstichprobe 1965 . .

Wohnbevölkerung s. a. Bevölkerung

- Berufszählung 1961

- Fortschreibung des Standes

- Mikrozensus ...
- Volkszählung 1961
Wohnfläche
- Baufertigstellungen

- Baugenehmigungen
--- sozialer Wohnungsbau .....
- Wohngeldstatistik
- Wohnungsstatistik (Zusatzerhebungen 1957, 1960) 87

- Wohnungsstichprobe 1965 . .

Wohngeldstatistik .

Wohnparteien
- Gebäudezählung 1961 ..
- Wohnungsstatistik 1956/57

Wohnraum s, a. Wohnungen

- Abgang

- Baufertigsteliungen

- Bestand (Wohnungsstatistik 1956/57\ ............ 87

- mit öffentlichen Mitteln geförderte
Wohn- und Mietverhältnisse (Wohnungsstatistik 1956/57)
Wohnungen s. a. Wohnraum, Wohnungsbau

- Abgang
- Aufbaudarlehen (Lastenausgleich)

- Baufertigstellungen

- Baugenehmisungen : :: :: :. : : :.. :..::: : :.:....
- Bauzustand (Bauüberhang) ...
- Bestand (Fortschreibung) ...
- Bestand (Wohnungsstatistik 1956/57) ..........
- Gebäudezählung 1961 ..
- Mieten (sozialer Wohnungsbau) . . . .

- Mieten (Wohnungsstatistik 1956/57) ..........
- Mieten (Wohnungsstidrprobe 1965) .

- mit öffentlichen Mitteln geförderte

- repräsentative Zusatzerhebungen 1957, 1960 ...
- sozialer Wohnungsbau .....
- Wohnungsstichprobe 1965 . .

Wohnungs au s s t a ttung
- Gebäudezählung 1961 ..
- Wohnungsstatistik (Zusatzerhebung 1957, 1960)

- Wohnungsstichprobe 1965 . .

Wohnungsbau s. a. Baupreise, Gebäude, Wohnungen

- Ausgaben (Monatsstatistik der Finanzwirtschaft)
- Auszahlungen von Krediten
- Auszahlungen öffentlicher Mittel
- Bautätigkeitsstatistik
- Bewilligungen öffentlicher Mittel
- Finanzierung durct Kapitalsammelstellen .....
- sozialer
Wohnungsbedarf, Wohnungsstatistik (Zusatzerhebung

1957) 87
Wohnungsbestand (Fortschreibung) 88
Wohnungsdefizitberechnungen BB
Wohnungserhebungen, 1 o/o-

- repräsentative Zusatzerhebungen 1957, 1960 .... 87, BB

- Wohnungsstichprobe 1965 . . 88
Wohnungsnutzung, angestrebte . 88
Wohnungsstatistik 1956/57 87
Wohnverhältnisse s, a. Mietverhältnisse

-Wirtsdraftsrectrnungen .......133
-Wohnungsstatistik1956/57 .......87,88
- Wohnungsstichprobe 1965 88
Wohnwünsche..... 87
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120 Zahlungen fürVersicherungsfälle s.Versiöerungsleisrungen
76 Zahlungsbilanzen

l2l - Ausland

133
133
13s

51
48
47
47

140
136
111

119
119
120

- Bundesrepublik .

Zahlungsschwierigkeiten'. :.. : :.. : :. : : : : :. : :. :.
Zahlungsverkehr zwischen Gebietskörperschaf ten

- Haushaltsansatzstatistik
- Jahresrechnungsstatistik

- Vierteljahresstatistik der Finanzwirtschaft . . .
Zeitaufwand für Arbeitsweg s. rv\req zur Arbeitsstätte
ZensuS s. a. Mikrozensus, Volkszähtung 1961

- im produzierenden Gewerbe
Zentralb ankstatistik
Zerlegungsanteile (Gewerbesteuerstatistik) . . . . .

Zertifikate in Wertpapier-Kundendepots .......
Zierpflanzenanbau .

Zins
- Bauspareinlagen, Baudarlehen
- Effektenkurse (Zinstypen) ....
- Einlagenstatistik
- Emissionsstatistik (Zinssätze)

- Jahresrechnungsstatistik

- Kostenstrukturstatistik
- Statistik der Geld- und Zinssätze

- Volkswirtschaftlidre Gesamtrechnungen .....
Zivilinternierte, -versdrleppte ...
Zölle s. a. Einnahmen, öffentlictre

- Zollsollerträge (Außenhandelsstatistik) ......
Zollamtsbezirke (Gemeindeverzeidrnis)
Zuctersteuer
Zud<erwirtsdraft....
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Zündwarensteuer ..
Zugewanderte, Zugewanderteneigenschaf t

s. a, Deutsche aus der SBZ, Sowjetzonenfhichtlinge, Vertriebene
-' Bewirtschafter von Bodenflächen unter 0,5 ha . . . . .

- industrielle Kleinbetriebe ....
- Konkurse und Vergleichsverfahren
Zugmaschinen (LandwirtschafiszähIung 1960) .

Zulassungen von Kraftfahrzeugen und Anhängern ...
Zusatzerhebung zum Industriebericht ... .. .

Zusatzerhebungen des Mihrozensus s. a. Mikrozensus

- Ausbildung in erster Hilfe . .

- berufliche Ausbildung
- Betreuung von Kindern erwerbstätiger Mütter . . . .

-- Erkrankungen und Unfälle
- Err.r,erbstätigkeit der 40- bis 65jährigen Frauen ....
- körperliche und geistige Behinderungen ...

125 noch:
Zusatzerhebungen des Mikrozensus
- Religionszugehörigkeit der Bevölkerung ..

63 '- Sonntags- und Nachtarbeit . . . .

79 - Unfälle von Kindern
111 -- Vertriebene (Herkunftsgebiete)
63 Zusatzsteuer,Umsatzsteuer
97 Zuschußbedarf (Jahresrechnungsstatistik) .....
7S Zu- und fortgezogene Personen

Zuwendungen, Erbschaftsteuer ...
54 Zweigniederlassungen(Handels-undGaststättenzäh1ung
s2 1960)
52 Zweiter Bildungsweg
54 Zweitstimmen (Wahlstatistik) .....
52 Zwischenbilanzstatistik
54 Zwischenfruchtanbau
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